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Vorwort

Im Abstand von zwei Jahren legt die Bundesnetzagentur nach dem Telekommunika-
tionsgesetz einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und Entwicklung
auf dem Gebiet der Telekommunikation vor. Dementsprechend wird mit diesem
fünften Tätigkeitsbericht der Stand der Wettbewerbsentwicklung gewürdigt, der fast
zehn Jahre nach der vollständigen Marktöffnung zu beobachten ist. Dabei zeigt sich,
dass wir mit Blick auf die Zielsetzung, die Verbraucherinteressen zu wahren, chan-
cengleichen und nachhaltigen Wettbewerb sowie effiziente Infrastrukturinvestitionen
zu fördern, bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten.

So haben die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG ihren Anteil bei den In-
landsverbindungen kontinuierlich auf etwa 45 Prozent im laufenden Jahr steigern
können. Dabei haben insbesondere die alternativen Teilnehmernetzbetreiber vom an-
haltenden Trend zu Bündelangeboten bzw. Komplettangeboten „aus einer Hand„
profitieren können. Ihr Anteil an den inländischen Gesprächsminuten hat sich im Be-
richtszeitraum mehr als verdoppelt und liegt nun bei etwa 25 Prozent. Die damit ein-
hergehende Wettbewerbsintensivierung hat dazu geführt, dass zwischenzeitlich auf
eine strikte Ex-ante-Kontrolle der Endkundenangebote verzichtet werden konnte.
Gleichwohl ist es zur Absicherung des Wettbewerbs in diesem Bereich nach wie vor
erforderlich, etwaigen wettbewerbsbehindernden Preissetzungsstrategien des markt-
beherrschenden Unternehmens – zumindest mit Blick auf Produktbündel – effektiv
begegnen zu können.

Demgegenüber haben wir die Deutsche Telekom AG bei den Auslandsverbindungen
bereits Anfang 2006 aufgrund wirksamen Wettbewerb aus der Regulierung entlassen
können. Dass die Wettbewerbsentwicklung dadurch nicht beeinträchtigt wurde, lässt
sich nicht zuletzt daran ablesen, dass der Marktanteil der Wettbewerber auch in der
Folgezeit weiter angestiegen ist und inzwischen bei etwa 75 Prozent liegt.

Dass sich die Dynamik nicht auf allen Märkten in gleicher Geschwindigkeit entfalten
kann, haben wir in den vergangenen zehn Jahren bei den Telefonanschlüssen erleben
können, bei denen sich der Wettbewerb zunächst nur zögerlich entwickeln konnte,
weil es zum einen hoher Investitionen der neuen Anbieter in eigene Infrastrukturen
bedurfte, sich zum anderen aber auch die Wechselbereitschaft der Kunden erst im
Zuge der Entwicklung hin zu Bündeln aus Schmalband- und Breitbandanschlüssen
entsprechend erhöhte. Dies hat dazu geführt, dass die Wettbewerber in den ersten
fünf Jahren nach der Marktöffnung weniger als 1 Millionen Anschlusskunden verbu-
chen konnten, während in den zweiten fünf Jahren über 6 Millionen Kunden voll-
ständig zu einem der neuen Anbieter gewechselt sind. Dementsprechend haben die
alternativen Teilnehmernetzbetreiber nunmehr einen Anteil von über 18 Prozent an
den Telefonanschlüssen erreicht.

Diese Entwicklung ist eng korreliert mit der Entwicklung auf dem Breitbandan-
schlussmarkt. Dort realisieren die Wettbewerber derzeit etwa 6 Millionen DSL-An-
schlüsse auf Basis eigener Infrastruktur bzw. der entbündelten Teilnehmeranschluss-
leitung. Dies entspricht einem Anteil von fast einem Drittel. Darüber hinaus
realisieren die Konkurrenten der Deutschen Telekom AG weitere 20 Prozent der ins-
gesamt fast 19 Millionen bestehenden DSL-Anschlüsse auf Resale-Basis.

Dabei zeigt sich, dass in den vergangenen beiden Jahren sowohl die Breitbandan-
schlussmärkte als auch zahlreiche Dienstemärkte – wie z. B. Internetzugangsmärkte
oder breitbandige Sprachdienstmärkte (Voice over IP) – von einer erheblicher Markt-
dynamik geprägt waren. So hat sich die Zahl der vermarkteten Breitbandanschlüsse
im Berichtszeitraum nahezu verdoppelt. Damit hat Deutschland im europäischen
Vergleich seine Position bei der Breitbandpenetration überdurchschnittlich verbes-
sert. Im zweiten Quartal  2007 wies Deutschland eine Breitbandpenetration – bezo-
gen auf die Zahl der Bevölkerung – von etwa 21 Prozent (entspricht ca. 44 Prozent
der Haushalte) auf und lag damit deutlich über dem Durchschnitt der europäischen
Länder (ca. 18 Prozent). Im dritten Quartal 2007 erhöhte sich die Breitbandpenetra-
tion der Haushalte weiter auf über 47 Prozent. Deutschland gehört damit hinsichtlich
der Breitbandversorgung zu den führenden Flächenländern.
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Die hohe Dynamik auf den Telekommunikationsmärkten geht zudem einher mit ei-
nem bemerkenswerten Investitionsvolumen, bei dem seit 2003 ein kontinuierlicher
Anstieg auf 6,5 Mrd. Euro im Jahr 2006 zu verzeichnen ist. Dabei weisen insbeson-
dere die neuen Anbieter, die inzwischen fast 60 Prozent der Investitionen tätigen,
signifikante Wachstumsraten auf. Dies belegt, dass die Liberalisierung nicht bloß zu
einem intensiven Preiswettbewerb geführt hat, sondern in zunehmendem Maße auch
zu konkurrierenden Infrastrukturen, die einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltig-
keit der Wettbewerbsentwicklungen leisten. Denn die Tendenz, dass die alternativen
Netzbetreiber bestrebt sind, einen zunehmenden Teil eigener Wertschöpfung zu
realisieren, ist ungebrochen.

Vor diesem Hintergrund resultieren aus dem Übergang zu Next Generation Networks
und zu All-IP-Netzen eine Reihe regulatorischer Herausforderungen, für die wir al-
lerdings gut gerüstet sind. So hat die Bundesnetzagentur diese Entwicklungen bereits
sehr frühzeitig zum Anlass genommen, auf nationaler Ebene Diskussionsprozesse
über die damit verbundenen Implikationen für die Telekommunikationsregulierung
einzuleiten und die auf europäischer Ebene im Kontext der European Regulators
Group (ERG) geführten Diskussionen aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus hat die
Bundesnetzagentur bereits im August 2005 die beratende Projektgruppe „Rahmen-
bedingungen der Zusammenschaltung IP-basierter Netze“ eingerichtet, die im De-
zember 2006 ihren Abschlussbericht veröffentlichte.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die beachtlichen Wettbewerbsentwicklungen
seit der Marktöffnung vor fast zehn Jahren sowie die daraus resultierenden Preissen-
kungen und Wahlmöglichkeiten zum Nutzen von Wirtschaft und Verbrauchern nicht
zuletzt auch auf die bisherige Regulierungspraxis zurückzuführen sind. Dabei waren
die von uns getroffenen Festlegungen offenbar gut geeignet, Rahmenbedingungen in
einer Weise zu setzen, dass sowohl Anbieter, die auf den Ausbau eigener Infrastruk-
tur setzen, als auch solche, die überwiegend auf Vorleistungen Dritter angewiesen
sind, im Markt bestehen können.

Um dies sicherzustellen, bedarf es detaillierter Kenntnisse der jeweiligen Marktge-
gebenheiten, die so am ehesten bei den nationalen Regulierungsbehörden vorliegen.
Insoweit zeigen die oben skizzierten Wettbewerbsentwicklungen, dass sich das Mo-
dell der „dezentralen Implementierung“ von Regulierungsmaßnahmen, wie es der
gegenwärtige Regulierungsrahmen vorsieht, bewährt hat und kein Erfordernis für die
Schaffung eines „Euroregulierers“ besteht. Vielmehr ist die Realisierung der Regu-
lierungsziele am ehesten durch eine möglichst genaue Abstimmung der Maßnahmen
und Instrumente auf die jeweilige nationale Marktsituation durch unabhängige natio-
nale Behörden zu gewährleisten.

Matthias Kurth
Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
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Teil I Wettbewerbsentwicklung
Abschnitt A
Grundzüge der Marktentwicklung
Die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der Tele-
kommunikation werden in den folgenden Abschnitten an-
hand ausgewählter Marktstrukturdaten beschrieben. Dazu
wird zunächst auf die Unternehmen, ihre Umsatzerlöse,
Investitionen, Infrastruktur und Arbeitsplätze eingegan-
gen. Des Weiteren werden Dienstleistungssegmente mit
Bestands-, Verkehrs- und Umsatzzahlen beschrieben. Er-
gänzende Darstellungen befinden sich im Anhang 2.

1. Telekommunikationsdienste insgesamt
1.1 Wettbewerber im Festnetzbereich
Sprachtelefondienste 165 Netzbetreibern angeboten. 87 da-
von betreiben Telefonanschlüsse. Darüber hinaus beste-
hen Angebote von Wiederverkäufern und anderen Anbie-
tern von Sprachdiensten im Bereich Voice over IP (VoIP). 

1.2 Umsatzerlöse
Die Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikations-
markt in Deutschland sind bis zum Jahr 2005 kontinuier-

lich, zuletzt geringfügig auf 67,3 Mrd. Euro gestiegen.1
Im Jahr 2006 hat sich diese Entwicklung nicht fortgesetzt:
Die Außenumsatzerlöse sanken auf 66,3 Mrd. Euro. Für
das Gesamtjahr 2007 wird ein Rückgang auf
63,6 Mrd. Euro erwartet.2

Im Jahr 2005 wurde der Umsatzrückgang der Deutschen
Telekom AG in Höhe von 0,5 Mrd. Euro durch eine Zu-
nahme der Wettbewerberumsätze in Höhe von
0,9 Mrd. Euro ausgeglichen. Im Jahr 2006 stand dem
Umsatzrückgang von 1,7 Mrd. Euro bei der Deutschen
Telekom AG eine Zunahme von 0,7 Mrd. Euro bei den
Wettbewerbern gegenüber.

Im Jahr 2007 werden voraussichtlich nicht nur die Erlöse
der Deutschen Telekom AG, sondern auch die der Wettbe-
werber rückläufig sein. Damit wäre die Umsatzentwick-
lung bei den Wettbewerbsunternehmen erstmals seit Be-
ginn der Liberalisierung abnehmend.

1 Die Außenumsatzerlöse sind kumulativ als Summe der Umsätze der
Deutschen Telekom AG und der Wettbewerbsunternehmen in
Deutschland dargestellt.

2 Da endgültige Zahlen zum Jahr 2007 noch nicht vorliegen, sind Aus-
sagen zum Jahr 2007 mit einem „e“ als Erwartung gekennzeichnet.
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1.3 Sachinvestitionen

Das Investitionsvolumen für Sachanlagen auf dem Tele-
kommunikationsmarkt in Deutschland ist im Jahr 2005
um 0,1 Mrd. Euro auf 5,8 Mrd. Euro (1,4 Prozent) und im
Jahr 2006 um 0,7 Mrd. Euro auf 6,5 Mrd. Euro (11,8 Pro-
zent) gestiegen. Damit zeigen die Investitionsausgaben
nach einem drastischen Rückgang seit 2004 wieder eine
anhaltende Aufwärtsbewegung.

Die Investitionsausgaben der Wettbewerbsunternehmen
entwickeln sich seit 2004 kontinuierlich aufwärts. Da-
mit vergrößert sich auch der Abstand zur Deutschen
Telekom AG: 2005 investierten die Wettbewerber
1,0 Mrd. Euro (insgesamt 3,4 Mrd. Euro) mehr als die
Deutsche Telekom AG. Im Jahr zuvor betrug die Diffe-
renz noch 0,5 Mrd. Euro. 2006 war das Investitionsvolu-

men der Wettbewerber mit 3,8 Mrd. Euro um
1,1 Mrd. Euro höher als das der Deutschen Telekom AG.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Investitionen der
Wettbewerber über denen der Deutschen Telekom AG
liegen. Die Deutsche Telekom AG hat 2006 erstmals
nach vier Jahren ihre Investitionsausgaben wieder er-
höht. Sie stiegen 2006 um 0,3 Mrd. Euro auf 2,7 Mrd.
Euro an.

Der Anstieg des Investitionsvolumens auf dem Telekom-
munikationsmarkt wird von der positiven Entwicklung im
Festnetz getragen: 2005 stiegen die Festnetzinvestitionen
um 6,4 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro und 2006 um
14,2 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro. Mit dieser Aufwärtsbe-
wegung vergrößert sich auch der Abstand zum Mobil-
funk. Hier investierten die Unternehmen 2,5 Mrd. Euro
im Jahr 2005 und 2,7 Mrd. Euro im Jahr 2006. 
A b b i l d u n g  2
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A b b i l d u n g  3

Investitionen in Sachanlagen im Festnetz und im Mobilfunk
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1.4 Infrastruktur

Bundesweit hat die Deutsche Telekom AG 474 Standorte
mit einer Netzübergangsfunktion realisiert. An diesen Or-
ten können die Wettbewerber ihre Netze mit dem Netz
der Deutschen Telekom AG zusammenschalten. Zum
Ende des 1. Quartals 2007 hatten sechs Unternehmen
eine Zusammenschaltung an diesen Standorten mit Netz-
übergangsfunktion realisiert, um bundesweit Zusammen-
schaltungsdienste zum „Local-Tarif“ einkaufen zu kön-
nen.

Der Datentransport über Glasfaser als Übertragungsme-
dium kombiniert nahezu unbegrenzte Übertragungskapa-
zität, große überbrückbare Entfernungen und geringste
Störanfälligkeit durch äußere Einflüsse. So liegt bei Ein-
satz moderner Übertragungsverfahren die maximale
Kapazität bei mehreren Tbit/s pro Faser und die Über-
tragungsreichweite ohne Einsatz von Verstärkern bei über
100 km. Diese Eigenschaften prädestinieren den Einsatz
der Glasfaser als Übertragungsmedium in den
Hauptsträngen eines Netzwerkes, dem so genannten
Backbone, aber auch in den zahlreichen lokalen Teilnetzen.
Ende des 1. Quartals 2007 verfügten die Telekommunikati-
onsunternehmen in Deutschland über 340 000 Glasfaser-
streckenkilometer.3, wovon auf die Deutsche Tele-

kom AG 218 000 km entfielen. Somit ergab sich ein
Wettbewerberanteil von 36 Prozent.

Mikrowellen-Richtfunksysteme können drahtgebundene
Übertragungsmedien sinnvoll ergänzen. Im Oktober 2007
bestanden in Deutschland über 75 000 Richtfunksysteme
mit einer Gesamtlänge von 621 000 km. Für hochbitra-
tige Verbindungen über Entfernungen bis zu einigen Kilo-
metern stellt der optische Richtfunk FSO (Free-Space-
Optics) ebenfalls eine Infrastrukturlösung dar. Mit Hilfe
moderner Systeme lassen sich Datenraten von bis zu
2,5 Gbit/s realisieren.

Über die Festnetzinfrastruktur hinaus bestand Ende des
1. Quartals 2007 eine flächendeckende Mobilfunkinfra-
struktur mit 67 000 GSM- und 36 000 UMTS-Funkbasis-
stationen. 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Ac-
cess) bietet als neuer funktechnischer Standard die Mög-
lichkeit der Datenübertragung mit großer Bandbreite über
weite Entfernungen. Die Bundesnetzagentur hat im letz-
ten Jahr mit der Vergabe von BWA-Lizenzen (Broadband
Wireless Access) die Voraussetzungen für dieses neue
Übertragungsverfahren geschaffen. Bundesweite und re-
gionale Anbieter errichten zurzeit die benötigte Infra-
struktur. Diese Technologie kann auch dazu beitragen,
Kunden in Regionen ohne DSL einen schnellen Internet-
zugang zu ermöglichen.

Im Rundfunkbereich soll die Umstellung vom analogen
zum digitalen terrestrischen Rundfunk (DVB-T) zwei

3  Die Streckenkilometer lassen keine Rückschlüsse auf die zur Verfü-
gung stehenden Faserkilometer zu, da die Kabel mit unterschiedli-
chen Faserzahlen bestückt sind.
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Jahre früher als geplant abgeschlossen sein. Schon für
Ende 2008 ist vorgesehen, dass 90 Prozent der Bevölke-
rung das so genannte „ÜberallFernsehen“ empfangen
können. Weit über sieben Millionen Empfangsgeräte sind
seit der Einführung von DVB-T im Jahr 2002 verkauft
worden.

Bei der Infrastruktur ist auch die Versorgung der Haus-
halte mit Fernsehen über die Kabelnetze zu erwähnen. So
werden die bestehenden Kabelnetze an vielen Orten mas-
siv technisch so aufgerüstet, dass auch Digitalfernsehen,
der Zugang zum Internet und Telefonie möglich sind.
Dies spiegelt sich auch in den Investitionsausgaben der
Kabelnetzbetreiber wider. Ein Drittel der Investitionsaus-
gaben der Wettbewerbsunternehmen im Festnetz entfällt
auf Investitionen im Kabel.

1.5 Beschäftigung

Zum Ende des Jahres 2006 waren 214 700 Mitarbeiter bei
den Unternehmen auf dem Telekommunikationsdienste-
markt in Deutschland beschäftigt. Das bedeutet einen
Rückgang um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr
(224 100).

2006 hat die Deutsche Telekom AG ihre Mitarbeiterzahl
um 8 000 (4,8 Prozent) auf 160 000 Stellen reduziert. Im
Jahr zuvor betrug der Rückgang 3 000 Stellen. Im ersten
Quartal 2007 entfielen nochmals 1 700 Stellen. Insgesamt
ergab sich beim Personalbestand der Deutschen Telekom
AG in Deutschland Ende 2004 bis erstes Quartal 2007 ein
Minus von 12 700 Mitarbeitern. Die Wettbewerbsunter-

nehmen haben im selben Zeitraum 2 000 Stellen neu ge-
schaffen. 

Von den 54 700 Beschäftigten bei den Wettbewerbsunter-
nehmen im Jahr 2006 (56 100 im Jahr 2005) waren
33 400 im Festnetz einschließlich Kabelnetzen (34 700
im Jahr 2005) und 21 300 im Mobilfunk (21 400 im Jahr
2005) beschäftigt. Im Mobilfunk entfielen 17 000 Be-
schäftigte auf die Mobiltelefondienstnetzbetreiber
(16 900 im Jahr 2005) und 4 300 auf die Service Provider
im Mobiltelefondienst (4 500 im Jahr 2005). Von den
160 000 Beschäftigten beim Konzern der Deutschen
Telekom AG im Jahr 2006 waren 7 100 im Mobiltelefon-
dienst bei T-Mobile Deutschland (7 300 im Jahr 2005)
beschäftigt.

2. Telekommunikationsdienste auf Basis 
von Festnetzanschlüssen

2.1 Zugänge zur Sprachkommunikation

Stellt man die quantitativen Zugangsmöglichkeiten für
Sprachkommunikation von Mobilnetzen denen der Fest-
netze gegenüber, so sind seit 2001 zunehmend mehr mo-
bile Sprechkanäle vorhanden als Festnetzkanäle. Zu dem
herkömmlichen Festnetzzugang zur Sprachkommunika-
tion kommen der Zugang über die Kabelnetzinfrastruktur
sowie VoIP über DSL-Anschlüsse. Die Zahl der für Tele-
fongespräche genutzten Kanäle über Fernsehkabelnetze
stieg bis Ende 2007 auf rund 1,2 Millionen, die Zahl der
DSL-Anschlüsse, die für VoIP verwendet wurden, er-
reichte ca. 3,9 Millionen.
A b b i l d u n g  4
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A b b i l d u n g  5

Entwicklung der Zugangsmöglichkeiten zur Sprachkommunikation
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Während sich die Zahl der Kanäle4 im klassischen Fest-
netz (Public Switched Telephone Network, PSTN)
seit 2006 verringerte, erhöhte sich die Zahl der mobilen
Sprechkanäle5 stetig. Diese Entwicklung verdeutlicht das
Wettbewerbspotenzial der Mobilnetze gegenüber den
Festnetzen und weist auch auf Substitutionsbeziehungen
von Festnetz- und Mobilfunkzugängen hin. Die Gesamt-
zahl der Kanäle im Festnetz stieg bis 2005 nur noch des-
wegen geringfügig an, weil Analoganschlüsse, die nur ei-
nen Sprechkanal umfassen, durch ISDN-Anschlüsse mit
mehreren Kanälen ersetzt wurden. Die Gesamtzahl der

Festnetzanschlüsse hingegen war – trotz steigender Zahl
der Haushalte – rückläufig. 

Aus den verschiedenen Anschlussarten des herkömmli-
chen Festnetzes sowie den Sprachzugängen über Kabel-
TV-Netze resultieren Ende 2007 insgesamt 54,91 Millio-
nen Telefonkanäle6, gegenüber 54,96 Millionen im Vor-
jahr. Damit ist seit 2006 eine leicht fallende Tendenz der
Telefonkanäle festzustellen. Bemerkenswert ist, dass so-
wohl bei den Wettbewerbern als auch bei der Deutschen
Telekom AG wieder ein relatives Anwachsen des analo-
gen Kanalanteils erkennbar ist. Die analoge Anschluss-
technologie hatte bei den Wettbewerbern bis 2003 und bei
der Deutschen Telekom AG bis 2004 kontinuierlich an
Bedeutung verloren. Die Kunden entscheiden sich offen-
bar beim Bezug von kombinierten DSL/Telefon-An-
schlüssen verstärkt für einen im Vergleich zum ISDN-Ba-
sisanschluss preiswerteren Analoganschluss. 

Die Wettbewerber konnten ihren Bestand an Telefonka-
nälen im Jahr 2007 auf 13,02 Millionen erhöhen. Sie er-
zielten damit einen Anteil an der Gesamtzahl der Kanäle
von 23,7 Prozent. 

4 Telefonkanal: Kennzahl, die die insgesamt verfügbaren Sprechmög-
lichkeiten (Kapazität) über die verschiedenen Anschlussarten, wie
Analoganschlüsse, ISDN-Basisanschlüsse und ISDN-Primärmulti-
plexanschlüsse repräsentiert. In die Berechnung der Kanalzahl gehen
ein Analoganschluss mit einem Telefonkanal, ein ISDN-Basisan-
schluss mit zwei Telefonkanälen und ein ISDN-Primärmultiplexan-
schluss mit 30 Telefonkanälen ein. Öffentliche Telefonstellen sind
mit einem Telefonkanal berücksichtigt. Bei der Sprechmöglichkeit
über VoIP wurde jedem angemeldeten Kunden, der im Rahmen sei-
nes VoIP-Angebots über einen Netzzugang ins PSTN/ISDN-Netz
verfügt, - bis zum Vorliegen genauerer Informationen – zunächst ein
Sprachkanal zugeordnet. Für die Kabel-TV-Telefonie wurden durch-
schnittlich etwa 1,5 Kanäle pro Zugang ermittelt. Die Kanal- und
Anschlusszahlen enthalten sowohl bei den Wettbewerbern als auch
bei der Deutschen Telekom AG einen geringen Anteil Eigenbedarf.

5 Jedes angemeldete Mobiltelefon ist als eine verfügbare Sprechmög-
lichkeit (Kapazität) gewertet.

6 53,68 Millionen Kanäle im herkömmlichen Telefonnetz (PSTN) und
1,23 Millionen Kanäle in Kabelnetzen.
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A b b i l d u n g  6

Anteil von Deutsche Telekom AG und Wettbewerbern an den Telefonkanälen

Die Entwicklung der verschiedenen Anschlussarten und die Marktanteile der Wettbewerber gibt folgende Tabelle wie-
der.

A b b i l d u n g  7

Telefonanschlüsse und Wettbewerberanteile

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

Wettbewerber
Kanäle insgesamt/ Mio. 0,16 0,40 0,86 1,62 2,27 3,11 4,27 6,73 9,48 13,02
davon analog 15% 22% 17% 12% 10,7% 10,0% 10,3% 11,1% 12,0% 12,8%
davon ISDN 85% 78% 83% 88% 88,9% 89,4% 88,6% 86,7% 82,8% 77,7%
davon Kabeltelefonie 0% 0% 0% 0% 0,4% 0,6% 1,1% 2,2% 5,2% 9,5%
Anzahl Anbieter 21 40 55 61 64 65 68 71 85 86

DT AG
Kanäle insgesamt/ Mio. 46,37 47,81 49,36 50,83 51,51 51,23 50,41 48,28 45,48 41,89
davon analog 78% 72% 65% 60% 56% 53,7% 52,6% 53,2% 53,7% 53,7%
davon ISDN 22% 28% 35% 40% 44% 46,3% 47,4% 46,8% 46,3% 46,3%

Summe
Kanäle insgesamt/ Mio. 46,53 48,21 50,22 52,45 53,78 54,34 54,68 55,01 54,96 54,91
Anteil Wettbewerber 0,3% 0,8% 1,7% 3,1% 4,2% 5,7% 7,8% 12,2% 17,3% 23,7%
Anteil DT AG 99,7% 99,2% 98,3% 96,9% 95,8% 94,3% 92,2% 87,8% 82,7% 76,3%

Angaben inkl. öffentliche Telefonstellen und Kabeltelefonie, inkl. Eigenbedarf

Gesamt-
bestand

Gesamt-
bestand

Gesamt-
bestand

Mio. Mio.  % Mio. Mio.  % Mio. Mio.  %

Analoganschlüsse 26,35 0,746 2,8% 25,44 1,139 4,5% 24,04 1,667 6,9%

ISDN-Basisanschlüsse 12,38 2,493 20,1% 12,69 3,488 27,5% 13,07 4,616 35,3%

ISDN-PMX-Anschlüsse 0,121 0,0281 23,1% 0,118 0,0291 24,6% 0,113 0,0295 26,0%

öffentliche Telefonstellen 0,108 0,0036 3,3% 0,110 0,0033 3,0% 0,110 0,0031 2,8%

Sprachzugänge über Kabel-TV-
Netze

0,111 0,111 100,0% 0,310 0,310 100,0% 0,790 0,790 100,0%

Summe Anschlüsse 39,07 3,38 8,7% 38,67 4,97 12,9% 38,12 7,11 18,6%

Summe Kanäle 55,01 6,73 12,2% 54,96 9,48 17,3% 54,91 13,02 23,7%

Angaben inkl. Eigenbedarf

2005 2006 2007e

Wettbewerberanteil Wettbewerberanteil Wettbewerberanteil
Bis Ende 2007 wird voraussichtlich ein Gesamtbestand
von 38,12 Millionen Anschlüssen zu verzeichnen sein.
Sowohl die Telefonanschlüsse als auch die Telefonkanäle
entwickeln sich rückläufig. 24,04 Millionen der Telefon-
anschlüsse werden als Analoganschluss, 13,07 Millionen
als ISDN-Basisanschluss und 113 000 als ISDN-Primär-
multiplexanschluss betrieben. Ein wachsender Teil, näm-
lich 790 000, entfällt auf Kabel-TV-Telefonie. Der Be-
stand an Münz- und Kartentelefonen wird 2007 wie im
Vorjahr bei rund 110 000 erwartet. In jüngster Zeit zeich-
nete sich ab, dass die öffentlichen Telefonstellen wieder
stärker genutzt werden, insbesondere die Münztelefone
durch Reisende aus dem Euroland. Diesem Trend stehen

die gerade abgesenkten Roaming-Gebühren für Mobil-
funkgespräche ins europäische Ausland entgegen.

86 Unternehmen boten zum Jahresende neben der Deut-
schen Telekom AG auf der Grundlage der Verträge über
den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung der Deut-
schen Telekom AG bzw. auf Basis eigener Teilnehmeran-
schlussleitungen einen analogen Anschluss, einen ISDN-
Anschluss oder einen Sprachzugang über Kabel-TV-
Netze an.

Regional konnten die Wettbewerber in den vergangenen
Jahren ihre Marktanteile unterschiedlich ausbauen. In ei-
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nigen Regionen Deutschlands wird der Bundesdurch-
schnittswert von 18,6 Prozent bei den Anschlüssen bzw.
von 23,7 Prozent bei den Telefonkanälen deutlich über-
troffen. 

Die Gesamtzahl der Wettbewerber-Telefonanschlüsse in
Festnetzen einschließlich der Sprachzugänge über Kabel-
TV-Netze stieg von 2002 bis 2007 von knapp 1 Millionen
auf über 7 Millionen an. Ende 2007 werden 65 Prozent al-
ler Anschlüsse der Wettbewerber ISDN-Basisanschlüsse
sein. Der Anteil der Sprachzugänge über Kabel-TV-Netze
liegt dann bereits bei über 11 Prozent.

2.2 Breitbandige Anschlusstechnologien

Die hohe Nachfrage nach Breitbandanschlüssen hält un-
vermindert an. Breitbandige Anschlüsse werden in
Deutschland in der Regel über digitale Anschlussleitun-
gen (DSL), Kabelfernsehanschlüsse (Kabelmodem),
Satellit und Stromleitungen (Powerline) angeboten. Die
Gesamtzahl aller Breitbandanschlüsse in Deutschland be-
lief sich am Ende des 3. Quartals 2007 auf rund 18,6 Mil-
lionen gegenüber ca. 15 Millionen Anschlüssen Ende
2006. Bis Ende 2007 werden nahezu 20 Millionen Breit-
bandanschlüsse geschaltet sein.
A b b i l d u n g  8

Entwicklung der Wettbewerber-Telefonanschlüsse
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Zuwachs an Breitbandanschlüssen je Land 

Quelle: COCOM 0750, Working Document, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007.

New broadband fixed access lines (EU25)
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Im 3. Quartal 2007 entfielen ca. 17,6 Millionen oder rund
95 Prozent auf die DSL-Technologie, ca. 900 000 auf Ka-
belmodem, 9 400 auf Powerline und ca. 45 200 An-
schlüsse auf Satellit. Damit ist DSL nach wie vor die do-
minierende Anschlusstechnologie in Deutschland, gefolgt
von Breitbandanschlüssen über das Fernsehkabel. Die
deutlichen Zugewinne der Anbieter von Breitbandan-
schlüssen über Kabelmodem im Vergleich zu den Vorjah-
ren führten dazu, dass die alternativen Anschlusstechno-
logien gegenüber DSL leicht an Bedeutung gewonnen
haben. Ihre Anzahl lag im Oktober 2007 bei rund einer
Million. Von einer nachhaltigen Belebung des intermoda-
len Wettbewerbs kann aber weiterhin nicht gesprochen
werden.

Die Grafik zeigt, dass Deutschland als größte europäische
Volkswirtschaft zwischen Juli 2006 und Juli 2007 mit
knapp 4,8 Millionen neuen Breitbandanschlüssen den
höchsten absoluten Zuwachs an Breitbandanschlüssen
verbuchen konnte. Mit deutlichem Abstand folgen andere
große Flächenländer wie Großbritannien, Frankreich und
Italien. Es zeigt sich aber, dass Deutschland auch in der
relativen Zuwachsrate (bezogen auf Zahl der Bevölke-
rung) erfolgreicher als diese Flächenländer ist. Hier wird
es lediglich von kleineren Ländern wie Dänemark,
Luxemburg und Irland übertroffen.

2.2.1 DSL-Anschlüsse
Im Berichtszeitraum zeichnete sich der DSL-Markt wei-
terhin durch ein hohes dynamisches Wachstum aus und

wird auch im Jahr 2007 voraussichtlich wieder erheblich
wachsen. Insgesamt ist bis Ende 2007 mit etwa 18,7 Mil-
lionen Anschlüssen zu rechnen. Zum Ende des
3. Quartals 2007 gab es in Deutschland bereits 17,6 Mil-
lionen geschaltete DSL-Anschlüsse. Dies bedeutet eine
Steigerung der Gesamtzahl bereits innerhalb von neun
Monaten von über 22 Prozent. Ende 2007 wird die
Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich
30 Prozent betragen.

Von der Gesamtzahl der DSL-Anschlüsse entfielen im
Herbst 2007 rund 8,5 Millionen Anschlüsse direkt auf die
Deutsche Telekom AG, was einem Vermarktungsanteil
bei DSL-Anschlüssen von etwa 48 Prozent entspricht.

Hohe Zuwächse innerhalb der letzten Jahre können vor
allem Unternehmen verzeichnen, die als Wiederverkäufer
(Reseller) von DSL Anschlüssen der Deutschen Telekom
AG auftreten. Diese betreiben ihr DSL-Geschäft nicht auf
Basis eines eigenen Netzes, sondern vertreiben vor allem
DSL-Anschlüsse der Deutschen Telekom AG unter eige-
nem Namen und auf eigene Rechnung. Während die tech-
nische Realisierung dieser Anschlüsse zumeist auf Seiten
der Deutschen Telekom AG liegt, können Wettbewerber
die gesamte Leistung aus breitbandigem Anschluss und
Tarif bei dieser Alternative auch in Regionen aus einer
Hand anbieten, in denen sie über kein eigenes Netz bis zu
den Hauptverteilern der Deutschen Telekom AG verfü-
gen. Voraussetzung für so genannte T-DSL-Resale-Ange-
bote sind vertragliche Vereinbarungen mit der Deutschen
Telekom AG. Zum 3. Quartal 2007 hatten 30 Unterneh-
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DSL-Anschlüsse in Betrieb
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men entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet. Ihr
Anteil am DSL-Anschlussmarkt stieg von 15 Prozent im
Jahr 2005 auf rund 20 Prozent im 3. Quartal 2007. Vo-
raussichtlich fallen 2007 die Zuwachsraten im Resale-Ge-
schäft geringer als in den Vorjahren aus. Das Wachstum
von DSL-Resale hat sich im Laufe des Jahres 2007 zu
Gunsten des infrastrukturbasierten Wachstums der DSL-
Anschlüsse und der damit korrespondierenden Nachfrage
nach Teilnehmeranschlussleitungen verringert. So konn-
ten die Wettbewerber, die neben einem IP-Backbone auch
über ein konzentrierendes Zugangsnetz verfügen, bis zum
Ende des 3. Quartals 2007 mit etwa 5,5 Millionen ge-
schalteten DSL-Anschlüssen ein deutliches Plus erzielen
und erreichen damit einen Anteil von ca. 31 Prozent am
DSL-Markt. Deren Angebote basieren in erster Linie auf
einer Anmietung der hochbitratigen Teilnehmeran-
schlussleitung der Deutschen Telekom AG.

Hinsichtlich der DSL-Anschlusszahlen nahm Deutsch-
land auch im Jahr 2006 weiterhin einen Spitzenplatz im
europäischen Vergleich ein. 2006 konnte kein anderes
EU-Land einen so hohen Zuwachs an DSL-Anschlüssen
verzeichnen wie Deutschland. Aktuelle Statistiken der
Europäischen Kommission7 lassen darauf schließen, dass
Deutschland diese Position auch Ende 2007 innehaben
wird. Daneben verbesserte sich auf nationaler Ebene die

Penetrationsrate (auf Haushalte bezogen) erheblich.
Schätzungsweise über 35 Prozent der Haushalte in
Deutschland verfügten Ende 2006 über einen DSL-An-
schluss. Bis Ende 2007 werden voraussichtlich ca.
47 Prozent der deutschen Haushalte über einen DSL-An-
schluss verfügen.

2.2.2 Kabel-Zugänge

Schnelle Internetzugänge über die rückkanalfähig moder-
nisierten Netze der Kabelfernsehanbieter stellen bei örtli-
cher Verfügbarkeit inzwischen eine echte Alternative zum
klassischen Festnetz dar. Konkurrenzfähige Angebote mit
Datenraten von bis zu 25 Mbit/s führten dazu, dass Ende
2006 annähernd 500.000 Kunden diesen Zugang nutzten.
Ende 2007 werden sich voraussichtlich 1 Millionen Ka-
belkunden bei 50 Betreibern8 für diese Möglichkeit ent-
scheiden. Der zügige Ausbau der Infrastruktur lässt zum
Jahresende 2007 den Anschluss von theoretisch über
21 Millionen Wohneinheiten zu.

2.2.3 Powerline

Die Powerline-Technologie stellt eine weitere, internatio-
nal vielbeachtete Internetzugangsmöglichkeit dar. Bei
diesem Verfahren wird die Datenübertragung zum End-

7 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM
07-50)

8 Die Zahlenangabe berücksichtigt Einzelunternehmen unabhängig
von ihrer Konzernzugehörigkeit.
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Entwicklung der Internetzugänge über Kabelmodem
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kunden durch das Stromnetz realisiert. Ende 2007 werden
ca. 9 500 Kunden diese Variante nutzen, 300 000 könnten
unmittelbar angeschlossen werden.

2.2.4 Satellit
Ein örtlich nahezu unabhängiger Zugang zum Internet ist
über die Verbindung durch Satelliten möglich. Diese in
zwei Varianten angebotene Technik ermöglicht eine Nut-
zung auch in Regionen, die aus technischen Gründen
nicht mit DSL oder durch rückkanalfähige Fernsehkabel-
netze erschlossen sind. Erfolgt sowohl der Hin- als auch
der Rückweg der Daten über Satellit, spricht man von bi-
direktionaler Übertragung. Die Kosten der dafür benötig-
ten, relativ aufwendigen Systeme konnten, bedingt durch
den in den letzten Jahren erreichten technischen Fort-
schritt, von 1 500 Euro auf ca. 300 Euro deutlich gesenkt
werden. In Verbindung mit neuen Tarifen sind sie damit
nicht mehr nur für geschäftliche Anwendungen attraktiv.
Mehr als 10 000 Kunden werden Ende des Jahres diese
Art der Datenübertragung nutzen. Hybride Dienste, die
nur den Hinkanal über Satellit führen und den Rückkanal
über die Telefonleitung, werden Nutzerzahlen von
ca. 27 000 erreichen.

2.3 Anschlussvorleistungen
Für die Realisierung von Teilnehmeranschlüssen (Ana-
log, ISDN und DSL) nutzen Wettbewerber neben selbst

verlegten Anschlussleitungen bzw. Funkanschlüssen
überwiegend die bereits vorhandenen Teilnehmeran-
schlussleitungen (TAL) der Deutschen Telekom AG als
Vorleistung. Voraussetzung für die Inanspruchnahme die-
ser Vorleistung sind vertragliche Vereinbarungen mit der
Deutschen Telekom AG. Mitte 2007 hatten über 100 Un-
ternehmen entsprechende Vereinbarungen mit der Deut-
schen Telekom AG geschlossen.

Das Vorleistungsangebot der Deutschen Telekom AG
umfasst verschiedene Produktvarianten der TAL. Im
Jahr 2006 belief sich die Absatzmenge aller in Betrieb be-
findlichen Produktvarianten auf insgesamt 4,7 Millionen,
womit Deutschland nach wie vor die Spitzenposition in
entsprechenden Statistiken der Europäischen Kommis-
sion9 belegt. Bis Ende 2007 ist mit einer erheblichen Zu-
nahme der Absatzmenge auf insgesamt über 6 Millionen
zu rechnen.

Ausschlaggebend für diesen signifikanten Anstieg ist vor
allem die starke Nachfrage der Wettbewerber nach hoch-
bitratigen Anschlussleitungen, welche insbesondere für
die Bereitstellung von DSL-Anschlüssen genutzt werden.
Dies führt dazu, dass im Jahr 2007 voraussichtlich die
bisher höchste Wachstumsrate zu verzeichnen sein wird.

9 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM
07-50)
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Entwicklung der TAL-Absatzmengen
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2.4 Verkehrsentwicklung

Der Abwärtstrend des Verkehrsvolumens über Analog-
und ISDN-Anschlüsse hält weiter an. Im Berichtszeit-
raum sind die Inlands- und Auslandsverbindungen deut-
lich zurückgegangen und erreichten 2006 ein Volumen
von rund 175 Milliarden Minuten, gegenüber ca. 182 Mil-
liarden Minuten im Vorjahr.

Die Substitutionseinflüsse durch VoIP und Mobilfunk ha-
ben sich innerhalb der letzten zwei Jahre deutlich ver-
stärkt. Diese wirken sich auf die Sprachverbindungsmi-
nuten im Festnetz aus. Durch ein sinkendes Tarifniveau in
Mobilfunknetzen verlagerten sich vermehrt Gesprächsmi-
nuten vom Festnetz in die Mobilnetze. Zudem führte das
hohe Wachstum der Breitbandanschlüsse dazu, dass viele
Kunden VoIP-Dienste nachfragten und im Jahresverlauf
2006 bereits etwa 9 Milliarden Minuten über IP-basierte
Netze abgewickelt wurden.

Im Bereich der Inlands- und Auslandsverbindungen sind
die Anteile der Deutschen Telekom AG weiter rückläufig.

Der steigende Anteil der Wettbewerber basiert auf einer
signifikanten Zunahme des Verkehrsvolumens über Di-
rektanschlüsse. Korrespondierend führte das dynamische
Wachstum der Direktanschlüsse zu einem Rückgang der
Verkehrsmengen über Call-by-Call bzw. Preselection.

Insgesamt entfielen 2006 über 40 Prozent des gesamten
über Wettbewerber der Deutschen Telekom AG transpor-
tierten Verkehrs auf Direktanschlüsse. Dies entspricht ge-
genüber dem Vorjahr einer Zunahme von 13 Prozent-
punkten.

Beim auf Basis der Betreiber(vor)auswahl hergestellten
Verkehr zeigt sich insbesondere bei Call-by-Call eine
rückläufige Entwicklung. Im Laufe des Jahres 2006 lag
das Gesamtvolumen im Rahmen von Call-by-Call erst-
mals unterhalb der Verkehrsmenge über Preselection.
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Entwicklung der Inlands- und Auslandsverbindungen im Festnetz10
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Anteile der Wettbewerber im Festnetz
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Verkehrsanteile der Zugangsvarianten bei Wettbewerbern

10 Aufgrund neuer Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass in den Angaben der Wettbewerber der Deutschen Telekom AG zu ihrem per Betrei-
ber(vor)auswahl hergestellten Verkehr in der Vergangenheit auch Transitleistungen verborgen waren. Daher erfolgte – auch rückwirkend – eine
Bereinigung der Daten.
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2.5 Umsatz

Die Umsatzerlöse mit Telekommunikationsdiensten auf
Basis von Festnetzzugängen entwickeln sich infolge ge-
sunkener Preise rückläufig.

Im Jahr 2006 wurde von Netzbetreibern, Internet-Ser-
vice-Providern ohne Anschlussnetz sowie Wiederverkäu-
fern von Sprachdiensten insgesamt ein Umsatzvolumen
von 21,7 Mrd. Euro erzielt nach 22,5 Mrd. Euro im Vor-
jahr.11 Abzüglich der Wiederverkäufer entfielen auf die
Netzbetreiber und ISP ohne Netz 21,1 Mrd. Euro im
Jahr 2006 und 21,9 Mrd. Euro im Jahr 2005.12 Für 2007
wird ein weiterer Umsatzrückgang erwartet.

Zwar wurden die Unternehmen gebeten, ihre Umsätze
weiter nach Anschlussumsätzen, Verbindungsumsätzen
sowie nach Schmalband- und Breitbandumsätzen aufzu-
schlüsseln, die Erhebung zeigte jedoch, dass dies offen-
sichtlich nur schätzungsweise bzw. gar nicht möglich war.
Im Hinblick auf die zunehmend im Bündel angebotenen
Leistungen sowie die Tarifierung im Rahmen von Flatra-
tes ist somit festzuhalten, dass weitere Differenzierungen
der Umsätze im Festnetzbereich kaum mehr möglich sind
bzw. keine Aussagekraft mehr haben.

2.6 Vorleistungen der Deutschen Tele-
kom AG für Festnetz-Wettbewerber
und Internet-Service-Provider

Bei der Erstellung von Anschluss- und Verbindungsleis-
tungen sind Wettbewerber zumeist auf Vorleistungen des
etablierten Betreibers angewiesen. Hierunter fallen bei-
spielsweise Terminierungs- und Zuführungsleistungen.
Bei einer Zusammenschaltung der Netze alternativer An-
bieter mit den Vermittlungseinrichtungen der Deutschen
Telekom AG mit Netzübergangsfunktion entstehen zu-
dem Kosten der Zusammenschaltung. Bundesweit hat die
Deutsche Telekom AG derzeit 474 solcher Standorte ein-
gerichtet. Daneben beziehen die Wettbewerber für die
Realisierung von Teilnehmeranschlüssen zumeist Teil-
nehmeranschlussleitungen vom marktbeherrschenden
Unternehmen. Somit fallen Kosten für die Nutzung von
Gebäuden und anderen Einrichtungen des etablierten Be-
treibers an. Weiter sind für die feste Voreinstellung der
Verbindungsnetzbetreiberkennzahl (Preselection) in den
Vermittlungssystemen der Deutschen Telekom AG Ent-
gelte zu entrichten. Im offenen Call-by-Call-Verfahren
nutzen die Wettbewerber oftmals die Möglichkeit, dass
die Rechnungsstellung vom etablierten Betreiber über-
nommen wird. Falls nicht sind sie zumindest darauf ange-
wiesen, dass die Bestandsdaten für die Abrechnung von
diesem bereitgestellt werden. Ferner werden für die Ver-

bindungen zu und zwischen den Schaltstellen der Netzbe-
treiber häufig Mietleitungen der Deutschen Telekom AG
in Anspruch genommen. Schließlich beziehen Internet-
Service-Provider (ISP) von der Deutschen Telekom AG
schmal- und breitbandige Transport- und Zuführungsleis-
tungen.

Die Zahlungen für sämtliche genannten Vorleistungen des
etablierten Betreibers lagen Ende 2006 mit rund 2,9 Mrd.
Euro nahezu auf Vorjahresniveau (2,8 Mrd. Euro). Dage-
gen konnten die Festnetz-Wettbewerber und ISP ihre ge-
samten Umsatzerlöse mit Endkunden von ca. 6,8 Mrd.
Euro in 2005 auf etwa. 7,5 Mrd. Euro zum Ende des Jah-
res 2006 erhöhen. Demnach beruhten Ende 2006 ca.
62 Prozent der erzielten Endkunden-Umsätze alternati-
ver Anbieter auf eigener Wertschöpfung. Dies entspricht
gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung der Wertschöp-
fung von 3 Prozentpunkten.

Die volumenmäßig sinkende Abhängigkeit der Wettbe-
werber von Vorleistungen des marktbeherrschenden Un-
ternehmens innerhalb der letzten Jahre ist u. a. durch die
steigende Anzahl der Zusammenschaltungspunkte be-
gründet. Zum Ende des 1. Quartals 2007 hatten zumindest
sechs Festnetzbetreiber eine Zusammenschaltung mit der
Deutschen Telekom AG an allen 474 Standorten reali-
siert. Die dafür benötigte eigene Infrastruktur verringert
die Abhängigkeit von Vorleistungen. Zudem schalten die
Wettbewerber vermehrt ihre Netze untereinander zusam-
men, um die Abhängigkeit von Vorprodukten der Deut-
schen Telekom AG weiter zu reduzieren.

3. Mobiltelefondienst

Mitte 2007 wurde in Deutschland die Penetrationsrate
von 110 Prozent überschritten. Somit kommt im statisti-
schen Durchschnitt mehr als ein Mobilfunkvertrag auf je-
den Einwohner. Ende 2007 sind etwa 96 Millionen Teil-
nehmer in den Mobilfunknetzen zu erwarten.

Der E-Communications Haushaltsumfrage13 zufolge be-
saßen Ende 2006 ca. 10 Prozent aller Haushalte in
Deutschland ausschließlich einen Mobiltelefonanschluss
und 65 Prozent sowohl einen Festnetzanschluss, als auch
einen Mobiltelefonanschluss.

Die Verschiebung der Teilnehmer-Marktanteile zu Guns-
ten der kleineren Netzbetreiber E-Plus und O2 setzte sich
auch im Jahr 2007 fort. Ein leichtes Wachstum hatte T-Mo-
bile zu verzeichnen. Der Teilnehmer-Marktanteil der Mo-
bilfunk-Service-Provider entwickelt sich trotz absoluter
Steigerungsraten leicht rückläufig. Nach 25,0 Prozent im
Jahr 2006 (25,3 Prozent im Jahr 2005) erreichte der Wert
im ersten Quartal 2007 nur noch 24,3 Prozent.

Das Segment der Mobilfunk-Discounter, an dem neben
Mobilfunk-Service-Providern und Vertriebsmarken der
Netzbetreiber auch eigenständige Discountanbieter parti-
zipieren, weist kontinuierlich enorme Wachstumsraten

11 Umsatzvolumina angegeben als kumulierte Umsatzerlöse der Netz-
betreiber mit Endkunden und mit Wiederverkäufern von Sprach-
diensten, der Wiederverkäufer von Sprachdiensten und der Internet-
Service-Provider ohne Netz mit Internetzugangsdiensten. Die Dar-
stellung folgt damit der Systematik des vorangegangenen Tätigkeits-
berichts 2004/2005. Umsätze mit Telefon- und Internetdiensten in
Kabel-Netzen sind nicht enthalten.

12 Der Umsatzerlös der Wiederverkäufer von Sprachverbindungsminu-
ten betrug in den Jahren 2006 und 2005 rund 0,6 Mrd. Euro.

13 EUROBAROMETER SPEZIAL Nr. 274 „E-Communications Haus-
haltsumfrage“ Befragung: November – Dezember 2006, Veröffentli-
chung: April 2007
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Wertschöpfung der Festnetz-Wettbewerber und ISP
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Teilnehmerentwicklung und Penetration in deutschen Mobilfunknetzen

59% 62%

41% 38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006

Vorleistungsanteil DT AG

Wertschöpfung Wettbewerber
(Festnetz + ISP)

13.913

8.286

23.470

48.247

79.271

71.322

64.839

59.128

56.126

5.554
3.764

2.4821.768953532273

85.652

96.000

96,1 %

86,4 %

78,6 %

71,6 %

68,1 %

17,0 %

10,1 %
6,8 %

4,6 %3,0 %2,2 %1,2 %0,7 %0,3 %

28,6 %

58,7 %

116,7 %

103,9 %

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

T
ei

ln
eh

m
er

 in
 T

sd
.

Teilnehmerzahl *

Penetration

* Vertragsverhältnisse. Ein Nutzer kann dabei mehrere Vertragsverhältnisse unterhalten. Angaben bis 2000 inkl. C-Netz, ab 2005 inkl. UMTS.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 27 – Drucksache 16/7700

A b b i l d u n g  19

Teilnehmer-Marktanteile der Netzbetreiber
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auf. Die ersten Discount-Angebote starteten im Laufe des
Jahres 2005 und zum Jahresende nutzten bereits
1,7 Millionen Teilnehmer diese Angebote. Im darauf fol-
genden Jahr erhöhte sich diese Zahl bereits auf
5,7 Millionen Teilnehmer. Zum Jahresende 2007 wird mit
schätzungsweise 8,9 Millionen Teilnehmern ein Marktan-
teil von fast 8 Prozent erreicht.

Der Anteil der Prepaid-Kunden an der Gesamtteilnehmer-
zahl wird im Jahr 2007 schätzungsweise rund 55 Prozent
betragen.

4. Internet
4.1 Internetnutzung
Der Studie (N)ONLINER Atlas 2007 von tns infratest ist
zu entnehmen, dass im Jahr 2007 rund 39,2 Millionen
Nutzer regelmäßig das Internet nutzten. Erstmals waren
damit mehr als 60 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren
online. Die Internetnutzung steigt zwar kontinuierlich an,
allerdings mit einem Plus von 2 Prozentpunkten gegenü-
ber dem Vorjahr etwas abgeschwächt. 

Neben der privaten Nutzung des Internet am heimischen
PC, der Nutzung am Arbeitsplatz, in Schulen und Univer-

sitäten kann das Internet auch in kommerziellen oder
nicht-kommerziellen Einrichtungen, wie z. B. Internetca-
fés oder Bibliotheken genutzt werden. Die Stiftung Digi-
tale Chancen, Berlin, ermittelte rund 9 000 dieser Ein-
richtungen in Deutschland.

4.2 Internetverkehr

Das über Analog- bzw. ISDN-Anschlüsse generierte
schmalbandige Verkehrsaufkommen in das Internet ist er-
wartungsgemäß weiterhin rückläufig. Das Volumen der
Einwahlverbindungen in das Internet liegt Ende 2007 bei
voraussichtlich 43 Milliarden Minuten, gegenüber ca.
60 Milliarden Minuten Ende 2006. In dieser Entwicklung
spiegelt sich eindeutig die Verlagerung der Internetminu-
ten zugunsten von DSL und sonstigen breitbandigen An-
schlusstechnologien wider. 

Beim breitbandigen Verkehrsvolumen, welches in Giga-
byte gemessen wird, zeigt sich indes ein starker Anstieg,
welcher verdeutlicht, dass die Nachfrage nach breitbandi-
gen Diensten ungebrochen hoch ist. Bis Ende 2007 wird
voraussichtlich ein Datenvolumen von über 1,7 Milliar-
den Gigabyte zu verzeichnen sein.
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Internetverbindungsminuten Schmalband
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Verkehrsvolumen Breitband
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5. Voice over IP diesen Anbietern für die Nutzung von VoIP-Diensten re-
VoIP ist ein Dienst, der auf Basis des Internetprotokolls
die Sprachübertragung über ein paketvermitteltes Daten-
netz ermöglicht. Die Nutzung von VoIP-Diensten setzt in
der Regel einen breitbandigen Zugang zum Internet vor-
aus.

In Firmennetzen findet VoIP bereits seit längerem Ver-
breitung. Erste kommerzielle Angebote für die heimische
Anwendung sind seit Ende 2003 am Markt verfügbar.
2007 boten rund 80 Anbieter VoIP-Dienste für den Mas-
senmarkt an. Waren 2006 noch 2,8 Millionen Kunden bei

gistriert, werden 2007 bereits 3,9 Millionen erwartet.
Hierbei handelt es sich zumeist um Kunden der Anbieter
von DSL-Anschlüssen, die VoIP, DSL-Anschluss und Zu-
gang zum Internet in der Regel als Bündelprodukt anbie-
ten.

Die registrierten VoIP-Nutzer generierten Ende 2006 ein
in Minuten gemessenes Gesprächsvolumen von etwa
9 Milliarden Minuten über IP-basierte Netze. Bis Ende
2007 kann mit einem Anstieg des Volumens auf voraus-
sichtlich 16 Milliarden Minuten gerechnet werden.
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Gesprächsminuten über VoIP

2

9

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007e

M
ill

ia
rd

e
n

6. Preisentwicklung

Im Festnetz wurde die Preisentwicklung von Bündelange-
boten bestimmt, die Schmalband- und Breitbandan-
schlüsse und -dienste zu Pauschaltarifen umfassen.

Der Preiswettbewerb unter den Breitband-Anbietern hielt
in den letzten Jahren unvermindert an. Bündelprodukte,
bestehend aus einem Telefon- und DSL-Anschluss inkl.
einer Flatrate für Telefonie und den Zugang in das Inter-
net, waren Ende 2006 je nach gewählter Bandbreite des
DSL-Anschlusses bereits ab rund 30 Euro bei einzelnen
Anbietern erhältlich. 2007 wurde die Preisgrenze von
30 Euro für vergleichbare Angebote bereits von einzelnen
Anbietern unterboten, u. a. von Kabelanbietern. Ansons-
ten ist der Trend erkennbar, dass die Bündelprodukte der
einzelnen Anbieter mehr Leistungen – beispielsweise in
Form steigender Bandbreiten der DSL-Anschlüsse – zu
relativ konstanten Preisen enthalten.

Im Discountbereich des Mobilfunks konnten Ende 2007
Gespräche bereits ab 0,08 Euro je Minute geführt werden.
Flatrates, die unbegrenztes Telefonieren ins Festnetz bzw.
in das eigene Mobilfunknetz ermöglichen, wurden schon
ab 10 Euro angeboten. Zudem ermöglichten spezielle Ta-
rife das Telefonieren aus einer „Homezone“ zu günstigen
Konditionen. Eine Vielzahl von Tarifen mit pauschal ab-
gerechneten Minutenpaketen ergänzten diese Angebote.
Mit Inkrafttreten der EU Roaming-Verordnung am
30. Juni 2007 wurde die mobile grenzüberschreitende

Kommunikation für in der EU reisende Bürger zum Teil
erheblich kostengünstiger.

Abschnitt B
Analyse und Perspektiven des Wettbewerbs

Ziel der Regulierung ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG die
Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs und
die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte
der Telekommunikation. Im Folgenden wird für zentrale
Märkte eine Einschätzung hinsichtlich der Realisierung
dieser Zielsetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt gege-
ben. Dabei ist unter einem nachhaltig wettbewerbsorien-
tierten Markt ein Markt zu verstehen, auf dem der Wett-
bewerb so abgesichert ist, dass er auch nach
Rückführung der sektorspezifischen Regulierung fortbe-
steht.

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Ausfüh-
rungen hinsichtlich Systematik und Vorgehensweise nicht
in unmittelbarer Beziehung zu den nach neuem Telekom-
munikationsrecht durchzuführenden Marktanalyseverfah-
ren stehen. Die hier abgegebene Stellungnahme bezieht
sich vielmehr auf grundlegende Wettbewerbsentwicklun-
gen auf dem Telekommunikationsmarkt und stellt inso-
fern kein Präjudiz für Untersuchungen einzelner im Rah-
men des Marktanalyseverfahrens zu definierender Märkte
dar.
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1. Schmalbandige Telefondienst-
leistungen

Kontinuierliche Wettbewerbsintensivierung bei 
Inlandsverbindungen

Das Marktsegment der Ferngespräche hat von Beginn an
die höchste Wettbewerbsdynamik aufgewiesen. Bereits
unmittelbar nach Inkrafttreten des Telekommunikations-
gesetzes zum 1. Januar 1998 hat eine Vielzahl von Anbie-
tern die in § 43 Abs. 6 TKG verankerte Verpflichtung zur
Gewährleistung der Betreiber(vor)auswahl genutzt, um
auf Basis von Call-by-Call- und Preselection-Angeboten
Verbindungsleistungen zu vermarkten. Der anfangs große
Abstand zwischen den Preisen des ehemaligen Monopol-
unternehmens und denen der neuen Wettbewerber hat
dazu geführt, dass schon im zweiten Jahr nach Marktöff-
nung etwa ein Drittel der Ferngesprächsverbindungen
von alternativen Verbindungsnetzbetreibern abgewickelt
wurden. Während sich der Wettbewerb bei Ortsgesprä-
chen in der ersten Phase der Marktöffnung durch die feh-
lende Möglichkeit zur Betreiber(vor)auswahl nur lang-
sam entwickelte, hat die Einführung von Call-by-Call und
Preselection auch im Ortsnetz im Jahr 2003 in diesem
Marktsegment eine rasche Wettbewerbsintensivierung
herbeigeführt.

Bezogen auf die gesamten Inlandsverbindungen im
PSTN/ISDN (d. h. ohne VoIP) folgt daraus, dass die
Wettbewerber ihren Marktanteil im Berichtszeitraum
erstmals auf über 40 Prozent steigern konnten. Dabei
zeigt sich ein kontinuierliches Wachstum des Wettbewer-
beranteils von 30 Prozent im Jahr 2003 über 39 Prozent
im Jahr 2004 und 41 Prozent im Jahr 2005 auf 43 Prozent
im Jahr 2006.14 Bei Verbindungen aus dem PSTN in die
Mobilfunknetze liegt der Anteil der Wettbewerber sogar
bei 45 Prozent.

Alternative Teilnehmernetzbetreiber steigern 
Marktanteile

Der Trend zu Bündelangeboten aus Anschluss- und Ver-
bindungsleistungen bzw. Komplettangeboten (einschließ-
lich breitbandiger Internetzugänge) „aus einer Hand“ ist
ungebrochen zu beobachten und hat dazu beigetragen,
dass die Marktanteile alternativer Teilnehmernetzbetrei-
ber an den Inlandsgesprächen deutlich zugenommen ha-
ben. Bezogen auf den Wettbewerberanteil von 43 Prozent
an den gesamten Inlandsverbindungen im PSTN/ISDN

zeigt sich, dass hiervon im Jahr 2006 erstmals über
40 Prozent (gegenüber nahezu 20 Prozent im Jahr 2004)
auf die Teilnehmernetzbetreiber entfallen. Von dem übri-
gen – durch Verbindungsnetzbetreiber abgewickelten –
Wettbewerberverkehr entfällt erstmals der überwiegende
Teil auf Preselection-Angebote. Demgegenüber zeigt sich
bei Call-by-Call eine rückläufige Entwicklung. Während
dieses Marktsegment in den Jahren 2000 bis 2004 fast die
Hälfte des gesamten Wettbewerberverkehrs umfasste, ist
der Anteil 2006 auf unter 30 Prozent abgesunken. Dabei
ist die Bedeutung des Call-by-Call-Geschäfts nicht nur
relativ, sondern auch in absoluten Zahlen rückläufig. So
ist das auf diese Weise abgewickelte Verbindungsvolu-
men allein von 2005 auf 2006 um mehr als ein Viertel ge-
sunken.

Effektive Kontrolle missbräuchlicher Verhaltens-
weisen bleibt jedoch nach wie vor erforderlich

Im Ergebnis ist zwar festzustellen, dass sich die Wettbe-
werbsstrukturen in den vergangenen beiden Jahren weiter
gefestigt haben. Allerdings zeigt sich, dass insbesondere
die einzigen Unternehmen, die flächendeckend Konkur-
renzangebote zum ehemaligen Monopolunternehmen ver-
markten (können) – im Schmalbandbereich sind dies die
Verbindungsnetzbetreiber –, zunehmend unter Druck ge-
raten. Da diese Unternehmen wesentlich auf Vorleistun-
gen der Deutschen Telekom AG angewiesen sind, zeigt
sich, dass der Wettbewerb auf den Verbindungsmärkten
nach wie vor zu erheblichen Teilen regulierungsbedingt
ist. Dies unterstreicht, dass sowohl die Verpflichtung zur
Betreiber(vor)auswahl als auch die kostenorientierte Fest-
legung der Zusammenschaltungsentgelte insoweit unver-
ändert essentielle Voraussetzung für die erreichte Wettbe-
werbsintensität sind. Auf dieser Grundlage ist davon
auszugehen, dass der Wettbewerbsdruck auf das ehema-
lige Monopolunternehmen mittlerweile hinreichend groß
ist, um überhöhte Endkundenpreise zu verhindern. Dem-
zufolge konnte mit In-Kraft-Treten des neuen Telekom-
munikationsgesetzes auf eine strikt kostenorientierte Ex-
ante-Kontrolle der Endkundenangebote für Verbindungs-
leistungen verzichtet werden. Allerdings ist es zur Ab-
sicherung des Wettbewerbs nach wie vor erforderlich,
mögliche Quersubventionierungen zwischen Bereichen
unterschiedlicher Wettbewerbsintensität, die Anwendung
wettbewerbsbehindernder Preisabschläge und Preis-
Kosten-Scheren sowie sachlich ungerechtfertigte Bünde-
lungspraktiken einer wirksamen Kontrolle zu unterwer-
fen. Insofern bleibt ein effektives Instrumentarium zur
Verhinderung missbräuchlicher Verhaltensweisen – zu-
mindest mit Blick auf Produktbündel – nach wie vor er-
forderlich.

Markt für Auslandsverbindungen ist auch nach der 
Entlassung aus der Regulierung durch eine weiterhin 
steigende Wettbewerbsintensität gekennzeichnet

Im Bereich der Auslandsgespräche hat sich die Wettbe-
werbsintensität auch in den vergangenen Jahren weiter er-
höht. Dies wird nicht zuletzt an weiter gestiegenen

14 Eine fundierte Differenzierung zwischen Anteilen an Verbindungs-
volumina einerseits und Umsätzen andererseits ist auf Grundlage der
erhobenen Daten nicht möglich. Ursächlich hierfür ist insbesondere
der anhaltende Trend zu Pauschal- und Bündeltarifen, der erhebliche
Fragen hinsichtlich einer sachgerechten Zuordnung monatlich fixer
Entgeltbestandteile aufwirft. Vor diesem Hintergrund und in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die Umsätze von den Befragten nicht in ein-
heitlicher Weise auf Anschluss- und Verbindungsleistungen aufge-
schlüsselt wurden (und möglicherweise auch kaum werden konnten),
wird in der Wettbewerbsanalyse an dieser Stelle nur auf Verbin-
dungsanteile abgestellt und keine dezidierte Betrachtung von Markt-
anteilen auf Umsatzbasis vorgenommen.
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Marktanteilen der Wettbewerber deutlich, die – bezogen
auf Verbindungsminuten – im Jahr 2006 bei 75 Prozent
lagen (gegenüber 67 Prozent im Jahr 2004). Zudem haben
sich einzelne Wettbewerber zunehmend auf dem Markt
etablieren können. So haben die drei größten alternativen
Anbieter zusammen einen Anteil von über 30 Prozent der
Auslandsgespräche abgewickelt.

Markt für Schmalbandanschlüsse weist deutlich 
zunehmende Wettbewerbsintensität auf; 
Verringerung der Regulierungsintensität 
hat sich bewährt

Während die Wettbewerbsentwicklung bei (schmalbandi-
gen) Telefonanschlüssen in den ersten Jahren der Libera-
lisierung eher zurückhaltend verlief, hat sich der Markt-
anteil der Wettbewerber nunmehr von ca. 5 Prozent im
Jahr 2004 auf etwa 13 Prozent im Jahr 2006 erhöht. Für
Ende 2007 wird – unter Einbeziehung der über das TV-
Kabel genutzten Telefonanschlüsse – sogar ein Wettbe-
werberanteil von über 18 Prozent erwartet. Diese sehr
deutliche Wettbewerbsbelebung bei Telefonanschlüssen
ist wesentlich geprägt von der Dynamik im Breitbandbe-
reich und der zunehmenden Präferenz der Nachfrager für
umfassende Bündelangebote „aus einer Hand“, da hier-
durch die Möglichkeiten der alternativen Anbieter, Kun-
den zu einem kompletten Anschlusswechsel zu motivie-
ren, deutlich zugenommen haben.

Insofern zeigt sich, dass sich die Rückführung der Ein-
griffstiefe von einer Ex-ante-Genehmigungspflicht hin zu
einer nachträglichen Entgeltkontrolle in Verbindung mit
der Auferlegung einer Anzeigepflicht bewährt hat.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die infrastruktur-
basierten Wettbewerber ihre Angebote nach wie vor nicht
flächendeckend offerieren und insofern nur etwa zwei
Drittel der Haushalte die Möglichkeit haben, zwischen al-
ternativen Teilnehmernetzbetreibern zu wählen. Aus die-
sem Grund, aber auch wegen der unverändert sehr hohen
Marktanteile des ehemaligen Monopolunternehmens,
bleibt das Instrumentarium der sektorspezifischen Regu-
lierung trotz der festzustellenden Wettbewerbsdynamik
mittelfristig erforderlich.

Intermodaler Wettbewerb durch Mobilfunk- und 
Kabel-TV-Konkurrenz intensiviert sich

Nachdem bereits in den vergangenen Berichten neben der
Komplementarität auch die sich abzeichnenden Substitu-
tionsbeziehungen zwischen Mobilfunk- und Festnetz-
kommunikation angesprochen wurden, haben sich die
Anzeichen für eine Intensivierung der Wettbewerbsbezie-
hung in den vergangenen zwei Jahren weiter verdichtet.
Dies wird nicht zuletzt auch daran deutlich, dass inzwi-
schen etwa ein Viertel des gesamten Gesprächsvolumens
mobil abgewickelt wird (gegenüber 15 Prozent im
Jahr 2004). Während die Anzahl der Inlandsverbindungs-
minuten im PSTN von ca. 183 Milliarden im Jahr 2004
auf ca. 163 Milliarden im Jahr 2006 deutlich zurückge-
gangen ist, hat sich das in den Mobilfunknetzen gene-

rierte Verkehrsvolumen (ohne Auslandsverkehr) in etwa
gleichem Umfang erhöht (von 37 Milliarden im
Jahr 2004 auf 56 Milliarden Verbindungsminuten im
Jahr 2006). Insbesondere die zunehmende Verbreitung
von Pauschaltarifen (vor allem für Verbindungen ins Fest-
netz, immer häufiger jedoch auch in Mobilfunknetze),
aber auch andere Angebote, die zu weiteren Senkungen
des Preisniveaus im Mobilfunk beitragen, dürften dazu
führen, dass sich dieser Trend gegenwärtig nochmals
deutlich beschleunigt. Die Abwärtsentwicklung bei den
Mobilfunkpreisen, die derzeit eine zunehmende Dynamik
erlangt, spiegelt sich bereits deutlich in den Daten für die
zurückliegenden Jahre wider. So sind die Umsätze der
Mobilfunkanbieter zwischen 2003 und 2007 nahezu un-
verändert geblieben, während sich das abgewickelte Ver-
kehrsvolumen im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt
hat.

Allerdings gibt es Anzeichen, dass die Substitutionsbe-
ziehung hierzulande nach wie vor weitestgehend auf den
Verbindungsbereich beschränkt bleibt. Dies wird vor al-
lem dadurch deutlich, dass der Anteil von Haushalten, die
nur über einen Mobilfunkanschluss verfügen, mit 10 Pro-
zent im europäischen Vergleich (EU25: 22 Prozent) noch
relativ niedrig ist. Gleichzeitig ist der Anteil der Haus-
halte, die zwar über einen Festnetzanschluss, nicht jedoch
über ein Mobiltelefon verfügen, hierzulande mit 22 Pro-
zent (EU25: 15 Prozent) im europäischen Vergleich be-
merkenswert hoch.

Neben der Konkurrenz durch die Mobilfunkanbieter ent-
steht den etablierten Anbietern von Telefondienstleistun-
gen nun auch durch die Kabel-TV-Anbieter zunehmend
intermodaler Wettbewerb. So haben die Kabelnetzbetrei-
ber die Zahl ihrer vermarkteten Telefonanschlüsse in den
vergangenen zwei Jahren auf fast 800 000 Kunden im
Jahr 2007 versiebenfacht. Das bedeutet zugleich, dass in-
zwischen mehr als 10 Prozent der von Wettbewerbern be-
reitgestellten Festnetztelefonanschlüsse auf der Kabelin-
frastruktur basieren.

2. Breitbandmärkte

Festnetzgebundene breitbandige Telekommunikations-
dienste haben im Berichtszeitraum weiter an Bedeutung
gewonnen. Sowohl die Breitbandanschlussmärkte aber
auch zahlreiche Dienstemärkte (wie z. B. Internetzu-
gangsmärkte oder breitbandige Sprachdienstmärkte
(Voice over IP)) waren in den vergangenen beiden Jahren
von erheblicher Marktdynamik geprägt.

2.1 Breitbandanschlussmärkte

Breitbandige Anschlüsse werden in Deutschland haupt-
sächlich über Digitale Anschlussleitungen (DSL) oder
Kabelfernsehanschlüsse (Kabelmodem) angeboten. An-
deren Technologien wie z. B. Satellitentechnologie,
Powerline oder drahtlose/mobile Anschlusstechnolgien
spielen bei den nachgefragten Breitbandanschlüssen der-
zeit noch kaum eine Rolle. Breitbandanschlüsse sind
Voraussetzung für die Nutzung der zahlreichen Breit-
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banddienste. Entsprechend kommt den Breitbandan-
schlussmärkten bei der Beurteilung der ökonomischen
Entwicklung im Breitbandbereich eine zentrale Bedeu-
tung zu. 

Die Breitbandanschlussmärkte zeichneten sich im Be-
richtszeitraum durch hohes Wachstum aus. Die Zahl der
vermarkteten Breitbandanschlüsse hat sich gegenüber
dem dritten Quartal 2005 mit einem Wachstum von ca.
9 Millionen Anschlüssen fast verdoppelt. 18,6 Millionen
Breitbandanschlüsse wurden im Herbst 2007 in Deutsch-
land zum Internetsurfen, Telefonieren, Fernsehen etc.
genutzt. Dank des kräftigen Zuwachses hat sich die Ver-
sorgung der Haushalte in Deutschland mit Breitbandan-
schlüssen in dieser Zeit erheblich verbessert. Die Breit-
bandpenetrationsrate (hier Breitbandanschlüsse bezogen
auf die Zahl der Haushalte) hat sich seither mehr als ver-
doppelt und stieg um ca. 20 Prozentpunkte auf gut
47 Prozent.

Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum hat der Wettbe-
werb auf den Breitbandanschlussmärkten in Deutschland
weiter an Dynamik gewonnen. Mittlerweile (Stand
3. Quartal 2007) vermarkten wettbewerbliche Anbieter
mehr als die Hälfte (ca. 54 Prozent) aller Anschlüsse des
Breitbandanschlussmarktes. Wettbewerbliche Anbieter
haben der Deutschen Telekom AG auf dem Endkunden-
markt für Breitbandanschlüsse zwar gut die Hälfte der
vermarkteten Anschlüsse streitig machen können. Aber
ein bedeutsamer Teil der wettbewerblichen Angebote
(36 Prozent) basieren auf einem Anschlussresale-Ange-
bot der Deutschen Telekom AG. 70 bis 80 Prozent der
Wertschöpfung dieser Anschlüsse verbleibt deshalb bei
diesem Unternehmen. Bezieht man die Resaleanschlüsse
noch in den Anteil der Deutschen Telekom AG an ver-
markteten Breitbandanschlüssen mit ein, so erhöht sich
ihr Marktanteil auf etwa zwei Drittel.

Noch bis zum 3. Quartal 2006 haben die Wettbewerber
der Deutschen Telekom AG zwischen 80 und 90 Prozent
des Kundenzuwachses auf sich verbuchen können. Diese
Tendenz ist jedoch seit dem 4. Quartal 2006 deutlich ab-
geschwächt. Die Deutsche Telekom AG kann wieder
etwa 40 Prozent des Kundenzuwachses erzielen. 

Diese Stabilisierung ihrer Marktposition ist auch auf ihre
Tarifmaßnahmen in den vergangenen zwölf Monaten zu-
rückzuführen. Durch das Tarifpaket 3x3 dürfte die Deut-
sche Telekom AG ihre Position gestärkt und vermehrt
Kunden zurück bzw. neu gewonnen haben. Auch vor dem
Hintergrund der Einführung der neuen Billigmarke cong-
star im Juli 2007 ist davon auszugehen, dass die Deutsche
Telekom AG verstärkt auf Preiskampf setzen wird, um
Marktanteile zurückzugewinnen.

Insgesamt (DSL-Anschlüsse und alternative Technolo-
gien) hat die Deutsche Telekom AG aber im Vergleich zu
dem 4. Quartal 2006 nochmals Marktanteile (gut 2 Pro-
zentpunkte) gegenüber den Wettbewerbern verloren. Ihr
„Aufholen“ bei den DSL-Anschlüssen wird insbesondere
konterkariert durch die deutlichen Erfolge der Anbieter
von Breitbandanschlüssen auf Basis der TV-Kabelinfra-

struktur, die im 1. Halbjahr 2007 die Zahl ihrer vermark-
teten Breitbandanschlüsse auf über 800 000 Stück bei-
nahe verdoppeln konnten.

Deutlicher Zuwachs bei TV-Kabelanschlüssen

Die DSL-Technik bleibt in Deutschland nach wie vor die
überragende Breitbandanschlusstechnik. 95 Prozent aller
Breitbandanschlüsse sind DSL-Anschlüsse. Dennoch
zeigt sich, dass Anbieter von Breitbandanschlüssen über
das TV-Kabel im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum
in ihren Aufholstrategien erfolgreich sind. Ihnen ist es ge-
lungen, in diesem stark wachsenden Markt ihren Markt-
anteil von 2 Prozent auf etwa 5 Prozent mehr als zu
verdoppeln. Drahtlose Anschlusstechnologien und Po-
werline spielen auch im Jahr 2007 eine untergeordnete
Rolle.

Anstieg bei der Breitbandpenetration

Dank des kräftigen Zuwachses bei der Nachfrage nach
Breitbandanschlüssen und der darauf aufsetzenden Breit-
banddienste, die auch durch die höhere Wettbewerbs-
intensität befördert wurde, hat Deutschland im euro-
päischen Vergleich seine Position bei der
Breitbandpenetration überdurchschnittlich verbessert. Im
zweiten Quartal 2007 lag Deutschland mit einer Breit-
bandpenetration bezogen auf die Zahl der Bevölkerung
bei etwa 21 Prozent (entspricht ca. 44 Prozent der Haus-
halte) und damit deutlich über dem Durchschnitt der eu-
ropäischen Länder (ca. 18 Prozent).15 Im 3. Quartal 2007
erhöhte sich die Breitbandpenetration der Haushalte wei-
ter auf über 47 Prozent. Deutschland gehört damit
hinsichtlich der Breitbandversorgung zu den führenden
Flächenländern. Es wurde im 2. Quartal leicht von Frank-
reich übertroffen (22 Prozent). Großbritannien wies eine
um 3 Prozentpunkte bessere Breitbandpenetration auf.
Hier schlägt der deutlich höhere intermodale Wettbewerb
aufgrund des hohen Anteils an TV-Kabelanschlüssen zu
buche. Fünf weitere Länder haben höhere Breitbandpene-
trationen als Deutschland. Hier handelt es sich ausnahms-
los um kleinere Länder, die überdies häufig hohen inter-
modalen Wettbewerb aufweisen. Einige kleinere Länder
(Niederlande und Dänemark) mit erfolgreichen Breit-
bandanschlussanbietern auf Basis von Kabel TV haben
sogar Penetrationsraten von über 30 Prozent.

Für die Verbreitung von Breitbandanschlüssen spielen geo-
graphische und demographische Vorteile, wie sie vor al-
lem kleinere Länder mit hohem Anteil an städtischer Be-
völkerung aufweisen, eine bedeutsame Rolle. Ein
entscheidender Treiber für die Breitbandpenetration ist
aber auch der nachhaltige Wettbewerb auf den Breitband-
märkten. Dies wird auch durch eine Studie über die
Breitbandentwicklung in Ländern mit hoher Breitbandpe-
netration bestätigt. Investitionen in Hochgeschwindig-
keitsnetze würden demnach vor allem durch nachhaltigen

15 Vgl. COCOM07-50, COMMUNICATIONS COMMITTEE, Wor-
king Document, Subject: Broadband access in the EU: situation at
1 July 2007, S. 9.
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Wettbewerb und eine Vielzahl von Anbietern unter-
schiedlicher Breitbandtechnologien getrieben.16

Abbildung 23 stellt den Zusammenhang zwischen Pene-
trationsrate der Breitbandanschlüsse pro 100 Haushalte,
wie sie im Juni 2007 gemessen wurde, und dem Zu-
wachs der Penetrationsrate zwischen Juli 2006 und 2007
dar. Der für jedes Land in der Grafik eingetragene Punkt
wurde über die auf der Y-Achse (vertikale Achse) abge-
tragene Penetrationsrate des Landes und über den auf
der X-Achse (horizontale Achse) abgemessenen prozen-
tualen Zuwachs der Penetrationsrate seit Juli 2006 be-
stimmt. Dabei zeigt sich, dass Deutschland in dem Qua-
dranten (rechts oben) mit den sechs erfolgreichsten
Ländern zu finden ist. Von den Ländern die eine über-
durchschnittliche Penetrationsrate aufweisen, wird es
hinsichtlich der Zuwachsraten nur von Luxemburg und
Dänemark übertroffen.

Höheres Wachstum bei der Verkehrsmenge

Von 2005 bis 2007 hat sich die Breitbandverkehrsmenge
im Verhältnis zum Anschlusswachstum leicht überpro-
portional entwickelt. Entsprechend hat die relative Ver-
kehrsmenge, d. h. der Breitbandverkehr pro Breitbandan-

schluss, zugenommen. Wurde 2005 im Durchschnitt
noch ein Verkehr von ca. 6,4 Gigabyte pro Breitbandan-
schluss monatlich generiert, ist für 2007 eine Zunahme
des durchschnittlichen Monatsverkehrs pro Breitband-
Anschluss von ca. 28 Prozent auf etwa durchschnittlich
8,2 Gigabyte pro Breitbandanschluss zu erwarten.

Zuwachs bei Anschlusskapazitäten

Im Berichtszeitraum hat sich der Trend fortgesetzt, dass
TK-Anbieter ihren Endkunden häufig zu stabilen Prei-
sen immer höhere Anschlussbandbreiten zur Verfügung
stellen. Laut einer vom Bundeswirtschaftsministerium in
Auftrag gegebenen Untersuchung17 verfügten im Mai
2007 etwa 13 Prozent der Breitbandanschlusskunden
über einen Breitbandanschluss mit Anschlussgeschwin-
digkeiten von weniger als 1 Mbit/s, 20 Prozent haben
1 Mbit-Anschlüsse. Anders als 2005, wo 1 Mbit/s die
vorherrschende Anschlussbandbreite war, nutzt aktuell
die Mehrheit der Kunden (55 Prozent) 2 bis
8 Mbit-Anschlüsse. Besonders hochbitratige An-
schlüsse, die Anschlussgeschwindigkeiten von mehr als
8 Mbit/s erlauben, hatten zum Abfragezeitpunkt etwa
12 Prozent der Nutzer nachgefragt.

TV- und Video-Dienste sind nach wie vor erkennbar die
einzigen neuen breitbandigen Dienste, die einen hohen
Bandbreitenbedarf der Kunden mit sich bringen. TV-
Dienste wie zeitversetztes Fernsehen, elektronische Pro-
grammführer, TV über DSL (z. B. HDTV) oder Video-on-

16 Rob Frieden: Lessons from broadband development in Canada, Ja-
pan, Korea und the United States. Telecommunications Policy 29
(2005) S. 607: „The key driver for such investment [in infrastructure
needed to provide high-speed broadband data services] lies in the de-
velopment of sustainable competition with a multiciplicity of opera-
tors in each of the technologies providing broadband services“. 17 Vgl. Breitbandatlas 2007_01, www.zukunft-breitband.de
A b b i l d u n g  23

Penetrationsrate und Fortschritt bei der Breitbandversorgung

Quelle: COCOM 0750, Working Document, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007
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Demand könnten das Interesse des Verbrauchers för-
dern, in sehr breitbandige Anschlüsse sowie Bezahl-
dienste zu investieren. Wenn es mittelfristig gelingt,
diese Dienste in nennenswertem Umfang zu etablieren,
dürfte die Nachfrage nach sehr hohen Anschlussband-
breiten weiter spürbar wachsen und der Breitbandver-
kehr sowie genutzte Bandbreiten deutlich zunehmen.

Vermarktung von Anschluss und Dienst im Bündel

Schon im letzten Berichtszeitraum zeichnete sich ab, dass
die deutsche Besonderheit der getrennten Vermarktung
von DSL-Anschluss und Dienst im Rückzug begriffen
war. Bis Ende 2004 vermarktete die Deutsche Tele-
kom AG den DSL-Anschluss überwiegend getrennt vom
Internetzugang. Durch diese Vermarktungsstrategie und
bedingt durch das Fehlen eines geeigneten Vorleistungs-
produktes (Bitstrom-Zugang) hatten Internet Service Pro-
vider, die über kein nennenswertes eigenes Breitbandnetz
verfügen, Geschäftsmodelle entwickelt, die allein auf der
Vermarktung des Internetzugangs beruhen.

Mit der Rückführung von T-Online International AG zu
Beginn des Jahres 2006 in die Deutsche Telekom AG
wurde die getrennte Vermarktung von DSL-Anschluss
und Internet-Zugang weitgehend aufgegeben. Mit dem
seit August 2004 freiwillig angebotenen DSL-Anschluss-
Resaleprodukt haben nunmehr auch ISP ohne eigene In-
frastruktur die Möglichkeit, DSL-Endkundenanschlüsse
und Internetzugänge im Bündel zu vermarkten. Mittler-
weile sind auch Bitstrom-Zugangsprodukte angeordnet
und werden nach erfolgter Entgeltregulierung im Laufe
des Jahres 2008 am Markt zur Verfügung stehen. Dies
wird die gemeinsame Vermarktung von Anschluss und
Diensten weiter fördern.

Netzbetreiber, die über hinreichend eigene Breitbandin-
frastruktur verfügen, um Hauptverteilerbereiche
erschließen zu können, erzeugen auf der Basis des Vor-
leistungsprodukts „Zugang zur entbündelten Teilnehme-
ranschlussleitung“ eigene DSL-Anschlüsse, die sie von
jeher im Bündel mit Internetzugängen und zunehmend
auch mit anderen Breitbanddiensten vermarkten. Das
Geschäftsmodell der Alleinvermarktung von Internetan-
schlüssen wird deshalb weitgehend an Bedeutung verlie-
ren, wenngleich derzeit noch ein nennenswerter Altbe-
stand an „reinen Internetzugangsverträgen“, die im
sogenannten Zwei-Vertrags-Modell losgelöst vom DSL-
Anschluss vermarktet wurden, im Markt zu finden ist.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist davon aus-
zugehen, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse auf den
Breitbandanschlussmärkten und den Internetzugangs-
märkten angleichen werden.

Die am Markt tätigen Unternehmen bieten heute zumeist
Bündel aus DSL-Anschluss, Internetzugang und VoIP-
Diensten (Double Play) an, die überwiegend in einer ein-
heitlichen Flatrate tarifiert werden. Dabei hat in den ver-
gangenen Jahren ein deutlicher Preiswettbewerb stattge-
funden, der zu einer spürbaren Preisabsenkung geführt
hat. Diese Entwicklung drückt auf Margen und Umsatzer-
löse im Breitbandbereich. Heute kann ein „Double-Play“-

Bündel bei den unteren Anschlussgeschwindigkeiten von
Wettbewerbern schon für unter 30 Euro erworben wer-
den. Basiert ein solches Angebot auf einem DSL-Resale-
Geschäftsmodell, so setzt dieses Angebot voraus, dass der
Endkunde einen schmalbandigen Telefonanschluss nutzt,
der von der Deutschen Telekom AG bereitgestellt wird.

Beginnende Vermarktung von Naked-DSL-
Anschlüssen

Im Hinblick auf die weitere wettbewerbliche Entwick-
lung kommt insbesondere dem Angebot von Naked-DSL-
bzw. All-IP-Anschlüssen eine bedeutende Rolle zu, weil
erst solche Anschlüsse den vollständigen Verzicht auf
schmalbandige Telefonanschlüsse ermöglichen. Zahlrei-
che Wettbewerber bieten heute „Naked-DSL-An-
schlüsse“ an, die nicht mehr mit einem schmalbandigen
Telefonanschluss (PSTN) gebündelt sind, wobei die
Sprachdienste ausschließlich über breitbandige Netze be-
reitgestellt werden. Mit dem entbündelten Zugang zur
Teilnehmeranschlussleitung (TAL), aber auch zukünftig
Bitstrom-Zugang, sind geeignete Vorleistungsprodukte
angeordnet, die Wettbewerbern Anschlussangebote losge-
löst vom PSTN-Anschluss des Incumbents erlauben. Im
Zuge des Umbaus der Telekommunikationsnetze in IP-
basierte Netze (Next Generations Networks, NGN) kön-
nen reine breitbandige Telekommunikationsanschlüsse
(ALL-IP-Anschlüsse) in der Zukunft die derzeitigen
PSTN-Anschlüsse vollkommen ersetzen. So plant die
Deutsche Telekom AG, den entsprechenden Netzumbau
bis zum Jahre 2012 abgeschlossen zu haben, und hat an-
gekündigt, erste eigene ALL-IP-Anschlüsse (Naked-
DSL) am Markt zu platzieren.

2.2 Breitbanddienste

Internetzugang bedeutendster breitbandiger Dienst

Der breitbandige (schnelle) Zugang ins Internet ist nach
wie vor der bedeutendste Breitbanddienst, der auf einem
Breitbandanschluss aufsetzt und derzeit ausschließlich
gemeinsam mit dem Breitbandanschluss vermarktet wird.
Er ist häufig wiederum Zugangsvoraussetzung für andere
Dienste, wie z. B. Voice over IP.

Voice over IP (VoIP)

VoIP-Dienste, die hinsichtlich ihrer Qualität und ihrer
Produktgestaltung mit traditionellen Telefondiensten ver-
gleichbar sind, werden in Deutschland etwa seit 2004 ver-
stärkt angeboten. Die Bundesnetzagentur betrachtet VoIP-
Verbindungen als Bestandteil der Verbindungsmärkte
(Märkte Nr. 3 bis 6). Insoweit schlagen sich die Entwick-
lungen bei VoIP unmittelbar in den Sprachverbindungs-
märkten nieder. Die Angebote von VoIP-Diensten haben
allerdings auch wettbewerbliche Auswirkungen auf wei-
tere Telekommunikationsmärkte. Weil die Nutzung eines
VoIP-Dienstes in der Regel einen Breitbandanschluss so-
wie einen Internetzugangsdienst erfordert und die einzel-
nen Produkte häufig gebündelt werden, sind daher insbe-
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sondere Wechselwirkungen zu diesen Märkten zu
beobachten.

Ende 2007 gibt es in Deutschland ca. 80 Anbieter von
VoIP-Diensten für den Massenmarkt gegenüber 15 An-
bietern Ende 2004 und etwa 50 Anbietern Ende 2005.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche individualisierte Ange-
bote für Großkunden, wie z. B. Unternehmen und Organi-
sationen, auf der Basis individueller Vereinbarungen und
Lösungen. Die Zahl der Kunden stieg in den vergangenen
Jahren stark an. Waren es Ende 2004 schätzungsweise
250 000 Kunden, nutzten Ende 2005 bereits etwa
1,2 Millionen Kunden VoIP-Dienste. Ein Jahr später tele-
fonierten mehr als doppelt so viele Kunden IP-basiert
(2,8 Millionen). Dabei ist davon auszugehen, dass viele
dieser Kunden derzeit noch zusätzlich über einen schmal-
bandigen Telefonanschluss verfügen. Schätzungen für
den Zeitraum Ende 2007 gehen von knapp 4 Millionen
Kunden aus.

Das Kundenwachstum wirkt sich auch auf den Anteil am
Gesprächsvolumen aus. VoIP-Verbindungen hatten 2005
einen Anteil von knapp 1 Prozent am gesamten Telefon-
verkehr. Dies entsprach etwa 2,2 Milliarden Minuten.
2006 wurden bereits gut 3 Prozent aller Verbindungen
über VoIP geführt, was knapp 9 Milliarden Minuten ent-
sprach. Auch hierbei ist für 2007 mit weiter steigenden
Zahlen zu rechnen. Ein Vergleich dieser Zahlen mit den
Kundenzahlen zeigt, dass der einzelne VoIP-Kunde 2006
länger über VoIP telefoniert hat als 2005. Insgesamt ist
somit feststellbar, dass die Bedeutung von VoIP und die
kundenseitige Akzeptanz weiterhin steigen. 

Zur regulatorischen Behandlung von VoIP hatte die Bun-
desnetzagentur bereits im September 2005 Eckpunkte
veröffentlicht. Darin vertrat die Bundesnetzagentur einen
„evolutionary approach“, mit dem zum Ausdruck ge-
bracht werden soll, dass sich der Markt zunächst weitge-
hend ohne regulatorische Eingriffe entwickeln soll und
nur dort, wo sich dies als erforderlich erweist, Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur erfolgen. Gut zwei Jahre nach
der Veröffentlichung dieser Eckpunkte lässt sich feststel-
len, dass sich der von der Bundesnetzagentur gewählte
Ansatz als richtig erwiesen hat. So haben die parallel zur
marktlichen und technischen Entwicklung von VoIP-
Diensten getroffenen Entscheidungen und Festlegungen
der Bundesnetzagentur etwa im Bereich der Nummerie-
rung dazu beigetragen, dass sich VoIP-Dienste einerseits
am Markt etablieren und andererseits hinsichtlich ihrer
Eigenschaften und den zu erfüllenden Anforderungen in
zunehmendem Maße an die traditionelle Telefonie anpas-
sen konnten. Ein wesentlicher Beitrag zur Etablierung
von VoIP ist darin zu sehen, dass VoIP-Dienste Ortsnetz-
rufnummern verwenden können und somit im Hinblick
auf die Nummernart gleichwertige Dienste anbieten. In
diesem Zusammenhang kommt auch der Möglichkeit der
Rufnummernübertragbarkeit eine große Bedeutung zu.
Dies gilt insbesondere, wenn mit Naked-DSL-Anschlüs-
sen traditionelle Anschlüsse (Schmalbandanschlüsse)
vollständig ersetzt werden und somit wegfallen können.

In diesen Fällen ist eine Übertragbarkeit der bisherigen
Rufnummer vom Analog- oder ISDN-Anschluss auf den
DSL-Anschluss möglich.

IPTV

In den vergangenen beiden Jahren haben Fernsehdienste
(IPTV) sowie andere Multimedia-Dienste, die über IP-
Netze verbreitet werden und immer hohe Anschlussband-
breiten voraussetzen, Investitionen in besonders hochbit-
ratige Anschlusstechnologien ausgelöst. Die sich schon
im letzten Berichtszeitraum abzeichnende Einführung der
ADSL2+-Anschlusstechnik, die vor allem von Wettbe-
werbern vorangetrieben wurde, erlaubt unter günstigen
Bedingungen Anschlussbandbreiten bis 24 Mbit/s und er-
möglicht so Angebote von IPTV-Diensten, die je nach
verwendetem Standard pro übertragenem Kanal zwischen
1,5 und 15 Mbit/s Bandbreite benötigen.

Die Deutsche Telekom AG ist – wie angekündigt – seit
2006 dabei, in Städten Glasfasertrassen bis zu den Kabel-
verzweigern und somit näher an den Endkunden auszu-
bauen. Bis Ende 2007 will sie so 27 Großstädte erschlos-
sen haben. Durch diesen Infrastrukturausbau ist sie in der
Lage, eine besonders hochbitratige Anschlusstechnolo-
gie einzusetzen (VDSL), auf deren Basis sie DSL-An-
schlüsse mit einer Anschlussbandbreite von bis zu
50 Mbit/s anbietet. Sie ist damit derzeit das einzige Un-
ternehmen in Deutschland, das zumindest in den Ausbau-
regionen sicher die besonders breitbandigen High-Defini-
tion-Fernsehkanäle (HDTV) vermarkten kann.

In Deutschland mit seiner sehr ausgeprägten Free-TV-
Kultur entwickelt sich die Nachfrage nach sogenannten
Triple-Play-Diensten, bei denen Internetzugangsdienste,
Sprachdienste sowie Fernseh- und Videodienste im Bün-
del zur Verfügung gestellt werden, allerdings immer noch
zögerlicher als in anderen Ländern. Zwar haben im Be-
richtszeitraum Triple-Play-Angebote (Internetzugang,
Sprache und Fernsehen) und insbesondere IPTV die Dis-
kussion in den Breitbandmärkten vielfach bestimmt, aber
weniger als 1 Prozent der Haushalte haben sich bis zur
Jahresmitte 2007 dafür entschieden, IPTV-Angebote zu
nutzen. Nach wie vor ist aber davon auszugehen, dass für
die Akzeptanz von sehr schnellen Breitbandanschlüssen
mit zweistelligen Megabitbandbreiten die erfolgreiche
Umsetzung von Triple-Play-Geschäftsmodellen von es-
sentieller Bedeutung sein wird.

2.3 Vorleistungsmärkte im Breitbandbereich

Geeignete Vorleistungsprodukte für Wettbewerb 
entscheidend

Im Breitbandbereich konzentriert sich die Regulierung
derzeit auf die Bereitstellung geeigneter Vorleistungspro-
dukte, die für den Wettbewerb auf den Breitbandmärkten
entscheidend sind. In Deutschland gibt es vier bedeutende
Gruppen von Vorleistungsprodukten, die überwiegend
auch reguliert sind:
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(a) Entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschluss-
leitung und Gemeinsamer Zugang 
(Line Sharing)

Die Verbreitung von Breitbandanschlüssen durch wettbe-
werbliche Carrier oder ISP hängt maßgeblich von der
Verfügbarkeit geeigneter Vorleistungsprodukte ab. In
Deutschland werden bisher drei Arten von Vorleistungen
angeboten, auf denen wettbewerbliche Anbieter DSL-An-
schlüsse aufsetzen: Eine hohe Bedeutung hat für alterna-
tive Carrier der entbündelte Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung. Im 3. Quartal 2007 basierte mehr als die
Hälfte (58 Prozent) der von Wettbewerbern vermarkteten
DSL-Anschlüsse auf diesem regulierten Vorleistungspro-
dukt. Die Entgelte für die diversen mit diesen Vorleistun-
gen in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen wur-
den im Frühjahr 2007 erneut genehmigt. Danach haben
sich die TAL-Entgelte nochmals reduziert: das monatli-
che Überlassungsentgelt verringerte sich um 15 Cent auf
10,65 Euro. Diese Entgeltreduzierung wird zu einer wei-
teren Intensivierung des im europäischen Vergleich be-
merkenswert hohen Bezugs dieses Vorleistungsprodukts
führen. Schon jetzt zeigt sich, dass die Nachfrage nach
dem entbündelten Zugang zur TAL nicht nur absolut stark
wächst, sondern auch relativ im Vergleich zu DSL-Re-
sale-Anschlüssen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern spielt
Line Sharing, bei dem der Vorleistungsnachfrager den
hochbitratigen Teil der entbündelten TAL zu Verfügung
gestellt bekommt, kaum eine Rolle. Dennoch ist seit 2006
von einem niedrigen Niveau ausgehend ein deutlicher
Anstieg der Line-Sharing-Nachfrage zu erkennen. Der-
zeit basieren knapp 130 000 Wettbewerber-Anschlüsse
auf diesem Modell. Auch bei den Line-Sharing-Entgelten
wurde bei dem Entgeltverfahren zu Beginn des Jahres
2007 Spielraum für Absenkungen gesehen. Das monatli-
che Überlassungsentgelt wurde gegenüber der letzten Ge-
nehmigung nochmals um 17 Prozent auf 1,91 Euro redu-
ziert, die einmaligen Bereitstellungsentgelte sanken etwa
um durchschnittlich 24 Prozent. Diese nochmalige Ver-
ringerung des Entgeltniveaus bei Line Sharing kann seine
Akzeptanz im Markt weiter verbessern. 

Ein Wettbewerber, der seine Breitbandanschlussprodukte
auf dem Vorleistungsprodukt „Zugang zur TAL“ oder auf
Line Sharing aufsetzt, muss seine eigene Infrastruktur bis
zum Hauptverteiler (HVt) heranführen. Bei einem
VDSL-Anschluss ist eine möglichst kurze Kupferleitung
für die hohen Übertragungsraten Voraussetzung. Der
breitbandige Verkehr muss hier spätestens am Kabelver-
zweiger über Glasfasertrassen weitergeführt werden. Für
diese Anschlüsse „endet“ die TAL am Kabelverzweiger
(KVz). Statt ca. 8 000 Hauptverteiler müsste ein Wettbe-
werber ca. 300 000 Kabelverzweiger erschließen, um
diese VDSL-Anschlüsse flächendeckend anbieten zu
können. Größenvorteile bilden bei diesem Produkt eine
noch erheblich höhere Markteintrittsbarriere als bei her-
kömmlichen DSL-Anschluss-Angeboten, die Wettbewer-
ber auf der Basis der entbündelten TAL vom HVt aus an-
bieten.

Die sich verändernden Anschlussinfrastrukturen im Rah-
men des NGN-Umbaus werden unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Gestaltung der Vorleistungsprodukte „entbün-
delter Zugang zur TAL“ und „Bitstrom-Zugang“ in
Deutschland haben. Die Bundesnetzagentur hat in einem
ersten Schritt bei der jüngsten TAL-Regulierungsverfü-
gung frühzeitig auf die sich abzeichnenden Netzverände-
rungen reagiert.

Die Bundesnetzagentur hat gemäß dem vorgegebenen
Zwei-Jahres-Turnus Anfang 2007 die Marktverhältnisse
im Bereich des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung
und auch für Line Sharing erneut überprüft. Sie hat erneut
beträchtliche Marktmacht der Deutschen Telekom AG
festgestellt. Die auf dieser Feststellung aufsetzende Regu-
lierungsverfügung sieht vor, die bisherigen Verpflichtun-
gen zum Zugang zur TAL beizubehalten.

Darüber hinaus wird die Deutsche Telekom AG ver-
pflichtet, den Wettbewerbern den Zugang zu ihren Kabel-
kanälen zwischen den Kabelverzweigern und den Haupt-
verteilern zu gewähren. Im Ausnahmefall, wenn ein
Zugang zu Kabelkanälen nicht möglich ist, sieht die Re-
gulierungsverfügung den Zugang zu unbeschalteten Glas-
faserleitungen der Deutschen Telekom AG vor. Die zu-
sätzlichen Verpflichtungen tragen den besonderen
Größennachteilen Rechnung, denen sich Wettbewerber
bei der Erschließung von KVz gegenüber sehen. Sie er-
leichtern es Wettbewerbern, eigene glasfaserbasierte In-
frastrukturen an die TAL anzubinden, um so für ihre eige-
nen Netze ebenfalls den Ausbau besonders hochbitratiger
Anschlüsse vorantreiben zu können.

(b) Anschluss-Resale

Die seit 2004 erhältlichen DSL-Resale-Anschlusspro-
dukte der Deutschen Telekom AG sind ebenfalls eine be-
deutende Basis für wettbewerbliche DSL-Anschlüsse.
Ende 3. Quartal 2007 basierten etwa 3,6 Millionen oder
40 Prozent der wettbewerblichen DSL-Anschlüsse auf
dem Resaleangebot der Deutschen Telekom AG, das hälf-
tig in Kombination mit dem Resale-Zuführungsprodukt
Online Connect (OC) oder mit den Zuführungsprodukten
T-DSL-ZISP und ISP-GATE verwendet wird, um End-
kunden DSL-Anschlüsse und Breitbanddienste anbieten
zu können. Anschluss-Resale-Produkte wurden bisher ex
post reguliert. Im Frühjahr 2006 wurde Net Rental, ein
spezielles Anschluss-Resale-Produkt der Deutschen Tele-
kom AG, wegen missbräuchlicher Preisgestaltung unter-
sagt. Aktuell bietet die Deutsche Telekom AG zwei An-
schluss-Resale-Produkte an: T-DSL-Resale, das der Wett-
bewerber mit einem prozentualen Abschlag vom
Endkundenpreis erwerben kann, und Wholesale DSL.
Hier gelten zwei fixe Entgelte, die je nach den nachge-
fragten Anschlussbandbreiten variieren.

(c) Breitband-Zuführungsprodukte

Breitband-Zuführungsleistungen, bei denen Wettbewer-
ber über die DSL-Anschlüsse des Incumbent oder dessen
Resale-Anschlüsse hergestellten Breitbandverkehr zu be-



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 37 – Drucksache 16/7700
stimmten Netzknotenpunkten zugeführt bekommen, sind
in Deutschland derzeit noch bedeutsame Vorleistungspro-
dukte für breitbandige Dienste, wie z. B. der Internet-Zu-
gang. Hierzu zählen Vorleistungsprodukte wie OC, ISP-
Gate und T-DSL-ZISP. 

Das Zuführungsprodukt T-DSL-ZISP, das von Wettbe-
werbern nicht nur zur Bereitstellung von Endkunden-
diensten nachgefragt wird, sondern auch Voraussetzung
für wettbewerbliche Vorleistungsangebote ist, wird seit
2003 reguliert. Mittlerweile ist auch eine Marktdefinition
und Marktanalyse für Breitband-Zuführungsmärkte er-
folgreich abgeschlossen. Auf einem Teilmarkt, dem re-
gionalen Breitband-Zuführungsmarkt, zu dem das Pro-
dukt ZISP zählt, ist die marktbeherrschende Stellung der
Deutschen Telekom AG festgestellt werden. Die darauf
aufsetzende Regulierungsverfügung ordnet auf regionaler
Ebene (an 73 Breitband-Points-of-Presence (PoP)) Zu-
gang zum Breitband-Zuführungsmarkt an.

(d) Bitstrom-Zugang

Der entbündelte Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung
und Resale decken auf der Infrastrukturebene das obere
und das untere Ende der Wertschöpfungskette für Breit-
banddienstleistungen ab. Ein Bitstrom-Zugangsprodukt
schließt auf der Vorleistungsebene zwischen TAL und
Resale eine Lücke auf der Wertschöpfungskette. In
Deutschland wurden zwei Bitstrom-Zugangsmärkte defi-
niert. Auf beiden Märkten wurde für die Deutsche
Telekom AG beträchtliche Marktmacht festgestellt. Die
darauf aufsetzenden Regulierungsverfügungen ordnen
ATM- und IP-Bitstrom-Zugang an, wobei nur für den IP-
Bitstrom-Zugang Ex-ante-Entgeltregulierung vorgese-
hen ist. Für IP-Bitstrom-Zugang wird derzeit ein
Standardangebot überprüft; das Verfahren wird schnellst-
möglich abgeschlossen. Nach Abschluss des Entgeltver-
fahrens wird auch in Deutschland IP-Bitstrom-Zugang
erhältlich sein.

Bitstrom-Zugangsprodukte sind geeignet, den Wettbe-
werb in Deutschland nachhaltiger zu gestalten und wett-
bewerblichen Angeboten in Deutschland weitere Im-
pulse zu geben. Dies wird sich auch zusätzlich positiv
auf die Breitbandpenetration in Deutschland auswirken.
IP-Bitstrom-Zugang ist beispielsweise zu allen vorhan-
denen Vorleistungsprodukten auch als komplementäres
Produkt zu verstehen. Zwar steht zu erwarten, dass Wett-
bewerber, die bisher T-DSL-Resale und ZISP nachfrag-
ten, zukünftig zum Teil auf Bitstrom-Zugangsprodukte
migrieren werden. Bitstrom-Zugang bietet bessere Quali-
täten und erlaubt insbesondere zukünftig auch – in der
Standalone-Bitstromvariante – Angebote unabhängig
vom schmalbandigen Telefonanschluss der Deutschen
Telekom AG. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber
auch weiterhin einen Bedarf an komplementären Resale-
produkten geben. Dies gilt insbesondere für jene Unter-
nehmen, die ihr Geschäftsmodell sowohl auf einem An-
schluss- als auch auf einem Diensteresale basieren.
Diese verfügen nicht über ausreichend eigene Netzinfra-

struktur, um die für Bitstrom-Zugang vorgesehenen
Netzzugänge zu erschließen.

Wenn Wettbewerber zukünftig auf ein Bitstromprodukt
zurückgreifen können, stehen ihnen auf der Breitband-In-
frastrukturebene über die gesamte Wertschöpfungskette
hinweg Zugangsprodukte zur Verfügung.

Die Regulierungsverfügung zu dem IP-Bitstrom-Zu-
gangsprodukt geht auf die sich verändernden Zugangs-
netzinfrastrukturen im Rahmen des NGN-Umbaus bisher
insoweit ein, als sie klar stellt, dass auch Ethernet-basierte
Konzentratornetze von der Regulierungsverfügung er-
fasst sind. Im Zuge eines weiteren Netzumbaus, bei dem
sich auch möglicherweise der Rückbau von HVt-Stand-
orten konkretisiert, wird in der im kommenden Jahr wie-
der anstehenden Marktuntersuchung außerdem zu prüfen
sein, inwiefern Bitstrom-Zugangspunkte auf einer niedri-
geren Aggregationsebene (näher am Endkunden) als
heute angeordnet werden müssen.

2.4 Weiterentwicklung der 
Kommunikationsnetze18

Die Weiterentwicklung der Kommunikationsnetze, die
unter dem Begriff NGN behandelt wird, bringt neue He-
rausforderungen für den Wettbewerb in den Telekommu-
nikationsmärkten. Denn NGN ermöglicht das Angebot
von Diensten weitgehend unabhängig von der zugrunde
liegenden Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund können
zukünftig auch Anbieter ohne eigene Infrastruktur zur
schnellen Verbreitung neuer Dienste beitragen. Anderer-
seits werden auch Netzbetreiber bestrebt sein, Dienste im
Bündel mit ihren Infrastrukturleistungen anzubieten. Dies
eröffnet insgesamt gute Voraussetzungen für mehr Inno-
vation.

Vor diesem Hintergrund stellen die technologischen Wei-
terentwicklungen im Zusammenhang mit NGN eine
große Herausforderung für die Bundesnetzagentur dar,
weil die veränderten Netzstrukturen auch zu Veränderun-
gen bei den regulierten Vorleistungsprodukten führen
werden und die damit verbundenen Auswirkungen auf
den Wettbewerb zu beachten sind.

Mit dem Übergang zu NGN werden die Netze zu All-IP-
Netzen. Dies impliziert sowohl im Bereich der Zugangs-
als auch der Kernnetze Veränderungen hinsichtlich Netz-
struktur und -topologie. Die Debatte um die Zugangs-
netze (Anschlussnetz und Konzentratornetz) wird oft
auch unter dem Begriff „Next Generation Access –
NGA“ geführt. Hier stehen die mit hohen Investitionen
verbundenen Infrastrukturentwicklungen im Vorder-
grund, mit denen den erwarteten höheren Bandbreitenan-
forderungen Rechnung getragen werden soll. Üblicher-
weise geht dies mit einer Verlegung von Glasfaser näher
in Richtung Endkunden einher. Im Rahmen der TAL-Re-
gulierung hat die Bundesnetzagentur in einem ersten
Schritt dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die zu-

18  Siehe dazu auch Grundsatzthema NGN in Teil II, Abschnitt A 2.
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künftige Bitstrom-Zugangsregulierung wird die Netzmi-
grationen ebenfalls verstärkt berücksichtigen müssen.
Während bei den Zugangsnetzen Fragen des Netzzugangs
im Vordergrund stehen, stellen sich in Bezug auf die
Kernnetze v. a. Zusammenschaltungsfragen.

IP-Zusammenschaltung19

Der Umbau der Telekommunikationsnetze wird sich auf
weitere Vorleistungsprodukte wie etwa die Zusammen-
schaltungsleistungen auswirken. Zusammenschaltung
und Interoperabilität haben in einem wettbewerblichen
Umfeld eine große Bedeutung, weil es sich dabei um
Grundvoraussetzungen für das Entstehen von Wettbe-
werb handelt. Das Nebeneinander mehrerer Netzbetreiber
funktioniert nur, wenn die Zusammenschaltung dieser
Netze und die Ende-zu-Ende-Verbindung aller Nutzer ge-
währleistet werden. Der Übergang von leitungsvermittel-
ter auf paketvermittelte Technologie bringt hier weitrei-
chende Veränderungen mit sich. Dabei wird es einen
längeren Zeitraum des Übergangs vom PSTN auf ein so
genanntes All-IP-Netz geben. Diese Migrationsphase
wirft eine Reihe von Fragen auf, weil sie durch das Ne-
beneinander der unterschiedlichen Technologien geprägt
wird. 

Um Entwicklungsrichtungen für ein zukunftsfähiges Zu-
sammenschaltungsregime und Migrationsschritte zu ei-
nem zukünftigen Zusammenschaltungsregime aufzuzei-
gen, hatte die Bundesnetzagentur bereits im August 2005
eine Projektgruppe „Rahmenbedingungen der Zusam-
menschaltung IP-basierter Netze“ eingerichtet. Die Pro-
jektgruppe hat im Dezember 2006 ihren Abschlussbericht
zur Konsultation veröffentlicht. Damit liegt für einen
ganz wesentlichen Bereich der mit NGN zusammenhän-
genden Fragen bereits ein wertvoller Beitrag vor. Ziel der
Auswertung der im Rahmen der Konsultation eingegan-
genen Stellungnahmen ist die Veröffentlichung von Eck-
punkten, die als Grundlage zukünftiger Entscheidungen
der Bundesnetzagentur dienen können.

Abschnitt C
Universaldienst

Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen des Tätigkeitsbe-
richtes dazu Stellung zu nehmen, ob sich eine Änderung
der Festlegung, welche Telekommunikationsdienste als
Universaldienstleistungen im Sinne des § 78 TKG gelten,
empfiehlt (vgl. § 121 Abs. 1 S. 2 TKG).

Universaldienstleistungen sind nach § 78 Abs. 1 TKG als
ein Mindestangebot an Diensten für die Öffentlichkeit de-
finiert, für die eine bestimmte Qualität festgelegt ist und
zu denen alle Endnutzer unabhängig von ihrem Wohn-
oder Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis Zu-
gang haben müssen. Ferner muss die Erbringung der Uni-
versaldienstleistungen für die Öffentlichkeit als Grund-
versorgung unabdingbar geworden sein. Der Gesetzgeber

hat insgesamt fünf Aspekte als Universaldienstleistung
bestimmt. Hierzu gehört der Anschluss an ein öffentli-
ches Telefonnetz, die Verfügbarkeit mindestens eines
gedruckten öffentlichen Teilnehmerverzeichnisses, die
Verfügbarkeit eines umfassenden, öffentlichen Aus-
kunftsdienstes, die flächendeckende Bereitstellung öf-
fentlicher Münz- und Kartentelefone und die Möglichkeit
von diesen öffentlichen Telefonen Notrufe durchzufüh-
ren. Die Vorgaben der §§ 78 ff. TKG dienen dabei der
Umsetzung von Artikel 3 ff. der Universaldienst-Richtli-
nie vom 7. März 2002.

In Fortführung der gesetzlichen Vorgaben aus dem
TKG 1996 hat auch der Gesetzgeber des TKG 2004 eine
Anzeigepflicht der Deutschen Telekom AG vorgesehen.
Beabsichtigt die Deutsche Telekom AG, die Universal-
dienstleistungen nicht in vollem Umfang oder zu
schlechteren Bedingungen zu erbringen, ist dieses ein
Jahr vor Wirksamwerden anzuzeigen (vgl. § 150
Abs. 9 TKG). Eine derartige Anzeige wurde nicht abge-
geben. Da grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass
die Universaldienstleistungen in der Regel auf dem
Markt vom Wettbewerb erbracht werden, ist ein Eingriff
der Bundesnetzagentur lediglich in dem Fall notwendig,
wenn durch den Markt eine Universaldienstleistung
nicht ausreichend und angemessen erbracht wird oder zu
besorgen ist, dass eine solche Versorgung nicht gewähr-
leistet sein wird.

In grundsätzlicher Hinsicht ist – bezogen auf den Be-
richtszeitraum – zunächst anzumerken, dass die Europäi-
sche Kommission im Rahmen der Überarbeitung des ak-
tuellen Richtlinienpaketes angeregt hat, mit einem
Grünbuch zum Universaldienst im Jahr 2007 eine tiefer
gehende Diskussion über die gesamte Universaldienst-
Richtlinie anzustoßen. Nach Auffassung der Europäi-
schen Kommission stellt sich in diesem Zusammenhang
bspw. die Frage nach der Ausgeglichenheit zwischen sek-
torspezifischen und allgemeinen, horizontalen Regelun-
gen zum Verbraucherschutz. Ferner sollte problematisiert
werden, ob ein einheitlicher und europaweiter Universal-
dienststandard umsetzbar ist und inwieweit privatwirt-
schaftliche Unternehmen zur Finanzierung sozialer Ver-
pflichtungen herangezogen werden können (vgl.
KOM(2006), 334 v. 28. Juni 2006, S. 25). Die Bundes-
netzagentur wird den angekündigten Diskussionsprozess
aktiv begleiten.

Zu den nach § 78 Abs. 2 TKG geltenden Universaldienst-
leistungen ist im Einzelnen Folgendes auszuführen:

Der Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz an einem
festen Standort und der Zugang zu öffentlichen Telefon-
diensten an einem festen Standort ist einer der wesentli-
chen Grundpfeiler des Universaldienstes. Im Berichts-
zeitraum sind insgesamt 1 307 Verbraucher mit Fragen an
die Bundesnetzagentur herangetreten, die speziell den
Bereich Anschluss an das öffentliche Telefonnetz betra-
fen. Die Zusammenschau dieser Verbraucheranfragen
ergibt, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Erbringung der
Universaldienstleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 TKG

19 Siehe dazu auch Grundsatzthema IP-Zusammenschaltung, Teil II,
Abschnitt A 2.1
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gewährleistet ist und dieses auch für die Zukunft prognos-
tiziert werden kann.

Ferner ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die
Europäische Kommission im Rahmen der Überarbeitung
des aktuellen Richtlinienpakets vorgeschlagen hat, die
Verpflichtung zur Gewährung des „Anschlusses“ und die
Verpflichtung zur Gewährung des „Zugangs zu Telefon-
diensten“ voneinander zu trennen. Hiermit soll eine zu-
künftige Überarbeitung der Universaldienstverpflichtun-
gen erleichtert werden (vgl. KOM(2006), 334 v. 28. Juni
2006, S. 25). Die konkreten Richtlinienvorschläge hierzu
bleiben abzuwarten.

Aufgrund der tatsächlichen Ausgangslage und der ange-
kündigten Diskussion auf europäischer Ebene sollte zur-
zeit keine Änderung der als „Anschluss an ein öffentli-
ches Telefonnetz“ und „Zugang zu Telefondiensten“
bezeichneten Universaldienstleistung (vgl. § 78 Abs. 2
Nr. 1 TKG) vorgenommen werden.

Der Telefonanschluss an das öffentliche Telefonnetz um-
fasst aktuell nur den sog. „funktionalen Internetzugang“,
also den schmalbandigen Internetanschluss (vgl. § 78
Abs. 2 Nr. 1 TKG, § 3 Nr. 16 TKG und Artikel 4 Abs. 2
und Erwägungsgrund 8 Universaldienst-RL). Daher soll
an dieser Stelle – wie bereits im Tätigkeitsbericht 2004/
2005 – die Entwicklung im Bereich der breitbandigen In-
ternetanschlüsse, deren Übertragungsrate größer als
128 kbit/s ist, kurz beleuchtet werden.

Die Anzahl der breitbandigen Internetanschlüsse ist bis
Ende 2007 auf rund 20 Millionen gestiegen. Davon sind
18,7 Millionen DSL Anschlüsse, 1 Millionen Anschlüsse
über ein Kabelmodem, 9 500 Anschlüsse über Powerline
und 37 500 Anschlüsse über Satellit. Damit wird eine
Breitbanddurchdringung pro Einwohner erreicht, die mit
24 Prozent leicht über dem europäischen Durchschnitt
liegt. Eine positive Entwicklung ist ebenfalls im Bereich
der funkgestützten breitbandigen Internetanschlüsse zu
verzeichnen. Hierbei ist insbesondere die Zahl von über
9 000 öffentlich zugänglichen WLAN-Hot-Spots hervor-
zuheben. Schließlich wurden mit der BWA-Versteigerung
Ende 2006 Frequenzen zur Realisierung schneller funk-
gestützter Internetzugänge bereitgestellt (vgl. hierzu auch
Teil II, Abschnitt D 4.).

Neben der reinen Anzahl der breitbandigen Internetan-
schlüsse ist auch die Diskussion zum Umfang des Univer-
saldienstes und einer möglichen Aufnahme des Breit-
bandzugangs beachtenswert. Wurde dieser Aspekt zum
Tätigkeitsbericht 2004/2005 insbesondere noch auf euro-
päischer Ebene diskutiert (vgl. zu den Details Bundes-
tagsdrucksache 16/300, S. 59), so ist in jüngster Zeit auch
eine Behandlung dieses Themas auf nationaler Ebene zu
verzeichnen. Bezüglich der Details kann auf die Stellung-
nahme der Bundesregierung vom 10. Mai 2007 zur „Aus-
weitung des Universaldienstes im Bereich der Telekom-
munikation“ (Bundestagsdrucksache 16/5302) verwiesen
werden. Ferner ist der Antrag mehrerer Abgeordneter, der
CDU/CSU- und der SPD-Fraktion zur „Verantwortung
für die ländlichen Räume“ an die Bundesregierung vom

4. Juli 2007 zu erwähnen. In diesem wird die gleichbe-
rechtigte Einführung und Entwicklung der öffentlichen
Infrastruktur zur Vernetzung von städtischen und ländli-
chen Räumen – insbesondere im Hinblick auf die Ver-
kehrsinfrastruktur –, die Versorgung mit Banken- und Te-
lekommunikationsdienstleistungen (u. a. DSL und
WiMAX) sowie die Gesundheitsversorgung gefordert
(Bundestagsdrucksache 16, 5956, S. 5, Pkt. 7).

Laut Feststellung des Communications Committee vom
15. Oktober 2007 liegt in Deutschland die Penetrations-
rate von Breitbandanschlüssen pro 100 Einwohner bei
21,1 Prozent (COCOM07-50 Final, S. 11, Stand 1. Juli
2007). Damit bleibt festzuhalten, dass der Breitbandzu-
gang weiterhin nicht von einer „Mehrheit der Verbrau-
cher“ genutzt wird (vgl. Artikel 15 Abs. 2 Universal-
dienst-RL i. V. m. Anhang V Universaldienst-RL) und
demzufolge eine Anpassung des Umfangs des Universal-
dienstes in dieser Hinsicht nicht angezeigt ist.

Ebenfalls Bestandteil der Universaldienstleistung ist ein
öffentliches Teilnehmerverzeichnis und ein öffentlicher
Telefonauskunftsdienst (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 2 und
Nr. 3 TKG).

Hinsichtlich des öffentlichen Teilnehmerverzeichnisses
ist festzustellen, dass dieses erbracht wird und eine Ein-
stellung dieser Erbringung nicht zu besorgen ist.

Im Hinblick auf den öffentlichen Telefonauskunftsdienst
besagten Presseverlautbarungen im zweiten Quar-
tal 2007, dass die Deutsche Telekom AG einen Verkauf
des Auskunftsdienstes erwäge. Sollte sich die Deutsche
Telekom AG entschließen, einen öffentlichen Telefonaus-
kunftsdienst nicht mehr in vollem Umfang oder nur zu
schlechteren Bedingungen anzubieten, hat sie dieses der
Bundesnetzagentur ein Jahr vor Wirksamwerden anzuzei-
gen (vgl. § 150 Abs. 9 TKG). Eine derartige Anzeige
liegt zurzeit nicht vor. Die Bundesnetzagentur hätte in ei-
nem solchen Fall zu prüfen, ob der Universaldienst auch
weiterhin ausreichend und zu einem erschwinglichen
Preis erbracht wird, und könnte gegebenenfalls ein oder
mehrere Unternehmen zur Erbringung eines umfassen-
den, öffentlichen Telefonauskunftsdienstes verpflichten.
Das Ergebnis einer solchen Prüfung kann nicht vorweg-
genommen werden. Allerdings kann festgestellt werden,
dass die Kunden heute zwischen einer Reihe von Aus-
kunftsdiensten wählen können.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische
Kommission im Rahmen ihrer Vorschläge zur Überarbei-
tung des aktuellen Richtlinienpakets vorgeschlagen hat,
das öffentliche Teilnehmerverzeichnis und den öffentli-
chen Auskunftsdienst aus dem Universaldienst zu strei-
chen und deren Erbringung ausschließlich dem Wettbe-
werb zu überlassen (vgl. KOM(2006), 334 v. 28. Juni
2006, S. 26).

Aus Sicht der Bundesnetzagentur sollte sowohl bezüglich
des öffentlichen Teilnehmerverzeichnisses als auch be-
züglich des öffentlichen Auskunftsdienstes die Marktent-
wicklung und die Entwicklung auf europäischer Ebene
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beobachtet werden. Änderungen des nationalen Rechts-
rahmens sind zurzeit nicht zu empfehlen.

Eine weitere Universaldienstleistung besteht in der flä-
chendeckenden Bereitstellung von öffentlichen Münz-
und Kartentelefonen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 4 TKG). Ende
2006 lag der Bestand an Münz- und Kartentelefonen bei
110 000 Geräten. Gleichzeitig ist mit 85,7 Millionen Teil-
nehmern eine weitreichende Verbreitung von Mobilfunk-
zugängen gegeben. Nach Abschluss des Pilotprojektes
und Prüfung der Akzeptanz und Eignung des Basistele-
fons als „Low-Cost-Gerät“ ist dieses nunmehr in den
Normalbetrieb übernommen worden (vgl. im Detail
hierzu Tätigkeitsbericht 2004/2005, Bundestagsdrucksa-
che 16/300, S. 60; Jahresbericht 2006, S. 26). Damit ist
eine flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Münz-
und Kartentelefonen weiterhin gewährleistet und eine
Änderung der Universaldienstleistungen bezüglich § 78
Abs. 2 Nr. 4 TKG nicht notwendig.

Als Universaldienstleistung ist ferner die Möglichkeit
festgelegt, von allen öffentlichen Münz- und Kartentele-
fonen Notrufe absetzen zu können (vgl. § 78
Abs. 2 Nr. 5 TKG). Diese Notrufmöglichkeit besteht so-
wohl von den herkömmlichen öffentlichen Münz- und
Kartentelefonen als auch von den Geräten, die im Rah-
men des oben genannten Pilotprojektes „Basistelefon“
genutzt werden. Demzufolge wird diese Universaldienst-
leistung weiterhin erbracht. Eine Änderung ist nicht anzu-
raten.

Teil II Tätigkeiten

Abschnitt A
Grundsatzfragen der Marktregulierung

1. Treffen der Präsidenten der europäi-
schen Regulierungsbehörden (Inde-
pendent Regulators Group – IRG) 
und der Europäischen Regu-
lierungsgruppe (ERG)

Der informelle Zusammenschluss von nunmehr 34 unab-
hängigen europäischen Regulierungsbehörden20 der IRG
– Independent Regulators Group – dient dazu, durch In-
formations- und Erfahrungsaustausch zu einer möglichst
einheitlichen Interpretation des europäischen Rechtsrah-
mens und damit zu einer koordinierten Vorgehensweise
zu gelangen, um auf diese Weise die rasche Entwicklung
zu einem europäischen Telekommunikationsmarkt voran-
zutreiben. 

Die IRG versucht seit ihrer Gründung 1997 auf freiwilli-
ger Basis die Regulierungspraxis in den europäischen
Staaten zu koordinieren, indem sie Regeln für eine ge-
meinschaftskonforme Auslegung aufstellt, an die sich die
Mitglieder soweit als irgend möglich bei ihren Entschei-

dungen halten sollen (sog. PIBs – Principles of Imple-
mentation and Best Practice, s. u.).

Die freiwillige Koordinierung innerhalb der Gruppe der
Regulierungsbehörden hat den Vorteil, dass sich die
Gruppenmitglieder eher an die im Konsens (Konsensprin-
zip) gefundene gemeinsame Haltung gebunden fühlen als
an eine verordnete Harmonisierung. Wesentlicher Vorteil
der Koordinierung auf dieser Ebene ist, dass die nationa-
len Regulierungsbehörde am besten in der Lage sind, die
in der praktischen Umsetzung der Richtlinien in jedem
Land auftretenden Probleme zu lösen, weil sie umfassen-
dere Kenntnisse über die nationalen Märkte und deren
Entwicklung haben als etwa die Europäische Kommis-
sion.

Konkret werden in der IRG sog. Umsetzungsgrundsätze
und Beschreibung der Best Practice (Principles of Imple-
mentation and Best Practice oder PIB) zu den wichtigsten
Regulierungsthemen erarbeitet, die dann von den viertel-
jährlich tagenden Präsidenten/Leitern der Regulierungs-
behörden angenommen werden. Sie stellen eine Art Leit-
linien („Richtschnur“) dar, die bei den Entscheidungen
von den Regulierungsbehörden beachtet werden sollen,
um so eine weitgehend einheitliche Anwendung der euro-
päischen Rechtsvorschriften und damit auch einheitliche
Bedingungen für die Marktakteure zu erreichen. Sie wer-
den von jeder Regulierungsbehörde auf ihrer Website so-
wie der IRG Website (http://www.irg.eu) veröffentlicht.

European Regulators Group (ERG)

Die Kommission hatte mit zwei Entscheidungen im Jahre
2002 zwei sie beratende Gremien gegründet: zum einen
die „Radio Spectrum Policy Group“, die einer Koordinie-
rung der europäischen Frequenzpolitik dienen soll, sowie
zum anderen die „European Regulators Group“ (ERG).
Mit letzterer soll eine stärkere Koordinierung der nationa-
len Regulierungspraxen durch eine möglichst einheitliche
Anwendung des neuen europäischen Rechtsrahmens be-
wirkt werden (Artikel 3 der Entscheidung), weshalb
neben Vertretern der Kommission die unabhängigen na-
tionalen Regulierungsbehörden für elektronische Kom-
munikation als Mitglieder dieser Gruppe (Artikel 4 der
Entscheidung) vorgesehen sind. 

Mit der ERG ist (erstmalig) eine Gruppe eingerichtet
worden, in der als Mitglieder nicht die Mitgliedstaaten di-
rekt angesprochen sind, sondern die nationalen Regulie-
rungsbehörden. Hauptaufgabe der ERG, die gemäß
Erwägungsgrund 36 und 37 der Rahmenrichtlinie das
Richtlinienpaket des europäischen Regulierungsrahmens
für elektronische Kommunikationsdienste und -netze er-
gänzt und vervollständigt, ist es, die Kooperation zwi-
schen den Regulierungsbehörden zu verstärken und ins-
besondere den gem. Artikel 7 RRL vorgesehenen
Konsultationsprozess zu bestimmten Entscheidungsent-
würfen der nationalen Regulierungsbehörden zu organi-
sieren. 

Die ERG erarbeitet zu diesem Zweck sog. „Gemeinsame
Positionen“ (Common Positions, CP)“, in denen sie eine
gemeinsame Haltung oder Grundüberzeugung zu relevan-

20 27 EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein, Norwegen und die
Schweiz sowie die Türkei, Kroatien und die Ehemalige Jugoslawi-
sche Republik Mazedonien.
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ten Themen zum Ausdruck bringt sowie „Opinions“, in
der sie ihre Meinung zu bestimmten Regulierungsfragen
äußert. Letztere werden von der Kommission z. B. für die
Erarbeitung neuer Rechtsakte wie z. B. Empfehlungen
angefordert. Diese Dokumente werden ebenso wie das
gemeinsame IRG/ERG-Arbeitsprogramm auf der Web-
site der ERG http://erg.ec.europa.eu veröffentlicht. Zur
Erhöhung der Transparenz und um alle beteiligten Grup-
pen („Stakeholders“) in den Diskussionsprozess einzube-
ziehen, werden Dokumente wie z. B. „Gemeinsame Posi-
tionen“ oder das Arbeitsprogramm vor ihrer
Verabschiedung durch das Plenum öffentlich konsultiert. 

Wie die IRG befasst sich die ERG ausschließlich mit An-
wendungsfragen zu konkreten Regulierungsthemen. Bei
den gemeinsamen Positionen handelt es sich nicht um
rechtlich verbindliche Entscheidungen. Die politischen
Entscheidungen verbleiben in dem nach den Komitolo-
gieregeln gebildeten Kommunikationsausschuss (Arti-
kel 22 RRL), in dem die Mitgliedstaaten durch die zu-
ständigen Ministerien (in Deutschland: Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie) vertreten sind. 

Im Jahr 2006 hatte die Regulierungsbehörde des Verei-
nigten Königreichs Ofcom den jährlich wechselnden Vor-
sitz inne, im Jahr 2007 wurde er von der italienischen Re-
gulierungsbehörde AGCOM übernommen. Der Vorsitz
der IRG und ERG wird stets in Personalunion geführt wie
auch die Vollversammlungen der IRG und ERG „back-to-
back“ stattfinden. An den ERG-Treffen nimmt außer den
Regulierungsbehörden zusätzlich die Kommission teil,
die auch Themen für die Tagesordnung vorschlagen kann,
jedoch kein stimmberechtigtes Mitglied ist. Da die Regu-
lierer allerdings nach wie vor die Möglichkeit haben wol-
len, sich ohne die Kommission untereinander auszutau-
schen, bleibt die IRG weiterhin bestehen.

IRG/ERG Arbeitsorganisation

Die IRG/ERG war bis 2006 in Arbeitsgruppen organi-
siert, die sich mit bestimmten Themen (z. B. Festnetz
oder Mobilfunk) beschäftigten und Papiere sowohl für die
IRG als auch die ERG erarbeitet haben. Um die Arbeit ef-
fizienter zu gestalten und den gestiegenen Anforderungen
an die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulie-
rungsbehörden besser gerecht zu werden, wurde die Or-
ganisation Anfang 2007 auf so genannte Projektteams
umgestellt, die sich projektbezogen mit bestimmten The-
men befassen und nach Erfüllung einer konkreten Auf-
gabe wieder aufgelöst werden können. Den Vorsitz der
Projektteams hat jeweils ein Vertreter einer nationalen
Regulierungsbehörde.

Die Koordination der Projektteams und die Weiterleitung
ihrer Ergebnisse an die Vollversammlung der Präsidenten
der Regulierungsbehörde werden von dem sog. „Contact
Network“ vorgenommen. Zur organisatorischen Durch-
führung wurde im Mai 2002 ein (virtuelles) Sekretariat
eingerichtet, dessen Vorsitz seit September 2004 die Bun-
desnetzagentur innehat. („IRG-Coordinator“). Die Arbeit
der ERG wird zusätzlich durch das ERG-Sekretariat orga-
nisatorisch unterstützt.

Um die gestiegenen Anforderungen an die Organisation
auf europäischer Ebene besser und effektiver leisten zu
können, hat die IRG Ende 2006 die Einrichtung eines per-
manenten Sekretariats in Brüssel beschlossen, das das
o. a. „virtuelle“ IRG-Sekretariat allmählich ersetzen soll.
Inzwischen wurden nach einer internen Ausschreibung
ein „Senior“ als Leiter des Sekretariats und zwei „Juni-
ors“ ausgewählt. Diese drei Kräfte werden von ihren Re-
gulierungsbehörden entsandt, die Zusatzkosten überneh-
men die IRG-Mitglieder. Sie werden über einen Pro-
Kopf-Beitrag aufgebracht. Zunächst ist das Sekretariat,
das seine Tätigkeit Mitte September 2007 aufgenommen
hat, in Räumen der Europäischen Kommission in Brüssel
untergebracht. Parallel arbeitet die IRG zurzeit an der Er-
richtung eines „non-profit“-Vereins nach belgischem
Recht, um als eigenständige Organisation autonom agie-
ren zu können. Auf der IRG-Plenumssitzung am 6./7. De-
zember 2007 wurden in Rom die Statuten zur Gruendung
der IRG als gemeinnuetziger Verein nach belgischem
Recht mit Sitz in Bruessel von den beitretenden NRB un-
terschrieben. Fuer die Bundesnetzagentur hat der Praesi-
dent Matthias Kurth unterschrieben.

Aktivitäten 2006/2007: Im IRG/ERG Arbeitsprogramm
2006 waren die drei Themenfelder 

– Review of the regulatory framework,

– Technical and market developments,

– Practical Implementation issues

als Schwerpunktbereiche vorgesehen. Im Arbeitspro-
gramm 2007 wurden folgende drei „Säulen“ gebildet:

– Regulation / Review of the regulatory framework,

– Harmonisation,

– Innovation.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der IRG/ERG im Be-
richtszeitraum lag auf der aktiven Begleitung der Überar-
beitung des Richtlinienpakets zur elektronischen Kom-
munikation, die von der Europäischen Kommission
Ende 2005 durch einen „Call for Input“ eingeleitet wurde.
Die IRG/ERG hat hierzu eine gemeinsame Stellung-
nahme erarbeitet und an die Kommission übersandt.

Am 29. Juni 2006 hat die Europäische Kommission meh-
rere Dokumente zur Überarbeitung des gegenwärtigen
europäischen Rechtsrahmens für elektronische Kommu-
nikationsnetze und -dienste („Review 2006“) zur öffentli-
chen Konsultation gestellt. Dabei geht es zum einen um
das Richtlinienpaket zur elektronischen Kommunikation
von 2002, zum anderen um die Überarbeitung der sog.
Märkte-Empfehlung, in der aktuell 18 relevante Märkte
definiert sind, die nach Ansicht der Europäische Kom-
mission (KOM) für eine Vorabregulierung in Betracht
kommen.

Im Hinblick auf die Überarbeitung des Richtlinienpakets
sind folgende zentrale Vorschläge der KOM hervorzuhe-
ben:
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– Umsetzung des Kommissionsvorschlags zum Fre-
quenzmanagement, wie er im September 2005 vorge-
stellt wurde;

– Im Zusammenhang mit dem Notifizierungsverfahren
nach Artikel 7 der Rahmenrichtlinie soll einerseits die
administrative Last für die nationalen Regulierungsbe-
hörden und die KOM verringert werden, andererseits
wird eine Ausdehnung des Vetorechts der KOM auf
die Regulierungsverfügungen vorgeschlagen.

Die nationalen Regulierungsbehörden plädieren deshalb
in ihrer gemeinsamen Stellungnahme21 zur Überarbeitung
des Rechtsrahmens für eine Beibehaltung der bisherigen
Balance zwischen Kontrolle der Ergebnisse der Marktun-
tersuchungen im Rahmen des sog. Artikel-7-Notifzie-
rungsprozesses durch die Europäische Kommission einer-
seits und der den Regulierungsbehörden obliegenden
Entscheidung über die geeigneten Regulierungsmaßnah-
men („Remedies“) andererseits. Sie wenden sich gegen
die von der Kommission vorgeschlagene Ausdehnung ih-
res Vetorechts auch auf die Remedies. Auch wenn der Eu-
roregulierer in den zur Konsultation gestellten Dokumen-
ten selbst noch nicht gefordert wurde, hat Kommissarin
Viviane Reding diese Forderung bereits vor Veröffentli-
chung der Richtlinienvorschläge in mehreren Reden erho-
ben.

Am 13. November 2007 hat die Kommission sowohl die
neue Märkteempfehlung als auch Vorschläge für ein
neues Richtlinienpaket veröffentlicht. Die Vorschläge

werden begleitet von einem umfangreichen Impact
Assessment.

Bei der veröffentlichten Märkteempfehlung handelt es
sich um die endgültige Fassung, die allerdings erst nach
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU wirksam wird.
Wie erwartet, wurde die Anzahl der in der Empfehlung
enthaltenen Märkte im Vergleich zur bestehenden Fas-
sung deutlich reduziert. Statt der bislang enthaltenen
18 Märkte sind in der neuen Empfehlung nur noch sieben
Märkte enthalten. Auf Endkundenebene sind sowohl die
Verbindungsmärkte als auch der Mietleitungsmarkt
(„Mindestangebot an Mietleitungen“) gestrichen worden,
sodass in der neuen Empfehlung nur noch ein Endkun-
denmarkt für Anschlüsse enthalten ist. Auch auf Vorleis-
tungsebene wurden mehrere Märkte gestrichen. Hier han-
delt es sich zum einen um den ehemaligen Markt 17 für
Internationales Roaming, der entfallen konnte, weil Inter-
nationales Roaming seit Mitte 2007 von den nationalen
Regulierungsbehörden aufgrund einer gemeinschaftswei-
ten Verordnung reguliert wird, ohne dass es dafür einer
Marktdefinition und -analyse bedarf. Zum anderen sind
auf Vorleistungsebene die Märkte für Transitdienste im
öffentlichen Festtelefonnetz, für Zugang und Originie-
rung in öffentlichen Mobiltelefonnetzen, für Rundfunk-
übertragungsdienste und für Fernübertragungssegmente
für Mietleitungen gestrichen worden. 

In der folgenden Übersicht sind die wesentlichen Ände-
rungen im Vergleich zur alten Empfehlung dargestellt.
Wie sich diese im Einzelnen auf die Regulierungspraxis
der Bundesnetzagentur auswirken, hängt von den Ergeb-
nissen der jeweiligen, künftig noch durchzuführenden
Marktuntersuchungen ab. Allein der Wegfall eines Mark-
tes aus der Empfehlung bedeutet nämlich noch nicht auto-
matisch den Wegfall von Regulierung.

21 Veröffentlicht im Internet unter: http://ec.europa.eu/information_ so-
ciety/policy/ecomm/info_centre/documentation/public_consult/review_
2/index_en.htm und auf der ERG-Website unter http://erg.ec.euro-
pa.eu/whatsnew/index_en.htm.
Alte Märkte-Empfehlung Bisherige Regulierung durch die BNetzA Änderungen in der 
neuen Empfehlung

Markt 1
Privatkunden-Anschlüsse 

Zusammenfassung Privat- und Geschäfts-
kunden zu einem Markt; 

Bleibt,
Zusammenfassung zu ei-
nem Markt

Markt 2
Geschäftskunden-Anschlüsse

Ex-post-Preisregulierung nach TKG und 
Verpflichtung zur Gewährleistung von Be-
treiber(vor)auswahl

Markt 3
Orts- und Inlandsgespräche Privatkunden 
(Festnetz) 

Ex-post-Preisregulierung nach TKG Enfällt

Markt 4
Auslandsgespräche Privatkunden (Festnetz)

Keine Regulierungsbedürftigkeit 
(3-Kriterientest verneint);
bereits jetzt unter allgemeinem Wettbe-
werbsrecht

Enfällt

Markt 5
Orts- und Inlandsgespräche andere Kunden 
(Festnetz)

Ex-post-Preisregulierung nach TKG Enfällt
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Markt 6
Auslandsgespräche andere Kunden 
(Festnetz)

Keine Regulierungsbedürftigkeit; 
(3-Kriterientest verneint);
bereits jetzt unter allgemeinem Wettbe-
werbsrecht

Enfällt

Markt 7
Mindestangebot an Mietleitungen für 
Endkunden

Ex-post-Preisregulierung nach TKG Enfällt

Markt 8
Verbindungsaufbau im öffentlichen Telefon-
netz an festen Standorten 

Ex ante Weitgehend unverändert

Markt 9
Anrufzustellung in einzelnen Telefonnetzen 
an festen Standorten

Ex ante Weitgehend unverändert

Markt 10
Transitdienste im öffentlichen Festnetz

Ex ante Entfällt

Markt 11
Entbündelter Großkundenzugang zur 
Teilnehmeranschlussleitung 

Ex-ante-Zugangsverpflichtung und 
Preisgenehmigung

Bleibt, enthält Auswei-
tungen

Markt 12
Breitbandzugang für Großkunden

IP: (Ex-ante-)Zugangsverpflichtung und 
Preisgenehmigung
ATM: (Ex-ante-)Zugangs-verpflichtung 
und Ex-post-Preiskontrolle

Unverändert

Markt 13
Abschlusssegmente von Mietleitungen für 
Großkunden

Ex ante Unverändert

Markt 14
Fernübertragungssegmente von Mietleitun-
gen für Großkunden 

Regulierungsbedürftigkeit verneint Entfällt

Markt 15
Zugang und Verbindungsaufbau in öffentli-
chen Mobiltelefonnetzen

Regulierungsbedürftigkeit bejaht, aber 
keine SMP festgestellt 

Entfällt

Markt 16
Anrufzustellung (Terminierung) in einzel-
nen Mobiltelefonnetzen

Zunächst Ex-post-Preisregulierung; seit 
November 2006 Preisgenehmigung 

Unverändert

Markt 17
Nationale Großkundenmarkt Auslands-
roaming 

Nicht analysiert wegen Roaming-
verordnung 

Entfällt (Roaming-
verordnung)

Markt 18
Rundfunkübertragungsdienste 

Ex ante Entfällt

Alte Märkte-Empfehlung Bisherige Regulierung durch die BNetzA Änderungen in der 
neuen Empfehlung

Die von der Kommission vorgelegten Richtlinienent- Regulierungsbehörde („European Electronic Communi-

würfe enthalten zum Großteil Vorschläge, die sich be-
reits im Vorfeld der Veröffentlichung abgezeichnet ha-
ben (z. B. Ausweitung der Kompetenzen der
Kommission, insbesondere Ausdehnung des Vetos auf
die Abhilfemaßnahmen, Möglichkeit für nationale Regu-
lierungsbehörden, funktionelle Separierung aufzuerle-
gen). Auch die von Kommissarin Viviane Reding erho-
bene Forderung zur Einführung einer europäischen

cations Market Authority“, EECMA) findet sich in den
Vorschlägen wieder.

Die EECMA soll die bestehende European Regulators
Group (ERG) als die KOM beratende Institution ersetzen.
Der Aufgabenbereich soll sich darauf erstrecken, der
KOM Stellungnahmen im Wesentlichen in folgenden Fäl-
len zu geben:
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– Artikel-7-Verfahren,

– Standardisierung nach Artikel 17 Rahmenrichtlinie
(RRL),

– Analysen spezieller nationaler Märkte,

– Harmonisierungsmaßnahmen nach Artikel 19 RRL,

– Transparenz und Endkundeninformation nach Artikel
21 Universaldienstrichtlinie (URL),

– Dienstequalität (Artikel 22 URL),

– Einheitliche europäische Notrufnummer 112,

– Nummerierung einschließlich Nummernportabilität,

– Zugangsbedingungen zu digitalen Rundfunkdiensten,

– Frequenzregulierung.

Außerdem soll die Europäische Agentur für Netz- und In-
formationssicherheit ENISA in die Behörde eingegliedert
werden. Die EECMA soll bis 2012 145 Mitarbeiter ha-
ben. Es handelt sich nach Aufgaben und Organisation
nicht um eine klassische Behörde, sondern eher um eine
Institution nach dem Modell einer europäischen Agentur.

Folgende Grafik gibt einen Überblick über den vorge-
schlagenen Aufbau der EECMA.

Durch die Einrichtung einer solchen Behörde würde eine
zusätzliche Verwaltungsebene in den Entscheidungspro-
zess eingezogen, ohne dass diese zusätzliche Bürokratie

wirklich zu einer besseren Regulierung führen würde.
Zwar besteht auch jetzt schon in Form der ERG ein Bera-
tungsgremium, das aber gerade keine eigene Verwal-
tungsstruktur hat, sondern auf einer Arbeitsgruppenstruk-
tur basiert. Die Dokumente der ERG werden auf
Sitzungen der Experten der nationalen Regulierungsbe-
hörden erarbeitet.

Im Übrigen ist eine Zentralisierung von Kompetenzen
(„Euroregulierer“) grundsätzlich sehr kritisch zu sehen.
Vorzugswürdiger zur Lösung von Problemen auf europäi-
scher Ebene erscheint sowohl für den Telekommunikati-
ons- als auch für den Energiesektor die Übertragung von
Kompetenzen auf den jeweiligen europäischen Regulie-
rungsverbund, d. h. die Weiterentwicklung von ERG zu
E-ERG bzw. von ERGEG zu ERGEG-plus.

Eine weitere wesentliche Änderung im Vergleich zum
bestehenden Rechtsrahmen brächte die vorgeschlagene
Ausweitung des bereits jetzt für Marktdefinitionen und
-analysen bestehenden Vetorechts der Kommission auf
die Abhilfemaßnahmen („Remedies“). Der Vorschlag
wird von der Kommission mit einer angeblich unzurei-
chenden europaweiten Harmonisierung begründet. Wäh-
rend nach Ansicht der Kommission die Entscheidungen
der nationalen Regulierungsbehörden im Bereich Markt-
definition und Marktanalyse – nicht zuletzt aufgrund des
Vetorechts der Kommission und seines Gebrauchs – zu
einer weitgehenden Angleichung in den Mitgliedstaaten
geführt habe, bestünden bei den Remedies nach Auffas-
A b b i l d u n g  24

Vorgeschlagener Aufbau der EECMA

Director 
(Art. 29)

Board of Appeal
(Art. 33)

Board of 
Regulators 

(Art. 27)
Commission (not voting) + Head of each of the 27 
NRAs.

ECJ
Appeal possible 

under Art. 230 EC Treaty

Staff
Total Staff by 2011: 145

Decides by simple majority with each member having 
one vote.
Provides opinion to Director before the adoption of 
opinions, recommendations and decisions

Responsible for deciding on appeals against 
the decisions/measures taken by the 
Authority

manages

•represents and manages the Authority
•prepares work of Administrative Board
•prepares and implements work programme
•adopts opinions, recommendations and decisions

Six members (plus 6 alternates), appointed 
for a term of 5 years (renewable) by 
Administrative Board

Appoints for five years (term may be extended by a 
maximum of three years) on the basis of a list of 
candidates proposed by the Commission after consultation 
of the Board of Regulators.

Administrative 
Board 

(Art. 25)

Chief Network 
Security Officer

(Art. 31) appoints for 
five years

12 members (6 appointed by Commission, 6 by 
Council).

Decides by two-thirds majority of members present 
with each member having one vote:
•adopts work programme
•exercises budgetary powers

Permanent 
Stakeholders’ Group 

(Art 32)

establishes

Director 
(Art. 29)

Board of Appeal
(Art. 33)

Board of 
Regulators 

(Art. 27)
Commission (not voting) + Head of each of the 27 
NRAs.

ECJ
Appeal possible 

under Art. 230 EC Treaty

Staff
Total Staff by 2011: 145

Decides by simple majority with each member having 
one vote.
Provides opinion to Director before the adoption of 
opinions, recommendations and decisions

Responsible for deciding on appeals against 
the decisions/measures taken by the 
Authority

manages

•represents and manages the Authority
•prepares work of Administrative Board
•prepares and implements work programme
•adopts opinions, recommendations and decisions

Six members (plus 6 alternates), appointed 
for a term of 5 years (renewable) by 
Administrative Board

Appoints for five years (term may be extended by a 
maximum of three years) on the basis of a list of 
candidates proposed by the Commission after consultation 
of the Board of Regulators.

Administrative 
Board 

(Art. 25)

Chief Network 
Security Officer

(Art. 31) appoints for 
five years

12 members (6 appointed by Commission, 6 by 
Council).

Decides by two-thirds majority of members present 
with each member having one vote:
•adopts work programme
•exercises budgetary powers

Permanent 
Stakeholders’ Group 

(Art 32)

establishes
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sung der Kommission weitgehende Divergenzen, die
nicht auf nationale Besonderheiten zurückgeführt werden
können. 

Schon die Ausgangshypothese der Kommission, dass die
Entscheidungen der NRB inkonsistent seien, ist falsch.
Sie wird auch nicht durch den zweiten Bericht zum Arti-
kel-7-Verfahren der Kommission belegt. Im Gegenteil, es
lässt sich eine deutliche Annäherung der Remedies-Ent-
scheidungen der nationalen Regulierungsbehörden fest-
stellen, so z. B. bei den Mobilfunkterminierungsentgel-
ten, die sich unter dem Rechtsrahmen von 2002
europaweit klar nach unten und aufeinander zu bewegt
haben. Zum anderen wäre – selbst wenn man ein Problem
bejahte – ein Veto auf die Remedies nicht geeignet. Es
birgt die Gefahr, dass nationale Besonderheiten nicht hin-
reichend berücksichtigt würden und dadurch zu viel oder
zu wenig reguliert wird und/oder die Maßnahmen zum
falschen Zeitpunkt auferlegt bzw. zurückgenommen wür-
den. Dadurch würde nicht nur das Binnenmarktziel ver-
fehlt, sondern auch das der Wettbewerbsförderung.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der neuen Richt-
linienvorschläge hat sich die ERG im Jahr 2007 intensiv
mit dem Thema funktionelle Separierung befasst. Die
Einführung einer entsprechenden Abhilfemaßnahme in
das Richtlinienpaket war im Rahmen der oben angespro-
chenen öffentlichen Konsultation der Kommissionsvor-
schläge von einigen Seiten – u. a. von der  IRG/ERG –
gefordert worden. Die ERG hat eine „Opinion“22 zu dem
Thema erarbeitet, die im Oktober 2007 an die KOM über-
geben und veröffentlicht wurde. In der Opinion wird zu-
nächst der Begriff funktionelle Separierung definiert und
die Zielrichtung sowie die Bestandteile einer solchen Ver-
pflichtung beschrieben. Es wird klargestellt, dass funktio-
nelle Separierung der effektiven Durchsetzung einer be-
stehenden Gleichbehandlungsverpflichtung dienen soll
und nur in Betracht kommt, wenn dieses Ziel nicht ander-
weitig erreicht werden kann. Außerdem ist vor der Aufer-
legung durch eine NRB eine Kosten-Nutzen-Analyse
durchzuführen, um die Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes sicherzustellen.

Die im April des Jahres 2004 erstmalig verabschiedete
ERG Common Position on the approach to Appropriate
remedies in the new regulatory framework wurde nach
zweijähriger Erfahrungszeit im Mai 2006 in aktualisierter
Fassung als „Revised ERG Common Position on the ap-
proach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory
framework“ (ERG (06) 33) verabschiedet und im
Juni 2006 veröffentlicht.23 Die jetzt vorgenommene Aktu-
alisierung stellt eine Überarbeitung dar, in der zum einen
die Erfahrungen der Regulierer bei der Auferlegung von
Abhilfemaßnahmen („remedies“) einflossen sowie zum
anderen die von der Europäischen Kommission zu diesem

Bereich in ihren im Rahmen des Artikel 7-Verfahrens ab-
gegebenen Stellungnahmen gemachten Äußerungen und
Bewertungen. Beides hatte Anpassungen an der ur-
sprünglichen Fassung erforderlich gemacht, wobei aber
sowohl die Gesamtstruktur als auch die Prinzipien beibe-
halten wurden. Insbesondere die aufgestellten vier Prinzi-
pien, an denen sich die Regulierer bei der Auferlegung
der Maßnahmen orientieren sollen, um eine möglichst
einheitliche Herangehensweise bei vergleichbarer Pro-
blemkonstellation sicherzustellen, erwiesen sich als be-
lastbare Richtschnur, um zu einer konsistenten Anwen-
dungspraxis zu gelangen. Neu aufgenommen wurde ein
Abschnitt „Other issues“, der das Thema einer Variierung
von Remedies im selben Markt (z. B. zwischen Diensten
wie klassischer Sprachtelefonie einerseits und VoIP ande-
rerseits im Markt für Inlandstelefonverbindungen an fes-
ten Standorten) bzw. zwischen Netzbetreibern mit
beträchtlicher Marktmacht in ihren jeweiligen Terminie-
rungsmärkten und damit das Problem der „symmetri-
schen Terminierungsentgelte“ behandelt. Folgende The-
menblöcke wurden überarbeit bzw. neu aufgenommen:

– Emerging markets;

– Ladder of investment;

– Coherent price regulation;

– Non-price discrimination;

– Variations in remedies within a market or between ter-
mination markets;

– Linkages between markets;

– Removal of remedies.

Hinsichtlich des Themas „emerging markets“ (Textbox 1)
wurde die Unterscheidung zu „new infrastructure“
(Textbox 4) herausgestellt, denn nicht jede neue Infra-
struktur führt automatisch zu einem neuen Markt, der
ökonomisch anhand der über die Infrastruktur angebote-
nen Dienste abgegrenzt werden muss. Soweit über neue
Infrastrukturen substituierbare Dienste angeboten wer-
den, fallen diese in bestehende Märkte und folglich ist bei
Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung entspre-
chend zu regulieren. Allerhöchstens können die auferleg-
ten Maßnahmen differenziert werden („variations in re-
medies“). Die Aussagen zum Leiterkonzept24 wurden
weiter ausformuliert und die „Aufnahme“ des Konzepts
in den Bestand des ECNS Regulatory Framework durch
die Europäische Kommission im 11. Umsetzungsbericht
entsprechend gewürdigt.

22 ERG (07) 44 ERG Opinion on Functional Separation, veröffentlicht
auf der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/
index_en.htm. 

23 Veröffentlicht auf der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/docu-
ments/docs/index_en.htm. ECNS steht für Electronic Communica-
tions Networks and Services. 

24 „ladder of investment“ von Prof. Martin Cave, University of War-
wick, entwickeltes Konzept, das ein stufenweises Investieren neuer
Netzbetreiber vorsieht, wobei die Stufen der Leiter durch (angeord-
nete) Zugangsprodukte beschrieben werden und ein „Heraufklettern“
der Leiterstufen bedeutet, dass durch Investitionen in eigene Infra-
struktur das Netz des regulierten Betreibers immer weniger genutzt
werden muss und dadurch diesem immer mehr Wettbewerb auf dem
Endkundenmarkt gemacht werden kann. Vgl. z.B. Cave, M. „The
Economics of Wholesale Broadband Access“, Proceedings of the
RegTP Workshop on Bitstream Access – Bonn – 30 June 2003; publ.
in MMR-Beilage 10/2003 (MultiMedia und Recht Vol. 6, 16 Oct.
2003), pp. 15.
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Bei dem teilweise neu eingeführten Thema „Non-price
discrimination“ geht es um die Ausgestaltung des Nicht-
Diskriminierungsprinzips und seine Durchsetzung bzw.
die praktischen Probleme dabei. Dies betrifft insbeson-
dere den Bereich der „non-price discrimination“ (also
z. B. Bereitstellungszeiten, Migrationsprozesse von ei-
nem Zugangsprodukt zu einem anderen, etc.), mit der in
der Praxis oftmals die angeordnete Gleichbehandlungs-
verpflichtung durch das regulierte Unternehmen zu unter-
laufen versucht wird.

Das Thema „Variations in remedies between termination
markets“ betrifft die Frage, inwieweit Differenzierungen
zwischen den Terminierungsentgelten verschiedener Be-
treiber (z. B. der D- und der E-Mobilfunknetzbetreiber)
gerechtfertigt sind und bis wann sie ein einheitliches
Niveau (d. h. Symmetrie) erreicht haben sollten. Eine
Gleitpfadregulierung, mit der die Terminierungsentgelte
allmählich abgesenkt und im Zielzeitpunkt symmetrisch
sein werden, wird wegen der unterschiedlichen Ausnut-
zung von Größenvorteilen von Mobilfunknetzen für sinn-
voll erachtet. Nahezu alle europäischen Regulierer folgen
diesem Konzept und haben Preiskontrollen in der Form
eines Gleitpfades auferlegt, wobei sich allerdings die
Zielzeitpunkte unterscheiden, aber folgerichtig ist bereits
ein eindeutiger Trend zu niedrigeren Entgelten mit einem
niedrigen Abstand („spread“) zwischen den Netzbetrei-
bern eines Landes festzustellen. Dies führt auch zu einer
Annäherung (Verringerung der Abstände) der Terminie-
rungsentgelte zwischen den Ländern wie der halbjährlich
von der ERG veröffentlichte „Mobile Termination Rate
Snapshot“25 zeigt. Wegen der Bedeutung dieses Themas
hat die ERG es in das Arbeitsprogramm 2007 aufgenom-
men und arbeitet z. Z. an einer „ERG Common Position
on symmetry of MTRs and Common Position on symme-
try of FTRs“. 

Bei dem Thema „Removal of remedies“ geht es darum,
dass die Auswirkungen einer Aufhebung von Verpflich-
tungen in einem Markt auf andere – insbesondere nachge-
lagerte und/oder benachbarte Märkte – berücksichtigt
werden müssen, da sonst u. U. auf diesen sonst – unvor-
hergesehene – Wettbewerbsprobleme auftreten. Dies
könnte zukünftig zunehmend relevant werden, denn wenn
bestimmte Endkundenmärkte ganz aus der Regulierung
herausgenommen werden, steigt die Bedeutung einer ef-
fektiven Regulierung der Vorleistungsmärkte. Diesem
Aspekt wurde mit der Textbox 5, die sich mit der Behand-
lung der „Kosten-Preis-Schere“ und dem richtigen An-
knüpfungspunkt befasst, Rechnung getragen. 

Eine in der Anhörung zu dem überarbeiteten Remedies-
Papier häufig vorgetragene Kritik der „Stakeholder“ war,
dass die Remedies-CP zu abstrakt bzw. zu allgemein sei
und deshalb die Anwendung und Einhaltung durch die
Regulierer auch nicht überprüfbar sei. Um dieser Kritik
Rechnung zu tragen, hat die ERG deshalb zwei weitere
Remedies-CP für „ERG Common Position on Best

Practice in Bitstream Access Remedies“26 und „ERG
Common Position on Best Practice in Wholesale Un-
bundled Access (incl. Shared Access) Remedies“27 verab-
schiedet, mit denen die allgemeinen Grundsätze des Re-
medies-Papiers auf konkrete Märkte (Märkte 11 und 12
der Empfehlung) und die dort auferlegten Maßnahmen
heruntergebrochen wurden. Zur Zeit überprüfen die Mit-
glieder der ERG anhand eines Fragebogens die Einhal-
tung dieser beiden Gemeinsamen Positionen, d. h. die Be-
rücksichtigung der dort aufgestellten „Best practice-
Grundsätze“ durch die Regulierer bei den nationalen Ent-
scheidungen. 

Diese beiden Gemeinsamen Positionen basieren auf dem
in der sog. „Madeira Declaration“ festgehaltenen gemein-
samen Verständnis aller ERG Mitglieder, dass eine voll-
ständige Harmonisierung im Sinne einer „Uniformität“
nicht das Maß aller Dinge sein kann, weil es bestehende
Unterschiede aufgrund nationaler Besonderheiten außer
Acht lassen würde, die aber gerade bei der Ausgestaltung
der Abhilfemaßnahmen und ihrer Abstimmung auf die in
der Marktanalyse festgestellten Probleme durch die natio-
nalen Regulierer berücksichtigt werden sollen, um in dem
für die Behebung der gefundenen Wettbewerbsprobleme
erforderlichen Umfang (und nur in diesem) zu regulieren.
Würden alle Regulierer ohne Unterschied exakt dasselbe
machen, würde dies in einigen Ländern zu Über-, in ande-
ren zur Unterregulierung führen, in einigen Ländern wür-
den Maßnahmen verfrüht, in anderen verspätet auferlegt,
in keinem Fall wären die Maßnahmen optimal im Sinne
des zur Überwindung der Probleme verhältnismäßigen
Mitteleinsatzes. Damit würde aber mithin nicht nur das
Binnenmarktziel verfehlt (es käme aufgrund der falschen
Maßnahmen zu einer Auseinanderentwicklung anstelle
einer Konvergenz), sondern auch das Ziel der Wettbe-
werbsschaffung auf den einzelnen nationalen Märkten ge-
fährdet, weil nicht die geeigneten Mittel in der nötigen In-
tensität eingesetzt würden. Sinnvoll kann es deshalb nur
sein, nach denselben Prinzipien zu entscheiden, um eine
„harmonisation of effectiveness“ zu erreichen, nicht aber
„uniforme Maßnahmen um der Harmonisierung willen“.
In diesem Sinne verpflichten sich deshalb die Regulierer
in dem o. a. am 12. Oktober 2006 veröffentlichten „State-
ment of the Development of the ERG“28 insbesondere in
den „Harmonisierungsfeldern“29 bei der Auferlegung von
Remedies nach den in den Gemeinsamen Positionen der
ERG festgelegten Prinzipien zu entscheiden und die dort
identifizierte „Best practice“ bei den nationalen Entschei-
dungen zu berücksichtigen. Als Harmonisierungsfelder
werden vor allem die Breitband- und Terminierungs-
märkte genannt. Die Mitglieder werden die Beachtung
der Gemeinsamen Positionen durch die nationalen Regu-
lierungsbehörden überprüfen. 

25 Vgl. ERG (07) 27 – MTR Snapshot of January 2007, veröffentlicht
auf der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/
index_en.htm.

26 ERG (06) 69rev1, veröffentlicht auf der ERG-Website: http://
erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm.

27 ERG (06) 70rev1, veröffentlicht auf der ERG-Website: http://
erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm.

28 ERG (06) 51, veröffentlicht auf der ERG-Website: http://erg.ec.euro-
pa.eu/documents/docs/index_en.htm.

29 Das sind die Bereiche, die für das Entstehen des europäischen Bin-
nenmarktes besonders relevant sind. 
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In diesem Sinne – Harmonisierung nur dort, wo sie sinn-
voll und zur Erreichung des Binnenmarktziels erforder-
lich ist („targeted harmonisation“) und nicht als Selbst-
zweck – hat die ERG auch auf ein Schreiben von
Kommissarin Reding vom 30. November 2006 reagiert,
in dem diese eine ERG vorsieht, die – gemeinsam mit der
Kommission – verbindliche Entscheidungen insbeson-
dere auch bei der Auferlegung von Remedies (im Rah-
men eines neugestalteten Artikel-7-RRL-Verfahrens) tref-
fen würde. Die ERG hat dies in ihrem Antwortschreiben
an die Kommissarin vom 27. Februar 200730 abgelehnt,
weil sie das darin enthaltene „Veto on remedies“ für nicht
erforderlich hält. Denn aufgrund der o. a. freiwillig einge-
gangenen Verpflichtung folgen die Regulierer bei der
Auferlegung der Remedies bereits jetzt denselben Prinzi-
pien, so dass die Maßnahmen konsistent sind, d. h. unter-
schiedliche Maßnahmen können auf nationale Besonder-
heiten zurückgeführt werden, in vergleichbaren
Situationen wählen die Regulierer vergleichbare Instru-
mente. Insofern ist ein „Veto on remedies“ weder für die
Europäische Kommission noch für eine „Enhanced ERG
(E-ERG)“ erforderlich. Dasselbe gilt a fortiori für einen
„Euroregulierer“. Solange es nationale Märkte gibt, ist es
aufgrund des besseren Detailwissens der nationalen Re-
gulierungsbehörden vorteilhafter, es bei dem Modell der
„dezentralen Implementierung“ von Regulierungsmaß-
nahmen wie es der gegenwärtige Regulierungsrahmen
vorsieht, zu belassen, da so die für die nationalen Markt-
situationen geeignetesten Maßnahmen bzw. Maßnahmen-
pakete durch unabhängige nationale Behörden auferlegt
werden, wodurch beide Ziele – das Binnenmarkt- und das
Wettbewerbsziel – am ehesten realisiert werden können.
Lediglich bei einer Zunahme pan-europäischer und
grenzüberschreitender Dienste könnte eine stärkere regu-
latorische Koordinierung hierfür langfristig zukünftig
sinnvoll sein, wobei sich dann die ERG (in einer erweiter-
ten Form) als das hierfür geeignete Gremium anbietet.

Die IRG hat zur stärkeren Koordinierung insbesondere
bei den Artikel-7-Verfahren inzwischen sog. „Experten-
Teams“ gegründet, die automatisch bei Eröffnung eines
Phase-II-Verfahrens durch die Europäische Kommission
zusammentreten und der betroffenen Regulierungsbe-
hörde unabhängigen fachmännischen Rat für den in Rede
stehenden Fall geben, d. h. sie untersuchen aus Experten-
sicht die Marktdefinition und Marktanalyse sowie die Ar-
gumente der Europäischen Kommission im „Ernsthafte-
Zweifel-Schreiben“ und geben dann ein Votum ab, das
– nach Abstimmung – von allen IRG-Mitgliedern im wei-
teren Prozess verwendet werden kann.

Ein weiteres Thema, das die  IRG/ERG im Berichtszeit-
raum beschäftigt hat, ist die Erarbeitung und Umsetzung
der im Juni 2007 in Kraft getretenen International Roa-
ming-Verordnung. Die  IRG/ERG hatte zwei Stellung-
nahmen im Rahmen der Konsultationen zu der Roaming-
Verordnung abgegeben – am 28. März und am

11. Mai 2006.31 Die  IRG/ERG hat die Festlegung einer
Preis-Obergrenze auf der Vorleistungsebene begrüßt.
Auch die Regulierung der Endkundenpreise hält sie – mit
kritischer Distanz – für nötig, wobei allerdings auf den
Bruch mit dem Prinzip des Vorrangs der Vorleistungsre-
gulierung vor einer Regulierung der Endkundenmärkte
hingewiesen wurde. Die  IRG/ERG schlägt eine Orientie-
rung der Preis-Obergrenze auf Vorleistungsebene an den
Mobilfunkterminierungsentgelten wegen der Ähnlichkeit
der Leistungen vor. 

Nach Inkrafttreten der Verordnung, deren Umsetzung
– d. h. insbesondere die Überprüfung der Einhaltung der
Transparenz- und Informationspflichten ggü. den End-
kunden und der Preisobergrenzen auf Vorleistungs- und
Endkundenebene – den nationalen Regulierungsbehörden
obliegt, hat die ERG mehrere Guidelines zur Auslegung
und Anwendung durch die nationalen Regulierungsbe-
hörden erarbeitet, die auch den betroffenen Unternehmen
Hilfestellung bei der Umsetzung leisten sollen. 

In ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2007 hatte die
IRG/ERG bereits auf die Entwicklungen im Festnetzbe-
reich bei den Investitionen in Netze der sog. „Next Gene-
ration“ reagiert und entsprechende Projekte aufgesetzt,
die in einem Projektteam unter Leitung der Bundesnetza-
gentur bearbeitet wurden. Als erstes Ergebnis wurde im
März 2007 der „Report on IP-Interconnection“ veröffent-
licht. Wegen der großen Bedeutung des Ausrollens neuer
Glasfasernetze im Anschlussbereich hat die ERG dann
kurzfristig auch eine Common Position zu Regulierungs-
prinzipien von Next Generation Access Netzen erarbeitet,
die der Kommission nach öffentlicher Konsultation
gleichzeitig auch als Antwort auf ihre entsprechende An-
frage als „ERG Opinion on Regulatory Principles of
NGA“ übergeben werden konnte und am 3. Oktober 2007
auf der ERG-Website veröffentlicht wurde32 (vgl. zu einer
inhaltlichen Erörterung Teil II, Abschnitt A 2.2).

Zurzeit werden sowohl im Telekommunikations- als auch
im Energiebereich Überlegungen von der Kommission
(DG INFSOC und DG TREN) angestellt, Kompetenzen
auf die Gruppe der Regulierer ERG und ERGEG zu über-
tragen.

Zunächst wurden Vorschläge des Kommissars für Energie
(Piebalgs) und der Kommissarin für Medien-/Informati-
onsgesellschaft (Reding)33 sowohl für die europäische
Energie- als auch für die Telekommunikationsregulierung
im Hinblick auf ein neues Modell einer stärker zentrali-
sierten Regulierung diskutiert, ohne dass es jedoch zur
Errichtung eines „Euroregulierers“ bzw. einer klassischen
„Agency-Lösung“ (im Sinne der Errichtung einer EU-Be-
hörde ähnlich ENISA etc.) kommen sollte. Stattdessen
wurde von der Europäischen Kommission vorgeschlagen,
zusätzliche Kompetenzen auf die vorhandenen Regulie-

30 Veröffentlicht auf der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/whats-
new/index_en.htm. 

31 Auf der ERG-Website veröffentlicht unter: http://erg.ec.europa.eu/
whatsnew/index_en.htm. 

32 ERG (07) 16rev2 ERG Opinion/Common Position on Regulatory
Principles of NGA, veröffentlicht auf der ERG-Website: http://
erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm.

33 S.o. das erwähnte Schreiben Kom. Redings an die ERG v. 30.11.06. 
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rungsverbünde (ERGEG und ERG)34 zu übertragen, d. h.
die Gruppen der nationalen Regulierungsbehörden (NRB)
mit zusätzlichen Entscheidungsbefugnissen für die Felder
auszustatten, die wegen ihres grenzüberschreitenden Cha-
rakters besondere Bedeutung für die Schaffung/Weiter-
entwicklung eines europäischen Binnenmarktes für Ener-
gie bzw. elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
haben. Der Unterschied zu heute wäre v. a., dass diese
Gremien verbindliche Entscheidungen treffen können
sollten/müssten, im Gegensatz zu jetzt, wo die Doku-
mente der ERG/ERGEG keine rechtliche Verbindlichkeit
haben und die Mitglieder sie freiwillig („moralischer
Gruppenzwang“) befolgen. Zu der jetzigen Beratungs-
funktion käme also eine Entscheidungskompetenz hinzu.

Inzwischen hat die Kommission am 19. September 2007
ihre Vorschläge für eine Überarbeitung des bestehenden
Energierechtsrahmens vorgelegt.35 U. a. wird in dem Ent-
wurf einer Verordnung über die Gründung einer Agentur
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehör-
den (ACER)36 nun aber doch die Errichtung einer „klassi-
schen“ europäischen Agentur vorgeschlagen, bei der die
nationalen Regulierungsbehörden als Mitglieder des sog.
„Regulierungsrates“ zwar beteiligt wären, aber das
Schwergewicht der Tätigkeit der Behörde weiterhin wie
bisher in der Beratung der Kommission läge und diese
nur wenige eng begrenzte Entscheidungsfelder hätte.
Auch die organisatorische Ausgestaltung, die sich eng an
den Vorbildern bestehender europäischer Agenturen und
deren Rechtsgrundlagen ausrichtet, räumt den Regulie-
rungsbehörden nur unzureichende Mitwirkungsmöglich-
keiten und nachrangige eigene Entscheidungsbefugnisse
ein, d. h. die Agentur hat vergleichsweise weniger Ent-
scheidungskompetenzen bezüglich grenzüberschreitender
Sachverhalte, die einer regulatorischen Bewertung und
Entscheidung bedürfen, als die nationalen Regulierungs-
behörden für ihren nationalen Entscheidungsbereich. 

Die Bundesnetzagentur lehnt eine Zentralisierung von
Kompetenzen („Euroregulierer“) ab und sieht für beide
Bereiche die Übertragung von Kompetenzen auf den je-
weiligen europäischen Regulierungsverbund, d. h. die
Weiterentwicklung von ERGEG zu ERGEG-plus im
Energiebereich bzw. von ERG zu E-ERG im Telekommu-
nikationsbereich als die vorzugswürdige Variante zur Lö-
sung von Problemen auf europäischer Ebene an.

2. Next Generation Networks

Die auf dem Internetprotokoll und dem Prinzip der Paket-
vermittlung basierenden zukünftigen Telekommunikati-
onsnetze – Next Generation Networks – werden zu Multi-
Service Netzen führen, über die eine Vielzahl unter-
schiedlicher Dienste wie z. B. Telefonie, TV- oder Daten-
übertragung realisiert werden können. Die (mögliche)

Trennung von Dienst und Transport stellt ein weiteres
wichtiges Merkmal zukünftiger Netze dar. Diese Ent-
wicklungen eröffnen Innovationspotenziale sowohl auf
der Dienste- wie auch der Infrastrukturebene und lassen
Kostensenkungen erwarten.

Dieser Übergang in Richtung All-IP Netze impliziert Ver-
änderungen hinsichtlich Netzstruktur und -topologie so-
wohl im Bereich der Kern- als auch der Zugangsnetze.
Daraus resultieren Veränderungen bei den regulierten
Vorleistungsprodukten mit entsprechenden Auswirkun-
gen für den Wettbewerb. 

Die Entwicklung zu IP-basierten Netzen im Kernnetzbe-
reich ist bereits weiter fortgeschritten als im Zugangsbe-
reich. Im Kernnetzbereich stellen sich v. a. Fragen der
Netzzusammenschaltung, welche für das Entstehen von
Wettbewerb eine essenzielle Voraussetzung darstellt. Eine
besondere Herausforderung stellt dabei die Migrations-
phase dar, in der die Umstellung vom traditionellen PSTN
(Public Switched Telephone Network) in Richtung IP-ba-
sierte Netze noch nicht abgeschlossen ist.

Die Diskussion um die Zugangsnetze (= Anschluss- und
Konzentratornetz) wird häufig unter der Überschrift Next
Generation Access (NGA) geführt. Hierbei stellen sich
insbesondere Fragen des Netzzugangs. Beim Thema
NGA stehen die mit hohen Investitionen verbundenen In-
frastrukturentwicklungen im Vordergrund, mit denen den
für die Zukunft erwarteten höheren Bandbreitenanforde-
rungen Rechnung getragen werden soll. Üblicherweise
geht dies mit einer Verlegung von Glasfaser näher in
Richtung Endkunden einher.

Die Bundesnetzagentur hat diese Entwicklungen bereits
sehr frühzeitig zum Anlass genommen, die damit verbun-
denen regulatorischen Implikationen und die hierdurch
gegebenenfalls erforderlich werdenden Änderungen im
Bereich der Telekommunikationsregulierung mit der Öf-
fentlichkeit zu erörtern. Auf nationaler Ebene wurden
entsprechende Diskussionsprozesse eingeleitet und die
auf europäischer Ebene im Kontext der IRG/ERG geführ-
ten Diskussionen wurden von der Bundesnetzagentur ak-
tiv mitgestaltet.

So hat die Bundesnetzagentur bereits im August 2005 die
beratende Projektgruppe „Rahmenbedingungen der Zu-
sammenschaltung IP-basierter Netze“ eingerichtet, die im
Dezember 2006 ihren Abschlussbericht veröffentlichte
(vgl. hierzu Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2.1). Im Dezember
2005 veranstaltete die Bundesnetzagentur mit dem WIK
eine internationale Konferenz zum Thema NGN. Den
Next Generation Networks wurde auch im Jahresbericht
2006 ein umfangreicher Beitrag gewidmet, in dem die be-
vorstehenden Veränderungen erstmals im Zusammenhang
dargestellt wurden (Jahresbericht 2006, S. 10ff.).

Die Entwicklungen der Anschlussnetze wurden im Rah-
men der nationalen Konsultation zu Markt Nr. 11 thema-
tisiert (vgl. hierzu bereits Teil II, Abschnitt B, Ziffer 4.1).
Damit hat die Bundesnetzagentur bei diesem Thema eine
Vorreiterrolle unter den europäischen Regulierungsbehör-
den eingenommen. Darüber hinaus erarbeitete die ERG
2007 unter Leitung der Bundesnetzagentur die „ERG

34 European Regulators Group for Electricity and Gas (www.ergeg.org)
und European Regulators Group for electronic communications net-
works and services (http://erg.ec.europa.eu).  

35 Sog. 3. Energiepaket, http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_
2007/index_en.htm. 

36 KOM (2007) 530endg.
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Opinion on Regulatory Principles of NGA“, die im Okto-
ber 2007 veröffentlicht wurde (vgl. hierzu Teil II, Ab-
schnitt A, Ziffer 2.2).

2.1 Rahmenbedingungen der Zusammen-
schaltung IP-basierter Netze

Die Bundesnetzagentur hat im August 2005 eine Projekt-
gruppe „Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung
IP-basierter Netze“ ins Leben gerufen. Ziel dieser mit
hochrangigen Experten besetzten Projektgruppe war es,
Entwicklungsrichtungen für ein zukunftsfähiges Zusam-
menschaltungsregime und Migrationsschritte zu einem
zukünftigen Regime aufzuzeigen. Dabei standen Fest-
netze im Fokus.

Die Projektgruppe hat am 15. Dezember 2005 ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt. Anschließend hat die Bundes-
netzagentur allen interessierten Kreisen die Möglichkeit
gegeben, bis zum 26. Februar 2007 Stellung zu nehmen
(Amtsblatt 1/2007 vom 10. Januar 2007). Es sind 26 Stel-
lungnahmen eingegangen, die von der Bundesnetzagentur
ausgewertet wurden. Darauf aufbauend erstellt die Bun-
desnetzagentur Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-
basierter Netze.

Der Bericht behandelt die Kernelemente eines Zusam-
menschaltungsregimes. Hierzu zählen die Anzahl und ge-
ografische Lage der Zusammenschaltungspunkte (ein-
schließlich deren Hierarchie und funktionaler
Bedeutung), eine Beschreibung hinsichtlich der Qualität,
Preisbildungsprinzipien sowie ein Abrechnungssystem. 

Im Rahmen des Berichts wurden von einer Marktteilneh-
mer-Arbeitsgruppe auch aktuelle Fragestellungen aufge-
griffen, die auf eine kurzfristige Realisierung der Zusam-
menschaltung IP-basierter Netze für Sprachdienste in der
Praxis zielten.

Die Arbeit der Projektgruppe wurde außerdem durch drei
von der Bundesnetzagentur in Auftrag gegebene Gutach-
ten unterstützt. In diesen Gutachten wurde insbesondere
auch der Aspekt der Migration vom heutigen zu einem
zukünftigen Regime thematisiert:

– „Abrechnungssysteme und Zusammenschaltungsre-
gime aus ökonomischer Sicht“ (Prof. Dr. Ingo
Vogelsang, Boston University) 

– „Framework for Interconnection of IP-Based Net-
works – Accounting Systems and Interconnection Re-
gimes in the USA and the UK“ (Scott Marcus, WIK-
Consult GmbH) 

– „Technische Aspekte der Zusammenschaltung in IP-
basierten Netzen unter besonderer Berücksichtigung
von VoIP“ (Prof. Dr. Klaus Hackbarth, Universidad de
Cantabria, Dr. Gabriele Kulenkampff, WIK-Consult
GmbH)

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse des
Abschlussberichts der Projektgruppe dargestellt:

Anzahl und Lage der Zusammenschaltungspunkte

Um die Frage nach der Anzahl und Struktur von Zusam-
menschaltungspunkten beantworten zu können, sind
Strukturen und daraus folgende Implikationen zukünfti-
ger Netze zu betrachten. Dabei standen im Rahmen des
Abschlussberichts Festnetze im Fokus, während der Mo-
bilfunk berücksichtigt, aber nicht im Detail diskutiert
wurde.

Im Hinblick auf die Anzahl der Zusammenschaltungs-
punkte wurde in der Expertengruppe die Einschätzung
vertreten, dass es in Next Generation Networks gegen-
über dem PSTN zu einer sinkenden Anzahl von Zusam-
menschaltungspunkten kommen wird. Die Studie von
Hackbarth/Kulenkampff kommt am Beispiel eines natio-
nalen Betreibers zu dem Ergebnis, das für den gesamten
Breitbandverkehr langfristig nicht mehr als 100 IP-Kern-
netzstandorte zu erwarten sind, was auch von den Exper-
ten als vermutlich realistische Obergrenze angesehen
wurde.

Aus regulatorischer Sicht besteht nicht zuletzt die He-
rausforderung, einerseits effiziente Netzstrukturen zu er-
möglichen, andererseits „stranded investments“ zu ver-
meiden, die entstehen können, wenn bislang verwendete
Zusammenschaltungspunkte von der Deutschen
Telekom AG aufgegeben werden.

Quality of Service

Ein wesentliches Merkmal zukünftiger Netze besteht da-
rin, dass unterschiedliche Dienste mit unterschiedlichen
Qualitätsanforderungen über ein Netz transportiert wer-
den können. Diese lassen sich in Echtzeit-, Streaming-,
Daten- und Best Effort Dienste einteilen. Zur Gewährleis-
tung von Quality of Service in IP-Netzen stehen grund-
sätzlich drei Strategien zur Verfügung: Überdimensionie-
rung, Priorisierung und Kapazitätsreservierung.

Grundsätzlich könnte ein Zusammenschaltungsregime
den gesamten Verkehr gleich behandeln (wie dies im
PSTN und im Internet in jeweils unterschiedlicher Quali-
tät der Fall war), nach Qualitätsklassen oder nach Diens-
ten differenzieren. 

Der Ansatz der Marktteilnehmer-Arbeitsgruppe differen-
ziert innerhalb eines Dienstes verschiedene Qualitätsklas-
sen. Demnach würde es zukünftig zwei Arten von Spra-
che über das IP-Protokoll geben: einerseits Voice over
NGN (VoNGN), bei dem über gemanagte Netze die ge-
fühlte Sprachqualität wie beim PSTN sichergestellt werde
und Voice over Internet (VoInternet), das über das öffent-
liche Internet realisiert werde und die NGN-Qualitätspa-
rameter nicht gewährleiste. Da VoNGN eine analoge
Leistung zur PSTN-Telefonie darstelle, solle für beide
das gleiche Preisniveau bei der Zusammenschaltung gel-
ten, wohingegen für VoInternet ein niedrigeres Preis-
niveau Anwendung fände.

Detaillierte, messbare Qualitätsparameter im Hinblick auf
die Ende-zu-Ende Qualität sowie die Terminierungsquali-
tät sollen, so die Gruppe der Marktteilnehmer, vom Un-
terarbeitskreis NGN des „Arbeitskreises für technische
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und betriebliche Fragen der Nummerierung und der Netz-
zusammenschaltung“ (AKNN) erarbeitet werden. 

Von Seiten der Gruppe der Marktteilnehmer wurde zu-
dem ein zusätzlicher Bedarf an Portierungskennungen
geltend gemacht, um diese zur Differenzierung von
PSTN-, VoNGN- und VoInternet-Verkehr nutzen zu kön-
nen. Danach sollen Netzbetreiber bis zu drei Portierungs-
kennungen für PSTN, VoNGN und VoInternet nutzen
dürfen.

Preisstruktur und Preisniveau

Die Bundesnetzagentur wird zur Anwendung der Kosten
der effizienten Leistungsbereitstellung als im TKG fest-
gelegten Kostenmaßstab ihre Informationsbasis über die
Kosten von Next Generation Networks verbreitern und
ggf. mit Hilfe von Kostenmodellen in einen Dialog mit
dem Markt treten.

Da die Kosten im NGN voraussichtlich niedriger sein
werden als im PSTN, scheint vieles dafür zu sprechen,
diese niedrigeren Kosten auch zur Grundlage der Preis-
setzung für die PSTN-Zusammenschaltung zu machen.
Eine strikte Anwendung des Kostenmaßstabs der lang-
fristigen Zusatzkosten verlangt, bei der Ermittlung der re-
levanten Netzkosten die jeweils am Markt eingesetzte ef-
fiziente Technologie zugrunde zu legen. In diesem
Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das
Konzept der effizienten Leistungsbereitstellung im Prin-
zip keine technologieabhängige Preisdifferenzierung und
kein Nebeneinander verschiedener Preise kennt.

Mittels eines Gleitpfades, bei dem der Anteil der NGN-
Kosten im Zeitablauf ansteigt, könnte ein allzu disrup-
tiver Übergang vermieden werden. Das neue Preisniveau
für Zusammenschaltungsleistungen auf Basis der NGN-
Kosten dürfte spätestens dann erreicht sein, wenn der
Übergang auf NGN abgeschlossen ist.

Einigkeit bestand in der Projektgruppe dahingehend, dass
für PSTN- und NGN-Zusammenschaltung ein einheitli-
ches Preisniveau angemessen ist, um Arbitrage zu ver-
meiden. 

Im Hinblick auf eine erforderliche strukturelle Definition
des Prinzips einheitlicher Preise bestanden unterschiedli-
che Einschätzungen. Die Konkretisierung dieses Prinzips
sollte Anreize zu einer effizienten Migration setzen und
stellt insofern eine Herausforderung dar, da es möglicher-
weise zu einer Reduzierung von Hierarchieebenen kom-
men kann und sich die funktionalen Ebenen von PSTN
und NGN nicht notwendig entsprechen werden. 

Abrechnungssystem

Ein weiteres wesentliches Kernelement eines Zusammen-
schaltungsregimes ist das Abrechnungssystem, in dem
auch geregelt wird, „wer“ welche Teile der Wertschöp-
fungskette bezahlt und wofür diese gezahlt werden.

Bislang bestehen für das PSTN- und IP-basierte Netze
unterschiedliche Abrechnungssysteme auf der Vorleis-
tungsebene für die Zusammenschaltung: einerseits Cal-

ling Party’s Network Pays (CPNP) im PSTN bei dem der
Netzbetreiber des Anrufers ein Terminierungsentgelt an
das terminierende Netz zahlt; andererseits häufig Peering
oder Transitvereinbarungen im Internet. 

Bill & Keep stellt ein weiteres Abrechnungssystem auf
der Vorleistungsebene dar, bei dem Terminierungsleistun-
gen nicht entgolten werden. Die beteiligten Netzbetreiber
stellen sich untereinander den Transport über das eigene
Netz zur Verfügung und die Kosten der Terminierung
sind letztlich vom Endkunden des terminierenden Netz-
betreibers zu zahlen.

Zwischen den Abrechnungssystemen auf der Vorleis-
tungs- und der Endkundenebene besteht ein enger Zusam-
menhang. Die zu beobachtende Entwicklung in Richtung
Endkunden Pauschaltarifen könnte ggf. einen Übergang
zu Bill & Keep erleichtern.

Als Option für ein zukünftiges Abrechnungssystem wird
im Abschlussbericht ein „duales Regime“ vorgestellt, bei
dem im Endzustand, d. h. nach der vollständigen Erset-
zung des PSTN durch IP-basierte Netze, Bill & Keep im
Konzentratornetz und EBC im Kernnetz Anwendung fin-
det, sofern dort nicht Peering-Vereinbarungen gelten. 

Ein solcher dualer Ansatz vermeidet durch die Anwen-
dung von Bill & Keep im Zuführungsnetz das Problem
des Terminierungsmonopols. Daher, und weil ein Regu-
lierungsbedarf im Bereich der Kernnetze tendenziell frü-
her entfallen dürfte, impliziert der Ansatz zudem die Aus-
sicht auf Regulierungsabbau.

Festzulegen wäre eine Mindestanzahl von erforderlichen
Zusammenschaltungspunkten, die zur Teilnahme an Bill
& Keep berechtigen und gleichzeitig den Geltungsbereich
von Bill & Keep bzw. EBC abstecken. 

Die Umstellung auf ein duales Regime könnte noch vor
dem Auslaufen des PSTN in den bestehenden Netzen be-
ginnen. Durch einen Gleitpfad in Form einer graduellen
Absenkung der EBC-Entgelte im Zeitablauf könnte der
Übergang zu diesem „dualen Regime“ im Sinne einer
pragmatischen Lösung erleichtert werden. Praktisch
würde dies bedeuten, dass das EBC-Prinzip im PSTN bis
zu dessen Auslaufen gilt, nur würden die Entgelte im
Zeitablauf in Richtung Bill & Keep abgesenkt.

Die Anwendbarkeit von Bill & Keep setzt streng genom-
men keine ausgeglichenen Verkehrsströme voraus.
Gleichwohl gab es diesbezüglich unter den Experten der
Projektgruppe unterschiedliche Auffassungen. Darüber
hinaus wurden weitere Fragen aufgeworfen, wie z. B. ob
bei Bill & Keep genug in die Netzqualität investiert
werde.

Seitens der Experten wurde aufgrund unterschiedlicher
Positionen keine Festlegung für ein Abrechnungssystem
getroffen. Während einige ein Calling Party’s Network
Pays System bevorzugten und ein regulatorisch angeord-
netes Bill & Keep System ablehnten, konnten sich andere,
nach Klärung und Diskussion der noch offenen Fragen,
ein solches duales Regime prinzipiell als langfristiges
Ziel vorstellen, ohne jedoch hierfür einen konkreten Zeit-
pfad festlegen zu können.
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Fragen der Zusammenschaltung werden auch internatio-
nal intensiv diskutiert. Die ERG hat im März 2007 nach
öffentlicher Konsultation einen „Report on IP Intercon-
nection“ veröffentlicht, in dem die Implikationen der
technologischen Veränderungen für die Regulierung ana-
lysiert und insbesondere auch Abrechnungsfragen be-
trachtet werden.

2.2 Regulatorische Rahmenbedingungen 
für NGA-Netze

Die Diskussion um die Entwicklungen der NGA-Netze
wird aktuell insbesondere auf europäischer Ebene im
Kontext der IRG/ERG geführt. Zuvor ist die Thematik
bereits ausführlich auf nationaler Ebene – ausgelöst durch
den Aufbau eines VDSL-Netzes der Deutschen Tele-
kom AG – diskutiert worden. Eine WIK-Konferenz zum
Thema NGN-Zugangsnetze im März 2007 sowie die von
der Bundesnetzagentur im Frühjahr 2007 initiierte Anhö-
rung haben die nationale Entscheidungsfindung stark vo-
rangetrieben. Erste Entscheidungen zu dieser Thematik
wurden im Zusammenhang mit der Regulierungsverfü-
gung zu Markt 11 (Teilnehmeranschlussleitung) getroffen
(siehe auch Teil II, Abschnitt B, Ziffer 4.3). Aufgrund der
großen Bedeutung des Ausrollens neuer Glasfasernetze
im Anschlussbereich hat die ERG Anfang 2007 unter
Leitung der Bundesnetzagentur mit der Erarbeitung einer
Common Position zu „Regulatory Principles of NGA“
begonnen. Diese wurde am 3. Oktober 2007 der Kommis-
sion gleichzeitig als „ERG Opinion on Regulatory Prin-
ciples of NGA“ übergeben und auf der ERG-Website
veröffentlicht. Vorausgegangen war eine öffentliche Kon-
sultation, die mit 37 Stellungnahmen auf eine breite Re-
sonanz am Markt stieß.

Ein solche ERG-Opinion war von Kommissarin Reding
im April 2007 in einem Brief an die ERG im Hinblick auf
den anstehenden Review-Prozess des europäischen TK-
Rechtsrahmens und der Empfehlung zu den relevanten
Märkten angefordert worden.

Ein frühzeitiges Aufgreifen der NGA-Thematik war vor
allem deshalb angebracht, da in einer Reihe von Mit-
gliedsstaaten die Migration zu NGA-Netzen im Gange
ist. Somit zielt die ERG-Opinion darauf ab, frühzeitig sta-
bile und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Markt-
teilnehmer zu schaffen, damit sie auf dieser Basis effizi-
ente Investitionen tätigen können.

Anreize für effiziente Infrastrukturinvestitionen sowie die
Schaffung wettbewerblicher Märkte für elektronische
Kommunikationsdienste innerhalb und zwischen den
Mitgliedsstaaten sind wesentliche Ziele des europäischen
TK-Rechtsrahmens. So gilt es auch, die Balance zwi-
schen Infrastruktur- und Dienstewettbewerb im Lichte
der durch den NGA-Ausbau entstehenden Dynamik neu
zu bewerten.

In der ERG-Opinion werden die Implikationen der NGA-
Entwicklungen für das Ausmaß der Regulierung analy-
siert und wie ggf. regulatorische Prinzipien zu modifizie-
ren sind, etwa durch eine Anpassung existierender Vor-
leistungen oder Zugangsprodukte. Berücksichtigt werden

dabei auch die NGA-Implikationen für die Definition re-
levanter Märkte (Endkunden- und Vorleistungsebene).
Den Ausgangspunkt der Analyse bildet eine Beschrei-
bung unterschiedlicher NGA-Szenarien: einerseits Fibre
to the Cabinet (FttCab), andererseits Fibre to the Home
(FttH) bzw. Fibre to the Building (FttB).

Zentrale Ergebnisse der ERG-Opinion werden nachfol-
gend dargestellt:

Die Einführung von Next Generation Netzen kann ggf. zu
neuen Bottlenecks führen, während alte Bottlenecks ver-
schwinden können und damit auch einen Abbau von Re-
gulierung nach sich ziehen können. 

Jedoch stellt die Implementierung von NGA alleine keine
Rechtfertigung für ein „Roll-back“ der Regulierung be-
stehender Dienste dar, solange sich die Wettbewerbsbe-
dingungen nicht verändert haben. Dies wird nicht zuletzt
daran deutlich, dass Größen- und Reichweitenvorteile in
NGA-Netzen sogar eine noch größere Rolle als bislang
spielen können. Der Glasfaserausbau näher zum Endkun-
den führt zu höheren Kosten pro Anschluss bzw. Kunde.
Eine Verstärkung von Skalenvorteilen kann dauerhafte
ökonomische Engpassfaktoren nach sich ziehen. Wesent-
liche Kostentreiber beim Infrastrukturausbau sind die
Tiefbauarbeiten, die bis zu 80 Prozent der Erschließungs-
kosten ausmachen können, sowie die Kosten für Glas-
faserverlegung, elektronisches Equipment (z. B. outdor
DSLAMs) und in-house Verkabelung.

Die Profitabilität des NGA-Infrastrukturausbaus hängt
sowohl von strukturellen wie auch von Nachfragefakto-
ren ab. Zu ersteren gehören z. B. die Länge der Kupfer
TAL, Bevölkerungsdichte und -verteilung, die Relation
zwischen Zahl der Kabelverzweiger (KVz) und Haupt-
verteilern (HVt) sowie die Entfernung zwischen HVt und
KVz, zu letzteren etwa Penetrationsrate, Marktanteil und
die Möglichkeit, mit neuen Diensten einen höheren Um-
satz pro Kunde (ARPU) zu realisieren. Darüber hinaus
wird die Wirtschaftlichkeit eines NGA Roll-outs aber
auch von weiteren Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Ver-
fügbarkeit von Platz in Kabelverzweigern für Wettbewer-
ber oder auch davon, inwieweit etwa Kommunen Geneh-
migungen zum Aufbau eigener Kabelverzweiger erteilen.
Unterschiede in Bezug auf diese Faktoren liefern auch ei-
nen Erklärungsansatz, weshalb in verschiedenen Ländern
unterschiedliche NGA-Ansätze (FttCab bzw. FttH/B) do-
minieren. Diese Erkenntnisse werden durch eine Reihe
von Business Case Studien (Analysys, ARCEP, JPMor-
gan, OVUM, WIK) untermauert, die verschiedene Ge-
schäftsmodelle untersuchten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Nachbildbarkeit von NGA-
Netzen durch Wettbewerber – insbesondere bei FttH oder
FttB – tendenziell schwerer wird und daher zu vermuten
ist, dass sich die Ökonomie der Zugangsnetze nicht
grundlegend durch NGA verändert. Insofern sind die
wettbewerblichen und regulatorischen Herausforderun-
gen von NGA-Netzen vermutlich mindestens ebenso
groß, wie bei bisherigen Zugangsnetzen.

Der derzeitige europäische Regulierungsrahmen ist – er-
gänzt um entsprechende Anpassungen – grundsätzlich ge-
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eignet, die regulatorischen Herausforderungen von NGA-
Netzen zu bewältigen. Folgende Anpassungen werden in
Bezug auf die Empfehlung relevanter Märkte vorgeschla-
gen:

Die Entwicklung zu All-IP Netzen wird auch Implikatio-
nen für heutige Endkundenzugangsprodukte haben. Es ist
zu erwarten, dass schmalbandige Zugangsprodukte zu-
nehmend durch entsprechende breitbandige Produkte er-
setzt werden. Auf der Endkundenebene können naked
DSL-Anschlüsse in Kombination mit einem VoIP-Dienst
an Bedeutung gewinnen. Dies kann es ggf. erforderlich
machen, dass die Märkte 1 und 2 (Zugang von Privatkun-
den bzw. anderen Kunden zum öffentlichen Telefonnetz
an festen Standorten) zukünftig den breitbandigen Zu-
gang umfassen sofern Substituierbarkeit vorliegt. Falls
keine Substituierbarkeit vorliegt, wäre ggf. ein separater
Markt für Breitbandanschlüsse abzugrenzen.

Die derzeitige Märkteempfehlung in Markt 11 definiert
den entbündelten Großkunden-Zugang mit Bezug auf
Drahtleitungen. Auch im Hinblick auf eine technologie-
neutrale Definition wird seitens der ERG die Einbezie-
hung von Glasfaser in Markt 11 vorgeschlagen. Demge-
genüber besteht bei Markt 12 kein Anpassungsbedarf bei
der Märkte-Empfehlung, da hier bereits alle Arten des
Breitbandzugangs für Großkunden umfasst sind. Bit-
strom-Produkte müssen jedoch ggf. angepasst werden,
damit Wettbewerber auf dieser Basis hochqualitative
Dienste wie z. B. IP-TV anbieten können.

Generell verteilen sich in NGA-Netzen die Grabungskos-
ten bei einem Wettbewerber üblicherweise auf weniger
Kunden, was eine wirtschaftliche Nachbildbarkeit dieses
Netzabschnitts für den Wettbewerber erschweren oder so-
gar verhindern kann. Soweit sich ökonomische Engpass-
faktoren im NGA-Kontext verlagern, können sich die
geeigneten Zugangspunkte im Netz im Vergleich zu heu-
tigen Kupfer-basierten Access-Netzen verändern.

Bei den unterschiedlichen Ausbaustrategien für NGA-
Netze – einerseits Fibre to the Cabinet (FttCab), anderer-
seits Fibre to the Building (FttB) bzw. Fibre to the Home
(FttH) – gibt es jeweils unterschiedliche kritische Fakto-
ren.

Beim FttCab-Szenario sind dies v. a. Kollokation am bzw.
im KVz und eine Zuführungsleistung (Backhaul) zwi-
schen KVz und dem Netz des Wettbewerbers. Ggf. kann
sich auch eine komplementäre Vorleistung wie die ge-
meinsame Nutzung von Einrichtungen (z. B. Kabelkanä-
len) als notwendig erweisen. 

Generell kann im Rahmen dieses Szenarios eine Entbün-
delung am KVz an Bedeutung gewinnen. Soweit die
NGA-Migration mit einer Abschaffung oder Migration
bisheriger Hauptverteiler-Standorte einhergeht, sind die
unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen sorgfältig
abzuwägen. Einerseits das Interesse eines marktmächti-
gen Unternehmens an einer effizienten Netzmigration,
andererseits das Ziel der Wettbewerbsförderung, was ggf.
für einen Übergangszeitraum eine Entbündelungsver-
pflichtung am HVt implizieren kann. Insofern gilt es ins-
besondere, die Übergangsphase auszugestalten. Auch

kann sich ein modifiziertes Bitstrom-Vorleistungsprodukt
als notwendig erweisen, welches den Nachfrager das An-
gebot hochqualitativer Dienste (z. B. IP-TV) ermöglicht.

Im FttH/FttB-Szenario sind v. a. Tiefbauarbeiten für die
Verlegung von Glasfaser und in-house Verkabelung kriti-
sche Faktoren. Regulierungserfordernisse ergeben sich in
diesem Zusammenhang ggf. insbesondere in Bezug auf
den Zugang zu Kabelkanälen.

Da sich die ökonomischen Rahmenbedingungen zwi-
schen bzw. innerhalb von Ländern unterscheiden, können
unterschiedliche NGA-Ausbaustrategien und ein unter-
schiedliches Ausmaß an Infrastrukturinvestitionen effizi-
ent sein. Ein regulatorischer „one size fits all approach“
ist insofern nicht angebracht.

Da die Entwicklung in Richtung von NGA-Netzen mit
hohen Investitionen verbunden ist, kommt Transparenz
hinsichtlich der Migrationspläne eine große Bedeutung
zu, da hierdurch allen Marktteilnehmern fundierte unter-
nehmerische Entscheidungen ermöglicht werden. Trans-
parenz ist insbesondere auch deshalb wichtig, da mit der
Migration in Richtung NGA Veränderungen bei regulier-
ten Vorleistungsprodukten einhergehen können. Hier gilt
es die Interessen der involvierten Marktparteien sorgfältig
auszubalancieren – einerseits das Interesse an einer Mi-
gration zu NGA-Netzen, anderseits das Interesse an der
Verfügbarkeit regulierter Vorleistungsprodukte. Bevor
existierende Zugangsnetze durch NGA-Netze ersetzt wer-
den, sollte gewährleistet sein, dass entweder regulierte
Produkte auch weiterhin in NGA-Netzen verfügbar sind,
oder, wo dies nicht der Fall ist, entsprechende Alternati-
ven zur Verfügung stehen.

Regulierung sollte darauf abzielen, Anreize für effiziente
Infrastrukturinvestitionen zu setzen. Das Prinzip der För-
derung des Infrastrukturwettbewerbs soweit wie möglich
unten in der Netzhierarchie sofern effektiv und nachhaltig
(„promoting competition at the deepest level in the net-
work where effective and sustainable“) ist auch für die
Regulierung von nachhaltigen Engpassfaktoren in NGA-
Netzen anwendbar. Infrastruktur- und Dienstewettbewerb
stehen dabei jedoch nicht im Widerspruch zu einander,
sonder sind komplementär. Dienstewettbewerb wird v. a.
dort seine Bedeutung behalten, wo eine wirtschaftliche
Replizierbarkeit von Zugangsnetzen nicht möglich ist.

Auch in Deutschland haben die NGA-Entwicklungen un-
mittelbare Auswirkungen auf die Gestaltung von Vorleis-
tungsprodukten.37 Es wird daher die Herausforderung der
nächsten Monate sein, die gegebenenfalls erforderlichen
Weiterentwicklungen der Vorleistungsprodukte mitzuge-
stalten und die begonnenen Diskussionsprozesse auf na-
tionaler und internationaler Ebene fortzusetzen.

3. Auslegungsgrundsätze zu § 9a TKG
Aufgrund der Veröffentlichung des Gesetzes zur Ände-
rung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften38 sind

37  Siehe hierzu auch Teil II, Abschnitt B 4.3 und 5.2
38  BGBl. I Nr. 5 2007 vom 23. Feburar 2007, S. 106ff.
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die §§ 9a und 3 Nr. 12b Telekommunikationsgesetz
(TKG) am 24. Februar 2007 in Kraft getreten. 

Mit der Regelung des § 9a TKG wurde in die Verfahrens-
vorschriften zur Marktregulierung eine Vorschrift zur Be-
handlung neuer Märkte eingefügt. Es handelt sich dabei
um eine Konkretisierung zu dem in § 9 TKG enthaltenen
„Grundsatz“ der Marktregulierung. Nach diesem Grund-
satz unterliegen Märkte, auf denen die Voraussetzungen
des § 10 TKG vorliegen und für die eine Marktanalyse
nach § 11 TKG ergeben hat, dass kein wirksamer Wettbe-
werb vorliegt, der Marktregulierung. Für neue Märkte gilt
dies nur unter den besonderen Voraussetzungen des § 9a
Abs. 2 TKG. Darüber hinaus wurde in § 3 Nr. 12b TKG
eine Begriffsdefinition eingefügt.

Die Bundesnetzagentur hat am 18. Juli 2007 Auslegungs-
grundsätze zu diesen neuen Vorschriften veröffentlicht.
Sie sollen dazu dienen, dem Markt Transparenz und Pla-
nungssicherheit im Hinblick auf zukünftige Entscheidun-
gen der Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit neuen
Märkten zu gewährleisten. So soll auf der Basis einer ab-
strakten Abhandlung dargelegt werden, wie die Bundes-
netzagentur beabsichtigt, die für Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit neuen Märkten relevanten Vorschriften
auszulegen. Die Auslegungsgrundsätze dienen dabei als
Orientierungshilfe. Es kann jedoch nicht das Ziel dieser
Grundsätze sein, Entscheidungen im Einzelfall vorzugrei-
fen.

Für die Auslegungsgrundsätze wurde neben dem Geset-
zestext in erster Linie die Gesetzesbegründung zu § 9a
sowie § 3 Nr. 12b TKG herangezogen. Daneben konnte
insbesondere auch auf die Erkenntnisse der im Rahmen
der von der Bundesnetzagentur durchgeführten Anhörung
zur regulatorischen Behandlung neuer Märkte zurückge-
griffen werden, die von der Bundesnetzagentur 2006
durchgeführt wurde. 

Die Bundesnetzagentur wird § 9a TKG in konkreten Ver-
fahren stets in Verbindung mit den Verfahrensvorschriften
der §§ 10 bis 12 TKG anwenden. Das bedeutet, dass be-
reits die Frage, ob es sich um einen neuen Markt handelt,
und ob dieser regulierungsbedürftig ist, im Rahmen eines
Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahrens von der
Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur entschieden
wird. Im Anschluss daran werden gemäß § 12 TKG Kon-
sultations- und Konsolidierungsverfahren durchgeführt.

Die Entscheidung darüber, ob es sich bei einem Markt um
einen neuen Markt im Sinne des § 9a i. V. m. § 3 Nr. 12b
TKG handelt, wird die Bundesnetzagentur im Rahmen ei-
ner Marktabgrenzung ermitteln, die auf der Basis der im
Wettbewerbsrecht üblichen Kriterien zu erfolgen hat.

Ausgangspunkt dieser Prüfung sind stets potentiell neue
Produkte. Diese werden in der Regel nur neu im Sinne
der hier relevanten Vorschriften sein, wenn sie nicht be-
reits im Rahmen früherer Marktanalysen untersucht wur-
den. Bei Produkten, die noch nicht in früheren Marktana-
lysen untersucht wurden oder untersucht werden konnten,
ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls da-
rüber zu entscheiden, ob es sich um neue oder bereits vor-
handene Produkte oder Dienstleistungen im Sinne der

§§ 9a, 3 Nr. 12b TKG handelt. Dabei ist nicht vorrangig
auf die zeitliche Komponente abzustellen, sondern vor al-
lem auf die materiellen Unterschiede zwischen den Pro-
dukten. Insofern ist im Rahmen eines zu analysierenden
Marktes insbesondere zu prüfen, ob sich unter den zu un-
tersuchenden Diensten und Produkten innovative Dienste
und Produkte befinden.

Es ist sodann anhand des Bedarfsmarktkonzeptes bzw.
des Konzeptes der funktionellen Austauschbarkeit zu er-
mitteln, inwieweit diese Produkte einen eigenständigen
Markt bilden oder zusammen mit anderen Produkten ei-
nen gemeinsamen Markt bilden. 

Bei der Prüfung der Austauschbarkeit werden die in der
Legaldefinition enthaltenen Kriterien berücksichtigt. Ent-
sprechend der Begründung zu § 3 Nr. 12b TKG müssen
sie jedoch nicht kumulativ erfüllt sein. Vielmehr ist an-
hand des konkreten Verwendungszwecks zu entscheiden,
auf welche Kriterien bei der Prüfung der Austauschbar-
keit abzustellen ist. Maßgeblich ist hierbei stets eine wer-
tende Gesamtschau aller einschlägigen Prüfkriterien. Da-
bei kann auch auf den hypothetischen Monopolistentest
zurückgegriffen werden. Entscheidend ist mithin eine Be-
wertung der Nachfragesubstituierbarkeit. Ergänzend wird
die Bundesnetzagentur entsprechend ihrer bisherigen Pra-
xis der Marktabgrenzung im Einzelfall gegebenenfalls
auf die in den Leitlinien genannten Kriterien der Ange-
botsumstellungsflexibilität und der Homogenität der
Wettbewerbsbedingungen abstellen39. 

Sollten die überprüften Produkte mit anderen, bereits vor-
handenen Produkten austauschbar sein, dann bilden sie
zusammen einen gemeinsamen Markt. Aus der Zuord-
nung zu einem bereits bestehenden Markt aufgrund der
Austauschbarkeit mit den dort vorhandenen Produkten er-
gibt sich dann automatisch das Ergebnis, dass die über-
prüften Produkte nicht mehr einen neuen Markt bilden
können. Ist also die Prüfung der Austauschbarkeit zu be-
jahen, ist der Definitionstatbestand des § 3 Nr. 12b TKG
nicht erfüllt.

Bilden die neuen Produkte einen eigenständigen Markt,
spricht einiges dafür, dass es sich um einen neuen Markt
handelt. Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass sich
die den Markt bildenden Produkte nicht nur unerheblich
von den bislang vorhandenen Produkten unterscheiden
und diese nicht lediglich ersetzen. Maßgeblich für diese
Erheblichkeit können neben den in der Legaldefinition
enthaltenen Abgrenzungskriterien beispielsweise auch
betriebswirtschaftliche Kriterien wie etwa das Ausmaß
der Veränderungen von Leistungs- und Kostenprofilen
der abgesetzten Leistungen sowie Herstellungsprozesse
eines Unternehmens oder auch das Ausmaß der zur Inno-
vationsnutzung auf der Kundenseite erforderlichen Ver-
haltens- oder Kompetenzänderungen sein. 

39 Leitlinien der Kommission zur Marktanalyse und Ermittlung be-
trächtlicher Marktmacht nach dem gemeinsamen Rechtsrahmen für
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste vom 11.07.2002,
2002/C 165/03, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 165/6,
Abschnitt 2, dort insbesondere Ziffern 39, 44 und 52. 
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Handelt es sich um einen neuen Markt, konstituiert § 9a
TKG ein Verhältnis, in dem die Nicht-Regulierung der
Normalfall und die Regulierung nach Teil 2 TKG der zu
begründende Ausnahmefall ist. Grundlage jeder Prüfung
müssen gemäß § 9a Abs. 2 TKG Tatsachen sein, also ob-
jektiv überprüfbare Sachverhalte.

Diese Tatsachen sind von der Bundesnetzagentur sodann
im Rahmen einer Prognoseentscheidung dahingehend zu
bewerten, ob sie die Annahme rechtfertigen, dass bei feh-
lender Regulierung die Entwicklung eines nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes langfristig behindert
würde. Der Bundesnetzagentur steht dabei ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

Diese Bewertung erfordert eine Marktanalyse des neuen
Marktes sowie die Durchführung eines Drei-Kriterien-
Tests unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben
des § 9a Abs. 2 TKG. Ohne diese Untersuchungen ist eine
Bewertung der Marktgegebenheiten sowie die zu tref-
fende Prognoseentscheidung nicht möglich.

Gründe für eine Regulierung können beispielsweise in
bestehenden Asymmetrien bzw. ungleichen Ausgangsbe-
dingungen zwischen dem etablierten Betreiber und seinen
Wettbewerbern liegen. In diesem Zusammenhang ist auch
von Bedeutung, dass Vorreitervorteile in netzgebundenen
Industrien aufgrund der Bottleneck-Problematik anders
zu bewerten sind als in anderen Märkten. 

Hält die Bundesnetzagentur die Voraussetzungen des § 9a
Abs. 2 TKG für gegeben, kann sie den neuen Markt der
Regulierung unterwerfen. Dabei handelt es sich um eine
Ermessensentscheidung, bei der insbesondere das in § 9a
Abs. 2 Satz 2 TKG genannte Regulierungsziel zu berück-
sichtigen ist. Diese vorrangige Berücksichtigung ist ge-
mäß dieser Regelung auch bei der Auferlegung konkreter
Regulierungsmaßnahmen vorzunehmen. Das im Zusam-
menhang mit neuen Märkten regelmäßig vorgetragene In-
vestitionsrisiko auf Seiten des innovierenden Anbieters
könnte dabei auch im Rahmen der Auferlegung einer Zu-
gangsverpflichtung (§ 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TKG) und
im Rahmen eines Entgeltgenehmigungsverfahrens (§ 31
Abs. 4 Nr. 3 TKG) angemessen berücksichtigt werden.

Die Erforderlichkeit der Durchführung von Marktdefiniti-
ons- und Marktanalyseverfahren ergibt sich aus Sinn und
Zweck der Vorschrift im Zusammenhang mit den Verfah-
rensvorschriften zur Marktregulierung in den §§ 9 bis
15 TKG sowie den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben.
Demnach erfordern Entscheidungen zur Marktregulie-
rung zunächst die Durchführung von Marktdefinitions-
und Marktanalyseverfahren sowie Konsultations- und
Konsolidierungsverfahren.

Die Anwendung dieser Verfahrensvorschriften bietet sich
darüber hinaus auch aus praktischen Erwägungen an, weil
für die Anwendung des § 9a TKG materiell ohnehin eine
Marktabgrenzung, eine Marktanalyse sowie ein Drei-Kri-
terien-Test durchzuführen ist, da die Anforderungen des
§ 9a TKG ohne die hierbei gewonnenen Erkenntnisse
nicht geprüft werden können. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Bestimmung
eines neuen Marktes sowohl wettbewerbsrechtlich als
auch wettbewerbsökonomisch Neuland ist. Die Bundes-
netzagentur hält es daher für erforderlich, Entscheidun-
gen zu neuen Märkten auf eine möglichst breite Basis zu
stellen. Die Konsultation der interessierten Parteien, das
Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt sowie die Kon-
solidierung mit der Europäischen Kommission und ande-
ren nationalen Regulierungsbehörden werden daher als
unabdingbar angesehen, transparente und verlässliche
Entscheidungen zu treffen, die den Betroffenen Rechts-
und Planungssicherheit geben.

4. Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren 
i. S. d. § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG

Aus der Umsetzung des neuen TKG und aufgrund der
zunehmenden Bedeutung von Pauschalentgelten und
Bündelangeboten ergeben sich grundsätzliche Fragen der
Entgeltregulierung, die eine Konkretisierung der Prüf-
maßstäbe des § 28 TKG erforderlich machen. Vor diesem
Hintergrund ist die Bundesnetzagentur frühzeitig in einen
Dialog mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft
getreten, um ein möglichst hohes Maß an Transparenz
und Planungssicherheit zu gewährleisten. So sind einige
der hiermit verbundenen zentralen Fragestellungen be-
reits auf einem am 29. November 2004 zum Thema
„Konsistenzgebot und Entgeltregulierung“ durchgeführ-
ten Workshop diskutiert worden. Die Ergebnisse der Ver-
anstaltung sind am 13. Juni 2005 als Beilage zur Zeit-
schrift „MultiMedia und Recht“ (Ausgabe 6/2005)
veröffentlicht worden.

In einem nächsten Schritt hat die Behörde im
August 2005 Hinweise zu Fragen der „sachlich unge-
rechtfertigten Bündelung“ i. S. d. § 28 Abs. 2 Nr. 3 TKG
veröffentlicht.40 Hierbei kommt insbesondere der Frage,
unter welchen Bedingungen (strukturell) die Nachbild-
barkeit von Bündelangeboten des marktbeherrschenden
Netzbetreibers gewährleistet ist, sowie dem in § 28
Abs. 2 Nr. 3 verwandten Begriff des „effizienten Wettbe-
werbers“ zentrale Bedeutung zu. Dabei zielten die Aus-
führungen jedoch nicht auf eine abstrakte, allgemeingül-
tige Definition dieses Begriffes. Vielmehr wurden
mögliche Fragestellungen identifiziert, die bei der Prü-
fung im Einzelfall herangezogen werden können.

Schließlich hat die Bundesnetzagentur auf der Grundlage
der bisherigen praktischen Erfahrungen im Dezember
2006 eine Ausarbeitung zu Preis-Kosten-Scheren i. S. d.
§ 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG veröffentlicht und – mit konkreten
Fragestellungen versehen – zur Diskussion gestellt.41

Hiezu sind 13 Stellungnahmen eingegangen.42 Die Stel-
lungnahmen sind zunächst zusammengefasst und bewer-

40 Mitteilung 196 im Amtsblatt 15/2005 vom 10. August 2005 und auf
der Website der Bundesnetzagentur unter http://www.bundesnetza-
gentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenz-
gebot/Sachlich_ungerechtfertigte_Buendelung_35x.html

41 Mitteilung 441 im Amtsblatt 24/2006 vom 20. Dezember 2006
42 Veröffentlicht unter http://www.bundesnetzagentur.de/enid/

831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-
Scheren_Stellungnahmen_3lz.html
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tet worden. Auf dieser Grundlage sind erläuternde Ergän-
zungen in die Ausführungen eingearbeitet worden. Die
Endfassung der Hinweise ist im November 2007 veröf-
fentlicht worden.43 Damit hat sie u. a. auch eine Anre-
gung der Monopolkommission aufgegriffen, die in ihrem
letzten Sondergutachten die Bedeutung von Auslegungs-
grundsätzen zu § 28 TKG betont hat.

Ziel der Hinweise ist es, einen Beitrag zur Herstellung ei-
nes gemeinsamen Verständnisses der zugrunde liegenden
Problematik zu leisten sowie Leitlinien für die Anwen-
dung von Preis-Kosten-Scheren-Tests darzulegen. Hierzu
wird zunächst ein kurzer Überblick über Charakteristika
und Wettbewerbswirkungen von Preis-Kosten-Scheren
gegeben. Auf dieser Grundlage werden verschiedene
Prüfansätze zur Bestimmung der Kosten eines effizienten
Wettbewerbsunternehmens diskutiert, wobei die grund-
sätzliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzep-
ten im Fokus steht. Schließlich wird auch die Frage nach
einem geeigneten Anknüpfungspunkt für Preis-Kosten-
Scheren-Tests auf der Produkt- bzw. Tarifebene erörtert.

Als zusammenfassende Schlussfolgerungen hat die Bun-
desnetzagentur Folgendes abgeleitet:

1. Bei der Auslegung von § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG, wo-
nach ein Missbrauch zu vermuten ist, wenn die
Spanne zwischen dem Entgelt, das der Marktbeherr-
scher Wettbewerbern für eine Zugangsleistung in
Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnutz-
erentgelt nicht ausreicht, um einem effizienten Unter-
nehmen die Erzielung einer angemessenen Verzinsung
des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu
ermöglichen, ist auf einen effizienten Wettbewerber
abzustellen. Zur Begründung für die im Grundsatz
einzunehmende Wettbewerberperspektive ist insbe-
sondere darauf zu verweisen, dass

– prinzipiell nur Wettbewerber, die sowohl in Kon-
kurrenz zu den Endnutzerpreisen des marktbeherr-
schenden Betreibers stehen als auch auf den Bezug
dessen Vorleistungen angewiesen sind, Gefahr lau-
fen, in eine Preis-Kosten-Schere zu geraten,

– sich das vertikal integrierte marktbeherrschende
Unternehmen Vorleistungskosten nicht (in gleicher
Form) „in Rechnung stellt“ wie Wettbewerbern,

– es in der Gesetzesbegründung heißt: „Dabei ist es
nicht notwendig, dass dies für jeden einzelnen Tarif
gilt, sofern nur sichergestellt ist, dass effiziente
Konkurrenten des Unternehmens mit beträchtlicher
Marktmacht diese Tarife in Kombination nachvoll-
ziehen können“ (Hervorhebung nur hier),

– aus dem Kontext der genannten Vorschriften zu
schließen ist, dass in erster Linie auf die Kostensi-
tuation der Wettbewerber abzustellen ist.

2. Eine Bewertung der unterschiedlichen am Markt be-
obachtbaren Geschäftsmodelle erfolgt nicht durch die
Bundesnetzagentur, sondern durch den Wettbewerb,
der eine Differenzierung zwischen erfolgreichen und
weniger erfolgreichen Geschäftsmodellen herbei-
führt. Insofern ist der Begriff des „effizienten Wettbe-
werbers“ nicht im Sinne eines effizienten Geschäfts-
modells auszulegen.

Mit Blick auf die Zielsetzung der Sicherstellung chan-
cengleichen Wettbewerbs und der Förderung nachhal-
tig wettbewerbsorientierter Märkte, auch in der Flä-
che, ist eine Preissetzung dann nicht zulässig, wenn
effiziente Wettbewerber auf dieser Grundlage nur
punktuell in der Lage wären, eine Marge zu realisie-
ren, die eine angemessene Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals ermöglicht. Vielmehr ist von einer ausrei-
chenden Spanne zwischen Endkunden- und
Vorleistungsentgelten grundsätzlich nur dann auszuge-
hen, wenn diese flächendeckend gewährleistet und
von einer hinreichend großen Zahl von Konkurrenten
realisierbar ist – wobei Letzteres eher im Sinne einer
qualitativen Maßgabe zur Erhaltung bzw. Schaffung
des gesetzlich intendierten Wettbewerbspotenzials zu
verstehen ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass die
Nachbildbarkeit der Entgelte des marktbeherrschen-
den Unternehmens für jedes einzelne Geschäftsmodell
flächendeckend zu gewährleisten ist, sondern ledig-
lich, dass effiziente Wettbewerber – auf Basis ver-
schiedener Zugangsleistungen – in ihrer Summe in der
Lage sein müssen, bundesweit mit dem marktbeherr-
schenden Betreiber zu konkurrieren.

3. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es einem ef-
fizienten Wettbewerber möglich ist, seine Leistungen
langfristig zumindest ebenso effizient bereitzustellen
wie der etablierte Betreiber. Wenn Wettbewerber mit
eigener Infrastruktur auch Vorleistungen bei dem Be-
treiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes
mit beträchtlicher Marktmacht beziehen, dürften des-
sen langfristige Gesamtkosten nicht die Kosten des
etablierten Betreibers übersteigen, weil Wettbewerber
ansonsten nicht dauerhaft am Markt bestehen könnten.
Insoweit ist grundsätzlich davon auszugehen, dass
spezifische Wettbewerberkosten, wie z. B. die Reali-
sierung (vorübergehend) geringerer Größen- und Ver-
bundvorteile als das marktbeherrschende Unterneh-
men, Kosten für Kollokation sowie ggf. Unterschiede
in der Kundenstruktur an anderer Stelle zu kompensie-
ren sind.

Eine ausschließliche Kurzfristbetrachtung, nach der
Wettbewerber im Vergleich zum Referenzentgelt des
Betreibers eines öffentlichen Telekommunikations-
netzes mit beträchtlicher Marktmacht höhere Kosten
aufweisen könnten, kann aus hiesiger Sicht keine
sachliche Rechtfertigung zur Anhebung der Endkun-
denentgelte des Betreibers eines öffentlichen Tele-
kommunikationsnetzes mit beträchtlicher Markt-
macht auslösen. Insoweit auf die Kosten effizienter
Wettbewerber abgestellt wird, sind auch langfristige
Kosten zu betrachten. Zwar enthält § 28 Abs. 2

43 Die Auswertung der Anhörung und die Endfassung der Hinweise
sind als Mitteilung 940 im Amtsblatt 22 vom 14. November 2007 so-
wie auf der Website der Bundesnetzagentur veröffentlicht worden
unter http://www.bundesnetzagentur.de/enid/835de41e70bb3b559a
01dddf1ee6f2b4,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-Scheren_4at.html
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Nr. 2 TKG im Gegensatz zu § 28 Abs. 2 Nr. 1 TKG
nicht explizit das Wort „langfristig“, jedoch sollte ein
einheitlicher Bewertungsmaßstab für Effizienz, näm-
lich die Langfristperspektive resp. Dynamik verwandt
werden.

Insofern ist davon auszugehen, dass wettbewerberspe-
zifische (Mehr-)Kosten im Regelfall einen Übergang-
scharakter aufweisen. Daher dürften die (langfristi-
gen) Kosten des effizienten Wettbewerbers in der
Summe grundsätzlich nicht höher anzusetzen sein als
die des marktbeherrschenden Unternehmens.

4. Da die von neuen Anbietern verlangten Endkunden-
preise in hohem Maße von denen des marktbeherr-
schenden Unternehmens abhängen und insoweit bei
den Wettbewerbern Unsicherheit über die Beziehung
zwischen Preisen und zugrunde liegenden Kosten be-
steht, ist es äußerst schwierig, aus einem Vergleich mit
Wettbewerberangeboten auf dem gleichen Markt be-
lastbare Schlussfolgerungen im Hinblick auf Fragen
der Kostendeckung bzw. Preis-Kosten-Scheren und
mithin der Missbräuchlichkeit von Tarifmaßnahmen
des etablierten Betreibers zu ziehen. Abgesehen von
den oben dargestellten grundlegenden Bedenken er-
weist sich die Durchführung einer qualifizierten Ver-
gleichsmarktbetrachtung in einem von zunehmender
Produktbündelung geprägten Wettbewerbsumfeld als
hoch komplex.

Statt dessen bietet sich bei der Durchführung eines
Preis-Kosten-Scheren-Tests prinzipiell eine Vorge-
hensweise an, bei der die Kosten eines effizienten
Wettbewerbsunternehmens – soweit dies möglich ist –
auf Grundlage von (genehmigten) Vorleistungsentgel-
ten ermittelt werden. Hierfür spricht zum einen, dass
die Entgelte für Zugangsleistungen, auf die alternative
Anbieter angewiesen sind, unmittelbar in deren Kal-
kulation eingehen. Zum anderen stellen die dem
Marktbeherrscher genehmigten Entgelte auch für die-
jenigen Teilleistungen, die vom Wettbewerber ggf.
selbst erstellt werden (z. B. Transitleistungen auf der
Weitverkehrsebene), eine gute Approximation für des-
sen effiziente Kosten dar, weil sie nach dem KeL-
Maßstab bestimmt werden. Im Schmalbandbereich
scheint diese Vorgehensweise im Hinblick auf die vor-
handenen Vorleistungsprodukte unter Praktikabilitäts-
gesichtspunkten grundsätzlich mit vergleichsweise
geringen Schwierigkeiten behaftet zu sein. Demge-
genüber werden im Breitbandbereich mit seiner regel-
mäßig höheren Komplexität bei Endkunden- und Vor-
leistungsprodukten und wegen des Nebeneinanders
von regulierten und nicht regulierten Vorleistungspro-
dukten über die Betrachtung regulierter Vorleistungs-
entgelte hinaus häufig weitere Überlegungen im Hin-
blick auf Plausibilität erforderlich.

Unabhängig der damit verbundenen praktischen
Schwierigkeiten ist jedoch bei Vorliegen entsprechen-
der Anhaltspunkte eine Preis-Kosten-Scheren-Prüfung
durchzuführen, die gemäß der oben dargelegten Aus-
führungen im Wesentlichen nicht auf wettbewerbliche
Vergleichsangebote auf dem gleichen Markt gestützt

werden kann. Ungeachtet dessen gibt es im Gesetz die
Möglichkeit die Verhaltensweisen i.S.v. § 28 Abs. 1
Nr. 2 und 3 TKG sachlich zu rechtfertigen. In diesem
Zusammenhang kommen möglicherweise auch (nicht
bloß temporär) günstigere Wettbewerberangebote als
ein denkbarer Anknüpfungspunkt für den Nachweis
einer solchen sachlichen Rechtfertigung in Betracht.

5. Während in der Vergangenheit die Prüfung mitunter
sehr eng mit Bezug auf einzelne Zeitintervalle (z. B.
gesondert nach Haupt- und Nebenzeittarifen) durchge-
führt wurde, erscheint eine derartige Vorgehensweise
bei Preis-Kosten-Scheren-Tests vor dem Hintergrund
sich dynamisch verändernder Tarifstrukturen mit zu-
nehmendem Anteil von Pauschalelementen heute
nicht mehr angemessen. Vielmehr ist weniger auf ein-
zelne Tarifelemente als auf einen Tarif insgesamt ab-
zustellen, da insbesondere zweiteiligen Tarifen nur auf
diese Weise angemessen Rechnung zu tragen ist. Da-
bei sollte die Prüfung im Kern auf die zu erwartenden
Nutzungscharakteristika eines künftigen Durch-
schnittskunden rekurrieren. Dies gilt nicht nur für
(partielle) Pauschalentgelte, sondern etwa auch mit
Blick auf sog. „Budgettarife“. Auch hier ist das Vorlie-
gen einer Preis-Kosten-Schere nicht für einzelne Tarif-
elemente wie etwa das „Budget“ zu prüfen, sondern
das auf den Gesamttarif bezogene durchschnittliche
Nutzungsprofil des Kunden einzubeziehen.

6. Die Frage, ob Preis-Kosten-Scheren-Tests auf ein-
zelne Märkte beschränkt oder auch auf marktübergrei-
fende Tarife angewandt werden sollten, kann nicht
pauschal, sondern nur unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen aktuellen Wettbewerbsverhältnisse beant-
wortet werden. Denn in diesem Zusammenhang
kommt dem als Referenz heranzuziehenden effizien-
ten Wettbewerbsunternehmen eine zentrale Bedeutung
zu. Da die zentrale Frage hinter der Prüfung von Preis-
Kosten-Scheren in der Nachbildbarkeit bestimmter
Tarife durch effiziente Wettbewerber zu sehen ist,
richtet sich auch der Anknüpfungspunkt von Preis-
Kosten-Scheren-Tests im Wesentlichen nach den rele-
vanten Geschäftsmodellen effizienter Wettbewerber.

Sowohl rechtliche als auch ökonomische Erwägungen
indizieren grundsätzlich eine Betrachtung einzelner
Entgelte, lassen jedoch unter bestimmten Bedingun-
gen auch eine Öffnung für Kombinationen von Tarifen
zu, nämlich dann, wenn hierdurch zum einen die Ope-
rationalisierbarkeit des Preis-Kosten-Scheren-Tests
nicht in Frage gestellt wird und zum anderen die Ent-
gelte von allen als Referenz heranzuziehenden effi-
zienten Wettbewerbern ebenfalls in Kombination an-
geboten werden (können). Als Beispiel für eine solche
Kombination von Tarifen kann etwa die gemeinsame
Betrachtung verschiedener (schmalbandiger) An-
schlussarten angesehen werden.

Allerdings kann nicht unterstellt werden, dass das re-
gulierte Unternehmen von Wettbewerbsunternehmen
einfordern kann, bestimmte Leistungskombinationen
am Markt anbieten zu müssen, um etwaige Preis-Kos-
ten-Scheren zu vermeiden.
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7. Mit Blick auf Bündelprodukte, die sowohl regulierte
als auch unregulierte Leistungen umfassen, ist zu-
nächst zu untersuchen, in welcher Weise eine Markt-
machtübertragung bzw. -festigung stattfinden könnte.
Ein Preis-Kosten-Scheren-Test nach § 28 Abs. 2
Nr. 2 TKG ist in diesen Fällen nicht ohne weiteres
durchführbar, weil sich die Marktmacht des SMP-Be-
treibers nicht auf sämtliche dem Paketangebot
zugrunde liegenden Vorleistungen erstreckt. Aller-
dings ist mit Blick auf die Frage einer sachlich unge-
rechtfertigten Bündelung zu prüfen, ob es effizienten
Wettbewerbern des Unternehmens mit beträchtlicher
Marktmacht möglich ist, das Bündelprodukt zu ver-
gleichbaren Konditionen anzubieten. Diese Bestim-
mung, mit der die Problematik einer Marktmachtüber-
tragung bzw. -festigung durch Bündelpraktiken
adressiert wird, zielt eindeutig auch auf die preisliche
Nachbildbarkeit von Bündelangeboten. Soweit keine
anderen Informationen vorliegen, ist für den unregu-
lierten Bereich zunächst insbesondere zu prüfen, ob
die unregulierten Paketbestandteile die dem marktbe-
herrschenden Unternehmen dadurch entstehenden
Kosten decken.

Allerdings liegen dem Regulierer für diese Leistungen
regelmäßig keine Informationen über entsprechende
Vorleistungskosten und Nutzungscharakteristika vor,
weshalb einer dezidierten Kalkulation effizienter Be-
reitstellungskosten unregulierter Produkte bzw. Pro-
duktbestandteile enge Grenzen gesetzt sind. Dies gilt
aufgrund der Zwei-Wochen-Frist insbesondere für die
Offenkundigkeitsprüfung, an die hinsichtlich der Prü-
fungstiefe deutlich niedrigere Maßstäbe zu knüpfen
sind als an eine Prüfung im Ex-post-Verfahren. Inso-
weit kann in solchen Fällen, in denen eine Kostenbe-
trachtung aufgrund fehlender Informationen nicht
durchführbar ist, im Rahmen des Anzeigeverfahrens
auch eine Vergleichsbetrachtung durchgeführt werden.
Hieraus lassen sich zwar keine abschließenden Aussa-
gen über das Nicht-Vorliegen einer Preis-Kosten-
Schere ableiten. Mit Blick auf die innerhalb der vorge-
gebenen Zwei-Wochen-Frist zu klärende Frage der of-
fenkundigen Missbräuchlichkeit einer geplanten Tarif-
maßnahme lassen sich auf dieser Grundlage jedoch
unter den oben genannten Voraussetzungen plausible
Schlussfolgerungen ziehen.

5. Modellentwicklung Branchen-
prozessmodell

Es hat sich in vergangenen Entgeltregulierungsverfahren
gezeigt, dass hinsichtlich der Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung Bedarf an einer weiteren Fundierung
der Ermittlung nicht infrastrukturbasierter Kosten (Be-
triebs-, Miet- und Gemeinkosten) besteht. Die Anteile der
nicht direkt zurechenbaren Kosten sind in Entgeltanträ-
gen sehr hoch und außerdem mit erheblichen Schwankun-
gen verbunden. Vor diesem Hintergrund hat die Bundes-
netzagentur Untersuchungen über die Höhe nicht
infrastrukturbasierter Kosten durchgeführt. Es wurde
dazu von der International Performance Research Insti-
tute gGmbH ein Branchenprozessmodell Telekommuni-

kation entwickelt, das es ermöglicht, effiziente Gemein-
kosten in der Telekommunikationsindustrie zu ermitteln.

Im Februar 2006 wurde das Referenzdokument 1.0 zum
Branchenprozessmodell über die nicht-infrastruktur-
basierten Betriebs-, Miet- und Gemeinkosten in der
Telekommunikationsindustrie auf der Internetseite der
Bundesnetzagentur44 sowie im Amtsblatt 3/2006 veröf-
fentlicht und zur Kommentierung aufgerufen. Auf einer
darauf folgenden Informationsveranstaltung wurde das
Modell präsentiert und interessierten Parteien die Mög-
lichkeit gegeben Fragen zu stellen. Die eingegangenen
Stellungnahmen wurden auf der Internetseite veröffent-
licht. Aus den Stellungnahmen wurden Weiterentwick-
lungsempfehlungen für das Modell abgeleitet. Die Aus-
wertung der Stellungnahmen wurde im Juli 2006 auf der
Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht45. Auf-
bauend auf dem Referenzdokument 1.0 und den aus den
Stellungnahmen abgeleiteten Weiterentwicklungsempfeh-
lungen entstand die Modellversion 2.0 „Branchenpro-
zessmodell zur Ermittlung von Gemeinkosten in der Tele-
kommunikationsindustrie“, die im August 2007 auf der
Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht
wurde46. Das Branchenprozessmodell ist erstmalig im
TAL-Überlassungsverfahren 2007 angewendet worden.

Die Methodik des Branchenprozessmodells baut auf dem
Prinzip der Prozesskostenrechnung auf. Das Grundgerüst
bildet eine branchenspezifische Funktions- und Prozess-
struktur, welche jeweils in mehrere Ebenen hierarchisch
untergliedert ist. Die zentrale Bezugsgröße im Modell
stellt die Personalkapazität dar. Diese wird in Form von
sog. „Full Time Equivalents“ (FTE) anteilig auf die Ab-
teilungen und Prozesse verteilt und mit abteilungsspezifi-
schen Personalkapazitätskostensätzen bewertet. Neben
diesen finden auch Sach- und Fremdleistungskosten Be-
rücksichtigung.

Über Fragebögen werden unternehmensspezifische Per-
sonalkapazitäts- und Kostenverteilungen von Netzbetrei-
bern erhoben. Die Netzbetreiber allozieren dabei zu-
nächst ihre Gesamtpersonalkapazität prozentual auf die
für ihr Unternehmen relevanten Abteilungen. Im nächsten
Schritt wird für jede Abteilung das spezifische Verhältnis
von Personal-, Sach- und Fremdleistungskosten angege-
ben. Die Kosten dieser Kostenkategorien werden an-
schließend jeweils prozentual auf die relevanten Prozesse
alloziert. Des Weiteren geben die Unternehmen ihren
Umsatz, ihre Gesamtpersonalkapazität sowie die Perso-
nalkapazitätskostensätze eines FTE für ihre Abteilungen
an.

Anhand der spezifischen Angaben über die Prozessallo-
kation, die Gesamtpersonalkapazität sowie die Kosten-
sätze werden die prozentualen Angaben der Unternehmen
quantifiziert. Auf diese Weise wird zunächst ein wertmä-
ßiger Betrag für jede der Kostenartenkategorien pro Pro-
zess und Abteilung und anschließend für jeden Prozess

44 http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4912.pdf 
45 http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/7218.pdf 
46 http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/10973.pdf 
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ermittelt. Die prozessbezogenen Angaben werden wieder
in prozentuale Werte umgerechnet, so dass man eine pro-
zentuale Kostenverteilungsmatrix, die Unternehmensmat-
rix, für jedes befragte Unternehmen erhält.

Um eine Vergleichbarkeit der unternehmensbezogenen
Prozessangaben herzustellen, wird die Fremdleistungs-
kostenquote prozessweise normalisiert. Dadurch werden
alle Unternehmen rechnerisch auf die gleiche Wertschöp-
fungsstufe gebracht und die Angaben zur Verteilung von
Personal- und Sachkosten werden vergleichbar. Die Nor-
malisierung wird auf Abteilungsebene durchgeführt.
Maßgeblich für die Normalisierung der Fremdleistungs-
kostenquote ist der Median aller Fremdleistungskosten-
quoten eines Prozesses über alle Unternehmen. Für jedes
Unternehmen wird die Differenz der unternehmensindivi-
duellen Fremdleistungskostenquote zur Median-Fremd-
leistungskostenquote anteilig auf die Personal- und Sach-
kostenanteile des Prozesses zugerechnet. Maßgeblich
hierfür ist das Verhältnis von Personal- zu Sachkosten des
Unternehmens in diesem Prozess.

Im nächsten Schritt werden die einzelnen Unternehmens-
matrizen hauptprozessweise zu einer Branchenmatrix zu-
sammengeführt. Dafür wird aus den Personalkostenantei-
len eines Prozesses über alle Unternehmen das
arithmetische Mittel gebildet. Entsprechend wird mit den
Sach- und Fremdleistungskosten sowie der relativen Ka-
pazität verfahren. Die relative Kapazität wird anschlie-
ßend wieder auf 100 Prozent normalisiert.

Ausgehend von der Branchenmatrix kann die Anpassung
an spezifische Parameter des marktbeherrschenden Un-
ternehmens erfolgen. Dabei wird zunächst die incum-
bentspezifische Fremdleistungskostenquote berücksich-
tigt. Die Differenz zwischen dem ermittelten Median und
der vom Incumbent gegebenen Fremdleistungskosten-
quote wird analog zu dem oben beschriebenen Vorgehen
auf Personal- und Sachkostenanteile alloziert.

Aus den abteilungsspezifischen Personalkapazitätskos-
tensätzen werden prozessspezifische Personalkapazitäts-
kostensätze ermittelt. Die einzelnen Kostensätze werden
dabei mit dem Verhältnis der relativen Kapazität pro Pro-
zess und Abteilung zur relativen Kapazität des gesamten
Prozesses gewichtet. Zur Bewertung der Branchen- bzw.
Incumbentmatrix sind in bisherigen Modellanwendungen
die Kostensätze des marktbeherrschenden Unternehmens
herangezogen worden.

Anhand der aus Branchenwerten abgeleiteten, mit Incum-
bentwerten spezifizierten Matrix, den prozessspezifi-
schen Personalkapazitätskostensätzen sowie der Gesamt-
personalkapazität werden die Prozesskosten, bestehend
aus Personal-, Sach- und Fremdleistungskosten, ermittelt.
Die Summe der Prozesskosten der Hauptprozesse in
Geschäftsprozess 6 ergibt die gesamten leistungsmengen-
neutralen, nicht einzelnen Produkten oder Produktgrup-
pen zuordenbaren Gemeinkosten auf Gesamtunterneh-
mensebene.

Die relevanten leistungsmengenneutralen Gemeinkosten
werden anhand des Verhältnisses des Umsatzes eines spe-
zifischen Produktes am Gesamtumsatz des Unternehmens

auf das einzelne Produkt alloziert. Mittels Division durch
die Absatzmenge des Produktes erhält man die Gemein-
kosten des Produkts pro Stück als Jahreswert, der gegebe-
nenfalls noch auf einen Monatswert umgerechnet wird.

Abschnitt B
Entscheidungen im Rahmen der 
Marktregulierung

1. Regulierungsmaßnahmen auf den 
Märkten für Zugang zum öffentlichen 
Telefonnetz sowie In- und Auslands-
gespräche an festen Standorten 
(Märkte 1–6 der Kommissions-
Empfehlung)

1.1 Marktdefinition und -analyse

1.1.1 Märkte für Zugang zum öffentlichen 
Telefonnetz sowie In- und Auslands-
gespräche an festen Standorten

Die Märkte Nr. 1–6 der Kommissions-Empfehlung47 um-
fassen den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz sowie
In- und Auslandsgespräche an festen Standorten sowohl
für Privatkunden als auch für Geschäftskunden. Dabei
werden die unterschiedlichen Bereitstellungsarten, über
die der Kunde den Dienst nutzen kann, erfasst, d. h. Di-
rektanschluss beim Betreiber, Preselection und Call-by-
Call. Das Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren
wurde mit der Festlegung der Präsidentenkammer am
9. Januar 2006 abgeschlossen.

1.1.1.1 Marktabgrenzung

Die Endkundenmärkte wurden entsprechend der Empfeh-
lung wie folgt unterteilt:

(a) Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen
Standorten. Der Markt umfasst Analog-, ISDN- und
ISDN-PMX-Anschlüsse, aber keine Breitbandan-
schlüsse.

(b) Öffentliche Inlandsgespräche an festen Standorten.
Dazu zählen auch Verbindungen, die über VoiP-
Dienste an festen Standorten erbracht werden.

(c) Öffentliche Auslandsgespräche an festen Standorten.
Dazu zählen auch Verbindungen, die über VoiP-
Dienste an festen Standorten erbracht werden.

Aufgrund der nationalen Besonderheiten konnte der
Empfehlung, diese Märkte jeweils in Privat- und Ge-
schäftskundenmärkte aufzuteilen, nicht gefolgt werden.
Dies ergibt sich vor allem daraus, dass es kein verlässli-
ches Abgrenzungskriterium zur Bestimmung der Nutzer-
gruppen gibt, die Anbieter keine einheitliche Differenzie-
rungsstrategie verfolgen und die unterschiedlichen Tarife
für Privat- und Geschäftskunden meist unverbindlich
(d. h. für alle Kundengruppen wählbar) sind. Bei den

47 Sofern keine anderslautende Spezifizierung erfolgt, bezieht sich
nachfolgend die Nummerierung der Märkte jeweils auf die Empfeh-
lung 2003/311/EG.
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Märkten für Verbindungsleistungen kommt hinzu, dass
die wichtigsten Wettbewerber der Deutschen
Telekom AG entweder ausschließlich offenes Call-by-
Call, bei dem nicht auf den Kunden bzw. seinen Status als
Privat- oder Geschäftskunde geschlossen werden kann,
oder offenes Call-by-Call und ein Preselection-Modell
anbieten, oder trotz teilweiser Differenzierung von Privat-
und Geschäftskunden einen signifikanten Erlösanteil
durch offenes Call-by-Call erzielen.

Sprachorientierte Systemlösungen sind in die Märkte ein-
bezogen, soweit sie Zugangs- bzw. Verbindungsleistun-
gen betreffen, die im Rahmen von Gesamtverträgen mit
einem einzelnen Kunden und einem Jahresumsatz von
weniger als einer Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer
(d. h. netto) erbracht werden. 

Die Festlegung hat keine Anrufe in in- und ausländische
Mobilfunknetze in den Markt einbezogen. Mitte
Mai 2006 wurde jedoch im Nachgang zur o. g. Festle-
gung gesondert ein Marktdefinitions- und Marktanalyse-
verfahren für Verbindungen in in- und ausländische Mo-
bilfunknetze durchgeführt (s. dazu weiter unten). 

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit
qualifiziert.

1.1.1.2 Regulierungsbedürftigkeit
Sowohl der Markt für den Zugang zum öffentlichen Tele-
fonnetz an festen Standorten als auch der Markt für öf-
fentliche Inlandsgespräche an festen Standorten wurde als
regulierungsbedürftig erachtet. 

Angesichts des bestehenden wirksamen Wettbewerbs im
Markt für öffentliche Auslandsgespräche an festen Stand-
orten war das 2. Kriterium des Drei-Kriterien-Tests (län-
gerfristig keine Tendenz zu wirksamem Wettbewerb) zu
verneinen, so dass für diesen Markt eine Regulierungsbe-
dürftigkeit nicht vorliegt.

1.1.1.3 Bestimmung der beträchtlichen 
Marktmacht

Die Marktanalyse hat gezeigt, dass die Deutsche
Telekom AG sowohl auf dem Zugangs- als auch auf dem
Markt für Inlandsverbindungen über beträchtliche Markt-
macht verfügt. Dies ist begründet durch ihre jeweils
hohen Marktanteile, die erheblichen Marktzutrittsschran-
ken, die im Vergleich zu den Wettbewerbern geringere
Abhängigkeit von Dritten bei der Beschaffung von
Vorleistungen bzw. Vorleistungsprodukten, die vertikale
Integration, die Möglichkeit zur Diversifizierung von
Produkten/Dienstleistungen und den als gering einzustu-
fenden tatsächlichen und potenziellen Wettbewerb. Es
gibt zudem bezogen auf die untersuchten Märkte keine
erkennbaren Anhaltspunkte für das Vorliegen einer die
Marktmacht der Deutschen Telekom AG ausgleichenden
entgegengerichteten Nachfragemacht auf der Endkunden-
ebene. 

Beim Auslandsmarkt ist hingegen keine beträchtliche
Marktmacht der Deutschen Telekom AG festgestellt wor-
den. Es besteht dort wirksamer Wettbewerb. Die Tatsa-

che, dass die Deutsche Telekom AG nicht mehr über eine
marktmächtige Stellung verfügt, rührt namentlich aus den
niedrigen und im Überprüfungszeitraum stark gesunke-
nen Marktanteilen der Deutschen Telekom AG, den im
Vergleich zum Markt für Inlandsverbindungen niedrige-
ren Marktzutrittsschranken. Zwar hat die Deutsche
Telekom AG aufgrund ihrer Kundenbindung nach wie
vor die Möglichkeit, die Preise zumindest teilweise über
das Wettbewerbsniveau anzuheben. Dies hat aber zu be-
trächtlichen Marktanteilsverlusten geführt. Sie ist somit
nicht mehr in der Lage, sich in beträchtlichem Umfang
unabhängig von Wettbewerbern und Endnutzern zu ver-
halten. 

1.1.1.4 Überprüfung der gefundenen 
Ergebnisse

Da nach § 14 Abs. 2 TKG regelmäßig im Zwei-Jahres-
Turnus eine Überprüfung der Marktdefinition und Markt-
analyse vorgesehen ist, hat die Bundesnetzagentur zu die-
sem Zweck im Oktober 2007 ein erneutes Auskunftsersu-
chen zu den Märkten Nr. 1–6 eingeleitet.

Die von der EU-Kommission am 13. November 2007
vorgelegte überarbeitete Märkteempfehlung, zu deren
rechtlicher Verbindlichkeit es noch der Veröffentlichung
im EU-Amtsblatt bedarf, sieht eine deutliche Reduzie-
rung der Endkundenmärkte vor. Danach ist im Anhang
nur noch Endkundenmarkt Nr. 1 (ehemals Nr. 1 und
Nr. 2), Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen
Standorten für Privatkunden und andere Kunden48, aufge-
führt. Für die Verbindungsmärkte hingegen geht die
Kommission davon aus, dass diese auf EU-weiter Basis
nicht mehr länger als regulierungsbedürftig gelten. Ledig-
lich in Ausnahmefällen könne von den Mitgliedstaaten
aufgezeigt werden, dass dies doch der Fall sei.

Eine erneute Marktuntersuchung ist jedoch auch dann er-
forderlich, wenn die für die Endkundenmärkte Nr. 1–6
vorgesehenen Änderungen in die endgültige Fassung ei-
ner neuen Märkteempfehlung übernommen werden soll-
ten. Sind nämlich Märkte reguliert worden, die zukünftig
nicht mehr in der Empfehlung enthalten sind, kommt ein
Widerruf der auferlegten Maßnahmen nur auf Grundlage
einer erneuten Marktuntersuchung in Betracht. Diese Vor-
gaben ergeben sich unmittelbar aus § 13 Abs. 1 TKG. Ist
hingegen ein Markt nicht mehr in der Empfehlung enthal-
ten, der auch schon zuvor weder als regulierungsbedürftig
erachtet worden war noch eine Feststellung von beträcht-
licher Marktmacht enthielt, trifft die Regulierungsbe-
hörde keine Verpflichtung zur erneuten Überprüfung. 

Unter Berücksichtigung der o. g. Ausführungen bedeutet
dies für die Durchführung der hier in Rede stehenden
Marktanalyse, dass auch im Falle des Entfernens der bis-
herigen Märkte Nr. 3–6 aus der Märkteempfehlung eine
Marktuntersuchung durchzuführen ist, soweit diese
Märkte bislang einer Regulierung unterlagen. 

48 Nach dem englischen Text der oben genannten Fassung: Access to
the public telephone network at a fixed location for residential and
non-residential customers.
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Dies trifft vorliegend auf den Markt für öffentliche In-
landsgespräche an festen Standorten zu, denn die Bundes-
netzagentur ist in der o. g. Festlegung zu dem Schluss ge-
kommen, dass dieser Markt noch regulierungsbedürftig
ist. Auf der Grundlage der Feststellung beträchtlicher
Marktmacht sind überdies der Deutschen Telekom AG
Verpflichtungen auferlegt worden. Daher ist hier in jedem
Fall eine Marktanalyse vorzunehmen. 

Anders verhält es sich beim Markt für öffentliche Aus-
landsgespräche an festen Standorten. Die Bundesnetz-
agentur hat schon in der Festlegung vom 9. Januar 2006
festgestellt, dass dieser Markt nicht mehr regulierungsbe-
dürftig ist, und infolgedessen der Deutschen Telekom AG
keine Verpflichtungen auferlegt. Maßgeblich vor diesem
Hintergrund und zusätzlich unter dem Aspekt, dass der
Markt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr in die
überarbeitete Märkteempfehlung aufgenommen werden
wird, wird dieser Markt nicht mehr vom neuen Aus-
kunftsersuchen erfasst.

1.1.2 Märkte für Verbindungen in in- und 
ausländische Mobilfunknetze
(Annex zu den Märkten Nr. 1–6 der 
Empfehlung der EU-Kommission)

Die Märkte für Verbindungen aus dem Festnetz in in- und
ausländische Mobilfunknetze sind nicht explizit in der
Märkte-Empfehlung der Kommission aufgeführt. Aller-
dings hat die Kommission in ihrer Stellungnahme vom
21. Dezember 2005 zum Konsolidierungsentwurf zu den
Märkten Nr. 1–6 (s. o.) ausgeführt, dass ihrer Auffassung
nach die Verbindungsmärkte enger definiert seien als in
der Märkteempfehlung vorgesehen. Dies gelte insbeson-
dere für die Definition eines separaten Marktes für Ver-
bindungen in Mobilfunknetze. Daher wurde Mitte
Mai 2006 unter Berücksichtigung dieses Schreibens ein
Auskunftsersuchen durchgeführt. Der auf Grundlage der
eingegangenen Antworten erarbeitete Entwurf wurde
Ende April 2007 der Europäischen Kommission notifi-
ziert, die das Dokument ohne Abgabe einer Stellung-
nahme gebilligt hat. Die endgültige Festlegung der Präsi-
dentenkammer erfolgte daraufhin am 13. Juni 2007.

1.1.2.1 Marktabgrenzung

Es gibt zwei sachlich getrennte Märkte für Verbindungen
in inländische sowie für Verbindungen in ausländische
Mobilfunknetze.

Wie auch bei den Märkten Nr. 1–6 wird nicht zwischen
Privat- und Geschäftskunden unterschieden. Ebenfalls
sind Verbindungen über VoIP sowie Verbindungen im
Rahmen von Gesamtverträgen mit einem einzelnen Kun-
den und einem Jahresumsatz vom weniger als einer Milli-
onen Euro ohne Mehrwertsteuer (d. h. netto) in die sach-
lich relevanten Märkte einbezogen worden.

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit
qualifiziert.

1.1.2.2 Regulierungsbedürftigkeit
Der Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in inländi-
sche Mobilfunknetze wird als regulierungsbedürftig an-
gesehen.

Der Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in auslän-
dische Mobilfunknetze wird hingegen als nicht regulie-
rungsbedürftig angesehen, da das 2. Kriterium (länger-
fristig keine Tendenz zu wirksamem Wettbewerb) des
Drei-Kriterien-Tests nicht erfüllt ist. Auf diesem Markt
herrscht bereits jetzt wirksamer Wettbewerb.

1.1.2.3 Bestimmung der beträchtlichen 
Marktmacht

Auf dem Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in in-
ländische Mobilfunknetze verfügt die Deutsche
Telekom AG über beträchtliche Marktmacht. Dies ergibt
sich insbesondere aus den Marktanteilen in Verbindung
mit den übrigen geprüften Kriterien.

Auf dem Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in
ausländische Mobilfunknetze verfügt die Deutsche
Telekom AG dagegen nicht mehr über beträchtliche
Marktmacht. Zwar kann die Deutsche Telekom AG hier
weiterhin im Standardbereich überdurchschnittliche
Preise verlangen. Dies hat aber zu erheblichen Marktan-
teilsverlusten geführt. Auch hat der wichtigste Wettbe-
werber einen nicht unbedeutenden Marktanteil erzielen
können, so dass der Restmarkt trotz einer Vielzahl von
Anbietern nicht zersplittert ist.

1.2 Erlass von Regulierungsverfügungen
1.2.1 Festnetzmärkte
Die erste Regulierungsverfügung betraf die von der Präsi-
dentenkammer mit Festlegung vom 9. Januar 2006 regu-
lierungsbedürftig erachteten relevanten bundesweiten
Märkte für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an
festen Standorten und für öffentliche Inlandsgespräche an
festen Standorten einschließlich solcher Verbindungen,
die über VoIP-Dienste hergestellt werden. Nach dem Er-
gebnis der Marktanalyse der Präsidentenkammer verfü-
gen die Deutsche Telekom AG bzw. die mit ihr verbunde-
nen Unternehmen auf den vorgenannten Märkten,
insoweit weiterhin über beträchtliche Marktmacht im
Sinne des § 11 TKG. Nicht den betreffenden Märkten zu-
geordnet wurden jedoch solche Verbindungsleistungen,
die im Rahmen von Gesamtverträgen mit einem einzel-
nen Kunden und einem Jahresumsatz von mehr als einer
Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer (d. h. netto) er-
bracht werden. 

Nach Durchführung eines umfassenden Konsultations-
und Konsolidierungsverfahrens, in dem neben den betrof-
fenen Unternehmen auch zahlreichen Wettbewerbern so-
wie dem Bundeskartellamt, der EU-Kommission und na-
tionalen Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten
Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich der vorgesehe-
nen Regulierungsverpflichtungen eingeräumt wurde, hat
die Bundesnetzagentur die Deutsche Telekom AG bzw.
die mit ihr verbundenen Tochterunternehmen, insbeson-
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dere die T-Systems International GmbH, mit Beschluss
vom 23. Juni 2006 zum einen dazu verpflichtet, ihren
Teilnehmern bzw. Teilnehmern der mit ihr konzernmäßig
verbundenen Unternehmen den Zugang zu den Diensten
aller unmittelbar zusammengeschalteten Anbieter von Te-
lekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit zu er-
möglichen, und zwar sowohl durch Betreiberauswahl
durch Wählen einer Kennzahl als auch durch Betreiber-
vorauswahl (sog. Call-by-Call und Preselection-Ver-
pflichtung). Zum anderen wurde der Deutschen
Telekom AG und den mit ihr verbundenen Konzernunter-
nehmen auferlegt, Entgeltmaßnahmen im Bereich der
Entgelte für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an
festen Standorten (Märkte 1–2 der EU-Empfehlung) und
im Bereich der Entgelte für öffentliche Inlandsgespräche
an festen Standorten (Märkte 3 und 5 der EU-Empfeh-
lung), d. h. sowohl Entgeltmaßnahmen bei herkömmli-
chen Festnetz-Inlandsverbindungen als auch Entgeltmaß-
nahmen für inländische VoIP-Verbindungen zwei Monate
vor dem geplanten Inkrafttreten der Bundesnetzagentur
zur Kenntnis zu geben (sog. Anzeigepflicht). Die aufer-
legten Regulierungsverpflichtungen wurden insoweit
durch die Auflage ergänzt, der Bundesnetzagentur gemäß
§ 29 Abs. 1 TKG zeitgleich mit der Tarifanzeige die für
eine fundierte Offenkundigkeitsprüfung der beabsichtig-
ten Entgeltmaßnahmen erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen.

Mit der Fortschreibung der bislang gesetzesunmittelbar
geltenden Call-by-Call- und Preselection-Verpflichtung
wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass Teilnehmer-
anschlusskunden der Deutschen Telekom AG weiterhin
die Möglichkeit offen steht, auch Angebote alternativer
Verbindungsnetzbetreiber in Anspruch nehmen zu
können. Die an die marktbeherrschende Stellung der
Deutschen Telekom AG auf den Märkte 1–2 der EU-
Empfehlung anknüpfende Regulierungsverpflichtung
stellt insoweit auch künftig eine wesentliche Vorausset-
zung für die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs auf den
benachbarten Verbindungsmärkten dar.

Auch bei der Auferlegung einer Anzeigepflicht für An-
schluss- und Verbindungsentgelte handelt es sich aus
Sicht der Bundesnetzagentur um ein angemessenes und
effektives Mittel zur präventiven Verhinderung von Dum-
pingpreisen, Preis-Kosten-Scheren und unzulässigen
Bündelprodukten sowie von missbräuchlich überhöhten
Preisen. Ebenso wie im Entgeltgenehmigungsverfahren,
ist es auch im Anzeigeverfahren möglich, Entgeltmaß-
nahmen jedenfalls dann bereits vor dem Inkrafttreten zu
untersagen, wenn im Rahmen der Durchführung einer
fundierten Offenkundigkundigkeitsprüfung festgestellt
worden ist, dass sie nicht mit den Maßstäben des § 28
TKG vereinbar sind. Insoweit trägt die Festlegung einer
Anzeigepflicht wesentlich dazu bei, kurzfristigen Gefähr-
dungen des Wettbewerbs effektiv begegnen zu können.
Selbst dann, wenn sich im konkreten Fall kein offenkun-
diger Verstoß feststellen lässt, ermöglicht die unmittel-
bare Geltung der nachträglichen Regulierung nach § 39
Abs. 3 S. 1 TKG i.V.m. § 38 Abs. 2–4, § 28 TKG der
Bundesnetzagentur, bei entsprechenden Verdachtsmo-

menten jederzeit eine nachträgliche vollumfängliche
Überprüfung der betroffenen Entgelte durchzuführen und
diese im Falle eines Verstoßes gegen § 28 TKG zu unter-
sagen. Hierbei könnte die Behörde im Bedarfsfall auch
auf der Basis von Kostenunterlagen entscheiden, falls
eine Überprüfung nach dem Vergleichsmarktsprinzip
nicht möglich sein sollte. 

1.2.2 Verbindungen aus dem Festnetz in 
inländische und ausländische 
Mobilfunkmärkte

Eine weitere Regulierungsverfügung betrifft den von der
Präsidentenkammer durch Festlegung vom 13. Juni 2007
als regulierungsbedürftig eingestuften Markt für „Verbin-
dungen aus dem Festnetz in inländische Mobilfunknetze“
sowie den aufgrund wirksamen Wettbewerbs als nicht
mehr regulierungsbedürftig eingestuften Markt für „Ver-
bindungen aus dem Festnetz in ausländische Mobilfunk-
netze“.

Nach vorausgegangener hausinterner Abstimmung und
erfolgter Voranhörung der Deutschen Telekom AG hat
die Bundesnetzagentur mit der Veröffentlichung eines
entsprechenden Entscheidungs-Entwurf vom 4. Juli 2007
das nationale Konsultationsverfahren eröffnet. Dabei ha-
ben neben der Deutschen Telekom AG bzw. den Unter-
nehmen T-Systems Business Services GmbH und T-Sys-
tems Enterprise Services GmbH auch die Unternehmen
M-net Telekommunikations GmbH, NetCologne Tele-
kommunikations GmbH und E-Plus Mobilfunk GmbH
und Co KG von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich
als interessierte Parteien schriftlich bzw. in einer am
2. August 2007 vor der zuständigen Beschlusskammer
durchgeführten öffentlichen mündlichen Anhörung zur
beabsichtigten Entscheidung zu äußern. 

Die Stellungnahmen des betroffenen Unternehmens und
der interessierten Parteien sind als Ergebnis des Konsulta-
tionsverfahrens im Amtsblatt Nr. 16/2007 vom 15. Au-
gust 2007 als Mitteilung Nr. 588/2007 veröffentlicht wor-
den. Nach eingehender Bewertung sowohl der
Stellungnahmen als auch der Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Köln zu den Märkten 1–6 wurde der bishe-
rigen Entscheidungsentwurf dahingehend modifiziert,
dass Verbindungen, die über VoIP-Dienste hergestellt
werden, von der Kenntnisgabeverpflichtung nach § 39
Abs. 3 S. 2 TKG ausgenommen werden sollen. Im An-
schluss an die Ende Oktober 2007 erfolgte Anhörung des
Bundeskartellamtes wurde der Entwurf am 31. Oktober
2007 bei der Europäischen Kommission notifiziert. Der
Erlass der endgültigen Regulierungsverfügung wird daher
aller Voraussicht nach in Kürze erfolgen.

Gemeinsam mit der vorgenannten Regulierungsverfü-
gung für den Markt „Verbindungen aus dem Festnetz in
inländische Mobilfunknetze“ soll dann auch die Entschei-
dung, für den Markt „Verbindungen aus dem Festnetz in
ausländische Mobilfunknetze“ aufgrund wirksamen Wett-
bewerbs keine Regulierungsverpflichtungen aufzuerle-
gen, bekannt gegeben werden.
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1.3 Maßnahmen im Bereich der 
Entgeltregulierung

Im Laufe der Jahre 2006 und 2007 wurden bei der Bun-
desnetzagentur insgesamt 36 Tarifmaßnahmen der Unter-
nehmen Deutschen Telekom AG (T-Com), inklusive ihrer
Geschäftseinheit T-Online, T-Systems und Congster
vorab angezeigt. Ein Schwerpunkt der Tarifmaßnahmen
war die Umstrukturierung der Kerntarife auf die im
Herbst 2006 als 3x3 Komplettpakete eingeführte Staffe-
lung von Leistungsbündeln, angefangen von Telefonba-
sistarifen über DSL und Internet (Call & Surf-Tarife) bis
hin zum sogenannten Triple Play. Mit der Formulierung
der solchen Bündeln gegenüber zu stellenden regulatori-
schen Anforderungen ging eine Prüfung der Anpassung
allgemeiner Vertragsbedingungen Hand in Hand. So
führte die Deutsche Telekom AG erstmals eine Mindest-
vertragslaufzeit von 12 bzw. 24 Monaten in ihre Endkun-
denverträge ein und strich die vergünstigten Bereitstel-
lungsentgelte im Umzugsfall. In einem ersten Schritt
beschränkte die Bundesnetzagentur die zulässige Min-
destvertragslaufzeit von ungebündelten Sprachtelefon-
dienstentgelten auf 12 Monate.

Sämtliche Tarife wurden von der Bundesnetzagentur in
Bezug auf ihre offenkundige Vereinbarkeit mit den An-
forderungen des § 28 TKG überprüft. Eine Untersagung
von Tarifmaßnahmen aufgrund bereits offensichtlich ab-
sehbarer Wettbewerbsverstöße war dabei nicht erforder-
lich. Allerdings wurde in einigen Fällen auf drohende
Wettbewerbskonflikte hingewiesen bzw. es wurden zur
Bewertung der Kostendeckung fortlaufende Berichte zur
Entwicklung der Nutzungszahlen insbesondere bei soge-
nannten Flat-(Pauschal-)Tarifen angefordert. Denn anders
als Genehmigungsverfahren sind die Prüfungen von Tarif-
anzeigen nicht abschließend und belassen auch nach er-
folgter Anzeige jederzeit die Möglichkeit, den betreffen-
den Tarif noch einer nachträglichen Entgeltüberprüfung
gemäß § 39 Abs. 3 S. 1 i.V.m. §§ 38 Abs. 2–4, 28 TKG
zu unterziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der
Bundesnetzagentur beispielsweise infolge entsprechender
Wettbewerberbeschwerden Tatsachen bekannt werden,
welche die Annahme rechtfertigen, dass ein Fall des
Missbrauchs marktbeherrschender Stellung vorliegt.

Des Weiteren werden seit Erlass der Regulierungsverfü-
gung vom Unternehmen T-Systems bislang gemäß
§ 39 Abs. 3 S. 4 TKG alle neu abgeschlossenen Individu-
alverträge, d. h. individuell vereinbarte Leistungen, die
nicht ohne weiteres auf eine Vielzahl von anderen End-
nutzern übertragbar sind, nach erfolgtem Vertragsschluss
bei der Bundesnetzagentur zur Kenntnisnahme vorgelegt
und im Rahmen einer Offenkundigkeitsprüfung auf das
Vorliegen möglicher Anhaltspunkte für einen Verstoß ge-
gen § 28 TKG überprüft. 

Ferner untersucht die Bundesnetzagentur aufgrund anhal-
tender Beschwerden von Wettbewerbern die zunehmend
in gebündelter Form angebotenen schmal- und breitban-
digen Leistungsangebote, bei denen Telefonie und DSL
aus einer Hand zu günstigen Paketpreisen vermarktet
werden. Die Produktbündelung erfreut sich zunehmender
Beliebtheit und ist spätestens seit Einführung der sog.

3x3 Komplettangebote der Deutschen Telekom AG in
Form der Call & Surf-Tariffamilie im Herbst 2006 end-
gültig ins Blickfeld des Produktmarktings der Telekom-
munikationsbranche geraten.

1.4 Besondere Missbrauchsaufsicht

Im Bereich der Besonderen Missbrauchsaufsicht konnten
im Berichtszeitraum insgesamt 5 aus den Vorjahren stam-
menden Verfahren endgültig abgeschlossen werden. Neue
Beschwerden waren im Berichtszeitraum nicht zu ver-
zeichnen.

2. Regulierungsmaßnahmen auf den 
Märkten für Mietleitungen 
(Märkte 7, 13, 14)

2.1 Marktdefinition und -analyse

Nach der Empfehlung der Kommission bestehen die
Märkte für Mietleitungen aus Markt Nr. 7 (Endkunden-
markt), Markt Nr. 13 (Vorleistungsmarkt Abschluss-
segmente) und Markt Nr. 14 (Vorleistungsmarkt Fern-
übertragungssegmente). 

Die Bundesnetzagentur hatte Mitte des Jahres 2006 einen
Entwurf zur Marktdefinition und Marktanalyse für den
Bereich der Mietleitungen erarbeitet, der nach Erteilung
des Einvernehmens durch das Bundeskartellamt bei der
EU-Kommission am 29. August 2006 notifiziert wurde.
Für den Mietleitungsmarkt für Endkunden lagen seitens
der Kommission keine Beanstandungen vor. Die Festle-
gung der Marktdefinition und Marktanalyse zu Markt
Nr. 7 durch die Präsidentenkammer erfolgte daher am
19. Dezember 2006.

Hingegen hatte die EU-Kommission in Bezug auf die
Vorleistungsmärkte (Märkte Nr. 13 und 14) in einem
„Ernsthafte Zweifel“-Schreiben vom 29. September 2006
zum Ausdruck gebracht, dass hier aus ihrer Sicht noch
weiterer Klärungsbedarf bestünde. Es wurde daraufhin
unverzüglich in enger Abstimmung mit der EU-Kommis-
sion eine ergänzende Erhebung durchgeführt. Die dabei
ermittelten Daten standen zum Teil in deutlichem Wider-
spruch zu den von den Befragten zuvor erteilten Auskünf-
ten. Da sich die aufgetretenen Widersprüche in der Kürze
der Zeit nicht aufklären ließen, zog die Bundesnetzagen-
tur ihren Entwurf zu diesen Märkten zurück. In der Folge-
zeit wurden im Rahmen der Ermittlungen – insbesondere
auf Grund der aufgetretenen Widersprüche – mehrere der
befragten Unternehmen kontaktiert. Nach Abschluss der
Datenanalyse wurde ein modifizierter Entwurf erstellt,
der nach erneuter nationaler Konsultation am 28. August
2007 der Kommission notifiziert wurde. Die Kommission
hat dazu am 26. September 2007 keine Stellungnahme
abgegeben. Die Festlegung der Präsidentenkammer er-
folgte daraufhin am 8. Oktober 2007.

2.1.1 Markt Nr. 7 der Märkteempfehlung

Die Marktdefinition und Marktanalyse des Marktes Nr. 7
der Empfehlung enthält im Wesentlichen folgende Ergeb-
nisse:



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 63 – Drucksache 16/7700
2.1.1.1 Marktabgrenzung
Der sachlich relevante Markt Nr. 7 umfasst gemäß der
Empfehlung der EU-Kommission das Mindestangebot an
Mietleitungen (mit bestimmten Mietleitungstypen bis ein-
schließlich 2 Mbit/s gemäß Artikel 18 und Anhang VII
der Universaldienst-Richtlinie49) für Endkunden.

Bezogen auf die Verhältnisse in Deutschland beinhaltet
dieser Markt zum einen analoge Festverbindungen und
zum anderen digitale Festverbindungen mit einer Über-
tragungsrate bis einschließlich 2 Mbit/s für Endkunden.
Für beide Arten gilt, dass unberücksichtigt bleibt, ob sie
einzeln oder im Zusammenhang mit so genannten Sys-
temlösungen, d. h. in gebündelter Form mit anderen Leis-
tungen, abgesetzt werden.

Mietleitungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit
größer 2 Mbit/s für Endkunden bilden einen separaten
Markt und sind somit auch nicht Bestandteil des Marktes
Nr. 7 der Märkte-Empfehlung. Dies ergibt sich u. a. aus
einer mangelnden Austauschbarkeit sowohl aus Nachfra-
gersicht als auch aus Anbietersicht und den nicht vorhan-
denen homogenen Wettbewerbsbedingungen. Im Übrigen
sind Mietleitungen mit einer Übertragungsgeschwindig-
keit größer 2 Mbit/s für Endkunden von dem in der Uni-
versaldienstrichtlinie genannten Mindestangebot an Miet-
leitungen nicht erfasst.

Mangels Austauschbarkeit mit den vorliegenden relevan-
ten Leistungen werden weder DSL-Anschlüsse und Inter-
net-Premiumanschlüsse noch internationale Mietleitun-
gen in den Markt Nr. 7 einbezogen.

Der dargestellte sachlich relevante Markt ist in geogra-
phischer Hinsicht als bundesweit zu qualifizieren.

2.1.1.2 Regulierungsbedürftigkeit
Der Markt für das Mindestangebot an Mietleitungen (mit
bestimmten Mietleitungstypen bis einschließlich 2 Mbit/s
gemäß Artikel 18 und Anhang VII der Universaldienst-
Richtlinie) für Endkunden wird als regulierungsbedürftig
erachtet.

2.1.1.3 Bestimmung der beträchtlichen 
Marktmacht

Die Deutsche Telekom AG und die mit ihr verbundenen
Unternehmen (§ 3 Nr. 29 TKG) verfügen auf dem bun-
desweiten Markt für das Mindestangebot an Mietleitun-
gen (mit bestimmten Mietleitungstypen bis einschließlich
2 Mbit/s gemäß Artikel 18 und Anhang VII der Univer-
saldienst-Richtlinie) für Endkunden über beträchtliche
Marktmacht. Dafür sprechen neben den jeweiligen
Marktanteilen insbesondere bestehende Marktzutritts-
schranken, die im Vergleich zu den Wettbewerbern gerin-
gere Abhängigkeit von Dritten bei der Beschaffung von

Vorleistungen bzw. Vorleistungsprodukten, die vertikale
Integration, die Möglichkeit zur Diversifizierung von
Produkten/Dienstleistungen und der als gering einzustu-
fende tatsächliche und potenzielle Wettbewerb. Es gibt
zudem bezogen auf den vorliegend untersuchten relevan-
ten Markt keine ernsthaften Anhaltspunkte für das Beste-
hen einer die Marktmacht der Deutschen Telekom AG
ausgleichenden gegengerichteten Nachfragemacht auf der
Endkundenebene.

2.1.2 Märkte Nr. 13 und 14 der Märkte-
empfehlung

Die von der Präsidentenkammer endgültig festgelegte
Marktdefinition weicht von dem ursprünglichen Notifi-
zierungsentwurf vom 29. August 2006 in einigen Punkten
aufgrund der im Rahmen der Abfragen vom Oktober und
Dezember 2006 gewonnenen neuen Erkenntnisse ab. Im
Wesentlichen sehen die Ergebnisse wie folgt aus:

2.1.2.1 Marktabgrenzung

(a) Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen Abschluss-
und Fernübertragungssegmenten. Die Frage, wie
Abschluss- und Fernübertragungssegmente im Ein-
zelnen zu definieren sind, wird abschließend beant-
wortet. Demnach beinhaltet das Fernübertragungs-
segment diejenigen Verbindungen zwischen den
insgesamt 76 Ortschaften, die am Backbone-Netz der
Deutschen Telekom AG angeschlossen sind. Das Ab-
schlusssegment betrifft alle übrigen Verbindungen.

(b) Es wird keine Differenzierung nach Übertragungsra-
ten getroffen. Dies liegt unter anderem darin begrün-
det, dass aufgrund der Berücksichtigung von Mietlei-
tungen mit alternativen Schnittstellen (Ethernet) eine
flexible Staffelung der Bandbreitenkapazitäten mög-
lich ist. Bei den klassischen Mietleitungen hingegen
sind nur feste Abstufungen nach Übertragungsraten
üblich.

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit
qualifiziert. 

2.1.2.2 Regulierungsbedürftigkeit

Der Markt für Abschlusssegmente wird als regulierungs-
bedürftig erachtet.

Dagegen besteht hinsichtlich des Marktes für Fernüber-
tragungssegmente aufgrund wirksamen Wettbewerbs
keine Regulierungsbedürftigkeit.

2.1.2.3 Bestimmung der beträchtlichen 
Marktmacht

Beträchtliche Marktmacht der Deutschen Telekom AG ist
auf der Vorleistungsebene für den Markt für Abschluss-
segmente gegeben. Diese Feststellung beruht unter ande-
rem auf den im Vergleich zu den Wettbewerbern hohen
Marktanteilen der Deutschen Telekom AG und der flä-
chendeckenden, im Wesentlichen nicht duplizierbaren In-
frastruktur der Deutschen Telekom AG.

49 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei
elektronischen Kommunikationsnetzen und –diensten, Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 108 vom 24. April 2002, S. 51
(Universaldienstrichtlinie).
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Dagegen besteht auf dem Markt für Fernübertragungsseg-
mente keine beträchtliche Marktmacht mehr seitens der
Deutschen Telekom AG. Diesem Ergebnis liegen u. a. die
im Vergleich zu den Wettbewerbern niedrigen Marktan-
teile der Deutschen Telekom AG zugrunde. Die durchge-
führte Marktanalyse hat ergeben, dass zwischen den oben
erwähnten 76 Ortschaften eine Vielzahl von Wettbewer-
bern entsprechende Infrastruktur aufgebaut hat, so dass
sich die Deutsche Telekom AG nicht unabhängig von ih-
ren Wettbewerbern verhalten kann.

2.2 Regulierungsverfügungen
Die Bundesnetzagentur gab der Deutschen Telekom AG
am 31. Oktober 2007 eine Regulierungsverfügung im Be-
reich der Vorleistungs-Mietleitungen bekannt. Diese sieht
im Bereich der Abschlusssegmente (Markt Nr. 13) die
Auferlegung einer Zugangsverpflichtung, eine Kolloka-
tionsverpflichtung, ein Diskriminierungsverbot, eine Ent-
geltgenehmigungspflicht, eine Verpflichtung zur Veröf-
fentlichung eines Standardangebotes sowie
Sonderbestimmungen für Mietleitungen mit weniger als
2 MBit/s vor. Damit wurde die bis dahin bestehende Re-
gulierung im Wesentlichen fortgeschrieben. Im Bereich
der Fernübertragungssegmente (Markt Nr. 14) konnte
hingegen keine beträchtliche Marktmacht mehr festge-
stellt werden. Dementsprechend wurden die bislang in
diesem Bereich bestehenden Regulierungsverpflichtun-
gen widerrufen.

Bereits am 23. Mai 2007 war die Regulierungsverfügung
zu Markt Nr. 7 – Mindestangebot an Mietleitungen bis
2 Mbit/s für Endkunden – ergangen. Mit dieser Entschei-
dung wurde der Deutschen Telekom AG eine Verpflich-
tung zur Bereitstellung eines Mindestangebots an Mietlei-
tungen auferlegt. Die dafür verlangten Entgelte wurden
ohne eine Anzeigeverpflichtung der nachträglichen Ent-
geltkontrolle unterworfen.

2.3 Entgeltgenehmigungen
Im Berichtszeitraum standen die Entgelte, die die Deut-
sche Telekom AG für die Bereitstellung und Überlassung
von Mietleitungen an andere Netzbetreiber erhebt – sog.
Carrier-Festverbindungen (CFV) –, zweimal zur Geneh-
migung an. 

Mit einer Entscheidung vom 31. Oktober 2006 geneh-
migte die Bundesnetzagentur die Entgelte für CFV und
die zugehörige Express-Entstörung bis zum 30. Juni 2007
auf der Basis eines Tarifvergleichs. Die Entgelte wurden
dabei in unveränderter Höhe beibehalten. 

Am 20. April 2007 legte die Deutsche Telekom AG frist-
gemäß – unter Beifügung umfangreicher aktueller Kosten-
unterlagen – einen Folgeantrag auf Genehmigung von
Entgelten für CFV und für deren jeweils zugehörige Ex-
pressentstörung vor. Die Entscheidung in diesem Entgelt-
genehmigungsverfahren erging am 29. Juni 2007. Soweit
darin niedrigere Entgelte festgelegt wurden, waren solche
Absenkungen von der Deutschen Telekom AG selbst be-
antragt worden. Teilweise deutliche Tariferhöhungen
wurden demgegenüber versagt. Die Entgeltgenehmigung

wurde wiederum auf der Grundlage eines Tarifvergleichs
erteilt, weil auch die vorgelegten aktualisierten Kosten-
nachweise nicht geeignet waren. 

3. Regulierungsmaßnahmen auf den 
Märkten für Verbindungsaufbau, 
Anrufzustellung und Transitdienste 
in öffentlichen Telefonnetzen 
(Märkte 8–10)

3.1 Marktdefinition und Marktanalyse

Die wesentlichen Ergebnissen der Marktabgrenzung und
der Prüfung beträchtlicher Marktmacht sind bereits im
Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur für die Jahre
2004/2005 dargelegt worden. Im Hinblick auf die Vor-
gabe des deutschen Telekommunikationsgesetzes, die Er-
gebnisse einer Marktdefinition und Marktanalyse sowie
die daraufhin einem Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht auferlegten Verpflichtungen alle zwei Jahre
zu überprüfen (§ 14 Abs. 2 TKG), hat die Bundesnetz-
agentur inzwischen wieder mit den Ermittlungen zur Vor-
bereitung einer aktualisierten Marktdefinition und Markt-
analyse begonnen und dazu im Sommer 2007 bereits eine
Datenerhebung durchgeführt.

3.2 Regulierungsverfügungen

Grundlage für Regulierungsmaßnahmen auf den Märkten
für Verbindungsaufbau, Anrufzustellung und Transit-
dienste in öffentlichen Telekommunikationsnetzen im
Berichtszeitraum gegenüber der Deutschen Telekom AG
war die gegenüber dem Unternehmen am 5. Oktober
2005 ergangene Regulierungsverfügung einschließlich
der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Festlegung
der Präsidentenkammer, nach der die Deutsche
Telekom AG über eine beträchtliche Marktmacht auf die-
sen Märkten verfügt. 

Im Bereich des Marktes für die Anrufzustellung in einzel-
nen Telekommunikationsnetzen (Markt 9) ergingen in
den beiden vergangenen Jahren erstmals Regulierungs-
verfügungen gegenüber solchen alternativen Netzbetrei-
bern, die Terminierungsleistungen in ihrem Netz anbie-
ten. In der ursprünglichen Marktanalyse des Marktes 9
waren die alternativen Teilnehmernetzbetreiber nicht als
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht in ihrem
Netz angesehen worden. Nachdem die EU-Kommission
hiergegen Einwände erhoben hatte, war die Marktanalyse
dahin abgeändert worden, dass auch alternative Teilneh-
mernetzbetreiber in ihren jeweiligen Netzen über be-
trächtliche Marktmacht verfügen. In den inhaltlich weit-
gehend identischen Regulierungsverfügungen wurde den
Unternehmen jeweils die Pflicht zur Zusammenschal-
tung, der Erbringung von Terminierungsleistungen für
andere Netzbetreiber und zur Gewährung des räumlichen
Zugangs zum Zwecke der Zusammenschaltung, der sog.
„Kollokation“, aufgegeben. Zudem wurden sie zur Nicht-
diskriminierung bei der Zugangsgewährung und zur
Transparenz hinsichtlich ihrer Zugangsbedingungen ver-
pflichtet. Die Entgelte für Zugang und Kollokation wur-
den – anders als gegenüber der Deutschen Telekom AG,
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die sich die entsprechenden Entgelte vorab genehmigen
lassen muss – jedoch nur einer nachträglichen Regulie-
rung unterworfen. Eine Pflicht zur Vorlage eines Standard-
angebotes wurde ebenfalls nicht auferlegt. Mit den letzten
beiden Regelungen wurde aus Gründen der Verhältnismä-
ßigkeit dem Umstand Rechnung getragen, dass die Stel-
lung der alternativen Teilnehmernetzbetreiber im Ge-
samtmarkt nicht mit der der Deutschen Telekom AG
vergleichbar ist.

3.3 Entgeltregulierung

Im Bereich der Entgeltregulierung auf den Märkten
8, 9 und 10 bildete das Verfahren über die Entgelte der
Deutschen Telekom AG für die Terminierung und Zufüh-
rung („Basisleistungen“ T-Com-B.1 und T-Com-B.2) so-
wie die daraus abgeleiteten Entgelte für „optionale und
zusätzliche Leistungen“, die unter anderem den Transit
zwischen verschiedenen Netzen oder auch die Zuführung
von Internetverkehr (T-Com-O.12) umfassen, im
Jahr 2006 einen besonderen Schwerpunkt. Erstmalig wur-
den die Entgelte vorrangig auf der Grundlage von Kos-
tennachweisen ermittelt. Ergänzend wurden jedoch inter-
nationale Tarifvergleiche und ein von der
Kostenrechnung der Deutschen Telekom AG unabhängi-
ges Kostenmodell herangezogen. Im Schnitt wurden die
Tarife dabei um ca. 10 Prozent gegenüber dem vorheri-
gen Entgeltniveau reduziert. Besonders umstritten waren
in diesem Verfahren die Abstände zwischen den drei Ta-
rifzonen für Zuführungs- und Terminierungsleistungen.
Hier war wegen der von der Deutschen Telekom AG be-
antragten Entgelte befürchtet worden, dass durch eine zu
geringe Spreizung der Entgelte Anreize für Infrastruktu-
rinvestitionen schwinden könnten. Während der Antrag
eine deutliche Verringerung der Spreizung zwischen den
Entgelten für die Tarifzone I und II vorgesehen hatte,
wurde jedoch die relative Spreizung zwischen den beiden
Tarifzonen durch die neue Genehmigung sogar geringfü-
gig erhöht. Für die Basiszusammenschaltungsleistungen
Zuführung (B.2) und Terminierung (B.1) wurden fol-
gende Entgelte genehmigt.

Die Entgelte wurden mit wenigen Ausnahmen bis zum
30. November 2008 genehmigt.

Neben den Verbindungsentgelten waren auch die Entgelte
für andere Leistungen, die für die Realisierung der Netz-
zusammenschaltung erforderlich sind, wie etwa die
Bereitstellung und Überlassung der Zusammenschal-
tungsanschlüsse (ICAs), Kollokation und Konfigurations-
maßnahmen, Gegenstand mehrerer Entgeltgenehmi-
gungsverfahren im Berichtszeitraum. So genehmigte die
Bundesnetzagentur mit Beschlüssen vom 30. November
2007 die Entgelte für die Bereitstellung und Überlassung
der sog. „Intra-Building-Abschnitte“ von ICAs, die die
am Zusammenschltungspunkt der Netze erforderliche
Vermittlungs- und Übertragungstechnik umfassen, sowie
die Preise für die Bereitstellung und Überlassung der Kol-
lokationsräume (u. a. die Raummiete für einen 10 qm
großen Standardkollokationsraum), der dort benötigten
technischen Einrichtungen und der anfallenden Neben-
kosten (z. B. Energieversorgung).

Darüber hinaus ordnete die Bundesnetzagentur im
Berichtszeitraum in über 30 Zugangsanordnungsverfah-
ren auf Antrag alternativer Netzbetreiber etwas höhere
Entgelte für die Erbringung von Terminierungsleistungen
in ihren Netzen im Zusammenschaltungsverhältnis zur
Deutschen Telekom AG an, als sie die Deutsche Tele-
kom AG aufgrund der erwähnten Genehmigung von ih-
ren Zusammenschaltungspartnern erheben darf. Diese
Entscheidungen waren erforderlich geworden, weil die
zuvor geltenden Tarife ausgelaufen waren und eine ein-
vernehmliche Regelung über „nicht reziproke“ Entgelte
zwischen den alternativen Teilnehmernetzbetreibern und
der Deutschen Telekom AG nicht erreicht werden konnte.
Die zur Bewertung herangezogene Vergleichsmarktbe-
trachtung wurde unter Berücksichtigung der von der
Rechtsprechung zu § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB entwickelten
Kriterien erstellt und führte zu dem „höchsten unverzerr-
ten Wettbewerbspreis“, der zur Ermittlung der angeordne-
ten Entgelte noch um einen Erheblichkeitszuschlag zu er-
höhen war. Die bis zum 30. November 2008
angeordneten Tarife für Terminierungsleistungen alterna-
tiver Teilnehmernetzbetreiber liegen im Ergebnis – wie
bereits zuvor – in allen Tarifpositionen um 0,0017 Euro/
Minute über den Entgelten für die Leistung T-Com-B.1.
Ab dem 1. Dezember 2008 sollen zwischen der Deut-
schen Telekom AG und ihren Wettbewerbern wieder rezi-
proke Entgelte Anwendung finden. Mit den nicht-rezipro-
Haupttarif Nebentarif

werktags (Montag-Freitag)
09.00 Uhr – 18.00 Uhr

werktags 18.00 – 09.00 Uhr; 
sowie  an Samstagen, Sonntagen und 

bundeseinheitlichen Feiertagen  
00.00 Uhr – 24.00 Uhr

€/Min €/Min

Tarifzone I 0,0052 0,0036

Tarifzone II 0,0088 0,0059

Tarifzone III 0,0136 0,0089
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ken Terminierungsentgelten erhalten die alternativen
Teilnehmernetzbetreiber für einen Übergangszeitraum ei-
nen Ausgleich für den späteren Start und für die zunächst
geringere Kundenzahl im Vergleich zum Marktbeherr-
scher.

3.4 Überprüfung des Standardangebotes für 
Netzzusammenschaltungen der 
Deutschen Telekom AG

Vor dem Hintergrund, dass der Deutschen Telekom AG
im Zusammenhang mit der Regulierungsverfügung vom
5. Oktober 2005 aufgegeben worden war, ein Standardan-
gebot für Zusammenschaltungsleistungen zu veröffentli-
chen, für die eine allgemeine Nachfrage besteht, über-
prüfte die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum den
Vertragsentwurf entsprechend den verfahrensmäßigen
und inhaltlichen Vorgaben des § 23 TKG. Hierzu traf sie
am 4. April 2007 eine erste Teilentscheidung, in der sie
die Deutsche Telekom AG aufforderte, ihren Vertragsent-
wurf in einigen Punkten nachzubessern. Daraufhin legte
das Unternehmen ein überarbeitetes Standardangebot vor,
in dem es die Vorgaben der Bundesnetzagentur zum größ-
ten Teil berücksichtigt hatte. Der zweite Abschnitt der
Überprüfung des Standardangebotes für Zusammenschal-
tungsleistungen der Deutschen Telekom AG wurde so-
dann mit Beschluss vom 20. Juli 2007 abgeschlossen. Die
Mindestlaufzeit wurde bis zum 31. Juli 2008 befristet.
Diese kurze Befristung soll vor allem dazu dienen, zeit-
nah ggf. erforderliche Änderungen bei den in das Stan-
dardangebot aufgenommenen elektronischen Bestell- und
Abrechnungsverfahren vornehmen und die Funktionalität
der gewählten Bestandsschutzregelungen beim Übergang
der Deutschen Telekom AG zu Next Generation Net-
works überprüfen zu können. 

4. Regulierungsmaßnahmen auf dem 
Markt für entbündelten Großkunden-
zugang zu Drahtleitungen und 
Teilleitungen für die Erbringung 
von Breitband- und Sprach-
diensten (Markt 11)

4.1 Allgemeines

Da die erste Festlegung der Präsidentenkammer zur
Marktdefinition und Marktanalyse im Bereich des Mark-
tes 11 und die darauf aufsetzende Regulierungsverfügung
im April 2005 ergangen war und die Bundesnetzagentur
nach den Vorgaben des TKG gehalten ist, die Ergebnisse
einer Marktdefinition und Marktanalyse sowie die darauf-
hin einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
auferlegten Verpflichtungen alle zwei Jahre zu überprüfen
(§ 14 Abs. 2 TKG), war im Berichtszeitraum eine neue
Marktdefinition und Marktanalyse sowie eine Regulie-
rungsverfügung im Bereich des Marktes 11 zu erlassen.
Daher war in Deutschland früher als in anderen EU-Mit-
gliedsstaaten eine erneuerte Marktdefinition, Marktana-
lyse und Regulierungsverfügung für den Bereich des Zu-
gangs zur Teilnehmeranschlussleitung erforderlich, so
dass sich die Bundesnetzagentur auch früher als andere
nationale Regulierungsbehörden den schwierigen und

sehr komplexen regulierungsrechtlichen, regulierungsö-
konomischen und technischen Herausforderungen und
Fragen stellen musste, die aus dem Umbau der An-
schlussnetze resultieren. Folglich musste die Bundesnet-
zagentur faktisch eine Vorreiterrolle unter den europäi-
schen Regulierungsbehörden einnehmen. Auch deshalb
thematisierte die Bundesnetzagentur bereits Anfang 2007
parallel zur nationalen Konsultation der Entscheidungs-
entwürfe Fragestellungen, die im Zusammenhang mit
dem Umbau der Anschlussnetze relevant werden könn-
ten, um im Sinne eines transparenten und zügigen Vorge-
hens die Erforderlichkeit und die inhaltliche Reichweite
weiterer Entscheidungen bereits frühzeitig mit den
Marktbeteiligten zu diskutieren. Die Reaktion der Kom-
mission in ihrer Stellungnahme zu den notifizierten Ent-
würfen der Marktdefinition und Marktanalyse sowie der
Regulierungsverfügung zeigte, dass dies der richtige Weg
war.

Die Regulierungsverfügung einschließlich der Festlegung
der Präsidentenkammer zur Marktdefinition und Markt-
analyse wurde der Deutschen Telekom AG am
27. Juni 2007 bekannt gegeben. Damit konnten Ende
Juni 2007 anstehende Entgeltgenehmigungen für die Zu-
gangsgewährung zur Teilnehmeranschlussleitung bereits
auf diese neue Regulierungsverfügung und die darin auf-
erlegte Verpflichtung zur Vorab-Genehmigung nach dem
Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung gestützt werden.

4.2 Marktdefinition und -analyse
Die Marktdefinition und Marktanalyse entsprechen den
bisherigen Entscheidungen der Bundesnetzagentur und
kommen zu dem Ergebnis, dass die Deutsche
Telekom AG im Bereich des Zugangs zur TAL nach wie
vor über eine beträchtliche Marktmacht verfügt.

Der sachliche relevante Markt umfasst zum einen den

– entbündelten/gebündelten Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung in Form der Kupferdoppelader am
Hauptverteiler oder einem anderen näher an der Teil-
nehmeranschlusseinheit gelegenen Punkt; gemeinsa-
mer Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (Line
Sharing) und zum anderen den

– entbündelten/gebündelten Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung auf Basis von OPAL/ISIS am Haupt-
verteiler oder einem näher an der Teilnehmeran-
schlusseinheit gelegenen Punkt.

Der räumlich relevante Markt ist bundesweit definiert
worden.

Hinsichtlich der Regulierungsbedürftigkeit kam die Präsi-
dentenkammer zu dem Ergebnis, dass die entsprechenden
Voraussetzungen von § 10 Abs. 2 Satz 1 TKG vorliegen
und der relevante Markt deshalb weiterhin für eine
Marktregulierung in Betracht kommt.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Deutsche
Telekom AG auf dem sachlich und räumlich relevanten
Markt über beträchtliche Marktmacht verfügt. Hierfür
sprachen unter anderem die hohen Marktanteile, die
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Marktzutrittsschranken wie die Kontrolle über nicht
leicht duplizierbare Infrastruktur, die vertikale Integration
und der als gering einzustufende tatsächliche und potenzi-
elle Wettbewerb.

Die Marktdefinition und die Marktanalyse wurden von
der Kommission nicht in Frage gestellt. Vielmehr teilte
sie die Auffassung der Bundesnetzagentur in Bezug auf
die Argumentation und marktdefinitorische Schlussfolge-
rung, dass der Zugang zu einer breitbandigen hybriden
Infrastruktur auf HVt-Ebene – von der Kommission als
Zugang zum NGN-Zugangsnetz auf HVt-Niveau und von
den Wettbewerbern als sog. breitbandige hybride TAL be-
zeichnet – nicht Bestandteil des vorliegenden Marktes ist.
Es erschien der Kommission hingegen wahrscheinlich,
dass solch ein Produkt Teil des Vorleistungsmarktes für
den Breitbandzugang (Bitstrom-Zugang, Markt Nr. 12
der Empfehlung) sei. Die Kommission forderte die Bun-
desnetzagentur daher zu einer zeitnahen Untersuchung
des Marktes Nr. 12 auf. Sollte der in Rede stehende Zu-
gang nicht in der bisherigen Marktdefinition enthalten
sein, so solle die Bundesnetzagentur den Markt so rasch
wie möglich neu analysieren und eine Zugangsverpflich-
tung auferlegen, wenn dies angemessen sei. 

4.3 Regulierungsverfügung

Als Folge der Festlegung der Präsidentenkammer zur
Marktdefinition und Marktanalyse waren der Deutschen
Telekom AG in der Regulierungsverfügung Verpflichtun-
gen aufzuerlegen, um dem Marktversagen infolge ihrer
beträchtlichen Marktmacht auf wirksame und gleichsam
verhältnismäßige Weise zu begegnen. 

Dementsprechend wurden alle bisherigen, der Deutschen
Telekom AG bereits in der letzten Regulierungsverfü-
gung vom April 2005 auferlegten Verpflichtungen, näm-
lich Wettbewerbsunternehmen den entbündelten Zugang
zu ihren Teilnehmeranschlüssen zu nicht-diskriminieren-
den Bedingungen und zu vorab von der Bundesnetzagen-
tur nach dem Maßstab der Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung genehmigten Entgelten zu gewähren,
beibehalten. Darüber hinaus wurde der Deutschen
Telekom AG aufgegeben, dass sie künftig ihre Kabelka-
näle zwischen Hauptverteilern und den Kabelverzweigern
für Wettbewerber öffnen muss. Ausdrücklich nur für den
Fall, dass ein Zugang zu den Kabelkanälen aus techni-
schen Gründen oder aus Kapazitäzsgründen nicht mög-
lich ist, d. h. wenn keine freien Leerrohr-Kapazitäten
mehr zur Verfügung stehen, wurde die Deutsche
Telekom AG verpflichtet, anderen Unternehmen den Zu-
gang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen zu gewähren.
Damit überließ es die Bundesnetzagentur der Deutschen
Telekom AG selbst, ihre Leerrohr-Kapazitäten effizient
zu befüllen und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass den
Wettbewerbern noch freie Kapazitäten für die Verlegung
eigener Glasfaser angeboten werden. Ohne diese Ver-
pflichtung könnte die Deutsche Telekom AG ihre vorhan-
denen Leerrohr-Kapazitäten komplett befüllen und so ei-
nen Zugangsanspruch der Wettbewerber zur entbündelten
TAL am Kabelverzweiger und damit einen Netzausbau
dorthin unmöglich machen.

Auch hinsichtlich der in der Regulierungsverfügung auf-
erlegten Verpflichtungen hatte die EU-Kommission keine
durchgreifenden Bedenken geäußert. Soweit sie gefordert
hatte, den Wettbewerbern den Zugang zu unbeschalteten
Glasfaserleitungen der Deutschen Telekom AG nicht le-
diglich hilfsweise, sondern alternativ zum Zugang zu den
Kabelkanälen zu ermöglichen, war die Bundesnetzagen-
tur daran nicht gebunden und sah davon auch aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit ab. 

4.4 Entgeltregulierung
Am 30. März 2007 genehmigte die Bundesnetzagentur
turnusgemäß die von den Wettbewerbern für die Anmie-
tung der Teilnehmeranschlussleitung monatlich zu zah-
lenden Überlassungsentgelte für den Zugang zur Teilneh-
meranschlussleitung für die nächsten zwei Jahre. Dabei
wurde das Entgelt für die Basisvarianten „CuDA 2 Dr“
und „CuDA 2 Dr hochbitratig“, auf die ca. 98 Prozent des
Gesamtumsatzes entfallen, von 10,65 auf 10,50 Euro ab-
gesenkt. Damit wurden die seit der letzten TAL-Entschei-
dung vom 28. April 2005 zu verzeichnenden Erhöhungen
einzelner wichtiger Kostenkomponenten, etwa des Kup-
ferpreises und des kalkulatorischen Zinssatzes, durch Re-
duzierungen der Bundesnetzagentur, die dem gebotenen
Effizienzmaßstab Rechnung tragen, mehr als kompen-
siert. Im Rahmen der Ermittlung der Kosten der effizien-
ten Leistungsbereitstellung wurde zur Bestimmung des
Investitionswertes wie in den vorausgegangenen TAL-
Verfahren auf das „Analytische Kostenmodell –
Anschlussnetz 2.0“ des Wissenschaftlichen Instituts für
Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) sowie
zur Quantifizierung der Gemeinkosten erstmals auf das
Branchenprozessmodell des „International Performance
Research Institute“ (IPRI) zurückgegriffen. Während der
Investitionswert trotz gestiegener Kupferpreise leicht
sank, nahm der kalkulatorische Zinssatz wegen des höhe-
ren Zinsniveaus auf den nationalen und internationalen
Kapitalmärkten sowie einem laut Bilanz höheren Eigen-
kapitalanteil der Deutschen Telekom AG zu. Im Hinblick
auf die Gemeinkosten wies das erstmals angewendete
IPRI-Branchenprozessmodell gegenüber dem zuvor ver-
wendeten Zuschlag von 11,11 Prozent einen geringeren
Wert aus. Die von der Deutschen Telekom AG geltend
gemachten Aufwendungen für Personalabbau und für
Viventokräfte konnten nicht anerkannt werden. 

Mit einer am 29. Juni 2007 bekannt gegebenen Entschei-
dungen genehmigte die Bundesnetzagentur neue Ent-
gelte, die die Wettbewerber im Falle der Anmietung der
Teilnehmeranschlussleitung bzw. deren Rückgabe jeweils
einmalig an die Deutsche Telekom AG entrichten müs-
sen. Während die monatlich zu zahlenden Überlassungs-
entgelte für die Teilnehmeranschlussleitung, die zuletzt
am 30. März 2007 genehmigt wurden, in erster Linie die
erforderlichen Investitionen beispielsweise für das Mate-
rial und die Verlegung der „letzten Meile“ abdecken,
beziehen sich die Einmalentgelte vor allen auf die Auf-
tragsbearbeitung sowie die erforderlichen Umschaltmaß-
nahmen an den technischen Einrichtungen der Deutschen
Telekom AG, die im Falle der Bereitstellung der Teilneh-
meranschlussleitung an Wettbewerber bzw. der Kündi-
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gung durch jene von der Deutschen Telekom AG vorzu-
nehmen sind.

Für die häufigste Variante, die einfache Übernahme einer
Kupferdoppelader Zweidraht ohne Schaltarbeiten beim
Endkunden, wurde ein Bereitstellungsentgelt in Höhe von
36,19 Euro genehmigt. Das Kündigungsentgelt, das Wett-
werber bei der Rückgabe der Teilnehmeranschlussleitung
an die Deutsche Telekom AG zahlen müssen, wurde in
Höhe von 5,21 Euro festgelegt, wenn der Endkunde
gleichzeitig zur Deutschen Telekom AG zurückkehrt oder
zu einem anderen Wettbewerber wechselt, bzw.
20,93 Euro, wenn die Teilnehmeranschlussleitung ohne
eine gleichzeitige Umschaltung auf die Deutsche
Telekom AG selbst oder einen anderen Wettbewerber zu-
rückgegeben wird.

In einer weiteren Entscheidung vom 29. Juni 2007 wur-
den ferner die Bereitstellungs- und Kündigungsentgelte
sowie darüber hinaus die monatlichen Entgelte für den
gemeinsamen Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung,
das sog. „Line Sharing“, genehmigt. Beim „Line Sha-
ring“ wird die Teilnehmeranschlussleitung nach Fre-
quenzbändern in einen niederen und einen höheren Fre-
quenzbereich unterteilt. Damit kann der untere
Frequenzbereich von der Deutschen Telekom AG weiter
für Sprachübertragung und der obere Frequenzbereich
von einem Wettbewerber für Datenübertragung (typi-
scherweise für schnelle Internetzugänge auf Basis der
DSL-Technologie) genutzt werden. Für die Gewährung
des Zugangs zum hochbitratigen Teil der Teilnehmeran-
schlussleitung wurde ab dem 1. Juli 2007 ein monatlicher
Überlassungspreis von 1,87 Euro festgelegt. Das Entgelt
für die häufigste Bereitstellungsvariante, die Neuschal-
tung ohne Arbeiten am Kabelverzweiger und ohne Arbei-
ten beim Endkunden, wurde in Höhe von 60,82 Euro ge-
nehmigt.

In beiden Entscheidungen konnte das Ergebnis der am
20. Juni 2007 getroffenen tarifvertraglichen Vereinbarung
zwischen der Deutschen Telekom AG und der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di zu organisatorischen Änderun-
gen und Einkommensreduzierungen wegen der zwischen
den Tarifvertragspartnern vereinbarten Übergangsrege-
lungen und auch aufgrund gegenläufiger kalkulatorischer
Effekte noch nicht berücksichtigt werden.

Schließlich genehmigte die Bundesnetzagentur der Deut-
schen Telekom AG am 30. November 2007 neue Entgelte
für die im Rahmen des Zugangs zur Teilnehmeran-
schlussleitung benötigten Kollokationsflächen (u. a.
Raummiete) und der dort benötigten technischen Einrich-
tungen sowie der anfallenden Nebenkosten.

4.5 Überprüfung des Standardangebotes 
für den Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung der Deutschen 
Telekom AG

Ein Schwerpunkt der Regulierungstätigkeit im Bereich
des Marktes 11 während des Berichtzeitraums bildete die
Überprüfung des Standardangebotes der Deutschen
Telekom AG für den Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-

tung, zum gemeinsamen Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung und zur Kollokationsgewährung. Bereits
im Zusammenhang mit der ersten TAL-Regulierungsver-
fügung vom April 2005 war die Deutsche Telekom AG
verpflichtet worden, ein Standardangebot zu veröffentli-
chen. Nach einem sehr aufwändigen Überprüfungsver-
fahren, im Rahmen dessen sich die Bundesnetzagentur
aufgrund von der Deutschen Telekom AG vorgesehener
Vertragsbedingungen und Änderungsbegehren der Wett-
bewerber mit zahlreichen Einzelpunkten zu befassen
hatte, erging am 27. April 2007 die Entscheidung in der
ersten Stufe des zweistufig angelegten Überprüfungsver-
fahren nach § 23 TKG. Trotz der grundsätzlich positiven
Entwicklung beim Zugang zum Teilnehmeranschluss
wurde es als erforderlich angesehen, der Deutschen
Telekom AG für einzelne in den Mustervertragsentwür-
fen vorgesehene Bedingungen Änderungs- bzw. Ergän-
zungs- und Streichungsvorgaben in Bezug auf Chancen-
gleichheit, Rechtzeitigkeit und Billigkeit aufzugeben, so
beispielsweise hinsichtlich der Bereitstellungsgarantien
und der Entstörbedingungen. Darüber hinausgehenden
Forderungen der Wettbewerber, etwa zur Verkürzung der
Bereitstellungsfristen, zur Kollokation im Kabelverzwei-
ger oder zur neuen Schnittstelle für die Online-Voran-
frage, konnte aus formalen oder materiellen Gründen
nicht gefolgt werden. Ergänzende Regelungen in Bezug
auf den TAL-Zugang für einen eigenen VDSL-Ausbau
der Wettbewerber (z. B. Kollokation im KVz) wurden
durch diese Entscheidung nicht ausgeschlossen. Entspre-
chend der Vorgabe in dieser Entscheidung legte die Deut-
sche Telekom AG am 29. Juni 2007 einen überarbeiteten
Vertragsentwurf vor, der bei Redaktionsschluss noch Ge-
genstand des zweiten Verfahrensabschnittes war und in
dem überprüft wird, ob die Betroffene die in der ersten
Teilentscheidung vom 27. April 2007 auferlegten Ände-
rungen umgesetzt hat. Es ist beabsichtigt, das Verfahren
noch Ende 2007 mit einer Entscheidung abzuschließen.

5. Regulierungsmaßnahmen auf dem 
Markt für Breitbandzugang für Groß-
kunden (Markt 12)/Bitstrom-
Zugangsmärkte

5.1 Marktdefinition und -analyse

Am 11. Oktober 2005 hatte die Bundesnetzagentur eine
Marktdefinition und -analyse des Marktes Breitbandzu-
gang für Großkunden (Markt 12/Bitstrom-Zugang) bei
der EU-Kommission notifiziert.

Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Marktdefinition zwei
getrennte Vorleistungsmärkte definiert: 

– einen Markt für ATM-Bitstrom-Zugang,

– einen Markt für IP-Bitstrom-Zugang (einschließlich
des hybrid-fibre-coaxial networks [HFC] Kabel-Breit-
bandzuganges auf IP-Niveau, das auf der TV-Kabel-
infrastruktur basiert).

Für beide Märkte stellt die Bundesnetzagentur die Deut-
sche Telekom AG als das Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht fest.
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Am 11. November 2005 hat die EU Kommission eine
Phase-II-Prüfung gemäß Artikel 7 Abs. 4 der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eröffnet und
damit die Annahme des Konsolidierungsentwurfs für
weitere zwei Monate ausgesetzt.

Die Kommission begründete ihre Entscheidung mit ernst-
haften Zweifeln darüber, ob der Ausschluss von Vorleis-
tungen für VDSL-Anschlüsse aus der Marktdefinition zu
Markt 12 mit dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere
dem Artikel 8 der Rahmenrichtlinie vereinbar sei.

Sie konnte der Auffassung der Bundesnetzagentur nicht
folgen, die diese Vorleistung wegen ihrer Nicht-Verfüg-
barkeit nicht in die Bitstrom-Zugangsmärkte einbezogen
hatte. 

In der Folge hat die Bundesnetzagentur die Marktdefini-
tion und -analyse unter Berücksichtigung des Ernsthafte-
Zweifel-Schreibens angepasst. Daraufhin hat die Euro-
päische Kommission am 23. Dezember 2005 die Rück-
nahme ihrer ernsthaften Zweifel mitgeteilt.

Die Festlegung der Marktdefinition und Marktanalyse des
Marktes 12 durch die Präsidentenkammer erfolgte am
12. Januar 2006.

Die Anpassungen des Entwurfs der Marktdefinition
und -analyse beziehen sich auf Bitstrom-Zugangsleistun-
gen, die auf der VDSL-Technologie aufsetzen und in dem
Maße Teil der hier definierten Bitstrom-Zugangsmärkte
sind, als sie als Substitute zu Bitstromprodukten dieser
Märkte anzusehen sind. Breitbandzugangsleistungen, die
nicht mit den betrachteten Bitstromprodukten substituier-
bar sind, weil sowohl die Austauschbarkeit aus Nachfra-
gersicht als auch die Angebotsumstellungsflexibilität
nicht gegeben ist, sind hingegen nicht Teil der hier abge-
grenzten Bitstrom-Zugangsmärkte. Damit wird auch dem
Grundsatz der Technologieneutralität Rechnung getragen.

Der Interpretationsspielraum hinsichtlich der „Regulie-
rungsbedürftigkeit“ von Bitstrom-Zugangsleistungen, die
auf der VDSL-Technologie aufsetzen, wird dabei klar
durch die Regeln der Marktanalyse vorgegeben. Eine sol-
che Zugangsleistung kann nur dann aus den abgegrenzten
Bitstrom-Zugangsmärkten ausgeschlossen werden, wenn
dies auf einen eindeutigen Substitutionstest gestützt wer-
den kann. Sowohl aus Nachfragersicht als auch aus An-
bietersicht muss das Fehlen von Substituierbarkeit auf der
Vorleistungsebene festgestellt werden. 

Im Rahmen der Überprüfung des IP-Bitstrom-Standar-
dangebotes wurde im Hinblick auf die Einbeziehung von
Bitstrom-Zugangsleistungen Folgendes klargestellt:

IP-Bitstrom-Zugang umfasst nach dem derzeitigen Er-
kenntnisstand Zugangsprodukte als Vorleistungen für
Breitbandanschlüsse, soweit diese alle Funktionalitäten
und Qualitätsmerkmale von ADSL2+-Anschlüssen abbil-
den. Der IP-Bitstrom-Zugangsmarkt umfasst demnach
diejenigen Vorleistungsprodukte nicht, die z. B. das kom-
merzielle Angebot von hochqualitativen IP-TV- Diensten
ermöglichen und hierdurch besondere Anforderungen an
die Netzkapazität stellen, die mit Bitstromprodukten, die
Zugang zu ADSL2+-Anschlüssen eröffnen, nicht reali-

sierbar sind. Nach dem Grundsatz der Technologieneutra-
lität ist es dabei nicht erheblich, welche Technik im An-
schlussbereich hierfür eingesetzt wird.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der so defi-
nierte IP-Bitstrom-Zugang auf der Basis der hier konkre-
tisierten Marktabgrenzung Nachfragern in nicht diskrimi-
nierender Weise, d. h. nach dem Grundsatz „interne
Behandlung gleich externe Behandlung“ zur Verfügung
gestellt wird.

Damit werden alle Konzentratornetzplattformen unab-
hängig von der verwendeten Transporttechnologie als
Teil des Marktes angesehen; Vorleistungen für An-
schlüsse, die von den derzeitigen ADSL2+-Anschlüssen
deutlich abgrenzbare Übertragungsqualitäten und -quanti-
täten erlauben, sind nicht Teil des Marktes.

Im September 2007 hat das Verwaltungsgericht Köln die
Klage der Deutschen Telekom AG gegen die Regulie-
rungsverfügung und die Marktdefinition und Marktana-
lyse des IP-Bitstrom-Zugangsmarktes zurückgewiesen
und in allen Punkten die Rechtmäßigkeit der Marktdefini-
tion und Marktanalyse bestätigt.

5.2 Regulierungsverfügung
Aufgrund der Festlegung der Präsidentenkammer auf den
identifizierten Bitstrom-Märkten erließ die Bundesnetz-
agentur im Berichtszeitraum zwei Regulierungsverfügun-
gen gegenüber der Deutschen Telekom AG.

Nach ausführlicher nationaler Konsultation des Entschei-
dungsentwurfes und dessen Vorlage zur Stellungnahme
bei der EU-Kommission wurde der Deutschen Telekom
AG am 13. September 2006 zunächst die Regulierungs-
verfügung für den IP-Bitstrom-Zugang bekannt gegeben.
Danach muss die Deutsche Telekom AG nachfragenden
Wettbewerbern den Zugang zum IP-Bitstrom zu nicht-
diskriminierenden Bedingungen gewähren und sich die
Entgelte für diese Zugangsleistung vorab von der Bun-
desnetzagentur nach dem Maßstab der Kosten der effizi-
enten Leistungsbereitstellung genehmigen lassen. Da-
rüber hinaus wurde ihr auferlegt, innerhalb von maximal
drei Monaten ein Standardangebot für den IP-Bitstrom-
Zugang vorzulegen, der nachfragende Wettbewerber in
die Lage versetzt, die Zugangsleistung ohne aufwändige
Vertragsverhandlungen von der Deutschen Telekom AG
beziehen zu können.

Die EU-Kommission, der die Entscheidung im Vorfeld
vorgelegt worden war, hatte die von der Bundesnetzagen-
tur beschlossenen Maßnahmen begrüßt.

Am 7. März 2007 wurde der Deutschen Telekom AG so-
dann die Regulierungsverfügung für den ATM-Bitstrom-
zugang bekannt gegeben. 

In dieser Regulierungsverfügung wurde der Deutschen
Telekom AG eine Verpflichtung zur Zugangsgewährung
zum ATM-Bitstromzugang zu nicht-diskriminierenden
Bedingungen, zur getrennten Rechnungsführung und zur
Veröffentlichung eines Standardangebots auferlegt. Hin-
sichtlich der Entgelte sah die zuständige Beschlusskam-
mer von einer Vorab-Genehmigungspflicht nach dem
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Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung ab und erachtete in diesem Fall eine nachträgliche
Entgeltkontrolle für ausreichend. 

Der ATM-Bitstromzugang ist eine Vorleistung, die Wett-
bewerber in die Lage versetzen soll, auf den nachgelager-
ten Endkundenmärkten qualitativ hochwertige DSL-
Anschlüsse, die in erster Linie von Geschäftskunden
nachgefragt werden, anzubieten. Hierin unterscheidet
sich der ATM-Bitstromzugang vom IP-Bitstromzugang,
zu dessen Zugangsgewährung die Deutsche Telekom AG
bereits im September letzten Jahres verpflichtet worden
ist, der auf der Basis des Internetprotokolls abgewickelt
wird und der vornehmlich den DSL-Massenmarkt im
Blick hat.

5.3 Standardangebote und 
Zugangsverfahren 

Die Bundesnetzagentur hat mit einer Entscheidung vom
28. August 2007 die Bedingungen, zu denen Wettbewer-
ber den Zugang zum „IP-Bitstrom“ der Deutschen Tele-
kom AG erhalten können, konkretisiert.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassend
durchgeführten Überprüfung, ob und inwieweit das von
der Deutsche Telekom AG vorgelegte IP-Bitstrom-Stan-
dardangebot vollständig ist und den Vorgaben der Billig-
keit, Chancengleichheit und Rechtzeitigkeit entspricht.
Aufgrund der Überprüfung der Bedingungen anhand die-
ser gesetzlichen Kriterien hat die Bundesnetzagentur die
Deutsche Telekom AG aufgefordert, ihr Standvertragsan-
gebot für den IP-Bitstrom in einigen Punkten zu ändern
bzw. nachzubessern und einen unter Berücksichtigung
der Vorgaben aus der Entscheidung überarbeiteten Ver-
tragstext bis Ende September 2007 vorzulegen.

Wesentliche Punkte, die die Deutsche Telekom AG be-
rücksichtigen musste, sind das Angebot eines „Stand
alone“-Bitstroms spätestens bis April 2008 sowie das An-
gebot des IP-Bitstroms auch für symmetrische Anschluss-
varianten. Darüber hinaus musste die Deutsche
Telekom AG verbesserte Entstörungsbedingungen auf-
nehmen sowie eine Mindestqualität, die ein Angebot von
Sprachdiensten über den IP-Bistrom ermöglicht, garantie-
ren. Zudem musste die Deutsche Telekom AG einige all-
gemeine vertragliche Bedingungen ändern, ergänzen oder
sogar ganz streichen.

Die Bundesnetzagentur überprüft das am
28. September 2007 von der Deutsche Telekom AG vor-
gelegte überarbeitete Standardangebot in einem zweiten
Schritt daraufhin, ob das Unternehmen die Vorgaben aus
der ergangenen Entscheidung vollständig und korrekt
umgesetzt hat. Sofern dies nicht der Fall ist, wird die zu-
ständige Beschlusskammer dann von sich aus die Bedin-
gungen festlegen.

Parallel zum laufenden Überprüfungsverfahren des Stan-
dardangebotes für den IP-Bitstrom-Zugang hat die Bun-
desnetzagentur in bisher drei Verfahren auf Antrag der je-
weiligen Zugangsnachfrager Anordnungen gemäß § 25
TKG erlassen, in denen die Deutsche Telekom AG ver-

pflichtet wurde, den Unternehmen Zugang zum IP-Bit-
strom zu gewähren. Wegen der konkreten Bedingungen
und der Entgelte wurde auf die endgültige Entscheidun-
gen im Standardangebots-Überprüfungsverfahren bzw.
das anstehende Entgeltgenehmigungsverfahren verwie-
sen.

6. Regulierungsmaßnahmen auf den 
Märkten für Anrufzustellung in 
einzelnen Mobilfunknetzen
(Markt 16)

6.1 Marktdefinition und -analyse

Das Marktanalyseverfahren im Bereich Anrufzustellung
in einzelnen Mobiltelefonnetzen (Markt Nr. 16 der Märk-
teempfehlung der EU-Kommission) ist mit der Festle-
gung der Präsidentenkammer vom 19. Dezember 2005
abgeschlossen worden. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Marktabgrenzung und
der Prüfung beträchtlicher Marktmacht sind bereits im
Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur für die Jahre
2004/2005 dargelegt worden.

6.2 Regulierungsverfügungen

Am 30. August 2006 gab die Bundesnetzagentur jedem
der vier Mobilfunknetzbetreiber (T-Mobile Deutschland
GmbH, Vodafone D2 GmbH, E-Plus GmbH & Co. KG
und O2 (Germany) GmbH & Co. OHG) eine Regulie-
rungsverfügung bekannt, mit der die Bedingungen festge-
legt wurden, zu denen die vier Mobilfunknetzbetreiber
Gespräche aus anderen Netzen zu Endkunden im eigenen
Mobilfunknetz durchleiten müssen, sog. Anrufzustellung
oder Terminierung. Mit den Verfügungen wurden die vier
Mobilfunknetzbetreiber verpflichtet, auf entsprechende
Nachfrage ihre Mobilfunknetze zum Zweck der Anrufzu-
stellung mit anderen Netzen zusammenzuschalten. Die
dafür verlangten Entgelte müssen sie sich von der Bun-
desnetzagentur nach dem Maßstab der effizienten Leis-
tungsbereitstellung genehmigen lassen. Eine Zusammen-
schaltung muss diskriminierungsfrei geschehen.

Gerade um den Maßstab der Entgeltregulierung war im
Vorfeld dieser Entscheidung hart gerungen worden.
Nachdem nicht alle Mobilfunknetzbetreiber die im Rah-
men der nationalen Konsultation der Entscheidungsent-
würfe gewährte Möglichkeit, die Ex-ante-Regulierung
durch eine angemessene Fortsetzung des Absenkungs-
pfads abzuwenden, genutzt hatten, war die zuständige
Beschlusskammer nach einem umfassenden Abwägungs-
prozess zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Genehmi-
gungspflicht der Terminierungsentgelte nach dem Maß-
stab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
am besten geeignet ist, um den Schutz der Verbraucherin-
teressen zu gewährleisten. Mit dieser Entscheidung trug
die Bundesnetzagentur auch Forderungen insbesondere
der Europäischen Gemeinschaften, der die Entschei-
dungsentwürfe gemäß dem im TKG vorgegebenen Ver-
fahren zur Stellungnahme vorgelegt worden waren, und
zudem auch der Monopolkommission Rechnung.
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Gegen die am 30. August 2006 bekannt gegebenen Regu-
lierungsverfügungen reichten in der Folge alle vier Mo-
bilfunknetzbetreiber verwaltungsgerichtliche Klage ein
und stellten zudem Anträge auf Herstellung der aufschie-
benden Wirkung ihrer Klagen. Während die Eilanträge
vom Verwaltungsgericht Köln nach einer Interessenabwä-
gung abgelehnt wurden, hob das Gericht in allen vier
Hauptsacheverfahren mit Urteilen vom 1. und 8. März
2007 die in den Regulierungsverfügungen auferlegte
Ex-ante-Genehmigungspflicht der Zusammenschaltungs-
entgelte nach dem Maßstab der Kosten der effizienten
Leistungsbereitstellung auf. Die übrigen in den Regulie-
rungsverfügungen auferlegten Abhilfemaßnahmen erach-
tete das Verwaltungsgericht Köln dagegen für rechtmä-
ßig. Soweit in den Urteilen die Genehmigungspflicht der
Mobilfunk-Terminierungsentgelte aufgehoben worden
war, legte die Bundnetzagentur dagegen unverzüglich Re-
vision beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die vier Mo-
bilfunknetzbetreiber stellten darauf hin Anträge nach
§ 80 Abs. 7 VwGO auf Außerkraftsetzung der sofortigen
Vollziehbarkeit der Regulierungsverfügung. Drei dieser
Anträge lehnte das Bundesverwaltungsgericht jedoch ab,
so dass die Entgeltgenehmigungspflicht weiter vollzieh-
bar blieb. Der vierte Mobilfunknetzbetreiber nahm dar-
aufhin von sich aus seinen Antrag nach § 80 Abs. 7
VwGO zurück. Über die Revisionen hatte das Bundesver-
waltungsgericht am Ende des Berichtszeitraums noch
nicht entschieden.

6.3 Entgeltverfahren

Mit Entscheidungen vom 8. und 16. November 2006 legte
die Bundesnetzagentur erstmals die Terminierungsent-
gelte für die T-Mobile Deutschland GmbH, die Vodafone
D2 GmbH, die E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG und
die O2 (Germany) GmbH & Co OHG fest. Mit Wirkung
ab dem 23. November 2006 wurden Entgelte in Höhe von
8,78 Cent/Minute für T-Mobile und Vodafone D2 und in
Höhe von 9,94 Cent/Minute für E-Plus und O2 (Ger-
many) genehmigt. Aufgrund einer gerichtlichen Entschei-
dung blieben die bisherigen Entgelte in Höhe von 11,00
bzw. 12,40 Cent/Minute bis einschließlich zum 22. No-
vember 2006 unverändert.

Die von den Mobilfunknetzbetreibern mit ihren Entgelt-
anträgen eingereichten Kostenunterlagen konnten nicht
als tragfähige Entscheidungsgrundlage anerkannt werden,
weil sie in allen Fällen keine verursachungsgerechte Zu-
ordnung der geltend gemachten Kosten auf die Terminie-
rungsleistungen erkennen ließen. Dadurch bestand keine
Möglichkeit, die Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung für die einzelnen Mobilfunknetzbetreiber auf der
Basis der von ihnen eingereichten Kostennachweise zu
quantifizieren, obwohl die Bundesnetzagentur angesichts
der erstmalig im Mobilfunkbereich durchgeführten Ge-
nehmigungsverfahren den Unternehmen bis weit in das
Verfahren hinein die Gelegenheit zur Nachlieferung von
Unterlagen eingeräumt hatte. 

Um dennoch im Interesse aller Marktbeteiligten eine Ent-
geltentscheidung treffen zu können, wurden die Entgelte
auf der Basis eines internationalen Tarifvergleichs ermit-

telt. Dieser internationale Tarifvergleich für die Mobil-
funkterminierungsentgelte wurde in methodisch konsis-
tenter Weise zu den von der Bundesnetzagentur in der
Vergangenheit angestellten Tarifvergleichsbetrachtungen
im Festnetz vorgenommen. Für die internationale Ver-
gleichsmarktbetrachtung kamen daher grundsätzlich nur
solche EU-Länder in Frage, in denen nach der Liberali-
sierung bereits ein ausreichender Zeitraum für das Entste-
hen von Wettbewerbsstrukturen verstrichen war. Das wa-
ren zum damaligen Zeitpunkt nach Ansicht der
Bundesnetzagentur die 15 ursprünglichen EU-Mitglieds-
staaten. Zur Sicherstellung, dass sich die Tarifergebnisse
an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ori-
entieren, wurden in die Länderauswahl nur jene Länder
aufgenommen, in welchen die Entgelte ihrerseits originär
anhand von Kostenmodellen bzw. Kostennachweisen zu
bestimmen waren. Nicht in die Auswahl flossen daher
jene Länder ein, in denen die Terminierungsentgelte auf-
grund einer Vergleichsmarktbetrachtung festgelegt wur-
den. In den Tarifvergleich wurden darüber hinaus aus-
schließlich Mobilfunknetzbetreiber mit gemeinsamer
GSM-/UMTS-Netzinfrastruktur einbezogen. Dadurch
wurde eine angemessene Berücksichtigung der Kosten
für die UMTS-Netzinfrastruktur in den Tarifen gewähr-
leistet. Nach vorgenommener Bereinigung verblieben in
der gesamten Referenzgruppe letztlich 10 Länder, deren
Betreiber – um den frequenzbedingten netzinfrasturspezi-
fischen Besonderheiten der Netzbetreiber gesondert
Rechnung zu tragen – in zwei Vergleichsgruppen
(900 MHz-Frequenzen versus 1800 MHz-Frequenzen)
geclustert wurden. Unter den einbezogenen Länder be-
fanden sich insbesondere auch Großbritannien, Frank-
reich, Italien und Spanien und damit die Länder, die so-
wohl von der Größe als auch von der Einwohnerzahl
Deutschland am nächsten kommen und die – mit Aus-
nahme von Spanien – auch im Rahmen des Tarifver-
gleichs für die Festnetzentgelte betrachtet wurden.

Um sicherzustellen, dass im Sinne einer gebotenen „For-
ward-looking-Betrachtung“ sämtliche (i.d.R. gleitpfad-
abhängigen) Tarifänderungen in den herangezogenen
Ländern während des Geltungszeitraumes der zu erteilen-
den Genehmigungen, also während des nächsten Jahres,
Berücksichtigung finden, wurden die Entgelte pro Betrei-
ber und Monat gesondert verrechnet und aus den Einzel-
daten betreiberspezifische Durchschnittswerte abgeleitet.
Sodann wurde separat für beide Vergleichsgruppen das
arithmetische Mittel gebildet. In einem weiteren Schritt
wurde für die Bestimmung der am Maßstab der effizien-
ten Leistungsbereitstellung auszurichtenden Terminie-
rungsentgelte erneut das arithmetische Mittel dieser
Betreiber gebildet. Um Restunsicherheiten des vorge-
nommenen Vergleichs auszuschließen, erhöhte die Bun-
desnetzagentur die so ermittelten Entgelte schließlich um
einen Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 Prozent. Damit
folgte sie der Rechtsprechung des BGH, nach der im Ein-
zelfall ein Sicherheitszuschlag erforderlich sein kann,
falls das Vergleichsmaterial für den Preisvergleich auf
Schätzungen beruht oder mit sonstigen Unsicherheitsfak-
toren behaftet ist.
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Ein darüber hinausgehender Zuschlag zur Berücksichti-
gung der UMTS-Lizenzgebühr war nicht vorzunehmen.
Denn durch den internationalen Tarifvergleich wurden
implizit Kostenanteile für die UMTS-Lizenzgebühr be-
rücksichtigt. Die Tarifspreizung zwischen den Entgelten
für die Terminierung im D-Netz der T-Mobile und den
beiden E-Netzen blieb trotz der vorgenommenen Absen-
kung prozentual gleich. Damit wurde den frequenzaustat-
tungsbedingt unterschiedlichen Kosten zwischen den
900 MHz- und den 1800 MHz-Mobilfunknetzen, dem
späteren Markteintritt sowie den geringeren Marktantei-
len und den daraus resultierenden ungünstigeren Skalen-
effekten der E-Netzbetreiber in angemessener Weise
Rechnung getragen. 

Neben den Verbindungsentgelten wurden in den Ent-
scheidungen zugleich auch die sonstigen Entgelte, die für
die Netzzusammenschaltung zum Zweck der Terminie-
rung anfallen, insbesondere für die Zusammenschaltungs-
anschlüsse und die Konfigurationsmaßnahmen geneh-
migt. 

Gegen die Entgeltgenehmigungen erhoben in der Folge
alle vier Mobilfunknetzbetreiber Klage zu stellten zudem
Eilanträge, mit denen sie die Genehmigung höherer Ent-
gelte verfolgten. Das Verwaltungsgericht Köln lehnte
diese Eilanträge ab, weil es die Entgeltentscheidungen
nach summarischer Prüfung nicht als rechtswidrig ansah.
Über die Klagen in den Hauptsachen war bis Ende No-
vember 2007 noch nicht entschieden.

Mit Blick auf die bis zum 30. November 2007 erteilten
Genehmigungen, reichten die vier Mobilfunknetzbetrei-
ber im September 2007 erneut Entgeltanträge für die Zeit
ab dem 1. Dezember 2007 ein.

Daraufhin hat die Bundesnetzagentur am 30. November
2007 den deutschen Mobilfunknetzbetreibern T-Mobile
Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH, E-Plus Mobil-
funk GmbH & Co KG und O2 (Germany) GmbH & Co
OHG in vier Entscheidungen jeweils neue Terminie-
rungsentgelte ab dem 1. Dezember 2007 genehmigt. Die
Terminierungsentgelte, die andere Netzbetreiber an die
Mobilfunknetzbetreiber für die Anrufzustellung in ihren
jeweiligen Mobilfunknetzen zahlen müssen, betragen
künftig 7,92 Cent/Minute für die beiden D-Netze und
8,80 Cent/Minute für die zwei E-Netze. Die neuen Ent-
gelte liegen damit für T-Mobile und Vodafone D2 knapp
10 Prozent und für E-Plus und O2 gut 11 Prozent unter
den bisher geltenden Tarifen in Höhe von 8,78 bzw.
9,94 Cent/Minute.

Während die Bundesnetzagentur diese Entgelte bei der
erstmaligen Genehmigung im vergangenen Jahr noch al-
leine auf der Basis eines internationalen Tarifvergleichs
festlegen musste, weil alle vier Unternehmen keine aussa-
gekräftigen Kostennachweise vorgelegt hatten, konnten
die jetzt genehmigten Entgelte erstmals auf der Basis vor-
gelegter Kostenunterlagen ermittelt bzw. daraus abgelei-
tet werden.

Ein Netzbetreiber hat die Kritik an den im vergangenen
Jahr vorgelegten Nachweisen berücksichtigt und seine
Kostendokumentation daraufhin für das diesjährige Ge-

nehmigungsverfahren soweit verbessert, dass die zustän-
dige Beschlusskammer daraus erstmals die effizienten
Kosten einer Terminierungsminute ermitteln konnte.
Hierdurch war sie auch in der Lage, die Entgelte der übri-
gen drei Mobilfunknetzbetreiber, deren eingereichte Kos-
tenunterlagen wiederum nicht als tragfähige Entschei-
dungsgrundlage anerkannt werden konnten, im Wege
einer nationalen Vergleichsbetrachtung abzuleiten und zu
genehmigen. Insgesamt konnte daher – noch besser als es
bei einem internationalen Tarifvergleich möglich ist – die
spezielle Kostensituation der deutschen Mobilfunknetz-
betreiber, etwa mit Blick auf Netz-, Personal- und Lizenz-
kosten, Frequenzausstattung, Netztopologie, geographi-
sche Gegebenheiten und Nutzungsverhalten, abgebildet
werden. Gerade die differenziert zu bewertende Ver-
gleichbarkeit ausländischer Tarife mit denen unter deut-
schen Rahmenbedingungen hatten die vier Mobilfunk-
netzbetreiber immer wieder hervorgehoben und
demzufolge auch die letztjährige Entgeltgenehmigung auf
der Grundlage eines internationalen Tarifvergleichs teil-
weise kritisiert. Diese Bedenken können gegen die neuen
Entgelte jetzt nicht mehr erhoben werden.

Neben den Netzkosten sind bei der Kalkulation der Ter-
minierungsentgelte auch die Kosten der UMTS-Lizenz
auf der Basis einer aktuellen Wertermittlung berücksich-
tigt worden. Auch in anderen europäischen Ländern, in
denen ursprünglich hohe Auktionspreise erzielt worden
waren, wie etwa in Großbritannien, sind UMTS-Lizenz-
kosten bei der Festlegung der Mobilfunkterminierungs-
entgelte berücksichtigt worden. Darüber hinaus hat die
Bundesnetzagentur ein Gutachten zur Bestimmung des
für den Mobilfunkbereich maßgeblichen Kapitalzinssat-
zes eingeholt.

Die Tarifspreizung zwischen den Entgelten für die Termi-
nierung in den D-Netzen und den E-Netzen ist gegenüber
den Entscheidungen vom vergangenen Jahr leicht redu-
ziert worden. Damit hat die Bundesnetzagentur zwar ei-
nerseits anerkannt, dass die Skaleneffekte der E-Netzbe-
treiber infolge ihrer Erstausstattung mit 1 800er-MHz-
Mobilfunkfrequenzen und ihres späteren Markteintritts
sowie den geringeren Marktanteilen im Verhältnis zu den
beiden D-Netzbetreibern noch etwas ungünstiger sind,
andererseits aber auch berücksichtigt, dass sich diese
Nachteile mit fortschreitender Zeit verringern. Auch die
Europäische Kommission hatte in jüngerer Zeit mehrfach
geäußert, dass sie in den kommenden Jahren eine Anglei-
chung der Terminierungsentgelte von Netzbetreibern mit
unterschiedlicher Frequenzerstausstattung erwartet. Die
Laufzeit der Entgelte wurde bis zum 31. März 2009 be-
fristet.

6.4 Standardangebote

Die Bundesnetzagentur hat am 31. Oktober 2007 im Be-
reich der Mobilfunkterminierungsleistungen (Markt
Nr. 16) die Überprüfung der von den vier deutschen Mo-
bilfunknetzbetreibern T-Mobile, Vodafone, E-Plus und
O2 vorgelegten Standardangebote abgeschlossen. Nach-
dem den Netzbetreibern zunächst in einer ersten Teilent-
scheidung vom 6. Juli 2007 bestimmte Vorgaben zur
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Überarbeitung ihrer Standardangebote gemacht worden
waren, hat die Bundesnetzagentur in einer zweiten Teil-
entscheidung die Angebote nochmals anhand der Krite-
rien von Chancengleichheit, Billigkeit und Rechtzeitig-
keit überprüft und, wo nötig, Korrekturen angebracht.
Besonders strittig waren in diesem Zusammenhang die
Bestimmungen zu Sicherheitsleistungen und zur Bereit-
stellung der Netzanschlüsse. Die Standardangebote der
vier Mobilfunknetzbetreiber wurden jeweils mit einer
Mindestlaufzeit von zwei Jahren versehen.

7. Regulierungsmaßnahmen auf dem 
Markt für Rundfunkübertragungs-
dienste zur Bereitstellung von 
Sendeinhalten für Endnutzer 
(Markt 18)

7.1 Marktdefinition und -analyse

Die Präsidentenkammer hat am 20. September 2006 die
Marktdefinition und Marktanalyse hinsichtlich der
„Rundfunk-Übertragungsdienste zur Bereitstellung von
Sendeinhalten für Endnutzer“ (Markt Nr. 18 der Märkte-
empfehlung) festgelegt. Relevant waren gemäß der
Empfehlung 2003/311/EG und der zugehörigen Begrün-
dung allerdings lediglich Vorleistungsmärkte, die eine
Verbreitung von Rundfunksignalen über Kabel, Satellit
und Terrestrik bzw. damit funktional vergleichbaren Me-
dien zum Gegenstand hatten.

7.1.1 Marktabgrenzung

Die Untersuchung grenzt 30 Vorleistungsmärkte in sach-
licher und räumlicher Hinsicht namentlich ab. Es handelt
sich dabei um 13 Märkte im Kabelbereich und um
17 Märkte im terrestrischen Bereich. Aufgrund rechtli-
cher Vorgaben aus der Rahmenrichtlinie ist im Satelliten-
bereich kein Markt abzugrenzen.

(a) Kabelmärkte

Im relevanten Kabelbereich bestehen zwei unter-
schiedliche Arten von Vorleistungsmärkten, nämlich
einerseits Kabeleinspeisemärkte und andererseits Si-
gnallieferungsmärkte. 

Gegenstand von Kabeleinspeisemärkten ist das An-
gebot der analogen und/oder digitalen Einspeisung
von Rundfunksignalen in ein Breitbandkabelnetz,
welches der jeweilige Kabelnetzbetreiber der Netz-
ebene 3 gegenüber einem Inhalteanbieter abgibt. Bei
der sogenannten „Netzebene 3“ handelt es sich um
den Signaltransport von einer Kabelkopfstation bis
zum Übergabepunkt auf dem jeweils versorgten
Grundstück. Hieran schließt sich die sogenannte
„Netzebene 4“ an, also der Signaltransport vom
Übergabepunkt bis zur Kabelanschlussdose in der je-
weiligen Wohnung. 

Kabeleinspeisemärkte sind netzbezogen abzugren-
zen. Denn aus Sicht der nachfragenden Inhalteanbie-
ter können die Kabelendkunden allein über das je-
weilige Netz der Netzebene 3 erreicht werden.

Die Existenz von Signallieferungsmärkten ist eine
deutsche Besonderheit. Sie beruht auf der aus politi-
schen Gründen herbeigeführten Trennung der Netze-
benen 3 und 4. Betreiber der Netzebene 4 beziehen
dabei gegen Entgelt Signale von Betreibern der Netz-
ebene 3. Anders als bei der Kabeleinspeisung ist es
dem Nachfrager der Signallieferung allerdings letzt-
lich gleich, mit welchem Kabelnetz der Netzebene 3
er einen Vertrag abschließt, jedenfalls solange die je-
weiligen Netze räumlich verfügbar sind und das Pro-
grammangebot vergleichbar ist. Aufgrund unter-
schiedlicher Ausweichmöglichkeiten der Nachfrager
sind die Märkte allerdings nach der Größe der ver-
sorgten Cluster (Gesamtheit der von einem einzigen
NE 3/NE 4-Übergabepunkt aus versorgten Wohnein-
heiten) zu unterteilen. Es bestehen Signallieferungs-
märkte für die Versorgung von NE 4-Clustern
= 500 Wohneinheiten und für die Versorgung von
NE 4-Clustern > 500 Wohneinheiten. 

In räumlicher Hinsicht sind für beide Signalliefe-
rungsmärkte jeweils drei Regionalmärkte abzugren-
zen. Diese Angrenzung folgt den Verbreitungsgebie-
ten der jeweiligen Regionalgesellschaften.

(b) Märkte im terrestrischen Bereich

Anders als im Kabelbereich sind im terrestrischen
Bereich die Übertragungen nach Fernseh- und Radio-
signalen sowie nach analogen und digitalen Signalen
zu trennen und jeweils verschiedenen sachlich rele-
vanten Märkten zuzurechnen. 

In räumlicher Hinsicht sind die Märkte für terrestri-
sche Leistungen unterschiedlich zu behandeln. Wäh-
rend die beiden Märkte für analoge terrestrische
Übertragungsleistungen sowie der Markt für digitale
terrestrische Fernsehübertragungen aufgrund homo-
gener Wettbewerbsbedingungen national abzugren-
zen sind, ergeben sich im digitalen terrestrischen Ra-
diobereich in Übereinstimmung mit den jeweiligen
Frequenzbedeckungsräumen regionale Märkte. Ins-
gesamt sind so 17 sachlich und räumlich relevante
terrestrische Vorleistungsmärkte abzugrenzen. 

7.1.2 Regulierungsbedürftigkeit

Von den 30 abgegrenzten Vorleistungsmärkten werden
die gesamten 13 Kabelmärkte sowie ein Markt im terres-
trischen Bereich als potenziell regulierungsbedürftig er-
achtet. 

Die übrigen 16 terrestrischen Märkte kommen für eine
Regulierung nach dem zweiten Teil des TKG nicht in Be-
tracht. Im terrestrischen Fernsehbereich ist die analoge
Übertragung im endgültigen Niedergang begriffen, wäh-
rend die digitale Übertragung noch keine gesicherte
Marktposition hat finden können. Letzteres gilt auch für
die digitale terrestrische Radioübertragung. Aufgrund ih-
rer im intermodalen Vergleich geringen Bedeutung er-
scheint eine Regulierung der entsprechenden terrestri-
schen Übertragungsmärkte nicht notwendig und letzten
Endes unverhältnismäßig. 
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7.1.3 Bestimmung der beträchtlichen 
Marktmacht

Beträchtliche Marktmacht und damit ein Fehlen wirksa-
men Wettbewerbs wird für sieben Märkte festgestellt,
nämlich für sechs Kabelmärkte und für den einen als re-
gulierungsbedürftig erachteten terrestrischen Markt.

Die Gesamtschau der Wettbewerbsbedingungen hat ge-
zeigt, dass sich auf den Kabelmärkten die drei Nachfolge-
gesellschaften des ehemaligen Monopolisten Deutsche
Telekom AG, nämlich die Kabel Deutschland GmbH, die
Unity Media GmbH und die Kabel Baden Württem-
berg GmbH & Co KG, unabhängig von Wettbewerbern,
Kunden und Endverbrauchern verhalten können. Auf de-
ren Märkten herrscht deshalb kein wirksamer Wettbe-
werb. Die anderen Kabelunternehmen sind hingegen auf-
grund ihrer vergleichsweise geringen Größe einer
ausgleichenden Gegenmacht der Inhalteanbieter ausge-
setzt.

Auf dem nationalen Markt für die analoge terrestrische
Radioübertragung verfügt T-Systems als fast alleiniger
Anbieter über beträchtliche Marktmacht.

7.2 Regulierungsverfügung

Nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen nationa-
len Anhörung und der Notifizierung der beabsichtigten
Entscheidungsentwürfe bei der EU-Kommission, gab die
Bundesnetzagentur am 25. April 2007 den Kabelnetzbe-
treibern Iesy Hessen GmbH & Co. KG (nunmehr: Unity-
media Hessen GmbH & Co KG), Ish NRW GmbH (nun-
mehr: Unitymedia NRW GmbH), Kabel Baden-
Württemberg GmbH & Co. KG (KabelBW) und Kabel
Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
(KDVS) sowie der T-Systems Business Services GmbH
jeweils gesonderte Regulierungsverfügungen im Bereich
der Märkte für Rundfunk-Übertragungsdienste bekannt.

Die Entscheidungen gegenüber den vier Kabelnetzbetrei-
bern legen sowohl die Bedingungen für die Einspeisung
von Rundfunksignalen durch Rundfunkveranstalter in die
Kabelnetze als auch für die Weiterlieferung solcher Si-
gnale durch die Kabelnetzbetreiber an die Betreiber klei-
nerer Kabelverteilnetze der sog. Netzebene 4 fest. Die
inhaltlich weitgehend identischen Regulierungsverfügun-
gen legen den Kabelnetzbetreibern Transparenzver-
pflichtungen hinsichtlich der Einspeise- und Signal-
lieferungsbedingungen, Diskriminierungsverbote und
Zugangsverpflichtungen für die Signallieferung sowie
eine Ex-post-Entgeltregulierung im Falle missbräuch-
lichen Preissetzungsverhaltens auf. Die gegenüber der
T-Systems Business Services GmbH bekannt gegebene
Regulierungsverfügung betrifft die Signallieferung im
UKW-Hörfunkbereich und sieht ebenfalls eine Ex-post-
Entgeltkontrolle vor.

Mit den ergangenen Regulierungsverfügungen hat die
Bundesnetzagentur das Regulierungsregime im Bereich
der Rundfunkübertragung im Wesentlichen fortgeschrie-
ben. Die auferlegten Maßnahmen beschränken sich in

verhältnismäßiger Weise auf das unabdingbar erforderli-
che Maß. Die Unternehmen KDVS und KabelBW haben
gegen die ihnen gegenüber ergangenen Feststellungen des
Vorliegens beträchtlicher Marktmacht und die darauf auf-
setzenden Regulierungsverfügungen verwaltungsgericht-
liche Klagen erhoben, über die bisher allerdings noch
nicht entschieden worden ist.

7.3 Überprüfung der Standardangebote

Im Zusammenhang mit der Regulierungsverfügung vom
25. April 2007 war den Kabelnetzbetreibern Unitymedia
NRW GmbH, Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Ka-
bel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
sowie Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG auf-
erlegt worden, ein einheitliches Standardangebot für jene
Zugangsleistungen zu veröffentlichen, zu denen sie durch
die Regulierungsverfügung verpflichtet worden sind und
für die eine allgemeine Nachfrage besteht. Dieser Ver-
pflichtung kamen die Kabelnetzbetreiber durch Vorlage
entsprechender Standardangebote für die Signallieferung
an Netzebene 4-Betreiber innerhalb der ihnen bis zum
25. Juli 2007 gesetzten Frist nach. Die Bundesnetzagen-
tur leitete daraufhin ein Überprüfungsverfahren nach
§ 23 TKG ein, im Rahmen dessen Nachfrager die Gele-
genheit erhielten, zu den in den jeweiligen Standardver-
tragsangeboten enthaltenen Signallieferungsleistungen
Stellung zu nehmen. Die Überprüfungsverfahren konnten
aufgrund der zahlreichen Änderungsbegehren der am
Verfahren beteiligten Verbände und Unternehmen bis
zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht abgeschlos-
sen werden.

7.4 Vorlage von Zugangsvereinbarungen

Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnet-
zes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, muss
Vereinbarungen über Zugangsleistungen, an denen er als
Anbieter beteiligt ist, der Bundesnetzagentur gemäß § 22
Abs. 3 TKG vorlegen. So sind im Zusammenhang mit
den Regulierungsverfügungen vom 25. April 2007 auch
die davon betroffenen Kabelnetzbetreibern verpflichtet,
Vereinbarungen über Zugangsleistungen vorzulegen. Da
die Unternehmen dieser Verpflichtung jedoch auf Auffor-
derung nicht bzw. nur unzureichend nachkamen hat die
Bundesnetzagentur im Oktober 2007 erstmals im förmli-
chen Verfahren nach § 126 i. V. m. § 22 Abs. 3 TKG die
Vorlage von Verträgen angeordnet.

8. Weitere Märkte der Kommissions-
Empfehlung (Märkte 15, 17)

8.1 Markt 15

Markt 15 der Kommissions-Empfehlung umfasst den Zu-
gang und den Verbindungsaufbau in öffentlichen Mobil-
telefonnetzen. Das entsprechende Marktdefinitions- und
Marktanalyseverfahren ist mit der Festlegung der Präsi-
dentenkammer vom 26. Juli 2007 abgeschlossen. 
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8.1.1 Marktdefinition und -analyse

8.1.1.1 Marktabgrenzung

Bei der sachlichen Marktabgrenzung werden drei Teil-
märkte unterschieden. Dies sind

(a) Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetrei-
bern für Mobile Virtual Network Operator (MVNO). 

(b) Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetrei-
bern für Diensteanbieter (Service Provider).

(c) Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetrei-
bern für National Roaming.

Die Bundesnetzagentur ist zur Annahme von Teilmärkten
gelangt, weil sie bei der Untersuchung der einzelnen Ge-
schäftsmodelle stärker auf die fehlende Austauschbarkeit
aus Nachfragersicht hinsichtlich der unterschiedlichen
Verwendungszwecke der Leistungen von Mobilfunknetz-
betreibern für MVNO, Diensteanbieter und National
Roaming sowie auf das Kriterium der homogenen Wett-
bewerbsbedingungen abgestellt hat, als auf eine i.d.R.
vorhandene, gewisse Angebotsumstellungsflexibilität. So
besitzt der MVNO keine eigenen Mobilfunkfrequenzen,
sondern integriert die Komponenten Zugang und Verbin-
dungsaufbau in die eigene Netzinfrastruktur, um auf dem
Endkundenmarkt ein vollständiges Angebot von Mobil-
funkdienstleistungen zu erbringen. Im Gegensatz zum
MVNO verfügen Diensteanbieter über keine eigene
Netzinfrastruktur und fragen daher bei den Mobilfunk-
netzbetreibern komplette Mobilfunkpakete nach (Resale-
Modell). Leistungen für National Roaming werden von
Mobilfunknetzbetreibern nachgefragt, um eine man-
gelnde Netzabdeckung zu beseitigen. 

Der sachlich relevante Markt beinhaltet Zugangs- und
Verbindungsaufbauleistungen für Sprache und SMS.
SMS sind zwar kein Substitut für Sprachverbindungen,
werden aber dennoch in die Marktdefinition einbezogen,
weil SMS durchweg im Bündel mit Sprachverbindungen
angeboten werden. Mobile Datendienste sind hingegen
im Einklang mit den Ausführungen der Kommission zur
Begründung der Märkteempfehlung nicht Teil des rele-
vanten Marktes.

Zudem umfasst der sachlich relevante Markt sowohl das
GSM- als auch das UMTS-Netz. Denn aus Nachfrager-
sicht sind die Zugangs- und Verbindungsaufbauleistungen
im GSM- bzw. UMTS- Netz, soweit es sich ausschließ-
lich um Sprachverbindungen und SMS handelt, aus-
tauschbar. Damit wird ferner das Gebot der technologie-
neutralen Regulierung gewahrt.

Bündelfunknetze und Satellitenfunknetze werden wegen
fehlender Austauschbarkeit/Relevanz nicht berücksich-
tigt.

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit
qualifiziert.

8.1.1.2 Regulierungsbedürftigkeit

Der Markt 15 wird als regulierungsbedürftig erachtet.

8.1.1.3 Bestimmung der beträchtlichen 
Marktmacht

Auf keinem der untersuchten regulierungsbedürftigen
Märkte wird eine marktbeherrschende Stellung festge-
stellt.

Auf dem Markt für Leistungen von Mobilfunknetzbetrei-
bern für einen MVNO hat E-Plus mit seinem Vertragsab-
schluss mit Vistream eine Vorreiterrolle übernommen. Da
davon auszugehen ist, dass auch andere Mobilfunknetz-
betreiber in Zukunft Angebote für MVNO machen, sind
die 100 Prozent Marktanteil, die E-Plus mit Markteintritt
hat, nicht ausschlaggebend.

Auf dem Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbe-
treibern für Diensteanbieter kommt eine individuelle
Marktmacht des (gemessen in Umsatzerlösen) größten
Mobilfunkanbieters nicht in Betracht, da der zweitgrößte
Anbieter über eine vergleichbar wirtschaftlich starke Stel-
lung verfügt, die es ersterem nicht erlaubt, sich unabhän-
gig von diesem zu verhalten. Eine gemeinsame Marktbe-
herrschung ist ebenfalls zu verneinen. Die Marktstruktur
bietet zwar Anreize zu einem stillschweigenden Parallel-
verhalten der Mobilfunknetzbetreiber, jedoch sprechen
eine mangelnde Transparenz sowohl der Preise und Pro-
visionen als auch die durch die Marktdaten belegbaren
Veränderungen der Marktanteile auf der Vorleistungs-
ebene für einen bestehenden Wettbewerb zwischen den
Mobilfunkunternehmen. Zudem bietet die dynamische
Marktentwicklung durch Einführung neuer Tarife und
sinkende Preise auf dem korrespondierenden Endkunden-
markt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Mobilfunk-
netzbetreiber sich konstant parallel verhalten. 

Auf dem Markt für Leistungen von Mobilfunknetzbetrei-
bern für National Roaming hat T-Mobile zwar als einzi-
ger Anbieter einen Marktanteil von 100 Prozent. Dieser
führt aber angesichts der Tatsache, dass es mit O2 Ger-
many auch nur einen Nachfrager gibt, nicht zur Feststel-
lung beträchtlicher Marktmacht. Zudem verfügt O2 Ger-
many über ein gewisses Maß an ausgleichender
Nachfragemacht, da sein Netz inzwischen weitestgehend
ausgebaut ist und die fehlende Netzabdeckung auch selbst
erreicht werden könnte.

8.2 Markt 17

Zu dem Bereich International Roaming wurde mit In-
krafttreten des TKG zunächst eine Datenerhebung durch-
geführt. Die Analysearbeiten anderer nationaler Regulie-
rungsbehörden (sowohl allein als auch im Rahmen einer
Arbeitsgruppe der ERG) haben die besonderen Schwie-
rigkeiten im Fall des Auslandsroamings aufgezeigt, dass
nämlich aufgrund seines grenzüberschreitenden Charak-
ters eine einzelne nationale Regulierungsbehörde nicht in
der Lage ist, beträchtliche Marktmacht von Unternehmen
festzustellen und damit wirksam gegen das hohe Niveau
der Vorleistungsentgelte beim gemeinschaftsweiten
Roaming vorzugehen. Daraufhin kündigte die EU-Kom-
mission an, die Entgelte für internationales Roaming auf
der Vorleistungs- und Endkundenebene mittels einer Ver-
ordnung zu regulieren.
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Infolgedessen hat die Bundesnetzagentur die entspre-
chende Marktanalyse eingestellt und sich in dem Projekt-
team der ERG zum International Roaming engagiert.
Zwischenzeitlich hat die EU-Kommission eine entspre-
chende Roaming-Verordnung erlassen. Konsequenter-
weise wird dieser Markt auch nicht mehr in der von der
EU-Kommission am 13. November 2007 vorgelegten
überarbeiteten Märkteempfehlung aufgeführt. Daher ist
derzeit eine Marktanalyse nicht erforderlich.

9. Weitere Regulierungsmaßnahmen im 
Bereich der Marktregulierung

9.1 Regulierungsmaßnahmen auf dem 
Breitband-Zuführungsmarkt

Die Bundesnetzagentur hat am 28. November 2007 ge-
genüber der Deutschen Telekom AG eine Regulierungs-
verfügung auf dem Markt für regionale IP-Breitband-Zu-
führung erlassen, womit das Unternehmen zur
Ermöglichung der Zusammenschaltung zum Zweck der
regionalen IP-Breitband-Zuführung und zur Gewährung
von Kollokation verpflichtet wurde. Ferner ist ihm die
Verpflichtung auferlegt worden, dass Vereinbarungen
über Zugänge auf objektiven Maßstäben beruhen, nach-
vollziehbar sind, einen gleichwertigen Zugang gewähren,
den Geboten der Chancengleichheit und Billigkeit genü-
gen, den zum Zugang berechtigten Unternehmen alle für
die Inanspruchnahme der entsprechenden Zugangsleis-
tungen benötigten Informationen zu veröffentlichen so-
wie seine Vorleistungspreise für Zugangsleistungen auf
dem Markt für regionale Breitband-Zuführung und ihre
internen Verrechnungspreise transparent zu gestalten so-
wie die Absatzzahlen und Umsätze für die extern angebo-
tenen und intern genutzten Vorleistungen auf dem Markt
für regionale Breitband-Zuführung vorzulegen. Die Ent-
gelte für die Gewährung der regionalen IP-Breitband-Zu-
führung sowie für die Gewährung von Kollokation unter-
liegen der Vorab-Genehmigung und dem Maßstab der
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung.

Der Erlass einer Regulierungsverfügung auf dem nicht in
der Märkteempfehlung der EU-Kommission genannten
Markt für IP-Breitband-Zuführung war vor dem Hinter-
grund einer deutschen Besonderheit, dass Endkunden in
der Vergangenheit generell den Anschluss und den
(DSL)-Breitbanddienst über zwei Verträge (sog. Zwei-
Vertrags-Modell) erwarben, erforderlich. Das hat dazu
geführt, dass viele Endkunden Anschluss und Dienst von
unterschiedlichen Providern nachfragen. Die Deutsche
Telekom AG brachte aufgrund dieser Besonderheit spezi-
ell für Internet Service Provider zugeschnittene breitban-
dige Zuführungsprodukte auf den Markt, die Service Pro-
vider ohne Anschlussinfrastruktur und gegebenenfalls
geringem eigenen Backbone in die Lage versetzten, End-
kunden eigene Dienstleistungen, u. a. Internetzugang, an-
zubieten, während diese Endkunden Anschlussdienstleis-
tungen weiter von der Deutschen Telekom AG bezogen.
Inzwischen ermöglichen diese Breitband-Zuführungspro-
dukte in Kombination mit dem T-DSL-Anschluss Wettbe-
werbern auch, Anschluss und Dienst aus einer Hand an-

zubieten. Das regionale breitbandige Zuführungsprodukt
ist das Produkt T-DSL-ZISP, dessen zukünftiges Angebot
durch die Deutsche Telekom AG mit der beabsichtigten
Regulierungsverfügung abgesichert wird.

9.2 DSL NetRental – Entscheidung

Mit einer am 22. Mai 2006 veröffentlichten Entscheidung
untersagte die Bundesnetzagentur der Deutschen
Telekom AG, DSL-Anschlüsse, die sie Internet-Anbietern
zum Zweck des Wiederverkaufs an Endkunden überließ,
nach dem im Dezember 2005 eingeführten „DSL
NetRental“-Modell abzurechnen. In einem Verfahren der
nachträglichen Entgeltkontrolle war die zuständige Be-
schlusskammer zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich
bei „DSL NetRental“ letztlich um ein Rabattmodell han-
delte, das großen DSL-Anbietern deutlich höhere Margen
beim Wiederverkauf von DSL-Anschlüssen der Deut-
schen Telekom AG einräumte als kleineren Anbietern,
ohne dass hierfür ein sachlich gerechtfertigter Grund be-
stand. Das „DSL-NetRental“-Modell der Deutschen
Telekom AG war zudem nicht mit dem im TKG vorgege-
benen Regulierungsziel der Sicherstellung chancenglei-
cher Wettbewerbsbedingungen auch in der Fläche verein-
bar, weil es eine deutliche Wettbewerbsverzerrung zu
Lasten mittlerer und kleiner DSL-Anbieter bewirkte und
sich darüber hinaus höhere Rabatte insbesondere in den
größeren Anschlussbereichen der Ballungsgebiete errei-
chen ließen.

Das Bundeskartellamt hatte in einer Stellungnahme ge-
genüber der Bundesnetzagentur die beabsichtigte Ent-
scheidung ausdrücklich unterstützt.

9.3 Resale DSL – Entgeltverfahren

Parallel zu dem NetRental-Verfahren überprüfte die Bun-
desnetzagentur auch die Entgeltbedingungen für DSL-
Anschlüsse, die die Deutschen Telekom AG Internetan-
bietern zum Zwecke des Wiederverkaufs an Endkunden
überlässt (Resale DSL). Das Verfahren konnte jedoch am
6. Juni 2006 ohne eine konkrete Entscheidung über die
Entgelte beendet werden, nachdem die Deutsche
Telekom AG zuvor neue Entgeltkonditionen für den Wie-
derverkauf ihrer DSL-Anschlüsse mit Wirkung ab dem
1. Juni 2006 am Markt angeboten hatte. Diese sahen ins-
besondere eine Erhöhung des Abschlages auf die DSL-
Endkundenpreise von bisher 11,5 Prozent auf 20 Prozent
vor.

Das Überprüfungsverfahren war Anfang April 2006 ein-
geleitet worden, weil Tatsachen bekannt geworden waren,
die die Annahme gerechtfertigt hatten, dass diese Resale
DSL-Entgeltkonditionen missbräuchlich waren. Es be-
stand insbesondere der Verdacht, dass die von der Deut-
schen Telekom AG gewährte Marge in Höhe von
11,5 Prozent nicht ausreichend war, um die zusätzlichen
Kosten eines Resellers abzudecken. Im Rahmen des Ver-
fahrens hatten Reseller deutlich höhere Abschläge auf die
DSL-Endkundenpreise der Deutschen Telekom AG ge-
fordert.
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Abschnitt C
Nummerierung

1. Überblick über die Tätigkeiten

Nummern sind Zeichenfolgen, die in Telekommunika-
tionsnetzen Zwecken der Adressierung dienen.

Die Bundesnetzagentur nimmt auf der Grundlage der
§§ 66, 67 TKG die Aufgaben der Nummerierung wahr.
Ihr obliegt dabei unter anderem die Strukturierung und
Ausgestaltung des Nummernraums mit dem Ziel, den An-
forderungen von Endnutzern, Betreibern von Telekom-
munikationsnetzen und Anbietern von Telekommunika-
tionsdiensten zu genügen. Dies erfordert in besonderem
Maße eine Regulierung, weil es sich bei Nummern um
eine knappe, zu schonende Ressource handelt. Um einen
fairen Wettbewerb zu gewährleisten, muss die Bundesnetz-
agentur vor allem darauf achten, dass Nummern in ausrei-
chender Zahl „auf Vorrat“ freigehalten werden, damit
auch neue Anbieter an dem garantierten Wettbewerb je-
derzeit teilnehmen können.

Der Anhang enthält eine zusammenfassende Darstellung
der Struktur des deutschen Nummernraums im Bereich
des öffentlichen Telefonnetzes.

Die Strukturierung und Ausgestaltung des Nummern-
raums umfasst die Festlegung und Änderung von Ver-
gabe- und Nutzungsbedingungen für die verschiedenen
Nummernbereiche. Auf der Grundlage dieser Bedingun-
gen erfolgt die Nummerverwaltung im engeren Sinne, das
heißt die Zuteilung der Nummern an Betreiber von Tele-
kommunikationsnetzen, Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten und Endnutzer. Die Nutzungskontrolle, also
die systematische Kontrolle der Einhaltung der Nutzungs-
bedingungen, bildet einen weiteren Tätigkeitsschwer-
punkt der Nummerierung.

Die Arbeiten an dem Entwurf einer Telekommunikations-
Nummerierungsverordnung (TNV) sind abgeschlossen.

Diese tritt voraussichtlich innerhalb der nächsten Monate
in Kraft. Die Verordnung konkretisiert auf der Grundlage
des § 66 Abs. 4 TKG den Rechtsrahmen für die Numme-
rierung im Hinblick auf die Befugnisse der Bundesnetz-
agentur einerseits und die Rechte und Pflichten der
Marktteilnehmer andererseits. Sie greift im Wesentlichen
auf die bisherige bewährte Praxis der Bundesnetzagentur
zurück. Zudem ist die jährliche Veröffentlichung eines
Nummerierungskonzepts über die Entwicklungen auf
dem Telekommunikationsmarkt und deren Auswirkungen
auf die Nummerierung vorgesehen. Bei der erstmaligen
Erstellung eines Nummerierungskonzepts auf der Grund-
lage der TNV kann zum Teil auf die im Rahmen des Vor-
habensplans der Bundesagentur bereits begonnenen Ar-
beiten an einem Nummerierungskonzept zurückgegriffen
werden.

2. Entwicklung in den einzelnen 
Nummernbereichen

Im Bereich der Ortsnetzrufnummern und Nationalen Teil-
nehmerrufnummern (Nummernbereich 032) haben sich
die Zuteilungen wie folgt entwickelt:

Der Anstieg der Zuteilungen seit 2006 ist darauf zurück-
zuführen, dass die Regelungen zu Ortsnetzrufnummern
technologieneutral angepasst wurden. Insbesondere kön-
nen nun auch Kunden von internetbasierten Telekommu-
nikationsdiensten Ortsnetzrufnummern nutzen. Anders
als die Nutzung einer Nationalen Teilnehmerrufnummer
setzt die Nutzung einer Ortsnetzrufnummer jedoch vor-
aus, dass ein Netzzugang im jeweiligen Ortsnetzbereich
besteht oder dass ein Wohn- oder Betriebssitz nachgewie-
sen werden kann (so genannter Ortsnetzbezug). Diese
Regelung soll sicherstellen, dass zum einen der geogra-
phische Informationsgehalt einer Ortsnetzrufnummer er-
halten bleibt, und dass zum anderen trotz des steigenden
Nummernbedarfs in allen 5 200 Ortsnetzbereichen jeder-
zeit eine ausreichende Verfügbarkeit an freien Rufnum-
Zugeteilte Blöcke
(je 1 000 Rufnummern) Summe zugeteilte Blöcke Zuteilungsnehmer

1997/1998 3.088 3.088 53

1999 3.662 6.750 72

2000 44.111 50.861 89

2001 8.511 59.372 86

2002 4.281 63.653 81

2003 5.190 68.843 76

2004 11.440 80.283 74

2005 14.000 94.283 85

2006 31.571 125.854 94

bis  
31.07.2007 16.680 142.534 96
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mern gegeben ist. Gegen Anbieter, die den Ortsnetzbezug
missachten, geht die Bundesnetzagentur konsequent vor.
Diese Praxis wurde vom Verwaltungsgericht Köln bereits
in mehreren Fällen bestätigt.

Im Bereich der Nummern für Nutzergruppen (Nummern-
bereich 0182-0189) und für Internationale Virtuelle Pri-
vate Netze (Nummernbereich 0181) sowie der Neuartigen
Dienste (Nummernbereich 012) sind folgende Zuteilun-
gen zu verzeichnen:

Im Bereich der Nummern für Internationale Virtuelle Pri-
vate Netze und für Neuartige Dienste trug die Bundesnetz-
agentur im Berichtszeitraum durch Nutzungsuntersagun-
gen bzw. durch eine klarstellende Neufassung der Nut-
zungsbedingungen dafür Sorge, dass diese Nummern
nicht als Nummern für Premium-Dienste zweckentfrem-
det werden, sondern nutzungszweckkonform verwendet
werden.

Die Zuteilungen der Persönlichen Rufnummern (Num-
mernbereich 0700), der Rufnummern für entgeltfreie
Telefondienste (Nummernbereich 0800) und der Rufnum-
mern für Geteilte-Kosten-Dienste (Nummernbereich
0180) haben sich wie folgt entwickelt:

Geteilte-Kosten-Dienste sind Dienste, bei deren Inan-
spruchnahme das für die Verbindung zu entrichtende Ent-
gelt aufgeteilt vom Anrufenden und vom Angerufenen
bezahlt wird, wobei vom Anrufenden kein Entgelt erho-
ben werden darf, das an den Nutzer der Rufnummer aus-
bezahlt wird. Trotz der in den letzten Jahren im Allgemei-
nen erheblich gesunkenen Verbindungsentgelte werden
jedoch insbesondere die Nummern des Teilbe-
reichs 01805 nach wie vor so hoch tarifiert (14 Cent pro
Minute für Anrufe aus dem Festnetz), dass die tatsächli-
che Nutzung der Rufnummern nicht mehr dem festgeleg-
ten Nutzungszweck der Kostenteilung zu entsprechen
scheint.

Nach § 67 Abs. 2 TKG musste die Bundesnetzagentur
den Preis für Anrufe aus den Festnetz zum Zwecke der
Preisangabe und Preisansage nach den am 1. Septem-
ber 2007 in Kraft getretenen §§ 66a und b TKG festlegen,
soweit für diese Dienste die Tarifhoheit bei dem Anbieter
liegt, der den Teilnehmeranschluss bereitstellt, und des-
halb unterschiedliche Entgelte für Anrufe aus den Fest-
netzen gelten würden. Vor diesem Hintergrund hat die
Bundesnetzagentur eine öffentliche Anhörung zur zu-
künftigen Strukturierung und Gestaltung des Nummern-
bereichs 0180 durchgeführt, in der insbesondere die voll-
ständige Aufgabe des Geteilte-Kosten-Prinzips durch
Änderung des Nutzungszwecks der 0180-Rufnummern
und alternativ dazu die Wiederherstellung dieses Prinzips
zur Diskussion gestellt wurde. Eine Entscheidung dieser
Frage steht noch aus. Mit Blick auf das Inkrafttreten des
§ 66a TKG hat die Bundesnetzagentur die derzeit im
Rufnummernbereich 0180 vornehmlich am Markt erho-
benen Entgelte für Anrufe zu Geteilte-Kosten-Diensten
aus den Festnetzen für die einzelnen Rufnummernteilbe-
reiche befristet bis zum 30. Juni 2008 festgesetzt.

Im Bereich der Premium-Dienste (Nummernbe-
reich 0900) und der Massenverkehrs-Dienste (Num-
mernbereich 0137) besteht folgende Zuteilungssituation:

Premium-Dienste sind Dienste, bei denen über die Tele-
kommunikationsdienstleistung hinaus eine weitere
Leistung erbracht wird, die gegenüber dem Anrufer ge-
meinsam mit der Telekommunikationsdienstleistung ab-
gerechnet wird. Diese Dienste dürfen grundsätzlich nur
im Rufnummernbereich 0900 angeboten werden. Sie wei-
sen aufgrund der einschlägigen Bestimmungen des TKG
das höchste Verbraucherschutzniveau auf. So besteht
nach § 66b Abs. 1 TKG eine generelle Preisansage-
pflicht, nach § 66h Abs. 2 TKG muss der Name und die
ladungsfähige Anschrift des letztverantwortlichen Diens-
teanbieters in einer von der Bundesnetzagentur geführten
Datenbank im Internet veröffentlicht werden. Um eine
Umgehung dieser Schutzvorschriften in Gestalt einer In-
anspruchnahme anderer Nummernbereiche für das
Angebot von Premium-Diensten zu verhindern, ist eine
systematische Kontrolle der Einhaltung der jeweiligen
Nutzungsbedingungen, insbesondere die Kontrolle der
Einhaltung des festgelegten Nutzungszwecks notwendig.
Dies gilt unter anderem auch für die in einem Block von
10 000 Nummern vergebenen Rufnummern des Be-
reichs 0137, unter denen Dienste angeboten werden dür-
fen, die durch ein hohes Verkehrsaufkommen in einem
oder mehreren kurzen Zeitintervallen mit kurzer Bele-
gungsdauer zu einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazi-
tät charakterisiert sind.

Stand: 
31.07.2007

Zuteilungen 
2006/2007

Zuteilungen 
gesamt

0182-0189 
(Blockzuteilung) 48 86

0181 
(Blockzuteilung) 9 68

012 
(Blockzuteilung) 0 2

Stand: 
31.07.2007

Zuteilungen 
2006/2007

Zuteilungen
gesamt

0700 
(Einzelzuteilung) 4.584 101.989

0800
(Einzelzuteilung) 16.983 180.644

0180
(Einzelzuteilung) 17.440 138.584

Stand: 
31.07.2007

Zuteilungen 
2006/2007

Zuteilungen
gesamt

0900 
(Einzelzuteilung) 14.629 85.369

0137 
(Blockzuteilung) 18 274
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Im Bereich der Auskunftsdienste (Nummernbereich 118)
hat die Bundesnetzagentur seit Juli 2005 keine Rufnum-
mer vergeben, zum Stichtag 31. Juli 2007 waren 86 von
90 fünfstelligen Rufnummern zugeteilt. Auskunftsdienste
sind bundesweit jederzeit telefonisch vorwahlfrei erreich-
bare Informationsdienste, die ausschließlich der Weiter-
gabe von Rufnummer, Name, Anschrift sowie zusätzli-
chen Angaben von Telekommunikationsnutzern dienen.
Die Weitervermittelung zu einer erfragten Rufnummer
kann Bestandteil des Auskunftsdienstes sein.

Die Bundesnetzagentur hat trotz vorliegender Anträge
von der Vergabe der – als Reservebereich vorgesehenen –
sechsstelligen Rufnummern in dem 1180 beginnenden
Nummernbereich bislang abgesehen, weil sich Fragen
über die adäquate Nutzung dieser Rufnummern ergeben
haben. Es bestehen Zweifel, ob bestimmte Nutzungsfor-
men dem in den Nutzungsbedingungen definierten privi-
legierten Nutzungszweck für die kurzstelligen und somit
besonders einprägsamen 118-Rufnummern (dem Betrieb
eines qualifizierten Informationsdienstes in Gestalt eines
Auskunftsdienstes) entsprechen. Die Bundesnetzagentur
hat daher eine öffentliche Anhörung (vgl. hierzu im Ein-
zelnen Mitteilung Nr. 423 im Amtsblatt 11/2007 der Bun-
desnetzagentur vom 6. Juni 2007, S. 2379 ff.) durchge-
führt, die zurzeit ausgewertet wird.

Aufgrund einer Entscheidung der EU-Kommission vom
15. Februar 2007 (Amtsblatt der Europäischen Union
L 49 vom 17. Februar 2007, S. 30) dürfen in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die mit
116 beginnenden nationalen Nummernbereiche aus-
schließlich für harmonisierte Dienste von sozialem Wert
genutzt werden. Ein harmonisierter Dienst von sozialem
Wert ist in der Entscheidung der EU-Kommission defi-
niert als ein Dienst, der einer gemeinsamen Beschreibung
entspricht, der für Einzelpersonen unter einer gebühren-
freien Nummer erreichbar ist, der potenziell Besuchern
aus anderen Ländern nützt und für den ein konkreter sozi-
aler Bedarf besteht, der also insbesondere zum Wohlbe-
finden oder zur Sicherheit der Bürger oder bestimmter
Bevölkerungsgruppen beiträgt oder Bürgern hilft, die sich
in Schwierigkeiten befinden. 

Die Kommission konnte bei ihrer Entscheidung auf die
Erfahrungen der Bundesnetzagentur zurückgreifen, da
Deutschland mit der Zuteilung der Rufnummer 116 116
für den Sperrnotruf bereits seit dem Jahr 2004 europaweit
eine Vorreiterrolle einnimmt.

Bei der EU-Kommission können Vorschläge eingereicht
werden, für welche Dienste eine Nummer reserviert wer-
den soll. Die EU-Kommission legt in einer laufend aktua-
lisierten Liste verbindlich fest, welche Nummern für wel-
che Dienste reserviert werden; die Zuteilung der Nummer
ist hingegen Aufgabe der Mitgliedstaaten. Nachdem eine
Nummer für einen bestimmten Dienst in die Liste aufge-
nommen worden ist, kann die Zuteilung dieser Nummer
auf nationaler Ebene beantragt werden. Um die Nummern
zuteilen zu können, hat die Bundesnetzagentur Ende
August 2007 Vergabe- und Nutzungsbedingungen veröf-
fentlicht.

Das Bundesministerium des Innern hat bei der Bundes-
netzagentur einen Antrag auf Zuteilung der Rufnum-
mer 115 gestellt. Über diese behördeneinheitliche Ruf-
nummer sollen Bürger, Unternehmen und Institutionen
die gesamte Verwaltung in Deutschland erreichen („Be-
hördenruf“). Viele einfache, wiederkehrend auftretende
Anliegen sollen sofort im Erstkontakt erledigt werden.
Komplexere Fragen sollen in einem Verbund aus Service-
Centern der verschiedenen Verwaltungsebenen an die zu-
ständigen Stellen elektronisch oder per Telefon zur Be-
antwortung weitergeleitet werden. Die Bundesnetzagen-
tur hat die Rufnummer 115 nach Durchführung einer
öffentlichen Anhörung als Nummer für den Einheitlichen
Behördenruf im Dezember 2007 in den Nationalen Num-
mernplan aufgenommen und an das Bundesministerium
des Innern zugeteilt.

Im Bereich der für das call-by-call-Verfahren relevanten
Betreiberkennzahlen (Nummernbereich 010) sowie der
Online-Dienstenummern (Nummernbereich 0191-0194)
sieht die Zuteilungssituation wie folgt aus:

Die Rufnummern für Mobilfunkdienste (Nummernbe-
reich 015 bis 017) werden in Blöcken zu je zehn Millio-
nen Rufnummern an die Betreiber von Mobilfunknetzen
vergeben. Im Berichtszeitraum (1. Januar 2006 bis
31. Juli 2007) wurden drei Blöcke zugeteilt, so dass die
Betreiber nunmehr über insgesamt 28 Blöcke verfügen.
Kurzwahlnummern im Mobilfunk werden von den Mo-
bilfunknetzbetreibern selbst verwaltet, so dass in diesem
Bereich keine Zuteilungen erfolgt sind. Die Bundesagen-
tur behält sich vor, künftig den Kurzwahlnummernraum im
Mobilfunk ebenfalls zu strukturieren und auszugestalten. 

Zudem erfolgten im Berichtszeitraum bei den insbeson-
dere für Zwecke der Netzsteuerung relevanten Tech-
nischen Nummern eine Reihe von Zuteilungen: National
Signalling Point Codes 214 Zuteilungen, Individuelle
TETRA Teilnehmerkennungen 47 Zuteilungen, Portie-
rungskennungen 42 Zuteilungen, Tarifierungsreferenz-
zweige 29 Zuteilungen und International Signalling Point
Codes 27 Zuteilungen.

3. Sonstiges
Die Bundesnetzagentur hat auf der Grundlage des
§ 66i TKG eine Datenbanklösung erstellt für eine Sperr-
Liste mit Rufnummern, die von R-Gesprächsdiensten für
eingehende R-Gespräche zu sperren sind. Seit dem
1. September 2007 sind alle Anbieter von R-Gesprächs-
diensten verpflichtet, diese Liste täglich abzurufen. Die
Anbieter von Telekommunikationsdiensten melden der
Bundesnetzagentur täglich alle bei ihnen eingegangenen
Aufträge zur Sperrung oder Entsperrung einer Rufnum-
mer.

Stand: 
31.07.2007

Zuteilungen 
2006/2007

Zuteilungen
gesamt

010 
(Einzelzuteilung) 40 122

0191-0194 
(Einzelzuteilung) 3 569
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Basierend auf einer Empfehlung der Bundesnetzagentur
und der Zustimmung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie hat die DENIC Domain Verwal-
tungs- und Betriebsgesellschaft eG Anfang 2006 den
ENUM-Wirkbetrieb gestartet. ENUM (telephone number
mapping) bildet Rufnummern im Format der Empfeh-
lung E.164 der ITU auf Internetdomainnamen ab. Diese
können dann zur einheitlichen Adressierung unterschied-
licher Kommunikationsdienste (IP-Telefonie, Mobilfunk,
Fax, E-Mail etc.) verwendet werden.

Abschnitt D
Frequenzregulierung
1. Grundlagen der Frequenzregulierung
Für jeden Industriestaat stellt die ausgewogene Nutzung
des Frequenzspektrums eine wesentliche Infrastrukturvo-
raussetzung dar. Als Folge der Deregulierung hat sich ins-
besondere der Telekommunikationsmarkt zu einem
wachstumsträchtigen Wirtschaftsfaktor in Deutschland
entwickelt.

Diese Entwicklung ist unter anderem auf eine immer grö-
ßer werdende Nachfrage nach mobilen Telekommunika-
tionsdienstleistungen durch die Bevölkerung zurückzu-
führen. Nicht zuletzt aufgrund der sich ergebenden neuen
technischen Möglichkeiten, wie z. B. bei UMTS, wird die
Nachfrage nach erhöhter Bandbreite in Verbindung mit
wachsender Mobilität auch in nächster Zukunft noch wei-
ter zunehmen. Sowohl die wachsende Nachfrage als auch
technologische Innovationen erfordern, dass Frequenz-
spektrum in einem ausreichenden Maß zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Dies stellt auch die Bundesnetzagen-
tur immer wieder vor neue Herausforderungen, um den
ständig wachsenden Bedürfnissen des Marktes gerecht zu
werden.

Neben den marktlichen Aspekten sind im Rahmen der
Frequenzregulierung auch die Interessen der professio-
nellen, wissenschaftlichen, militärischen und sicherheits-
relevanten Funkdienste sicherzustellen.

Das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum ist aller-
dings eine durch die Art der Nutzung und den Stand der
Technik nur begrenzt verfügbare Ressource. Die Mög-
lichkeit der Nutzung von Frequenzen kann daher nicht
allein dem freien Spiel der Kräfte auf dem Markt überlas-
sen werden; vielmehr ist eine vorausschauende und dis-
kriminierungsfreie Frequenzregulierung durch die Bun-
desnetzagentur erforderlich.

Ziel dieser Frequenzregulierung ist die nachfrage- und
bedarfsgerechte Bereitstellung der Ressource Frequenz.
Im Blickfeld stehen dabei nicht nur die vorhandenen Fre-
quenznutzungen, sondern auch zukünftige technologische
und marktliche Entwicklungen. Nur auf diese Weise kann
gewährleistet werden, dass die Bundesnetzagentur einer
veränderten Nachfrage des Marktes und anderen verän-
derten Rahmenbedingungen möglichst kurzfristig gerecht
werden kann. Hierbei müssen neben den Interessen der
Nutzer und der Ermöglichung innovativer Technologien
insbesondere auch die Sicherstellung einer effizienten
und störungsfreien Frequenznutzung sowie die Sicher-

stellung eines chancengleichen und funktionsfähigen
Wettbewerbs berücksichtigt werden.

1.1 Strategische Aspekte zur 
Frequenzregulierung

Mit der Veröffentlichung der „Strategischen Aspekte zur
Frequenzregulierung der Regulierungsbehörde“ wurden
einige wichtige Schlüsselthemen der Frequenzregulie-
rung der kommenden Jahre der interessierten Fachöffent-
lichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. Auf diese
Weise soll einerseits Transparenz hinsichtlich der künfti-
gen Frequenzregulierung der Bundesnetzagentur gegeben
werden, andererseits dem Markt eine Orientierung hin-
sichtlich der Entwicklung und Weiterentwicklung von
Geschäftsmodellen, Innovationen und Investitionsent-
scheidungen gegeben werden.

Instrumente der nationalen Frequenzplanung sind der
Frequenzbereichszuweisungsplan und der Frequenznut-
zungsplan, die gemeinsam die Grundlage für Frequenzzu-
teilungen bilden.

Auf der Ebene der Planung, der Zuteilung und der Kon-
trolle hat die Bundesnetzagentur jeweils die gleichen
Aspekte zu beachten. Neben den frequenztechnisch-regu-
latorischen Aspekten spielen die wettbewerblich-ökono-
mischen Aspekte eine zentrale Rolle. Beide müssen
rechtlich umgesetzt und prozedural eingebettet werden.
Dies gilt bei der Aufstellung des Frequenznutzungspla-
nes, auf der Ebene der konkreten Allgemein- oder Einzel-
zuteilung sowie für Überprüfungen und Kontrollen vor-
handener Zuteilungen. All dies kann sich jedoch nur in
dem Rahmen bewegen, der durch internationale Festle-
gungen und Vereinbarungen gesteckt wird.

A b b i l d u n g  25

Die Elemente der Frequenzregulierung

Grundsätzlich gilt, dass die Bundesnetzagentur im Rah-
men ihrer Entscheidungen einerseits eine technologieneu-
trale Regulierung im Sinne der Ermöglichung neuer und
innovativer Technologien betreibt, andererseits hat sie
wesentlich auch ökonomische und wettbewerbspolitische
Aspekte zu berücksichtigen. Dieser Aspekt der Frequenz-
regulierung wird in Zukunft an Bedeutung zunehmen. Bei
der Setzung künftiger Rahmenbedingungen für Frequenz-
nutzungen geht es nicht allein um frequenztechnisch-
regulatorische Anforderungen. So entscheidet u. a. auch

Rechtliche und prozedurale Ausgestaltung

Internationale Festlegungen

Frequenztechnisch

regulatorische

Aspekte

Wettbewerblich

ökonomische

Aspekte
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die Menge des für eine Nutzung bereitgestellten Spek-
trums z. B. über die Frage der Frequenzknappheit und da-
mit die Art der Vergabeverfahren und nicht zuletzt auch
die Kosten des Frequenzerwerbs. Bevor neue Frequenz-
bereiche – zumal für neue Nutzungen – bereitgestellt wer-
den, müssen die Auswirkungen auf andere bestehende
Telekommunikationsmärkte sowie Frequenznutzungen
und z. B. Fragen von Substitutionseffekten und Ge-
schäftsmodellen sorgsam analysiert und abgewogen wer-
den. Die Ausgestaltung von technischen Parametern wie
z. B. der maximalen Kanalbandbreiten kann im Einzelfall
entscheidend dafür sein, welche Herstellertechniken und
welche Dienstleistungen in den Markt kommen können.
Die Kanalbandbreite – als vermeintlich rein frequenz-
technisches, aber notwendiges Steuerungsinstrument zur
Sicherstellung einer störungsfreien und effizienten Nut-
zung – berührt mittelbar, da sie die Auswahl möglicher
Netzbetreiber in einem Frequenzbereich beeinflussen
kann, auch wettbewerbliche Fragen der Regulierung wie
z. B. die Förderung des Mittelstandes. Der Frequenzregu-
lierung kommt damit eine erhebliche strategische Bedeu-
tung für die Entwicklung künftiger Telekommunikations-
märkte zu.

Mit den Festlegungen im Rahmen von Planungen und
Zuteilungen werden für die Frequenznutzer und alle
Marktteilnehmer stabile Rahmenbedingungen geschaffen.
Dies gilt in frequenztechnisch-regulatorischer Hinsicht
insbesondere durch die Festsetzung konkreter Nutzungs-
parameter zur effizienten und störungsfreien Frequenz-
nutzung; in wettbewerblich-ökonomischer Hinsicht unter
anderem durch die Bereitstellung der notwendigen Pla-
nungssicherheit für die Marktteilnehmer bei der Festle-
gung der Widmungen oder einer Beschränkung der Fre-
quenznutzer in bestimmten Bereichen.

Dies erfordert eine fortlaufende Anpassung, die sich an
der Dynamik der marktlichen und der technologischen
Entwicklung orientiert. Aus diesem Grund muss die Bun-
desnetzagentur permanent die frequenztechnisch-regula-
torischen und wettbewerblich-ökonomischen Aspekte der
Frequenzregulierung überprüfen, Handlungsbedarfe fest-
stellen und diese in Bezug auf ihre Planungen und Festle-
gungen umsetzen.

Auch zukünftig wird eine der Hauptaufgaben der Bundes-
netzagentur auf dem Gebiet der Frequenzregulierung da-
rin bestehen, weiterhin allen Marktteilnehmern stabile
Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, ohne die
nötige Flexibilität für die Einführung neuer Technologien
und für sich ändernde Marktverhältnisse zu behindern.

1.2 Flexibilisierung der Frequenz-
regulierung

Die Flexibilisierung der Frequenzregulierung ist zu einem
wichtigen Thema in der Frequenzregulierung auf nationa-
ler wie auf internationaler Ebene geworden. In Anbe-
tracht der zunehmenden Mobilität der Kommunikations-
gesellschaft wird die Nachfrage nach funkgestützten

Anwendungen immer größer. Diese lässt sich jedoch nur
befriedigen, sofern ausreichend Spektrum zur Verfügung
steht. Auch die Entwicklungen der Technik mit ihren im-
mer schnelleren Innovationszyklen erfordern eine Fre-
quenzregulierung, die geeignete Frequenzen möglichst
zeitnah zur Verfügung stellt. 

Diese technik- und marktorientierten Entwicklungen stel-
len die Frequenzregulierung vor große Herausforderun-
gen. Zum einen soll der Regulierer Frequenzen nachfra-
gegerecht, d. h. zeitnah, in entsprechenden Mengen und
möglichst für multiple Anwendungen bereitstellen. Zum
anderen hat er für eine störungsfreie und effiziente Fre-
quenznutzung, für die Sicherstellung eines chancenglei-
chen Wettbewerbs und für die Förderung nachhaltig wett-
bewerbsorientierter Märkte zu sorgen.

Nicht nur die deutsche Frequenzverwaltung sieht sich mit
den oben geschilderten Herausforderungen konfrontiert.
Auch auf internationaler Ebene müssen sich die Fre-
quenzverwaltungen mit diesen Fragen auseinandersetzen.
So wird beispielsweise bei der EU-Kommission das
Thema Flexibilisierung/Liberalisierung der Frequenzre-
gulierung in der Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
diskutiert (Stichwort „Wireless Access Platforms for
Electronic Communication Services“, WAPECS). Einige
Länder haben bereits begonnen, ihr Frequenzregulie-
rungsregime zu reformieren und erste Erfahrungen bei
der Umsetzung gesammelt.

In die Neufassung des TKG aus dem Jahr 2004 wurden
bereits einige Vorschriften aufgenommen, die eine ganz
erhebliche Flexibilisierung gegenüber der Frequenzregu-
lierung nach dem TKG in der zuvor geltenden Fassung
darstellen. So werden nun die Übertragung einer Fre-
quenzzuteilung sowie der Frequenzhandel gestattet, was
unter dem alten Gesetz noch ausgeschlossen war. Auch
eine Überlassung von Frequenzzuteilungen ist damit er-
laubt.

Die Möglichkeiten und Verfahren zum Handel, zur Über-
tragung und zur zeitweisen Überlassung von Frequenzzu-
teilungen nach dem TKG wurden in einer Amtsblattver-
öffentlichung ausführlich dargestellt (Mitteilung Nr. 152/
2005 – Amtsblatt Nr. 12/2005).

Letztlich ist eine schrittweise Vorgehensweise erforder-
lich, um den Übergang von dem derzeitigen Regime der
Frequenzregulierung in eine zukünftige flexiblere Welt zu
gewährleisten.

2. Frequenzbereichszuweisung

Für eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung
werden Frequenzbereiche an Funkdienste und andere An-
wendungen elektromagnetischer Wellen zugewiesen so-
wie Nutzungsbedingungen festgelegt. Die wesentlichen
Rahmenbedingungen für die nationalen Möglichkeiten
zur Nutzung des Frequenzspektrums werden durch die
Entscheidungen internationaler Gremien und Funkkonfe-
renzen gesetzt.
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2.1 Weltfunkkonferenz (WRC) und 
Regionale Funkkonferenz (RRC)

2.1.1 Weltfunkkonferenz

Die Weltfunkkonferenz 2007 (WRC-07) hat als einzig zu-
ständiges Gremium zur Änderung der Vollzugsordnung
für den Funkdienst (VO Funk) wieder wesentliche Ent-
scheidungen zur globalen Ausgestaltung der Spektrums-
nutzung getroffen. Beispielhaft seien nur die Themen
IMT-2000/UMTS (Mobilfunksysteme der dritten Genera-
tion) und Weiterentwicklungen sowie zusätzliche Fre-
quenzbereiche für aeronautische Telemetrie und Flugfunk
erwähnt.

Die Vorbereitungen, insbesondere die Organisation der
europäischen Tätigkeiten zur Weltfunkkonferenz 2007
und die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen
des Ausschusses für Elektronische Kommunikation
(ECC) der CEPT CPG (Conference Preparatory Group),
WG FM (Working Group Frequency Management) und
WG SE (Working Group Spectrum Engineering) wurden
unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur im Jahr 2004
eingeleitet und in den Jahren 2006 und 2007 fortgeführt.
Dazu gehörte auch die abgestimmte Vertretung der euro-
päischen Interessen bei Tagungen von Arbeitsgruppen der
ITU-R (Funksektor der Internationalen Fernmeldeunion
in Genf). Die Arbeitsgruppe CPG hatte vier Projektgrup-
pen eingerichtet, die für jeweils festgelegte Tagesord-
nungspunkte zuständig sind.

Für die Tagesordnungspunkte waren CEPT-Koordina-
toren bestimmt worden, die die Themen auch auf der
WRC-07 für Europa vertraten. Die Bundesnetzagentur
stellte allein drei CEPT-Koordinatoren. Weiterhin wurden
sowohl die CPG als auch alle Projektgruppen von Dele-
gierten der Bundesnetzagentur besucht und somit die In-
teressen Deutschlands abgedeckt.

Wie bereits für vorhergehende Weltfunkkonferenzen
wurde eine „Nationale Gruppe“ zur Vorbereitung der
deutschen Positionen unter Leitung des BMWi gegründet.
Die dieser Gruppe nachgelagerten Arbeitskreise zur de-
taillierten Sacharbeit wurden von der Bundesnetzagentur
geleitet und standen der interessierten Fachöffentlichkeit
offen.

Die Bundesnetzagentur hat sich mit insgesamt
11 Teilnehmern an der vom 22. Oktober bis
16. November 2007 in Genf stattgefundenen WRC betei-
ligt und dort die in den Jahren 2006 und 2007 vorbereite-
ten Themen vertreten.

In 4-wöchigen, teils sehr schwierigen Verhandlungen ist
es auf der Weltfunkkonferenz 2007 gelungen, eine gute
Grundlage für die weitere Entwicklung der Telekommu-
nikation zu legen. Auch für Deutschland ist das Konfe-
renzergebnis ein Erfolg. Angesichts der klar begrenzten
Anzahl nutzbarer Frequenzen ging es u. a. darum, ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen des Rund-
funks und der rapide steigenden Nachfrage nach Mobil-
funkfrequenzen zu finden. Dies ist nicht nur für die
gesamte IKT-Industrie (Informations- und Kommunika-

tionstechnologie) von immenser wirtschaftlicher Bedeu-
tung, sondern kommt auch dem Bedürfnis der Verbrau-
cher nach mehr und komplexeren Anwendungen
entgegen. Es konnten ferner Vereinbarungen erzielt wer-
den, die eine schnellere und bessere Kommunikation in
humanitären Krisen, effektivere Seenotrufsignale, früh-
zeitige Erkennung von Umweltschäden und Klimaverän-
derungen durch Satelliten, ungehinderte Entwicklung der
europäischen Luftfahrtindustrie sowie einen verbesserten
Zugang von Entwicklungsländern zum Internet ermögli-
chen.

2.1.2 Regionale Funkkonferenz 

Im Rahmen der Regional Radio Conference (RRC06)
stand die Arbeit der Bundesnetzagentur im Jahr 2006 im
Zeichen des erfolgreichen Abschlusses des Abkommens
Genf 2006 betreffend den Rundfunk.

Die Konferenz der ITU hatte zum Ziel, die seit 1961 be-
stehenden Pläne und Richtlinien umfassend zu revidieren
und dadurch die Digitalisierung des Fernsehrundfunks in-
ternational voranzutreiben. Deutschland konnte sicher-
stellen, dass die für die nationalen Planungen erforderli-
chen Frequenzressourcen ausreichend zur Verfügung
stehen werden. Die Ergebnisse der Konferenz, die in dem
am 17. Juni 2007 in Kraft getretenen Abkommen
Genf 2006 festgeschrieben sind, müssen in die nationalen
Planungen integriert werden. Die hierfür nötigen Abstim-
mungen wurden im Jahr 2007 weiter vorangetrieben.

2.2 Europäische Harmonisierung

Der Ausschuss für Elektronische Kommunikation (ECC)
der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post
und Telekommunikation (CEPT) ist für Funk und Fre-
quenzfragen innerhalb Europas zuständig. Er hat mehrere
permanente Arbeitsgruppen und auch projektorientierte
Aufgabengruppen, die für jeweils spezifische Aufgaben-
stellungen eingerichtet wurden. Die Bundesnetzagentur
war aktiv an der Gestaltung der CEPT- weiten Rahmenbe-
dingungen für Frequenznutzungen beteiligt. Insbesondere
neue und innovative Funkanwendungen bedürfen im Inte-
resse eines gemeinsamen europäischen Marktes der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Gestaltung von Rege-
lungen.

Von besonderem Interesse waren aus deutscher Sicht die
Entscheidungen im Ausschuss für Elektronische Kommu-
nikation (ECC) der CEPT

– zu Broadband Wireless Access,

– zur Nutzung von GSM an Bord von Flugzeugen,

– zur Identifizierung der Frequenzbänder 880-915 MHz,
925-960 MHz, 1710-1785 MHz und 1805-1880 MHz
für IMT-2000/UMTS auf technologieneutraler Basis,

– zu Ultra Wide Band Anwendungen,

– zu den Konditionen für Boden- und Wanddurchdrin-
gungsradare und
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– zu mobilen Satellitenkommunikationssystemen mit
terrestrischer Komponente in den Frequenzbereichen
1980–2010 MHz und 2170 – 2200 MHz.

Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Weiterentwicklung des
europäischen Frequenzinformationssystems (EFIS) zur
weiteren Förderung der Transparenz für die Marktteilneh-
mer. Die umfassende Bereitstellung von öffentlich zu-
gänglichen Informationen zur Spektrumsnutzung ist auch
Gegenstand des EU-Richtlinienpakets zur Telekommuni-
kation.

Damit wurden wesentliche Vorhaben der Bundesnetz-
agentur umgesetzt und die nationalen frequenzstrategi-
schen Ziele konnten in den jeweiligen ECC-Entscheidun-
gen verankert werden.

Die Bundesnetzagentur arbeitet zusätzlich in den EU-
Gremien mit, die auf der Grundlage der Frequenzent-
scheidung 676/2002/EG neu geschaffen wurden. Der
Funkfrequenzausschuss der Europäischen Kommission
erteilt, neben anderen Aktivitäten auf Gemeinschafts-
ebene, zu wesentlichen Themen Mandate an die CEPT
und beschließt basierend auf den vorgelegten Berichten
über EU-weite technische Umsetzungsmaßnahmen. Im
Gegensatz zu ECC-Entscheidungen, die nur für mitzeich-
nende Verwaltungen verbindlich sind, entfalten diese
Umsetzungsmaßnahmen als Entscheidungen des Funkfre-
quenzausschusses, insofern sie vom Rat und dem Europäi-
schen Parlament bestätigt werden, einen verbindlichen
Charakter für alle Mitgliedsländer der EU und verbessern
somit die Rechtssicherheit für Telekommunikationsanbie-
ter, Hersteller und Nutzer.

In den Jahren 2006 und 2007 wurden Mandate zu den
Themen

– Mobile Satellite Services in the 2 GHz bands,

– Short Range Device,

– Intelligent Transport Systems,

– Ultra Wide Band,

– Wireless Access Policy for Electronic Communica-
tions Services (WAPECS),

– Mobile Communication on board Aircraft,

– Spectrum Information,

– Broadband Wireless Access,

– Flexible use of the L-Band und

– Digital Dividend

an die CEPT vergeben, in den dafür zuständigen Exper-
tengremien die Bundesnetzagentur gleichfalls mitarbeitet.

Seitens des Funkfrequenzausschusses der Europäischen
Kommission wurden in diesem Zeitraum unter Mitwir-
kung der Bundesnetzagentur folgende Entscheidungen
verabschiedet, die aus deutscher Sicht von besonderem
Interesse sind:

– Short Range Device,

– Radio Frequency Identification,

– Ultra Wide Band,

– Mobile Satellite Services in the 2 GHz bands,

– Spectrum Information und

– Mobile Communication in the 900 MHz, 1800 MHz
and 2,6 GHz bands.

Zusätzlich erarbeitete die Frequenzpolitische Gruppe
(RSPG) zu zentralen Themen der Frequenzregulierung
richtungweisende Stellungnahmen. Die RSPG wurde im
Jahre 2006 durch den Präsidenten der Bundesnetzagentur
geleitet. Die RSPG verabschiedete neben den laufenden
Folgeaktivitäten zu den Stellungnahmen zu drahtlosen
Zugangsplattformen (WAPECS) und Frequenzhandel
eine Stellungnahme zur Einführung multimedialer
Dienste in Rundfunkbereichen und zur digitalen Divi-
dende sowie eine Stellungnahme zur WRC-07. Stellung-
nahmen zu Allgemeinzuteilungen und in BOS- und mili-
tärischen Nutzungen sind in Vorbereitung.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld in Gremien der EU-Kommis-
sion betrifft die Mitarbeit im Telekommunikationsaus-
schuss für Marktbewertung und -beobachtung (TCAM),
in dem die Bundesnetzagentur die frequenzregula-
torischen Aspekte der europäischen Harmonisierung
wahrnimmt. Bei der Erarbeitung der bei der EU-Kommis-
sion zu notifizierenden Funkschnittstellenbeschreibungen
werden hierbei die frequenzregulatorischen Fragestellun-
gen vertreten, um harmonisierte und gleichberechtigte
Marktzutrittschancen für alle Anbieter auf dem europäi-
schen Markt unter Wahrung der nationalen und CEPT-
weiten effizienten und störungsfreien Frequenznutzung
zu gewährleisten.

2.3 Frequenzbereichszuweisungsplan

Auf Basis der Weltfunkkonferenz im Jahr 2003 wurde
eine neue Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung
erstellt, die im August 2006 in Kraft getreten ist. Wesent-
liche Änderungen der Zuweisungen sind die weitere Aus-
gestaltung des Navigationsfunkdienstes über Satelliten
(Stichwort GALILEO) und der drahtlosen lokalen Netz-
werke (WLAN) im 5 GHz-Bereich. Zusätzliches Spek-
trum ist für den Rundfunkdienst und Amateurfunkdienst
im Kurzwellenbereich vorgesehen. Eine Nutzungsmög-
lichkeit unter bestimmten Bedingungen für ISM-Geräte
(zum Beispiel Wärmeerzeugung mit Hochfrequenzener-
gie) außerhalb der fest zugeordneten Bereiche wurde er-
möglicht.

3. Frequenznutzungsplan

Die Bundesnetzagentur hat im Mai 2006 einen aktuali-
sierten Frequenznutzungsplan nach § 54 TKG veröffent-
licht. Der Frequenznutzungsplan wurde gemäß dem in
der Frequenznutzungsplanaufstellungsverordnung vom
April 2001 beschriebenen Verfahren unter Beteiligung
des Bundes und der Länder sowie der interessierten
Kreise der Öffentlichkeit aufgestellt.

Es handelt sich hierbei um eine umfangreiche Übersicht
über alle Frequenznutzungen im Frequenzbereich von
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9 kHz bis 275 GHz in der Bundesrepublik Deutschland.
Der aktuelle Frequenznutzungsplan besteht aus insgesamt
477 Frequenznutzungsteilplänen für die einzelnen Fre-
quenzbereiche in der Frequenzbereichszuweisungsplan-
verordnung vom September 2004 und enthält Angaben
über die Frequenzbereichszuweisungen an Funkdienste,
über die in der Frequenzbereichszuweisungsplanverord-
nung enthaltenen Nutzungsbestimmungen sowie über die
in den einzelnen Frequenzteilbereichen zulässigen Fre-
quenznutzungen und deren Frequenznutzungsbedingun-
gen.

Exemplare des Frequenznutzungsplans in gedruckter
Form können bei der Bundesnetzagentur bestellt werden;
nähere Informationen hierüber können auf der Internet-
seite der Bundesnetzagentur unter Sachgebiete ⇒ Tele-
kommunikation ⇒ Regulierung Telekommunikation ⇒
Frequenzordnung ⇒ Frequenznutzungsplan nachgelesen
werden.

Der aktuelle Frequenznutzungsplan vom Mai 2006 ba-
siert auf der Frequenzbereichszuweisungsplanverord-
nung vom September 2004, die die Ergebnisse und
Beschlüsse der Weltfunkkonferenz von 2000 in nationa-
les Recht umsetzte. Im August 2006 trat die novellierte
Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung in Kraft,
die die Ergebnisse und Beschlüsse der Weltfunkkonfe-
renz von 2003 in nationales Recht umsetzte. Auf der
Grundlage der novellierten Frequenzbereichszuwei-
sungsplanverordnung sowie auf der Grundlage der Fre-
quenznutzungsplanaufstellungsverordnung vom April
2001 hat die Bundesnetzagentur Anfang 2007 begon-
nen, den derzeitigen Frequenznutzungsplan zu überarbei-
ten und zu aktualisieren. Der Entwurf des aktualisierten
Frequenznutzungsplans besteht aus insgesamt 486 Fre-
quenznutzungsteilplänen und ist in folgende Abschnitte
aufgeteilt:

– Allgemeiner Teil,

– Frequenzbereich von 9 kHz bis 27500 kHz (Frequenz-
nutzungsteilpläne 1 bis 164),

– Frequenzbereich von 27,5 MHz bis 10000 MHz (Fre-
quenznutzungsteilpläne 165 bis 335),

– Frequenzbereich von 10 GHz bis 275 GHz (Frequenz-
nutzungsteilpläne 336 bis 486),

– Sonstige Funkanwendungen und andere Anwendun-
gen elektromagnetischer Wellen,

– Zitierte Nutzungsbestimmungen,

– Abkürzungsverzeichnis.

Die Bundesnetzagentur hat den Entwurf des aktualisier-
ten Frequenznutzungsplans nach erfolgter Anhörung des
Beirats und nach Herstellung des Benehmens mit den be-
troffenen obersten Bundes- und Landesbehörden fertig
gestellt und eine entsprechende Verfügung zur Beteili-
gung der interessierten Kreise im Amtsblatt der Bundes-
netzagentur veröffentlicht. Insbesondere wurde durch
diese Veröffentlichung auch den von den Änderungen be-
troffenen Inhabern von Frequenzzuteilungen Gelegenheit
zu Stellungnahmen gegeben.

Anregungen und Bedenken zum Entwurf des aktualisier-
ten Frequenznutzungsplans konnten innerhalb eines Zeit-
raums von acht Wochen bei der Bundesnetzagentur vor-
gebracht werden. Anschließend wurden die eingereichten
Anregungen und Bedenken ausgewertet und die Ergeb-
nisse in den Frequenznutzungsplan eingearbeitet. Die
Veröffentlichung des aktualisierten Frequenznutzungs-
plans ist für das erste Quartal 2008 vorgesehen.

4. Frequenzzuteilung

Auch im Berichtszeitraum war es geboten, mit der knap-
pen Ressource „Frequenz“ ökonomisch umzugehen. Die
Bundesnetzagentur verfolgt bei der Frequenzzuteilung
das Ziel, eine möglichst effiziente und störungsfreie Nut-
zung der Frequenzen sicherzustellen. Dieses Ziel wird
insbesondere durch die mit der Frequenzzuteilung ver-
bundenen allgemeinen oder auf den Einzelfall bezogenen
Festlegungen der auf den jeweiligen Verwendungszweck
abgestellten Parameter und Nutzungsbestimmungen er-
reicht. Die verschiedenen Arten der Frequenzzuteilung
müssen dabei den Besonderheiten der jeweiligen Fre-
quenznutzung gerecht werden.

4.1 Allgemeinzuteilungen

Allgemeinzuteilungen gestatten die Nutzung von Fre-
quenzen gemäß den darin festgelegten Bestimmungen
und bedürfen keiner weiteren Genehmigung. Sie erfolgen
von Amts wegen und werden im Amtsblatt der Bundes-
netzagentur und im Internet veröffentlicht. Gemäß
§ 55 Abs. 2 TKG stellt die Allgemeinzuteilung den ge-
setzlichen Regelfall dar. Allgemeinzuteilungen erfolgten
in den Jahren 2006 und 2007 beispielsweise für Broad-
band Fixed Wireless Access (BFWA) im 5-GHz-Bereich.
Dadurch besteht eine weitere Alternative, für bisher nicht
– z. B. mit DSL oder HSPA – versorgte, in der Regel
ländliche Gebiete, breitbandige Netzzugangsmöglichkei-
ten (insbesondere Internetzugang) zu schaffen. Weiterhin
erfolgten Allgemeinzuteilungen für drahtlose Mikrofone
(1785 bis 1800 MHz), Alarmfunkanlagen, Audio-Anwen-
dungen (sog. FM-Transmitter), Funk-Ortungssysteme
und digitalen Kurzstreckenfunk. Weiterhin erfolgte die
Erweiterung des Kurzstreckenfunks (sog. Freenet) um
weitere Frequenzen sowie die Bereitstellung von Kanälen
im CB-Funk, auf welchen die Zusammenschaltung mit
dem Internet auch zur Sprachübertragung gestattet ist.
Oftmals werden im Wege der Allgemeinzuteilung Ent-
scheidungen oder Empfehlungen der Europäischen Ge-
meinschaft oder der CEPT für Deutschland umgesetzt.

4.2 Einzelzuteilungen

Ist eine Allgemeinzuteilung nicht möglich, teilt die Bun-
desnetzagentur auf Antrag Frequenzen zu. Die Einzelfre-
quenzzuteilungen enthalten auf den Einzelfall bezogene
Festlegungen der Parameter und Nutzungsbestimmungen.
Die Einzelzuteilungen werden in der Regel durch die Au-
ßenstellen der Bundesnetzagentur vorgenommen. Diese
wenden hierbei die Verwaltungsvorschriften für Fre-
quenzzuteilungen für die unterschiedlichen Funkanwen-
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dungen an, die die Vorgaben des Frequenznutzungsplans
konkretisieren.

4.2.1 Öffentlicher Mobilfunk
4.2.1.1 Vergabe von Frequenzen in den Be-

reichen 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz 
für den digitalen zellularen Mobilfunk

Die Bundesnetzagentur hat in einem ersten Schritt über
das Verfahren zur Vergabe von Mobilfunkfrequenzen ent-
schieden. Danach soll das Verfahren als Versteigerungs-
verfahren durchgeführt werden. Zur Vergabe stehen
Frequenzen aus den wirtschaftlich interessanten Fre-
quenzbereichen 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz. Es wird
Spektrum für Mobilfunk zur Verfügung gestellt, das den
Umfang aller bislang für den Mobilfunk in Deutschland
durchgeführten Vergabeverfahren übersteigt.

Von der Bundesnetzagentur durchgeführte Anhörungen
und Bedarfsabfragen haben ergeben, dass die Nachfrage
nach diesem Spektrum das verfügbare Angebot über-
steigt. Aus diesem Grund hat die Präsidentenkammer der
Bundesnetzagentur entschieden, dass der Zuteilung der
Frequenzen ein offenes, transparentes und diskriminie-
rungsfreies Vergabeverfahren vorangeht.

Neben den im Bereich 1,8 GHz verfügbaren, bislang für
GSM gewidmeten Frequenzen sollen die verfügbaren
Frequenzen aus dem 2 GHz-Bereich (ehemals sog.
UMTS-Kernband) und dem 2,6 GHz-Bereich (ehemals
sog. UMTS-Erweiterungsband) nunmehr einheitlich für
den digitalen zellularen Mobilfunk bereit gestellt werden.
Eine Beschränkung auf den Einsatz bestimmter Techni-
ken oder Standards ist dabei nicht mehr vorgesehen. Das
entsprechende Verfahren zur Flexibilisierung des Fre-
quenznutzungsplans, der auch die zur Vergabe anstehen-
den Frequenzbereiche umfasst, wurde bereits gestartet. 

Mit diesem Vorgehen beschreitet die Bundesnetzagentur
konsequent den bereits bei der Vergabe der Frequenzen
für den breitbandigen Netzzugang (BWA-Versteigerung
im Dezember 2006) eingeschlagenen Weg der Flexibili-
sierung der Frequenzregulierung weiter. Mit einer flexi-
blen Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen im Sinne
einer größtmöglichen Technik- und Diensteneutralität
sollen sowohl potenzielle Neueinsteiger als auch bereits
bestehende Netzbetreiber in die Lage versetzt werden,
sich langfristig den Erfordernissen eines dynamischen
Marktes zu stellen. Durch diesen Ansatz kann eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Geschäftsmodellen realisiert
werden.

Damit ist Deutschland eines der ersten Länder, das dem
Gedanken der Europäischen Kommmission zu einem frü-
hen Zeitpunkt weitgehend Rechnung trägt, im Bereich
der Frequenzregulierung Beschränkungen soweit wie
möglich aufzuheben. 

In einem ersten Schritt hat die Bundesnetzagentur den
Entwurf von Entscheidungen der Präsidentenkammer
über die Anordnung und die Wahl eines Vergabeverfah-
rens nach §§ 55 Abs. 9, 61 TKG zur Kommentierung ge-
stellt. Im Sinne eines zügigen Verfahrens wurden diese

beiden Verfahrensschritte zeitgleich durchgeführt. Die
hierzu eingegangenen Stellungnahmen wurden im Rah-
men der Entscheidungen der Präsidentenkammer vom
19. Juni 2007 (Amtsblatt der Bundesnetzagentur 14/2007
vom 18. Juli 2007, Vfg 34/2007) über die Anordnung und
die Wahl des Vergabeverfahrens zur Vergabe von Fre-
quenzen in den Bereichen 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz
für den digitalen zellularen Mobilfunk berücksichtigt. 

Die Entscheidungen der Präsidentenkammer über die
Vergabebedingungen nach § 61 Abs. 4 TKG sowie die
Entscheidungen nach den Auktionsregeln nach
§ 61 Abs. 5 TKG werden zu einem späteren Zeitpunkt er-
gehen. Diese werden ebenfalls im Entwurf der Öffent-
lichkeit zur Kommentierung gestellt werden. Die Bundes-
netzagentur beabsichtigt, die Versteigerung möglichst im
nächsten Jahr durchzuführen.

4.2.1.2 Umsetzung des GSM-Konzeptes
Zur Angleichung der regulatorischen Rahmenbedingun-
gen sämtlicher GSM-Mobilfunknetzbetreiber hat die
Bundesnetzagentur das Konzept zur Vergabe weiteren
Spektrums für den digitalen öffentlichen zellularen Mo-
bilfunk unterhalb von 1,9 GHz vom 21. November 2005
(Amtsblatt 23/2005 vom 30. November 2005, Vfg-
Nr. 88/2005, Seite 1852 ff). beschlossen. Mit dem GSM-
Konzept ergreift die Bundesnetzagentur ein Bündel von
Maßnahmen, um den Mobilfunk nach dem europäischen
Standard GSM auf weitere technologische Entwicklun-
gen vorzubereiten und damit letztlich den Wettbewerb
weiter zu stärken. 

Das GSM-Konzept enthält zwei Handlungskomplexe: In
einem ersten Schritt wurde im Wege einer Frequenzverla-
gerung von Amts wegen ein Teil der bestehenden Nut-
zungen der E-Netze aus dem Bereich 1800 MHz in das
sog. E-GSM-Band (Erweiterungsband GSM) und damit
in den Frequenzbereich 900 MHz verlagert. Das frei ge-
wordene Spektrum bei 1800 MHz ist Gegenstand des
Verfahrens zur Vergabe von Frequenzen für den digitalen
zellularen Mobilfunk.

In einem zweiten Schritt sollen die Restlaufzeiten der
GSM-Nutzungsrechte bis Ende 2016 angeglichen wer-
den. Hierzu wurden Netzbetreibern Optionen auf eine
Laufzeitverlängerung eingeräumt. Diese Option wurde
ausgeübt.

4.2.1.3 Zugang zu Mobilfunknetzen
4.2.1.3.1 Diensteanbieter
Die GSM- und UMTS/IMT-2000-Lizenzen enthalten Re-
gelungen, wonach Netzbetreiber Diensteanbietern diskri-
minierungsfreien Zugang zu Mobilfunkdienstleistungen
eröffnen müssen. Diese Regelungen gelten gem. § 150
Abs. 4 TKG fort.

Die Europäische Kommission hat sich im Rahmen ihrer
Stellungnahme zu dem Entwurf der Bundesnetzagentur
einer Marktdefinition und -analyse des Marktes für Zu-
gang und Verbindungsaufbau in öffentlichen Mobilfunk-
netzen (Markt 15) zu diesen Verpflichtungen geäußert
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und die Bundesnetzagentur aufgefordert, die Nichtdiskri-
minierungsverpflichtung auf ihre Übereinstimmung mit
Europarecht zu prüfen.

Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur Verfahren zu
Fragen des diskriminierungsfreien Zugangs von Dienste-
anbietern zu Mobilfunkdienstleistungen durchgeführt.

4.2.1.3.2 Virtuelle Mobilfunknetzbetreiber 
(MVNO)

Bereits im Vorfeld der UMTS-Lizenzierung war abzuse-
hen, dass sich neben den gegenwärtig auf dem Mobil-
funkmarkt agierenden Netzbetreibern und GSM-Dien-
steanbietern neue, hybride Geschäftsmodelle zwischen
Diensteanbietern und Netzbetreibern entwickeln würden.
Zwischenzeitlich haben Mobilfunknetzbetreiber auf dem
deutschen Telekommunikationsmarkt Netznutzungsver-
einbarungen getroffen, in denen derartige neue Geschäfts-
modelle praktisch zum Tragen kommen können. 

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum hierzu
zahlreiche Anfragen bearbeitet und Auskünfte über die
rechtlichen Rahmenbedingungen erteilt.

Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG)
stehen der Verwirklichung der Geschäftsmodelle sog.
MVNO nicht entgegen. Andererseits bestehen aber auch
keine Zugangsrechte nach TKG, die die vollständige Ver-
wirklichung dieses Geschäftsmodells ermöglichen wür-
den. Demnach kann die Realisierung des Geschäftsmo-
dells MVNO auf dem deutschen Markt ausschließlich
durch die Marktkräfte selbst im Wege freiwilliger Verein-
barungen ermöglicht werden.

4.2.1.4 GSM in Luftfahrzeugen
Das Geschäftsmodell GSM in Luftfahrzeugen (sog. GSM
on board aircraft) sieht vor, Mobilfunkdienste an Bord
von Flugzeugen anzubieten. Dabei sollen die Flugpassa-
giere für die Kommunikation ihre eigenen GSM-Mobilte-
lefone im Flugzeug verwenden können. Die Vorteile für
den Flugpassagier liegen darin, dass er sein Mobiltelefon
benutzen kann, die Abrechnung der Nutzungsgebühr wie
gewohnt über seinen Diensteanbieter erfolgt und dass er
selbst, sobald er sein Mobiltelefon aktiviert, wie jeder an-
dere Mobiltelefon-Nutzer erreichbar ist.

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die erforderlichen
Frequenznutzungsrechte im Wege der Allgemeinzutei-
lung auszusprechen. Hierzu hat die Bundesnetzagentur
im Amtsblatt vom 6. Juni 2007, Vfg Nr. 25 „Eckpunkte
für eine zukünftige Allgemeinzuteilung von Frequenzen
für die Benutzung durch Betreiber von Luftfahrzeugen
für Mobilfunkanlagen nach dem GSM-Standard an Bord
von Luftfahrzeugen“ veröffentlicht und zur Kommentie-
rung gestellt. Die Bundesnetzagentur trägt hiermit der
Entscheidung der CEPT über die harmonisierte Nutzung
von GSM-Systemen an Bord von Luftfahrzeugen (ECC/
DEC/(06)07) Rechnung.

4.2.2 Rundfunk
Die Digitalisierung des Rundfunks hat in den Jahren 2006
und 2007 weitere wichtige Hürden genommen. Neben der

Verabschiedung von Eckpunkten zur Vergabe von Fre-
quenzen für den analogen und digitalen Lang-, Mittel-
und Kurzwellenrundfunk wurden weitere Vergabeverfah-
ren für DVB-T und T-DAB-Frequenzen für klassischen
Fernseh- und Hörrundfunk durchgeführt. Hervorzuheben
sind zudem Vergaben von Frequenzen für mobile und
multimediale Anwendungen nach dem DMB und dem
DVB-H Standard.

Die stetige Entwicklung der Digitalisierung des terrestri-
schen Rundfunks zeigt sich auch an der Nachfrage an
Frequenzen. Bis Mitte 2007 wurden weitere
195 DVB-T-Frequenzen und 304 T-DAB-Frequenzen für
den Regelbetrieb zugeteilt. Bundesweit wurden damit be-
reits über 600 DVB-T-Frequenzen und über
1 400 T-DAB-Frequenzen zugeteilt.

Aber auch der analoge UKW-Hörfunk entwickelt wieder
eine wachsende Dynamik. Insbesondere durch das Auf-
treten neuer Unternehmen in diesem bislang monopolis-
tisch geprägten Senderbetreibermarkt hatte die Bundes-
netzagentur ihre Verfahren diesen Markterfordernissen
anzupassen. Hierzu wurden neue Vergabegrundsätze für
Frequenzen des Rundfunkdienstes erarbeitet, die
voraussichtlich 2008 zur Anwendung kommen.

4.2.3 Punkt-zu-Punkt-Richtfunk

Der Richtfunk hatte im vergangenen Jahr aufgrund seiner
Wirtschaftlichkeit wiederum sehr hohe Zuwachsraten zu
verzeichnen. Ein schneller technischer Aufbau auch in
schwierigem Gelände macht den Richtfunk im Wettbe-
werb mit anderen Übertragungstechniken äußerst erfolg-
reich.

Der Richtfunk gilt als eine Säule des Wettbewerbs für am
Telekommunikationsmarkt agierende Unternehmen. Er
kommt beim Ausbau von UMTS-/IMT-2000-Netzen, zur
Unterstützung der Infrastruktur in Energieversorgungsun-
ternehmen, Universitäten oder z. B. beim Aufbau des
Kommunikationsnetzes für Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zum Einsatz.

Durch die Bundesnetzagentur werden gemäß § 55 des Te-
lekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22. Juni 2004 die
Frequenzen für das Betreiben von Richtfunkanlagen wett-
bewerbsneutral und unter dem Gesichtspunkt einer effizi-
enten und störungsfreien Frequenznutzung zugeteilt. Das
Frequenzzuteilungsverfahren ist antragsgebunden. Es be-
inhaltet u. a. sowohl die nationale als auch die internatio-
nale Koordinierung der für eine Zuteilung vorgesehenen
Frequenzen. In allen Fragen der Zuteilung von Frequen-
zen (Nutzungsbedingungen, technische Parameter, Fra-
gen der Gebühren- und Beitragsfestsetzung, sonstige An-
gelegenheiten mit Bezug zum Richtfunk) wurde mit den
Herstellern und Richtfunkbetreibern auch im Jahr 2006
eng zusammengearbeitet.

Es wurden Planungsvorgaben, Nutzungskonzepte, Ver-
waltungsvorschriften und Arbeitsanweisungen erstellt
bzw. bearbeitet. Das Fachreferat stellt die Vertretung der
Bundesnetzagentur in nationalen und internationalen Gre-
mien sicher.
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Für das Betreiben von Übertragungswegen mit digitalem
Punkt-zu-Punkt-Richtfunk stehen die Frequenzbereiche
4,0- ; 6,2-; 6,8-; 7,2-; 7,5-; 13-; 15-; 18-; 23-; 26-; 28-; 32-
und 38-GHz-Bereich zur Verfügung. Der Frequenzbe-
reich 28 GHz ist dabei Richtfunkanwendungen in UMTS/
IMT-2000-Mobilfunknetzen vorbehalten. Zusätzlich zu
europäisch harmonisierten Nutzungsszenarien in den ge-
nannten Frequenzbereichen können im 400-MHz-Bereich
Nutzungsrechte für den Einkanalrichtfunk zeitlich unbe-
fristet zugeteilt werden.

Mit Stand 12/06 verwaltete die Bundesnetzagentur insge-
samt 72 131 Punkt-zu-Punkt-Richtfunkstrecken. In den
einzelnen Frequenzbereichen sind dies:

Durch die Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2006 ins-
gesamt 16 521 Anträge auf Neuzuteilung, Änderungen
oder Übertragung von Frequenznutzungsrechten bearbei-
tet.

Im Rahmen von bauplanungs- und immissionsschutz-
rechtlichen Verfahren erarbeitet die Bundesnetzagentur
Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung
von Windkraftanlagen bzw. anderen höheren Bauwerken.
Ziel ist es, Beeinträchtigungen oder Störungen des Be-
triebs von Richtfunkstrecken durch neu errichtete Bauten
zu vermeiden. Auf der Grundlage der erstellten Gutach-
ten wird es den anfragenden Stellen (öffentliche Behör-
den wie Bauämter und Kreisverwaltungen und private
Stellen wie Architektenbüros und Planungsgesellschaf-
ten) ermöglicht, rechtzeitig mit den ggf. betroffenen
Richtfunkbetreibern Abstimmungen zu Fragen des Tras-
senschutzes durchzuführen. Durch die Bundesnetzagen-
tur wurden im Jahr 2006 über 470 Amtshilfe- bzw. Aus-
kunftsersuchen beantwortet.

Frequenzen für Broadband Wireless Access (BWA)

Ende 2005 ist das Zuteilungsverfahren für Frequenzen im
Bereich 3 400 bis 3 600 MHz für den breitbandigen
drahtlosen Netzzugang (Braodband Wireless Access,
BWA) eröffnet worden. Die Nachfrage nach Frequenzzu-
teilungen überstieg den Umfang der verfügbaren Fre-
quenzen um ein Vielfaches, so dass eine Zuteilung auf
Antrag nicht möglich war. Die Eckpunkte des von der
Präsidentenkammer für die Frequenzvergabe vorgesehe-
nen Vergabeverfahrens sind Mitte 2006 veröffentlicht
worden und konnten von den interessierten Kreisen kom-
mentiert werden. Am 26. September 2006 hat die Präsi-

dentenkammer das Versteigerungsverfahren als geeigne-
tes Vergabeverfahren ausgewählt und die Regeln zur
Durchführung des Verfahrens festgelegt.

Die Versteigerung wurde in einer simultanen mehrstufi-
gen Auktion zentral mittels spezieller Auktionssoftware
in Mainz durchgeführt. Versteigert wurden je vier Fre-
quenzpakete in 28 Regionen, die die gesamte Bundesre-
publik abdecken. Sechs Unternehmen haben sich an der
Versteigerung beteiligt. Am 15. Dezember 2006 sind an
fünf Unternehmen die Zuschläge erteilt worden. Für eine
Nutzung in allen 28 Regionen und damit bundesweit ha-
ben drei Unternehmen den Zuschlag erhalten. Zwei Un-
ternehmen sind regional in Versteigerungsregionen in
Bayern erfolgreich gewesen. Der gesamte Versteige-
rungserlös lag bei rund 56 Mio. Euro.

Mit den versteigerten Frequenzen soll die Versorgung der
Bevölkerung, vor allem auch in ländlichen Regionen, mit
funkgestützten Breitbandanschlüssen ermöglicht werden.

Durch die ersteigerten Frequenzen wurde die Möglichkeit
geschaffen, in jeder Region der Bundesrepublik Deutsch-
land drei, in den Regionen Oberpfalz sowie Ober- und
Niederbayern sogar vier Broadband Wireless Access-
Netze zu errichten. Die den fünf Unternehmen erteilten
Frequenzzuteilungen sind mit der Verpflichtung verbun-
den, bis 2009 in 15 Prozent und bis 2011 in 25 Prozent
der Gemeinden der jeweiligen Vesorgungsgebiete BWA-
Anschlussmöglichkeiten zu errichten. Die ersten Inbe-
triebnahmen von BWA-Netzen sind bereits in der ersten
Jahreshälfte 2007 erfolgt.

4.2.4 Schmalbandiger Bündelfunk
Die Nachfrage nach Einzelzuteilungen von Frequenzen
für den öffentlichen und nicht öffentlichen Bündelfunk ist
weiter gestiegen. Dabei wurden in den vergangenen zwei
Jahren weit mehr Anträge gestellt als in den Jahren zuvor.
Das zunehmende Interesse konzentrierte sich vor allem
auf digitale Bündelfrequenzen, zumeist im Tetra-Stan-
dard, weil diese Technik das Bedürfnis der Nutzergrup-
pen nach einem hohen Maß an Sicherheit bei der Sprach-
und Datenübertragung gewährleistet. Demnach waren im
Berichtszeitraum neben Verlängerungsanträgen von ur-
sprünglich auf Bündelfunklizenzen beruhenden Fre-
quenznutzungsrechten und neben Änderungsanträgen von
analoger in digitale Technik vor allem zahlreiche Neuan-
träge zu bearbeiten und zu koordinieren. Interesse an den
Frequenzen haben unter anderem spezielle Nutzergrup-
pen aus dem Transportwesen und der Industrie sowie
kommunale Einrichtungen. Beispielhaft seien hier Flug-
häfen, Häfen, Werksfeuerwehren, Energieunternehmen,
Chemieparks, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe und Justiz-
vollzugsanstalten genannt.

4.2.5 Weitbandiger Bündelfunk
Auf der Grundlage der Präsidentenkammerentscheidung
vom 17. Februar 2004 über das Verfahren zur Vergabe
von Frequenzen für den weitbandigen Bündelfunk im
Frequenzbereich 450 bis 470 MHz, die Gegenstand eines
gerichtlichen Klageverfahrens vor dem Verwaltungsge-

Frequenzbereich Anzahl der 
Richtfunkstrecken

Von bis

4 – 7,5 GHz 6394

12 – 18 GHz 13885

23 GHz 16173

26 GHz 11898

38 GHz 23781
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richt Köln war, war Mitte 2005 ein (zweites) Antragsver-
fahren eröffnet worden. Daraufhin hatten ursprünglich
drei Unternehmen Anträge eingereicht, welche in der
Summe jeweils das gesamte Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland abdeckten. Aufgrund der beantragten Kanal-
bandbreiten stand damit fest, dass das verbleibende Fre-
quenzspektrum nur noch für einen der drei Antragsteller
ausreichen würde und die Frequenzen in einem besonde-
ren Vergabeverfahren nach § 61 TKG zu vergeben gewe-
sen wären.

Im Hinblick auf das laufende Klageverfahren gegen die
Präsidentenkammerentscheidung wurde das Vergabever-
fahren allerdings ausgesetzt, da zunächst nicht abzusehen
war, ob die Entscheidung der Präsidentenkammer Be-
stand haben würde. Nachdem das Verwaltungsgericht
Köln Mitte 2006 die Klage rechtskräftig abgewiesen und
damit die Präsidentenkammerentscheidung bestätigt
hatte, haben zwei der ursprünglich drei Antragsteller ihre
Anträge zurückgenommen. Damit bestand entgegen der
ursprünglichen Antragslage keine Frequenzknappheit
mehr, so dass im Antragsverfahren entschieden werden
konnte. Die Zuteilungen wurden mit Datum vom 14. Sep-
tember 2007 ausgesprochen und das zweite Antragsver-
fahren damit abgeschlossen.

4.2.6 Satellitenfunk

Im Berichtszeitraum zeigte sich weiterhin ein reges Inte-
resse an satellitengestützten Übertragungsmöglichkeiten,
da Satellitensysteme eine großflächige Versorgung und
Anbindung von weit entfernten Gebieten ermöglichen.
Auch auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt bie-
ten satellitengestützte Übertragungswege in einigen
Bereichen eine wirtschaftlich interessante Alternative zu
drahtgebundenen Übertragungswegen. Satellitenge-
stützte Übertragungswege sind in der Regel in ausrei-
chendem Umfang und kurzfristig verfügbar und flexibel
einsetzbar, z. B. für Reportagezwecke der Rundfunkan-
stalten.

Zuteilung von Frequenznutzungen für Erdfunkstellen

Für die Frequenznutzung von Erdfunkstellen in gemein-
sam mit anderen Funkdiensten genutzten Frequenzberei-
chen (in der Regel Richtfunk) oder für Erdfunkstellen in
der Nähe von Flughäfen ist in Übereinstimmung mit dem
EG-Richtlinienpaket eine Einzelzuteilung auszusprechen.
In diesen Fällen ist einzelfallbezogen eine Frequenz- und
Standortkoordinierung und in der Nähe von Flughäfen
eine Prüfung des Standortes auf Verträglichkeit mit Luft-
fahrzeugbordelektronik durchzuführen, um ein störungs-
freies und effizientes Miteinander der verschiedenen
Funkanwendungen zu erreichen.

Im Jahr 2006 wurden von der Bundesnetzagentur
225 Einzelzuteilungen für Sendeerdfunkstellen ausge-
sprochen; im ersten Halbjahr 2007 waren es 305. Hierbei
handelte es sich in der Regel um größere Stationen im
Rahmen von Punkt-zu-Punkt-Übertragungen (z. B. zur
Durchleitung von Internetverkehr, aber auch für Übertra-
gungswege in Krisengebiete) und zur Einspeisung für

eine flächendeckende Verteilung (z. B. für TV-Pro-
gramme).

Zuteilungen für Satellitenfunknetze

Satellitenfunkanlagen werden häufig im Rahmen von
Netzen betrieben. Diese umfassen in der Regel eine Viel-
zahl von Endgeräten, deren Frequenznutzung maßgeblich
durch den Netzbetreiber gesteuert und kontrolliert wird.
Der Endkunde (z. B. der Nutzer eines VSAT-Terminals)
hat hierbei keinerlei Einflussmöglichkeit auf die fre-
quenztechnischen Eigenschaften des Endgeräts. Dies legt
den Ansatz nahe, dass der Betreiber des Satellitenfunk-
netzes für die Frequenznutzung des Gesamtsystems eine
Frequenzzuteilung erhält und damit auch der Betrieb der
Endgeräte abgedeckt wird.

Dieser Ansatz einer Satellitenfunknetzzuteilung stellt si-
cher, dass neben den Aspekten einer störungsfreien und
effizienten Frequenznutzung auch Gebühren und Beiträge
und die Bestimmungen des Elften Teils TKG (Fernmelde-
geheimnis, Datenschutz, Sicherung) dem Inhaber der Sa-
tellitenfunknetzzuteilung zugeordnet werden können. Da-
mit wird auch eine einheitliche Vorgehensweise für
VSAT- und S-PCS-Netze oder andere satellitengestützte
Netze erreicht. Die Vorgehensweise steht ebenfalls in
Einklang mit der bei terrestrischen Netzen (z. B. GSM),
bei der ebenfalls nur eine Zuteilung an den Netzbetreiber
besteht und auf eine Allgemeinzuteilung für Endgeräte
verzichtet wird.

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht eine Liste der zuge-
teilten Satellitenfunknetze einschließlich der Frequenz-
nutzungsbedingungen im Amtsblatt und im Internet. In
den Jahren 2006 und 2007 wurden von der Bundesnetz-
agentur zwei Zuteilungen für Satellitenfunknetze ausge-
sprochen.

Internationale Anmeldung und Koordinierung von 
Satellitensystemen

Gemäß § 56 TKG führt die Bundesnetzagentur auf An-
trag Anmeldung, Koordinierung und Notifizierung von
Satellitensystemen bei der Internationalen Fernmelde-
union (ITU) in Genf durch. Wenn Frequenzen und Orbit-
positionen verfügbar sind, die Verträglichkeit mit anderen
Frequenznutzungen sowie anderen Anmeldungen von Sa-
tellitensystemen gegeben ist und öffentliche Interessen
nicht beeinträchtigt sind, werden dem Antragsteller die
daraus hervorgegangenen Orbit- und Frequenznutzungs-
rechte übertragen. Erst dann darf das System genutzt und
betrieben werden.

Darüber hinaus betreut die Bundesnetzagentur die inter-
nationale Koordinierung der Orbit- und Frequenznut-
zungsrechte. In diesem langwierigen internationalen Ko-
ordinierungsprozess vertritt die Bundesnetzagentur die
Interessen Deutschlands und trägt dazu bei, dass Frequen-
zen und Orbitpositionen für deutsche Anwender zur Ver-
fügung stehen. Weiterhin nimmt die Bundesnetzagentur
im Rahmen der ITU-Verfahren den Schutz terrestrischer
Funkdienste in den zahlreichen, gemeinsam mit dem Sa-
tellitenfunk genutzten Frequenzbereichen wahr.
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Obwohl Deutschland nicht zu den führenden Weltraum-
nationen zählt, betreut die Bundesnetzagentur für die un-
terschiedlichsten Projekte diverser Firmen, Institutionen
und Organisationen eine Vielzahl an Satellitenanmeldun-
gen bei der ITU. Derzeit bestehen in deutschem Namen
16 umlaufende und 36 geostationäre Satellitennetzanmel-
dungen. Im Jahr 2006 wurden drei im ersten Halbjahr
2007 fünf neue geostationäre Satellitensysteme bei der
ITU angemeldet. Für diese Anmeldungen sind langwie-
rige und fortlaufende Koordinierungsarbeiten (bis zu
7 Jahre) zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Ver-
träglichkeit der Orbit- und Frequenznutzungsrechte
durchzuführen und anschließend der Schutz bestehender
Anmelderechte über die Gesamtsystemlebensdauer (häu-
fig über 10 Jahre) zu gewährleisten. Im Jahre 2004 sind
hierzu 30 Veröffentlichungen (insgesamt 250 Seiten) für
18 deutsche Satellitensysteme in Rundschreiben der ITU
erfolgt, auf die 320 Koordinierungsersuchen ausländi-
scher Fernmeldeverwaltungen erfolgten. Die Bundesnetz-
agentur hat zum Schutz deutscher Satellitenanmeldungen
und terrestrischer Funkdienste 240 Einsprüche gegen aus-
ländische Satellitensysteme eingelegt.

4.2.7 Frequenzen für öffentliche 
Bedarfsträger

Frequenzen werden auch von zahlreichen öffentlichen
Bedarfsträgern zur Sicherstellung ihrer Aufgaben benö-
tigt. Die Bundesnetzagentur teilt diesen Nutzern, wie Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS), der Deutschen Flugsicherung, der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung und den Bahnen Frequenzen auf
der Grundlage des Frequenznutzungsplans zu.

Frequenznutzungen des Bundesministeriums der Vertei-
digung bedürfen in den ausschließlich militärisch zuge-
wiesenen Frequenzbereichen keiner Zuteilung durch die
Bundesnetzagentur. In den zivil bzw. zivil-militärisch zu-
gewiesenen Frequenzbereichen ist jedoch für Frequenz-
nutzungen der militärischen Bedarfsträger (Bundeswehr,
Nato, Gaststreitkräfte) eine Zuteilung durch die Bundes-
netzagentur erforderlich. Die allgemeine Sicherheitslage
und internationale Ausrichtung der Bundeswehr bedingt
einen weiterhin hohen Frequenzbedarf in der gesamten
Bandbreite des Frequenzspektrums. Insbesondere für
Kommunikationszwecke kommen aus Kostengründen zu-
nehmend handelsübliche Geräte in zivilen Frequenzberei-
chen zum Einsatz.

Im Jahr 2006 hat die Bundesnetzagentur 58 Frequenzver-
fügbarkeitsanfragen der militärischen Bedarfsträger
(Bundeswehr, Nato, Gaststreitkräfte) bearbeitet und
241 Frequenzzuteilungen (beispielsweise für Schiffsbesu-
che, Manöver, „out-of-area“-Einsätze, aber auch langfris-
tige Nutzungen) in zivilen Frequenzbereichen erteilt.
Umgekehrt hat die Bundesnetzagentur auch zahlreiche
Frequenzen für zivile Nutzer in militärisch zugewiesenen
Bereichen mit dem militärischen Bedarfsträger koordi-
niert.

4.2.8 Kurzzeitzuteilungen 

Kurzzeitzuteilungen erteilt die Bundesnetzagentur im
Rahmen von Sport- und Kulturveranstaltungen und sons-
tigen Medienereignissen. Hierbei handelt es sich in der
Regel um Frequenznutzungen, die auf wenige Stunden
oder Tage beschränkt sind. Die in diesem Bereich häufig
aus dem Ausland kommenden Nutzer beantragen immer
wieder Frequenzen, die in Deutschland für andere Zwe-
cke vorgesehen sind. In diesen Fällen prüft die Bundes-
netzagentur, ob dennoch ein kurzzeitiger Betrieb möglich
ist, ohne andere bestimmungsgemäße Nutzungen zu be-
einträchtigen. Bei Veranstaltungen in Grenzgebieten zum
benachbarten Ausland können diese Prüfungen sehr auf-
wendig sein, da dann auch Abstimmungen mit den Nach-
barländern erforderlich werden. Die angefragten Fre-
quenzen kommen aus den unterschiedlichsten
Frequenzbereichen zwischen 40 MHz bis zu 22 GHz.

Im Jahr 2006 wurden von der Bundesnetzagentur insge-
samt 2 362 Kurzzeitzuteilungen mit insgesamt 20 435 Fre-
quenznutzungen ausgesprochen. Die größte Aufgabe war
die Betreuung der Fußballweltmeisterschaft. Es lagen
11 609 Frequenzanfragen vor, davon konnten 9 948 Fre-
quenznutzungen zugestimmt und insgesamt 966 Kurz-
zeitzuteilungen ausgestellt werden. Des Weiteren erfolg-
ten Kurzzeitzuteilungen für diverse Motorsport-
veranstaltungen (z. B. Formel 1), Radrennen (z. B.
Deutschlandtour), Wintersportveranstaltungen (z. B. 4-
Schanzentournee) und Konzerte. Zur Sicherstellung ei-
ner störungsfreien und effizienten Frequenznutzung war
die Bundesnetzagentur bei mehr als 132 Veranstaltun-
gen mit Kräften und Messfahrzeugen vor Ort (davon
entfielen 64 Einsätze für die Spiele der WM). Es muss-
ten im Gesamtjahr über 30 Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren eingeleitet werden.

Im Jahr 2007 wurden bis August von der Bundesnetza-
gentur 580 Zuteilungen mit 3 295 Frequenzen ausgespro-
chen. Die Außenstellen haben bei ca. 900 Zuteilungen
5 000 Frequenzen zugeteilt. Im Rahmen der Handball
Weltmeisterschaft 2007 wurden 741 Frequenzen in
69 Zuteilungen ausgesprochen. Außer den bereits er-
wähnten Veranstaltungen gab es einen erhöhten Fre-
quenzbedarf bei den Staatsbesuchen im Rahmen der deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft sowie für den G8-Gipfel
(ca. 50 Zuteilungen mit 350 Frequenzen).

4.2.9 Fester Funkdienst unterhalb 30 MHz

In diesem Frequenzbereich sind Funkanwendungen des
Langwellen-, Mittelwellen-, und Kurzwellenfrequenzbe-
reiches betroffen. Diese sind in der Lage, auf Grund der
physikalischen Ausbreitungsbedingungen weltweite
Funkverbindungen aufzubauen.

Neben modernen Techniken, wie z. B. satellitengestützte
Systeme, kommt auch dem Kurzwellenfunk eine nicht
unerhebliche Rolle zu. Dabei sind die wesentlichen Vor-
teile hauptsächlich in den im Vergleich zu anderen Syste-
men niedrigen Kosten sowie in der Unabhängigkeit ge-
genüber Dritten zu suchen. Ferner müssen bei Ausfall
eines Systems weitere Möglichkeiten einer sicheren
Kommunikation gewährleistet werden.
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Im Rahmen einer zukünftigen engeren Einbindung der
Bundeswehr in die sicherheits- und friedensbildenden
Maßnahmen der internationalen Völkergemeinschaft ist
eine unterbrechungsfreie Kommunikation mit den in ver-
schiedenen Einsatzgebieten stationierten Truppenkontin-
genten unverzichtbar. Hier kommt auch der Kurzwellen-
funk zum Einsatz.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Vorhaltung solcher
Funknetze für den Einsatz im Not- oder Katastrophenfall
wie z. B. im Seenotrettungsdienst. Aber auch Anwendun-
gen einer bundesweiten und flächendeckenden Versor-
gung im Bereich der Infrastrukturaufgaben kommen zur
Anwendung. Als herausragendes Beispiel gilt hier der
Betrieb von Zeitzeichensignalen oder die Verteilung von
Schaltimpulsen im Bereich der Energieversorgung.

Für alle Anwendungen werden jedoch diskrete Frequen-
zen benötigt. Auf Grund der Ausbreitungsbedingungen
bedürfen diese Anwendungen im Interesse eines stö-
rungsfreien Funkverkehrs der nationalen und internatio-
nalen Koordinierung. Im Berichtszeitraum waren
2 481 Einzelfrequenzen zur Koordinierung in Bearbei-
tung.

4.2.10 Nichtöffentlicher Mobilfunk

Der nichtöffentliche Mobilfunk hat ungeachtet der weiten
Verbreitung der öffentlichen Mobilfunknetze seine Po-
sition als eine auf die individuellen Bedürfnisse bestimm-
ter Nutzergruppen zugeschnittene Kommunikationsalter-
native behauptet. Kernstück des nichtöffentlichen
Mobilfunks ist der Betriebsfunk. Dieser dient der inner-
betrieblichen Kommunikation im industriell-gewerbli-
chen Bereich, z. B. von Verkehrs- oder Transportunter-
nehmen oder im Bereich der Verwaltung. Ein weiterer
Teilbereich des nichtöffentlichen Mobilfunks ist der
Daten- und Fernwirkfunk (Fernsteuerungen von Maschi-
nen, Datenfernabfragen, Verkehrsleitsysteme, Alarmanla-
gen etc.). Die Frequenzvergabe erfolgt im Wege der Ein-
zelzuteilung.

Im nichtöffentlichen Mobilfunk wurden im Jahr 2006
mehr als 11 000 Vorgänge bearbeitet, davon:

– ca. 6 800 Vorgänge im Bereich Betriebsfunk,

– ca. 1 200 Vorgänge aus dem Bereich Daten- und Fern-
wirkfunk,

– ca. 3 200 Vorgänge des sonstigen nichtöffentlichen
Mobilfunks, wie z. B. des Personenruffunks, oder des
Durchsagefunks.

4.2.11 Amateurfunkdienst

Die Teilnahme am Amateurfunkdienst erfordert beson-
dere Kenntnisse und eine Zulassung mit personengebun-
dener Rufzeichenzuteilung. Die Bundesnetzagentur führt
Amateurfunkprüfungen durch, bescheinigt den Nachweis
der erforderlichen Kenntnisse und erteilt Zulassungen zur
Teilnahme am Amateurfunkdienst sowie weitere Rufzei-
chenzuteilungen. Im Jahr 2006 wurden in diesen Berei-
chen insgesamt ca. 7 000 Vorgänge bearbeitet.

Durch die Erste Verordnung zur Änderung der Amateur-
funkverordnung vom 25. August 2006 wurden die nach-
zuweisenden Kenntnisse so umstrukturiert, dass der Auf-
stieg von Klasse E (Einsteigerklasse) nach A
(Fortgeschrittene) mit einer Zusatzprüfung im Teil „Tech-
nische Kenntnisse“ der Klasse A möglich ist. Außerdem
erhielten Zulassungsinhaber der Klasse E erstmals Be-
triebsrechte in Kurzwellenfrequenzbereichen. Für Zulas-
sungsinhaber der Klasse A erfolgte die Öffnung des Fre-
quenzbereichs 50,08 bis 51 MHz. Des Weiteren wurden
neue Richtwerte für unerwünschte Aussendungen von
Amateurfunkanlagen veröffentlicht. Auf Grund der seit
der Weltfunkkonferenz 2003 erfolgten Änderungen
wurden die Prüfungsfragen unter Berücksichtigung von
Empfehlungen der CEPT überarbeitet und neue Fragen-
kataloge, die der Prüfungsvorbereitung dienen, herausge-
geben.

5. Prüf- und Messdienst
5.1 Untersuchungen zum funktechnischen 

Rauschpegel
Im Jahr 2006 wurden die im Vorjahr begonnen Untersu-
chungen zu „man made noise“ (Rauschen) im Frequenz-
spektrum fortgesetzt und auf weitere Frequenzbereiche
erweitert.

Die Ergebnisse solcher „Rauschuntersuchungen“ liefern
entscheidende Parameter für die Planung von Funknetzen
und werden für internationale Arbeitsgruppen innerhalb
der ITU benötigt. Die Untersuchungen wurden im
Jahr 2007 auf den Bereich unterhalb von 30 MHz ausge-
dehnt.

Aus den Untersuchungen sind auch die Wirksamkeit be-
stehender EMV-Normen und ggf. erforderliche Anpas-
sungen abzuleiten.

5.2 UMTS Versorgungsmessungen
Die Lizenzen zum Betreiben der Mobilfunknetze der drit-
ten Generation (UMTS/IMT-2000) enthalten eine Versor-
gungsverpflichtung (Teil B, § 4), wonach die Lizenzneh-
mer verpflichtet sind, bis zum Jahresende 2005 einen
festgesetzten Versorgungsgrad der Bevölkerung herzu-
stellen. Der Nachweis erfolgt durch den Vergleich der
vom Prüf- und Messdienst messtechnisch ermittelten
funktechnischen Versorgung mit den Angaben, die von
den Lizenznehmern vorgelegt wurden. Zum Beginn des
letzten Jahres wurde die Überprüfung wiederholt.

Die Messergebnisse geben Aufschluss über die tatsächli-
che Versorgung der im Versorgungsgebiet lebenden Be-
völkerung.

5.3 Verträglichkeit von induktiven Zugbe-
einflussungsanlagen gegenüber 
dem digitalen Rundfunk im 
Mittelwellenbereich

Im Berichtszeitraum fanden in Zusammenarbeit mit ei-
nem Hersteller von induktiven Zugbeeinflussungsanlagen
umfangreiche Messungen bzgl. der Störreichweite der
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Anlagen (ZUB) im Frequenzbereich 800 bis 900 kHz
statt. Ziel dieser umfangreichen Verträglichkeitsuntersu-
chungen war, zu prüfen, ob im gemeinsam genutzten Fre-
quenzbereich der störungsfreie Empfang des digitalen
Rundfunks DRM (digital radio mondial) in der Nähe von
Gleisanlagen mit Zugbeeinflussung gegeben ist.

5.4 Messtechnische Untersuchungen zu 
Ultra Wideband (UWB) Anwendungen

Bei den zu untersuchenden Anwendungen handelte es
sich um Boden – und Wanddurchdringungsradare, wie sie
im Hochbau und Straßenbau eingesetzt werden. Die Mes-
sungen waren von besonderem Interesse, weil die Geräte
durch ihre Modulation eine große Bandbreite belegen.
Die Untersuchungen wurden sowohl im Labor der Bun-
desnetzagentur in Kolberg als auch im Freifeld durchge-
führt. Sie dienten nicht nur der Verifizierung bisheriger
Grenzwerte und Messverfahren im Zuge der EU-Standar-
disierung, sondern auch der geplanten nationalen Fre-
quenzzuteilung.

5.5 Untersuchung der Frequenznutzung zur 
Vorbereitung der WRC 2007

Die Bundesnetzagentur koordinierte seit April 2004 ins-
gesamt 7 Messkampagnen zur Frequenznutzung im Be-
reich 4 bis 10 MHz, die letzten drei davon im Mai 2006,
November 2006 sowie im Mai 2007. Die Ergebnisse von
jeweils über 20 Monitoring Stationen aus mehr als einem
Dutzend Ländern Europas – auch eine Messstelle in der
Karibik war an den letzten beiden Durchläufen beteiligt –
wurden je Kampagne zu einem Bericht in Form einer CD-
ROM bzw. DVD zusammengefasst und der Vorberei-
tungsgruppe der CEPT zur Verfügung gestellt. Erneut
konnten automatische Messungen der verschiedenen Ver-
waltungen in einer einheitlichen Darstellung präsentiert
werden. Insgesamt wurden außerdem fast 29 000 Mes-
sungen manuell durchgeführt, d. h. zu einzelnen Aussen-
dungen unter anderem ermittelt, wo sich der Sender be-
findet, auf welcher Frequenz mit welchem Verfahren
gesendet wird und welchem Funkdienst der Sender zuzu-
rechnen ist.

5.6 Prüfung von Frequenznutzungen

Der Prüf- und Messdienst hat im Rahmen der Prüfungen
von Frequenznutzungen im letzten Jahr ca. 8 000 Fre-
quenzzuteilungen in verschiedenen Funkanwendungen
auf Einhaltung der Frequenzzuteilungsbestimmungen
überprüft. Grundlage bildet der § 64 des TKG. Die Über-
prüfung von Frequenznutzungen dient der Sachstandser-
fassung und der Kontrolle der Einhaltung der regulatori-
schen Vorgaben im Bereich der Frequenzordnung. Die
Überprüfungen liefern wesentliche Erkenntnisse über die
tatsächliche Situation und ergänzen somit die administra-
tiven Elemente der Frequenzregulierung (Frequenzbe-
reichszuweisungsplan, Frequenznutzungsplan, Frequenz-
zuteilung) zu einem Regelkreis. Negative Auswirkungen
auf die Frequenznutzung sollen frühzeitig erkannt und in
Folge auch das Störungsaufkommen minimiert werden.

Es handelt sich hierbei um eine proaktive Aufgabe der
Frequenzregulierung.

Im Bereich des Betriebsfunks und Richtfunks erfolgen
die Überprüfungen nach einem statistischen Verfahren,
mit dessen Hilfe die Prüfmengen ermittelt werden. In die
Berechnung der Prüfmengen fließen u. a. der Gesamtbe-
stand und die Mängelquoten der vorhergehenden Strich-
proben (prozentualer Anteil der Abweichungen von den
Frequenzzuteilungsbestimmungen) ein.

Das statistische Verfahren stellt ein effizientes und wirt-
schaftliches Verfahren der Überprüfung von Frequenznut-
zungen dar. Durch die Anwendung dieses Verfahrens
wird soviel geprüft wie nötig, jedoch auch so wenig wie
möglich. Es ist geplant, weitere Funkdienste in dieses
Verfahren einzubeziehen.

5.7 Messtechnische Untersuchungen zur 
Einführung neuer Übertragungs-
verfahren im UKW Rundfunk

Die Fachhochschule (FH) Kaiserslautern entwickelte in
den zurückliegenden Jahren ein OFDM-System unter
dem Begriff „DRM+“ zur digitalen Übertragung von
Ton-Rundfunksignalen im UKW Band.

Von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation
Rheinland-Pfalz wurde der Wunsch an die Bundesnetz-
agentur herangetragen, das von der Fachhochschule ent-
wickelte und fertig gestellte OFDM-System vor dessen
Inbetriebnahme messtechnisch zu untersuchen. Der
Schwerpunkt der messtechnischen Untersuchungen lag
auf den Schutzabstandsmessungen zu den benachbarten
Funkdiensten der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) und des Flugfunks. Von der
BOS und der Deutschen Flugsicherung (DFS) wurden
entsprechende Funkempfangsgeräte zur Verfügung ge-
stellt. Die Messungen wurden von den Mitarbeitern des
Prüf- und Messdienstes der Bundesnetzagentur (Außen-
stelle Augsburg und Konstanz) im Messlabor der FH Kai-
serslautern und der DFS in Langen durchgeführt. Die Un-
tersuchungsergebnisse fließen zunächst in die Erteilung
von Versuchsfunkgenehmigungen ein.

Ein zweites DRM+-System wird z. Z. von der Leibnitz-
Universität Hannover aufgebaut und steht Ende
August 2007 für messtechnische Untersuchungen zur
Verfügung. In Abstimmung mit der Universität, den BOS,
der DFS und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt
(NLM) wird auch dieses System bezüglich der einzuhal-
tenden Schutzabständen von der BNetzA messtechnisch
überprüft, bevor eine Versuchsfunkgenehmigung für die
terrestrische Abstrahlung erteilt wird.

Abschnitt E
Technische Regulierung
1. Funkverträglichkeit zur Einführung 

neuer Funkdienste
Vor der Einführung neuer Funkdienste wird in enger Zu-
sammenarbeit mit Herstellern, Betreibern und den Fach-
gremien der ITU und CEPT die funktechnische Verträg-
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lichkeit mit bereits vorhandenen oder geplanten
Funkanwendungen ermittelt. Auch für den Berichtszeit-
raum 2006/2007 wurden daher wieder zahlreiche techni-
sche Studien für Funksysteme durchgeführt, die in Zu-
kunft auf den Markt gebracht sollen.

So hat die Bundesnetzagentur zur Einführung von breit-
bandigen drahtlosen Zugangstechnologien (BWA) bereits
im Vorfeld einen technologieneutralen und flexiblen Re-
gulierungsansatz unter Berücksichtigung der Funkver-
träglichkeit und einer effizienten Frequenznutzung ver-
folgt. Hierbei werden die Frequenzen um 3,5 GHz für
verschiedene Technologien, wie zum Beispiel WIMAX,
zur Verfügung gestellt. Die Frequenzen sollen in erster
Linie zur Realisierung der funkgestützten Anbindung von
Teilnehmern dienen und als Internetzugänge genutzt wer-
den können. Sie bieten damit u. a. Alternativen zum Fest-
netzzugang in Gebieten, die nicht durch DSL erschlossen
sind. 

Die ECC Entscheidung (07)02 vom 30. März 2007 und
die ECC Empfehlung (04)05 vom 16. Februar 2006 bil-
den die Grundlage für die Einführung von Broadband
Wireless Access (BWA) im Frequenzbereich 3 400 –
3 600 MHz in Deutschland. Die Interservice- und Intra-
servicestudien zur Funkverträglichkeit wurden hierbei in
den Gremien der CEPT durchgeführt. Diese enthalten
u. a. die technischen Anforderungen für die flexible Nut-
zung von BWA (fester-, nomadischer- oder mobiler Be-
trieb). Die Ergebnisse der Funkverträglichkeitsstudien
bildeten die technische Grundlage für das im
Dezember 2006 von der Bundesnetzagentur durchge-
führte Frequenzversteigerungsverfahren für BWA.

Weiterhin wurden im Zeitraum 2006/2007 umfangreiche
Funkverträglichkeitsstudien hinsichtlich des Einflusses
neuartiger extrem breitbandiger Ultra-Wideband-Anwen-
dungen (UWB) auf existierende Funkdienste im Fre-
quenzbereich unterhalb von 10,6 GHz abgeschlossen.
Aufbauend auf diesen Studien konnten vier grundlegende
UWB Regularien in Form von ECC Entscheidungen erar-
beitet und verabschiedet werden, welche beispielsweise
die Grundlage zur Ermöglichung von innovativen An-
wendungen wie hochbitratigen Funkanwendungen im
Nahbereich bis 1 Gbit/s (Wireless USB), Sensoren zur
Erkennung von nichtmetallischen Objekten in Baumateri-
alien und professionellen Wand- und Bodenradaren bil-
den. Begonnen wurde 2007 mit der Untersuchung von
speziellen UWB Anwendungen, welche u. a. Unfälle im
Baubereich durch die Identifizierung von menschlichen
Körperteilen vermeiden sollen (z. B. Sägestopp).

Um die Nutzung von GSM-Mobiltelefonen in Verkehrs-
flugzeugen zu ermöglichen, wurden gegen Ende 2006 im
Rahmen der CEPT die erforderlichen Funkverträglich-
keitsuntersuchungen abgeschlossen, um unkontrollierte
Verbindungen der Mobiltelefone im Flugzeug mit Basis-
stationen am Boden zu verhindern. Erst nach Festlegung
eines maximalen Grenzwertes außerhalb der Flugzeug-
hülle kann verhindert werden, dass terrestrische Netze be-
einflusst werden. Fluggesellschaften, die ihre Flugzeuge
mit dem erforderlichen Equipment unter den definierten
Auflagen ausstatten, können damit ihren Passagieren in

Zukunft erlauben, ihre Mobiltelefone auch während des
Fluges bei einer Höhe von über 3 000 m zu benutzen.

Obwohl die Nutzung von Mobiltelefonen an Bord von
Schiffen und Fähren bereits heute möglich ist und kein
Sicherheitsrisiko darstellt, wurden im Berichtszeitraum
auch Studien im Rahmen der CEPT initiiert, um einheitli-
che Regelungen für den Fall zu erarbeiten, dass sich eine
Mobilfunk-Basisstation an Bord eines Schiffes befindet.
Auch hier sollte ein maximaler Grenzwert in einem defi-
nierten Abstand vom Schiff nicht überschritten werden.

Aufgrund internationaler Anfragen engagierten sich An-
gehörige der Bundesnetzagentur bei notwendigen Ver-
träglichkeitsstudien für mobile Satellitenfunksysteme bei
1.6 GHz, um Störungen anderer Satellitenfunksysteme im
gleichen Zuweisungsband zu minimieren und um den
Schutz des benachbarten Frequenzbandes für die Radio-
astronomie sicherzustellen. 

Weitere Studien erfolgten für neue geplante Verkehrstele-
matiksysteme (ITS) bei 5,8 GHz und im Bereich 63-
64 GHz, für neue Anwendungsmöglichkeiten für draht-
lose professionelle Mikrofonsysteme und für Verträglich-
keitsuntersuchungen für UMTS Nutzungen im 900 MHz
und 1 800 MHz Bereich. Außerdem unterstützten die
Vertreter der Bundesnetzagentur die internationalen Stu-
dien zur Festlegung von technischen Randbedingungen
für ausgewählte Frequenzbereiche, die in Zukunft für fle-
xiblere Spektrumsnutzungen bereitgestellt werden sol-
len. Diese Studien wurden durch die Europäische Kom-
mission angeregt.

Elektrische und elektronische Geräte und Anlagen, z. B.
Motoren, Zündanlagen, Schaltkreise, verursachen Ab-
strahlungen, die bis in den UHF-Bereich hineinreichen.
Diese Abstrahlungen beeinträchtigen – je nach ihrer In-
tensität und Eigenschaft – die Funkanwendungen. Dabei
wird die Empfindlichkeit eines Funkempfängers herabge-
setzt, was zur Reduzierung der Versorgungsreichweite
und/oder der Übertragungsrate in einem Funknetz führt.
Um die Belastung der terrestrischen Funkumgebung
durch das Man-made Noise beurteilen zu können, werden
derzeit in mehreren Ländern, wie USA, Niederlande,
Großbritannien und Deutschland umfangreiche Messun-
gen durchgeführt. Diese Messungen werden auch von der
Bundesnetzagentur unterstützt. Dabei wird das Man-
made Noise in verschiedenen Umgebungskategorien wie
Großstadt, Mittel- und Kleinstadt, Wohngebiet, offenes
Gelände (Feld, Wald) aufgenommen. Aufgrund der Viel-
zahl der Messungen soll ein repräsentativer Querschnitt
ermittelt werden. Die Messergebnisse sollen u. a. in die
ITU-R Recommendation P .372 einfließen.

2. Funk- und elektromagnetische Verträg-
lichkeit im Zusammenhang mit 
Störemissionen aus drahtgebundenen 
TK-Netzen und Anlagen

Die Erschließung weiterer Frequenzbereiche in vorhande-
nen Kabeln und drahtgebundenen Netzstrukturen zur Ver-
sorgung der Allgemeinheit mit Breitbandkommunikation
mittels modernster Informations- und Telekommunika-
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tionstechnologie wird von der Bundesnetzagentur ge-
stützt und gefördert. Als kritisch muss jedoch der mit der
breitbandigen Frequenzbelegung im Kabel in Erwartung
stehende Anstieg des Störpotentials der betreffenden Ka-
bel und Netze in der Fläche angesehen werden. Zahlrei-
che z. T. von der Bundesnetzagentur veranlasste und fort-
laufend aktiv betreute Untersuchungen auf internationaler
Ebene führten dazu, dass das Stör- und Kopplungsmodell
des Spezialkomitees für Funkstörungen in der Internatio-
nalen Elektrotechnischen Kommission IEC/CISPR
erfolgreich überarbeitet und insbesondere mit Teilmodel-
len für drahtgebundene Telekommunikationsnetze er-
gänzt werden konnte. Der Technische Bericht
CISPR TR 16-4-4 Ed.2 2007-07 steht den Normungsgre-
mien des IEC/CISPR nunmehr anwendungsbereit zur
Weiterentwicklung der EMV-Produktnormen für den Be-
reich der drahtgebundenen Telekommunikation zur Ver-
fügung.

Die Untersuchungen zum Störpotential von informa-
tionstechnischen Einrichtungen und Telekommunika-
tions(end)einrichtungen für die moderne Breitbandkom-
munikation sind noch nicht abgeschlossen und werden
fortlaufend weiter betreut. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen fließen in die einschlägig zutreffenden EMV-
Produktnormen für informationstechnische Einrichtungen
(ITE), Telekommunikationseinrichtungen (TKE) und Te-
lekommunikationsendeinrichtungen (TKEE) sowie auch
Multimedia-Einrichtungen ein und tragen zu deren Wei-
terentwicklung und Vervollständigung bei.

Aufgrund der anstehenden Überführung der „Kabel/
Funk“ Problematik in das EMVG-Regime ist im neuen
EMVG eine Ermächtigung für eine Rechtsverordnung
zum Schutz von öffentlichen Telekommunikationsnetzen
und Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten
Frequenzbereichen zu Sicherheitszwecken betrieben wer-
den (SchuTSEV), vorgesehen.

Diesbezüglich wurden im Vorfeld intensive Gespräche
mit den betroffenen Behörden (BW, DFS, BND und
BPOL) geführt. Im Vordergrund dieser Beratungen stand
der Wunsch, für möglichst viele der zu schützenden Fre-
quenzbereiche entweder eine räumliche Begrenzung auf
bestimmte Gebiete oder aber eine Zusammenlegung von
Frequenzteilbereichen zu Frequenzblöcken zu erreichen,
ohne dabei den Funkschutz zu beeinträchtigen. Hierzu
war u. a. eine Reihe von Verträglichkeitsbetrachtungen
durch die Bundesnetzagentur anzustellen. In Verbindung
mit dem Ansatz eines zukünftigen Monitorings konnte
dieses Ziel im Wesentlichen erreicht werden. 

Im Entwurf der SchuTSEV sind die bundesweit zu schüt-
zenden Frequenzbereiche aufgeführt sowie die entspre-
chenden sachlichen Festlegungen (Grenzwerte in Verbin-
dung mit der Messvorschrift Bundesnetzagentur
413 MV05) getroffen. Die präventive Überprüfung dieser
Grenzwerte wird nach dem Inkrafttreten der SchuTSEV
(Ende 2007) gemäß § 3 Abs. 2 eine ausschließliche Auf-
gabe der Bundesnetzagentur sein, die mit den betroffenen
Kreisen eng abzustimmen ist. Weiterhin legt die Verord-
nung Grenzwerte, die im Rahmen der Störungsbearbei-
tung für öffentliche Telekommunikationsnetze gelten,

fest. Auch zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Digitalisie-
rung bestimmter Sonderkanäle in koaxialen Kabelfern-
sehnetzen sind im Regelungsumfang dieser Verordnung
enthalten. Grundsätzlich bedarf die Verordnung der Noti-
fizierung durch die Europäische Kommission.

Entsprechend der Begründung zum § 3 der Verordnung
kann die Bundesnetzagentur abgestufte Maßnahmen auf
lokaler, regionaler oder auch bundesweiter Ebene anord-
nen. Insbesondere im Fall von bundesweit einzuhaltenden
Anforderungen soll unter Einbeziehung der potentiell Be-
troffenen ein (Mess-)Verfahren entwickelt werden, das
eine effiziente stichprobenartige Überprüfung der TK-
Anlagen und TK-Netze ermöglicht. Darüber hinaus kann
die Bundesnetzagentur im Falle von Sende- und Emp-
fangsfunkanlagen, für die aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit ein besonderer Schutz notwendig ist, im Be-
nehmen mit den für die jeweiligen Sende- und Empfangs-
funkanlagen zuständigen Bundesbehörden messtechni-
sche Untersuchungen (Monitoring) durchführen. Hierzu
hat die Bundesnetzagentur 2006 eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet.

Die Erarbeitung von Messverfahren für die präventive
Überprüfung der bundesweiten Anforderungen bzw. für
das Monitoring an bestimmten Sende- und Empfangs-
funkanlagen werden Ziel der weiteren Arbeit sein. Dabei
sind sowohl die möglichst im Konsens mit den betroffe-
nen Kreisen zu entwickelnde Umsetzungsstrategie (Kos-
ten/Nutzen) als auch die Bereitstellung der notwendigen
Ressourcen seitens der Bundesnetzagentur entsprechend
zu berücksichtigen.

3. Kommunikation in Katastrophen- und 
Notfällen

3.1 Kommunikation in Katastrophenfällen

Geprägt durch immer wieder neue Naturkatastrophen,
z. B. der Hurrikane „Katrina“ in New Orleans im
September 2005, sowie Terrorangriffe, z. B. die miss-
glückten Bombenattentate in Deutschland im Juli 2006
und in London im Juni 2007, ist das Thema Sicherheit
durch Telekommunikation nach wie vor sehr aktuell. Aus
diesem Grund blieb die Anzahl von Veranstaltungen und
neuer Normungsvorhaben in der Standardisierung und in
der technischen Regulierung im vergangenen Berichts-
zeitraum nahezu konstant.

Analysen und Studien haben aufgezeigt, dass es aktuell
keine der heutigen Situation angepassten Risikoanalysen,
Anforderungskataloge, Regelungen und Normen/Stan-
dards zu Not- und Katastrophensituationen, im Rahmen
von Public Protection and Desaster Relief (PPDR) gibt.
Die Normungsinstitute, wie z. B. ETSI und die ITU, aber
auch die NATO und die EU-Kommission, sind auch wei-
terhin dabei, im Rahmen von Workshops, Seminaren und
speziellen Arbeitsgruppen dies nachzuholen. Angehörige
der Bundesnetzagentur sind an diesen Arbeiten maßgeb-
lich aktiv beteiligt. Außerdem wurden Aufgaben im Rah-
men des „Partnership Co-ordination Panel for Desaster
Relief/Early Warning“ für ITU-T Studienkommissionen,
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in denen die Bundesnetzagentur aktiv ist, wahrgenom-
men.

3.2 Kommunikation in Notfällen
ETSI nimmt sich – international abgestimmt – der The-
matik „Notfallkommunikation“ (Emergency Telecommu-
nications, EMTEL) an. Die Arbeiten beinhalten das Um-
setzen von Anforderungen für die Kommunikation

– der Bürger mit den Verwaltungen/Organisationen
(z. B. Notrufe), 

– der Verwaltungen / Organisationen untereinander
(z. B. neues BOS-System),

– der Verwaltungen / Organisationen mit den Bürgern
(z. B. Warndienste),

– der Bürger untereinander und mit Medien (z. B. Infor-
mationsdienste),

– in technische Empfehlungen und Normen.

Außerdem wurden im aktuellen Berichtszeitraum durch
ETSI EMTEL technische Empfehlungen zu folgenden
Themenbereichen fertig gestellt:

– Überblick über die Ausfallsicherheit und Bereitschaft
von Netzen für die Notfallkommunikation,

– Analyse der Anwendbarkeit von Short Message Ser-
vice (SMS) und Cell Broadcast Service (CBS) im Ka-
tastrophenfall.

Die Warnung der Bevölkerung ist spätestens nach den
Katastrophen in den USA und Asien ein globales Thema.
Die entsprechenden Mechanismen zur effektiven War-
nung auf Basis des Mobilfunks werden auf internationaler
Ebene aktuell in 3GPP diskutiert und spezifiziert.

Eine Empfehlung der Europäischen Kommission fordert
die EU-Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass bei
Notrufen Standortinformationen (Location Based Ser-
vices) des Anrufers an die Notrufabfrageplätze übertra-
gen werden. Eine Harmonisierung wird durch technische
Spezifizierungen in entsprechenden Spezifikationen vo-
rangetrieben.

Ein weiteres aktuell sehr kontrovers diskutiertes Thema
ist die Spezifizierung von Notrufen aus Fahrzeugen
(eCall), welches von der Europäischen Kommission ge-
fördert wird und in wenigen Jahren als Standardangebot
für Neufahrzeuge eingeführt werden soll. Ziel ist die Im-
plementierung eines europaweit funktionsfähigen on-
board Systems in Automobilen, das es ermöglicht, Not-
rufe, bei gleichzeitiger Übermittlung von zusätzlichen
Notrufdaten, im Sinne der Anforderungen von E112 zur
zuständigen Notrufabfrage aufzubauen.

Die Bundesnetzagentur beteiligt sich an dem beratenden
Ausschuss EGEA (Expert Group on Emergency Access)
der Europäischen Kommission, der sich aktuellen Fragen
der Fortentwicklung der Notfallkommunikation in Eu-
ropa annimmt.

An allen Aktivitäten innerhalb der entsprechenden inter-
nationalen Gruppen (z. B. ETSI EMTEL, ETSI MSG,

3GPP, ITU-T SG2, SG11, SG13) nehmen Vertreter der
Bundesnetzagentur aktiv teil, um sowohl die deutschen,
als auch die europäischen Interessen zu vertreten:

– Im nationalen Bereich findet im Bereich Notrufkom-
munikation momentan die Umsetzung der neuen EU-
Richtlinien in das sich daraus ergebende nationale
Recht statt,

– im Berichtszeitraum wurde das BMWi bei der Überar-
beitung des Entwurfs der Notrufverordnung (Not-
rufVO) unterstützt. Auf Grund der sich aus
§ 108 TKG und der NotrufVO ergeben sich die Anfor-
derungen zur Erstellung einer technischen Richtlinie
durch die Bundesnetzagentur. Mit der Erstellung eines
internen Konzept zur Umsetzung der Richtlinie wurde
begonnen.

Des Weiteren wurde durch die Bundesnetzagentur aktiv
an der Novellierung des Gesetzes zur Sicherstellung des
Postwesens und der Telekommunikation (PTSG) durch
das BMWi mitgewirkt. Dabei lag der Schwerpunkt auf
der Sachaufklärung bezüglich technischer Möglichkeiten
der Vorrangschaltung im Rahmen der Notfallbewältigung
in modernen Telekommunikationsnetzen. In einem zwei-
ten Schritt sollen zukünftig entsprechende sachgerechte
Lösungen bestimmt werden, die dann erforderlichenfalls
in entsprechende Regelungen im neuen PTSG umgesetzt
werden.

4. Marktaufsicht nach EMVG und FTEG

Die Bundesnetzagentur führt im gesetzlichen Auftrag
Prüfungen von elektrischen Geräten am Markt durch.
Grundlage für diese Geräteprüfungen sind die EMV-
Richtlinie 89/336/EWG (neu 2004/108/EG) sowie die
Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen 1999/5/EG und ihre Umsetzung in na-
tionales Recht durch das Gesetz über die elektromagne-
tische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) und das
Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsend-
einrichtungen (FTEG). 

Beide Gesetze definieren u. a. die wesentlichen Anforde-
rungen an die EMV von Produkten, die für den freien
Warenverkehr vorgesehen sind. Das FTEG beschreibt
darüber hinaus noch die wesentlichen Anforderungen an
die Sicherheit von Funkanlagen und Telekommunika-
tionsendeinrichtungen und für Funkanlagen speziell die
Anforderungen an die effiziente Nutzung des Funkfre-
quenzspektrums.

Die Einhaltung der für ein bestimmtes Gerät jeweils zu-
treffenden wesentlichen Anforderungen ist zwingende
Voraussetzung für dessen Inverkehrbringen und Inbe-
triebnahme.

Während die einschlägigen Konformitätsprüfungen im
Vorfeld der Vermarktung den Geräteherstellern und In-
verkehrbringern vorbehalten bleiben, beauftragen das
EMVG und FTEG die Bundesnetzagentur mit der Durch-
führung von Kontrollmaßnahmen am Markt, die im Zuge
der Marktaufsicht ausgeführt werden.
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In diesem Zusammenhang entnimmt die Bundesnetz-
agentur stichprobenartig Geräte vom Markt und prüft
diese auf Einhaltung der zutreffenden Schutzanforderun-
gen. Die Bewertung der Prüfergebnisse erfolgt nach ei-
nem im Jahr 2000 eingeführten abgestuften Verfahren.
Durch Inkrafttreten des FTEG erstrecken sich die Kon-
trollaufgaben nun neben der Bewertung der EMV auch
auf Prüfungen des Schutzes der Gesundheit und Sicher-
heit des Benutzers und anderer Personen (FTEG § 3
Abs. 1, Nr. 1) und, im Fall von Funkanlagen, der Prüfung
der effizienten Funkspektrumsnutzung. 

Bei den Prüfungen auf die Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen nach FTEG § 3 Abs. 1, Nr. 1 (Aspekte der
Geräte- und Produktsicherheit) wurde besonderer Wert
auf die Untersuchung von Produkten, die eine ernste Ge-
fahr für Leib und Leben darstellen, gelegt.

Die Entnahmen der Prüflinge aus dem Markt werden ent-
sprechend dem Vorkommen der verschiedenen Geräte-
gruppen auf dem deutschen Markt vorgenommen. Die
Gruppierungen werden den anzuwendenden Normen
bzw. nationalen Prüfvorschriften entsprechend gebildet.

Aus der Summe aller Marktaufsichtsaktivitäten (13 425)
der Bundesnetzagentur sind in der nachfolgenden Auf-
stellung alle wichtigen Ergebnisse des Berichtszeitraumes
(1. Januar 2006 bis 30. Juni 2007) zusammengefasst:

Auswertung der messtechnischen Mängel bezogen auf 
die einzelnen Produktgruppen

EMV-Richtlinie 

R&TTE-Richtlinie 

Der hohe Prozentsatz an Geräten, die den Anforderungen
nicht entsprechen beruht darauf, dass die Bundesnetz-
agentur zielgerichtet Stichproben von Geräten entnimmt,
von denen zu erwarten ist, dass sie den Anforderungen
nicht entsprechen.

Besonders auffällig hierbei ist die Produktgruppe der Un-
terhaltungselektronik mit 53 Prozent. In diesem Massen-
segment werden die meisten Geräte in Asien hergestellt
und dann importiert bzw. von den Herstellern hier in Ver-
kehr gebracht. 

Schwerpunkte der Mängel bei Produkten nach R&TTE-
Richtlinie waren in 2006/2007 ferngesteuerte Spielzeuge
und FM–Transmitter, die nicht korrekt oder nicht ausrei-
chend gekennzeichnet (z. B. fehlendes CE–Zeichen) wa-
ren bzw. deren technischen Parameter (z. B. falscher Fre-
quenzbereich oder falsche Leistungsangaben) nicht
eingehalten wurden. Weiterhin wurden Funksteckdosen
geprüft, bei denen schwerwiegende Mängel in Bezug auf

Markteinschränkende Maßnahmen gesamt 975

Kennzeichnungsmängel EMVG 105

FTEG 320

Messtechnische Mängel EMVG 428

FTEG 81

Anwendung der KostV 
(gesamt)

Anzahl 792

Summe 2.150.000 €

Anwendung der KostV 
(EMVG)

Anzahl 473

Summe 1.658.000 €

Anwendung der KostV (FTEG) Anzahl 319

Summe 492.000 €

Schutzklauselverfahren 
nach  Artikel 9 der

R&TTE-Richtlinie 180

EMV-Richtlinie 33

Prüfungen nach FTEG 
§ 3  Abs. 1, Nr.1

Anzahl der Prüfungen 74

Anzahl der Mängel 41

Produktgruppe

Anzahl 
der  ge-
messe-

nen  
Pro-

dukte  

Anzahl 
der  be-
mängel-
ten  Pro-

dukte

Män-
gel-

quote 
in %

Haushaltsgeräte 419 103 25

Elektrowerkzeuge 355 87 25

Beleuchtungseinrich-
tungen 441 123 28

IT- Geräte und Büro-
maschinen 306 130 42

Unterhaltungselektronik 310 164 53

Wissenschaftliche und 
Industriegeräte 41 12 29

Sonstige Produkte 1 1 100

Produktgruppe

Anzahl 
der  ge-
messe-

nen  
Pro-

dukte  

Anzahl 
der  be-
mängel-
ten  Pro-

dukte

Män-
gel-

quote 
in %

TKEE 110 28 26

Funkanlagen 294 75 26

Kombigeräte nach 
FTEG 31 1 3
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die Geräte- und Produktsicherheit festzustellen waren, so
dass die Einleitung von RAPEX–Verfahren erforderlich
war.

5. Mitteilung des Inverkehrbringens von 
Funkanlagen, die auf Frequenzen 
betrieben werden, deren Nutzung 
nicht gemeinschaftsweit 
harmonisiert ist

Auf der Rechtsgrundlage von § 10 (4) FTEG haben die
Hersteller oder Inverkehrbringer von Funkanlagen, die auf
Frequenzen betrieben werden, deren Nutzung nicht ge-
meinschaftsweit harmonisiert ist, mindestens vier Wochen
vor dem beabsichtigten Inverkehrbringen in der Bundesre-
publik Deutschland die Bundesnetzagentur von dieser Ab-
sicht zu unterrichten. Mit der Bestätigung über den Erhalt
einer solchen Mitteilung gibt die Bundesnetzagentur den

verantwortlichen Personen auch Hinweise auf die Art der
Frequenzzuteilung sowie ggf. auf Einschränkungen der
Frequenznutzung in Deutschland. Diese Mitteilungen die-
nen der Sicherstellung einer effizienten und möglichst stö-
rungsfreien Nutzung des Funkspektrums. Die Tabelle gibt
eine Übersicht über die zahlenmäßige Entwicklung dieser
Mitteilungen im Zeitraum 2004 bis I/2007. Die ständig
steigende Anzahl der eingehenden Mitteilungen gibt einen
Hinweis auf die Bedeutung des deutschen Marktes für
Funkanlagen innerhalb der EU.

Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Möglichkeit des Be-
treibens der angezeigten Funkanlagen in Deutschland
sind aus den folgenden Diagrammen ersichtlich.

Jahr 2004 2005 2006 I/2007

Anzahl 2.861 2.472 2.253 1.241
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Statistik der eingehenden Mitteilungen nach § 10 (4)  

FTEG bzw. Art. 6.4 R&TTE im Jahr 2006
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Notifizierung von Funkanlagen 2006 nach Art der 
Frequenzzuteilung:

6. Drittstaatenabkommen (MRAs)

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen mit
Ländern außerhalb Europas ist eines der Ziele der Euro-
päischen Union. Der Abbau von Handelshemmnissen ist
daher eine der vorrangigen Aufgaben. Seit 1998 wurden
zwischen der EU und Drittstaaten verschiedene Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung von Konformi-
tätsbewertungen, Bescheinigungen und Kennzeichnun-
gen (Mutual Recognition Agreements (MRAs))
geschlossen. Sie beinhalten u. a. die Bereiche Telekom-
munikationsgeräte (tlw. einschließlich Funkanwendun-
gen) sowie elektromagnetische Verträglichkeit.

MRAs ermöglichen, dass Konformitätsbewertungsstel-
len (KBS) des einen Landes Produkte nach den Regeln
und Vorschriften des anderen Landes bewerten (tlw. zu-
lassen), so als wären die Stellen in diesem Land selbst an-
sässig. Die Aufgabe der Anerkennung (Kompetenzfest-
stellung) entsprechender KBS ist in der Bundesrepublik
Deutschland für diese Bereiche auf die Bundesnetzagen-
tur übertragen worden.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 42 Verfahren zur
Anerkennung bzw. Überwachung bereits anerkannter
Konformitätsbewertungsstellen für die Abkommen der
EU mit den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und
Japan mit positivem Ergebnis abgeschlossen. Für die
USA sind nunmehr 13, für Kanada 4, Australien und
Neuseeland je 1 und Japan 3 deutsche Stellen als KBS an-
erkannt. 

Im 2. Halbjahr 2006 betrug der Anteil der durch die deut-
schen KBS durchgeführten Funkzulassungen am Gesamt-
markt USA 15,7 Prozent.

7. Anerkennung von benannten Stellen im 
Geltungsbereich der Richtlinie 1999/05/EG 
(R&TTE Richtlinie)

Gemäß R&TTE-Richtlinie, umgesetzt in Deutschland
durch das FTEG (Gesetz über Funkanlagen und Telekom-
munikationsendeinrichtungen), müssen Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen grundlegende An-
forderungen in Bezug auf den Schutz der Gesundheit und
Sicherheit des Benutzers und anderer Personen sowie die
Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagne-
tische Verträglichkeit einhalten. Funkanlagen müssen
zudem so hergestellt sein, dass sie das für terrestrische
und satellitengestützte Funkkommunikation zugewiesene
Spektrum und die Orbitressourcen effektiv nutzen.

Benannte Stellen nehmen die Aufgaben der Konformi-
tätsbewertung sowie der Bewertung und Überwachung
von Qualitätsmanagementsystemen entsprechend der An-
hänge III bis V der R&TTE-Richtlinie wahr. Die Bundes-

netzagentur anerkennt auf Grundlage der BAnerkV (Ver-
ordnung über die Anforderungen und das Verfahren für
die Beleihung und Anerkennung von Konformitätsbewer-
tungsstellen vom 7. Juni 2002) geeignete natürliche, juris-
tische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften
als benannte Stellen.

Bislang wurden von der Bundesnetzagentur sechs be-
nannte Stellen anerkannt. Sie werden fortwährend über-
wacht und mindestens einmal jährlich einer Kompetenz-
prüfung unterzogen.

8. Anerkennung von benannten Stellen im 
Geltungsbereich der Richtlinie 2004/108/
EG (EMV-Richtlinie)

Im Berichtszeitraum wurde die EMV-Richtlinie 89/336/
EWG aufgehoben und durch die neue EMV-Richt-
linie 2004/108/EG ersetzt. Die Vorschriften der Richt-
linie 2004/108/EG müssen ab dem 20. Juli 2007 in den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft ange-
wendet werden.

Gegenstand der neuen EMV-Richtlinie ist die elektroma-
gnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (Geräten
und ortsfesten Anlagen). Sie soll das Funktionieren des
Binnenmarkts für Betriebsmittel dadurch gewährleisten,
dass ein angemessenes Niveau der elektromagnetischen
Verträglichkeit festgelegt wird. Alle Geräte müssen die in
der neuen EMV-Richtlinie Anhang I genannten grundle-
genden Anforderungen erfüllen. Die Einhaltung der
grundlegenden Anforderungen ist nach dem in Anhang II
der Richtlinie beschriebenen Verfahren (interne Ferti-
gungskontrolle) nachgewiesen. Nach dem Ermessen des
Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässigen
Bevollmächtigten kann aber auch das in Anhang III der
Richtlinie beschriebene Verfahren angewandt werden,
welches zusätzlich zu dem in Anhang II beschriebenen
Verfahren noch die Einbeziehung einer benannten Stelle
vorsieht. Die benannte Stelle prüft die technischen Unter-
lagen und bewertet, ob in diesen Unterlagen in angemes-
sener Weise nachgewiesen wird, dass die Anforderungen
der Richtlinie, die von ihr bewertet werden sollen, einge-
halten wurden.

Im Berichtszeitraum wurden bereits 17 der ehemals 18
anerkannten zuständigen Stellen gemäß EMV-Richt-
linie 1989/336/EWG mittels Verfahren in benannten Stel-
len nach der Richtlinie 2004/108/EG überführt.

9. EMVG/Umsetzung Richtlinie 2004/108/EG

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
war diese bis zum 20. Januar 2007 in nationales Recht
(EMVG) umzusetzen und ab dem 20. Juli 2007 in den
Mitgliedstaaten anzuwenden. Obwohl seitdem ein relativ
stabiler Entwurf des neuen EMVG (EMVG-E) vorliegt,
kommt es aufgrund von Änderungswünschen im Gesetz-
gebungsverfahren zu Verzögerungen, so dass das neue
EMVG nicht rechtzeitig in Kraft treten konnte.

Für die Übergangszeit ab dem 20. Juli 2007 ergaben sich
darum Fragestellungen für die rechtsanwendende Bun-

88 Prozent der Geräte mit Allgemeinzuteilung

12 Prozent der Geräte mit Einzelzuteilung
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desnetzagentur, da die EMV-Richtlinie 2004 Änderun-
gen gegenüber der bisherigen Rechtslage (EMV-Richt-
linie 89/336/EWG) enthält. Diese Fragen waren von
Referat 416 zu beantworten und mündeten in eine ent-
sprechende Amtsblattmitteilung (Nr. 559/2007).

Bei der Klärung der Rechtsanwendung der neuen EMV-
Richtlinie bis zum Inkrafttreten des neuen EMVG war
insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich nicht um
eine grundlegend neue Richtlinie, sondern um die Novel-
lierung einer bereits bestehenden Richtlinie handelt, die
mit dem derzeit noch geltenden EMVG in deutsches
Recht umgesetzt wurde. Grundsätzlich gelten die Vor-
schriften des derzeitigen EMVG auch nach dem Ablauf
der Umsetzungsfrist der EMV-Richtlinie 2004 bis zum
Inkrafttreten des neuen EMVG weiter. Es sind jedoch die
Kriterien des EuGH zur unmittelbaren Anwendbarkeit
nicht fristgerecht umgesetzter EG-Richtlinien zu beach-
ten.

Hersteller und Inverkehrbringer können ab 20. Juli 2007
ihre in den Anwendungsbereich der EMV-Richtlinie 2004
fallenden Geräte bzw. Betriebsmittel sowohl nach den
Vorschriften des noch geltenden EMVG als auch nach
den Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004 in den Verkehr
bringen. Da Inverkehrbringer in aller Regel ihre Geräte in
ganz Europa auf den Markt bringen wollen und die Ge-
räte in der gesamten EU verkehrsfähig sein sollen, ist
davon auszugehen, dass auch deutsche Hersteller und In-
verkehrbringer, unabhängig von den Umsetzungsverzö-
gerungen in Deutschland, ab dem 20. Juli 2007 ihre Ge-
räte entsprechend den Vorgaben der EMV-Richtlinie 2004
in den Verkehr bringen. Aus diesem Grunde empfiehlt die
Bundesnetzagentur, ab 20. Juli 2007 Geräte auf der
Grundlage der EMV-Richtlinie 2004 in den Verkehr zu
bringen.

Vertriebseinschränkende Maßnahmen der Marktaufsicht
werden in der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des
neuen EMVG besonders sorgfältig geprüft, insbesondere
können noch keine Vertriebseinschränkungen zur Durch-
setzung von neuen Anforderungen aus der EMV-
Richtlinie 2004 ausgesprochen werden. Möglich sind al-
lerdings Informationsschreiben an betroffene Inverkehr-
bringer, in denen sie darauf hingewiesen werden, dass ihr
Gerät nicht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004
entspricht und damit künftige Maßnahmen (nach Inkraft-
treten des neuen EMVG) oder Maßnahmen der Marktauf-
sichtsbehörde eines anderen EU Mitgliedsstaates nicht
ausgeschlossen sind.

Nach dem noch geltenden EMVG gibt es unabhängige
Prüfstellen als „zuständige Stellen“ (engl.: competent bo-
dies). Diese muss der Hersteller zur Anerkennung oder
Ausstellung eines technischen Berichts verpflichtend ein-
schalten, falls er für die Einhaltung der Schutzanforde-
rung nicht oder nicht vollständig die für das jeweilige Ge-
rät zutreffenden harmonisierten europäischen Normen
heranzieht. In Angleichung an die Sprachregelung ande-
rer EU-Richtlinien des neuen Konzepts („New Ap-
proach“) werden diese unabhängigen Prüfstellen in der
EMV-Richtlinie 2004 nun als „benannte Stellen“ (engl.:
notified bodies) bezeichnet. Die Anforderungen an zu-

ständige Stellen nach geltendem EMVG decken sich
weitgehend mit den Anforderungen der EMV-Richtlinie
2004 an benannte Stellen. Nach der EMV-Richtlinie 2004
ist ihre Einschaltung durch den Hersteller nur noch fakul-
tativ, d. h. der Hersteller entscheidet selbst, ob er sich ei-
ner benannten Stelle für die Ausstellung oder Anerken-
nung eines technischen Berichts bedient, der allerdings
nach wie vor erforderlich ist, wenn für die Einhaltung der
Schutzanforderung nicht oder nicht vollständig die für
das jeweilige Gerät anwendbaren harmonisierten europäi-
schen Normen herangezogen werden.

Da es sich bei der Anerkennung einer benannten Stelle
um einen begünstigenden Verwaltungsakt handelt und
sich die Kriterien für solche Anerkennung explizit aus
Anhang VI der EMV-Richtlinie 2004 ergeben, ist nach
den vom EuGH entwickelten Kriterien die Richtlinie un-
mittelbar zugunsten betroffener Prüfstellen anwendbar.
Anträge auf Anerkennung als „benannte Stelle“ oder auf
Überleitung von bisher „zuständigen Stellen“ in „be-
nannte Stellen“ nach EMV-Richtlinie 2004 werden unter
unmittelbarem Bezug auf die EMV-Richtlinie 2004 be-
schieden.

Die Störungsbearbeitung durch die Bundesnetzagentur ist
nicht Gegenstand der EMV-Richtlinie 2004 und war auch
nicht Regelungsgegenstand der alten EMV-Richtlinie. Al-
lerdings enthalten sowohl das geltende EMVG als auch
das neue EMVG (Entwurf) Regelungen zur Störungsbe-
arbeitung. Da hier das Problem der verspäteten Umset-
zung also gar nicht zum Tragen kommt, sind die bisheri-
gen Regelungen bis zum Inkrafttreten des neuen EMVG
weiter anzuwenden.

Gebühren- und Bußgeldbescheide können auf Grundlage
des alten EMVG und der entsprechenden Rechtsverord-
nungen ergehen, sofern kein Widerspruch zur neuen
EMV-Richtlinie besteht, was gegenwärtig nicht erkenn-
bar ist. Sofern aufgrund der unmittelbaren Anwendbar-
keit der neuen EMV-Richtlinie Gebührenbescheide erge-
hen sollen (z. B. für Anerkennungen) sind dies belastende
Verwaltungsakte. Solche Bescheide können aufgrund des
verspäteten Inkrafttretens des EMVG (noch) nicht erlas-
sen werden (fehlende nationale Rechtsgrundlage). Die
entsprechenden Belastungen sind aber unmittelbare
Rechtsfolge eines positiven Grund-verwaltungsakts. Ent-
sprechende Gebühren können nach Inkrafttreten der deut-
schen Vorschriften (nach)erhoben werden. Antragsteller
werden aus Gründen der Rechtssicherheit in der Über-
gangszeit besonders darauf hingewiesen, dass Bescheide
(wie üblich) gebührenpflichtig sind.

10. Mitarbeit im Telecommunications 
Conformity Assessment and 
Market Surveillance Committee 
(TCAM)

TCAM (Ausschuss für Konformitätsbewertung von Tele-
kommunikationsgeräten und Marktüberwachung) wurde
durch Artikel 13 der R&TTE-Richtlinie und die gegen-
seitige Anerkennung ihrer Konformität) zur Unterstüt-
zung der Kommission eingesetzt. Nach der R&TTE-
Richtlinie ist der TCAM Ausschuss sowohl als Bera-
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tungsgremium (Artikel 14) als auch als regulatorisches
Gremium (Artikel 15) im Bereich Konformitätsbewer-
tung und Marktüberwachung tätig. Der Vorsitz wird von
der Kommission wahrgenommen. Jeder EU-Mitgliedstaat
wird durch Behörden, die mit der Umsetzung der
R&TTE-Richtlinie betraut sind, vertreten. Zusätzlich
können auch Vertreter der EFTA Staaten sowie nationale
Experten und weitere Experten europäischer Organisatio-
nen (z. B. der CEPT) teilnehmen. Bei bestimmten regula-
torischen Fragestellungen sind nur die Behördenvertreter
und die Kommission zugelassen.

Bei den letzten TCAM-Sitzungen standen vor allem die
folgenden Themen im Vordergrund:

10.1 Marktaufsichtskampagne zur stich-
probenartigen Überprüfung der 
Konformität von Short Range 
Devices (SRDs)

Im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Marktauf-
sichtskampagne wurden in den Jahren 2005 und 2006 von
den teilnehmenden Behörden verschiedene unter die
R&TTE-Richtlinie fallende Geräte auf die Einhaltung der
technischen und administrativen Anforderungen hin über-
prüft. Die Ergebnisse wurden sowohl bei TCAM als auch
in der ADCO Gruppe (Group of Administrative Co-ope-
ration under R&TTE Richtlinie – R&TTE ADCO), die
die Arbeit des TCAM Ausschusses als informelle Unter-
gruppe im Bereich von Marktüberwachung und Konfor-
mitätsbewertung nach der R&TTE-Richtlinie ergänzt,
diskutiert. Da die Ergebnisse der Marktaufsichtskampa-
gne sowohl in administrativer als auch in technischer
Hinsicht unbefriedigend waren, beabsichtigt die Kom-
mission im Rahmen eines Aktionsplanes Maßnahmen zu
ergreifen, um gemeinsam mit dem Mitgliedstaaten und
den Marktbeteiligten eine Verbesserung der Einhaltung
der Anforderungen der R&TTE–Richtlinie zu erreichen.
An den vorgesehenen Maßnahmen wird sich die Bundes-
netzagentur aktiv und unter Berücksichtigung der hier
vorliegenden Erfahrungen umfassend beteiligen.

10.2 R&TTE Directive Progress Report
Die R&TTE-Richtlinie wird turnusmäßig alle drei Jahre
überprüft und die Ergebnisse des Fortschrittsberichts wer-
den an das Europäische Parlament sowie den Rat berich-
tet. Hierzu wird gegenwärtig eine Roadmap für den
2. Progress Report vorbereitet. Im Moment wird ein Fra-
gebogen für die Mitgliedsstaaten von der Kommission
ausgearbeitet, zu dem bereits erste Kommentare abgege-
ben wurden. Anhand der dann hieraus entstehenden Vor-
schläge wird der Fortschrittsbericht bei den TCAM-Tref-
fen diskutiert und schließlich verabschiedet. So soll
sichergestellt werden, dass die Richtlinie auf dem aktuel-
len Stand bleibt und der Inhalt an die praktische Anwen-
dung aufgrund der zwischenzeitlichen Erfahrungen in den
Mitgliedstaaten angepasst werden kann.

11. Schnittstellenbeschreibungen
Die Bundesnetzagentur hat die Bereitstellung von Schnitt-
stellenbeschreibungen (SSBn) für den Bereich Funk auch
in den Jahren 2006/2007 kontinuierlich fortgesetzt. 

Gemäß § 4 FTEG werden SSBn bereitgestellt für Funk-
anlagen, die in Frequenzbändern betrieben werden, deren
Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist. Die
SSBn enthalten alle Angaben, die erforderlich sind, damit
die Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die
für die jeweiligen Funkanlagen geltenden grundlegenden
Anforderungen nach eigener Wahl durchführen können. 

In den Jahren 2006/2007 wurden 28 SSBn fertig gestellt
und mit einer Amtsblattverfügung der Bundesnetzagentur
in Kraft gesetzt. In diesem Zusammenhang wurden
gleichzeitig 12 Zulassungsvorschriften außer Kraft ge-
setzt. Insgesamt stehen somit 73 SSBn auf der Internet-
seite der Bundesnetzagentur abrufbereit zur Verfügung
bzw. können beim Druckschriftenversand bestellt wer-
den. Auf die einzelnen Funkdienste bezogen verteilen
sich die SSBn wie folgt:

12. Notifizierungen

Das Notifizierungsverfahren wird gemäß dem europawei-
ten Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften (RL 98/34/EG geändert
durch die RL 98/48/EG) durchgeführt. Demnach sind die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtet,
der EU-Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten
alle Entwürfe technischer Vorschriften (so auch beispiels-
weise Schnittstellenbeschreibungen) in Bezug auf Pro-
dukte und Dienste der Informationsgesellschaft zu notifi-
zieren, bevor sie im innerstaatlichen Recht angenommen
werden. Ziel ist es, eine ungehinderte europäische techni-
sche Harmonisierung zu gewährleisten und somit den eu-
ropäischen Binnenmarkt weiter zu entwickeln.

In den Jahren 2006/2007 legten die anderen Mitglieds-
staaten mehr als 400 Regelungsentwürfe technischer Vor-
schriften aus dem Telekommunikations- und Funkbereich
zur Notifizierung vor; diese können auf der Internetseite
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_de.htm nachge-
lesen werden. Die zum Teil sehr umfangreichen Entwürfe
sind innerhalb einer mehrmonatigen sogenannten Stillhal-
tefrist zu prüfen. Diese Prüfungsaufgabe nehmen die

Funkdienst
Anzahl bereit-

gestellter  SSBn 
2006/2007

Anzahl 
verfügbarer 

SSBn

Landfunk, 
Mobilfunk 4 13

Seefunk 2 10

Flugfunk – 10

Ortungsfunk 4 8

Rundfunk 3 7

Fester Funk, 
Richtfunk 7 17

Satellitenfunk 8 8

Gesamtsumme 28 73
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Fachreferate der Bundesnetzagentur mit großer Sorgfalt
wahr und fertigen – sofern erforderlich – entsprechende
Bemerkungen, Kommentare etc. gemäß der o. g. EU-
Richtlinie.

13. Verkehrstelematik – Intelligent Transport 
Systems (ITS)

Im Berichtszeitraum standen im Mittelpunkt der forcier-
ten Aktivitäten, sowohl der Industrie als auch der Stan-
dardisierungsgremien, u. a. Anwendungen, die sich mit
der Kommunikation zwischen Fahrzeugen („vehicle-to-
vehicle“) und zwischen Fahrzeug und Straße („vehicle-
to-road“/„road-to-vehicle“) befassen.

Für 5,9 GHz Intelligent Transport Systems (ITS) Systeme
wurden die entsprechenden Spektrumsverträglichkeits-
Untersuchungen bei CEPT bereits abgeschlossen.

Diese Systeme werden von bedeutenden Kfz-Herstellern
(Car-to-car-Konsortium, C2C) für sogenannte „Multi-
Hop“ – Systeme vorgesehen, die zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und der Verbesserung des Fahrzeug-Flus-
ses auf Straßen/Autobahnen wesentliche infrastrukturelle
Verbesserungen mit positiven ökonomischen Auswirkun-
gen für die Volkswirtschaft mit sich bringen sollen (z. B.
durch Vermeidung von Staus und Wartezeiten).

Um u. a. auch den Anforderungen der e-Safety-Initiative
der Europäischen Kommission Rechnung zu tragen, wird
für zukünftige hochzuverlässige Dienste zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit ein geschütztes/sicheres Frequenz-
band benötigt.

Das europäische Car-to-car-Konsortium (C2C) unter-
stützt die Standardisierungsarbeiten für die 5,9 GHz ITS
Systeme hierzu in ETSI intensiv, die dort unter Federfüh-
rung der Bundesnetzagentur stehen.

Kern des zukünftigen pan-europäischen Standards ist die
Definition von 3x10 MHz für geschützte Dienste und Ap-
plikationen im Frequenzband oberhalb des 5,8 GHz ISM-
Bandes (5,875 bis 5,905 GHz). Darüber hinaus wird das
bevorzugte Frequenzband für den Steuerungskanal im
Bereich 5,885 bis 5,895 vorgeschlagen, um auch techni-
sche Lösungen auf möglichst globaler Basis zu ermögli-
chen.

CEPT ECC befasst sich zurzeit mit der Erstellung der ent-
sprechenden neuen ECC Entscheidung für 5,9 GHz ITS
Systeme, die in 2008 durch eine europäische Kommis-
sionsentscheidung ergänzt werden wird.

Es besteht die Chance, einen Wettbewerbsvorteil, insbe-
sondere für die deutsche Industrie, zu nutzen und techno-
logisch innovative Ansätze zu fördern.

14. RFID
Im Rahmen der Standardisierung entstand der Vorschlag
für ein neues Nutzungskonzept für RFID im UHF Fre-
quenzbereich, der mittlerweile in CEPT ECC akzeptiert
wurde. Die entsprechende Norm ETSI EN 302 208 wurde
ebenfalls entsprechend geändert. In ETSI wurde zudem
ein Konzept zur Synchronisation von RFID Abfragesys-

temen entwickelt, dass eine effizientere Spektrumsnut-
zung ermöglicht.

Diese Veränderungen als auch die deutlich durch ETSI
Feldtests verbesserte Technik haben zur Implementie-
rungsreife von UHF Anwendungen, z. B. in der Logistik
geführt, die in naher Zukunft erhebliche Investitionen in
diese Technik ermöglichen wird. Leider bleibt ebenso
festzustellen, dass diese positive Entwicklung durch die
Anwendung erheblicher Patentrechtsansprüche gebremst
werden könnte.

Die Thematik der RFID Technologie wird derzeit sehr
stark durch das Industrieforum EPCglobal vorangetrie-
ben. Fokus der Aktivitäten sind Spezifikationen zum Ein-
satz von RFID im Zusammenhang mit Zulieferungsket-
tenmanagement und Inventarmanagement und erstrecken
sich über alle Ebenen einer RFID-Anwendung.

Durch klare und bestimmbare Einflussnahmen durch die
Verwaltung können im Sinne des „neuen Ansatzes“ be-
reits in den Normen und Standards industriepolitische
und regulierungsrelevante Aspekte zu RFID verankert
werden. Hierzu wurde eine Analyse der Möglichkeiten
zur Steuerung der Einführung von RFID- Systemen durch
Einflussnahme in der Standardisierung und Regulierung
im Auftrag des BMWI seitens der Bundesnetzagentur im
Berichtszeitraum durchgeführt.

15. Entscheidungen der Bundesnetzagentur 
zur Rundfunkübertragung entsprechend 
der Vorschriften §§ 48 ff. TKG 

In einem Verfahren nach § 49 Abs 3 und 4 TKG erging
eine Entscheidung. Ein Set-Top-Boxen-Hersteller sah
sich im Hinblick auf § 49 Abs. 2 TKG in seinen Informa-
tions- und Nutzungsrechten bezüglich einer Anwen-
dungs-Programmierschnittstelle beeinträchtigt. Er trug
vor, dass ihm ein Rundfunkveranstalter die Informationen
dazu vorenthielte. Nur diese könnten ihn aber in die Lage
versetzen, seine Set-Top-Boxen so aufzubauen, dass mit
ihnen der Empfang dieses Rundfunkprogramms und eine
entsprechende Zertifizierung der Set-Top-Boxen möglich
wären. Die entsprechenden Anträge wurden abgelehnt.
An der Entscheidung war die zuständige Stelle nach Lan-
desrecht entsprechend der Ende 2005 geschlossenen Ver-
einbarung mit der Direktorenkonferenz der Landesme-
dienanstalten beteiligt.

Mit Amtsblattmitteilung Nr. 251/2006 wurde eine Ent-
scheidung der Bundesnetzagentur veröffentlicht, nach der
der Einsatz von Set-Top-Boxen (STB), welche Fernseh-
signale, die mit DSL-Technik übertragen werden, ent-
schlüsseln, dafür aber kein auf dem CSA aufsetzendes
Zugangsberechtigungssystem verwenden und die damit
nicht den Anforderungen des § 48 Abs. 3 Nr. 1 TKG ent-
sprechen, befristet bis zum 1. Juli 2007 geduldet wurde.
§ 48 Abs. 3 Nr. 1 TKG wurde mit Artikel 2 Nr. 15 des
Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher
Vorschriften vom 18. Februar 2007 ergänzt. Danach kann
die Bundesnetzagentur nun für Geräte, bei denen die Zu-
gangsberechtigung mittels eines Digital Rights Manage-
ment (DRM) Systems realisiert wird, abweichende An-
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ordnungen und andere geeignete Maßnahmen zur
Sicherstellung der Interoperabilität für digitale Fernseh-
empfangsgeräte treffen. Aufgrund dieser Gesetzesände-
rung und der ohnehin zeitlich befristeten Duldung ist zur
Überprüfung der o. g. Entscheidung mit Amtsblattmittei-
lung Nr. 425/2007 eine Anhörung durchgeführt worden. 

Außerdem wird in zwei weiteren konkreten Fällen die
Einhaltung bestimmter Vorschriften des Teils 4 TKG
durch die Bundesnetzagentur überprüft.

16. Elektromagnetische Verträglichkeit zur 
Umwelt (EMVU/EMF)

Die Bundesnetzagentur überwacht die Einhaltung der
Grenzwerte zum Schutz von Personen in elektromagne-
tischen Feldern von Funkanlagen. Gesetzliche Grundlage
für diese Tätigkeit sind die §§ 3 und 12 des Gesetzes über
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
(FTEG). 

In diesem Zusammenhang ergeben sich für die Bundes-
netzagentur unter anderem folgende Aufgaben:

– Festlegung von einzuhaltenden Sicherheitsabständen
zu ortsfesten Funkanlagen, die eine äquivalente iso-
trope Strahlungsleistung von 10 Watt und mehr auf-
weisen (Standortverfahren),

– Überwachung und Überprüfung der Anzeigepflicht
von ortsfesten Amateurfunkanlagen,

– Durchführung von EMF-Messungen zur Dokumenta-
tion der Funktionalität des Standortverfahrens,

– Bereitstellung einer Datenbank zur Information der
Öffentlichkeit,

– Zusammenarbeit mit europäischen Ländern mit dem
Ziel, europaweit harmonisierte Standards zum Schutz
von Personen in elektromagnetischen Feldern zu er-
stellen.

Für den Berichtszeitraum soll insbesondere auf die oben
genannten Punkte näher eingegangen werden:

Durchführung des Standortverfahrens

Die Bundesnetzagentur erteilte im Zeitraum von
Juli 2006 bis Juni 2007 insgesamt 16 705 Standortbe-
scheinigungen. Dabei handelte es sich sowohl um bereits
bestehende Funkanlagenstandorte, an denen aufgrund
von technischen Veränderungen eine erneute Überprü-
fung der Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte
durchgeführt wurde, als auch um neu installierte Funkan-
lagenstandorte. Die Bundesnetzagentur bewertet zur Fest-
legung der einzuhaltenden Sicherheitsabstände die Feld-
stärken der beantragten Funkanlage, die Feldstärken der
ebenfalls am Standort bereits vorhandenen Funkanlagen
(Standortmitbenutzung) und die relevanten Feldstärken
von umliegenden ortsfesten Funkanlagen.

Überwachung und Überprüfung der Anzeigepflicht 
von ortsfesten Amateurfunkanlagen

Insgesamt haben 16 775 Funkamateure ihre ortsfeste
Amateurfunkstelle entsprechend der Verordnung über das
Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer
Felder (BEMFV) der Bundesnetzagentur angezeigt. Für
166 ortsfeste Amateurfunkstellen wurde auf Antrag des
betreffenden Funkamateurs eine Standortbescheinigung
erteilt. 

Durchführung von EMF-Messungen zur Dokumenta-
tion der Funktionalität des Standortverfahrens

Auch im Berichtszeitraum wurden in enger Zusammenar-
beit mit den Umweltministerien der Länder mehr als
2000 EMF-Messungen durchgeführt. Bei diesen Messun-
gen werden im Frequenzbereich von 9 kHz bis 3 GHz die
örtlichen Feldstärken erfasst und entsprechend der
Empfehlung 1999/519/EG des Rates vom 12. Juli 1999
zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegen-
über elektromagnetischen Feldern ausgewertet und im In-
ternet veröffentlicht.

Bereitstellung einer Datenbank zur Information der 
Öffentlichkeit

Die Datenbank wurde kontinuierlich verbessert und auch
um das automatische Messsystem (AMS) der Bundesnetz-
agentur erweitert. Seit der Inbetriebnahme der EMF-Da-
tenbank wurden mehr als 9,2 Millionen Recherchen re-
gistriert (Stand: Juli 2007). In Ergänzung der vom Prüf-
und Messdienst durchgeführten EMF-Messreihe wurde
von der Bundesnetzagentur ein automatisches Messsys-
tem konzipiert. Die Realisierung dieses Messsystems
wurde europaweit ausgeschrieben. Das Messprinzip des
AMS ist mit der EMF-Messreihe der Bundesnetzagentur
identisch. Die ausgewerteten Feldstärkemessungen wer-
den in gleicher Weise in der EMF-Datenbank dargestellt,
sodass sich die Langzeitmessungen des AMS mit den Er-
gebnissen der EMF-Messreihe vergleichen lassen. Die
Bundesnetzagentur hat insgesamt 12 automatische Mess-
systeme beschafft. Diese werden in enger Zusammenar-
beit mit den Umweltministerien der Länder aufgestellt.
Die EMF-Datenbank lässt sich über die folgende Internet-
seite aufrufen: http://www.bundesnetzagentur.de.

Zusammenarbeit mit europäischen Ländern

Im Berichtszeitraum wurde innerhalb der beiden europäi-
schen Standardisierungsinstitute (ETSI/CENELEC) mit
der Erstellung von Standards zur Sicherstellung des
Schutzes von Personen in elektromagnetischen Feldern
von Funkanlagen begonnen oder diese auch fertig ge-
stellt. Durch die Mitarbeit der Bundesnetzagentur in den
entsprechenden Gremien ist gewährleistet, dass gerade im
Hinblick auf die in Deutschland zum Teil sehr emotional
geführte Diskussion über eine mögliche Gesundheitsge-
fährdung in diesen Standards entsprechende Überprü-
fungsverfahren berücksichtigt werden.
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17. Öffentliche Sicherheit

17.1 Automatisiertes Auskunftsverfahren 
nach § 112 TKG

Bestandsdaten werden von einer Vielzahl von Telekom-
munikationsunternehmen erhoben. Sicherheitsbehörden
erhalten über die Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihres
gesetzlichen Auftrages von den Telekommunikationsun-
ternehmen Auskünfte aus diesen Bestandsdaten (z. B.
Namen und Anschriften der Inhaber von Rufnummern).
Die Zahl der am Verfahren teilnehmenden Behörden und
Telekommunikationsunternehmen nimmt nach wir vor
zu. Derzeit können rund 1 000 bei der Bundesnetzagentur
registrierte Behörden bei 105 Telekommunikationsunter-
nehmen entsprechende Bestandsdaten abrufen.

17.2 Technische Umsetzung von 
Überwachungsmaßnahmen 
nach § 110 TKG

17.2.1 Technische Richtlinie
Mit ihren Aufgaben bei der technischen Umsetzung von
Überwachungsmaßnahmen leistet die Bundesnetzagentur
einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit. Insbesondere die Technische Richtlinie
(TR TKÜ) nach § 110 Abs. 3 TKG ist eine wesentliche
Grundlage für die Gestaltung der Überwachungstechnik
durch die beteiligten TK-Unternehmen, Hersteller und Si-
cherheitsbehörden. Die Richtlinie wird bei Bedarf an
neue Telekommunikationstechnologien angepasst. Dazu
begleitet die Bundesnetzagentur – entsprechend der ge-

setzlichen Vorgabe – die neuen Themen zunächst in den
Standardisierungsgremien. Unter Beteiligung der Ver-
bände, der berechtigten Stellen sowie der Hersteller
wurde im Jahr 2006 die derzeit gültige Version 5.0 der
TR TKÜ erarbeitet, die insbesondere um den Bereich In-
ternet Access (DSL und Kabel) ergänzt wurde. Sie ist
durch Bekanntgabe im Amtsblatt Nr. 24 vom
20. Dezember 2006 in Kraft gesetzt worden50.

Da im Jahr 2006 bei ETSI eine erste Spezifikation für IP-
basierte Multimediadienste (wie z. B. VoIP) verabschie-
det wurde, ist seitens der Bundesnetzagentur angedacht,
die Vorgaben dieses Standards in die nächste Ausgabe der
TR TKÜ einfließen zu lassen. Die Arbeiten hierfür wur-
den im Jahr 2007 aufgegriffen. Die neue Ausgabe der
TR TKÜ mit der Versionsnummer 5.1 wird voraussicht-
lich bis zum Ende des Jahres 2007 in Kraft treten.

17.2.2 Jahresstatistik der strafprozessualen 
Überwachungsmaßnahmen

Die Betreiber von Telekommunikationsanlagen haben ge-
mäß § 110 Abs. 8 TKG eine Jahresstatistik über die nach
der Strafprozessordnung durchgeführten Überwachungs-
maßnahmen zu erstellen und der Bundesnetzagentur zur
Verfügung zu stellen. Die kumulierten Zahlen werden
jährlich im Amtsblatt der Bundesnetzagentur veröffent-
licht.

50 Die TR TKÜ Version 5.0 ist auf der Internetseite der Bundesnetza-
gentur abrufbar unter: http://www.bundesnetzagentur.de/enid/TKUE
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Entwicklung der strafprozessualen Überwachungsanordnungen
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Im Jahr 2006 wurden insgesamt 40 915 Überwachungs-
maßnahmen (überwachte Kennungen) angeordnet; davon
entfielen 5 099 auf den Bereich Festnetztelefonie (analog
und ISDN), im Mobilfunkbereich waren es 35 816. Trotz
eines weiter stark anhaltenden Teilnehmerzuwachses im
Mobiltelefondienst ist mit einem Anstieg von nur 2,8 Pro-
zent der überwachten Mobilfunkkennungen vom Jahr
2005 auf das Jahr 2006 die Entwicklung moderater ver-
laufen als im vorhergehenden Betrachtungszeitraum vom
Jahr 2004 auf das Jahr 2005; hier betrug die Zuwachsrate
noch 18,2 Prozent. Im Festnetzbereich (analog und
ISDN) konnte erstmals ein Rückgang der überwachten
Kennungen um 5,5 Prozent im Jahr 2006 verzeichnet
werden.

Die Zahl der überwachten Kennungen im Rahmen der In-
ternetkommunikation (E-Mail, Internetzugänge z. B. über
DSL und CaTV, VoIP) belief sich im Jahr 2006 auf 927.

Zum 1. Juli 2007 waren bei der Bundesnetzagentur
134 Unternehmen registriert, die technische Einrichtung
zur Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur
Überwachung der Telekommunikation vorhalten. Damit
hat sich seit Ende des Jahres 2004 die Zahl dieser Unter-
nehmen von 59 auf 134 mehr als verdoppelt. Zurückzu-
führen ist dieser starke Anstieg auf die Zunahme von Un-
ternehmen im Internetbereich.

18. Internationale Aktivitäten im Bereich der 
technischen Regulierung

18.1 Allgemeine Aspekte der Mitarbeit in 
technischen Gremien der 
Telekommunikation

Die Bundesnetzagentur ist in den wichtigsten internatio-
nalen Organisationen und Gremien für den Bereich der

Telekommunikation vertreten. Hierzu gehören u. a. die
Mitarbeit

– bei der Europäischen Kommission,

– in Arbeits- und Projektgruppen des Ausschusses für
Elektronische Kommunikation (ECC) der Europäi-
schen Konferenz der Post und Fernmeldeverwaltun-
gen (CEPT),

– in der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und den
dazugehörigen Studienkommissionen im Standardisie-
rungs- und Funkbereich, in der World Telecommuni-
cation Standardisation Assembly (WTSA-2004) und
den Beratungsgruppen Telecommunication Standardi-
sation Advisory Group (TSAG) sowie Radiocommu-
nication Advisory Group (RAG),

– beim Europäischen Institut für Telekommunikations-
normen (ETSI) in der Generalversammlung, dem Vor-
stand, den Technischen Komitees und den Projekt-
gruppen,

– beim 3rd Generation Partnership Project (3GPP) in
den Technischen Spezifikationsgruppen (TSG) und
deren Untergruppen,

– bei der Internationalen Organisation für Normung
(ISO),

– in Arbeits- und Projektgruppen des Spezialkomitees
für Funkstörungen (CISPR) in der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC), 

– beim Europäischen Ausschuss für Elektrotechnische
Normung (CENELEC), in den Technischen Komitees
(TC) und deren Untergruppen (STC),
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– bei der Internationalen Organisation für Seeschifffahrt
(IMO),

– bei der Internationalen Organisation für die zivile
Luftfahrt (ICAO),

– in europäischen und nationalen Forschungsprojekten.

Die aktive Teilnahme an den Arbeitstagungen in den rele-
vanten internationalen Organisationen und Gremien si-
chert das Einbringen der Regulierungsziele in Normen
und internationale Regelungen, soweit dies im Rahmen
der begrenzt zur Verfügung stehenden Personalressourcen
möglich ist. Hierzu werden eigene Beiträge eingebracht,
Aufgaben sowie Funktionen übernommen und internatio-
nale Tagungen ausgerichtet. Um die Beteiligung deut-
scher Firmen und Netzbetreiber zu intensivieren, werden
wieder verstärkt nationale Vorbereitungsrunden etabliert.
Für die Zukunft sind weitere Initiativen geplant.

Als Fazit für den Berichtszeitraum 2006/2007 kann fest-
gestellt werden, dass die Bundesnetzagentur eine erfolg-
reiche Standardisierungsarbeit geleistet hat. Bei der Gre-
mienarbeit (wie z. B. bei ITU, IEC/CISPR, ETSI, 3GPP)
muss auch weiterhin der Konvergenzentwicklung im
Technologiebereich im genügenden Maße Rechnung ge-
tragen werden.

18.2 Funkverträglichkeit
Funkverträglichkeitsstudien werden aufgrund der grenz-
überschreitenden Frequenznutzungen fast ausschließlich
international in den zuständigen Gremien der CEPT ECC
und der ITU-R durchgeführt. Die Vertreter der Bundes-
netzagentur haben sich auch im Berichtszeitraum in die-
sen Gremien stark engagiert. Durch den Vorsitz der CEPT
ECC Working Group SE (Spectrum Engineering) konn-
ten dabei wesentliche Fragen zur Funkverträglichkeit ak-
tiv gesteuert werden. 

So wurden unter anderem alle ECC Reports, Recommen-
dations und Decisions, die im Vorfeld der Einführung von
drahtlosen Netzzugängen (Broadband Wireless Access)
erarbeitet wurden, in den Gremien der CEPT überwie-
gend unter Federführung von Angehörigen der Bundes-
netzagentur erstellt. Weitere Schwerpunkte der internatio-
nalen Tätigkeiten lagen in den Gremien, die sich mit der
Flexibilisierung im Spektrum beschäftigen. Auch bei den
Verträglichkeitsstudien im Vorfeld der Regionalen Rund-
funkkonferenz in Genf (RRC-06) sowie bei den Untersu-
chungen von GSM Mobilfunknutzungen an Bord von
Flugzeugen oder an Bord von Fähren und Schiffen haben
sich Vertreter der Bundesnetzagentur aktiv beteiligt. Wei-
terhin wurden Studien zur effizienten Einführung von
neuen Short Range Device (SRD) Systemen oder weite-
ren breitbandigen Ultra Wideband (UWB) Anwendungen
für den europäischen Markt von Vertretern der Bundes-
netzagentur für die zuständigen internationalen Gremien
erarbeitet.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 22 ECC Reports
und zwei ECC Recommendations, die sich mit Funkver-
träglichkeitsthemen zur Einführung neuer Funkdienste
befassen, abgestimmt und von der Mehrheit der CEPT
Mitgliedstaaten formal angenommen. Weitere internatio-
nale Studien und Berichte sind in Vorbereitung.

18.3 Elektromagnetische Verträglichkeit
Im Berichtszeitraum konzentrierten sich die Aktivitäten
der Bundesnetzagentur u. a. auf Aufgaben zur Gewähr-
leistung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
bei zunehmend breitbandiger Frequenznutzung zur Infor-
mationsübertragung und Telekommunikation in vorhan-
denen Kabeln und leitungsgebundenen Netzstrukturen.
Studien zum in Erwartung stehenden Störpotential aus
diesen Kabeln und Netzen wurden in Zusammenarbeit
mit wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt und
deren Ergebnisse in die zuständigen Normungsgremien
des Spezialkomitees für Funkstörungen in der Internatio-
nalen Elektrotechnischen Kommission IEC/CISPR und
auch bei CEPT ECC eingebracht. Im Ergebnis des akti-
ven Engagements der Vertreter der Bundesnetzagentur
konnte das EMV-Stör- und Kopplungsmodell des CISPR
wesentlich überarbeitet und um Teilmodelle für Telekom-
munikationsnetze erweitert werden und steht nun den
Normungsgremien als Technischer Bericht
CISPR TR 16-4-4 Ed.2 2007-07 für die Weiterentwick-
lung der einschlägig für den Telekommunikationsbereich
zutreffenden EMV-Normen zur Verfügung. Für den Be-
reich der Bearbeitung und Aufklärung von Funkstörun-
gen, die durch leitungsgebundene Telekommunikations-
netze verursacht werden, konnte auf CEPT ECC Ebene
die ECC Empfehlung (05)04 fertiggestellt und verab-
schiedet werden, die dem nationalen Verwaltungshandeln
die erwartete europaweit einheitliche Transparenz ver-
leiht.

18.4 EMV-Normung im Rundfunkbereich
Die Arbeiten an den Normen für die Störaussendungen
(CISPR 32) und die Störfestigkeit (CISPR 35) von Multi-
mediageräten, die künftig die Normen für Rundfunkemp-
fänger und verwandte Geräte der Unterhaltungselektronik
sowie die Normen für IT-Geräte ersetzen sollen, wurden
weiter intensiv begleitet. Auch Dank der Initiative der
Bundesnetzagentur und auf der Basis eigener Laborunter-
suchungen dazu konnte die Prüfung der Schirmungs-
eigenschaften von Empfangsteilen im Entwurf CISPR 32
verankert werden. Dadurch soll eine Verschlechterung
des Funkschutzniveaus durch solche Geräte z. B. bei de-
ren Anschluss an Kabelfernsehnetze verhindert werden.

Dem gleichen Zweck dienten die Aktivitäten der Bundes-
netzagentur bei CENELEC. Hier wurden im Normen-
teil 50083-2 „Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale
und interaktive Dienste; Teil 2: Elektromagnetische Ver-
träglichkeit von Geräten“ die Grenzwerte für die maximal
zulässige Störstrahlungsleistung des Rückkanals aus Ka-
belfernsehnetzen festgelegt.

18.5 Marktaufsicht zur elektromagnetischen 
Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) und zur 
effizienten Nutzung von Funkfrequenzen 
(R&TTE-Richtlinie)

Für eine effiziente und störungsfreie Nutzung von Fre-
quenzen spielt die elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) vor dem Hintergrund einer ständig zunehmenden
Zahl von Funkanwendungen und der zunehmenden An-
wendungsdichte anderer elektrischer und elektronischer
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Anwendungen in der Fläche eine immer entscheidendere
Rolle. Vertreter der Bundesnetzagentur arbeiteten u. a. in
den folgenden von der Europäischen Kommission einge-
richteten Gremien mit:

– Gruppe der nationalen EMV-Experten (EMV-Wor-
king-Party),

– Technischer Ausschuss für Konformitätsbewertung
von Telekommunikationsgeräten und Marktüberwa-
chung (TCAM),

– in den Arbeitsgruppen zur administrativen Koopera-
tion der Marktaufsichtsbehörden nach der EMV-
Richtlinie und der R&TTE-Richtlinie

Ferner beteiligten sie sich an der von der Europäischen
Kommission unterstützten Zusammenarbeit zum bilatera-
len Austausch von Informationen zwischen den für die
Marktaufsicht zuständigen Behörden. In diesem Zusam-
menhang fanden gegenseitige Besuchsprogramme mit
Staaten wie Frankreich, Österreich, Niederlanden und Lu-
xemburg statt. Des Weiteren wurden und werden Twin-
ning-Projekte mit Ungarn, Polen, Slowenien, Estland,
Lettland, Litauen, Rumänien und der Türkei durchge-
führt.

Darüber hinaus nehmen die Vertreter der Bundesnetza-
gentur beratend an den Sitzungen der von der Europäi-
schen Kommission betreuten R&TTE Compliance Asso-
ciation (R&TTE CA) teil, die sich mittlerweile zum
anerkannten europäischen Diskussionspodium für Be-
nannte Stellen nach der neuen EMV-Richtlinie und der
R&TTE-Richtlinie entwickelt haben. Dieser Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch zwischen den Benannten
Stellen auf europäischer Ebene trägt wesentlich zu deren
einheitlichen Erscheinungsbild in Entscheidungen zur
Konformität von Produkten mit den Anforderungen der
europäischen Richtlinien bei.

18.6 Anerkennung von Konformitäts-
bewertungsstellen im Rahmen 
von Drittstaatenabkommen (MRA)

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen mit
Ländern außerhalb Europas ist eines der Ziele der Euro-
päischen Union. Der Abbau von Handelshemmnissen ist
daher eine der vorrangigen Aufgaben. 

Vor diesem Hintergrund wurden zwischen der EU und
Drittstaaten verschiedene Abkommen über die gegensei-
tige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, Be-
scheinigungen und Kennzeichnungen (Mutual Recogni-
tion Agreements (MRA)) geschlossen. Sie beinhalten
u. a. die Bereiche Telekommunikationsgeräte (tlw. ein-
schließlich Funkanwendungen) sowie elektromagnetische
Verträglichkeit. MRA, die diese Bereiche beinhalten,
wurden geschlossen mit USA, Kanada, Australien, Neu-
seeland, Japan und der Schweiz. Die Abkommen ermög-
lichen, dass Stellen (Konformitätsbewertungsstellen,
KBS) des einen Landes Produkte nach den Regeln und
Vorschriften des anderen Landes bewerten (tlw. zulas-
sen), als wären die Stellen in diesem Land selbst ansässig.

Die Aufgabe der Anerkennung (Kompetenzfeststellung)
entsprechender KBS ist in der Bundesrepublik Deutsch-
land für die Bereiche Telekommunikationsgeräte (tlw.
einschließlich Funkanwendungen) sowie Elektromagne-
tische Verträglichkeit vom BMWi auf die Bundesnetza-
gentur übertragen worden.

Zur Aufgabenerledigung wurde im Betrachtungszeitraum
an bilateralen Treffen und Gesprächen sowie Arbeitskrei-
sen (Workshops) in den USA teilgenommen.

18.7 Standardisierungsarbeit im Bereich des 
Flugfunks, Seefunks und Binnen-
schifffahrtsfunks

Die Bundesnetzagentur nimmt u. a. aktiv an den Arbeits-
sitzungen der Technischen Gruppen ERM TG Aeronau-
tical und Maritime (Electromagnetic Compatibility and
Radio Spectrum Matters) bei ETSI teil. 

In beiden Arbeitsgruppen werden u. a. Standards bzw.
harmonisierte Normen für mannigfaltige Funkanlagen
des Flugfunks, Seefunks und Binnenschifffahrtsfunks er-
arbeitet. Das Spektrum ist breit, es reicht von Sprechfunk-
anlagen bis hin zu Navigations- und Ortungsfunkanlagen.
Das Besondere besteht darin, dass in diesen Funkdienst-
bereichen sowohl telekommunikationsrechtliche als auch
verkehrsrechtliche (luft- bzw. seefahrtrechtliche) Rah-
menbedingungen gelten. Dies betrifft sowohl die natio-
nale Gesetzgebung als auch den europäischen Rechtsrah-
men. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die
europäische Initiative „Single European Sky“ zu nennen.
Aus diesem Grunde ist eine sehr enge Zusammenarbeit
u. a. mit der ICAO (International Civil Aviation Organi-
zation), EUROCAE (European Organisation for Civil
Aviation Equipment), EASA (European Aviation Safety
Authority), Eurocontrol (European Organisation for the
Safety of Air Navigation), IMO (International Maritime
Organization), ITU (International Telecommunication
Union), CEPT (Conférence Européenne des Administra-
tions des Postes et des Télécommunications) und IEC (In-
ternational Electrotechnical Commission) notwendig. 

Nicht zu vergessen ist der sicherheitsrelevante Aspekt
dieser Funkdienste, der hier eine überaus wichtige Rolle
spielt. Eine Schwerpunkttätigkeit ist die Arbeit an den
von der EU-Kommission erteilten Mandaten zur Erarbei-
tung von harmonisierten Normen. Darüber hinaus werden
technische Berichte erstellt.

Obgleich die Marktbedeutung der Funkdienste Flugfunk,
Seefunk und Binnenschifffahrtsfunk sicherlich nicht mit
der des Mobilfunks vergleichbar ist, so sind auch hier in
diesen speziellen Marktsegmenten rege Wettbewerbsakti-
vitäten festzustellen; zahlreiche Anfragen von Herstel-
lern, Nutzern, Verkäufern, Dienstanbietern etc. zur Inver-
kehrbringung, zur Inbetriebnahme und zum Betreiben
von Flugfunk- und Seefunkanlagen lassen darauf schlie-
ßen. 

Die Bundesnetzagentur nimmt durch die aktive Teil-
nahme ihre Aufgaben nach dem TKG wahr, einerseits die
Entwicklung des Binnenmarktes der EU zu fördern – im
Sinne einer Harmonisierung technischer Normen – und
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andererseits eine effiziente und störungsfreie Frequenz-
nutzung sicherzustellen.

18.8 Standardisierungsarbeit im Bereich 
neuer Technologien und rekonfigu-
rierbare Funksysteme (Software 
Defined Radio – SDR & 
Cognitive Radio – CR)

Die Bundesnetzagentur arbeitet aktiv an der Standardisie-
rung und Erforschung von neuen Technologien und re-
konfigurierbaren Funksystemen mit. Dabei beteiligt sie
sich sowohl an nationalen Forschungsprojekten (WIG-
WAM, EASY-C) wie auch an internationalen For-
schungsprojekten (E²R). Eines der Hauptziele ist die früh-
zeitige Erarbeitung von regulatorischen Anforderungen in
Zusammenarbeit mit der Industrie, um eine zeitgerechte
Einführung neuer Technologiekonzepte sicherzustellen
sowie eine schnelle Innovation zu ermöglichen. Gleich-
zeitig wird eine globale Vorgehensweise für die Einfüh-
rung neuer Techniken angestrebt.

Des Weiteren versprechen die rekonfigurierbaren Funk-
systeme eine erhebliche Verbesserung der flexiblen Spek-
trumsnutzung.

Mit der Erstellung von Spezifikationen wurde, auch
durch die Initiative der Bundesnetzagentur, inzwischen in
mehreren Gremien (EC, ETSI, CEPT, ITU) begonnen.
Die Erstellung wird durch die Bundesnetzagentur tatkräf-
tig unterstützt. Entsprechende Folgeforschungsprojekte
der EU mit Beteiligung der Bundesnetzagentur sind der-
zeit in der Planung. 

18.9 tandardisierungsarbeit im Bereich der 
nächsten Generation von Telekom-
munikationsnetzen (Next Generation 
Networks – NGN)

Die Einführung von Next Generation Networks wird we-
sentliche Auswirkungen auf die gesamten Produk-
tionsumgebungen für Telekommunikationsleistungen ha-
ben und damit auch die Märkte verändern. Dies
beeinflusst auch Regulierungsfragen. Die Bundesnetz-
agentur nimmt daher aktiv an den mit diesem Thema be-
fassten Standardisierungsgremien teil. Schwerpunkte sind
in der ITU-T die Studienkommissionen 11 (Signalling
and Protocols), 13 (Lead Study Group on NGN) und
19 (Mobile Telecommunication Networks and for Mobi-
lity) sowie die Global Standards Initiative (NGN-GSI). 

Des Weiteren erfolgt die aktive Mitarbeit bei ETSI (Euro-
pean Telecommunications Standards Institute), primär in
den Arbeitsgruppen WG#3 (Protocols), WG#4 (Numbe-
ring, Naming, Addressing), WG#7 (Security) des Tech-
nial Committee TISPAN (Telecommunication and Inter-
net Converged services and protocols for advanced
networking) sowie in ausgewählten Gruppen von 3GPP
(3rd Generation Partnership Project) für die Mobilfunk-
netze der Zukunft (Next Generation Mobile Networks –
NGMN) im Rahmen der Entwicklung von LTE (Long
Term Evolution) und SAE (System Architecture Evolu-
tion).

In diesen Arbeitsgruppen werden Empfehlungen und
Standards für die neuen Netze (NGN) erarbeitet. Hierbei
sind insbesondere die Architekturen und die Netzzu-
gangstechnologien auf der „letzten Meile“, der Netzzu-
sammenschaltung sowie Telekommunikationssicherheits-
aspekte von besonderer Bedeutung. Im Rahmen dieser
Themen wird seitens der Bundesnetzagentur besonderes
Augenmerk auf die Wettbewerbsgesichtspunkte, der Not-
fallkommunikation und die Kundenschutzaspekte gelegt.
Bei der Konzeption der Netzarchitekturen werden schon
grundlegende Weichenstellungen vorgenommen, die auf
die künftige Marktentwicklung Einfluss nehmen können,
z. B., ob technisch ein möglichst ungehinderter Wettbe-
werb (TAL, Bitstrom Zugang etc.) realisiert werden kann
oder ob die Netze auch künftig zuverlässig trotz der not-
wendigen offenen Schnittstellen arbeiten (Bedrohungs-
analyse). Ein wesentliches Merkmal für die Schaffung
von Wettbewerbsstrukturen ist das Konzept der techni-
schen Entkopplung (Trennung) von Transport und Diens-
ten sowie Applikationen und Inhalten.

Die Bundesnetzagentur ist aktiv an der Gestaltung dieser
Themen beteiligt, nimmt teilweise auch Aufgaben wie
Editor- und Rapporteur-Funktionen wahr, um die Regu-
lierungsziele besser und so effizient wie möglich veran-
kern zu können. Aufbauend auf der ITU-T
Grundsatzempfehlung Y.2001 „NGN Overview“ wurden
die Arbeiten in den ITU-T-Studiengruppen und bei ETSI
fortgeführt mit dem Ziel, Standards für das NGN-
Release 1 zu erstellen. An den aus Regulierungssicht rele-
vanten Standards hat die Bundesnetzagentur maßgeblich
mitgewirkt.

18.10 Behandlung gewerblicher Schutzrechte 
(Intellectual Property Rights, IPR) in der 
Standardisierung 

Die Bundesnetzagentur vertritt Deutschland in einer
Reihe internationaler Standardisierungsorganisationen
(SDO). Dabei handelt es sich unter anderem um die ITU,
ETSI und das Digital Video Broadcast-Konsortium
(DVB). 

Unter dem international gebräuchlichen Begriff „Intellec-
tual Property Rights“ werden sowohl Patent- als auch Ur-
heberrechte zusammengefasst. Während technische Er-
findungen durch ein Patent geschützt werden, genießen
die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und
Kunst Schutz ihrer Werke nach dem Urheberrecht. Unter
das System der Urheberrechte fallen z. B. Computerpro-
gramme (§ 69a ff UrhG), da diese nicht patentierbar sind.
Zu den Gemeinsamkeiten des Patent- und Urheberrechts
gehört die Einräumung von Verwertungsrechten zuguns-
ten Dritter im Rahmen einer Lizenzvergabe. In diesem
Falle sind beispielsweise die Nutzer eines Standards, der
patentierte Technik beinhaltet, zur Zahlung von Lizenz-
gebühren an die Inhaber des Schutzrechtes gezwungen.
So können sich aus der Praxis der Lizenzvergabe Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den jeweiligen Nutzern der
Standards ergeben.

Die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
führte zu einer Verlagerung der Aufgaben von staatlichen
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Einrichtungen in privatwirtschaftlich geführte Unterneh-
men. Aber es wurden nicht nur die ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen neu geregelt, auch die Unterneh-
men haben ihre Instrumente zur Zielerreichung über-
dacht. Patente und Urheberrechte werden heute stärker
als in der Vergangenheit als eigenständige Quelle zur Er-
zielung von Erträgen eingesetzt.

Weitere Komplexität erhält diese Situation dadurch, dass
Softwareelemente einen immer größer werdenden Anteil
in Standards ausmachen. Software folgt jedoch urheber-
rechtlich anderen Regeln als eine Technik/Technologie,
für die ein Patent besteht, auch wenn es sich in beiden
Fällen um den Schutz geistigen Eigentums handelt. 

Nach dem Telekommunikationsgesetz hat die Bundesnetz-
agentur den Auftrag, einen chancengleichen Wettbewerb
und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter
Märkte der Telekommunikation sicherzustellen. Durch
Patente und Urheberrechte können jedoch Monopolstel-
lungen erreicht bzw. ausgebaut werden.

Es ergeben sich Probleme, wenn bei der Entwicklung ei-
ner Norm oder eines Standards nicht rechtzeitig bekannt
ist, ob und welche wesentlichen Patente betroffen sind
und zu welchen Lizenzbedingungen diese nach Einfüh-
rung des Standards genutzt werden können.

Die Generaldirektion Wettbewerb empfahl ETSI eine
Überarbeitung ihrer bestehenden IPR-Richtlinien, da sie
einzelne Regelungen, z. B. für den Fall einer verspäteten
Offenlegung wesentlicher Patente, einem Zeitpunkt, an
dem der Standard bereits eingeführt und von der Industrie
verwendet wird, als nicht effektiv genug empfand. ETSI
setzte daraufhin Ende 2005 eine Arbeitsgruppe ein, die
prüfen sollte, ob die bestehenden IPR-Richtlinien mit den
Marktanforderungen übereinstimmen. Der intensive Dis-
kussionsverlauf dieser Gruppe wurde von der Bundesnet-
zagentur beobachtet. Nach sorgfältiger Prüfung kam die
Gruppe zu dem Schluss, dass alle wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte, Fragen zu Patent Pools oder Collective Li-
censing Arrangement, außerhalb von ETSI zu verhandeln
sind. Diesem Beispiel gefolgt sind ITU-T, ITU-R und
ISO/IEC. Sie haben zu Beginn des Jahres 2007 eine ge-
meinsame IPR-Richtlinie, die „Guidelines for Implemen-
tation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/
ISO/IEC“ beschlossen. Die Beratungen der DVB IPR-
Gruppe sind noch nicht abgeschlossen und werden eben-
falls von der Bundesnetzagentur beobachtet.

18.11 Notfallkommunikation in internationalen 
Netzen 

Weiterhin arbeitete die Bundesnetzagentur an dem „Inter-
national Emergency Preference Scheme“ (IEPS) mit, das
die bevorzugte Behandlung bevorrechtigter Nutzer, bei-
spielsweise in Fällen beeinträchtigter Telekommunika-
tionskapazitäten, in internationalen Netzen beschreibt.
Zum IEPS gehören die bereits verabschiedete
Empfehlung E.106 sowie in der aktuellen ITU-T Studien-
periode die Beschreibung der technischen Anforderungen
(„Technical Requirements“) und die Änderungen

(„Amendmends“) an bestehenden Empfehlungen für
schmal- und breitbandige Telekommunikationsnetze.

18.12 RFID-Systeme in öffentlichen Netzen

Unter dem Begriff RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) finden derzeit zunehmend Identifikationssysteme,
die das kontaktlose Auslesen von Daten aus entsprechen-
den Speicherchips erlauben, weitgehende Verbreitung.
Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Short Range De-
vices (SRD), die als Endgeräte im Sinne der R&TTE zu
betrachten sind. Diese Systeme kommen derzeit vorwie-
gend in geschlossenen privaten Netzen zur Anwendung
(z. B. Zugangskontrollsysteme, Kennzeichnung von Con-
tainern in der Logistik). Aufgrund der geplanten Vernet-
zung dieser Systeme über öffentliche Telekommunikati-
onsnetze ist hier eine weitergehende Betrachtung unter
dem deutlich weiter gefassten Terminus „Network
Aspects of Identification Systems“ (NID) erforderlich, da
hier Wechselwirkungen mit Identifizierungsmechanis-
men, die in Netzwerken genutzt werden, auftreten kön-
nen. Daher verfolgt die Bundesnetzagentur zusammen
mit dem BMWi die Entwicklung, um sich bedarfsgerecht
bei der Standardisierung dieser Systeme zu beteiligen.

Abschnitt F
Kundenschutz, Verbraucherschutz

1. Verbraucherservice

Mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes in
der Fassung vom 18. Februar 2007 sind die speziellen
Endkundenrechte für den Bereich Telekommunikation
auf Gesetzesebene festgelegt und erweitert worden. Mit
dieser Gesetzesänderung sind teilweise europarechtliche
Vorgaben der Universalrichtlinie 2002/22/EG im nationa-
len Recht konkretisiert sowie verbraucherschützende Re-
gelungen in missbrauchsverhindernden Normen erweitert
worden.

Die umfassenden Gesetzesänderungen führten zu einer
erheblichen quantitativen und qualitativen Ausweitung
der Kompetenzen im Bereich des Verbraucherschutzes
und haben damit eine Vielzahl von Projekten ausgelöst.
So sind beispielsweise die Regelungen zum Einzelverbin-
dungsnachweis, zu den Veröffentlichungspflichten der
TK-Anbieter sowie zur Einrichtung eines Vermittlungs-
dienstes für gehörlose und hörgeschädigte Menschen über
das Gesetz hinaus zu definieren.

Zum 30. Juni 2007 trat die EU-Rechtsverordnung zu In-
ternational Roaming in Kraft. Damit wurden sowohl die
Vorleistungs- sowie Endkundenentgelte für Auslandsge-
spräche aus dem Mobilfunknetz einer Regulierung unter-
zogen als auch Vorschriften zur Transparenz der Endkun-
denentgelte erlassen. Die Einhaltung der Vorschriften
wird beim Verbraucherservice z. B. durch förmliche Aus-
kunftsersuchen überwacht. Die erhobene Auskunft soll
die Grundlage für die Beurteilung bilden, ob Unterneh-
men die durch die Roaming-Verordnung auferlegten
Pflichten zur Einführung eines Eurotarifs und zur Diffe-
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renzierung zwischen Roaming-Bestandskunden mit und
ohne Spezialtarif gesetzeskonform umsetzen.

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur konnte
den Verbraucher durch kompetente Beratung insbeson-
dere auf dem Gebiet der Telekommunikation überzeugen
und seine Arbeit erfolgreich fortsetzen. Damit hat er sich
im Bewusstsein der Verbraucher als zentrale Anlaufstelle
langfristig etabliert. Die Inanspruchnahme des Verbrau-
cherservice der Bundesnetzagentur zeigt, dass der Bedarf
an objektiver Informationsgewinnung über eine unabhän-
gige Stelle weiterhin auf hohem Niveau liegt.

Insgesamt verteilten sich die Anfragen und Beschwerden
im Telekommunikationssektor auf die Themenbereiche
der Bundesnetzagentur wie in Grafik 1 dargestellt:

In den Jahren 2006 und 2007 erreichten den Verbraucher-
service zu Telekommunikationsfragen insgesamt
63 696 Anfragen und Beschwerden. Davon gingen
43 160 am Telefon, 8 322 per Brief bzw. Fax und 12 214
auf elektronischem Wege ein.

Bei der Bereitstellung von DSL-Anschlüssen beklagen
die Verbraucher die Nichtverfügbarkeit in einzelnen Re-
gionen, die langen Wartezeiten für die Bereitstellung ei-
nes DSL-Anschlusses bzw. für die Freigabe ihres DSL-
Ports sowie die Bündelung mit dem Telefonanschluss.
Die Bundesnetzagentur ist im Rahmen der Markt- und
Frequenzregulierung weiterhin bestrebt, die Bereitstel-
lung breitbandiger Dienste durch die Marktteilnehmer zu
fördern. Dem Verbraucher werden deshalb alternative
Technologien – wie Kabel und Funktechnologien – als
Potenzial zur Schließung heute noch bestehender Versor-
gungslücken erläutert.

Häufig gehen nach wie vor Anfragen zu Nummerierungs-
angelegenheiten beim Verbraucherservice ein. Probleme

bzgl. der Mitnahme bzw. Beibehaltung der Rufnummer,
der Zuteilung von Rufnummern (siehe Ausführungen in
Teil II, Abschnitt C) sowie der Entgelte und Nutzung von
Servicerufnummern sind zumeist Anlass der Anfragen
und Beschwerden. Zur Bearbeitung spezieller Anfragen
zum Rufnummernmissbrauch und -spam erfolgt eine
Weiterleitung an die eigens dafür eingerichtete Stelle
(siehe Ausführungen in Teil II, Abschnitt F 3.).

Anhaltend hoch ist auch in diesem Berichtszeitraum die
Anzahl der Beschwerden von Verbrauchern über uner-
wünschte Anrufe, SMS, Telefaxe oder E-Mails, mit de-
nen die verschiedensten Angebote und Gewinnverspre-
chen unterbreitet werden. Dabei ist festzustellen, dass die
unerwünschte Telefonwerbung (sog. cold calls) im Ver-
gleich zu den Vorjahren erheblich zugenommen hat. Ca.
70 Prozent aller Bewerbungen erfolgen über das Telefon.
Im Unterschied zum SMS-, Fax- und E-Mail-Spamming
ist die Nachweisführung des Missbrauchs durch die Ver-
braucher hier wesentlich schwieriger, da kein schriftli-
ches Dokument zur Nachweisführung existiert.

In diesem Zusammenhang treten auch Beschwerden zu
Tarif-, Preselection- und kompletten Vertragsänderungen
gegen den Willen des Endkunden auf. Am häufigsten
waren bei den abgeforderten Informationen zu Vertrags-
angelegenheiten im Bereich Telekommunikation neben
Fragen zu Kündigungen und Vertragsverletzungen insbe-
sondere Fragen zu Vertragsbedingungen Gegenstand der
Anfragen und Beschwerden. Nach wie vor beanstanden
die Verbraucher hierbei den mangelnden Kundenservice
der TK-Unternehmen bei der Klärung aufgetretener Pro-
bleme und beklagen weiterhin die Nichteinhaltung ver-
traglicher Konditionen im Zusammenhang mit den be-
rechneten Tarifen, Kündigungsfristen und dem
Anbieterwechsel.
A b b i l d u n g  28

Thematische Aufteilung der Anfragen und Beschwerden im TK-Bereich in Prozent
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Bei den Entgeltforderungen in den Telefonrechnungen
werden häufig Verbindungsentgelte im Festnetz (Weiter-
vermittlung durch Auskunftsdienste, Premium-Rate-
Dienste), zu SMS-Diensten und Verbindungen zu
(0)137er Rufnummern sowie auch Internetverbindungen
(Dialer, strittige Datenmengen und Dauer der Internetnut-
zung) bestritten.

Außerdem werden Fragen zu Entgelten und Tarifen der
einzelnen TK-Anbieter an den Verbraucherservice heran-
getragen. Die von den TK-Anbietern veröffentlichten
Preislisten im Amtsblatt der Bundesnetzagentur suggerie-
ren einigen Verbrauchern fälschlicherweise eine Regulie-
rung von Entgelten und Tarifen dieser TK-Anbieter durch
die Behörde. Die Verbraucher beklagen in diesem Zusam-
menhang auch das Verhalten einiger TK-Anbieter, die mit
günstigen Einstiegstarifen und Taktungen neue Kunden
werben, um dann kurzfristig Veränderungen zu Lasten
der Kunden vorzunehmen. Die durch den Kunden auch
bei einer flatrate zu entrichtenden Durchleitungsentgelte
im Festnetz (Terminierungsentgelte) bei unterschiedli-
chen Teilnehmernetzbetreibern stoßen ebenso auf keine
Akzeptanz.

Gemessen am Gesamtaufkommen TK vergleichbar ge-
ring aber dennoch mit steigender Tendenz sind Beschwer-
den über Erhöhungen der Preise bei Kabelnetzbetreibern
zu verzeichnen. Dies hängt hauptsächlich damit zusam-
men, dass auch die Kabelnetzbetreiber ihre Preiserhöhun-
gen z. T. mit einem Verweis auf Vorgaben der Bundesnetz-
agentur begründen. Die Kunden wenden sich damit an die
Bundesnetzagentur und äußern ihre Verärgerung und Un-
verständnis für die vermeintliche Regulierungsentschei-
dung.

Den Interessen der Verbraucher auf europäischer Ebene
wurde durch die Mitarbeit der Bundesnetzagentur in der
IRG/ERG und der dazugehörenden Enduser Working –
Arbeitsgruppe sowie Tarif Transparency International
Roaming Working Group Rechnung getragen. Hier wurde
insbesondere ein Bericht zum Status der Regulierung bei
Notruf, Rufnummernmitnahme, Tariftransparenz,
Dienstequalität und grenzüberschreitende Streitigkeiten
bei der Nutzung von Voice over IP-Diensten erstellt.

Die Bundesnetzagentur ist bestrebt im Rahmen Ihrer
Handlungsbefugnis das Aufkommen der Beschwerden in
allen Bereichen stetig zu senken. Deshalb werden auf-
fällig gewordene Unternehmen regelmäßig um Stellung-
nahme zu konkreten Problemen und deren Lösungsstrate-
gie gebeten. Somit wird sichergestellt, dass
Informationen der Verbraucher über Mängel zielgerichtet
weiter gegeben und die Ursache der Beschwerden abge-
stellt werden kann.

2. Schlichtung in der Telekommunikation

Der Teilnehmer kann im Streit mit einem Anbieter von
Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlich-
keit gemäß § 47a (1) Telekommunikationsgesetz (TKG)
darüber, ob der Anbieter eine in den §§ 43a, 45 bis 46 (2)
und § 84 vorgesehene Verpflichtung ihm gegenüber er-

füllt hat, bei der Bundesnetzagentur durch einen Antrag
ein Schlichtungsverfahren einleiten.

Schlichtung ist ein modernes Konfliktlösungsverfahren,
eine Form der außergerichtlichen Streitbeilegung. Ein un-
parteiischer Dritter, hier das Schlichtungsgremium der
Schlichtungsstelle, erarbeitet einen individuellen Schlich-
tungsvorschlag und vermittelt so in einem vorhandenen
Streitfall.

Die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur führt
Schlichtungsverfahren nach der im Amtsblatt der Bun-
desnetzagentur vom 22. Februar 2006 als Mittei-
lung Nr. 77/2006 veröffentlichten novellierten Verfah-
rensordnung (VfOSchli2006) i. V. mit § 47a TKG durch.
Das Schlichtungsverfahren ist kostenpflichtig. Die Ge-
bühr beträgt mindestens 25 Euro und richtet sich nach
dem Wert des Streitgegenstandes.

Ein Schlichtungsverfahren ist danach grundsätzlich zuläs-
sig, wenn

– der Antragsteller die Verletzung eigener Rechte gel-
tend machen kann, die ihm nach dem in § 47a TKG
genannten Rechten zustehen,

– kein Gerichtsverfahren mit demselben Gegenstand
rechtshängig ist,

– kein Schlichtungsverfahren mit demselben Streitge-
genstand vorliegt oder durchgeführt wurde und

– vor Antragstellung der Versuch einer Einigung mit
dem Antragsgegner unternommen wurde.

Vertragsrechtliche Probleme können Gegenstand der
Schlichtung sein, soweit sie den in § 47a TKG genannten
Regelungen unterfallen. Das Schlichtungsverfahren wird
in der Regel als schriftliches Verfahren durchgeführt.

Zum Start der CeBIT im März 2006 wurde das im Rah-
men der eGovernment-Initiative der Bundesregierung
„BundOnline“ entwickelte Online-Verfahren in Betrieb
genommen. Damit ist es möglich, die Antragstellung, die
Korrespondenz während des Verfahrens und die Verfah-
rensstandabfrage über das Internet abzuwickeln.

Seit der Einführung des Online-Verfahrens ist eine
sprunghafte Zunahme der Schlichtungsanträge zu ver-
zeichnen. Das Bestreben der Schlichtungsstelle, die
Dienstleistung durchgängig online zu gestalten, wird der-
zeit seitens der Antragsgegner nur zögerlich mitgetragen.

Die von der Schlichtungsstelle unterbreiteten Schlich-
tungsvorschläge fanden im Jahr 2006/2007 in 94 Prozent
der Fälle die Zustimmung der am Schlichtungsverfahren
beteiligten Parteien. Darüber hinaus erzielten die Parteien
zunehmend noch vor der Unterbreitung eines Schlich-
tungsvorschlages durch das sachkundige Einwirken der
Schlichtungsstelle eine gütliche Einigung im Rahmen ei-
gener Vergleichsvorschläge. Gleich bleibend hoch ist je-
doch auch die Quote der Verfahren, in denen die Antrags-
gegner von ihrem Recht Gebrauch machen, die
Teilnahme am Schlichtungsverfahren zu verweigern
(41 Prozent).
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A b b i l d u n g  29

Ergebnisse der abgeschlossenen Verfahren

A b b i l d u n g  30

Erfolgsquote der zulässigen Verfahren

Bei einer Vielzahl von Anträgen musste die Schlichtungs-
stelle den Antrag wegen fehlender Antragsbefugnis –
keine Verletzung von Rechten nach TKV bzw. TKG – ab-
lehnen. Diese Ablehnungen stoßen bei den Verbrauchern
häufig auf Unverständnis. Hierzu wird aus Sicht des Ver-
brauchers vermehrt ein uneingeschränktes Tätigwerden
der Schlichtungsstelle – vergleichbar einem Ombuds-
mann – gewünscht. Der Gesetzgeber hat jedoch in
§ 47a TKG genau definiert, welche Verletzung von End-
kundenrechten aus dem TKG schlichtbar sein soll.

Die Themenschwerpunkte der Schlichtungsverfahren lie-
gen überwiegend bei für den Kunden nicht nachvollzieh-
baren Forderungen in Telefonrechnungen (Verbindungs-
entgelte) und Vertragsangelegenheiten. Darüber hinaus
haben sich zunehmend folgende Schwerpunkte ergeben:

– Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Einrich-
tung von DSL-Anschlüssen,

– die zum Teil schleppende Freigabe von DSL-Ports,

– Unstimmigkeiten beim Wechsel von TK-Anbietern
und

– Schwierigkeiten bei der Rufnummernportierung.

In Fällen, in denen ein Schlichtungsverfahren nicht zuläs-
sig ist, sich aus der Sachverhaltsdarstellung des Antrag-
stellers jedoch eine mögliche Kulanzregelung abzeichnet
oder fehlerhaftes Verhalten des Anbieters bei der bisheri-
gen Reklamationsbearbeitung erkennbar sind, leitet die
Schlichtungsstelle die Antragsunterlagen mit der Bitte um
Prüfung an die betreffenden Telekommunikationsunter-
nehmen weiter. Überwiegend kann auch auf diese Weise
eine Sachverhaltsaufklärung oder Kulanzregelung er-
reicht werden.

Ziel der Tätigkeit der Schlichtungsstelle ist es, den Pro-
zess im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit und Prozess-
ökonomie kontinuierlich zu optimieren.

Hierzu wurde ein Qualitätssicherungs-System Schlich-
tung entwickelt, womit die Qualitätsmanagement-Ele-
mente der DIN EN ISO 9001 für die Schlichtung nach
§ 47a (1) TKG umgesetzt werden sollen. Beginnend im
Jahr 2007 werden regelmäßig interne Audits auf dieser
Grundlage durchgeführt.

3. Bekämpfung des Rufnummern-
missbrauchs und Rufnummern-
Spams

3.1 Überblick

Im Berichtszeitraum war die Bundesnetzagentur mit der
Bekämpfung des Missbrauchs von Rufnummern und Ruf-
nummernspam im Rahmen des TKG betraut. Ziel ist es
dabei, die Rechte der Verbraucher zu stärken und rechts-
widrig agierenden Unternehmen keinen Vorsprung durch
Rechtsbruch zu ermöglichen. § 67 TKG ermächtigt die
Bundesnetzagentur, bei gesicherter Kenntnis eines Miss-
brauchs von Nummern einzuschreiten, um insbesondere
auch präventiv weiteren Missbrauch zu verhindern. Nach
§ 67 Abs. 1 S. 1 TKG kann die Bundesnetzagentur An-
ordnungen und andere geeignete Maßnahmen treffen, um
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der von ihr
erteilten Bedingungen über die Zuteilung von Nummern
sicherzustellen. Dazu ergreift die Bundesnetzagentur
Maßnahmen wie z. B. die Abmahnung, den Entzug der
missbräuchlich genutzten Rufnummer, die Verpflichtung
des Netzbetreibers, diese Rufnummer abzuschalten. Fer-
ner kann die Bundesnetzagentur bei gesicherter Kenntnis
einer rechtswidrigen Nummernutzung gegenüber dem
Rechnungsersteller ein Fakturierungs- und Inkassierungs-
verbot aussprechen. Als weitere, in Betracht kommende
Maßnahme ist die Untersagung von Geschäftsmodellen
zu nennen.

Im Berichtszeitraum hat die Bundesnetzagentur im Be-
reich Rufnummernmissbrauch und Rufnummernspam
80 849 schriftliche und telefonische Verbraucheranfra-
gen und Beschwerden bearbeitet. 
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3.2 Dialer

Die Beschwerden im Bereich Dialer sind im Jahr 2006
deutlich auf 514 schriftliche und mündliche Beschwerden
gegenüber 21 559 Beschwerden im Jahr 2005 zurückge-
gangen. Diesen Trend bestätigt die Zahl von
26 Beschwerden im ersten Halbjahr 2007. Dieser Erfolg
ist auf die Einführung eines einheitlichen Zustimmungs-
fensters vor Herstellung der kostenpflichtigen Verbin-
dung im Jahre 2005 zurückzuführen, welches für eine
hohe Transparenz der durch die Dialer-Verbindung ent-
stehenden Kosten sorgt. Die Bundesnetzagentur hatte
aufgrund der im Bereich Dialer gesammelten Erfahrun-
gen eine ergänzende und modifizierende Verfügung erlas-
sen, welche die Einführung des einheitlichen Zustim-
mungsfensters mit sich brachte.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verfolgung des Miss-
brauchs von Mehrwertdiensterufnummern sind Registrie-
rungsanträge zu insgesamt 3 995 184 Dialern eingegan-
gen. Insgesamt wurden bei der Bundesnetzagentur im
Berichtszeitraum 69 392 Dialer registriert. Die Dialer-
registrierungen sind im Internet abrufbar (www.bundes-
netzagentur.de „Verbraucher“ „Dialer/Spam/Rufnum-
mernmissbrauch“). Die Registrierung von Dialern bei der
Bundesnetzagentur stellt kein Gütesiegel dar.

Auch im Berichtszeitraum wurden verschiedene Maßnah-
men zur Missbrauchsbekämpfung ergriffen. So mussten
wiederum Registrierungen rückwirkend zurückgenom-
men werden, nachdem sich bei den betroffenen Dialern
durch Verbraucherbeschwerden und Stichproben heraus-
stellte, dass entgegen der von den Antragstellern abgege-
benen Rechtskonformitätserklärung die Mindestanforde-
rungen in zahlreichen Punkten nicht eingehalten wurden.
Dadurch, dass die Registrierungen rückwirkend zurück-
genommen worden sind, entfällt nach Rechtsauffassung
der Bundesnetzagentur die Zahlungspflicht von Verbrau-
chern für die Inanspruchnahme dieser Dialer auch für die
Zeit, in der die Dialer ursprünglich registriert waren.

Sofern Maßnahmen zur Bekämpfung von Rufnummern-
missbrauch von Bescheidempfängern gerichtlich ange-
griffen wurden, ist in keinem Fall eine Entscheidung der
Bundesnetzagentur durch ein Gericht aufgehoben wor-
den. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang zwei
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln. In einem
Fall bestätigte das Gericht das Vorgehen der Bundesnetz-
agentur gegen einen Anbieter, der versuchte, die beste-
henden Anforderungen an Dialer durch Verwendung von
Rufnummern der Gassen (0)192 und (0)193 und damit ei-
ner anderen Gasse als der vorgegebenen Gasse (0)9009
zu umgehen. Das Gericht hat dabei deutlich gemacht,
dass bei derartigen Umgehungsversuchen eine analoge
Anwendung des Gesetzes möglich ist. Weiterhin setzte
das Gericht seine ständige Rechtsprechung fort und bestä-
tigte die Rücknahme von Registrierungsbescheiden
gegenüber einem großen deutschen Dialeranbieter, der
wiederholt unter Abgabe unrichtiger Rechtskonformitäts-
erklärungen Dialerregistrierungen bei der Bundesnetz-
agentur erwirkt hatte.

3.3 Preisangabe/Preisansage

Gemäß § 43b Abs. 1 und 2 TKG (neue Gesetzeslage ab
1. September 2007, §§ 66a und 66b TKG) waren für
(0)190er-/(0)900er-Rufnummern Preisangabe und
Preisansagepflichten vorgeschrieben. Bei festgestellten
Verstößen gegen die Preisangabe-/Preisansagepflicht
schreitet die Bundesnetzagentur wegen Rufnummern-
missbrauchs ein. Auch im Berichtszeitraum wurde eine
Vielzahl von entsprechenden Beschwerden bekannt. Die
Bundesnetzagentur hat in einer Vielzahl von Fällen Ab-
mahnungen ausgesprochen oder die betreffenden Ruf-
nummern abgeschaltet.

3.4 Bekämpfung von Rufnummernspam

Das Beschwerdevolumen im Bereich Rufnummernspam
hat im Vergleich zum Jahr 2005 nochmals deutlich zuge-
nommen. Insgesamt sind im Berichtszeitraum bei der
Bundesnetzagentur 57.857 Beschwerden zu Rufnum-
mernspam eingegangen, wobei es sich inhaltlich um die
Bereiche Fax-, Telefon- und Email-Spam handelt. Unter
Telefon-Spam fallen insbesondere Spam mittels SMS,
sog. Gewinnversprechen und sog. Ping-Anrufe. Bei Ping-
Anrufen klingelt das Telefon des Anrufers nur kurz. Bei
Betätigung der automatischen Rückruftaste wird aus der
Liste der eingegangenen Anrufe der Rückruf erzeugt, wo-
bei der Anrufer dann versehentlich z. B. eine (0)137er
Rufnummer anwählt. Rufnummernspam stellt aufgrund
des Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung des un-
lauteren Wettbewerbs eine rechtswidrige Nummernnut-
zung im Sinne des § 67 Abs. 1 TKG dar.

Die insgesamt im Berichtszeitraum bei der Bundesnetz-
agentur eingegangenen 57.857 Beschwerden zu Rufnum-
mernspam setzen sich zusammen aus 45,92 Prozent Be-
schwerden in Bezug auf Spam über Telefax (in der Regel
mit mehreren Rufnummern), 50,64 Prozent Beschwerden
in Bezug auf Telefonspam und 3,44 Prozent Beschwerden
in Bezug auf E-Mail-Spam mit Rufnummernbezug.

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum
insbesondere die Bekämpfung von Telefon-Spam weiter
intensiviert. So wurden im Rahmen umfangreicher Maß-
nahmenbündel erstmals Fakturierungs- und Inkassie-
rungsverbote für rechtswidrig genutzte Rufnummern
nicht nur gegenüber dem Verbindungsnetzbetreiber son-
dern gegenüber 80 Teilnehmernetzbetreibern und Ser-
viceprovidern ausgesprochen. Grund für diese Auswei-
tung der Fakturierungs- und Inkassierungsverbote war
das massive Auftreten sog. Ping-Anrufe und damit ein-
hergehende Verbraucherbeschwerden. Die Inkasso- und
Rechnungslegungsverbote schützen den Verbraucher, der
entsprechende Rückrufe getätigt hat und ermöglichen es
ihm, die Entgelte hierfür nicht zu bezahlen. Im Ergebnis
erhält dann auch der Verursacher des Rufnummernspam
für die provozierten Rückrufe keine Auszahlungen. Auf
diesem Weg soll diese Form der missbräuchlichen Num-
mernnutzung wirtschaftlich unattraktiv werden und damit
letztlich Rufnummernspam eingedämmt werden. Soweit
der Bundesnetzagentur der eigentliche Verantwortliche
einer rechtswidrigen Rufnummernnutzung bekannt ist,
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werden auch gegen diesen entsprechende Maßnahmen
eingeleitet.

Weiterhin ist die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum
erstmals gegen die rechtswidrige Nutzung von Mobil-
funk-Kurzwahlnummern, sog. Premium-SMS-Num-
mern, vorgegangen, die in unverlangt zugesandten SMS
rechtswidrig beworben wurden.

Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur ist eine Liste
der ergriffenen Maßnahmen gegen Rufnummernmiss-
brauch durch Spam veröffentlicht. Dort sind die erlasse-
nen Fakturierungs- und Inkassierungsverbote sowie die
abgeschalteten Rufnummern ersichtlich. Die Liste kann
auf www.bundesnetzagentur.de unter Verbraucher ⇒ Di-
aler Spam Rufnummernmissbrauch ⇒ Maßnahmen ge-
gen Rufnummernmissbrauch im Bereich Dialer, Spam
und Sprachtelefonie eingesehen werden.

3.5 Beobachtung von Miss-
brauchstendenzen

Neben der Bekämpfung akuter Missbräuche beobachtet
die Bundesnetzagentur den Markt hinsichtlich möglicher
neuer Missbrauchsszenarien etwa in Form von die Vor-
schriften für Dialer umgehender Zahlungssysteme. Dane-
ben ist sie dem Verdacht von wettbewerbswidriger Preis-
schaukelei bei einzelnen Telefondienstanbietern
nachgegangen, der sich jedoch im Überprüfungszeitraum
nicht bestätigt hat. Im Bereich der Mehrwertdienste
konnte eine Verschiebung von Diensteangeboten aus der
Gasse (0)900 in andere Rufnummerngassen beobachtet
werden. Derartige Erkenntnisse ermöglichen dabei die
Ausrichtung der Vorgehensweise im Bereich Miss-
brauchsverfolgung und können zudem in die Einschät-
zung von Anpassungsbedarf gesetzlicher und behördli-
cher Regelungen einfließen.

3.6 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 
Abgaben nach § 67 Abs. 4 TKG

In den Bereichen Dialer, Rufnummernspam und Preisan-
gabe und Preisansagepflichten wurden im Berichtszeit-
raum 27 neue Bußgeldverfahren eingeleitet, von denen
eine große Zahl noch anhängig ist. Es wurden 38 Buß-
geldbescheide erlassen, von denen bislang 14 rechtskräf-
tig geworden sind. Die festgesetzten Bußgelder dieser
bislang rechtskräftig gewordenen Bußgeldbescheide be-
tragen insgesamt 82 500 Euro. Der Schwerpunkt der ge-
ahndeten Verstöße lag im Bereich der fehlenden bzw. un-
zureichenden Preisangabe beim Angebot von bzw. bei der
Werbung für 0900er-Mehrwertdienste. Ebenfalls wurden
einige Verstöße wegen fehlender bzw. unzureichender
Preisansage bei entsprechenden Diensten geahndet. Ver-
stöße wegen des Einsetzens nicht registrierter Anwähl-
programme (Dialer) traten nur noch sehr vereinzelt auf.

Daneben wurden Tatsachen, die den Verdacht einer Straf-
tat begründen, gemäß § 67 Abs. 3 TKG der zuständigen
Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die ab diesem Zeitpunkt
Herrin des Verfahrens ist.

3.7 Internationale Zusammenarbeit

Die Tätigkeit der Bundesnetzagentur in internationalen
Gremien wie dem ECC (Electronic Communications
Committee) und dem CNSA (Contact Network of Spam
Authorities) hat im Berichtszeitraum zu enger Zusam-
menarbeit insbesondere mit den Regulierungsbehörden
aus Österreich und den Niederlanden geführt. So wurden
an diese Regulierungsbehörden Verbraucherbeschwerden
zu österreichischen und niederländischen Rufnummern
abgegeben, auf welche die Bundesnetzagentur keinen Zu-
griff hat. Die Rufnummern waren in Telefax-Spam
rechtswidrig beworben worden.

4. Prüf- und Messdienst

Ein wichtiger Beitrag zum Verbraucherschutz leistet der
Prüf- und Messdienstes (PMD), der mit stationärer und
mobiler Messtechnik flächendeckend dafür Sorge trägt,
dass das Frequenzspektrum effizient und störungsfrei ge-
nutzt werden kann. Grundlage der vielgestaltigen Arbeit
des Prüf- und Messdienstes bildet das TKG, das EMVG/
FTEG und die Konstitution und Konvention der Interna-
tionalen Fernmeldeunion. Das Aufgabenspektrum reicht
von der Beseitigung funktechnischer Störungen, der Prü-
fung von Frequenznutzungen, Messungen im Rahmen der
Marktaufsicht und zur elektromagnetischen Umweltver-
träglichkeit (EMVU) bis hin zur Ermittlung von Fre-
quenznutzungen ohne Zuteilung und der internationalen
Zusammenarbeit.

4.1 Störungsbearbeitung

Die Aufklärung von elektromagnetischen und funktechni-
schen Störungen (Störungsbearbeitung) ist und bleibt
nach wie vor eine Schwerpunktaufgabe des Prüf- und
Messdienstes. Dies umfasst insbesondere auch sicher-
heitsrelevante Funkdienste und -anwendungen der Luft-
fahrt, der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) oder anderer öffentlicher Bedarfsträger.

Zur Ermittlung inländischer als auch ausländischer Stör-
quellen kommen abhängig vom jeweiligen Störungsfall
neben stationären Mess- und Peilstationen auch universell
ausgestattete Funkmessfahrzeuge sowie verschiedene
Spezialfahrzeuge zum Einsatz.

Annähernd die Hälfte aller bearbeiteten Funkstörungen
betrifft den Rundfunk- und Fernsehempfang. Alle ande-
ren Störungen betreffen hauptsächlich Sende- und Emp-
fangsfunkstellen anderer Funkdienste und im geringeren
Umfang elektrische/elektronische Anlagen und Geräte.

Allein im Flugfunkbereich traten im Jahr 2006 etwa
14 Prozent aller Funkstörungen auf, wovon überwiegend
die Notruffrequenzen betroffen waren. Letztere werden
vom Prüf- und Messdienst grundsätzlich mit höchster Pri-
orität bearbeitet. In wenigen Fällen war auch der Flugna-
vigationsfunkdienst gestört.

Weitere Informationen zu Maßnahmen der Bundesnetz-
agentur im Bereich Rufnummernmissbrauch und Ruf-
nummernspam können unter der Rufnummer 0291-
9955-206 erfragt werden. 
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In Ballungsräumen melden Betreiber von UMTS Netzen
immer häufiger, dass ihre Basisstationen durch Funkstö-
rungen beeinträchtigt werden und dadurch die Qualitäts-
parameter ihrer Netze nicht eingehalten werden können.
Messtechnische Untersuchungen des Prüf- und Mess-
dienstes haben ergeben, dass sowohl Satellitenempfangs-
anlagen mit teilweise unzureichender Dämpfung der zu-
lässigen Störstrahlung als auch vermehrt DECT-Telefone,
die durch einen Gerätedefekt im Empfangsbereich UMTS
senden, als Störquelle auftreten. Die Verursacher müssen
die Fehlerquellen beseitigen.

Eine Besonderheit stellte die Störungsbearbeitung im
Rahmen der FIFA WM 2006 dar. Insgesamt wurden dem
Prüf- und Messdienst, der die gesamte Zeitdauer an den
Austragungsorten präsent war, ca. 100 Störungen vor,
nach und während der Spiele gemeldet. Durch die Anwe-
senheit vor Ort konnte sehr schnell reagiert und eine hohe
Aufklärungsquote der Störungsfälle erzielt werden, die
letztlich mit dazu beitrugen, dass dieses wichtige Fußball-
ereignis, was millionenfach von Rundfunk- und Fernseh-
teilnehmern in der ganzen Welt mit sehr viel Interesse
verfolgt wurde, störungsfrei in Bild und Ton übertragen
werden konnte und die Organisations- und Sicherheitsor-
gane ohne Funkstörungen kommunizieren konnten.

Unverändert ist die seit Jahren in hohem Maße in An-
spruch genommene bundeseinheitliche Servicerufnum-
mer (0180 3 23 23 23) zur Meldung von Funkstörungen.
So konnten im letzten Jahr wieder einige 100 000 Anrufe
gezählt werden.

4.2 Marktaufsicht

Einen wesentlichen, im europäischen Rahmen abge-
stimmten Beitrag, zur Sicherstellung einer effizienten und
störungsfreien Frequenznutzung leisteten auch wieder die
vom Prüf- und Messdienst im Rahmen der Marktaufsicht

durchgeführten messtechnischen Prüfungen. Elektrische
Geräte wie z. B. Fernseher, Küchengeräte oder Werk-
zeuge wurden vom Markt entnommen und in speziell aus-
gerüsteten Messlaboren in den Außenstellen überprüft.
Darüber hinaus führt das akkreditierte Messlabor in Kol-
berg Prüfungen der EMV an allen von der Richtlinie über
elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG bzw.
EMVG unmittelbar oder mittelbar erfassten Produkte
durch. An den von der Richtlinie über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EG bzw.
FTEG erfassten Produkten werden zusätzlich Prüfungen
der funktionalen Parameter durchgeführt. Auch die spezi-
fische Absorptionsrate (SAR) an Mobilfunktelefonen
wird messtechnisch überprüft. Mit diesen Messungen ist
es möglich, die nach dem Gesetz über Funkanlagen und
Telekommunikationseinrichtungen (FTEG) gestellten
grundlegenden Anforderungen zum Schutz der Gesund-
heit des Benutzers in diesem Bereich zu überprüfen.
Die weiterhin hohe Auffälligkeitsquote der untersuchten
Produkte unterstreicht die Wichtigkeit der Aufgabe auch
zum Nutzen des Verbrauchers.

4.3 Elekromagnetische Umwelt-
verträglichkeit (EMVU)

Im Aufgabenbereich EMVU wurden die jährlichen
EMVU-Messkampagnen und die Überprüfungen von be-
scheinigten, ortsfesten Funkanlagen auf der Grundlage
der BEMFV fortgesetzt. Sie sind ein nicht unwesentlicher
Aufgabenbestandteil des Prüf- und Messdienstes.

Zur Feststellung von Grenzwertüberschreitungen wurde
erneut an ca. 2 000 Messpunkten im Bundesgebiet das
hochfrequente Frequenzspektrum untersucht und bewer-
tet. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die
Grenzwerte eingehalten werden. Die Festlegung der Mess-
punkte erfolgte, wie bei den vorangegangenen Messkam-
pagnen auch, mit Beteiligung der Bundesländer.
A b b i l d u n g  31

Anzahl der EMF-Messpunkte pro Bundesland (2006)
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Auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur sind die
Messergebnisse veröffentlicht (EMF-Datenbank). Mit
diesen Messkampagnen leistet die Bundesnetzagentur ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Versachlichung der Diskus-
sion im Themenbereich EMVU.

4.4 Weltraumfunkdienste

Im Bereich Weltraumfunkdienste hat der Prüf- und Mess-
dienst der Mess-Erdfunkstelle in Leeheim (zwischen
Darmstadt und Mainz) zur Überwachung der Frequenz-
nutzung und zur Funkstörungsbearbeitung beigetragen.

Durch die Inbetriebnahme der Multibandantenne, die den
Frequenzbereich von 1 bis 26,5 GHz abdeckt, und des
sog. Standortbestimmungssystems ergeben sich erhebli-
che Verbesserungen bei der Aufklärung von Funkstörun-
gen. Eine Störquelle auf der Erde, die den Uplink eines
Satelliten stört, bewirkt auch Störungen im Downlink,
also auf der Strecke vom Satelliten zur Erde. Diese Stö-
rungen konnten zwar bereits in der Vergangenheit durch
die Mess-Erdefunkstelle gemessen werden, aber erst die
Einrichtung des Standortbestimmungssystems und der
Multibandantenne ermöglichen eine Lokalisierung des
Störers. In einem Fall konnte von Leeheim aus eine Stör-
quelle in Köln so präzise lokalisiert werden, dass kein zu-
sätzlicher Einsatz von Messfahrzeugen zum Ermitteln des
Störungsverursachers erforderlich war.

Die Kapazität der Mess-Erdfunkstelle Leeheim bietet die
Möglichkeit, neben Messaufträgen, die aus den gesetzli-
chen Verpflichtungen entstehen, in einem gewissen Um-
fang auch zusätzliche Messaufträge von Dritten anzuneh-
men. Daher wurde in einem Memorandum of
Understanding (MoU), dem bisher die Verwaltungen aus
Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz und
Spanien beigetreten sind, vereinbart, dass die Mess-Erd-
funkstelle Leeheim gegen Kostenerstattung Messungen
auch für diese Länder durchführt. Dringende Störungen
werden selbstverständlich unter Zurückstellung der vor-
genannten Messaufträge vorrangig bearbeitet.

Abschnitt G
Fernmeldegeheimnis und Datenschutz bei 
Telekommunikationsdiensteunternehmen

Personenbezogene Daten werden bei der Erbringung von
Telekommunikationsdiensten erhoben und verarbeitet,
fallen aber auch bereits beim Abschluss eines Vertrages
über Telekommunikationsdienste an. Während Daten, die
beim Abschluss eines Vertrages über Telekommunika-
tionsdienste erhoben werden (Name, Anschrift des Ver-
tragspartners etc.), vom Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung geschützt werden, unterliegen die bei der
Herstellung einer Telekommunikationsverbindung erho-
benen Daten regelmäßig dem Fernmeldegeheimnis. Die
strengen Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes
(TKG) zum Fernmeldegeheimnis und zum Datenschutz
richten sich an die geschäftsmäßigen Telekommunika-
tionsdiensteanbieter und konkretisieren das Recht des
Teilnehmers auf Geheimhaltung seiner elektronisch über-
mittelten Kommunikation.

Die Bundesnetzagentur informiert die Bürger und die Te-
lekommunikationsdiensteanbieter über datenschutzrecht-
liche Regelungen des TKG und stellt ihre Einhaltung si-
cher. Viele Unternehmen wenden sich gerade bei der
Einführung neuer Telekommunikationsdienste von sich
aus an die Bundesnetzagentur, um ihre Angebote nach
entsprechender Beratung von vornherein datenschutzkon-
form gestalten zu können. 

Neben Information und Beratung treten im Bereich der
Sicherheit der Telekommunikation weitere Maßnahmen
der Rechtskontrolle hinzu. So überwacht die Bundesnetz-
agentur, ob die Unternehmen in technischer Hinsicht die
Sicherheit der Telekommunikation, insbesondere eine
Vertraulichkeit garantierende und stets verfügbare Telekom-
munikationsinfrastruktur gewährleisten. Nach § 109 TKG
müssen alle Diensteanbieter, d. h. jeder, der ganz oder
teilweise geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste er-
bringt oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt,
angemessene technische Vorkehrungen oder sonstige
Maßnahmen zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses und
personenbezogener Daten sowie Maßnahmen zum Schutz
der Telekommunikations- und Datenverarbeitungssys-
teme gegen unerlaubte Zugriffe treffen. Darüber hinaus
haben Betreiber von Telekommunikationsanlagen, die
dem Erbringen von Telekommunikationsdiensten für die
Öffentlichkeit dienen, angemessene technische Maßnah-
men zum Schutze gegen Störungen, Angriffe und Einwir-
kungen von Katastrophen zu treffen. Von den Betreibern
sind die getroffenen Schutzmaßnahmen in einem Sicher-
heitskonzept zu dokumentieren, das unter Benennung ei-
ner sicherheitsbeauftragten Person bei der Bundesnetz-
agentur vorzulegen ist. Vor diesem Hintergrund wurden
der Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum 130 Sicher-
heitskonzepte vorgelegt. Bei der Kontrolle dieser Vorga-
ben werden neben der Überprüfung der eingereichten Un-
terlagen auch Untersuchungen vor Ort durchgeführt, um
die tatsächliche Umsetzung der beschriebenen Schutz-
maßnahmen und deren Wirksamkeit zu beurteilen. Bei
den durchgeführten Prüfungen bzw. Kontrollmaßnahmen
wurde festgestellt, dass überwiegend ein hoher Wert auf
den Schutz gegen unerlaubte Zugriffe, den Schutz gegen
Störungen und den Schutz gegen äußere Angriffe und
Einwirkungen von Katastrophen gelegt wird. In Ausnah-
mefällen war beim Schutz des Fernmeldegeheimnisses
und personenbezogener Daten aber auch eine deutlich hö-
here Sensibilität zu wünschen. In allen Fällen wurden je-
doch die im Sicherheitskonzept bzw. bei der Umsetzung
der Schutzmaßnahmen festgestellten Mängel nach ent-
sprechender Aufforderung und Beratung behoben. Wei-
tergehende Maßnahmen wie sie § 115 TKG zur Durchset-
zung der Verpflichtungen vorsieht (Festsetzung von
Zwangsgeldern bzw. eine vollständige oder teilweise Un-
tersagung des Betriebs von Telekommunikationsanlagen
oder des Erbringens von Telekommunikationsdiensten)
waren nicht erforderlich. 

Einen breiten Raum nahm die Zusammenarbeit der Bun-
desnetzagentur mit dem Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit ein, der im Bereich
der datenschutzrechtlichen Regelungen des TKG eine ei-
gene Kontrollzuständigkeit innehat. Im Rahmen dieser
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Zusammenarbeit wurden aktuelle datenschutzrechtliche
Fragen in der Telekommunikation diskutiert. Bei der Be-
handlung wichtiger Einzelfälle haben beide Häuser ihre
Vorgehensweise im Sinne eines effektiven Datenschutzes
miteinander abgestimmt. 

Insgesamt muss für den Berichtszeitraum betont werden,
dass sich die Unternehmen ganz überwiegend rechtstreu
und datenschutzgerecht verhalten haben.

Soweit Beschwerden Anlass für Ermittlungen der Bun-
desnetzagentur bei den Unternehmen waren, sollen die
folgenden Fälle beispielhaft für die Arbeit im Berichts-
zeitraum geschildert werden:

In einem Fall richtete eine im automatisierten Verfahren
nach § 112 TKG Auskunft ersuchende Polizeibehörde
eine Beschwerde an die Bundesnetzagentur, weil ein ver-
pflichtetes TK-Unternehmen Rufnummerninhaber nicht
benennen konnte. Im Rahmen eines Ordnungswidrigkei-
tenverfahrens nach § 149 Abs. 1 Nr. 30 i. V. m. § 111
Abs. 2 TKG wandte das betroffene Unternehmen ein,
man sei nicht im Stande, die Personalien der Rufnum-
merninhaber für das automatisierte Auskunftsverfahren
bereitzustellen, weil Prepaid-Karten in großer Zahl an
Zwischenhändler verkauft worden seien, diese Zwischen-
händler aber die Personalien beim Weiterverkauf entwe-
der nicht festgestellt oder nicht überprüft hätten. Die be-
teiligten Unternehmen wurden aufgefordert, ihrer
Verpflichtung aus § 111 Abs. 2 TKG nachzukommen und
ihre Verkaufspraxis so umzustellen, dass die für das auto-
matisierte Auskunftsverfahren erforderlichen Daten
rechtzeitig erhoben und auf Anfrage übermittelt werden.

Ein Teilnehmer trug vor, sein TK-Diensteanbieter ver-
wende seine Adressdaten unerlaubt zu Werbezwecken. In
diesem, wie in vielen gleich gelagerten Fällen, zeigte
sich, dass den Verbrauchern in der Regel nicht bekannt
ist, dass der Diensteanbieter die Anschrift eines Teilneh-
mers, von der er im Rahmen einer bestehenden Kunden-
beziehung rechtmäßig Kenntnis erlangt hat, zu Werbe-
zwecken verwenden darf, solange der Teilnehmer einer
solchen Nutzung nicht ausdrücklich widersprochen hat
(§ 95 Abs. 2 Satz 2 TKG). Nachdem der Teilnehmer sei-
nen Widerspruch erklärt hatte, unterließ das Unternehmen
die Verwendung seiner Adressdaten zu Werbezwecken.
Von diesem Fall zu unterscheiden sind die Fälle der sog.
Cold Calls. Hierbei rufen Werbetreibende ohne Einwilli-
gung bei Teilnehmern an, um ihre Produkte zu bewerben.
Diese Fälle sind in erster Linie wettbewerbsrechtlich an-
greifbar und betreffen den TK-Datenschutz nur, wenn die
Werbemaßnahme von einem TK-Unternehmen ausgeht.

Gegenstand weiterer Beschwerden war die Frage, ob ein
TK-Diensteanbieter Verkehrsdaten (§ 96 TKG) an Inkas-
sounternehmen weitergeben darf. So bat ein Teilnehmer
um Einschreiten der Bundesnetzagentur gegen einen
Diensteanbieter, weil dieser das Entgelt für angeblich in
Anspruch genommene TK-Dienstleistungen durch ein In-
kassounternehmen einziehen lasse.

Auch hier ergaben die Nachforschungen der Bundesnetz-
agentur keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen da-
tenschutzrechtliche Normen. So hatte der Diensteanbieter

dem Inkassounternehmen den Einzug seiner Forderung
vertraglich übertragen und nur die Daten des Teilnehmers
an das Inkassounternehmen weitergegeben, die für die
Erstellung einer detaillierten Rechnung erforderlich wa-
ren. Des Weiteren hatte der Diensteanbieter das Drittun-
ternehmen vertraglich zur Wahrung des Fernmeldege-
heimnisses nach § 88 TKG und des Datenschutzes nach
den §§ 93 und 95 bis 97, 99 und 100 TKG verpflichtet.
Die Bundesnetzagentur hatte auch keinen Anlass zu der
Annahme, dass das Drittunternehmen seinen Verpflich-
tungen nicht nachgekommen wäre.

Am 24. Februar 2007 ist die jüngste TKG-Novelle in
Kraft getreten. Im Bereich Fernmeldegeheimnis und Da-
tenschutz sind damit für Diensteanbieter und Verbraucher
einige wesentliche Änderungen eingetreten: 

So wurde insbesondere § 93 TKG zur Umsetzung des Ar-
tikel 4 der EG-Datenschutzrichtlinie (EG 2002/58) in
Abs. 2 um die Pflicht des Diensteanbieters ergänzt, Teil-
nehmer über besondere Sicherheitsrisiken im Netz (z. B.
durch „Viren“) und, sofern das Risiko außerhalb des Ein-
flussbereichs des Diensteanbieters liegt, über mögliche
Abhilfemaßnahmen und die dadurch entstehenden Kosten
zu unterrichten.

Mit einer Ergänzung des § 99 Abs. 1 TKG wurde dem
Umstand Rechnung getragen, dass auch Teilnehmer, die
mit ihrem Diensteanbieter eine pauschale Abrechnung
vereinbart haben (Flatrate), ein berechtigtes Interesse an
der Erstellung eines Einzelverbindungsnachweises
(EVN) haben können. So kann der Teilnehmer mit Hilfe
des EVN die Wirtschaftlichkeit seiner Flatrate prüfen. Er
kann damit aber auch nachweisen, bestimmte Gespräche
geführt zu haben, oder diese etwa seinen eigenen Kunden
in Rechnung stellen. Bisher durften Einzelverbindungen
aus Datenschutzgründen nur ausgewiesen werden, soweit
sie für den Teilnehmer selbst abrechnungsrelevant waren.

In § 108 Abs. 1 TKG wurde zur Sicherstellung der Ver-
sorgung mit Notrufeinrichtungen neben den reinen Tele-
kommunikationsnetzbetreibern nun ausdrücklich auch
verpflichtet, wer öffentlich zugängliche Telefondienste
erbringt oder den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht
(z. B. VoIP-Anbieter). Diese Unternehmen haben insbe-
sondere die Rufnummer, von der ein Notruf ausgeht, un-
verzüglich an die örtliche Notrufabfragestelle zu übermit-
teln oder in dem zur Übermittlung dieser Rufnummer
notwendigen Umfang mitzuwirken. 

Abschnitt H
Qualifizierte Elektronische Signatur

Im modernen Rechtsgeschäftsverkehr treten elektroni-
sche Dokumente in zunehmendem Maße an die Stelle von
Schriftdokumenten. So hat beispielsweise die elektroni-
sche Post (z. B. die E-Mail) den herkömmlichen Brief in
Papierform schon teilweise verdrängt. Allerdings können
elektronische Daten durch technische oder menschliche
Fehler oder auch durch gezielte Manipulation beliebig
und ohne Spuren verändert werden, vor allem, wenn sie
über öffentliche Telekommunikationsnetze übertragen
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werden. Unter Umständen ist der Urheber eines digitalen
Dokumentes nicht mehr festzustellen. 

Um hier ausreichende Rechtssicherheit zu gewährleisten,
bedarf es einer Infrastruktur, die es ermöglicht, dass Ma-
nipulationen zweifelsfrei erkannt werden können. Das be-
inhaltet, dass die Kommunikationspartner eindeutig iden-
tifiziert und nachträgliche Veränderungen an einem
Dokument festgestellt werden können. Dies alles leistet
die qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Si-
gnaturgesetzes („Gesetz über Rahmenbedingungen für
elektronische Signaturen und zur Veränderung weiterer
Vorschriften“51, kurz: SigG). Infolge umfangreicher Än-
derungen in vielen Rechtsgebieten kann darüber hinaus
die „herkömmliche“ Unterschrift durch die qualifizierte
elektronische Signatur ersetzt werden, das heißt, mittler-
weile können so gut wie alle Rechtsgeschäfte des tägli-
chen Lebens, die einer Unterschrift in der Schriftform be-
dürfen, auch über das Internet abgewickelt werden. 

Die Bundesnetzagentur ist die zuständige Behörde nach
§ 3 SigG. Zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur gehö-
ren insbesondere:

– die Akkreditierung von Zertifizierungsdiensteanbie-
tern,

– der Betrieb des staatlichen Trustcenters als oberste
Zertifizierungsinstanz (Wurzelinstanz), 

– der Betrieb eines Verzeichnisdienstes, 

– die Anerkennung von Prüf- und Bestätigungsstellen, 

– die Aufsicht über die Einhaltung des SigG und der Si-
gnaturverordnung (SigV),

– die Festlegung geeigneter Algorithmen für qualifi-
zierte elektronische Signaturen.

1. Marktaspekte
Gestützt durch Aktivitäten der Bundesregierung – insbe-
sondere durch die Projekte der ecard-Strategie – gewinnt
die qualifizierte elektronische Signatur zunehmend an
Bedeutung. Neben der Spezifikation ISIS-MTT, die Inter-
operabilität zwischen den verschiedenen Signaturdiensten
und Signaturprodukten schafft, ist vor allem die ständig
zunehmende Zahl von Anwendungen für qualifizierte
elektronische Signaturen maßgeblich. Genannt seien hier
die Regelungen der Finanzverwaltung zur Anerkennung
elektronischer Abrechnungen bzw. zum Datenzugriff und
zur Prüfung digitaler Unterlagen, sowie die zunehmend
konkreter werdende Einführung von Gesundheitskarten,
Heilberufsausweisen und digitalen Personalausweisen,
sowie die Nutzung von Signaturkarten mit qualifiziertem
Zertifikat im Rahmen des JobCard-Verfahrens.

Um für die wachsende Anzahl an Anwendungsmöglich-
keiten auch entsprechend sichere Signaturprodukte zur
Verfügung zu haben, wurde für Hersteller bestimmter Si-
gnaturprodukte die Möglichkeit, die Gesetzeskonformi-

tät ihrer Produkte mittels einer Herstellererklärung selbst
zu erklären, im SigG festgeschrieben.

2. Akkreditierung von Zertifizierungs-
diensteanbietern

Ein Anbieter, der den Betrieb eines Zertifizierungsdiens-
tes aufnimmt, hat dies der Bundesnetzagentur anzuzei-
gen. Er muss dabei dezidiert nachweisen, dass er die für
den Betrieb erforderliche Zuverlässigkeit und Fachkunde
besitzt und eine Versicherung abgeschlossen hat, damit er
Schäden, die durch die Nichteinhaltung des SigG oder der
SigV oder durch das Versagen seiner Produkte für qualifi-
zierte elektronische Signaturen oder sonstiger technischer
Sicherungseinrichtungen entstehen können, ersetzen
kann. Schließlich muss er anhand eines Sicherheitskon-
zepts aufzeigen, wie er die Maßnahmen zur Erfüllung der
Sicherheitsanforderungen nach dem SigG und der SigV
konkret umsetzt.

Darüber hinaus sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, dass
sich ein Zertifizierungsdienste-anbieter freiwillig akkre-
ditieren lässt. Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens
wird die behauptete Sicherheit seines Zertifizierungs-
dienstes – etwa seines Trustcenter – durch die Bundesnetz-
agentur bereits vor der Betriebsaufnahme umfassend ge-
prüft. Erst wenn die Zuverlässigkeit des Anbieters sowie
seine spezifische Fachkunde insbesondere auf informa-
tionstechnischem und juristischem Gebiet festgestellt
wurde und die ordnungsgemäße Umsetzung des Sicher-
heitskonzepts durch eine von der Bundesnetzagentur an-
erkannte Prüf- und Bestätigungsstelle bescheinigt wurde,
wird die Akkreditierung durch die Bundesnetzagentur
ausgesprochen und damit die hohe Sicherheit des Zertifi-
zierungsdienstes gewissermaßen „staatlich garantiert“.
Akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter erhalten ein
Gütezeichen durch die Bundesnetzagentur und dürfen
sich im Rechts- und Geschäftsverkehr auf die nachgewie-
sene Sicherheit berufen.

Nachdem zu Beginn des Jahres 2007 21 regionale Steuer-
berater-, Wirtschaftsprüfer-, Rechtsanwalts- und Patent-
anwaltskammern ihren ZDA Status aufgegeben und sich
unter dem Dach des ZDA DATEV zusammengeschlossen
haben, gibt es derzeit 8 akkreditierte Zertifizierungs-
diensteanbieter:

– Deutsche Telekom AG (seit 1998),

– Deutsche PostCom GmbH (seit 2004),

– Bundesnotarkammer (seit 2000),

– AuthentiDate International AG (seit 2001),

– DATEV eG (seit 2001),

– D-Trust GmbH (seit 2002),

– TC TrustCenter GmbH (seit 2006),

– DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH (seit
2007).

Für die Durchführung der Akkreditierung, die Ausstel-
lung von qualifizierten Zertifikaten und die Überprüfung
von Prüfberichten und Bestätigungen durch die Bundes-

51 vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) zuletzt geändert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179)
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netzagentur werden Kosten (Gebühren und Auslagen) er-
hoben.

3. Betrieb der Wurzelinstanz durch die 
Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur erzeugt Signaturschlüssel und
qualifizierte Zertifikate für den Betrieb ihres eigenen
Trustcenters (Wurzelinstanz). Sie stellt für die berechtig-
ten Mitarbeiter der Trustcenter der von ihr akkreditierten
Zertifizierungsdiensteanbieter qualifizierte Zertifikate
aus, mit denen eine eindeutige Zuordnung von öffentli-
chem Schlüssel (Signaturprüfschlüssel) und dem Inhaber
dieses Schlüssels getroffen wird (Nachweis der Identifi-
kation des Antragstellers). In einem für jeden jederzeit
zugänglichen Verzeichnisdienst werden die von ihr aus-
gestellten qualifizierten Zertifikate zusammen mit ihrem
Gültigkeitsstatus geführt. 

Die Wurzelinstanz wurde am 21. Januar 1999 in Betrieb
genommen. Um die Interoperabilität zwischen allen An-
bietern zu gewährleisten und um mit der rasanten techni-
schen Entwicklung auf diesem Gebiet Schritt zu halten,
wurde Ende des Jahre 2002 eine grundlegende Erneue-
rung der Technik des Trustcenters der Bundesnetzagentur
in die Wege geleitet. Der Technologiewechsel wurde im
Dezember 2004 erfolgreich abgeschlossen. Seitdem be-
steht die Möglichkeit, qualifizierte Zertifikate und Sperr-
listen der Bundesnetzagentur über LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) herunterzuladen. Zudem kön-
nen über OCSP (Online Certificate Status Protocol) Echt-
zeitanfragen zu qualifizierten Zertifikaten der Bundesnetz-
agentur durchgeführt werden.

Aufgrund geänderter Sicherheitsempfehlungen für die zur
qualifizierten elektronischen Signatur eingesetzten Algo-
rithmen wurde die Technik des Trustcenters der Bundes-
netzagentur auf die Verarbeitung größerer Schlüssellän-
gen und neuer Hashalgorithmen vorbereitet. Seit August
2007 ist die Bundesnetzagentur in der Lage, den akkredi-
tierten ZDA Dienstezertifikate mit einer Schlüssellänge
von 2048 Bit RSA zur Verfügung zu stellen. Die Umstel-
lung des eigenen Verzeichnisdienstes wird Mitte Dezem-
ber 2007 erfolgen. OCSP-Auskünfte und die Sperrliste
der Bundesnetzagentur werden dann mit RSA 2048 und
SHA-512 bereitgestellt.

4. Publikationen

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht aufgrund des SigG
und der SigV:

– Name, Anschrift und Kommunikationsverbindungen
akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter,

– Widerruf oder Rücknahme einer Akkreditierung,

– Betriebsbeendigung, -untersagung oder -einstellung
eines Zertifizierungsdiensteanbieters,

– Sicherheitsbestätigungen von Produkten für qualifi-
zierte elektronische Signaturen, die eine Bestätigung
durch eine Bestätigungsstelle erhalten haben,

– Herstellererklärungen von Produkten für qualifizierte
elektronische Signaturen, die die Anforderungen des
SigG und der SigV erfüllen,

– öffentliche Schlüssel der Bundesnetzagentur sowie der
Kommunikationsverbindungen, unter denen die von
der Bundesnetzagentur ausgestellten Zertifikate und
deren Status abrufbar sind,

– geeignete Algorithmen und dazugehörige Parameter
(jährlich oder bei Bedarf).

5. Überwachung der Einhaltung der 
Rechtsvorschriften

Die zuständige Behörde führt die Aufsicht insbesondere
über die angezeigten und akkreditierten Zertifizierungs-
diensteanbieter und über bestätigte Produkte für qualifi-
zierte elektronische Signaturen. Das Instrument dazu ist
die Aufsichtsmaßnahme, deren Zweck die Überwachung
der Einhaltung des Gesetzes und der Rechtsverordnung
ist. Darüber hinaus führt sie das Verfahren der Anerken-
nung von Prüf- und Bestätigungsstellen durch.

6. Gremientätigkeit

Mit Fragen der Sicherheit elektronischer Signaturen in
kryptographischer, technischer, administrativer und recht-
licher Hinsicht befassen sich zahlreiche Gremien und Ar-
beitsgruppen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang
u. a. ISO/IEC, DIN/DKE, ITU, CEN/ISSS, EESSI, ETSI,
ISIS-MTT und das Signaturbündnis. Soweit deren Akti-
vitäten für den Betrieb der Wurzelinstanz und die prakti-
sche Umsetzung des SigG und der SigV von Bedeutung
sind, ist die Bundesnetzagentur zur aktiven Mitarbeit ver-
pflichtet. Dies betrifft insbesondere Fragen, deren Beant-
wortung technischen Sachverstand und betriebliche Er-
fahrungen erfordern. Themen von wirtschaftspolitischer
Relevanz werden dagegen in der Regel vom BMWI ver-
treten. Auf Vorschlag der damaligen Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post wurde im Jahr
2002 das „Forum of European Supervisory Authorities
for Electronic Signatures“ (FESA) gegründet. Dieses Fo-
rum der Europäischen Aufsichtsbehörden, die sich mit
elektronischen Signaturen befassen, trifft sich regelmäßig
bis zu drei mal im Jahr zum Erfahrungsaustausch und zur
Klärung grenzüberschreitender Probleme beim Einsatz
qualifizierter Signaturen. 

Teil III Rolle und Organisation der 
Bundesnetzagentur

Abschnitt A
Status, Funktion und Struktur

Die Bundesnetzagentur, damals noch „Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)“, wurde
mit Wirkung vom 1. Januar 1998 als Bundesoberbehörde
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) errichtet. Sie entstand
aus der Überleitung von Aufgabenbereichen aus dem ehe-
maligen Bundesministerium für Post und Telekommu-
nikation (BMPT) sowie des ehemaligen Bundesamts für
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Post und Telekommunikation (BAPT). Im Zuge der Über-
nahme der Aufgaben aus dem neuen Energiewirtschafts-
gesetz, das am 13. Juli 2005 in Kraft getreten ist, wurde
die Reg TP in Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetz-
agentur) umbenannt.

Die Bundesnetzagentur hat in erster Linie den Auftrag,
durch Regulierung im Bereich der Telekommunikation,
des Postwesens und der Energiemärkte den Wettbewerb
zu fördern und für flächendeckend angemessene und aus-
reichende Dienstleistungen zu sorgen, einen diskriminie-
rungsfreien Netzzugang zu gewährleisten, sowie eine
Frequenzordnung und Regelungen zur Nummerierung
festzulegen. Diese Aufgaben der Bundesnetzagentur sind
im Telekommunikationsgesetz (TKG), im Postgesetz
(PostG) und im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) be-
schrieben und werden zusätzlich durch Verordnungen und
sonstige Ausführungsbestimmungen ergänzend geregelt.
Seit dem 1. Januar 2006 überwacht die Bundesnetzagen-
tur auch die Einhaltung der Rechtsvorschriften über den
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur nach dem Allgemei-
nen Eisenbahngesetz (AEG).

Weitere Aufgaben der Bundesnetzagentur finden sich in
verschiedenen Fachgesetzen, wie z. B. dem Gesetz über
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
(FTEG), dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und dem Ge-
setz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG). Die Bundesnetzagentur ist die zuständige
Organisation nach dem Signaturgesetz (SigG) und als sol-
che mit dem Aufbau und der Überwachung einer sicheren
und zuverlässigen Infrastruktur für elektronische Signatu-
ren betraut. 

Die Aufgaben der Bundesnetzagentur sind ebenso wie die
Verfahrensabläufe vielschichtig und breit gefächert. Sie
reichen von Verfahren mit gerichtsähnlichen Prozessab-
läufen im Bereich der ökonomischen Regulierung bis hin
zum Präsenzbedarf in der Fläche, um technische Störun-
gen zu bearbeiten.

Eine aufgabenorientierte Organisationsstruktur ermög-
licht der Bundesnetzagentur eine effiziente Erledigung
dieser Aufgaben. Sie stellt sich wie folgt dar:

Die Beschlusskammern entscheiden im Bereich der Tele-
kommunikation bei Entgeltverfahren ex ante und ex post,
bei der Missbrauchsaufsicht und besonderen Netzzugän-
gen inklusive Zusammenschaltungen. Auch im Bereich
des Postwesens sind die Tätigkeiten der Beschlusskam-
mer auf die Entgeltverfahren (ex ante und ex post) sowie
auf die sektorspezifische Missbrauchsaufsicht einschließ-
lich der Regulierung der Zugänge zum Postnetz gerichtet.
Die zuletzt eingerichteten Beschlusskammern sind zu-
ständig für alle Entscheidungen, die von der Bundesnetz-
agentur im Bereich der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft
nach dem EnWG und nach den Rechtsverordnungen zur
Ausfüllung des EnWG zu treffen sind, einschließlich der
Überprüfung der Nutzungsentgelte. Die Präsidentenkam-
mer entscheidet insbesondere im Vergabeverfahren bei
knappen Frequenzen sowie bei der Auferlegung von Uni-
versaldienstleistungen.

Von den Abteilungen werden Fachaufgaben und zentrale
Verwaltungsaufgaben wahrgenommen, zu denen u. a.
ökonomische und rechtliche Grundsatzfragen der Regu-
lierung im Bereich der Telekommunikation und Post so-
wie technische Fragen in den Bereichen Frequenzen,
Normung und Nummerierung gehören. Bei der Entwick-
lung neuer Netzgenerationen und neuer Funksysteme
wirkt die Bundesnetzagentur in internationalen Gremien
zur Aufstellung von Standards mit. Eine wichtige Funk-
tion der Abteilungen liegt auch in der fachlichen Unter-
stützung der Beschlusskammern.

Eine große Herausforderung stellt weiterhin die Miss-
brauchsbekämpfung im Bereich der Mehrwertdienste dar.
Ein weiterer Bereich ist eine Standortdatenbank für
Sendeanlagen mit einer bestimmten Leistung. Unter den
unmittelbaren Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger
sind zudem das Schlichtungsverfahren nach § 35 Tele-
kommumikations-Kundenschutz-Verordnung (TKV) bzw.
§ 10 Postdienstleistungsverordnung (PDLV) und der Ver-
braucherschutz von erheblicher Bedeutung.

Im Rahmen einer Novellierung sieht das EnWG im Be-
reich der Regulierung der Strom- und Gasmärkte die Er-
richtung einer regulatorisch wirkenden Organisation für
diesen Markt vor. Die gesetzliche Aufgabe der Bundes-
netzagentur nach dem EnWG ist, durch Entflechtung und
Regulierung des Netzes die Voraussetzungen für funktio-
nierenden Wettbewerb auf den vor- und nachgelagerten
Märkten bei Elektrizität und Gas zu schaffen. Die Bun-
desnetzagentur soll einen diskriminierungsfreien Netz-
zugang gewährleisten und die von den Unternehmen
erhobenen Nutzungsentgelte kontrollieren. Die Bundes-
netzagentur bringt ihre aus der Regulierung der Telekom-
munikations- und Postmärkte gewonnenen Erfahrungen
ein, um eine schlanke und praktikable Regulierung durch-
zusetzen. 

Seit dem 1. Januar 2006 nimmt die Bundesnetzagentur
auch die Aufgabe wahr, die Einhaltung der Rechtsvor-
schriften über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu
überwachen. 

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sind die Befug-
nisse des Eisenbahnregulierers deutlich erweitert worden.
Die regulatorische Tätigkeit der Bundesnetzagentur dehnt
sich nunmehr auf sämtliche Eisenbahnen aus und es ist
eine Erweiterung der Zugangsrechte der Wettbewerber
auf den Zugang zu Serviceeinrichtungen erfolgt. Neben
der repressiven Regulierung gibt es auch eine präventive
Regulierung unter sehr eng gefassten Fristen. Diese Er-
weiterung der Aufgaben gilt für den Zugang einschließ-
lich der Höhe und Struktur der Wege- und sonstigen Ent-
gelte, so dass auch der Entgeltregulierung eine wesentlich
höhere Bedeutung zukommt.

Mit Inkrafttreten des ersten Gesetzes zur Änderung des
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) am 1. Dezem-
ber 2006 wurden der Bundesnetzagentur erstmals Voll-
zugsaufgaben zugewiesen. Ziel des geänderten EEG ist
u. a., die Höhe der EEG-Umlage, die in der Regel von den
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an jeden Stromver-
braucher weitergegeben wird, nachvollziehbar zu ma-
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chen. Damit ist der Bundesnetzagentur eine weitere Zu-
ständigkeit zum Schutz der Verbraucherinnen und
Verbraucher übertragen worden.

Um den einheitlichen Charakter der Bundesnetzagentur
stärker zu unterstreichen, werden die Außenstellen, mit
deren Hilfe der Kontakt zu den Verbrauchern und der
Industrie in der Fläche gehalten wird, von einer eigenen
Abteilung betreut und koordiniert.

Die Aufgaben der Außenstellen liegen vor allem im tech-
nischen Bereich. Sie beraten z. B. über die Regelungen
des TKG, über die Vorschriften zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) und über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten (EMVG). Zu ihren Aufgaben
gehört auch die Zuteilung von Frequenzen, so z. B. für
Mobilfunkanlagen und Betriebsfunkanlagen. Ein weiterer
wichtiger Bereich ist die Bearbeitung und Aufklärung
von Funkstörungen mit hochentwikkelten Messgeräten,
die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, sowie
die Durchführung von Prüf- und Messaufträgen. Ihre Zu-
ständigkeit erstreckt sich auch auf die Überprüfung von
Lizenzauflagen und -bedingungen, wie z. B. die Überprü-
fung der Postlizenzen. Durch die Verlagerung von Tätig-
keiten in die Außenstellen (Beihilfebearbeitung für den
gesamten Geschäftsbereich, Callcenter) wird die Zentrale
für grundsätzliche Aufgaben entlastet, gleichzeitig das
vorhandene Personal am Standort der jeweiligen Außen-
stelle sinnvoll ausgelastet.

Abschnitt B
Personal und Haushalt
1. Personalmanagement
Ein modernes Personalmanagement nimmt bei der Bun-
desnetzagentur einen hohen Stellenwert ein. Der optimale
Einsatz der personellen Ressourcen in Zeiten einer immer
angespannteren Planstellensituation hat dabei ebenso
überragende Bedeutung wie die Gewinnung qualifizierten
neuen Personals. Dies gelingt nur dadurch, dass die Per-
sonalplanung sowohl die dienstlichen Bedürfnisse als
auch die Fähigkeiten und Neigungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt. Denn nur
mittels einer aktiven, bedarfsgerechten Einsatzplanung
einerseits und der Motivation der Beschäftigten anderer-
seits lassen sich auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel
die der Bundesnetzagentur übertragenen Aufgaben kos-
tengünstig und effizient erledigen. 

Der Bundesnetzagentur ist es gelungen, für die neuen Be-
reiche Energie- und Eisenbahnregulierung aus einer
Gruppe von mehreren tausend Bewerberinnen und Be-
werbern für alle Ebenen hervorragende Beschäftigte zu
gewinnen. Bei der Auswahl wurde der Fokus nicht nur
auf außerordentlich gute Fachkenntnisse gelegt, sondern
zusätzlich auf die Fähigkeit, komplexe neue Aufgaben,
deren Strukturen noch nicht in allen Teilen definiert wa-
ren oder sind, in einem Team zügig strukturieren und mit
einem guten Gespür für die praktischen Anforderungen
der Märkte und ihrer Mechanismen kompetent in Angriff
nehmen zu können. Den gleichen Anforderungen werden
auch die Kräfte gerecht, die im Rahmen der personalwirt-
schaftlichen Möglichkeiten für die übrigen Aufgabenbe-
reiche eingestellt wurden.

Für ihre in allen Bereichen stark interdisziplinär geprägte
Tätigkeit beschäftigt die Bundesnetzagentur insgesamt
rund 2 500 Spezialisten der verschiedensten Richtungen
wie Juristen, Ökonomen, Ingenieure verschiedener Fach-
richtungen, Mathematiker, Informatiker, Verwaltungs-
fachleute u. a..

Bereits seit 1999 stellt die Bundesnetzagentur auch Aus-
bildungsplätze zur Verfügung. In 2006 und 2007 (Stich-
tag: 6. August 2007) konnten bislang insgesamt 66 junge
Leute eine Ausbildung zu Fachangestellten für Bürokom-
munikation an den Standorten der Zentrale in Bonn und
Mainz beginnen, und im Rahmen der seit dem Jahr 2003
angebotenen Ausbildung zu Elektronikerinnen/Elektroni-
kern für Geräte und Systeme wurden insgesamt 74 neue
Ausbildungsplätze besetzt, die sich auf die Standorte Göt-
tingen, Bremen und Magdeburg verteilen. Damit wurden
2006 und 2007 in der Bundesnetzagentur insgesamt
140 junge Menschen in diesen beiden Berufen ausgebil-
det. Zusätzlich wurden zum Stichtag 1. September 2007
insgesamt weitere 26 Auszubildende für diese beiden Be-
rufe neu eingestellt.

2. Haushalt

Die Einnahmen und Ausgaben der Bundesnetzagentur
werden im Bundeshaushalt veranschlagt (Einzelplan 09,
Kapitel 0910).

Die Einnahmeseite für die Haushaltsjahre 2006 (Soll und
Ist) und 2007 (Haushaltsplan) ist der nachstehenden Ta-
belle zu entnehmen:
Einnahmeart Soll 2006
1.000 €

Ist 2006
1.000 €

Soll 2007
1.000 €

Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte 
im Bereich Telekommunikation 71.390 – 34.753 172.635

Gebühren und sonstige Entgelte nach Nr. 3 
des Postgesetzes 100 123 111

Gebühren und Auslagen nach dem Bundes-
eisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz 0 53 254

Gebühren und Beiträge im Bereich 
Energieregulierung 0 0 500
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Ende Dezember 2006 lag der Stand der Einnahmen bei Minus 33 314 T Euro. Für die negativen Abweichungen vom
Haushaltssoll sind umfangreiche Erstattungen in den Bereichen Zuteilung von Ortsnetzrufnummern und Frequenznut-
zungsbeiträge (sog. TKG-Beiträge) sowie Einnahmeverschiebungen in das Folgejahr ursächlich.

Die Ausgabenseite für die Haushaltsjahre 2006 (soll und Ist) und 2007 (Haushaltsplan) ist der nachstehenden Tabelle
zu entnehmen:

Weitere Verwaltungseinnahmen, Miete, 
Verkauf 1.060 1.256 1.106

Verwaltungseinnahmen 72.550 – 33.321 174.606

Übrige Einnahmen 17 7 4

Gesamteinnahmen 72.567 – 33.314 174.610

Ausgabeart Soll 2006
1.000 €

Ist 2006
1.000 €

Soll 2007
1.000 €

Personalausgaben 104.419 101.526 102.679

Sächliche Verwaltungsausgaben, 
Zuweisungen 32.096 32.986 35.084

Investitionen 10.953 7.830 9.787

Gesamtausgaben 147.468 142.342 147.550

Einnahmeart Soll 2006
1.000 €

Ist 2006
1.000 €

Soll 2007
1.000 €

Abschnitt C – bei Vergabeverfahren für Frequenzen bei der Fest-
Beirat

Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundesnetz-
agentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen wird bei der Bundesnetzagentur ein
Beirat gebildet. Er besteht aus jeweils 16 Mitgliedern des
Deutschen Bundestages und 16 Vertreterinnen oder Ver-
tretern des Bundesrates; die Vertreter oder Vertreterinnen
des Bundesrates müssen Mitglieder einer Landesregie-
rung sein oder diese politisch vertreten. Die Mitglieder
des Beirates und die stellvertretenden Mitglieder werden
jeweils auf Vorschlag des Deutschen Bundestages und
des Bundesrates von der Bundesregierung berufen.

Der Beirat, der mindestens einmal im Vierteljahr zu einer
Sitzung zusammentreten soll, hat im Bereich der Tele-
kommunikation folgende Aufgaben:

1. Der Beirat macht der Bundesregierung Vorschläge
für die Besetzung des Präsidenten oder der Präsiden-
tin und der zwei Vizepräsidenten oder der Vizepräsi-
dentinnen der Bundesnetzagentur (§ 3 Abs. 3 Gesetz
über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Te-
lekommunikation, Post und Eisenbahnen).

2. Der Beirat wirkt mit bei Entscheidungen der Bundes-
netzagentur in den Fällen nach § 61 Abs. 4 Nr. 2
und 4 und des § 81 TKG. Danach ist das Benehmen
mit dem Beirat herzustellen (§ 120 Nr. 2 Telekom-
munikationsgesetz (TKG)

legung des sachlich und räumlich relevanten
Marktes,

– bei der Festlegung der Frequenznutzungsbestim-
mungen einschließlich des Versorgungsgrades bei
der Frequenznutzung und seiner zeitlichen Umset-
zung,

– bei der Auferlegung der Universaldienstverpflich-
tungen.

3. Der Beirat ist berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung
der Regulierungsziele und zur Sicherstellung des
Universaldienstes zu beantragen. Die Bundesnetz-
agentur ist verpflichtet, den Antrag innerhalb von
sechs Wochen zu bescheiden (§ 120 Nr. 3 TKG).

4. Der Beirat ist gegenüber der Bundesnetzagentur be-
rechtigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen.
Die Bundesnetzagentur ist gegenüber dem Beirat
auskunftspflichtig (§ 120 Nr. 4 TKG).

5. Der Beirat berät die Bundesnetzagentur bei der Er-
stellung des Vorhabenplans nach § 122 Abs. 2 TKG,
insbesondere auch bei den grundsätzlichen markt-
relevanten Entscheidungen (§ 120 Nr. 5 TKG).

6. Der Beirat ist bei der Aufstellung des Frequenz-
nutzungsplanes nach § 54 TKG anzuhören (§ 120
Nr. 6 TKG).

Nach der vom Bundesminister für Wirtschaft und Tech-
nologie gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundes-
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netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen genehmigten Geschäftsordnung
des Beirates in der Fassung vom 14. März 2006 hat der
Beirat seinen Sitz bei der Bundesnetzagentur in Bonn.
Die Geschäfte des Beirates werden durch die Geschäfts-
stelle geführt. Ihre personelle und sachliche Ausstattung
stellt die Bundesnetzagentur im Einvernehmen mit dem
vorsitzenden Mitglied des Beirates bereit.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Bundesnetz-
agentur wählt der Beirat nach Maßgabe seiner Geschäfts-
ordnung aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stell-
vertretendes vorsitzendes Mitglied für die Dauer von
zwei Jahren. Das vorsitzende und das stellvertretende
vorsitzende Mitglied dürfen nicht derselben Gruppe
(Bundestag, Bundesrat) angehören.

Herr Abgeordneter Johannes Singhammer wurde am
26. Januar 2004 zum vorsitzenden Mitglied des Beirates
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der stellvertre-
tende Vorsitz im Beirat blieb zunächst vakant.

Zum 6. Februar 2006 wurde das vorsitzende Mitglied des
Beirates, Herr Abgeordneter Johannes Singhammer, für
ein weiteres Jahr gewählt. Am 13. März 2006 wurde Herr
Minister Dr. Otto Ebnet zum stellvertretenden vorsitzen-
den Mitglied des Beirates gewählt, er ist am 29. Januar
2007 als stellvertretendes vorsitzendes Mitglied aus dem
Beirat ausgeschieden.

Am 29. Januar 2007 wurde Herr Abgeordneter Klaus
Barthel zum vorsitzenden Mitglied des Beirates und Herr
Staatsminister Dr. Alois Rhiel zum stellvertretenden vor-
sitzenden Mitglied des Beirates gewählt.

Eine vollständige Übersicht der Mitglieder und stellver-
tretenden Mitglieder ist dem Anhang 3 zu entnehmen.

Nachfolgend sind auszugsweise einige Themen aus dem
Bereich Telekommunikation aufgelistet, die im Berichts-
zeitraum im Beirat behandelt wurden:

– Tätigkeitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur
nach § 121 Abs. 1 TKG

– Strategische Aspekte zur Frequenzregulierung (GSM-
Konzept, Verfügbarkeit von Frequenzen für UMTS/
IMT-2000, Bereitstellung von Frequenzen für Funk-
anwendungen im Rahmen des Broadband Wireless
Access (BWA), Spielräume zur Erbringung neuer
multimedialer Dienste durch die Digitalisierung des
Rundfunks)

– Anhörung des Beirates zu dem Frequenznutzungs-
plans gemäß den §§ 54, 120 Nr. 6 TKG

– Vergabeverfahren und Nutzung von Frequenzen im
Rahmen des Broadband Wireless Access (BWA)

– Zugang zu Teilnehmeranschlussleitung

– Glasfasernetzausbau der Deutschen Telekom AG

– Verfahren zur Marktdefinition und Marktanalyse ge-
mäß §§ 10 ff. TKG

Abschnitt D
Wissenschaftliche Beratung

1. Wissenschaftlicher Arbeitskreis für 
Regulierungsfragen (WAR)

Die Bundesnetzagentur wird regelmäßig durch den „Wis-
senschaftlichen Arbeitskreis für Regulierungsfragen“ be-
raten (§ 125 TKG). Der Arbeitskreis tagt jährlich 6-mal
unter Teilnahme des Präsidiums, der Abteilungsleiter, Be-
schlusskammervorsitzenden sowie Vertretern des Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi).

Die Wissenschaftler sind interdisziplinär zusammenge-
setzt und werden vom Präsidenten der Behörde berufen.
Ihre besonderen volkswirtschaftlichen, betriebswirt-
schaftlichen, sozialpolitischen, technologischen und
rechtlichen Erfahrungen und Kompetenzen unterstützen
die Bundesnetzagentur bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und gewährleisten eine enge wissenschaftliche
Flankierung ihrer Entscheidungen. Ein Verzeichnis der
Mitglieder ist im Anhang 4 aufgeführt.

Der WAR befasst sich mit Fragen grundsätzlicher Bedeu-
tung, die sich aus der laufenden Arbeit der Bundesnetz-
agentur ergeben. Zudem unterstützen die Mitglieder die
Verwaltung in Einzelfragen.

Auf Grund gestiegener Anforderungen und einem durch
Gesetz auferlegten erweiterten Themenkreis, treffen sich
die Wissenschaftler der jeweiligen Sparten in teils unter-
schiedlicher Zusammensetzung außerhalb der festgeleg-
ten Sitzungstermine, um z. B. Studien bzw. Stellungnah-
men zu erarbeiten.

In den WAR-Sitzungen wurden im Berichtszeitraum u. a.
folgende Themen behandelt:

– Stellungnahme des BMWi gegenüber der EU-Kom-
mission bezüglich der Prüfung des Rechtsrahmens für
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste

– Spielräume zur Erbringung neuer multimedialer Dienste
durch Digitalisierung von Rundfunkfrequenzen

– Anhörung zur Identifizierung „neuer Märkte“ im Be-
reich Telekommunikation (TK) sowie deren regulato-
rischer Behandlung

– Zwischenbericht der Bundesnetzagentur zu den ein-
gegangenen Stellungnahmen zum Eckpunktepapier
Digitalisierung/Rundfunkfrequenzen

– ECTA Regulatory Scorecard (Methode und Ergeb-
nisse)

– NGMN: Next Generation Mobile Networks-Initiative
der Netzbetreiber

– Fortschreibung des EU-Rechtsrahmens

– Ex-ante-Regulierung der Terminierungsentgelte im
Mobilfunk

– Wirtschaftlichkeit von VDSL

– Ergebnisse der Vergleichsmarktbetrachtung Mobil-
funk
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– London-Economics-Studie zu Investitionen, Wettbe-
werb und Regulierung

– Bericht der Bundesnetzagentur zu Markt 11 der Kom-
missions-Empfehlung

2. Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur 
und Kommunikationsdienste (WIK)

Gemäß § 125 Abs. 2 des Telekommunikationsgesetzes,
§ 44 des Postgesetzes und § 64 Abs. 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes erhält die Bundesnetzagentur bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben fortlaufend wissenschaftliche
Unterstützung. Diese betrifft insbesondere die regelmä-
ßige Begutachtung der volkswirtschaftlichen, betriebs-
wirtschaftlichen, rechtlichen und technologischen Ent-
wicklungen der Telekommunikation, des Postwesens, der
leitungsgebundenen Energieversorgung und der Eisen-
bahnen. Der Bund unterhält zu diesem Zweck eine stän-
dige Forschungskapazität bei dem Wissenschaftlichen
Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste
(WIK GmbH).

Das Institut ist als gemeinnützige Gesellschaft organi-
siert, die seit Anfang 1998 ausschließlich von der Regu-
lierungsbehörde für Telekommunikation und Post bzw.
der Bundesnetzagentur getragen wird. Das Institut erhält
Zuwendungen, mit denen es das jährliche Forschungs-
programm mit Projekten aus dem Bereich der Grundla-
genforschung bestreitet. Hierzu macht das WIK Projekt-
vorschläge, aus denen die Bundesnetzagentur für sie
passende Projekte auswählt. Darüber hinaus werden vom
WIK Forschungsprojekte und Untersuchungen im Rah-
men von Auftragsarbeiten durchgeführt. Im Mittelpunkt
der wissenschaftlichen Arbeit stehen regulierungs- und
ordnungspolitische Fragestellungen in den Bereichen Te-
lekommunikation, Post, Energie, Bahn.

Im Berichtszeitraum ist das WIK für den Telekommuni-
kationsbereich mit folgenden Forschungsprojekten beauf-
tragt worden:

– Zur Übertragbarkeit von Regulierungsansätzen in
Netzwerkindustrien

– Quality of Service-Realisierung für Anwendungs-
dienste auf Basis des IP-Protokolls

– Operationalisierung des LRIC Kostenstandards bei
technologischem Wandel

– Auswirkungen der Fest-Mobilsubstitution auf die
Kosten des Festnetzes

– Migration von Sprache auf VoIP – Ansätze zur Ermitt-
lung der Kostenimplikationen 

– Stand und Perspektiven der Telekommunikations-
nutzung in den Breitbandkabelnetzen

– „Triple Play“-Strategien von Festnetzbetreibern aus
unternehmensstrategischer, marktlicher und regulato-
rischer Sicht

– „Net neutrality“: Die amerikanische Diskussion und
ihre Implikationen für Europa

– Bitstream-Access: Einfluss der Ausgestaltung von Bit-
strom auf Märkte für Breitbanddienste

– Marktstruktur und Wettbewerb im deutschen Festnetz-
Markt: Stand und Entwicklungstendenzen

– Wettbewerbsmöglichkeiten und Wettbewerbsszena-
rien durch die neue Funktechnologie Broadband Wire-
less Access

– Optionen des Netzzugangs in einem All IP Netz

– Netzzugangsregelungen im NGN in ausgewählten
Ländern

Am 14. Dezember 2000 wurde die Tochtergesellschaft
WIK-Consult GmbH gegründet. In der WIK-Consult
GmbH werden zunehmend die Auftragsprojekte konzen-
triert und so von den gemeinnützigen Aktivitäten des In-
stituts separiert. Auftraggeber sind neben der Bundesnetz-
agentur weitere öffentliche Institutionen, wie z. B. das
BMWi, die EU-Kommission, ausländische Regulierungs-
behörden und andere ausländische Institutionen sowie
private Unternehmen im In- und Ausland.

Abschnitt E
Aufgaben auf den Gebieten der anderen 
Netzsektoren

Die Arbeit der Bundesnetzagentur gliedert sich – entspre-
chend ihrer vollständigen Behördenbezeichnung – in die
Sektoren Energie (Elektrizität und Gas), Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen.

Energie

Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Neuregelung
des Energiewirtschaftsgesetzes zum 13. Juli 2005 wurde
auch das Energiewirtschaftsgesetz novelliert. Damit über-
nahm die Bundesnetzagentur Aufgaben auf dem Gebiet
des Rechts der leitungsgebundenen Versorgung mit Elek-
trizität und Gas. Hierzu gehört die Sicherstellung des Zu-
gangs zu Elektrizitäts- und Gasnetzen einschließlich der
Entgeltregulierung sowie die Überwachung der Einhal-
tung der Vorschriften zur Entflechtung. Der Gesetzgeber
hat sich für einen symmetrischen Regulierungsansatz ent-
schieden, so dass alle Netzbetreiber unabhängig von den
Marktverhältnissen grundsätzlich in gleicher Weise der
Regulierung unterliegen. Allerdings macht das Gesetz
hiervon einige Ausnahmen für kleinere Netzbetreiber.

Die Zuständigkeiten sind zwischen Bund und Ländern
geteilt. Auf Seiten des Bundes ist für die Regulierung des
Strom- und Gasmarktes die Bundesnetzagentur, auf Sei-
ten der Länder die zuständige Landesregulierungsbehörde
verantwortlich. Letzteres gilt jedoch lediglich für die
Regulierung der Energieversorgungsunternehmen, deren
Leitungsnetz nicht über den räumlichen Bereich eines
Bundeslandes hinausgeht und an das weniger als
100 000 Kunden angeschlossen sind. Die Länder haben
zudem die Möglichkeit, ihre Aufgaben im Wege der Or-
ganleihe an die Bundesnetzagentur zu übertragen. Hier-
von haben die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und
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Thüringen Gebrauch gemacht. Dadurch ist beispielsweise
bei Entgeltgenehmigungen im Bereich Strom die Zahl der
durch die Bundesnetzagentur regulierten Unternehmen von
101 auf 256 gestiegen, im Gasbereich von 60 auf 220.

Im Energiesektor hat der Gesetzgeber die Regulierung
auf den Zugangsbereich beschränkt, weil dieser nicht im
Wettbewerb steht. Anderer Teile der Wertschöpfungskette
wie Beschaffung/Erzeugung, Großhandel, Transport bzw.
Verteilung und Vertrieb sind nicht der sektorspezifischen
Wettbewerbsaufsicht unterworfen. Ziel ist es, durch eine
gezielte Regulierung den potenziellen Wettbewerbern zu
fairen Bedingungen Zugang zu den Strom- und Gas-
netzen zu verschaffen. Damit soll die missbräuchliche
Ausnutzung der Monopolstellung der Netzbetreiber ver-
hindert und ein aktiver Wettbewerb im Netz ermöglicht
werden. Auch auf vor- und nachgelagerten Märkten be-
stehen durch die Ausübung von Marktmacht erhebliche
Wettbewerbsprobleme. Auch in diesen Teilmärkten wer-
den durch den regulierten Netzzugang positive Wettbe-
werbseffekte erwartet.

Der Regulierung stehen drei grundlegende Instrumente
zur Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten
Wettbewerbs zur Verfügung:

– Die Regelungen zum Netzzugang und die Möglichkei-
ten, diese durch Festlegung weiter zu detaillieren so-
wie entsprechende Sanktionsmaßnahmen bei Nicht-
befolgung.

– Die Entflechtungsvorschriften, um eine Diskriminie-
rung unabhängiger Vertriebsunternehmen durch inte-
grierte Unternehmen zu verhindern.

– Die Entgeltregulierung, mit der faire Netzzugangsent-
gelte für alle Netznutzer sichergestellt werden.

Der diskriminierungsfreie Netzzugang gewährleistet für
alle Marktteilnehmer die Nutzung der Energieversor-
gungsnetze zu möglichst einfachen, gleichen und massen-
geschäftstauglichen Konditionen. Dieser Aspekt beschäf-
tigt die Bundesnetzagentur beispielsweise bei Fragen der
Kooperationsvereinbarung und der Einteilung von Markt-
gebieten vornehmlich im Gasbereich, darüber hinaus aber
auch bei Bilanzkreisabrechnung und der Beschaffung von
Regel- und Ausgleichsenergie im Strommarkt.

Angemessenen Netznutzungsentgelten kommt bei der
Schaffung von Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärk-
ten eine maßgebliche Bedeutung zu. Nach § 21 Abs. 1
EnWG müssen sie angemessen, transparent und diskrimi-
nierungsfrei sein. Darüber hinaus dürfen sie nicht un-
günstiger sein, als sie von den Netzbetreibern in ver-
gleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres
Unternehmens angewendet werden. Damit die Netzbe-
treiber keine überhöhten Entgelte für die Nutzung ihrer
Netze verlangen, unterliegen diese der Genehmigung
durch die Bundesnetzagentur bzw. die Landesregulie-
rungsbehörden. In die Kalkulation dürfen nur die Kosten
und Kostenbestandteile einbezogen werden, die sich ih-
rem Umfang nach auch in einem wettbewerblichen Markt
einstellen würden. 

Energieversorger sind zum großen Teil vertikal integrierte
Unternehmen, in denen sich Netzgeschäft und Vertrieb
unter einem Dach befinden. Dies birgt das Risiko von In-
transparenz und Quersubventionierung und kann dazu
führen, dass Schwesterunternehmen gegenüber Dritten
bevorzugt werden. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Entflechtungsvorschriften wird der diskriminierungsfreie
Netzzugang sichergestellt. Danach muss der Netzbetrei-
ber rechtlich, operationell, informatorisch und buchhalte-
risch von Vertrieb und Erzeugung des vertikal integrierten
Unternehmens entflochten sein.

Post

Seit dem 1. Januar 1998 überwacht die Bundesnetzagen-
tur, vormals Regulierungsbehörde die Einhaltung der
Vorschriften des Postgesetzes (PostG). Postdienstleistun-
gen stellen in Deutschland derzeit einen Markt von mehr
als 23 Mrd. Euro dar. Auf dem Postmarkt gab es bereits
vor Inkrafttreten des jetzigen Postgesetzes Wettbewerb.
Allein der schon liberalisierte Markt für Kurier-, Express-
und Paketdienste, der so genannte KEP-Markt, umfasste
1997 bereits über 8 Mrd. Euro. Mit dem Postgesetz wird
auch der Briefmarkt schrittweise in den Wettbewerb
überführt. Die gesetzliche Exklusivlizenz der Deutschen
Post AG für bestimmte Postdienstleistungen ist bis zum
31. Dezember 2007 befristet. 

Grundsätzlich kann jedermann Postdienstleistungen am
Markt anbieten. Für die gewerbsmäßige Beförderung von
Briefsendungen bis 1 000 g ist jedoch eine Lizenz der
Bundesnetzagentur erforderlich, die auf Antrag erteilt
wird. Die Bundesnetzagentur prüft vor der Erteilung die
Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde des
Antragstellers und die Einhaltung der wesentlichen Ar-
beitsbedingungen, die dieser durch geeignete Unterlagen
nachzuweisen hat. Lizenzen können für verschiedene
Postdienstleistungen nach dem Kriterienkatalog des § 51
Abs. 1 PostG erteilt werden.

Um den Marktzutritt und Wettbewerb auf dem Markt für
lizenzpflichtige Postdienstleistungen zu fördern, ist ein
marktbeherrschendes Unternehmen verpflichtet, Nachfra-
gern auf diesem Markt einen Zugang zu Infrastrukturein-
richtungen und Leistungen zu eröffnen. Verträge über die
Zugangsgewährung sind der Bundesnetzagentur vorzule-
gen, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu
überwachen. Ein wichtiger Bereich ist auch der Zugang
zu Teilleistungen eines marktbeherrschenden Anbieters,
mit denen ein Lizenznehmer eigene Leistungen verbindet
und so eine lizenzpflichtige Beförderungsleistung erst er-
bringen kann. Weitere wichtige Zugangsleistungen sind
der Zugang zu Postfachanlagen und Informationen über
Adressänderungen. Zur Sicherstellung der Zugangsrechte
Dritter kann die Bundesnetzagentur auch Missbrauchs-
verfahren durchführen und marktbeherrschende Anbieter
verpflichten, einen missbräuchliches Verhalten abzustel-
len.

Die Entgeltregulierung stellt auch im Postbereich ein
wichtiges Regulierungsinstrument dar. Die Entgelte des
marktbeherrschenden Anbieters Deutsche Post AG für
lizenzpflichtige Postdienstleistungen werden im Rahmen
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eines Price-Cap-Verfahrens festgelegt. Damit wird in-
nerhalb einer bestimmten Periode das Entgeltniveau
verschiedener zu Körben zusammengefasster Postdienst-
leistungen anhand von Maßgrößen wie Produktivitätsfort-
schrittrate vorab festgelegt. Die so gewonnene Price-Cap-
Formel stellt auch sicher, dass die relative Inflationsrate
berücksichtigt wird. Die Bundesnetzagentur prüft dann
die vorab vorzulegenden Entgelte auf die Einhaltung der
im Price-Cap-Entscheidung vorgegebenen Maßgrößen
und Nebenbedingungen. Eine Besonderheit im Rahmen
der Entgeltregulierung stellen die Entgelte für die so ge-
nannte Förmliche Zustellung dar: Diese Entgelte werden
von der Bundesnetzagentur bei jedem Anbieter geneh-
migt, wobei die ansonsten nur für marktbeherrschende
Unternehmen geltenden Entgeltmaßstäbe Anwendung
finden.

Die Bundesnetzagentur überwacht auch die Einhaltung
der Vorschriften des Universaldienstes. Damit soll ein
Mindestangebot von Postdienstleistungen in der Fläche
sichergestellt werden. Neben der Bestimmung bestimmter
Postdienstleistungen als Universaldienstleistung gibt es
Vorgaben für die Zahl der stationären Einrichtungen, der
Erreichbarkeit (Entfernung) von Briefkästen und der
durchschnittlichen Brieflaufzeit.

Eisenbahnen

Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung ei-
senbahnrechtlicher Vorschriften am 28. April 2005 wurde
die Bundesnetzagentur mit der Sicherstellung des diskri-
minierungsfreien Zugangs zu Eisenbahninfrastruktur ab
dem 1. Januar 2006 beauftragt. Diese Aufgabe wurde bis
Ende 2005 vom Eisenbahnbundesamt wahrgenommen.
Inhaltlich diente das novellierte Allgemeine Eisenbahn-
gesetz (AEG) insbesondere der vollständigen Umsetzung
der europäischen Vorgaben des Ersten Eisenbahnpaketes.
Erklärte Ziele des europäischen wie des deutschen Ge-
setzgebers sind die Gewährleistung eines sicheren Be-
triebs der Eisenbahn, eines attraktiven Verkehrsangebotes
auf der Schiene sowie die Sicherstellung eines wirksamen
und unverfälschten Wettbewerbs bei dem Erbringen von
Eisenbahnverkehrsleistungen und dem Betrieb von Eisen-
bahninfrastrukturen.

Dies wird mit erweiterten Vorschriften für einen diskri-
minierungsfreien Zugang zu Schienennetzen und Service-
einrichtungen sowie eine diskriminierungsfreie Erbrin-
gung von Dienstleistungen gewährleistet. Die Ausgestaltung
rechts- und wettbewerbskonformer Zugangsbedingungen
sowie die Regulierung der Entgelte für die Nutzung der
Schienennetze und der Serviceeinrichtungen stehen dabei
im Zentrum des gesetzlichen Auftrags. 

Der Eisenbahninfrastrukturmarkt umfasst in Deutschland
ein Streckennetz von ungefähr 34 000 km. Das längste
Schienennetz betreibt die Deutsche Bahn AG. Auch bei
der Mehrzahl der Serviceeinrichtungen ist der Markt da-
durch gekennzeichnet, dass ein Marktführer und zahlrei-
che kleinere Anbieter vorhanden sind. Das bedeutet, dass
neben dem Deutsche Bahn Konzern etwa 350 weitere Ei-
senbahnverkehrsunternehmen und insgesamt fast 900 Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen grundsätzlich dem Regu-

lierungssystem unterliegen. Gleichwohl hat sich der
Gesetzgeber zu einer symmetrischen Regulierungssys-
tematik entschlossen. Allerdings sieht das Gesetz die
Möglichkeit des Dispenses vor, mit dem der Regulierer
Infrastrukturbetreiber von bestimmten gesetzlichen Vor-
abregulierungsverpflichtungen befreien kann, wenn eine
Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht zu erwarten ist.
Insoweit besteht hier die Möglichkeit zu einer gewissen
regulatorischen Asymmetrie, mit der der symmetrische
Grundansatz durchbrochen werden kann. 

Gemäß § 14 AEG sind Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men verpflichtet, die diskriminierungsfreie Benutzung
der von ihnen betriebenen Eisenbahninfrastruktur und die
diskriminierungsfreie Erbringung der von ihnen angebo-
tenen Leistungen zu gewähren. Die Eisenbahninfrastruk-
tur-Benutzungsverordnung (EIBV) gestaltet diese Vorga-
ben im Einzelnen aus. Jeder Betreiber muss demnach
seine Schienenwege und die dazugehörigen Anlagen, ein-
schließlich eines gesetzlich vorgeschriebenen „Mindest-
pflichtleistungspaketes“, diskriminierungsfrei anbieten.
Dafür müssen die Eisenbahninfrastrukturbetreiber nach
der EIBV Nutzungsbedingungen (sog. Schienennetz-Be-
nutzungsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen für
Serviceeinrichtungen) aufstellen. 

Die Prüfung von Nutzungsbedingungen ist eine der zen-
tralen Aufgaben der Eisenbahnregulierung: Zum einen
kann die tatsächliche Praxis der Gewährung des Zugangs
zu Schienenwegen und der Erbringung von Leistungen
gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, zum anderen
kann auch bereits die vorgelagerte Ausgestaltung von
Nutzungsbedingungen diskriminierende Wirkungen ent-
falten. Die sich aus dem Eisenbahnrecht ergebenden Anfor-
derungen an die Nutzungsbedingungen für Schienenwege
und Serviceeinrichtungen haben die Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen zwingend zu beachten. Die Bundesnetz-
agentur überwacht die Einhaltung dieser Vorschriften im
Wege der Vorabprüfung und kann den Bedingungen wi-
dersprechen, sodass diese nicht in Kraft treten. Als weite-
res Instrument besteht eine nachträgliche Eingriffsmög-
lichkeit. Daneben hat die Bundesnetzagentur schließlich
noch die Möglichkeit, die Maßnahmen zu treffen, „die
zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung
künftiger Verstöße gegen die Vorschriften des Eisenbahn-
rechts erforderlich sind“.

Die Bundesnetzagentur überwacht auch die Erstellung
des Netzfahrplans und die Entscheidungen über die Zu-
weisung von Zugtrassen. Über die Absicht eines Eisen-
bahninfrastrukturunternehmens, die Zuweisung von Zug-
trassen abzulehnen, ist sie vorab zu informieren. Die
Bundesnetzagentur kann dem innerhalb gewisser Fristen
ex ante widersprechen. Eine Ex-post-Kontrolle ermög-
licht Untersagung und Gestaltung der Rechtsbeziehungen
für die Infrastrukturnutzung.

Die Entgeltregulierung dient dazu, überhöhte oder prohi-
bitiv wirkende Nutzungsentgelte zu verhindern und damit
das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu erschweren
bzw. faktisch auszuhöhlen. Somit ist die Entgeltregulie-
rung eines der wichtigsten Instrumente zur Stimulierung
des Wettbewerbs. Die eisenbahnrechtlichen Vorschriften
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zu Fragen der Entgeltregulierung, geregelt in § 14 Abs. 4
und 5 AEG, sind im Vergleich zu den rechtlichen Vorga-
ben in den anderen regulierten Sektoren deutlich unter-
entwickelt. Im Rahmen der oben geschilderten Überprü-
fung von Nutzungsbedingungen für Schienenwege und
Serviceeinrichtungen überprüft die Bundesnetzagentur

auch die Einhaltung der Vorschriften des Eisenbahnrechts
in Bezug auf Entgeltgrundsätze und Entgelthöhen. Sie hat
bei der Vorabvorlage die Möglichkeit, diesen zu wider-
sprechen und damit ein Inkrafttreten zu verhindern.
Nachträglich können Entgeltregelungen für ungültig er-
klärt werden.
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Anhang  

Anhang 1

Grundzüge des nationalen, europäischen 
und internationalen Rechts im Bereich 
Telekommunikation

1. Europäisches Recht

Gemeinschaftsrechtliche Grundlage für die Regulierung
der Telekommunikation stellt das Richtlinienpaket vom
7. März 2002 für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste dar. Es umfasst die Rahmenrichtlinie (2002/21/EG),
die Zugangsrichtlinie (2002/19/EG), die Genehmigungs-
richtlinie (2002/20/EG) sowie die Universaldienstricht-
linie (2002/22/EG). Am 31. Juli 2002 ist zudem die
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie)
in Kraft getreten. Im Bereich der Frequenzregulierung
wurde zudem durch die Entscheidung Nr. 676/2002/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 ein Rechtsrahmen für die Frequenzpolitik in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft gesetzt.

Die Rahmenrichtlinie legt die Aufgaben der nationalen
Regulierungsbehörden sowie eine Reihe von Verfahren
fest, die die gemeinschaftsweit harmonisierte Anwen-
dung des neuen Rechtsrahmens gewährleisten. Im Span-
nungsfeld zwischen Harmonisierung und Subsidiarität
verteilt sie die Kompetenzen zwischen der Kommission
und den nationalen Regulierungsbehörden neu. Hervor-
zuheben ist in diesem Zusammenhang das in Artikel 7 der
Rahmenrichtlinie geregelte Konsolidierungsverfahren.
Danach muss eine nationale Regulierungsbehörde be-
stimmte Maßnahmeentwürfe der Kommission und den
anderen Regulierungsbehörden zur Stellungnahme vorle-
gen. Dies betrifft insbesondere solche Maßnahmen, die
die Festlegung von Märkten und deren Analyse sowie die
Auferlegung von Zugangsverpflichtungen, einschließlich
der Zusammenschaltung von Netzen, betreffen. Die na-
tionale Regulierungsbehörde muss eventuellen Stellung-
nahmen bei ihrer Entscheidung weitestgehend Rechnung
tragen. Bezüglich der Entscheidung der nationalen Regu-
lierungsbehörden über eine von der Märkteempfehlung
der Kommission (2003/311/EG) abweichende Festlegung
von Märkten sowie des Bestehens beträchtlicher Markt-
macht eines Unternehmens auf diesen Märkten besteht
ein Vetorecht der Kommission. Darüber hinaus ermög-
licht die Richtlinie den Mitgliedstaaten, Unternehmen die
Übertragung von Frequenznutzungsrechten an andere
Unternehmen zu gestatten. Dies war nach bisherigem na-
tionalen Recht nicht möglich.

Die Zugangsrichtlinie regelt das Verhältnis zwischen An-
bietern und Nachfragern auf den Vorleistungsmärkten für
den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen
und zugehörigen Einrichtungen. Ziel ist die Schaffung
eines Rechtsrahmens für die Beziehungen zwischen Netz-
betreibern und Diensteanbietern, der einen nachhaltigen
Wettbewerb und die Interoperabilität der elektronischen

Kommunikationsdienste gewährleistet und die Interessen
der Verbraucher fördert. In den Artikel 9 bis 13 der Zu-
gangsrichtlinie sind die wesentlichen Verpflichtungen ge-
regelt, die die nationalen Regulierungsbehörden den Un-
ternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auferlegen
können (sog. Remedies: Transparenz, Gleichbehandlung,
getrennte Buchführung, Zugang, Preiskontrolle und Kos-
tenrechnung).

Ziel der Genehmigungsrichtlinie ist es, durch die Harmoni-
sierung und Vereinfachung der Genehmigungsvorschrif-
ten und -bedingungen einen Binnenmarkt für elektroni-
sche Kommunikationsnetze und -dienste zu errichten,
damit deren Bereitstellung in der ganzen Gemeinschaft
erleichtert wird. Dies soll durch eine Allgemeingeneh-
migung für alle elektronischen Kommunikationsnetze
und -dienste erreicht werden, bei der kein Verwaltungsakt
seitens der nationalen Regulierungsbehörde notwendig ist
und sich die verfahrensrechtlichen Erfordernisse auf eine
Notifizierung der Tätigkeitsaufnahme beschränken. Darüber
hinaus enthält die Genehmigungsrichtlinie Regelungen
für die Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern. De-
ren Nutzung darf, soweit möglich, nicht von der Erteilung
individueller Nutzungsrechte abhängig gemacht werden.

Die Universaldienstrichtlinie betrifft die Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste für
Endnutzer. Sie zielt auf die Gewährleistung der Verfüg-
barkeit gemeinschaftsweiter hochwertiger, öffentlich zu-
gänglicher Dienste durch wirksamen Wettbewerb und
Angebotsvielfalt ab. Gleichzeitig werden die Fälle gere-
gelt, in denen die Bedürfnisse der Endnutzer durch den
Markt nicht ausreichend befriedigt werden können. Dem-
entsprechend enthält sie Regelungen zur Gewährleistung
des Universaldienstes sowie zum Verbraucherschutz. Da-
neben regelt sie in den Artikel 16 bis 19 die Verpflichtun-
gen, die die nationalen Regulierungsbehörden den Betrei-
bern mit beträchtlicher Marktmacht im Bereich der
Endkundenentgelte, der Mietleitungen und der Betreiber-
auswahl und -vorauswahl auferlegen können.

2. Nationales Recht

2.1. Telekommunikationsgesetz vom 
22. Juni 2004

Mit dem TKG vom 22. Juni 2004 (BGBl. 2004 I S. 1190)
wurde der zuvor erläuterte EG-Rechtsrahmen für elek-
tronische Kommunikationsnetze und -dienste umgesetzt,
der eine in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
harmonisierte Regulierung der Telekommunikation be-
zweckt.

Das TKG zielt auf eine weitere Annäherung an das all-
gemeine Wettbewerbsrecht ab. Diesem Ziel dient ins-
besondere die Abschaffung der Lizenzpflicht. Indem die
Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen kei-
ner vorherigen Erlaubnis bedarf, wird der Marktzugang
erleichtert. Gewerbliche Anbieter unterliegen nur noch
einer Meldepflicht. Der Betrieb öffentlicher Telekommu-
nikationsnetze bedarf gleichwohl wie bisher einer Über-
tragung des Wegerechts. Zur Verhinderung von Pflicht-
verletzungen hat die Bundesnetzagentur die Möglichkeit,



Drucksache 16/7700 – 128 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
nachträglich gegen Anbieter vorzugehen. Entsprechende
Befugnisse sind detailliert in § 126 TKG geregelt, die von
einer Aufforderung zur Stellungnahme, über Anordnun-
gen von erforderlichen Maßnahmen und Zwangsgeldern
bis hin zur Untersagung der Tätigkeit des Betreibers als
letztes Mittel reichen.

Ein Kernbereich des TKG ist die Marktregulierung (Teil 2
des Gesetzes). Diese setzt voraus, dass die betroffenen
Märkte durch Marktzutrittsschranken gekennzeichnet
sind, längerfristig nicht zu wirksamen Wettbewerb tendie-
ren und auf denen die Anwendung des allgemeinen Wett-
bewerbsrechts allein nicht ausreicht, um dem betreffen-
den Marktversagen entgegenzuwirken. Entscheidungen
im Bereich der Marktregulierung werden wie bisher von
den Beschlusskammern getroffen. Der Marktregulierung
haben eine Marktdefinition und eine Marktanalyse der
Präsidentenkammer voranzugehen, die der Festlegung
der relevanten Märkte sowie der Feststellung beträchtli-
cher Marktmacht auf diesen Märkten dienen. Bei der
Durchführung der Marktdefinition und -analyseverfahren
hat die Bundesnetzagentur den interessierten Kreisen, den
Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten sowie
der Europäischen Kommission die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zu geben (Konsultations- und Konsolidie-
rungsverfahren). Etwaigen Stellungnahmen der Kommis-
sion oder der nationalen Regulierungsbehörden hat die
Bundesnetzagentur weitestgehend Rechnung zu tragen.
Der Europäischen Kommission steht bezüglich einer von
der Märkteempfehlung der Kommission abweichenden
Festlegung eines relevanten Marktes sowie der Feststel-
lung bestehender bzw. fehlender Marktmacht ein Veto-
recht zu.

Die Rechtsfolgen der Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens beträchtlicher Marktmacht auf den jewei-
ligen Telekommunikationsmärkten ergeben sich nicht
mehr – wie vormals nach dem TKG 1996 – direkt aus
dem Gesetz, sondern bedürfen einer vorherigen Festle-
gung der Beschlusskammer durch eine Regulierungsver-
fügung. Mit dieser können nach pflichtgemäßem Ermes-
sen folgende Verpflichtungen festlegt werden:

– Diskriminierungsverbot (§ 19)

– Transparenzverpflichtung (§ 20)

– Zugangsverpflichtungen (§ 21)

– Getrennte Rechnungsführung (§ 24)

– Entgeltregulierung für Zugangsleistungen (§ 30)

– Entgeltregulierung für Endnutzerleistungen (§ 39)

– Betreiberauswahl und/oder -vorauswahl (§ 40)

– Angebot von Mietleitungen (§ 41)

Die Vorschriften über die Zugangsregulierung enthalten
einen nicht abschließenden Katalog von Zugangsvarian-
ten. Neben der Zusammenschaltung und anderen Zu-
gangsmöglichkeiten – wie z. B. dem Zugang zur Teilneh-
meranschlussleitung – ist hierin ist auch die Möglichkeit
vorgesehen, Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
zum entbündelten Breitbandzugang zu verpflichten. Er-

legt die Bundesnetzagentur einem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht eine Zugangsverpflichtung auf,
so soll sie das Unternehmen grundsätzlich auch dazu ver-
pflichten, innerhalb von drei Monaten ein Standardange-
bot für die Zugangsleistung zu veröffentlichen.

Im Rahmen der Entgeltregulierung hat die Bundesnetz-
agentur darauf zu achten, dass Entgeltregulierungsmaß-
nahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt sind
(Konsistenzgebot). Der Hauptanwendungsbereich der
Entgeltregulierung liegt dabei im Bereich der Zugangs-
leistungen, wobei Zugangs- und Entgeltanordnung ein-
heitlich ergehen können. Unterliegen Entgelte der Ex-
ante-Genehmigungspflicht, dürfen sie die Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung nicht überschreiten.

Findet eine Ex-Post-Kontrolle statt, wird nachträglich ein
etwaiges missbräuchliches Verhalten des betroffenen Un-
ternehmens bei der Forderung und Vereinbarung von Ent-
gelten untersucht. Der Missbrauchstatbestand wird durch
die Nennung von Beispielen konkretisiert (Dumping,
Preis-Kosten-Schere, sachlich ungerechtfertigte Bünde-
lung).

Das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht ist bei
der Ex-post-Kontrolle grundsätzlich verpflichtet, die be-
absichtigten Entgeltmaßnahmen der Bundesnetzagentur
zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten anzuzeigen.

Eine Ex-ante-Entgeltgenehmigung ist grundsätzlich er-
forderlich für Zugangsleistungen, die die Bundesnetz-
agentur einem Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht auferlegt hat. Eine Ex-post-Kontrolle der Entgelte
soll trotz auferlegter Zugangsleistungen dann erfolgen,
wenn der entsprechende Betreiber nicht gleichzeitig auf
dem Markt für Endkundenleistungen, auf dem er tätig ist,
über beträchtliche Marktmacht verfügt (sog. Doppel-
marktbeherrschung). Auch die Entgelte für Zugangsleis-
tungen eines Unternehmens mit beträchtlicher Markt-
macht, die nicht seitens der Bundesnetzagentur auferlegt
worden sind, werden grundsätzlich nachträglich kontrol-
liert. Eine Ex-Post-Kontrolle der Entgelte ist schließlich
vorgesehen bei Zugangsentgelten von Betreibern ohne
beträchtliche Marktmacht, die den Zugang zu Endnutzern
kontrollieren.

Entgelte für Endnutzerleistungen unterliegen grundsätz-
lich der nachträglichen Entgeltregulierung. Dem markt-
mächtigen Unternehmen kann dabei unter bestimmten
Voraussetzungen aufgegeben werden, seine Entgeltmaß-
nahmen zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten der
Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben. Wenn die Ver-
pflichtungen im Zugangsbereich oder zur Betreiberaus-
wahl bzw. -vorauswahl nicht zur Erreichung der Regulie-
rungsziele führen und in absehbarer Zeit nicht mit der
Entstehung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten
Marktes zu rechnen ist, kann die Bundesnetzagentur die
Entgelte für Endnutzerleistungen einer Genehmigungs-
pflicht unterwerfen. Beabsichtigt ein Unternehmen mit
beträchtlicher Marktmacht die Änderung eines Entgelts
für Endnutzerleistungen, so hat es gleichzeitig den Wett-
bewerbern ein entsprechendes Vorleistungsangebot vor-
zulegen, das insbesondere den Vorgaben der Entgelt-
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Missbrauchskontrolle genügt. Hierdurch soll sicherge-
stellt werden, dass die Wettbewerber in der Lage sind,
ohne zeitliche Verzögerung vergleichbare Angebote am
Endnutzermarkt anzubieten.

Die besondere Missbrauchsaufsicht wurde durch Einfüh-
rung einer Generalklausel sowie durch Nennung von Ver-
mutungstatbeständen konkretisiert. Außerdem besteht ein
Antragsrecht für Anbieter von Telekommunikationsdienst-
leistungen, die geltend machen, in eigenen Rechten ver-
letzt zu sein. Die Sanktionsmöglichkeiten der Bundesnetz-
agentur bei einem schuldhaft missbräuchlichen Verhalten
des marktbeherrschenden Unternehmens wurden gestärkt;
die Bundesnetzagentur kann nunmehr eine Abschöpfung
des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem betroffe-
nen Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden
Geldbetrags auferlegen.

Im Bereich der Frequenzregulierung obliegt der Bundes-
netzagentur die Sicherstellung einer effizienten und stö-
rungsfreien Frequenznutzung. Hierzu werden auf der
Grundlage des Frequenzbereichszuweisungsplans der
Frequenznutzungsplan erstellt sowie Frequenzen zuge-
teilt und mit bestimmten Nutzungsbestimmungen verse-
hen. Einzelzuteilungen (= nur eine Person bzw. ein Unter-
nehmen darf die Frequenz nutzen) sollen vor dem
Hintergrund der Genehmigungsrichtlinie nur noch erge-
hen, wenn durch die Frequenznutzung eine Gefahr funk-
technischer Störungen nicht ausgeschlossen werden kann
oder dies zur Sicherstellung einer effizienten Frequenz-
nutzung notwendig ist. In der Regel sollen Allgemeinzutei-
lungen (= jeder darf die Frequenz gemäß den Nutzungsbe-
stimmungen nutzen) erfolgen, die zu veröffentlichen sind.
Bei Knappheit können Frequenzen nach wie vor im Wege
eines Vergabeverfahrens zugeteilt werden, wobei das Ver-
steigerungsverfahren vor dem Ausschreibungsverfahren
vorrangig ist. Neu ist die Möglichkeit eines Zuteilungsin-
habers, seine Frequenzzuteilung auf einen anderen
Rechtsträger zu übertragen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist zudem die Möglichkeit eines Frequenzhandels
vorgesehen. Der Frequenzhandel ist allerdings nicht zu-
lässig, soweit die Frequenzen auf Lizenzen oder Zuteilun-
gen beruhen, die nach dem ehemaligen Fernmeldeanla-
gengesetz verliehen oder im Wege des Vergabeverfahrens
nach bisherigem TKG erteilt wurden. Damit ist beispiels-
weise der Handel mit UMTS-Lizenzen ausgeschlossen.

Im Bereich der Nummerierung obliegt der Bundesnetzagen-
tur insbesondere die Strukturierung und Ausgestaltung
des Nummernraumes sowie die Zuteilung von Nummern
an Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbietern
von Telekommunikationsdiensten und Endnutzern. Die
Bundesnetzagentur ist dabei befugt, Anordnungen und
andere geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften und der von ihr erteil-
ten Zuteilungsbedingungen sicherzustellen.

Das als Universaldienst bezeichnete Mindestangebot an
Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit um-
fasst den Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz (in-
klusive funktionalem Internetzugang), den Zugang zu öf-
fentlichen Telefondiensten, ein gedrucktes öffentliches
Teilnehmerverzeichnis, einen umfassenden, öffentlichen

Telefonauskunftsdienst, die flächendeckende Bereitstel-
lung von öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen sowie
die Möglichkeit, an Letzteren kostenlose Notrufe abzu-
setzen.

Im Siebten Teil (Fernmeldegeheimnis, Datenschutz und
Öffentliche Sicherheit) wurde die ehemalige Telekommu-
nikations-Datenschutzverordnung in das TKG eingeglie-
dert. Hierdurch wurde eine deutliche Aufwertung, aber
auch Vereinfachung des Datenschutzrechts erreicht.

Hinsichtlich der Nutzung von Kundendaten für Werbe-
zwecke gilt Folgendes: Grundsätzlich darf der Dienste-
anbieter Kundendaten, die er bei Vertragsschluss erhoben
hat (so genannte Bestandsdaten) zur Kundenberatung und
Werbung nur verwenden, wenn der Kunde eingewilligt
hat. Dabei darf er im Rahmen einer bestehenden Kunden-
beziehung die Rufnummer sowie die Postadresse (ein-
schließlich der elektronischen Adresse) für die Versen-
dung von Text- und Bildmitteilungen zu Werbezwecken
verwenden, soweit der Kunde einer solchen Nutzung sei-
ner Daten nach einem deutlich sichtbaren und gut les-
baren Hinweis auf sein Widerspruchsrecht nicht wider-
sprochen hat.

Bezüglich der Speicherung von Verbindungsdaten beim
Diensteanbieter gilt der Grundsatz der unverkürzten Spei-
cherung. Damit soll gewährleistet werden, dass im Falle
von Beanstandungen der Rechnung noch auf die vollstän-
dige angerufene Rufnummer zurückgegriffen werden
kann. Der Kunde kann aber auch eine um die letzten drei
Ziffern verkürzte Speicherung oder gar die sofortige Lö-
schung seiner Verbindungsdaten mit Versendung der
Rechnung wählen. Auf dieses Wahlrecht hat der Dienste-
anbieter seine Kunden hinzuweisen. Die Gesetzesände-
rung hat jedoch keine Auswirkung auf die vom Kunden
gewählte Form des Einzelverbindungsnachweises.

In der Telefonauskunft ist unter bestimmten Vorausset-
zungen die so genannte Inverssuche möglich, das heißt,
dass bei der Auskunft auch anhand einer Rufnummer der
Name und die Anschrift des Teilnehmers erfragt werden
können. Voraussetzung dafür ist, dass der betroffene
Kunde mit seinen Daten im Telefonbuch oder einem öf-
fentlichen elektronischen Kundenverzeichnis eingetra-
gen ist und gegen diese Art der Auskunft keinen Wider-
spruch eingelegt hat. Auch auf dieses Widerspruchsrecht
muss der Diensteanbieter seine Kunden hinweisen.

Der Abschnitt „Öffentliche Sicherheit“ beinhaltet unter
anderem die Vorschriften über den Notruf. Sie verpflich-
ten die Netzbetreiber auch zur Übermittlung von Stand-
ortdaten an die Notrufabfragestellen. Dies soll im Notfall
die Ortung eines Teilnehmers ermöglichen. Im Abschnitt
„Öffentliche Sicherheit“ ist des Weiteren die Verpflich-
tung der Diensteanbieter zur Erhebung von Kundendaten
auch beim Abschluss von Prepaid-Verträgen im Mobil-
funk geregelt.

Gegen die Entscheidungen der Bundesnetzagentur steht
der Verwaltungsrechtsweg offen. Dieser ist bei Beschluss-
kammerentscheidungen zwecks Verfahrensbeschleunigung
auf zwei Instanzen beschränkt (Verwaltungsgericht →
Bundesverwaltungsgericht).
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In den Übergangsvorschriften ist unter anderem geregelt,
dass die nach dem bisherigen TKG getroffenen Fest-
stellungen marktbeherrschender Stellungen sowie die da-
ran anknüpfenden Verpflichtungen solange wirksam blei-
ben, bis sie durch neue Marktregulierungsentscheidungen
ersetzt werden. In den Übergangsvorschriften wurde zu-
dem festgelegt, dass die zuteilungsrechtliche Verpflich-
tung der Mobilfunkbetreiber fortgilt, Diensteanbieter zu-
zulassen.

2.2. Gesetz zur Änderung telekommuni-
kationsrechtlicher Vorschriften 
vom 18. Februar 2007

Im Berichtszeitraum wurde das Telekommunikationsge-
setz vom 22. Juni 2004 durch das Gesetz zur Änderung
telekommunikationsrechtlicher Vorschriften vom 18. Fe-
bruar 2007 novelliert.

Besonderer Erwähnung bedarf es hierbei der Einfügung
des § 9a TKG. Nach dieser Vorschrift unterliegen neue
Märkte grundsätzlich nicht der Regulierung. Dabei ist
nach § 3, Nr. 12b TKG ein „neuer Markt“ ein Markt für
Dienste und Produkte, die sich von den bislang vorhande-

nen Diensten und Produkten hinsichtlich der Leistungs-
fähigkeit, Reichweite, Verfügbarkeit für größere Benut-
zerkreise (Massenmarktfähigkeit), des Preises oder der
Qualität aus Sicht eines verständigen Nachfragers nicht
nur unerheblich unterscheiden und diese nicht lediglich
ersetzen. Unter bestimmten im Gesetz genannten Grün-
den ist die Bundesnetzagentur ausnahmsweise befugt,
auch „neue Märkte“ der Regulierung zu unterwerfen.

Weitere wesentliche Neuerung des Gesetzes zur Ände-
rung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften ist die
Integration der bisher geltenden Kundenschutzverord-
nung in das Telekommunikationsgesetz. Die nunmehr in
den §§ 45 ff. TKG aufgeführten Vorschriften enthalten
unter anderem Regelungen über die erforderlichen Inhalte
von Verträgen, die Haftung, die Nutzung von Grundstücken,
den Entstörungsdienst, den Netzzugang, den Anspruch
auf einen Einzelverbindungsnachweis, vorausbezahlte
Leistungen, die Verbindungspreisberechnung, den Rech-
nungsinhalt, die Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung
des Verbindungsaufkommens, die Sperre, die Aufnahme
in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse und den Rufnum-
mernmissbrauch.
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Anhang 2

Ergänzende Daten zur Marktentwicklung 
Telekommunikation

Die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der Tele-
kommunikation werden in den folgenden Abschnitten an-
hand ausgewählter Marktstrukturdaten beschrieben.

Die Bundesnetzagentur hat im April/Mai 2007 eine Pri-
märerhebung bei den für den Telekommunikationsmarkt
relevanten Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern Fest-
netz, Mobilfunk und Kabel-TV einschließlich der Mobil-
funk- und Internet-Service-Provider durchgeführt. 

Die Erhebung umfasste den Datenbedarf, der notwendig
war, um eine Analyse der Lage und Entwicklung sowie
der Wettbewerbssituation vornehmen zu können. Einheit-
lich wurden von allen Unternehmen als Grunddaten Um-
satz, Sachinvestitionen und Beschäftigte abgefragt. Im
Übrigen waren die Fragen den von den Unternehmen un-
terschiedlich bedienten Segmenten (Telekommunika-
tionsdienste auf Basis von Festnetzanschlüssen, Mobil-
funk, Übertragungswege, Zusammenschaltungen und
Kabel-TV) angepasst. Die Merkmale wurden jeweils für
die Jahre 2005 und 2006 und für das 1. Quartal 2007 er-
hoben.

Von insgesamt 173 adressierten Unternehmen haben 126
an der Erhebung teilgenommen. Darunter waren aller-
dings nahezu alle Unternehmen mit wesentlichen Markt-
anteilen vertreten, so dass mit den erhaltenen Original-
daten der Markt bereits weitestgehend beschrieben
werden konnte.

Soweit nachfolgend Angaben für das gesamte Jahr 2007
gemacht werden, sind diese als vorläufige Einschätzung
aufgrund der erhobenen Quartalszahlen von Anfang 2007
sowie veröffentlichter Informationen zu betrachten.

1. Umsätze Telekommunikationsdienste 
insgesamt

Das Umsatzvolumen auf dem Gesamtmarkt für Telekom-
munikationsdienste setzt sich aus den Außenumsatzerlösen
der Unternehmen in den Segmenten Leistungen für Fest-
netzanschlüsse52, Mobiltelefondienst53, Mietleitungen54,
Carrier-Geschäft55, Kabelfernsehen56 und Sonstige57 zu-
sammen. Das Segment Sonstige errechnet sich als Diffe-
renz des von den Unternehmen erzielten Gesamtumsatzer-
löses mit Telekommunikationsdiensten und den übrigen
fünf Segmenten. Interpretationen zur Entwicklung dieses
Segments sind nur eingeschränkt möglich, weil diesbezüg-
lich keine detaillierten Angaben vorliegen.

52 Der Umsatz im Segment Leistungen für Festnetzanschlüsse setzt sich
aus den Umsatzerlösen der Netzbetreiber und den Umsatzerlösen der
Wiederverkäufer von Sprachdiensten (Resale von Verbindungsminu-
ten) zusammen. Ferner sind die Umsatzerlöse der Internet Service
Provider ohne Netz enthalten. Umsatzerlöse mit Mehrwertdiensten
(Premium-Rate-Nummern) sind enthalten, soweit diese von Netzbe-
treibern angeboten werden. Nicht inbegriffen sind Umsatzerlöse aus
Zusammenschaltungsdiensten.

53 Die Umsatzerlöse im Mobiltelefondienst enthalten sowohl Umsatzer-
löse der Netzbetreiber als auch Umsatzerlöse der Mobilfunk-Service-
Provider. Nicht inbegriffen sind Umsatzerlöse aus Zusammenschal-
tungsdiensten. Zusammenschaltungsdienste sind dem Segment Carrier-
Geschäft zugeordnet.

54 Im Segment Mietleitungen werden die Umsatzerlöse mit Mietleitun-
gen an andere Unternehmen und an Endkunden erfasst.

55 Das Carrier-Geschäft ist definiert durch Verbindungs- und Anschluss-
leistungen, die Netzbetreiber mit anderen Netzbetreibern im Festnetz
und im Mobiltelefondienst bei der Zusammenschaltung ihrer Netze er-
bringen, einschließlich der gemeinsamen Nutzung von Gebäuden (Kol-
lokationen), die Anmietung von Teilnehmeranschlussleitungen, Vorleis-
tungen für DSL-Resale, Inkassoleistungen und Preselectionleistungen.
Nicht enthalten sind Erlöse aus Mietleitungsumsätzen.

56 Das Segment Kabelfernsehen enthält die Umsätze der Kabelnetzbetrei-
ber aus der Bereitstellung von Kabelfernsehen, Internet und Telefonie.

57 Unter dem Segment „Sonstige“ sind solche Telekommunikations-
dienstleistungen subsumiert, die den vorgenannten Segmenten nicht
zugeordnet werden können. Dazu zählen vor allem Datenkommunika-
tionsdienste, Rundfunkübertragungsdienste und Bündelfunk. Es können
unter „Sonstige“ neben Softwaredienstleistungen auch andere nicht tele-
kommunikationsspezifische Dienstleistungen enthalten sein, die von ei-
nem Telekommunikationsunternehmen bzw. -konzern erbracht werden.
A b b i l d u n g  32

Entwicklung der Umsatzerlöse nach Segmenten

in Mrd. € 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

Gesamtmarkt 44,2 48,1 56,2 60,5 62,0 63,9 67,0 67,3 66,3 63,6

Leistungen für Festnetzanschlüsse 23,4 21,9 21,2 21,3 22,5 24,0 24,7 22,5 21,7 20,5

Mobiltelefondienst 9,5 13,1 17,4 19,2 19,9 21,1 22,8 23,0 23,1 22,1

Mietleitungen 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

Carrier-Geschäft (Interconnection) 1,8 4,6 6,3 6,6 6,4 7,1 7,6 7,8 7,6 7,4

Kabelfernsehen 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0

Sonstige 6,1 4,9 7,4 9,6 9,4 7,9 8,2 10,0 10,1 9,8
Angabe für den Gesamtmarkt kann rundungsbedingt von der Aufsummierung der Einzelwerte abweichen
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Entwicklung der Umsatzerlöse mit Telekommunikationsdiensten
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Die Betrachtung der Entwicklung der Umsatzerlöse Breitbandmarkt, der durch ein Mengenwachstum nicht

nach Segmenten zeigt für das Segment „Leistungen für
Festnetzanschlüsse“ nach positiven Zuwachsraten in
den Vorjahren seit 2005 sinkende Umsatzerlöse. Aus-
schlaggebend hierfür sind im Wesentlichen der Rück-
gang im Schmalbandgeschäft und der Preisverfall im

kompensiert werden kann. Auch der Umsatzrückgang
im Segment Mobiltelefondienst 2007 kann auf das sin-
kende Preisniveau zurückgeführt werden, das durch eine
Steigerung der Kundenzahl nicht aufgefangen werden
kann.
A b b i l d u n g  3 4

Struktur der Umsatzerlöse im Telekommunikationsdienstmarkt 2006 und 2005
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2. Anschlussvorleistungen

Für die Realisierung von Teilnehmeranschlüssen (Analog,
ISDN und DSL) nutzen Wettbewerber neben selbst ver-
legten Anschlussleitungen bzw. Funkanschlüssen über-
wiegend die bereits vorhandenen Teilnehmeranschlusslei-
tungen (TAL) der Deutschen Telekom AG als Vorleistung.
Hierbei handelt es sich im Regelfall um entbündelte
Kupferzweidrahtleitungen. Somit können Wettbewerber
ihren Endkunden unmittelbar DSL- und Telefonan-
schlüsse anbieten, ohne die dafür notwendige Infrastruk-
tur selbst errichten zu müssen. Im Falle von Line Sharing
wird den Wettbewerbern nicht wie bei der vollständigen
Entbündelung die gesamte TAL überlassen, sondern diese
nach Frequenzbändern in einen niederen und einen höheren
Frequenzbereich unterteilt. Somit kann der untere Fre-
quenzbereich weiterhin von der Deutschen Telekom AG
zur Sprachübertragung und der obere von einem alter-
nativen Anbieter zur Datenübertragung via DSL genutzt
werden.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Vorleis-
tung sind vertragliche Vereinbarungen mit der Deutschen
Telekom AG. Mitte 2007 hatten über 100 Unternehmen
entsprechende Vereinbarungen mit der Deutschen Tele-
kom AG geschlossen.

Das Vorleistungsangebot der Deutschen Telekom AG
umfasst verschiedene Produktvarianten der TAL. Im
Jahr 2006 belief sich die Absatzmenge aller in Betrieb be-
findlichen Produktvarianten auf insgesamt 4,7 Millionen,
womit Deutschland nach wie vor die Spitzenposition in
entsprechenden Statistiken der Europäischen Kommis-
sion58 belegt. Bis Ende 2007 ist mit einer erheblichen Zu-
nahme der Absatzmenge auf insgesamt über 6 Millionen
zu rechnen.

Ausschlaggebend für diesen signifikanten Anstieg ist
vor allem die starke Nachfrage der Wettbewerber nach
hochbitratigen Anschlussleitungen, welche insbeson-
dere für die Bereitstellung von DSL-Anschlüssen ge-
nutzt werden. Dies führt dazu, dass im Jahr 2007 vo-
raussichtlich die bisher höchste Wachstumsrate zu
verzeichnen sein wird. Zu dieser Entwicklung trägt Line
Sharing zunehmend bei.

Gegen ein Entgelt wird den Wettbewerbern der Deut-
schen Telekom AG der Zugang zu Leitungen ermöglicht,
die in der Regel vom so genannten Hauptverteiler bis

zum Endkunden führen. Das Entgelt für den Zugang zur
vollständig entbündelten TAL entspricht mit monatlich
10,50 Euro etwa dem europäischen Durchschnittswert
von ca. 11 Euro.

Erforderlich für den Zugang zur TAL ist der räumliche
Zugang (Kollokation) zum Hauptverteiler. Hierzu stellt
die Deutsche Telekom AG gegen ein entsprechendes Ent-
gelt an ihren Hauptverteilerstandorten der jeweiligen
Anschlussbereiche einen Raum zur Verfügung. Die An-
zahl der durch Wettbewerber erschlossenen Hauptver-
teiler ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.
Anfang 2007 waren bereits rund 3 300 Hauptverteiler er-
schlossen.

3. Carrier-Geschäft 
(Zusammenschaltungen)

Bei der Erstellung einer Verbindung sind oftmals ver-
schiedene Netzbetreiber beteiligt. Nimmt ein Kunde im
Rahmen des Call-by-Call-Verfahrens beispielsweise die
Dienste eines Verbindungsnetzbetreibers in Anspruch, so
bezieht dieser die Zuführung der Verbindung zu seinem
eigenem Netz von dem Netzbetreiber, der den Anschluss
des Kunden bereitstellt. Wird am anderen Ende das ei-
gene Netz wieder verlassen, so wird die Terminierung der
Verbindung vom Betreiber des angewählten Anschlusses
gegen ein entsprechendes Entgelt erbracht. Da die Anzahl
der Netzbetreiber seit Beginn der Liberalisierung des
TK-Marktes erheblich angestiegen ist, haben sich kom-
plexe Beziehungsgeflechte zwischen den Netzbetreibern
ergeben, die u. a. durch Zusammenschaltungsverträge
gekennzeichnet sind. Hierüber bestanden Ende 2006
rund 120 Vereinbarungen zwischen der Deutschen
Telekom AG und alternativen Festnetz- und Mobil-
funknetzbetreibern.

Der Markt mit Carrier-Diensten umfasst Umsätze mit
carrierspezifischen Produkten. So finden Internet- und IP-
Dienste zwischen Netzbetreibern Berücksichtigung im
Carrier-Geschäft. Weiter zählen alle Verbindungs- und
Anschlussleistungen, die Netzbetreiber bei der Zusam-
menschaltung ihrer Netze erbringen, zu den Carrier-
Diensten. Zudem beinhaltet dieses Segment neben Kol-
lokationsleistungen, Fakturierungs- und Inkassoleistun-
gen, Preselectionleistungen auch die Anmietung von Teil-
nehmeranschlussleitungen der Deutschen Telekom AG.

Die Außenumsatzerlöse im Markt für Carrier-Dienste
summierten sich bis Ende 2006 auf schätzungsweise
7,6 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr (7,8 Mrd. Euro)
weist dieser Markt eine rückläufige Entwicklung auf.

58 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM
07-50)
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Außenumsatzerlöse mit Carrier-Diensten im Jahr 2006

Netzbetreiber Mobilfunk

32%

DT AG (Konzern)

49%

Festnetz-Wettbewerber
19%

Außenumsatzerlöse 7,6 Mrd. €

Induziert wurde die rückläufige Entwicklung im We- 4. Preselection

sentlichen durch Preissenkungen im Bereich der Inter-
connection-Verbindungen in Fest- und Mobilfunk-
netzen. Positiv auf die Umsätze der Deutschen Tele-
kom AG mit Carrier-Diensten wirkte sich hingegen der
mengenbedingte Umsatzanstieg aus dem Produkt DSL-
Resale und vor allem aus der Vermietung der Teilneh-
meranschlussleitung aus.

Anschlusskunden der Deutschen Telekom AG, die für
ihre Telefonate dauerhaft einen Verbindungsnetzbetreiber
nutzen möchten, lassen dessen Kennzahl im Netz der
Deutschen Telekom AG voreinstellen, so dass sie bei der
Wahl automatisch vorangestellt wird. Die Zahl der Pre-
selection-Einstellungen im Netz der Deutschen Telekom
AG ist seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 rückläufig.
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Entwicklung der Preselection-Einstellungen
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5. Marktkonzentration im Telefonfestnetz

Nachfolgend ist die Unternehmenskonzentration bei
Sprachverbindungsminuten59 dargestellt. Zunächst wird
die Konzentration innerhalb der Wettbewerbergruppe
gezeigt, gefolgt von einer Darstellung bezogen auf alle
Unternehmen (Deutsche Telekom AG einschließlich de-
ren Wettbewerber). 60 

Die Konzentration verlief seit der Marktliberalisierung
innerhalb der Wettbewerber der Deutschen Telekom AG
etwa auf gleichem Niveau. Drei Unternehmen repräsen-
tieren 50 Prozent bis 60 Prozent, zehn Unternehmen rund
90 Prozent des Wettbewerbs.
Aus der zweiten Betrachtung ist zu entnehmen, dass drei
Unternehmen einschließlich der Deutschen Telekom AG
den Markt der Verbindungsminuten zu 80 Prozent be-
streiten. 94 Prozent des Marktes ist auf zehn Unterneh-
men konzentriert.  
In den letzten Jahren waren nur unwesentliche Verände-
rungen festzustellen.

59 Sprach- und Faxverbindungen im herkömmlichen Telefonnetz
(PSTN/ISDN)

60 Konzernunternehmen sind zu einem Unternehmen zusammengefasst.
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Marktanteil der jeweils 3/6/10 größten Unternehmen bei Spachverbindungsminuten 
bezogen auf die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG
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Marktanteil der jeweils 3/6/10 größten Unternehmen bei Spachverbindungsminuten 
bezogen auf alle Unternehmen (Deutsche Telekom AG und Wettbewerber)
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6. Mietleitungen
Durch die Vermietung von Übertragungswegen an Endkunden
und andere Telekommunikationsnetzbetreiber erzielten die
Unternehmen 2006 einen Umsatzerlös von 823 Mio. Euro.61

Im Vergleich zum Jahr 2005, in dem noch 867 Mio. Euro um-
gesetzt wurden, ergibt sich ein Rückgang des Gesamtum-
satzerlöses von 4 Prozent. Diese Entwicklung ist – wie auch
schon in den letzen Jahren – auf die rückläufigen Umsätze
der Deutschen Telekom AG zurückzuführen. Die Wettbe-
werber konnten seit 2004 ihre Erlöse steigern und gewannen
deutlich Marktanteile hinzu. Für das Jahr 2007 ist mit einer
Fortsetzung dieser Tendenz zu rechnen.

61 Ohne Umsätze mit Mietleitungen, die im Rahmen von sog. System-
lösungen abgesetzt werden
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7. Rundfunk/Kabelfernsehen

Von den rund 37 Millionen deutschen Fernsehhaushalten
empfingen Ende 2006 nach Marktzahlen der Société Euro-
péenne des Satellites (SES) 49,8 Prozent ihr Programm
über Kabel (hierzu zählen auch Haushalte an Satellitenge-
meinschaftsanlagen ohne eigenen Sat-Receiver). 45,0 Pro-
zent bezogen ihr Programm über einzelne Satellitenspie-
gel und 5,2 Prozent terrestrisch. Im Vergleich der Emp-
fangsmöglichkeiten zu den Vorjahren verliert die Versor-
gung über Kabel weiter gegenüber Satellit.

Ein noch sehr kleiner Teil, nämlich 0,1 Prozent, wurde
über die DSL-Leitung mit Fernsehen versorgt. Mit DSL
als universellem Medienanschluss ist eine weitere Platt-

form für die Verbreitung von TV-Signalen entstanden.
Gestiegene Bandbreiten machen den Dienst, der als IPTV
(Internet Protocol Television) bezeichnet wird, möglich.
Um im Wettbewerb der Empfangsmöglichkeiten bestehen
zu können, versuchen die Kabelnetzbetreiber durch neue
Angebote und Dienste als Ergänzung zur klassischen Ver-
sorgung mit Fernsehprogrammen ihre Kunden an den Kabel-
anschluss zu binden. Hierzu gehören einerseits der Ausbau
des Digitalfernsehens mit der Möglichkeit ganze Programm-
pakete zu abonnieren oder auch einzelne Filme auf Abruf
zu bestellen (Video-On-Demand), aber auch zusätzliche
Dienste wie Internet und Telefonie. Sie verfolgen damit
das Geschäftsmodell des Triple-Play, also der Bündelung
multimedialer Angebote aus einer Anbieterhand.
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8. Mobilfunk

8.1 Mobilfunk-Teilnehmerentwicklung

Nachfolgende Abbildung zeigt die Marktanteile der Netz-
betreiber und Service-Betreiber bezogen auf die von ih-
nen betreuten Kunden.

2006 fiel der Anteil der Prepaid-Kunden an der Gesamt-
teilnehmerzahl auf 46,6 Prozent und erreichte damit den
niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000. Mit rund
55 Prozent im Jahr 2007 ist nun wieder eine Steigerung
zu verzeichnen. Noch ist nicht klar erkennbar, ob sich der
Trend in Bezug auf die Discountangebote, die es für Ver-
trags- als auch für Prepaidkunden gibt, fortsetzt.
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Teilnehmerentwicklung Mobilfunk (Marktanteile nach Kundenbetreuung)
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8.2 Mobilfunk-Verbindungsminuten
Eine Reihe von Faktoren hat zu einer positiven Entwick-
lung des Mobilfunkverkehrs geführt. Diese begann mit
den Discount-Angeboten im Frühjahr 2005, den neuen
Tarifstrukturen und insbesondere den Flatrateangeboten.
Weiterhin kann eine verstärkte Nachfrage nach so ge-
nannten „Homezone“-Tarifen festgestellt werden, die in-
zwischen von drei Netzbetreibern angeboten werden.
Die Tendenz zunehmender Mobiltelefonate setzte sich
auch im Jahr 2006 und 2007 fort. Nach rund 43 Milliar-
den abgehenden Gesprächsminuten im Jahr 2005 wurden
2006 Gespräche im Umfang von 57,1 Milliarden Minuten
geführt. Damit wurde die vorerst höchste Steigerungsrate
von 33 Prozent erzielt. Zum Jahresende 2007 wird das
Gesprächsvolumen schätzungsweise 68,3 Milliarden Mi-
nuten erreichen. Dies entspräche einer Steigerung von
20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Der ankom-
mende Verkehr wird voraussichtlich bei 60,3 Milliarden
Minuten liegen. (Abbildung 43)

Diese Wachstumsraten resultieren vor allem aus dem ge-
fallenen Preisniveau des Mobilfunks. 

8.3 Mobilfunk-Umsätze

Die Anbieter von Mobiltelefondienstleistungen verbuch-
ten im Jahr 2005 Gesamtumsatzerlöse in Höhe von
27,2 Mrd. Euro. Dies entspricht einem leichten Rückgang
gegenüber dem Vorjahr von 0,3 Prozent. Im Jahr 2006
sanken diese Umsätze um weitere 1,4 Prozent auf
26,9 Mrd. Euro. Bei der Analyse des Außenumsatzerlö-
ses im Telekommunikationsdienstemarkt fließt der Ge-
samt-Umsatzerlös im Mobiltelefondienst ohne die Car-
rier-Umsätze ein. Ohne Carrier-Umsätze entspricht dies
einem Umsatz von 23,04 Mrd. Euro (2005) bzw.
23,09 Mrd. Euro (2006). 

Die nachfolgende Grafik (Abbildung 44) veranschaulicht
die Umsatzentwicklung der letzten Jahre.
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Bei den dargestellten Umsätzen handelt es sich um kumu-
lierte Gesamtumsätze, die in den betrachteten Zeiträumen
insgesamt mit Mobiltelefondienstleistungen erlöst wur-
den. Dazu zählen bei den Netzbetreibern Umsätze mit
Endkunden (z. B. Grundgebühren, Verbindungen, Daten,
Endgeräte), Umsätze mit Service-Providern (Vorleistun-
gen) sowie die Umsätze aus dem Carriergeschäft (z. B.
Terminierung, Roaming). Bei den Mobilfunk-Service-
Providern sind dies im Wesentlichen Umsätze mit End-
kunden sowie Umsätze aus Provisions- und Bonuszah-
lungen. Die Zusammensetzung der verschiedenen Um-
satzanteile bei den Mobilfunknetzbetreibern in den Jahren
2005 und 2006 veranschaulicht die folgende Abbildung.

8.4 UMTS

Die Investitionen in den UMTS-Netzausbau der vergan-
genen Jahre zeigen erste Erfolge. Lag die Zahl der Nutzer
von UMTS-Diensten im Jahr 2005 noch bei schätzungs-
weise 2,4 Millionen, konnte sie bereits 2006 auf
4,9 Millionen gesteigert werden. Bis zum Jahres-
ende 2007 werden vermutlich etwa 8,7 Millionen Teil-
nehmer regelmäßig UMTS-Dienste nutzen. Nach Anga-
ben der Unternehmen liegt die Netzabdeckung bezogen
auf die Bevölkerung im Jahr 2007 abhängig vom jeweili-
gen Netzbetreiber zwischen 56 Prozent und über 80 Pro-
zent.

Für die Nutzung der breitbandigen mobilen Datenübertra-
gung ist die zugehörige Hardware erforderlich. Mittler-
weile gibt es eine Vielzahl UMTS-fähiger Mobiltelefone
oder auch Laptop Cards, die eine Nutzung UMTS-basier-
ter Dienste ermöglichen. Neben UMTS wird die mobile
Datenübertragung auch über GPRS ermöglicht. Diese
wird vor allem in Gebieten genutzt, in denen die UMTS-
Versorgung bisher noch nicht abgeschlossen ist, bzw. von
Teilnehmern, die bisher noch nicht über UMTS-fähige
Hardware verfügen. An häufig frequentierten Orten be-
steht eine Zugangsmöglichkeit zur mobilen Datenkom-
munikation teilweise auch über die WLAN-Hotspots der
Netzbetreiber. 

Neben den zahlreichen Angeboten UMTS-fähiger Endge-
räte – vereint mit einer Vielzahl angebotener Dienste, die
eine schnelle Datenübertragung voraussetzen – tragen
auch die starken Preissenkungen bei den Datentarifen der
Netzbetreiber zur steigenden Kundenakzeptanz bei. Zu-
dem wird das UMTS-Netz sukzessive mit der Breitband-
technik HSDPA aufgerüstet. Die maximal erreichbare
Übertragungsgeschwindigkeit beim Datenempfang liegt
derzeit bei 3,6 Mbit/s. Demnächst werden hier Geschwin-
digkeiten von 7,2 Mbit/s erreicht, langfristig sollen sogar
14,4 Mbit/s möglich werden. Mit HSUPA wurde im
Jahr 2007 die Möglichkeit für den Upload von Daten mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 1,4 Mbit/s eröffnet. 
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Resultate dieser Entwicklung sind Steigerungsraten des
Datenverkehrs sowie die damit erzielbaren Umsätze.
Nach einer erstmaligen Untersuchung des Übertragungs-
volumens per GPRS und UMTS wurde im Jahr 2005 ein
Übertragungsvolumen von rund 215 000 Gigabyte ermit-
telt. Bereits im darauf folgenden Jahr 2006 wurde dieser
Wert mit etwa 841 000 Gigabyte fast vervierfacht. Es ist
davon auszugehen, dass das Vorjahresergebnis im
Jahr 2007 nochmals verdoppelt wird.

Auch die Umsätze in diesem Segment zeigen eine entspre-
chende Entwicklung. Im Jahr 2005 verbuchten die Mobil-
funk-Netzbetreiber Umsätze mit Datendiensten (ohne
SMS) in Höhe von 476 Mio. Euro. Das ist ein Anstieg um
36 Prozent gegenüber dem Jahr 2004 (349 Mio. Euro).
2006 erlösten sie bereits 742,4 Mio. Euro, was ein An-
stieg von 56 Prozent bedeutet. Für das Gesamtjahr 2007
ist ein Umsatz von über 900 Mio. Euro zu erwarten. Das
entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von
über 20 Prozent.

8.5 SMS/MMS

Die über Kurzmitteilungszentralen der vier deutschen
Mobilfunk-Netzbetreiber verschickten SMS wiesen im
Jahr 2005 mit etwa 20,3 Milliarden SMS eine Steigerung
gegenüber dem Jahr 2004 (19,7 Milliarden SMS) von
etwa 3 Prozent auf. 2006 wurden rund 20,1 Milliarden

SMS verschickt und im ersten Halbjahr 2007 ungefähr
10,4 Milliarden SMS. Somit zeichnen sich erste Sätti-
gungseffekte ab. SMS stellen unter anderem eine preis-
werte Alternative zu teuren Gesprächen dar. Mit sinken-
dem Preisniveau für Gesprächsminuten wird die SMS
häufiger durch ein Gespräch ersetzt. In diesen Angaben
sind keine Premium-SMS enthalten. 

Erstmalig wurden im Jahr 2005 Daten zu den über eigene
Kurzmitteilungszentralen der Mobilfunk-Service-Provider
verschickten SMS erhoben. Demnach wurden im Jahr
2005 etwa 2 Milliarden SMS, 2006 etwa 2,1 Milliarden
SMS und 2007 hochgerechnet auch etwa die gleiche An-
zahl SMS verschickt. Diese Daten wurden in der Vergan-
genheit nicht berücksichtigt.

Nach 88 Millionen verschickter MMS im Jahr 2004 er-
höhte sich diese Zahl im Jahr 2005 auf bereits 148 Mil-
lionen MMS. 2006 zeichnete sich mit 153,4 Millionen
versendeter MMS bereits eine leichte Sättigung ab, die im
ersten Quartal 2007 mit bisher 40 Millionen abgesetzter
MMS bestätigt wird. 

Die Umsätze der vier Mobilfunknetzbetreiber in diesem
Segment stagnieren seit 2004 mit rund 2,6 Mrd. Euro pro
Jahr. Auch für das Jahr 2007 sind keine spektakulären
Veränderungen zu erwarten, wie das Ergebnis vom ersten
Quartal 2007 mit einem Umsatz in Höhe von 624 Mio.
Euro bestätigt.
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Mitglieder des Wissenschaftlichen Arbeitskreises für Regulierungsfragen bei der Bundesnetzagentur
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Der Nummernraum für das öffentliche Telefonnetz/ISDN in Deutschland – 
zusammenfassende tabellarische Darstellung

Stand: 6. September 2007

Nummer bzw. 
Nummernraum Verwendung Planungen

0 nationale Verkehrsausscheidungsziffer

00 internationale Verkehrsausscheidungsziffer

010xy, 0100yy 
mit x = 1 ... 9 und y = 0 ... 9 

optional der Verkehrsausscheidungsziffer 
voranzustellende Ziffernfolge zur Betreiber-
auswahl (Call-by-Call);

(0)11 frei; 
Ausnahmen:

(0)116xyy
mit x = 0,1 und y = 0 ... 9

– Harmonisierte Dienste von sozialem Wert 
(internationaler Zugang)

(0)12 Neuartige Dienste

(0)13 frei;
Ausnahmen:

soweit frei: Reserve

(0)137, (0)1381 – Massenverkehrs-Dienste Verlagerung geplant; danach Reserve

(0)14 frei Reserve

(0)15*) Mobilfunk (GSM und UMTS/IMT-2000):

(0)1505 Group3G (Quam)

(0)1511 T-Mobile

(0)1512 T-Mobile

(0)1515 T-Mobile

(0)1520 Vodafone

(0)1522 Vodafone

(0)156 frei Reserve

(0)1570 E-Plus, abgeleitet zugeteilt an MVNO 
ViStream GmbH

(0)1575 E-Plus, abgeleitet zugeteilt an MVNO 
Callax Telecom Holding GmbH

(0)1577 E-Plus

Reservierungen:
(0)150 Group 3G
(0)151 T-Mobile
(0)152 Vodafone
(0)155 E-Plus 3G Luxb.
(0)157 E-Plus
(0)159 O2 (Germany)

(0)16*) Mobilfunk :

(0)160 T-Mobile
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(0)161 Frei Reserve

(0)162 Vodafone

(0)163 E-Plus Mobilfunk

(0)164 Cityruf (e*message)

(0)165 Frei Reserve

(0)167 Bündelfunknetze:

(0)1672 Dolphin Telecom (Deutschland)

(0)168 Scall (e*message)

(0)169 Cityruf, Scall, Skyper (e*message)

(0)17*) Mobilfunk (GSM und UMTS/IMT2000):

(0)170 T-Mobile

(0)171 T-Mobile

(0)172 Vodafone

(0)173 Vodafone

(0)174 Vodafone

(0)175 T-Mobile

(0)176 O2 (Germany)

(0)177 E-Plus Mobilfunk

(0)178 E-Plus Mobilfunk

(0)179 O2 (Germany)

(0)180 Geteilte-Kosten-Dienste

(0)181xxx, (0)181xxxx Internationale Virtuelle Private Netze (IVPN)

(0)18xy, (0)18xyy, (0)18xyyy, 
(0)18xyyyy, (0)18xyyyyy, 
(0)18xyyyyyy
mit x = 2 ... 9 und y = 0 ... 9

Nutzergruppen

(0)19 frei; 
Ausnahmen:

soweit frei: Reserve

(0)19xz, (0)19yzzz
mit x = 1 ... 3, y = 1 ... 4 und 
z = 0 ... 9

– Online-Dienste

(0)1987 – Routingnummern für Rufnummern der
  Struktur 116xyy

(0)1988 – Zielnetzbetreiberkennungen zur Gene-
rierung von Routingnummern für Inter-
nationale entgeltfreie Mehrwertdienste

(0)1989 – Routingnummern für Auskunftsdienste

(0)199 – Netzinterne Verkehrslenkung

Nummer bzw. 
Nummernraum Verwendung Planungen
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*) In den Nummernbereichen (0)15, (0)16 und (0)17 sind die Zuteilungsnehmer von Rufnummernblöcken (RNB) angegeben. Aufgrund der gesetzli-
chen Verpflichtung zur Rufnummernportabilität in Mobilfunknetzen können Rufnummern aus diesen RNB von anderen Mobilnetzbetreibern be-
trieben werden.

(0)xy, (0)xyy, (0)xyyy, (0)xy-
yyy
mit x = 2 ... 9 und y = 0 ... 9

Ortsnetzkennzahlen (ONKz); 

Ausnahmen:

(0)31
(0)31-0

(0)31-1

– Testrufnummern

– Test der Betreiberauswahl und der Be-
treibervorauswahl bei Fernverbindungen

– Test der Betreiberauswahl und der Be-
treibervorauswahl bei Ortsverbindungen

(0)32 – Nationale Teilnehmerrufnummern

(0)500, (0)501, (0)600 (z. Z. 
belegt, erst bei Bedarf freizu-
räumen), (0)601

– frei Reserve für Telekommunikations-
dienste

(0)700 – Persönliche Rufnummern

(0)701 – frei Reserve für Persönliche Rufnummern

(0)800 – Entgeltfreie Telefondienste

(0)801 – frei Reserve für entgeltfreie Telefondienste

(0)900x
mit x = 1, 3 und 5
(0)9009

– Premium-Dienste

– Anwählprogramme (Dialer)

(0)901, (0)902, (0)903, 
(0)904, (0)905

– frei Reserve für Telekommunikations-
dienste

xyy (auslaufend), xy yy (aus-
laufend), x yy yy, xy yy yy,
 x yy yy yy, xy yy yy yy
mit x = 1 ... 9 und y = 0 ... 9

Teilnehmerrufnummern; 

110

Ausnahmen:

– Polizei

112 – Notruf, Feuerwehr

116xyy 
mit x = 0, 1 und y = 0 ... 9

– Harmonisierte Dienste von sozialem
Wert

118xy  mit x = 1 ... 9 und 
y = 0 ... 9
1180yy

– Auskunftsdienste; Rufnummern der 
Struktur 1180yy werden nur zugeteilt, 
wenn keine Rufnummern der Struktur 
118xy mehr verfügbar sind

übrige Bereiche der Gasse 11 – netzinterne Nutzung

Nummer bzw. 
Nummernraum Verwendung Planungen
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Verzeichnis der Abkürzungen und Kurzschreibweisen

3GPP 3rd Generation Partnership Project

Abs. Absatz

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

AFuG Amateurfunkgesetz

a.F. alte Fassung

AfuV Amateurfunkverordnung

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

AMS Automatisches Messsystem

APL Abschlusspunkt der Linientechnik

ASFV analoge Standort-Festverbindungen

ATM Asynchronous Transfer Mode

ATRT Ausschuss für technische Regulierung in der Telekommunikation

Az Aktenzeichen

BAnerkV Verordnung über die Anforderungen und das Verfahren für die Beleihung und Anerkennung von 
Konformitätsbewertungsstellen

BAPT Bundesamt für Post und Telekommunikation

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BEMFV Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder

BfD Bundesbeauftragter für den Datenschutz

BFWA Broadband Fixed Wireless Access

BGBl Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BK Beschlusskammer

BkartA Bundeskartellamt

BMPT Bundesministerium für Post und Telekommunikation

BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

BMVg Bundesministerium der Verteidigung

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

BND Bundesnachrichtendienst

BOS Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

BPOL Bundespolizei

BSI Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik

BT Bundestag

Bundesnetzagentur Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikatin, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

BW Bundeswehr

BWA Broadband Wireless Access (Breitbandiger drahtloser Netzzugang)
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CBS Cell Broadcast Service

CE Communauté Européenne (Kennzeichnung der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang 
mit der Produktsicherheit)

CEN Comité Européen de Normalisation

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Europäischer Ausschuss für elektrotechni-
sche Normung)

CEPT Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (Europäische 
Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation)

CFV Carrier-Festverbindungen

CISPR Comité international spécial des perturbation radioélectriques (Internationales Sonderkomitee für 
Funkstörungen)

CPG Conference Preparatory Group

DAB Digitaler Hörrundfunk (Digital Audio Broadcasting)

d. h. das heißt

DFS Deutsche Flugsicherung

DIN Deutsche Industrienorm

DMB Digital Multimedia Broadcasting (Digitaler Rundfunk)

DRM Digital Rights Management

DSFV Digitale Standort-Festverbindungen

DSL Digital Subscriber Line (Digitale Anschlussleitung)

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DVB Digitaler Fernsehrundfunk (Digital Video Broadcasting)

DVB-H Digital Video Broadcasting for Handhelds

DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial (Terrestrischer Digitaler Fernsehrundfunk)

e erwartet

EBIT Earnings before interest and tax

EBU European Broadcasting Union

EC European Community

ECC Electronic Communications Committee (Ausschuss des CEPT für Elektronische Kommunika-
tion)

EECMA European Electronic Communications Market Authority

EFIS Europäisches Frequenzinformationssystem

EFTA European Free Trade Association (Europäische Freihandelsassoziation)

EG Europäische Gemeinschaft

EGEA Expert Group on Emergency Access

E-GSM Erweiterungsband GSM

EMF Elektromagnetisches Feld

EMTEL Emergency Telecommunications

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

EMVG Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
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EMVU Elektromagnetische Umweltverträglichkeit

EN Europäische Normen

ENUM Telephone Number Mapping

ERG European Regulators Group (Europäische Regulatorengruppe)

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europäisches Institut für Telekommuni-
kationsnormen)

EU Europäische Union

EuGH Europäischer Gerichtshof

EU-KOM Europäische Kommission

EVN Einzelverbindungsnachweis

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

FTEG Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

FWA Fester Drahtloser Zugang (Fixed Wireless Access)

Gbit/s Gigabit pro Sekunde

GG Grundgesetz

GHz Gigahertz

GSM Global System for Mobile Communication

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

HSPA High Speed Packet Access

HVt Hauptverteiler

ICA Interconnection-Anschlüsse

ICAO Internationale Organisation für die zivile Luftfahrt (International Civil Aviation Organization)

i.S.d. Im Sinne des/der

IEC International Electrotechnical Commission (Internationale Elektrotechnische Kommission)

IMO Internationale Maritim Organisation (International Maritime Organization)

IMT-2000 International Mobile Telecommunications 2000 (Anforderungen der ITU-R an ein Mobilfunksys-
tem der dritten Generation)

IP Internetprotokoll (Internet Protocol)

IRG Independent Regulators Group (Gruppe der unabhängigen Regulierungsbehörden)

ISDN Digitales Fernmeldenetz für integrierte Dienste (Integrated Services Digital Network)

ISM-Band Industrial Scientific Medical Band (Frequenzbereiche für Hochfrequenzgeräte)

ISO Internationale Organisation für Normung

ISP Internet Service Provider

ISPC International Signalling Point Codes

IST Intelligent Transport System

ITE Informationstechnische Einrichtungen

ITU International Telecommunication Union (Internationale Fernmeldeunion)

ITU-R Funksektor der Internationalen Fernmeldeunion

KBS Kommunikationsbewertungsstellen

kHz Kilohertz
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KostV Kostenverordnung

KVz Kabelverzweiger

MHz Megahertz

Mio. Millionen

MoU Memorandum of Understanding

MRA Mutual Recognition Agreements

MSP Mobilfunk-Service-Provider

MV Messvorschrift

MVNO Mobile Virtual Network Operators (Virtuelle Mobilfunknetzbetreiber)

NATO North Atlantic Treaty Organisation (Nordatlantikvertrag – Organisation)

NB Netzbetreiber

NGN Next Generation Networks

NRA National Regulatory Authority

NRB Nationale Regulierungsbehörden

Nr. Nummer

NTR Nationale Teilnehmerrufnummer

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

o. g. oben genant (e, er, es, en)

OLG Oberlandesgericht

ONP Offener Netzzugang (Open Network Provision)

ÖTel Öffentliche Telefonzelle

OVG Oberverwaltungsgericht

PAC Payphone Access Charge

PMD Prüf- und Messdienst

PMXA Primärmultiplexanschluss

PPDR Public Protection and Disaster Relief

PT Projektteam

PTSG Gesetz zur Sicherstellung des Postwesens und der Telekommunikation

RAG Radiocommunication Advisory Group

RAPEX Rapid Alert System for Non-Food Products

RFID Radio Frequency Identification

RL Richtlinie

RR Rahmenrichtlinie

RRC Regional Radio Conference

RSPG Radio Spectrum Policy Group

R&TTE Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment

SchuTSEV Rechtsverordnung zum Schutz von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und Sende- und 
Empfangsfunkanlagen

SDSL Symmetrical Digital Subscriber Line

SES Société Européenne des Sateliites
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SFV Standard-Festverbindungen

SigG Signaturgesetz

SigV Verordnung zur elektronischen Signatur

SMS Short Message Service

SNG Satellite News Gathering

sog. so genannt (e, er, es)

SPA Self Provided Applications

S-PCS Satellite Personal Commincations Services

SRD Short Range Device (Kleinleistungsfunkanwendungen)

SSBn Schnittstellenbeschreibungen

STB Set-Top-Box

StBA Statistisches Bundesamt

TAL Teilnehmeranschlussleitung

TC Technische Komitees

TCAM Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (Telekommu-
nikationsausschuss für Marktbewertung und –beobachtung)

T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting (Terrestrischer Digitaler Tonrundfunk)

TNB Teilnehmernetzbetreiber

TK Telekommunikation

TKE Telekommunikationseinrichtungen

TKEE Telekommunikationsendeinrichtungen

TKG Telekommunikationsgesetz

TKV Telekommunikations-Kundenschutzverordnung

tlw. teilweise

TSAG Telecommunication Standardisation Advisory Group

UHF Ultra High Frequency

UKW Ultrakurzwellen

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

Ust Umsatzsteuer

UstG Umsatzsteuergesetz

UWB Ultra Wideband

UWD Ultra-Wide-Band-Anwendungen

VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line

Vfg. Verfügung

VG Verwaltungsgericht

VNB Verbindungsnetzbetreiber

VO Verordnung

VO Funk Vollzugsordnung für den Funkdienst

VoIP Internet-Telefonie

VSAT Very Small Aperture Terminal (kleine Satelliten Empfangsanlage)
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VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

WAPECS Wireless Access Platforms for Electronic Communication Services

WG FM Working Group Frequency Management

WG RR Arbeitsgruppe (Working Group)

WG SE Working Group Spectrum Engineering

WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access

WLAN Wireless Lokal Area Network (drahtloses lokales Netzwerk)

WLL Wireless Local Loop

WRC World Radiocommunication Conference (Weltfunkkonferenz)

WTSA World Telecommunication Standardisation Assembly

z. B. zum Beispiel

ZPO Zivilprozessordnung

z. T. zum Teil
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Vorwort
In den letzten beiden Jahren konnten die Postmärkte mit Umsätzen von 24 Mrd. Euro
insgesamt eine dynamische Entwicklung zu mehr Wettbewerb verzeichnen. Sowohl
der Markt für Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen (KEP-Markt) als auch der
Briefmarkt haben sich positiv entwickelt. Im KEP-Markt herrscht bereits seit Jahren
intensiver Wettbewerb. Die vollständige Freigabe des Briefmarktes für den Wettbe-
werb steht unmittelbar bevor.

Die Vorbereitung auf das Ende des Monopols war in den letzten zwei Jahren deutlich
zu spüren: Der Briefmarkt befindet sich mittlerweile in einer Konsolidierungsphase.
Kooperationen und Übernahmen sind unter den zahlreichen Wettbewerbern allge-
genwärtig. Die beteiligten Unternehmen haben Netzwerke gebildet, die auf eine
möglichst große Flächendeckung angelegt sind. So kann das Angebot für die eigenen
Kunden ausgebaut werden.

Insgesamt sind auf dem Briefmarkt aktuell ca. 750 Lizenznehmer aktiv. Sie konnten
mit Umsätzen von über 1 Mrd. Euro inzwischen einen Marktanteil von mehr als
10 Prozent erreichen. Insbesondere die von der Bundesnetzagentur vergebene Brief-
lizenz für qualitativ höherwertige Dienstleistungen hat zum Ausbau des Marktanteils
maßgeblich beigetragen. Aller Voraussicht nach wird sich der Marktanteil der Wett-
bewerber auch in Zukunft weiter positiv entwickeln.

Das Preisniveau für Briefe in Deutschland ist seit 2003 – auch im internationalen
Vergleich – gesunken. Die Verbraucher werden auch im kommenden Jahr von dem
neuen Wettbewerb profitieren. Er führt zu tendenziell sinkenden Preisen und einem
vielfältigeren Angebot, das auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet sein wird. Die
Bundesnetzagentur wird den Wettbewerb im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin
fördern.

Die Grundversorgung mit Postdienstleistungen (Universaldienst), die bisher allein
von der Deutschen Post AG erbracht wurde, wird auch in einem wettbewerblichen
Umfeld gewährleistet sein. Die Zahl der von anderen Anbietern eingerichteten An-
nahmestellen für Brief- und Paketdienstleistungen wird sich im kommenden Jahr vo-
raussichtlich weiter erhöhen. Die Weichen sind damit gestellt, dass sich der Wettbe-
werb auch um den privaten Endkunden zukünftig entwickeln kann.

Matthias Kurth
Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen
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Teil I Lage und Entwicklung des Wettbewerbs

1. Überblick

Die Postmärkte haben im Berichtszeitraum eine bemer-
kenswerte Dynamik entwickelt. Dies gilt für den Markt
für Kurier- und Expressdienstleistungen, der überdurch-
schnittliche Wachstumsraten aufweist, wie auch für den
Markt für Paketdienstleistungen für Kleinversender. In
diesem Markt ist neben dem traditionellen Anbieter Deut-
sche Post AG erstmals ein ernsthafter Wettbewerber auf-
getreten, dessen erklärter Wille darin besteht, der Deut-
schen Post AG die Marktführerschaft streitig zu machen. 

Dies gilt aber auch für den Markt für Briefdienstleistun-
gen, der sich nach den mühsamen Jahren der Start-up-
Phase auf dem Weg zu wettbewerblichen Strukturen be-
findet. Es gibt mehr als 750 am Markt aktiv tätige, über
das gesamte Land – auch und gerade in den ländlichen
Gebieten – verteilte, kleine und mittlere Unternehmen.
Diese haben trotz der gesetzlichen Beschränkung auf
Marktnischen eine Vielfalt an Dienstleistungen entwi-
ckelt und inzwischen mehr als 10 Prozent des Marktes er-
rungen.

Zu dieser Entwicklung hat die Bundesnetzagentur und im
Weiteren auch das Bundeskartellamt nicht unwesentlich
beigetragen. Insbesondere die Entwicklung und Durch-
setzung der qualitativ höherwertigen Dienstleistungen
(D-Lizenz), für die die Exklusivlizenz der Deutschen
Post AG nicht gilt, hat den Weg für ökonomisch attrak-
tive Geschäftsmodelle im Ende-zu-Ende-Wettbewerb ge-
ebnet. Das Bundeskartellamt hat mit seiner Entscheidung
vom 11. Februar 2005, deren sofortige Vollziehbarkeit
vom OLG Düsseldorf bestätigt wurde, den Zugang zu
Teildienstleistungen der marktbeherrschenden Deutschen
Post AG auch für Wettbewerber geöffnet, insbesondere
den Zugang zu Briefzentren.

Derzeit befindet sich der Briefmarkt in einer Konsolidie-
rungsphase. Die Unternehmen bilden Kooperationen, die
auf eine möglichst große geografische Reichweite ange-
legt sind. Es sind vor allem zwei Unternehmen, die durch
Kooperationen und Übernahmen von Konkurrenten
Briefnetze aufbauen, die (fast) das gesamte Land abde-
cken. Ihr erklärtes Ziel ist es, der Deutschen Post AG in
ihrem angestammten Kernmarkt für gewerbliche Massen-
sendungen möglichst große Marktanteile abzunehmen.

Die wirtschaftlichen Aussichten hatten sich in diesem
Markt zwischenzeitlich derart verbessert, dass die Preise
für die Übernahme konsolidierter Unternehmen deutlich
angestiegen waren. Die beeindruckendste Summe waren
die rund 510 Mio. Euro für die Übernahme von etwa der
Hälfte der Anteile der PIN Group AG1. Die Bundesnetza-
gentur schätzt die gesamten Investitionen, die von
Mitte 2006 bis Ende 2007 getätigt wurden (ohne Deut-
sche Post AG), auf ca. 700 Mio. Euro. Sie sind von den
Marktteilnehmern in Erwartung des zum 1. Januar 2008

anstehenden Wegfalls des Restmonopols der Deutschen
Post AG getätigt worden.

Auf europäischer Ebene hat der neue Richtlinienvor-
schlag der Europäischen Kommission vom 18. Oktober
2006 zur Herstellung des Binnenmarktes für Postdienste
eine Rolle gespielt. In Deutschland hat die Diskussion
über diesen Vorschlag, die im Wesentlichen während der
deutschen Präsidentschaft im Rat stattfand, zu einer De-
batte um den Gleichklang der Marktöffnung auf nationa-
ler und europäischer Ebene und damit um eine erneute
Verlängerung der Exklusivlizenz für die Deutsche
Post AG geführt. Sie blieb letztlich ohne Erfolg. Stattdes-
sen kam es zu einer Debatte über die Einführung von
Mindestlöhnen im Briefmarkt sowie um eine Beibehal-
tung der bisher exklusiv zugunsten der Deutschen
Post AG wirkenden Befreiung von der Umsatzsteuer für
Universaldienstleistungen. Dies hat bei manchen Be-
obachtern den Eindruck erweckt, es ginge bei diesen
Maßnahmen (auch) darum, der Deutschen Post AG per
Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen den
Übergang zu reinen Wettbewerbsbedingungen in dem für
ihren wirtschaftlichen Erfolg so wichtigen Markt zu er-
leichtern. Dies würde aber dazu führen, dass ein „Wettbe-
werb auf gleicher Augenhöhe“, der für die Wettbewerber
der Deutschen Post AG wegen deren überragender
Marktposition ohnehin recht schwierig wäre, weiterhin
zurückgestellt werden würde.

Wie auch immer diese Auseinandersetzung ausgehen
wird: Sie zeigt zum einen, dass außer dem Interesse, ei-
nen offenen Briefmarkt mit den bekannten Vorteilen zu
schaffen, auch andere Interessen wie die Sicherstellung
des Universaldienstes unter Marktbedingungen und/oder
die Berücksichtigung fiskalischer Interessen, die sich aus
der Beteiligung des Staates an dem marktbeherrschenden
Unternehmen herleiten, Berücksichtigung finden sollen.
Sie zeigt aber auch – zumindest was die Sicherstellung
des Universaldienstes angeht –, dass das Vertrauen in die
Wirksamkeit der Marktmechanismen im Briefmarkt noch
nicht bei allen Beteiligten genügend entwickelt ist. Es
wird nicht nur, aber auch von der Arbeit der Bundesnetz-
agentur abhängen, dies zu ändern.

2. Rahmenbedingungen
2.1 Wirtschaftliches Umfeld
Nach einer längeren Phase der Konsolidierung hat sich
die Gesamtwirtschaft in Deutschland im Berichtszeitraum
positiv entwickelt. Die Konjunktur befindet sich in einer
nachhaltigen Aufschwungphase. Die Signale in den meis-
ten Industrie- und Dienstleistungsbranchen sind auf
Wachstum gestellt. Diese erfreuliche Entwicklung wirkt
sich seit einiger Zeit erkennbar auch auf die Postmärkte
aus. Die überwiegende Zahl der Anbieter von Postdienst-
leistungen profitiert vom Wachstum der deutschen Wirt-
schaft. Dies betrifft sowohl Zuwächse bei der Geschäfts-
post durch verstärkte Werbemaßnahmen der
Unternehmen als auch den Kurier-, Express- und Paket-
bereich, der im Zuge wachsender nationaler wie länder-
übergreifender Warenströme insgesamt höhere Sendungs-
aufkommen aufweist.

1 Quelle: Pressemitteilung der Axel Springer AG: „Axel Springer
übernimmt Mehrheit an PIN Group AG“, 28. Juni 2007
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Wie weite Teile der Gesamtwirtschaft befinden sich auch
die Postmärkte als nachgelagerte Dienstleistungsbranche
in einem anhaltenden Prozess der Veränderung. Das ge-
änderte Kommunikationsverhalten der Verbraucher wirkt
sich unmittelbar auf die Nachfrage nach Postdienstleis-
tungen aus. Elektronische Kommunikationsformen beein-
flussen die Marktentwicklung maßgeblich und erfah-
rungsgemäß weitgehend irreversibel. Der elektronische
Nachrichtenversand (E-Mail) und die Nutzung des Mo-
biltelefons zum Austausch von Kurznachrichten (SMS)
haben sich im privaten Bereich längst durchgesetzt und
den klassischen Brief teilweise ersetzt. Auch Geschäfts-
kunden nutzen z. B. mit dem elektronischen Versand von
Rechnungen immer mehr die modernen Kommunika-
tionstechniken.

Auf das Briefaufkommen insgesamt hat sich diese Substi-
tution bislang nicht negativ ausgewirkt: In der Summe
sind die Sendungsmengen in Deutschland in den letzten
Jahren vor allem durch Zuwächse bei den Massensendun-
gen (Werbepost etc.) gestiegen. Dies wird auch durch die
Marktforschung im Bereich der Direktwerbung bestätigt,
die eine unverändert hohe Präferenz für das Medium
Werbepost ermittelt. Auch zukünftig wird die Mehrzahl
dieser Sendungen von Geschäftskunden auf dem Postweg
an die Empfänger zugestellt werden. Trotz leichter Rück-
gänge bei Privatkundenbriefen wird der Briefmarkt damit
weiterhin zu den Wachstumsträgern im Postsektor gehö-
ren. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die
Rückgänge der Sendungsmengen von jährlich bis zu
3 Prozent verzeichnen, hebt sich der deutsche Briefmarkt
mit einem leichten Zuwachs seit 5 Jahren positiv ab.

Neben der zunehmenden Verwendung von E-Mail und
SMS gewinnt auch der Internethandel weiter an Bedeu-
tung. Nach Angaben der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) wurden im Jahr 2006 15,3 Mrd. Euro mit
Bestellungen über das Internet umgesetzt2. Für das Jahr
2007 wird damit gerechnet, dass im Online-Handel erst-
mals mehr umgesetzt wird als im traditionellen Versand-
handel, bei dem die Bestellungen nicht über das Internet,
sondern über Telefon, Telefax oder Brief erfolgen. Der
stationäre Handel wird zwar für viele Waren und Dienst-
leistungen an Bedeutung verlieren, macht aber z. B. im
Non-Food-Bereich (Textilien, Elektrogeräte etc.) mit ei-
nem Umsatzanteil von 85 Prozent (61,5 Mrd. Euro) im
ersten Halbjahr 2007 noch immer den weitaus größten
Anteil aus. Online-Handel und traditioneller Versandhan-
del stehen dem mit 8 Prozent (5,8 Mrd. Euro) bzw.
7 Prozent (5,1 Mrd. Euro) gegenüber.3 

Die Anbieter von Postdienstleistungen können vom
wachsenden Online-Handel unmittelbar profitieren. So
hat die intensivere Nutzung des Versandhandels und von
Auktionsplattformen zu einem weiteren Anstieg bei Pa-

ketsendungen an private Empfänger geführt. Angesichts
dieses Booms bieten mittlerweile alle großen Paketdienst-
leister die Zustellung auch an Privatadressen an. Bei den
von Kleinversendern aufgegebenen Paketen hat sich ne-
ben dem Markführer DHL die Hermes Logistik Gruppe
etabliert. Seit dem Markteinstieg im Jahr 2003 hat Her-
mes seinen Marktanteil überdurchschnittlich gesteigert.
Mit dazu beigetragen hat das mittlerweile dichte Netz von
Annahme- bzw. Rücknahmestellen, das für das Geschäft
mit Privatkunden und Kleinversendern unabdingbar ist
(vgl. Teil I, Kap 3.1.2 – Wettbewerber im KEP-Markt).

Neben den rein nationalen Entwicklungen werden die
Postmärkte auch von der Globalisierung der Wirtschafts-
beziehungen beeinflusst. Aufgrund der international
hochgradigen Arbeitsteilung gewinnen grenzüberschrei-
tende Transport- und Verteilnetzwerke in den Postmärk-
ten immer stärker an Bedeutung. Langfristig werden nur
solche Anbieter auf global zusammenwachsenden Märk-
ten erfolgreich sein, die für die logistischen Anforderun-
gen an international verflochtene Waren- und Wirt-
schaftsströme entsprechende Lösungen bereitstellen
können. Für Wettbewerber auf den deutschen Postmärk-
ten ergeben sich hieraus weitere Wachstumschancen
durch steigende Sendungsmengen aus dem internationa-
len Marktumfeld.

In den Briefmärkten, die europaweit von auslaufenden
Monopolen und gleichzeitiger Privatisierung der staatli-
chen Postunternehmen gekennzeichnet sind, bietet sich
der Vorstoß in andere räumlich und sachlich angrenzende
Märkte an – durch vertikale und horizontale Integration
als ein geeigneter Ausweg bei potenziell sinkenden
Marktanteilen. Diesen Weg gehen fast alle ehemaligen
staatlichen Postunternehmen, die sich ernsthaft auf den
Wettbewerb in ihren Stammmärkten vorbereiten wie die
niederländische TNT oder die Deutsche Post AG. Diese
Unternehmen haben sich durch Internationalisierung und
Diversifizierung zu breit aufgestellten Konzernen weiter-
entwickelt. Erklärtes Ziel der Deutschen Post AG ist es
zum Beispiel, ihre Kunden in Erfüllung derer Bedürfnisse
überall hin zu begleiten. Die Kontrolle der internationalen
Sendungsströme in eigenen Transport- und Verteilnetzen
bietet nicht nur qualitative Vorteile durch kürzere Beför-
derungszeiten und durch den Wegfall von Schnittstellen
zwischen Netzen unterschiedlicher Anbieter. Durch Aus-
weitung der eigenen Wertschöpfungskette in den vor- und
nachgelagerten Bereich können sinkende Einnahmen aus
den heimischen Briefmärkten durch höhere Zusatzerlöse
mit brief- und paketnahen Dienstleistungen kompensiert
werden. 

Alles in allem bieten die genannten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen derzeit günstige Voraussetzungen für
eine weitere positive Entwicklung der Postmärkte. Der
zunehmende Wettbewerb wird neben klassischen postali-
schen Angeboten auch neue Dienstleistungen hervorbrin-
gen. Für die Nachfrager werden sich neue Wahlalter-
nativen mit einem vielfältigeren Angebot von
Postdienstleistungen ergeben.

2 Quelle: Presseartikel „Umsatz mit Onlinekäufen steigt auf über
15,3 Mrd. Euro“, http://www.gfk.com, 12. März 2007

3 Quelle: Gesellschaft f_r Konsumforschung AG, Chart der Woche 37/07
„Das Internet ist als Vertriebskanal weiter auf dem Vormarsch.“,
http://www.gfk.com, September 2007
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2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung des Postsektors wird
nachhaltig von den gesetzlichen Rahmenbedingungen be-
einflusst. In erster Linie spielen hierbei noch bestehende
Betätigungsschranken für die Wettbewerber eine Rolle,
die sich aus der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG
ergeben (vgl. Teil I, Kap. 2.2.1 – Marktzugang in
Deutschland).

Einen wesentlichen Einfluss auf den Wettbewerb hatte im
Berichtszeitraum die steuerliche Ungleichbehandlung
nach dem Umsatzsteuergesetz bei bestimmten Postdienst-
leistungen. So sind die Dienstleistungen der Deutschen
Post AG im Bereich der gesetzlichen Exklusivlizenz und
der sonstigen Universaldienstleistungen – mit Ausnahme
der Geschäftskundenpakete – bislang von der Umsatz-
steuer befreit. Die Dienstleistungen anderer Postdienst-
leister hingegen sind uneingeschränkt umsatzsteuer-
pflichtig. Dies wirkt sich erheblich auf die Preisbildung
aus.

Aufgrund der Umsatzsteuerbefreiung kann die Deutsche
Post AG ihre Leistungen brutto für netto anbieten. Sie
kann allerdings die Umsatzsteuer für bezogene Vorleis-
tungen nicht in Abzug bringen, so dass der Wettbewerbs-
vorteil in der Summe geringer ausfällt als der nominelle
Umsatzsteuersatz.

Wettbewerber hingegen können zwar ihre Vorsteuer auf
erhaltene Lieferungen und Leistungen geltend machen,
sind jedoch hinsichtlich der Preise für ihre Angebote am
Markt benachteiligt. Sofern ihre Kunden nicht vorsteuer-
abzugsberechtigt sind (wie öffentliche Auftraggeber,
Banken oder Versicherungen), wirkt sich die Umsatz-
steuer preiserhöhend gegenüber dem Angebot der Deut-
schen Post AG aus. Immerhin etwa die Hälfte des Volu-
mens des Briefmarktes stammt aus diesem Kundenkreis.

Die Monopolkommission hat in ihrem Sondergutachten
im Dezember 2005 über die Wettbewerbsentwicklung auf
den Postmärkten zur Frage der Umsatzsteuererhebung auf
Postdienstleistungen Stellung genommen. Darin hat sie
die steuerliche Ungleichbehandlung als gravierendes
Wettbewerbshemmnis auf den Postmärkten kritisiert und
wiederholt eine Reform für notwendig erachtet.

Die Bundesnetzagentur hat in ihrem Tätigkeitsbericht
2004/2005 festgestellt, dass die jetzige  steuerliche Un-
gleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen führt.
Diese werden sich mit zunehmender Liberalisierung und
mit jeder Erhöhung des Umsatzsteuersatzes in einem voll
geöffneten Markt noch stärker als bisher auswirken. Die
Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes Anfang
2007 um drei Prozentpunkte hat die Unterschiede noch-
mals vergrößert. Für die Zeit nach dem Auslaufen der
Exklusivlizenz empfiehlt die Bundesnetzagentur eine
wettbewerbsneutrale Regelung, die Klarheit und Chan-
cengleichheit für die Akteure in den betroffenen Post-
märkten schafft.

Die Bundesregierung ist in ihrer Stellungnahme zum Son-
dergutachten der Monopolkommission und zum Tätig-

keitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur der Auf-
fassung gefolgt, „dass eine unterschiedliche steuerliche
Behandlung von Marktteilnehmern zu Wettbewerbsverzer-
rungen führen kann“ (Bundestagsdrucksache 16/1600). Im
Mai 2007 hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf
eine Kleine Anfrage von mehreren Abgeordneten des
Deutschen Bundestages diese Einschätzung noch einmal
bestätigt (Bundestagsdrucksache 16/5216).

2.2.1 Marktzugang in Deutschland

Der größte Teil des Postmarktes ist bereits liberalisiert
(~ 80 Prozent). Kurier-, Express- und Paketdienstleistun-
gen sind bereits seit geraumer Zeit für den Wettbewerb
geöffnet. Dagegen unterliegt die Betätigung im Brief-
markt regulatorischen Einschränkungen.

Die gewerbsmäßige Beförderung von Briefsendungen bis
1 000 Gramm steht unter gesetzlichem Erlaubnisvorbe-
halt. Hierzu bedarf es gemäß § 5 des Postgesetzes (PostG)
einer Lizenz der Bundesnetzagentur. Von dieser Lizenz-
pflicht sind Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen sowie
Kurierdienste ausgenommen.

Lizenzen werden im Hinblick auf das Grundrecht der Be-
rufsfreiheit (Artikel 12 Grundgesetz) zahlenmäßig unbe-
schränkt erteilt. Eine Lizenz darf nur versagt werden,
wenn einer der in § 6 Abs. 3 PostG abschließend genann-
ten Versagungsgründe vorliegt. Hierzu zählen fehlende
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit oder Fachkunde, die
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung so-
wie das nicht unerhebliche Unterschreiten der wesentli-
chen Arbeitsbedingungen, die im lizenzierten Bereich üb-
lich sind.

Der Zugang zum Markt der Briefbeförderung war im Be-
richtszeitraum nach wie vor maßgeblich durch die in
§ 51 PostG normierte, befristete gesetzliche Exklusivli-
zenz zugunsten der Deutschen Post AG geprägt und ein-
geschränkt (Details siehe Teil I, Kap. 3.2 – Briefmarkt).
Andere Anbieter können bis dahin nur in den Bereichen
tätig sein, für die die Exklusivlizenz der Deutschen
Post AG kraft Gesetz nicht gilt.

Die Exklusivlizenz war nach dem zum 1. Januar 1998 in
Kraft getretenen Postgesetz ursprünglich bis Ende 2002
befristet, wurde dann aber um weitere fünf Jahre bis
Ende 2007 verlängert. Zwar wurde der Umfang dieses
Monopols in dieser Zeit schrittweise reduziert (vgl. Teil I,
Kap. 3.2.1 – Schrittweise Liberalisierung des Briefmark-
tes), an der faktischen Markteintrittsbarriere hat sich aber
nichts geändert. Günstigere Marktzutrittsbedingungen
werden sich erst nach dem Auslaufen der Exklusivlizenz
zum Ende des Jahres 2007 ergeben.

Mit dem Postgesetz ist aber nicht nur eine Betätigung in
Teil- und Nischenmärkten des Briefmarktes, sondern
auch – in Form der sogenannten Teilleistungen gemäß
§§ 28, 29 PostG – der Zugang zum Netz des marktbeherr-
schenden Unternehmens Deutsche Post AG ermöglicht
worden. Damit wird insbesondere der Zugang zu den
Briefzentren der Deutschen Post AG, aber auch der Zu-
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gang zu Postfachanlagen der Deutschen Post AG oder zu
Informationen über Adressänderungen eröffnet.

Von dem Zugang zu Teilleistungen haben insbesondere
Kunden, die große Mengen Briefe versenden, sowie – in
wesentlich geringerem Umfang – Wettbewerber der
Deutschen Post AG profitiert, sofern sie genügend Brief-
mengen einsammeln konnten (sogenannte Konsolidie-
rung von Briefsendungen). Sie erhielten bzw. erhalten bei
Erreichen bestimmter Einlieferungsmengen (genehmigte)
Entgeltermäßigungen auf die Briefpreise.

Das Bundeskartellamt hat im Jahre 2005 auf Beschwerde
einiger dieser Konkurrenten entschieden, dass die Deut-
sche Post AG mit der Verweigerung des Zugangs zu ihren
Briefzentren das Verbot der Diskriminierung von Kon-
kurrenten verletzte. Das Bundeskartellamt untersagte der
Deutschen Post AG, den Wettbewerbern den Zugang zu
Teilleistungen und die Gewährung von Teilleistungsra-
batten zu verweigern (vgl. Teil V, Kap. 1.2 – Stand an-
hängiger Gerichtsverfahren).

Das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigte in einem
Eilverfahren die sofortige Vollziehbarkeit dieser Ent-
scheidung. Das Hauptsacheverfahren ruht, bis ein Vorla-
geverfahren sowie ein paralleles Vertragsverletzungsver-
fahren der Europäischen Kommission gegen die
Bundesrepublik Deutschland mit gleicher Thematik vom
Europäischen Gerichtshof entschieden worden ist. 

Die Bundesnetzagentur hat den diskriminierungsfreien
Netzzugang für Konsolidierer im Rahmen mehrerer förm-
licher Verfahren angeordnet. Mit diesen Anordnungen
wurden weitere Markteintrittsbarrieren beseitigt und eine
wesentlich effizientere Sendungsvorbereitung ermöglicht.
Auch für diese Art des Marktzugangs für Wettbewerber
gilt, dass er nach der Marktöffnung nicht mehr durch
rechtliche Marktzutrittsschranken beeinträchtigt wird.

2.2.2 Marktzugang in Europa

Der Marktzugang in Deutschland wird auch weiterhin
von der Entwicklung auf europäischer Ebene beeinflusst.
Die Umsetzung europäischer Wettbewerbsregelungen
wirkt sich unmittelbar auf die nationale Gesetzgebung
aus. So ist das deutsche Postgesetz seit seinem Inkrafttre-
ten hinsichtlich der Preis- und Gewichtsgrenze des Mono-
polbereiches an die europäischen Vorgaben angepasst
worden.

Nach der derzeit geltenden Postrichtlinie (RL 97/67/EG
in der Fassung der RL 2002/39/EG)  können die Mit-
gliedstaaten, soweit es für die Aufrechterhaltung des Uni-

versaldienstes notwendig ist, das Abholen, das Sortieren,
den Transport und die Zustellung von Inlandsbriefsen-
dungen und eingehenden grenzüberschreitenden Brief-
sendungen für Anbieter von Universaldienstleistungen re-
servieren (Gewichtsgrenze: 50 Gramm; Preisgrenze: das
Zweieinhalbfache des öffentlichen Tarifs für eine Brief-
sendung der ersten Gewichtsklasse der schnellsten Kate-
gorie). Dasselbe gilt für die Direktwerbung und/oder für
abgehende grenzüberschreitende Briefsendungen inner-
halb der oben genannten Gewichts- und Preisgrenzen. Al-
lerdings können die Mitgliedstaaten bereits im Rahmen
dieser EU-Richtlinie Maßnahmen beibehalten oder ein-
führen, die eine stärkere Liberalisierung beinhalten, als
die bestehende Richtlinie mindestens vorsieht.

Die Mitgliedstaaten haben diese Bestimmungen im Be-
richtszeitraum in unterschiedlichem Maße genutzt (vgl.
Abb. 1). Dementsprechend unterschiedlich gestalten sich
gegenwärtig die Marktöffnung und der Marktzugang.
Briefsendungen über 50 Gramm sind in allen Mitglied-
staaten für den Wettbewerb geöffnet. Die Vollendung des
Europäischen Binnenmarktes für Postdienste mit gleichen
Marktzugangsbedingungen in allen Mitgliedstaaten wird
mit der Dritten EU-Postrichtlinie angestrebt (vgl. Teil V,
Kap. 2 – Entwicklungen im internationalen Recht).

Ergänzend zu den sektorspezifischen Regeln der Post-
richtlinie sind die allgemeinen Wettbewerbsregeln, insbe-
sondere die Artikel 81, 82, 86 und 87 EG-Vertrag an-
wendbar. Die Kommission hat hierzu bereits 1998 eine
„Mitteilung über die Anwendung der Wettbewerbsregeln
auf den Postsektor und über die Beurteilung bestimmter
staatlicher Maßnahmen betreffend Postdienste“ veröf-
fentlicht (EG 98/C 39/02). Die Kommission hat dabei
deutlich gemacht, dass sie die Institution der Europäi-
schen Gemeinschaften ist, die die Aufsicht über die Ein-
haltung der Wettbewerbsregeln auch gegenüber den Mit-
gliedstaaten ausübt. Sie hat des Weiteren die Anwendung
der Wettbewerbsregeln in konkreten Fällen anhand von
Beispielen erläutert. 

Dass dies keine abstrakten Äußerungen sind, hat auch die
Bundesrepublik Deutschland erfahren: Die Europäische
Kommission hat sowohl die Diskriminierung von Kon-
kurrenten beim Zugang zu Teilleistungen der Deutschen
Post AG und die Nicht-Gewährung von Teilleistungsra-
batten an Wettbewerber als auch die Umsatzsteuerrege-
lung für Postdienstleistungen in Deutschland beanstandet
und jeweils Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bun-
desrepublik eingeleitet (siehe Pressemitteilungen IP/04/
1254 und IP/07/1164). Der Fall der Konsolidierung ist in-
zwischen beim Europäischen Gericht erster Instanz an-
hängig (Aktenzeichen T-490/04).
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A b b i l d u n g  1

Liberalisierung und Marktzugang im Briefbereich (Stand: 5. Oktober 2007)

Erläuterungen:

UL = individuelle Lizenz für alle Universaldienstleistungen (einschließlich Pakete)
BL = individuelle Lizenz für einige oder alle Briefdienstleistungen
AG = Allgemeingenehmigung für (nicht reservierte) Universaldienstleistungen

Quellen: EU-Kommission, Statistiken des Weltpostvereins (WPV), andere Regulierungsbehörden, eigene   Berechnungen

Inlands-
briefe

(indivi-
duell)

Werbe-
sendun-

gen 
(Direct 
mail)

Aus-
lands-
post

(abge-
hend)

Größenord-
nung

 Briefbereich 
(Mio. €) 2006

Größenord-
nung Mono-
polbereich

(Mio. €) 2006

erfor-
derliche
Lizenz 
(Art)

Markt-
freigabe

Großbritannien 11.000 0 BL 2006
Schweden 1.500 0 BL 1994
Finnland 850 0 UL 1995
Niederlande 4.000 1.700 keine 2008
Österreich 1.400 600 AG 2011
Tschechische Republik 250 100 keine 2013
Slowenien 125 50 AG 2011
Estland 20 10 UL 2011
Spanien 1.600 500 UL 2011
Italien 4.500 2.000 UL 2011
Rumänien 50 20 k.A. 2013
Bulgarien 20 8 k.A. 2011
Lettland 15 7 UL 2013
Deutschland 11.500 5.000 BL 2008
Frankreich 11.000 6.100 BL 2011
Belgien 1.500 800 UL 2011
Dänemark 900 475 AG 2011
Irland 550 300 AG 2011
Litauen 20 10 UL 2013
Polen 850 475 BL 2013
Portugal 550 300 UL 2011
Griechenland 400 225 UL 2013
Ungarn 300 160 UL 2013
Luxemburg 125 70 UL 2013
Slowakei 120 65 AG 2013
Zypern 25 15 UL 2013
Malta 15 10 UL 2013

53.285 19.000

 Monopol für Briefsendungen ≤ 50 g bereits voll liberalisiert

 Spanien: Ortspost liberalisiert, Monopol für darüber hinausgehende Post ≤ 50 g
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3. Struktur der Postmärkte
Der Gesamtmarkt für Postdienstleistungen in Deutsch-
land umfasste im Jahr 2006 Umsätze von über
23 Mrd. Euro. Für das Jahr 2007 ist mit einem Umsatzvo-
lumen von bis zu 24 Mrd. Euro zu rechnen. Knapp
80 Prozent dieses Marktes sind bereits für den Wettbe-
werb geöffnet, insbesondere der gesamte Bereich Kurier-,
Express- und Paketdienste sowie bestimmte Teile des
Briefmarktes. Der Monopolbereich wird Ende 2007 ent-
fallen. Ab dann wird auch der Briefmarkt als letzter Teil
der Postmärkte in Gänze dem Wettbewerb unterworfen
sein.

3.1 Markt für Kurier-, Express- und 
Paketdienstleistungen

3.1.1 Marktstrukturdaten
Der Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-
Markt) mit einem Umsatzvolumen von über
13 Mrd. Euro hat sich im Berichtszeitraum weiter positiv

entwickelt. Die großen, deutschlandweit tätigen Anbieter
DHL, DPD (Deutscher Paketdienst), FedEx, GLS (Gene-
ral Logistics Systems), Hermes, TNT, United Parcel Ser-
vice (UPS) stehen in einem anhaltend intensiven Wettbe-
werb untereinander. Daneben gibt es eine Vielzahl von
kleineren und spezialisierten Anbietern, die ebenfalls
vom Marktwachstum profitiert haben.

Der Kurierdienst ist nach dem Postgesetz durch eine per-
manente Begleitung der Sendung und jederzeitige Dispo-
sitionsmöglichkeit gekennzeichnet. Zum Expressdienst
gehört die beschleunigte, termingenaue Beförderung von
Sendungen, die in der Regel über Umschlagzentren abge-
wickelt wird. Unter Paketdienst versteht man nach der
Post-Universaldienstleistungsverordnung ein Standard-
produkt mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 1 bis
2 Tagen, ohne genaue terminliche Fixierung der Ausliefe-
rung.

Insgesamt waren nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes (Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich zum
A b b i l d u n g  2

Der Postmarkt im Detail 
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Stichtag 30. September 2005) im Wirtschaftszweig Pri-
vate Post- und Kurierdienste einschließlich der Deutschen
Post AG rund 414 600 Personen beschäftigt. Diese teilen
sich wie folgt auf:

A b b i l d u n g  3

Beschäftigte im Wirtschaftszweig Private Post- und 
Kurierdienste (WZ 64.12)

Quelle: Statisches Bundesamt, Wiesbaden, 2007

Nach neueren Veröffentlichungen werden für den Kurier-
markt folgende Daten angegeben: Der Umsatz beträgt
insgesamt ca. 3,3 Mrd. Euro bei einem Sendungsvolumen
von rund 250 Millionen Sendungen und ca. 40 000 Be-
schäftigten4.

Der Express- und insbesondere der Paketmarkt werden
von wenigen großen Unternehmen dominiert. Der Kon-
zentrationsgrad im Paketmarkt ist dabei wesentlich höher
als im Expressmarkt.

Der KEP-Markt hat sich nicht nur auf nationaler Ebene,
sondern auch im europäischen Rahmen positiv entwi-
ckelt. Mit einem Umsatzvolumen von über 13 Mrd. Euro
ist der deutsche KEP-Markt vor Großbritannien, Frank-

reich und Spanien der größte in Europa. Deutschland hebt
sich mit einem Anteil von 26 Prozent am europäischen
KEP-Markt deutlich von Großbritannien (16 Prozent),
Frankreich (16 Prozent) und Spanien (13 Prozent) ab.5

Neben dem Wachstum durch eine verstärkte Nutzung des
Versandhandels – insbesondere des Online-Handels – be-
steht eine gesteigerte Nachfrage für zeitkritische und ter-
mingenaue Zustellungen. Insbesondere Privatkunden nut-
zen zum Kauf von Waren mittlerweile verstärkt das
Internet oder andere Wege des Versandhandels (wie z. B.
die telefonische Bestellung). Sie sind zunehmend daran
interessiert, die erworbenen Gegenstände so schnell und
zuverlässig wie möglich zu erhalten. Die gesteigerte
Nachfrage nach Kurier- und Expressdienstleistungen
kommt zum Teil aus diesem Segment. Aber auch Ge-
schäftskunden fragen mehr und mehr hochwertige Leis-
tungen wie termingenaue Zustellungen nach, die auf-
grund ihres höheren Preises das Umsatzvolumen positiv
beeinflussen.

3.1.2 Wettbewerber im KEP-Markt

Der deutsche Markt für Kurier-, Express- und Paket-
dienstleistungen ist bereits seit Jahrzehnten für den Wett-
bewerb geöffnet. In diesem Markt haben sich insbeson-
dere sieben große Anbieter etabliert: DHL, DPD, FedEx,
GLS, die Hermes Logistik Gruppe, TNT und UPS.

DHL

Die zum Konzern Deutsche Post World Net gehörende
DHL ist sowohl auf dem europäischen wie auch auf dem
deutschen KEP-Markt Marktführer mit erheblichem Ab-
stand. Für den Express- und Paketbereich gibt DHL 2006
für Deutschland einen Umsatz von mehr als 3 Mrd. Euro
und 23 000 Vollzeitarbeitskräfte an.

Briefdienste 199.972

Zeitungsdienste 124.542

Paketdienste 38.659

Expressdienste 4.775

Kurierdienste 39.270

sonstige postalische Dienstleistungen 7.370

4 Quelle: Studie der Manner-Romberg Unternehmensberatung im
Auftrag des Bundesverbandes der Kurier-Express-Post-Dienste e.V.
(BdKEP.)

5 Quelle: „KEP-Markt in Deutschland, aktuelle Trends“, Vortrag der
ITA Logistics auf dem 13. Europäischen KEP-Kongress, S. 6
A b b i l d u n g  4

Anteil europäischer Länder am Umsatz des europäischen KEP-Marktes

Deutschland
26%

Großbritannien
16%

Frankreich
16%

Spanien
13%

Sonstige
29%
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DHL unterhält zwei separate Netzwerke:

a) Paket mit 33 Hubs, 240 Depots und vielen Schnittstel-
len und gemeinsamen Diensten mit dem Briefbereich,

b) Express mit einem Hub, drei Sub-Hubs und 35 De-
pots6.

Weltweit ist DHL in 220 Ländern aktiv und erzielte im
Unternehmensbereich Express im Jahr 2006 einen Um-
satz von 17 Mrd. Euro.7 (Details zum Konzern Deutsche
Post World Net siehe auch in Teil I, Kap. 3.2.3 – Wich-
tige Wettbewerber im Briefmarkt). 

United Parcel Service (UPS)

Das Unternehmen UPS wurde 1907 in den USA als Ku-
rierdienst gegründet. Seitdem hat sich UPS zu einem
weltweit agierenden Unternehmen entwickelt und ist in
mehr als 200 Ländern aktiv. UPS bezeichnet sich als
größten Express- und Paketzustelldienst der Welt8 und
bietet neben Versanddiensten Logistik-, Fracht- und Fi-
nanzleistungen an.

Auch auf dem deutschen KEP-Markt ist UPS einer der
Hauptanbieter. Weltweit erzielte das Unternehmen 2006
einen Umsatz von 39,5 Mrd. US-Dollar9 (ca.
30 Mrd. Euro) bei einem Gewinn von 6,5 Mrd. US-Dol-
lar10 (ca. 4,9 Mrd. Euro). 2006 wurden 3,9 Mrd. Pakete
und Dokumente befördert.11 Deutschland ist mit dem
Flughafen Köln/Bonn das europaweite Umschlagzentrum
von UPS. Mittlerweile hat UPS in Deutschland die Paket-
Shopkette Mail Boxes Etc. aufgebaut.

Federal Express (FedEx)

FedEx Express ist das weltweit größte Express-Trans-
portunternehmen mit einem Jahresumsatz von
35 Mrd. US-Dollar12 (ca. 26 Mrd. Euro) und einem jährli-
chen Sendungsaufkommen von ca.1 Mrd. Stück13 in
215 Ländern14.

In Deutschland bietet das Tochterunternehmen FedEx
Express Deutschland die Zustellung von grenzüberschrei-
tenden Expresssendungen an. Im Jahr 2010 wird FedEx
sein größtes deutsches Umschlagzentrum vom Flughafen
Frankfurt/Main an den Flughafen Köln/Bonn verlegen.

Grund dafür sind der notwendige Ausbau der Umschlag-
kapazitäten und die wachsende Nachfrage nach Express-
dienstleistungen in Deutschland und Osteuropa.

Deutscher Paket Dienst (DPD)

Der Deutsche Paket Dienst wurde Mitte der siebziger
Jahre durch eine Kooperation von achtzehn Speditionen
als Alternative zur Paketbeförderung durch die damalige
Deutsche Bundespost gegründet. Mittlerweile ist das Un-
ternehmen international ausgerichtet und versendet
Pakete in 220 Länder15: Zwischen 1998 bis 2001 hat
GeoPost – ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der
französischen La Poste – 83,32 Prozent der Anteile von
DPD übernommen.16 

DPD befördert täglich 1,4 Millionen Sendungen.17 Im
deutschen business-to-consumer-Paketgeschäft ist DPD
nach eigenen Angaben hinter DHL und Hermes die Num-
mer Drei. Der Fokus soll zukünftig auf dem Expressge-
schäft liegen. Hier strebt DPD in Deutschland eine Stei-
gerung von derzeit 400 000 Sendungen auf 4 Millionen
Sendungen pro Jahr bis 2012 an.18

DPD bedient nicht nur das Segment Geschäftskunden,
sondern bietet seine Leistungen auch Privatkunden an. In
unternehmenseigenen Paketshops können diese den Ser-
vice von DPD nutzen. Die Abdeckung mit rund
2 000 Shops19 in ganz Deutschland bietet allerdings bei
weitem nicht die Erreichbarkeit wie die von DHL oder
der Hermes Logistik Gruppe mit jeweils über 12 000 An-
nahmestellen (vgl. auch Teil II, Kap. 2 – Post-Universal-
dienstleistungen).

General Logistics Systems (GLS)

GLS wurde 1989 als German Parcel von 25 Speditionen
in Deutschland gegründet. Seit 2000 ist das Unternehmen
eine 100-prozentige Tochter der General Logistics Sys-
tems Holding B.V., die die Aktivitäten der britischen
Royal Mail Group im kontinental-europäischen Kurier-,
Paket- und Expressmarkt bündelt.20 GLS ist in
35 europäischen Staaten und über Allianzen weltweit ak-
tiv.

Im Geschäftsjahr 2006/2007 (1. April 2006 bis 31. März
2007) setzte GLS 1,55 Mrd. Euro um und erzielte ein Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA)
von 179,4 Mio. Euro. Das Beförderungsvolumen betrug
311 Millionen Pakete.21

6 Quelle: Vortrag von Ad Ebus: Express Europa Präsentation. DHL
Express Capital Markets Day. New York, Dezember 2006.

7 Quelle: Geschäftsbericht 2006 der DPWN, S. 14 und 19
8 Quelle: „Unternehmensgeschichte“ von UPS, http://www.ups.com,

Stand: 16. November 2007
9 Quelle: „UPS Fakten – Weltweit“, http://www.ups.com, Stand:

16. November 2007
10 Quelle: Presseartikel „Neuer Paketrekord“, http://www.logistik-heu-

te.de, 31. Januar 2007
11 Quelle: „UPS Fakten – Weltweit“, http://www.ups.com, Stand:

16 November 2007
12 Quelle: Presseartikel „FedEx Express Umschlagzentrum für Zentral-

und Osteuropa zieht nach Köln“, http://www.fedex.com, 6. Au-
gust 2007

13 Quelle: „Die FedEx Geschichte“, http://www.fedex.com, Stand:
13. März 2007

14 Quelle: „FedEx – das weltweit größte Express-Luftfrachtunterneh-
men“, Pressemeldung, http://www.fedex.com, 1. Januar 2005

15 Quelle: „Historie“, http://www.dpd.de, Stand: 16. November 2007
16 Quelle: „GeoPost-Gruppe macht den DPD zum Kern ihrer europäi-

schen Paketaktivitäten“ und „Der DPD baut Zukunft auf Erfahrung“,
Pressemeldungen, http://www.dpd.de, März und April 2001

17 Quelle: http://www.dpd.de
18 Quelle: „DPD will Expressvolumen verzehnfachen“, Interview mit

Geschäftsführer Hans Fluri, KEP Spezial, Ausgabe 01/2007
19 Quelle: http://www.dpd.de
20 Quelle: http://www.gls-germany.com, Stand: 16. November 2007
21 Quelle: Presseartikel „GLS gibt positives Geschäftsergebnis be-

kannt“, http://www.gls-germany.com, 16. Juli 2007
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1997 hat GLS sein Angebot erweitert: Seitdem können
nicht nur gewerbliche Kunden, sondern auch Privatver-
sender die Dienstleistungen von GLS in Anspruch neh-
men. Dazu hat GLS 4 700 Paketshops, die in den nächs-
ten beiden Jahren um 2 500 weitere ausgebaut werden
sollen.22

TNT Express GmbH

Die TNT Express GmbH gehört zu den großen Unterneh-
men im Expressmarkt in Deutschland. Seit 2006 bietet
TNT Express in Hermes PaketShops den deutschlandwei-
ten Express-Versand von Dokumenten und Paketen bis
25 Kilogramm an. Mit den Annahmestellen der Hermes
PaketShops hat TNT einen Zugang über ein bundesweit
flächendeckendes Netz. Der Unternehmensbereich TNT
Express des Mutterkonzerns präsentiert sich weltweit als
führender Anbieter von Business-to-Business-Express-
dienstleistungen. 

2006 setzte der Konzern TNT im Bereich Express welt-
weit 6 Mrd. Euro um, davon 4,9 Mrd. Euro in Europa.
Für das Jahr 2007 hat TNT eine Umsatzsteigerung im
Bereich Express um 15 Prozent prognostiziert.23 Interna-
tional ist TNT als Anbieter von Express- und Logistik-
leistungen in über 200 Ländern aktiv24 (Details zum Kon-
zern s. auch Teil I, Kap. 3.2.3 – Wichtige Wettbewerber
im Briefmarkt).

Hermes Logistik Gruppe

Die Hermes Logistik Gruppe wurde Anfang der 70er
Jahre als Hermes-Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG
gegründet. Der Otto-Versand war damals zu 70 Prozent
beteiligt. Heute ist das Unternehmen insbesondere im Be-
reich der Zustellung an Privat-Haushalte – der sogenann-
ten b-t-c- (business-to-consumer) und c-t-c-Zustellung
(consumer-to-consumer) – aktiv und ist in diesem Be-
reich der stärkste Konkurrent von DHL. Mit
13 562 Paketshops bietet das Unternehmen ein flächende-
ckendes Netz von Annahmestellen auch für Kleinkunden
und ermöglicht seit September 2006 auch den Versand in
das europäische Ausland. Im Geschäftsjahr 2006/2007
beförderte die Hermes Logistik Gruppe 235 Millionen
Sendungen und erzielte einen Umsatz von
1 016 Mio. Euro.25

Neben dem Engagement auf dem deutschen Markt ist
Hermes auch im europäischen Ausland aktiv. In Öster-
reich strebt die Hermes Logistik Gruppe bis Ende 2008
einen Marktanteil von 20 Prozent an. Im Oktober 2007
hat sich die Hermes Logistik Gruppe am italienischen Pa-
ket- und Logistikunternehmen Swiss Post Porta a Porta
beteiligt, um den italienischen Markt zu bedienen.26

3.1.3 Standard-Paketdienstleistungen
Neben der Beförderung von Paketen im Rahmen von Ku-
rier- und Expressdienstleistungen gibt es eine stetige
Nachfrage nach Standardpaketdienstleistungen ohne Zu-
satzleistungen und Terminzusagen. Erbringer dieser Leis-
tungen sind die sogenannten Systemanbieter, die über
eine auf den Massenumschlag ausgelegte Bearbeitungsin-
frastruktur und über Zustellnetze mit einer hohen Flä-
chendeckung verfügen.

In diesem Markt konkurrieren im Wesentlichen die be-
reits in Kap. 3.1.2 genannten Unternehmen, die diese
Märkte parallel bedienen können. Aufgrund des herr-
schenden Wettbewerbs, der hauptsächlich über den Preis
ausgetragen wird, ist der Markteinstieg für neue Anbieter
nicht interessant. Bei der Beförderung von business-to-
business-Paketen ist allenfalls mit Red Parcel Post ein
neuer Anbieter in Sicht, der jedoch den Marktzutritt be-
reits mehrfach verschoben hat.

3.2 Briefmarkt
3.2.1 Schrittweise Liberalisierung des 

Briefmarktes
Der Markt für Briefdienstleistungen ist der am stärksten
regulierte Markt im Postbereich. Dies gilt sowohl hin-
sichtlich des Lizenz- bzw. Registrierungserfordernisses
(für Sendungen über 1 000 Gramm) als auch hinsichtlich
der Einschränkung der Betätigungsmöglichkeiten auf-
grund der befristeten Exklusivlizenz der Deutschen
Post AG.

Die Briefmärkte sollen nach Vorgaben der europäischen
Postpolitik (siehe Entschließung des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaft vom 7. Februar 1994 zur die Ent-
wicklung der Postdienste in der Gemeinschaft
(KOM(1993) 247): „Förderung der stufenweise und kon-
trollierten Liberalisierung des Postmarktes“) sukzessive
für den Wettbewerb geöffnet werden. Die letzte Anpas-
sung der entsprechenden Regelungen in der Richtlinie
2002/39/EG aus dem Jahre 2002 ist in den Übergangsvor-
schriften des Postgesetzes umgesetzt worden. Danach ist
die Reichweite der Exklusivlizenz der Deutschen
Post AG Anfang 2003 und Anfang 2006 schrittweise re-
duziert worden.

Für die gewerbsmäßige Beförderung von Briefsendungen
wurden seit 1998 rund 2 400 Anträge auf Erteilung einer
Lizenz gestellt. Zu den Antragstellern zählen neben Ein-
zelfirmen, Kleinst- und Familienunternehmen sowie
Existenzgründern auch große und/oder international tä-
tige Unternehmen. Eine gewisse Dynamik kam dabei
durch die Lizenzen für qualitativ höherwertige Dienstleis-
tungen („D-Lizenz“) in den Markt. Dies sind nach § 51
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG „Dienstleistungen, die von
Universaldienstleistungen trennbar sind, besondere Leis-
tungsmerkmale aufweisen und qualitativ höherwertig
sind“.

Nach anfänglichen Einzelfallentscheidungen konnten im
Verlauf der Zeit bestimmte Leistungsmerkmale zusam-
mengefasst und als Standards definiert werden. Diese
Standards wurden gemäß der Marktentwicklung weiter-
entwickelt, um den Marktteilnehmern die Umsetzung zu

22 Quelle: Presseartikel „Internet verändert Geschäft“, Die Welt,
3. April 2007

23 Quelle: KEP-Meldungen, KW 44/07, S. 1
24 Quelle: „Die TNT-Gruppe in Deutschland“, http://www.tnt.de, Stand:

16. November 2007
25 Quelle: „Hermes mit drittem Rekordjahr in Folge – Markteintritt in

Österreich für Sommer 2007 geplant“, Pressemeldung, http://
www.hermes-logistik-gruppe.de, 14. März 2007

26 Quelle: Presseartikel „Hermes Logistik Gruppe forciert Expansion in
Europa“, http://www.hermes-logistik-gruppe.de, 16. Oktober 2007
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ermöglichen. Hierbei handelte es sich zunächst um die
taggleiche Zustellung, die Übernacht-Zustellung und die
termingenaue Zustellung; später wurden mit der Sen-
dungsverfolgung und der integrierten Brief-Logistik-
dienstleistung zwei weitere qualitativ höherwertige
Dienstleistungen abgegrenzt. Die ersten D-Lizenzen wur-
den Mitte 1998 erteilt. Die Dienstleistungsvarianten tag-
gleiche Zustellung, Übernacht-Zustellung und terminge-
naue Zustellung ermöglichten es trotz des vorgegebenen
engen Zeitfensters insbesondere kleineren und mittleren
Unternehmen, zumindest in einem regional begrenzten
Bereich tätig zu werden.

Im Berichtszeitraum befanden sich umsatzbezogen noch
knapp 50 Prozent des lizenzpflichtigen Bereichs (= ge-
werbsmäßige Beförderung von Briefsendungen bis
1 000 Gramm) im Monopol. Die Monopol-Gewichts-
grenze sank Anfang 2006 von 100 Gramm auf
50 Gramm, die Preisgrenze von 1,65 Euro auf 1,375 Euro.
Die Briefsendungen mit einem Gewicht bis 50 Gramm
machen allerdings noch immer knapp drei Viertel der
Briefsendungen insgesamt aus. Die Absenkung der
Gewichts- und Preisgrenze hatte daher nur begrenzte
Auswirkungen auf den Umfang des Wettbewerbsberei-
ches (+ 8 Prozentpunkte). 

Die Entwicklung bei der gewerblichen Konsolidierung im
Jahr 2005 führte zu einer weiteren – wenn auch geringen
– Ausweitung des Wettbewerbsbereichs (siehe auch Teil I
Kap. 4.2.3 – Entwicklung beim Netzzugang/Konsolidie-
rung). Im Frühjahr 2005 wurde auch den Wettbewerbern
der Zugang zu den Briefzentren der Deutschen Post AG
ermöglicht. Im Rahmen der Konsolidierung können Wett-

bewerber seitdem bei Kunden deren Briefe abholen, fran-
kieren, vorsortieren, zusammenfassen und dann bei dem
betreffenden Briefzentren zu einem reduzierten Preis ein-
liefern und die erzielten Rabatte mit ihren Kunden teilen. 

3.2.2 Marktstrukturdaten
Der Gesamtmarkt für Postdienstleistungen in Deutsch-
land umfasst im Jahr 2007 Umsätze von ca. 24 Mrd.
Euro. 80 Prozent des Postmarktes – im Wesentlichen die
Kurier-, Express- und Paketdienste, aber auch Teile des
Briefmarktes – sind bereits für den Wettbewerb geöffnet.
Knapp zwei Drittel der Umsätze entfielen auf die
Deutsche Post AG. Den Rest teilen sich eine Vielzahl von
Anbietern, insbesondere Kurier-, Express- und Paket-
dienste.

3.2.2.1 Marktverhältnisse im lizenzpflichtigen 
Bereich

Die Bundesnetzagentur hat Mitte 2007 eine Marktunter-
suchung durchgeführt. Einbezogen waren 1 030 Lizenz-
nehmer einschließlich der Deutschen Post AG. Abgefragt
wurden Umsatz und Absatz für 2006 und das 1. Halbjahr
2007 (Ergebnisse) sowie für das gesamte Jahr 2007 (Er-
wartungswerte). 

Im lizenzpflichtigen Bereich (  gewerbsmäßige Beförde-
rung von Briefsendungen bis 1 000 g) wurden im
Jahr 2006 insgesamt rund. 10 Mrd. Euro umgesetzt; für
das Jahr 2007 werden Umsätze in gleicher Höhe erwartet.
Die Sendungsmengen steigen weiterhin leicht an
(+ 1,3 Prozent).
A b b i l d u n g  5

Entwicklung des Wettbewerbsbereichs im Briefmarkt

A b b i l d u n g  6

Entwicklung von Umsatz und Absatz im lizenzpflichtigen Bereich

2004 2005 2006 2007 (Erwartungswert)

Umsatz
(Mrd. €)

Absatz
(Mrd. St.)

Umsatz
(Mrd. €)

Absatz
(Mrd. St.)

Umsatz
(Mrd. €)

Absatz
(Mrd. St.)

Umsatz
(Mrd. €)

Absatz
(Mrd. St.)

10,0 17,0 9,9 16,9 10,1 17,3 10,1 17,5

~ 42 %

~58 %
> 97 %

~ 50 %

~ 50 %

100 %

~ 77 %

~ 23 %

reservierter Bereich Wettbewerbsbereich

bis 31.12.1997 01.01.06-31.12.07 ab 01.01.200801.01.03-31.12.0501.01.98-31.12.02

~ 42 %

~58 %
> 97 %

~ 50 %

~ 50 %

100 %

~ 77 %

~ 23 % ~ 42 %

~58 %

~ 42 %

~58 %
> 97 %> 97 %

~ 50 %

~ 50 %

~ 50 %

~ 50 %

~ 50 %

~ 50 %

100 %100 %

~ 77 %

~ 23 %

~ 77 %

~ 23 %

reservierter Bereich Wettbewerbsbereichreservierter Bereichreservierter Bereich WettbewerbsbereichWettbewerbsbereich

bis 31.12.1997 01.01.06-31.12.07 ab 01.01.200801.01.03-31.12.0501.01.98-31.12.02bis 31.12.1997 01.01.06-31.12.07 ab 01.01.200801.01.03-31.12.0501.01.98-31.12.02
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A b b i l d u n g  7

Entwicklung der Umsätze und Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Bereich

A b b i l d u n g  8

Aufteilung der Umsätze im Briefmarkt 2007 (Erwartungswerte)

9.827 10.047 10.266 10.237 10.164 9.900 9.994 9.863 10.073 10.060

17.54917.273
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~  5 Mrd. € ~ 5 Mrd. €



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 175 – Drucksache 16/7700

Marktanteile im lizenzpflichtigen Bereich

A b b i l d u n g  9

Marktanteile im lizenzpflichtigen Bereich nach Umsätzen

1 Erwartungswert

A b b i l d u n g  10

Marktanteile nach Sendungsmengen

1) Erwartungswerte

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071

Markt insgesamt (Mio. €) 10.237 10.164 9.900 9.994 9.863 10.073 10.060

Umsatz Lizenznehmer 
(ohne DPAG) (Mio. €) 249 305 388 532 745 1.056 1.274

Marktanteil
Lizenznehmer 2,4 % 3,0 % 3,9 % 5,3 % 7,6 % 10,5 % 12,7 %

Marktanteile DPAG 97,6 % 97,0 % 96,1 % 94,7 % 92,4 % 89,5 % 87,3 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071

Markt insgesamt 
Mio. Stück 16.505 16.533 16.641 17.005 16.892 17.273 17.549

Mengen Lizenznehmer  
(ohne DPAG) Mio. Stck. 392 470 616 910 1.129 1.485 1.823

Marktanteil der
Lizenznehmer 2,4 % 2,8 % 3,7 % 5,4 % 6,7 % 8,6 % 10,4 %

Marktanteil
DPAG 97,6 % 97,2 % 96,3 % 94,6 % 93,3 % 91,4 % 89,6 %
Die Zahl der beförderten Briefsendungen (Deutschland
insgesamt) ist gegenüber dem Trend in anderen europäi-
schen Ländern in den letzten fünf Jahren um durch-
schnittlich 1 Prozent pro Jahr gestiegen. Die rückläufige
Entwicklung der Deutschen Post AG ist insoweit nicht
auf abnehmende Sendungsmengen in Deutschland, son-
dern auf mehr Wettbewerb zurückzuführen.

Umsätze der Wettbewerber im lizenzpflichtigen 
Bereich

Die Umsätze der Wettbewerber mit lizenzpflichtigen
Dienstleistungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen
Dienstleistungen auf:
A b b i l d u n g  11

Umsatzentwicklung bei den lizenzpflichtigen Dienstleistungen

Dienstleistungen 2004
[Mio. €]

2005
[Mio. €]

2006
[Mio. €]

20071

[Mio. €]

PZA (förmliche Zustellung)2 73,6 56,4 69,0 59

A (≥ 200 g oder > 5-facher Preis
ab 2003: > 100 g oder ≥ 3-facher Preis) 37,6 51,8 89,7 108

B (inhaltsgleiche Briefsendungen > 50 g) 107,4 125,5 147 161

C (Dokumentenaustauschdienst) 1,0 1,0 0,7 1

D (qualitativ höherwertige Dienstleistungen) 256,6 380,7 543,6 700
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n o c h  Tabelle 11
1 Erwartungswerte
2 PZA = Postzustellungsaufträge (förmliche Zustellung nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften

 § 33 PostG; alle Angaben sind Selbstauskünfte der Lizenznehmer)

A b b i l d u n g  12

Aufteilung und Entwicklung der Umsätze bei lizenzpflichtigen Dienstleistungen

E (Einlieferung bei Annahmestellen der  DPAG) 10,8 23,7 36,5 43

F (Abholung aus Postfachanlagen der  DPAG) 5,6 4,9 6,2 7

G (Briefsendungen für das Ausland) 6,4 68,5 88,7      104

H (Briefsendungen aus dem Ausland)   < 0,1 4,6 8,3        10

Altlizenzen (Massensendungen) 25,4 25,5 8,3 6

Gewerbsmäßige Konsolidierung 3,0 57,5 75

Summe 531,5 745,5 1.055,5 1.274

Dienstleistungen 2004
[Mio. €]

2005
[Mio. €]

2006
[Mio. €]

20071

[Mio. €]
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Bemerkenswert ist der schon seit Jahren anhaltende
Trend, dass die qualitativ höherwertigen Dienstleistungen
(D-Lizenz) zunehmend nachgefragt werden. Diese
Dienstleistungen erreichten im Jahr 2000 lediglich einen
Anteil am Gesamtumsatz der Lizenznehmer von
27 Prozent; 2005 waren es bereits über 50 Prozent. Die
Tendenz ist steigend – für 2007 werden rund 56 Prozent
erwartet. 

Eine positive Entwicklung des Wettbewerbs ist auch bei
den Postzustellungsaufträgen zu verzeichnen: Hier konn-
ten die Wettbewerber der Deutschen Post AG ihren
Marktanteil von 2,4 Prozent im Jahr 2002 auf mittler-
weile über 20 Prozent steigern. Zusätzlich wurden die
Preise für Postzustellungsaufträge deutlich gesenkt. Für
das Jahr 2007 ist daher mit einem Rückgang der Umsätze
zu rechnen.

Die Beförderung von Briefsendungen für das Ausland hat
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im Jahr 2004
lag der Umsatz in diesem Bereich bei 6,4 Mio. Euro,
2006 dagegen bei 88,6 Mio. Euro. Für 2007 wird eine
weitere Steigerung auf 104 Mio. Euro erwartet. Auch der
Umsatz bei der Beförderung von Briefsendungen aus dem
Ausland hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt. 2007 er-
warten die Lizenznehmer Umsätze in Höhe von
10 Mio. Euro.

Unternehmensgrößen

Die Umsätze der Wettbewerber verteilen sich wie in Ab-
bildung 13 auf Unternehmen (ohne Deutsche Post AG).

Bei den Lizenznehmern mit einem Jahresumsatz bis
10 Mio. Euro handelt es sich zum größten Teil – gemäß
der üblichen Definition für Unternehmensgrößenklas-
sen27 – um kleine Unternehmen. Lediglich
23 Unternehmen fallen im Jahr 2007 mit einem Umsatz
von über 10 Mio. Euro nicht in diesen Bereich. Dies ist
u. a. darauf zurückzuführen, dass die für eine Betätigung
im größeren Umfang erforderlichen Beförderungsmengen
aufgrund der bis Ende 2007 vorhandenen Exklusivlizenz
der Deutschen Post AG nicht für den Wettbewerb zur
Verfügung stehen. Das Ausnutzen von Größenvorteilen
ist den Wettbewerbern auch nach den Gewichts- und
Preisgrenzenabsenkungen ab Januar 2003 und
Januar 2006 nur bedingt möglich gewesen.

Die Unternehmen haben im Geschäftsjahr 2006 nach ei-
genen Angaben Betriebsergebnisse wie in Abbildung 14
erzielt:

27 Die Europäische Kommission definiert Unternehmen mit einem Um-
satz bis 2 Mio. Euro als Mikro-Unternehmen und Unternehmen bis
10 Mio. Euro Umsatz als Kleinunternehmen.
A b b i l d u n g  13

Verteilung der Umsätze auf Unternehmen

1 Erwartungswerte der Lizenznehmer
2 In der Gruppe der umsatzstärksten Unternehmen (> 10 Mio. Euro) erzielten vier Lizenznehmer Umsätze von mehr als 50 Mio. Euro.

A b b i l d u n g  1 4

Betriebsergebnisse/Aufschlüsselung (ohne Deutsche Post AG)

Umsatz

Jahr

bis
10 000 €

10 001 €

bis 100 000 €

100 001 € bis 
500 000 €

500 001 € bis
1 Mio. €

> 1 Mio. € bis 
10 Mio. €

> 10 Mio. €

1998 30 51 26 3 7 3

2000 91 178 129 23 15 4

2002 96 186 149 32 41 7

2004 181 263 175 53 77 10

2006 116 190 108 39 103 21

20071 110 197 110 43 119 232

Anzahl der Unternehmen Anteil 

2005 2006 2005 2006

Gewinn 295 245 51 % 45 %

Neutral 179 150 31 % 27 %

Verlust 103 152 18 % 28 %
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3.2.2.2 Marktverhältnisse im Wettbewerbs-
bereich

Die Deutsche Post AG hat sich auch in dem bereits für
den Wettbewerb geöffneten Teil des Briefmarktes (rund
5 Mrd. Euro) behauptet: Ihr Marktanteil lag dort 2006 bei
rund 80 Prozent. Die beiden nächst größeren Wettbewer-
ber PIN Group AG und TNT Post AG haben in 2006 Um-
sätze in Höhe von zusammen mehr als 400 Mio. Euro im
deutschen Briefmarkt erzielt; dies entspricht einem
Marktanteil von ca. 8 Prozent. Auf den gesamten Brief-
markt (einschließlich des Monopolbereiches) bezogen be-
trägt der Marktanteil rund 4 Prozent. Der Abstand zwi-
schen der Deutschen Post AG und den größten
Wettbewerbern ist damit weiterhin außergewöhnlich hoch.

Ungeachtet dessen haben die Lizenznehmer im Wettbe-
werbsbereich ihren Umsatz seit 1998 kontinuierlich ge-
steigert und 2006 mit 1.055 Mio. Euro einen Marktanteil
von 21,5 Prozent erreicht. Für 2007 ist mit einer weiteren
Steigerung zu rechnen.

3.2.3 Wichtige Wettbewerber im Briefmarkt

3.2.3.1 Deutsche Post AG

Die Deutsche Post World Net ist mit DHL nicht nur im
Kurier-, Express- und Paketbereich, sondern mit der
Deutschen Post AG auch im Briefmarkt deutschlandweit
der mit Abstand größte Anbieter. Durch Expansion und
zahlreiche Übernahmen hat sich das Unternehmen zu ei-
nem international in über 220 Ländern agierenden Logis-
tikkonzern entwickelt.28

Die Eigentümerstruktur des Unternehmens verdeutlicht
dessen internationale Ausrichtung: 80 Prozent der im
Streubesitz befindlichen Aktien sind im Eigentum auslän-
discher Anteilseigner, nur 20 Prozent befinden sich in
deutschem Besitz. Vor allem Investoren aus den USA und
Großbritannien sind mit 36 Prozent und 21 Prozent stark
vertreten. Insgesamt befinden sich 69,5 Prozent der Ak-
tien im Streubesitz, 30,5 Prozent hält die staatliche KfW-
Bankengruppe.29 

Mit den Unternehmensbereichen Brief, Express, Logistik
und Finanzdienstleistungen deckt die Deutsche Post
World Net, oftmals über Tochterunternehmen, ein breites
Dienstleistungsspektrum ab. Beispielhaft sind hier fol-
gende Leistungen aufgeführt:
– Unternehmensbereich Brief (Deutsche Post): Zustel-

lung von Briefen, Werbesendungen und Presseproduk-
ten, Zusatzleistungen wie Adress- und Dokumenten-
management, Druck- und Lettershopleistungen,
Poststellen-Management

– Unternehmensbereich Express (DHL): Kurier-, Ex-
press- und Paketdienstleistungen

Den Erfolg des Unternehmens verdeutlichen die wich-
tigsten Finanzkennzahlen. Das Ergebnis der betrieblichen
Tätigkeit (EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) be-
trug 2006 im Unternehmensbereich Brief 2,05 Mrd. Euro.
Der Unternehmensbereich Express erzielte ein Ergebnis
von 325 Mio. Euro. Konzernweit lag das Ergebnis bei
3,87 Mrd. Euro. Der konsolidierte Jahresumsatz des Kon-
zerns betrug 2006 ca. 66 Mrd. Euro.30 Die Steigerung von
über 30 Prozent beruht im Wesentlichen auf Zukäufen

28 Quelle: Geschäftsbericht 2006 der DPWN, S. 26
29 Quelle: Geschäftsbericht 2006 der DPWN, S. 9 und 53
30 Quelle: Geschäftsbericht 2006 der DPWN, S. 14
A b b i l d u n g  15
Marktanteile im Wettbewerbsbereich

1 Erwartungswert

A b b i l d u n g  16
Umsatz- und Ergebnisanteile der Unternehmensbereiche der Deutsche Post World Net im Geschäftsjahr 2006

Quelle: Geschäftsbericht 2006 der DPWN

2002 2003 2004 2005 2006 20071

Wettbewerbsbereich
insgesamt in Mio. € ~ 2.400 ~ 3.300 ~ 3.400 ~ 4.100 ~ 4.900 ~ 5.000
Umsatz Lizenznehmer 
(ohne DPAG) in Mio. € 305,5 387,6 531,5 745,5 1.055,5 1.274
Marktanteile der
Lizenznehmer 12,7 % 11,8 % 15,6 % 18,2 % 21,5 % 25,5 %

Umsatz
(in Mio. €)

Umsatzanteil (in 
%)

EBIT
(in Mio. €)

Ergebnisanteil 
(EBIT, in %)

UB Brief 13.286 19,9 2.054 52,6
UB Express 17.195 25,7 325 8,3
UB Logistik 22.739 34,0 762 19,5
UB Finanzdienstleistungen 9.593 14,3 1.004 25,7
UB Services 4.048 6,1 – 237 – 6,1
UB gesamt 66.861 100,0 3.908 100,0
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von Unternehmen im Logistikbereich, die in den Konzern
eingegliedert wurden. 

3.2.3.2 PIN Group AG

Die PIN Group AG wurde ursprünglich als regionaler
Anbieter in Berlin gegründet. Nach eigener Einschätzung
ist sie mit rund 9 000 Mitarbeitern und dem Aufbau eines
bundesweiten Zustellnetzes31 zum größten Anbieter von
Briefdienstleistungen nach der Deutschen Post AG aufge-
stiegen. 

2006 verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Anga-
ben ein Beförderungsvolumen von 400 Millionen Sen-
dungen32 bei einem Umsatz von 168 Mio. Euro33. Für
2007 sei eine starke Steigerung auf ein Beförderungsvo-
lumen von über 1 Mrd. Sendungen und ein Umsatz von
über 350 Mio. Euro geplant. Derzeit macht die
PIN Group AG jedoch Verluste: In den ersten neuen Mo-
naten des Jahres 2007 betrugen diese 47,8 Mio. Euro bei
einem Umsatz von 195,3 Mio. Euro.34

Eigentümer der PIN Group AG sind derzeit fast aus-
schließlich große Zeitungsverlage: Axel-Springer-Ver-
lag, WAZ-Gruppe, Madsack-Gruppe und Holtzbrinck. Im
Juni 2007 erhöhte der  Axel-Springer-Verlag seine Ak-
tienanteile an der PIN Group AG auf 71,6 Prozent35. Die
erforderliche Freigabe wurde durch das Bundeskartellamt
ohne Auflagen erteilt. Im Herbst 2007 sind Aktienanteile
an Regionalzeitungsverlage wie die WEST MAIL Hol-
ding GmbH gegen Einbringung ihrer Postgeschäfte ver-
geben worden, so dass der Anteil des Springer-Verlages
an der PIN Group AG wieder leicht gesunken ist. Anfang
November 2007 hielt der Springer-Verlag noch
63 Prozent der Anteile.36

Die Zeitungsverlage erreichen über ihre Distributions-
netze bereits jetzt nahezu alle Haushalte. Die
PIN Group AG hat erklärt, mit mehr als 12 000 Filialen37

mittelfristig ein der Deutschen Post AG vergleichbar
dichtes Netz von stationären Annahmestellen bereitstel-
len zu wollen. Vorgesehen ist die Kooperation mit einem
Sparkassenverband, in dessen Filialen auch Briefdienst-
leistungen angeboten werden sollen. Aktuell verfügt die
PIN Group AG über 600 Filialen.38

Die PIN Group AG hat im Berichtszeitraum verstärkt Un-
ternehmen erworben oder Kooperationsverträge ge-

schlossen. Als wesentliche Übernahmen sind für den Be-
richtszeitraum folgende zu nennen: Im März 2007 erwarb
die PIN Group AG die Briefnetz Süd GmbH & Co. KG
(BNS) für den Markt im Süden und Südwesten Deutsch-
lands. Im Juni 2007 wurde Direkt-Express aus Ulm auf-
gekauft, das kurz zuvor die insolvente Unternehmens-
gruppe Jurex, einen der Hauptanbieter im Bereich der
Postzustellungsaufträge, übernommen hatte. Durch Er-
werb der Ostsee-Post in Rostock und der LN Briefkurier
GmbH in Lübeck im Juli 2007 wurde das Netz in Meck-
lenburg-Vorpommern und Ostholstein vervollständigt. Im
August 2007 übernahm die PIN Group AG zwei Unter-
nehmen der Ippen-Gruppe, die HNA Postlogistik GmbH
aus Kassel und die PSW Post Service Westfalen GmbH
aus Hamm, um die Aktivitäten in Hessen und Nordrhein-
Westfalen zu verstärken.

Im April 2007 hat die PIN Group AG eine deutschland-
weite Kooperation mit der Xanto GmbH & Co. KG ge-
startet. Fünf Spediteure haben sich 2006 unter dem Na-
men ‚Xanto’ zusammengeschlossen, darunter Mitgründer
der Paketdienste DPD und GLS, um mit regionalen Zu-
stelldiensten eine Kooperation aufzubauen. Gegenüber
Endkunden tritt Xanto jedoch bislang nicht als Anbieter
auf. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt darin, die Haupt-
läufe der Sendungen zwischen verschiedenen Regionen
als Transportleistung für andere Briefdienstleister durch-
zuführen. Demnächst soll dieses Netzwerk für den bun-
desweiten Versand von Geschäftspost genutzt werden
können.

Bisher ist die PIN Group AG hauptsächlich im Geschäfts-
kundensegment tätig, das aufgrund höherer Sendungsvo-
lumina den Einstieg in den Briefmarkt erheblich erleich-
tert und nicht zwingend ein flächendeckendes Netz von
Annahmestellen erfordert.

3.2.3.3 TNT Post 

Von den ausländischen Unternehmen, die auf dem deut-
schen Briefmarkt tätig sind, entfaltet die TNT Post die
breitesten Aktivitäten. International ist TNT als Anbieter
von Express- und Logistikleistungen in über 200 Ländern
aktiv.39 In Deutschland ist die niederländische TNT N.V.
Hoofddorp über ihre Tochter TNT Post im Bereich der
nationalen adressierten Zustellung aktiv. 71 Prozent der
Anteile von TNT Post Deutschland hält die TNT Group,
29 Prozent die Hermes-Logistik-Gruppe40, ein Tochterun-
ternehmen des Otto-Konzerns. Weitere Geschäftsfelder
wie die regionale adressierte Zustellung, die internatio-
nale adressierte Zustellung und die Zustellung unadres-
sierter Haushaltswerbung werden von verbundenen Un-
ternehmen wie der TNT Post Regioservice, Spring und
der TNT Post Direktwerbung abgedeckt. TNT Post und
Swiss Post International arbeiten im Wesentlichen mit der
Hermes Logistik Gruppe zusammen. 

31 Quelle: Presseartikel „PIN Mail-Sondermarke zum 800. Geburtstag
der Heiligen Elisabeth von Thüringen“, http://www.pin-group.net,
8. November 2007

32 Quelle: KEP-Meldungen KW 08/07, S. 2
33 Quelle: Presseartikel „Neuordnung in der Post-Branche“, Süddeut-

sche Zeitung, 4. November 2007
34 Quelle: Presseartikel „Briefgeschäft drückt Gewinn von Springer“,

Handelsblatt, 8. November 2007
35 Quelle: Presseartikel: „Springer fordert Deutsche Post heraus“, Fi-

nancial Times Deutschland, 29. Juni 2007
36 Quelle: Presseartikel „Pin AG bringt Springer Verlust“, Frankfurter

Allgemeine Zeitung, 8. November 2007
37 Quelle: Presseartikel „Verteilungs-Kampf“, Capital, Ausgabe 14/2007
38 Quelle: Presseartikel „Neuordnung in der Post-Branche“, Süddeut-

sche Zeitung, 4. November 2007

39 Quelle: „Die TNT-Gruppe in Deutschland“, http://www.tnt.de, Stand:
16. November 2007

40 Quelle: Presseartikel „Neuordnung in der Post-Branche“, Süddeut-
sche Zeitung, 4. November 2007
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In Deutschland ist die TNT Post zurzeit als Dienstleister
für Geschäftskunden positioniert und bietet insbesondere
die Zustellung von Brief- und Infopost-Sendungen an.
Die Dienstleistung umfasst dabei nicht nur die Beförde-
rung und Zustellung, sondern auch die Abholung und
Vorsortierung.
In den letzten zwei Jahren hat die TNT Post ihre Beteili-
gungen vermehrt: Neben mehr als 4 000 eigenen Zustel-
lern, insbesondere in den Ballungsräumen Nordrhein-
Westfalen, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart, hat sie sich
an über 150 Zustellpartnerunternehmen beteiligt, u. a. im
Großraum München und Bremen.41 In Bremen erwarb die
TNT Post eine 25,1-Prozent-Beteiligung an der Nord-
west-Mail GmbH (CITIPOST Bremen). Damit hat sich
die TNT Post den Zugang zu mehr als
400 000 Haushalten im Großraum Bremen und zum ge-
samten Netzwerk des CITIPOST-Verbundes, dem größten
alternativen Briefdienst im Nordwesten Deutschlands, er-
öffnet. In München beteiligte sich die TNT Post ebenfalls
mit 25,1 Prozent an dem regionalen Briefzusteller
ecoflash, einem Joint Venture des Süddeutschen Verlags
und der Verlagsgruppe Ippen. Damit erreicht TNT Post
1,6 Millionen Haushalte im Großraum München.
Deutschlandweit können zusammen mit Hermes über
90 Prozent aller Haushalte erreicht werden. Im Marktseg-
ment Direktwerbung (Verteilung von Werbesendungen)
hat TNT Post Direktwerbung mittlerweile eine Haus-
haltsabdeckung von 100 Prozent erreicht und stellt mit
36 000 eigenen Zustellern rund 41 Millionen Werbesen-
dungen pro Woche zu.42 Zusätzlich hat die TNT Post
2006 das Unternehmen PostCON, den größten Konsoli-
dierer in Deutschland, erworben. PostCON hat nach eige-
nen Angaben ein tägliches Konsolidierungsvolumen von
1,2 bis 1,5 Millionen Sendungen und bringt 13 Sortier-
zentren ein.43

3.2.3.4 Hermes Logistik Gruppe/primeMail

Im Marktsegment Brief- und Direktwerbung (Verteilung
von Werbesendungen) ist die Hermes Logistik Gruppe
mit primeMail – einem Joint Venture mit der
Swiss Post International – und einer Beteiligung an der
TNT Post (ehemalige Europost) positioniert. Sowohl die
Hermes Logistik Gruppe als auch die Swiss Post Interna-
tionale sind an primeMail zu 50 Prozent beteiligt.44 pri-
meMail ist in der Zustellung von Kleinwarensendungen,
Werbesendungen und Geschäftspost aktiv. Die Hermes
Logistik Gruppe verfügt mittlerweile über mehr als
13 000 Paketshops, die vom Versandhandel auch als al-
ternative Zustelladresse genutzt werden. 

3.2.3.5 Regionale Anbieter

Neben den Hauptwettbewerbern TNT Post und
PIN Group AG sind im Briefbereich über 750 weitere
Anbieter aktiv. Diese decken mit ihrer eigenen Infrastruk-
tur oftmals nur lokal oder regional begrenzte Zustellge-
biete ab. Im Berichtszeitraum war unter den Lizenzneh-
mern allerdings ein weiterer Trend zur Bildung von
Kooperationen zu erkennen. Um den Kunden ein größe-
res Zustellgebiet oder kürzere Brieflaufzeiten anbieten zu
können, gingen zahlreiche Anbieter Kooperationen ein
oder beteiligten sich an anderen Briefdiensten. Diese Ent-
wicklung wird auch durch das bevorstehende Ende der
Exklusivlizenz der Deutschen Post AG forciert. 

3.2.3.6 Ausländische Postdienstleister in 
Deutschland

Die Marktuntersuchung der Bundesnetzagentur (2006)
zeigt, dass in Deutschland auch eine Reihe von ausländi-
schen Unternehmen direkt bzw. über Verbindungen zu
Unternehmen aus anderen europäischen Ländern tätig ist.
Die Marktbedeutung dieser Unternehmen ist jedoch mit
einer Ausnahme gering: Im nationalen Briefgeschäft hat

41 Quelle: „TNT Post Deutschland - Facts and Figures“, http://www.tnt-
post.de, Stand: 16. November 2007

42 Quelle: „TNT Post Deutschland – Facts and Figures“, http://
www.tntpost.de, Stand: 16. November 2007

43 Quelle: „Zahlen und Fakten“, http://www.postcon.de, Stand:
16. November 2007 44 Quelle: „Profil“, http://www.primemail.de, 16. November 2007
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Aktivitäten von ausländischen Unternehmen (EU-Länder) in Deutschland

1 Erwartungswerte der Lizenznehmer

2006 2007
Inlandspost
(Einsammeln und/oder Zustellen 
in Deutschland)

TNT Post AG Deutschland TNT Post AG Deutschland

Auslandspost
(abgehend)
(nur Einsammeln in Deutschland, 
Zustellung  im Ausland)

Spring – G3 Worldwide Mail (Ger-
many) GmbH (joint venture TNT (NL), 
Royal Mail (GB) und Singapore Post
La Poste, DPD,
Austrian Post,
Swiss Post International,
Posten Sverige,
OptiMail AB

Spring – G3 Worldwide Mail (Ger-
many) GmbH (joint venture TNT (NL), 
Royal Mail (GB) und Singapore Post
La Poste, DPD,
Austrian Post,
Swiss Post International,
Posten Sverige,
OptiMail AB

Summe Umsätze 151 Mio. Euro ca. 200 Mio. Euro1
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bisher nur die niederländische TNT Post vergleichsweise
bedeutende Umsätze erzielt. Alle anderen Anbieter wie
Spring G3 Worldwide Mail, ein Joint Venture der TNT
(Niederlande), Royal Mail (Großbritannien) und Singa-
pore Post, La Poste (Frankreich), Swiss Post und die
schwedische OptiMail AB unterhalten Dependenzen in
Deutschland, um die abgehende Auslandspost für ihre
Heimatländer zu übernehmen.

Die Entwicklungen in Ländern, die den Briefmarkt be-
reits voll liberalisiert haben (z. B. Großbritannien oder
Schweden), zeigen, dass auch dort ausländische Postun-
ternehmen kaum vertreten sind. So ist der Briefmarkt in
Großbritannien seit dem 1. Januar 2006 bereits voll libe-
ralisiert. Als ausländische Unternehmen sind dort nur die
TNT Niederlande und die Deutsche Post Global Mail tä-
tig.

3.2.4 Entwicklungen bei Produkten und 
Dienstleistungen

Die Produkte und Dienstleistungen im lizenzpflichtigen
Teil des Briefmarktes waren und sind in der Übergangs-
phase von 1998 bis 2007 Restriktionen unterworfen
(siehe Teil I, Kap. 3.2.1 – Schrittweise Liberalisierung
des Briefmarktes). Die Wettbewerber haben sich zum ei-
nen beim Start in den Markt am Produktportfolio der
marktbeherrschenden Deutschen Post AG orientiert, um
überhaupt Zugang zu den an diese Produkte gewöhnten
Kunden zu erhalten. Zum anderen bedingte das Lizenzre-
gime des Postgesetzes (§§ 5, 6, 51 PostG) eine Standardi-
sierung der Dienstleistungen als Produkte.

Demnach waren im Berichtszeitraum nur die Beförde-
rung höhergewichtiger und höherpreisiger Briefsendun-
gen (ab 2006: > 50 g oder ≥ 2,5-facher Preis), der Doku-
mentenaustauschdienst, die qualitativ höherwertigen
Dienstleistungen, die Einlieferung bei Annahmestellen
der Deutschen Post AG, die Abholung aus Postfachanla-
gen der Deutschen Post AG und die Beförderung von
Briefsendungen für das Ausland sowie die förmliche Zu-
stellung für die Wettbewerber zugängig.

Von diesen Dienstleistungen bieten allein die qualitativ
höherwertigen Dienstleistungen einen Anreiz für die Ent-
wicklung innovativer Produkte. Dieser Anreiz hat aller-
dings durch die Definition einiger Standards, die für die
Konzentration der Nachfrage und für die Kooperation
zwischen den Lizenznehmern förderlich war, an Bedeu-
tung verloren. Eine nennenswerte Entwicklung neuer
Briefprodukte hat in der Übergangszeit also nicht stattge-
funden. 

Nach dem Wegfall der Exklusivlizenz werden die Wettbe-
werber der Deutschen Post AG nicht mehr an die rechtli-
chen Beschränkungen beim Marktzutritt gebunden sein.
Sie können ihre Dienstleistungen zukünftig frei gestalten.
Aufgrund der Zunahme des Wettbewerbs müssen sich die
einzelnen Anbieter jedoch durch ihre Preise und/oder
durch die Qualität ihrer Leistungen von Konkurrenten ab-
setzen. Die bisherigen D-Lizenznehmer verfügen bereits
über die notwendigen Voraussetzungen zur Erbringung
höherwertiger Dienstleistungen. Sie werden diese im

Rahmen eines Qualitätswettbewerbs voraussichtlich wei-
terhin anbieten. 

Neben qualitativ hochwertigen Dienstleistungen werden
neue Angebotsformen auf dem Markt erscheinen. Wie be-
reits in vielen anderen Ländern üblich, werden Brief-
dienstleister ihren Kunden zusätzlich zu der bis dato übli-
chen Briefpost mit einer Laufzeit von in der Regel einem
Tag die sogenannte B-Post für nicht eilige Sendungen an-
bieten. Bei der B-Post werden Sendungen  mit einer Lauf-
zeit von z. B. zwei bis vier Tagen zu einem reduzierten
Preis befördert. Durch die Bündelung der Sendungen und
die mögliche Reduzierung der Zustelltage können die Un-
ternehmen ihre Leistung zu einem günstigeren Entgelt an-
bieten. Die Erfahrungen aus anderen Ländern – wie z. B.
der Schweiz, wo der Anteil der B-Post je nach Kunden-
segment bis zu 70 Prozent des Gesamtaufkommens be-
trägt –, lassen nach der Markteinführung eine hohe Nach-
frage nach dieser Sendungsart auch durch Privatkunden
erwarten.

Verschiedene Anbieter wollen ab dem kommenden Jahr
zusätzlich andere als die bisher gängigen Briefformate
befördern. Darüber hinaus sind Weiterentwicklungen bei
der Preisgestaltung zu erwarten. Briefsendungen werden
dabei zukünftig nicht mehr wie bisher nach Gewicht, son-
dern nach Volumen bzw. Format abgerechnet. Hiermit
lässt sich ein neuer Kundenkreis für die Briefbeförderung
erschließen.

Verbesserungen bei Produkten und Dienstleistungen wer-
den darüber hinaus oftmals durch technische Entwicklun-
gen angestoßen. Im Briefmarkt ist eine zunehmende Aus-
weitung der klassischen Wertschöpfungskette zu
beobachten. In Ergänzung zur typischen Beförderungs-
leistung, die sich auf Einsammlung, Transport und Zu-
stellung der Sendungen beschränkt, werden zunehmend
Teile der Wertschöpfungskette aus dem vor- und nachge-
lagerten Bereich in ein Gesamtangebot einer integrierten
Briefdienstleistung (z. B. Hybriddienstleistung) einbezo-
gen. Beispiele hierfür sind postvorbereitende Leistungen
wie Datenverarbeitung, Druck, Kuvertierung oder
Adressmanagement, aber auch Response- und Inkasso-
leistungen. Diese Leistungen werden von Kunden zuneh-
mend gebündelt mit der Briefbeförderung auf speziali-
sierte Anbieter ausgelagert. Solche Anbieter profitieren
einerseits selbst von den höherwertigen, postnahen Zu-
satzleistungen. Andererseits schaffen sie für ihre Kunden
günstige Angebote, um die Sendungsempfänger an sich
zu binden.

Beispiele für solche integrierten Briefdienstleistungen,
bei denen der Versender seine Daten in elektronischer
Form an den Postdienstleister übergibt, sind am Markt
bereits zahlreich vorhanden. Für private Nutzer, die nur
wenige Briefe schreiben und zudem eine hohe Wechsel-
bereitschaft zu rein elektronischen Kommunikationsfor-
men aufweisen, ergibt sich allenfalls ein Mehrwert durch
höheren Komfort. Für gewerbliche Großversender dage-
gen sind solche Angebote interessant, da sich der Vorteil
einer Auslagerung postnaher Leistungen bei großen Sen-
dungsmengen vervielfacht.
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Als Folge der Marktöffnung ist zu erwarten, dass sich der
Markt für Briefdienstleistungen nach unterschiedlichen
Kundengruppen deutlicher als bisher differenzieren wird.

Geschäftskunden, die über 90 Prozent fast die gesamte
Nachfrage generieren, werden die größere Aufmerksam-
keit der Anbieter auf sich ziehen. Die Beförderung von
Werbepost (direct mail) mit jährlichen Wachstumsraten
von über 5 Prozent wird dabei nach Einschätzung der
Marktteilnehmer zukünftig besonders interessant sein.

Aufgrund von Erfahrungswerten im liberalisierten Be-
reich ist ein signifikanter Preisrückgang bei den Beförde-
rungsentgelten für Briefdienstleistungen für Kleinversen-
der kurzfristig eher nicht zu erwarten. Die Porti für
Briefsendungen von Privat- und Gelegenheitskunden
werden bei der Deutschen Post AG in den nächsten vier
Jahren voraussichtlich auf konstantem Niveau bleiben.
Der Wettbewerb kann demnach auch für Kleinkunden mit
Einsparmöglichkeiten verbunden sein, deren Ausmaß ab-
zuwarten bleibt.

3.2.5 Preisentwicklungen im Briefbereich

3.2.5.1 Inlandsbriefe

Das Preisniveau für Einzelbriefsendungen in Deutschland
lag im November 2007 insgesamt um 5 Prozent unter
dem Preisniveau von 2002. Die Preise der Wettbewerber
(mit Umsatzsteuer) liegen zum größten Teil unter den

Preisen der Deutschen Post AG. Dies gilt durchweg für
alle Gewichtsklassen.

Das Beispiel 50g-Brief bestätigt, dass die Preise der Wett-
bewerber zum größten Teil unter dem der Deutschen Post
AG (0,90 ct) liegen. Darüber hinaus zeigt sich, dass ein
Teil der Lizenznehmer auf die 20g-Gewichtsstufe ver-
zichtet: Etwa die Hälfte der Lizenznehmer rechnet Brief-
sendungen bis 50 Gramm nach einem „Einheitstarif“ ab.

3.2.5.2 Internationaler Preisvergleich

Im Gegensatz zur Entwicklung in Deutschland ist das
Preisniveau in den meisten europäischen Ländern seit
2002 kräftig gestiegen. Deutschland befindet sich damit
jetzt im europäischen Vergleich im Mittelfeld.

Zum internationalen Vergleich des Preisniveaus wurden
mehrere Produkte mit unterschiedlichen Preis-/Gewichts-
strukturen untersucht. Damit wurden gleichzeitig metho-
dische Unterschiede abgeschwächt, die bei einer Be-
schränkung auf nur ein Produkt – z. B. auf den
Standardbrief bis 20 Gramm – den Vergleich verzerren
können. 

Als Vergleichsländer dienten die in der nachfolgenden
Grafik aufgeführten EU-Länder. Für diese Vergleichslän-
der wurden die Produkte ausgewählt, die soweit wie mög-
lich den Produkten Postkarte, Standard-, Kompakt-,
Groß- und Maxibrief der Deutschen Post AG entspre-
A b b i l d u n g  1 8

Beispiel 50-Gramm-Brief

50g-Brief  -  Preise (aufsteigend geordnet)
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Preis in €

DPAG (0,90 €)

ungewichteter Durchschnittspreis:  0,70 €  

~ 80 % der Wettbewerber liegen mit ihrem Preis unter dem Preis der 

Medianpreis (0,76 €)
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chen. Verglichen wurde die jeweils schnellste Beförde-
rung im gewöhnlichen Briefdienst, für die – wie in
Deutschland – keine Lieferfrist garantiert wird, sondern
allenfalls eine wahrscheinliche, aber unverbindliche
Brieflaufzeit angegeben wird. Für Deutschland wurden
die Preise der Deutschen Post AG als dem bisher alleini-
gen Universaldienstanbieter im Briefmarkt zugrunde ge-
legt.

Bei einem internationalen Vergleich des Preisniveaus im
o. a. Sinne können mehrere Produkte mit unterschiedli-
chen Preisstrukturen (Beispiele siehe nachstehende Ta-
belle) einbezogen werden. Gleichzeitig werden Unter-
schiede abgeschwächt, die bei einer Beschränkung auf
nur ein Produkt – z. B. den Standardbrief bis 20 g – den
Vergleich verzerren könnten.

Für die so ausgewählten Produkte wurden die Preise in
nationaler Währung ermittelt. Diese Preise wurden da-
nach – wie bei der Bestimmung des deutschen Preisni-
veaus – mit den Absatzmengen für vollbezahlte Produkte
gewichtet. Die Summe der gewichteten Einzelpreise stellt
das Preisniveau in der jeweiligen nationalen Währung dar.

Das Preisniveau der Vergleichsländer in nationaler Wäh-
rung wurde anschließend über die vom Statistischen Bun-
desamt nach deutschem Währungsschema ermittelten
Verbrauchergeldparitäten in Euro umgerechnet. Der vom
Statistischen Bundesamt dabei verwendete „deutsche Wa-
renkorb“ repräsentiert bezüglich der einbezogenen Güter
und deren Gewichtung die Verbrauchsausgaben (ohne
Wohnungsmiete und ohne Pkw-Anschaffung) aller priva-
ten Haushalte in Deutschland.
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Preis-/Gewichtsstrukturen für Briefsendungen bis 50 g
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Preisniveau für Einzelbriefsendungen

Stand:
November 2007

D
[ € ]

UK
[ £ ]

A
[ € ]

GR
[ € ]

F
[ € ]

USA
[ $ ]

NL
[ € ]

Standardbrief (bis 20g) 0,55 0,34 0,55 0,52 0,54 0,41 0,44
Kompaktbrief (21–50g) 0,90 0,34 0,75 0,72 0,86 0,58 0,62
Kompaktbrief gegen-
über Standardbrief + 64 % 0 % + 36 % + 38 % + 59 % + 41 % + 41 %
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3.2.6 Beschäftigte im lizenzpflichtigen 
Bereich/Ausbildung

Die Erstellung der Briefdienstleistungen erfordert bei al-
ler technischen Entwicklung immer noch eine manuelle
Behandlung. Der Anteil der manuellen Tätigkeiten, ins-
besondere der Zustellung, stellt einen erheblichen, wenn

nicht den größten Anteil an der Wertschöpfungskette dar.
Die Beschäftigungslage hat aber nicht nur im Hinblick
auf die Wertschöpfung bei der Erstellung der Dienstleis-
tung, sondern auch wegen der Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt erhebliche Bedeutung. Deshalb ist auf die
Lage und die Entwicklung der Beschäftigung in den Post-
märkten näher einzugehen.
Beschäftigte bei der Deutschen Post AG
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Entwicklung der Beschäftigten bei der Deutschen Post AG 2003 bis 2006

1 Zur Vergleichbarkeit mit den Vorjahren: die Zahlen enthalten nicht die 2006 erstmals anteilig ermittelten Beschäftigten im Verwaltungsbereich
der DPAG (siehe auch Fußnote 2).

2 In den Zahlen dieser Spalte sind die von der DPAG 2006 erstmals anteilig ermittelten Beschäftigten im Verwaltungsbereich enthalten. Diese Be-
schäftigten übernehmen Tätigkeiten im Bereich Marketing, Vertrieb, Personalwesen, Rechnungswesen, Personalrecht, Personalentwicklung etc.
für die lizenzpflichtigen Postdienstleistungen (16 500 Vollzeitkräfte + 5 500 Teilzeitkräfte). Diese Arbeitsplätze wurden nicht neu geschaffen,
sondern lediglich innerhalb der Deutschen  Post AG auf den lizenzpflichtigen Bereich verlagert.

Beschäftigte bei den Lizenznehmern (ohne DPAG) 
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Entwicklung der Beschäftigten bei den Lizenznehmern 2003 bis 2006

Jahresdurchschnitt 2003 2004 2005 20061 20062

Vollzeitbeschäftigte 101.464 99.954 93.103 92.913 108.913

Teilzeitbeschäftigte 49.896 46.867 49.626 50.116 55.616

geringfügig Beschäftigte/
Minijobs 1.086 787 910 3.543 3.543

Post Service Filialen 1.100 2.900 4.000

geringfügig Beschäftigte/
kurzfristige Minijobs k.A. 672 1.201 2.023 2.023

Summe Beschäftigte 153.546 151.180 148.840 148.095 170.095

Jahresdurchschnitt 2003 2004 2005 2006

Vollzeitbeschäftigte 7.119 7.129 8.436 8.618

Teilzeitbeschäftigte 4.528 5.856 10.327 11.625

geringfügig Beschäftigte 16.681 20.471 25.535 26.968

g. B./kurzfristige Minijobs 954 1.877 960

Summe Beschäftigte 28.328 34.410 46.175 48.171
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A b b i l d u n g  2 3

Entwicklung der Beschäftigten (Deutsche Post AG/Lizenznehmer)

Anmerkung: Bei der Deutschen Post AG sind für 2006 wegen der Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur die Beschäftigten ohne die 2006 erstmals
anteilig ermittelten 21 500 Beschäftigten im Verwaltungsbereich dargestellt.
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Ausbildung

Zum 1. August 2005 sind neue Ausbildungsberufe im
KEP-Bereich (einschließlich Briefdienste) neu eingerich-
tet und mittlerweile vom Deutschen Industrie- und Han-
delstag anerkannt worden:

– die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-,
Express- und Postdienstleistungen und

– die dreijährige Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauf-
frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen.

Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an den Tätigkei-
ten der KEP- und Brief-Branche insgesamt und nicht
mehr nur an denen eines einzelnen Unternehmens. Die
Umstellung der Lehrpläne wurde von der Aufgabenstelle
für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen
– AKA – in Nürnberg ohne Rückgriff auf alte Ausbil-
dungsinhalte und -materialien vorgenommen.

Während das Interesse der traditionellen KEP-Unterneh-
men (Kurier- und Paketdienste) an der Ausbildung zu
KEP-Kaufleuten recht groß ist, bietet die Deutsche Post
AG traditionell weniger Ausbildungsplätze für KEP-
Kaufleute an (etwa 100 bis 200). Die neuen Postdienstan-
bieter haben die neuen Ausbildungsmöglichkeiten an-
fänglich nur zögerlich aufgegriffen, weil der Bedarf für
ausgebildete Vollzeitkräfte zunächst eher als gering ein-
geschätzt wurde.

Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse ist im Berichtszeit-
raum angestiegen, bei den KEP-Fachkräften auf 2 841
(davon 1 430 neue) und bei den KEP-Kaufleuten auf 400
(davon 236 neue). Die Ausbildung zur Fachkraft wird
nach wie vor hauptsächlich von der Deutschen Post AG
vorgenommen (Anteil der Auszubildenden bei etwa
60 bis 70 Prozent); die Zahl der Ausbildungsverträge ist
allerdings rückläufig. Dies wird zumindest teilweise auf-
gefangen durch eine Zunahme der Fachkraftausbildung
bei den Wettbewerbern. Die ersten KEP-Fachkräfte haben
2007 ihre Ausbildung abgeschlossen.

4. Analyse und Perspektiven des 
Wettbewerbs

4.1 Entwicklung des Marktes für Kurier-, 
Express- und Paketdienstleistungen

Im Vergleich zu anderen Branchen des Transportsektors
steigt das Umsatzvolumen im Markt für Kurier-, Express-
und Paketdienstleistungen. Auch zukünftig wird ein
Großteil des Zuwachses im Postsektor durch den KEP-
Bereich generiert werden.

Dies liegt einerseits daran, dass hier vornehmlich Ge-
schäftskunden als große Nachfrager für die Beförderung
ihrer Waren und Sendungen auftreten. Denn den Anforde-
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rungen der Wirtschaft entsprechend besteht eine hohe
Nachfrage nach einer Beförderung zeitkritischer, kleintei-
liger Sendungen zu festgelegten Terminen. Andererseits
werden in diesem Bereich zunehmend höherpreisige
Mehrwertleistungen angeboten, die vorwiegend von Ge-
schäftskunden nachgefragt werden.

Trotz Globalisierung und internationalem Handel werden
75 Prozent des Umsatzes im KEP-Bereich im Inlandsge-
schäft generiert. Wachstumstreiber sind vor allem die Zu-
stellungen an Privatadressen, die sogenannten business-
to-consumer- und consumer-to-consumer-Sendungen.
Durch Internet- und Versandhandel macht dieses Segment
mittlerweile 32 Prozent des Postmarktes aus.45 

Auf dem liberalisierten KEP-Markt liegen in Deutschland
weder strukturelle noch tatsächliche Wettbewerbshemm-
nisse vor. Die Marktanteile sind insgesamt betrachtet seit
geraumer Zeit unter den großen Anbietern DHL, UPS,
DPD, GLS und Hermes relativ gleichmäßig verteilt. Ein
regulatorischer Eingriff in diesen Markt war und ist der-
zeit nicht erforderlich. 

Der Markt für Paketdienstleistungen hat sich im Berichts-
zeitraum überdurchschnittlich positiv entwickelt. Die
Zahl der beförderten Pakete ist in allen Marktsegmenten
deutlich gestiegen. Die konjunkturellen Einflüsse haben
dazu maßgeblich beigetragen. Als erkennbarer Trend
zeichnet sich ab, dass es neben den immer wichtigeren
Expresspaketen für zeitkritische Sendungen weiterhin ein
ausgeprägtes Bedürfnis nach Standardpaketdienstleistun-
gen zu günstigen Preisen geben wird.

Bei der Anbieterstruktur haben sich in den letzten Jahren
keine bedeutenden Änderungen ergeben. Da die etablier-
ten Anbieter die zusätzlichen Mengen ohne weiteres in
ihren eigenen Systemen und Netzwerken befördern kön-
nen, sind Marktzutritte für neue Wettbewerber anhaltend
schwierig. 

Im Segment Paketbeförderung zwischen Unternehmen
(business-to-business-Pakete) steht Red Parcel Post (auf
Initiative verschiedener mittelständischer Transportunter-
nehmen gegründet) vor einem Markteinstieg. Markantes
Merkmal der Dienstleistung soll der Einsatz von Radio
Frequency Identification (RFID)-Etiketten sein. Sie sol-
len eine vereinfachte Erfassung und Verfolgung der Sen-
dungen und damit erhebliche Einsparungen beim Bear-
beitungsprozess der Sendungen ermöglichen. Auch
andere Anbieter wollen zukünftig verstärkt auf diese
Technologie setzen. Dies deutet darauf hin, dass der im
Marktsegment für Geschäftskundenpakete (sogenannte
business-to-x-Pakete) herrschende Preiswettbewerb sich
weiter verstärken wird.

Im Bereich der Geschäftskundenpakete sind die Marktan-
teile mit Ausnahme der Zustellung an Privatempfänger
(business-to-consumer-Pakete) nicht auffällig zugunsten
eines Anbieters verteilt. Bei business-to-consumer-Pake-
ten ist allerdings die Deutsche Post AG (DHL) mit einem
Marktanteil von deutlich über 50 Prozent weiterhin

Marktführer vor der Hermes Logistik Gruppe und DPD
Geopost. 

Im Markt Paketdienstleistungen für Kleinversender (con-
sumer-to-x-Pakete) war trotz fehlender gesetzlicher Betä-
tigungsschranken über lange Zeit fast ausnahmslos die
Deutsche Post AG (DHL) tätig. Das Angebot solcher Pa-
ketdienstleistungen galt aufgrund geringerer Paketmen-
gen, eines notwendigen Netzes von Annahme- bzw.
Rückgabestellen und höherer Zustellkosten im Vergleich
zum Paketgeschäft mit Geschäftskunden für andere Wett-
bewerber als wenig attraktiv. Diese Einschätzung hat sich
allerdings grundlegend geändert, seitdem die Paketdienst-
leister durch den boomenden Versandhandel ohnehin flä-
chendeckend Pakete an Privatadressen zustellen.

Bei den Privatkundenpaketen ist in den letzten drei Jahren
eine dynamische Entwicklung zu mehr Wettbewerb zu
verzeichnen. Durch den verstärkten Auftritt der Hermes
Logistik Gruppe, dem Zustellunternehmen des Otto-Kon-
zerns, ist der Markt nachhaltig in Bewegung geraten. Mit
bundesweit 13 562 Paketshops verfügte Hermes im
Jahr 2007 über mehr Annahmestellen als die
Deutsche Post AG (DHL), die zurzeit 12 628 stationäre
Einrichtungen betreibt (siehe auch Teil II, Kap. 2 – Post-
Universaldienstleistungen). Die Deutsche Post AG hat
angekündigt, durch weitere sogenannte Postpoints mit
eingeschränktem Produktangebot ihr Filialangebot bis
Anfang 2008 auf 13 500 auszubauen.46

Im Wesentlichen sind die Deutsche Post AG (DHL) und
die Hermes Logistik Gruppe bisher die einzigen Unter-
nehmen, die in diesem Markt flächendeckend tätig sind.
Seit der Verstärkung seines Engagements konnte Hermes
seinen Marktanteil auf inzwischen mehr als 20 Prozent
steigern. Wesentliche Gründe für den Markterfolg von
Hermes sind die von Privatkunden bereitwillig angenom-
menen Alternative zum Leistungsangebot der
Deutschen Post AG (DHL) und eine stark erweiterten
Präsenz in der Fläche. Als Reaktion auf diese Entwick-
lung hat die Deutsche Post AG (DHL) ihre Entgelte für
die Beförderung von Päckchen und Schalterpaketen im
Jahr 2006 abgesenkt. Dennoch liegt das Angebot von
Hermes für die Beförderung von kleinen Paketen preis-
lich unter dem von DHL. Hermes bietet außerdem zusätz-
lichen Mehrwert durch Sendungsverfolgung und die
Übernahme der Haftung bis 500 Euro.

Die Entwicklung dieses Marktes ist richtungweisend da-
für, dass auch in bisher weniger attraktiven Märkten wie
dem für Paketdienstleistungen für Kleinversender Wett-
bewerb entstehen kann und die Verbraucher durch neue
Wahlmöglichkeiten und sinkende Preise von mehr Wett-
bewerb profitieren können. Ob neben der Deutschen
Post AG (DHL) und Hermes Logistik Gruppe auch an-
dere Anbieter mit bisher nur geringen Umsätzen in die-
sem Markt verstärkt auftreten werden, ist derzeit nicht ab-
sehbar.

45 Quelle: KEP-Nachrichten, Nr. 5/2007, S. 1
46 Quelle: Pressartikel „100. Postpoint von bundesweit mehr als 600 zu-

sätzlichen Filialen eröffnet“, www.dpwn.de, 24. September 2007
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4.2 Entwicklung des Briefmarktes

Bei der Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Brief-
markt ist zu unterscheiden, ob die Anbieter mit komplett
selbst erbrachten Ende-zu-Ende-Briefdienstleistungen
mit der marktbeherrschenden Deutschen Post AG kon-
kurrieren oder aber den Markt über den Netzzugang eines
großen anderen Anbieters bedienen. Beides wird in
Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht in glei-
chem Maße genutzt.

4.2.1 Entwicklung bei Ende-zu-Ende-
Briefdienstleistungen

Der bisher entstandene Wettbewerb hat sich im deutschen
Briefmarkt beinahe ausschließlich bei Ende-zu-Ende-
Briefdienstleistungen entwickelt, also einschließlich der
„letzten Meile“ bis zum Empfänger. Nach der endgülti-
gen Freigabe des Briefmarktes für den Wettbewerb wer-
den insbesondere große Wettbewerber mit Ende-zu-Ende-
Briefdienstleistungen – wie die PIN Group AG oder die
TNT Post – die neuen Möglichkeiten nutzen und ihre
Marktpräsenz weiter ausbauen. Die dafür notwendigen
Investitionen sind bereits getätigt worden.

Zusätzlich haben sich Kooperationen zwischen den
Dienstleistern gebildet, um rechtzeitig zum Zeitpunkt der
vollständigen Liberalisierung durch weitreichende Netz-
werke Wettbewerbsvorteile realisieren zu können. Aber
auch kleinere Unternehmen mit regionalem Bezug nutzen
in geografischen Nischen die Chancen, die mit der Markt-
öffnung verbunden sind.

Die von der Bundesnetzagentur erhobenen Marktdaten
zeigen, dass der Markteinstieg und der flächenmäßige
Ausbau der Netze durch die Wettbewerber der Deutschen
Post AG bisher zufriedenstellend angelaufen ist. Wegen
der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG ist dies vor-
wiegend über das Angebot qualitativ höherwertiger
Dienstleistungen, mit den sogenannten D-Lizenzen, er-
folgt. Seit Inkrafttreten des Postgesetzes im Jahr 1998 bot
dieser Nischenmarkt für die lizenzierten Wettbewerber
die einzige Möglichkeit, auch Briefsendungen unterhalb
der Monopol-Gewichts- und Preisgrenze gesetzeskon-
form befördern zu dürfen.

Die mittlerweile erreichte absolute Zahl der Lizenzneh-
mer und die gewählten Lizenzvarianten verdeutlichen,
dass von dieser Möglichkeit über die vergangenen Jahre
hinweg rege Gebrauch gemacht worden ist. Im Briefsek-
tor hat es seitdem einen Boom von Unternehmensgrün-
dungen gegeben. Die beförderten Sendungen sowie die
erzielten Umsätze haben sich seit Beginn der Marktöff-
nung im Jahr 1998 vervielfacht. Die Wettbewerber haben
im Jahr 2006 bereits 1,48 Milliarden Sendungen beför-
dert; für 2007 werden bis zu 1,8 Milliarden Sendungen
erwartet.

Inzwischen wird die gesamte Fläche der Bundesrepublik
Deutschland von den Wettbewerbern in Konkurrenz zur
Deutschen Post AG mit Briefdienstleistungen versorgt.
Bemerkenswert ist die hohe Zahl der Lizenznehmer, die
in den neuen Bundesländern als Existenzgründer tätig ge-
worden sind. Die dort inzwischen erreichte Lizenzdichte
belegt, dass auch in strukturschwachen Gebieten eine
Versorgung durch alternative Anbieter gegeben ist.
A b b i l d u n g  24

Erreichter Stand der Lizenzierung im Postbereich (seit 1998)

Bundesland

Einwohner
(in 1.000; 

Stand: 
31.12.06)

Lizenzanträge 
(Stand: 31.10.07)

aktive 
Lizenznehmer

(Stand: 31.10.07)

Lizenzdichte
(aktive 

Lizenznehmer je
1 Mio. Einw.)

Baden-Württemberg 10.739 236 72 6,7
Bayern 12.493 213 67 5,4
Berlin 3.404 68 21 6,2
Brandenburg 2.548 114 48 18,8
Bremen 664 14 5 7,5
Hamburg 1.754 59 17 9,7
Hessen 6.075 156 42 6,9
Mecklenburg-Vorpommern 1.694 72 19 11,2
Niedersachsen 7.983 256 81 10,1
Nordrhein-Westfalen 18.029 572 158 8,8
Rheinland-Pfalz 4.053 87 42 10,4
Saarland 1.043 25 8 7,7
Sachsen 4.250 219 72 16,9
Sachsen-Anhalt 2.442 129 47 19,2
Schleswig-Holstein 2.834 90 26 9,2
Thüringen 2.311 110 35 15,1
Summe: 82.316 2.420 760 10,6
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Bei den für qualitativ höherwertige Dienstleistungen er-
teilten Lizenzen hat es in den letzten Jahren eine Ver-
schiebung innerhalb der genutzten Lizenzvarianten gege-
ben. Lag kurz nach Beginn der Marktöffnung der
Schwerpunkt noch auf der taggleichen und Übernacht-
Zustellung, so hat er sich erkennbar in Richtung der Sen-
dungsverfolgungsvariante verschoben. Letztere bietet aus
Anbietersicht den Vorteil, Sendungen auch mit überregio-
nalen Zieladressen qualitativ höherwertig befördern zu
können, ohne an die festen Zeitfenster der taggleichen
und Übernacht-Zustellung gebunden zu sein. Die inte-
grierte Brief-Logistikdienstleistung hat sich für eine be-
grenzte Anzahl von Anbietern als Ergänzung des Pro-
duktportfolios für Kunden mit umfangreichem
Rechnungsversand oder Direct-Mail-Aktionen erwiesen.

Die Entwicklung der D-Lizenz zeigt, dass allein der Zu-
gang zu den leichtgewichtigen Sendungen unter
50 Gramm, die ca. 75 Prozent des Briefmarktes ausma-
chen, die Briefvolumina erschließt, die für eine positive
Geschäftsentwicklung unabdingbar sind. Hier sind die
Mengenvorteile erreichbar, die zur Degression der Stück-
kosten führen und Flexibilität in der Preissetzung schaf-
fen. Der trotz der restriktiven Bedingungen dennoch er-
zielte Erfolg der D-Lizenz lässt darauf schließen, dass die
Wettbewerber der Deutschen Post AG in der Lage sein
werden, ihre Marktanteile nach der vollständigen Öff-
nung des Briefmarktes auszubauen.

Der Marktanteilsvorsprung der Deutschen Post AG blieb
im Berichtszeitraum weiterhin außergewöhnlich hoch.
Erfahrungen aus bereits liberalisierten Postmärkten wie
z. B. in Schweden oder Neuseeland zeigen, dass ein Weg-
fall der gesetzlichen Monopolregelung allein kurz- bis
mittelfristig nicht zu einer deutlichen Schwächung des
ehemaligen Monopolisten führt. Das Gleiche ist in
Deutschland zu erwarten.

Neben der Marktfreigabe werden allerdings auch weitere
Parameter wie neue Vorgaben bei den wesentlichen Ar-
beitsbedingungen, die umsatzsteuerrechtliche Behand-
lung der Marktteilnehmer sowie die erweiterten preisli-
chen Gestaltungsspielräume der Deutschen Post AG
infolge der Reduzierung der Preisregulierung bedeuten-
den Einfluss auf die weitere Wettbewerbsentwicklung im
deutschen Briefmarkt haben. Unter den bestehenden Rah-
menbedingungen ist davon auszugehen, dass die markt-
beherrschende Stellung der Deutschen Post AG im Brief-
markt vorerst bestehen bleiben wird. 

Anreize für mehr Wachstum und Wettbewerb im Brief-
markt gehen aber nicht allein von Veränderungen der na-
tionalen Rahmenbedingungen aus. Auf europäischer
Ebene wird die Liberalisierung aller Postmärkte in den
Mitgliedstaaten erreicht – wenn auch voraussichtlich mit
Verzögerung. Spätestens dann ist auf den Märkten durch-
gängig mit zunehmendem Wettbewerb unter den Postun-
ternehmen zu rechnen. Der vollendete europäische Bin-
nenmarkt für Postdienste wird das Wachstum des
internationalen Briefaufkommens weiter anregen. Dieje-
nigen Länder, die sich für eine frühere Liberalisierung ih-

res Briefmarktes als andere entscheiden, werden von die-
sem Sendungswachstum mehr profitieren als diejenigen,
die den jeweils letztmöglichen Zeitpunkt wählen. 

4.2.2 Entwicklung von Kooperationen und 
Zustellnetzen

Kooperationen stehen für die freiwillige Zusammenarbeit
von Unternehmen, die zwar rechtlich selbstständig blei-
ben, jedoch einen Teil ihrer wirtschaftlichen Unabhängig-
keit abgeben. Vorteile für die beteiligten Unternehmen
können sich sowohl aus dem Einkauf von Leistungen
(Material, Maschinen etc.) ergeben als auch aus der Er-
zielung von Skaleneffekten durch größere Mengen. Da-
rüber hinaus kann durch das Eingehen von Kooperationen
die eigene Marktposition gegenüber dem marktbeherr-
schenden Anbieter verbessert werden.

Bereits 1999 schlossen sich im Briefmarkt die ersten Li-
zenznehmer zu Kooperationen zusammen, von denen ei-
nige bis zum heutigen Tag erfolgreich zusammenarbeiten.
In den Jahren 2000 und 2001 begannen weitere Lizenz-
nehmer, ihr Kerngeschäft auf spezielle Beförderungsarten
(z. B. Postzustellungsaufträge) oder Kundengruppen
(z. B. Großversender) auszurichten. In den Jahren 2004
und 2005 traten erste Holdinggesellschaften bzw. Kon-
zerne in den deutschen Postmarkt ein, die mit finanzkräf-
tigen Investoren (z. B. Zeitungsverlage, ausländische In-
vestoren etc) der Deutschen Post AG als ernst zu
nehmende Konkurrenten im Wettbewerb entgegentreten
können. Zum bundesweiten Aufbau von Zustellnetzen
werden seitdem Tochterunternehmen gegründet, Beteili-
gungen an bestehenden Lizenznehmern getätigt oder aber
in Form von „asset-sells“ (Vermögensaufkäufe und Kun-
denübernahme) die Geschäftstätigkeit der Lizenznehmer
übernommen.  

In den Jahren 2006 und 2007 war unter den Lizenzneh-
mern ein deutlicher Konzentrationsprozess zu erkennen.
Die Wettbewerber verfolgen in ihren Bestrebungen das
Ziel, für die Marktöffnung Anfang 2008 optimal aufge-
stellt zu sein. Um in dem dann zu erwartenden Preis- und
Qualitätswettbewerb bestehen zu können, werden insbe-
sondere kleinere Unternehmen auf eine Ausdehnung des
Zustellnetzes und eine Flexibilisierung ihrer Kosten ange-
wiesen sein. 

Die PIN Group AG und die TNT Post haben in den
Jahren 2006 und 2007 zusammen 164 andere Lizenzneh-
mer im Briefmarkt übernommen. Diese sind somit in an-
derer Form weiter am Markt aktiv. Über die Zahl und
Reichweite der am Markt insgesamt eingegangenen Ko-
operationen hat die Bundesnetzagentur keine vollständi-
gen Informationen, da diese nicht erfasst werden. 

Mit der Öffnung des Marktes Anfang 2008 wird der Kon-
zentrationsprozess unter den Anbietern voraussichtlich
weitergehen. Aussagen über konkrete Entwicklungen bei
der Marktstruktur sind derzeit noch verfrüht. In einem
dann veränderten Wettbewerbsumfeld sind weitere Bewe-
gungen jedoch zu erwarten.
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4.2.3 Entwicklung bei Netzzugang und 
Konsolidierung

Die Alternative zum Komplettangebot der Beförderungs-
dienstleistung ist die Nutzung der Infrastruktur des markt-
beherrschenden Anbieters Deutsche Post AG. Mögliche
Zugangspunkte sind derzeit die Briefzentren Abgang
(BZA) oder Eingang (BZE). 

Der Netzzugang für Anbieter von postvorbereitenden
Konsolidierungsleistungen ist seit dem Beschluss des
Bundeskartellamtes im Februar 2005 für den Wettbewerb
freigegeben. Die Wettbewerbsbedingungen für Konsoli-
dierer haben sich seitdem grundlegend geändert. Bedeu-
tende Anbieter aus diesem Bereich sind z. B. die freesort
GmbH aus Düsseldorf, die 2006 von der Francotyp-Pos-
talia-Gruppe übernommen wurde und in zehn deutschen
Ballungsräumen vertreten ist, und das Unternehmen Post-
CON, das 2006 von der TNT Post erworben wurde und
deutschlandweit dreizehn Ballungsräume abdeckt.

In Deutschland hat es seit dem Öffnungsbeschluss aller-
dings keinen Nachfrageschub durch den Zugang zu
Teilleistungen des Marktbeherrschers gegeben. Die Bun-
desnetzagentur hat für das Jahr 2006 ein Sendungsauf-
kommen von 400 Millionen Stück ermittelt, das von
Konsolidierern an die Deutsche Post AG übergeben
wurde. Den Wettbewerbern ist es bislang nicht gelungen,
ihr Marktpotenzial auszuschöpfen. Anders sieht es z. B.
in Großbritannien oder den USA aus. Dort findet der
Wettbewerb aufgrund niedriger Zugangsentgelte zum
Netz der Royal Mail bzw. USPS vorwiegend durch Nut-
zung des Teilleistungszugangs statt.

Nach Einschätzung vieler Marktteilnehmer ist die
vergleichsweise statische Marktentwicklung bei der Kon-
solidierung in Deutschland unter anderem darauf zurück-
zuführen, dass Konsolidierungsleistungen von Wettbe-
werbern der Umsatzsteuerpflicht unterworfen sind. Da
hingegen die Deutsche Post AG ihre Leistungen im Rah-
men von Teilleistungsverträgen, die sie direkt mit End-
kunden abschließt, umsatzsteuerfrei anbieten kann, blei-
ben die Einsparmöglichkeiten aus der Inanspruchnahme
anderer Konsolidierer für den Versender insgesamt über-
schaubar.

Veränderungen bei der Marktsituation der Konsolidierer
werden im kommenden Jahr u. a. davon abhängig sein, ob
die Deutsche Post AG ihre Zugangsentgelte anpasst. Da
sie zukünftig nicht mehr der ex-ante-Genehmigung unter-
liegen, eröffnen sich ihr neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Zu betonen ist allerdings, dass grundsätzlich auch andere
Wettbewerber mit flächendeckenden, parallelen Zustell-
netzen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Kapazitäten
mit Sendungen anderer Wettbewerber aufzufüllen. Die
Nutzung von Teilleistungen bleibt also zukünftig nicht
auf Leistungen der Deutschen Post AG beschränkt. Die
Öffnung für den Teilleistungszugang bietet sich für an-
dere Wettbewerber z. B. dann an, wenn in der Aufbau-
phase das eigene Sendungsaufkommen noch dauerhaft zu
gering ist.

In Deutschland haben die Kunden insgesamt drei Alterna-
tiven bei der Wahl des Versands. Zunächst können sie
ihre Sendungen direkt über die Deutsche Post AG versen-
den, z. B. durch Abgabe der Sendung in einer Filiale der
Deutschen Post. Des Weiteren kann die Sendung indirekt
über die Deutsche Post AG versendet werden, indem die
Sendung zunächst an einen Dienstleister für postvorberei-
tende Leistungen übergeben wird, der sie an die
Deutsche Post AG weitergibt. Eine dritte Möglichkeit ist
der direkte Versand über Wettbewerber. Diese verzeich-
neten im Jahr 2006 bereits ein Volumen von über
1,4 Milliarden Sendungen.

Die weitere Entwicklung lässt sich derzeit nicht vorhersa-
gen. Es ist allerdings aus jetziger Sicht  davon auszuge-
hen, dass die Konsolidierung ein Marktsegment mit be-
grenztem Umfang bleiben wird und dass der Wettbewerb
in Deutschland weiterhin schwerpunktmäßig bei Ende-
zu-Ende-Briefdienstleistungen stattfinden wird.

4.3 Ausblick

Die Öffnung des Briefmarktes als letzter reservierter Be-
reich im Postsektor erfolgt zu Beginn des Jahres 2008.
Die Bundesrepublik Deutschland geht damit vielen,
wenngleich nicht allen anderen europäischen Ländern in
der Marktöffnung voraus. Mit dem Ende der gesetzlichen
Exklusivlizenz wird ein wesentliches, strukturelles Wett-
bewerbshemmnis beseitigt, durch das die Entwicklung ei-
nes funktionierenden Wettbewerbs im Briefmarkt bisher
nicht möglich war.

Die Liberalisierung des Briefmarktes wird insbesondere
Vorteile für die Verbraucher mit sich bringen. Die Ver-
braucher profitieren durch tendenziell sinkende Preise
und neue Wahlmöglichkeiten durch alternative Angebote
am Markt. Ob dies vorerst allein Geschäftskunden vorbe-
halten sein wird, bleibt abzuwarten. Die Grundversor-
gung mit Postdiensten ist auch nach der Marktfreigabe si-
chergestellt. Die Zahl der Annahmestellen wird sich
durch den Wettbewerb im nächsten Jahr voraussichtlich
weiter erhöhen.

4.4 Versorgung einzelner Bundesländer mit 
lizenzpflichtigen Postdienstleistungen

Anhand der Darstellung der Entwicklung des Wettbe-
werbs in zwei ausgesuchten Bundesländern soll verdeut-
licht werden, inwieweit sich nach nunmehr zehn Jahren
schrittweiser Marktöffnung wettbewerbliche Strukturen
herausgebildet haben.

Bundesland Brandenburg

Hauptanbieter im Briefdienst im Bundesland Branden-
burg ist – wie überall in Deutschland – derzeit die
Deutsche Post AG. Neben ihr erbringen andere Anbieter
mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen lizenzpflich-
tige Postdienstleistungen.

Derzeit sind weitere 46 Lizenznehmer in Konkurrenz zur
Deutschen Post AG aktiv tätig, die meisten mit einer
D-Lizenz, die unter bestimmten Voraussetzungen auch
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die Beförderung von Briefsendungen unter 50 Gramm er-
laubt. Davon bedienen 28 Unternehmen eine lokale
Nachfrage nach Briefdienstleistungen und liefern als
Konsolidierer die Briefsendungen, die sie selbst nicht zu-
stellen können, in der nächsten Einrichtung der Deut-
schen Post AG ein. Weitere acht arbeiten in einem der
beiden großen bundesweiten Verbünde. 

Ein weiteres Unternehmen, das von Verlegern initiiert
wurde, arbeitet landesweit und unabhängig. Die Leis-
tungsfähigkeit ist im konkreten Fall (auch unter Berück-
sichtigung des Verlagshintergrundes) gegeben. 

Neun weitere Firmen sind als lokale Anbieter, teilweise in
kleinen regionalen Verbünden, aber ohne Verbindung zu
den großen Zusammenschlüssen, gemeinsam mit benach-
barten Unternehmen, aktiv tätig.

Bundesland Bayern 

Hauptanbieter im Briefdienst im Bundesland Bayern ist
auch hier derzeit die Deutsche Post AG. Neben ihr erbrin-
gen andere Anbieter mit unterschiedlichen Leistungs-
merkmalen lizenzpflichtige Postdienstleistungen. 

Derzeit sind weitere 87 Lizenznehmer in Konkurrenz zur
Deutschen Post AG aktiv tätig, die meisten mit einer
D-Lizenz. Davon bedienen 27 Firmen als Konsolidierer
eine lokale Nachfrage nach Briefdienstleistungen und lie-
fern als Konsolidierer die Briefsendungen, die sie selbst
nicht zustellen können, in der nächsten Einrichtung der
Deutschen Post AG ein. 

Von den verbliebenen 60 Unternehmen arbeiten zehn re-
gional in einem überregionalen Verbund, eine Firma lan-
desweit in einem weiteren überregionalen Verbund. Im
Zuge der Expansionsbemühungen um eine flächende-
ckende Versorgung ist bald mit einer Erweiterung dieser
Verbünde aus den im Bundesland Bayern existierenden
Unternehmen zu rechnen. Auffällig ist, dass im Bemü-
hen, eine flächendeckende Versorgung zu erreichen, die
vorgenannten Verbünde in Gebieten, die bisher noch
nicht durch das eigene Netz erschlossen werden konnten,
kooperativ mit lokal ansässigen, unabhängig wirkenden
Unternehmen zusammen arbeiten.

Von den verbliebenen 49 Unternehmen ist für sich ge-
nommen keines landesweit und unabhängig tätig. Es ist
durchweg festzustellen, dass der jeweilige Wirkungskreis
dieser Unternehmen sich an gewachsenen Regionalstruk-
turen (Unter-, Mittel-, Oberfranken, Oberpfalz, Nieder-
und Oberbayern, Schwaben) oder in den Fällen, in denen
sich Verlage im Briefgeschäft einbringen, an deren Ver-
teilgebiet orientiert. 

Von den regional ausgerichteten Unternehmen sind 24 als
lokale Leistungsträger, vielfach mit Verlagshintergrund,
teilweise als kleiner regionaler Verbund gemeinsam mit
benachbarten Unternehmen, aktiv tätig. 

Die übrigen 25 sind weitestgehend autonom und ohne
Verbundstruktur meist in einem Stadtgebiet oder Gemein-
deverbund aktiv. Eine über dieses Gebiet hinausgehende
Wirkung ist hierbei nicht erkennbar.

Teil II Universaldienst
1. Einleitung
Der Universaldienst wird derzeit im Rahmen der Exklu-
sivlizenz ausschließlich von der Deutschen Post AG, im
Übrigen von dieser und anderen privaten Anbietern, er-
bracht. Allerdings ist derzeit allein die Deutsche Post AG
nach § 52 PostG verpflichtet, Universaldienstleistungen
im Sinne der gemäß § 11 Abs. 2 erlassenen Verordnung,
der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV),
zu erbringen. Diese Verpflichtung gilt allerdings nur für
den Zeitraum der gesetzlichen Exklusivlizenz, die bis
zum 31. Dezember 2007 läuft. 

Die PUDLV wird ergänzt durch die freiwillige Selbstver-
pflichtung der Deutschen Post AG zur Konkretisierung
und Ergänzung der Universaldienstleistungsverpflich-
tung, mit der sie sich bereit erklärt, über die bisherigen
Verpflichtungen der Post-Universaldienstleistungsverord-
nung hinaus flächendeckend weitere Leistungen anzubie-
ten. Die Selbstverpflichtung gilt bis zum 31. Dezember
2007 (Bundestagsdrucksache 15/3186).

Im Berichtszeitraum haben sich hinsichtlich der Univer-
saldienstleistungen folgende wesentliche Entwicklungen
ergeben.

2. Post-Universaldienstleistungen
Stationäre Einrichtungen

Die Post-Universaldienstleistungsverordnung verlangt,
dass bundesweit mindestens 12 000 stationäre Einrich-
tungen vorhanden sind, in denen Verträge über Beförde-
rungsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 PUDLV
abgeschlossen werden können. Bis zum 31. Dezember
2007 müssen mindestens 5 000 dieser Einrichtungen mit
posteigenem Personal betrieben werden.

Informations- und Meldesystem

Das mit der Deutschen Post AG vereinbarte Informati-
ons- und Meldesystem über Standorte der stationären
Einrichtungen wurde auch im Berichtszeitraum erfolg-
reich praktiziert. Die Bundesnetzagentur war auf Grund
dieser Meldungen in jedem Einzelfall in der Lage zu prü-
fen, ob die rechtlichen Vorgaben der PUDLV eingehalten
worden sind.

Aus den Meldungen der Deutschen Post AG geht unter
anderem hervor, dass es von Januar 2006 bis Oktober
2007 in 486 Fällen zu außerordentlichen Kündigungen
von Agenturverträgen gekommen ist. In 446 Fällen
wurde der Betrieb alsbald, in jedem Fall aber innerhalb
von drei Monaten durch einen anderen Agenturnehmer
wieder aufgenommen.

In drei Fällen bestand die Vakanz länger als drei Monate
(längste Dauer vier Monate), es wurde jedoch ein „Vertre-
ter“-Post-Service (i. d. R. ein speziell ausgestatteter
Kleintransporter auf PKW-Basis, der das gesamte Leis-
tungsspektrum einer Post-Service-Filiale vorhält) als
Übergangslösung bis zur Wiedereröffnung der stationären
Einrichtung eingesetzt.
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Entwicklung der Gesamtzahl der stationären Einrichtungen

Stationäre Einrichtungen 
insgesamt

davon mit unternehmenseigenem 
Personal

Ende 1997 15.331 10.095

Ende 1998 14.482 7.946

Ende 1999 13.948 5.956

Ende 2000 13.663 5.590

Ende 2001 12.818 5.331

Ende 2002 12.683 5.030

Ende 2003 13.514 5.513

Ende 2004 13.019 5.379

Ende 2005 12.685 5.638

Ende 2006 12.628 5.566

31.10.2007 12.628 5.472

Vorgabe PUDLV 12.000 5.000
In 37 Fällen gibt es noch keine neue stationäre Einrich-
tung; in diesen Fällen ist allerdings die Drei-Monatsfrist
noch nicht abgelaufen.

Briefkästen

Für Briefkästen ist nach der PUDLV eine Entfernungsre-
gelung definiert, die verlangt, dass Kunden in zusammen-
hängend bebauten Wohngebieten in der Regel nicht mehr
als 1 000 Meter zurückzulegen haben, um zu einem
Briefkasten zu gelangen.

Eine Mindestzahl ist gemäß PUDLV nicht festgelegt. In
der Selbstverpflichtung der Deutschen Post AG garantiert
diese die Bereitstellung von etwa 108 000 Briefkästen in
der Bundesrepublik. 

Die Deutsche Post AG unterhält derzeit rund
109 850 Briefkästen. Damit sind die Vorgaben der
PUDLV, aber auch der Selbstverpflichtung erfüllt. Mit
Blick auf den Wegfall der Selbstverpflichtungserklärung
zum 1. Januar 2008 erscheint es sinnvoll, die Zahl der
derzeit unterhaltenen Briefkästen in einer Neufassung der
PUDLV festzuschreiben.

Brieflaufzeiten

Die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV)
gibt vor, dass von den an einem Werktag eingelieferten
inländischen Briefsendungen im Jahresdurchschnitt min-
destens 80 Prozent am ersten auf den Einlieferungstag
folgenden Werktag und 95 Prozent bis zum zweiten auf
den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert wer-
den. Ausgenommen davon sind Sendungen, die eine Min-

desteinlieferungsmenge von 50 Stück je Einlieferungs-
vorgang voraussetzen („Massensendungen“). 

Brieflaufzeit-Messungen werden seit 2004 vor allem im
Auftrag der und für die Deutsche Post AG (marktbeherr-
schendes Unternehmen, mengenbezogener Marktanteil
rund 90 Prozent) durchgeführt und zwar flächendeckend
im Bundesgebiet und kontinuierlich im Zeitablauf. Da es
für die betriebsinterne Qualitätsüberwachung erforderlich
ist, die Brieflaufzeiten zu kontrollieren, ist davon auszu-
gehen, dass sich weitere Messverfahren bei potentiellen
Mitbewerbern für die Zeit nach Januar 2008 in der Auf-
bauphase befinden. Im Übrigen wird von der Bundesnetz-
agentur eine Konzeption für die Brieflaufzeitmessung in
einem Umfeld mit mehreren Anbietern im Briefsektor er-
arbeitet.

Für die Kunden der Deutschen Post AG (Verbraucher und
gewerbliche Kunden) bedeutet die Laufzeit eines Briefes
die Zeitspanne zwischen dem Einwurf des Briefes in den
Briefkasten oder dessen Einlieferung bei einer Annahme-
stelle zu üblichen Geschäfts- oder Tageszeiten und der
Zustellung an den Empfänger. Die Laufzeit zählt ab dem
Zeitpunkt, zu dem der Einlieferer den Brief aus der Hand
gibt. Gemessen wird damit die sogenannte Ende-zu-
Ende-Laufzeit – vom Absender bis zum Empfänger.

Im Gegensatz dazu ist die von der Deutschen Post AG
durchgeführte Messung eine Messung der sogenannten
Transit-Zeit; d. h. es handelt sich um die Messung der
Aufenthaltsdauer eines Briefes im System der Deutschen
Post AG. Dabei wird z. B. unterstellt, dass ein Brief erst
in das System der Deutschen Post AG gelangt, wenn der
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Briefkasten geleert wird, und nicht schon dann, wenn der
Brief in den Briefkasten eingeworfen wird.

Für die Zwecke der PUDLV sind nur die Brieflaufzeiten
aus Sicht der Verbraucher relevant. Da die PUDLV eine
Verordnung zum Schutze der Verbraucher ist, kann es
– aus Sicht des Verbrauchers – nur darauf ankommen, an
welchem Tag der Brief in den Briefkasten geworfen und
nicht an welchem Werktag er von dort entnommen wurde.

Die Leerungszeiten der Briefkästen sind nach der
PUDLV an den Bedürfnissen des Wirtschaftslebens zu
orientieren. Bei den Messungen der Bundesnetzagentur
wurde eine an den Bedürfnissen des Wirtschaftslebens
orientierte letzte Leerungszeit von 17:00 Uhr unterstellt. 

Seit 2004 gilt für Laufzeitmessungen im Briefdienst in al-
len EU-Mitgliedstaaten die Europäische Norm EN 13850.
Das in dieser Norm vorgegebene Messverfahren bezieht
sich auf die sogenannte Transit-Zeit, dabei handelt es sich
um die innerbetriebliche Laufzeit bei der Deutschen
Post AG, nicht um die Laufzeit aus Sicht der Verbraucher.

Die Bundesnetzagentur hat Ende 2004 nach einer Bean-
standung des Bundesrechnungshofes, die vom Rech-
nungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages auf-
gegriffen wurde, die eigene Brieflaufzeitmessung
eingestellt. Die Überwachung der Einhaltung der nationa-
len Qualitätsnorm der PUDLV zur Laufzeit im Brief-
dienst bleibt aber weiterhin Aufgabe der Bundesnetz-
agentur. 

Die Bundesnetzagentur erhält dazu von der Deutschen
Post AG die Rohdaten der von der Deutschen Post AG
für betriebsinterne Zwecke durchgeführten Laufzeitmes-
sungen (~ 600 000 Testbriefe pro Jahr). Die Bundesnetz-
agentur ermittelt aus diesen Rohdaten durch eigene Be-
rechnungen die Ende-zu-Ende-Laufzeit aus Sicht der
Verbraucher – als Grundlage für ihre Entscheidung über
die Einhaltung der Maßstäbe der PUDLV (siehe oben).

Für die Jahre 2005 und 2006 ergibt sich aus den der Bun-
desnetzagentur zur Verfügung stehenden Daten, dass die
Vorgaben der Post-Universaldienstleistungsverordnung
bezüglich der Brieflaufzeiten aus Sicht der Verbraucher
eingehalten worden sind. Dies gilt auch für die Zeit bis
einschließlich September 2007.

Filialnetzmaßnahmen der Deutschen Post AG und der 
Wettbewerber

Die Deutsche Post AG hatte bereits im Jahr 2004/2005
ihr Filialnetz – unter Beachtung der Regelungen der
PUDLV – soweit reduziert, dass im Berichtszeitraum um-
fangreiche weitere Schließungen wegen der entgegen ste-
henden Verpflichtung nicht mehr möglich waren. Derzeit
baut sie ihr Netz mit der Einrichtung von sogenannten
Postpoints, die eine reduzierte Produktpalette anbieten,
wieder aus.

Die Wettbewerber der Deutschen Post AG haben bisher
nur eine geringe Anzahl von Annahmestellen für Brief-
dienstleistungen eingerichtet. Die Hermes Logistik
Gruppe hat ein nahezu flächendeckendes stationäres Netz
von Paketshops aufgebaut, die potenziell auch für das

Angebot von Briefdienstleistungen genutzt werden könn-
ten. Auch die PIN Group AG hat eigene stationäre Ein-
richtungen für Briefdienstleistungen errichtet und verhan-
delt mit der Sparkassengruppe über die Mitbenutzung
ihrer Filialen für das Angebot von Postdienstleistungen.
Eine Realisierung entsprechender Pläne ist aber noch
nicht absehbar.

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass
die Diskussion auf politischer Ebene über die Angemes-
senheit der Versorgung der Bevölkerung mit stationären
Einrichtungen für Postdienste im Berichtszeitraum an In-
tensität verloren hat und abgelöst worden ist durch einan-
der übertreffende Ankündigungen der Postunternehmen
über den Ausbau ihrer stationären Netze. Der Wettbewerb
scheint auch hier Wirkung zu zeigen.

Briefdienstversorgung nach dem Auslaufen der 
Exklusivlizenz

Nach dem Auslaufen der Exklusivlizenz der
Deutschen Post AG, also ab dem 1. Januar 2008, ist die
Regelung über die Gewährleistung des Universaldienstes
(§§ 12 bis 17 und 56 PostG) wieder anwendbar. Nach
§ 12 PostG können, wenn feststeht oder zu besorgen ist,
dass eine Universaldienstleistung nicht ausreichend oder
angemessen erbracht wird, alle Lizenznehmer bzw. mit-
einander verbundenen Lizenznehmer, deren im lizenzier-
ten Bereich erzielter Umsatz im vorangegangenen Kalen-
derjahr mehr als 500 000 Euro betragen hat, verpflichtet
werden, nach Maßgabe der §§ 12 bis 17 dazu beizutragen,
dass die Universaldienstleistung erbracht werden kann.

Wie bereits in Teil I, Kap. 4.4 anhand der Darstellung der
Entwicklung des Wettbewerbs in den Bundesländern
Brandenburg und Bayern beispielhaft festgestellt wurde,
gibt es dort neben der Deutschen  Post AG eine Reihe
von Wettbewerbern, die dazu in der Lage wären, an einer
nachhaltigen postalischen Versorgung mit Universal-
dienstleistungen mitzuwirken.

Im Bundesland Brandenburg sind es derzeit 12 Lizenz-
nehmer, die im Jahre 2007 voraussichtlich Umsätze über
500 000 Euro prognostizieren, und im Bundesland Bay-
ern 20 Lizenznehmer, die für 2007 Umsätze über
500 000 Euro prognostizieren.

3. Verbraucherschutz und 
Verbraucherservice

Eingaben aufgrund § 5 PUDLV

Nach § 5 PUDLV ist jedermann berechtigt, schriftlich
Maßnahmen zur Sicherstellung der in den §§ 2 bis 4 ge-
nannten Qualitätsvorgaben bei der Bundesnetzagentur an-
zuregen.

In den ersten Jahren nach Einrichtung der Bundesnetz-
agentur wurde bei den Zuschriften oft deutlich, dass von
den Verbrauchern die aktuellen postalischen Gegebenhei-
ten mit denen vor der Postreform verglichen worden sind.
Häufig war Unzufriedenheit die Folge, obwohl die er-
brachten Dienstleistungen den in der PUDLV festgeleg-
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ten Maßstäben entsprachen. (Beispiel: Der Zusteller
kommt erst am Nachmittag. Dies widerspricht nicht der
PUDLV, früher war jedoch eine Zustellung am Vormittag
das Gewohnte.) Maßstab können jedoch nur die jeweils
geltenden rechtlichen Regelungen sein.

Im Zeitraum 1. Januar 2006 bis 31. Oktober 2007 sind
insgesamt 1 319 Bürgereingaben und ähnliche Zusendun-
gen eingegangen (784 im Jahr 2006, 535 vom 1. Januar
bis 31. Oktober 2007).
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Statistik der Bürgereingaben, Beschwerden 
und Anfragen 

Die Zuschriften bezogen sich auf tatsächliche oder ver-
meintliche Mängel bei der Versorgung mit Universal-
dienstleistungen, die in der PUDLV beschrieben sind. Sie
hatten aber auch Postdienstleistungen zum Gegenstand,
die in der Postdienstleistungsverordnung (PDLV) festge-
legt sind. Ein nicht unerheblicher Teil der Zuschriften be-
traf allerdings Sachverhalte, die außerhalb des Regulie-
rungsrahmens der Bundesnetzagentur liegen (z. B.
Finanzdienstleistungen der Deutschen Post AG).

Soweit bei der Bearbeitung der Eingaben tatsächliche
Mängel bei der Versorgung mit Universaldienstleistungen
oder Universaldienstdefizite festgestellt wurden, hat die

Bundesnetzagentur im direkten Kontakt mit der
Deutschen Post AG auf Abhilfe hingewirkt. Die Ergeb-
nisse daraus waren meist für den Verbraucher von Vorteil.
Die Deutsche Post AG hat bei Einigkeit über die tatsäch-
liche Situation Versorgungsdefizite unverzüglich besei-
tigt.

Dieser Dialog musste aber auch die im Grundgesetz ge-
schützte Position der unternehmerischen Freiheit der pri-
vatrechtlich organisierten Deutschen Post AG im Auge
haben: Für jeden Eingriff in die unternehmerische Frei-
heit eines Marktteilnehmers bedarf es eines triftigen sach-
lichen Grundes.

Formale Reaktionen, wie das Verhängen von Bußgeldern,
waren zur Aufrechterhaltung des vorgeschriebenen Uni-
versaldienststandards auch in diesem Berichtszeitraum
nicht erforderlich: Sie hätten nach Lage der Dinge ge-
richtlicher Nachprüfung nicht standgehalten, denn auch
für das Recht der Ordnungswidrigkeiten gilt der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Angesichts der  logistischen
Leistung der Deutschen Post AG in einem Massenge-
schäft (über 15 Mrd. Briefsendungen pro Jahr) würde ein
wegen Einzelfällen verhängtes Bußgeld diesem Grund-
satz nicht entsprechen.

Postdienstleistungsverordnung (PDLV) 

Die PDLV vom 21. August 2001 stellt eine fast aus-
schließlich zivilrechtliche Regelung dar: Sie enthält spe-
zielle Vorschriften für die Beziehungen zwischen Dienst-
leister und Verbraucher. Die Bundesnetzagentur hat
insoweit keine Kontroll- oder Eingriffsbefugnisse.

Gleichwohl sieht § 10 PDLV ein Schlichtungsverfahren
vor, das dann zum Tragen kommen kann, wenn der
Kunde eines Anbieters von Postdienstleistungen die Ver-
letzung eigener Rechte geltend macht, die ihm aufgrund
der Verordnung zustehen. Dies ist insbesondere bei Ver-
lust, Entwendung oder Beschädigung von Postsendungen
der Fall. Voraussetzung für die Anrufung der Bundesnet-
zagentur ist jedoch, dass der Kunde zuvor selbst ergebnis-
los eine Streitbeilegung unmittelbar mit dem Anbieter
versucht hat.

Das Schlichtungsverfahren verfolgt das Ziel einer gütli-
chen Einigung, deren Inhalt die Bundesnetzagentur
– ähnlich wie beim Vergleich im Zivilprozess – vorschla-
gen kann. Es endet mit einer Einigung der Parteien oder
mit der Feststellung der Erfolglosigkeit durch die Bun-
desnetzagentur. 

Von der Möglichkeit dieses Verfahrens wird bisher aller-
dings nur selten Gebrauch gemacht. Im Berichtszeitraum
wurden lediglich 34 Schlichtungsverfahren eingeleitet.
17 wurden erfolgreich abgeschlossen; zwei sind geschei-
tert, weil der Antragsteller seinen Antrag zurückgezogen
hat; acht sind gescheitert, weil zwischen den Parteien
keine Einigung erzielt werden konnte; drei sind noch of-
fen. Vier Schlichtungsanträge mussten abgelehnt werden,
da die Voraussetzungen für die Einleitung eines Schlich-
tungsverfahrens nicht gegeben waren.

Die o. a. 1.319 schriftlichen Eingaben bezogen sich 
auf folgende Bereiche:

Auslieferung von Postsendungen 343 26,0 %

Sonstiges (einschließlich Finanz-
dienstleistungen) 274 20,8 %

Verlust von Sendungen 117 8,9 %

Entgelte für Postdienstleistungen 111 8,4 %

Zugang zu Postdiensten (Briefkäs-
ten, Filialen, Agenturen) 103 7,8 %

Beschwerdebehandlung durch den 
Anbieter 99 7,5 %

Anschriftenänderung 52 3,9 %

beschädigte Sendungen 47 3,6 %

späte/verspätete Zustellung 44 3,3 %

Verhalten und Kompetenz des 
Personals des Anbieters 44 3,3 %

Postdienstleistungsverordnung 
(Schlichtung) 34 2,6 %

grenzüberschreitende Post-
sendungen 26 2,0 %

Einlieferung von Postsendungen 15 1,1 %

Zugang zu Kundendienstinfor-
mationen 10 0,8 %
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Diese Zahlen zeigen, dass das Schlichtungsverfahren
vom Verbraucher eigentlich nicht angenommen wird. Da-
für kann es mehrere Gründe geben:

– Der Streitwert bei Poststreitigkeiten ist meist gering.
Dem steht eine Mindestgebühr von 25 Euro gegenü-
ber, für die jedenfalls der Antragsteller geradesteht.

– Der Antragsteller muss zuvor eine Einigung mit dem
Dienstleister versucht haben (erfolglos). Nur selten ist
der Dienstleister bereit, seine gerade vor kurzem ge-
zeigte ablehnende Haltung zu revidieren.

Teil III Tätigkeiten
1. Lizenzierung 
1.1 Lizenzerteilung
Die Bundesnetzagentur hat bisher (Stand 31. Oktober
2007) 2 364 Antragstellern eine Lizenz für Briefdienst-
leistungen erteilt. 11 Lizenzen sind versagt worden.
945 Lizenznehmer sind zwischenzeitlich wieder aus dem
Markt ausgeschieden – unter anderem, um einem drohen-
den Lizenzentzug zuvorzukommen. Eine Vielzahl von Li-
zenznehmern nutzt die Lizenz nicht, noch nicht oder nicht
mehr. Im Ergebnis sind daher rund 750 Lizenznehmer im
Briefmarkt aktiv. 

In der Vergangenheit erfolgten die Marktaustritte haupt-
sächlich aufgrund von Insolvenzen und Geschäftsaufga-
ben. Mittlerweile sind in erster Linie Übernahmen und
Zusammenschlüsse von Marktteilnehmern im Rahmen
der Marktkonsolidierung die Ursache für die Marktaus-
tritte von Lizenznehmern. Die Zahl der Marktaustritte
steigt dadurch zwar zahlenmäßig an, die Unternehmen
sind aber in anderer Form weiter am Markt tätig.

Die Anzahl der Versagungen von Lizenzen ist gering: In
den meisten Fällen, in denen die Voraussetzungen für
eine Lizenzerteilung im Zweifel stehen, konnten die An-
tragsteller durch intensive Kommunikation und Beratung
zu Ergänzungen oder Nachbesserungen veranlasst wer-
den.

Aufgrund der Erfahrungen sind die Anforderungen an die
Antragsunterlagen in „Hinweisen zur Beantragung von
Lizenzen zur Beförderung von Briefsendungen (Lizenzie-
rung nach dem Postgesetz)“ zusammengefasst und im
Amtsblatt der Bundesnetzagentur veröffentlicht worden
(zuletzt in Nr. 1/2006, Mitteilung Nr. 17/2006). Anträge
können inzwischen auch elektronisch, d. h. per E-mail ge-
stellt werden. Dies hat zu einer weiteren Verkürzung und
Beschleunigung des Verfahrens geführt.

Generell ist festzustellen, dass die Entwicklung bei der
Lizenzerteilung über die Jahre konstant geblieben ist, und
zwar unabhängig von der Verlängerung bzw. dem Aus-
laufen der Exklusivlizenz. Im Schnitt wurden jährlich 250
Lizenzen erteilt.

1.2 Ermittlung der wesentlichen 
Arbeitsbedingungen 

Sowohl bei der Lizenzerteilung als auch später bei den
Kontrollen vor Ort prüft die Bundesnetzagentur die Ein-
haltung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PostG. Danach ist eine
Lizenz zu versagen, wenn Tatsachen die Annnahme
rechtfertigen, dass der Antragsteller „die wesentlichen
Arbeitsbedingungen, die im lizenzierten Bereich üblich
sind, nicht unerheblich unterschreitet“ (sogenannte So-
zialklausel des Postgesetzes). Im Postgesetz wird der
Maßstab für die Üblichkeit der wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PostG aller-
dings nicht konkretisiert. 

Bei der Auslegung dieser Vorschrift hat sich die Bundes-
netzagentur wesentlich auf die im Gesetzgebungsverfah-
ren geäußerten Intentionen des historischen Gesetzgebers
gestützt. Danach ging es bei der auf Wunsch des Bundes-
rates eingefügten Bestimmung darum, der „Gefahr der
Verzerrung des Wettbewerbs durch Ausweichen der
neuen Lizenznehmer auf ungeschützte Arbeitsverhält-
nisse“ („Turnschuhbrigaden“) unter Wahrung von Tarif-
autonomie, Gewerbs- und Vertragsfreiheit vorzubeugen.
Dementsprechend hat sich die Bundesnetzagentur bei der
Überprüfung der Lizenzanträge hinsichtlich der Arbeits-
bedingungen darauf konzentriert, die Art der Arbeitsver-
hältnisse (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte, so-
zialversicherungspflichtig oder sozialversicherungsfrei)
zu überprüfen. Die Lizenznehmer – in der Anfangsphase
zumeist Neugründungen sowie Kleinst- und/oder Famili-
enunternehmen – wurden, soweit erforderlich, dazu ver-
anlasst, ihre Personalplanung entsprechend zu korrigie-
ren.

Die Bundesnetzagentur hat die veränderten Marktbedin-
gungen, insbesondere die inzwischen eingetretene Kon-
solidierung der lizenzierten Unternehmen, und den abseh-
baren Wegfall der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG
zum 1. Januar 2008 zum Anlass genommen, nähere und
detaillierte Untersuchungen durchzuführen. Ziel dieser
Maßnahmen ist es, die Grundlagen der Lizenzierungspra-
xis in Bezug auf § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PostG zu über-
prüfen und erforderlichenfalls anzupassen.
A b b i l d u n g  27

Lizenzerteilung 1998 bis 2007

1  Stand: 31. Oktober 2007

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071 Summe
Lizenzanträge 384 291 210 238 181 236 260 270 230 126 2.425
erteilte Lizenzen 164 455 241 221 179 239 255 285 211 118 2.364
versagte Lizenzen 3 1 0 0 0 3 3 0 1 0 11
Marktaustritte 0 17 70 134 181 68 81 105 119 170 945



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 195 – Drucksache 16/7700

A b b i l d u n g  28

Lizenzanträge, Lizenzen und Marktaustritte seit 1998
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Januar 1998  -  Oktober 2007

Lizenzanträge

Marktaustritte

Lizenznehmer

421

727

947

1180

1353

1861

2117

1634

2328

2425

1419

945
In diesem Zusammenhang wurde Ende März 2007 ein der
Bundesnetzagentur erstattetes Rechtsgutachten von Prof.
Franz Jürgen Säcker, Freie Universität Berlin, zum
Thema „Soziale Schutzstandards im Postregulierungs-
recht“ vorgestellt. Darin kam dieser im Wesentlichen zu
dem Ergebnis, dass die Sozialklausel des Postgesetzes der
Bundesnetzagentur nicht die Befugnis verleiht, ein bun-
desweit einheitliches Lohnniveau festzulegen und auch
nicht Rechtsgrundlage für die Anordnung der Zahlung
von Tariflöhnen sein kann. Es sei Aufgabe der Tarifpar-
teien, dies auszuhandeln. Ein weiteres wichtiges Ergebnis
des Gutachtens ist, dass bei der Üblichkeit von Arbeitsbe-
dingungen nicht allein auf die Beschäftigungsbedingun-
gen des etablierten marktbeherrschenden Unternehmens
abgestellt werden könne. Vielmehr könnten nur solche
Arbeitsbedingungen als üblich angesehen werden, die
sich bei einem im Postbereich erst noch herzustellenden
funktionsfähigen Wettbewerb tatsächlich ergeben. Hier-
bei seien zudem auch die regionalen Unterschiede auf den
jeweiligen Arbeitsmärkten zu berücksichtigen.

Parallel zur Beauftragung des Gutachten durch
Prof. Säcker wurde das Wissenschaftliche Institut für In-
frastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) von der
Bundesnetzagentur beauftragt, eine ökonomische Unter-
suchung in Form einer Stichprobe zu den für den Brief-
markt relevanten Arbeitsbedingungen durchzuführen.
Diese wurde im Mai 2007 abgeschlossen und veröffent-
licht. Nach den Ergebnissen des WIK liegt das Lohnni-
veau im Briefmarkt nicht nur bei der Deutschen Post AG
(Durchschnitt: 11,40 Euro; ohne Besitzstandsregelung),

sondern auch bei deren Subunternehmen sowie den Wett-
bewerbern im Durchschnitt über 7,50 Euro je Stunde, die
zu diesem Zeitpunkt in der Diskussion über Mindestlöhne
in Dienstleistungsbrachen als Aufsetzpunkt genannt wor-
den waren. Zudem liegen nach dieser Untersuchung die
Löhne der für die Deutsche Post AG tätigen Subunterneh-
mer nahezu auf dem gleichen Niveau wie die Löhne der
Wettbewerber. Anders aber als bei der Deutschen
Post AG würden sich die Löhne ihrer Subunternehmen
sowie der Wettbewerber an den üblichen Unterschieden
lokaler Arbeitsmärkte orientieren, so die Studie. Auch in
Branchen mit vergleichbaren Tätigkeiten seien starke re-
gionale Unterschiede bei den Löhnen nicht unüblich.

Beide Gutachten wurden im politischen Raum kontrovers
diskutiert und durch Präsentation von Gegengutachten
über die rechtliche Reichweite der Sozialklausel des Post-
gesetzes und über die Prekarisierung der Beschäftigungs-
verhältnisse im Postsektor in Zweifel gezogen. 

Die Bundesnetzagentur hat deshalb, auch auf Antrag des
Beirats bei der Bundesnetzagentur und in dem Bestreben,
die Diskussion über die Beschäftigungsverhältnisse auf
eine breitere Datenbasis zu stellen, eine Vollerhebung bei
den Lizenznehmern eingeleitet. Mit der im Juni 2007 ver-
sandten Auskunftsanordnung sollte die Art der Beschäfti-
gungsverhältnisse, das derzeitige Lohnniveau, die Wo-
chenarbeitszeit und der Urlaubsanspruch sowie die Art
und der Umfang des Personaleinsatzes im lizenzpflichti-
gen Bereich ermittelt werden. Mit Hilfe der erhobenen
Daten soll es möglich sein, den Rechtsbegriff „wesentli-
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che Arbeitsbedingungen, die im lizenzierten Bereich üb-
lich sind“, bestimmter auszulegen als bisher. 

Die Durchführung der Auskunftsanordnung wurde zu-
nächst mit rechtlichen Problemen belastet, die zu zeitli-
chen Verzögerungen führte: Eine Gruppe von Lizenzneh-
mern hat Widerspruch eingelegt und beim zuständigen
Verwaltungsgericht Köln einen Antrag auf Herstellung
der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die
Auskunftsanordnung beantragt. Diesem Antrag hat das
Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren mit Beschluss
vom 13. August 2007 entsprochen.

Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Münster diese
Entscheidung auf Beschwerde der Bundesnetzagentur mit
Beschluss vom 31. Oktober 2007 wieder aufgehoben. Der
Senat hatte nach summarischer Prüfung keine Bedenken
gegen die in den Auskunftsanordnungen enthaltenen Fra-
gen (siehe dazu auch Teil V, Kap. 1.2 – Stand anhängiger
Gerichtsverfahren). 

Ein Zwischenergebnis der Vollabfrage wurden
Ende Oktober 2007 veröffentlicht. Die Vollerhebung
kann allerdings erst nach vollständigem Rücklauf der
noch ausstehenden Fragebögen sowie deren endgültiger
Auswertung abgeschlossen werden.

1.3 Überprüfung der Einhaltung der 
Lizenzbedingungen

Nach § 45 PostG hat die Bundesnetzagentur, soweit es für
die Erfüllung der ihr nach dem Postgesetz übertragenen
Aufgaben nötig ist, das Recht, von im Postwesen tätigen
Unternehmen Auskunft über deren wirtschaftliche Ver-
hältnisse zu verlangen und geschäftliche Unterlagen ein-
zusehen und zu prüfen. 

Bei Lizenzerteilung und nach der Lizenzerteilung erfolgt
eine Überprüfung der Einhaltung der Lizenzbedingungen
im Rahmen von Regel- und Anlassprüfungen. Bei der Be-
antragung einer Lizenz wird anhand eines Prüfrasters ge-
prüft, ob die beantragte Lizenz erteilt werden kann. Das
Prüfraster sieht im Wesentlichen folgende Punkte vor:

– Vollständigkeit des Antrags

– Gesetzeskonformität im Hinblick auf die Exklusivli-
zenz der Deutschen Post AG

– Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Fachkunde 

– wesentliche Arbeitsbedingungen

Zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und der Zuverläs-
sigkeit muss der Antragsteller ein polizeiliches Führungs-
zeugnis, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister
sowie eine Schufa-Eigenauskunft vorlegen. Im Hinblick
auf die Fachkunde werden die Antragsteller nach potenti-
ellen Vorkenntnissen aus dem Bereich Logistik oder Dis-
tributionstätigkeiten gefragt; ein Mangel an Erfahrungen
berechtigt aber im Hinblick auf die Freiheit der wirt-
schaftlichen Betätigung nicht zur Ablehnung des Antrags.
Zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen muss der
Antragsteller nicht nur die Art der Beschäftigungsverhält-
nisse (Voll-, Teilzeitkräfte oder geringfügige sozial-
versicherungspflichtige/nicht sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigte) darlegen, sondern seit 2007 auch
Auskunft über die Lohnhöhe, die wöchentliche Arbeits-
zeit und den jährlichen Urlaubsanspruch erteilen.

Nach Erteilung der Lizenz werden die aktiven Lizenzneh-
mer, das sind rund 750 Unternehmen, in der Regel ein
Mal jährlich vor Ort überprüft. Die erste Prüfung erfolgt
üblicherweise etwa ein halbes Jahr nach der Lizenzertei-
lung, weil davon auszugehen ist, dass der Lizenznehmer
seinen Geschäftsbetrieb erst nach und nach aufbaut.
Diese Regelprüfungen umfassen:

– regelmäßige Abfragen hinsichtlich der Lizenzaufla-
gen, Lizenzgebiet und Umfang der tatsächlich ausge-
übten Tätigkeiten,

– regelmäßige Prüfungen durch Testverfahren und vor
Ort hinsichtlich Lizenzgebiet, Zuverlässigkeit, Leis-
tungsfähigkeit und Fachkunde, Gewichts- und Preis-
grenzen,

– regelmäßige Prüfungen auf Einhaltung des Postge-
heimnisses und der Datenschutzbestimmungen,

– zusätzliche Prüfungen aus besonderem Anlass bei
Hinweisen auf Lizenzverstöße oder Unregelmäßigkei-
ten.

Diese Tätigkeit wurde im Berichtszeitraum von Mitarbei-
tern der Außenstellen der Bundesnetzagentur wahrge-
nommen. Bei Bedarf und in besonderen Fällen werden
diese durch Mitarbeiter des Lizenzreferates unterstützt.
Nach § 45 PostG dürfen die Prüfer die Geschäftsräume
der Unternehmen nach Voranmeldung innerhalb der übli-
chen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten. Durchsu-
chungen können jedoch nur auf Anordnung des Amtsge-
richts, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll,
vorgenommen werden. Ergeben sich bei der Prüfung Be-
anstandungen, wird der Lizenznehmer aufgefordert, den
Missstand binnen vier Wochen zu beseitigen und über die
veranlassten Maßnahmen zu berichten. Nach drei Mona-
ten erfolgt eine Nachkontrolle vor Ort. Konnte ein Man-
gel nicht abgestellt werden, wird ein Lizenzwiderrufsver-
fahren eingeleitet, das zum teilweisen oder vollständigen
Entzug einer Lizenz führen kann. Der dadurch generierte
Druck führt in der Regel zu einer Korrektur der beanstan-
deten Mängel.

Neben diesen präventiven Regelprüfungen wird die Bun-
desnetzagentur auch tätig, wenn etwa aufgrund von Be-
schwerden von Kunden oder Wettbewerbern Tatsachen
bekannt werden, die eine Überprüfung aus gegebenem
Anlass erforderlich machen. Pro Jahr führt die Bundes-
netzagentur bis zu 750 Regel- und Anlassprüfungen
durch.

Für die Prüfungen wurde ein eigenes DV-Programm ent-
wickelt. Zudem finden in regelmäßigen Abständen Work-
shops statt, die der Information und dem Erfahrungsaus-
tausch dienen. Die Zahl der Prüfer wurde Ende 2007 auf
insgesamt 17 aufgestockt, die jetzt dem Referat für Lizenz-
angelegenheiten unmittelbar zugeordnet sind.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei Bedarf oder aus
gegebenem Anlass schriftliche Abfragen und Nachfragen
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durchzuführen, falls erforderlich in Form einer Aus-
kunftsanordnung oder Amtshilfe von Einwohnermelde-
ämtern, den Amtsgerichten oder dem Bundesamt für Jus-
tiz in Anspruch zu nehmen.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 1 200 Regelprü-
fungen bei nahezu allen am Markt tätigen Lizenznehmern
durchgeführt. Insgesamt ergab sich ein positives Bild. 

In rund 300 Fällen wurden zusätzliche Kontrollen aus be-
sonderem Anlass durchgeführt. Grund für diese Überprü-
fungen waren in der Regel Beschwerden von Kunden
(Absendern oder Empfängern) bzw. Wettbewerbern. Ur-
sache für den weitaus größten Teil der Beschwerden wa-
ren Mängel bei der Durchführung der Zustellung, welche
jedoch nach einem klärenden Gespräch in nahezu allen
Fällen abgestellt werden konnten. Lediglich bei vier Fir-
men wurden gravierende Verstöße gegen Lizenzbestim-
mungen festgestellt. In diesen Fällen wird derzeit noch
geprüft, ob ein Lizenzwiderrufsverfahren eingeleitet wer-
den kann. In einigen Fällen erfolgte die Prüfung, weil der
Verdacht bestand, dass die Unternehmen ohne Lizenz tä-
tig waren, was jedoch bei allen auf Unkenntnis der
Rechtslage zurückzuführen war. Die betreffenden Firmen
haben zwischenzeitlich eine Lizenz beantragt und erhalten.

Die Prüfer der Bundesnetzagentur sind neben ihren ei-
gentlichen Prüftätigkeiten auch in beratender Funktion tä-
tig. Sie bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen Bun-
desnetzagentur und Lizenznehmern. 

1.4 Sonstige Lizenzangelegenheiten
Im Berichtszeitraum (Stand: 20. November 2007) gab es
insgesamt 143 Beschwerden über die Lizenznehmer
(ohne Deutsche Post AG) und deren Leistungen. Gegen-
stand dieser Beschwerden waren z. B. Fehler bei der
förmlichen Zustellung, zu lange Laufzeiten und beschä-
digte oder verloren gegangene Briefsendungen. Die Be-
anstandungen waren in den meisten Fällen auf ein Fehl-
verhalten einzelner Beschäftigter zurückzuführen und
konnten zumeist zur Zufriedenheit aller Beteiligten gere-
gelt werden. Nur in einem Fall wurde aufgrund eines wie-
derholten Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen ein Li-
zenzwiderrufsverfahren eingeleitet. 

Schwierigkeiten gibt es jedoch auch bei der Umsetzung
verschiedener gesetzlicher Vorschriften. Beispielhaft
erwähnt sei die Verhängung von Postsperren bei laufen-
den Insolvenzverfahren sowie Postüberwachungsmaß-
nahmen nach Artikel 10 des Grundgesetzes. Weil den zu-
ständigen Stellen bzw. Behörden in der Regel nicht
bekannt ist, welche Lizenznehmer (außer der Deutschen
Post AG) im Wohnort des Betroffenen tätig sind, gibt es
immer wieder Rückfragen bei der Bundesnetzagentur.
Um langwierige Recherchen zu vermeiden, wird derzeit
eine neue Post-Datenbank entworfen, die es gestattet,
u. a. diesbezügliche Auswertungen vorzunehmen, um
entsprechende Anfragen umgehend beantworten zu kön-
nen.

1.5 Lizenznehmerforum
Im Jahr 2003 wurde von der Bundesnetzagentur erstmals
ein Lizenznehmerforum in Bonn ausgerichtet, welches

seitdem jährlich als Möglichkeit genutzt wird, die Lizenz-
nehmer zu informieren und aktuelle Themen zu diskutie-
ren. Die Lizenznehmer haben das Forum angenommen
und benutzen es auch dazu, Kontakte untereinander zu
knüpfen und zu pflegen. 

Themenschwerpunkte im Jahr 2006 waren rechtliche In-
formationen, etwa zum Markenrecht und zu den Aus-
schreibungsverfahren und -bedingungen für Briefdienst-
leistungen, strategische Aspekte bezüglich des
Markteintritts oder zur Vernetzung von Unternehmen,
und Vorträge zur Qualität und zum Verbraucherschutz.
Für das Forum im Jahr 2007 waren als Diskussions-
schwerpunkt rechtliche Themen um die bevorstehende
Marktöffnung sowie über die Rahmenbedingungen für
die Tätigkeit im liberalisierten Markt vorgesehen. Auch
nach dem Ende der Exklusivlizenz soll das Lizenzneh-
merforum mit jeweils aktuellen Themenschwerpunkten
fortgeführt werden.

2. Erfassung anzeigepflichtiger Tätigkeiten
Gemäß § 36 PostG hat jeder, der Postdienstleistungen er-
bringt, ohne eine Lizenz nach § 5 Abs. 1, 2 PostG zu be-
dürfen, die Aufnahme, Änderung und Beendigung des
Betriebes innerhalb eines Monats der Bundesnetzagentur
schriftlich anzuzeigen. Die Bundesnetzagentur kann die
eingegangenen Anzeigen in ihrem Amtsblatt veröffentli-
chen.

Zu diesen Postdienstleistungen gehören gemäß den Be-
griffsbestimmungen des § 4 PostG:

– die Beförderung von Briefsendungen mit einem Ein-
zelgewicht von mehr als 1 000 Gramm (außerhalb des
lizenzpflichtigen Bereichs),

– die Beförderung von adressierten Paketen, deren Ein-
zelgewicht 20 kg nicht übersteigt,

– die Beförderung von Büchern, Katalogen, Zeitungen
oder Zeitschriften, soweit sie durch Unternehmen er-
folgt, die eine der beiden vorgenannten Postdienstleis-
tungen erbringen.

Unter Beförderung ist die gesamte, die übliche Brief-
dienstleistung umfassende Wertschöpfungskette vom
Einsammeln, Sortieren, Weiterleiten bis zur Auslieferung
von Postsendungen an den Empfänger und Teile dieser
Kette zu verstehen. Postdienstleistungen sind deshalb
auch die in § 5 Abs. 2 PostG genannten, nicht lizenz-
pflichtigen Tätigkeiten. Dabei handelt es sich um:

– die Beförderung von Briefsendungen als Verrichtungs-/
Erfüllungsgehilfe eines Lizenznehmers (Subunterneh-
mer) (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 PostG) und 

– die Kurierdienste (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 PostG).

Da die Meldepflicht in der Öffentlichkeit kaum bekannt
war, hat die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum in
Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden des Postsek-
tors unter Nutzung verschiedener Medien intensive Auf-
klärungsarbeit betrieben, um die Dienstleistungsunter-
nehmen, die unter diese Regelung fallen, zur Meldung
ihrer Aktivitäten zu veranlassen.
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Infolge dieser Aktion im Berichtszeitraum konnten mehr
als 20 000  Postdienstleister registriert werden, die die
Vielfalt der von der Meldepflicht erfassten Dienstleistun-
gen widerspiegeln. Die Bundesnetzagentur hat durch die
Anmeldungen einen erweiterten Überblick über das be-
stehende Marktangebot erhalten und wird die registrierten
Anbieter auf ihrer Homepage veröffentlichen. 

3. Netzzugang und Konsolidierung
3.1 Teilleistungen in den Jahren 2006 und 

2007
Eine Teilleistung ist die um die Eigenleistungen des
Nachfragers reduzierte restliche Leistung einer ansonsten
als Ganzes angebotenen lizenzpflichtigen Beförderungs-
leistung. Nach § 28 PostG besteht ein Anspruch auf sol-
che Teilleistungen gegenüber dem marktbeherrschenden
Anbieter von lizenzpflichtigen Postdienstleistungen, der
Deutschen Post AG. 

Die Deutsche Post AG hat der Bundesnetzagentur für die
Jahre 2006 und 2007 (bis Ende Oktober) insgesamt
723 Teilleistungsverträge vorgelegt 

3.2 Teilleistungsverträge 
Seit dem Erlass entsprechender Beschlüsse der Be-
schlusskammer 5 im Jahr 2000 gewährt die Deutsche
Post AG sowohl Kunden als auch Wettbewerbern
Teilleistungszugänge zu ihren Briefzentren Abgang
(BZA), den Briefzentren für die Einlieferung der abge-
henden Sendungen, und zu ihren Briefzentren Eingang

(BZE), den Briefzentren für die Zustellung der eingehen-
den Sendungen. 

Dagegen wurde der Antrag eines Konkurrenten der
Deutschen Post AG, den Zugang auch zu den Zustell-
stützpunkten zu erhalten, von der Bundesnetzagentur ab-
gewiesen. Die Zustellstützpunkte liegen in der Wert-
schöpfungskette hinter den Briefzentren Eingang (BZE);
von ihnen starten die Zusteller ihre Zustelltour. Die ableh-
nende Entscheidung der Bundesnetzagentur wurde auf
Klage des Antragstellers vom Verwaltungsgericht Köln
bestätigt (s. auch Teil I, Kap. 2.2.1 Marktzugang in
Deutschland, und Teil V, Kap. 1.2 Stand anhängiger Ge-
richtsverfahren).

Des Weiteren ist die Deutsche Post AG durch Anordnung
des Bundeskartellamts vom 11. Februar 2005 mit soforti-
ger Wirkung dazu verpflichtet worden, die Zugänge zu
ihren Briefzentren auch für die Konkurrenten zu öffnen,
die im Bereich der Exklusivlizenz Sendungen mehrerer
Absender bündeln, für die Versendung vorbereiten und in
die Briefzentren der Deutschen Post AG einliefern (soge-
nannte Konsolidierung). Die sofortige Vollziehbarkeit
dieser Entscheidung ist vom OLG Düsseldorf bestätigt
worden (s. auch Teil V, Kap. 1.2 Stand anhängiger Ge-
richtsverfahren). 

Die nachfolgende Tabelle gibt die Struktur und die An-
zahl der Teilleistungsverträge über den Zugang zu den
Briefzentren einschließlich der Konsolidierer-Verträge
wieder, die seit 2000 geschlossen und der Bundesnetz-
agentur vorgelegt wurden.
A b b i l d u n g  29

Entwicklung der Neuabschlüsse von Teilleistungsverträgen seit 2000

1 ab 11/2000 (ohne Konsolidierer)
2 ab 05/2005
3 Stand 10/2007

Vertrags-
partner der 

DPAG
Sendungsart Zugangs-

punkt
Jahr
2000

Jahr
2001

Jahr
2002

Jahr
2003

Jahr
2004

Jahr
2005

Jahr
2006

Jahr
20073 

Endkunden1 Individual-
sendungen

BZA 3 109 124 188 159 148 108 53
BZE 4 150 309 333 263 255 195 125

Infopost BZE 0 25 109 85 85 69 75 45
Endkunden insgesamt 7 284 542 606 507 472 378 223
Wettbewer-
ber1

(ohne Konso-
lidierer)

Individual-
sendungen

BZA 0 1 4 1 1 1 0 0
BZE 0 2 6 1 1 1 0 0

Infopost BZE 0 1 6 0 1 0 0 0
Wettbewerber insgesamt 0 4 16 2 3 2 0 0
Konsolidierer2 
(ebenfalls 
Wettbewer-
ber)

Individual-
sendungen

BZA -- -- -- -- -- 90 38 9
BZE -- -- -- -- -- 95 41 9

Infopost BZE -- -- -- -- -- 14 16 9
Konsolidierer insgesamt 0 0 0 0 0 199 95 27
alle Vertragspartner, Sendungsarten und 
Zugangspunkte (Summe) 7 288 558 608 510 673 473 250
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3.3 Marktsituation bei den Konsolidierern 

Die Bundesnetzagentur hat die Marktsituation im Seg-
ment der Konsolidierer-Teilleistungsverträge eingehend
untersucht. Dazu wurden alle Konsolidierer (ohne die
Portooptimierungsgesellschaften in der Rechtsform der
Genossenschaft, die als Endkunden eingestuft werden) im
Zeitraum Mai 2005 bis März 2006 über ihre Tätigkeit
schriftlich befragt. Die Befragung hat gezeigt, dass der
durch das Bundeskartellamt bewirkte erweiterte Netzzu-
gang nicht zu einer nachhaltigen Erhöhung der Wettbe-
werbsintensität geführt hat. 

Die Anzahl der von Wettbewerbern neu abgeschlossenen
Teilleistungsverträge ist deutlich abgefallen. Zwei Drittel
der Konsolidierer, die einen Teilleistungsvertrag erhalten
haben, haben diesen nicht genutzt. Die eingelieferte
Menge stieg nach 29 Millionen Sendungen im Rumpfjahr
2005 für das Jahr 2006 auf rund 400 Millionen Sendun-
gen an. Für 2007 erwarten die Marktteilnehmer bis zu
600 Millionen Sendungen.

Beim Vertragsabschluss der Konsolidierer mit der
Deutschen Post AG über einen Teilleistungszugang im
Exklusivlizenzbereich traten keine grundsätzlichen
Schwierigkeiten auf. Von den Wettbewerbern, die schon
als Konsolidierer tätig waren, gaben rund 80 Prozent an,
dass der Vertrag über die Einlieferung in die Briefzentren
völlig oder nahezu problemlos abgewickelt wurde. Bei
rund 10 Prozent der Konsolidierer traten leichte Schwie-
rigkeiten auf, bei weiteren rund 10 Prozent ergaben sich
dagegen massive Schwierigkeiten beim Vertragsab-
schluss.

Unabhängig davon, ob die Konsolidierer häufig oder we-
niger häufig Sendungen in die Briefzentren der
Deutsche Post AG eingeliefert haben, gilt: sechs von
zehn Einlieferungen finden zwischen 17:00 Uhr und
19:00 Uhr statt. 

Bei der Einlieferung der Sendungen in die Briefzentren
der Deutsche Post AG durch die Konsolidierer sind un-
verkennbar Schwierigkeiten aufgetreten. Jeder zweite
Einlieferer gab an, dass es vorkam, dass seine Sendungen
im untersuchten Zeitraum von der Deutsche Post AG der-
art beanstandet wurden, dass sie nicht angenommen wur-
den. Darüber hinaus berichtete jeder vierte Einlieferer,
dass seine bereits dem Briefzentrum übergebenen Sen-
dungen wieder zurückgegeben wurden. Gründe hierfür
betrafen u. a. Beanstandungen zur Vorsortierung, Lesbar-
keit, Befüllung der Behälter, Freimachung der Sendun-
gen, Beschriftung und Einlieferungszeit.

Insgesamt gesehen und über die Zeit hinweg sind die
praktischen Probleme dennoch nicht genereller Natur.
Rund 70 Prozent der Konsolidierer bezeichnen die Einlie-
ferungsabwicklung bei der Deutsche Post AG als voll-
kommen oder ziemlich reibungslos, rund 20 Prozent hat-
ten gelegentlich Schwierigkeiten und rund 10 Prozent der
Einlieferer hatten häufig oder sehr häufig Schwierigkei-
ten bei der Einlieferung. 
Nur jeder dritte Marktteilnehmer mit einem abgeschlosse-
nen Konsolidierer-Teilleistungsvertrag ist tatsächlich in
diesem Bereich tätig. Aber auch diejenigen, die aktiv am
Marktgeschehen teilnehmen, bauen nicht allein auf dieses
Segment. Von allen, die im Zeitraum Januar bis
März 2006 als Konsolidierer tätig waren, sieht nur jeder
Dritte sein wirtschaftliches Schwergewicht in diesem Be-
reich. Ein weiteres Drittel ist hauptsächlich im Bereich
anderer lizenzpflichtiger Briefbeförderungen tätig. Die
Übrigen haben ihr Hauptbetätigungsfeld im Bereich sons-
tiger postalischer oder nichtpostalischer Tätigkeiten.
Ein ebenso breites Spektrum zeigt sich auch in den ge-
schäftlichen Erwartungen der im Zeitraum Januar bis
März 2006 tätigen Konsolidierer: Rund die Hälfte der
Konsolidierer erwartet, dass sich an der aktuellen Ge-
schäftssituation im Bereich Konsolidierung nicht viel än-
dern wird, rund 40 Prozent erwarten bessere oder gar sehr
viel bessere Geschäfte und rund 10 Prozent glauben an
eine rückläufige geschäftliche Entwicklung.

3.4 Zusatzvereinbarungen zu Endkunden-
Teilleistungsverträgen 

In Ergänzung zu den Teilleistungsverträgen hat die
Deutsche Post AG mit einem Teil der Endkunden (Unter-
nehmen, öffentliche Verwaltungen, Kirchen) Zusatzver-
einbarungen abgeschlossen, um die Teilleistungsverträge
auch auf Sendungen anderer Absender anwenden zu kön-
nen. Diese Zusatzvereinbarungen werden laufend durch
Ergänzungsvereinbarungen aktualisiert. Voraussetzung
dafür ist, dass es sich bei diesen zusätzlichen Absendern
um mit den Endkunden verbundene Unternehmen im
Sinne des § 15 des Aktiengesetzes oder um deren hun-
dertprozentige Tochterunternehmen oder um bestimmte
sonstige Einrichtungen handelt, die mit ihnen in einer
vergleichbaren Weise verbunden sind. 
Vorteil dieser Regelung ist, dass die mit dem Endkunden
verbundenen Unternehmen keinen eigenen Teilleistungs-
vertrag mit der Deutschen Post AG abschließen müssen
und durch Bündelung höhere Rabattvorteile bekommen. 
Diese Verträge wurden ebenfalls überprüft. Zu Beanstan-
dungen gab es bislang keinen Anlass.
A b b i l d u n g  30

Entwicklung der Neuabschlüsse von Zusatzvereinbarungen zu Endkunden-Teilleistungsverträgen seit 2000

1 seit 11/2000
2 Stand 10/2007

Sendungs-
art

Zugangs-
punkt 20001) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072

Individualsen-
dungen

BZA 0 8 11 16 19 14 11 6

BZE 0 4 14 19 17 15 9 6
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3.5 Vertragspartner bei Endkunden-
Teilleistungsverträgen nach 
umsatzsteuerrechtlichen 
Gesichtspunkten

Die Deutsche Post AG legt ein Schwergewicht ihres
Geschäftes im Teilleistungsbereich mit Endkunden auf
Vertragspartner, deren Umsätze grundsätzlich nicht der
Umsatzsteuer unterliegen oder die eine umsatzsteuer-
rechtliche Befreiungsmöglichkeit in Anspruch nehmen
können. Diese Nachfrager nach Postdienstleistungen ha-
ben im Allgemeinen keine Möglichkeit, eine hierfür aus-
gewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer in Abzug zu brin-
gen. Hintergrund ist, dass die unmittelbar dem Postwesen
dienenden Umsätze der Deutschen Post AG von der Um-
satzsteuer befreit sind. Die Deutsche Post AG weist dem-
nach gegenüber ihren Vertragspartnern in diesem Bereich
auch keine Umsatzsteuer aus. 

Im Gegensatz dazu unterliegen die Umsätze potenzieller
Wettbewerber der Deutschen Post AG der Umsatzsteuer.
Treten Deutsche Post AG und Wettbewerber gleicherma-
ßen an Vertragspartner heran, die die Umsatzsteuer nicht
als Vorsteuerbetrag abziehen können, führt dies im Ergeb-
nis dazu, dass die Umsatzsteuer bei den Vertragspartnern
der Wettbewerber als zusätzliche Kostengröße auftritt. 

Die Überprüfung dieser Verträge ergab ebenfalls bislang
keinen Anlass zu Beanstandungen.

Die nachfolgende Übersicht beruht auf einer Auswertung
des Vertragsbestandes der Teilleistungsverträge der
Deutschen Post AG mit Endkunden für Individualsen-
dungen und Infopost. Dabei ist zum einen zu berücksich-
tigen dass die Vertragspartner der Deutschen Post AG
vielfach steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten besitzen
und zum anderen, dass die Bundesnetzagentur in diesem
Zusammenhang kein Auskunftsrecht zu steuerlichen Ge-
sichtspunkten bei Teilleistungsverträgen hat.

3.6 Zugang zu Postfachanlagen der 
Deutschen Post AG

Die Deutsche Post AG ist als marktbeherrschender An-
bieter von lizenzpflichtigen Postdienstleistungen gemäß
§ 29 Abs. 1 PostG verpflichtet, Wettbewerbern gegen
Entgelt die Zuführung von postfachadressierten Postsen-
dungen zu den von ihr betriebenen Postfachanlagen zu
gestatten und die entsprechenden Verträge der Bundesnetz-
agentur vorzulegen. Für die Jahre 2006 und 2007 (bis
Ende Oktober) hat sie insgesamt 66 solcher Verträge über
den Zugang zu Postfachanlagen vorgelegt.
A b b i l d u n g  31

Vertragspartner bei Teilleistungsverträgen mit Endkunden

Basis: 2.174 Vertragspartner (Stand: 07/2007)

Vertragspartner der Deutschen Post AG bei Teilleistungsverträgen
mit Endkunden Anteil 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

– Bundes- und Landesbehörden

– Städte und Gemeinden

– Zweckverbände

Im Allgemeinen nicht der Steuerpflicht unterliegend und damit kein Vorsteuerabzug

Insgesamt 31 %

Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Privatrechts

– Gesetzliche Sozialversicherung

– Banken und Versicherungen

– Hochschulen, Krankenhäuser, Wohlfahrtspflege

Im Allgemeinen nicht der Steuerpflicht unterliegend oder eine Befreiungsmöglichkeit 
könnte greifen und damit grundsätzlich kein Vorsteuerabzug

Insgesamt 41 %

Übrige Vertragspartner

im Allgemeinen steuerpflichtige Umsätze und damit Vorsteuerabzug

Insgesamt 28 %

Alle Vertragspartner 100 %
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Die Entgelte für die Gewährung des Zugangs zu den Post-
fachanlagen im Sinne des § 29 Abs. 1 PostG unterliegen
der Regulierung nach den §§ 19 und 20 PostG. Sie sind
genehmigungsbedürftig, wenn der verpflichtete Marktbe-
herrscher dieses Leistungsangebot in seine Allgemeinen
Geschäftsbedingungen aufnehmen will (ex-ante-Entgelt-
regulierung). Wird der Zugang nicht in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen angeboten, sind die Entgelte nicht
genehmigungsbedürftig; sie werden dann nur nachträg-
lich auf die Einhaltung der Maßstäbe des § 20
Abs. 2 PostG überprüft (ex-post-Entgeltregulierung).
Diese Verfahren zur Entgeltregulierung gelten auch dann,
wenn ein Marktbeherrscher den Zugang zu seinen Post-
fachanlagen freiwillig, also ohne hierzu nach § 29
Abs. 1 PostG verpflichtet zu sein, anbietet.

Im Februar 2002 hatte die zuständige Beschlusskammer
mit Wirkung ab dem 1. April 2002 neue Vertragsvorga-
ben der Deutschen Post AG genehmigt. Ein Großteil, vor
allem der im Jahr 2002 vorgelegten Verträge, ersetzte da-
her lediglich bestehende Altverträge. Entsprechend sind
nachfolgend nur die erstmalig abgeschlossenen Verträge,
also keine gewandelten Altverträge der Deutschen
Post AG mit den Wettbewerbern, berücksichtigt.

3.7 Zugang zu Informationen über 
Adressänderungen

Ein marktbeherrschender Anbieter von lizenzpflichtigen
Postdienstleistungen ist verpflichtet, Wettbewerbern ge-
gen Entgelt den Zugang zu den bei ihm vorhandenen In-
formationen über Adressänderungen zu gewähren
(§ 29 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 PostG). 

Die Deutsche Post AG hat der Bundesnetzagentur für die
Jahre 2006 und 2007 (bis Ende Oktober) insgesamt
69 Verträge über den Zugang zu Adressänderungen vor-
gelegt. 

Seit dem Jahr 2000 hatte die Deutsche Post AG mit Wett-
bewerbern Verträge über den Zugang zu Adressände-
rungsinformationen als Vertragsvarianten „Alt gegen
Neu“ und „offenes Durchreichen“ abgeschlossen. Bei der
Variante „Alt gegen Neu“ erfolgte der Abgleich einer
Einzeladresse im Online-Verfahren. Dabei wurden die al-
ten vorhandenen Einzeladressen des berechtigten Post-
dienstleisters gegebenenfalls durch neue Adressen er-
setzt. Bei der Vertragsvariante „offenes Durchreichen“
wurden die bei der Deutschen Post AG vorhandenen
Adressänderungsinformationen komplett an den berech-
tigten Postdienstleister „durchgereicht“, wobei er hier den
Abgleich selbst durchzuführen hatte.

Im April 2002 hatte die Beschlusskammer einen Entgelt-
antrag der Deutschen Post AG ab 1. Mai 2002 für das so-
genannte Blackbox-Verfahren genehmigt. Hierbei handelt
es sich um ein verschlüsseltes elektronisches Adressab-
gleichverfahren, das speziell für Wettbewerber entwikkelt
wurde, um Missbrauch der Daten, z. B. durch den Ver-
kauf von Adressinformationen, zu verhindern. Seit
Mai 2002 können nur noch Verträge über den Zugang zu
Adressänderungsinformationen der Vertragsvariante
„Blackbox“ abgeschlossen werden. Ältere Verträge der
Varianten „Alt gegen Neu“ und „Durchreichen“ wurden
zwischenzeitlich mehrheitlich auf die Vertragsvariante
„Blackbox“ umgestellt. Nachfolgend sind daher lediglich
die vertraglichen Erstabschlüsse – ohne die Umstellungen
von älteren Verträgen auf das Blackbox-Verfahren – auf-
gelistet.
A b b i l d u n g  3 2

Entwicklung der Neuabschlüsse der Verträge über den Zugang zu Postfachanlagen seit 1999

1 seit 06/1999
2 Stand 10/2007

A b b i l d u n g  33

Entwicklung der Neuabschlüsse der Verträge über den Zugang zu Informationen über 
Adressänderungen seit 2000

1 seit 06/2000
2 Stand 10/2007

Jahr 19991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072

Anzahl der 
Verträge 20 23 20 17 40 18 28 30 36

Jahr 20001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072

Anzahl der 
Verträge 30 30 74 67 45 59 48 21
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4. Entgeltregulierung

4.1 Price-Cap-Regulierung

Maßgrößenverfahren

Nach § 19 Satz 1 PostG sind solche Entgelte ex-ante ge-
nehmigungsbedürftig, die ein marktbeherrschender
Lizenznehmer auf einem Markt für lizenzpflichtige Post-
dienstleistungen erhebt. Lizenzpflichtig ist nach § 5 PostG
die gewerbsmäßige Beförderung von Briefsendungen, de-
ren Einzelgewicht nicht mehr als 1 000 Gramm beträgt. 

Die derzeit gültigen Entgelte, die einer Genehmigung be-
dürfen, beruhen auf der Entscheidung der Bundesnetz-
agentur aus dem Jahr 2002 über die Zusammenfassung
von Dienstleistungen in Körbe und der Vorgabe von Maß-
größen für die Price-Cap-Regulierung für den Zeitraum
1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2007 sowie auf dem Be-
schluss vom 9. November 2006 zur Genehmigung der
Entgelte im Einzelnen für das Jahr 2007. Diese Genehmi-
gung ist bis zum 31. Dezember 2007 befristet. Hierbei er-
gab sich für die genehmigungsbedürftigen Entgelte, wie
bereits im Vorjahr, nur ein sehr geringer Preisänderungs-
spielraum in Höhe von + 0,2 Prozent (in 2006:
– 0,2 Prozent). Während der gesamten Dauer des Price-
Cap-Verfahrens 2003 bis 2007 ist das Preisniveau für die
genannten Dienstleistungen insgesamt um rund 5 Prozent
gesunken. Verbraucher und Wirtschaft werden dadurch
finanziell deutlich entlastet – mit jährlich mehr als
300 Mio. Euro. 

Da ab dem 1. Januar 2008 für die nach dem PostG geneh-
migungsbedürftigen Entgelte keine Genehmigungen
mehr vorliegen, bedarf es ab diesem Zeitpunkt einer
neuen Entgeltgenehmigung. Zur Vorbereitung der Ent-
scheidung über die Genehmigung von Entgelten ab 2008
hatte die Bundesnetzagentur Eckpunkte veröffentlicht,
um allen Interessierten die Möglichkeit zur Kommentie-
rung zu eröffnen.

Zu den Eckpunkten sind insbesondere Kommentare von
Fachverbänden und dem regulierten Unternehmen einge-
gangen. Die Kommentare wurden auf der Internetseite
der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Entgelte
wird auch ab dem 1. Januar 2008 im Rahmen eines Price-
Cap-Verfahrens erfolgen. Denn in diesem von der
Deutschen Post AG dominierten Marktumfeld hat sich
das Price-Cap-Verfahren in der Vergangenheit als wirksa-
mes und effizientes Regulierungsinstrument bewährt. Die
auf Förderung und Schaffung eines funktionsfähigen
Wettbewerbs ausgerichtete Price-Cap-Regulierung hat
die Marktentwicklung positiv beeinflusst. Neben insge-
samt niedrigeren Preisen hat sich auch die Anzahl der
Postdienstleistungen anbietenden Unternehmen innerhalb
der letzten Jahre deutlich erhöht. Die Dienstleistungsqua-
lität hat sich verbessert und die Angebotsvielfalt zuge-
nommen.

Nach der vollständigen Freigabe des Briefmarktes für den
Wettbewerb werden sich die ökonomischen Rahmenbe-
dingungen weitgehend ändern, mit der Folge, dass sich

ein im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren erwei-
terter Wettbewerb herausbilden wird. Es ist zu erwarten,
dass sich neben der Deutschen Post AG weitere leistungs-
fähige Wettbewerber nachhaltig etablieren. Der Wettbe-
werbsdruck wird noch dadurch verstärkt, dass die Auf-
träge für Briefbeförderungsleistungen zunehmend im
Rahmen von Ausschreibungsverfahren vergeben werden. 

Die Beschlusskammer 5 hat im Price-Cap-Verfahren ab
2008 gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PostG Maßgrößen für die
durchschnittlichen Änderungsraten der Entgelte für
Dienstleistungen, die in einem Korb zusammengefasst
sind, vorzugeben. Hierzu sind in einem ersten Schritt die
Dienstleistungen, für die eine neue Preisgenehmigung er-
forderlich ist, in Körbe zusammenzufassen. Nachdem das
aktuelle durchschnittliche Preisniveau für den jeweiligen
Korb festgestellt worden ist, wird von der Bundesnetz-
agentur vorgegeben, wie sich dieses Niveau weiterentwi-
ckeln soll. 

Abweichend zum vorangegangenen Price-Cap-Verfahren
werden die im Price-Cap verbleibenden Produkte nur
noch einem einzigen Korb zugeordnet. In diesem Korb
werden sämtliche inländische als auch ausländische Ein-
zelbriefsendungen einschließlich der Zusatzleistungen
zusammengefasst. Die nunmehr nach dem 1. Januar 2008
verbleibenden Dienstleistungen betreffen hauptsächlich
Individualbriefsendungen, die von Privatkunden und
Kleingewerbetreibenden nachgefragt werden. Diese
Briefdienstleistungen unterscheiden sich weder hinsicht-
lich ihrer Wettbewerbsintensität noch in ihrer Substituier-
barkeit, sodass eine Korbdifferenzierung für nicht erfor-
derlich war. 

Entgelte für Massensendungen, also Entgelte solcher Be-
förderungsleistungen, die ab einer Mindesteinlieferungs-
menge von 50 Briefsendungen angewendet werden, un-
terliegen gemäß § 19 Abs. 2 PostG ab dem 1. Januar 2008
nur noch der nachträglichen Missbrauchskontrolle durch
die Bundesnetzagentur. Diese Norm, § 19 Satz 2 PostG,
galt gemäß § 53 PostG für die Zeit der gesetzlichen
Exklusivlizenz nicht für die Beförderung von Briefsen-
dungen im Rahmen der Exklusivlizenz nach § 51 PostG.
Damit ist der Geschäftskundenbereich ab 2008 de facto
der ex-ante-Regulierung entzogen.

Die Bestimmungen für die neue Price-Cap-Regulierung
erstrecken sich grundsätzlich auf den Zeitraum vom
1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2011. Dieser Zeit-
raum wird in vier Price-Cap-Perioden mit einer Länge
von je einem Jahr unterteilt. Signifikante Änderungen der
zu erwartenden Wettbewerbsintensität können allerdings
eine Anpassung der Price-Cap-Bestimmungen erforder-
lich machen.

Gemäß den Price-Cap-Bestimmungen ergibt sich das
neue Preisniveau für die Jahre 2008 bis 2011 aus der Dif-
ferenz der Produktivitätsfortschrittsrate und der Infla-
tionsrate. Als erwartete Produktivitätsfortschrittsrate
wurde hierbei ein Wert von 1,8 Prozent jährlich festge-
legt. Soweit die moderate Entwicklung der Inflationsrate
der vergangenen Jahre anhält, wird das Entgeltniveau na-
hezu unverändert bleiben. Sollte die Inflationsrate höher
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ausfallen, wäre die Deutsche Post AG berechtigt, ihre
Entgelte zu erhöhen. Im gegenteiligen Fall müsste sie die
Entgelte senken. 

Nach § 4 Abs. 3 der Post-Entgeltregulierungsverord-
nung (PEntgV) ist bei der Vorgabe von Maßgrößen, ins-
besondere bei der Festlegung der erwarteten Produktivi-
tätsfortschrittsrate (X-Faktor), das Verhältnis des
Ausgangsentgeltniveaus zu den Kosten der effizienten
Leistungsbereitstellung zu berücksichtigen. Bei der Fest-
legung des X-Faktors für die einzelnen Price-Cap-Perio-
den waren neben den Kosten der effizienten Leistungs-
bereitstellung nach § 20 Abs. 1 PostG auch neutrale
Aufwendungen zu berücksichtigen, da die Betroffene
hierfür rechtliche Verpflichtungen bzw. sonstige sachli-
che Rechtfertigungsgründe nachgewiesen hat, vgl.
§ 20 Abs. 2 PostG i.V.m. § 3 Abs. 4 PEntgV. Dabei sind
u. a. die Kosten einer flächendeckenden Versorgung mit
Postdienstleistungen sowie Kosten aus der Übernahme
von Versorgungslasten für diejenigen Beschäftigten, die
aus der Rechtsnachfolge der Deutschen Bundespost ent-
standen sind, angemessen zu berücksichtigen. 

Zum Nachweis der Kosten der effizienten Leistungsbe-
reitstellung sowie der geltend gemachten neutralen Auf-
wendungen hat die Deutsche Post AG umfassende Unter-
lagen vorgelegt. Anhand dieser Unterlagen konnte die
Bundesnetzagentur jeweils die Höhe sowie die rechneri-
sche Herleitung nachvollziehen. 

Im Gegensatz zum vorangegangenen Verfahren werden
die Kosten für die flächendeckende Versorgung nicht
mehr auf sämtliche Dienstleistungen des wirtschaftlichen
Monopols, sondern verursachungsgerecht auf die Einzel-
sendungen verteilt. Diese Kosten werden somit auf eine
erheblich geringere Zurechungsbasis verteilt. Dies erklärt
die Tatsache, dass trotz unveränderter absoluter Kosten
für die flächendeckende Versorgung ein relativer Anstieg
neutraler Aufwendungen zu verzeichnen war.

Die Bundesnetzagentur hat sich davon überzeugt, dass
auch bei Verbundzustellung produktspezifische Kosten
verursachungsgerecht zugeordnet werden. Im Rahmen
des Price-Cap-Maßgrößenverfahrens hat die Bundesnetz-
agentur daher insbesondere die angewandten Ermitt-
lungs- und Zurechnungsverfahren unter dem Gesichts-
punkt der Kostenverursachungsgerechtigkeit überprüft,
um zu verhindern, dass Wertschöpfungskosten beispiels-
weise aus dem Paket- in den Briefbereich bzw. aus dem
Geschäftskunden- in den Privatkundenbereich transferiert
werden. Somit ist gewährleistet, dass im ex-ante regulier-
ten Bereich nur die Preise erhoben werden, die sich auf-
grund der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
unter Berücksichtigung von neutralen Aufwendungen er-
geben.

Vergleichsmarktbetrachtung

Dass sich das durch die beabsichtigte Maßgrößenent-
scheidung ergebende durchschnittliche Preisniveau
– auch im Vergleich mit dem Preisniveau in anderen eu-
ropäischen Ländern – in einem für Verbraucher akzeptab-
len Bereich bewegt, wird insbesondere auch durch eine

anlässlich des Price-Cap-Verfahrens durchgeführte inter-
nationale Vergleichsuntersuchung bestätigt.

Wie bereits im Jahresbericht 2006 der Bundesnetzagentur
ausgewiesen, ist das Preisniveau für Briefsendungen in
Deutschland von 2002 bis 2006 um etwa 5 Prozent ge-
sunken. Im Gegensatz dazu stieg das Preisniveau in den
meisten europäischen Ländern in diesem Zeitraum kräftig
an. Eine aktuelle Untersuchung der Bundesnetzagentur
zur Vorbereitung des Price-Cap-Verfahrens hat gezeigt,
dass dieser Trend sich weiter fortgesetzt hat und Deutsch-
land damit im Mittelfeld der europäischen Länder liegt.

Es ist zu erwarten, dass sich die Position Deutschlands
mit der hier festgesetzten Produktivitätsfortschrittsrate für
den Zeitraum 2008 bis 2011 weiter verbessern wird, da
Länder wie Frankreich (+ 2,1 Prozent pro Jahr), Groß-
britannien, Niederlande, Dänemark und Portugal den re-
gulierten Postunternehmen für die nächsten Jahre Preiser-
höhungsspielräume eingeräumt haben.

Plausibilisierung der Produktivitätsfortschrittsrate

Die ermittelte Produktivitätsfortschrittsrate berücksichtigt
für den festgelegten Price-Cap-Zeitraum angemessen das
Verhältnis von Ausgangsentgeltniveau und den Kosten
der effizienten Leistungsbereitstellung einschließlich der
einzubeziehenden neutralen Aufwendungen.

Für die Bestimmung der erwarteten Produktivitätsfort-
schrittsrate des regulierten Unternehmens eignet sich
– bei Verwendung der partiellen Faktorproduktivität als
Produktivitätsmaß – u. a. die Änderung der Arbeitspro-
duktivität als mögliche Kennzahl. Diese spiegelt Zu-
wächse der Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte wider.

Die Kennzahl trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich
bei der Briefbeförderung um einen besonders personalin-
tensiven Produktionsprozess handelt. 

Auch bei Anwendung einer auf Vergleichsbranchen bezo-
genen Betrachtung auf Grundlage der totalen Faktorpro-
duktivität ergibt sich für den Genehmigungszeitraum eine
jährliche Produktivitätsfortschrittsrate in vergleichbarer
Größenordnung. 

Ausweislich der Berechnungen des Statistischen Bundes-
amtes lag die durchschnittliche sektorspezifische Steige-
rungsrate der Arbeitsproduktivität für die letzte Dekade
(1996 bis 2006) nahezu zwei Prozentpunkte über der
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivitätssteigerung.
Ausschlaggebend für die Entwicklung dieser Produktivi-
tätssteigerung der letzten Jahre waren insbesondere ar-
beitszeitvermindernde Einflüsse, wie z. B. die weitere
Zunahme der Teilzeitbeschäftigung. So werden den neu-
angestellten Beschäftigten bei den Unternehmen zuneh-
mend Arbeitsverträge auf Teilzeitbasis im Rahmen fle-
xibler Arbeitszeitmodelle angeboten. 

Mit der Price-Cap-Entscheidung wird somit voraussicht-
lich – eine gleichbleibende Inflationsrate vorausgesetzt –
für die nächsten Jahre eine relative Preisstabilität bei den
Briefporti gesichert. Damit wird die mehrfach geäußerte
Vermutung widerlegt, dass die Freigabe der Postmärkte
für den Privatkunden mit Preiserhöhungen und Qualitäts-
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minderungen verbunden wäre und nur Großkunden an
den Vorteilen der Liberalisierung partizipieren würden. 

4.2 Price-Cap-Genehmigungsverfahren 
2008

Anschließend stand die Entscheidung über die von der
Deutschen Post AG beantragte Genehmigung der Ent-
gelte aller in einem Korb zusammengefassten Postdienst-
leistungen für den Zeitraum 1. Januar 2008 bis
31. Dezember 2008 im Rahmen des Price-Cap-Verfah-
rens an. Dabei wurde überprüft, ob die im Rahmen des
vorangegangenen Price-Cap-Verfahrens (siehe Kap. 4.1)
vorgegebenen Preisänderungsraten und die in diesem
Verfahren festgelegten Nebenbedingungen eingehalten
worden sind. Dies war der Fall, so dass innerhalb der ge-
setzlich vorgegebenen Frist von zwei Wochen die bean-
tragten Entgelte für den o. g. Zeitraum genehmigt wur-
den. 

4.3 Einzelentgeltgenehmigungsverfahren
Im Rahmen der ex-ante Entgeltregulierung hatte die Bun-
desnetzagentur im Berichtszeitraum über mehrere Einzel-
Entgeltanträge der Deutschen Post AG zu entscheiden. 

Entgelte für den Zugang zu Postfachanlagen

Die Deutsche Post AG hat wegen Auslaufens der beste-
henden Entgeltgenehmigung eine Genehmigung der Ent-
gelte für den Zugang zu ihren Postfachanlagen ab dem
1. Juli 2006 beantragt. 

Die Beschlusskammer hat hierbei als Kosten der effizien-
ten Leistungsbereitstellung Entgelte in Höhe von
0,53 Euro je Einlieferungsvorgang sowie 0,04 Euro je
eingelieferter Sendung anerkannt und befristet für den
Zeitraum 1. Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2009 geneh-
migt. Die Entgelte je Einlieferungsvorgang wurden mit
dieser Entscheidung gegenüber der vorangegangenen Ge-
nehmigung um rund 5 Prozent abgesenkt.

Entgelte für den Zugang zu Adressänderungen

Des Weiteren hatte die Beschlusskammer auf Antrag der
Deutschen Post AG erneut über die Entgelte für den Zu-
gang zu Adressänderungen gemäß § 29 Abs. 2 PostG im
Rahmen des von der Deutschen Post AG entwickelten
Black-Box-Verfahrens, das eine Übermittlung von Nach-
sendeadressen in verschlüsselter Form vorsieht, zu ent-
scheiden. 

Nachdem die Beschlusskammer die grundsätzliche Leis-
tungsfähigkeit des sogenannten Black-Box-Verfahrens im
Rahmen eines Testbetriebs überprüft hatte und im Ent-
geltgenehmigungs-verfahren von Seiten der Wettbewer-
ber keinerlei Einwände erhoben wurden, konnte das Ver-
fahren erneut genehmigt werden.

Für die einmalige Bereitstellung und Installation der not-
wendigen Komponenten wurde von der Beschlusskam-
mer eine Entgeltabsenkung um rund 11 Prozent auf
48,77 Euro durchgesetzt. Das Entgelt je Treffer wurde um
12,5 Prozent auf 0,14 Euro reduziert. Der Genehmi-

gungszeitraum erstreckt sich für den Zeitraum
1. Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2008.

Entgelte für die förmliche Zustellung 
(Postzustellaufträge)

Die Prozessordnungen und das Verwaltungsverfahrens-
recht sehen in zahlreichen Bestimmungen vor, dass
Schriftstücke zum Nachweis ihrer Bekanntgabe und des
Zeitpunkts der Bekanntgabe an den Adressaten oder sonst
Betroffenen förmlich zuzustellen sind. Zu diesem Zweck
wird an einen Postdienstleister ein sog. Postzustellungs-
auftrag erteilt. Der Nachweis erfolgt durch die vom Post-
dienstleister zu erstellende und an den Absender zurück-
gehende Postzustellungsurkunde. 

Die Genehmigung der Entgelte für die förmliche Zustel-
lung stellt eine besondere Art der Entgeltregulierung dar.
Im Rahmen dieser Entgeltregulierung werden gem.
§ 34 PostG die Maßstäbe der Entgeltregulierung des
§ 20 Abs. 1 und 2 PostG auf sämtliche Anbieter derartig
qualifizierter Beförderungsleistungen angewendet. Da-
mit werden die Regelungen, dass die Entgelte keine Auf-
bzw. Abschläge enthalten und sich nicht diskriminierend
auswirken dürfen, auf alle Anbieter dieser Dienstleistung
ausgedehnt, obwohl diese Prüfungsmaßstäbe ansonsten
ausschließlich auf marktbeherrschende Unternehmen an-
gewendet werden. 

Aufgrund des in dieser Norm enthaltenen Diskriminie-
rungsverbots dürfen keine kundenspezifischen Entgelte
erhoben werden. Regionalspezifische Entgeltdifferenzie-
rungen dürfen aber vorgenommen werden, soweit dies
durch Kostenunterschiede gerechtfertigt ist. Auch Staffel-
entgelte nach Mengen sind zulässig, sofern die Antrag-
steller Kosteneinsparungen aufgrund von Verbund- und
Synergieeffekten nachweisen können.

Die Wettbewerber sehen Mindesteinlieferungsmengen
nur im Zusammenhang mit Staffelentgelten vor. Von den
im Jahr 2006 insgesamt ausgesprochenen 125 Genehmi-
gungen für die Wettbewerber und den bisher im Jahr 2007
(Stand: 31. Oktober 2007) 110 bewilligten Entgelten ver-
langen jeweils über 10 Prozent der Wettbewerber Staffel-
entgelte in Gestalt von Volumentarifen von ihren Kunden. 

Darüber hinaus werden am Markt auch Entgelte nach Zu-
stellgebieten differenziert angeboten. Im Jahre 2006 er-
streckte sich das Zustellgebiet bei etwa 57 Prozent der
Wettbewerber auf die gesamte Bundesrepublik, und im
Jahre 2007 auf nahezu 55 Prozent der Wettbewerber,
während sich die restlichen Marktteilnehmer auf be-
stimmte Regionen beschränkten. 

Wiederholte Genehmigungen zur Anpassung der Entgelte
an die jeweils aktuellen Kosten der effizienten Leistungs-
erbringung ließen sich etwa 20 Prozent der Wettbewerber,
die in 2006 oder 2007 Genehmigungen erhielten, ausstel-
len.

Neben den Entgeltdifferenzierungen ist verstärkt auch
eine Produktdifferenzierung zu verzeichnen. Neben dem
klassischen Postzustellungsauftrag bieten die Deutsche
Post AG und einige Wettbewerber seit 2005 elektronisch
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erfasste und abrufbare Postzustellaufträge („ePZA“) an.
Dabei werden zusätzliche elektronische Leistungsmerk-
male wie das zentrale Scannen des ausgefüllten Postzu-
stellungsauftrags und dessen elektronische Bereitstellung
als Datei gegenüber dem Kunden angeboten. Zusätzlich
werden die physischen Urkunden später in gesammelter
Form an den Absender zurückgeschickt. Für diese Leis-
tungen sind mengenmäßig gestaffelte Entgelte mit einem
bestimmten Schwellenwert vorgesehen. 

Im Jahr 2007 wurde neben diesen Erweiterungen erstmals
auch eine eingeschränkte Leistung genehmigt. Dabei be-
ruht die Reduzierung der Leistung auf einem ausdrückli-
chen Verzicht des Kunden auf fundierte Recherchen jen-
seits der wettbewerbereigenen Datenbanken. Dies
bedeutet, dass der Empfänger des Postzustellungsauftrags
ausschließlich mittels konzerninterner, elektronischer
Adressdatenbanken ermittelt wird. Sofern diese Recher-
che nicht erfolgreich abläuft, wird der Zustellvorgang ab-
gebrochen. Im Gegensatz dazu verwerten andere Wettbe-
werber auch Informationen aus externen Datenbanken,
darunter insbesondere die des Einwohnermeldeamtes. 

Entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis veröffentlicht
die Beschlusskammer die erteilten Entgeltgenehmigun-
gen sämtlicher Postdienstleister – einschließlich der
Deutschen Post AG – nicht mehr. Damit soll dem Um-
stand Rechnung getragen werden, dass die Erteilung ent-
sprechender Aufträge durch Gerichte und Verwaltungsbe-
hörden regelmäßig im Wege der Ausschreibung vergeben
werden, bei der die geheime Gebotsabgabe die Regel ist.
Diese würde durch die Veröffentlichung der Entgelte kon-
terkariert.

In diesem Zusammenhang ist auf den Preiswettbewerb
auf dem Markt für die Beförderung von Postzustellungs-
aufträgen hinzuweisen. Insgesamt ist die absolute Höhe
der Entgelte im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren
weiter gesunken. Dies betrifft sowohl die Entgelte der
Deutschen Post AG als auch die der Wettbewerber. Hier
ist in jüngster Zeit eine im Vergleich zu den vorangegan-
genen Jahren erhöhte Wettbewerbsintensität festzustellen.
Neben der Deutschen Post AG haben sich leistungsfähige
Wettbewerber etabliert, die durch ihre Preispolitik ihre
Marktanteile erheblich steigern konnten. Diese Entwick-
lung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass durch
die vermehrten Ausschreibungen ein reger Bieterwettbe-
werb ausgelöst wurde. Dabei versuchen Wettbewerber
einander zu unterbieten. 

Auf diese geänderte Marktsituation hat die Deutsche
Post AG zuletzt mit beachtlichen Preissenkungen re-
agiert. Mit neuen Produktvarianten und deutlich abge-
senkten Entgelten versucht sie, verlorene Marktanteile
zurück zu gewinnen. Aufgabe der Bundesnetzagentur als
Überwachungs- und Kontrollinstanz ist es, dafür Sorge zu
tragen, dass auch im Marktsegment der förmlichen Zu-
stellung ein nach dem Postgesetz anzustrebender funk-
tionsfähiger Wettbewerb entsteht. Hierbei hat sie sicher-
zustellen, dass die an sich erfreuliche Entwicklung zu
mehr Wettbewerb nicht zu wettbewerbsverzerrenden
missbräuchlichen Dumpingpreisen führt. 

Ein solcher Dumpingpreis liegt nur dann vor, wenn die
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung unter-
schritten werden. Diese beinhalten neben den Wertschöp-
fungskosten für die Abholung, Sortierung und Zustellung
auch Kosten für Verwaltungs- und Vertriebstätigkeiten.
Im Rahmen der Entgeltgenehmigung ist nach den post-
rechtlichen Vorschriften zusätzlich ein angemessener kal-
kulatorischer Gewinn zur Abdeckung des allgemeinen
unternehmerischen Risikos zu veranschlagen.

Genehmigung von Entgeltanträgen der Deutschen 
Post AG für die förmliche Zustellung 
(Postzustellungsaufträge)

Die Deutsche Post AG hat wegen Auslaufens der Entgelt-
genehmigungen zum 31. Dezember 2006 fristgerecht An-
träge auf Genehmigung neuer Entgelte für den Postzustel-
lungsauftrag  – einfache Produktvariante – und für die
elektronische Produktvariante mit deutlich abgesenktem
Preisniveau vorgelegt. Die Entscheidungen über diese
Anträge erfolgten Anfang November 2006. Sie haben we-
gen der gegenüber den vorherigen Preisen beträchtliche
Absenkung des Preisniveaus zu einigen harschen Reak-
tionen der Wettbewerber geführt, die unter anderem den
Vorwurf des missbräuchlichen Preisdumpings erhoben
und sich gegen die Entscheidungen gerichtlich zur Wehr
setzten (siehe auch Teil V, Kap. 1.2 – Stand anhängiger
Gerichtsverfahren). 

Die Beschlusskammer hatte bei ihren Entscheidungen un-
ter Berücksichtigung des im Postgesetz verankerten Maß-
stabes zu prüfen, ob und ggf. inwieweit die Entgelte für
die förmliche Zustellung missbräuchliche Abschläge ent-
hielten. Dabei wurde festgestellt, dass die beantragten
Entgelte sich an den Kosten der effizienten Leistungsbe-
reitstellung orientieren. Diese stellen nach dem Postge-
setz die Untergrenze für die Preisbildung dar. Rabatte
können hierbei nur insoweit genehmigt werden, als
diesen Kosteneinsparungen in vergleichbarer Größen-
ordnung gegenüber stehen. Im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens hat die Beschlusskammer die Kostenun-
terlagen der Deutschen Post AG dahingehend geprüft,
dass die Preise die tatsächlichen Kosten abdecken. Die
Beschlusskammer hat sich also vergewissert, dass – an-
ders als von Seiten der Wettbewerber behauptet worden
war – kein missbräuchlicher Preisabschlag vorlag. 

Die deutliche Preisabsenkung gegenüber den bisherigen
Entgelten bei beiden Produkten resultierte zum einen da-
raus, dass der Zustellprozess aufgrund der Änderung der
Zivilprozessordnung (ZPO) vereinfacht worden ist. Post-
zustellaufträge können nun wie normale Briefe in den
Briefkasten eingeworfen werden, eine persönliche Über-
gabe ist nicht mehr erforderlich. Zum andern ist die Preis-
absenkung beim Produkt elektronischer Postzustellungs-
auftrag darauf zurück zu führen, dass die Deutsche
Post AG auf eine nach dem Postgesetz zulässige Verrech-
nung von „Altlasten“ verzichtet hat. Nach dem Postgesetz
kann die Deutsche Post AG jedoch nicht verpflichtet wer-
den, Versorgungs-/Altlasten und sonstige neutrale Auf-
wendungen in ihrer Preiskalkulation anzusetzen. 
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Diese Verfahrensweise ist konsistent zur in der Vergan-
genheit geübten Genehmigungspraxis der Beschlusskam-
mer. In Übereinstimmung mit dem Vorgehen im Rahmen
von Entgeltgenehmigungsverfahren werden ausschließ-
lich Produkte des wirtschaftlichen Monopols mit Auf-
schlägen für so genannte Monopollasten belegt, wohinge-
gen bei Produkten auf wettbewerblich orientierten
Märkten keine derartigen Lasten in die Kalkulation mit
einbezogen werden. 

Die von Wettbewerbern als missbräuchlich beanstandete
Umstellung der Kalkulationspraxis liegt somit allein da-
rin begründet, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse auf
dem Markt für förmliche Zustellungen zwischenzeitlich
nachhaltig geändert haben. Eine Entgeltbestimmung un-
ter Beibehaltung der Kalkulationslogik hätte zur Folge,
dass sich die Deutsche Post AG auf diesem Markt trotz
vorhandener betrieblicher Leistungsfähigkeit sowie vor-
handener Skaleneffekte gegenüber ihrer Konkurrenz
nicht durchsetzen könnte. Die Abgabe eines konkurrenz-
fähigen Angebots wäre nämlich unter Einbeziehung von
Versorgungs-/Altlasten und sonstigen neutralen Aufwen-
dungen aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität auf
dem Markt für Postzustellungsaufträge nicht möglich.
Die Deutsche Post AG könnte demzufolge als Dienstleis-
ter auf diesem Markt nicht mehr erfolgreich agieren. Ein
solches Ergebnis würde im Widerspruch zum Leistungs-
wettbewerb stehen, der funktionsfähig und chancengleich
auszugestalten ist.

5. Besondere Missbrauchsaufsicht

5.1 Rahmenvertrag Bayern

Das bedeutendste Missbrauchsverfahren im Berichtszeit-
raum betraf das Angebot postvorbereitender Tätigkeiten
(Frankieren, Sortieren, Nummerieren u. s. w.) durch ein
Tochterunternehmen der Deutschen Post AG. Dieses im
Januar 2006 eröffnete Verfahren gegen die Deutsche
Post AG und deren Tochterunternehmen Deutsche Post
In Haus Service GmbH (DPIHS) wurde von der Be-
schlusskammer 5 im April 2007 eingestellt. 

Dem Verfahren gingen Beschwerden zum sogenannten
„Rahmenvertrag Bayern“ zwischen der Deutschen
Post AG und verschiedenen bayerischen Staatsministe-
rien einschließlich deren nachgeordneter Behörden vor-
aus. Der Rahmenvertrag ist ein nicht zu beanstandender
Standard-Teilleistungsvertrag für Großkunden und ver-
langt als Voraussetzung für die Gewährung eines Teilleis-
tungsrabattes eine bestimmte Vorbereitung der eingelie-
ferten Sendungen.

Dabei können diese vorbereitenden Tätigkeiten sowohl
von den Großkunden selbst erbracht werden, als auch
durch Dienstleister erfolgen. Als ein solcher Dienstleister
tritt die Deutsche Post In Haus Service GmbH auf. Das
Angebot dieser Dienstleistungen, die in Konkurrenz zu
entsprechenden Angeboten der Wettbewerber stehen, ist
grundsätzlich nicht zu beanstanden. Die Kammer hatte
daher zu prüfen, ob der Wettbewerb mit missbräuchlichen
Mitteln behindert wird.

Es wurde deshalb untersucht, ob die Posttochter ihre
Leistungen kostendeckend oder – wie von Wettbewerbern
vorgebracht – zu Dumpingpreisen anbietet. Daneben
wurde geprüft, ob eine missbräuchliche Kopplung zwi-
schen dem Standard-Teilleistungsvertrag und dem Ange-
bot der Deutschen Post In Haus Service GmbH vorliegt.

Die Deutsche Post AG hat detaillierte Kostenunterlagen
sowie Kalkulationen für die von der Deutschen Post In
Haus Service GmbH erbrachten postvorbereitenden Tä-
tigkeiten vorgelegt, die unter dem Gesichtspunkt der
Kostenorientierung überprüft wurden. Insbesondere un-
tersuchte die Beschlusskammer, ob und inwieweit die
Entgelte die tatsächlich anfallenden Sach-, Personal- und
Gemeinkosten abdecken. 

Zusätzlich hat die Bundesnetzagentur eine Überprüfung
von vier Servicecentern der Posttochter durchgeführt, um
auszuschließen, dass die Deutsche Post In Haus
Service GmbH sich der Produktionsinfrastruktur der
Deutschen Post AG bedient. Dabei zeigte sich, dass für
das Frankieren, Nummerieren und Sortieren ausschließ-
lich eigene Ressourcen genutzt werden. 

Die Beschlusskammer hat sich überdies davon überzeugt,
dass die Deutsche Post In Haus Service GmbH zur Er-
bringung ihrer postvorbereitenden Dienstleistungen über
eine eigene Vertriebsorganisation mit entsprechendem
Vertriebspersonal sowohl in der Zentrale als auch in der
Fläche verfügt. 

Auch der Vorwurf, die Deutsche Post AG gewähre den
Teilleistungszugang nur dann, wenn auch Leistungen der
Deutschen Post In Haus Service GmbH in Anspruch ge-
nommen würden, hat sich durch die Ermittlungen nicht
bestätigt.

Alle vorgenommenen Untersuchungen haben ergeben,
dass weder der Dumpingpreisvorwurf noch der Vorwurf
eines unzulässigen Kopplungsgeschäfts gerechtfertigt ist. 

5.2 Entgeltüberprüfung bei Schalterpaketen
Aufgrund mehrerer Beschwerden hat die Beschlusskam-
mer im Jahr 2006 im Rahmen der besonderen Miss-
brauchsaufsicht die Tarife für Paketdienstleistungen für
Kleinversender der Deutschen Post AG unter dem Ge-
sichtpunkt einer unzulässigen Quersubventionierung
überprüft. Die Auswertung der von der Deutschen Post
AG vorgelegten Kostenunterlagen hat jedoch ergeben,
dass die Entgelte keine Abschläge enthalten und überdies
nicht diskriminierend sind. Eine missbräuchliche Ver-
drängungsabsicht der Deutschen Post AG konnte schon
deshalb nicht festgestellt werden, da vergleichbare Kon-
kurrenzprodukte auf diesem Markt noch preisgünstiger
angeboten werden. 

Zudem hat das beschwerdeführende Wettbewerbsunter-
nehmen den eigenen Marktanteil – trotz der Preissenkung
der Deutschen Post AG – mittlerweile auf ca. 25 Prozent
gesteigert. Die Veränderung bei den Marktanteilen, ein-
schließlich des Rückgangs bei der Deutschen Post AG,
wird auch durch Marktuntersuchungen der Bundesnetz-
agentur bestätigt. Eine Gegenüberstellung vergleichbarer
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Produkte der Anbieter auf dem Markt für Privatkunden-
pakete hinsichtlich Preis und Leistungsumfang hat erge-
ben, dass die Preismaßnahme nicht zu einer Unterbietung,
sonder lediglich zu einer Annäherung an die Produktan-
gebote der Wettbewerber geführt hat. 

5.3 Andere Verfahren
Daneben sind bei der Beschlusskammer im Berichtszeit-
raum noch zahlreiche Beschwerden eingegangen, die in
fast allen Fällen nach Intervention durch die Beschluss-
kammer oder aufgrund multilateraler Verhandlungen zwi-
schen Beschwerdeführer, Deutscher Post AG und der
Kammer zufrieden stellend gelöst werden konnten. 

Vorwiegende Problematiken waren hierbei die Einliefe-
rungsbedingungen und -zeiten für Konsolidierer, der Um-
gang mit Fundbriefen sowie die Diskriminierung einzel-
ner Kundengruppen.

6. Internationale Aktivitäten und grenz-
überschreitende Regulierung

6.1 Weltpostverein (WPV/UPU)
Im Weltpostverein, einer Sonderorganisation der UNO,
arbeitet die Bundesnetzagentur in Absprache mit dem
Bundeswirtschaftsministerium mit. Derzeit ist sie in den
Gremien des Weltpostvereins, dem Verwaltungsrat (ho-
heitliche und regulatorische Themen) und dem Postbe-
triebsrat (operative Durchführung des Weltpostvertrages)
tätig.

Ein wesentliches Thema, das derzeit diskutiert wird, ist
die Reform des Weltpostvereins. Im Anschluss an den
Weltpostkongress von Bukarest im Jahr 2004 wurde im
Rahmen des Verwaltungsrates die Kommission 1 einge-
setzt, deren Auftrag die Reform des Weltpostvereins ist.
Deutschland hat den Vorsitz in dieser Kommission. Im
Rahmen der Zuständigkeiten dieser Kommission wurden
verschiedene Studien und Umfragen hinsichtlich der
Möglichkeiten durchgeführt, alle Aspekte der Arbeit in-
nerhalb des Weltpostvereins zu verbessern, einschließlich
seiner Struktur und Zusammensetzung sowie der Ent-
scheidungsprozesse innerhalb der einzelnen Organe.

Die Studien verfolgten im Wesentlichen das Ziel, die be-
stehende Organisationsstruktur, vor allem hinsichtlich der
Trennung und Verteilung der Regierungs-, Regulierungs-
und operativen Funktionen, entsprechend der in einigen
Mitgliedsländern bereits vollzogenen Liberalisierungs-
prozesse anzupassen. Die Studien und die Diskussionen
haben gezeigt, dass im Hinblick auf die Entwicklung des
Marktes eine Angleichung der Organisationsstrukturen
dringend erforderlich und völkerrechtlich gesehen mach-
bar ist, dass diese aber aufgrund der bestehenden Ent-
scheidungsstrukturen nicht schnell herbeizuführen sein
wird. 

Einigkeit besteht darüber, dass die Reform des Weltpost-
vereins für die Organisation und ihre Mitgliedsländer so-
wie auch für den gesamten Postsektor eine Frage zugleich
von höchster Priorität und von erheblicher Komplexität
ist. Dabei sind nicht nur die Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten der einzelnen Organe, sondern auch die finan-
ziellen und juristischen Auswirkungen der vorgeschlage-
nen Änderungen im Einzelnen sorgfältig abzuwägen. Die
Haltung der Mitgliedsländer und ihre Bereitschaft, zur
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beizutra-
gen, sind daher ganz wesentlich für diese schwierige Ent-
wicklungsphase des Weltpostvereins. 

6.2 Umsetzung des Weltpostvertrags 

Der Weltpostvertrag vom 15. September 1999 regelt den
internationalen postalischen Grunddienst. Mit dem Ge-
setz zu den Verträgen vom 15. September 1999 des Welt-
postvereins (Vertragsgesetz, BGBl II 2002, Nr. 23,
S. 1446) wurde er in nationales Gesetz umgesetzt. Die
Aufsicht über ein Postdienstunternehmen, das als Teil-
nehmer an dem durch das Vertragsgesetz erfassten inter-
nationalen Postverkehr auftritt, richtet sich nach den Vor-
gaben des Vertragsgesetzes und des durch ihn
umgesetzten Weltpostvertrags.

Die Deutsche Post AG wurde in Artikel 4 Abs. 1 Satz 1
des Vertragsgesetzes umfassend damit beauftragt, für die
Bundesrepublik Deutschland die Rechte und Pflichten
wahrzunehmen, die sich für eine Postverwaltung im Ver-
hältnis zu den Benutzern und zu den anderen Postverwal-
tungen aus dem Weltpostvertrag ergeben. 

Nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 des Vertragsgesetzes wird
die Einhaltung des Weltpostvertrags einschließlich der
aufgrund des Vertragsgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen von der Bundesnetzagentur überwacht. Entspre-
chende Verordnungsermächtigungen enthält das Vertrags-
gesetz u. a. für die Zulassung weiterer Unternehmen zum
Beförderungssystem des Weltpostvertrags sowie für die
nähere Ausgestaltung des so genannten Remailingverbots
nach Artikel 43 Weltpostvertrag. Bisher allerdings wurde
von diesen Ermächtigungen kein Gebrauch gemacht.

6.3 Vorgehen bei Remailingverdacht

Die Deutsche Post AG ist im Rahmen des Weltpostver-
trags dazu verpflichtet, die ihr von ausländischen Post-
unternehmen zur Weiterleitung bzw. zur Zustellung im
Inland übergebenen Sendungen bestimmungsgemäß aus-
zuliefern. Eine Ausnahme sieht Artikel 43 des Weltpost-
vertrages u. a. für das sog. ABA-Remailing vor. Dieses
liegt vor, wenn ein im Inland ansässiger Absender (A)
seine – an ebenfalls im Inland ansässige Empfänger (A)
gerichtete – Briefsendungen über einen im Ausland täti-
gen Postdienstleister (B) bei der Deutschen Post AG ein-
liefern lässt, mit anderen Worten: wenn ein originärer In-
landsbrief durch Umlenkung über Postdienstleister ande-
rer Staaten künstlich zu einer Auslandsbriefsendung
gemacht wird. Sofern das geschieht, um ein zwischen den
höheren „Gebühren“ (Entgelten)  der Deutschen Post AG
und den niedrigeren „Gebühren“ des ausländischen Post-
dienstleisters bestehendes Gefälle auszunutzen, wird es
als unzulässig angesehen (sogenanntes Remailingverbot).
Zur Abwehr eines solchen Verhaltens eröffnet Artikel 43
des Weltpostvertrages dem betroffenen inländischen Post-
unternehmen die Möglichkeit, die Sendungen entweder
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zurückzuweisen oder für die Zustellung seine inländi-
schen Entgelte zu verlangen. 

Im Zusammenhang mit einem von der Europäischen
Kommission gegen die Deutsche Post AG geführten
Verfahren wegen Verzögerung der Zustellung von aus
Großbritannien ankommenden Briefsendungen, die „re-
mailing-verdächtig“ waren, hat die Kommission Verhal-
tensregeln für die Behandlung der Sendungen festgelegt,
die nach den Umständen des Falles aus Sicht der
Deutschen Post AG begründeten Anlass geben zu der
Vermutung, dass es sich dabei um in Remailingabsicht
versendete Briefsendungen handelt. Die Deutsche Post
AG hat sich verpflichtet, die betreffenden Sendungen
nicht mehr zur Prüfung der Remailingabsicht anzuhalten,
sondern unverzüglich zuzustellen. Um aber das Vorliegen
der Remailingabsicht aufklären zu können, wurde ihr ge-
stattet, bei bis zu 50 Empfängern je Aussendung aufklä-
rende Nachforschungen zu betreiben. 

Die Deutsche Post AG hat daraufhin remailingverdäch-
tige Sendungen zwar unverzüglich zugestellt, zugleich
aber die Empfänger über den tatsächlichen Absender und
den Inhalt des Briefes im Unklaren gelassen. Ursache da-
für war, dass die Deutsche Post AG ihre Bitte an die
Empfänger, ihr die Sendungen zu Ermittlungs- und Be-
weiszwecken zur Verfügung zu stellen, zusammen mit
den originären Sendungen in einen neuen, undurchsichti-
gen Umschlag mit eigener Absenderangabe legte und an-
schließend zustellte. 

Nach den Feststellungen der Bundesnetzagentur verstieß
diese Neukuvertierung gegen die Verpflichtung zur be-
stimmungsgemäßen Zustellung einer Sendung. Sie hat
daher die Deutsche Post AG verpflichtet, remailingver-
dächtige Sendungen, die sie für Ermittlungs- und Beweis-
zwecke auswählt, nur noch in einem Klarsichtumschlag
weiterzubefördern, wenn sie ihnen einen eigenen, an die
Empfänger gerichteten Brief beilegt. So wird gewährleis-
tet, dass die originäre Sendung unmittelbar erkennbar
bleibt und Verwechslungen auf Seiten der Empfänger
über den Absender ausgeschlossen sind. Die Bundesnetz-
agentur erwartet dabei keine Verzögerung der Zustellung.

Die Bundesnetzagentur wird das jetzt gewählte Verfahren
nach einem angemessenen Zeitraum im Hinblick auf die
bis dahin gewonnenen Erfahrungen erneut einer Überprü-
fung unterziehen.

6.4 Europäischer Ausschuss für 
Regulierungsfragen im Post-
bereich (CERP)

Der Europäische Ausschuss für Regulierungsfragen im
Postbereich (CERP) umfasst als Unterorganisation der
Europäischen Konferenz für Post und Telekommunika-
tion 48 europäische Länder. Die Bundesnetzagentur stellt
den Vizevorsitzenden. Die Arbeit von CERP ist darauf
ausgerichtet, die regulatorischen Rahmenbedingungen in
den Mitgliedsländern zu vergleichen und, soweit dies an-
gemessen und sinnvoll erscheint, Vorschläge zur Harmo-
nisierung zu erarbeiten. Es bestehen drei Arbeitsgruppen,
denen jeweils mehrere Projektgruppen zugeordnet sind.

Derzeit werden in den Arbeits- und Projektgruppen fol-
gende Themen behandelt:

Arbeitsgruppe „Politik“

In dieser Arbeitsgruppe werden die Umsetzung und An-
wendung der europäischen Postrichtlinie, Definition,
Umfang und Zielsetzung des Universaldienstes sowie die
sektorspezifische Regulierung einschließlich der Öffnung
der Postmärkte unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur
beraten.

Die Projekt-Gruppe „Weltpostverein“ bereitet den Welt-
postkongress vor, der im August 2008 in Nairobi/Kenia
stattfinden wird. Im Rahmen dieser Arbeiten werden ins-
besondere die eingereichten Vorschläge zur Änderung
und Ergänzung des Weltpostvertrages bewertet und – so-
weit möglich – eine gemeinsame europäische Haltung er-
arbeitet.

Aufgabe der Projektgruppe „Nationale Regulierungsbe-
hörden“ ist der Vergleich der unterschiedlichen Behörden
in Europa, die Feststellung der jeweiligen Befugnisse, der
Austausch von Erfahrungen sowie die Ausarbeitung von
Vorschlägen zur Effektivitätssteigerung. Die Bundesnetz-
agentur bringt ihre Erfahrungen ein und profitiert auch
durch den Vergleich mit den Regulierungsansätzen in an-
deren Ländern.

Arbeitsgruppe „Ökonomie“

In dieser Arbeitsgruppe werden Erfahrungen und aktuelle
Fälle aus dem Wettbewerbsrecht diskutiert, Vergleiche
hinsichtlich der ökonomischen Rahmenbedingungen bei
der Lizenzvergabe gezogen sowie Markt-Analysen zur
Entwicklung des Sektors unter Einbeziehung der Er-
werbsstrukturen erstellt.

Die Projektgruppe „Kosten und Finanzierung des Univer-
saldienstes“ untersucht die unterschiedlichen Ansätze zur
Berechnung der Netto-Kosten des Universaldienstes in-
nerhalb der EU. Ziel ist es, eine Empfehlung zu erarbei-
ten, die von den Mitgliedstaaten angewendet wird.

Bereits 2002 hat die Projektgruppe „Kostenrechnung und
Preiskontrolle“ unter Vorsitz der Bundesnetzagentur eine
Empfehlung zur Kostenrechnung erarbeitet, die in den
europäischen Ländern  weitgehend angewendet wird.
Derzeit wird diese Empfehlung überarbeitet, um den ge-
änderten Rahmenbedingungen in den zukünftig liberali-
sierten Postmärkten gerecht werden zu können. Die
Bundesnetzagentur steuert hierbei ihre langjährigen Er-
fahrungen bei, gewinnt aber auch Nutzen aus den Regu-
lierungsansätzen in anderen Staaten.

Arbeitsgruppe „Überwachung/Marktdaten“

Die Arbeitsgruppe begleitet die laufenden Arbeiten im
CEN/TC331/WG1 (siehe Teil III, Kap. 6.5 – Europäi-
sches Komitee für Normung) und gibt hinsichtlich der an-
stehenden Projekte Empfehlungen aus regulatorischer
Sicht. Des Weiteren beobachtet die Arbeitsgruppe den
Postmarkt hinsichtlich technologischer und logistischer
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Entwicklungen sowie der Entwicklungen bei der Lizen-
zierung.

Die Projektgruppe „Anwendung von CEN-Normen“ führt
fortlaufend eine Erhebung zum Stand und der Art und
Weise der Umsetzung und Anwendung der im CEN/
TC331 entwickelten Standards zur Qualitätsmessung
durch. Dabei bringt die Bundesnetzagentur einerseits ihre
Erfahrungen mit ein, andererseits kann sie die Erfahrun-
gen anderer Länder für sich nutzen.

Die Projektgruppe „Statistik“ wurde auf Wunsch der Eu-
ropäischen Kommission zur Unterstützung der von dort
aus durchzuführenden statistischen Erhebungen im Post-
bereich eingerichtet. Die Bundesnetzagentur war maß-
geblich bei der Erarbeitung der Rahmenbedingungen für
diese Erhebungen beteiligt.

Ziel der Projektgruppe „Verbraucherfragen“ ist es, die un-
terschiedlichen Regulierungsansätze zum Verbraucher-
schutz sowie die allgemeinen Rechte der Regulierungsbe-
hörden bezüglich der Beziehungen zu Postbenutzern zu
dokumentieren. Die Bundesnetzagentur arbeitet hier aktiv
mit und profitiert aufgrund der Erfahrungen anderer Län-
der.

6.5 Europäisches Komitee für Normung 
(CEN)

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) ist der Zu-
sammenschluss der nationalen Normierungsinstitute der
Europäischen Staaten. Bereits 1996 wurde im CEN das
Technische Komitee (Technical Committee – TC) – für
Postalische Dienstleistungen (CEN/TC331) gegründet.
Aufgabe des TC331 ist die Erarbeitung von Normen im
Postbereich, welche neben rein betrieblich/logistisch ori-
entierten Projekten auch die Bereiche der Qualitätsmes-
sung umfassen. Für den regulatorisch relevanten Bereich
der Entwicklung von Qualitätsmessverfahren wurde eine
eigenständige Arbeitsgruppe (CEN/TC331/WG1) einge-
richtet, in der die Bundesnetzagentur den Vorsitz hat. Die
Arbeit in dieser Arbeitsgruppe umfasst derzeit folgende
Aufgaben:

Überarbeitung der Norm für die Laufzeitmessung für 
Vorrangsendungen und Sendungen erster Klasse 
(EN13850)

Die EN 13850 wird in der Europäischen Gemeinschaft
seit 2004 verpflichtend als Mindestanforderung angewen-
det. Das darin vorgegebene Messverfahren bezieht sich
auf die sogenannte Transit-Zeit, dabei handelt es sich um
die innerbetriebliche Laufzeit bei einem Unternehmen
(vgl. dazu Teil II, Kap. 2 – Post-Universaldienstleistun-
gen).

Nach den ersten Jahren der Anwendung dieses Messver-
fahrens hat sich Nachbesserungsbedarf ergeben, insbe-
sondere hinsichtlich der statistischen Berechnungen, aber
auch bezüglich der geografischen Schichtung. Daher wird
die Norm seit Mitte 2006 einer grundlegenden Überarbei-
tung unterzogen, die voraussichtlich Mitte 2008 abge-

schlossen sein wird. Im Hinblick auf die praktische Rele-
vanz dieser Vorschrift arbeitet die Bundesnetzagentur an
der Revision aktiv mit.

Überarbeitung der Norm zur Beschwerdemessung 
(EN 14012)

Die im Jahr 2003 angenommene Norm wird bisher von
den Universaldienstbetreibern nur in geringen Umfang
angewandt. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in
den sehr komplexen und daher kostenintensiven Vorga-
ben. Die Anwendung einer einheitlichen Mess- und Er-
fassungsmethode für Beschwerden von Postkunden ist
aus regulatorischer Sicht jedoch sehr wünschenswert, da
dies dem Schutz des Kunden und der Wahrung der Ver-
braucherrechte dient.

Daher wurde 2005 eine Unterarbeitsgruppe gegründet,
die die Norm grundlegend überarbeiten soll mit dem Ziel,
die Vorgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken und Spielraum für die nationalen Besonderhei-
ten zu geben. Die Norm soll damit eher ratgebenden Cha-
rakter erhalten. Der Entwurf befindet sich derzeit im
CEN-internen Abstimmungsverfahren; mit der Annahme
ist im Jahr 2008 zu rechnen.

Erfassung der verfügbaren Informationen (TS 15511)

Unzureichende Information der Marktteilnehmer über die
verschiedenen Dienstleistungs- und Marktumstände sind
häufig Grund für Beschwerden. Deshalb wurde eine tech-
nische Spezifikation zur Erfassung der jeweils verfügba-
ren Informationen entwickelt, die sich derzeit im ab-
schließenden Abstimmungsverfahren befindet. Mit der
Annahme ist noch im Jahr 2007 zu rechnen. Bei einer
technischen Spezifikation handelt es sich um eine Vor-
stufe, die zu einem späteren Zeitpunkt ggf. als Standard
übernommen werden kann. Das Verfahren soll in den
nächsten Jahren getestet werden.

Entfernung zu Zugangspunkten

Die Dichte der Zugangspunkte zum stationären Netz ist
ein Qualitätskriterium des Universaldienstes. In Deutsch-
land ist die Entfernung zu den Zugangspunkten des statio-
nären Netzes in § 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 der Post-Universal-
dienstleistungsverordnung geregelt. 

In der Arbeitsgruppe wurde untersucht, inwieweit ein
harmonisiertes europäisches Messverfahren zur Feststel-
lung der korrekten Umsetzung der entsprechenden Vorga-
ben für die Positionierung von stationären Einrichtungen
realisierbar ist. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Ent-
wicklung eines einheitlichen Verfahrens aufgrund der in
den europäischen Staaten grundlegend divergierenden
Vorgaben zum Netz von stationären Einrichtungen nicht
möglich ist. Das nunmehr vorliegende Dokument be-
schränkt sich als Technischer Report darauf, die unter-
schiedlichen Ansätze und Vorgaben und die daraus resul-
tierenden nationalen Messverfahren zu beschreiben.
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Erfassung von Falschzustellungen

Es wurde untersucht, ob ein Verfahren entwickelt werden
soll, das europa-einheitlich die Erfassung von Falschzu-
stellungen beschreibt. Auch wenn eine solche Erfassung
aus Kundensicht durchaus sinnvoll wäre, erscheint eine
Realisierung auf europäischer Ebene nur schwer möglich:
Einerseits würde eine solche Messung unverhältnismäßig
hohe Kosten verursachen und daher kaum Anwendung
finden. Andererseits sind die Vorgaben hinsichtlich einer
„korrekten“ Zustellung in den einzelnen Staaten so unter-
schiedlich, dass sich kein harmonisiertes Verfahren ent-
wikkeln lässt.

Auswirkungen der Marktöffnung auf die 
Qualitätsmessverfahren

In den Ländern, die ihre Postmärkte bereits ganz oder
zum großen Teil geöffnet haben oder in denen die Markt-
öffnung bereits im nächsten Jahr erfolgt, werden sich vo-
raussichtlich die Marktanteile der Postunternehmen und
das Verhalten der Kunden bei der Versendung ihrer Briefe
ändern. Dies kann Auswirkungen auf die Aussagekraft
der eingeführten Qualitätsmessverfahren, insbesondere
auf die Messung der Brieflaufzeiten haben, die derzeit
nur von den verpflichteten Universaldienstanbietern nach
der Europäischen Norm EN13850 durchgeführt wird. 

In einer Projektgruppe wird seit Mitte 2007 analysiert,
welche Szenarien sich ergeben könnten, welche Effekte
diese ggf. verursachen würden und welche Maßnahmen
ergriffen werden könnten. Erste Ergebnisse dieser Ana-
lyse sind noch vor Ende des Jahres 2007 zu erwarten.

6.6 Bilaterale Gespräche
Bilaterale Gespräche wurden sowohl mit Regulierungsbe-
hörden anderer EU-Mitgliedstaaten als auch mit Regulie-
rungsbehörden von Staaten außerhalb der EU und auch
außerhalb Europas geführt.

Bei den Gesprächen mit Vertretern der EU-Staaten lag der
Schwerpunkt auf einer einheitlichen Anwendung der Vor-
gaben der Post-Richtlinie sowie auf Problemen und As-
pekten, die sich aus der Marktöffnung national und grenz-
überschreitend ergeben haben.

Vertreter außerhalb der EU waren an den seit 1998 ge-
sammelten Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf
die Freigabe der höherwertigen Dienstleistungen im
Sinne von § 51 Absatz 1  Satz 2 Nr. 4 PostG, interessiert.

6.7 Temporäre Partnerschaften im 
Postbereich (Twinning-Projekte)

Im Berichtszeitraum hat die Bundesnetzagentur zwei
Twinning-Projekte durchgeführt. Bei diesen Projekten ar-
beiten Verwaltungsbehörden eines „alten“ Mitgliedstaates
der Europäischen Gemeinschaft mit der entsprechenden
Verwaltungsbehörden aus einem „neuen“ Mitgliedstaat
im Postbereich zusammen mit dem Ziel, fachspezifische
Kenntnisse und Erfahrungen im persönlichen Kontakt
und Austausch zwischen den beiden Behörden auf letz-
tere zu übertragen. Diese Maßnahmen erstrecken sich auf

Zeiträume von bis zu neun Monaten; sie werden aus Mit-
teln der Europäischen Gemeinschaft finanziert.

Dass erste Projekt fand von Dezember 2005 bis Juli 2006
mit der lettischen Public Utilities Commission in Riga
statt. Lettland ist der Europäischen Gemeinschaft am
1. Mai 2004 beigetreten. Die Public Utilities Commission
ist wie die Bundesnetzagentur ein „Multi-Sektoren-Regu-
lierer“; sie ist über den Postsektor hinaus auch für die
Regulierung des Telekommunikations-, Energie-,
Eisenbahnsektors sowie der Heizwasser- und Abwasser-
versorgung in Lettland zuständig. Das Projekt diente der
„Verbesserung des gesetzlichen Rahmens für den Post-
sektor und der administrativen Leistungsfähigkeit der Pu-
blic Utilities Commission“. Im Rahmen des Projekts wur-
den mehrere Angehörige der Postabteilung und der
Beschlusskammer 5 (Post) der Bundesnetzagentur jeweils
für kurze Einsätze zur Public Utilities Commission ent-
sandt, und die Postexperten der Public Utilities Commis-
sion besuchten die Bundesnetzagentur bei einem Studien-
besuch in Bonn. Das Projekt war erfolgreich: Die
lettischen Postexperten sind aufgrund der erworbenen
Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, ihre Regierung
bei der Fortschreibung des Postrechts, u. a. auch der Um-
setzung des europäischen Rechts in nationales Recht zu
beraten und die gesetzlichen Rahmenbestimmungen für
den lettischen Postmarkt in Übereinstimmung mit dem
europäischen Recht anzuwenden.

Das zweite Projekt wurde im Zeitraum September 2006
bis März 2007 mit der polnischen Regulierungsbehörde
durchgeführt, die für die Sektoren Telekommunikation
und Post zuständig ist. Ziel des Projekts war es, die polni-
sche Regulierungsbehörde in Fragen der Wettbewerbsför-
derung und der Marktaufsicht zu beraten und unterstüt-
zend zu begleiten, und sie mit Methoden vertraut zu
machen bzw. vorhandene Kenntnisse zu vertiefen, die in
anderen EU-Mitgliedsstaaten angewandt werden. Dabei
standen insbesondere die Mechanismen der Preis-
kontrolle, der Marktzutrittsförderung und der Marktbe-
obachtung im Mittelpunkt. Darüber hinaus galt es, die ad-
ministrativen Kapazitäten des polnischen Projektpartners
zur Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen zu stär-
ken. Neben dem breit angelegten Wissens- und Erfah-
rungstransfer trugen insbesondere die Lerneffekte, die im
Rahmen der Erarbeitung von Empfehlungen für etwaige
zukünftige Gesetzesänderungen erzielt wurden, zur er-
folgreichen Durchführung des Projekts bei.

7 Postgeheimnis, Datenschutz

Zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur gehört es, die
Wahrung des Postgeheimnisses und der entsprechenden
Datenschutzvorschriften durch die privaten Diensteanbie-
ter auf dem Postmarkt sicherzustellen. Vor dem Hinter-
grund, dass der Staat trotz  Liberalisierung und Privatisie-
rung der Postdienstleistungen nicht aus seiner
Gewährleistungspflicht aus Artikel 10 des Grundgesetzes
entlassen wurde, nimmt die Bundesnetzagentur diese
Aufsichtsfunktion wahr. 
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Die rechtlichen Grundlagen hierfür finden sich in
Abschnitt 9 des Postgesetzes sowie in der Postdienste-
Datenschutzverordnung (PDSV): Dem Postgeheimnis un-
terliegen nicht nur der Inhalt von Postsendungen, sondern
auch die näheren Umstände des Postverkehrs natürlicher
oder juristischer Personen (§ 39 Abs. 1 PostG). Zum
Schutz der personenbezogenen Daten der am Postverkehr
Beteiligten enthält § 41 PostG wesentliche Regelungen,
die durch die PDSV näher ausgefüllt und durch das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) ergänzt werden.

Im Berichtszeitraum waren bei Unternehmen und Ver-
brauchern aufgetretene Auslegungs- und Anwendungs-
fragen durch die Bundesnetzagentur zu beantworten. So
wurde vereinzelt die Verwendung von Kundendaten aus
Nachsendeaufträgen thematisiert. Bei kleineren Post-
dienstanbietern ergaben sich Probleme bei der Ermittlung
und ordnungsgemäßen Zustellung an Umzugsadressen.
Die Frage, unter welchen Bedingungen eine Postsendung
vom Dienstanbieter zulässigerweise geöffnet werden
darf, war auch im Berichtszeitraum wieder Gegenstand
von Anfragen.

Im Berichtszeitraum wurden bei Postdienstanbietern ver-
einzelt anlassbezogene Überprüfungen bezüglich der Ein-
haltung des Postgeheimnisses und der Datenschutzvor-
schriften durchgeführt. Anordnungen oder sonstige
weitergehende Maßnahmen der Bundesnetzagentur nach
§ 42 PostG waren jedoch insoweit nicht erforderlich. Von
Verbrauchern beanstandete vermeintliche Brieföffnun-
gen waren auf maschinelle Verarbeitungsfehler zurückzu-
führen.

Zeitgleich mit der Überprüfung von Postdienstanbietern
auf die Einhaltung der Lizenzbedingungen wurden bun-
desweit regelmäßig auch anlassunabhängige Kontrollen
in Bezug auf das Postgeheimnis und die Datenschutzvor-
schriften durchgeführt. Hier wurden seit Anfang des Be-
richtszeitraums (Januar 2006) wiederum etwa 400 Prüf-
berichte an das Datenschutzreferat übermittelt. Grobe
Verstöße gegen das Postgeheimnis und die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen, die ein weitergehendes Ein-
schreiten der Bundesnetzagentur erforderlich gemacht
hätten, konnten jedoch nicht festgestellt werden.

Kontakte zu Unternehmen, Verbänden und zum Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit (BfDI) wurden durch die Bundesnetzagentur wei-
ter gepflegt. Die Teilnahme an Arbeitskreisen,
regelmäßige Treffen zum Informationsaustausch, aber
auch gemeinsame Informations- und Kontrollbesuche mit
dem BfDI bildeten hierbei einen Schwerpunkt. So erfolg-
ten zu den Themenbereichen Nachsendeadressdatenban-
ken, Paketverteilzentren und Verarbeitung von Auslands-
sendungen gemeinsame Prüfungen mit dem BfDI.

Die Bundesnetzagentur sieht in der Beratung das wich-
tigste Mittel der Aufsicht. Um diesem Anspruch gerecht
zu werden, fanden im Berichtszeitraum Schulungsmaß-
nahmen zu dem Thema „Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten bei Postdiensten“ für
die eigenen Mitarbeiter statt.

Die folgenden Fälle sind beispielhaft für die Arbeit im
Berichtszeitraum:

Im August 2006 beanstandete der BfDI gegenüber einem
Postdienstanbieter den Verstoß gegen das Postgeheimnis
durch ungesicherte Postablagestellen in mehreren Zustell-
bezirken verschiedener Städte. Vorausgegangen war ein
Artikel der Hamburger Morgenpost vom 14. März 2006,
in dem die Zwischenlagerung geschlossener Postbeutel
im Freien statt in den dafür vorgesehenen Ablagekästen
bemängelt worden war. 

Nachdem die Bundesnetzagentur den Sachverhalt ge-
meinsam mit dem Unternehmen und dem BfDI unter-
sucht hatte, war von Seiten des Unternehmens Abhilfe
zugesichert worden. Als noch im Juni 2006 weitere Fälle
ungesicherter Ablagestellen bekannt wurden, beanstan-
dete der BfDI diesen Zustand formell (§ 25 BDSG) als ei-
nen Verstoß gegen das Postgeheimnis und setzte die Bun-
desnetzagentur von der Beanstandung in Kenntnis. Es
stellte sich heraus, dass die bereits im März 2006 von
dem Unternehmen zugesagten Abhilfemaßnahmen noch
nicht vollständig umgesetzt worden waren. So hatte das
Unternehmen die Information und Schulung seiner Zu-
steller, Ablagefahrer und Ablagestellengeber zwar unver-
züglich eingeleitet, diese aber bis Juni 2006 noch nicht
für alle seine rund 35 000 Ablagestellen im Bundesgebiet
umgesetzt. 

Die Feststellungen der Bundesnetzagentur ergaben, dass
es sich in den noch im Juni 2006 beanstandeten Fällen
nicht um systematische Fehler des Unternehmens han-
delte und die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen insge-
samt zügig voranschritt. Im Ergebnis beschränkte sich die
Bundesnetzagentur daher in Absprache mit dem BfDI auf
stichprobenartige Kontrollen der Ablagestellen durch ihre
Lizenz-Prüfteams. Anlass zu weiteren Maßnahmen hatte
die Bundesnetzagentur in Bezug auf die Ablagestellen
des Unternehmens hiernach im Berichtszeitraum nicht.

Ein anderer Beschwerdeführer rügte die angebliche Wei-
tergabe seiner Nachsendedaten durch einen Postdienstan-
bieter. Nach seiner Auffassung müssten die Daten von
dem Unternehmen in unzulässiger Weise an Werbetrei-
bende weitergegeben worden sein. Nachforschungen der
Bundesnetzagentur ergaben, dass ein Fehlverhalten des
Postdienstanbieters nicht vorlag.

In diesem Rahmen stellte die Bundesnetzagentur erneut
fest, dass in jüngster Zeit vermehrt Fälle auftreten, in de-
nen sich Marketing-Unternehmen externer Quellen (z. B.
Telefonbücher oder Adressdateien aus Gewinnspielen)
bedienen, um Adressen zu ermitteln, und dem Betroffe-
nen im Rahmen der Werbemaßnahme vortäuschen, man
habe seine Daten aus den Nachsendeaufträgen von Post-
dienstanbietern erhalten.

Die Postdienstanbieter haben der Bundesnetzagentur alle
zur Überprüfung des Postgeheimnisses und des Daten-
schutzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen (§ 41
Abs. 1 PostG). Um die Prüftätigkeit der Bundesnetzagen-
tur bei den Unternehmen zu optimieren, wurde das an-
lassunabhängige standardisierte Auskunftsverfahren zu
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Postgeheimnis und Datenschutz (Fragebogen) unter Ein-
beziehung der Erkenntnisse aus der Praxis präzisiert.

In der Vergangenheit hatte sich gezeigt, dass insbeson-
dere bei großen und kleinen Postdienstleistungsanbietern
unterschiedliche Prüfungsschwerpunkte zu setzen sind.

Teil IV Stellungnahmen gemäß § 47 Postgesetz

1. Universaldienst

1.1 Umfang des Universaldienstes

Die Bundesnetzagentur hat nach § 47 PostG in ihrem Tä-
tigkeitsbericht Stellung zu nehmen zu der Frage, ob sich
eine Änderung der Festlegung, welche Postdienstleistun-
gen als Universaldienstleistungen im Sinne des
§ 11 PostG gelten, empfiehlt.

Zwei voneinander unabhängige Entwicklungen werden
beim postalischen Universaldienst Veränderungen bewir-
ken, nämlich

– die nachfragegerechte Anpassung des Universaldiens-
tes an die technische und gesellschaftliche Entwick-
lung (§ 11 Abs. 2 Satz 2 PostG).

– das Erreichen des im Postgesetz und in der PUDLV
ausdrücklich genannten Datums „31. Dezember 2007“
und der Wegfall der gesetzlichen Exklusivlizenz zum
selben Zeitpunkt.

Die derzeit im Entscheidungsverfahren befindliche neue
Postrichtlinie (siehe dazu auch Teil V, Kap. 2 – Entwick-
lungen im internationalen Recht) wird dagegen keine
Auswirkungen auf den Umfang des Universaldienstes ha-
ben, da die Definition des Universaldienstes nach
Artikel 3 der Richtlinie voraussichtlich unverändert blei-
ben wird. 

1.2 Anpassung des Universaldienstes

Die nachfragegerechte Anpassung des Universaldienstes
an die technische und gesellschaftliche Entwicklung ist
unabhängig von dem Datum „31. Dezember 2007“ und
von dem Wegfall der gesetzlichen Exklusivlizenz der
Deutsche Post AG.

Die Bundesnetzagentur hat in ihren Tätigkeitsberichten
2002/2003 und 2004/2005 ausführliche Stellungnahmen
gemäß § 47 PostG abgegeben. Die im Tätigkeitsbericht
2004/2005 artikulierte Erwartung, die PUDLV sei – zu-
sammen mit der Selbstverpflichtung der Deutschen
Post AG – grundsätzlich geeignet, bis Ende 2007 eine an-
gemessene und ausreichende Grundversorgung mit Post-
dienstleistungen zu gewährleisten, hat sich bestätigt. 

Die Bundesnetzagentur hatte im Tätigkeitsbericht 2004/
2005 davon abgesehen, für den Zeitraum bis zum Ende
der gesetzlichen Exklusivlizenz eine Änderung der Fest-
legung, welche Postdienstleistungen als Universaldienst-
leistungen im Sinne des § 11 PostG gelten, zu empfehlen.
Für die Zeit nach dem Ende der gesetzlichen Exklusivli-
zenz hat sie allerdings empfohlen, den Universaldienst in

verschiedenen Punkten den dann veränderten Gegeben-
heiten anzupassen, damit den Bedingungen eines wettbe-
werbsorientierten Umfelds besser Rechnung getragen
wird. Der Rahmen dafür sollte in einer Novelle der
PUDLV vorgegeben werden, die auch die in der Selbst-
verpflichtung der Deutschen Post AG angesprochenen
Sachverhalte umfasst.

Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom
19. Mai 2006 (zum Tätigkeitsbericht 2004/2005) die
Empfehlungen der Bundesnetzagentur „ganz überwie-
gend als erkenntnisreich bewertet“ und angefügt, sie
stimmten „im Wesentlichen mit ihren eigenen Erkennt-
nissen überein“ (Bundestagsdrucksache 16/1600). Das in-
nerhalb der Bundesregierung federführende Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie beabsichtige,
„zu einem geeigneten Zeitpunkt einen ersten Entwurf für
eine novellierte PUDLV vorzulegen“. Dabei werde die
Bundesregierung „die Empfehlungen der Bundesnetz-
agentur aufgreifen und mit in den Novellierungsprozess
der PUDLV einbeziehen“.

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum geprüft,
ob die bisherigen Empfehlungen einer Aktualisierung
oder Ergänzung bedürfen. Sie hat dazu den Postmarkt be-
obachtet, Bürgereingaben ausgewertet sowie die Auffas-
sungen von Verbraucher- und Wirtschaftsverbänden und
von Dienstleistern erkundet.

Die Bundesnetzagentur hält danach die Empfehlungen
aus dem Tätigkeitsbericht 2004/2005 nach wie vor für
sachgerecht, die – stichwortartig – wie folgt wiederholt
werden können:

– Absenkung der Gewichtsgrenzen für Brief- und Paket-
sendungen (§ 1 Abs. 1 PUDLV)

– Beschränkung der Universaldienstleistungen auf Pri-
vat- bzw. Kleinkunden als Absender

– Streichung der Sendungsform Nachnahme; eine aktu-
elle Überprüfung des Sendungsaufkommens in diesem
Bereich bestätigt erneut die Entwicklung einer rück-
läufigen Nachfrage (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PUDLV)

– Streichung der Sendungsform Eilzustellung
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 PUDLV)

– Erweiterung der Sendungsformen „Einschreibsen-
dung“ und „Wertsendung“ auf Paketsendungen

– Einbeziehung von in der PDLV geregelten Dienstleis-
tungen (Bereithaltung zur Abholung gemäß § 5
Abs. 2 PDLV, Nachsendung gemäß § 7 Abs. 1 PDLV,
Lagerung gemäß § 7 Abs. 1 PDLV) in geeigneter
Weise in die PUDLV

– Streichung der Mindestzahl von 12.000 stationären
Einrichtungen in § 2 Nr. 1 Satz 1 PUDLV (  kein
Beitrag zur flächendeckenden Versorgung ländlicher
Bereiche)

– keine Verlängerung der Regelung über stationäre Ein-
richtungen mit unternehmenseigenem Personal (§ 2
Nr. 1 Satz 3 PUDLV)
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– Präzisierung der PUDLV-Regelungen dahingehend,
dass in den stationären Einrichtungen im Sinne der
PUDLV Verträge sowohl über Brief- als auch über Pa-
ketbeförderungsleistungen abgeschlossen werden kön-
nen.

– Ersetzen des Begriffes „Gemeinde“ in § 2 Nr. 1 Satz 4
und 5 PUDLV durch einen anderen Begriff, der die in-
nerhalb einer geschlossenen Bebauung wohnenden
Bürger umfasst

– sachgerechte Änderung des Flächenkriteriums
(§ 2 Nr. 1 Satz 6 PUDLV), z. B. durch eine Bestim-
mung, dass in einem Umkreis von 80 km2 eine statio-
näre Einrichtung vorhanden sein muss (die derzeitige
Regelung stellt die flächendeckende Versorgung länd-
licher, dünn besiedelter Gebiete nicht sicher)

– Klarstellung, dass die Betriebsbereitschaft der statio-
nären Einrichtungen während des ganzen Jahres gege-
ben sein muss und nicht durch Urlaub o. ä. unterbro-
chen werden darf (§ 2 Nr. 1 Satz 9 PUDLV)

– Präzisierung des Dienstleistungsangebots des mobilen
Postservice (MOPS) und der Modalitäten der Inan-
spruchnahme des MOPS durch den Verbraucher

– Festlegung einer Mindestzahl von Briefkästen; diese
Mindestzahl sollte sich zunächst an dem derzeitigen
Briefkastennetz der Deutschen Post AG orientieren

– Streichung der Regelung, dass die nächste Leerung
auf den Briefkästen angegeben werden muss
(§ 2 Nr. 2 Satz 3 PUDLV); Aufnahme einer Bestim-
mung, dass sicherzustellen ist, dass die Briefkästen
nicht vor dem angegebenen Zeitpunkt geleert werden.

– Änderung des § 2 Nr. 3 Satz 1 PUDLV dahingehend,
dass Postdienstleister – ggf. gegen ein reduziertes Ent-
gelt – auch andere Regellaufzeiten als „E + 1“ anbie-
ten können, ohne dass dies zu einem Konflikt mit den
Laufzeitregelungen der PUDLV führt.

– präzisere Regelungen über den Ersatzempfänger
(§ 2 Nr. 4 PUDLV)

– Festlegung eines „spätesten Zeitpunktes“ am Nach-
mittag für die Zustellung

– Einbeziehung der Regelungen der Selbstverpflichtung
der Deutschen Post AG in die PUDLV (die Selbstver-
pflichtung der Deutschen Post AG ist bis Ende 2007
befristet.)

1.3 Wegfall der Exklusivlizenz und Datum 
„31. Dezember 2007“

Die Bundesnetzagentur hatte im Tätigkeitsbericht 2004/
2005 bereits die Situation ins Auge gefasst, die jetzt zum
Jahresende eintritt und durch einige Rechtsänderungen
gekennzeichnet ist. An den Wegfall der gesetzlichen Ex-
klusivlizenz sind kraft Gesetzes einige Folgen geknüpft:

– Die Deutsche Post AG ist nicht mehr unmittelbar ge-
setzlich (§ 52 Satz 1 PostG) verpflichtet, Universal-
dienstleistungen zu erbringen.

– Die §§ 12 bis 17 PostG waren durch das Zweite Ge-
setz zur Änderung des Postgesetzes (2002) für die Zeit
bis zum Ende der gesetzlichen Exklusivlizenz der
Deutschen Post AG suspendiert worden. Diese Rege-
lungen sind jetzt wieder anwendbar: Die Sonderrolle
der Deutschen Post AG (unmittelbare gesetzliche Ver-
pflichtung) ist damit beendet.

Mit §§ 12 bis 17 PostG steht wieder das in der ur-
sprünglichen Fassung des Postgesetzes vorgesehene
Verfahren zur Verfügung, das geeignet ist, ein festge-
stelltes Universaldienstdefizit zu beheben oder ein be-
fürchtetes gar nicht eintreten zu lassen. 

– § 56 PostG ist wieder anwendbar: Die Deutsche
Post AG muss – auch nach Ende der Exklusivlizenz –
der Bundesnetzagentur die Absicht, bisher erbrachte
Universaldienstleistungen nicht mehr oder nur
modifiziert anzubieten, 6 Monate vor Beginn der
Dienstleistungseinschränkung mitteilen. Die Bundes-
netzagentur kann sich also auf drohende Universal-
dienstdefizite frühzeitig einstellen.

– Die Regelung, dass für Postdienstleistungen, für die
eine Exklusivlizenz besteht, ein Einheitstarif anzu-
wenden ist (§ 6 Absatz 3 PUDLV), entfällt.

– Die Regelung, dass mindestens 5 000 stationäre Ein-
richtungen mit unternehmenseigenem Personal betrie-
ben werden müssen, endet.

Mit der Ausschreibung von Postdienstleistungen und der
Verpflichtung eines Marktteilnehmers konnten noch
keine praktischen Erfahrungen gesammelt werden. Die
PUDLV wurde erst Ende 1999 verkündet. Zwei Jahre
später wurden die §§ 12 bis 17 PostG suspendiert, so dass
es keinen Anlass gab, ein Universaldienstdefizit festzu-
stellen. Die Bundesnetzagentur wird aber rechtzeitig die
erforderlichen Verfahren entwickelt haben.

2. Exklusivlizenz
Gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2 PostG hat die Bundesnetz-
agentur in ihrem Tätigkeitsbericht Stellung zu nehmen,
„ob und gegebenenfalls bis zu welchem Zeitpunkt und in
welchem Umfang die Aufrechterhaltung einer Exklusivli-
zenz nach § 51 über den dort genannten Zeitpunkt hinaus
erforderlich ist“. Dabei kann sich – wie bisher – die Be-
wertung der Erforderlichkeit aus Sicht der Bundesnetz-
agentur nur aus dem ihr zugewiesenen gesetzlichen Auf-
trag ableiten. Ziel der Regulierung ist demnach nicht
zuletzt die Förderung (§ 1 PostG) und die Sicherstellung
des Wettbewerbs (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 PostG).

Seit dem 1. Januar 2006 sind die Gewichts- und Preis-
grenze im Monopol gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 PostG wei-
ter abgesenkt worden. Der Deutschen Post AG steht nach
dieser Regelung bis zum 31. Dezember 2007 das aus-
schließliche Recht zu, Briefsendungen und adressierte
Kataloge, deren Einzelgewicht bis einschließlich
50 Gramm und deren Einzelpreis weniger als das Zwei-
einhalbfache des Preises für entsprechende Postsendun-
gen der untersten Gewichtsklasse beträgt, gewerbsmäßig
zu befördern.
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Angesichts der geringfügigen Einschränkung der gesetz-
lichen Exklusivlizenz konnte sich die Deutsche Post AG
weiterhin hervorragend am Markt behaupten. Wie in
Teil I, Kap. 4.1 dieses Berichts dargestellt, hat sich an ih-
rer überragenden Marktstellung mit einem Anteil von zu-
letzt ca. 90 Prozent am gesamten Briefmarkt nur wenig
geändert. Aufgrund der schrittweisen Marktöffnung
wurde der Deutschen Post AG eine lange Übergangszeit
eingeräumt, sich auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen einzustellen. Diese Chancen hat die Deutsche Post
AG weitestgehend genutzt; sie ist auf den vollständigen
Wettbewerb gut vorbereitet.

Die Bundesnetzagentur hat bereits in ihrem Tätigkeitsbe-
richt 2004/2005 eine Verlängerung der Exklusivlizenz
über den 31. Dezember 2007 hinaus für nicht erforderlich
gehalten. Nach dem Willen des Gesetzgebers wird das
verbliebene Monopol der Deutschen Post AG nun zum
1. Januar 2008 endgültig wegfallen. Gründe für ein Fort-
führen der Exklusivlizenz über den in § 51 Abs. 1 Satz 1
PostG genannten Zeitpunkt hinaus bestehen aus Sicht der
Bundesnetzagentur nicht. 

Teil V Entwicklungen im nationalen und 
internationalen Recht im Bereich Post

1. Entwicklungen im nationalen Recht

1.1 Änderungen der Gesetzgebung

Im nationalen Bereich hat es im Berichtszeitraum nur ge-
ringfügige Änderungen an dem gesetzlichen Rahmen ge-
geben. Auf der Grundlage von Artikel 2 des Dritten Ge-
setzes zur Änderung des Postgesetzes vom 16. August
2002 (BGBl. I, S. 3218) trat am 1. Januar 2006 eine
Neufassung des § 51 Abs. 1 Satz 1 PostG in Kraft. Bei
der zugunsten der Deutschen Post AG bestehenden ge-
setzlichen Exklusivlizenz wurde die Gewichtsgrenze für
Briefsendungen und adressierte Kataloge von bis dahin
100 Gramm auf 50 Gramm herabgesetzt. Auch die Preis-
grenze wurde vom Dreifachen auf das Zweieinhalbfache
des Referenzpreises verringert. Diese Gesetzesänderung
stellt die zweite Stufe der europaweit einheitlichen Libe-
ralisierung auf der Grundlage der Postdienstrichtlinie
(RL 97/67/EG in der Fassung der RL 2002/39/EG) dar
und beinhaltet eine weitere sachliche Beschränkung des
reservierten Bereichs.

Neue Rechtsverordnungen wurden im Berichtszeitraum
nicht erlassen; die bestehenden wurden nicht verändert.

1.2 Anhängige Gerichtsverfahren

Im Berichtszeitraum gab es wiederum zahlreiche Ge-
richtsverfahren gegen Entscheidungen der Bundesnetza-
gentur, die sowohl von der Deutschen Post AG als auch
– in wesentlich geringerem Maß – von ihren Wettbewer-
bern angestrengt wurden. An diesen Verfahren war die
Bundesnetzagentur mittelbar oder unmittelbar beteiligt.

Bundesverwaltungsgericht bestätigt Höherwertigkeit 
der Übernacht-Zustellung

Das Bundesverwaltungsgericht hat in vier Musterverfah-
ren (6 C 8.06, 6 C 9.06, 6 C 13.06 und 6 C 14.06) ent-
schieden, dass es die Deutsche Post AG trotz der zu ihren
Gunsten noch bestehenden Exklusivlizenz hinnehmen
muss, dass Wettbewerber bestimmte unterscheidbare und
höherwertige Briefdienstleistungen in Form der „Über-
nacht-Zustellung“ anbieten. Die Übernacht-Zustellung
umfasst insbesondere die werktägliche Abholung von
Briefsendungen nach 17.00 Uhr, die garantierte Zustel-
lung dieser Sendungen bis 12.00 Uhr des folgenden
Werktags und die nachträgliche Abrechnung sowie wei-
tere Komfortmerkmale, die dazu beitragen, den notwen-
digen Leistungsabstand zu der Universaldienstleistung
herzustellen. Die Entscheidung hat erhebliche Bedeutung,
da die Mehrzahl der Lizenznehmer ihr Dienstleistungsan-
gebot auf der Variante „Übernacht-Zustellung“ aufgebaut
hat. Die Vorinstanzen hatten gegensätzlich entschieden:
Während das Verwaltungsgericht Köln die Übernacht-Zu-
stellung als Verletzung der Exklusivlizenz der Deutschen
Post AG betrachtet und für rechtswidrig erklärt hatte, hat
das Oberverwaltungsgericht Münster sie als uneinge-
schränkt rechtmäßig akzeptiert und die Klagen der
Deutschen Post AG in der Berufung vollständig abgewie-
sen. 

Das Bundesverwaltungsgericht stützte seine Entscheidun-
gen in materieller Hinsicht im Wesentlichen auf folgende
Erwägungen: Erforderlich für die Anwendung des
§ 51 Satz 2 Nr. 4 PostG sei, dass sich bei wertender Ge-
samtbetrachtung die zu untersuchende Dienstleistung we-
gen besonderer, ihre qualitative Höherwertigkeit begrün-
dender Leistungsmerkmale hinreichend deutlich von den
Universaldienstleistungen unterscheide. Den Ansatz der
Deutschen Post AG, die Trennbarkeit einer Dienstleistung
nach dem kartellrechtlichen Bedarfsmarktkonzept zu be-
urteilen, hat das Bundesverwaltungsgericht demnach ver-
worfen. Als Maßstab gelte auch nicht die Standard-Brief-
dienstleistung der Deutschen Post AG, sondern die
gesetzliche Definition des Universaldienstes.

Des Weiteren lehnt das Gericht die Auffassung der
Deutschen Post AG ab, § 51 Satz 2 Nr. 4 PostG müsse als
ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal die Vermeidung
der Gefährdung des wirtschaftlichen Gleichgewichts des
Universaldienstes enthalten. Auch brauche die erbrachte
Beförderungsleistung kein „Flächenkriterium“ zu erfül-
len, müsse also nicht in einem Teil des Bundesgebietes
von einer bestimmten Mindestgröße angeboten werden.

Bei der den Wettbewerbern gestatteten Übernacht-Zustel-
lung handele es sich insgesamt um eine Dienstleistung,
die sich im Sinne von § 51 Satz 2 Nr. 4 PostG durch ei-
nen deutlichen qualitativen Mehrwert von den Universal-
dienstleitungen unterscheide. Für die qualitative Höher-
wertigkeit führt das Gericht die Abholung der
Briefsendungen bei den Auftraggebern, die Schnelligkeit
der Beförderung im Vergleich zum Universaldienst und
die Zuverlässigkeit des Versendungsvorganges an.
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Über dieses Verfahren hinaus sind derzeit noch weitere
Klagen der Deutschen Post AG gegen die Lizenzerteilung
der Bundesnetzagentur für die Varianten Sendungsverfol-
gung und Integrierte Brief-Logistikdienstleistung vor
dem Verwaltungsgericht anhängig. Diese Verfahren dürf-
ten allerdings nach Wegfall der Exklusivlizenz nicht mehr
streitig entschieden werden. 

Auskunftsersuchen zu Arbeitsbedingungen 

Im Juni 2007 verlangte die Bundesnetzagentur im Rah-
men einer Vollerhebung zu den Arbeitsbedingungen bei
den Lizenznehmern Auskünfte über die wesentlichen Ar-
beitsbedingungen in ihren Unternehmen (siehe auch
Teil III, Kap. 1.2 – Ermittlung der wesentlichen Arbeits-
bedingungen). Gefragt wurde unter anderem nach Perso-
nalstruktur, Lohn- und Gehaltshöhe, Art der Arbeitsver-
hältnisse, Urlaubsansprüchen sowie Zahl der
Betriebsstätten und Anzahl der beförderten Sendungen.
47 dieser Unternehmen legten gegen die Auskunftsanord-
nung bei der Bundesnetzagentur Widerspruch ein und be-
antragten beim Verwaltungsgericht Köln, die aufschie-
bende Wirkung ihrer Widersprüche anzuordnen. 

Diesen Anträgen gab das Verwaltungsgericht statt mit der
Folge, dass diese Unternehmen bis zur Entscheidung über
die Widersprüche und eine eventuell folgende Klage
keine Auskünfte hätten erteilen müssen.

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen hat indes mittlerweile diese Beschlüsse des
Verwaltungsgerichts Köln auf die Beschwerde der Bun-
desnetzagentur aufgehoben und die Anträge auf Anord-
nung der aufschiebenden Wirkung abgelehnt. Der Senat
hatte nach summarischer Prüfung keine Bedenken gegen
die in den Auskunftsanordnungen enthaltenen Fragen.
Insbesondere seien die vom Verwaltungsgericht beanstan-
deten Fragen nach den Sendungsmengen, den vorhande-
nen Betriebsstätten und der Art der Zustellung erforder-
lich, damit die Bundesnetzagentur insbesondere vor dem
Hintergrund der bevorstehenden weiteren Liberalisie-
rung des Postmarkts ihre Aufgaben erfüllen könne. 

Die Frage nach beförderten Sendungsmengen lasse Rück-
schlüsse auf die Größe des Unternehmens und die Zahl
der Beschäftigten, auch der nur saisonal Beschäftigten,
zu. Die Frage nach der Zahl der Betriebsstätten gebe Hin-
weise auf die Größe und die flächenmäßige Ausdehnung
und Betätigung eines Unternehmens und in Verbindung
mit den Angaben zu den Lohnentgelten auch hinsichtlich
etwaiger regionaler Unterschiede in der Entlohnung der
Mitarbeiter. Der Frage nach den bei der Postzustellung
eingesetzten Fortbewegungsmitteln und den dabei anfal-
lenden monatlichen Entschädigungen komme ebenfalls
Bedeutung für die Höhe der Entlohnung zu.

Eilanträge gegen Entgeltgenehmigung für die förm-
liche Zustellung (Postzustellaufträge) abgewiesen

Konkurrenten der Deutschen Post AG hatten Anfang
2007 Eilanträge gegen die Bundesnetzagentur wegen der
der Deutschen Post AG erteilten Entgeltgenehmigungen
für die förmliche Zustellung (Postzustellungsaufträge)

gestellt. Sie waren der Auffassung, dass die Beschluss-
kammer, die über neue Genehmigungsanträge der Deut-
schen Post AG für den Postzustellungsauftrag und die
elektronische Produktvariante zu entscheiden hatte, der
Deutschen Post AG erheblich abgesenkte Preise ein-
schließlich eines missbräuchlichen Preisabschlags geneh-
migt hatte und beanstandeten eine Umstellung der Kalku-
lationspraxis unter anderem wegen der Nichtbeachtung
der Mehrwertsteuerbefreiung der Deutschen Post AG
(s. auch Teil III, Kap. 4.3 Einzelentgeltgenehmigungsver-
fahren).

Das Verwaltungsgericht Köln – Beschluss vom
11. Juli 2007 – 22 L 1970/06 – und das Oberverwaltungs-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Beschluss
vom 8. November 2007 – 13 B 1281/07 – haben die Eil-
anträge der Wettbewerber gegen diese der Deut-
schen Post AG erteilten Entgeltgenehmigungen abge-
lehnt. Das Oberverwaltungsgericht befasste sich summa-
risch mit der Genehmigungsentscheidung, unter anderem
wegen der Zulässigkeit (drittschützender Charakter der
Preisregeln des PostG), fehlender Hinweise auf eine Ver-
letzung der Beachtung der Kalkulationsregeln, und dabei
insbesondere mit der Auswirkung der Befreiung der
Deutschen Post AG von der Umsatzsteuer auf die Preis-
gestaltung. Es sei derzeit nicht ersichtlich, dass eine Ver-
pflichtung der Bundesnetzagentur bestand, diese Befrei-
ung von der Umsatzsteuer bei der Preisesgenehmigung zu
berücksichtigen und die Entgelte wegen der Steuerbefrei-
ung höher festzusetzen. Die abschließende Klärung dieser
und weiterer Fragen würde allerdings – so das Gericht –
den Rahmen eines Eilverfahrens überschreiten. Dies gelte
zumal vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Ent-
scheidung, unmittelbar dem Postwesen dienende Um-
sätze der Deutschen Post AG nicht der Umsatzsteuer zu
unterwerfen; um eine politische Willensbekundung han-
dele, die inhaltlich nicht zum Gegenstand eines Eilverfah-
rens gemacht werden könne. 

Das Verfahren in der Hauptsache ist noch nicht eingeleitet
worden.

Klagen gegen Entgeltgenehmigung für den Zugang zu 
Postfachanlagen

Das Verwaltungsgericht Köln hat mit Urteil vom
27. Juni 2006 (Az.: 22 K 1644/02) eine Klage der
Deutschen Post AG gegen eine Entgeltgenehmigung der
Bundesnetzagentur (damals RegTP; Az.: BK 5b-01/110)
für den Zugang zu Postfachanlagen abgewiesen. Das
Gericht bestätigte die Rechtmäßigkeit der von der Bun-
desnetzagentur vorgenommenen Entgeltkürzung. Die Be-
rufung der Deutschen Post AG gegen diese Entgeltent-
scheidung ist beim Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen unter dem Aktenzeichen 13 A 3211/
06 anhängig.

Klagen gegen Ablehnung des Teilleistungszuganges

In der Auseinandersetzung um den Zugang zu Teilleistun-
gen auch für Konkurrenten der Deutschen Post AG (siehe
auch Teil III, Kap. 3.2, Entwicklung der Teilleistungsver-
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träge) hat das Verwaltungsgericht Köln sechs weitere
Klageverfahren (Az.: 22 K 6758/05 bzw. C-287/06;
22 K 6759/05, 22 K 6807/05, 22 K 6808/05, 22 K 6860/
05 und 22 K 7464/05) gegen Beschlüsse der Bundesnet-
zagentur wegen Ablehnung des von Konsolidierern be-
gehrten Teilleistungszugangs ausgesetzt und die nachfol-
gende Frage dem Europäischen Gerichthof mit der Bitte
um Vorabentscheidung zugeleitet (Aktenzeichen: C-287 –
292/06). 

Geklärt werden soll die Frage: 

„Ist Art. 47 Abs. 2 i.V.m. Art. 95 EGV i.V.m. Art. 12,
5. Spiegelstrich i.V.m. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 97/67/
EG in der Fassung der Richtlinie 2002/39/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates dahin auszulegen,
dass dann, wenn ein Anbieter von Universaldienstleistun-
gen Sondertarife für Geschäftskunden anwendet, die
Postsendungen an anderen Punkten der Beförderungs-
kette als den Zugangspunkten vorsortiert in das Postnetz
geben, dieser Anbieter verpflichtet ist, diese Sondertarife
auch gegenüber Unternehmen anzuwenden, die Postsen-
dungen beim Anbieter abholen und diese am selben Zu-
gangspunkt und zu denselben Bedingungen wie Ge-
schäftskunden vorsortiert in das Postnetz geben, ohne
dass der Anbieter von Universaldienstleistungen dies mit
Rücksicht darauf verweigern darf, dass er zur Erbrin-
gung von Universaldienstleistungen verpflichtet ist?“.

Mit Hinweis auf die vorgenannten Verfahren hat das
Oberlandesgericht Düsseldorf das Hauptverfahren der
Deutschen Post AG gegen die Anordnung des Bundeskar-
tellamts vom 11. Februar 2005, die Zugänge zu ihren
Briefzentren auch für die Konkurrenten zu öffnen, die im
Bereich der Exklusivlizenz die Konsolidierung von Sen-
dungen betreiben, ausgesetzt, nachdem es vorher die so-
fortige Vollziehbarkeit dieser Entscheidung bestätigt hatte
(Beschluss vom 13. April 2005, Aktenzeichen: VI – Kart.
3/05 (V); zur Zulassung der Konsolidierung durch Wett-
bewerber siehe auch Teil I, Kap. 2.2.1 – Marktzugang in
Deutschland und Teil III, Kap. 3.2 – Entwicklung der
Teilleistungsverträge). 

Klagen gegen Bedingungen von Teilleistungsverträgen

Das Verwaltungsgericht Köln hat in der Auseinanderset-
zung um die Erweiterung der Zugangspunkte zum Netz
der Deutschen Post AG die Verpflichtungsklage eines
Unternehmens, mit der es über den im Bescheid festge-
legten Zugang zu den Briefzentren der Deutschen Post
AG hinaus auch den Zugang zu den Zustellstützpunkten
der Deutschen Post AG begehrte, abgewiesen. 

Das Verwaltungsgericht vertrat die Ansicht, dass
§ 28 PostG die Gewährung des Teilleistungszugangs be-
reits dann gebiete, wenn diese „nachgefragt“ werde. Maß-
stab sei nicht der wirtschaftliche Wert der Teilleistung für
die Deutsche Post AG, sondern für den Nachfrager. Die
Grenze sei die wirtschaftliche Unzumutbarkeit für die
Deutsche Post AG. 

Der Deutschen Post AG sei es wirtschaftlich jedoch nicht
zumutbar, den begehrten Zugang zu den Zustellstütz-
punkten zu gewähren, weil diese kein geeigneter Zu-

gangspunkt für die Einspeisung von Briefmengen in der
von dem Unternehmen beabsichtigten Menge in das be-
stehende Briefbeförderungsnetz seien. Aufgrund der Or-
ganisations- und Infrastruktur der Deutschen Post AG sei
die Gestaltung des Produktionsprozesses in den Zustell-
stützpunkten sachlich begründet derart von anderen Pro-
duktionsschritten abgegrenzt, dass der Deutschen
Post AG die beantragte Eröffnung des Zugangs zu den
Zustellstützpunkten wirtschaftlich nicht zumutbar sei.
Die Zustellstützpunkte verfügten nicht über ausreichende
Personal- und Sachmittel. 

Des Weiteren hat das Verwaltungsgericht Köln in dem
Verfahren über die Verpflichtung der Deutschen Post AG,
in den Briefzentren Abgang (BZA) und Eingang (BZE)
eingelieferte Briefsendungen insbesondere spätestens am
ersten Werktag nach der Annahme (E+1) und Infopost
spätestens vier Tage nach der Einlieferung zuzustellen
(Aktenzeichen 22 K 8563/00), festgestellt, dass der Be-
scheid der Beschlusskammer vom 15. September 2000,
mit dem die entsprechenden Bedingungen in einem
Teilleistungsvertrag zwischen dem Unternehmen und der
Deutschen Post AG festgelegt worden waren, rechtswid-
rig ist. 

Dieser Bescheid habe sich zwar aufgrund der wirksamen
Befristung des angeordneten Vertrages bis zum
31. Dezember 2002 durch Zeitablauf erledigt, soweit die
Deutsche Post AG verpflichtet war, in diesem Zeitraum
dem Unternehmen Teilleistungen anzubieten. Die Fort-
setzungsfeststellungsklage sei jedoch zulässig, weil ein
berechtigtes Interesse der Deutschen Post AG an der
Feststellung der Rechtmäßigkeit des ursprünglichen Be-
scheids bestehe. Die Frage des Zugangs des Unterneh-
mens zu Teilleistungen der Deutschen Post AG werde
sich nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Köln auch zu-
künftig stellen. 

Die Klage der Deutschen Post AG sei auch begründet,
weil die im Bescheid vorgenommene Anordnung der Zu-
stellzeitziele rechtswidrig sei. Die Forderung des Unter-
nehmens sei nicht von § 31 Abs. 2, § 28 Abs. 1 PostG ge-
deckt und ergebe sich auch nicht aus anderen gesetzlichen
Regelungen. Es könne von der Deutschen Post AG nicht
verlangt werden, gegenüber einem Nachfrager von
Teilleistungen eine Leistung anzubieten, die über das hi-
nausgehe, was sie im Rahmen des von ihr angebotenen
Gesamtpakets an Beförderungsleistungen auch sonst an-
biete.

Klage des BGA gegen Genehmigung der Briefporti 
abgewiesen

In einem zivilrechtlichen Verfahren ist im Juni 2007 die
Klage des Bundesverbandes des deutschen Groß- und
Außenhandels (BGA) gegen die Genehmigung der Brief-
porti der Deutschen Post AG im Jahr 2002 durch die
Bundesnetzagentur vor dem Bundesgerichtshof abgewie-
sen worden. Der BGA hatte von der Deutschen Post AG
die Rückzahlung von insgesamt 21 000 Euro wegen an-
geblich überhöhter Gebühren für Briefsendungen im Zeit-
raum vom September 2000 bis Oktober 2001 verlangt, da
die Entscheidung über die Genehmigung der Gebühren
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durch die Regulierungsbehörde nicht rechtmäßig zu-
stande gekommen sei. Anstelle der intern zuständigen
Beschlusskammer hatte der für den Postbereich zustän-
dige Vizepräsident die Entscheidung getroffen. Der Bun-
desgerichtshof hat das Zustandekommen der Entschei-
dung zwar beanstandet, sie aus Gründen des
Vertrauensschutzes der Beklagten (Deutsche Post AG) al-
lerdings aufrechterhalten. 

Löschung der Wortmarke POST vom 
Bundespatentgericht bestätigt

Im Berichtszeitraum sahen sich die Wettbewerber weiter-
hin mit der Geltendmachung markenrechtlicher Ansprü-
che durch die Deutsche Post AG konfrontiert. Das Bun-
despatentgericht hat im April 2007 die Entscheidung des
Bundespatentamtes, die Wortmarke POST zu löschen, be-
stätigt (AZ: 26 W (pat) 24/06 bis 27/06). Vorangegangen
waren verschiedene Entscheidungen zugunsten und zuun-
gunsten der Wettbewerber.

Das Oberlandesgericht Köln hatte mit Urteil vom
28. Januar 2005 (AZ: 6 U 131/04; Die Blaue Post) festge-
stellt, dass die Marke „Post“, bei der es sich um einen
beschreibenden Begriff handelt, über eine „allenfalls
mittlere“ Kennzeichnungskraft verfüge und keine Ver-
wechslungsgefahr besteht. Das Hanseatische Oberlandes-
gericht Hamburg mit Urteil vom 17. Februar 2005 (AZ:
3 U 117/04; TNT Post Deutschland) und das Landesge-
richt Düsseldorf mit Urteil vom 21. September 2005 (AZ:
2a O 104/05; Turbo P.O.S.T.) hatten in vergleichbarer
Weise entschieden. Das Oberlandesgericht Naumburg
hatte mit Urteil vom 17. August 2005 (AZ: 10 U 9/05;
Die Neue Post) zugunsten der Auffassung der
Deutschen Post AG entschieden. 

Da die Deutsche Post AG aufgrund der Entscheidung des
Bundespatentgerichts vom April 2007 beim Bundesge-
richtshof Rechtsbeschwerde eingelegt hat, ist die Lö-
schung der Wortmarke POST noch nicht rechtskräftig.

2. Entwicklungen im internationalen Recht
Zur Liberalisierung der europäischen Briefmärkte

Auf europäischer Ebene ist gemäß der aktuellen Post-
Richtlinie (RL 97/67/EG in der Fassung der RL 2002/37/
EG) das Beförderungsmonopol für Briefe bis zu
50 Gramm und dem Zweieinhalbfachen Basispreises der-
zeit noch ohne zeitliche Beschränkung erlaubt. 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom
18. Oktober 2006 zur Änderung dieser Richtlinie mit dem
Ziel der Herstellung des Binnenmarktes für Postdienste
(COM(2006) 594 final), sieht die vollständige Öffnung
der Briefmärkte durch den Wegfall der Monopolrechte
zum 1. Januar 2009 vor. Zugleich müsste die ggf. erfor-
derliche externe Finanzierung des Universaldienstes dann
auf andere Finanzierungsmethoden, etwa durch staatliche
Beihilfen oder aus einem Universaldienstfonds, umge-
stellt werden. 

Weitere wesentliche Punkte des Vorschlags der Kommis-
sion sind der Verzicht auf eine Änderung der Universal-

dienstdefinition sowie eine Regelung des Marktzugangs
in Form einer Definition von Zugangskriterien und des
Zugangs zum öffentlichen Universaldienstnetz und ein-
zelnen Engpass-Ressourcen wie Postleitzahlensystem,
Adressdatenbanken, Nachsendeadressdateien u. a.. Des
Weiteren gibt es Vorschläge zu den Preisgrundsätzen
(Anreiz zur Kostenorientierung und Einschränkung der
Einheitstarife) sowie zur Stärkung des Verbraucherschut-
zes, der Präzisierung der Funktion und der Zusammenar-
beit der Nationalen Regulierungsbehörden und der Be-
schaffung und Bereitstellung von Marktinformationen für
statistische Zwecke. 

In der Sitzung des Rates am 7. Juni 2007 (unter deut-
schem Vorsitz) gab es zu der Kernfrage, der vollständigen
Öffnung der Postmärkte zum 1. Januar 2009, eine Orien-
tierungsdebatte, bei der der politische Wille, den Binnen-
markt für Postdienste herzustellen, zwar erkennbar
wurde, aber die Meinungen über den passenden Zeitpunkt
der Marktöffnung noch auseinander gingen. Zwölf Mit-
gliedstaaten sprachen sich zugunsten einer Marktöffnung
zu Beginn 2009 aus, 13 Mitgliedstaaten plädierten für ei-
nen späteren Termin, etwa zwischen 2010 und 2012, an-
dere  lehnten die Marktöffnung komplett ab (Griechen-
land, Luxemburg). 

Als problematisch wurden auch die Berechnung etwaiger
Defizite aus der Erbringung von Universaldienstleistun-
gen und die Umstellung auf die recht komplexe alterna-
tive Finanzierung aus staatlichen Beihilfen oder Bran-
chenfonds angesehen. Eine Reihe von Mitgliedstaaten
streben hierfür ein erhöhtes Maß an Rechtssicherheit an
und drängten auf Unterstützung seitens der Kommission
in Form von Leitlinien zur Anwendung der Beihilferegeln
in den Postmärkten oder das Bereitstellen einer aktuali-
sierten Fassung der „Mitteilung über die Anwendung der
Wettbewerbsregeln in den Postmärkten“ aus dem Jahr
1998. Frankreich, die Slowakei und andere Mitgliedstaa-
ten machten zeitweise davon ihre Zustimmung zur Markt-
öffnung abhängig.

Dagegen entschied sich das Europäische Parlament in sei-
ner Plenarsitzung vom 11./12. Juli 2007 – gestützt auf ei-
nen im federführenden Verkehrsausschuss erreichten
Kompromiss zwischen den Mehrheitsfraktionen (Konser-
vative, Sozialisten, Liberale) des Parlaments – für eine
Aufschiebung der vollständigen Marktöffnung bis
Ende 2010 und sah überdies für Mitgliedstaaten mit be-
sonders schwierigen Markt- oder geographischen Bedin-
gungen eine Verlängerungsoption bis Ende 2012 vor. Au-
ßerdem forderte das Parlament von der Kommission
substantielle Unterstützung in den Fragen der Universal-
dienstfinanzierung und verlangte von den Mitgliedstaaten
die Verbesserung des Verbraucherschutzes und die strikte
Beachtung vorhandener Regeln bezüglich der nationalen
sozialen Standards und Beschäftigungsbedingungen.

Bei der Sitzung des Rates am 1. Oktober 2007 erreichten
die Minister dann die politische Einigung über den Vor-
schlag der Kommission und die Entscheidung des Euro-
päischen Parlaments. Die formelle Entscheidung des Ra-
tes über den „Gemeinsamen Standpunktes des Rates“
erfolgte am 8. November 2007. Geeinigt hat man sich auf
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eine grundsätzliche Öffnung der Postmärkte zum
1. Januar 2011. Zusätzlich wird eine Übergangsfrist von
zwei Jahren vorgesehen, die voraussichtlich außer von
Griechenland und Luxemburg hauptsächlich von den
„neuen“ Mitgliedstaaten, nämlich Polen, Tschechische
Republik, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Litauen, Lett-
land, Zypern und Malta in Anspruch genommen werden
wird (siehe auch Teil I, Kap. 2.2.2 – Marktzugang in Eu-
ropa, Abb. 1: Liberalisierung und Marktzugang im Brief-
bereich). Das Verfahren wird mit der jeweils zweiten Le-
sung im Parlament und im Rat fortgesetzt und dürfte im
ersten Halbjahr 2008 abgeschlossen werden. 

Teil VI Rolle und Organisation der 
Bundesnetzagentur

1. Status, Funktion und Struktur der 
Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur, damals noch „Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)“, wurde
mit Wirkung vom 1. Januar 1998 als Bundesoberbehörde
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) errichtet. Sie entstand
aus der Überleitung von Aufgabenbereichen aus dem ehe-
maligen Bundesministerium für Post und Telekommuni-
kation (BMPT) sowie des ehemaligen Bundesamts für
Post und Telekommunikation (BAPT). Im Zuge der Über-
nahme der Aufgaben aus dem neuen Energiewirtschafts-
gesetz, das am 13. Juli 2005 in Kraft getreten ist, wurde
die Reg TP in Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetz-
agentur) umbenannt.

Die Bundesnetzagentur hat in erster Linie den Auftrag,
durch Regulierung im Bereich der Telekommunikation,
des Postwesens und der Energiemärkte den Wettbewerb
zu fördern und für flächendeckend angemessene und aus-
reichende Dienstleistungen zu sorgen, einen diskriminie-
rungsfreien Netzzugang zu gewährleisten, sowie eine
Frequenzordnung und Regelungen zur Nummerierung
festzulegen. Diese Aufgaben der Bundesnetzagentur sind
im Telekommunikationsgesetz (TKG), im Postgesetz
(PostG) und im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) be-
schrieben und werden zusätzlich durch Verordnungen und
sonstige Ausführungsbestimmungen ergänzend geregelt.
Seit dem 1. Januar 2006 überwacht die Bundesnetzagen-
tur auch die Einhaltung der Rechtsvorschriften über den
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur nach dem Allgemei-
nen Eisenbahngesetz (AEG).

Weitere Aufgaben der Bundesnetzagentur finden sich in
verschiedenen Fachgesetzen, wie z. B. dem Gesetz über
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
(FTEG), dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und dem Ge-
setz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG). Die Bundesnetzagentur ist die zuständige
Organisation nach dem Signaturgesetz (SigG) und als sol-
che mit dem Aufbau und der Überwachung einer sicheren
und zuverlässigen Infrastruktur für elektronische Signatu-
ren betraut. 

Die Aufgaben der Bundesnetzagentur sind ebenso wie die
Verfahrensabläufe vielschichtig und breit gefächert. Sie
reichen von Verfahren mit gerichtsähnlichen Prozessab-
läufen im Bereich der ökonomischen Regulierung bis hin
zum Präsenzbedarf in der Fläche, um technische Störun-
gen zu bearbeiten.

Eine aufgabenorientierte Organisationsstruktur ermög-
licht der Bundesnetzagentur eine effiziente Erledigung
dieser Aufgaben. Sie stellt sich wie folgt dar (s. auch An-
hang 4: Organisationsplan der Bundesnetzagentur):

Die Beschlusskammern entscheiden im Bereich der Tele-
kommunikation bei Entgeltverfahren ex ante47 und ex
post48, bei der Missbrauchsaufsicht und besonderen Netz-
zugängen inklusive Zusammenschaltungen. Auch im Be-
reich der Post sind die Tätigkeiten der Beschlusskammer
auf die Entgeltverfahren (ex ante und ex post) sowie auf
die sektorspezifische Missbrauchsaufsicht einschließlich
der Regulierung der Zugänge zum Postnetz gerichtet. 

Die zuletzt eingerichteten Beschlusskammern sind zu-
ständig für alle Entscheidungen, die von der Bundesnetz-
agentur im Bereich der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft
nach dem EnWG und nach den Rechtsverordnungen zur
Ausfüllung des EnWG zu treffen sind, einschließlich der
Überprüfung der Nutzungsentgelte. Die Präsidentenkam-
mer entscheidet insbesondere im Vergabeverfahren bei
knappen Frequenzen sowie bei der Auferlegung von Uni-
versaldienstleistungen. 

Von den Abteilungen werden Fachaufgaben und zentrale
Verwaltungsaufgaben wahrgenommen, zu denen u. a.
ökonomische und rechtliche Grundsatzfragen der Regu-
lierung im Bereich der Telekommunikation und Post, die
Lizenzierung im Postbereich sowie technische Fragen in
den Bereichen Frequenzen, Normung und Nummerierung
gehören. 

Bei der Entwicklung neuer Netzgenerationen und neuer
Funksysteme wirkt die Bundesnetzagentur in internatio-
nalen Gremien zur Aufstellung von Standards mit. Eine
wichtige Funktion der Abteilungen liegt auch in der fach-
lichen Unterstützung der Beschlusskammern.

Eine große Herausforderung stellt weiterhin die Miss-
brauchsbekämpfung im Bereich der Mehrwertdienste
dar. Ein weiterer Bereich ist eine Standortdatenbank für
Sendeanlagen mit einer bestimmten Leistung. Unter den
unmittelbaren Leistungen für die Bürgerinnen und Bür-
ger sind zudem das Schlichtungsverfahren nach § 35 Te-
lekommumikations-Kundenschutz-Verordnung (TKV)
bzw. § 10 Postdienstleistungsverordnung (PDLV) und
der Verbraucherschutz von erheblicher Bedeutung.

Im Rahmen einer Novellierung sieht das EnWG im Be-
reich der Regulierung der Strom- und Gasmärkte die Er-
richtung einer regulatorisch wirkenden Organisation für
diesen Markt vor. Die gesetzliche Aufgabe der Bundes-
netzagentur nach dem EnWG ist, durch Entflechtung und
Regulierung des Netzes die Voraussetzungen für funktio-

47 juristisch: aus früherer Sicht
48 juristisch: aus späterer Sicht



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 219 – Drucksache 16/7700
nierenden Wettbewerb auf den vor- und nachgelagerten
Märkten bei Elektrizität und Gas zu schaffen. Die Bun-
desnetzagentur soll einen diskriminierungsfreien Netz-
zugang gewährleisten und die von den Unternehmen
erhobenen Nutzungsentgelte kontrollieren. Die Bundes-
netzagentur bringt ihre aus der Regulierung der Telekom-
munikations- und Postmärkte gewonnenen Erfahrungen
ein, um eine schlanke und praktikable Regulierung durch-
zusetzen. 

Seit dem 1. Januar 2006 nimmt die Bundesnetzagentur
auch die Aufgabe wahr, die Einhaltung der Rechtsvor-
schriften über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu
überwachen. 

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sind die Befug-
nisse des Eisenbahnregulierers deutlich erweitert worden.
Die regulatorische Tätigkeit der Bundesnetzagentur dehnt
sich nunmehr auf sämtliche Eisenbahnen aus und es ist
eine Erweiterung der Zugangsrechte der Wettbewerber
auf den Zugang zu Serviceeinrichtungen erfolgt. Neben
der repressiven Regulierung gibt es auch eine präventive
Regulierung unter sehr eng gefassten Fristen. Diese Er-
weiterung der Aufgaben gilt für den Zugang einschließ-
lich der Höhe und Struktur der Wege- und sonstigen Ent-
gelte, so dass auch der Entgeltregulierung eine wesentlich
höhere Bedeutung zukommt.

Mit Inkrafttreten des ersten Gesetzes zur Änderung des
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) am 1. Dezember
2006 wurden der Bundesnetzagentur erstmals Vollzug-
aufgaben zugewiesen. Ziel des geänderten EEG ist u. a.,
die Höhe der EEG-Umlage, die in der Regel von den
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an jeden Stromver-
braucher weitergegeben wird, nachvollziehbar zu ma-
chen. Damit ist der Bundesnetzagentur eine weitere Zu-
ständigkeit zum Schutz der Verbraucherinnen und
Verbraucher übertragen worden.

Um den einheitlichen Charakter der Bundesnetzagentur
stärker zu unterstreichen, werden die Außenstellen, mit
deren Hilfe der Kontakt zu den Verbrauchern und der In-
dustrie in der Fläche gehalten wird, von einer eigenen
Abteilung betreut und koordiniert.

Die Aufgaben der Außenstellen liegen vor allem im tech-
nischen Bereich. Sie beraten z. B. über die Regelungen
des TKG, über die Vorschriften zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) und über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten (EMVG). Zu ihren Aufgaben
gehört auch die Zuteilung von Frequenzen, so z. B. für
Mobilfunkanlagen und Betriebsfunkanlagen. Ein weiterer
wichtiger Bereich ist die Bearbeitung und Aufklärung
von Funkstörungen mit hochentwikkelten Messgeräten,
die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, sowie
die Durchführung von Prüf- und Messaufträgen. Ihre Zu-
ständigkeit erstreckt sich auch auf die Überprüfung von
Lizenzauflagen und -bedingungen, wie z. B. die Überprü-
fung der Postlizenzen. Durch die Verlagerung von Tätig-
keiten in die Außenstellen (Beihilfebearbeitung für den
gesamten Geschäftsbereich, Callcenter) wird die Zentrale
für grundsätzliche Aufgaben entlastet, gleichzeitig das

vorhandene Personal am Standort der jeweiligen Außen-
stelle sinnvoll ausgelastet.

2. Personal, Haushalt

Personalmanagement

Ein modernes Personalmanagement nimmt bei der Bun-
desnetzagentur einen hohen Stellenwert ein. Der optimale
Einsatz der personellen Ressourcen in Zeiten einer immer
angespannteren Planstellensituation hat dabei ebenso
überragende Bedeutung wie die Gewinnung qualifizierten
neuen Personals. Dies gelingt nur dadurch, dass die Per-
sonalplanung sowohl die dienstlichen Bedürfnisse als
auch die Fähigkeiten und Neigungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt. Denn nur
mittels einer aktiven, bedarfsgerechten Einsatzplanung
einerseits und der Motivation der Beschäftigten anderer-
seits lassen sich auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel
die der Bundesnetzagentur übertragenen Aufgaben kos-
tengünstig und effizient erledigen. 

Der Bundesnetzagentur ist es gelungen, für die neuen Be-
reiche Energie- und Eisenbahnregulierung aus einer
Gruppe von mehreren tausend Bewerberinnen und Be-
werbern für alle Ebenen hervorragende Beschäftigte zu
gewinnen. Bei der Auswahl wurde der Fokus nicht nur
auf außerordentlich gute Fachkenntnisse gelegt, sondern
zusätzlich auf die Fähigkeit, komplexe neue Aufgaben,
deren Strukturen noch nicht in allen Teilen definiert wa-
ren oder sind, in einem Team zügig strukturieren und mit
einem guten Gespür für die praktischen Anforderungen
der Märkte und ihrer Mechanismen kompetent in Angriff
nehmen zu können. Den gleichen Anforderungen werden
auch die Kräfte gerecht, die im Rahmen der personalwirt-
schaftlichen Möglichkeiten für die übrigen Aufgabenbe-
reiche eingestellt wurden.

Für ihre in allen Bereichen stark interdisziplinär geprägte
Tätigkeit beschäftigt die Bundesnetzagentur insgesamt
rund 2 500 Spezialisten der verschiedensten Richtungen
wie Juristen, Ökonomen, Ingenieure verschiedener Fach-
richtungen, Mathematiker, Informatiker, Verwaltungs-
fachleute u. a..

Bereits seit 1999 stellt die Bundesnetzagentur auch Aus-
bildungsplätze zur Verfügung. In 2006 und 2007 (Stich-
tag: 6. August 2007) konnten bislang insgesamt 66 junge
Leute eine Ausbildung zu Fachangestellten für Bürokom-
munikation an den Standorten der Zentrale in Bonn und
Mainz beginnen, und im Rahmen der seit dem Jahr 2003
angebotenen Ausbildung zu Elektronikerinnen/Elektroni-
kern für Geräte und Systeme wurden insgesamt 74 neue
Ausbildungsplätze besetzt, die sich auf die Standorte Göt-
tingen, Bremen und Magdeburg verteilen. Damit wurden
2006 und 2007 in der Bundesnetzagentur insgesamt
140 junge Menschen in diesen beiden Berufen ausgebil-
det. Zusätzlich werden zum Stichtag 1. September 2007
insgesamt weitere 26 Auszubildende für diese beiden Be-
rufe neu eingestellt.
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Haushalt

Die Einnahmen und Ausgaben der Bundesnetzagentur
werden im Bundeshaushalt veranschlagt (Einzelplan 09,
Kapitel 0910).

Die Einnahmeseite, für die Haushaltsjahre 2006 (Soll und
Ist) und 2007(Haushaltsplan) ist der nachstehenden Ta-
belle 34 zu entnehmen:

Ende Dezember 2006 lag der Stand der Einnahmen bei
Minus 33 314 Euro. Für die negativen Abweichungen
vom Haushaltssoll sind umfangreiche Erstattungen in den
Bereichen Zuteilung von Ortsnetzrufnummern und Fre-
quenznutzungsbeiträge (sog. TKG-Beiträge), sowie Ein-
nahmeverschiebungen in das Folgejahr ursächlich.

Die Ausgabenseite für die Haushaltsjahre 2006 (Soll und
Ist) und 2007 (Haushaltsplan) ist in der nachstehenden
Tabelle 35 dargestellt:
A b b i l d u n g  34

Einnahmen für die Haushaltsjahre 2006 und 2007

A b b i l d u n g  35

Ausgaben für die Haushaltsjahre 2006 und 2007

Einnahmeart Soll 2006
1.000 €

Ist 2006
1.000 €

Soll 2007
1.000 €

Gebühren, Beiträge und sonstige Ent-
gelte im Bereich Telekommunikation 71.390 – 34.753 172.635

Gebühren und sonstige Entgelte nach 
Nr. 3 des Postgesetzes 100 123 111

Gebühren und Auslagen nach dem 
Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungs-
gesetz 0 53 254

Gebühren und Beiträge nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz 0 0 500

Weitere Verwaltungseinnahmen, Miete, 
Verkauf 1.060 1.256 1.106

Verwaltungseinnahmen 72.550 – 33.321 174.606

Übrige Einnahmen 17 7 4

Gesamteinnahmen 72.567 – 33.314 174.610

Ausgabeart Soll 2006
1.000 €

Ist 2006
1.000 €

Soll 2007
1.000 €

Personalausgaben 104.419 101.526 102.679

Sächliche Verwaltungsausgaben, 
Zuweisungen 32.096 32.986 35.084

Investitionen 10.953 7.830 9.787

Gesamtausgaben 147.468 142.342 147.550



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 221 – Drucksache 16/7700
3 Beirat
Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundesnetz-
agentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen wird bei der Bundesnetzagentur ein
Beirat gebildet. Er besteht aus jeweils 16 Mitgliedern des
Deutschen Bundestages und 16 Vertreterinnen oder Ver-
tretern des Bundesrates; die Vertreter oder Vertreterinnen
des Bundesrates müssen Mitglieder einer Landesregie-
rung sein oder diese politisch vertreten. Die Mitglieder
des Beirates und die stellvertretenden Mitglieder werden
jeweils auf Vorschlag des Deutschen Bundestages und
des Bundesrates von der Bundesregierung berufen. 

Der Beirat, der mindestens einmal im Vierteljahr zu einer
Sitzung zusammentreten soll, hat folgende Aufgaben:

1. Der Beirat macht der Bundesregierung Vorschläge für
die Besetzung des Präsidenten oder der Präsidentin
und der zwei Vizepräsidenten oder der Vizepräsiden-
tinnen der Bundesnetzagentur (§ 3 Abs. 3 Gesetz über
die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen).

2. Der Beirat wirkt mit bei Entscheidungen der Bundes-
netzagentur in den Fällen nach § 61 Abs. 4 Nr. 2 und 4
und des § 81 TKG. Danach ist das Benehmen mit dem
Beirat herzustellen (§ 120 Nr. 2 Telekommunikations-
gesetz (TKG)):

– bei Vergabeverfahren für Frequenzen bei der Fest-
legung des sachlich und räumlich relevanten
Marktes,

– bei der Festlegung der Frequenznutzungsbestim-
mungen einschließlich des Versorgungsgrades bei
der Frequenznutzung und seiner zeitlichen Umset-
zung,

– bei der Auferlegung der Universaldienstverpflich-
tungen.

3. Der Beirat ist berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung
der Regulierungsziele und zur Sicherstellung des Uni-
versaldienstes zu beantragen. Die Bundesnetzagentur
ist verpflichtet, den Antrag innerhalb von sechs Wo-
chen zu bescheiden (§ 120 Nr. 3 TKG).

4. Der Beirat ist gegenüber der Bundesnetzagentur be-
rechtigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen.
Die Bundesnetzagentur ist gegenüber dem Beirat aus-
kunftspflichtig (§ 120 Nr. 4 TKG).

5. Der Beirat berät die Bundesnetzagentur bei der Erstel-
lung des Vorhabenplans nach § 122 Abs. 2 TKG, ins-
besondere auch bei den grundsätzlichen marktrelevan-
ten Entscheidungen (§ 120 Nr. 5 TKG).

6. Der Beirat ist bei der Aufstellung des Frequenznut-
zungsplanes nach § 54 TKG anzuhören (§ 120
Nr. 6 TKG).

Nach der vom Bundesminister für Wirtschaft und Tech-
nologie gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen genehmigten Geschäftsordnung
des Beirates in der Fassung vom 14. März 2006 hat der

Beirat seinen Sitz bei der Bundesnetzagentur in Bonn.
Die Geschäfte des Beirates werden durch die Geschäfts-
stelle geführt. Ihre personelle und sachliche Ausstattung
stellt die Bundesnetzagentur im Einvernehmen mit dem
vorsitzenden Mitglied des Beirates bereit.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Bundesnetz-
agentur wählt der Beirat nach Maßgabe seiner Geschäfts-
ordnung aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stell-
vertretendes vorsitzendes Mitglied für die Dauer von
zwei Jahren. Das vorsitzende und das stellvertretende
vorsitzende Mitglied dürfen nicht derselben Gruppe
(Bundestag, Bundesrat) angehören.

Herr Abgeordneter Johannes Singhammer wurde am
26. Januar 2004 zum vorsitzenden Mitglied des Beirates
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der stellvertre-
tende Vorsitz im Beirat blieb zunächst vakant.

Zum 6. Februar 2006 wurde das vorsitzende Mitglied des
Beirates, Herr Abgeordneter Johannes Singhammer, für
ein weiteres Jahr gewählt. Am 13. März 2006 wurde Herr
Minister Dr. Otto Ebnet zum stellvertretenden vorsitzen-
den Mitglied des Beirates gewählt, er ist am
29. Januar 2007 als stellvertretendes vorsitzendes Mit-
glied aus dem Beirat ausgeschieden.

Am 29. Januar 2007 wurde Herr Abgeordneter Klaus
Barthel zum vorsitzenden Mitglied des Beirates und Herr
Staatsminister Dr. Alois Rhiel zum stellvertretenden vor-
sitzenden Mitglied des Beirates gewählt.

Eine vollständige Übersicht der Mitglieder und stellver-
tretenden Mitglieder ist dem Anhang zu entnehmen.

Nachfolgend sind auszugsweise einige Themen aufgelis-
tet, die vom Beirat im Berichtszeitraum im Bereich Post
behandelt wurden:

– Tätigkeitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur
nach § 47 Abs.1 PostG

– Künftige Ausgestaltung des Post-Universaldienstes

– Arbeitsbedingungen im Briefmarkt und soziale
Schutzstandards im Postregulierungsrecht

4. Wissenschaftliche Beratung

Wissenschaftlicher Arbeitskreis Regulierungsfragen

Die Bundesnetzagentur wird regelmäßig durch den „Wis-
senschaftlichen Arbeitskreis für Regulierungsfragen“
(WAR) beraten (§ 44 PostG). Bei besonderen Fragestel-
lungen stehen Mittel für die Vergabe von Gutachten be-
reit. Der Arbeitskreis tagt jährlich 6-mal unter Teilnahme
des Präsidiums, der Abteilungsleiter, Beschlusskammer-
vorsitzenden sowie Vertretern des Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi).

Die Wissenschaftler sind interdisziplinär zusammenge-
setzt und werden vom Präsidenten der Behörde berufen.
Ihre besonderen volkswirtschaftlichen, betriebswirt-
schaftlichen, sozialpolitischen, technologischen und
rechtlichen Erfahrungen und Kompetenzen unterstützen
die Bundesnetzagentur bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
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gaben und gewährleisten eine enge wissenschaftliche
Flankierung ihrer Entscheidungen. Ein Verzeichnis der
Mitglieder ist im Anhang aufgeführt.

Der WAR befasst sich mit Fragen grundsätzlicher Bedeu-
tung, die sich aus der laufenden Arbeit der Bundesnetz-
agentur ergeben. Zudem unterstützen die Mitglieder die
Verwaltung in Einzelfragen.

Auf Grund gestiegener Anforderungen und einem durch
Gesetz auferlegten erweiterten Themenkreis treffen sich
die Wissenschaftler der jeweiligen Sparten in teils unter-
schiedlicher Zusammensetzung außerhalb der festgeleg-
ten Sitzungstermine, um z. B. Studien bzw. Stellungnah-
men zu erarbeiten.

In den Sitzungen des Wissenschaftlichen Arbeitskreises
Regulierungsfragen wurden im Berichtszeitraum u. a. fol-
gende Postthemen behandelt:

– Arbeitsbedingungen für Lizenznehmer gemäß Postge-
setz

– Briefmonopol und Arbeitsbedingungen im Postmarkt

Außerdem hat der Wissenschaftliche Arbeitskreis Regu-
lierungsfragen eine Stellungnahme zu Briefmonopol und
Arbeitsbedingungen im Postmarkt erstellt, die auf den In-
ternetseiten der Bundesnetzagentur veröffentlicht ist.

Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und 
Kommunikationsdienste (WIK)

Gemäß § 125 Abs 2 des Telekommunikationsgesetzes,
§ 44 des Postgetzes und § 64 Abs. 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes erhält die Bundesnetzagentur bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben fortlaufend wissenschaftliche Un-
terstützung. Diese betrifft insbesondere die regelmäßige
Begutachtung der volkswirtschaftlichen, betriebswirt-
schaftlichen, rechtlichen und technologischen Entwick-
lungen der Telekommunikation, des Postwesens, der
leitungsgebundenen Energieversorgung und der Eisen-
bahnen. Der Bund unterhält zu diesem Zweck eine stän-
dige Forschungskapazität bei dem Wissenschaftlichen In-
stitut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK
GmbH).

Das Institut ist als gemeinnützige Gesellschaft organi-
siert, die seit Anfang 1998 ausschließlich von der Regu-
lierungsbehörde für Telekommunikation und Post bzw.
der Bundesnetzagentur getragen wird. Das Institut erhält
Zuwendungen, mit denen es das jährliche Forschungspro-
gramm mit Projekten aus dem Bereich der Grundlagen-
forschung bestreitet. Hierzu macht das WIK Projektvor-
schläge, aus denen die Bundesnetzagentur für sie
passende Projekte auswählt. Darüber hinaus werden vom
WIK Forschungsprojekte und Untersuchungen im Rah-
men von Auftragsarbeiten durchgeführt. Im Mittelpunkt
der wissenschaftlichen Arbeit stehen regulierungs- und
ordnungspolitische Fragestellungen in den Bereichen Te-
lekommunikation, Post, Energie, Bahn.

Im Berichtszeitraum hat das WIK im Bereich Post fol-
gende Forschungsprojekte und Veranstaltungen durchge-
führt:

– Regulatorische Marktzutrittsbedingungen und ihre
Auswirkungen auf den Wettbewerb: Erfahrungen aus
ausgewählten Briefmärkten Europas

– Ex-ante Regulierung nach vollständiger Marktöffnung
der Postmärkte

– Arbeitsbedingungen im Briefmarkt

– Geschäftsstrategien von Universaldienstleistern in Eu-
ropa

– Ausschreibung von Universaldiensten

– Wettbewerbspolitische Bedeutung von Rabattsyste-
men

– 10. Königswinter Seminar on Postal Economics

Am 14. Dezember 2000 wurde die Tochtergesellschaft
WIK-Consult GmbH gegründet. In der WIK-Consult
GmbH werden zunehmend die Auftragsprojekte konzen-
triert und so von den gemeinnützigen Aktivitäten des Ins-
tituts separiert. Auftraggeber sind neben der Bundesnetz-
agentur weitere öffentliche Institutionen, wie z. B. das
BMWi, die EU-Kommission, ausländische Regulierungs-
behörden und andere ausländische Institutionen sowie
private Unternehmen im In- und Ausland.

5. Aufgaben auf den Gebieten der anderen 
Netzsektoren

Die Arbeit der Bundesnetzagentur gliedert sich – entspre-
chend ihrer vollständigen Behördenbezeichnung – in die
Sektoren Energie (Elektrizität und Gas), Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen. 

Energie

Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Neuregelung
des Energiewirtschaftsgesetzes zum 13. Juli 2005 wurde
auch das Energiewirtschaftsgesetz novelliert. Damit über-
nahm die Bundesnetzagentur Aufgaben auf dem Gebiet
des Rechts der leitungsgebundenen Versorgung mit Elek-
trizität und Gas. Hierzu gehört die Sicherstellung des Zu-
gangs zu Elektrizitäts- und Gasnetzen einschließlich der
Entgeltregulierung sowie die Überwachung der Einhal-
tung der Vorschriften zur Entflechtung. Der Gesetzgeber
hat sich für einen symmetrischen Regulierungsansatz ent-
schieden, so dass alle Netzbetreiber unabhängig von den
Marktverhältnissen grundsätzlich in gleicher Weise der
Regulierung unterliegen. Allerdings macht das Gesetz
hiervon einige Ausnahmen für kleinere Netzbetreiber.

Die Zuständigkeiten sind zwischen Bund und Ländern
geteilt. Auf Seiten des Bundes ist für die Regulierung des
Strom- und Gasmarktes die Bundesnetzagentur, auf Sei-
ten der Länder die zuständige Landesregulierungsbehörde
verantwortlich. Letzteres gilt jedoch lediglich für die Re-
gulierung der Energieversorgungsunternehmen, deren
Leitungsnetz nicht über den räumlichen Bereich eines
Bundeslandes hinausgeht und an das weniger als
100 000 Kunden angeschlossen sind. Die Länder haben
zudem die Möglichkeit, ihre Aufgaben im Wege der Org-
anleihe an die Bundesnetzagentur zu übertragen. Hiervon
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haben die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen
Gebrauch gemacht. Dadurch ist beispielsweise bei Ent-
geltgenehmigungen im Bereich Strom die Zahl der durch
die Bundesnetzagentur regulierten Unternehmen von 101
auf 256 gestiegen, im Gasbereich von 60 auf 220.

Im Energiesektor hat der Gesetzgeber die Regulierung
auf den Zugangsbereich beschränkt, weil dieser nicht im
Wettbewerb steht. Andere Teile der Wertschöpfungskette
wie Beschaffung/Erzeugung, Großhandel, Transport bzw.
Verteilung und Vertrieb sind nicht der sektorspezifischen
Wettbewerbsaufsicht unterworfen. Ziel ist es, durch eine
gezielte Regulierung den potenziellen Wettbewerbern zu
fairen Bedingungen Zugang zu den Strom- und Gasnet-
zen zu verschaffen. Damit soll die missbräuchliche Aus-
nutzung der Monopolstellung der Netzbetreiber verhin-
dert und ein aktiver Wettbewerb im Netz ermöglicht
werden. Auch auf vor- und nachgelagerten Märkten be-
stehen durch die Ausübung von Marktmacht erhebliche
Wettbewerbsprobleme. Auch in diesen Teilmärkten wer-
den durch den regulierten Netzzugang positive Wettbe-
werbseffekte erwartet.

Der Regulierung stehen drei grundlegende Instrumente
zur Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten
Wettbewerbs zur Verfügung:

– Die Regelungen zum Netzzugang und die Möglichkei-
ten, diese durch Festlegung weiter zu detaillieren so-
wie entsprechende Sanktionsmaßnahmen bei Nichtbe-
folgung.

– Die Entflechtungsvorschriften, um eine Diskriminie-
rung unabhängiger Vertriebsunternehmen durch inte-
grierte Unternehmen zu verhindern.

– Die Entgeltregulierung, mit der faire Netzzugangsent-
gelte für alle Netznutzer sichergestellt werden.

Der diskriminierungsfreie Netzzugang gewährleistet für
alle Marktteilnehmer die Nutzung der Energieversor-
gungsnetze zu möglichst einfachen, gleichen und massen-
geschäftstauglichen Konditionen. Dieser Aspekt beschäf-
tigt die Bundesnetzagentur beispielsweise bei Fragen der
Kooperationsvereinbarung und der Einteilung von Markt-
gebieten vornehmlich im Gasbereich, darüber hinaus aber
auch bei Bilanzkreisabrechnung und der Beschaffung von
Regel- und Ausgleichsenergie im Strommarkt.

Angemessenen Netznutzungsentgelten kommt bei der
Schaffung von Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärk-
ten eine maßgebliche Bedeutung zu. Nach § 21
Abs. 1 EnWG müssen sie angemessen, transparent und
diskriminierungsfrei sein. Darüber hinaus dürfen sie nicht
ungünstiger sein, als sie von den Netzbetreibern in ver-
gleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unter-
nehmens angewendet werden. Damit die Netzbetreiber
keine überhöhten Entgelte für die Nutzung ihrer Netze
verlangen, unterliegen diese der Genehmigung durch die
Bundesnetzagentur bzw. die Landesregulierungsbehör-
den. In die Kalkulation dürfen nur die Kosten und Kos-
tenbestandteile einbezogen werden, die sich ihrem Um-

fang nach auch in einem wettbewerblichen Markt
einstellen würden. 

Energieversorger sind zum großen Teil vertikal integrierte
Unternehmen, in denen sich Netzgeschäft und Vertrieb
unter einem Dach befinden. Dies birgt das Risiko von In-
transparenz und Quersubventionierung und kann dazu
führen, dass Schwesterunternehmen gegenüber Dritten
bevorzugt werden. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Entflechtungsvorschriften wird der diskriminierungsfreie
Netzzugang sichergestellt. Danach muss der Netzbetrei-
ber rechtlich, operationell, informatorisch und buchhalte-
risch von Vertrieb und Erzeugung des vertikal integrierten
Unternehmens entflochten sein.

Telekommunikation

Mit der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte
zum 1. Januar 1998 wurde das Monopol der Deutsche
Telekom AG im Bereich der Festnetztelephonie vollstän-
dig aufgehoben und der gesamte Bereich in den Wettbe-
werb überführt. Zuvor gab es lediglich im Bereich des
Mobilfunks und Satellitenfunks Wettbewerb.

Im Telekommunikationsbereich ist grundsätzlich die ge-
samte Wertschöpfungskette regulierungsfähig. Regulie-
rungsmaßnahmen können sowohl sämtliche Vorleistun-
gen wie den Netzzugang als auch Endkundenprodukte
betreffen. Ausgenommen von Regulierung sind jedoch
die mittels Telekommunikation übermittelten Inhalte, die
in die Zuständigkeit der Länder fallen.

Seit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes
im Jahre 2004 ist die Mehrzahl der Regulierungsmaßnah-
men von dem Erlass so genannter Regulierungsverfügun-
gen abhängig, die auf einer detaillierten Marktdefinition
und Marktanalyse fußen. Die Entwürfe der Marktanalyse
und Marktdefinition sowie der Regulierungsverfügung
sind zunächst einer nationalen Anhörung aller interessier-
ten Parteien zu unterziehen. Danach sind sie der Europäi-
schen Kommission und den Regulierungsbehörden ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur
Gelegenheit zur Stellungnahme zuzuleiten. Stellungnah-
men der Kommission oder einer nationalen Regulierungs-
behörde sind weitestgehend zu berücksichtigen. Bei der
Marktdefinition und Marktanalyse verfügt die Kommis-
sion über ein Vetorecht, mit der sie die Festlegung der
Marktdefinition und Marktanalyse verhindern kann. In
der Regulierungsverfügung können entsprechend den
festgestellten Marktverhältnissen einzelne Verpflichtun-
gen wie Diskriminierungsverbot, Transparenzgebot,
Zugangsverpflichtungen, Veröffentlichung eines Standard-
angebotes, getrennte Rechnungsführung und Regelungen
zur Entgeltregulierung auferlegt werden. Im Anschluss an
diese Verfügung werden dann die auferlegten Maßnah-
men überprüft bzw. entsprechende Maßnahmen wie die
Genehmigung von Entgelten durchgeführt.

Zu untersuchen sind mindestens die von der Europäi-
schen Kommission auf Basis der Rahmenrichtlinie veröf-
fentlichte Liste mit den zur Vorabregulierung empfohle-
nen Märkten. Die erste von der Kommission
veröffentlichte Liste umfasst 18 Märkte. Zusätzlich kön-
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nen die nationalen Regulierer weitere Märkte im Rahmen
des oben geschilderten Verfahrens untersuchen und eine
Regulierungsverfügung festlegen. Insoweit unterscheidet
sich das System von anderen regulierten Netzwirtschaf-
ten, in denen Einzelmaßnahmen wie die Genehmigung
von Entgelten in der Regel direkt auf gesetzlichen Er-
mächtigungen beruhen und nicht erst auf der Basis einer
Regulierungsverfügung möglich sind. 

Im Bereich Telekommunikation überwacht die Bundes-
netzagentur eine Vielzahl von Vorschriften zum Kunden-
schutz, die z. B. den Einzelverbindungsnachweis oder ein
Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten zwischen End-
kunden und Anbietern vorsehen. Um dem Missbrauch
von Mehrwertdiensterufnummern wirksam begegnen zu
können, wurde zusätzliche Vorschriften in das TKG auf-
genommen. Die Bundesnetzagentur ist auch mit der Si-
cherstellung der effizienten und störungsfreien Nutzung
begrenzter Ressourcen wie Nummern und Frequenzen
betraut, ohne die eine Erbringung von Telekommunikati-
onsdienstleistungen vielfach nicht möglich wäre. Die
Nutzung von Frequenzen erfordert auch zahlreiche inter-
nationale Aktivitäten im Bereich der Normung und Stan-
dardisierung, der internationalen Harmonisierung von
Frequenzen und der Überwachung der konkreten Fre-
quenznutzungen. Außerdem ist die Bundesnetzagentur
zuständig für die Sicherstellung von Interoperabilität, die
Marktaufsicht beim Inverkehrbringen von elektronischen
Geräten, Fragen der Funkverträglichkeit, die Gewährleis-
tung des Datenschutzes und des Fernmeldegeheimnisses
und die Ermöglichung von Überwachungsmaßnahmen
durch berechtigte staatliche Institutionen. 

Insgesamt umfasst das Aufgabenspektrum der Bundes-
netzagentur sehr viele Bereiche, die nicht mehr dem Be-
reich einer Kernregulierung zuzuordnen sind, aber doch
unmittelbar im Zusammenhang mit der Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen stehen. Eine beson-
dere Rolle nimmt hierbei der Bereich der elektronischen
Signatur ein, bei der die Bundesnetzagentur Aufgaben
nach dem Signaturgesetz wahrnimmt. 

Eisenbahnen

Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung ei-
senbahnrechtlicher Vorschriften am 28. April 2005 wurde
die Bundesnetzagentur mit der Sicherstellung des diskri-
minierungsfreien Zugangs zu Eisenbahninfrastruktur ab
dem 1. Januar 2006 beauftragt. Diese Aufgabe wurde bis
Ende 2005 vom Eisenbahnbundesamt wahrgenommen.
Inhaltlich diente das novellierte Allgemeine Eisenbahn-
gesetz (AEG) insbesondere der vollständigen Umsetzung
der europäischen Vorgaben des Ersten Eisenbahnpaketes.
Erklärte Ziele des europäischen wie des deutschen Ge-
setzgebers sind die Gewährleistung eines sicheren Be-
triebs der Eisenbahn, eines attraktives Verkehrsangebot
auf der Schiene sowie die Sicherstellung eines wirksamen
und unverfälschten Wettbewerbs bei dem Erbringen von
Eisenbahnverkehrsleistungen und dem Betrieb von Eisen-
bahninfrastrukturen. 

Dies wird mit erweiterten Vorschriften für einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu Schienennetzen und Service-

einrichtungen sowie eine diskriminierungsfreie Erbrin-
gung von Dienstleistungen gewährleistet. Die
Ausgestaltung rechts- und wettbewerbskonformer Zu-
gangsbedingungen sowie die Regulierung der Entgelte
für die Nutzung der Schienennetze und der Serviceein-
richtungen stehen dabei im Zentrum des gesetzlichen
Auftrags. 

Der Eisenbahninfrastrukturmarkt umfasst in Deutschland
ein Streckennetz von ungefähr 34 000 km. Das längste
Schienennetz betreibt die DB AG. Auch bei der Mehrzahl
der Serviceeinrichtungen ist der Markt dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Marktführer und zahlreiche kleinere
Anbieter vorhanden sind. Das bedeutet, dass neben dem
DB Konzern etwa 350 weitere Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen und insgesamt fast 900 Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen grundsätzlich dem Regulierungssystem un-
terliegen. Gleichwohl hat sich der Gesetzgeber zu einer
symmetrischen Regulierungssystematik entschlossen. Al-
lerdings sieht das Gesetz die Möglichkeit des Dispenses
vor, mit dem der Regulierer Infrastrukturbetreiber von be-
stimmten gesetzlichen Vorabregulierungsverpflichtungen
befreien kann, wenn eine Beeinträchtigung des Wettbe-
werbs nicht zu erwarten ist. Insoweit besteht hier die
Möglichkeit zu einer gewissen regulatorischen Asymme-
trie, mit der der symmetrische Grundansatz durchbrochen
werden kann. 

Gemäß § 14 AEG sind Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men verpflichtet, die diskriminierungsfreie Benutzung
der von ihnen betriebenen Eisenbahninfrastruktur und die
diskriminierungsfreie Erbringung der von ihnen angebo-
tenen Leistungen zu gewähren. Die Eisenbahninfrastruk-
tur-Benutzungsverordnung (EIBV) gestaltet diese Vorga-
ben im Einzelnen aus. Jeder Betreiber muss demnach
seine Schienenwege und die dazugehörigen Anlagen, ein-
schließlich eines gesetzlich vorgeschriebenen „Mindest-
pflichtleistungspaketes“, diskriminierungsfrei anbieten.
Dafür müssen die Eisenbahninfrastrukturbetreiber nach
der EIBV Nutzungsbedingungen (sog. Schienennetz-Be-
nutzungsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen für
Serviceeinrichtungen) aufstellen. 

Die Prüfung von Nutzungsbedingungen ist eine der zen-
tralen Aufgaben der Eisenbahnregulierung: Zum einen
kann die tatsächliche Praxis der Gewährung des Zugangs
zu Schienenwegen und der Erbringung von Leistungen
gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, zum ande-
ren kann auch bereits die vorgelagerte Ausgestaltung von
Nutzungsbedingungen diskriminierende Wirkungen ent-
falten. Die sich aus dem Eisenbahnrecht ergebenden
Anforderungen an die Nutzungsbedingungen für Schie-
nenwege und Serviceeinrichtungen haben die Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen zwingend zu beachten. Die
Bundesnetzagentur überwacht die Einhaltung dieser Vor-
schriften im Wege der Vorabprüfung und kann den Bedin-
gungen widersprechen, sodass diese nicht in Kraft treten.
Als weiteres Instrument besteht eine nachträgliche Ein-
griffsmöglichkeit. Daneben hat die Bundesnetzagentur
schließlich noch die Möglichkeit, die Maßnahmen zu
treffen, „die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und
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zur Verhütung künftiger Verstöße gegen die Vorschriften
des Eisenbahnrechts erforderlich sind“.

Die Bundesnetzagentur überwacht auch die Erstellung
des Netzfahrplans und die Entscheidungen über die Zu-
weisung von Zugtrassen. Über die Absicht eines Eisen-
bahninfrastrukturunternehmens, die Zuweisung von Zug-
trassen abzulehnen, ist sie vorab zu informieren. Die
Bundesnetzagentur kann dem innerhalb gewisser Fristen
ex ante widersprechen. Eine Ex-post-Kontrolle ermög-
licht Untersagung und Gestaltung der Rechtsbeziehungen
für die Infrastrukturnutzung.

Die Entgeltregulierung dient dazu, überhöhte oder prohi-
bitiv wirkende Nutzungsentgelte zu verhindern und damit
das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu erschwe-

ren bzw. faktisch auszuhöhlen. Somit ist die Entgeltregu-
lierung eines der wichtigsten Instrumente zur Stimulie-
rung des Wettbewerbs. Die eisenbahnrechtlichen
Vorschriften zu Fragen der Entgeltregulierung, geregelt in
§ 14 Abs. 4 und 5 AEG, sind im Vergleich zu den rechtli-
chen Vorgaben in den anderen regulierten Sektoren deut-
lich unterentwickelt. Im Rahmen der oben geschilderten
Überprüfung von Nutzungsbedingungen für Schienen-
wege und Serviceeinrichtungen überprüft die Bundesnetz-
agentur auch die Einhaltung der Vorschriften des Eisen-
bahnrechts in Bezug auf Entgeltgrundsätze und
Entgelthöhen. Sie hat bei der Vorabvorlage die Möglich-
keit, diesen zu widersprechen und damit ein Inkrafttreten
zu verhindern. Nachträglich können Entgeltregelungen
für ungültig erklärt werden.
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Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Beirates bei der Bundesnetzagentur – 
Bundestag (Stand: November 2007)

Vorsitzender: Klaus Barthel, MdB
Vorsitzender des Beirates bei der Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen
Postfach 80 01
53105 Bonn

Klaus Barthel, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Stellvertretender 
Vorsitzender:

Dr. Alois Rhiel
Staatsminister
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung des Landes Hessen
Postfach 3129
65021 Wiesbaden

Mitglied Stellvertreter

Adam, Ulrich, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Schröder, Dr. Ole, MdB 
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Hennrich, Michael, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Deittert, Hubert
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kaster, Bernhard, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Lämmel, Andreas G., MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Krogmann, Dr. Martina, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Wegner, Kai, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Pfeiffer, Dr. Joachim, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Meister, Dr. Michael, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Singhammer, Johannes, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Dobrindt, Alexander, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Barthel, Klaus, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

N. N.

Dörmann, Martin, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Tauss, Jörg, MdB 
Platz der Republik 1
11011 Berlin
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Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Beirates bei der Bundesnetzagentur – 
Bundesrat (Stand: November 2007)

Hempelmann, Rolf, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Hovermann, Eike, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kelber, Ulrich, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Zöllmer, Manfred, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Wend, Dr. Rainer, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Krüger, Dr. Hans-Ulrich, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Wolff, Waltraud, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Bierwirth, Petra, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kopp, Gudrun, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Otto, Hans-Joachim, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Brüderle, Rainer, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Friedrich, Horst, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Hill, Hans-Kurt, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Bulling-Schröter, Eva, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Andreae, Kerstin
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Höhn, Bärbel, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Mitglied Stellvertreter

Pfister, Ernst
Minister für Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Str. 4
70174 Stuttgart

Drautz, Richard
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft des Landes 
Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Str. 4
70174 Stuttgart

N. N.
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie
80525 München

N. N.
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie
80525 München

Wolf, Harald
Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen des Landes Berlin
10820 Berlin

Strauch, Volkmar
Staatssekretär bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen des Landes Berlin
10820 Berlin

Mitglied Stellvertreter
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Junghanns, Ulrich
Minister für Wirtschaft des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14460 Potsdam

Krüger, Dr. Wolfgang
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft des Landes 
Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14460 Potsdam

Nagel, Ralf
Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt 
Bremen
Postfach 101529
28015 Bremen

Loske, Dr. Reinhard
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien 
Hansestadt Bremen
Ansgaritorstr. 2
28195 Bremen

Uldall, Gunnar
Präses der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und Sena-
tor der Freien und Hansestadt Hamburg
Postfach 112109
20421 Hamburg

Gedaschko, Axel
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und 
Hansestadt Hamburg
Stadthausbrücke 8
20355 Hamburg

Rhiel, Dr. Alois
Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung des Landes Hessen
Postfach 3129
65021 Wiesbaden

Güttler, Klaus-Peter
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung des Landes Hessen
Postfach 3129
65021 Wiesbaden

Seidel, Jürgen
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Rudolph, Dr. Stefan
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Hirche, Walter
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes 
Niedersachsen
Postfach 101
30001 Hannover

Sander, Hans-Heinrich
Minister für Umwelt des Landes Niedersachsen
Postfach 4107
30041 Hannover

N. N.
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Düsseldorf

Baganz, Dr. Jens
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstr. 4
40213 Düsseldorf

Stadelmaier, Martin
Staatssekretär
Chef der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz
Postfach 3880
55028 Mainz

Kühl, Dr. Carsten
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
Postfach 3269
55022 Mainz

Rippel, Joachim
Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saar-
landes
Postfach 100941
66009 Saarbrücken

Ege, Dr. Christian
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Wissen-
schaft des Saarlandes
Postfach 100941
66009 Saarbrücken

Jurk, Thomas
Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit
des Freistaates Sachsen
Postfach 100329
01073 Dresden

Mangold, Dr. Hartmut
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
des Freistaates Sachsen
Postfach 100329
01073 Dresden

Mitglied Stellvertreter
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Haseloff, Dr. Reiner 
Minister für Wirtschaft und Arbeit
des Landes Sachsen-Anhalt
Postfach 391144
39135 Magdeburg

Pleye, Thomas
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
des Landes Sachsen-Anhalt
Postfach 391144
39135 Magdeburg

Austermann, Dietrich
Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein
Postfach 7128
24171 Kiel

de Jager, Jost
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 7128
24171 Kiel

Reinholz, Jürgen
Minister für Wirtschaft, Technologie und Arbeit
des Freistaates Thüringen
Postfach 900225
99105 Erfurt

Juckenack, Prof. Dr. Christian C.
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Technologie 
und Arbeit des Freistaates Thüringen
Postfach 900225
99105 Erfurt

Mitglied Stellvertreter
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Mitglieder des Wissenschaftlichen Arbeitskreises für Regulierungsfragen bei der Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

(Stand: November 2007)

Prof. Dr. Dres. h. c. Arnold Picot
Universität München
Institut für Information, Organisation und Management
Ludwigstraße 28
80539 München

Prof. Dr. Juergen B. Donges
Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln
Pohligstr. 1
50969 Köln

Prof. Dr. Torsten J. Gerpott
Gerhard Mercator Universität Duisburg
Fachbereich für Wirtschaftswissenschaft
Lotharstr. 65
47057 Duisburg

Prof. Dr. Ludwig Gramlich
Technische Universität Chemnitz
Professur für öffentliches Recht und Öffentliches 
Wirtschaftsrecht
Reichenhainer Str. 39
09126 Chemnitz

Prof. Dr. Herbert Kubicek
Universität Bremen
Fachbereich 3: 
Mathematik und Informatik
Bibliothekstr. 1
28359 Bremen

Dr. Karl-Heinz Neumann
Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und 
Kommunikationsdienste GmbH
Postfach 20 00
53588 Bad Honnef
oder
Rathausplatz 2–4
53604 Bad Honnef

Prof. Dr. Charles B. Blankart
Humboldt-Universität zu Berlin
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut für öffentliche Wirtschaft und Wirtschaftspolitik
Spandauer Str. 1
10178 Berlin

Univ.-Prof. Dr. Bernd Holznagel, LL.M.
Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunika-
tions- und Medienrecht (ITM)
Öffentlich-rechtliche Abteilung
Leonardo-Campus 9
48149 Münster

Prof. Dr.-Ing. Peter Vary
Institut für Nachrichtengeräte und Datenverarbeitung
RWTH Aachen
52056 Aachen

Univ.-Prof. Dr. Dr. Franz Jürgen Säcker
Freie Universität Berlin
Fachbereich Rechtswissenschaft
Institut für deutsches und europäisches Wirtschafts-, 
Wettbewerbs-, und Energierecht
Boltzmannstraße 3
14195 Berlin

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Haubrich
Leiter des Instituts für Elektrische Anlagen und Energie-
wirtschaft (IAEW)
Schinkelstraße 6
52056 Aachen

Prof. Dr. Wolfgang Ballwieser
Seminar für Rechnungswesen und Prüfung
Ludwig-Maximilians-Universität
Ludwigstr. 28 RG
80539 München

Prof. Dr. Wolfgang Ströbele
Universität Münster
Lehrstuhl für Volkswirtschaftstheorie
Universitätsstr. 14- 16
48143 Münster
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Anhang 3
Verzeichnis der Abkürzungen und Kurzschreibweisen

Abb. Abbildung

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

AFuG Amateurfunkgesetz

BAPT Bundesamt für Post und Telekommunikation

BdKEP Bundesverbandes der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP)

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BfDI Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

BGA Bundesverbandes des deutschen Groß- und Außenhandels

BMPT Bundesministerium für Post und Telekommunikation (BMPT)

BMWi Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

BZA Briefzentrum Abgang

BZE Briefzentren Eingang

b-t-c business-to-consumer (von geschäftlichen Versendern zu privaten Empfängern)

CEN Europäisches Komitee für Normung

CERP Europäisches Komitee für Regulierung im Postbereich

c-t-c consumer-to-consumer (von privaten Versendern zu privaten Empfängern)

DPAG Deutsche Post AG

DPD Deutscher Paketdienst

DPWN Deutsche Post World Net

DV Datenverarbeitung

EBIT Earnings before interest and taxes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)

EBITA Earnings before interest, taxes and amortization (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen)

EEG Erneuerbare Energien Gesetz

EG Europäische Gemeinschaft

EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung

EMVG Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

EMV Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

EU Europäische Union

FTEG Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
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GB Großbritannien

GLS General Logistics Systems

Kap. Kapitel

KEP-Markt Markt für Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen

NL Niederlande

PDLV Postdienstleistungsverordnung

PDSV Postdienste-Datenschutzverordnung

PostG Postgesetz

PUDLV Post-Universaldienstleistungsverordnung

Reg TP Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation

SigG Signaturgesetz

TKG Telekommunikationsgesetz

TKV Telekommumikations-Kundenschutz-Verordnung

UB Unternehmensbereich

UPS United Parcel Service

WAR Wissenschaftlichen Arbeitskreis für Regulierungsfragen

WPV Weltpostverein

ZPO Zivilprozessordnung
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Vorwort

Das Sondergutachten der Monopolkommission zur Wettbewerbsentwicklung auf den
Telekommunikationsmärkten 2007 behandelt folgende Themen: Knapp zehn Jahre
nach der Öffnung der Telekommunikationsmärkte im Jahr 1998 ist der Wettbewerb
im Bereich der Endkundenmärkte so weit fortgeschritten, dass die Option einer weit-
gehenden Deregulierung auf der Tagesordnung steht. Dabei stellt sich die Frage nach
einem angemessenen Vorgehen bei dem Übergang in das allgemeine Wettbewerbs-
recht. Mit § 9a TKG hat der Gesetzgeber eine Regelung in das Telekommunikations-
gesetz aufgenommen, nach der neue Märkte in der Regel von der Regulierung frei-
gestellt sind. Gegenstand der Überprüfung ist der europäische Rechtsrahmen für die
Telekommunikation. Vorgesehen sind unter anderem eine schrittweise Zentrali-
sierung der Regulierung auf der europäischen Ebene, die Ausweitung der Veto-
befugnisse der Europäischen Kommission und die Einführung der strukturellen Se-
parierung als zusätzliches Regulierungsinstrument. Daneben sind gemäß dem
gesetzlichen Auftrag des Telekommunikationsgesetzes die Amtspraxis der Bundes-
netzagentur und die Anwendung der Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes
zum Resale zu würdigen. 

In einer Anhörung am 15. Mai 2007 hat die Monopolkommission mit Vertretern der
Unternehmen, ihren Verbänden sowie mit Vertretern der Verbraucher Fragen der
Marktentwicklungen und der Regulierung im Bereich der Telekommunikation disku-
tiert. Teilnehmer der Diskussionsrunde in Bonn waren:

– Arcor AG & Co.,

– Communication Services Tele2 GmbH,

– Deutsche Telekom AG,

– E-Plus Mobilfunk GmbH,

– freenet AG,

– Kabel Deutschland GmbH,

– NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH,

– Vodafone D2 GmbH,

– Breko Bundesverband der regionalen und lokalen Telekommunikationsgesell-
schaften e. V.,

– VATM Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiens-
ten e. V.,

– Verbraucherzentrale Bundesverband.

Einige der angehörten Wettbewerber und Verbände haben ihre mündlichen Diskus-
sionsbeiträge durch schriftliche Stellungnahmen ergänzt. 

Zu Themen der europäischen Telekommunikationspolitik, zum Stand des Wettbe-
werbs der Telekommunikation in Europa sowie zu den Vertragsverletzungsverfahren
gegen die Bundesrepublik Deutschland fand am 14. Juni 2007 eine Gesprächsrunde
mit Vertretern der Generaldirektionen Wettbewerb sowie Informationsgesellschaft
und Medien der Europäischen Kommission in Bonn statt. Teilnehmer seitens der Ge-
neraldirektionen waren:

– Michael Albers,

– Dr. Stefan Kramer,

– Dr. Ingo Weustenfeld.

Der Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen, Herr Matthias Kurth, sowie Mitarbeiter der Behörde haben mit der
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Monopolkommission am 17. Oktober 2007 Fragen der Wettbewerbsentwicklung auf
den Märkten der Telekommunikation und insbesondere Fragen zur Anwendung der
Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes durch die Bundesnetzagentur disku-
tiert. 

Darüber hinaus gab es vielfältige Kontakte zwischen den zuständigen Mitarbeitern
der Monopolkommission und Mitarbeitern der Bundesnetzagentur, des Bundeskar-
tellamtes, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, der Unterneh-
men und deren Verbände. Die Monopolkommission dankt allen Beteiligten für ihre
Mitwirkung.

Die Monopolkommission bedankt sich darüber hinaus bei ihrem wissenschaftlichen
Mitarbeiter Herrn Dr. Klaus Holthoff-Frank, der das Gutachten zur Entwicklung des
Wettbewerbs in der Telekommunikation federführend betreut hat. 
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Kurzfassung
1.* Die Umsätze im Gesamtmarkt für Telekommunika-
tionsdienste sind in den Jahren 2006 und 2007 erstmals
rückläufig. Betroffen von Umsatzrückgängen sind sowohl
das Festnetz als auch der Mobilfunk. Während die Um-
sätze im Festnetz aufgrund des Preisverfalls bereits seit
2005 sinken, wird davon im Jahr 2007 auch der Mobil-
funk erfasst. In beiden Bereichen kann das weiterhin ge-
gebene Mengenwachstum den Preisverfall nicht mehr
ausgleichen. Umsatzrückgänge im Festnetz verzeichnet
vor allem die Deutsche Telekom AG (DTAG), während
die Umsätze der Wettbewerber im Jahr 2006 noch anstei-
gen und im Jahr 2007 konstant sind. 

2.* Der Wettbewerb auf den Verbindungsmärkten im
Festnetz nimmt zu und verfestigt sich. Die Marktanteile
der Wettbewerber steigen weiterhin an und betragen Ende
des Jahres 2006 bei den Auslandsverbindungen
75 Prozent und bei den Inlandsverbindungen 43 Prozent.
Ebenfalls zunehmend ist der Substitutionswettbewerb
durch Internettelefonie, Kabelnetztelefonie und Mobil-
funk. Gleichzeitig nimmt die Kundenbindung bei den
Wettbewerbern zu, was sich darin äußert, dass vermehrt
Leistungen über eigene Anschlüsse erbracht werden und
die Bedeutung von Call-by-Call und Preselection zurück-
geht. Zugenommen hat auch der Wettbewerb bei den Teil-
nehmeranschlüssen. Ende des Jahres 2007 werden etwa
19 Prozent der Anschlüsse von den Wettbewerbern be-
reitgestellt, vornehmlich auf der Infrastruktur der Deut-
schen Telekom AG. 

3.* Die Monopolkommission stellt fest, dass inzwischen
sowohl der Markt für Auslandsverbindungen im Festnetz
als auch der Markt für Inlandsverbindungen nachhaltig
wettbewerbsorientiert sind. Daraus folgt, dass nach der
bereits vor zwei Jahren erfolgten Deregulierung des
Marktes für Auslandsverbindungen auch der Markt für
Inlandsverbindungen aus der sektorspezifischen Regulie-
rung entlassen werden kann. Trotz der Wettbewerbsfort-
schritte weiterhin reguliert werden muss der Markt für
Teilnehmeranschlüsse. Dasselbe gilt für die Vorleistungen
mit Ausnahme der Mietleitungen. Beibehalten werden
sollte auch die Regulierung der Bündelprodukte aus An-
schluss- und Verbindungsleistungen, da von diesen Ge-
fahren für den Wettbewerb, wie Quersubventionierungen
oder Preis-Kosten-Scheren, ausgehen. 

4.* Die Würdigung der Amtspraxis der Bundesnetzagen-
tur im Bereich der Telekommunikation geschieht erstmals
auf der Grundlage eines gesetzlich verankerten Aktenein-
sichtsrechts, welches auch die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse umfasst. Von wesentlicher Bedeutung sind die
Verfahren im Rahmen der Marktregulierung. Daneben
behandelt das Gutachten Fragen der Entgeltregulierung
und der besonderen Missbrauchsaufsicht. Kritisch sieht
die Monopolkommission weiterhin die zum Teil sehr
lange Dauer der Marktregulierungsverfahren. Als Bei-
spiel sei auf den Markt für Bitstrom-Zugang verwiesen.
Für eine Beschleunigung sorgt die zuletzt von der Bun-
desnetzagentur praktizierte zeitgleiche Vorlage von
Marktanalyse und Regulierungsverfügung. Die Monopol-
kommission empfiehlt, diese Praxis zur Regel zu machen.

Ablehnend steht die Monopolkommission dem Vorschlag
der Wettbewerber gegenüber, die besondere Missbrauchs-
aufsicht des Telekommunikationsgesetzes von der Fest-
stellung der Regulierungsbedürftigkeit abzukoppeln. Die
Gefahr einer Regulierungslücke besteht nicht, da nationa-
les und europäisches Wettbewerbsrecht zur Anwendung
kommt, wenn ein Markt zwar nicht die Kriterien für die
Regulierungsbedürftigkeit erfüllt, gleichwohl aber durch
das Bestehen von Marktbeherrschung gekennzeichnet ist. 

5.* Aktuelle Fragen der Regulierung betreffen den Über-
gang in das allgemeine Wettbewerbsrecht und die Regu-
lierung neuer Märkte. Die Entlassung aus der sektorspezi-
fischen Regulierung erfolgt auf der Grundlage von relativ
engen Marktabgrenzungen nach wettbewerbsrechtlichen
Kriterien. Dies führt dazu, dass Teilmärkte eines zusam-
menhängenden Funktionsbereichs, wie Gespräche aus
dem Festnetz in inländische und ausländische Mobilfunk-
netze, zum einen der Regulierung nach dem Telekommu-
nikationsgesetz und zum anderen dem allgemeinen Wett-
bewerbsrecht unterliegen. Die Monopolkommission steht
einem solchen Übergang kritisch gegenüber. Marktab-
grenzungen nach den Kriterien des Wettbewerbsrechts
sind nicht dazu geeignet, Grundlage für die Entscheidung
zu sein, ob ein Markt der sektorspezifischen Regulierung
oder dem allgemeinen Wettbewerbsrecht unterliegt. Da-
gegen spricht bereits die grundsätzliche Erwägung, dass
es bei Fragen der sektorspezifischen Regulierung oder
Deregulierung auch um marktübergreifende Zusammen-
hänge und die Kohärenz des Ordnungsrahmens für die
Branche insgesamt gehen muss. Die Monopolkommis-
sion schlägt vor, den Übergang in das allgemeine Wettbe-
werbsrecht insoweit „bereichsweise“ zu vollziehen, als
zusammenhängende Funktionsbereiche in einem Block in
das allgemeine Wettbewerbsrecht überführt werden. Bei
der Definition der Funktionsbereiche kann sich die Bun-
desnetzagentur an der Märkteempfehlung der Europäi-
schen Kommission orientieren, die die Telekommunikati-
onsmärkte häufig weiter abgrenzt, als dies nach
wettbewerbsrechtlichen Kriterien der Fall wäre. Dabei ist
darauf zu achten, dass eine an Funktionsbereichen orien-
tierte Überführung in das allgemeine Wettbewerbsrecht
nicht dazu führt, dass notwendige Deregulierungsschritte
verzögert werden.

6.* Bei der im Februar 2007 in das Telekommunikations-
gesetz aufgenommenen Vorschrift zur Regulierung neuer
Märkte handelt es sich im Wesentlichen um eine Klarstel-
lung der ohnehin geltenden Rechtslage. Nach europäi-
schem Telekommunikationsrecht sind neue und neu ent-
stehende Märkte grundsätzlich von der Regulierung
auszunehmen, ohne dass es dabei zu einem Wettbewerbs-
ausschluss durch das führende Unternehmen kommt.
Dem trägt § 9a TKG Rechnung, indem er neue Märkte
zwar grundsätzlich von der Regulierung ausnimmt, eine
solche in begründeten Ausnahmefällen aber gleichwohl
zulässt. Rechtsunsicherheiten entstehen dadurch, dass es
weder gelingt, das grundsätzliche Problem der Unter-
scheidung von neuen und alten Märkten gesetzlich vorzu-
strukturieren, noch die Ausnahme vom Grundsatz der Re-
gulierungsfreistellung an ein gerichtlich überprüfbares
Kriterium zu knüpfen. 
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7.* Die Frage, ob die Regelung des Telekommunika-
tionsgesetzes zum Resale im Hinblick auf die Wettbe-
werbsentwicklung anpassungsbedürftig ist, beantwortet
die Monopolkommission im Grundsatz wie vor zwei Jah-
ren. Die Regelung selber steht nicht in Frage, da sie euro-
parechtlich vorgegeben ist. Möglich ist die Streichung
von § 21 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 TKG. Hier wird geregelt,
dass die Bundesnetzagentur bei der Auferlegung einer
Resale-Verpflichtung „die getätigten und die zukünftigen
Investitionen für innovative Dienste zu berücksichtigen“
hat. Es ist davon auszugehen, dass durch Resale-Ver-
pflichtungen die Innovationsanreize typischerweise nicht
nachhaltig reduziert werden, sofern die Verpflichtungen
angemessen sind. Nach dem Wegfall der Einschränkung
des § 150 Abs. 5 TKG auf ein mit Verbindungsleistungen
gebündelten Anschluss-Resale zum 30. Juni 2008 sollte
entbündeltes Resale als zusätzliche Verpflichtung auf
dem Endkundenmarkt für Teilnehmeranschlüsse im Fest-
netz auferlegt werden, wenn die im Jahr 2008 anstehende
zweite Marktanalyse das Fortbestehen der Regulierungs-
bedürftigkeit  feststellt. 

8.* Im Zuge der Überarbeitung des europäischen Rechts-
rahmens für Kommunikationsdienste sollen nach den
Vorstellungen der Europäischen Kommission unter ande-
rem ein Vetorecht bei den Regulierungsmaßnahmen und
die funktionale Separierung als zusätzliches Instrument
der Regulierung eingeführt werden. Die Monopolkom-
mission steht dem kritisch gegenüber. Der europäische
Rechtsrahmen aus dem Jahr 2002 räumt den nationalen
Regulierungsbehörden ausdrücklich ein breites Ermessen
bei der Auswahl der Instrumente ein, um möglichst flexi-
bel auf die Besonderheiten der nationalen Märkte reagie-
ren zu können. Ein Veto der Europäischen Kommission
bei den Regulierungsmaßnahmen würde diese Flexibilität
in Frage stellen. Es ist auch nicht notwendig, weil die
mangelnde Übereinstimmung bei den Maßnahmen eher
ein Ausdruck der unterschiedlichen Wettbewerbsentwick-
lungen auf den nationalen Telekommunikationsmärkten
ist, als dass sie ein Problem der Regulierung darstellt.
Vorstellbar ist ein auf die Abhilfemaßnahmen bezogenes
Vetorecht der EU-Kommission bei Märkten mit erhebli-
chen zwischenstaatlichen externen Effekten, wie dem
Markt für International Roaming, sowie ein auf be-
stimmte Länder beschränktes Vetorecht, etwa wenn neue
Mitgliedstaaten dies ausdrücklich wünschen. Vorstellbar
wäre die Ausweitung der Vetorechte auf die Abhilfemaß-
nahmen auch dann, wenn die Vetobefugnisse der Euro-
päischen Kommission auf Fälle beschränkt blieben, in
denen eine nationale Regulierungsbehörde die Eingriffs-

intensität in einem Markt erhöhen oder gleich belassen
möchte. Im Gegenzug würden dafür sämtliche Vetorechte
der Kommission entfallen, wenn die Eingriffsintensität in
einem Markt verringert wird. 

9.* Die funktionale Separierung kann als Instrument der
Regulierung vor allem zu Beginn der Liberalisierung ei-
nes Sektors mit ausgeprägter Monopolresistenz der Infra-
struktur sinnvoll sein. In einem fortgeschrittenen Stadium
der Wettbewerbsentwicklung, in dem – wie in der Tele-
kommunikation – nicht nur ausgeprägter Dienstewettbe-
werb, sondern auch ein zunehmender Infrastrukturwett-
bewerb zu beobachten ist, macht die Einführung eines
derart restriktiven Instruments keinen Sinn. 

10.*Die Monopolkommission lehnt die Einrichtung einer
europäischen Regulierungsbehörde, der „European Elec-
tronic Communications Market Authority“, zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt ab. Ein nationaler Regulierer hat nicht
nur Vorteile bei der Informationsbeschaffung und bei der
Analyse nationaler Märkte, sondern kann bei seinen Ent-
scheidungen in einem weitaus stärkeren Maße als ein zen-
traler Regulierer den Besonderheiten nationaler Märkte
Rechnung tragen. Das wichtigste Argument für eine Zen-
tralisierung der Regulierung ist, dass nationale Regulierer
unter dem Einfluss von Politik und Interessengruppen den
nationalen Incumbent bevorteilen. Es ist durchaus vor-
stellbar, dass es solche Interessenkollisionen zu Anfang
der Liberalisierung auch in Deutschland und in den ande-
ren etablierten Staaten der Gemeinschaft gegeben hat und
vielleicht heute noch bei den neuen Mitgliedern gibt. Für
die etablierten Mitgliedstaaten dürfte dieses Problem al-
lerdings zehn Jahre nach der Marktöffnung an Bedeutung
verloren haben. 

11.*Mit der Mitte November 2007 in Kraft gesetzten
überarbeiteten Empfehlung über relevante Produkt- und
Dienstemärkte, die für eine sektorspezifische Regulie-
rung in Betracht kommen, hat die Europäische Kommis-
sion weitreichende Deregulierungen eingeleitet. Statt bis-
her 18 sollen zukünftig nur noch sieben Märkte reguliert
werden. Gegenstand der Deregulierung sind insbesondere
die Endkundenmärkte. Die Monopolkommission begrüßt
diesen Schritt. Sie weist aber ausdrücklich darauf hin,
dass die Deregulierung auf der nationalen Ebene an die
Durchführung eines Marktregulierungsverfahrens gemäß
§§ 10 bis 12 TKG gebunden ist. Grundsätzlich kann ein
solches Verfahren auch zu dem Ergebnis führen, dass ein
Markt die Kriterien für die Regulierungsbedürftigkeit
weiterhin erfüllt.
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1. Einleitung

1.1 Gesetzlicher Auftrag

1. Nach § 121 Abs. 2 TKG erstellt die Monopolkom-
mission alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den
Stand und die absehbare Entwicklung des Wettbewerbs
sowie die Frage beurteilt, ob nachhaltig wettbewerbs-
orientierte Telekommunikationsmärkte in der Bundes-
republik Deutschland bestehen, in dem sie ferner die
Anwendung der Vorschriften des Telekommunikationsge-
setzes über die Regulierung und Wettbewerbsaufsicht
würdigt und in dem sie zu sonstigen aktuellen wettbe-
werbspolitischen Fragen Stellung nimmt, insbesondere zu
der Frage, ob die Regelung zum Resale in § 21 Abs. 2
Nr. 3 des Gesetzes im Hinblick auf die Wettbewerbsent-
wicklung anzupassen ist. 

2. Nicht eindeutig ist der gesetzliche Auftrag an die
Monopolkommission im Hinblick auf die Beurteilung der
Frage, ob nachhaltig wettbewerbsorientierte Telekommu-
nikationsmärkte bestehen.1 Das Kriterium des nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes ist einerseits Ziel der
Regulierung und steht andererseits im Zusammenhang
mit der Auferlegung oder Aussetzung von Regulierungs-
verpflichtungen. § 121 Abs. 2 TKG macht nicht deutlich,
ob das Gutachten der Monopolkommission Hinweise da-
rauf geben soll, ob und in welchen Bereichen der Tele-
kommunikation das Ziel der Regulierung, nachhaltig
wettbewerbsorientierte Märkte zu fördern, bereits erreicht
ist, oder ob es Anhaltspunkte für den Umgang mit dem
Kriterium der nachhaltigen Wettbewerbsorientierung der
Märkte in konkreten Regulierungsverfahren geben soll.
Nach Auffassung der Monopolkommission kann sich der
Gutachtenauftrag des Telekommunikationsgesetzes ledig-
lich auf Ersteres beziehen. Feststellungen im Zusammen-
hang mit Regulierungsverfahren, die Rechtsansprüche
von Marktteilnehmern auf eine bestimmte Form der Re-
gulierung oder die Unterlassung von Regulierung begrün-
den, können nur durch die Regulierungsbehörde – die
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen – getroffen werden. 

3. Die Würdigung der Anwendung der Vorschriften des
Telekommunikationsgesetzes über die Regulierung und
Wettbewerbsaufsicht durch die Bundesnetzagentur ge-
schieht erstmals auf der Grundlage eines gesetzlich ver-
ankerten Akteneinsichtsrechts. Mit dem Gesetz zur
Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften
vom 18. Februar 2007 wurde § 121 Abs. 2 TKG um den
Satz  ergänzt: „Die Monopolkommission kann Einsicht
nehmen in die bei der Bundesnetzagentur geführten Ak-
ten einschließlich der Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse, soweit dies zu einer ordnungsgemäßen Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist“.2 Die Monopolkommis-
sion wird damit in die Lage versetzt, die Amtspraxis der

Behörde auf der Grundlage aller relevanten Informa-
tionen zu beurteilen. Ein gesetzlich geregeltes Akten-
einsichtsrecht liegt auch im Interesse der Bundesnetz-
agentur, da es – anders als ein informelles Verfahren –
Rechtssicherheit im Hinblick auf die Zulässigkeit der
Informationsweitergabe an die Monopolkommission
schafft.  

4. Die Stellungnahme der Monopolkommission zu der
Resale-Regelung bezieht sich auf sämtliche Vorschriften
des Telekommunikationsgesetzes, die den Wiederver-
kauf von Telekommunikationsdiensten betreffen. Neben
§ 21 Abs. 2 Nr. 3 TKG sind das die Regelung zur Regu-
lierung der Resale-Entgelte in § 30 Abs. 5 TKG sowie die
Vorschrift zur Einführung des sog. entbündelten Resale in
§ 150 Abs. 5 TKG. Die Monopolkommission hat bereits
in ihrem letzten Gutachten gemäß § 121 Abs. 2 TKG da-
rauf hingewiesen, dass Anpassungen aufgrund wettbe-
werblicher Entwicklungen am ehesten für die beiden
letztgenannten Vorschriften in Betracht kommen. § 21
Abs. 2 Nr. 3 TKG, der die Möglichkeit für die Bundesnetz-
agentur vorsieht, Betreibern öffentlicher Telekommunika-
tionsnetze mit beträchtlicher Marktmacht eine Resale-
Verpflichtung aufzuerlegen, steht selbst nicht zur Dispo-
sition. Der nationale Gesetzgeber hat aufgrund der Vorga-
ben des europäischen Telekommunikationsrechts keinen
Spielraum, auf diese Verpflichtung zu verzichten oder sie
grundsätzlich anders zu gestalten.3

1.2 Das Konzept des „nachhaltig wett-
bewerbsorientierten Marktes“

5. Die Monopolkommission hat sich bereits in ihrem
letzten Sondergutachten gemäß § 121 Abs. 2 TKG
kritisch mit dem Konzept des nachhaltig wettbewerbs-
orientierten Marktes im Telekommunikationsgesetz be-
fasst.4 Der Begriff wird im Gesetz an verschiedenen Stel-
len in unterschiedlicher Weise genutzt. Zum einen als
Ziel der Regulierung, zum anderen als Kriterium im Zu-
sammenhang mit Regulierungsentscheidungen. Dabei
wird nicht hinreichend deutlich, was genau unter einem
nachhaltig wettbewerbsorientierten Markt zu verstehen
ist. Die Neuformulierung der Definition des nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes in § 3 Nr. 12 TKG im
Rahmen der TKG-Reform hat an dieser Einschätzung
nichts geändert. 

6. Gemäß § 3 Nr. 12 TKG ist ein nachhaltig wettbe-
werbsorientierter Markt, „ein Markt, auf dem der Wettbe-
werb so abgesichert ist, dass er auch ohne sektorspezifi-
sche Regulierung besteht“. Die Neuformulierung tritt an
die Stelle der bisherigen Formulierung „ein Markt, auf
dem der Wettbewerb so abgesichert ist, dass er auch nach
der Rückführung der sektorspezifischen Regulierung fort-
besteht“. Die Änderung ist laut Gesetzesbegründung eine
sprachliche Anpassung im Hinblick auf § 9a, der sich mit
der Freistellung neuer Märkte von der Regulierung be-

1 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsentwicklung bei der Tele-
kommunikation 2005: Dynamik unter neuen Rahmenbedingungen,
Sondergutachten 43, Baden-Baden 2006, Tz. 7.

2 BGBl. I 2007 S. 106, 114.
3 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 8.
4 Vgl. ebenda, Tz. 9 ff.
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fasst.5 Mit dem ausdrücklichen Hinweis auf eine sprachli-
che Anpassung macht der Gesetzgeber deutlich, dass er
keine materielle Veränderung des Konzeptes vom nach-
haltig wettbewerbsorientierten Markt im Sinn hatte. Für
die Monopolkommission heißt dies, dass der Gesetzgeber
unter einem nachhaltig wettbewerbsorientierten Markt
weiterhin einen Markt mit einem „funktionsfähigen“
Wettbewerb in dem Sinne versteht, dass der Wettbewerb
strukturell und nicht lediglich regulatorisch abgesichert
ist. Dabei kann die strukturelle Absicherung des Wettbe-
werbs auf den Endkundenmärkten der Telekommunika-
tion grundsätzlich auch durch eine effiziente Regulierung
der Vorleistungsmärkte erfolgen. Wäre dem nicht so,
müssten Endkundenmärkte so lange reguliert werden, bis
sämtliche Vorleistungen, die für ihre Bereitstellung not-
wendig sind, dereguliert sind. Da ein Teil der Vorleistun-
gen aufgrund ihrer Eigenschaft als Bottleneck gegebenen-
falls langfristig zu regulieren sind, wäre eine
Deregulierung auch der zugehörigen Endkundenmärkte
langfristig nicht möglich. 

7. Für die Analyse der Nachhaltigkeit der Wettbewerbs-
orientierung ist es von Bedeutung, dass der Begriff des
nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes nicht ledig-
lich ein Synonym für die Abwesenheit von Marktbeherr-
schung bzw. beträchtlicher Marktmacht ist.6 Dies ergibt
sich bereits daraus, dass es in vielen Sektoren marktbe-
herrschende Unternehmen gibt, ohne dass es sinnvoll
wäre, in diese Märkte mit spezifischer Regulierung ein-
zugreifen. Dass auch der Gesetzgeber keine Begriffs-
parallelität vor Augen hatte, zeigt sich daran, dass er in
§ 3 Nr. 4 TKG den Begriff der beträchtlichen Marktmacht
eigenständig definiert und dass diese Definition nicht mit
der des nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes über-
einstimmt. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit der
Wettbewerbsorientierung im Sinne des § 121 Abs. 2 TKG
geht es prospektiv um die wettbewerbspolitische Frage
nach der Angemessenheit einer Deregulierung von Tele-
kommunikationsmärkten und nicht um die wettbewerbs-
rechtliche Frage nach dem gegenwärtigen Vorliegen von
Marktbeherrschung oder beträchtlicher Marktmacht. 

8. Bei den §§ 9a, 18 Abs. 2, 21 Abs. 1 und 39 Abs. 1
TKG knüpft das Gesetz an das Kriterium des  nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes bestimmte Rechtsfol-
gen. Dabei geht es entweder darum, ob ein Markt über-
haupt der sektorspezifischen Regulierung unterliegt oder
mit welchem Instrumentarium auf einem Markt reguliert
wird. Nach Auffassung der Monopolkommission ist das
in einem hohen Maße problematisch.7 Der nachhaltig
wettbewerbsorientierte Markt ist kein wohldefiniertes
Konzept der Wettbewerbstheorie oder Wettbewerbspoli-
tik. Im Zweifel müsste die Regulierungsbehörde gericht-
lich überprüfbar nachweisen, warum oder warum nicht
mit der Entstehung eines nachhaltig wettbewerbsorien-
tierten Marktes zu rechnen ist. Das dürfte schwer fallen,

weil es sich hier um Einschätzungen handelt, die zum Teil
auf Wertungen beruhen. Sollten die Gerichte dem Regu-
lierer bei der Frage, ob mit der Entwicklung eines nach-
haltig wettbewerbsorientierten Marktes zu rechnen ist,
wegen der Unbestimmtheit des Begriffes einen Beurtei-
lungsspielraum einräumen, dann hieße dies, dass die ge-
richtliche Überprüfbarkeit von Regulierungsentscheidun-
gen, die von großer Tragweite sein können, nachhaltig
eingeschränkt ist. Aus Sicht der Monopolkommission ist
dies nicht akzeptabel und spricht dagegen, an den Begriff
des nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes konkrete
Rechtsfolgen zu knüpfen.

1.3 Methodisches Vorgehen
9. Methodisch geht es bei der Beurteilung der Frage, ob
in der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig wettbe-
werbsorientierte Märkte bestehen, darum zu prognostizie-
ren, welche Wettbewerbsprozesse stattfinden, wenn in der
Zukunft die sektorspezifische Regulierung zurückgeführt
wird oder von vornherein auf sektorspezifische Regulie-
rung verzichtet wird. Damit erfordern Aussagen über die
Nachhaltigkeit des Wettbewerbs sowohl die Erfassung
der stattfindenden Wettbewerbsprozesse als auch eine
Prognose der zukünftigen Wettbewerbsentwicklungen.
Dies geschieht im Rahmen einer Markt- und Struktur-
analyse, bei der es grundsätzlich auf dieselben Kriterien
ankommt wie bei der Beurteilung der beträchtlichen
Marktmacht im Sinne des Telekommunikationsgesetzes
oder der Marktbeherrschung im Sinne des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen und des EG-Vertrages.
Marktanteile, Finanzkraft, Zugangsmöglichkeiten zu Ab-
satz- und Beschaffungsmärkten, Marktzutrittshemmnisse
usw. liefern Anhaltspunkte für die Prognose von Wettbe-
werbsentwicklungen, ohne – wie bereits erwähnt – die
Nachhaltigkeit der Wettbewerbsentwicklung eines Mark-
tes mit der Abwesenheit von beträchtlicher Marktmacht
oder Marktbeherrschung gleichzusetzen. 

2. Stand und Entwicklung des Wettbewerbs 
auf den Telekommunikationsmärkten

2.1 Umsätze auf den Telekommunikations-
märkten insgesamt

10. Die Umsätze im Gesamtmarkt für Telekommunika-
tionsdienste sind im Jahr 2006 erstmals und im Jahr 2007
zunehmend rückläufig (vgl. Tabelle 1). Betroffen von
Umsatzrückgängen sind sowohl das Festnetz als auch der
Mobilfunk. Während die Umsätze im Festnetz aufgrund
des Preisverfalls bereits seit 2005 sinken, wird davon im
Jahr 2007 – nach der Stagnation im Jahr 2006 – auch der
Mobilfunk erfasst. In beiden Bereichen kann das weiter-
hin gegebene Mengenwachstum den Preisverfall nicht
mehr ausgleichen.8 Träger des Mengenwachstums sind

5 Vgl. Bundestagsdrucksache 16/3635 vom 29. November 2006, S. 47.
6 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 12.
7 Vgl. ebenda, Tz. 18.

8 Zu demselben Ergebnis kommt die Studie, die Dialog consult im
Auftrag des VATM erstellt hat. Vgl. Dialog Consult/VATM: Der
deutsche Telekommunikationsmarkt – Zehn Jahre Liberalisierung im
Festnetzmarkt, Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen
im „Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwert-
diensten e. V.“ im Juli/August 2007, Köln, 16. Oktober 2007, Abb. 1.
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Ta b e l l e  1

Entwicklung der Umsätze für Telekommunikationsdienste (Mrd.)1

1 Differenzen zu früheren Angaben (vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tabelle 1, S. 20) durch Neuberechnung der  Bundes-
netzagentur.

2 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das 1. Quartal 2007 erhobenen Umsatzdaten.
3 Der Markt für Leistungen auf der Basis von Festnetzanschlüssen beinhaltet sämtliche Festnetzdienstleistungen der Lizenznehmer mit Endkunden

und Wiederverkäufern, insbesondere die Bereitstellung des Anschlusses und das Herstellen von Wählverbindungen im Rahmen des Sprachtele-
fondienstes und des Internetzugangs. Wählverbindungen zu Mehrwertdiensten und in das Internet schließen Leistungen ein, die über das bloße
Herstellen der Verbindung hinausgehen (Informationsinhalte). Die Umsatzerlöse der Wiederverkäufer sind eingeschlossen.

4 Umsatzerlöse der Netzbetreiber und der Service Provider, ohne Carriergeschäft.
5 Zusammenschaltungsleistungen, Anmietung von Teilnehmeranschlussleitungen, Inkassoleistungen und Preselectionleistungen.
6 Datenkommunikationsdienste, Leistungen für Corporate Networks, Rundfunkübertragungsdienste, Multimediadienste, Funkdienste, Mehrwert-

dienste. Enthalten sind unter anderem auch Leistungen der Netzbetreiber wie Kollokationsleistungen (gemeinsame Nutzung von Gebäuden).
Quelle: Bundesnetzagentur

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072

Gesamtmarkt 56,2 60,5 62,0 63,9 67,0 67,3 66,3 63,6

Leistungen auf der 
Basis von Festnetz-
anschlüssen3 21,2 21,3 22,5 24,0 24,7 22,5 21,7 20,5

Mobiltelefondienst4 17,4 19,2 19,9 21,1 22,8 23,0 23,1 22,1

Mietleitungen 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

Carriergeschäft
(Interconnection)5 6,3 6,6 6,4 7,1 7,6 7,8 7,6 7,4

Kabelfernsehen 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0

Sonstige6 7,4 9,6 9,4 7,9 8,2 10,0 10,0 9,8
im Festnetz weiterhin die Breitbandanschlüsse und im
Mobilfunk die Zahl der Nutzer und das Verkehrsvolumen.
Dem stehen in beiden Marktbereichen sinkende Preise
entgegen. Im Festnetz sinken die Preise für Breitbandan-
schlüsse, die zunehmend im Rahmen von sog. Komplett-
angeboten aus einem Schmal- und einem Breitbandan-
schluss sowie Flatrates für Festnetztelefonie und
Internetzugang angeboten werden. Im Mobilfunk sinken
die Preise für Gesprächsminuten durch das verstärkte
Auftreten von Discountanbietern mit sog. „No Frills“-
Angeboten, bei denen vor allem der niedrige Preis im
Vordergrund steht.  

11. Erstmals rückläufig sind auch die Umsätze auf dem
Markt für Carrierleistungen. Hier erfasst die Bundesnetz-
agentur die Umsätze der Festnetz- und der Mobilfunk-
netzbetreiber mit anderen Netzbetreibern, insbesondere
Umsätze mit Zusammenschaltungsleistungen und der
Vermietung von Teilnehmeranschlüssen. Der Marktanteil
der Deutschen Telekom AG (DTAG) auf diesem Markt
betrug 2006 49 Prozent, der der Festnetzwettbewerber
19 Prozent und der der Mobilfunknetzbetreiber 32 Pro-
zent. Hauptumsatzträger auf der Seite der DTAG ist ne-
ben den Zusammenschaltungsleistungen der entbündelte
Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL). Zwar sin-
ken die Preise für die Miete der TAL regulierungsbedingt,

die Anzahl der vermieteten TAL nimmt aber weiterhin
deutlich zu. Umsatzrückgänge im Markt für Carrierleis-
tungen insgesamt sind vor allem mit sinkenden Zusam-
menschaltungsentgelten im Festnetz und im Mobilfunk
zu erklären. Während die sinkenden Umsätze mit Zusam-
menschaltungsleistungen im Festnetz auf sinkenden Ver-
kehrsmengen beruhen, die im Rahmen der Betreibervor-
auswahl erbracht werden, dürften die sinkenden Umsätze
mit Zusammenschaltungsleistungen im Mobilfunk vor al-
lem auf die regulierungsbedingt sinkenden Terminie-
rungsentgelte zurückzuführen sein. 

Tabelle 2 zeigt die Umsatzanteile der Wettbewerber im
Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste und in den
einzelnen Marktsegementen. Im Gesamtmarkt ist der
Marktanteil der Wettbewerber weiter angestiegen auf
51 Prozent  im Jahr 2006 und prognostizierte 52 Prozent
im Jahr 2007. Marktanteilszuwächse hat es für die Wett-
bewerber der DTAG vor allem bei den Leistungen auf der
Basis von Festnetzanschlüssen gegeben. Auslöser dieser
Entwicklung sind der Verlust der DTAG an Teilnehmer-
anschlüssen sowie der Rückgang von Verkehrsmengen
und Umsätzen im Telefondienst. Marktanteilszuwächse
hat es für die alternativen Anbieter zudem bei den Miet-
leitungen und den sonstigen Leistungen gegeben. 
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Ta b e l l e  2

Umsatzanteile der Wettbewerber bei Telekommunikationsdiensten (Prozent)1

1 Differenzen zu früheren Angaben (vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., S. 23) durch Neuberechnungen der Bundesnetzagen-
tur. 

2 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das 1. Quartal 2007 erhobenen Marktdaten.
Quelle: Bundesnetzagentur

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072

Gesamtmarkt 41 42 43 46 48 49 51 52

Leistungen auf der 
Basis von Festnetz-
anschlüssen 20 22 23 27 29 32 36 39

Mobiltelefondienst 69 72 68 70 71 71 72 71

Mietleitungen 42 54 60 51 56 73 77 80

Carriergeschäft 
(Interconnection) 40 39 44 55 54 52 51 50

Kabelfernsehen 55 68 68 96 100 100 100 100

Sonstige 30 21 28 16 17 18 19 21

2.2 Endkundenmärkte im Festnetz lung sind auch die Marktanteilsgewinne der Wettbewerber
12. Die Monopolkommission hat in ihren bisherigen
Sondergutachten jeweils die Entwicklungen auf den
Märkten für Sprachtelefondienste im Festnetz sehr diffe-
renziert nach Umsätzen und Verkehrsmengen dargestellt
und kommentiert. Diese Praxis kann nicht mehr aufrecht-
erhalten werden, da die zunehmende Vermarktung in
Form von Bündelprodukten und Flatrates eine belastbare
Segmentierung der Umsätze und Verkehrsmengen in
Fern-, Auslands- und Ortsgespräche über Schmalbandan-
schlüsse sowie in Umsätze über Breitbandanschlüsse
nicht mehr zulässt. Nachfolgend wird daher die Entwick-
lung der Umsätze auf der Basis von Festnetzanschlüssen
undifferenziert dargestellt. Eine differenziertere Analyse
des Wettbewerbs auf den Märkten für Festnetzverbindun-
gen sowie für Schmal- und Breitbandanschlüsse wird an-
hand der mengenmäßigen Entwicklungen vorgenommen. 

2.2.1 Umsätze auf der Basis von 
Festnetzanschlüssen

13. Von den Rückgängen der Endkundenumsätze auf
der Basis von Festnetzanschlüssen in den Jahren 2005 bis
2007 sind die DTAG und ihre Wettbewerber in unter-
schiedlicher Weise betroffen. Während die DTAG im
Festnetz kontinuierlich Endkundenumsätze verliert,
konnten die Wettbewerber im Jahr 2006 noch weiter zule-
gen und ihren Umsatz im Jahr 2007 immerhin noch leicht
steigern (vgl. Tabelle 3). Verursacht wurden die Umsatz-
rückgänge bei der DTAG durch den Verlust an schmal-
bandigen Teilnehmeranschlüssen. Deren Anzahl ging ins-
gesamt und bei der DTAG deutlich zurück, während die
Anzahl der von Wettbewerbern betriebenen Teilnehmer-
anschlüsse nachhaltig zunahm. Ausdruck dieser Entwick-

bei den Umsätzen auf der Basis von Festnetzanschlüssen
(vgl. Tabelle 4).

Ta b e l l e  3

Entwicklung der Umsätze auf der Basis von Festnetz-
anschlüssen (Mrd. Euro)

1 Netzbetreiber, Internet Service Provider ohne Netz und Wiederver-
käufer.

2 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das
1. Quartal 2007 erhobenen Umsatzdaten.

Quelle: Bundesnetzagentur

Ta b e l l e  4

Entwicklung der Marktanteile nach Umsätzen auf der 
Basis von Festnetzanschlüssen (Prozent)

1 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das
1. Quartal 2007 erhobenen Umsatzdaten.

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Daten der Bundes-
netzagentur

2005 2006  20072

DTAG 15,3 13,8 12,5

Wettbewerber1 7,2 7,9 8,0

Insgesamt 22,5 21,7 20,5

2005 2006 20071

DTAG 68,0 63,6 61,0

Wettbewerber 32,0 36,4 39,0
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2.2.2 Sprachtelefondienst im Festnetz

14. Die Entwicklung der Verkehrsmengen bei der Fest-
netztelefonie können nur näherungsweise bestimmt wer-
den, da ein zunehmender Teil im Rahmen von Flatrates
generiert wird und nicht mehr erfassbar ist.9 Bei den Da-
ten der Bundesnetzagentur ebenfalls nicht erfasst werden
die Internettelefonie (Voice over Internet Protocol, VoIP)
sowie die Telefonie über Fernsehkabelnetze. Beides
nimmt allerdings an Bedeutung zu, wie die Ergebnisse
der Dialog/VATM-Studie zeigen. Damit sind auf der
Grundlage der von der Bundesnetzagentur für die Jahre
2005 und 2006 erhobenen Daten zu den Verkehrsmengen
bei der Festnetztelefonie lediglich Tendenzaussagen mög-
lich. 

15. Die von der DTAG im Festnetz über schmalbandige
Teilnehmeranschlüsse erbrachte Menge an Inlands- und
Auslandsverbindungen – ohne VoIP und Telefonie über
Kabelfernsehnetze – hat sich weiter verringert. Die Wett-
bewerber konnten dagegen in diesem Marktsegment
noch zulegen (vgl. Tabelle 5). Allerdings kann die Zu-
nahme der Verbindungsminuten bei den Wettbewerbern
den Rückgang bei der DTAG nicht kompensieren, so
dass die Menge der insgesamt im Festnetz über schmal-
bandige Teilnehmeranschlüsse erbrachten Verbindungs-
minuten  im Jahr 2006 im Vergleich zum Vorjahr abge-
nommen hat. 

Ta b e l l e  5

Inlands- und Auslandsverbindungen im Festnetz 
(Mrd. Minuten)

(ohne VoIP und Telefonie über Kabelfernsehnetze)

Quelle: Bundesnetzagentur

16. Die auf dieser Grundlage ermittelte Marktanteils-
verteilung bestätigt den Trend der vergangenen Jahre
(vgl. Tabelle 6). Die Marktanteile der Wettbewerber neh-
men sowohl bei den Inlands- als auch bei den Auslands-
verbindungen zu. Der absolut von den Wettbewerbern er-
reichte Marktanteil ist bei den Auslandsverbindungen
deutlich höher als bei den Inlandsverbindungen.

Ta b e l l e  6

Inlands- und Auslandsverbindungen im Festnetz – 
Marktanteile der Wettbewerber (Prozent)

(ohne VoIP und Telefonie über Kabelfernsehnetze)

Quelle: Bundesnetzagentur

17. Ergänzt werden können die Aussagen zu der En-
twicklung des Sprachtelefondienstes im Festnetz durch
die Ergebnisse der Marktstudie von Dialog Consult/
VATM.10 Sie schließt bei den untersuchten Verkehrsmengen
die von den Wettbewerbern über Breitbandanschlüsse
(VoIP) und über Kabelfernsehnetze erbrachten Sprach-
verbindungsminuten mit ein. Gezeigt wird, dass das
Wachstum der Verbindungsminuten bei den Wettbewer-
bern zunehmend auf Internettelefonie (VoIP) und die Tele-
fonie über Kabelfernsehnetze beruht. Im Jahr 2006 wurden
danach 22,6 Prozent der von den Wettbewerbern über eigene
Anschlüsse generierten Verbindungsminuten über Breit-
bandanschlüsse als Internettelefonie erbracht. Dieser An-
teil wird im Jahr 2007 nach der Prognose auf gut 30 Pro-
zent ansteigen. Auch das Fernsehkabelnetz nimmt für das
Angebot von Sprachtelefonie durch alternative Anbieter
an Bedeutung zu. Im Jahr 2006 lag der Anteil des Fern-
sehkabelnetzes bei den von den Wettbewerbern erbrach-
ten Sprachverbindungen bei 4,7 Prozent. Für das Jahr
2007 wird ein Anstieg auf etwa 6 Prozent vorhergesagt. 

18. Von Bedeutung ist, dass sich der Wettbewerb bei
den Sprachtelefondiensten im Festnetz weiter verfestigt.
Dies zeigt sich daran, dass der Anteil der Verbindungsmi-
nuten, die im Rahmen der Betreibervorauswahl über Call-
by-Call- und Preselectionverbindungen erbracht werden,
abnimmt. Im Gegenzug nehmen die über eigene An-
schlüsse erbrachten Verbindungsminuten deutlich zu. Der
Anteil der über Anschlüsse alternativer Anbieter erbrach-
ten Verbindungsminuten ist nach Angaben der Bundes-
netzagentur von 28 Prozent im Jahr 2005 auf 41 Prozent
im Jahr 2006 angestiegen. Dieser Trend wird von der Dia-
log/VATM-Studie bestätigt. Auch danach verringern sich
Call-by-Call- und Preselectionverbindungen bei den
Wettbewerbern sowohl absolut als auch relativ, während
sich die Menge der über Komplettanschlüsse erbrachten
Gesprächsminuten deutlich erhöht.11 Gleichwohl liegt der
Anteil der im Rahmen der Betreibervorauswahl vermit-
tels Call-by-Call und Preselection erbrachten Verbin-
dungsminuten sowohl nach Angaben der Bundesnetz-
agentur als auch nach der Untersuchung von Dialog/
VATM immer noch bei über 50 Prozent. 

9 Die von der Bundesnetzagentur für die Jahre 2005 und 2006 erhobe-
nen Daten können nicht zu den Daten über Verbindungsminuten für
Festnetzdienste in Beziehung gesetzt werden, die die Monopolkom-
mission in ihren früheren Gutachten veröffentlicht hat, da diese auf
einer anderen Grundlage erhoben wurden. Vgl. zuletzt Monopolkom-
mission, Sondergutachten 43, a.a.O., Tabelle 3, S. 23.

2005 2006

Insgesamt 182 175

DTAG 104 96

Wettbewerber 78 79

2005 2006

Insgesamt 43 45

Inlands-
verbindungen 41 43

Auslands-
verbindungen 72 75

10 Vgl. Dialog Consult/VATM, a. a. O., Abb. 8 und 9.
11 Vgl. ebenda, Abb. 8.
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19. Eine Ursache für die abnehmende Bedeutung von
Call-by-Call und Preselection ist die zunehmende Nach-
frage der Nutzer nach Bündelangeboten aus Anschluss-
und Verbindungsleistungen bzw. nach Komplettangebo-
ten einschließlich breitbandiger Internetzugänge. Sie
führt dazu, dass die Marktanteile alternativer Anschluss-
netzbetreiber zu Lasten reiner Verbindungsnetzbetreiber
zunehmen. 

2.2.3 Teilnehmeranschlüsse

20. Bei der Analyse der Marktverhältnisse bei den Teil-
nehmeranschlüssen im Festnetz stellt die Monopolkom-
mission auf die Anzahl der Teilnehmeranschlüsse und zu-
sätzlich auf die Anschlusskapazitäten in Form der
Telefonkanäle ab. Die Zahlen differieren, da ein Analog-
anschluss über einen Sprechkanal, ein ISDN-Basis-
anschluss über zwei unabhängig voneinander nutzbare
Kanäle und ein Primärmultiplexanschluss über 30 unab-
hängig nutzbare Sprechkanäle verfügt. Die Ende des Jah-
res 2006 geschalteten 38,57 Millionen Anschlüsse ent-
sprechen 54,96 Millionen Kanälen. 

21. Der Marktanteil der Wettbewerber bei Teilnehmer-
anschlüssen und Kanälen nimmt weiterhin zu (vgl. Tabel-
len 7 und 8). Nach der auf den Zahlen für das erste Quar-
tal 2007 basierenden Schätzung der Bundesnetzagentur
wird der Marktanteil der alternativen Anbieter Ende des
Jahres 2007 bei 23,7 Prozent (Kanäle) bzw. 18,6 Prozent
(Anschlüsse) liegen. Der höhere Marktanteil der alternati-
ven Anbieter bei den Telefonkanälen ist Ausdruck dafür,

dass die Wettbewerber der DTAG ihr Angebot auf die hö-
herwertigen ISDN-Anschlüsse konzentrieren, während
die DTAG noch eine große Anzahl Altkunden hat, für die
eine technische Aufwertung  ihres Anschlusses bislang
keine Bedeutung hatte.

22. Die weiterhin große Anzahl von Analoganschlüssen
ist nicht mehr ausschließlich mit Altkunden zu erklären,
sondern durch die zunehmende parallele Nutzung von
Breitbandanschlüssen. Während die gleichzeitige Nut-
zung des Telefonanschlusses für Telefonie und Internet-
zugang ohne DSL-Anschluss lediglich über einen ISDN-
Anschluss geht, genügt bei der Nutzung von DSL für den
Internetzugang ein Analoganschluss für das gleichzeitige
Führen von Telefongesprächen. In den Zeiten der Inter-
nettelefonie wird die parallele Nutzung eines schmalban-
digen Teilnehmeranschlusses ganz verzichtbar. Das wie-
derum scheitert bislang an einem entsprechenden
Angebot der DTAG für Endkunden bzw. einem entspre-
chenden Vorprodukt für andere Netzbetreiber. Die Bun-
desnetzagentur hat allerdings im Rahmen der Regulie-
rungsverfügung beim Breitbandzugang für Großkunden
die DTAG dazu verpflichtet, ab April 2008 den sog.
„Stand alone“-Bitstrom-Zugang anzubieten, der es Wett-
bewerbern ermöglicht, Endkunden Breitbandverbindun-
gen anzubieten, ohne dass diese gleichzeitig einen Telefon-
anschluss bei der DTAG besitzen müssen.12

12 Vgl. Abschnitt 4.1.3.2.
Ta b e l l e  7

Telefonanschlüsse und Marktanteile der Wettbewerber

1 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das 1. Quartal 2007 erhobenen Umsatzdaten.
Quelle: Bundesnetzagentur

2005 2006 20071

Gesamt-
bestand
(Mio.)

Marktanteile 
der Wettbe-
werber (%) 

Gesamt-
bestand
(Mio.)

Marktanteile 
der Wettbe-
werber (%)

Gesamt-
bestand
(Mio.)

Marktanteile 
der Wettbe-
werber (%)

Analoganschlüsse 26,35 2,8 25,44 4,5 24,04 6,9

ISDN-Basis 12,38 20,1 12,69 27,5 13,07 35,3

ISDN-Primär-
multiplex 0,121 23,1 0,118 24,6 0,113 26,0

Öffentliche Tele-
fonstellen 0,108 3,3 0,110 3,0 0,110 2,8

Kabel-TV-
Anschlüsse 0,111      100 0,310 100 0,790 100

Insgesamt 39,07 8,7 38,67 12,9 38,12 18,6
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Ta b e l l e  8

Telefonkanäle (Mio.) und Marktanteile (Prozent)

1 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das 1. Quartal 2007 erhobenen Umsatzdaten.
Quelle: Bundesnetzagentur

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071

Insgesamt 50,22 52,45 53,78 54,34 54,68 55,01 54,96 54,91

DTAG 49,36
(98,3 %)

50,83
(96,9 %)

51,51
 (95,8 %)

51,23
(94,3 %)

50,41
(92,2 %)

48,28
(87,8 %)

45,48
(82,7 %)

41,89
(76,3 %)

Wettbewerber 0,86
(1,7 %)

1,62
(3,1 %)

2,27
 (4,2 %)

3,11
(5,7 %)

4,27
(7,8 %)

6,73
(12,2 %)

9,48
(17,3 %)

13,02
(23,7 %)

23. Fortgesetzt hat sich die Differenzierung der Wettbe- nur für 60 Prozent der Anschlussinhaber die Vorausset-

werbsverhältnisse nach den technischen Merkmalen der
Anschlüsse. Während der Marktanteil der Wettbewerber
bei den Analoganschlüssen auf niedrigem Niveau ver-
harrt, erreichen sie bei den ISDN-Basisanschlüssen und
den nahezu ausschließlich für Geschäftskunden interes-
santen Primärmultiplexanschlüssen inzwischen deutlich
höhere Marktanteile. Im Wesentlichen erklärt sich dies
durch die höheren Umsätze, die mit den höherwertigen
Anschlüssen erzielbar sind. Gleichwohl nimmt der
Marktanteil der Wettbewerber bei den Analoganschlüssen
auf niedrigem Niveau zu. Als Grund dafür wird erstens
genannt, dass die Betreiber der Fernsehkabelnetze ana-
loge Telefonanschlüsse in ihren Netzen anbieten, und
zweitens, dass sich die Nutzer breitbandiger DSL-Inter-
netzugänge häufig für die Bündelung mit dem preiswerte-
ren Analoganschluss statt mit dem ISDN-Basisanschluss
entscheiden.

24. Feststellbar ist auch weiterhin eine regionale Diffe-
renzierung der Wettbewerbsverhältnisse bei den Teilneh-
meranschlüssen. In einigen Regionen Deutschlands
– z. B. in Hamburg oder Köln – werden die durchschnitt-
lichen Wettbewerbermarktanteile deutlich übertroffen.
Zwar liegen der Monopolkommission keine aktuellen re-
gional differenzierten Angaben der Wettbewerbsverhält-
nisse bei den Teilnehmeranschlüssen vor, in Anbetracht
der bisherigen Entwicklung ist allerdings davon auszuge-
hen, dass es einzelne Regionen gibt, in denen der Markt-
anteil der Wettbewerber bereits über 50 Prozent liegt.
Andererseits gibt es auch weiterhin Regionen, in denen
noch kein Anschlusswettbewerb möglich ist. Vorausset-
zung für ein alternatives Angebot ist die Realisierung der
sog. Kollokation am Hauptverteilerstandort eines
Anschlussbereichs.13 Von den 7 900 Anschlussbereichen
der DTAG waren Mitte des Jahres 2006 rund 2 800 Kol-
lokationsstandorte erschlossen.14 Damit sind weiterhin

zungen gegeben, dass sie zu einem alternativen Teilneh-
mernetzbetreiber wechseln können. Für 40 Prozent der
Haushalte ist das nicht möglich. 

25. Ansteigend ist die Anzahl der Unternehmen, die in
Deutschland Teilnehmeranschlüsse anbieten. War ihre
Anzahl in den Jahren 2002 bis 2004 mit 64, 65 und 68
noch vergleichsweise konstant, stieg die Zahl der Anbie-
ter im Jahr 2005 auf 71 und in 2006 auf 85. Die Marktan-
teile der meisten Anbieter sind verschwindend gering.
Größere Anbieter mit nennenswerten Marktanteilen sind
Arcor mit 2,8 Millionen Komplettanschlüssen, Hansenet
mit 1,3 Millionen, Versatel mit 0,7 Millionen sowie EWE
TEL und NetCologne mit jeweils 0,4 Millionen jeweils
im Jahr 2007.15

2.2.4 Breitbandanschlüsse 

26. Die Anzahl der in Deutschland geschalteten Breit-
bandanschlüsse ist in den vergangenen zwei Jahren wie-
derum deutlich angestiegen (vgl. Tabelle 9). Ende des
dritten Quartals 2007 lag die Gesamtzahl bei 18,6 Mio.
Anschlüssen. Gemessen an der absoluten Anzahl an
Breitbandanschlüssen und an der absoluten Zunahme im
Vergleich zu 2006 nimmt Deutschland auch im europäi-
schen Vergleich eine Spitzenposition ein.16 Die Penetrati-
onsrate, gemessen in Anschlüssen pro 100 Einwohner,
lag in Deutschland Mitte des Jahres 2007 bei 21,1 Prozent
und damit deutlich über dem Durchschnitt in der Euro-
päischen Union, der 18,2 Prozent betrug.

27. Bei den Übertragungstechnologien dominiert in
Deutschland die Digital Subscriber Line (DSL), bei der
der Zugang über das herkömmlich Telefonnetz erfolgt.
Der Anteil der über DSL geschalteten Breitbandan-
schlüsse lag Ende September 2007 bei 94,6 Prozent. In
absoluten Zahlen sind das 17,6 Mio. DSL-Anschlüsse.
Die verbleibenden 1,0 Mio. Breitbandanschlüsse wurden
ganz überwiegend in den Kabelfernsehnetzen realisiert. 13 Unter Kollokation ist die gemeinsame Nutzung von technischen Räumen

und der Zugang zu den Hauptverteilern in den Teilnehmervermitt-
lungsstellen der DTAG zu verstehen. Kollokation ist die Vorausset-
zung für den Zugang der Wettbewerber zur Teilnehmeranschlusslei-
tung, um den Endkunden überhaupt Teilnehmeranschlüsse anbieten
zu können. 

14 Vgl. BNetzA, Jahresbericht 2006, S. 66.

15 Vgl. Dialog Consult/VATM, a. a. O., Abb. 12.
16 Vgl. Communications Committee, Working Document, Broadband

access in the EU: situation at 1 July 2007, COCOM07-50 Final,
Brussels, 15 October 2007, S. 8, Abb. 1.
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Ta b e l l e  9

Breitbandanschlüsse (Mio.)

1 Andere Anschlussarten sind Kabelmodem-, Powerline- und Satellitenanschlüsse. Den weitaus größten Anteil besitzen Kabelmodemanschlüsse.
2 Nicht exakte Summenbildungen ergeben sich durch Rundungsfehler.
Quelle: Bundesnetzagentur

2002 2003 20042 2006 2006 30. 9. 2007

Anschlüsse 
insgesamt 3,2 4,5 6,9 10,8 15,0 18,6

DSL         3,2 4,4 6,8 10,5 14,4 17,6

Andere1 0,08 0,11 0,2 0,3 0,6 1,0

28. Von den Ende September 2007 in Deutschland ge- T-DSL-Resale geschalteten Anschlüsse den Wettbe-

schalteten 18,6 Millionen Breitbandanschlüssen wurden
insgesamt 10,1 Millionen durch Wettbewerber der DTAG
realisiert, davon 6,5 Millionen auf der Basis eigener
Anschlüsse (5,5 Millionen DSL und 1,0 Millionen andere
Anschlussarten) und 3,6 Millionen im Wege des Wieder-
verkaufs von Teilnehmeranschlüssen der DTAG (T-DSL-
Resale). Der Wiederverkauf von T-DSL-Anschlüssen
durch alternative Anbieter ist aus der Sicht der Mo-
nopolkommission ein Teil des Wettbewerbs.17 Daher
rechnet die Monopolkommission die auf der Basis von

werbern und nicht der DTAG zu. Der Marktanteil der
Wettbewerber bei den Breitbandanschlüssen insgesamt
stieg von 40,7 Prozent im Jahr 2005 auf 54,3 Prozent
Ende des dritten Quartals 2007 (vgl. Tabelle 11). Der
Marktanteil der Wettbewerber bei den DSL-Anschlüs-
sen lag mit 51,7 Prozent leicht unterhalb des Marktan-
teils bei den Breitbandanschlüssen insgesamt. 

17 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 46.
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DSL-Anschlüsse (Mio.)

Quelle: Bundesnetzagentur

Ta b e l l e  11

Marktanteile der Wettbewerber an der Breitbandversorgung (Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlagen der Daten der Bundesnetzagentur

2002 2003 2004 2005 2006 30. 9. 2007

Anschlüsse 
insgesamt 3,2 4,4 6,8 10,4 14,4 17,6

DTAG 3,0 4,0 5,6 6,3 7,1 8,5

Wettbewerber 0,2 0,4 0,9 2,5 4,1 5,5

T-DSL-Resale – – 0,3 1,6 3,2 3,6

2002 2003 2004 2005 2006 30. 9. 2007

Breitband-
anschlüsse 6,3 11,3 20,3 40,7 52,7 54,3

DSL-Anschlüsse 6,3 9,0 17,6 39,4 50,7 51,7
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2.2.5 Internetnutzung und IP-TV 

29. Mit der zunehmenden Verbreitung der Breitband-
anschlüsse nimmt der Umfang des breitbandigen Daten-
verkehrs deutlich zu. Im Jahr 2005 betrug das Verkehrs-
volumen 680 Millionen Gigabyte, im Jahr 2006 bereits
1 110 Millionen Gigabyte und im Jahr 2007 voraussicht-
lich 1 710 Millionen Gigabyte. Spiegelbildlich dazu
nimmt der schmalbandige Datenverkehr seit 2002 konti-
nuierlich ab.18 Während im Jahr 2001 in Deutschland
noch 127 Mrd. Schmalband-Internetverbindungsminuten
generiert wurden, sank dieser Wert im Jahr 2006 auf
60 Milliarden Minuten und 2007 auf geschätzte 43 Mil-
liarden Minuten. 

30. Neben der klassischen Telefonie und der Internet-
nutzung werden zukünftig verstärkt auch Fernsehpro-
gramme über das Telefonnetz, sog. IP-TV (TV über Inter-
net Protokoll), angeboten. Möglich sind damit auch im
Telefonnetz Komplettangebote, bestehend aus dem An-
schluss und den Diensten Telefonie, Internetzugang und
IP-TV (Triple-Play). Die Voraussetzung für die Übertra-
gung von IP-TV ist ein DSL-Anschluss. Um eine stö-
rungsfreie TV-Qualität über den DSL-Anschluss liefern
zu können, sind die DTAG und andere Telekommunika-
tionsnetzbetreiber dabei, ihre Netze aufzurüsten. Die An-
zahl der Endkunden für IP-TV war Mitte 2007 noch gering.
Sie lag bei etwa 50 000.19 Die DTAG erwartet für Ende
des Jahres 2007 100 000 bis 200 000 Fernsehkunden.

31. Mit der Möglichkeit, Triple-Play über DSL-An-
schlüsse anzubieten, treten Kabelfernsehnetzbetreiber
und  Telekommunikationsanbieter in einen zunehmenden
Wettbewerb. Bisher ist die Nutzung des Kabelfernseh-
und des Telefonnetzes für das Angebot verschiedener
Dienste allerdings immer noch sehr stark an ihren ur-
sprünglichen Zwecken orientiert.20 Nach Schätzungen
von Dialog/VATM fielen Mitte des Jahres 2007 lediglich
0,2 Prozent der täglich im Telefonnetz erbrachten Verbin-
dungsminuten auf die Nutzung von IP-TV. 67,5 Prozent
der Nutzung entfielen auf die Telefonie und 32,5 Prozent
auf das Internet. Beim Fernsehkabelnetz fielen Mitte des
Jahres 2007 immer noch 94,8 Prozent der Verkehrsmen-
gen auf das Übertragen von Fernseh- und Rundfunksigna-
len, 4,3 Prozent auf die Internetnutzung und lediglich
0,9 Prozent auf die Telefonie. 

2.3 Vorleistungen im Festnetz

32. Wesentliche Vorleistungen für die Wettbewerber im
Festnetz sind die Anschlussvorleistungen, die Zusam-
menschaltungsleistungen, Fakturierungs- und Inkasso-
leistungen sowie Mietleitungen. Detaillierte Informatio-
nen über die Nutzung der Vorleistungen liegen für die
Anschlussvorleistungen und die Mietleitungen vor. Bei
den Zusammenschaltungsleistungen sowie den Fakturie-
rungs- und Inkassoleistungen sind nur allgemeine Aussa-
gen möglich. 

2.3.1 Vorleistungen für schmal- und breit-
bandige Teilnehmeranschlüsse

33. Alternative Teilnehmernetzbetreiber nutzen für das
Angebot von Teilnehmeranschlüssen neben selbst verleg-
ten Anschlussleitungen oder der funkgestützten Anbin-
dung ganz überwiegend den entbündelten Zugang zur
Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der DTAG. Als TAL
bezeichnet wird in der Regel die Leitung zwischen dem
Hauptverteiler und dem Endkunden. Der entbündelte Zu-
gang zur TAL ist eine regulierte Leistung, d. h. die DTAG
ist dazu verpflichtet, Wettbewerbern den Zugang gegen
Entgelt zu gewähren. Die Entgelte unterliegen der Ex-
ante-Regulierung. 

34. Der entbündelte Zugang zur TAL ist darüber hinaus
Vorleistung für das Angebot von Breitbandanschlüssen.
Je nach Übertragungsgeschwindigkeit werden über Breit-
bandanschlüsse neben dem schnellen Internetzugang In-
ternettelefonie (VoIP) und Internetfernsehen (IP-TV) re-
alisiert. Im zweiten Quartal 2007 basierten 57 Prozent der
von den Wettbewerbern vermarkteten DSL-Anschlüsse
auf diesem Vorprodukt.21 Davon zu unterscheiden ist der
gemeinsame Zugang zur TAL, das sog. Line Sharing. Im
Fall des Line Sharing wird dem Wettbewerber nicht die
komplette TAL, sondern lediglich ein bestimmter Fre-
quenzbereich überlassen. Der untere Frequenzbereich der
TAL, der der Sprachübertragung dient, wird im Rahmen
des Line Sharing weiterhin von der DTAG genutzt, wäh-
rend der obere Frequenzbereich von dem alternativen An-
bieter zur Datenübertragung per DSL genutzt wird. Line
Sharing spielt als Vorprodukt für Breitbandanschlüsse
bislang eine eher untergeordnete Rolle. Mitte des Jahres
2007 basierten etwa 120 000 Breitanschlüsse der Wettbe-
werber auf dieser Vorleistung.22

35. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der An-
schlussvorleistungen ist eine vertragliche Vereinbarung
zwischen Wettbewerbern und DTAG. Ende des Jahres
2006 gab es solche Vereinbarungen mit mehr als
100 Wettbewerbern.23 Eine weitere Voraussetzung für die
Nutzung der TAL ist der räumliche Zugang zum Haupt-
verteiler der DTAG, der als Kollokation bezeichnet wird.
Im Rahmen der Kollokation stellt die DTAG den Wettbe-
werbern an den Hauptverteilern gegen Entgelt Raum zur
Verfügung. Ende des Jahres 2006 hatten die Wettbewer-
ber 2 800 von insgesamt 7 900 Hauptverteilern erschlos-
sen. Damit sind etwa 60 Prozent der Haushalte in der
Lage, einen alternativen Anbieter von Teilnehmeran-
schlüssen zu wählen. 

36. Die Anzahl der vermieteten TAL ist in den Jahren
2005 und 2006 auf 3,3 Millionen bzw. 4,7 Millionen ge-
stiegen. Auf der Basis der Zahlen für das erste Quartal
wird für das Jahr 2007 ein Anstieg auf 6,2 Millionen pro-
gnostiziert. Maßgeblich für den Anstieg der Anzahl reali-
sierter Zugänge ist die Nachfrage der Wettbewerber nach

18 Vgl. ebenda, Tz. 47.
19 Vgl. o. V., Fernsehen als neues Geschäftsfeld, Handelsblatt vom

24. Oktober 2007.
20 Vgl. Dialog Consult/VATM, a. a. O., Abb. 10.

21 Angaben der Bundesnetzagentur im Rahmen der Stellungnahme ge-
genüber der Monopolkommission. 

22 Angaben der Bundesnetzagentur im Rahmen der Stellungnahme ge-
genüber der Monopolkommission. 

23 Vgl. BNetzA, Jahresbericht 2006 , S. 65.
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hochbitratigen TAL, die für die Bereitstellung von DSL-
Anschlüssen genutzt werden. Ansteigend ist auch der Zu-
gang im Rahmen des Line Sharing. Dazu liegen der Mo-
nopolkommission allerdings keine detaillierten Zahlen
vor. 

37. Weitere Vorleistungsprodukte für Breitbandan-
schlüsse sind der Breitband- oder auch Bitstrom-Zugang
(Bitstream Access) sowie das Anschluss-Resale. Beim
Bitstrom-Zugang unterscheidet die Bundesnetzagentur je
nach Übertragungstechnologie des Verbindungsnetzes
und dem Übergabepunkt zwischen ATM- und IP-Bit-
strom-Zugang.24 Für beide Arten ist die Regulierungsbe-
dürftigkeit festgestellt und der Zugang angeordnet. Bit-
strom-Zugangsprodukte als solche werden Ende des
Jahres 2007 noch nicht angeboten. Seit 2004 bietet die
DTAG anderen Unternehmen auf freiwilliger Basis DSL-
Anschlüsse zum Wiederverkauf an. DSL-Resale war
Mitte des Jahres 2007 das zweitwichtigste Vorleistungs-
produkt für Breitbandanschlüsse. 42 Prozent der An-
schlüsse der Wettbewerber sind Resale-Anschlüsse.25

2.3.2 Zusammenschaltung

38. Berührt eine Verbindung mehrere Telekommunika-
tionsnetze, werden Zusammenschaltungsleistungen er-
bracht. Die Herstellung einer Verbindung von einem ru-
fenden Anschluss zu einem Netzübergabepunkt wird
Zuführung, die Herstellung einer Verbindung von einem
Netzübergabepunkt zu einem angerufenen Anschluss
Terminierung genannt. Je nachdem, auf welcher Netz-
ebene Zusammenschaltungsleistungen erbracht werden,
wird zwischen Local (Terminierung bzw. Zuführung),
Single (regionalem)  und Double (nationalem) Transit
unterschieden. Nach dem geltenden Zusammenschaltungs-
regime „element based charging“ (EBC) legt die Bundes-
netzagentur bei der Tarifierung der Zusammenschaltungs-
entgelte ein zweistufiges Netzmodell zugrunde, das aus
475 lokalen Einzugsbereichen und 23 Grundeinzugsbe-
reichen besteht. Ist ein Wettbewerber an 23 Zusammen-
schaltungsorten mit dem Netz der DTAG zusammenge-
schlossen, entfallen die Zusammenschaltungsleistungen
auf der nationalen Ebene (Double Transit); erfolgt die Zu-
sammenschaltung in allen 475 Einzugsbereichen, nimmt
der Wettbewerber lediglich noch Local-Transit-Leistun-
gen in Anspruch. 

39. Detaillierte Informationen zu der aktuellen Wettbe-
werbssituation auf dem Markt für Zusammenschaltungs-
leistungen liegen der Monopolkommission nicht vor. Ver-
fügbar sind lediglich Angaben der Bundesnetzagentur für
die Umsätze der Netzbetreiber im Carriergeschäft ohne
Mietleitungen. Die Umsätze mit Zusammenschaltungs-
leistungen sind dort enthalten und dürften einen maßgeb-
lichen Anteil der Umsätze bei den alternativen Festnetz-
betreibern und den Mobilfunknetzbetreibern ausmachen.

Insgesamt wurden im Jahr 2006 im Carriergeschäft
7,6 Mrd. Euro umgesetzt. Nicht enthalten darin sind Bin-
nenumsätze von Konzernen, wie die Verrechnung von
Zugangsleistungen zwischen T-Mobile und T-Com oder
zwischen der deutschen Vodafone und Arcor. 49 Prozent
der Umsätze im Carriergeschäft entfielen 2006 auf die
DTAG, einschließlich T-Mobile, 19 Prozent auf die alter-
nativen Festnetzbetreiber und 32 Prozent auf die drei Mo-
bilfunknetzbetreiber Vodafone, E-Plus und O2 Deutsch-
land. Da der Anteil der Festnetzwettbewerber an dem
Gesamtumsatz im Carriergeschäft im Jahr 2002 erst bei
knapp 12 Prozent lag, kann davon ausgegangen werden,
dass auch die alternativen Netzbetreiber in einem wach-
senden Maße Umsätze auf dem Markt für Zusammen-
schaltungsleistungen tätigen. 

2.3.3  Fakturierung und Inkasso

40. Für den Fall, dass die Anbieter von Telekommuni-
kationsleistungen keine Vereinbarungen über den gegen-
seitigen Zugang zu Fakturierungs- und Inkassoleistungen
getroffen haben, findet sich in § 21 Abs. 2 Nr. 7 TKG eine
detaillierte Regelung, die festschreibt, unter welchen Vo-
raussetzungen die Regulierungsbehörde Betreiber öffentli-
cher Telekommunikationsnetze mit beträchtlicher Markt-
macht verpflichten kann, anderen den Zugang zu
festgelegten Dienstleistungen im Bereich der einheitli-
chen Rechnungsstellung sowie zur Entgegennahme oder
dem Ersteinzug von Zahlungen zu gewähren. Einge-
schlossen sind neben den klassischen Telekommunika-
tionsdiensten Internet-by-Call, Telefonauskunft und
Mehrwertdienste.

41. Ein solche – freiwillige – Vereinbarung liegt seit
dem Herbst 2004 vor. Darin haben sich die DTAG und
die Mitgliedsunternehmen der beiden Branchenverbände
darauf geeinigt, dass die Endkunden bei Call-by-Call im
Rahmen des Telefondienstes, Internet-by-Call und der
Nutzung von Servicerufnummern weiterhin eine einheit-
liche Rechnung durch die DTAG erhalten. Das Mahnwe-
sen liegt bei den alternativen Anbietern, die dazu häufig
wiederum externe Dienstleister beauftragen. Die DTAG
ist verpflichtet, den alternativen Anbietern die Bestands-
daten des Rechnungsempfängers bzw. des Kunden zu
übermitteln, falls diese selbst fakturieren und inkassieren
möchten. Die Vereinbarung ist im Jahr 2005 ergänzt wor-
den durch die Vereinbarung von allgemeinen Geschäfts-
bedingungen im Hinblick auf Leistungsumfang und
Preise. Erstmals vereinbart wurde zudem, dass auch die
DTAG/T-Com Fakturierungs- und Inkassoleistungen von
anderen Teilnehmernetzbetreibern beziehen kann. 

2.3.4 Mietleitungen

42. Mietleitungen sind permanent geschaltete, leitungs-
gebundene oder funkgestützte Übertragungswege, die an
Nachfrager vermietet werden und dazu dienen, Standorte
des gleichen Nachfragers oder Standorte des Nachfragers
mit Standorten Dritter zu verbinden. Technisch unter-
schieden werden digitale Festverbindungen mit unter-

24 Vgl. Abschnitt 4.1.3.2.
25 Angaben der Bundesnetzagentur im Rahmen der Stellungnahme ge-

genüber der Monopolkommission. 
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schiedlichen Übertragungsraten, analoge Festverbindun-
gen, Datendirektverbindungen mit höherwertigen
Qualitätsmerkmalen sowie direkt auf ein bestimmtes
Kundenbedürfnis zugeschnittene Systemlösungen, die
aus einem Bündel verschiedener Leistungen bestehen. 

43. Eine differenzierte Analyse der Wettbewerbssitua-
tion auf den Mietleitungsmärkten ist auf der Grundlage
der Daten, die die Bundesnetzagentur der Monopolkom-
mission zur Verfügung stellt, nicht möglich. Die Daten
für den Gesamtmarkt unterscheiden nicht zwischen Miet-
leitungen für Endkunden und für andere Netzbetreiber.
Ebenso wenig differenzieren sie nach den verschiedenen
Typen von Mietleitungen und nach der Übertragungs-
kapazität. Die Europäische Kommission unterscheidet im
Bereich der Mietleitungen für andere Netzbetreiber Ab-
schluss- und Fernübertragungs-Segmente.26 Die bisher in
Deutschland übliche zusätzliche Unterscheidung nach
Übertragungskapazitäten von Mietleitungen lehnt die Eu-
ropäische Kommission für die Vorleistungsmärkte ab.
Die Bundesnetzagentur folgt dem inzwischen bei ihrer
Analyse der Mietleitungsmärkte.

44. Die Daten, die der Monopolkommission zur Verfü-
gung stehen, betreffen den Gesamtmarkt für Mietleitun-
gen. Dieser ist bereits seit dem Jahr 2001 durch zwei Ent-
wicklungen gekennzeichnet: (i) Die Gesamtumsätze
nehmen ab und (ii) der Marktanteil der Wettbewerber
nimmt zu und übertrifft den Marktanteil der DTAG. Diese
Entwicklung hat sich im Berichtszeitraum fortgesetzt.
Der Gesamtumsatz mit Mietleitungen ist im Jahr 2005 auf
867 Mio. Euro und 2006 auf 823 Mio. Euro gesunken.
Für das Jahr 2007 wird ein Umsatz von 811 Mio. Euro
vorhergesagt. Der Marktanteil der alternativen Netzbe-

treiber stieg 2005 auf 72,9 Prozent, 2006 auf 77,0 Prozent
und wird 2007 voraussichtlich rund 80 Prozent erreichen.
Die Umsatzrückgänge auf dem Markt für Mietleitungen
sind Folge der zunehmenden Verwendung selbst erstellter
Netzinfrastrukturen der Wettbewerber. Die bei einem ei-
genen Netzausbau zumindest zeitweise entstehenden
Überkapazitäten werden vermarktet. Da die selbst erstell-
ten Infrastrukturen zumeist bei der DTAG angemietete
Netze ersetzen, ist der Incumbent von den Umsatzrück-
gängen stärker betroffen als die alternativen Netzbetrei-
ber. 

2.4 Mobilfunk

45. Die Anzahl der Nutzer und die Menge an erbrachten
Verbindungsminuten nehmen im Mobilfunk weiterhin
deutlich zu. Der Preisverfall sorgt aber dafür, dass die
Umsatzerlöse seit dem Jahr 2005 rückläufig sind (vgl. Ta-
belle 12). Die Anzahl der Anschlüsse pro 100 Einwohner
(Penetration) ist im Jahr 2006 erstmals über 100 Prozent
gestiegen und wird nach der Vorhersage der Bundesnetz-
agentur im Jahr 2007 bei knapp 117 Prozent liegen. Eine
Penetration von mehr als 100 Prozent bedeutet nicht
zwingend, dass jeder Einwohner in Deutschland auch ei-
nen Mobilfunkanschluss besitzt, sondern ergibt sich rech-
nerisch aus der Anzahl der abgeschlossenen Verträge in
Relation zu der Einwohnerzahl. Tatsächlich besitzen in
Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur
22 Prozent der Haushalte zwar einen Festnetzanschluss,
aber keinen Mobilfunkanschluss. Im Durchschnitt der
Europäischen Union (EU 25) beträgt dieser Anteil ledig-
lich 15 Prozent. Das zeigt, dass Deutschland bei der Aus-
stattung der Haushalte mit Mobilfunkanschlüssen, trotz
der rechnerisch hohen Penetration, immer noch Nachhol-
bedarf besitzt.26 Vgl. Abschnitt 4.1.3.3.
Ta b e l l e  1 2

Nutzer, Verkehrsvolumen und Umsätze im Mobilfunk

1 Prognose der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der für das 1. Quartal 2007 erhobenen Umsatzdaten.
2 Summe aller Umsätze der Netzbetreiber (Endkundenentgelte, Service-Provider-Entgelte, Entgelte für Zusammenschaltungsleistungen) und der

Service Provider (Endkundenentgelte) inklusive der Umsätze aus dem Verkauf von Equipment.
Quelle: Bundesnetzagentur

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071

Anzahl der Nutzer 
(Mio.) 56,126 59,128 64,839 71,322 79,271 85,652 96,000

Verbindungsminuten  
abgehend (Mio.) 30.130 31.930 35.089 38.469 43.003 57.112 68.337

Verbindungsminuten 
ankommend (Mio.) 28.558 31.177 33.329 36.312 43.123 52.761 60.308

Umsätze (Mio.)2 22.620 23.571 25.271 27.331 27.246 26.873 25.024
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46. Angeboten werden die Mobilfunkdienste auch wei-
terhin durch die vier Netzbetreiber und eine Reihe von
Service Providern, die Mobilfunkdienste der Netzbetrei-
ber als Reseller im eigenen Namen weiterverkaufen. Die
Marktanteile der Netzbetreiber verteilen sich Ende des
Jahres 2006 wie folgt:27

– T-Mobile 36,6 Prozent,

– Vodafone 35,7 Prozent,

– E-Plus 14,6 Prozent,

– O2 12,9 Prozent.

Ihre Marktposition leicht ausbauen konnten wiederum die
kleinen Anbieter. E-Plus gewann im Jahr 2006 im Ver-
gleich zum Vorjahr 1,2 Prozentpunkte und O2 0,6 Pro-
zentpunkte hinzu. Diese Marktanteilsgewinne gehen zu
ungefähr gleichen Teilen zu Lasten der beiden großen
Netzbetreiber und sind auf aktiven Marken- und Preis-
wettbewerb zurückzuführen. 

47. Auslöser des verstärkten Preiswettbewerbs im Mo-
bilfunk war die Einführung von sog. Billigmarken ab dem
Jahr 2005. Dabei handelt es sich zumeist um sog. „No
Frills“-Angebote, bei denen es unter anderem keine End-
gerätesubventionen und einen ausschließlich internetge-
stützten Service gibt. Mitte des Jahres 2007 hat T-Mobile
auf diese Entwicklung mit der Gründung eines eigenen
Anbieters in diesem Segment – der Marke „Congstar“ –
reagiert. 

48. Die Preisentwicklung im Mobilfunk geht weiterhin
nach unten. Im Durchschnitt kostete Mitte des Jahres
2007 eine Gesprächsminute 14 Cent. Im günstigsten Fall
können Minutenpreise von unter 10 Cent erreicht werden.
Begrenzt werden die Preissetzungsspielräume der Netz-
betreiber durch die Terminierungsentgelte, die fällig wer-
den, wenn ein Gespräch in einem anderen Mobilfunknetz
zugestellt werden muss. Für die Terminierung erhalten
die beiden großen Netzbetreiber in der laufenden Regu-
lierungsperiode bis November 2007 8,78 Cent/Minute
und die beiden kleineren Netzbetreiber 9,94 Cent/Minute. 

49. Um die Ertragssituation des Unternehmens zu ver-
bessern, hat E-Plus zu Beginn des Jahres 2007 den Be-
trieb des Mobilfunknetzes ausgelagert und an Alcatel-
Lucent Deutschland übergeben. Damit sollen bis zu
20 Prozent der Netzkosten eingespart werden. Da E-Plus
und Alcatel-Lucent ihre Vertragsvereinbarung bereits
nach wenigen Monaten auf fünf Jahre verlängert haben,
ist davon auszugehen, dass die angestrebten betriebswirt-
schaftlichen Vorteile der Auslagerung realisiert werden. 

50. Der Anteil der Mobilfunkgesprächsminuten an den
insgesamt erbrachten Gesprächsminuten nahm in den
Jahren 2006 und 2007 deutlich zu. Im Jahr 2005 lag
dieser Anteil nach den Angaben von Dialog/VATM noch
bei ca. 18 Prozent, im Jahr 2006 bereits bei 23,5 Prozent
und Ende 2007 voraussichtlich bei knapp 30 Prozent.28

Diese Entwicklung spricht dafür, dass die Substitution

von Festnetzgesprächen durch Mobilfunkgespräche
voranschreitet. Das gilt nicht für die Anschlüsse. Der An-
teil der Haushalte, die zwar einen Mobilfunkanschluss,
aber keinen Festnetzanschluss besitzen, bleibt mit etwa
10 Prozent im Jahr 2007 im Vergleich zum Vorjahr sta-
bil.29 Im europäischen Durchschnitt (EU 25 = 22 Prozent)
ist die Substitution von Festnetz- durch Mobilfunkan-
schlüsse deutlich weiter fortgeschritten. 

51. Maßgebliche Einflussfaktoren der Festnetz-Mobil-
funksubstitution sind die Preise und die Qualität der Ver-
bindungen. Weniger ins Gewicht fallen heute Qualitäts-
unterschiede. Zwar gibt es weiterhin Regionen, in denen
Mobilfunknetzbetreiber keine vollständige Netzabde-
ckung besitzen. Dieses Problem betrifft bei allen Netzbe-
treibern aber nur einen Bruchteil der Gesamtfläche der
Bundesrepublik Deutschland. Spürbare Unterschiede in
der Gesprächsqualität als solcher sind zwischen Mobil-
funk und Festnetz kaum mehr festzustellen. Deutlich ist
der Unterschied weiterhin bei den Preisen. Eine Ge-
sprächsminute im Festnetz kostet bei einer minutenge-
stützten Abrechnung häufig nicht mehr als 1 Cent. Damit
sind Gesprächsminuten im Mobilfunk noch etwa um den
Faktor 10 höher als im Festnetz. Hinzu kommt, dass im
Festnetz zunehmend pauschal abgerechnet wird, während
im Mobilfunk Flatrates für Gespräche noch eher die Aus-
nahme sind. Die Unterschiede bei der Preishöhe und Ta-
rifgestaltung sowie die weiterhin gegebene überwiegend
komplementäre Nutzung des Mobilfunks sprechen wei-
terhin dagegen, bereits jetzt von einem gemeinsamen
Markt für Festnetz- und Mobilfunktelefonie auszugehen. 

3. Nachhaltig wettbewerbsorientierte 
Märkte

52. Das in § 121 Abs. 2 TKG verankerte Konzept des
nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes dient der
Beurteilung der Deregulierungspotentiale auf Telekom-
munikationsmärkten durch die Monopolkommission. In
diesem Sinne ist unter einem nachhaltig wettbewerbs-
orientierten Markt ein Markt zu verstehen, auf dem der
Wettbewerb soweit abgesichert ist, dass er auch ohne sek-
torspezifische Regulierung fortbesteht. Dabei kann nach
Auffassung der Monopolkommission die strukturelle Ab-
sicherung des Wettbewerbs auf den Endkundenmärkten
der Telekommunikation grundsätzlich auch auf einer effi-
zienten Regulierung der Vorleistungsmärkte beruhen. Die
Monopolkommission macht ihre Aussagen über die An-
gemessenheit einer Deregulierung getrennt für Vorleis-
tungs- und Endkundenmärkte. 

3.1 Vorleistungen

53. Die Regulierung der Vorleistungen ist unverzicht-
bar, solange das Angebot der Wettbewerber auf den End-
kundenmärkten nur dann bestehen kann, wenn sie auf die
Infrastruktur des dominierenden Anbieters zurückgreifen
können. Gegenwärtig und in absehbarer Zukunft sind die

27 Vgl. Dialog Consult/VATM, a. a. O., Abb. 19.
28 Vgl. ebenda, Abb. 18.

29 Angabe der Bundesnetzagentur im Rahmen der Stellungnahme ge-
genüber der Monopolkommission. 
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alternativen Anbieter von Telekommunikationsdiensten
von Vorleistungen der DTAG abhängig. Dies gilt wei-
terhin ohne Einschränkungen für die Vorleistungen zur
Bereitstellung von schmal- und breitbandigen Teilneh-
meranschlüssen, lokale Zusammenschaltungsleistungen
sowie Fakturierungs- und Inkassoleistungen. Nicht ein-
deutig ist die Situation bei den Mietleitungen. 

54. Der entbündelte Zugang zur Teilnehmeranschluss-
leitung ist weiterhin die wichtigste Vorleistung für das
Angebot von schmalbandigen Teilnehmeranschlüssen
und von DSL-Anschlüssen. Die Alternative dazu ist, dass
Wettbewerber die Infrastruktur bis zum Endkunden selbst
verlegen. Das ist in vielen Fällen unwirtschaftlich und
würde zu lange dauern, als dass auf diese Weise Wettbe-
werb auf dem Endkundenmarkt für Teilnehmeranschlüsse
entstehen kann. Der entbündelte Zugang zur TAL ist und
bleibt auf absehbare Zeit eine wesentliche Einrichtung,
auf deren Regulierung nicht verzichtet werden kann. 

55. Dasselbe gilt für Line Sharing. Nachfrager nach
Line Sharing bedienen Endkunden mit Breitbandan-
schlüssen, die ihren Teilnehmeranschluss weiterhin bei
der DTAG haben. Zwar ist der Umfang, in dem Wettbe-
werber auf Line Sharing als Vorprodukt für Breitbandan-
schlüsse zurückgreifen, in Deutschland im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern eher gering. Gleichwohl
ist die Nachfrage seit 2006 deutlich angestiegen. Mögli-
cherweise wird dieses Geschäftsmodell in Anbetracht der
zunehmenden Bedeutung von Komplettangeboten aus Te-
lefon- und Breitbandanschluss sowie Telefondienst und
Internetzugang auf mittlere Sicht wieder an Bedeutung
verlieren. Ob und wann das passiert, ist gegenwärtig al-
lerdings nicht absehbar. 

56. Für eine weitere Belebung des infrastrukturbasierten
Wettbewerbs bei den Breitbandanschlüssen werden die
verschiedenen Formen des Bitstrom-Zugangs sorgen. Bit-
strom-Zugang schließt auf der Vorleistungsebene eine
Lücke in der Wertschöpfungskette zwischen dem entbün-
delten Zugang zur TAL und  dem Anschluss-Resale.
Während die alternativen Anbieter bei Rückgriff auf die
TAL für ein flächendeckendes Angebot ca. 8 000 Haupt-
verteiler erschließen müssen, reicht bei Bitstrom-Zugang
die Erschließung von 73 sog. Breitband-PoP (Points of
Presence). 

57. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und ef-
fiziente Infrastrukturinvestitionen zu fördern, müssen im
Rahmen der Ex-ante-Regulierung die Entgelte für die
verschiedenen Anschlussvorleistungen entlang der
Wertschöpfungskette in konsistenter Weise aufeinander
abgestimmt werden. Dies lässt sich nur dadurch gewähr-
leisten, dass die alternativen Vorleistungen nach der-
selben Methode und demselben Kostenmaßstab reguliert
werden.30 Nicht möglich ist das, wenn, wie im Fall der
Vorleistungen für Breitbandanschlüsse, Resale als alter-
native Vorleistung in Betracht kommt. Während der ent-
bündelte Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung, Line
Sharing und zukünftig der Bitstrom-Zugang gemäß den

Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung reguliert
werden, sieht das Telekommunikationsgesetz für Resale-
Entgelte eine Regulierung nach dem Retail-Minus-Ansatz
vor. In Fall des DSL-Anschluss-Resale beruht das Ange-
bot der DTAG nicht auf Regulierung, sondern erfolgt frei-
willig. Die Entgelte unterliegen damit lediglich der nach-
träglichen Regulierung, für die ohnehin ein anderer
Kostenmaßstab als im Rahmen der präventiven Regulie-
rung gilt. 

58. Zusammenschaltungsleistungen der DTAG sind dort
substituierbar, wo alternative Netzbetreiber parallele In-
frastrukturen aufgebaut haben. Das ist seit längerem im
Bereich der Fernleitungen der Fall und hat in den vergan-
genen vier Jahren als Folge der Einführung von Betreiber-
auswahl und Betreibervorauswahl bei Ortsgesprächen zu-
nehmend auch die regionalen Verbindungsnetze erfasst.
Der Monopolkommission liegen keine aktuellen Informa-
tionen darüber vor, in welchem Ausmaß der Ausbau der
alternativen Netze in der Fläche vorangeschritten ist. Sie
geht aber nicht davon aus, dass die Abhängigkeit der
Wettbewerber von Zusammenschaltungsleistungen der
DTAG nachhaltig zurückgegangen ist. Dafür spricht, dass
die Wettbewerber der DTAG ihren Netzausbau von Be-
ginn an vor allem am eigenen Bedarf orientiert haben und
lediglich Überkapazitäten vermarkten. Dies bedeutet,
dass zumindest der Teil der alternativen Anbieter, deren
Geschäftsstrategie nicht auf den Ausbau eigener Infra-
strukturen ausgerichtet ist, weiterhin auf die Zusammen-
schaltungsleistungen der DTAG auch auf den höheren
Netzebenen angewiesen ist. Damit bleibt die Zusammen-
schaltungsregulierung insgesamt weiterhin unverzichtbar. 

59. Grundsätzlich nicht substituierbar sind die Zufüh-
rung und die Terminierung von Gesprächen. Sie können
nur durch den jeweiligen Betreiber eines Netzes erbracht
werden. Die Monopolkommission sieht keinen Anlass,
vor diesem Hintergrund an ihrer bisherigen Haltung, dass
die Terminierungsentgelte der Festnetz- und der Mobil-
funknetzbetreiber reguliert werden müssen, etwas zu än-
dern. 

60. Verbindungsnetzbetreiber, die über keine eigenen
Kundendaten verfügen, sind weiterhin darauf angewie-
sen, dass die DTAG für sie Fakturierungs- und Inkasso-
leistungen übernimmt. Dies gilt insbesondere für die An-
gebotsform des offenen Call-by-Call. Auch wenn der
Anteil der auf diesem Wege erbrachten Verbindungs-
minuten seit 2005 deutlich zurückgegangen ist, bleibt ein
Anteil an dem insgesamt durch Wettbewerber erbrachten
Verkehrsvolumen von noch annähernd 30 Prozent.31 Ein
Wegfall der Verpflichtung der DTAG zur Übernahme von
Fakturierungs- und Inkassoleistungen würde das Ge-
schäftsmodell des Call-by-Call in Frage stellen. Dies
hätte auch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den
Wettbewerb bei den Verbindungsleistungen. Eine Regu-
lierung ist verzichtbar, solange die Anbieter auf dem Ver-
handlungswege zu Vereinbarungen gelangen, die den al-
ternativen Anbietern den Zugang zu den notwendigen
Leistungen zu akzeptablen Bedingungen gewährleisten. 

30 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 179 f. 
31 Angabe der Bundesnetzagentur im Rahmen der Stellungnahme ge-

genüber der Monopolkommission. 
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61. Bei den Mietleitungen nimmt der Anteil der Wettbe-
werber am Gesamtmarkt deutlich zu und erreicht nach der
Prognose der Bundesnetzagentur im Jahr 2007 80 Pro-
zent. Die reine Marktanteilsbetrachtung spricht dafür, von
einem nachhaltig wettbewerbsorientierten Markt für
Mietleitungen auszugehen. Eindeutig ist dieser Befund
nicht, da die Angaben der Bundesnetzagentur weder zwi-
schen Endkundenmärkten und Vorleistungsmärkten für
Mietleitungen noch bei Letzteren zwischen Fernübertra-
gungs- und Abschluss-Segmenten unterscheiden. Bei den
Mietleitungen auf der Fernverkehrsebene hat die Mono-
polkommission bereits vor sechs Jahren funktionsfähigen
Wettbewerb festgestellt.32 Aktuell gibt es keine neuen Er-
kenntnisse, die dagegen sprechen, dieses Marktsegment
auch als nachhaltig wettbewerbsorientiert im Sinne von
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG zu bewerten. Der verstärkte Ausbau
der regionalen und lokalen Netze im Zuge der Wettbe-
werbseinführung bei den Ortsgesprächen spricht dafür,
dass auch die Märkte für Mietleitungen in diesem Seg-
ment inzwischen nachhaltig wettbewerbsorientiert sind.
Der Monopolkommission liegen zu diesen Marktsegmen-
ten aber weiterhin keine hinreichend differenzierten In-
formationen vor, um eine solche Feststellung mit letzter
Sicherheit zu treffen. 

3.2 Endkundenleistungen

3.2.1 Teilnehmeranschlüsse

62. Die Intensität des Wettbewerbs bei den schmal-
bandigen Teilnehmeranschlüssen hat in den vergangenen
zwei Jahren spürbar zugenommen. Ende des Jahres 2007
werden knapp 19 Prozent der Telefonanschlüsse im Fest-
netz und knapp 24 Prozent der Telefonkanäle durch Wett-
bewerber bereitgestellt. Je nach Art des Anschlusses und
nach Region variiert die Wettbewerbsintensität. Sie ist bei
ISDN-Basisanschlüssen und in Ballungsräumen stärker,
bei Analoganschlüssen und in ländlichen Räumen schwä-
cher ausgeprägt. Ein Indiz für zunehmenden Wettbewerb
ist auch die zunehmende Zahl von Unternehmen, die Teil-
nehmeranschlüsse anbieten. Zwischen 2004 und Ende
2006 stieg die Zahl der Anbieter von 68 auf 85. 

63. Angestoßen wird der zunehmende Wettbewerb bei
den schmalbandigen Teilnehmeranschlüssen durch die
kompetitive Entwicklung bei den Breitbandanschlüssen.
Auf diesem nicht regulierten Endkundenmarkt wurden
Mitte des Jahres 2007 mehr als die Hälfte aller An-
schlüsse durch die Wettbewerber bereitgestellt. In Verbin-
dung mit der zunehmenden Nachfrage nach Bündel- und
Komplettangeboten befördert diese Dynamik auch die
Bereitschaft der Nutzer zu einem kompletten Anschluss-
wechsel.

64. Tendenziell zunehmend ist auch der Wettbewerb
durch alternative Anschlusstechnologien. Dynamisch ent-
wickelt sich insbesondere die Telefonie über Kabelnetze.
Die Zahl der Anschlüsse hier stieg von 111 000 im Jahr

2005 auf 310 000 im Jahr 2006 und etwa 790 000 Ende
2007. Die Nutzung des Fernsehkabelnetzes für den breit-
bandigen Internetzugang und Telefonie erfordert die tech-
nische Aufrüstung der Netze. Auch diese schreitet voran.
Ende des Jahres 2006 war der Ausbau der Netzebene 3 so
weit fortgeschritten, dass etwa 15 Mio. Haushalte in der
Lage wären, neben dem Empfang von Rundfunk- und
Fernsehsignalen und dem Internetzugang auch Telefonie
über das Kabelnetz abzuwickeln.33 

65. Die Zunahme der Wettbewerbsintensität bei den
schmalbandigen Teilnehmeranschlüssen reicht noch nicht
aus, diesen Markt als nachhaltig wettbewerbsorientiert
anzusehen. Wie bei den anderen Endkundenmärkten auch
ist die Regulierungsintensität auf dem Markt für Teilneh-
meranschlüsse bereits von der Ex-ante-Regulierung auf
die Ex-post-Regulierung mit einer Anzeigepflicht bei der
Einführung neuer Tarife reduziert worden. Eine weitere
Reduzierung der Regulierungsintensität oder die vollstän-
dige Deregulierung kommt bei den Teilnehmeranschlüs-
sen noch nicht in Betracht. Für diese Auffassung spricht,
dass die DTAG auch bei einem auf gut 80 Prozent gesun-
kenen Marktanteil weiterhin über eine deutlich dominie-
rende Marktposition verfügt. Hinzu kommt, dass ein Drit-
tel der Haushalte wegen der noch nicht erschlossenen
Hauptverteiler auch im Jahr 2007 keine Möglichkeit be-
sitzt, zwischen verschiedenen Teilnehmernetzbetreibern
zu wählen. 

3.2.2 Verbindungen
66. Ebenfalls weiter zugenommen hat die Wettbe-
werbsintensität bei den Inlands- und Auslandsverbindun-
gen aus dem Festnetz. Bei den Auslandsverbindungen er-
bringen die Wettbewerber inzwischen fast drei Viertel des
Verbindungsvolumens, bei den Inlandsgesprächen
43 Prozent. Dabei ist die Menge der über schmalbandige
Teilnehmeranschlüsse erbrachten Telefondienstminuten
rückläufig. Deutlich zunehmend ist der Substitutionswett-
bewerb durch Internettelefonie, durch Kabelnetztelefonie
und durch den Mobilfunk. Vor diesem Hintergrund geht
die Monopolkommission davon aus, dass inzwischen so-
wohl der Markt für Auslandsverbindungen als auch der
Markt für Inlandsverbindungen nachhaltig wettbewerbs-
orientiert sind. Daraus folgt, dass nach der bereits vor
zwei Jahren erfolgten Entlassung des Marktes für Aus-
landsgespräche aus der sektorspezifischen Regulierung
auch der Endkundenmarkt für Inlandsgespräche deregu-
liert werden kann. 

67. Für diesen Deregulierungsschritt sprechen verschie-
dene Gründe:

– Der Wettbewerb in dem gesamten Bereich der Fest-
netztelefonie ist insoweit strukturell abgesichert, als
ein zunehmender Anteil der Verbindungsminuten
durch Anschlussnetzbetreiber statt durch Verbindungs-
netzbetreiber erbracht werden. Da Anschlussnetzbe-
treiber vergleichsweise stärker in eigene Netze inves-
tieren, sind sie tendenziell schwieriger vom Markt zu

32 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsentwicklung bei Telekom-
munikation und Post 2001: Unsicherheit und Stillstand, Sondergut-
achten 33, Baden-Baden 2002, Tz. 180. 33 Vgl. BNetzA, Jahresbericht 2006, S. 64.
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verdrängen als Unternehmen mit geringeren „versunk-
enen Kosten“.34

– Die von der Bundesnetzagentur vorgenommene unter-
schiedliche Einschätzung der Regulierungsbedürftig-
keit der Märkte für Inlands- und Auslandsverbindun-
gen überzeugt nicht. Die Strukturmerkmale beider
Märkte, wie die Existenz von Marktzutrittsschranken,
die Möglichkeit des Zugangs zu Beschaffungs- und
Absatzmärkten oder zu Kapitalmärkten, unterscheiden
sich nicht. Der deutliche Unterschied bei den Markt-
anteilen, den der Incumbent auf den Märkten für In-
lands- und Auslandsverbindungen hält, spielt für die
Frage der Deregulierung keine besondere Rolle. 

– Die bereits vor zwei Jahren erfolgte Deregulierung des
Marktes für Auslandsgespräche hat gezeigt, dass die
Risiken für eine Verminderung der Wettbewerbsinten-
sität oder gar eine Remonopolisierung gering sind. 

– Hinzu kommt, dass die Monopolkommission keine
Hinweise darauf hat, dass ihre vor zwei Jahren getrof-
fenen Feststellungen zu der wirtschaftlichen Stabilität
der alternativen Anbieter von Telefondiensten aus
heutiger Sicht anders zu beurteilen wären. 

68. Beibehalten werden sollte die sektorspezifische Re-
gulierung der Bündelprodukte aus Anschluss- und Ver-
bindungsleistungen. Bündelprodukte bergen spezielle
Gefahren für den Wettbewerb, wie die Gefahr von Quer-
subventionierungen oder Preis-Kosten-Scheren. Solche
Risiken können dadurch begrenzt werden, dass Wettbe-
werber Zugang zu sämtlichen Bestandteilen der Produkt-
bündel zu Preisen haben, die einem effizienten Anbieter
die Nachbildung ermöglicht. Um diese Kontrolle zu ge-
währleisten, sollten Bündelprodukte aus Anschluss- und
Verbindungsleistungen, wie die Teilnehmeranschlüsse
selber, weiterhin der nachträglichen Entgeltregulierung
mit Anzeigepflicht gemäß § 38 Abs. 1 TKG unterliegen.

4. Amtspraxis der Bundesnetzagentur
69. Die Monopolkommission hat gemäß § 121 Abs. 2
TKG die Amtspraxis der Bundesnetzagentur zu würdi-
gen. Mit Inkrafttreten des geänderten Telekommunikati-
onsgesetzes vom 18. Februar 2007 geschieht dies erst-
mals auf der Grundlage eines gesetzlich verankerten
Akteneinsichtsrechts, welches auch die Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse umfasst. In Anbetracht der Vielzahl
der Entscheidungen der Bundesnetzagentur wird es aller-
dings auch weiterhin nur möglich sein, die für die Wett-
bewerbsentwicklungen wichtigsten Fälle zu behandeln,
die auf der Grundlage einer systematischen Beobachtung
der Entscheidungspraxis herauszufiltern sind. Zu den be-
deutsamen Entscheidungen in diesem Sinne gehören die
Beschlüsse im Rahmen der Marktdefinition und der
Marktanalyse sowie die dazu gehörige Auferlegung von
Verpflichtungen. Daneben werden Entscheidungen aus

dem Bereich der Entgeltregulierung und der besonderen
Missbrauchsaufsicht sowie Konsultationspapiere der Be-
hörde zu grundsätzlichen Fragen der Gesetzesauslegung
kommentiert.

4.1 Marktanalyse und Auferlegung von 
Regulierungsverpflichtungen 

4.1.1 Verfahrensstand
70. Die Monopolkommission hatte in ihrem letzten
Sondergutachten gemäß § 121 Abs. 2 TKG die unzurei-
chende Umsetzung der Marktregulierung kritisiert.
Gründe für die Zeitverzögerungen sind das langwierige
Verfahren mit umfassenden Beteiligungsrechten auf na-
tionaler und europäischer Ebene sowie die in Deutschland
bisher praktizierte Trennung der Verfahren zur Marktana-
lyse und zur Auferlegung von Regulierungsmaßnah-
men.35 Bis Mitte des Jahres 2007 war die erste Runde der
Marktanalyse und Auferlegung regulatorischer Verpflich-
tungen allerdings im Wesentlichen abgeschlossen.36 Auf
15 der 18 Märkte der Kommissionsempfehlung37 ist das
Verfahren beendet. Der Markt für Auslandsroaming
(Markt Nr. 17) ist nicht mehr zu analysieren, da die Regu-
lierung seit dem 30. Juni 2007 gemeinschaftsweit auf der
Grundlage der EU-Roaming-Verordnung erfolgt.38 Wie-
der in der Anfangsphase ist man bei der Untersuchung der
Großkundenmärkte für Mietleitungen (Märkte Nr. 13 und
14 der Kommissionsempfehlung). Ein erster Entwurf der
Bundesnetzagentur für eine Marktabgrenzung und Markt-
analyse aus dem Jahr 2006 war von der Europäischen
Kommission nicht gebilligt worden. Eine geänderte
Marktanalyse liegt seit März 2007 vor. Zum Abschluss
dieses Gutachtens befindet sich der Entwurf in der Phase
der Abstimmung mit der Europäischen Kommission und
den nationalen Regulierungsbehörden. Eine Regulie-
rungsverfügung ist noch nicht erlassen. 

71. Mit dem Markt für Breitbandzuführung untersucht
die Bundesnetzagentur einen Markt, der nicht in der
Märkteempfehlung der Europäischen Kommission ent-
halten ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass es
sich hier um ein bereits seit längerem ex ante reguliertes
Vorprodukt handelt.  Seit dem Inkrafttreten des Telekom-
munikationsgesetzes 2004 werden Regulierungsentschei-

34 Vgl. Monopolkommission, Telekommunikation und Post 2003:
Wettbewerbsintensivierung in der Telekommunikation – Zementie-
rung des Postmonopols, Sondergutachten 39, Baden-Baden 2004,
Tz. 83. 

35 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 163 ff.
36 Dasselbe gilt für die übrigen EU-Staaten mit Ausnahme der zuletzt

beigetretenen Staaten Bulgarien und Rumänien. Zum Stand der Ver-
fahren in den übrigen Mitgliedstaaten vgl. Mitteilung der Kommis-
sion an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über
die Überprüfung der Märkte entsprechend dem Rechtsrahmen der
EU (2. Bericht), Konsolidierung des Binnenmarktes für elektronische
Kommunikation, KOM(2007) 401 endg. vom 11. Juli 2007.   

37 Empfehlung der Kommission vom 11. Februar 2003 über relevante
Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kommunikationssektors,
die aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektroni-
sche Kommunikationsnetze und -dienste für eine Vorabregulierung
in Betracht kommen, ABl. EU Nr. 114 vom 8. Mai 2003, S. 45.

38 Verordnung (EG) Nr. 717/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. Juni 2007 über das Roaming in öffentlichen Mobil-
funknetzen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie
2002/21/EG, ABl. EU Nr. L 171 vom 29. Juni 2007, S. 32.
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dungen zu den entsprechenden Vorleistungsentgelten auf
die Übergangsvorschrift des § 150 Abs. 1 TKG gestützt.
Die Monopolkommission begrüßt, dass die Bundesnetz-
agentur mit der Analyse dieses Marktsegmentes für mehr
Rechtssicherheit sorgt. Die Notifizierung der Marktana-
lyse bei der Europäischen Kommission ist seit Mitte Juni
2007 abgeschlossen. Eine Regulierungsverfügung liegt
zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Gutachtens noch
nicht vor. 

72. Teilweise noch nicht erfolgt ist die Umsetzung der
Regulierung durch die Unternehmen. So hat die Bundes-
netzagentur der DTAG zwar Verpflichtungen zum An-
gebot von Bitstrom-Zugang auf den Märkten für IP-
Bitstrom und für ATM-Bitstrom auferlegt.39 An einer
vollständigen Umsetzung seitens des verpflichteten Un-
ternehmens fehlt es allerdings immer noch. 

73. Um den sich ändernden Marktgegebenheiten Rech-
nung zu tragen, muss die Marktregulierung alle zwei
Jahre überprüft werden. Mit der Analyse des Marktes für
den „Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung“ (Markt 11
der Märktempfehlung: „Großkundenzugang zu Drahtlei-
tungen und Teilleitungen für die Erbringung von Breit-
band- und Sprachdiensten“) ist die Bundesnetzagentur in
die Wiederholungsuntersuchungen eingestiegen. Anders
als bisher legt die Regulierungsbehörde den jeweils ersten
Entwurf für die Marktanalyse und die Regulierungsverfü-
gung zeitgleich, wenn auch weiterhin getrennt, vor. Die
nationale Konsultation wurde Anfang Mai 2007 abge-
schlossen. Die Notifizierung bei der Europäischen Kom-
mission erfolgte am 25. Juni 2007.

4.1.2 Endkundenmärkte 

4.1.2.1 Zugang zum öffentlichen Telefonnetz 
und Verbindungsaufbau an festen 
Standorten 

74. Die Bundesnetzagentur untersucht die Endkunden-
märkte „Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen
Standorten“ (Märkte 1 und 2 der Märkteempfehlung der
Europäischen Kommission), „öffentliche Inlandsverbin-
dungen an festen Standorten“ (Märkte 3 und 5 der Emp-
fehlung) sowie „ öffentliche Auslandsverbindungen an
festen Standorten“ (Märkte 4 und 6 der Empfehlung) in
einem Verfahren.40 Der Zugangsmarkt umfasst analoge
Anschlüsse, ISDN-Anschlüsse und ISDN-Primärmulti-
plex-Anschlüsse.41 Der Markt für Inlandsverbindungen
schließt Orts- und Ferngespräche ein. Nicht zu den sach-
lich relevanten Märkten gehören die Märkte für „system-
orientierte Sprachverbindungen“ (spezielle Angebote für
Großkunden) sowie für „Gespräche aus dem Festnetz in

Mobilfunknetze“. Beide Märkte sollen getrennt analysiert
werden. Für Gespräche aus dem Festnetz in Mobilfunk-
netze liegen Entwürfe für die Marktanalyse und die Regu-
lierungsverfügung inzwischen vor. Für die systemorien-
tierten Sprachverbindungen steht die Marktanalyse noch
aus. 

75. In dem Entwurf der Marktabgrenzung für die natio-
nale Konsultation vom November 2004 unberücksichtigt
blieb zunächst das Telefonieren über Datenleitungen nach
dem Internetprotokoll (Voice over IP, VoIP). Dies wurde
allerdings in dem Entwurf zur Notifizierung der Marktab-
grenzung und Marktanalyse bei der Europäischen Kom-
mission vom 21. November 2005 revidiert. Nunmehr ge-
hören VoIP-Dienste, die von Breitbandzugangsanbietern
und von Dritten erbracht werden, zu den Märkten für In-
und Auslandsverbindungen. Ausgeklammert werden ein-
zig Anrufe innerhalb eines geschlossenen Netzes (reine
Peer-to-Peer-Dienste).

76. Bei der Prüfung der Regulierungsbedürftigkeit ge-
mäß § 10 Abs. 2 TKG – dem sog. Drei-Kriterien-Test –
sowie der Frage, ob auf dem relevanten Markt beträchtli-
che Marktmacht vorliegt,  kam die Bundesnetzagentur im
November 2005 zu dem Ergebnis, dass die Märkte für
den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz sowie für In-
landsverbindungen weiterhin regulierungsbedürftig sind
und dass die DTAG über beträchtliche Marktmacht ver-
fügt. Der Markt für Auslandsverbindungen ist dagegen
nicht regulierungsbedürftig und fällt aus der sektorspezi-
fischen Regulierung heraus. Bei den Auslandsgesprächen
liegt der Marktanteil des ehemaligen Monopolisten so-
wohl nach Umsätzen als auch nach Verbindungsminuten
zum Zeitpunkt der Marktanalyse unterhalb der im euro-
päischen Wettbewerbsrecht für die Marktbeherrschung
bedeutsamen 40 Prozent-Schwelle. Der nächst größere
Wettbewerber verfüge – so die Behörde – über einen
„nicht unbedeutenden“ Marktanteil, bei einem ansonsten
eher zersplitterten Restmarkt. Dies weise auf wirksamen
Wettbewerb hin. Bei den Inlandsgesprächen sei dagegen
keine längerfristige Tendenz zu wirksamem Wettbewerb
feststellbar, da die Marktanteilsverluste des Incumbent in
der Zeit zwischen 2001 und 2004 weniger stark seien und
es sich nicht abzeichne, dass einer der Wettbewerber eine
der DTAG vergleichbare Marktstellung erreichen und de-
ren Position gefährden könne. 

77. Die Monopolkommission teilt die Einschätzung der
Bundesnetzagentur im Hinblick auf die Regulierungsbe-
dürftigkeit für den Zugangsmarkt. Schwerer nachvoll-
ziehbar ist der Befund, dass die Regulierungsbedürftig-
keit auf dem Markt für Auslandsverbindungen nicht
mehr, auf dem Markt für Inlandsverbindungen jedoch
weiterhin gegeben ist. Die Bundesnetzagentur begründet
dies im Wesentlichen mit einer zeitpunkt- und vergangen-
heitsbezogenen Marktanteilsbetrachtung. Nach Auffas-
sung der Monopolkommission greift das zu kurz. Die Be-
urteilung der längerfristigen Tendenz zu wirksamem
Wettbewerb erfordert neben der Feststellung der aktuel-
len Wettbewerbsverhältnisse eine Prognose der zukünfti-
gen Wettbewerbsentwicklungen. Innerhalb einer solchen
Prognose wäre zu erläutern, warum die Marktstruktur bei

39 Markt 12 der Märkteempfehlung der Kommission. Vgl. dazu auch
Abschnitt 4.1.3.2.

40 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 122 ff. 
41 Ein Analoganschluss ist der klassische Telefonanschluss, der über einen

Sprechkanal verfügt. Ein ISDN-Basisanschluss verfügt über zwei ge-
trennt voneinander nutzbare Sprechkanäle. Der ISDN-Primärmulti-
plex-Anschluss verfügt über 30 getrennt voneinander nutzbare
Sprechkanäle und ist für größere Telekommunikationsanlagen konzi-
piert, wie sie in aller Regel nur von Unternehmen genutzt werden. 
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den Inlandsgesprächen – anders als bei den Auslandsge-
sprächen – dauerhaft nicht kompetitiv ist. Im Rahmen
dieser Untersuchung sind ähnliche Indikatoren zu analy-
sieren wie bei der Prüfung der Marktbeherrschung.42

Dazu gehören neben dem Marktanteil weitere ökonomi-
sche Faktoren wie die Kostenstrukturen, die Preiselasti-
zität der Nachfrage und die Markteintrittsfähigkeit poten-
tieller Konkurrenten.43 Es gibt keine Anhaltspunkte dafür,
dass diese Faktoren auf den Märkten für Auslands- und
Inlandsverbindungen unterschiedlich zu beurteilen sind.
Die Monopolkommission sieht die Regulierungsbedürf-
tigkeit des Marktes für Inlandsverbindungen daher kri-
tisch. 

78. Dasselbe gilt für die Einschätzung der Regulie-
rungsbedürftigkeit bei den Märkten für Verbindungen aus
dem Festnetz in ausländische und inländische Mobilfunk-
netze. Die Bundesnetzagentur kommt auch hier zu dem
Ergebnis, dass Gespräche aus dem Festnetz in nationale
Mobilfunknetze weiterhin regulierungsbedürftig sind,
während der Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in
ausländische Mobilfunknetze durch wirksamen Wettbe-
werb gekennzeichnet ist. Begründet wird das wiederum
mit der unterschiedlichen Entwicklung der Marktanteile
und der Existenz bzw. Nichtexistenz eines vergleichs-
weise starken Wettbewerbers. Der Monopolkommission
fällt es auch in diesem Fall schwer nachzuvollziehen, wa-
rum sich Teilbereiche eines Marktes in einer längerfristi-
gen Perspektive soweit unterschiedlich entwickeln sollen,
dass der eine Teilbereich weiterhin der sektorspezifischen
Regulierung unterliegen muss, während der andere nicht
mehr regulierungsbedürftig ist. Die Bundesnetzagentur
scheint bei der Deregulierung der Endkundenmärkte ins-
gesamt zu zögerlich zu sein. Ähnlich sieht das offenbar
auch die Europäische Kommission, die bei der Neu-
fassung ihrer Märkteempfehlung nicht einzelne Teil-
märkte, sondern die Verbindungsmärkte insgesamt aus
der sektorspezifischen Regulierung herauszunehmen be-
absichtigt. 

79. Kritisch sieht die Monopolkommission die lange
Zeitverzögerung bis zu einem Regulierungsverfahren auf
dem Markt für Fest-Mobil-Verbindungen. Die Europäi-
sche Kommission hatte die Bundesnetzagentur bereits im
Dezember 2005 aufgefordert, den Markt für Verbindun-
gen in Mobilfunknetze zu analysieren und gegebenenfalls
„innerhalb des kürzest möglichen Zeitraums“ regulatori-
sche Maßnahmen vorzuschlagen.44 Begründet wurde dies
damit, dass eine Regulierung des Marktes für Inlandsver-
bindungen ohne die Berücksichtigung der Verbindungen
in Mobilfunknetze nur eingeschränkt effektiv sei. Dies
gilt insbesondere seit dem Abschluss des Regulierungs-
verfahrens auf den Märkten für die Anrufzustellung in

einzelnen Mobilfunknetzen.45 Während die Terminie-
rungsentgelte im Mobilfunk, die ein maßgeblicher Kos-
tenfaktor für die Gespräche in die Mobilfunknetze sind,
ab November 2006 regulatorisch deutlich gesenkt wur-
den, blieben die Entgelte für Gespräche aus dem Festnetz
in Mobilfunknetze mindestens bis in den Herbst 2007
konstant. Für die Festnetzbetreiber, insbesondere die
DTAG, führt das zu Extraprofiten. Die Vermutung liegt
nahe, dass die Endverbraucher für Gespräche aus dem
Festnetz in Mobilfunknetze seit fast einem Jahr missbräuch-
lich überhöhte Entgelte zahlen. Vor diesem Hintergrund
plädiert die Monopolkommission dafür, Regulierungsver-
fahren auf Märkten, die miteinander korrespondieren,
zeitlich stärker zu koordinieren. 

4.1.2.2 Mindestangebot an Mietleitungen

80. Die Märkteempfehlung der Europäischen Kommis-
sion enthält drei Mietleitungsmärkte. Den Endkunden-
markt „Mindestangebot an Mietleitungen“ (Markt 7 der
Märkteempfehlung) sowie die Vorleistungsmärkte „Ab-
schluss-Segmente von Mietleitungen für Großkunden“
und „Fernübertragungs-Segmente von Mietleitungen für
Großkunden“ (Märkte 13 und 14). Im August 2006 hat
die Bundesnetzagentur für die drei Märkte ein gemeinsa-
mes Notifizierungsverfahren für die Marktdefinition und
Marktanalyse bei der Europäischen Kommission einge-
leitet. Die Kommission hat Ende September 2006 die
Feststellungen der Regulierungsbehörde zu dem Endkun-
denmarkt akzeptiert, gleichzeitig aber ernsthafte Zweifel
an den Feststellungen zu den Vorleistungsmärkten geäu-
ßert. Die Verfahren wurden danach getrennt. Abgeschlos-
sen ist inzwischen das Verfahren für den Endkunden-
markt.  Noch nicht beendet dagegen sind die Verfahren zu
den Vorleistungsmärkten.

81. Der Endkundenmarkt für Mietleitungen umfasst das
Mindestangebot an Mietleitungen gemäß dem Beschluss
der Kommission über das Mindestangebot an Mietleitun-
gen vom 24. Juli 2003.46 Zu differenzieren sind analoge
und digitale Festverbindungen mit einer Übertragungsrate
bis einschließlich 2 Mbit/s und solche mit mehr als
2 Mbit/s. Mit erfasst werden auch Mietleitungen, die Be-
standteil von Systemlösungen sind. Mietleitungen mit ei-
ner Übertragungsrate mit mehr als 2 Mbit/s bilden einen
eigenen relevanten Markt, da sie weder aus Sicht der
Nachfrager noch aus Sicht der Anbieter mit Mietleitun-
gen niedrigerer Übertragungsraten austauschbar sind. 

82. Auf dem Endkundenmarkt für Mietleitungen mit
mehr als 2 Mbit/s Übertragungsrate liegen nach Auffas-
sung der Bundesnetzagentur die Kriterien des § 10 Abs. 2
TKG für eine Regulierungsbedürftigkeit nicht vor. Insbe-
sondere fehlt es an hohen und unüberwindbaren Marktzu-
trittsschranken, da die Wettbewerber zum großen Teil be-
reits eigene Infrastrukturen in diesem Segment nutzen42 Vgl. Krüger, R., Marktabgrenzung im Telekommunikationssektor

und die Definition von beträchtlicher Marktmacht (SMP), in: Kom-
munikation & Recht, Beilage 1/2003, S. 9 ff., hier S. 18. 

43 Siehe dazu auch Erwägungsgrund 14 der Märkteempfehlung der EU-
Kommission.

44 Vgl. Europäische Kommission, Stellungnahme innerhalb des Noti-
fizierungsverfahrens, SG-Greffe (2005) D/207601, Schreiben vom
21. Dezember 2005, S. 4 f.

45 Vgl. Abschnitt 4.1.3.5.
46 Beschluss der Kommission über das Mindestangebot an Mietleitun-

gen mit harmonisierten Merkmalen und die entsprechenden Normen
gemäß Artikel 18 Universaldienstrichtlinie vom 24. Juli 2003 (2003/
548/EG), ABl. L 186 vom 25. Juli 2003, S. 43.
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und die Marktanteile der DTAG bei Mietleitungen dieser
Kategorie inzwischen vergleichsweise gering ist. Die
Wettbewerbsprobleme auf diesem Markt sind mit den
Mitteln des allgemeinen Wettbewerbsrechts zu lösen. Der
Endkundenmarkt für Mietleitungen mit Übertragungs-
raten bis 2 Mbit/s sei dagegen weiterhin regulierungsbe-
dürftig und durch beträchtliche Marktmacht der DTAG
gekennzeichnet. Dafür sprechen die hohen Marktanteile
der DTAG auf diesem Markt, vergleichsweise hohe struk-
turelle Marktzutrittsschranken sowie der geringe aktuelle
und potentielle Wettbewerb. Die Europäische Kommis-
sion hat die Feststellungen der Bundesnetzagentur zu den
Endkundenmärkten mit Schreiben vom 28. September
2006 akzeptiert.

83. Mit der Regulierungsverfügung vom Mai 2007 wird
die DTAG dazu verpflichtet, ein Mindestangebot an Miet-
leitungen gemäß den Vorgaben der Europäischen Kom-
mission vorzulegen. Die Entgelte für die erbrachten Leis-
tungen unterliegen der nachträglichen Regulierung
gemäß § 38 Abs. 2 bis 4 TKG. Auf eine Ex-ante-Regulie-
rung der Entgelte und auf eine Verpflichtung zur Voraus-
meldung der Entgelte vor Inkraftsetzen verzichtet die
Bundesnetzagentur, weil die Regulierung der Vorleis-
tungsmärkte ausreichen, die Regulierungsziele des Tele-
kommunikationsgesetzes zu erreichen, und weil die
DTAG freiwillig zugesagt hat, auf Preiserhöhungen bei
Mietleitungen bis zu 2 Mbit/s zu verzichten und die
Preise für Mietleitungen von mehr als 2 Mbit/s um
10 Prozent zu senken. Die Europäische Kommission be-
zweifelt in ihrer Stellungnahme zu der Regulierungs-
verfügung, dass eine nachträgliche Preisregulierung hin-
reichend effektiv ist, das Marktversagen auf den
Endkundenmärkten für Mietleitungen zu beseitigen. Da-
gegen spreche, dass die Analyse der Vorleistungsmärkte
für Mietleitungen noch nicht abgeschlossen sei und damit
hier noch keine wirksame Regulierung bestehe sowie die
weiterhin starke Marktstellung der DTAG, die miss-
bräuchliches Verhalten des Incumbent zulasse. Freiwil-
lige Zusagen der DTAG, bestimmte Preise nicht zu erhö-
hen und andere Preise zu senken, bieten nach Auffassung
der Europäischen Kommission keinen ausreichenden
Schutz vor einem Preishöhenmissbrauch. 

84. Die Monopolkommission schließt sich der Skepsis
der EU-Kommission gegenüber Zusagen in Regulie-
rungsverfahren an. Das Telekommunikationsgesetz sieht
es nicht vor, auf bestimmte Regulierungsmaßnahmen auf-
grund von Zusagen des betroffenen Unternehmens zu
verzichten. Zusagen sind im allgemeinen Wettbewerbs-
recht zur Vermeidung von Untersagungen bei Unterneh-
menszusammenschlüssen vorgesehen. Dies aber nur
dann, wenn es sich dabei nicht um sog. Verhaltenszusa-
gen handelt. Die Einhaltung von Verhaltenszusagen
müsste, anders als etwa bei Veräußerungszusagen, lau-
fend überprüft werden. Damit wäre eine Kartellbehörde
überfordert. Die Zusage würde nicht die angestrebte Wir-
kung entfalten können. Ähnlich sind die hier von der Re-
gulierungsbehörde entgegengenommenen freiwilligen
Zusagen zu beurteilen. Eine Zusage, dass Preise nicht er-
höht werden, ist laufend zu kontrollieren. Sie entspricht

damit einer Verhaltenszusage, die bereits im Wettbe-
werbsrecht nicht zulässig ist.  

4.1.3 Vorleistungsmärkte 
4.1.3.1 Verbindungsleistungen im Festnetz 
85. Zu den Verbindungsleistungen im Festnetz gehören
die Märkte für den Verbindungsaufbau in öffentlichen Te-
lefonnetzen an festen Standorten, für Transitdienste im
öffentlichen Telefonnetz sowie für die Anrufzustellung in
einzelnen öffentlichen Telefonnetzen an festen Stand-
orten.47 Der Markt für den Verbindungsaufbau in öffent-
lichen Telefonnetzen umfasst alle Verbindungsleistungen,
welche von dem Netzbetreiber, an dessen Netz der anru-
fende Teilnehmer angeschlossen ist, einem Anbieter von
Telekommunikationsdiensten auf dessen Nachfrage hin
auf der niedrigsten erschließbaren Netzzugangsebene
übergeben werden (= Zuführung). Spiegelbildlich dazu
gehören zu dem Markt für die Anrufzustellung alle Ver-
bindungsleistungen, welche der Netzbetreiber, an dessen
Netz der angerufene Teilnehmer angeschlossen ist, einem
Anbieter von Telekommunikationsdiensten auf dessen
Nachfrage hin nach Übernahme einer Verbindung auf
der niedrigsten erschließbaren Netzzugangsebene er-
bringt (= Terminierung). Transitdienste sind Verbin-
dungsleistungen auf der  Ebene des Verbindungsnetzes.
Sie sind weder Zuführungs- noch Terminierungsleistun-
gen.

86. Sachlich grenzt die Bundesnetzagentur ab:

– drei Zuführungsmärkte für den Verbindungsaufbau  im
öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten ein-
schließlich der Weiterleitung auf lokaler Ebene (i) für
Orts-, Fern-, Auslands- und Mobilfunkverbindungen,
(ii) über Interconnection-Anschlüsse für Verbindun-
gen zu Diensten sowie (iii) über Primärmultiplex-
Anschlüsse für Verbindungen zu Online-Diensten, 

– fünf Märkte für Transitdienste im öffentlichen Tele-
fonnetz sowie 

– je einen sachlich relevanten Markt für die Anrufzustel-
lung (Terminierung) in jedes einzelne öffentliche Tele-
fonnetz an festen Standorten (zum Zeitpunkt der
Marktanalyse waren dies 53 Netze und damit 53 Ter-
minierungsmärkte) einschließlich der lokalen Anruf-
weiterleitung.

87. Sämtliche untersuchten Märkte erfüllen nach den
Feststellungen der Bundesnetzagentur die Kriterien für
die Regulierungsbedürftigkeit.48 Auf allen relevanten
Märkten gelten die DTAG oder die jeweiligen Netzbetrei-
ber als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht. Um-
stritten war die Frage der Marktbeherrschung bei der
Anrufzustellung in den Netzen der alternativen Teilneh-
mernetzbetreiber.49 Hier kam die Bundesnetzagentur zu-
nächst zu dem Ergebnis, dass auf den einzelnen Märkten,

47 Entspricht den Märkten 8 bis 10 der Märkteempfehlung der Kommis-
sion.

48 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 101 ff.
49 Vgl. ebenda, Tz. 103 ff.
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trotz der Monopolstellung des Teilnehmernetzbetreibers,
wirksamer Wettbewerb besteht. Erst als die Europäische
Kommission ernsthafte Bedenken geäußert hatte, änderte
die Regulierungsbehörde ihre Marktanalyse und stellte
beträchtliche Marktmacht bei der Terminierung auch in
den Netzen der alternativen Netzbetreiber fest.

88. Dass gleichwohl weiterhin Unterschiede bei der Be-
urteilung der Frage der Marktbeherrschung  bei der Ter-
minierung im Netz der DTAG und den Netzen der alter-
nativen Netzbetreiber bestehen, wird bei der Auferlegung
von Regulierungsmaßnahmen deutlich. Während die
Bundesnetzagentur der DTAG die Verpflichtung zur Ex-
ante-Entgeltregulierung auferlegt, beschränkt sie sich bei
den alternativen Netzbetreibern auf die nachträgliche Ent-
geltregulierung ohne die vorherige Meldepflicht gemäß
§ 38 Abs. 1 Satz 1 TKG. Die Behörde begründet die un-
terschiedliche Regulierung von Incumbent und alternati-
ven Anbietern damit, dass § 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG die
nachträgliche Regulierung von Entgelten vorschreibe,
wenn der Betreiber nicht gleichzeitig auf dem zugehöri-
gen Endkundenmarkt – hier dem Markt für Festnetztele-
fonie – über beträchtliche Marktmacht verfügt. Zudem
wäre die Ex-ante-Entgeltregulierung bei alternativen
Netzbetreibern nach Ansicht der Behörde in Anbetracht
der vorhandenen Wettbewerbsprobleme auf dem relevan-
ten Markt unverhältnismäßig. 

89. Nach Auffassung der Monopolkommission ist die
Entscheidung, die Terminierungsentgelte der alternativen
Betreiber von festen Teilnehmernetzen lediglich der
nachträglichen Entgeltregulierung zu unterwerfen, in der
Sache gerechtfertigt. Die präventive Regulierung der Ent-
gelte würde bei momentan 53 Netzbetreibern einen nicht
zu begründenden bürokratischen Aufwand auslösen.
Hinzu kommt, dass die Gefahren einer missbräuchlichen
Preissetzung allein schon deshalb gering sind, weil die
Bundesnetzagentur bereits im Jahr 2004 entschieden hat,
dass die Entgelte der alternativen Betreiber für die Termi-
nierung um maximal 25 Prozent höher liegen dürfen als
die kostenorientiert regulierten Terminierungsentgelte der
DTAG.50 Das Zugeständnis von begrenzt höheren Entgel-
ten wird  nachvollziehbar mit höheren Kosten der Termi-
nierung in alternativen Teilnehmernetzen begründet, etwa
wegen einer unterschiedlichen Größe der Netze und der
Anzahl der darüber versorgten Teilnehmer. Soweit die
Bundesnetzagentur die Anwendung der nachträglichen
Entgeltkontrolle allerdings mit dem Kriterium der dop-
pelten Marktbeherrschung gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG
begründet, ist aus zwei Gründen Vorsicht geboten.
Erstens ist diese Vorschrift möglicherweise gemein-
schaftsrechtswidrig. In der Sache ist nach wie vor ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland anhängig. Zweitens hat die Regulierungs-
behörde im August 2006 in einem vergleichbaren Sach-
verhalt, nämlich bei der Terminierung von Gesprächen in
einzelnen Mobilfunknetzen, anders entschieden und die
Entgelte der präventiven Entgeltregulierung unterstellt,
obwohl auf den zugehörigen Endkundenmärkten wirk-

samer Wettbewerb herrscht.51 Damit gibt es im Hinblick
auf die Anwendung des Kriteriums der doppelten Markt-
beherrschung gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG bei ver-
gleichbaren Sachverhalten eine unterschiedliche Ent-
scheidungspraxis der Behörde.

4.1.3.2 Breitbandzugang für Großkunden

90. Bitstrom-Zugang (Bitstream Access) für Großkun-
den ist ein Vorleistungsprodukt, mit dem alternative Inter-
netzugangsanbieter ohne eigenes Netz oder alternative
Netzbetreiber breitbandige Endkundenzugänge (DSL)
realisieren können.52 Die Bundesnetzagentur unterschei-
det nach der Übertragungstechnologie des Verbindungs-
netzes und dem Übergabepunkt sachlich relevante Märkte
für ATM- und IP-Bitstrom-Zugang. Den beiden Bitstrom-
Zugangsmärkten entsprechen auf der Endkundenebene
sämtliche DSL-Anschlüsse im Massenmarkt und im Pre-
miumbereich. Wegen der Unterschiede bei der Erfüllung
von Qualitätsstandards bedienen ATM- und IP-Bitstrom-
Produkte unterschiedliche Nachfragen: IP-Bitstrom-Pro-
dukte werden vor allem von Unternehmen nachgefragt,
die als Service Provider oder Carrier insbesondere den
ADSL-Massenmarkt mit Internetzugangsleistungen in-
klusive VoIP-Diensten bedienen wollen. Nachfrager von
ATM-Bitstrom-Produkten zielen dagegen auf das Ange-
bot höherwertiger Dienste, wie Video on Demand, die auf
der Übertragungsebene andere Qualitätsstandards benöti-
gen. 

91. Der erste Entwurf der Bundesnetzagentur zur Noti-
fizierung der Marktabgrenzung und Marktdefinition
wurde von der Europäischen Kommission zurückgewie-
sen. Die Kommission äußerte in ihrem Schreiben vom
11. November 2005 ernsthafte Bedenken gegen die
Nichtberücksichtigung von Vorleistungen für VDSL-Ver-
bindungen (Very High Data Digital Subscriber Line). Die
Regulierungsbehörde hatte den Ausschluss damit begrün-
det, dass eine entsprechende VDSL-Infrastruktur zum
Zeitpunkt der Marktanalyse noch nicht bestehe und eine
Verknüpfung mit entsprechenden Endkundenprodukten
für den Geltungszeitraum der Marktanalyse nicht möglich
sei. Eine Prognose über die Zugehörigkeit zum relevanten
Markt könne daher noch nicht getroffen werden. Dem
hatte die Europäische Kommission widersprochen und
die Eröffnung der zweiten Prüfungsphase angekündigt.53

Die Regulierungsbehörde hat daraufhin im Dezember
2005 die Marktabgrenzung dahingehend geändert, dass
der Bitstrom-Zugang zu VDSL-Verbindungen einge-
schlossen wird, soweit die Substituierbarkeit mit Bit-
strom-Zugängen zu anderen DSL-Verbindungen gegeben
ist. Eine Bewertung der Substituierbarkeit sei abschlie-
ßend allerdings erst möglich, wenn die entsprechende
VDSL-Infrastruktur vorhanden sei und darauf aufset-
zende Endkundenprodukte angeboten würden. Mit
Schreiben vom 23. Dezember 2005 hat die Europäischen

50 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 146 ff.

51 Vgl. Abschnitt 4.1.3.5.
52 Vgl. dazu ausführlich Monopolkommission, Sondergutachten 43,

a. a. O., Tz. 116 ff. 
53 Vgl. ebenda, Tz. 121.
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Kommission die ernsthaften Bedenken gegenüber den
Feststellungen der Bundesnetzagentur zurückgenommen.

92. Mit einer Regulierungsverfügung vom Juli 2006 er-
legt die Bundesnetzagentur der DTAG auf dem Markt für
IP-Bitstrom-Zugang die Verpflichtung auf, Nachfragern
Zugang zum Zwecke der Zusammenschaltung und Kollo-
kation zu gewähren. Die Verpflichtung bezieht sich auf
alle xDSL-Varianten, einschließlich VDSL. Das Angebot
eines sog. „Stand alone“-Bitstrom-Zugangs, der es Wett-
bewerbern ermöglicht, Endkunden Breitbandverbindun-
gen anzubieten, ohne dass diese gleichzeitig einen Telefo-
nanschluss bei der DTAG besitzen müssen, muss ab April
2008 erfolgen.54 Darüber hinaus werden der DTAG die
Verpflichtungen zur Gleichbehandlung gemäß § 19 TKG,
zur getrennten Rechnungsführung gemäß § 24 TKG so-
wie zur Veröffentlichung eines Standardangebotes auf-
erlegt. Die Entgelte für Zugangsleistungen unterliegen
der Ex-ante-Entgeltregulierung, es sei denn, dass im Rah-
men der Definition und Analyse des DSL-Endkunden-
marktes das Bestehen wirksamen Wettbewerbs festge-
stellt wird. In diesem Fall stünde der Verpflichtung zur
Ex-ante-Entgeltregulierung § 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG entge-
gen, wonach Zugangsentgelte der nachträglichen Entgelt-
regulierung unterliegen, wenn der Betreiber nicht gleich-
zeitig auf dem Vorleistungsmarkt und dem zugehörigen
Endkundenmarkt über beträchtliche Marktmacht verfügt. 

93. Die Regulierungsverfügung für den Markt für ATM-
Bitstrom-Zugang vom Januar 2007 – erlassen im März
2007 – sieht für die DTAG die Verpflichtung zur Zusam-
menschaltung und Kollokation in Bezug auf sämtliche
xDSL-Varianten einschließlich VDSL vor. Zusätzlich
auferlegt werden die Verpflichtungen zur Gleichbehand-
lung, zur getrennten Rechnungsführung sowie zur Veröf-
fentlichung eines Standardangebotes. Anders als beim IP-
Bitstrom-Zugang beschränkt sich die Bundesnetzagentur
beim ATM-Bitstrom-Zugang auf eine nachträgliche Ent-
geltregulierung. Eine strenge Kostenkontrolle sei ver-
zichtbar, weil es sich bei dem Vorleistungsmarkt um ei-
nen vergleichsweise kleinen Markt handele, bei dem es
weniger auf die Preise als vielmehr auf Qualitätsstandards
für qualitiativ hochwertige Endkundenprodukte an-
komme. Darüber hinaus sei die Wettbewerbsintensität auf
dem Vorleistungsmarkt für ATM-Bitstrom-Zugang und
den zugehörigen Endkundenmärkten höher als beim IP-
Bitstrom-Zugang. Im Hinblick auf die Entwicklung eines
sich selbst tragenden Wettbewerbs müsse berücksichtigt
werden, dass die infrastrukturbasierten Wettbewerber der
DTAG weniger an einer strengen Kostenorientierung als
an einer konsequenten Umsetzung der nachträglichen
Entgeltregulierung interessiert seien. 

94. Kritisch sieht die Monopolkommission die Zeit-
dauer des Regulierungsverfahrens für den Bitstrom-Zu-

gang. Der erste Entwurf einer Marktdefinition und Markt-
analyse lag im April 2005 vor, die überarbeitete Fassung
im Dezember 2005. Die Regulierungsverfügung für den
IP-Bitstrom-Zugang wurde im September 2006 erlassen,
die für den ATM-Bitstrom-Zugang im März 2007.
Konnte die erste Verzögerung bei der Marktanalyse noch
mit den Einwendungen der Europäischen Kommission er-
klärt werden, ist die Zeitdauer zwischen dem Abschluss
der Marktanalyse und dem Erlass der Regulierungsverfü-
gungen mit neun Monaten im Fall des IP-Bitstrom-
Zugangs und sogar fünfzehn Monaten im Fall des ATM-
Bitstrom-Zugangs nur schwer nachvollziehbar. Hinzu
kommen die Verzögerungen bei der Umsetzung der Re-
gulierungsverfügung, die allerdings weniger der Bundes-
netzagentur als vielmehr dem regulierten Unternehmen
und zum Teil auch den potentiellen Nachfragern von Bit-
strom-Zugang anzulasten sind. Ein erstes Standardange-
bot der DTAG für IP-Bitstrom-Zugang lag im Dezember
2006 vor. Mit dem Abschluss des Überprüfungsverfah-
rens gemäß § 23 TKG ist allerdings nicht vor Ende des
Jahres 2007 zu rechnen. Die Zeitdauer des Prozesses von
der Vorlage des Standardangebotes über die Sichtung
durch die Bundesnetzagentur, die notwendigen Rückkop-
pelungen mit den potentiellen Nachfragern, die Beanstan-
dungen einzelner Elemente und die Neuvorlage hängt
maßgeblich von dem regulierten Unternehmen ab. Hat
dieses kein oder wenig Interesse an dem Angebot des
Vorleistungsproduktes, dann gibt es viele Möglichkeiten,
das Verfahren in die Länge zu ziehen. Verzögernd wirkt
darüber hinaus, wenn sich die potentiellen Nachfrager
über die gewünschte Ausgestaltung des Vorleistungspro-
duktes uneinig sind und unterschiedliche Forderungen in
den Prozess einbringen. Weitere Verzögerungsmöglich-
keiten gibt es bei dem auf den Abschluss des Überprü-
fungsverfahrens folgenden Entgeltgenehmigungsverfah-
ren. Im Fall des IP-Bitstrom-Zugangs erfolgt die
Regulierung im Genehmigungsverfahren gemäß den Kos-
ten der effizienten Leistungsbereitstellung. Im Fall des
ATM-Bitstrom-Zugangs müssen sich die DTAG und die
Nachfrager auf ein Entgelt einigen. Erst wenn dies nicht
gelingt, kann die Bundesnetzagentur angerufen werden,
die dann gemäß § 25 Abs. 1 TKG ein Entgelt anordnet.
Parallel zu diesen Verfahren wird die Bundesnetzagentur
an der Wiederholung der Marktdefinition und -analyse ar-
beiten müssen, da die Regulierungsverfügung zum IP-
Bitstrom-Zugang bereits im September 2008 wieder aus-
läuft. 

4.1.3.3 Abschluss- und Fernübertragungs-
Segmente von Mietleitungen

95. Bei der Abgrenzung der Vorleistungsmärkte für Ab-
schluss- und Fernübertragungs-Segmente von Mietleitun-
gen unterscheidet die Bundesnetzagentur in ihrem ersten
Entwurf zur Marktdefinition und Marktanalyse analog zu
dem Endkundenmarkt jeweils Märkte bis und über
2 Mbit/s Übertragungsrate. Im Ergebnis definiert sie da-
mit zunächst vier Vorleistungsmärkte für Mietleitungen.
Die Marktanalyse führt zu dem Ergebnis, dass die Märkte
für Mietleitungen mit Übertragungsraten bis zu 2 Mbit/s
wegen hoher Marktzutrittsbarrieren, dem Fehlen einer

54 Ein solches Endkundenprodukt wird auch als „naked DSL“ bezeich-
net. Es ermöglicht den Endkunden, gänzlich auf herkömmliche Tele-
fonie zu verzichten und stattdessen vollständig auf VoIP umzustei-
gen. Vgl. dazu auch Monopolkommission, Mehr Wettbewerb auch
im Dienstleistungssektor!, Hauptgutachten 2004/2005, Baden-Baden
2006, Tz. 49 ff.
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Tendenz zu wirksamem Wettbewerb und der Unzuläng-
lichkeit des allgemeinen Wettbewerbsrechts regulierungs-
bedürftig sind, die Märkte für Mietleitungen mit mehr als
2 Mbit/s dagegen nicht. Bei Letzteren herrscht nach Auf-
fassung der Regulierungsbehörde bereits aktuell wirksa-
mer Wettbewerb. Die DTAG und T-Systems verfügen auf
den Vorleistungsmärkten für Mietleitungen bis zu einer
Bandbreite von 2 Mbit/s über beträchtliche Marktmacht
und sind zu regulieren. Bei den Vorleistungsmärkten für
Mitleitungen mit mehr als 2 Mbit/s Übertragungsrate be-
steht keine beträchtliche Marktmacht. Die bestehenden
Regulierungen dieser Märkte wären damit aufzuheben.

96. Die Europäische Kommission äußert in ihrer Stel-
lungnahme zu dem Notifizierungsentwurf  der Regulie-
rungsbehörde vom 29. September 2006 ernsthafte Zwei-
fel hinsichtlich der Feststellungen zur Marktdefinition
und dem Fehlen beträchtlicher Marktmacht. Die Zweifel
betreffen die Unterscheidung der Märkte nach Bandbrei-
ten bis und über 2 Mbit/s. Die Regulierungsbehörde hat
aus Sicht der EU-Kommission nicht hinreichend darge-
legt, warum überhaupt und warum gerade bei 2 Mbit/s
eine Segmentierung der Mietleitungsmärkte nach Über-
tragungsrate vorzunehmen ist. Bemängelt wird darüber
hinaus, dass die Bundesnetzagentur zwar getrennte rele-
vante Märkte für Abschluss- und Fernübertragungs-Seg-
mente definiert hat, diese Märkte aber nicht getrennt, son-
dern als einheitliche Märkte analysiert hat. Dieser Mangel
wiegt nach Auffassung der Europäischen Kommission
um so schwerer, als die Erfahrungen in anderen Mitglied-
staaten zeigen, dass die Wettbewerbsbedingungen auf
beiden Märkten nicht immer übereinstimmen. Das von
der Bundesnetzagentur für die gemeinsame Analyse der
Märkte vorgebrachte Argument, dass die genauen Markt-
anteile für Abschluss- und Fernübertragungs-Segmente
nicht zu ermitteln seien, spreche dafür, bei der Beurtei-
lung von Regulierungsbedürftigkeit und beträchtlicher
Marktmacht andere Merkmale für die Existenz beträchtli-
cher Marktmacht, wie Markteintrittsbarrieren, Duplizier-
barkeit der Infrastrukturen und das Vorliegen potentiellen
Wettbewerbs, für die relevanten Märkte getrennt zu unter-
suchen.  

97. In ihrem überarbeiteten Entwurf einer Marktdefi-
nition und Marktanalyse für die Märkte für Abschluss-
und Fernübertragungs-Segmente von Mietleitungen vom
7. März 2007 verzichtet die Bundesnetzagentur auf die
Definition von nach Bandbreiten getrennten Märkten. Sie
begründet dies mit technischen Neuerungen, wie der Ein-
führung und vermehrten Nutzung ethernetbasierter Miet-
leitungen. Im Gegensatz zu klassischen Mietleitungen ge-
statten ethernetbasierte Mietleitungen eine flexible
Staffelung der Bandbreiten. Daraus folgt, dass das bishe-
rige Argument einer fehlenden Austauschbarkeit der
Mietleitungen großer und weniger großer Übertragungs-
kapazität auf der Nachfrageseite nicht mehr haltbar sei.
Relevant sind nunmehr nur noch zwei Märkte, nämlich
der für Abschluss-Segmente und der für Fernübertra-
gungs-Segmente von Mietleitungen. Bei beiden Märkten
handelt es sich um nationale Märkte. Der durchgeführte
Drei-Kriterien-Test zur Feststellung der Regulierungsbe-
dürftigkeit sowie die Marktanalyse kommen zu dem Er-

gebnis, dass der Markt für Abschluss-Segmente von
Mietleitungen die Kriterien für die Regulierungsbedürf-
tigkeit erfüllt und dass die DTAG dort über beträchtliche
Marktmacht verfügt. Obwohl die Wettbewerber in einer
Reihe von Städten eigene Infrastrukturen errichtet haben,
können nach den Feststellungen der Regulierungsbehörde
weder einzelne alternative Anschlussnetze und noch alle
alternativen Anschlussnetze zusammen auch nur annä-
hernd eine der DTAG vergleichbare Flächendeckung er-
reichen. Damit könne nur der Incumbent jede beliebige
Punkt-zu-Punkt-Verbindung garantieren. Anders ist dies
bei den Fernübertragungs-Segmenten von Mietleitungen.
Hier ist der Marktanteil der DTAG inzwischen deutlich
unter die Vermutungsschwelle für die Marktbeherrschung
gesunken. Hinzu kommt, dass es hier starke Wettbewer-
ber mit nahezu vergleichbaren Marktanteilen wie die
DTAG gibt. Dies spricht dafür, dass auf dem Markt wirk-
samer Wettbewerb herrscht. 

98. Im Ergebnis entsprechen die Feststellungen der
Bundesnetzagentur auf dem Markt für Fernübertragungs-
Segemente von Mietleitungen den Feststellungen, die die
Monopolkommission in ihren letzten beiden Sonder-
gutachten zu den Mietleitungsmärkten vertreten hatte.55

Die Monopolkommission hatte – gestützt auf die Daten
der Regulierungsbehörde und ein Gutachten des Wis-
senschaftlichen Instituts für Kommunikationsdienste
(WIK) – die Mietleitungsmärkte für Fernverbindungen
und für lokale Verbindungen unterschieden. Der Markt
für Fernverbindungsmietleitungen galt wegen der Exis-
tenz paralleler Infrastrukturen auf dieser Netzebene sowie
der dort bestehenden teilweisen Überkapazitäten bereits
im Jahre 2001 als Markt mit funktionsfähigem Wettbe-
werb bzw. als nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt.
Bei den lokalen Mietleitungen gab und gibt es weiterhin
Unsicherheiten über den genauen Befund, da die vorlie-
genden Informationen nicht ausreichen, die Wettbewerbs-
entwicklungen in diesem Marktsegment mit ausreichen-
der Sicherheit einzuschätzen.

4.1.3.4 Zugang und Verbindungsaufbau 
in Mobiltelefonnetzen

99. Unter Zugang zu einem öffentlichen Mobiltelefon-
netz ist auf der Vorleistungsebene die Anbindung eines
Telekommunikationsunternehmens an ein Mobilfunknetz
zu verstehen. Der Zweck einer solchen Anbindung be-
steht darin, den Endkunden des Telekommunikationsun-
ternehmens die Einbuchung in das Mobiltelefonnetz zum
Absetzen und zur Entgegennahme von Anrufen zu er-
möglichen. Der Zugang zu einem Mobiltelefonnetz er-
folgt physisch über die sog. SIM-Karte (SIM = Subscriber
Identity Module). Der Verbindungsaufbau – auch als Zu-
führung bezeichnet – erfolgt durch den Austausch von
Signalisierungsinformationen bzw. den Aufbau eines
Nutzkanals zwischen dem Endgerät des anrufenden Teil-
nehmers und einer zusammenschaltungsfähigen Vermitt-
lungseinrichtung des Netzbetreibers. Unter Verbindungs-

55 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 33, a. a. O., Tz. 83 ff.
sowie 180; dies., Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 72. 
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aufbau versteht man damit Verbindungsleistungen, die
der Mobilfunknetzbetreiber, an dessen Netz der anru-
fende Teilnehmer angeschlossen ist, dem die Endkunden-
leistung erbringenden Telekommunikationsdiensteanbie-
ter an einer Vermittlungsstelle erbringt. 

100. Im Einzelnen unterscheidbare Zugangs- und Ver-
bindungsleistungen, die auf jeweils eigenen sachlich rele-
vanten Märkten erbracht werden, sind gemäß den Fest-
stellungen der Regulierungsbehörde:

– Leistungen für Betreiber virtueller Mobilfunknetze
(Mobile Virtual Network Operator, MVNO),

– Leistungen für Diensteanbieter (Service Provider),

– Leistungen im Rahmen des Rückgriffs auf ein fremdes
Mobilfunknetz (National Roaming).

MVNOs sind Anbieter von Mobilfunkleistungen ohne
eigenes Funknetz, aber mit eigener Netzinfrastruktur im
Backbone-Bereich sowie einer eigenen Vermittlungs-
infrastruktur. MVNOs bieten den Endkunden unter Rück-
griff auf die Netzinfrastruktur eines Mobilfunknetzbetrei-
bers Dienste im eigenen Namen, auf eigene Rechnung
und unter Verwendung eigener SIM-Karten an. Eine Va-
riante der MVNO-Geschäftsmodelle ist der sog. Mobile
Virtual Network Enabler (MVNE), der keine unmittel-
bare Vermarktung gegenüber Endkunden betreibt, son-
dern die selbst gestalteten Mobilfunkprodukte über das
Vertriebssystem einer bestimmten Marke veräußert. In
Deutschland ist gegenwärtig lediglich ein MVNO – näm-
lich die MVNE Vistream GmbH – tätig, der einen Nut-
zungsvertrag für Basisstationen und eine Mobilfunklizenz
mit E-Plus abgeschlossen hat. 

Service Provider vertreiben über das Netz eines Mobil-
funknetzbetreibers Mobilfunkdienste im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung. Im Gegensatz zu MVNOs
verfügen Service Provider über keine eigene Infrastruk-
tur. In aller Regel beschränken sich die in Deutschland tä-
tigen Service Provider, wie Debitel, Talkline oder Mobil-
com, auf den Wiederverkauf von Leistungen der
Netzbetreiber. Die GSM-Mobilfunklizenzen der drei
Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone und E-Plus enthalten
die Auflage, Service Providern Zugang unter transparen-
ten und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu gewäh-
ren. Die GSM-Lizenz von O2 Germany enthält diese Ver-
pflichtung nicht. Anders ist dies wiederum bei den
UMTS-Lizenzen, die alle vier Netzbetreiber im Hinblick
auf die Diensteanbieterverpflichtungen gleich behandelt.
Verpflichtungen für den Zugang von MVNOs gibt es für
keinen der vier Mobilfunknetzbetreiber.

Das Vorleistungsprodukt National Roaming ermöglicht es
einem Mobilfunknetzbetreiber, auf das Netz eines ande-
ren inländischen Mobilfunknetzbetreibers zurückzugrei-
fen. Dies ist dann notwendig, wenn das eigene Netz noch
nicht umfassend ausgebaut worden ist. In Deutschland
existiert lediglich ein National-Roaming-Abkommen,
nämlich das zwischen T-Mobile und O2 Germany. 

101. Anders als die deutsche Regulierungsbehörde geht
die Europäische Kommission von einem einheitlichen
Markt für den Zugang und Verbindungsaufbau in öffentli-
chen Mobilfunknetzen aus. Die Bundesnetzagentur recht-

fertigt die Abgrenzung getrennter Märkte mit den Unter-
schieden bei den Geschäftsstrategien von MVNOs und
Service Providern, bei der Nutzung eigener Infrastruktu-
ren sowie bei den rechtlichen Rahmenbedingungen im
Hinblick auf  die Verpflichtungen in den Lizenzen der
Netzbetreiber. Die Monopolkommission teilt die Auffas-
sung der Bundesnetzagentur, dass die genannten drei
Dienste aus der Sicht der nachfragenden Telekommunika-
tionsunternehmen nicht substituierbar sind und dass dies
für den nationalen deutschen Markt die Abgrenzung un-
terschiedlicher sachlich relevanter Märkte rechtfertigt. 

102. Die Marktanalyse der Bundesnetzagentur führt zu
dem Ergebnis, dass auf keinem der drei sachlich relevan-
ten Märkte beträchtliche Marktmacht besteht. Auf dem
Markt für mobile Zugangs- und Verbindungsleistungen
für MVNOs hat E-Plus als bisher einziger Anbieter zwar
einen Marktanteil von 100 Prozent. Die übrigen Netzbe-
treiber können diese Leistungen aber grundsätzlich eben-
falls anbieten, so dass potentieller Wettbewerb besteht.
Allein aus dem Umstand, dass die drei anderen Mobil-
funknetzbetreiber bisher keine Zugangs- und Verbin-
dungsleistungen für MVNOs anbieten, könne – so die
Bundesnetzagentur – nicht geschlossen werden, dass sie
dies auch in naher Zukunft nicht tun. Dagegen spreche
das Beispiel des französischen Marktes. Nach dem Ein-
tritt des ersten MVNOs sei es bis zur Marktanalyse des
dortigen Regulierers zum Abschluss von mehreren
MVNO-Vereinbarungen gekommen.

Nicht von der Bundesnetzagentur geprüft wurde, ob das
fehlende Angebot von Leistungen für MVNOs der übri-
gen drei Netzbetreiber Ausfluss einer gemeinsamen
marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt für mobile
Zugangs- und Verbindungsleistungen für MVNOs ist.
Eine solche Prüfung sei nur dann angebracht, wenn auf
dem Markt überhaupt kein Angebot existieren würde. 

103. Auf dem Markt für mobile Zugangs- und Verbin-
dungsleistungen für Diensteanbieter verfügt keiner der
Anbieter über beträchtliche Marktmacht. Die Prüfungen,
ob die beiden führenden Anbieter T-Mobile und Vodafone
gemeinsam über beträchtliche Marktmacht verfügen oder
ob alle vier Mobilfunknetzbetreiber auf dem Vorleis-
tungsmarkt für Dienstanbieter gemeinsam marktbeherr-
schend sind, fallen ebenfalls negativ aus. Die Regulie-
rungsbehörde stellt fest, dass der relevante Markt zwar
strukturelle Merkmale besitzt, die Anreize für unabge-
stimmtes Parallelverhalten der Anbieter bieten. Dies sind
eine hohe Marktkonzentration, die weitgehende Markt-
sättigung, homogene Produkte, ausgereifte Technologien
und wenig Spielraum für Innovationen sowie hohe
Marktzutrittsbarrieren, die sich aus der Nutzung knapper
Funkfrequenzen ergeben. Gegen ein Parallelverhalten der
Anbieter spreche aber die Entwicklung der Marktanteile
der drei Anbieter T-Mobile, Vodafone und E-Plus in den
Jahren 2001 bis 2004, die nicht parallel verlaufen sei, so-
wie der Markteintritt von O2 Germany im Jahre 2005.
Hinzu komme, dass der relevante Markt für ein unabge-
stimmtes Parallelverhalten der Anbieter nicht ausreichend
transparent sei und dass auch die vergleichsweise hohe
Wettbewerbsintensität auf dem zugehörigen Mobil-
funkendkundenmarkt gegen ein Parallelverhalten spre-
che. 
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104. In ihrer Stellungnahme zur Marktdefinition und
Marktanalyse fordert die Europäische Kommission die
Bundesnetzagentur unter anderem auf zu prüfen, ob die
Verpflichtung der drei Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile,
Vodafone und E-Plus im Rahmen der GSM-Lizenzen,
Service Providern einen nichtdiskriminierenden Zugang
zu gewähren, den Wettbewerb behindert.56 Diese sei ins-
besondere vor dem Hintergrund fraglich, dass es den
Netzbetreibern nicht gestattet sei, bestimmten Service
Providern innovative Zusatzangebote zu machen. Außer-
dem solle die Bundesnetzagentur prüfen, ob Unterneh-
men dadurch diskriminiert werden, dass einer der vier
Netzbetreiber keinen vergleichbaren Auflagen unterliegt.
Die Monopolkommission sieht diese Punkte weniger kri-
tisch als die Europäische Kommission. Zur Frage der Dis-
kriminierung bei innovativen Zusatzangeboten haben die
Bundesnetzagentur und das Verwaltungsgericht Köln aus-
drücklich entschieden, dass die Nichtdiskriminierungs-
verpflichtung in den GSM-Lizenzen keine unein-
geschränkte Gleichbehandlung der Service Provider
erfordert.57 In sachlich gerechtfertigten Fällen, zu denen
ein begrenzter Zeitvorsprung zur Erwirtschaftung von
Entwicklungskosten durch Innovationsgewinne gehört,
sind Unterscheidungen zulässig. Nicht gänzlich unproble-
matisch ist allerdings der Umstand, dass O2 Germany als
einzigem GSM-Netzbetreiber keine Diensteanbieterver-
pflichtung auferlegt wurde. Die Spielräume für O2 auf
dem Markt für mobile Zugangs- und Verbindungsleis-
tungen für Diensteanbieter sind damit größer als die der
Konkurrenten. Zumindest für den nur wenig größeren
Wettbewerber E-Plus dürfte dies ein Wettbewerbsnachteil
sein. Relativiert wird dieser allerdings dadurch, dass
E-Plus durch die um einige Jahre frühere Lizenzierung
einen gewissen Marktentwicklungsvorsprung vor O2 Ger-
many besitzt. 

105. Regulierungsökonomisch problematisch ist, dass
die in den Lizenzen verankerten Diensteanbieterver-
pflichtungen auf einem Markt ohne beträchtliche Markt-
macht aufrechterhalten werden können. Gegebenenfalls
sind sie darüber hinaus geeignet, den Wettbewerb insbe-
sondere um Großkunden einzuschränken. Gleichwohl
scheint die Praxis rechtlich unstreitig zu sein. Die Rechts-
grundlage im Gemeinschaftsrecht für die Beibehaltung
der Verpflichtungen ist Bedingung 7 in Teil B des An-
hangs der Genehmigungsrichtlinie.58 Danach gehören zu
den Bedingungen, die an Frequenznutzungsrechte ge-

knüpft werden können, Verpflichtungen, die das Unter-
nehmen, das die Nutzungsrechte erwirbt, im Laufe eines
auf Wettbewerb oder auf Vergleich beruhenden Auswahl-
verfahrens eingegangen ist. Im nationalen Recht wird die
Fortgeltung der Diensteanbieterverpflichtung explizit in
der Übergangsvorschrift des § 150 Abs. 4 Satz 2 TKG ge-
regelt. 

4.1.3.5 Anrufzustellung in einzelnen 
Mobilfunknetzen

106. Anrufe in ein Mobilfunknetz mit Ursprung in ei-
nem Fest- oder einem anderen Mobilfunknetz werden von
dem Betreiber des Mobilfunknetzes terminiert bzw. dem
angerufenen Anschluss zugestellt. Anbieter solcher Ter-
minierungsleistungen sind die vier in Deutschland lizen-
zierten Mobilfunknetzbetreiber, die in ihrem jeweiligen
Netz Alleinanbieter und gemäß den Feststellungen der
Bundesnetzagentur regulierungsbedürftig sind und über
beträchtliche Marktmacht verfügen.59 Mit Regulierungs-
verfügungen vom 30. August 2006 werden den Netzbe-
treibern die Verpflichtungen zur Zusammenschaltung und
zur Kollokation, zur Gleichbehandlung sowie zur Ex-
ante-Entgeltregulierung und zur Vorlage eines Standard-
angebotes für Zugangsleistungen auferlegt.

107. Streitig war von Beginn an, ob die Terminierungs-
entgelte der präventiven oder der nachträgliche Entgeltre-
gulierung unterliegen. Die Bundesnetzagentur präferierte
zunächst die nachträgliche Entgeltregulierung unter der
Voraussetzung, dass sich die vier Mobilfunknetzbetreiber
in einer gemeinsamen Vereinbarung auf einen Absen-
kungspfad für die Entgelte einigen.60 Eine solche Verein-
barung scheiterte an dem Widerstand von E-Plus. Das
Unternehmen war nicht bereit, sich im Rahmen einer ver-
traglichen Vereinbarung auf reziproke Terminierungsent-
gelte zu einigen. 

108. Die Monopolkommission lehnt den zunächst vor-
gesehenen Verzicht der Bundesnetzagentur auf eine be-
hördliche Regulierung der Terminierungsentgelte unter
der Voraussetzung einer „Selbstregulierung“ der Mobil-
funknetzbetreiber ab. Freiwillige Vereinbarungen der
Netzbetreiber über die Höhe ihrer Terminierungsentgelte
schaffen Raum für Kartellierungseffekte.61 Sie sind nicht
nur regulierungsökonomisch problematisch, sondern ver-
stoßen unter Umständen gegen § 1 GWB und Artikel 81
EGV.62

109. Die Vereinbarung eines Absenkungspfades für Ter-
minierungsentgelte entspricht zwar nicht dem klassischen
Kartell, da sie sich nicht auf einen einheitlichen, sondern
auf unterschiedliche sachlich relevante Märkte bezieht.
Gleichwohl werden mittelbar die Preise auf den nach-

56 Vgl. SG-Greffe (2007) D/203037, Schreiben vom 21. Mai 2007, S. 6.
57 In Frage stand, ob die exklusive Einführung von „Simyo“, einem

sog. „No Frills“-Endkundenangebot durch eine eigene Vertriebsge-
sellschaft von E-plus, ohne das zeitgleiche Angebot eines entspre-
chenden Vorproduktes an die Diensteanbieter mit der Nichtdiskrimi-
nierungsverpflichtung in der GSM-Lizenz vereinbar ist. Vgl.
BNetzA, Beschluss vom 12. Juli 2005, BK-3a 05/035, besprochen in:
Multimedia und Recht, Jg. 8, 2005, S. 801 ff.; VG Köln, Urteil vom
2. November 2006, 1 K 4871/05, Anmerkungen zum Urteil von
Alexandra Brandenberg in: Netzwirtschaften & Recht, Jg. 4, 2007,
S. 40 f.

58 Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste (Genehmigungsrichtlinie), ABl. EG Nr. L 108 vom 24. April
2002, S. 21.

59 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 112 ff.
60 Vgl. BNetzA, Konsultationsentwurf der Regulierungsverfügung für

Markt 16, Beschluss vom 5. April 2006, BK 4c-06-001/R, S. 12.
61 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 39, a. a. O., Tz. 212;

Säcker, F. J., Wolf, M., Rechtsprobleme der Mobilfunkregulierung
im Hinblick auf § 30 Abs. 1 Satz 1 TKG, in: Kommunikation &
Recht, Jg. 10, 2007, S. 20 ff.

62 Vgl. Säcker, F. J., Wolf, M., a. a. O. S. 23. 



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 265 – Drucksache 16/7700
gelagerten Endkundenmärkten beeinflusst, wenn eine
Vereinbarung über die Höhe der Terminierungsentgelte
benutzt wird, um den jeweils anderen Mobilfunknetzbe-
treibern überhöhte Preise abzuverlangen, die diese wie-
derum auf ihre Endkunden überwälzen. Dies gilt auch für
Absprachen über Preissenkungen im Zeitverlauf. In der
Regel wird damit ein Preisniveau zementiert, welches den
am wenigsten effizienten Teilnehmer der Vereinbarung
weiterhin gut leben lässt. Die Endkunden der Mobilfunk-
netzbetreiber und der Festnetzbetreiber wären von einer
solchen Vereinbarung bei den Terminierungsentgelten in
unterschiedlicher Weise betroffen. Die Endkunden der
Mobilfunknetzbetreiber zahlen für Gespräche in andere
Mobilfunknetze zwar auch überhöhte Entgelte, profi-
tieren an anderer Stelle aber davon, dass der eigene
Mobilfunknetzbetreiber seine Monopolrenditen bei der
Terminierung zu einer Quersubventionierung der Mobil-
funkendgeräte einsetzen kann. Aufgrund dieses sog.
„Wasserbetteffekts“ können auch durch geringe Termi-
nierungsentgelte Kartelleffekte entstehen, wenn dies die
Akquisition neuer Kunden unattraktiv macht. Die End-
kunden der Festnetzbetreiber, die Teilnehmer in Mobil-
funknetzen anrufen, zahlen die überhöhten Entgelte je-
doch, ohne dass diese an einer anderen Stelle kompensiert
werden. Dies kann zu Fehlallokationen und zu Wettbe-
werbsverzerrungen in einem erheblichen Ausmaß führen.
Das Ausmaß der Verzerrungen hängt unter anderem von
der Elastizität der Nachfrage nach Fest-Mobil-Gesprä-
chen und der Substitution zwischen Fest- und Mobilfunk-
verbindungen ab. 

110. Absprachen bei den Terminierungsentgelten gehen
darüber hinaus tendenziell zu Lasten der kleineren Mobil-
funknetzbetreiber, wenn die Kosten der Terminierung bei
den Mobilfunknetzbetreibern unterschiedlich hoch sind
und die im Rahmen der Absprachen vereinbarten Termi-
nierungsentgelte dies nicht oder lediglich unzureichend
berücksichtigen. Es steht zu vermuten, dass hier der ei-
gentliche Grund dafür liegt, dass die von der Bundes-
netzagentur angeregte Vereinbarung am Widerstand von
E-Plus gescheitert ist. Dass es relevante Kostenunter-
schiede gibt, zeigen die Daten zu den langfristigen inkre-
mentellen Kosten der Terminierung in den englischen
Mobilfunknetzen in der Zeit von 1993 bis 2002. Netzbe-
treiber, die ausschließlich 1 800 MHz-Frequenzen nutzen,
hatten Kostennachteile in der Größenordnung von
ca. 0,02 Euro gegenüber Netzbetreibern, die 900 MHz-
Frequenzen und 1 800 MHz-Frequenzen nutzen.63 Für den
deutschen Markt zeigt eine unveröffentlichte Studie des
Wissenschaftlichen Instituts für Kommunikationsdienste
ebenfalls deutliche Kostenunterschiede zwischen den
beiden D-Netzbetreibern T-Mobile und Vodafone sowie
E-Plus auf.64 Eine Ursache dafür ist, dass für die Sicher-
stellung einer bestimmten Netzqualität bei der Inanspruch-

nahme von 1 800 MHz-Frequenzen wesentlich mehr
Basisstationen notwendig sind als bei der Nutzung von
900 MHz-Frequenzen.65 

111. Nach dem Scheitern der Vereinbarung über eine
freiwillige Absenkung der Terminierungsentgelte hatte
die Bundesnetzagentur im August 2006 die Genehmi-
gungspflicht verfügt. Begründet wurde diese damit, dass
die gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 TKG gebotene
nachträgliche Regulierung der Terminierungsentgelte
nicht ausreiche, die Regulierungsziele des Telekommuni-
kationsgesetzes – Sicherstellung eines chancengleichen
Wettbewerbs und Wahrung der Verbraucherinteressen –
zu erreichen.66 Zur Zielerreichung sei es notwendig, dass
die Terminierungsentgelte nicht überhöht sind, was nur
dann sichergestellt sei, wenn diese den Kosten der effizi-
enten Leistungsbereitstellung entsprechen. Das Verwal-
tungsgericht Köln hat diese Begründung nicht akzeptiert
und die Regulierungsverfügung der Bundesnetzagentur in
dem Punkt für rechtswidrig erklärt, in dem die Mobil-
funknetzbetreiber zur Ex-ante-Entgeltregulierung ver-
pflichtet werden.67 Nach Auffassung des Gerichts muss
die Regulierung dem in § 30 Abs. 1 TKG verankerten
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung tragen. § 30
Abs. 1 Satz 2 TKG formuliert Tatbestände, die eine Aus-
nahme von der Genehmigungspflicht nach sich ziehen.
Der Sinn dieser Regel bestehe darin sicherzustellen, dass
die Ex-ante-Regulierung der Entgelte für Zugangsleistun-
gen auf das erforderliche Maß beschränkt wird. Das ein-
griffsstärkere Instrument der präventiven Entgeltregulie-
rung könne somit erst angewendet werden, wenn
nachgewiesen ist, dass die Ex-post-Regulierung nicht
ausreicht, die Regulierungsziele des Telekommunika-
tionsgesetzes zu erreichen. Das wiederum mache die
Regulierungsverfügung der Bundesnetzagentur nicht aus-
reichend deutlich. Es reiche nicht aus, die Genehmi-
gungspflicht damit zu begründen, dass nur die mit der Ex-
ante-Regulierung verbundene Orientierung der Entgelte
an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
überhöhte Entgelte verhindert. Entgelte seien auch dann
nicht überhöht, wenn sie den Maßstäben der Ex-post-
Kontrolle gemäß § 28 TKG genügen. Dies bedeute, dass
auch die nachträgliche Entgeltregulierung der Wahrung
der Regulierungziele des Telekommunikationsgesetzes
und der speziellen Ziele der Entgeltregulierung diene.
Wäre dem nicht so, hätte der Gesetzgeber die Ex-Post-
Regulierung nicht als grundsätzlich geeignetes Mittel der
Preiskontrolle eingeführt. Bei Endkundenleistungen stelle
die nachträgliche Entgeltregulierung schließlich sogar
den Regelfall dar. 

63 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 39, a. a. O., Tz. 213 und
die dort zitierte Literatur.

64 Brinkmann, M. u. a., Kostenunterschiede der E-Netzbetreiber und
der D-Netzbetreiber bei der Terminierung von Mobilfunkverbindun-
gen, WIK-Studie im Auftrag von E-Plus, Bad Honnef 2006,
unveröffentlicht.

65 Ursache dafür sind die unterschiedlichen Wellenausbreitungseigen-
schaften von 1 800- und 900 MHz-Frequenzen.

66 Gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 TKG unterliegen Entgelte für Zu-
gangsleistungen der nachträglichen Regulierung, wenn der Betreiber
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes nicht gleichzeitig auch
auf dem zugehörigen Markt für Endkundenleistungen über beträcht-
liche Marktmacht verfügt oder vor Inkrafttreten des Telekommunika-
tionsgesetzes auf dem relevanten Markt nicht als marktbeherrschend
eingestuft wurde. Beide Kriterien treffen auf die Betreiber von Mo-
bilfunknetzen zu. 

67 VG Köln, Urteil vom 8. März 2007, 1 K 4314/06.
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Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln ist nicht
rechtskräftig, da die Bundesnetzagentur Revision beim
Bundesverwaltungsgericht eingelegt hat. Eilanträge der
Netzbetreiber, das Bundesverwaltungsgericht möge die
aufschiebende Wirkung ihrer Klagen gegen die Auferle-
gung der Genehmigungspflicht anordnen, wurden im Juni
2007 abgelehnt.68 Damit bleibt der Vollzug der Genehmi-
gungspflicht in Gestalt der Beschlüsse der Bundesnetz-
agentur zur Höhe der Terminierungsentgelte vom 8. No-
vember 2006 in Kraft.69

112. Die Regulierung der Terminierungsentgelte im
Mobilfunk zeigt, dass die Anwendung des § 30 Abs. 1
Satz 2 TKG rechtliche und praktische Probleme bereitet.
Zunächst wird deutlich, dass der Versuch des Gesetz-
gebers, das europarechtlich umstrittene Ausschlusskrite-
rium der doppelten Marktbeherrschung für die präventive
Entgeltregulierung bei Zugangsleistungen durch das Ab-
wägungskriterium des § 30 Abs. 1 Nr. 3 TKG zu relati-
vieren, möglicherweise fehlgeschlagen ist. Das Verwal-
tungsgericht Köln stellt an die Begründung, dass das
Instrument der nachträglichen Entgeltregulierung nicht
zur Erreichung der Regulierungsziele des Telekommuni-
kationsgesetzes ausreicht, hohe Anforderungen. Wird das
Urteil des Verwaltungsgerichts Köln durch das Bundes-
verwaltungsgericht bestätigt, dürfte es zukünftig schwer
fallen, für das Vorliegen des § 30 Abs. 1 Nr. 3 TKG über-
haupt eine Begründung zu finden. Damit wird gegebe-
nenfalls auch die Frage der Gemeinschaftsrechtskonfor-
mität des § 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG anders zu beurteilen
sein. Die bisherige Argumentation der Bundesregierung
als Adressat des Vertragsverletzungsverfahrens der Euro-
päischen Kommission zu § 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG, dass die
Auferlegung einer Genehmigungspflicht bei Zugangsleis-
tungen trotz der Ausschlusskriterien gemäß § 30 Abs. 1
Nr. 1 und 2 TKG im Rahmen einer Abwägungsentschei-
dung möglich sei, könnte mit dem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Köln jedenfalls obsolet werden.  

113. Unklar ist darüber hinaus, ob für die Beurteilung
des Kriteriums der doppelten Marktbeherrschung gemäß
§ 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG zusätzlich zu der Analyse des Vor-
leistungsmarktes die Durchführung einer Untersuchung
des Endkundenmarktes erforderlich ist. Die Bundesnetz-
agentur nimmt in ihren Regulierungsverfügungen gegen-
über den Mobilfunknetzbetreibern lediglich an, dass keiner
der Betreiber über Marktmacht auf dem Endkundenmarkt
für Mobiltelefonie verfügt. Sie führt auf dem Endkunden-
markt für Mobiltelefonie weder ein Verfahren gemäß
§§ 10 und 11 TKG durch noch eine Marktuntersuchung
zur Feststellung der Marktbeherrschung. Die Monopol-
kommission bezweifelt, dass ein solches Vorgehen einer
gerichtlichen Überprüfung Stand hielte. Für den Fall, dass
die Existenz von Marktmacht auf dem Endkundenmarkt
darüber entscheidet, ob die Entgelte auf dem Vorleis-
tungsmarkt der präventiven oder der nachträglichen Ent-
geltregulierung unterliegen, sollte die Regulierungsbe-

hörde ihre Feststellungen zur Marktbeherrschung auf eine
aktuelle Marktuntersuchung stützen und das Ergebnis mit
dem Bundeskartellamt abstimmen. Die Einleitung eines
Verfahrens gemäß §§ 10 und 11 TKG ist verzichtbar, so-
weit der relevante Endkundenmarkt nicht Gegenstand der
Märkteempfehlung der Europäischen Kommission ist. 

114. Ökonomisch sieht die Monopolkommission
gleichwohl Vorteile bei einer Ex-post-Kontrolle der Mo-
bilfunkterminierungsentgelte. Zu befürchten ist, dass eine
starke Absenkung der Entgelte zwar Wettbewerbsverzer-
rungen zu Lasten des Festnetzes reduziert, zugleich aber
eine Wettbewerbsschwächung auf den Endkundenmärk-
ten für Mobiltelefonie induzieren kann. Im Extremfall
kann einer Konzentration der Mobilfunkbranche Vor-
schub geleistet werden, wenn ein Teil der bisherigen Er-
löse entfällt, wie das in anderen europäischen Ländern zu
beobachten ist. Um eine Überforderung der Netzbetreiber
zu vermeiden, hat die Monopolkommission bereits in den
vergangenen Gutachten vorgeschlagen, die Anpassung
der Entgelte an das Niveau der Kosten der effizienten
Leistungsbereitstellung über einen Anpassungspfad zeit-
lich zu strecken.70

4.1.3.6 Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung – 
Wiederholungsuntersuchung

115. Der europäische Rechtsrahmen und das Telekom-
munikationsgesetz sehen vor, dass die Marktanalysen re-
gelmäßig wiederholt werden. Gemäß § 14 Abs. 2 TKG
geschieht dies im Zweijahresrythmus. Wie bereits in der
ersten Runde beginnt die Bundesnetzagentur wiederum
mit dem Vorleistungsmarkt „Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung“. Anders als bei der Marktanalyse im Jahr
2004/2005 werden bei der Wiederholungsuntersuchung
Marktanalyse und Regulierungsverfügung zwar weiterhin
getrennt, aber zeitlich gemeinsam vorgelegt. Die Mono-
polkommission begrüßt dies. Sie hatte sich in ihrem letz-
ten Sondergutachten für die Aufgabe der Trennung von
Marktanalyse und Verfügung der Abhilfemaßnahmen
ausgesprochen.71 Dies aber vor allem, um das Gesamtver-
fahren zu beschleunigen. Mit der parallelen Durchfüh-
rung der Konsultations- und Konsolidierungsverfahren
sowie der zeitlich gemeinsamen Vorlage der Feststellun-
gen im Rahmen der Marktanalyse und der Regulierungs-
verfügung wird dem Rechnung getragen. 

116. Im Rahmen der Analyse des Marktes für den „ent-
bündelten Großkundenzugang (einschließlich des ge-
meinsamen Zugangs) zu Drahtleitungen und Teilleitun-
gen für die Erbringung von Breitband- und Sprachdiens-
ten“ kommt die Bundesnetzagentur im Wesentlichen zu
denselben Ergebnissen wie bei ihrer Analyse aus dem
Jahre 2004.72 Das derzeitige Teilnehmeranschlussnetz
umfasst die Verbindungen zwischen dem Hauptverteiler
(HVt) und der Teilnehmeranschlusseinheit (TAE), die
sich in den Räumen des Endkunden befindet. Der Zugang

68 BVerwG, Beschlüsse vom 13. Juni 2007, BVerfG 6 VR 2.07 und
BVerwG 6 VR 5.07.

69 Vgl. dazu auch Abschnitt 4.2.2.

70 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 152;
dies., Sondergutachten 39, a. a. O., Tz. 222.

71 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 167. 
72 Vgl. ebenda, Tz. 92 ff. 
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zu diesem Netz erfolgt in der Regel am HVt, kann aller-
dings auch entsprechend dem Entbündelungsgebot an ei-
nem zwischen HVt und TAE gelegenen Kabelverzweiger
(KVz) oder Endverzweiger (EVz) erfolgen. Charakteris-
tisch für den Markt ist einerseits, dass „entbündelter“ Zu-
gang, d. h. Zugang ohne die Nutzung vorgeschalteter
Übertragungs- und Vermittlungstechnik, nachgefragt
wird, zum anderen, dass der Zugang in der Regel über
„Drahtleitungen“, sprich die Kupferdoppelader, erfolgt.
Letzteres wird von der Europäischen Kommission aller-
dings relativiert. In dem Entwurf für die überarbeitete
Märkteempfehlung wird die Definition des Marktes um
den Klammerzusatz „or equivalent“ ergänzt.73 

117. Der relevante Markt umfasst

– den entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung in Form der Kupferdoppelader am HVt oder ei-
nem näher an der TAE gelegenen Punkt,

– Line Sharing74,

– den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung auf Basis
von OPAL/ISIS (hybride Teilnehmeranschlusslei-
tung75) am HVt oder einem näher an der TAE gelege-
nen Punkt,

– den gebündelten Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung auf Basis der Kupferdoppelader oder OPAL/ISIS
nur dann, wenn ein entbündelter Zugang ausnahms-
weise nicht möglich ist oder sachlich nicht gerechtfer-
tigt ist,

Nicht zum relevanten Markt gehört gemäß der Märkte-
empfehlung der Europäischen Kommission der Zugang
zur Teilnehmeranschlussleitung in Form reiner Glas-
faser.76 Die Bundesnetzagentur schließt sich dem, wie
bereits in der vorhergehenden Marktanalyse, an. Aus-
schlaggebend ist, dass der Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung in Form reiner Glasfaser weder aus Anbie-
ter- noch aus Nachfragersicht mit dem Zugang zur
Kupfer-Teilnehmeranschlussleitung oder der hybriden
Teilnehmeranschlussleitung austauschbar ist. Weiterhin
ausgeschlossen bleiben Zugänge über die alternativen
Anschlusstechnologien Wireless Local Loop (drahtlose

Überbrückung der letzten Meile), Broadband Wireless
Access (breitbandiger drahtloser Zugang), Powerline
(Übertragung über Stromnetze) sowie aufgerüstete Ka-
belnetze. Sie spielen in der Praxis nach Auffassung der
Bundesnetzagentur bisher und absehbar keine nennens-
werte Rolle. Zudem gibt es derzeit bei den alternativen
Zugangstechnologien keine technische Möglichkeit, an-
deren Betreibern entbündelten Zugang zu gewähren.

118. Im Rahmen der Marktanalyse erstmals diskutiert
werden regulatorische Folgerungen aus dem Ausbau der
Anschlussnetze zur Realisierung von Teilnehmeran-
schlüssen mit besonders hohen Bandbreiten, den sog.
VDSL-Anschlüssen. Charakteristisch für diesen Ausbau
ist, dass das bisherige Kupferkabel auf der Strecke zwi-
schen dem HVt und dem KVz durch Glasfaser ersetzt
wird. Gleichzeitig wandert der Digital Subscriber Line
Access Multiplexer (DSLAM), an dem die über die Kup-
ferdoppelader einlaufenden Datensignale konzentriert
und über Glasfaser weitergeführt werden, vom HVt zum
KVz. Fraglich ist, welche Folgen dies für die Definition
der Teilnehmeranschlussleitung im Sinne von Markt 11
der Märkteempfehlung hat und welche Zugangsansprü-
che bestehen. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur
beginnt die Teilnehmeranschlussleitung nach dem Aus-
bau der Netze dort, wo die Kupferleitung beginnt, näm-
lich in der Regel am KVz. Hier ist ein entbündelter Zu-
gang zur Teilnehmeranschlussleitung möglich. Nicht
einbezogen in den relevanten Markt wird dagegen der Zu-
gang am HVt, wenn HVt und KVz ausschließlich mit
Glasfaser und nicht parallel mit Kupfer verbunden sind.
Damit entfallen Zugangsansprüche am HVt. Alternative
Netzbetreiber könnten diesen Zugang begehren, da sie
ganz überwiegend ihre Netze zwar bis auf die Ebene der
etwa 8 000 HVt, nicht jedoch bis auf die Ebene der ca.
300 000 KVz ausgebaut haben. Das zentrale Argument
der Bundesnetzagentur für die Nichtberücksichtigung ist,
dass nach einem Netzausbau ein entbündelter Zugang am
HVt faktisch nicht mehr möglich ist. Besteht die Strecke
zwischen KVz und HVt aus Glasfaser, beinhaltet die Be-
reitstellung von Zugang am HVt zwangsläufig die Nut-
zung von Übertragungstechnik des Incumbent. Damit
wiederum ändern sich die funktionalen Merkmale des
Vorleistungsproduktes. Es handelt sich nicht mehr um ei-
nen „entbündelten“, sondern um einen „gebündelten“ Zu-
gang. Der gebündelte Breitbandzugang wiederum ist
nicht Gegenstand von Markt 11 der Märkteempfehlung,
sondern von Markt 12 „Breitbandzugang für Großkun-
den“. 

119. Der Markt für den entbündelten Zugang zur Teil-
nehmeranschlussleitung ist nach den Feststellungen der
Bundesnetzagentur weiterhin durch beträchtliche Markt-
macht der DTAG gekennzeichnet. Die bisherigen Regu-
lierungsmaßnahmen – Verpflichtung zur Gewährung von
Zugang und Kollokation, die Vorlage eines Standardange-
botes sowie eine Ex-ante-Entgeltregulierung – werden
aufrechterhalten. Nicht auferlegt werden – wie bisher
auch – die Verpflichtungen zur Transparenz und zur ge-
trennten Rechnungsführung. Die Monopolkommission
hatte in ihrem letzten Sondergutachten insbesondere den
Verzicht auf das Instrument der getrennten Rechnungs-

73 Die Marktdefinition lautet: „Wholesale unbundled access (including
shared access) to metallic loop and subloops (or equivalent) for the
purpose of providing broadband and voice services, Public Consul-
tation on a Draft Commission Recommendation on relevant Product
and Service Markets within the electronic communications sector
susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/
21/EC of the European Parliament and of the Council on a common
regulatory framework for electronic communication networks and
services, Commission Staff Working Document, SEC(2006) 837
vom 28. Juni 2006, Annex.

74 Beim Line Sharing wird lediglich ein Teil der nach Frequenzberei-
chen aufgeteilten TAL nachgefragt. Die höheren Frequenzbereiche
dienen der Übertragung von Daten, die niedrigeren der von Sprache.
Typischerweise wird  beim Line Sharing lediglich der Zugang zu den
höheren Frequenzbereichen nachgefragt, um den Kunden schnelle
Internetzugänge anzubieten. 

75 Die Verbindung zwischen HVt und KVz bzw. EVz besteht aus Glas-
faser; die zwischen KVz/EVz und TAE aus Kupfer (fibre to the  buil-
ding).

76 Die Verbindung zwischen HVt und TAE besteht ausschließlich aus
Glasfaser (fibre to the home).



Drucksache 16/7700 – 268 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
führung kritisiert, da diese die präventive Entgeltregulie-
rung ergänzt und erleichtert.77

120. Mit Blick auf den VDSL-Netzausbau hat die Regu-
lierungsbehörde die DTAG zudem verpflichtet,

– Wettbewerbern zum Zwecke des Zugangs zur Teilneh-
meranschlussleitung am KVz den Zugang zu Kabel-
kanälen zwischen HVt und KVz zu gewähren, soweit
die Leerkapazitäten vorhanden sind,

– Wettbewerbern den Zugang zu unbeschalteter Glas-
faser für den Fall zu gewähren, dass aus technischen
oder Kapazitätsgründen die Gewährung des Zugangs
zu den Kabelkanälen nicht möglich ist.

Die Entgelte für die Gewährung des Zugangs zu Kabel-
kanälen und unbeschalteter Glasfaser unterliegen der prä-
ventiven Entgeltregulierung. Vereinbarungen über Zu-
gänge müssen auf objektiven Maßstäben beruhen,
nachvollziehbar sein, einen gleichwertigen Zugang ge-
währen und dem Gebot der Chancengleichheit und Billig-
keit genügen. 

121. Die Europäische Kommission macht in ihrer Stel-
lungnahme keine Einwendungen gegen die Feststellung,
dass der Zugang zum VDSL-Netz der DTAG auf der
Ebene der HVt nicht Bestandteil von Markt 11 der Märk-
teempfehlung ist. Aus Sicht der Kommission fehlen zwar
noch Informationen über die Produktmerkmale des ge-
bündelten Zugangs am HVt, verglichen mit dem Zugang
zur schmalbandigen hybriden Teilnehmeranschlusslei-
tung, die ebenfalls aus Glasfaser und Kupferdoppelader
besteht, die aber als Bestandteil von Markt 11 definiert
wird. Gleichwohl sei es wahrscheinlich, dass der Zugang
zum VDSL-Netz am HVt Bestandteil des Marktes für den
Breitbandzugang (Markt 12 der Märkteempfehlung) ist.
Vor diesem Hintergrund wird die Bundesnetzagentur auf-
gefordert, sobald wie möglich zu prüfen, ob die derzeitige
Abgrenzung des Marktes „Breitbandzugang für Großkun-
den“ den Zugang zum VDSL-Zugangsnetz der DTAG
umfasst. Sollte dies der Fall sein, sollte Markt 12 so rasch
wie möglich neu analysiert werden und gegebenenfalls
eine Zugangsverpflichtung auferlegt werden.

122. Die Monopolkommission kann die Frage, ob der
gebündelte Zugang zur breitbandigen Teilnehmeran-
schlussleitung am HVt Gegenstand von Markt 11 oder 12
ist, gegenwärtig nicht abschließend beurteilen. Daher be-
grüßt sie die Ankündigung der Bundesnetzagentur, so
rasch wie möglich zu klären, welche Folgen der Ausbau
des Teilnehmeranschlussnetzes und die Verlagerung der
DSLAMs in die KVz für die Abgrenzung von Markt 11
hat und ob gegebenenfalls ein ergänzendes Zugangspro-
dukt am HVt im Rahmen von Markt 11 oder Markt 12
notwendig ist.78 Sollte sich eine Notwendigkeit für zu-
sätzliche Zugangsprodukte ergeben, darf die Regulie-
rungsbehörde mit der Verfügung nicht bis zum Abschluss
der folgenden Marktüberprüfungen in frühestens zwei
Jahren warten. Stattdessen sollte sie weitere Verpflich-

tungen dann im Rahmen von § 12 Abs. 2 Nr. 4 TKG als
vorläufige Maßnahmen erlassen. 

123. Die Monopolkommission begrüßt, dass der DTAG
im Hinblick auf den VDSL-Netzausbau Zugangsver-
pflichtungen für Kabelkanäle und unbeschaltete Glasfaser
auferlegt werden. Der Zugang zu unbeschalteter Glasfa-
ser ist allerdings nur dann vorgeschrieben, wenn der Zu-
gang zu Kabelkanälen technisch oder aus Kapazitätsgrün-
den nicht möglich ist. Der Zugang zu unbeschalteter
Glasfaser ist allerdings auch dann von Bedeutung, wenn
der Netzausbau für alternative Anbieter unter Nutzung
der Kabelkanäle der DTAG aus wirtschaftlichen Gründen
nicht in Betracht kommt. Das ist dann der Fall, wenn das
Kundenpotential für die Wettbewerber an einem KVz
nicht ausreicht, um die Kosten der Investition in den Aus-
bau der alternativen Netze zu decken. Auch in diesen Fäl-
len sollten die Wettbewerber die Möglichkeit haben, den
Zugang zu unbeschalteter Glasfaser in Anspruch zu neh-
men. 

124. Die Verpflichtung, Nachfragern zum Zwecke des
Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung in Form der
Kupferdoppelader am KVz Kollokation und den jederzei-
tigen Zutritt zu den Einrichtungen zu gewähren, spezifi-
ziert nicht, wo genau bei dem KVz die Zusammenschal-
tung erfolgen soll. Eine Zusammenschaltung „am“ statt
„im“ KVz erfordert die Aufstellung weiterer KVz-Ge-
häuse auf öffentlichen Wegen. Es besteht das Risiko, dass
die dafür notwendigen Genehmigungen kommunaler
Stellen nicht erteilt werden. Darüber hinaus ist es frag-
lich, ob die Duplizierung von KVz-Gehäusen überhaupt
wünschenswert ist. Die Monopolkommission spricht sich
dafür aus, die Kollokationsverpflichtung am KVz so aus-
zugestalten, dass die Zusammenschaltung mit dem Netz
der DTAG grundsätzlich „im“ KVz zu erfolgen hat. Die
entsprechenden Gehäuse der DTAG, die auf bestehenden
KVz-Standorten neu errichtet werden, sollten so dimen-
sioniert sein, dass die Zusammenschaltung mit einer ge-
wissen Anzahl von Wettbewerbern möglich ist. Nur in
den Fällen, in denen die Zusammenschaltung im KVz-
Gehäuse der DTAG aus Platzgründen scheitert, muss die
Kollokation am KVz dadurch ermöglicht werden, dass
Wettbewerber ihre technische Ausrüstung in einem weite-
ren Gehäuse unterbringen können. Wo dessen Aufstel-
lung am Widerstand der Kommune scheitert, ist den
Wettbewerbern am HVt der Zugang zu unbeschalteter
Glasfaser zu gewähren. 

4.2 Entgeltregulierung

4.2.1 Konsistenzgebot und Entgelte 
für DSL-Resale

125. § 27 Abs. 2 TKG verpflichtet die Bundesnetzagen-
tur zu einer konsistenten Entgeltregulierung. Sie hat da-
rauf zu achten, dass die Entgeltregulierungsmaßnahmen
in ihrer Gesamtheit zeitlich und inhaltlich aufeinander ab-
gestimmt sind. Inhaltliche Konsistenz zielt auf die Ver-
meidung regulierungsbedingter Wettbewerbsverzerrun-
gen.79 In vertikaler Hinsicht geht es dabei vor allem um

77 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 100. 
78 Vgl. BNetzA, Mitteilung Nr. 214/2007, ABl. Nr. 7 vom 4. April

2007, S. 1054. 79 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 174 ff.
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die Preis-Kosten-Schere, die sich ergibt, wenn die Spanne
zwischen dem Vorleistungs- und Endkundenentgelt des
Anbieters mit beträchtlicher Marktmacht nicht ausreicht,
damit ein effizienter Wettbewerber auf dem nachgela-
gerten Endkundenmarkt eine angemessene Verzinsung
des eingesetzten Kapitals erzielen kann. In horizontaler
Hinsicht geht es um das Nebeneinander verschiedener
– etwa infrastrukturbasierter und diensteorientierter –
Geschäftsmodelle. Die Monopolkommission hat in ihrem
Sondergutachten vor zwei Jahren bemängelt, dass nicht
hinreichend deutlich wird, wie die Bundesnetzagentur
dem Konsistenzgebot des Telekommunikationsgesetzes
Rechnung trägt. Dies gilt im Grundsatz weiterhin. Zwar
hat die Regulierungsbehörde im Dezember 2006 Hin-
weise zur Prüfung von Preis-Kosten-Scheren gemäß § 28
Abs. 2 Nr. 2 TKG veröffentlicht.80 Der Umgang mit re-
gulierungsbedingten horizontalen Wettbewerbsverzer-
rungen sowie die Frage der Gewährleistung einer zeitlich
konsistenten Regulierung ist bisher nicht behandelt
worden. Vor diesem Hintergrund wiederholt die Mono-
polkommission ihre Auffassung, dass die Behörde zur
Verringerung von Rechtsunsicherheiten bei den Markt-
teilnehmern Auslegungsgrundsätze zur Umsetzung des
Konsistenzgebotes entwickeln und veröffentlichen
sollte.81 

126. Das vorliegende Papier der Bundesnetzagentur zu
den Preis-Kosten-Scheren zielt vor allem darauf ab, Leit-
linien für die Anwendung von Preis-Kosten-Scheren-
Tests darzulegen. Mit diesem Test soll die Missbräuch-
lichkeit des Verhaltens eines Unternehmens mit beträcht-
licher Marktmacht bei der Forderung von Entgelten für
Vorleistungen gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG beurteilt
werden. Die Hinweise der Bundesnetzagentur enthalten
einige wichtige Anhaltspunkte für diese Prüfung. Nicht
explizit behandelt wird die Frage der vertikalen Kon-
sistenz von Entgeltregulierungsmaßnahmen. Diese ist
eng verknüpft mit der Frage nach der Form und der
Methode der Entgeltregulierung. Betroffen davon ist
das Verhältnis von Price-Cap-Regulierung und Einzel-
preisgenehmigungsverfahren ebenso wie das Nebenein-
ander der präventiven Entgeltregulierung nach dem
Effizienzmaßstab des § 31 Abs. 1 TKG und der nach-
träglichen Entgeltregulierung nach den Maßstäben des
§ 28 TKG. Die Monopolkommission hat dazu in ihrem
letzten Sondergutachten ausführlich Stellung genom-
men.82 

4.2.2 Entgelte für die Anrufzustellung 
in einzelnen Mobilfunknetzen

127. In vier Verfahren der präventiven Entgeltregulie-
rung hat die Bundesnetzagentur im November 2006 über
die Höhe der Entgelte für die Anrufzustellung in einzel-

nen Mobilfunknetzen entschieden.83 Die Terminierungs-
entgelte der beiden D-Netzbetreiber T-Mobile und Voda-
fone wurden ab dem 23. November 2006 von 0,11 Euro/
Minute auf 0,0878 Euro/Minute und die der E-Netzbetrei-
ber E-Plus und O2 Deutschland von 0,124 Euro/Minute
auf 0,0994 Euro/Minute abgesenkt. Die Genehmigungen
wurden bis zum 30. November 2007 befristet.

128. Die Monopolkommission begrüßt, dass die Bun-
desnetzagentur die Regulierungsverfügung im Hinblick
auf die Regulierung der Entgelte für die Anrufzustellung
im Mobilfunk vergleichsweise rasch umgesetzt hat. Wie
bereits in den Verfahren aus dem Jahre 2004 hat die Be-
hörde ihre Entscheidungen auf eine Vergleichsmarktbe-
trachtung gestützt, die als Methode zur Ermittlung der
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung lediglich
eingeschränkt geeignet ist.84 Vorzugswürdig ist die Er-
mittlung auf der Grundlage von Kostenunterlagen. Solche
waren in den vorliegenden Fällen nicht verfügbar. Die
Bundesnetzagentur hat dies nachvollziehbar begründet. 

129. Die Bundesnetzagentur hat ihre Vergleichsmarkt-
betrachtung auf eine große Anzahl von Unternehmen und
Ländern gestützt. Einbezogen wurden 22 Mobilfunknetz-
betreiber aus zehn Ländern der Europäischen Union (Bel-
gien, Finnland, Frankreich Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Österreich, Schweden und Spanien), die
bereits seit längerem über wettbewerbliche Strukturen auf
Endkundenmärkten verfügen. Um die Vergleichbarkeit zu
erhöhen, wurden nur Länder, in welchen die Entgelte für
die Anrufzustellung auf der Grundlage von Kostenmodel-
len oder Kostennachweisen reguliert werden, und nur
Mobilfunknetzbetreiber mit einer gemeinsamen GSM-/
UMTS-Netzinfrastruktur berücksichtigt. Die Unterneh-
men wurden wegen der unterschiedlichen Kostensituation
zudem in zwei Vergleichsgruppen aufgeteilt, eine, die
900 MHz/s-Frequenzen, und eine, die 1 800 MHz/s-Fre-
quenzen nutzt. Die Monopolkommission hat bereits in ih-
rem letzten Sondergutachten darauf hingewiesen, dass
das größte Problem jeder Vergleichsmarktbetrachtung da-
rin besteht, Märkte zu finden, die dem zu vergleichenden
beherrschten Markt strukturell ähnlich und für den Wett-
bewerb geöffnet sind.85 Im Vergleich zu dem Verfahren
im Jahr 2004 hat die Bundesnetzagentur bei der Auswahl
der Vergleichsmärkte weniger auf Marktstrukturen als auf
die Kostensituation der Mobilfunknetzbetreiber abge-
stellt. Das ist in diesen Fällen sinnvoll, da die Strukturen
auf den Terminierungsmärkten aufgrund des Alleinanbieter-
status der Netzbetreiber ohnehin vergleichbar sind. Nicht
ganz unproblematisch ist allerdings, dass die Anzahl der
berücksichtigten Unternehmen außerordentlich hoch ist.
Im Rahmen einer Vergleichsmarktbetrachtung kommt es
nicht darauf an, eine möglichst große Anzahl von Ver-
gleichsmärkten zu bestimmen, sondern darauf, einen
weitgehend vergleichbaren Markt – in diesem Fall möglichst
vergleichbare Mobilfunknetzbetreiber –  zu ermitteln. 

80 BNetzA, Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren i. S. d. § 28 Abs. 2 Nr. 2
TKG, Vgl. www.bundesnetzagentur.de/Sachgebiete/Regulierung Te-
lekommunikation/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-Scheren.

81 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 174.
82 Vgl. ebenda, Tz. 176.

83 Die Grundlage für die präventive Entgeltregulierung sind die Regu-
lierungsverfügungen zu Markt Nr. 16 der Märkteempfehlung der Euro-
päischen Kommission vom 30. August 2006. Vgl. Abschnitt 4.1.3.5.
dieses Gutachtens.

84 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 147.
85 Ebenda.
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130. Mängel bei der Vergleichbarkeit der Märkte ver-
sucht die Bundesnetzagentur auszugleichen, indem sie
die Vergleichsentgelte im Wege der Durchschnittsbildung
und der Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages er-
mittelt. Beides führt in der Tendenz dazu, den Maßstab
der Entgeltregulierung „abzumildern“. Für eine Ex-ante-
Entgeltregulierung nach dem strengen Effizienzkriterium
ist das nicht angemessen. Vorzugswürdig vor einer
Durchschnittsbetrachtung ist aus dieser Sicht eine „Bes-
tenbetrachtung“, bei der die Entgelte des besten oder der
drei besten Unternehmen als Vergleich herangezogen
werden.86 Die zusätzliche Berücksichtigung von Sicher-
heitszuschlägen, wie sie im Rahmen der Missbrauchsauf-
sicht nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen üblich sind, sorgt für eine weitere Abmilderung des
Effizienzmaßstabs. Darauf sollte im Rahmen der Entgelt-
regulierung verzichtet werden. Denkbar ist weiterhin,
dass den Mobilfunknetzbetreibern eine gewisse Über-
gangszeit zugestanden wird, in der die Terminierungsent-
gelte auf das Niveau der Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung sinken müssen.87

131. Ökonomisch betrachtet birgt eine zu strikte Regu-
lierung der Mobilfunkterminierung auch Risiken. Wird
die Überlebensfähigkeit der kleinen Anbieter aufgrund ei-
nes zu strengen Effizienzmaßstabs in Frage gestellt, so
wird auch der Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt
merklich geschwächt. Die Regulierung der Terminie-
rungsentgelte hätte zwar die Verzerrungen zu Lasten des
Festnetzes beseitigt, dies aber auf Kosten des Wettbe-
werbs auf dem Endkundenmarkt im Mobilfunk. 

4.3 Besondere Missbrauchsaufsicht 

132. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die
Vorschriften des § 42 TKG zur besonderen Missbrauchs-
aufsicht anwendbar sind, waren im Berichtszeitraum Ge-
genstand von Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
Köln und des Bundesverwaltungsgerichts.88 Ausgangs-
punkt war die Klage der telegate AG gegen einen Be-
schluss der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2005. Die
Behörde hatte ein auf § 42 TKG gestütztes Missbrauchs-
verfahren gegen die DTAG eingestellt, bei dem es um den
Vorwurf der Diskriminierung und unbilligen Behinderung
der telegate AG ging. Telegate bietet in Konkurrenz zur
DTAG einen öffentlichen Telefonauskunftsdienst an. Das
Unternehmen fühlt sich diskriminiert und missbräuchlich
behindert, weil die Deutsche Telekom Medien GmbH, ein
Tochterunternehmen der DTAG, in ihren Telefonbüchern
ausschließlich auf den Auskunftsdienst der DTAG hin-
weist und diesem dadurch zusätzlichen Bekanntheitsgrad
und Nachfrage verschafft. 

133. Das Verwaltungsgericht Köln hat die Klage gegen
die Einstellung des Verfahrens mit der Begründung abge-
lehnt, ein missbrauchsaufsichtliches Einschreiten gegen
die DTAG scheitere bereits daran, dass für den in Be-
tracht kommenden Markt für „Telefonbücher“ oder für
„Werbeanzeigen für Rufnummern“ keine Feststellungen
im Hinblick auf die Regulierungsbedürftigkeit und die
beträchtliche Marktmacht gemäß §§ 10 und 11 TKG vor-
liegen. Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz sei
die Weitergeltung einer früheren Feststellung zur be-
trächtlichen Marktmacht gemäß der Übergangsvorschrift
des § 150 Abs. 1 TKG. Danach bleiben die von der Regu-
lierungsbehörde vor Inkrafttreten des 2004 novellierten Te-
lekommunikationsgesetzes getroffenen Feststellungen zu
marktbeherrschenden Stellungen sowie die daran anknüp-
fenden Verpflichtungen so lange wirksam, bis sie durch
neue Entscheidungen der Regulierungsbehörde nach dem
novellierten Telekommunikationsgesetz ersetzt werden. 

134. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt das Ver-
waltungsgericht Köln und stellt fest, dass die Durchfüh-
rung eines Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahrens
gemäß §§ 10 und 11 TKG regelmäßige Voraussetzung für
die Anwendung der Missbrauchsvorschriften des § 42
TKG ist. Dafür spreche vor allem der Umstand, dass das
Telekommunikationsgesetz die besondere Missbrauchs-
aufsicht als Bestandteil des mit „Marktregulierung“ über-
schriebenen zweiten Teils des Gesetzes ausgestaltet habe,
für den gemäß § 9 Abs. 1 TKG das Verfahren nach §§ 10
und 11 TKG als Voraussetzung gilt. Insoweit markiert das
Verfahren der Marktdefinition und Marktanalyse die
Scheidelinie zwischen der sektorspezifischen besonderen
Missbrauchsaufsicht und der Missbrauchsaufsicht gemäß
den Vorschriften des allgemeinen Wettbewerbsrechts. 

135. Das Bundesverwaltungsgericht macht deutlich,
dass die nachträgliche Missbrauchsaufsicht gemäß § 42
TKG allerdings keine Verpflichtung ist, die dem regulie-
rungbedürftigen Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht im Rahmen der Marktregulierung auferlegt wird,
sondern dass sie diese ergänzt und ihr nachfolgt. Dies be-
deutet, dass das Verfahren der Marktdefinition und
Marktanalyse nicht erst aus Anlass eines Missbrauchsver-
fahrens gemäß § 42 TKG durchzuführen ist, sondern be-
reits früher im Rahmen der Marktregulierung durchge-
führt worden sein kann. Insoweit spricht auch die
vergleichsweise kurze Entscheidungsfrist des § 42 Abs. 4
TKG von in der Regel vier Monaten nach Einleitung des
Verfahrens nicht dagegen, dass die nachträgliche Miss-
brauchsaufsicht lediglich für Märkte relevant ist, die der
Marktregulierung im Sinne von § 9 Abs. 1 TKG unterliegen. 

136. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichts Köln und des Bundesverwaltungsge-
richts zur Anwendung von § 42 TKG schlägt der VATM
vor, im Telekommunikationsgesetz eine von der Feststel-
lung der Regulierungsbedürftigkeit unabhängige sektor-
spezifische Missbrauchsaufsicht zu etablieren.89 Aus
Sicht des Verbandes läuft die sektorspezifische Miss-

86 So auch Koenig, C., Senger, M., Methoden und Maßstäbe der ex
ante-Entgeltregulierung nach dem TKG, in: Multimedia und Recht,
Jg. 10, 2007, S. 290 ff., hier S. 293; Groebel, in: Säcker, F. J. (Hrsg.),
Berliner Kommentar zum Telekommunikationsgesetz, Frankfurt a. M.
2006, § 31 Rn. 20.

87 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 152.
88 VG Köln, Urteil vom 21. Dezember 2005, 21 K 1200/05; BVerwG,

Urteil vom 18. April 2007, 6 C 21.06.
89 VATM-Positionspapier zur effizienten Ausgestaltung einer sektor-

spezifischen Missbrauchsaufsicht im TKG vom 16. April 2007.
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brauchsaufsicht ins Leere, wenn zunächst die zeitrauben-
den Verfahren zur Feststellung der Regulierungsbedürf-
tigkeit durchzuführen sind. Ähnlich äußert sich der
Bundesrat in einer Stellungnahme zur Novelle des Tele-
kommunikationsgesetzes im Rahmen des Gesetzes zur
Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und
anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur
Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG.90 Die Bundes-
regierung wird dort gebeten, im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens sicherzustellen, dass eine Ex-post-
Regulierung durch die Bundesnetzagentur im Sinne einer
nachträglichen Missbrauchsaufsicht und Entgeltregulie-
rung gemäß §§ 38 und 42 TKG auch ohne den Abschluss
eines förmlichen Marktanalyseverfahrens erfolgen kann.
Zur Begründung wird auf die Gefahr einer Regelungs-
lücke hingewiesen, die entstehen würde, wenn bei den
derzeitigen Marktverhältnissen nicht das Telekommuni-
kationsgesetz, sondern lediglich die kartellbehördliche
Missbrauchsaufsicht anwendbar wäre. 

137. Der Vorschlag des VATM beruht auf der Vorstel-
lung, dass sektorspezifisches und allgemeines Wettbe-
werbsrecht ein dreifach abgestuftes Eingriffssystem bil-
den. Auf der ersten, eingriffsintensivsten Stufe finde die
Ex-ante-Regulierung statt, die eine Marktdefinition und
-analyse gemäß der §§ 10 und 11 TKG voraussetze. Die
zweite Stufe bilde die eingriffsschwächere Ex-post-Regu-
lierung durch die Bundesnetzagentur, zu der die nachträg-
liche Entgeltregulierung gemäß § 38 TKG und die beson-
dere Missbrauchsaufsicht gemäß § 42 TKG gehörten. Die
Missbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt bilde
die eingriffsschwächste, dritte Stufe. Vorgeschlagen wird,
dass der Gesetzgeber durch eine Klarstellung im Tele-
kommunikationsgesetz die Anwendung der §§ 38 und 42
TKG ohne das vorgeschaltete Verfahren zur Feststellung
der Regulierungsbedürftigkeit zulässt. Wie genau diese
Klarstellung aussehen soll und an welcher Stelle des Ge-
setzes sie eingefügt werden soll, wird nicht konkretisiert.

138. Die Monopolkommission lehnt den Vorschlag ab.
Bereits die Ausgangsthese des VATM, Telekommunika-
tionsgesetz und Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen bildeten ein dreifach abgestuftes Eingriffssystem der
Regulierung trifft nicht zu. Sektorspezifische Eingriffe
setzen gemäß den Vorgaben der Märkteempfehlung der
Europäischen Kommission und des Telekommunikations-
gesetzes voraus, dass die Regulierungsbedürftigkeit eines
Marktes gegeben ist und dass beträchtliche Marktmacht
vorliegt. Gemäß § 9 TKG gilt dies für alle Maßnahmen
der Marktregulierung in Teil 2 des Telekommunikations-
gesetzes. Dazu gehören sowohl § 38 als auch § 42 TKG.
Sind die Voraussetzungen für die Regulierungsbedürftig-
keit – anhaltende strukturell oder rechtlich bedingte
Marktzutrittsschranken, fehlende längerfristige Tendenz
zu wirksamem Wettbewerb, Insuffizienz des allgemeinen
Wettbewerbsrechts – nicht gegeben, unterliegt ein Markt
auch nicht der sektorspezifischen Regulierung. Im Übri-
gen hat die Monopolkommission erhebliche Zweifel, ob
eine Abkoppelung der Vorschriften zur nachträglichen

Entgeltregulierung und zur besonderen Missbrauchsauf-
sicht von dem Verfahren der Marktdefinition und Markt-
analyse mit europäischem Telekommunikationsrecht ver-
einbar wäre. Dies allein schon deshalb, weil damit
Mitwirkungsrechte der Europäischen Kommission und
der anderen nationalen Regulierungsbehörden einge-
schränkt würden.

139. Es besteht auch keine Regulierungslücke, wie der
VATM in seinem Papier annimmt. Wird auf einem Markt
trotz nicht vorhandener Regulierungsbedürftigkeit Markt-
beherrschung festgestellt, kommt allgemeines Wettbe-
werbsrecht zur Anwendung. Eine Regulierungslücke
würde bestehen, wenn missbräuchliche Sachverhalte
weder nach dem Telekommunikationsgesetz noch nach
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften verfolgt werden
könnten. Das ist nicht der Fall, weil die Missbrauchsvor-
schriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen immer dann anwendbar sind, wenn die Voraussetzun-
gen für die Anwendung von § 42 TKG nicht gegeben
sind. Europäisches Wettbewerbsrecht, namentlich
Artikel 81 und 82 EGV, ist darüber hinaus immer an-
wendbar. Das gilt auch für die Fälle, in denen § 42 TKG
einschlägig ist. Hier gibt es parallele Eingriffsmöglich-
keiten nach dem Telekommunikationsgesetz durch die
Regulierungsbehörde und dem EG-Vertrag durch das
Bundeskartellamt bzw. die Europäische Kommission. Für
das Bestehen einer Regulierungslücke spricht auch nicht
das Argument, die Bundesnetzagentur sei die sachnähere
Behörde. Zwar ist die Bundesnetzagentur aufgrund ihrer
spezifischen Marktkenntnisse die sachnähere Behörde für
den Sektor der Telekommunikation. Das Bundeskartell-
amt ist aufgrund seiner Erfahrungen bei der Anwendung
des Wettbewerbsrechts allerdings die sachnähere Behörde
für die Aufgabe der Missbrauchsaufsicht über marktbe-
herrschende Unternehmen. Lediglich auf den Märkten,
auf denen die Bundesnetzagentur bereits für die Regulie-
rung von Zugang und Entgelten zuständig ist, stellt sie
ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 42 TKG die
sachnähere Behörde dar.91

140. Ohne vorheriges Marktdefinitions- und Marktana-
lyseverfahren ist die besondere Missbrauchsaufsicht des
Telekommunikationsgesetzes in Fällen anwendbar, in de-
nen regulierungsbehördliche Feststellungen zur beträcht-
lichen Marktmacht und die daran anknüpfenden Ver-
pflichtungen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des
Telekommunikationsgesetzes 2004 stammen und gemäß
der Übergangsvorschrift des § 150 Abs. 1 TKG bis zu ei-
ner neuen Entscheidung der Behörde weiter gelten. Die
Monopolkommission ist allerdings der Auffassung, dass
die Übergangsregelung des § 150 Abs. 1 Satz 1 TKG für
die Regulierungspraxis mit der Zeit an Bedeutung ver-
liert. Das ergibt sich bereits aus dem Sinn und Zweck der
Übergangsregelung, der darin bestand, dass während der
Einführung des neuen Regulierungsregimes für die Tele-
kommunikationsmärkte keine Regulierungslücken entste-

90 Bundestagsdrucksache16/5846 vom 27. Juni 2007.

91 Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, Bundestags-
drucksache 15/2316 vom 9. Januar 2004, S. 71. Die Begründung be-
zieht sich noch auf § 40 TKG-Entwurf, der inhaltlich aber dem späte-
ren § 42 TKG entspricht.
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hen. Inzwischen ist mit dem weitgehenden Abschluss der
ersten Runde der Marktanalyse die Übergangsphase be-
endet. Die Gefahr von Regulierungslücken besteht nicht
mehr. Hinzu kommt, dass sich die Marktverhältnisse auch
im Bereich der Telekommunikation ändern und dass es
den Feststellungen zur beträchtlichen Marktmacht, die
vor der Novelle des Telekommunikationsgesetzes im Jahr
2004 getroffen wurden, Ende des Jahres 2007 an der not-
wendigen Aktualität fehlt. 

141. Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes
2007 hat der Gesetzgeber die besondere Missbrauchsauf-
sicht um eine präventive Verhaltenskontrolle erweitert.
Gemäß dem neuen § 42 Abs. 4 Satz 3 TKG kann die Bun-
desnetzagentur eine Missbrauchsverfügung bereits dann
erlassen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Annahme
rechtfertigen, dass ein Unternehmen seine marktmächtige
Stellung auf Endkundenmärkten missbräuchlich auszu-
nutzen droht. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll
die präventive Missbrauchsaufsicht als Auffangtatbestand
die bestehende Palette des Telekommunikationsgesetzes
an Ex-ante-Eingriffsmöglichkeiten auf Endnutzermärkten
ergänzen.92 Auferlegt werden können grundsätzlich nur
Verhaltensweisen, die dem in Rede stehenden Wettbe-
werbsproblem entsprechen und verhältnismäßig sind. In
der Gesetzesbegründung beispielhaft genannt werden das
Diskriminierungsverbot, die  Einhaltung von Transpa-
renzvorschriften oder die vollständige Untersagung eines
bestimmten Verhaltens, wie das Verbot des Markt-
zutritts.93 Die präventive Verhaltenskontrolle kann nur
auf Märkten angewendet werden, für die ein Verfahren
gemäß §§ 10 und 11 TKG die Regulierungsbedürftigkeit
festgestellt hat. Das ergibt sich bereits daraus, dass der
Gesetzgeber in § 13 Abs. 1 und 4 TKG (Rechtsfolgen der
Marktanalyse) sowie in § 132 Abs. 4 Satz 2 TKG (Vo-
raussetzung für eine Beschlusskammerentscheidung) ex-
plizit Hinweise auf den neuen § 42 Abs. 4 Satz 3 TKG
aufgenommen hat. 

5. Aktuelle Fragen der Regulierung

5.1 Übergang in das allgemeine 
Wettbewerbsrecht

142. Der zunehmende Wettbewerb auf den Telekommu-
nikationsmärkten führt dazu, dass nach und nach Märkte
aus der sektorspezifischen Regulierung zu entlassen sind.
Die Deregulierung bezieht sich dabei auf Märkte, die von
der Bundesnetzagentur nach wettbewerbsrechtlichen Kri-
terien abgegrenzt werden. Dabei kommt es häufig zu rela-
tiv engen sachlichen Marktabgrenzungen und in deren
Folge zu einem Übergang in das allgemeine Wettbe-
werbsrecht, der sich nicht an zusammenhängenden Funk-
tionsbereichen, sondern an vergleichsweise kleinteiligen
ökonomischen Marktabgrenzungen orientiert. Beispiele
dafür sind die Unterscheidung von Märkten für Inlands-
und Auslandsverbindungen, für Verbindungen aus dem
Festnetz in inländische Mobilfunknetze und in ausländi-

sche Mobilfunknetze oder von Märkten für Abschluss-
Segemente und für Fernübertragungs-Segmente von
Mietleitungen. Bei allen drei Beispielen erfüllt der eine
Markt die Kriterien des § 10 Abs. 2 TKG für die Regulie-
rungsbedürftigkeit und unterliegt der sektorspezifischen
Regulierung, während der jeweils andere Markt die Krite-
rien nicht erfüllt und bereits dem allgemeinen Wettbe-
werbsrecht unterliegt. Die Monopolkommission ver-
kennt nicht, dass ein solcher „marktweiser“ Übergang in
das allgemeine Wettbewerbsrecht insofern dem Gesetz
entspricht, als das europäische Telekommunikationsrecht
in Artikel 15 Rahmenrichtlinie und in der Märkteempfeh-
lung eine Definition der Märkte im Einklang mit den
Grundsätzen des Wettbewerbsrechts vorsieht. Gleichwohl
stellt sich die Frage, ob diese Art des Übergangs in das
allgemeine Wettbewerbsrecht eine angemessene Deregu-
lierungsstrategie darstellt.

143. Die Monopolkommission hat sich mit der Frage
einer angemessenen Deregulierungsstrategie bereits im
Zusammenhang mit dem Übergang von der Ex-ante- zur
Ex-post-Regulierung befasst.94 Sie hatte sich seinerzeit
für eine „bereichsweise“ und gegen eine „marktweise“
Deregulierung ausgesprochen. Eine bereichsweise Rück-
führung bezieht sich auf dabei auf Funktionsbereiche wie
etwa den für Festnetzverbindungen. Ein solcher Funk-
tionsbereich besteht oftmals aus mehreren nach wett-
bewerbsrechtlichen Kriterien abgegrenzten sachlich
relevanten Märkten, im konkreten Fall der Festnetzver-
bindungen aus Märkten für Inlandsverbindungen, Aus-
landsverbindungen, Verbindungen in inländische Mobil-
funknetze, Verbindungen in ausländische Mobilfunknetze
und Verbindungen im Rahmen von Systemlösungen. Die
Skepsis der Monopolkommission im Hinblick auf eine
marktweise Deregulierung gründet sich auf die Erwä-
gung, dass es keine zuverlässigen Verfahren zur Verhin-
derung von Quersubventionen sowie die Übertragung von
Marktmacht zwischen Telekommunikationsmärkten mit
einer unterschiedlich ausgeprägten Wettbewerbsintensi-
tät gibt. Zu beachten ist allerdings, dass die Gefahr einer
wettbewerbswidrigen Quersubventionierung so stark aus-
geprägt sein muss, dass sie eine weitere sektorspezifische
Regulierung rechtfertigt. Zu beachten ist jedoch eben-
falls, dass der Marktabgrenzung im Wettbewerbsrecht im-
mer eine gewisse Willkürlichkeit anlastet, was dazu führt,
dass Fragen der sachlichen Marktabgrenzung vergleichs-
weise häufig Gegenstand gerichtlicher Auseinanderset-
zungen sind. 

144. Die Marktabgrenzungen nach den Kriterien des
Wettbewerbsrechts sind nach Auffassung der Monopol-
kommission nicht dazu geeignet, Grundlage für die Ent-
scheidung zu sein, ob ein Markt der sektorspezifischen
Regulierung oder dem allgemeinen Wettbewerbsrecht un-
terliegt. Dagegen spricht bereits die grundsätzliche Erwä-
gung, dass es bei Fragen der sektorspezifischen Regulie-
rung oder Deregulierung auch um marktübergreifende
Zusammenhänge und die Kohärenz des Ordnungsrah-

92 Vgl. Bundestagsdrucksache 16/2581 vom 14. September 2006, S. 24.
93 Ebenda.

94 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 33, a. a. O., Tz. 38 ff;
dies., Sondergutachten 39, a. a. O., Tz. 14 ff.
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mens für die Branche insgesamt gehen muss. Bei einer
rein wettbewerbsrechtlichen Betrachtungsweise besteht
dafür kaum Spielraum. Hier geht es um punktuell zu tref-
fende Einzelentscheidungen, nämlich das Verbot eines
Missbrauchs oder die Untersagung eines Unternehmens-
zusammenschlusses. Zusammenhänge zwischen den
Märkten spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Vor
diesem Hintergrund schlägt die Monopolkommission vor,
den Übergang in das allgemeine Wettbewerbsrecht inso-
weit „bereichsweise“ zu vollziehen, als zusammenhän-
gende Funktionsbereiche jeweils insgesamt in einem
Block in das allgemeine Wettbewerbsrecht überführt wer-
den. Der Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsentwick-
lungen auf den einzelnen sachlich relevanten Märkten in-
nerhalb eines Funktionsbereichs sollte dadurch Rechnung
getragen werden, dass wettbewerbsintensivere Märkte
mit eingriffsschwachen Maßnahmen und weniger wettbe-
werbsintensive Märkte mit entsprechend stärkeren Instru-
menten reguliert werden.  

145. Fraglich bei diesem Ansatz ist, welche Märkte zu
einem zusammenhängenden Funktionsbereich gehören
und welche nicht. Offensichtlich ist, dass die zusammen-
hängenden Funktionsbereiche heute weiter zu ziehen sind
als zu Beginn der Marktöffnung. Exemplarisch dafür ist,
dass die Bündelung von Produkten inzwischen weiter
fortgeschritten ist. Konnte man noch vor wenigen Jahren
deutlich zwischen Anbietern von Fern- und Auslands-
gesprächen sowie von Ortsgesprächen und Teilnehmer-
anschlüssen unterscheiden, spielen solche Unterscheidun-
gen heute keine Rolle mehr. Nahezu sämtliche
Marktteilnehmer  bieten Produktbündel und Komplettan-
gebote aus Schmal- und Breitbandanschluss, Telefon-
dienst und Internetnutzung an. Aus Sicht der Monopol-
kommission ist eine Deregulierung der Märkte für
Festnetzverbindungen unter Beibehaltung der sektorspe-
zifischen Regulierung der Teilnehmeranschlüsse noch
vorstellbar. Nicht mehr vorstellbar ist jedoch eine De-
regulierung einzelner Teilmärkte innerhalb eines Funk-
tionsbereichs, wie des Marktes für Festnetzverbindungen
in ausländische Mobilfunknetze, unter Beibehaltung der
Regulierung des Marktes für Festnetzverbindungen in in-
ländische Mobilfunknetze. 

146. Gegen eine bereichsweise Deregulierung spricht
jedoch, dass die Bundesnetzagentur dabei noch zögerli-
cher bei der Rückführung der Regulierung sein könnte
und ganze Bereiche aufgrund von vergleichsweise klei-
nen Problemen aus einem Vorsichtsprinzip heraus in der
Regulierung belässt, selbst wenn die Märkte schon de-
reguliert werden könnten. So wäre zu befürchten, dass es
statt zu einer Deregulierung des Marktes für Verbindun-
gen in inländische Mobilfunknetze zu einer Beibehaltung
der Regulierung des Marktes für Verbindungen in auslän-
dische Mobilfunknetze gekommen wäre. 

147. Da die Marktabgrenzung der Europäischen Kom-
mission im Rahmen der Märkteempfehlung in vielen Fäl-
len weiter ist, als dies nach wettbewerbsrechtlichen Krite-
rien der Fall wäre – die Kommission selber spricht von
„Marktbereichen“ statt von „Märkten“ –, entspricht diese
eher der Abgrenzung nach Funktionsbereichen als die

Abgrenzung der relevanten Märkte durch die Bundesnetz-
agentur. Die Monopolkommission schlägt daher trotz der
oben genannten Bedenken vor, dass sich die Überführung
von Märkten in das allgemeine Wettbewerbsrecht nicht
an der wettbewerbsrechtlichen Abgrenzung durch die
Bundesnetzagentur, sondern an den Abgrenzungen der
Märkteempfehlung orientiert. Da sich aber auch die
Märkteempfehlung der Europäischen Kommission nicht
durchgängig auf Funktionsbereiche bezieht, könnte die
Bundesnetzagentur Märkte, die funktional zusammen ge-
hören, zum Zwecke der Prüfung der Regulierungsbedürf-
tigkeit zusammenfassen, auch wenn die Empfehlung der
Europäischen Kommission sie getrennt behandelt. Die
Monopolkommission hält es für notwendig, dass die Bun-
desnetzagentur zugleich auch die Angemessenheit der
weiteren Regulierung detailliert darlegt.

148. Bei der Diskussion um den Übergang von der sek-
torspezifischen Regulierung zum allgemeinen Wettbe-
werbsrecht wird zuweilen auch die Frage nach der be-
hördlichen Anbindung gestellt. Vorstellbar ist, dass die
Missbrauchsaufsicht über Telekommunikationsmärkte,
die die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 TKG für die Re-
gulierungsbedürftigkeit nicht erfüllen, auf denen aber
gleichwohl beträchtliche Marktmacht besteht, durch die
Bundesnetzagentur statt durch das Bundeskartellamt
erfolgt. Die Bundesnetzagentur könnte die Missbrauchs-
aufsicht auf § 42 TKG stützen oder die Vorschriften des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Ver-
haltenskontrolle anwenden. Die Vorteile einer solchen in-
stitutionellen Regelung wären, dass die Missbrauchs-
aufsicht über Telekommunikationsmärkte bei der
sachnäheren Behörde bliebe und dass Probleme, die sich
aus dem Nebeneinander unterschiedlicher Rechtswege,
unterschiedlicher Behörden und unterschiedlicher Ge-
richte bei der Rechtsanwendung ergeben, minimiert wer-
den. 

149. Es sprechen allerdings auch gewichtige Argumente
gegen diesen Vorschlag. Während die Bundesnetzagentur
aufgrund ihrer spezifischen Marktkenntnisse zwar die
sachnähere Behörde für den Sektor der Telekommunika-
tion ist, bleibt das Bundeskartellamt aufgrund seiner Er-
fahrungen bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts die
sachnähere Behörde für die Aufgabe der Missbrauchsauf-
sicht über marktbeherrschende Unternehmen. Hinzu
kommt, dass die parallele Anwendung von Wettbewerbs-
recht durch verschiedene Behörden gegebenenfalls grö-
ßere Probleme für die Einheitlichkeit der Rechtsanwen-
dung aufwerfen würde als der Wechsel der Zuständigkeit
von der Bundesnetzagentur auf das Bundeskartellamt. Im
Übrigen würde sich eine sektorspezifische Zuständigkeit
der Bundesnetzagentur für die Missbrauchsaufsicht über
marktbeherrschende Unternehmen kaum auf den Bereich
der Telekommunikation begrenzen lassen. Eine Gleichbe-
handlung anderer Netzindustrien, wie der Energiewirt-
schaft, der Post und der Bahn, läge in der Natur der Sa-
che. Auf diese Weise würde die Bundesnetzagentur zu
einem „Nebenkartellamt“ werden, was mit einem Bedeu-
tungsverlust des Bundeskartellamtes einhergehen würde.
Die Monopolkommission lehnt das entschieden ab. 
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5.2 Regulierung neuer Märkte

5.2.1 Einführung eines gesetzlichen 
Freistellungstatbestandes

150. Mit dem Gesetz zur Änderung telekommunika-
tionsrechtlicher Vorschriften vom 18. Februar 2007
wurde das Telekommunikationsgesetz um eine Regelung
zur Regulierung neuer Märkte ergänzt.95 Eingefügt wurde
ein § 9a TKG, wonach neue Märkte grundsätzlich von der
Regulierung befreit sind, es sei denn, Tatsachen rechtfer-
tigen die Annahme, dass bei fehlender Regulierung die
Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten
Marktes im Bereich der Telekommunikationsdienste oder
-netze langfristig behindert wird. Eingefügt wurde zudem
eine Legaldefinition des Begriffs „neuer Markt“. Gemäß
§ 3 Nr. 12b TKG handelt es sich bei einem neuen Markt
um einen Markt für Produkte und Dienste, die sich von
bislang vorhandenen Produkten und Diensten hinsichtlich
der Leistungsfähigkeit, Reichweite, Verfügbarkeit für
größere Benutzerkreise (Massenmarktfähigkeit), des
Preises oder der Qualität aus Sicht des verständigen
Nachfragers nicht nur unerheblich unterscheiden und
diese nicht lediglich ersetzen. 

151. Auslöser der Gesetzesänderung war die Mitte des
Jahres 2005 erhobene Forderung der DTAG, ihre Investi-
tionen in ein neues glasfaserbasiertes Hochgeschwindig-
keitsnetz, das sog. VDSL-Netz, dadurch zu schützen, dass
das Netz von der Regulierung befreit wird. Unter dem
Eindruck der Ankündigung der DTAG, die Investitionen
in das neue Netz gegebenenfalls nicht vorzunehmen, hat-
ten CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ver-
einbart, zum Schutz solcher Investitionen eine Regelung
zur befristeten Freistellung neuer Märkte von der Regu-
lierung anzustreben. Bundestag und Bundesrat haben
schließlich Ende November bzw. Mitte Dezember 2006
beschlossen, das Telekommunikationsgesetz um eine ent-
sprechende Regelung zu ergänzen, die am 24. Februar
2007 in Kraft getreten ist. Unmittelbar danach hat die
Europäische Kommission gegen die Bundesrepublik
Deutschland ein Vertragsverletzungverfahren gemäß
Artikel 226 EGV eingeleitet und Ende Juni 2007 Klage
beim Europäischen Gerichtshof erhoben. Die Bundesnetz-
agentur hat Anfang Juni 2007 Auslegungsgrundsätze zu
dem neu eingeführten § 9a TKG veröffentlicht. 

152. Die Monopolkommission hat sich bereits in ihrem
Sondergutachten zur Telekommunikation im Jahr 2005
mit der Frage der Regulierung neuer Märkte befasst und
sich grundsätzlich für eine zeitweise Freistellung ausge-
sprochen.96 Einer Regelung im Telekommunikations-
gesetz stand sie allerdings skeptisch gegenüber, da an-
zunehmen sei, dass eine gesetzliche Regelung das
schwierige Problem der Unterscheidung neuer und alter
Märkte nicht leisten könne, und weil darüber hinaus eine
nationale gesetzliche Regelung überflüssig sei, da die
Freistellung eines neuen Marktes von der Regulierung be-
reits durch geltendes europäisches Telekommunikations-

recht gedeckt sei. Nicht zuletzt stand die Befürchtung im
Raum, dass eine Regelung im nationalen Rahmen, je nach
Ausgestaltung, gegebenenfalls nicht mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sei.

153. Die im Februar des Jahres 2007 in Kraft getretene
Änderung des Telekommunikationsgesetzes ist weniger
kritisch zu sehen, als zunächst befürchtet. Materiell han-
delt es sich im Wesentlichen um eine Klarstellung der
ohnehin geltenden Rechtslage. Im europäischen Tele-
kommunikationsrecht werden an verschiedenen Stellen
Aussagen des Typs gemacht, dass neue und neu entste-
hende Märkte grundsätzlich von der Regulierung auszu-
nehmen sind, dass aber auch auf neuen Märkten ein Wett-
bewerbsausschluss durch das führende Unternehmen zu
verhindern sei. Dem trägt § 9a TKG Rechnung, indem er
neue Märkte zwar grundsätzlich von der Regulierung aus-
nimmt, eine solche in begründeten Ausnahmefällen aber
gleichwohl zulässt. Problematisch ist allerdings, dass es
weder gelingt, das grundsätzliche Problem der Unter-
scheidung von neuen und alten Märkten gesetzlich vorzu-
strukturieren, noch die Ausnahme vom Grundsatz der Re-
gulierungsfreistellung an ein gerichtlich überprüfbares
Kriterium zu knüpfen. Im Ergebnis schafft die Regelung
damit mehr Rechtsunsicherheit. Ob die gegebenenfalls
verbesserten Anreizstrukturen für risikobehaftete Investi-
tionen im Telekommunikationssektor dies mehr als kom-
pensieren können, bleibt abzuwarten.

154. Der Gesetzgeber versucht das Problem der Ab-
grenzung neuer Märkte durch die Einführung einer Legal-
definition für den Begriff „neuer Markt“ zu lösen. Das
gelingt nicht. § 3 Nr. 12b TKG nennt eine Reihe von Kri-
terien, mit denen neue Produkte und Dienste von bereits
vorhandenen Produkten und Diensten zu unterscheiden
sind. Unklar bleibt, welche Bedeutung diese Kriterien im
konkreten Fall haben, ob ein oder mehrere Kriterien er-
füllt sein müssen und in welchem Verhältnis sie zueinan-
der stehen. Unklar bleibt insbesondere auch, was genau
mit einem Unterscheidungsgrad „nicht nur unerheblich“
gemeint ist, ab dem ein Produkt oder Dienst aus der Sicht
eines verständigen Verbrauchers so neu ist, dass ein neuer
Markt entsteht.

155. § 9a TKG knüpft die Möglichkeit der Regulierung
eines als neu definierten Marktes an die Voraussetzung,
dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass bei feh-
lender Regulierung die Entwicklung eines „nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes“ langfristig behindert
wird. Die Monopolkommission hat bereits früher darauf
hingewiesen, dass die Nachhaltigkeit der Wettbewerbs-
orientierung eines Marktes kein wohldefiniertes Konzept
der Wettbewerbstheorie oder Wettbewerbspolitik ist.97 Es
ist in einem hohem Maße problematisch, die Auferlegung
regulatorischer Verpflichtungen oder gar, wie in diesem
Fall, die Unterstellung eines Marktes unter die sektorspe-
zifische Regulierung von einem solchen Konzept abhän-
gig zu machen. Bei einer gerichtlichen Überprüfung einer
Entscheidung gemäß § 9a TKG muss die Bundesnetz-

95 BGBl. I 2007 S. 106, 108.
96 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 183 ff. 97 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 18.
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agentur im Zweifel nachweisen, warum mit der Entste-
hung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes
langfristig zu rechnen ist oder eben nicht. Das dürfte ihr
bereits deshalb schwer fallen, weil es sich hier um Ein-
schätzungen handelt, die zumindest teilweise auf Wertun-
gen beruhen. Die ohnehin schwierige Prognose von zu-
künftigen Wettbewerbsentwicklungen wird zudem noch
dadurch erschwert, dass der Gesetzgeber explizit eine
Langfristbetrachtung vorschreibt. Soweit die Gerichte der
Behörde bei der Auslegung des Begriffs der nachhaltigen
Wettbewerbsorientierung wegen der Unbestimmtheit des
Kriteriums einen Beurteilungsspielraum einräumen, hätte
dies jedenfalls zur Folge, dass die gerichtliche Überprüf-
barkeit von Entscheidungen gemäß § 9a TKG entschei-
dend eingeschränkt ist. 

156. Aus ökonomischer Sicht problematisch ist, dass
das Risiko einer Investition nicht allein von dem Neu-
heitscharakter eines Produktes oder Dienstes anhängt.
Insbesondere Infrastrukturinvestitionen können gerade
dann mit erheblichen Risiken behaftet sein, wenn (noch)
keine neuen Produkte und Dienste verfügbar sind. Umge-
kehrt kann eine Investition in neue Infrastrukturen relativ
risikolos sein, selbst wenn darauf neue Produkte und
Dienste erbracht werden. Für die Investitionsanreize ei-
nes Unternehmens ist jedoch das Risiko der Investition
maßgeblich, nicht ob eine Investition neue oder alte Pro-
dukte hervorbringt. Dies muss sich keineswegs decken.
Ökonomisch betrachtet geht es somit nicht um die Frage,
ob ein Markt neu ist, sondern um die Frage, ob eine
Investition risikobehaftet ist.

5.2.2 Auslegungsgrundsätze der Bundes-
netzagentur zu § 9a TKG

157. Die Monopolkommission begrüßt, dass die Bun-
desnetzagentur vergleichsweise rasch nach der Einfüh-
rung der §§ 9a und 3 Nr. 12b TKG Auslegungsgrundsätze
veröffentlicht hat. Die Regulierungsbehörde hatte bereits
im Februar 2006 mit Bezug auf den seinerzeit vorliegen-
den Referentenentwurf für eine Änderung des Telekom-
munikationsgesetzes und die Ausführungen der Mono-
polkommission in ihrem letzten Sondergutachten eine
Anhörung zur Identifizierung neuer Märkte und ihrer
regulatorischen Behandlung eingeleitet.98 Dazu waren
insgesamt 35 Stellungnahmen eingegangen, die auf der
Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht sind.
Eine Zusammenfassung der Stellungnahmen ist zudem
den Auslegungsgrundsätzen angehängt.

158. Die Bundesnetzagentur wird die Prüfungen, ob ein
Markt neu im Sinne von § 9a in Verbindung mit § 3
Nr. 12b TKG ist und ob dieser Markt gegebenenfalls zu
regulieren ist, im Rahmen der Verfahren der Marktregu-
lierung gemäß der §§ 10 und 11 TKG durchführen. Das
bedeutet, dass sowohl die Entscheidung, ob es sich um ei-
nen neuen Markt handelt, als auch die Entscheidung, ob
die Voraussetzungen für die Regulierung dieses als neu

definierten Marktes gegeben sind, der Zustimmung des
Bundeskartellamtes, der nationalen Konsultation und
dem Konsultationsverfahren mit der Europäischen Kom-
mission und den anderen nationalen Regulierungsbehör-
den gemäß § 12 TKG unterliegen. Die Monopolkommis-
sion begrüßt dies ausdrücklich, da die Beteiligung der
Europäischen Kommission und der anderen nationalen
Regulierungsbehörden divergierende Entscheidungen in-
nerhalb der Gemeinschaft über den Neuheitscharakter ei-
nes Marktes und die Frage seiner Regulierungsbedürftig-
keit verhindert. Mit der Klarstellung wird zugleich
deutlich, dass mit der Neuregelung keine Beteiligungs-
rechte verletzt werden sollen, die gegebenenfalls die
Konformität der Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht
hätten in Frage stellen können. Allerdings bezieht sich
das Konsultationsverfahren gemäß § 12 Abs. 2 TKG nur
auf Fälle, in denen „§ 10 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 eine Vor-
lage [... an die Europäische Kommission] vorsehen“. Von
Gesetzes wegen gilt das Verfahren also gerade nicht für
die Bestimmung neuer Märkte gemäß § 9a TKG; dies ist
keine Frage der Auslegung. Die Bundesnetzagentur mag
das Verfahren gleichwohl praeter legem durchführen.
Doch haben Konkurrenten darauf keinen Anspruch, so
dass sie sich auch nicht auf einen Verfahrensfehler beru-
fen können, wenn die Konsultation unterbleibt. Ob dies
mit Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, erscheint zweifel-
haft, wird aber letztlich vom Europäischen Gerichtshof
entschieden werden müssen.

159. Die Frage, ob ein Markt neu im Sinne der §§ 9a
und 3 Nr. 12b TKG ist, soll im Rahmen einer Marktab-
grenzung auf der Basis der im Wettbewerbsrecht üblichen
Kriterien erfolgen. Methodisch stellt die Regulierungs-
behörde dabei auf das Bedarfsmarktkonzept bzw. das
Konzept der funktionalen Austauschbarkeit ab. Alternativ
dazu kann der hypothetische Monopolistentest zu An-
wendung gelangen. Ergänzend will die Behörde auf die
Angebotsumstellungsflexibilität und die Homogenität der
Wettbewerbsbedingungen abstellen. Gegenstand der Prü-
fung ist stets ein Produkt oder ein Dienst, das oder der
entweder einem bereits vorhanden Markt zuzurechnen ist
oder einen eigenständigen Markt bildet. Die Kriterien des
§ 3 Nr. 12b TKG sollen dabei im Rahmen dieser Prüfung
berücksichtigt werden. Gemäß der Entscheidungsregel
der Bundesnetzagentur liegt kein neuer Markt vor, wenn
das in Rede stehende neue Produkt/der neue Dienst mit
bereits vorhandenen Produkten oder Diensten aus der
Nachfragerperspektive austauschbar ist. Die Behörde
geht von der Existenz eines neuen Marktes aus, wenn die
Austauschbarkeit mit vorhandenen Produkten oder
Diensten nicht gegeben ist. Die Formulierung des Geset-
zes, dass der Unterschied zu einem vorhanden Produkt
oder Dienst „nicht unerheblich“ sein darf, legt die Bun-
desnetzagentur dahingehend aus, dass der festgestellte
Unterschied erheblich sein muss und die Klassifizierung
als neuer Markt demnach nur in eindeutigen Fällen mög-
lich ist. 

160. In der Begründung zu § 3 Nr. 12b TKG wird aus-
geführt, dass es sich bei den relevanten Märkten sowohl
um Vorleistungs- als auch um Endkundenmärkte handeln
kann. Damit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen

98 Vgl. BNetzA, Mitteilung Nr. 79/2006, Anhörung zur Identifizierung
„neuer Märkte“ im Bereich Telekommunikation sowie zu deren regu-
latorischer Behandlung, ABl. Nr. 4 vom 22. Februar 2006, S. 703.
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die Einstufung eines Endkundenmarktes als neu auf die
Einstufung eines korrespondierenden Vorleistungsmark-
tes hat und umgekehrt. Die Bundesnetzagentur geht zu-
treffend davon aus, dass die Einstufung eines Endkunden-
marktes als neu nicht zwangsläufig auch dazu führt, den
korrespondierenden Vorleistungsmarkt als neu einzustu-
fen. Soweit neue Endkundenprodukte unter Verwendung
bereits bestehender Vorleistungen produziert werden, be-
steht in der Regel kein Wettbewerbsproblem.99 Wenn die
Vorleistung ein Bottleneck ist, unterliegt sie der Regulie-
rung und steht den Wettbewerbern zur Verfügung. Wenn
die Vorleistung kein Bottleneck ist, kann sie auf den Vor-
leistungsmärkten ohne Einschränkungen beschafft wer-
den. In beiden Fällen kann das neue Endkundenprodukt
nachgebildet werden. Ein Problem der Regulierung be-
steht nur dann, wenn mit einem neuen Endkundenmarkt
ein neuer Vorleistungsmarkt entsteht. Dabei ist nicht aus-
geschlossen, dass das neue Vorleistungsprodukt gleich-
zeitig geeignet oder gar vorzugswürdig ist, das beste-
hende Endkundenprodukt zu erstellen. 

161. Handelt es sich um einen neuen Markt, kommt die-
ser für eine sektorspezifische Regulierung gemäß Teil 2
des Telekommunikationsgesetzes grundsätzlich nicht in
Betracht. Gleichwohl ist regelmäßig zu prüfen, ob die
Voraussetzungen des § 9a TKG für das ausnahmsweise
Unterfallen unter die Regulierung gegeben ist. Metho-
disch will die Bundesnetzagentur dabei auf den Drei-Kri-
terien-Test des § 10 Abs. 2 TKG abstellen. Das ergebe
sich bereits daraus, dass § 9a Abs. 2 TKG die ausnahms-
weise Unterstellung unter die Regulierung ausdrücklich
nach den Bestimmungen der §§ 9, 10, 11 und 12 TKG
vorsehe. Gedanklich zerfällt die Prüfung der Regulie-
rungsbedürftigkeit eines neuen Marktes damit in zwei
Schritte. Zunächst sind im Rahmen einer Prognoseent-
scheidung die langfristigen Auswirkungen fehlender Re-
gulierung auf die zukünftigen Wettbewerbsentwicklun-
gen auf dem neuen Markt zu prüfen. Für den Fall, dass
diese Prüfung zugunsten einer sektorspezifischen Re-
gulierung ausfällt, wäre in einem zweiten Schritt zu
prüfen, ob die Voraussetzungen des § 10 TKG für die
Regulierungsbedürftigkeit gegeben sind. Da beide Ent-
scheidungen Prognosentscheidungen sind und ähnliche
Sachverhalte betreffen – langfristige Entwicklung der
nachhaltigen Wettbewerbsorientierung bzw. längerfristige
Tendenz zu wirksamem Wettbewerb – will die Bundes-
netzagentur beide Prüfungsschritte zusammenfassen. Da-
bei sollen im Rahmen einer Untersuchung die Vorausset-
zungen des Drei-Kriterien Tests, ergänzt um den Aspekt
der langfristigen Auswirkungen fehlender Regulierung,
geprüft werden. 

162. Die Monopolkommission sieht in der Z usammen-
fassung der beiden Prüfungsschritte des § 9a Abs. 2 TKG
kein Problem, da beide Prüfungen auf dasselbe analyti-
sche Ziel gerichtet sind, nämlich Anhaltspunkte dafür zu
finden, ob ein Markt der sektorspezifischen Regulierung

unterliegen sollte oder nicht. Sie hat bereits in früheren
Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass ein Markt, der
die drei Kriterien für die Regulierungsbedürftigkeit er-
füllt, nicht nachhaltig wettbewerbsorientiert ist, und um-
gekehrt, dass ein Markt, der diese Kriterien nicht erfüllt,
als nachhaltig wettbewerbsorientiert gelten kann.100 Da-
bei ist zu beachten, dass die nachhaltige Wettbewerbs-
orientierung nicht mit dem wettbewerbsrechtlichen Be-
griff der Abwesenheit von Marktbeherrschung bzw.
beträchtlicher Marktmacht gleichzusetzen ist. Insoweit
unterscheidet die Monopolkommission auch deutlich
zwischen der Abwesenheit einer längerfristigen Tendenz
zu wirksamem Wettbewerb und der Abwesenheit von
wirksamem Wettbewerb selbst.101 

163. Wird ein neuer Markt in einem begründeten Aus-
nahmefall als regulierungsbedürftig eingestuft, hat die
Bundesnetzagentur bei der Auferlegung von Maßnahmen
insbesondere die Ziele der Förderung von effizienten In-
frastrukturinvestitionen und der Unterstützung von Inno-
vationen zu beachten. Die Behörde legt diese Vorgabe des
§ 9a TKG dahingehend aus, dass eine Entscheidung für
Regulierung nicht dazu führen darf, dass rechtmäßige
Vorreitervorteile des führenden Unternehmens, die dieses
etwa durch Innovationen erreicht hat, verhindert oder zu-
nichte gemacht werden. Der Hinweise auf den Schutz
rechtmäßiger Vorreitervorteile bedeutet, dass unrechtmä-
ßige Vorreitervorteile, etwa solche, die sich aus der blo-
ßen Existenz von Marktmacht ergeben, nicht schützens-
wert sind. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass der
neue Markt dem Wettbewerb verschlossen bleibt. Dies
kann etwa dadurch erreicht werden, dass dem Unterneh-
men mit beträchtlicher Marktmacht, welches ein neues
Produkt bzw. einen neuen Dienst einführt, zwar einerseits
Zugangsverpflichtungen auferlegt werden, dass anderer-
seits bei der Regulierung der Zugangsentgelte gemäß den
Kosten der effizienen Leistungsbereitstellung die Investi-
tionsrisiken berücksichtigt werden. Dabei ist zu beden-
ken, dass dies durch die Regulierungsbehörde nur schwer
zu leisten sein wird, da die Risiken von Investitionen in
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die unter
anderem maßgeblich von der Wahrscheinlichkeit des
Scheiterns bestimmt werden, nur schwer quantifizierbar
sind. Vorstellbar wäre es, stattdessen auf andere Formen
der Regulierung zurückzugreifen, die die Innovationsan-
reize erhalten, ohne den Wettbewerb nachhaltig zu behin-
dern und die Option für anhaltenden Wettbewerb offen-
halten. Beispiele dafür sind Diskriminierungsverbote, die
neue Dienstemärkte für Inhalteanbieter offenhalten, oder
Resale-Verpflichtungen, die dem Pioniermonopolisten
die volle Gewinnmöglichkeit belassen, aber auch anderen
Anbietern den Aufbau von Goodwill und Kundenstäm-
men ermöglichen.102

164. Die Auslegungsgrundsätze der Bundesnetzagentur
sprechen den zeitlichen Aspekt der Freistellung von der
Regulierung nicht explizit an. Die Anbindung der Prü-

99 Vgl. Vogelsang, I., Die regulatorische Behandlung neuer Märkte im
Bereich der Telekommunikation, Gutachten für den Bundesverband
Breitbandkommunikation e. V., Boston, 14. April 2006, S. 49.

100 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 12
101 Ebenda.
102 Vgl. Vogelsang, I., a. a. O., S. 41.
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fung des § 9a TKG an das Verfahren der Marktdefinition
und Marktanalyse gemäß §§ 10 und 11 TKG bedeutet
aber automatisch, dass die Freistellung lediglich für zwei
Jahre erfolgen kann. Ob ein von der Regulierung befreiter
Markt im Rahmen einer Wiederholungsuntersuchung er-
neut als neuer Markt gekennzeichnet werden kann, ist zu-
mindest fraglich. Die Möglichkeit sollte aber prinzipiell
dann bestehen, wenn es nicht möglich ist, die Innova-
tionsaufwendungen in einem Zweijahreszeitraum zu
amortisieren. 

5.2.3 Vereinbarkeit  mit dem 
Gemeinschaftsrecht

165. Die EU-Kommission hat am 26. Februar 2006 ein
als Eilverfahren geführtes Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland eingeleitet. Sie wirft der Bundesregie-
rung vor, dass die §§ 9a und 3 Nr. 12b TKG gegen euro-
päisches Recht verstoßen. Die Bundesregierung hat zu
dem Aufforderungsschreiben der Europäischen Kommis-
sion Ende März 2007 Stellung genommen, ohne dass da-
bei die Bereitschaft – so die EU-Kommission – erkennbar
war, den geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen. Am
3. Mai 2007 hat die Kommission eine weitere, mit Grün-
den versehene Stellungnahme an Deutschland versandt
und damit die letzte Phase vor der Einreichung einer
Klage beim Europäischen Gerichtshof eingeleitet. Nach-
dem Deutschland weiterhin nicht im Sinne der Kommis-
sion reagiert hatte, reichte die Kommission Ende Juni
2007 Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ein. 

166. Die EU-Kommission nennt in ihrem Aufforde-
rungsschreiben vom 26. Februar 2006 im Wesentlichen
zwei Gründe, die für einen Verstoß gegen das Gemein-
schaftsrecht sprechen:

– Das mit den §§ 9a und 3 Nr. 12b TKG eingeführte
neue deutsche System zur Freistellung neuer Märkte
von der Regulierung umgehe das System der Markt-
definition, Marktanalyse und Auferlegung von Ver-
pflichtungen inklusive der Beteiligungsrechte, wel-
ches im Richtlinienpaket von 2002 vorgesehen ist.
Das System zur Feststellung der Regulierungsbedürf-
tigkeit komme nur in Ausnahmefällen zur Anwen-
dung, nämlich wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass es langfristig zu Wettbewerbsproblemen
kommt. Soweit auf eine Marktdefinition, Marktana-
lyse und die Auferlegung von Verpflichtungen ver-
zichtet wird, werden Beteiligungsrechte der interes-
sierten Parteien, der EU-Kommission und der anderen
nationalen Regulierungsbehörden verletzt.

– Die Regelung begrenze den Ermessensfreiraum der
nationalen Regulierungsbehörde, indem nicht die Re-
gulierungsbehörde über die Regulierung bzw. Nicht-
regulierung neuer Märkte entscheide, sondern der
nationale Gesetzgeber. Hinzu komme, dass die Bedin-
gungen, unter denen eine Regulierung neuer Märkte
möglich ist (... langfristig kein nachhaltig wettbewerbs-
orientierter Markt ...), enger („nachhaltig wettbewerbs-
orientierter Markt“) als im Gemeinschaftsrecht
(„wirksamer Wettbewerb“) oder dem Gemeinschafts-
recht fremd („langfristig“) seien. Nicht zuletzt sei das

Ermessen der nationalen Regulierungsbehörde zusätz-
lich dadurch eingeschränkt, das bei der Feststellung
der Regulierungsbedürftigkeit und der Auswahl der
Abhilfemaßnahmen bestimmte Ziele (effiziente Infra-
strukturen, Innovationen) besonders zu berücksichti-
gen sind, während das Gemeinschaftsrecht eine Her-
vorhebung bestimmter Ziele nicht kennt.

167. Nach Auffassung der Monopolkommission ist das
Argument, das deutsche System zur Freistellung neuer
Märkte von der Regulierung umgehe das im Gemein-
schaftsrecht vorgesehene System der Marktdefinition und
Marktanalyse, nur zum Teil tragfähig. Dies vor allem des-
halb, weil ein neuer Markt, der nicht Gegenstand der
Märkteempfehlung der Europäischen Kommission ist,
ohnehin nur dann dem System der Marktdefinition und
Marktanalyse unterliegt, wenn es Anzeichen dafür gibt,
dass die Kriterien für die Regulierungsbedürftigkeit vor-
liegen könnten und die Bundesnetzagentur auf eigene Ini-
tiative das Marktdefinitions- und -analyseverfahren  in-
klusive der vorgesehenen Beteiligungsrechte einleitet.
Gibt es solche Anzeichen nicht, wird der nationale Re-
gulierer auch kein Verfahren nach §§ 10 und 11 TKG
durchführen. Beteiligungsrechte der Europäischen Kom-
mission werden insoweit nicht verletzt, da das Nichtauf-
greifen eines Marktes, der nicht Gegenstand der Märkte-
empfehlung ist, auch nicht konsultations- und
konsolidierungspflichtig ist. 

168. Mit § 9a TKG führt Deutschland nun einen obliga-
torischen Test für neue Märkte ein. Im Rahmen dieses
Tests muss das Kriterium des § 9a Abs. 2 TKG überprüft
werden, nämlich ob Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass bei fehlender Regulierung die Entwicklung eines
nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes langfristig
behindert wird. Dieser Test ist zwar keine Marktanalyse
im Sinne des Gemeinschaftsrechts und des Telekommuni-
kationsgesetzes, die Bundesnetzagentur beabsichtigt aber,
den Test im Rahmen einer Marktanalyse gemäß §§ 10
und 11 TKG unter Einschluss des Konsultationsverfah-
rens gemäß § 12 TKG durchzuführen. 

169. Mehr Substanz hat die zweite Argumentationslinie
der Europäischen Kommission. Das Gemeinschaftsrecht
stellt die Feststellung der Regulierungsbedürftigkeit eines
Marktes sowie die Auswahl der geeigneten Abhilfemaß-
nahmen in das Ermessen der nationalen Regulierungsbe-
hörden. Das Ziel dieser institutionellen Ausgestaltung ist
es einerseits, die Flexibilität der Regulierung zu erhöhen.
Andererseits ist sichergestellt, dass die Kommission über
ihr Vetorecht jeweils die letzte Entscheidung trifft. § 9a
TKG determiniert nun das Verfahren zur Überprüfung der
Regulierungsbedürftigkeit durch die Bundesnetzagentur.
Damit wird der Ermessensspielraum des nationalen Re-
gulierers beschränkt. Nicht die Regulierungsbehörde ent-
scheidet darüber, ob und wie die Regulierungsbedürftig-
keit eines neuen Marktes überprüft wird, sondern das
Gesetz schreibt die Prüfung und das Prüfverfahren vor.
Hinzu kommt, dass die Bundesnetzagentur bei dieser Prü-
fung und der gegebenenfalls folgenden Regulierungsver-
fügung insoweit eingeengt ist, als dabei bestimmte Ziele
der Regulierung (effiziente Infrastrukturen, Innovationen)
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besonders zu beachten sind. Hier wird eine Gewichtung
bei den Zielen vorgenommen, die in den europäischen
Richtlinien so nicht vorgesehen ist, und es ist unklar, ob
und welche nationalen Instanzen für die Gewichtung der
Ziele zuständig sind.

170. Wenig überzeugend wiederum ist das Argument,
die Prüfung der Regulierungsbedürftigkeit neuer Märkte
hänge von dem engeren Kriterium des „nachhaltig
wettbewerbsorientierten Marktes“ ab, während das Ge-
meinschaftsrecht auf das Kriterium der „beträchtlichen
Marktmacht“ abstelle. Der Begriff des nachhaltig wettbe-
werbsorientierten Marktes wird im Telekommunikations-
gesetz definiert als Markt, auf dem der Wettbewerb so
abgesichert ist, dass er auch nach der Rückführung der
sektorspezifischen Regulierung fortbesteht. Damit wird
dieser Begriff im Telekommunikationsgesetz in einem
anderen Zusammenhang verwendet als im Gemein-
schaftsrecht (Artikel 12 Abs. 1 Zugangsrichtlinie).103 Das
Kriterium der beträchtlichen Marktmacht entscheidet
auch im Gemeinschaftsrecht nicht allein über die Regu-
lierungsbedürftigkeit eines Marktes. Zunächst müssen die
Kriterien für die Regulierungsbedürftigkeit erfüllt sein.
Reguliert wird darüber hinaus nur dann, wenn auf dem
relevanten Markt, der grundsätzlich für eine sektorspe-
zifische Regulierung in Betracht kommt, beträchtliche
Marktmacht besteht. § 9a TKG stellt diesen Zusammen-
hang nicht in Frage.

5.3 Resale

5.3.1 Gesetzlicher Anpassungsbedarf

171. Gemäß § 121 Abs. 2 TKG soll die Monopolkom-
mission in ihrem Gutachten unter anderem zu der Frage
Stellung nehmen, ob die Regelung zum Resale in § 21
Abs. 2 Nr. 3 TKG im Hinblick auf die Wettbewerbsent-
wicklung anzupassen ist. Nach dieser Vorschrift kann die
Regulierungsbehörde Betreiber öffentlicher Telekommu-
nikationsnetze, die über beträchtliche Marktmacht ver-
fügen,  verpflichten, Dritten den Zugang zu Endnutzer-
diensten zum Zwecke des Wiederverkaufs im eigenem
Namen und auf eigene Rechnung zu gewähren. Sie hat
dabei die getätigten und die zukünftigen Investitionen für
innovative Dienste zu berücksichtigen. Die Entgelte für
den Einkauf der Dienste durch den Wiederverkäufer un-
terliegen der Ex-ante-Regulierung. Gemäß § 30 Abs. 5
TKG ergeben sie sich aus einem Abschlag auf den End-
nutzerpreis, der einem effizienten Anbieter von Telekom-
munikationsdiensten die Erzielung einer angemessenen
Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglicht. Das
Entgelt entspricht dabei mindestens den Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung. Bis zum 30. Juni 2008
kann die Bundesnetzagentur nach § 150 Abs. 5 TKG den
Wiederverkauf von Anschlüssen nur in Verbindung mit
dem Wiederverkauf von Verbindungsleistungen (gebün-
deltes Resale) vorschreiben. 

172. Die Monopolkommission hat bereits in ihrem letz-
ten Sondergutachten darauf hingewiesen, dass eine An-
passung von § 21 Abs. 2 Nr. 3 TKG nur in einem be-
grenzten Rahmen möglich ist.104 Nicht möglich ist der
Verzicht auf die Vorschrift, da Resale gemäß Artikel 12
Zugangsrichtlinie zu den Regulierungsinstrumenten ge-
hört, die den nationalen Regulierungsbehörden zur Ver-
fügung stehen müssen.105 Zweifelhaft ist bereits, ob eine
wesentliche Einschränkung der Möglichkeit, Resale an-
zuordnen, wie dies in § 150 Abs. 5 TKG geschieht, mit
der Zugangsrichtlinie vereinbar ist.106 Möglich ist nach
Auffassung der Monopolkommission die Streichung von
§ 21 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 TKG.107 Hier wird geregelt, dass
die Bundesnetzagentur bei der Auferlegung einer Resale-
Verpflichtung „die getätigten und die zukünftigen Investi-
tionen für innovative Dienste zu berücksichtigen“ hat.
Was genau der Gesetzgeber mit dieser Vorgabe bezweckt,
bleibt vage. Es ist davon auszugehen, dass durch Resale-
Verpflichtungen die Innovationsanreize typischerweise
nicht nachhaltig reduziert werden, sofern die Resale-Ver-
pflichtungen nicht unangemessen sind.

5.3.2 Entbündeltes Anschluss-Resale 
als Regulierungsoption

173. In der bisherigen Regulierungspraxis hat § 21
Abs. 2 Nr. 3 TKG noch keine Anwendung gefunden. Im
Wesentlichen erklärt sich das damit, dass Resale ein In-
strument der Regulierung von Endkundenmärkten und
hier insbesondere der Anschlussmärkte ist.108 Da der End-
kundenmarkt für Breitbandanschlüsse nicht reguliert
wird, kam aus der Liste der bisherigen Märkteempfeh-
lung vor allem der Markt für Teilnehmeranschlüsse in Be-
tracht. Resale bei Teilnehmeranschlüssen ist aber dann
kein effizientes Instrument, um mehr Wettbewerb zu
erreichen, wenn Reseller gezwungen werden, Leistungen
gebündelt zu übernehmen, die sie zum Teil selber bereit-
stellen. Für Verbindungsnetzbetreiber, deren Geschäfts-
modell darin besteht, eigene Verbindungsleistungen
bereitzustellen, entfällt die Möglichkeit, ihre Angebots-
palette mittels Resale um Teilnehmeranschlüsse zu er-
weitern, da sie bei dem gemäß § 150 Abs. 5 TKG
vorgeschriebenen gebündelten Resale auch die Verbin-
dungsleistungen der DTAG übernehmen und vermarkten
müssten. Fraglich ist, ob die Bundesnetzagentur den
Wegfall der Beschränkungen in § 150 Abs. 5 TKG zum
30. Juni 2008 zum Anlass nimmt, Resale als zusätzliche
Verpflichtung auf dem Markt für den Zugang von Privat-
und Geschäftskunden zum Festnetz (Märkte 1 und 2 der
ersten Märkteempfehlung der Europäischen Kommis-
sion) aufzuerlegen, wenn die im Frühjahr 2008 anste-
hende Wiederholungsuntersuchung dazu führen sollte,

103 Die Verwendung gleicher Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung
im nationalen und im europäischen Recht ist als solches ein Problem.
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollten solche Divergenzen
vermieden werden. 

104 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 192. 
105 Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunika-
tionsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammen-
schaltung (Zugangsrichtlinie), ABl. EG, L 108 vom 24. April 2002,
S. 7.

106 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 203. 
107 Vgl. ebenda, Tz. 236.
108 Vgl. ebenda, Tz. 215 ff. 
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dass der Markt weiterhin regulierungsbedürftig ist und
dass Resale ein effizientes Instrument zur Verbesserung
der Wettbewerbsintensität ist. 

174. Die Monopolkommission geht davon aus, dass der
Markt für den Zugang von Privat- und Geschäftskunden
zum Festnetz auch für die zweite Regulierungsperiode ab
Mitte 2008 die Voraussetzungen für die Regulierungsbe-
dürftigkeit erfüllen wird. Dafür spricht sowohl die bishe-
rige Wettbewerbsentwicklung in Deutschland als auch
der Umstand, dass der Markt für den Zugang zum Fest-
netz als einziger Endkundenmarkt auch in der zweiten
Märkteempfehlung der Europäischen Kommission ent-
halten ist.109 Ob Resale gegebenenfalls als Instrument zur
Beschleunigung der Wettbewerbsentwicklung bei den
Teilnehmeranschlüssen im Festnetz in Betracht kommt,
liegt im Ermessen der Bundesnetzagentur. Nach Auffas-
sung der Monopolkommission überwiegen aus heutiger
Sicht die Argumente, die für eine Resale-Verpflichtung
sprechen.

175. Resale ist grundsätzlich geeignet, die Wettbe-
werbsintensität auf Märkten zu erhöhen, auf denen der in-
frastrukturbasierte Wettbewerb nicht oder nur langsam
vorankommt. Bei den Teilnehmeranschlüssen ist das ge-
geben. Auch wenn die Wettbewerber hier in den vergan-
genen zwei Jahren merklich zusätzliche Kunden gewon-
nen haben, liegt der Marktanteil der DTAG Ende des
Jahres 2007 immer noch bei mehr als 80 Prozent. Der
Wettbewerb beruht ganz überwiegend auf der Vorleistung
des entbündelten Zugangs zur Teilnehmeranschlusslei-
tung (TAL). Eine Voraussetzung zur Nutzung der TAL ist
die physische Anbindung an das Netz der DTAG, die in
aller Regel am Hauptverteiler erfolgt. Für 40 Prozent der
Haushalte ist diese Voraussetzung noch nicht erfüllt, d. h.
sie haben weiterhin nicht die Möglichkeit, einen alternati-
ven Anbieter von Teilnehmeranschlüssen zu wählen. Die
Erschließung des Teilnehmeranschlussnetzes der DTAG
durch die infrastrukturorientierten Wettbewerber wird
sich gegebenenfalls weiter verzögern, wenn die TAL im
Zuge des Netzausbaus der DTAG mit Glasfaser nicht
mehr an den rund 8 000 Hauptverteilern, sondern erst an
den ca. 300 000 Kabelverzeigern beginnt110 

176. Mit Hilfe des Resale können Diensteanbieter un-
mittelbar und mit vergleichsweise überschaubaren Risi-
ken den Markt für Teilnehmeranschlüsse betreten, da
keine technologiebedingten versunkenen Kosten entste-
hen. Das Argument, Anschluss-Resale gefährde das Ge-
schäftsmodell des entbündelten Zugangs zur TAL, teilt
die Monopolkommission nicht. Bei konsistenten Entgel-
ten stehen die alternativen Vorleistungen im Wettbewerb
miteinander. Hinzu kommt, dass Resale bei richtiger

Preissetzung infrastrukturbasierten Wettbewerb nicht ver-
drängt, sondern erst dadurch ermöglicht, dass Wettbewer-
ber bereits während ihres Netzaufbaus mit einer vollstän-
digen Dienstepalette am Markt sein können. Da Reseller
die Qualität ihres Produktes nicht oder nur unzureichend
selber bestimmen können und durch vertikale Integration
Verbundvorteile zwischen Produktion und Vertrieb ent-
stehen, kann Resale Anreize zu einem schrittweisen Auf-
bau eigener Infrastrukturen schaffen. 

177. Für Anschluss-Resale spricht auch die zuneh-
mende Nachfrage nach Bündelprodukten aus Anschluss-
und Verbindungsleistungen sowie nach Komplettangebo-
ten aus Schmal- und Breitbandanschluss sowie Telefonie
und Internetzugang. Verbindungsnetzbetreiber benötigen
für ein Bündelangebot den Teilnehmeranschluss. Teilneh-
mernetzbetreiber könnten mit Hilfe von Anschluss-Re-
sale ein flächendeckendes Angebot realisieren, da sie auf
diese Weise auch Endkunden in Gebieten versorgen
könnten, in denen sie ihre Infrastruktur noch nicht ausge-
baut haben. Schließlich könnten auch die Reseller von
Breitbandanschlüssen, deren Kunden weiterhin auf den
Teilnehmeranschluss der DTAG angewiesen sind, mittels
Anschluss-Resale ein Komplettangebot aus einer Hand
realisieren. 

178. Gegen Anschluss-Resale könnte sprechen, dass
mit dem Bitstrom-Zugang ab April 2008 im Prinzip ein
weiteres alternatives Vorleistungsprodukt existiert, wel-
ches Komplettangebote aus Anschluss, Telefonie und In-
ternetzugang ermöglicht.111 Zwar erhalten die Nachfrager
dabei keinen schmalbandigen Teilnehmeranschluss, son-
dern lediglich einen Breitbandanschluss, über den sie per
VoIP telefonieren. Sie könnten allerdings auf den
herkömmlichen Telefonanschluss verzichten, was bis
dahin nicht möglich ist. Anders als Resale setzt Bitstrom-
Zugang allerdings auch Infrastrukturinvestitionen voraus.
Diese fallen aber bei 73 Zusammenschaltungspunkten für
ein flächendeckendes Angebot deutlich geringer aus als
beim entbündelten Zugang zur TAL, der für die flä-
chendeckende Versorgung eine Zusammenschaltung an
8 000 Hauptverteilern erfordert. Die Monopolkommis-
sion ist allerdings skeptisch, ob ab April 2008 tatsächlich
Bitstrom-Zugang verfügbar ist. Zwar ist die Regulie-
rungsverfügung für den IP-Bitstrom-Zugang seit Septem-
ber 2006 in Kraft. Bis zum Abschluss der Vorbereitungen
für dieses Gutachten im November 2007 ist es aber nicht
gelungen, dass Standardangebot zu fixieren. Es ist nicht
damit zu rechnen, dass der noch folgende Prozess der
Entgeltregulierung kurzfristig abzuschließen ist. 

5.3.3 Resale und Entgeltregulierung

179. Gegenstand von Verfahren der nachträglichen Ent-
geltregulierung waren im Berichtszeitraum verschiedene
Angebote der DTAG zum Wiederverkauf von DSL-An-
schlüssen. Das erste Angebot im Jahr 2004, welches unter
der Bezeichnung „Resale DSL“ vermarktet wurde, bezog
sich auf Anschlüsse mit unterschiedlichen Übertragungs-

109 Commission Recommendation on relevant product and service mar-
kets within the electronic sector susceptible to ex ante regulation in
accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament
and of the Council on a common regulatory framework for electronic
communications networks and services (Second edition), C(2007)
5406 rev 1, als vorläufiges Dokument veröffentlicht am 13. Novem-
ber 2007 auf der Homepage der Generaldirektion Informationswirt-
schaft der Europäischen Kommission.

110 Vgl. dazu Abschnitt 4.1.3.6. 111 Vgl. Abschnitt 4.1.3.2.
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geschwindigkeiten und sah einen Abschlag gegenüber
den Endkundenentgelten von 11,5 Prozent vor. Aus Sicht
der Bundesnetzagentur gab es hinreichenden Anlass für
die Vermutung, dass dieser Abschlag zu einem Vorleis-
tungsentgelt geführt hat, das nicht mit den Maßstäben des
§ 28 TKG vereinbar war. Insbesondere ging das Amt da-
von aus, dass die Spanne zwischen dem Endkunden- und
Vorleistungsentgelt nicht ausreichend war, was zu einer
Preis-Kosten-Schere im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG
führte. Vor dem Abschluss des Verfahrens änderte die
DTAG ihr Angebot und erhöhte den Abschlag auf etwa
20 Prozent. Nach den internen Berechnungen des Amtes
deckt dieser Abschlag die Zusatzkosten der Reseller, wo-
mit ein Verstoß gegen die Maßstäbe des § 28 TKG nicht
mehr gegeben war. Vor diesem Hintergrund wurde das
Verfahren der nachträglichen Entgeltregulierung Mitte
des Jahres 2006 ohne eine Entscheidung beendet. 

180. Ab Ende des Jahres 2005 bot die DTAG zusätzlich
zu Resale DSL „DSL NetRental“ an. Charakteristisch für
DSL NetRental war, dass Großkunden das Produkt zu
deutlich besseren Konditionen, sprich mit höheren Ab-
schlägen auf den Endnutzerpreis, erhalten sollten als klei-
nere Abnehmer. Auch in diesem Fall wurde ein Verfahren
der nachträglichen Entgeltregulierung geführt, welches
im Mai 2006 zur Untersagung von DSL NetRental führte.
Die gestaffelten Entgelte verstießen nach Auffassung der
Bundesnetzagentur gegen § 28 Abs. 1 Nr. 2 TKG, da da-
mit einzelnen Nachfragern Vorteile gegenüber anderen
Nachfragern gleichartiger oder ähnlicher Telekommuni-
kationsdienste eingeräumt wurden, ohne dass es dafür
eine sachliche Rechtfertigung gab. Das Bundeskartellamt
kam in einem parallel geführten Missbrauchsverfahren zu
dem Ergebnis, dass DSL-NetRental zudem gegen
Artikel 82 EGV sowie §§ 19 und 20 GWB verstößt, weil
damit kleine Nachfrager von Resale-Vorprodukten gegen-
über den großen Nachfragern auf dem Endkundenmarkt
für DSL-Anschlüsse missbräuchlich behindert wurden.
Der Wettbewerbsvorteil durch niedrigere Bezugspreise
war für Großabnehmer wie United Internet AG (1&1)
und AOL Deutschland so groß, dass eine Verdrängung
der meisten übrigen Reseller drohte. 

181. Im Zusammenhang mit diesen Verfahren stellen
sich mehrere Fragen. Erstens die nach der Anwendbarkeit
des Telekommunikationsgesetzes. Die Bundesnetzagen-
tur stützt ihre Eingriffe im Rahmen der nachträglichen
Entgeltregulierung nicht auf ein Marktanalyseverfahren
gemäß §§ 10 und 11 TKG, sondern auf zwei Entscheidun-
gen zur Anordnung von Resale aus dem Jahr 2003.112 Die
dort getroffenen Feststellungen zur Frage der Marktbe-
herrschung sowie die daran geknüpften Verpflichtungen
gelten nach Meinung der Behörde gemäß § 150 Abs. 1
TKG fort. Aus Sicht der Monopolkommission ist zumin-
dest fraglich, ob die häufig als freiwillig bezeichneten Re-
sale-Angebote der DTAG ab 2004 in einem so engen Zu-
sammenhang mit den Anordnungen aus dem Jahre 2003

stehen, dass das Unterfallen unter das Telekommunika-
tionsgesetz darauf gestützt werden kann. 

182. Fraglich ist gegebenenfalls auch die Beschränkung
auf die nachträgliche Entgeltregulierung. Wenn die An-
ordnung der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2003 über
die Fortgeltung gemäß § 150 Abs. 1 TKG zu einer Zu-
gangsverpflichtung im Sinne von § 21 TKG wird, dann
unterlägen die Resale-Entgelte nicht der nachträglichen,
sondern der präventiven Entgeltregulierung gemäß § 31
TKG in Verbindung mit § 30 Abs. 5 TKG. Die Bundes-
netzagentur lehnt diese Sicht in ihrem DSL-NetRental-
Beschluss mit dem Argument ab, dass DSL NetRental
eben keine per Regulierungsverfügung auferlegte Zu-
gangsverpflichtung sei. Auch widerspreche es dem Sinn
und Zweck des § 150 Abs. 1 TKG, wenn die Überführung
einer Verpflichtung, die nach dem Telekommunikations-
gesetz 1996 der nachträglichen Regulierung unterlag, un-
ter dem Telekommunikationsgesetz 2004 zu einer Ver-
schärfung der Regulierung führen würde.  

183. Seit September 2006 bietet die DTAG anstelle von
Resale-DSL das Vorleistungsprodukt  „DSL-Wholesale“
mit Rabatten – je nach Übertragungsgeschwindigkeit des
Anschlusses – zwischen 30 und 54 Prozent auf den End-
kundenpreis an. Bei Abschlägen in dieser Größenordnung
liegt die Vermutung nahe, dass sie den Resellern auf dem
Endkundenmarkt für DSL-Anschlüsse ungerechtfertigte
Vorteile gegenüber Wettbewerbern verschaffen, die DSL-
Anschlüsse auf der Basis des entbündelten Zugangs zur
Teilnehmeranschlussleitung oder Line Sharing anbieten.
Das ist dann der Fall, wenn die Abschläge vom Endkun-
denentgelt des Incumbent größer sind als die vermeidba-
ren Kosten des Vertriebs und wenn die Endkundenent-
gelte des Incumbent als Ausgangspunkt für die
Ermittlung des Großhandelsrabatts nicht gleichzeitig den
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung entspre-
chen. 

6. Überprüfung des europäischen Rechts-
rahmens für Kommunikationsmärkte

6.1 Hintergrund und Stand des Review

184. Der europäische Rechtsrahmen für elektronische
Kommunikationsdienste aus dem Jahre 2002 ist seit Ende
2005 Gegenstand einer Überprüfung und Überarbeitung.
Der Review dient dazu festzustellen, ob und in welchem
Maße die Ziele des geltenden Rechtsrahmens erreicht
wurden. Weiterhin soll erörtert werden, welche Fortent-
wicklungen in Anbetracht der technischen und ökonomi-
schen Veränderungen notwendig sind, damit der Rechts-
rahmen den Anforderungen des Sektors in den nächsten
Jahren genügt. Der Startschuss für den Review fiel mit
dem „call for input“ am 25. November 2005.113 Die Vor-
schläge der Kommission, mit denen die öffentlichen Kon-
sultation über den künftigen Rechtsrahmen eingeleitet

112 BNetzA, Beschlüsse vom 18. Juli 2003 bzw. 15. August 2003, BK3a-
03/010. Vgl. dazu auch Monopolkommission, Sondergutachten 39,
a. a. O., Tz. 121 ff.

113 European Commission, Call for Input on the forthcoming review of
the EU regulatory framework for electronic communications and
services including review of the Recommendation on relevant markets,
Brussels, 25 November 2005.
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wurde, erschienen Ende Juni 2006.114 Die für das erste
Halbjahr 2007 vorgesehene Vorlage von Legislativvor-
schlägen durch die Europäische Kommission ist auf Mitte
November 2007 und damit auf einen Zeitpunkt nach Ab-
lauf der deutschen Ratspräsidentschaft verschoben wor-
den.115 

185. Der Rechtsrahmen aus dem Jahr 2002 besteht aus
fünf Richtlinien.116 Ziele sind die Förderung des Wettbe-
werbs, die Konsolidierung des Binnenmarktes für elek-
tronische Kommunikation sowie die Wahrung der Ver-
braucherinteressen und Nutzerrechte. Der Konvergenz
der Technologien wird insoweit Rechnung getragen, als
die Märkte technologieneutral reguliert werden. Die Defi-
nition der für die sektorspezifische Regulierung relevan-
ten Märkte erfolgt nach den Grundsätzen des allgemeinen
Wettbewerbsrechts. Der Rechtsrahmen sieht vor, dass die
Märkte periodisch überprüft werden und dass Märke aus
der Regulierung fallen, wenn dort wirksamer Wettbewerb
besteht. Die Märkte, die nach Auffassung der Europäi-
schen Kommission regulierungsbedürftig sind, werden
zusammen mit den Kriterien für die Definition der
Märkte in einer Empfehlung der Kommission aufgeführt,
die ebenfalls Gegenstand der Überprüfung ist.117 Eine
Sonderrolle nehmen die Vorschriften zum International
Roaming im Mobilfunk ein. Sie werden in Anbetracht der
Besonderheiten des Marktes im Rahmen einer eigenen
Verordnung geregelt. 

186. Die Europäische Kommission bewertet den
Rechtsrahmen aus dem Jahre 2002 positiv. Die Öffnung
der Kommunikationsmärkte ab dem Jahr 1998 hat den
Verbrauchern eine größere Auswahl an besseren und
neuen Produkten und Diensten zu deutlich niedrigeren
Preisen gebracht. Überarbeitungsbedarf besteht vor allem
bei den Verfahren im Zusammenhang mit der Definition
und Analyse der zu regulierenden Märkte sowie der Auf-
erlegung von regulatorischen Verpflichtungen. Bei den

technologischen Entwicklungen erwartet die Kommission
für die nächsten Jahre die vollständige Umstellung auf in-
ternetprotokollgestützte Netze, die zunehmende Nutzung
drahtloser Kommunikationsnetze und Zugangsplattfor-
men, den Glasfaserausbau der Anschlussnetze sowie den
Übergang zum Digitalfernsehen. Dies wird nach Auffas-
sung der Kommission weitreichende Auswirkungen auf
die vorhandenen Netze, Dienste und Endgeräte haben und
zu vielfältigen Neuerungen und innovativen Diensten
führen. 

187. Gestützt auf diese Einschätzung sieht die Europäi-
sche Kommission Änderungsbedarf am gegenwärtigen
Rechtsrahmen vor allem bei

– der Frequenzverwaltung im Bereich der elektroni-
schen Kommunikation sowie

– dem Beteiligungsverfahren bei der Definition und
Analyse der Märkte, die für eine sektorspezifische Re-
gulierung in Betracht kommen, und der Auferlegung
regulatorischer Verpflichtungen durch die nationalen
Regulierungsbehörden.

Darüber hinaus  schlägt die Kommission Änderungen bei
der Marktregulierung, der Wahrung von Verbraucher- und
Nutzerinteressen sowie bei Sicherheitsmaßnahmen vor.

Die Monopolkommission behandelt im Folgenden die
Vorschläge zur Frequenzverwaltung, zum Artikel-7-Ver-
fahren sowie zu den Änderungen bei der Marktregulie-
rung. Sie äußert sich darüber hinaus zu der Frage, ob und
in welchem Maße es sinnvoll erscheint, die Regulierung
der Kommunikationsmärkte stärker als bisher auf der Ge-
meinschaftsebene zu zentralisieren.

6.2 Vorschläge der EU-Kommission
6.2.1 Verbesserung der Frequenzverwaltung
188. Die schnelle technologische Entwicklung neuer
mobiler Dienste und die zunehmende Konvergenz hat den
Bedarf an terrestrischen Übertragungskapazitäten und da-
mit die Bedeutung von Frequenzen als knapper Resource
drastisch erhöht. Die elektronischen Kommunikations-
dienste müssen  das vorhandene Frequenzspektrum mit
anderen Anwendungsbereichen wie dem Flug- und See-
verkehr, der Raumfahrt, der Landesverteidigung usw. tei-
len. Spielräume für eine Optimierung des bestehenden
Frequenzspektrums ergeben sich aus der Digitalisierung
des Rundfunks. Es ist Aufgabe der Politik und der Regu-
lierung, die dabei entstehende „digitale Dividende“ für
die Ziele des Gemeinwohls zu nutzen.118 Ziel der Fre-
quenzregulierung ist es, Frequenzen für eine möglichst
multiple Nutzung in ausreichendem Maße und möglichst
zeitnah zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus geht es
um die Gewährleistung einer möglichst störungsfreien
Nutzung. Zusätzlich sind im Rahmen der Frequenzregu-

114 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament,
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen über die Überprüfung  des EU-Rechtsrahmens für elek-
tronische Kommunikationsnetze und -dienste, KOM(2006) 334 endg.
vom 29. Juni 2006; Commission Staff Working Document on the
Review of EU Regulatory Framework for electronic communications
networks and services, Proposed Changes, SEC(2006) 816, Brussels,
28 June 2006; Commission Staff Working Document on the Review
of EU Regulatory Framework for electronic communications networks
and services, Impact Assessment, SEC(2006) 817, Brussels, 28 June
2006.

115 Der inoffizielle Grund für diese zeitliche Verlagerung war die fehlen-
de Bereitschaft der Europäischen Kommission, ihre Vorschläge, die
in wichtigen Punkten vermeintlich nicht mit den Vorstellungen der
Bundesregierung übereinstimmen, während der deutschen Ratspräsi-
dentschaft vorzulegen. 

116 Richtlinien 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG und
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. März 2002, ABl. EG Nr. L 108 vom 24. April 2002, S. 7, 21, 33,
51 sowie ABl. L 201 vom 31. Juli 2002, S. 37.

117 Empfehlung der Kommission vom 11. Februar 2003 über relevante
Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kommunikationssek-
tors, die aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste für eine Vorabre-
gulierung in Betracht kommen, ABl. EG Nr. L 114 vom 8. Mai 2003,
S. 45.

118 Die Digitalisierung des Rundfunks, die im Jahr 2012 abgeschlossen
sein soll, erlaubt es, das Frequenzspektrum für die Programmverbrei-
tung effizienter zu nutzen. Der Frequenzbedarf sinkt. Ein Teil des
Spektrums wird frei und kann für andere Verwendungszwecke ge-
nutzt werden.  
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lierung die Interessen der professionellen, militärischen,
wissenschaftlichen und sicherheitsrelevanten Funkdienste
sicherzustellen.

189. Um das bisherige System der Frequenzverwaltung
flexibler und effizienter zu gestalten, macht die Europäi-
sche Kommission im Wesentlichen vier Vorschläge:119

– Die Einzelzuweisung von Frequenzen soll auf Fälle
begrenzt werden, in denen eine störungsfreie Nutzung
nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann. In
allen übrigen Fällen soll es stattdessen eine Allge-
meinzuweisung geben. Da die gegenseitige Beein-
trächtigung von funkgestützten Diensten vermehrt
durch technische Maßnahmen ausgeschlossen werden
kann, nimmt die Notwendigkeit ab, dies durch die
Einzelzuweisung von Frequenzspektrum zu gewähr-
leisten.

– Ein weiteres Kernelement der Flexibilisierung ist die
dienste- und technologieneutrale Frequenzvergabe.
Bisher werden Frequenzen für eine bestimmte Nut-
zung (z. B. Mobilfunk oder Radio- und Fernsehüber-
tragung) zugeteilt. Dies gilt sowohl für die Zuteilung
im Wege der Einzelzuweisung als auch für die Allge-
meingenehmigung. Zukünftig sollen die Inhaber von
Frequenznutzungsrechten eine größere Freiheit haben,
beliebige Dienste mit Hilfe von Technologien ihrer
Wahl anzubieten.

– Als Verfahren der Frequenzzuweisung sind die traditi-
onelle Administration, die Nutzung ohne zahlenmä-
ßige Beschränkung sowie marktbasierte Ansätze, ins-
besondere der Frequenzhandel, zu unterscheiden. Die
Kommission schlägt vor, den Frequenzhandel zu Las-
ten der administrativen Vergabe zu stärken. Sie ver-
spricht sich davon höhere Effektivität und Flexibilität
bei der Nutzung und Kostenersparnisse beim Zugang
zum Frequenzspektrum.

– Schließlich strebt die Kommission eine stärkere Koor-
dinierung der frequenzpolitischen Entscheidungen an.
Letztlich geht es darum, den Mitgliedstaaten in zentra-
len Feldern der Vergabe und des Managements von
Frequenzspektrum bindende Vorgaben zu machen.
Nicht zuletzt soll dazu eine „European Spectrum
Agency“ geschaffen werden. 

190. Die Bevorzugung von Allgemeingenehmigungen
bei der Vergabe von Frequenzen ergibt sich bereits aus
dem gelten europäischen und nationalen Rechtsrahmen
für elektronische Kommunikationsdienste  (Artikel 3 der
Genehmigungsrichtlinie,  § 55 Abs. 2 TKG). Daraus er-
gibt sich die Frage, inwiefern sich der nunmehr im Rah-
men des Review gemachte Vorschlag von dem ohnehin
bereits geltenden Recht unterscheidet. Die Einzelgeneh-
migung ist nur dann vorgesehen, wenn eine Allgemeinzu-
weisung nicht möglich ist (§ 55 Abs. 3 Satz 1 TKG). Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Gefahr von funk-
technischen Störungen anders nicht ausgeschlossen wer-

den kann oder wenn die Einzelzuweisung zur Sicherstel-
lung einer effizienten Frequenznutzung notwendig ist.
Sofern eine Einzelgenehmigung unumgänglich ist, sollte
nach Auffassung der Monopolkommission der Inhaber
der Frequenzen bei der Nutzung nicht unnötig einge-
schränkt werden. Zu rechtfertigen sind Einschränkungen
am ehesten zur Gewährleistung von Sicherheitsstandards. 

191. Eine im Zusammenhang mit der Frequenznutzung
bestehende Beschränkung von Technologien und Diens-
ten steht im Widerspruch zu der zunehmenden Konver-
genz der Dienste und Technologien. Technologieneutrali-
tät bedeutet, dass den Nutzern von Frequenzen möglichst
wenige Vorgaben im Hinblick auf die Übertragungstech-
nologien gemacht wird. Angemessen geregelt sein muss
lediglich die Frage technischer Störungen und Interferen-
zen. Diensteneutralität heißt, dass der Frequenzinhaber
entscheidet, welche Dienste er mittels seiner Nutzungs-
rechte anbietet. Dabei kann es zum gegenwärtigen Stand
nicht darum gehen, dass es eine vollständige Freiheit
beim Angebot von Diensten gibt. Vorgaben, die die
Dienstefreiheit beschränken, sollen am Prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit gemessen werden.

192. Die Monopolkommission teilt die Auffassung,
dass Frequenzhandel für eine effiziente Nutzung knapper
Frequenzen sorgt und den Vorzug vor der administrativen
Zuweisung erhalten sollte. Der gegenwärtige Regulie-
rungsrahmen sieht die Möglichkeit von Frequenzhandel
auch bereits vor. Dies gilt sowohl für den europäischen
Rechtsrahmen (Artikel 9 Rahmenrichtlinie) als auch für
den nationalen Rechtsrahmen. Gemäß § 62 Abs. 1 TKG
kann die Bundesnetzagentur Frequenzbereiche für den
Frequenzhandel freigeben, wenn ein entsprechendes Inte-
resse besteht. Bisher ist es dazu noch nicht gekommen, da
es entsprechende Anträge seitens der Wirtschaft nicht
gibt. Vor diesem Hintergrund sollten die Entscheidungen
darüber, welche Frequenzen für den Handel freigegeben
werden, weiterhin zwar europäisch abgestimmt, aber na-
tional getroffen werden.

193. Eine stärkere Zentralisierung frequenzpolitischer
Entscheidungen ist insbesondere für Dienste wichtig, die
gemeinschaftsweit angeboten werden. Solche Dienste
sind bislang aber eher die Ausnahme. Da zentrale admi-
nistrative Verfahren oftmals langwierig und wenig flexi-
bel sind, sprechen zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Ar-
gumente eher gegen eine stärkere Zentralisierung der
Frequenzpolitik. Stattdessen sollten die Mitgliedstaaten
zunächst einmal die Möglichkeit haben, eigene Erfahrun-
gen mit der Ausgestaltung etwa des Frequenzhandels zu
sammeln. Um die Voraussetzungen für die Entwicklung
paneuropäischer Dienste zu schaffen, reicht es gegenwär-
tig aus, dass die Verfahren, mit denen auf der nationalen
Ebene Frequenzen zugeteilt werden, transparent und be-
teiligungsoffen sind, wie es die Europäische Kommission
ja auch vorschlägt. Im deutschen Recht ist dieser Grund-
satz bereits insoweit verwirklicht, als § 61 Abs. 1 TKG
im Rahmen von Frequenzvergabeverfahren die Anhörung
der betroffenen Kreise und die Veröffentlichung der Ent-
scheidung vorschreibt. 

119 Commission Staff Working Document, SEC(2006) 817, a. a. O.,
S. 11 ff.
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194. Ablehnend steht die Monopolkommission zum jet-
zigen Zeitpunkt der Vorstellung von Medienkommissarin
Vivian Reding gegenüber, eine „European Spectrum
Agency“ zu schaffen.120 Dagegen spricht, dass die Koor-
dinierung der nationalen Frequenzpolitiken bislang in
hinreichend effizienter Weise in den dafür vorgesehenen
Gremien, etwa der Europäischen Konferenz der Verwal-
tungen für Post und Telekommunikation (Conférence
Européenne des Administrations des Postes et des Télé-
communications, CEPT) oder des Electronic Communi-
cations Committee (ECC) erfolgt. Es gibt auch keine Hin-
weise darauf, dass die dort erarbeiteten Vorschläge
national nicht beachtet werden. 

6.2.2 Weiterentwicklung des 
Beteiligungsverfahren

195. Artikel 7 Rahmenrichtlinie121 regelt das Verfah-
ren, mit dem die nationalen Regulierungsbehörden und
die Europäische Kommission für die notwendige Trans-
parenz und eine kohärente Anwendung des europäischen
Rechtsrahmens sorgen. Danach stellt eine nationale Re-
gulierungsbehörde den anderen nationalen Regulierungs-
behörden und der Europäischen Kommission die Ent-
würfe ihrer Entscheidungen zur Festlegung der relevanten
Märkte, zur Feststellung von beträchtlicher Marktmacht
und zur Auferlegung von Verpflichtungen zur Kommen-
tierung zur Verfügung. Der betroffene nationale Regu-
lierer trägt bei der Festlegung der endgültigen Entschei-
dungen den Stellungnahmen der anderen nationalen
Regulierungsbehörden und der Europäischen Kommis-
sion weitestgehend Rechnung. Bei der Festlegung der re-
levanten Märkte und der Feststellung von beträchtlicher
Marktmacht hat die Europäische Kommission ein Veto-
recht für den Fall, dass ernsthafte Zweifel an der Verein-
barkeit mit dem Gemeinschaftsrecht und den in Artikel 8
der Rahmenrichtlinie formulierten politischen Zielen und
regulatorischen Grundsätzen des Rechtsrahmens bestehen. 

196. Der in Artikel 7 Rahmenrichtlinie verankerte Kon-
sultationsmechnismus wird von der Europäischen Kom-
mission insgesamt positiv beurteilt.122 Er habe zu einer
konsequenteren Regulierung geführt, indem diese strikt
auf diejenigen Märkte begrenzt werde, auf denen ein an-
dauerndes Marktversagen besteht. Vereinheitlicht wurde
die Regulierung nach den Feststellungen der Kommission
bei der Abgrenzung der für die Regulierung relevanten
Märkte und bei der Feststellung des Bestehens oder der
Abwesenheit von beträchtlicher Marktmacht. Deutlich
weniger Übereinstimmung der nationalen Regulierungs-

entscheidungen gibt es dagegen bei den Abhilfemaßnah-
men. Solche Inkonsistenzen haben nach Auffassung der
Kommission erhebliche Auswirkungen auf den Binnen-
markt. Sie schlägt daher vor, das Vetorecht, welches bis-
her auf die Abgrenzung der relevanten Märkte und die
Feststellung beträchtlicher Marktmacht beschränkt ist,
auf die Abhilfemaßnahmen auszudehnen. Alternativ dazu
sieht Kommissarin Reding die Konstituierung einer euro-
päischen Regulierungsbehörde als effektivste Maßnahme
zur Schaffung eines Level Playing Field an.123 Eine sol-
che Behörde könnte nach dem Vorbild der Europäischen
Zentralbank oder der US-amerikanischen Federal Com-
munications Commission organisiert sein.124 Ende 2006
hat Kommissarin Reding einen weiteren alternativen Vor-
schlag gemacht. Statt die Kompetenzen der EU-Kommis-
sion zu stärken, könnte die stärkere Zentralisierung der
Regulierung dadurch erreicht werden, dass die European
Regulators Group mit Kompetenzen und Durchgriffs-
rechten auf die nationalen Regulierungsbehörden ausge-
stattet wird („enhanced ERG“). In die Diskussion ge-
bracht wurden zwei Optionen. Erstens eine Stärkung der
Beratungsfunktion der ERG, ohne dass die ERG selber
bindende Entscheidungen fällen kann. In diesem Fall
bliebe die rechtliche und politische Verantwortung bei der
Europäischen Kommission. Zweitens die Übertragung
von Entscheidungsbefugnissen auf die ERG. Diese
könnte dann sowohl gegenüber nationalen Regulierungs-
behörden als auch gegenüber Marktteilnehmern verbind-
liche Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Arti-
kel-7-Verfahren treffen. Dazu müsste die ERG
institutionell um eine Exekutiveinheit erweitert wer-
den.125 Die ERG selber steht einer solchen Ausweitung
ihrer Kompetenzen skeptisch gegenüber.

197. Das Konsultationsverfahren soll darüber hinaus ra-
tionalisiert werden. Der durch das Marktüberprüfungs-
verfahren verursachte Verwaltungsaufwand soll insge-
samt verringert werden. So könne für eine Reihe festzule-
gender Fallkategorien ein vereinfachtes Verfahren
vorgesehen werden. Um ein vereinfachtes Verfahren zu
gewährleisten, soll kurzfristig die Verfahrensempfehlung
angepasst werden. Langfristig gehe es darum, dass alle
Elemente des Artikel-7-Verfahrens, die bisher an ver-
schiedenen Stellen des Rechtsrahmens geregelt sind, in
einer Vorschrift zusammenzufassen. Dabei sollen auch
zeitliche Vorgaben für die einzelnen Verfahrensschritte
gemacht werden. 

6.2.2.1 Ausweitung der Vetobefugnisse 
der EU-Kommission

198. Die Ausweitung des Vetorechts auf die Abhilfe-
maßnahmen ist nach Meinung der Europäischen Kom-
mission notwendig, um eine größere Harmonisierung der

120 Viviane Reding, The Review 2006 of EU Telecom rules: Strengthening
Competition and Completing the Internal Market, Speech/06/422,
Annual Meeting BITKOM, Brussels, 27 June 2006, S. 5.

121 Vgl. Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtli-
nie), ABl. EG Nr. L 108 vom 24. April 2002, S. 33.

122 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament,
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen zur Überprüfung der Märkte entsprechend nach dem
Rechtsrahmen der EU, Zur Konsolidierung des Binnenmarktes für
elektronische Kommunikation, KOM(2006) 28 vom 6. Februar 2006. 

123 Vgl. Viviane Reding, a. a. O., S. 7.
124 Commission Staff Working Document, SEC(2006) 817 a. a. O., S. 19 f.
125 Schreiben von Vivian Reding an die ERG vom 30. November 2006;

Antwort der ERG an Frau Reding vom 27. Februar 2007, dokumen-
tiert wird der Schriftwechsel auf der Homepage der Generaldirektion
Informationsgesellschaft, http://ec.europa.eu/information_society/poliy/
ecomm/info_centre/documentation/com_erg_discussion/ index_en.htm
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Regulierung und die Verbesserung der Wettbewerbsbe-
dingungen auf dem gemeinsamen Markt zu erreichen.
Zwar würden von den nationalen Regulierungsbehörden
in vergleichbaren Fällen von Marktversagen im Allge-
meinen auch vergleichbare Abhilfemaßnahmen auferlegt.
Die Einzelheiten und die Umsetzung der Maßnahmen un-
terschieden sich jedoch bei den Mitgliedstaaten erheblich.
Ein Beispiel liefere etwa die Frage der Kostenorientie-
rung im Rahmen der Entgeltregulierung. So werden die
Mobilfunkterminierungsentgelte (Markt 16) in einem
Mitgliedsland auf der Basis eines Kostenmaßstabs regu-
liert, während in anderen Ländern – zum Beispiel in
Deutschland – ein Vergleichsmarktkonzept angewendet
wird. Dies erschwert nach Auffassung der Europäische
Kommission die Herausbildung gemeinsamer Märkte.
Nicht vorgesehen ist, dass die Kommission den nationa-
len Regulierungsbehörden konkret vorschreiben kann,
welche Abhilfemaßnahmen im Einzelfall aufzuerlegen
sind. Die Kommission will sich aber vorbehalten, Vor-
schläge für geeignete Maßnahmen zu unterbreiten.

199. Die Monopolkommission steht einer Ausweitung
der Vetobefugnisse auf die Regulierungsmaßnahmen
skeptisch gegenüber. Bereits die Problemanalyse der EU-
Kommission fußt auf schwankendem Grund. Der Be-
hauptung einer mangelnden Konsistenz bei der Auf-
erlegung von Abhilfemaßnahmen widerspricht eine empi-
rische Studie des Wissenschaftlichen Instituts für
Kommunikatiosdienste (WIK).126 Darin wird bei der Re-
gulierung von Vorleistungen  eine zunehmende Verein-
heitlichung der auferlegten Abhilfemaßnahmen festge-
stellt. Dies spricht nach Auffassung der Autoren dafür,
dass eine Konsistenz der Regulierung auch unter dem ge-
genwärtigen Regulierungsrahmen erreicht wird. Bei der
Regulierung von Endkundenmärkten zeigt sich allerdings
eine stärkere Differenzierung der Maßnahmen. Diese sind
nach den Feststellungen der Studie zum einen Teil den
Besonderheiten auf den nationalen Märkten geschuldet,
zu einem anderen Teil darauf zurückzuführen, dass die
Entscheidung in dem einen Land wesentlich früher als in
einem anderen Land gefallen ist. In der Zwischenzeit hat
sich der Wettbewerb auf diesem Endkundenmarkt auf-
grund der Vorleistungsregulierung weiterentwickelt. Das
zeitliche Auseinanderfallen der Regulierung führt dann
dazu, dass ein anderes Instrumentenbündel als in dem
Vergleichsland angemessen ist.127 Dieser Befund spricht
nach Auffassung der Monopolkommission nicht dafür,
dass die unterschiedlichen Maßnahmenbündel ein Pro-
blem der Regulierung sind, sondern vielmehr dafür, dass
sie eine Antwort auf die zu verzeichnenden Unterschiede
bei der Wettbewerbsentwicklung in den nationalen Märk-
ten sind.

200. Im Übrigen hat die EU-Kommission auch ohne das
Vetorecht Einfluss auf die Entscheidungen der nationalen
Regulierungsbehörden über Abhilfemaßnahmen. Sie hat
das Recht, die Entscheidungsentwürfe zu kommentieren.

Die nationalen Regulierungsbehörden müssen diese Stel-
lungnahmen weitestgehend berücksichtigen. Es gibt kei-
nen Anlass, davon auszugehen, dass dies systematisch
nicht geschieht. 

201. Eines der Ziele des Richtlinienpaketes aus dem
Jahre 2002 bestand darin, für eine stärkere Flexibilisie-
rung der Regulierung zu sorgen. Den nationalen Regulie-
rungsbehörden wurde ein breites Ermessen bei der Aus-
wahl der Instrumente eingeräumt, um flexibel auf die
Besonderheiten der nationalen Märkte abstellen zu kön-
nen. Die Einführung eines Vetos für die Kommission
würde diese Flexibilität in Frage stellen. Mit Hinweis auf
die Konsistenz von Regulierungsentscheidungen droht
eine europaweite Vereinheitlichung bei der Anwendung
von Abhilfemaßnahmen, bei der die Berücksichtigung
der nationalen Besonderheiten auf den zumeist weiterhin
noch nationalen Märkten auf der Strecke bleibt. 

202. Vorstellbar ist für die Monopolkommission ein auf
die Abhilfemaßnahmen bezogenes Vetorecht der EU-
Kommission bei Märkten mit erheblichen zwischenstaat-
lichen externen Effekten, wie dem Markt für International
Roaming.128 Vorstellbar ist außerdem ein auf bestimmte
Länder beschränktes Vetorecht, etwa wenn neue Mit-
gliedstaaten dies ausdrücklich wünschen. Ein solches
Recht könnte für einen Übergangszeitraum eingeräumt
werden. Vorstellbar wäre zudem die Ausweitung der
Vetobefugnisse auf die Abhilfemaßnahmen im Rahmen
einer Neugestaltung des Beteiligungsverfahrens. So
schlagen Haucap/Holznagel/Kühling/Vogelsang in einem
Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium eine
Deregulierungsbefugnis im Wege einer „Einbahnstraßen-
kompetenz“ vor. Danach soll die EU-Kommission ein
Veto in Bezug auf Marktdefinition, Marktanalyse und
Abhilfemaßnahmen immer dann besitzen, wenn nationale
Regulierungsbehörden die Eingriffsintensität in einem
Markt erhöhen oder gleich belassen. Dafür entfallen
sämtliche Vetorechte der Kommission, wenn die Eingriffs-
intensität in einem Markt verringert wird. Die Kommis-
sion sollte darüber hinaus Vetorechte auf allen drei Stufen
des Verfahrens bei Märkten mit signifikanten externen
Effekten haben. 

6.2.2.2 Zentralisierung der Regulierung

203. Es gibt Argumente, die für eine weitergehende
Zentralisierung der Regulierung sprechen, und Argu-
mente, die dagegen sprechen. Aus Sicht der Monopol-
kommission überwiegen derzeit die Argumente gegen die
Einrichtung einer europäischen Regulierungsbehörde mit
umfassender Zuständigkeit und gegen die Ausweitung
der Kompetenzen der ERG. Maßgeblich für diese Ein-
schätzung ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Tele-
kommunikationsdienste weiterhin auf nationalen Märkten
gehandelt wird. Die  Zentralisierung der Regulierung ist
dort sinnvoll, wo die Telekommunikationsdienste grenz-
überschreitend angeboten werden.126 Kiesewetter, W., Marktanalyse und Abhilfemaßnahmen nach dem

EU-Regulierungsrahmen im Ländervergleich, WIK Diskussionsbei-
träge Nr. 288, Februar 2007.

127 Vgl. ebenda, S. 15. 128 Vgl. dazu Tz. 25.
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204. Gegen die Zentralisierung der Regulierung auf der
europäischen Ebene sprechen die Vorteile der dezentralen
Regulierung. Ein nationaler Regulierer hat Vorteile bei
der Informationsbeschaffung und damit bei der Analyse
nationaler Märkte. Eine dezentrale Regulierung kann in
einem weitaus stärkeren Maße an den Besonderheiten na-
tionaler Märkte, wie etwa der unterschiedlichen Entwick-
lung von alternativen Infrastrukturen (Festnetz, Kabel-
netze, Mobilfunknetze), ausgerichtet werden. Ebenso
spricht die national zum Teil sehr unterschiedliche Ent-
wicklung des Wettbewerbs auf den Telekommunikations-
märkten für eine eher differenzierte Regulierung. Ein zu-
sätzliches Gewicht bekommen diese Argumente durch
die Erweiterung der Gemeinschaft. Mit dem Beitritt neuer
Mitgliedstaaten haben die Unterschiede bei den Aus-
gangsbedingungen und Marktentwicklungen eher zuge-
nommen. 

205. Gegen eine Zentralisierung der Regulierung spre-
chen nicht zuletzt die Effizienzgewinne aus einem Wett-
bewerb der Regulierungssysteme. Die Grundidee eines
Wettbewerbs der Regulierungssyste besteht darin, dass
sich bei Unsicherheit über die Wirkungen von Regulie-
rung herausstellt, welche Art und Form der Regulierung
in einer bestimmten Entwicklungsphase des Telekommu-
nikationswettbewerbs effizient und welche weniger effi-
zient ist. Zentralisierung von Regulierung würde bedeu-
ten, auf den Ideenwettbewerb der nationalen Regulierer
unter Berücksichtigung nationaler Besonderheiten bei
den Wettbewerbsentwicklungen zu verzichten.129 

206. Eine Zentralisierung der Regulierung kommt dann
in Betracht, wenn regulatorische Entscheidungen in ei-
nem Mitgliedstaat Auswirkungen auf die Wohlfahrt der
Bürger in einem anderen Mitgliedstaat haben. In diesem
Fall liegen externe Effekte der Regulierung vor. Ein Bei-
spiel dafür ist das International Roaming. Von überhöhten
Roamingentgelten profitieren inländische Mobilfunk-
anbieter und indirekt über die Quersubventionierung von
Gesprächsgebühren und Endgeräten auch inländische
Verbraucher. Belastet werden ausländische Nutzer, die im
Inland mobil telefonieren. Umgekehrt profitieren auslän-
dische Nutzer von einer strengen Regulierung der Roaming-
entgelte im Inland. Externe Effekte der Regulierung tre-
ten allerdings nur bei international handelbaren Gütern
auf. Für die Telekommunikation fehlt damit gegenwärtig
weitgehend die Relevanz, da – mit Ausnahme des Inter-
national Roaming – kaum Telekommunikationsdienste
international handelbar sind.

207. Für eine zentrale Regulierung sprechen gegebe-
nenfalls Größenvorteile auf Seiten der Bürokratie und die
Einsparung von Transaktionskosten bei den Unterneh-
men. Diese treten dann auf, wenn anstelle von 27 nationa-
len Regulierungsbehörden nur noch eine Behörde ent-
scheidet und die Unternehmen sich anstatt an mehrere
Behörden lediglich an eine wenden müssen (One-Stop-

Shop). Die bisherigen Vorschläge der Kommission laufen
allerdings nicht darauf hinaus, die nationalen Regulie-
rungsbehörden überflüssig zu machen. Größenvorteile
können auch durch Erfahrungsaustausch und eine Koor-
dinierung der Entscheidungen erreicht werden. Dies
geschieht bereits mit Erfolg im Rahmen der European
Regulators Group.

208. Das wichtigste Argument für eine Zentralisierung
der Regulierungsentscheidungen ist, dass nationale Re-
gulierer unter dem Einfluss von Politik und Interessen-
gruppen den nationalen Incumbent bevorteilen. In einer
solchen Situation ist es rational und effizient, die Ent-
scheidungsbefugnisse auf weniger abhängige Institutio-
nen auf einer höheren Ebene zu übertragen. Der Bran-
chenverband VATM sieht für Deutschland die Gefahr
einer „regulierungsökonomisch nicht gerechtfertigten Pri-
vilegierung nationaler Champions“ und fordert ein Veto-
und ein Gestaltungsrecht der EU-Kommission bei den
Abhilfemaßnahmen.130 Die Monopolkommission sieht
diese Gefahr für Deutschland heute nicht mehr in glei-
chem Maße wie früher. Eine Bevorzugung des Incumbent
ginge nicht nur zu Lasten der Wettbewerber, sondern vor
allem zu Lasten der Verbraucher, die dann nicht mehr von
den Vorteilen der Liberalisierung und Wettbewerbsinten-
sivierung profitieren könnten. Es ist durchaus vorstellbar,
dass es solche Interessenkollisionen zu Anfang der Li-
beralisierung auch in Deutschland und in den anderen eta-
blierten Staaten der Gemeinschaft gegeben hat und viel-
leicht heute noch bei den neuen Mitgliedern gibt. Für die
etablierten Mitgliedstaaten dürfte dieses Problem aller-
dings zehn Jahre nach der Marktöffnung an Bedeutung
verloren haben. 

209. Gegen die zwischenzeitlich von der Europäischen
Kommission aufgebrachte Idee, Regulierungskompeten-
zen auf die European Regulators Group zu übertragen,
spricht vor allem, dass die ERG kein Organ der Gemein-
schaft ist. Damit stellt sich sowohl die Frage nach der
Ausgestaltung eines effektiven Rechtsschutzes bei Ent-
scheidungen der ERG als auch nach der parlamentarisch-
exekutiven Kontrolle. Für ein Tätigwerden der Europäi-
schen Kommission gibt es ein etabliertes Rechtsschutz-
system. Für die ERG gibt es das nicht. Die Übertragung
von Regulierungskompetenzen auf die ERG würde dem-
nach die Entwicklung eines eigenständigen Rechtsschutz-
mechnismus erforderlich machen. Fraglich ist zudem, ob
und gegebenenfalls wie die ERG in das europäische Sys-
tem einer parlamentarisch legitimierten Verwaltung ein-
gebunden ist. Die ERG geht in ihrer heutigen Form auf
einen Beschluss der Europäischen Kommission zurück.131

Sie besteht aus den nationalen Regulierungsbehörden und

129 Vgl. Haucap, J., Kühling, J., Eine effiziente vertikale Verteilung der
Exekutivkompetenzen bei der Regulierung von Telekommunikations-
märkten in Europa, in: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Jg. 55,
2006, S. 324–356, 344.

130 Stellungnahme des VATM zur Vorbereitung dieses Sondergutachtens
der Monopolkommission vom 30. Mai 2007, S. 5 f.

131 Beschluss der Kommission vom 29. Juli 2002 zur Errichtung der
Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommu-
nikationsnetze und -dienste, 2002/627/EG, ABl. EG Nr. L 200 vom
30. Juli 2002, S. 38; geändert durch: Beschluss der Kommission vom
14. September 2004 zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur
Errichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienst, ABl. EG Nr. L 293 vom
16. September 2004, S. 30.
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soll die Kommission als beratendes Organ unterstützen.
Daneben ist sie ein Koordinierungs- und Abstimmungs-
gremium für die nationalen Regulierungsbehörden. Da
die ERG bislang keinerlei Entscheidungskompetenzen
hat, unterliegt sie keiner Fach- oder Dienstaufsicht. In der
bisherigen Diskussion um die Übertragung von Kompe-
tenzen auf die ERG ist offen geblieben, wie diese Lücke
gefüllt werden soll. 

210. Der jüngste Vorschlag zur Zentralisierung der Re-
gulierung geht dahin, eine „European Electronic Commu-
nications Market Authority“ einzurichten.132 Sie soll nach
dem Vorbild der Europäischen Zentralbank organisiert
sein und durch ein Executive Board kontrolliert werden,
dem die Präsidenten der nationalen Regulierungsbehör-
den angehören. Diese bestimmen aus ihrer Mitte den
Executive Director, der dem Executive Board vorsitzt, die
Institution leitet und diese rechtlich vertritt. Die Europäi-
sche Kommission will einen Vertreter ohne Stimmrecht in
das Executive Board schicken. Die Aufgabe der Autho-
rity soll im Wesentlichen darin bestehen, die Europäische
Kommission und die nationalen Regulierungsbehörden
bei Fragen der Regulierung zu beraten und zu unterstüt-
zen. So soll die Institution unter anderem bei Artikel-7-
Verfahren auf Nachfrage der Kommission innerhalb von
vier Wochen eine Stellungnahme abgeben. Nationale Re-
gulierungsbehörden sollen unterstützt werden, wenn
diese einen Markt nicht innerhalb einer bestimmten Zeit
analysiert haben. Darüber hinaus die berät die Authority
die Europäische Kommission bei der Identifizierung
transnationaler Telekommunikationsmärkte und soll ein
Register über die Nutzung von Frequenzen in den Mit-
gliedstaaten aufbauen. Weiterhin ist geplant, dass sie jähr-
lich einen Bericht über die Entwicklungen innerhalb des
Sektors für elektronische Kommunikationsdienste vor-
legt, der die Barrieren identifiziert, die einem einheitli-
chen Markt für Kommunikationsdienste entgegenstehen. 

211. Mit der Idee einer European Electronic Communi-
cations Market Authority vermeidet die Europäische
Kommission zwar auf den ersten Blick Unzulänglichkei-
ten bisheriger Vorschläge zur Zentralisierung der Re-
gulierung, wie die fehlende Unabhängigkeit und die
fehlende parlamentarische Kontrolle der Regulierungsin-
stanz. Gleichwohl bleiben Unklarheiten im Hinblick dar-
auf, wie die regulatorischen Zuständigkeiten zwischen
der Authority, der Europäischen Kommission und den na-
tionalen Regulierungsbehörden letztendlich abgegrenzt
werden sollen. Offenbar soll die Institution zunächst
keine eigenständigen Regulierungszuständigkeiten be-
sitzen. Offen bleibt die Frage, welche Bedeutung die
Stellungnahmen und Analysen der Authority für die
Entscheidungsfindung der eigentlichen Regulierungs-
instanzen Europäische Kommission und nationale Regu-
lierungsbehörden haben sollen. 

6.2.2.3 Rationalisierung des 
Beteiligungsverfahrens

212. Das Artikel-7-Verfahren sieht vor, dass die natio-
nalen Regulierungsbehörden alle drei Schritte – Markt-
abgrenzung, Marktanalyse und Abhilfemaßnahmen – bei
sämtlichen für die Regulierung in Betracht kommenden
Märkten bei der EU-Kommission notifizieren müssen.
Die anderen nationalen Regulierungsbehörden sind zu
konsultieren. Das Verfahren wird nahezu durchgängig als
zu zeitaufwändig und bürokratisch kritisiert. Die Kom-
mission schlägt nun vor, den durch das Verfahren ver-
ursachten Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die
Mitteilungsanforderungen für Entwürfe zur Marktabgren-
zung und Marktanalyse zu vereinfachen. Im Wesentlichen
geht es darum, die Mitteilungsanforderungen bei „glas-
klaren“ Fällen herunterzuschrauben und sich auf die we-
niger eindeutigen Fälle zu konzentrieren. Dabei sollen die
Verfahren unter anderem dadurch verkürzt werden, dass
eine einheitliche Notifizierung für alle drei Schritte einge-
führt wird. Um ein solches vereinfachtes Verfahren zu ge-
währleisten, soll kurzfristig die Verfahrensempfehlung
angepasst werden. Langfristig geht es darum, alle Ele-
mente des Artikel-7-Verfahrens, die bisher an verschiede-
nen Stellen des Rechtsrahmens geregelt sind, in einer
Vorschrift zusammenzufassen. Dabei sollen auch zeitli-
che Vorgaben für die einzelnen Verfahrensschritte ge-
macht werden. 

213. Die Monopolkommission begrüßt diese Vor-
schläge. Die Verringerung der Mitteilungsanforderungen
wird dazu beitragen, die Verfahren zu beschleunigen.
Dasselbe gilt für die Einführung zeitlicher Vorgaben für
die einzelnen Verfahrensschritte. Nach Auffassung der
Monopolkommission sollten zudem die obligatorischen
Beteiligungsrechte der jeweils anderen nationalen Regu-
lierungsbehörden überdacht werden.133 Bisher haben
diese zwar nicht zu einer Verlängerung der Verfahren bei-
getragen. Dies aber nicht deshalb, weil sie besonders effi-
zient ausgeübt, sondern vielmehr, weil sie so gut wie nie
ausgeübt werden. Vermutlich würde es ausreichen, wenn
das Konsultationserfordernis auf Märkte mit erheblichen
zwischenstaatlichen externen Effekten begrenzt würde. 

214. Die Monopolkommission hat bereits in ihrem letz-
ten Sondergutachten zur Telekommunikation für eine Zu-
sammenfassung der Schritte Marktdefinition, Marktana-
lyse und Auferlegung von Abhilfemaßnahmen plädiert.134

Insoweit sollten auch alle drei Verfahrensschritte einheit-
lich notifiziert werden. Ausdrücklich hingewiesen sei
aber darauf, dass damit keine Ausweitung der Vetorechte
der EU-Kommission auf die Abhilfemaßnahmen verbun-
den ist. Die in diesem Zusammenhang diskutierte Gefahr
eines „strategischen Veto“, bei dem die Kommission ihre
Vetomöglichkeit bei der Marktanalyse nutzt, um eine Re-
gulierungsmaßnahme zu blockieren, sollte nach Auffas-
sung der Monopolkommission nicht überbewertet wer-
den. Ein Abweichen von der Regel der einheitlichen
Notifizierung sollte aber möglich sein. 132 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the

Council establishing the European Electronic Communications Market
Authority (presented by the Commission), COM(2007) 699 rev 2,
veröffentlicht am 13. November 2007 auf der Homepage der Gene-
raldirektion Informationswirtschaft der Europäischen Kommission.

133 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 243.
134 Ebenda.
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6.2.3 Funktionale Separierung

215. Nach den Plänen der EU-Kommission soll die
funktionale Separierung als ein zusätzliches Instrument
der Regulierung in die Zugangsrichtlinie aufgenommen
werden.135 Danach können nationale Regulierungsbehör-
den einem vertikal integrierten Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht auferlegen, das Zugangsnetz
ganz oder teilweise in ein funktional getrenntes separates
Unternehmen innerhalb des Konzernverbundes auszu-
gliedern. Der Netzzugang wird von diesem Unternehmen
als Vorleistungsprodukt gegenüber den Wettbewerbern
und dem Incumbent diskriminierungsfrei vermarktet.
Nach Auffassung der Europäischen Kommission führt
funktionale Separierung zu mehr Wettbewerb auf den
nachgelagerten Endkundenmärkten, weil es in signifikan-
ter Weise die Anreize zur Diskriminierung verringert. Na-
tionale Regulierungsbehörden sollen die Verpflichtung in
Ausnahmefällen verhängen können, wenn keine oder nur
geringe Aussichten auf Infrastrukturwettbewerb bestehen
und es mit anderen Instrumenten nicht gelingt, das Dis-
kriminierungsverbot in einer effizienten Weise durchzu-
setzen. 

216. Als Modell für die funktionale Separierung dient
offensichtlich Openreach, die ausgegliederte Netzbe-
triebsgesellschaft der British Telecom Group (BT). Open-
reach wurde zu Beginn des Jahres 2006 aufgrund von
Vereinbarungen zwischen der britischen Regulierungsbe-
hörde Ofcom und BT gegründet. Ofcom hatte BT mit der
Zerschlagung gedroht, da es Wettbewerber beim Netz-
zugang diskriminiere. BT hatte daraufhin einer Separie-
rung ihres lokalen Netzbetriebs zugestimmt. Die BT
Group besteht seitdem aus den vier Konzernbereichen BT
Global Services, Openreach, BT Wholesale und BT
Retail. Openreach betreibt und vermarktet das lokale Zu-
gangsnetz der BT, bleibt allerdings weiterhin vollständig
im Eigentum der BT. Openreach verfügt über ein eigenes
Management mit eigenen Incentiveregeln. Es gibt keine
operationalen oder Management-Zusammenhänge mit
den übrigen Gesellschaften der BT Group. Ziel der Aus-
gliederung ist es, den Wettbewerbern den diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu dem lokalen Netz der BT
– „equivalence of access“ – zu verschaffen. 

217. Eine Parallele findet sich in der Verpflichtung zur
funktionalen Separierung in der Energiewirtschaft. Die
Gemeinschaft hat hier im Jahr 2003 die Verpflichtung
zum Unbundling eingeführt.136 Im deutschen Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) sind diese Vorgaben in der
Form einer rechtlichen, operationellen, informellen und

buchhalterischen Entflechtung (§§ 6 bis 10 EnWG) um-
gesetzt.137 Im September 2007 hat die Europäische Kom-
mission zudem eine eigentumsrechtliche Entflechtung
oder alternativ dazu den unabhängigen Netzbetreiber
(Independent System Operator) vorgeschlagen.138 Gegen-
wärtig ist noch nicht deutlich, wie die für den Tele-
kommunikationsbereich vorgeschlagene funktionale Se-
parierung im Detail ausgestaltet werden soll. Die
Zielsetzung besteht jedenfalls in der Durchsetzung des
Diskriminierungsverbotes beim Netzzugang, der Verhin-
derung von Quersubventionen und letztlich der Förde-
rung des Wettbewerbs auf den nachgelagerten Endkun-
denmärkten. 

218. Die Monopolkommission steht dem Vorschlag, die
funktionale Separierung als Instrument der Telekommu-
nikationsregulierung einzuführen, skeptisch gegenüber.
Dies vor allem, weil sie keine Notwendigkeit sieht, in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium der Wettbewerbsentwick-
lung auf den Märkten der Telekommunikation ein solch
restriktives Instrument der Regulierung neu einzuführen.
Vorauszusetzen wäre, dass die bisherige Regulierung der
Zugangsmärkte fehlgeschlagen ist oder fehlzuschlagen
droht. Dafür gibt es nach Auffassung der Monopolkom-
mission aber keine Anzeichen. Dagegen spricht bereits,
dass die Wettbewerbsentwicklung auf den Endkunden-
märkten der Telekommunikation in der Gemeinschaft so
weit fortgeschritten ist, dass der größte Teil der Endkun-
denmärkte inzwischen aus der sektorspezifischen Regu-
lierung entlassen werden soll. 

219. Die funktionale Separierung kann vor allem zu Be-
ginn der Liberalisierung eines Sektors mit ausgeprägter
Monopolresistenz der Infrastruktur sinnvoll sein. Daher
beurteilt die Monopolkommission die bestehenden Ent-
flechtungsbestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes
für die Bereiche Strom und Gas grundsätzlich positiv.139

Sie hatte sich auch zu Beginn der Liberalisierung der Te-
lekommunikationsmärkte in Deutschland für eine verti-
kale Desintegration der DTAG in Form der Ausgliede-
rung des Breitbandkabelnetzes ausgesprochen.140 Ziel
dieser Separierung, die vor allem als eigentumsrechtliche
Entflechtung Sinn gemacht hätte, war es, das Substitu-
tionspotential des Breitbandkabelnetzes auf der sog. letz-
ten Meile zu erschließen. Aus der damaligen Perspektive
war der Umstand, dass die DTAG mit dem Telefonnetz
und dem Fernsehkabelnetz die beiden einzigen ausgebau-
ten festen Zugangsinfrastrukturen in einer Hand vereinte,
ein wesentlicher Hemmschuh für die Entwicklung des
Wettbewerbs in der Telekommunikation. Hinzu kam, dass
eine eigentumsrechtliche Entflechtung seinerzeit recht-
lich weniger problematisch gewesen wäre, da sich die
DTAG noch vollständig im Eigentum des Bundes befand. 

135 Eingefügt in die Zugangsrichtlinie werden soll ein neuer Art. 13a;
vgl. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory
framework for electronic communications networks and services,
2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic commu-
nications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation
of electronic communications networks and services, COM(2007)
697 final, Brussels, 13 November 2007.

136 Vgl. Elektrizitätsrichtlinie 2003/54/EG, ABl. EU Nr. L 176 vom
15. Juli 2003, S. 37; Gasrichtlinie 2003/55/EG,  ABl. EU Nr. L 176
vom 15. Juli 2003, S. 57.

137 Vgl. Monopolkommission, Strom und Gas 2007: Wettbewerbsdefizi-
te und zögerliche Regulierung, Sondergutachten 49, Bonn, Novem-
ber 2007, Tz. 230 ff. und 466 ff.

138 Vgl. ebenda, Tz. 601 ff.
139 Vgl. ebenda, Tz. 473.
140 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbspolitik in Zeiten des Um-

bruchs, Hauptgutachten 1994/1995, Baden-Baden 1996, Tz. 63 f. 
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220. In einem fortgeschrittenen Stadium der Wettbe-
werbsentwicklung mit einem bereits ausgeprägten Wett-
bewerb auf den Endkundenmärkten und einem zuneh-
menden Wettbewerb der Infrastrukturen kann die
strukturelle Separierung vor allem als freiwillige Maß-
nahme des regulierten Unternehmens dazu beitragen, die
Regulierung der Endkundenmärkte überflüssig werden zu
lassen. So hatte die Monopolkommission in ihrem zwei-
ten Sondergutachten gemäß § 81 Abs. 2 TKG 1996 vor-
geschlagen, dass die DTAG die seinerzeit bereits wettbe-
werbliche Fernnetzebene von der noch weitgehend
monopolistisch geprägten Ortsnetz- und Teilnehmeran-
schlussebene aufgrund eigener Initiative strukturell
trennt, um dadurch der präventiven Regulierung der Fern-
netzebene zu entgehen.141 

221. Vorteilhaft ist die funktionale Separierung insbe-
sondere dann, wenn es gelingt, die Anreizstrukturen der
Netzbetriebsgesellschaft insoweit zu verändern, dass
nicht mehr die bloße Zulieferung von Netzdiensten für
das vertikal integrierte Unternehmen, sondern die wert-
schöpfende Bereitstellung von Netzzugangsleistungen für
sämtliche Nachfrager im Vordergrund steht. Dazu ist es
unabdingbar, dass neben die gesellschaftsrechtliche Aus-
gliederung die Eigenverantwortlichkeit des Netzbetriebs
inklusive einer klaren Trennung der personellen Ressour-
cen tritt. Zu gewährleisten ist darüber hinaus, dass der
Netzbetreiber wirtschaftlich sensible Informationen auch
gegenüber dem Mutterkonzern vertraulich behandelt.
Gleichwohl werden die Anreize zur Diskriminierung
nicht vollständig entfallen, wenn die Netzbetriebsgesell-
schaft im Eigentum des vertikal integrierten Incumbent
verbleibt. 

222. Nachteilig wiederum wirkt, dass eine funktionale
Separierung die vorhandenen Verbundvorteile der Inte-
gration zunichte machen kann. Das kann zumindest vo-
rübergehend Auswirkungen auf die Kosten des Netzbe-
triebs und damit die Kosten des Netzzugangs haben.
Schwerer noch wiegt, dass die funktionale Separierung
und der diskriminierungsfreie Netzbetrieb die Anreize für
alternative Anbieter mindert, in eigene Netze zu investie-
ren. Damit wird letztlich ein dauerhafter Regulierungsbe-
darf konstituiert. Zu rechtfertigen wäre dies nur, wenn die
Duplizierung einer Infrastruktur langfristig auszuschlie-
ßen ist. Gerade dies ist aber bei der Telekommunikation
– anders als bei der leitungsgebundenen Energie – nicht
der Fall. Bei den Infrastrukturen der neuen Generation,
den sog. Next Generation Networks (NGN), ist darüber
hinaus unklar, wo sich Bottlenecks befinden und wo Re-
gulierung stattfinden soll.

6.2.4 Beschleunigung von Rechtsmitteln

223. Die Europäische Kommission bezeichnet die Aus-
setzung von Regulierungsentscheidungen durch nationale
Gerichte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes als
eines der Hauptprobleme bei der Anwendung des Rechts-
rahmens. Dem stehe Artikel 4 Rahmenrichtlinie ent-

gegen, worin es heißt, dass ein Beschluss der nationalen
Regulierungsbehörden bis zum Abschluss eines Be-
schwerdeverfahrens in Kraft bleibt, sofern die Be-
schwerdeinstanz nicht anders entscheidet. Sie schlägt
daher vor, die routinemäßige Aussetzung von Regulie-
rungsentscheidungen durch nationale Gerichte dadurch
zu beheben, dass auf der EU-Ebene Kriterien für die Aus-
setzung der Entscheidungen festgelegt werden.

224. Die Monopolkommission sieht das Problem, wel-
ches sich für die Durchsetzung von Regulierungsent-
scheidungen ergibt, wenn das betroffene Unternehmen
sich bereits dadurch der Regulierung zumindest auf Zeit
entziehen kann, indem es Rechtsmittel einlegt. Um dies
zu verhindern, kann der Gesetzgeber den sofortigen Voll-
zug vorsehen. § 137 Abs. 1 TKG sieht vor, dass Wider-
spruch und Klage gegen Entscheidungen der Bundes-
netzagentur keine aufschiebende Wirkung haben. Eine
Aussetzung des sofortigen Vollzugs ist nur in begründe-
ten Fällen möglich und durch das Gericht anzuordnen.
Der Monopolkommission liegen keinen Anhaltspunkte
dafür vor, dass die Verwaltungsgerichte in Deutschland
den Vollzug von regulierungsbehördlichen Entscheidun-
gen „routinemäßig“ – was wohl heißen soll, auch in unbe-
gründeten Fällen – aussetzen. Im Zweifel müsste die Pra-
xis der Gerichte einer umfassenden Überprüfung
unterzogen werden. 

225. Der Vorschlag der Kommission, auf EU-Ebene
Kriterien für die Aussetzung des Vollzugs von Entschei-
dungen der Bundesnetzagentur festzulegen, wird kritisch
diskutiert, weil eine Gemeinschaftszuständigkeit im Be-
reich des Verwaltungsverfahrensrechts umstritten ist. Pro-
blematischer als die Zuständigkeitsfrage ist allerdings,
dass der Vorschlag darauf hinausläuft, ein sektorales Ver-
waltungsverfahrensrecht zu schaffen. Die Monopolkom-
mission sieht hierfür kein Bedürfnis und hält eine solche
Entwicklung aus systematischen Gründen für bedenklich.

6.2.5 Behandlung paneuropäischer Märkte
226. Die Entwicklung gesamteuropäischer oder auf den
Binnenmarkt ausgerichteter Kommunikationsdienste
scheitert oder ist mit einem zu großem Aufwand verbun-
den, weil die notwendigen Genehmigungen und die Nut-
zungsbedingungen (Rufnummern, Frequenzen) national
festgelegt werden. Um dies zu ändern, schlägt die EU-
Kommission vor, in einem Gemeinschaftsverfahren ge-
meinsame Nutzungsbedingungen und Genehmigungsre-
gelungen zu vereinbaren. Dieser Ansatz soll allerdings
nur für ausgesuchte Fälle, z. B. Satellitenkommunika-
tionsdienste gelten. Die Durchsetzung und Überwachung
der Genehmigungsinhalte soll von den Mitgliedstaaten
übernommen werden.

227. Die Monopolkommission teilt die Auffassung,
dass die Einführung paneuropäischer Dienste auf der
Grundlage einer gemeinschaftsweiten Genehmigung er-
folgen sollte. Problematisch in diesem Zusammenhang ist
allerdings die Abgrenzung gemeinschaftsweiter von na-
tionalen Märkten. Bisher fehlt es an einem Abgrenzungs-
konzept, welches die Identifizierung paneuropäischer
Märkte eindeutig sicherstellt. Ohne ein klares Abgren-141 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 33, a. a. O., Tz. 198 ff.
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zungskonzept besteht die Gefahr, dass solche Abgrenzun-
gen im Zweifel eher weit ausgelegt werden. Letztlich
könnte das dazu führen, eine europäische Regulierung
„durch die Hintertür“ einzuführen. 

6.3 Offene Fragen

6.3.1 Unklare Wettbewerbskonzeption 

228. Die Monopolkommission teilt die Auffassung der
Bundesregierung, dass dem jetzigen Richtlinienrecht
keine schlüssige Wettbewerbskonzeption zu entnehmen
ist.142 Dies betrifft das Verfahren der Marktdefinition und
Marktanalyse ebenso wie die Marktabgrenzung. Diese
Fragen sind letztlich entscheidend dafür, ob sich die sek-
torspezifische Regulierung auf „Märkte“ im Sinne des
Wettbewerbsrechts oder auf „Marktbereiche“ im Sinne
des Telekommunikationsrechts bezieht und wie letztlich
der Übergang von der Regulierung in das allgemeine
Wettbewerbsrecht erfolgt. Dieselben konzeptionellen
Probleme finden sich im Übrigen im deutschen Telekom-
munikationsgesetz.143 Ursächlich dafür ist allerdings der
EU-Rechtsrahmen, der im Telekommunikationsgesetz
2004 umgesetzt ist. Eine Klarstellung im Hinblick auf die
Wettbewerbskonzeption muss zunächst auf der Ebene des
Gemeinschaftsrechts erfolgen. Der nationale Gesetzgeber
hat diese dann nachzuvollziehen.

229. Im Rahmen der Marktdefinition gemäß Artikel 15
Rahmenrichtlinie wird anhand des Drei-Kriterien-Tests
entschieden, ob ein Markt unter die sektorspezifische Re-
gulierung fällt. Ein Kriterium für die Regulierungsbedürf-
tigkeit eines Marktes ist das Fehlen einer längerfristigen
Tendenz zu wirksamem Wettbewerb. Konzeptionell steht
damit das Problem im Raum, wie über die Regulierungs-
bedürftigkeit eines Marktes entschieden werden kann,
ohne dass bereits die erst für die folgende Stufe vorgese-
hene Marktanalyse gemäß Artikel 16 Rahmenrichtlinie
zur Feststellung beträchtlicher Marktmacht durchgeführt
wird. Konzeptionelle Probleme im Rahmen der Markt-
abgrenzung ergeben sich daraus, dass die Festlegung
sachlich und räumlich relevanter Märkte, die für eine sek-
torspezifische Regulierung in Betracht kommen, in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen des Wettbewerbs-
rechts erfolgen soll. Ein Teil der Märkte, die nach der
Empfehlung der Europäischen Kommission über rele-
vante Produkt- und Dienstemärkte für eine Vorabregulie-
rung in Betracht kommen, sind allerdings nicht nach den
Verfahren des Wettbewerbsrechts und den dort üblichen
ökonomischen Kriterien abgegrenzt, sondern sehr viel
weiter. Richtigerweise spricht die Empfehlung selber bei
diesen Sachverhalten von „Marktbereichen“, die aus ei-
ner Anzahl getrennter Einzelmärkte bestehen.144 Konzep-
tionell führt dies zu der Frage, wie für einen Markt, der
nicht nach den Kriterien und Verfahren des Wettbewerbs-

rechts abgegrenzt ist, eine wettbewerbsrechtliche Analyse
im Hinblick auf das Bestehen wirksamen Wettbewerbs
durchgeführt werden kann.

230. Das Fehlen einer schlüssigen Wettbewerbskonzep-
tion zeigt sich zudem auch daran, dass im geltenden
Rechtsrahmen verschiedene Wettbewerbsbegriffe für un-
terschiedliche Sachverhalte verwendet werden, ohne dass
deutlich wird, in welchem Verhältnisse die Begriffe zu-
einander stehen. Im Rechtsrahmen finden sich neben dem
zentralen Begriff des wirksamen Wettbewerbs die Be-
griffe „fairer Wettbewerb“, „nachhaltiger Wettbewerb“,
„effektiver Wettbewerb“ oder „langfristig gesicherter
Wettbewerb“. Der zentrale Begriff des „wirksamen Wett-
bewerbs“ wird zudem in unterschiedlicher Weise benutzt.
Zum einen ist der wirksame Wettbewerb Ziel der Regu-
lierung, an anderen Stellen scheint er mehr im Sinne eines
„Fehlens beträchtlicher Marktmacht“ verwendet zu wer-
den. Nach Auffassung der Monopolkommission sollte der
Richtliniengeber den Review dazu nutzen, die Begriffs-
vielfalt zu reduzieren und auf der Ebene des Rechtsrah-
mens eine klare Wettbewerbskonzeption zu formulieren. 

231. Problematisch ist zudem, dass Regulierungsrecht
und allgemeines Wettbewerbsrecht unterschiedliche Be-
griffe für gleiche Sachverhalte verwenden, das Wettbe-
werbsrecht den Begriff der Marktbeherrschung und das
Regulierungsrecht den Begriff der beträchtlichen Markt-
macht. Bei beiden Begriffen soll es sich nach den Leitli-
nien der Europäischen Kommission zur Marktanalyse
und Feststellung beträchtlicher Marktmacht allerdings
grundsätzlich um dasselbe handeln.145 Demgemäß erfolgt
die Definition der für die sektorspezifische Regulierung
relevanten Märkte nach den Grundsätzen des allgemeinen
Wettbewerbsrechts. Hinzu kommt, dass Telekommunika-
tionsmärkte, die nicht (mehr) die Kriterien für die Regu-
lierungsbedürftigkeit erfüllen, dem allgemeinen Wettbe-
werbsrecht unterstehen. Vor diesem Hintergrund macht es
nach Auffassung der Monopolkommission keinen Sinn,
bei der Telekommunikationsregulierung den Begriff der
beträchtlichen Markmacht und im Wettbewerbsrecht den
der Marktbeherrschung zu verwenden. Das Nebeneinan-
der verschiedener Begriffe kann dazu führen, dass sie
sich materiell aufgrund unterschiedlicher Auslegungen in
verschiedene Richtungen entwickeln. Nicht auszuschlie-
ßen wäre dann, dass die telekommunikationsrechtliche
Analyse eines Sachverhaltes das Bestehen von beträchtli-
cher Markmacht verneint, während die wettbewerbsrecht-
liche Analyse Marktbeherrschung feststellt. 

6.3.2 Verankerung der Regulierungs-
konzeption im Rechtsrahmen

232. Die Regulierungsbedürftigkeit von Telekommuni-
kationsmärkten wird mit dem sog. Drei-Kriterien-Test
festgestellt. Der sektorspezifischen Regulierung unterlie-
gen danach Märkte, die (i) durch beträchtliche und anhal-

142 Vgl. Stellungnahme der Bundesregierung der Bundesrepublik
Deutschland zur Mitteilung der Kommission über die Überprüfung
des EU-Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste, S. 6.

143 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O., Tz. 170 ff. 
144 Erwägungsgrund 8 der Märkteempfehlung der EU-Kommission.

145 Vgl. Leitlinien der Kommission zur Marktanalyse und Ermittlung be-
trächtlicher Marktmacht nach dem gemeinsamen Rechtsrahmen für
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, ABl. EG Nr. C 165
vom 11. Juli 2002, S. 6, Rn. 4 f.
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tende Marktzutrittsschranken gekennzeichnet sind, (ii) in
absehbarer Zeit nicht zu wirksamem Wettbewerb tendie-
ren und bei denen (iii) das allgemeine Wettbewerbsrecht
zur Lösung des festgestellten Wettbewerbsproblems nicht
ausreicht. Sind diese drei Kriterien nicht kumulativ er-
füllt, ist sektorspezifisches Recht nicht anwendbar. Ge-
gebenenfalls vorhandene Wettbewerbsprobleme sind
dann mit den Mitteln des allgemeinen Wettbewerbsrechts
zu bekämpfen. Mit Hilfe eines auf der EU-Ebene ange-
wendeten Drei-Kriterien-Tests ermittelt die Kommission
die Liste von Märkten, die aus ihrer Sicht für eine Vorab-
regulierung in Betracht kommen. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden sind weitestgehend an die Empfehlungen
der EU-Kommission gebunden. In Deutschland wird die
Regulierungsbedürftigkeit der vorgegebenen Märkte
durch einen nationalen Drei-Kriterien-Test nochmals
überprüft. Nach Auffassung der EU-Kommission ist das
nicht zwingend. 

233. Aus Sicht der Monopolkommission ist der Drei-
Kriterien-Test ein schlüssiges Konzept zur Feststellung
der Regulierungsbedürftigkeit von Telekommunikations-
märkten. Da das Testverfahren bisher nicht im Rechtsrah-
men selber, sondern lediglich in der Empfehlung über
relevante Märkte verankert ist, empfiehlt die Monopol-
kommission wegen dessen herausragender Bedeutung die
Verankerung in den Richtlinien. Die Monopolkommis-
sion teilt zudem die Auffassung der Bundesregierung,
dass der Drei-Kriterien-Test obligatorisch auch von den
nationalen Regulierungsbehörden durchzuführen ist.146

Erst das ermöglicht die Berücksichtigung von Besonder-
heiten der überwiegend nationalen Märkte, während der
Test der EU-Kommission für einen repräsentativen Mit-
gliedstaat unter Zugrundelegung einer Durchschnittsbe-
trachtung erfolgt und damit notwendigerweise weniger
aussagefähig ist als ein nationaler Test. Der Rechtsrah-
men sollte entsprechend ergänzt werden.

6.3.3 Regulierung neuer Märkte

234. Die Fragen, ob, wann und gegebenenfalls wie neue
Märkte zu regulieren sind und wie neue von alten Märk-
ten zu unterscheiden sind, ist ein Problem, welches sich
nicht nur in Deutschland, sondern in gleicher Weise in
den anderen Mitgliedstaaten stellt. Es spricht einiges da-
für, dass die Europäische Kommission dieses Thema im
Rahmen des Review behandelt und gegebenenfalls legis-
lativ regelt. Die bisher  an unterschiedlichen Stellen in-
nerhalb des Richtlinienpaketes zu findenden Aussagen
dazu sind nicht ausreichend und zudem nicht eindeutig.147

Während es in der Empfehlung über relevante Märkte
heißt, dass neue und sich abzeichnende Märkte, auf denen
Marktmacht aufgrund von Vorreitervorteilen bestehen,
grundsätzlich nicht für eine Vorabregulierung in Betracht
kommen, spricht die Rahmenrichtlinie davon, dass auf
neu entstehenden Märkten keine unangemessenen Ver-

pflichtungen auferlegt werden sollen. In den Review-
Papieren wiederum bezweifelt die Europäische Kommis-
sion, dass ein zeitweiliger Regulierungsverzicht zu neuen
Investitionen führen wird.148 In einem Diskussionspapier
der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kom-
mission zur adäquaten Anwendung von Artikel 82 EGV
heißt es jedoch explizit, dass es für den Erhalt von In-
novationsanreizen notwendig ist, dem dominierenden
Unternehmen die Möglichkeit zu geben, als Kompen-
sation für riskante Investitionen Dritte für eine gewisse
Zeit vom Zugang zu wesentlichen Einrichtungen aus-
zuschließen.149 Somit scheint es hier auch innerhalb der
Europäischen Kommission keine einhellige Auffassung
in dieser Frage zu geben. Der deutsche Gesetzgeber hat
mit § 9a TKG eine Regelung eingeführt, die eine Regulie-
rung neuer Märkte in Ausnahmefällen zulässt. Nach Auf-
fassung der Europäischen Kommission verstößt dies ge-
gen das Gemeinschaftsrecht und wird im Rahmen eines
Vertragsverletzungsverfahrens angegriffen. 

6.4 Revision der Märkteempfehlung

235. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Vor-
schlägen für die Überarbeitung des Rechtsrahmens hat
die EU-Kommission eine neue Märkteempfehlung erlas-
sen.150 Sie enthält eine Liste derjenigen Märkte, die aus
Sicht der Kommission für eine Vorabregulierung in Be-
tracht kommen. Statt der bisher 18 Märkte enthält die
zweite Auflage der Märkteempfehlung nur noch sieben
Märkte. Aus der sektorspezifischen Regulierung heraus
fallen die vier Endkundenmärkte für Orts- und Inlands-
gespräche an festen Standorten sowie für Auslands-
gespräche an festen Standorten jeweils für Privat- und
Geschäftskunden (bisherige Märkte 3 bis 6). Ebenfalls
aus der Regulierung fällt der Endkundenmarkt für Miet-
leitungen (bisheriger Markt 7). Als einziger Endkunden-
markt weiterhin reguliert werden soll der Markt für den
Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen Stand-
orten (Markt für Teilnehmeranschlüsse). In der bisherigen
Empfehlung wurde hier ebenfalls zwischen Privat- und
Geschäftskunden differenziert (Märkte 1 und 2). Nun-
mehr sollen diese Segmente in einem Markt zusammen-
gefasst werden. Bei den Vorleistungen entfallen der
Großkundenmarkt für Fernübertragungs-Segmente von
Mietleitungen (bisheriger Markt 13), die Märkte für Aus-
lands-Roaming in Mobilfunknetzen (bisheriger Markt 17)
sowie für Rundfunkübertragungsdienste zur Bereitstel-
lung von Sendeinhalten für Endnutzer (bisheriger

146 Stellungnahme der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland
zur Mitteilung der Kommission über die Überprüfung des EU-Rechts-
rahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, S. 8.

147 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 43, a. a. O. Tz. 184.

148 Vgl. Mitteilung der Kommission über die Überprüfung  des EU-
Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -diens-
te, a. a. O., S. 6

149 Vgl. European Commission, DG Competition discussion paper on
the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses,
Brussels, December 2005, Tz. 235.

150 Commission Recommendation on relevant product and service markets
within the electronic sector susceptible to ex ante regulation in accor-
dance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the
Council on a common regulatory framework for electronic communi-
cations networks and services (Second edition), C(2007) 5406 rev 1,
als vorläufiges Dokument veröffentlicht am 13. November 2007 auf
der Homepage der Generaldirektion Informationswirtschaft der Eu-
ropäischen Kommission. 
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Markt 18). Den ursprünglichen Plan, den Markt für die
Anrufzustellung in einzelnen Mobilfunknetzen um die
Terminierung von SMS-Mitteilungen in einzelnen Mobil-
funknetzen zu ergänzen, hat die Kommission wieder fal-
len gelassen.

236. Die Herausnahme von Endkundenmärkten aus der
sektorspezifischen Regulierung ist im Grundsatz positiv.
Dieser Schritt zeigt, dass die Regulierung innerhalb der
Gemeinschaft bereits zur Herausbildung von funktions-
fähigem Wettbewerb geführt hat. Sollte die Wettbewerbs-
entwicklung in einzelnen Mitgliedstaaten noch nicht so
weit vorangeschritten sein, bleibt die Möglichkeit, einen
Markt, der aus der Märkteempfehlung gefallen ist, weiter
zu regulieren, wenn im Rahmen eines von der nationalen
Regulierungsbehörde durchgeführten Drei-Kriterien-
Tests die Regulierungsbedürftigkeit festgestellt wird. 

237. Aus Sicht der Monopolkommission sollte Klarheit
darüber herrschen, wie bei einer Deregulierung auf Ge-
meinschaftsebene der Übergang in das allgemeine Wett-
bewerbsrecht im nationalen Recht erfolgt. Sowohl nach
Gemeinschaftsrecht (Artikel 8 Zugangsrichtlinie) als
auch nach deutschem Recht (§ 13 Abs. 1 TKG) ist die
Auferlegung, Änderung und Aufhebung regulatorischer
Verpflichtungen von der Durchführung eines Marktdefi-
nitions- und -analyseverfahrens abhängig. Daraus folgt,
dass Märkte, die bisher reguliert sind und nun nicht mehr
in der Märkteempfehlung enthalten sind, nicht automa-
tisch aus der sektorspezifischen Regulierung fallen, son-
dern zunächst erneut im Rahmen eines Marktdefinitions-
und -analyseverfahrens zu überprüfen sind. Das gilt nicht
für Märkte, die bereits aufgrund einer früheren Marktana-
lyse als nicht mehr regulierungsbedürftig eingestuft sind,
wie den Markt für Auslandsverbindungen. 

238. Wenig Beachtung finden in der Empfehlung aktu-
elle Entwicklungen, wie die zunehmende Konvergenz
von Festnetz und Mobilfunk, die Entwicklung neuer
Märkte und das Thema Next Generation Networks. Die
Europäische Kommission sieht hier aktuell keinen Hand-
lungsbedarf. Da die nächste Überarbeitung der Märkte-
empfehlung erst in zwei Jahren beginnt, kann dies dazu
führen, dass wichtige Entwicklungen, bei denen die regu-
latorischen Weichenstellungen frühzeitig erfolgen sollten,
verpasst werden.

6.5 International Roaming

239. Die EU-Kommission hat am 12. Juli 2006 einen
Vorschlag für eine sog. Roaming-Verordnung vorgelegt,
in der sie eine Regulierung sowohl der Roaming-Entgelte
für Großkunden als auch der Mobilfunk-Endkundenent-
gelte für Gespräche in das Ausland, im Ausland und aus
dem Ausland in das Heimatland vorschlägt. Konkret soll-
ten Gespräche aus einem Mitgliedstaat nach Deutschland
dasselbe kosten wie ein Gespräch von Deutschland in
diesen Mitgliedstaat. Für Gespräche im Ausland sollten
dieselben Preise gelten wie für Gespräche in dem Mit-
gliedstaat, aus dem der Mobilfunkkunde kommt. Für Ge-
spräche eines deutschen Mobilfunkkunden aus einem
Mitgliedstaat in ein anderes Mitgliedsland außer Deutsch-

land sollten die Entgelte nicht höher sein als aus Deutsch-
land in dieses Mitgliedsland. Eingehende Gespräche im
Ausland sollten grundsätzlich kostenfrei sein. 

240. Diese Vorschläge der Kommission sind auf mas-
sive Kritik der Mobilfunknetzbetreiber gestoßen. Auch
die Bundesregierung hat sich in ihrer Stellungnahme ge-
gen eine Regulierung der Mobilfunk-Endkundenentgelte
für Auslandsgespräche ausgesprochen, weil dies in dem
von der Kommission vorgeschlagenen Rahmen zu Ent-
gelten führen könnte, die unterhalb der Kosten des Inter-
national Roaming liegen. Im Ergebnis ergäbe sich dann
eine Preis-Kosten-Schere. Stattdessen schlägt die Bun-
desregierung vor, die Regulierung auf die Vorleistungs-
märkte zu beschränken. Um sicherzustellen, dass die Ab-
senkung der Vorleistungsentgelte auch an die Verbraucher
weitergegeben wird, sollte sich nach den Vorstellungen
der Bundesregierung nach einer kurzen Übergangszeit ein
Endkundenentgelt für ein Gespräch aus dem Ausland in-
nerhalb der Europäischen Union einstellen, dass 50 Cent
nicht mehr überschreitet. Um dies zu erreichen, sollte ein
Gleitpfad als Obergrenze für die Endkundenentgelte defi-
niert werden. 

241. Unter der deutschen Ratspräsidentschaft wurde
schließlich ein Kompromiss ausgehandelt, der im Mai
2007 durch das Europäische Parlament verabschiedet
wurde. Die Roaming-Verordnung gibt Höchstpreise so-
wohl für die Entgelte, die sich die Mobilfunknetzbetrei-
ber gegenseitig für die Netznutzung in Rechnung stellen,
als auch für die Endkundenentgelte vor. Bei den Endkun-
denentgelten liegt die Obergrenze für aus dem Ausland
abgehende Gespräche bei 0,49 Euro (plus MwSt) und soll
in den nächsten zwei Jahren auf 0,43 Euro gesenkt wer-
den. Die Obergrenze für Gespräche, die ein Kunde im
Ausland annimmt, liegt bei 0,24 Euro und wird in den
kommenden zwei Jahren auf 0,19 Euro fallen. Das maxi-
male Vorleistungsentgelt beträgt 0,30 Euro und sinkt auf
0,26 Euro. Nach der Zustimmung des Parlaments trat die
Verordnung am 29. Juni 2007 in Kraft. Die Umsetzung
durch die Unternehmen musste innerhalb von vier Wo-
chen erfolgen.

242. Die Einigung und schnelle Umsetzung einer
Roaming-Verordnung mit konkreten Entgeltvorgaben ist
aus Sicht der Verbraucher positiv. Problematisch er-
scheint nach Auffassung der Monopolkommission, dass
die „nationalen Großkundenmärkte für Auslands-Roaming
in Mobilfunknetzen“ (Markt 17 der Märkteempfehlung)
losgelöst von dem bisherigen Regulierungssystem ohne
eine Marktdefinition und Marktanalyse und die damit
verbundenen Beteiligungsverfahren reguliert werden und
dass die Regulierung hier – wiederum das System durch-
brechend – zentral direkt durch den EU-Gesetzgeber er-
folgt. Hierfür mag es gute Gründe geben, explizit Gegen-
stand von Erörterungen waren diese nicht. Da der Erlass
einer Roaming-Verordnung einzelstaatliche Regulierung
ersetzt, ist geplant, den bisherigen Markt 17 aus der
Märkteempfehlung der Europäischen Kommission zu
streichen.
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7. Zusammenfassung der Einschätzungen 
und Empfehlungen

243. Die Märkte für Verbindungsleistungen im Festnetz
sind inzwischen nachhaltig wettbewerbsorientiert. Nach
der bereits vor zwei Jahren erfolgten Deregulierung des
Marktes für Auslandsgespräche kann nach Auffassung
der Monopolkommission jetzt auch der Endkundenmarkt
für Inlandsgespräche aus der sektorspezifischen Regulie-
rung entlassen werden. Für diesen Deregulierungsschritt
spricht, dass der Wettbewerb auf den Verbindungsmärk-
ten im Festnetz weiter zunimmt und sich zunehmend
verfestigt. Deutlich zunehmend ist auch der Substitu-
tionswettbewerb durch Internettelefonie, durch Kabel-
netztelefonie und durch den Mobilfunk. Gleichzeitig wird
der Wettbewerb in der Festnetztelefonie insoweit struk-
turell abgesichert, als ein zunehmender Anteil der Verbin-
dungsminuten durch Anschlussnetzbetreiber erbracht
wird. Die Risiken der Deregulierung sinken dadurch
nachhaltig, weil Anschlussnetzbetreiber, die stärker in
eigene Netze investieren, tendenziell schwieriger vom
Markt zu verdrängen sind als Unternehmen mit geringe-
ren „versunkenen Kosten“. 

244. Zu einer spürbaren Belebung des Wettbewerbs
kommt es auch auf dem Markt für schmalbandige Teil-
nehmeranschlüsse. Ende des Jahres 2007 werden knapp
19 Prozent der Anschlüsse durch Wettbewerber bereit-
gestellt. Je nach Art des Anschlusses und nach Region
variiert die Wettbewerbsintensität. Sie ist bei ISDN-
Basisanschlüssen und in Ballungsräumen stärker, bei
Analoganschlüssen und in ländlichen Räumen schwächer
ausgeprägt. Ein Indiz für zunehmenden Wettbewerb ist
auch die steigende Zahl von Unternehmen, die Teilneh-
meranschlüsse anbieten. Tendenziell zunehmend ist der
Wettbewerb durch alternative Anschlusstechnologien, vor
allem durch das Kabelnetz. Gleichwohl reicht die Zu-
nahme der Wettbewerbsintensität noch nicht aus, den
Markt für Teilnehmeranschlüsse als nachhaltig wettbe-
werbsorientiert anzusehen. Die Regulierungsintensität
auf dem Markt für Teilnehmeranschlüsse ist bereits von
der Ex-ante-Regulierung auf die Ex-post-Regulierung mit
einer Anzeigepflicht bei der Einführung neuer Tarife re-
duziert worden. Eine weitere Reduzierung der Regulie-
rungsintensität oder die vollständige Deregulierung
kommt gegenwärtig noch nicht in Betracht. Für diese
Auffassung spricht, dass die DTAG auch bei einem auf
gut 80 Prozent gesunkenen Marktanteil weiterhin über
eine beherrschende Marktposition verfügt. Hinzu kommt,
dass ein Drittel der Haushalte wegen der noch nicht er-
schlossenen Hauptverteiler auch im Jahr 2007 keine
Möglichkeit besitzt, zwischen verschiedenen Teilnehmer-
netzbetreibern zu wählen. 

245. Beibehalten werden sollte die sektorspezifische
Regulierung der Bündelprodukte aus Anschluss- und Ver-
bindungsleistungen, da von Bündelprodukten spezifische
Gefahren für den Wettbewerb ausgehen, wie die Gefahr
von Quersubventionierungen oder Preis-Kosten-Scheren.
Die Risiken für den Wettbewerb können dadurch be-
grenzt werden, dass die Konkurrenten Zugang zu sämtli-
chen Bestandteilen der Produktbündel zu Preisen haben,

die einem effizienten Anbieter die Nachbildung ermög-
licht. 

246. Die Regulierung der Vorleistungen  ist unverzicht-
bar, solange das Angebot der Wettbewerber auf den End-
kundenmärkten nur dann bestehen kann, wenn sie auf die
Infrastruktur des dominierenden Anbieters zurückgreifen
können. Gegenwärtig und in absehbarer Zukunft sind die
alternativen Anbieter von Telekommunikationsdiensten
von Vorleistungen der DTAG abhängig. Dies gilt weiter-
hin ohne Einschränkungen für die Vorleistungen zur Be-
reitstellung von schmal- und breitbandigen Teilnehme-
ranschlüssen, lokale Zusammenschaltungsleistungen
sowie Fakturierungs- und Inkassoleistungen. Um Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden und effiziente Infra-
strukturinvestitionen zu fördern, müssen im Rahmen der
Ex-ante-Regulierung die Entgelte für die verschiedenen
Anschlussvorleistungen entlang der Wertschöpfungs-
kette – entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung, Line Sharing sowie die verschiedenen Formen des
Bitstrom-Zugangs – in konsistenter Weise aufeinander
abgestimmt werden. Dies lässt sich letztlich nur dadurch
gewährleisten, dass die alternativen Vorleistungen nach
derselben Methode und demselben Kostenmaßstab regu-
liert werden. 

247. Erstmals würdigt die Monopolkommission die
Amtspraxis der Bundesnetzagentur auf der Grundlage
eines gesetzlich verankerten Akteneinsichtsrechts, wel-
ches auch die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse um-
fasst. Im Mittelpunkt der Entscheidungspraxis stehen
weiterhin die Verfahren der Marktregulierung. Bei der
Wiederholungsuntersuchung des Marktes für den „Zu-
gang zur Teilnehmeranschlussleitung“ hat die Bundes-
netzagentur die Entwürfe für die Marktanalyse und die
Regulierungsverfügung zwar weiterhin getrennt, aber
erstmals zeitgleich vorgelegt. Die Monopolkommission
sieht darin eine Möglichkeit der Verfahrensbeschleuni-
gung, die zur Regel werden sollte. 

248. Fragen wirft die Regulierung des Marktes für die
Anrufzustellung in einzelnen Mobilfunknetzen auf. Zu-
nächst wollte die Bundesnetzagentur  auf eine Ex-ante-
Regulierung unter der Voraussetzung verzichten, dass
sich die vier Mobilfunknetzbetreiber in einer gemeinsa-
men Vereinbarung auf einen Absenkungspfad für die Ent-
gelte einigen. Auch wenn der Regulierungsverzicht we-
gen der mangelnden Kooperationsbereitschaft eines
Netzbetreibers nicht Realität geworden ist, nimmt die
Monopolkommission dies zum Anlass, auf die grundsätz-
liche Problematik einer solchen „Selbstregulierung“ hin-
zuweisen. Freiwillige Vereinbarungen zwischen den Un-
ternehmen schaffen Raum für Kartellierungseffekte. Sie
sind nicht nur regulierungsökonomisch problematisch,
sondern verstoßen unter Umständen gegen nationales und
europäisches Kartellrecht. In Fällen, in denen die Exis-
tenz von Marktmacht auf dem Endkundenmarkt gemäß
§ 30 Abs. 1 Nr. 1 TKG darüber entscheidet, ob die Ent-
gelte auf dem Vorleistungsmarkt der präventiven oder der
nachträglichen Entgeltregulierung unterliegen, sollte die
Regulierungsbehörde ihre Feststellungen zur Marktbe-
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herrschung auf eine aktuelle Marktuntersuchung stützen
und das Ergebnis mit dem Bundeskartellamt abstimmen. 

249. Der Ausbau der Anschlussnetze zur Realisierung
von VDSL-Anschlüssen durch die DTAG hat  zu ersten
regulatorischen Konsequenzen geführt. Die Monopol-
kommission begrüßt, dass dem Marktführer im Hinblick
auf den VDSL-Netzausbau Zugangsverpflichtungen für
Kabelkanäle und unbeschaltete Glasfaser auferlegt wor-
den sind. Die Zusammenschaltungsverpflichtung spezifi-
ziert allerdings nicht, wo genau bei dem Kabelverzweiger
(KVz) die Zusammenschaltung mit dem Netz der DTAG
erfolgen soll. Eine Zusammenschaltung „am“ statt „im“
KVz erfordert die Aufstellung weiterer KVz-Gehäuse auf
öffentlichen Wegen. Es besteht das Risiko, dass die dafür
notwendigen Genehmigungen kommunaler Stellen nicht
erteilt werden. Darüber hinaus ist es fraglich, ob die Du-
plizierung von KVz-Gehäusen überhaupt wünschenswert
ist. Die Monopolkommission spricht sich dafür aus, die
Kollokationsverpflichtung am KVz so auszugestalten,
dass die Zusammenschaltung mit dem Netz der DTAG
grundsätzlich „im“ KVz zu erfolgen hat. Nur in den Fäl-
len, in denen die Zusammenschaltung im KVz-Gehäuse
der DTAG aus Platzgründen scheitert, muss die Kolloka-
tion am KVz dadurch ermöglicht werden, dass Wettbe-
werber ihre technische Ausrüstung in einem weiteren Ge-
häuse unterbringen können. Wo dessen Aufstellung am
Widerstand der Kommune scheitert, ist den Wettbewer-
bern am Hauptverteiler der Zugang zu unbeschalteter
Glasfaser zu gewähren. 

250. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung zur An-
wendung von § 42 TKG schlagen die Wettbewerber vor,
im Telekommunikationsgesetz eine von der Feststellung
der Regulierungsbedürftigkeit unabhängige sektorspezifische
Missbrauchsaufsicht zu etablieren. Die Monopolkommis-
sion lehnt das ab. Weder ist die Bundesnetzagentur die
sachnähere Behörde in Bezug auf die Missbrauchsauf-
sicht, noch besteht die angenommene Regulierungslücke.
Wird auf einem Markt trotz nicht vorhandener Regulie-
rungsbedürftigkeit Marktbeherrschung festgestellt, kommt
nationales oder europäisches Wettbewerbsrecht zur An-
wendung. Zweifel bestehen auch dahingehend, dass eine
Abkoppelung der Vorschriften zur besonderen Miss-
brauchsaufsicht von den Verfahren gemäß §§ 10 bis 12
TKG mit europäischem Telekommunikationsrecht ver-
einbar wäre. 

251. Aktuelle Fragen der Regulierung betreffen den
Übergang von Märkten der Telekommunikation in das
allgemeine Wettbewerbsrecht und die regulatorische Be-
handlung neuer Märkte. Der zunehmende Wettbewerb auf
den Telekommunikationsmärkten bringt es mit sich, dass
nach und nach Märkte aus der sektorspezifischen Regu-
lierung zu entlassen sind. Die Deregulierung erfolgt dabei
auf der Grundlage von vergleichsweise kleinteiligen öko-
nomischen Marktabgrenzungen. So wird der Markt für
Gespräche aus dem Festnetz in ausländische Mobilfunk-
netze dem allgemeinem Wettbewerbsrecht unterstellt,
während der Markt für Gespräche in inländische Mobil-
funknetze weiterhin der sektorspezifischen Regulierung
unterliegt. Die Monopolkommission steht einem solchen

Übergang kritisch gegenüber, da es bei Fragen der sektor-
spezifischen Regulierung oder Deregulierung auch um
marktübergreifende Zusammenhänge und die Kohärenz
des Ordnungsrahmens für die Branche insgesamt gehen
muss. Bei einer rein wettbewerbsrechtlichen Betrach-
tungsweise besteht dafür kaum Spielraum. Die Monopol-
kommission schlägt vor, den Übergang in das allgemeine
Wettbewerbsrecht insoweit „bereichsweise“ zu vollzie-
hen, als zusammenhängende Funktionsbereiche in einem
Block in das allgemeine Wettbewerbsrecht überführt wer-
den. Bei der Definition der Funktionsbereiche kann sich
die Bundesnetzagentur an der Märkteempfehlung der Eu-
ropäischen Kommission orientieren, die die Telekommu-
nikationsmärkte häufig weiter abgrenzt, als dies nach
wettbewerbsrechtlichen Kriterien der Fall wäre. Dabei ist
darauf zu achten, dass eine an Funktionsbereichen orien-
tierte Überführung in das allgemeine Wettbewerbsrecht
nicht dazu führt, dass die Deregulierung von Teilmärkten
mit Hinweis auf die Regulierungsbedürftigkeit anderer
Teilmärkte unterbleibt oder verzögert wird. 

252. Die im Februar 2007 erfolgte Einführung einer
Vorschrift zur Regulierung neuer Märkte in das Telekom-
munikationsgesetz ist weniger kritisch zu sehen, als
zunächst befürchtet. Materiell handelt es sich im Wesent-
lichen um eine Klarstellung der ohnehin geltenden
Rechtslage. Im europäischen Telekommunikationsrecht
werden an verschiedenen Stellen Aussagen des Typs ge-
macht, dass neue und neu entstehende Märkte grundsätz-
lich von der Regulierung auszunehmen sind, dass aber
auch auf neuen Märkten ein Wettbewerbsausschluss
durch das führende Unternehmen zu verhindern sei. Dem
trägt § 9a TKG Rechnung, indem er neue Märkte zwar
grundsätzlich von der Regulierung ausnimmt, eine solche
in begründeten Ausnahmefällen aber gleichwohl zulässt.
Problematisch ist allerdings, dass es weder gelingt, das
grundsätzliche Problem der Unterscheidung von neuen
und alten Märkten gesetzlich vorzustrukturieren, noch die
Ausnahme vom Grundsatz der Regulierungsfreistellung
an ein gerichtlich überprüfbares Kriterium zu knüpfen.
Im Ergebnis schafft die Regelung damit Rechtsunsicher-
heit. Ob die gegebenenfalls verbesserten Anreizstruktu-
ren für risikobehaftete Investitionen im Telekommunika-
tionssektor dies mehr als kompensieren können, bleibt
abzuwarten.

253. Die Frage, ob die Regelung des § 21 Abs. 2 Nr. 3
TKG zum Resale im Hinblick auf die Wettbewerbsent-
wicklung anzupassen ist, beantwortet die Monopolkom-
mission wie vor zwei Jahren.  Die Regelung selber steht
nicht in Frage, da Resale gemäß Artikel 12 Zugangsricht-
linie zu den Regulierungsinstrumenten gehört, die den
nationalen Regulierungsbehörden zur Verfügung stehen
müssen. Zweifelhaft ist bereits, ob eine wesentliche Ein-
schränkung der Möglichkeit, Resale anzuordnen, wie dies
in § 150 Abs. 5 TKG geschieht, mit der Zugangsrichtlinie
vereinbar ist. Möglich ist nach Auffassung der Monopol-
kommission die Streichung von § 21 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2
TKG. Hier wird geregelt, dass die Bundesnetzagentur bei
der Auferlegung einer Resale-Verpflichtung „die getätig-
ten und die zukünftigen Investitionen für innovative
Dienste zu berücksichtigen“ hat. Fraglich ist, ob die Bun-
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desnetzagentur den Wegfall der Beschränkung auf gebün-
deltes Resale in § 150 Abs. 5 TKG zum 30. Juni 2008
zum Anlass nehmen sollte, entbündeltes Resale als zu-
sätzliche Verpflichtung auf dem Endkundenmarkt für
Teilnehmeranschlüsse im Festnetz aufzuerlegen. Nach
Auffassung der Monopolkommission überwiegen aus
heutiger Sicht die Argumente, die für eine solche Ver-
pflichtung sprechen. 

254. Im Zuge der Überarbeitung des europäischen
Rechtsrahmens für Kommunikationsdienste sollen unter
anderem ein Vetorecht der Europäischen Kommission bei
den Regulierungsmaßnahmen sowie die funktionale
Separierung als Instrument der Regulierung eingeführt
werden. Die Monopolkommission steht diesen Vorschlä-
gen skeptisch gegenüber. Der europäische Rechtsrahmen
aus dem Jahr 2002 räumt den nationalen Regulierungsbe-
hörden ausdrücklich ein breites Ermessen bei der Aus-
wahl der Instrumente ein, um möglichst flexibel auf die
Besonderheiten der nationalen Märkte reagieren zu kön-
nen. Ein Veto der Europäischen Kommission bei den
Regulierungsmaßnahmen würde diese Flexibilität in
Frage stellen. Gegen eine Ausweitung der Vetobefugnisse
spricht zudem, dass die von der Kommission bemängel-
ten nationalen Unterschiede bei den Maßnahmen weniger
einen Ausdruck fehlerhafter Regulierung darstellen, als
vielmehr der Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsent-
wicklungen in den Mitgliedstaaten der Union geschuldet
sind. Vorstellbar ist für die Monopolkommission ein auf
die Abhilfemaßnahmen bezogenes Vetorecht der EU-
Kommission bei Märkten mit erheblichen zwischenstaat-
lichen externen Effekten, wie dem Markt für International
Roaming, sowie ein auf bestimmte Länder beschränktes
Vetorecht, etwa wenn neue Mitgliedstaaten dies aus-
drücklich wünschen. Vorstellbar wäre zudem die Auswei-
tung der Vetobefugnisse auf die Abhilfemaßnahmen im
Rahmen einer Neugestaltung des Beteiligungsverfah-
rens. So  könnte ein Veto in Bezug auf Marktdefinition,
Marktanalyse und Abhilfemaßnahmen zulässig sein,
wenn nationale Regulierungsbehörden die Eingriffsinten-
sität in einem Markt erhöhen oder gleich belassen. Im Ge-
genzug würden dafür sämtliche Vetorechte der Kommis-
sion entfallen, wenn die Eingriffsintensität in einem
Markt verringert wird. 

255. Für die Einführung der funktionalen Separierung
als zusätzlichem Instrument der sektorspezifischen Regu-
lierung gibt es keine Notwendigkeit. Funktionale Separie-
rung kann vor allem zu Beginn der Liberalisierung eines
Sektors mit ausgeprägter Monopolresistenz der Infra-
struktur sinnvoll sein, nicht jedoch in einem fortgeschrit-
tenen Stadium der Wettbewerbsentwicklung. Nachteilig
ist, dass funktionale Separierung die vorhandenen Ver-
bundvorteile der Integration zunichte machen kann.
Schwerer noch wiegt, dass die Separierung von Netzen
und der diskriminierungsfreie Netzbetrieb die Anreize
mindert, in alternative Netze zu investieren. Damit wird
letztlich ein dauerhafter Regulierungsbedarf konstituiert.
Zu rechtfertigen wäre dies nur, wenn die Duplizierung ei-
ner Infrastruktur langfristig auszuschließen ist. Gerade

dies ist aber bei der Telekommunikation – anders als bei
der leitungsgebundenen Energie – nicht der Fall. 

256. Die Monopolkommission lehnt die Einrichtung ei-
ner europäischen Regulierungsbehörde, der „European
Electronic Communications Market Authority“ zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt ab. Dagegen spricht, dass ein na-
tionaler Regulierer Vorteile bei der Informationsbeschaf-
fung und damit bei der Analyse nationaler Märkte hat.
Eine dezentrale Regulierung kann in einem weitaus stär-
keren Maße an den Besonderheiten nationaler Märkte,
wie etwa der unterschiedlichen Entwicklung von alterna-
tiven Infrastrukturen, ausgerichtet werden. Ebenso spricht
die national zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklung
des Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmärkten
für eine eher differenzierte Regulierung. Gegen eine Zen-
tralisierung sprechen darüber hinaus die Effizienz-
gewinne aus einem Wettbewerb der Regulierungssys-
teme. Zentralisierung von Regulierung würde bedeuten,
auf den Ideenwettbewerb der nationalen Regulierer unter
Berücksichtigung nationaler Besonderheiten bei den
Wettbewerbsentwicklungen zu verzichten. Das wichtigste
Argument für eine Zentralisierung der Regulierungsent-
scheidungen ist, dass nationale Regulierer unter dem Ein-
fluss von Politik und Interessengruppen den nationalen
Incumbent bevorteilen. In einer solchen Situation ist es
rational und effizient, die Entscheidungsbefugnisse auf
weniger abhängige Institutionen auf einer höheren Ebene
zu übertragen. Es ist durchaus vorstellbar, dass es solche
Interessenkollisionen zu Anfang der Liberalisierung auch
in Deutschland und in den anderen etablierten Staaten der
Gemeinschaft gegeben hat und vielleicht heute noch bei
den neuen Mitgliedern gibt. Für die etablierten Mitglied-
staaten der Europäischen Union dürfte dieses Problem in-
zwischen an Bedeutung verloren haben. 

257. Die zeitgleich mit den Vorschlägen für die Überar-
beitung des Rechtsrahmens erlassene revidierte Empfeh-
lung der Europäischen Kommission über relevante Pro-
dukt- und Dienstemärkte, die für eine sektorspezifische
Regulierung in Betracht kommen, enthält statt bisher 18
nur noch sieben Märkte. Aus der Regulierung entlassen
werden sollen vor allem Endkundenmärkte. Aus Sicht der
Monopolkommission ist dieser Deregulierungsschritt im
Grundsatz positiv. Er zeigt, dass die Regulierung inner-
halb der Gemeinschaft bereits zur Herausbildung von
funktionsfähigem Wettbewerb geführt hat. Sollte die
Wettbewerbsentwicklung in einzelnen Mitgliedstaaten
noch nicht so weit vorangeschritten sein, bleibt die Mög-
lichkeit, einen Markt, der aus der Märkteempfehlung ge-
fallen ist, weiter zu regulieren, wenn im Rahmen eines
von der nationalen Regulierungsbehörde durchgeführten
Drei-Kriterien-Tests die Regulierungsbedürftigkeit fest-
gestellt wird. 
Bonn, im Dezember 2007

Jürgen Basedow

Jörn Aldag Justus Haucap

Peter-Michael Preusker Katharina M. Trebitsch
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Kurzfassung

1.* Die Monopolkommission sieht die Wettbewerbsent-
wicklung auf den Briefmärkten erneut kritisch. Die am
1. Januar 2008 durch den Wegfall der Exklusivlizenz für
Briefe bis 50 g für die Deutsche Post AG formal statt-
findende Marktöffnung wird durch den Erhalt der Mehr-
wertsteuerbefreiung für die Deutsche Post AG und die
Einführung eines Mindestlohns im Briefsektor erheblich
erschwert. Die Effizienzgewinne der Deutschen Post AG
werden von der Bundesnetzagentur bei der Ex-ante-Ent-
geltregulierung im Bereich der Privatkundenpost nicht
angemessen berücksichtigt. 

2.* Die Monopolkommission spricht sich gegen eine
Einflussnahme der Politik auf die Lohnbildung im Post-
sektor aus. Die Sozialklausel im Postgesetz (§ 6 Abs. 3
Nr. 3 PostG), die die Erteilung einer Lizenz an die Ar-
beitsbedingungen des Lizenznehmers knüpft, ist ein
Fremdkörper in einem Gesetz, das der Förderung des
Wettbewerbs dient. Sie sollte daher gestrichen werden.
Eine direkte Einflussnahme der Politik auf die Löhne und
Arbeitsbedingungen im Postsektor, wie sie durch die Er-
weiterung des Entsendegesetzes geschieht, ist erst recht
abzulehnen. In diesem Fall wird ein zwischen dem von
der Deutschen Post AG dominierten Arbeitgeberverband
Postdienste e. V. und der Gewerkschaft ver.di abgeschlos-
sener Mindestlohntarifvertrag für allgemein verbindlich
erklärt. Dieser branchenweit verbindliche Mindestlohn
soll offensichtlich nicht eingeführt werden, um die In-
teressen inländischer Arbeitnehmer zu schützen, sondern
um den Wettbewerb im Postmarkt zu behindern. Die
Deutsche Post AG kann damit die Kosten ihrer Wett-
bewerber massiv erhöhen, ohne selbst betroffen zu sein.
Gleichzeitig wird die Entstehung neuer Stellen im Nie-
driglohnsektor behindert. Rechtliche Maßnahmen zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Niedriglohn-
sektor sollten, wenn sie notwendig erscheinen, branchen-
übergreifend durchgeführt werden, um wettbewerbliche
Verzerrungen zwischen einzelnen Wirtschaftssektoren zu
vermeiden. 

3.* Die Monopolkommission schlägt vor, dem Bundes-
kartellamt künftig bei jeder Form der Allgemeinverbind-
licherklärung durch den Bundesarbeitsminister ein Anhö-
rungsrecht einzuräumen. Das Bundeskartellamt soll dabei
insbesondere Stellung zu der Frage nehmen, welche Aus-
wirkungen von einer Allgemeinverbindlicherklärung auf
die betroffenen Produktmärkte zu erwarten sind. Ande-
renfalls besteht die Gefahr, dass die Auswirkungen auf
den Produktmarktwettbewerb und die Interessen der Ver-
braucher bei der Entscheidung des Ministers nicht hinrei-
chend berücksichtigt werden. 

4.* Die Mehrwertsteuerbefreiung der Deutschen Post
AG verschafft dem Unternehmen einen Kostenvorteil in
Höhe von fast 19 Prozent gegenüber ihren mehrwert-
steuerpflichtigen Wettbewerbern. Diese Benachteiligung
behindert insbesondere den Wettbewerb um nicht vor-
steuerabzugsberechtigte Kunden, die ca. 50 Prozent des
Marktes ausmachen. Aufgrund der hohen Bedeutung von

Synergieeffekten bei der Einsammlung und Zustellung im
Briefmarkt wirkt sich diese wettbewerbliche Verzerrung
jedoch auch massiv auf den Wettbewerb um vorsteuerab-
zugsberechtigte Geschäftskunden aus. Für diese steuerli-
che Ungleichbehandlung gibt es keine Rechtfertigung.
Sie ist zudem nicht mit europäischem Recht vereinbar.
Um zu vermeiden, dass die Ungleichbehandlung bezüg-
lich der Mehrwertsteuerpflicht die Entfaltung von Wett-
bewerb im Briefsektor verhindert, sollte die Bundesregie-
rung keinesfalls den Ausgang der diesbezüglichen
Vertragsverletzungsverfahren abwarten. Sie sollte viel-
mehr baldmöglichst eine Regelung treffen, die alle im
Postmarkt tätigen Unternehmen steuerlich gleichstellt. So
wäre es denkbar, einen Korb von Dienstleistungen zu
definieren, die mehrwertsteuerbefreit sind oder dem er-
mäßigten Steuersatz unterliegen, unabhängig davon, wel-
ches Unternehmen die Leistung erbringt. 

5.* Positiv wertet die Monopolkommission die wett-
bewerbliche Entwicklung im Paketbereich, im Bereich
der postvorbereitenden Dienstleistungen sowie auf dem
Markt für die förmliche Zustellung. In diesen Bereichen
sind bei steigender Produktvielfalt die Preise um bis zu
50 Prozent gesunken. Die Monopolkommission hält bei
einer Öffnung des gesamten Briefmarktes für den Wett-
bewerb Preissenkungen in dieser Größenordnung in al-
len Bereichen für möglich. Die Entwicklung von Infra-
strukturwettbewerb würde zudem durch den Aufbau
paralleler Zustellnetze zahlreiche neue Arbeitsplätze
schaffen. 

6.* Im Laufe der fünfjährigen Price-Cap-Regulierungs-
periode, die Ende 2007 ausläuft, ist es der Deutschen Post
AG gelungen, in hohem Maße Effizienzgewinne zu er-
wirtschaften. Die Bundesnetzagentur hat es versäumt, den
Verbraucher durch eine entsprechende Absenkung des
Ausgangsentgeltniveaus für die neue, ab 2008 laufende
Price-Cap-Periode an diesen Effizienzgewinnen teilhaben
zu lassen. Stattdessen ist zu erwarten, dass die Deutsche
Post AG im Bereich der Privatkundenpost weiterhin Ren-
diten im zweistelligen Bereich erzielt. Eine Korrektur in-
nerhalb der laufenden Regulierungsperiode ist hier drin-
gend geboten. Im Bereich der Geschäftskundenpost, der
ab Januar 2008 nur noch der Ex-post-Entgeltkontrolle un-
terliegt, sollte die Bundesnetzagentur den hohen Anreizen
zu missbräuchlichem Verhalten der Deutschen Post AG
durch eine schnelle und effiziente Missbrauchsaufsicht
begegnen. 

7.* Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
sollten alleiniger Maßstab bei der Ex-ante- und der Ex-
post-Entgeltgenehmigung sein. Die Monopolkommission
fordert daher den Gesetzgeber dazu auf, die Vorschrift
des § 20 Abs. 2 Satz 2 PostG zu streichen, die der Re-
gulierungsbehörde die Möglichkeit gibt, Altlasten sowie
die Kosten für den Universaldienst bei der Entgeltbe-
messung zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung von
Altlasten bei der Genehmigung von Entgelten der Deut-
schen Post AG hält die Monopolkommission ohnehin nur
dann für vertretbar, wenn diese Kosten explizit ausge-
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wiesen und mit den „Altvorteilen“, die der Deutschen
Post AG aus der Rechtsnachfolge der Deutschen Bundes-
post entstanden sind, verrechnet werden. Dies ist derzeit
nicht der Fall. Eine Berücksichtigung von Kosten für den
Universaldienst ist ab dem 1. Januar 2008 nicht mehr
möglich, da dann die formale Verpflichtung der Deut-
schen Post AG zum Erbringen des Universaldienstes
wegfällt. 

8.* Dringend notwendig wäre eine Klarstellung des Ge-
setzgebers bezüglich der Verweisungen des § 44 Satz 2
PostG. Dort wird auf eine Reihe von Vorschriften des

Telekommunikationsgesetzes verwiesen, die in der Zwi-
schenzeit teilweise bereits mehrfach geändert wurden.
Dadurch sind in vielen Bereichen des Postgesetzes
rechtliche Unklarheiten entstanden. Die Monopolkom-
mission spricht sich dafür aus, die Vorschriften, auf die
in § 44 Satz 2 PostG verwiesen wird, explizit ins Post-
gesetz aufzunehmen. Damit würde der Verselbständi-
gung der Regulierung des Postsektors Rechnung getra-
gen. Schließlich sollte damit der Monopolkommission
auch im Postsektor explizit das Recht eingeräumt wer-
den, Einsicht in die Akten der Bundesnetzagentur zu
nehmen.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 299 – Drucksache 16/7700
1. Einleitung

1. Die Monopolkommission legt mit diesem Bericht ihr
fünftes Sondergutachten zur Wettbewerbsentwicklung auf
den deutschen Postmärkten vor und erfüllt damit den ge-
setzlichen Auftrag des § 44 des Postgesetzes (PostG) in
Verbindung mit § 81 Abs. 3 des Telekommunikationsge-
setzes (TKG) 1996. Die Monopolkommission nimmt Stel-
lung zu der Frage, ob auf den Märkten des Postwesens
funktionsfähiger Wettbewerb herrscht. Neben der Ein-
schätzung der Wettbewerbsintensität weist die Stellung-
nahme der Monopolkommission insbesondere auf not-
wendige Konsequenzen für einzelne Regelungen des
Postgesetzes hin. Die Verweisung des § 44 PostG auf das
Telekommunikationsgesetz in seiner Fassung vom 25. Juli
1996 hätte aufgrund der Novellierung des Telekommuni-
kationsgesetzes einer Änderung des Postgesetzes bedurft.
Dazu ist es bisher nicht gekommen. Die Monopolkommis-
sion geht jedoch für die vorliegende Stellungnahme davon
aus, dass der gesetzliche Auftrag für das Sondergutachten
im Postsektor inhaltlich unverändert fortbesteht. 
2. Zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme im Postbereich
hat die Monopolkommission am 15. März 2007 ein
Gespräch mit Vertretern des Länderarbeitskreises „Tele-
kommunikation, Informationswirtschaft, Post“ der Wirt-
schaftsministerkonferenz geführt. Am 17. September
2007 hat sie in einer Anhörung mit Wettbewerbern und
Verbänden über die Wettbewerbsentwicklung im Postwe-
sen diskutiert. Teilnehmer waren die Deutsche Post AG
(DPAG), DIREKTexpress, die PIN NRW GmbH, die
TNT Post Holding GmbH und die Xanto GmbH & Co. KG,
der Bundesverband der Kurier-Express-Post Dienste e. V.
(BdKEP) und der Deutsche Verband für Post, Informa-
tionstechnologie und Telekommunikation e. V. (DVPT).
Gelegenheit zu schriftlichen Stellungnahmen hatten der
DPD Deutscher Paketdienst, die Hermes Logistik Gruppe,
United Parcel Service Deutschland sowie der Bundesver-
band internationaler Express- und Kurierdienste e. V.
(BIEK) und der Bundesverband Deutscher Postdienstleis-
ter e. V. (BvDP).
3. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Herr Matthias
Kurth, und Mitarbeiter seiner Behörde standen der Mono-
polkommission am 17. Oktober 2007 zur Diskussion zur
Verfügung. Darüber hinaus gab es vielfältige Kontakte
zwischen der Geschäftsstelle der Monopolkommission
und Mitarbeitern der Bundesnetzagentur, des Bundeskar-
tellamts, des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie und des Bundesministeriums der Finanzen.
Die Kommission dankt allen Beteiligten für ihre Mitwir-
kung. Sie bedankt sich bei ihrer wissenschaftlichen Mit-
arbeiterin Frau Dr. Lieselotte Locher, die die Stellung-
nahme der Monopolkommission zur Entwicklung des
Wettbewerbs auf den Postmärkten federführend betreut hat. 

2. Entwicklungen in den Postmärkten
2.1 Marktöffnung auf europäischen 

Postmärkten
4. Die Liberalisierung der Postmärkte verläuft in den
Mitgliedsländern der Europäischen Union in unterschied-
lichem Tempo. Schweden und Finnland haben ihre
Märkte bereits 1993 bzw. 1994 für den Wettbewerb geöff-

net, Großbritannien folgte im Jahr 2007, Deutschland und
die Niederlande werden ihre Märkte zum 1. Januar 2008
öffnen. Diese fünf Länder vereinigen etwa 60 Prozent des
europäischen Briefvolumens auf sich. Bis spätestens
2013 müssen nach der am 1. Oktober 2007 im Rat be-
schlossenen Neufassung der Postrichtlinie alle Mitglied-
staaten ihre Briefmärkte für den Wettbewerb geöffnet haben. 

2.1.1 Novellierung der Postrichtlinie
5. Die Vorgaben der Europäischen Union an die Mit-
gliedstaaten zur Öffnung der Märkte für Postdienstleis-
tungen finden sich in der Richtlinie 97/67/EG des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates vom 15. Dezember
1997 (Postrichtlinie)1. Ursprünglich war darin eine voll-
ständige Öffnung der Märkte zum 1. Januar 2003 vorgese-
hen. Dieser Zeitpunkt wurde jedoch durch die Änderungs-
richtlinie 2002/39/EG vom 10. Juni 20022 verschoben.
Artikel 7 lautet in der geänderten Fassung wie folgt:

1. Soweit es für die Aufrechterhaltung des Universal-
dienstes notwendig ist, kann jeder Mitgliedstaat
Dienste für Anbieter von Universaldienstleistungen
reservieren. [...]

2.  [...]
3. Die Kommission erstellt eine Prospektivstudie, in

der für jeden Mitgliedstaat bewertet wird, welche
Auswirkungen die Vollendung des Binnenmarkts
für Postdienste im Jahr 2009 auf den Universal-
dienst haben wird. Auf der Grundlage der Schluss-
folgerungen dieser Studie unterbreitet die Kommis-
sion bis zu 31. Januar 2006 dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Bericht, dem ein
Vorschlag zur etwaigen Bestätigung des auf 2009
festgelegten Termins für die Vollendung des Bin-
nenmarkts für Postdienste oder zur Festlegung an-
derweitiger Schritte im Lichte der Schlussfolgerun-
gen der Studie beigefügt ist.

Die in Artikel 7 vorgesehene Prospektivstudie wurde von
der Europäischen Kommission zusammen mit einem dar-
auf basierenden Richtlinienvorschlag am 18. Oktober
2006 vorgelegt. Die Kommission schlug darin eine voll-
ständige Liberalisierung des Briefmarktes vor. Artikel 7
hätte demnach folgende Fassung erhalten:

1. Ab dem 1. Januar 2009 gewähren die Mitgliedstaa-
ten für die Einrichtung und die Erbringung von
Postdiensten keine ausschließlichen oder besonde-
ren Rechte mehr und erhalten diese auch nicht
mehr aufrecht. [...].

Ursprünglich war geplant, die Richtlinie noch während
der deutschen Ratspräsidentschaft, also im ersten Halb-
jahr 2007, zu verabschieden. Allerdings zeichnete sich
schon direkt nach Veröffentlichung des Richtlinienvor-
schlags ab, dass dieser wohl nicht mehrheitsfähig sein
würde. Zahlreiche Mitgliedstaaten sprachen sich gegen
eine Öffnung der Märkte zum 1. Januar 2009 aus, darun-
ter Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Griechenland
und Polen. 

1 ABl. EG Nr. L 15 vom 21. Januar 1998, S. 14.
2 ABl. EG Nr. L 176 vom 5. Juli 2002, S. 21.
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6. Am 11. Juli 2007 hat das Europäische Parlament
seine Stellungnahme zu dem Entwurf der Kommission in
erster Lesung verabschiedet. Die zweite Lesung wird An-
fang 2008 stattfinden. In dem vom Parlament gebilligten
Entwurf wird die Öffnung der Märkte um weitere zwei
Jahre auf den 1. Januar 2011 verschoben. Artikel 7 lautet
demnach:

1. Ab dem 31. Dezember 2010 gewähren die Mit-
gliedstaaten für die Einrichtung und die Erbrin-
gung von Postdiensten keine ausschließlichen oder
besonderen Rechte mehr und erhalten diese auch
nicht mehr aufrecht. [...]

Ein neu eingefügter Artikel 7a schränkt dieses Datum
noch weiter ein, indem er der Mehrzahl der Mitgliedstaa-
ten, die nicht ohnehin ihre Märkte bereits öffnen oder ge-
öffnet haben, die Möglichkeit gibt, die Marktöffnung um
weitere zwei Jahre zu verschieben. Mitgliedstaaten, die
ihre Märkte öffnen, soll es möglich sein, Unternehmen
aus anderen Mitgliedstaaten, die dort noch eine Exklusiv-
lizenz besitzen, den Zugang zu dem von ihnen geöffneten
Bereich zu verwehren. Artikel 7a lautet wie folgt:

Soweit es für die Aufrechterhaltung des Universal-
dienstes notwendig ist, können Mitgliedstaaten, die
der Europäischen Union nach Inkrafttreten der Richtli-
nie 2002/39/EG beigetreten sind [d. h. die zwölf neuen
Beitrittsländer], oder Mitgliedstaaten mit einer niedri-
gen Bevölkerungszahl und einer geringen geografi-
schen Ausdehnung, die somit Besonderheiten für die
Postdienste aufweisen, oder Mitgliedstaaten mit be-
sonders schwierigen Reliefbedingungen, insbeson-
dere diejenigen mit sehr vielen Inseln, bis zum
31. Dezember 2012 Dienste für Anbieter von Univer-
saldienstleistungen [...] reservieren. 
[...]
c) Mitgliedstaaten, die ihre reservierten Bereiche nach
Inkrafttreten dieser Richtlinie und vor dem 31. De-
zember 2012 abschaffen, können es während eines
Übergangszeitraums ablehnen, Genehmigungen [...]
für Dienstleistungen innerhalb des betreffenden abge-
schafften reservierten Bereichs an Postbetreiber – und
durch sie kontrollierte Gesellschaften – zu erteilen, die
Dienstleistungen im Bereich des Universaldienstes er-
bringen und denen ein reservierter Bereich in einem
anderen Mitgliedstaat eingeräumt wird.

7. Der Ministerrat hat sich am 1. Oktober 2007 auf ei-
nen Kompromiss zur Abschaffung des Briefmonopols ge-
einigt, der den Vorschlägen des Europäischen Parlaments
weitgehend folgt. Neben redaktionellen Änderungen wer-
den in der vom Ministerrat beschlossenen Neufassung der
Richtlinie elf Länder aufgezählt, die erst zum 31. De-
zember 2012 ihre Märkte öffnen müssen. Dies sind Zy-
pern, die Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien
und die Slowakei. Die sog. Reziprozitätsklausel wird da-
hingehend präzisiert, dass Länder, die ihre reservierten
Bereiche bis zum 31. Dezember 2012 abschaffen, zwi-
schen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2012
Anbietern aus Ländern mit Exklusivlizenz die Erteilung
einer Lizenz verweigern dürfen. 

8. Die Monopolkommission bedauert, dass der Termin
für die europaweite Marktöffnung der Briefmärkte um
weitere drei Jahre verschoben wird. Die Verschiebung
wird vom Europäischen Parlament und dem Ministerrat
nicht begründet; es sind auch keine Gründe ersichtlich,
die eine erneute Verschiebung rechtfertigen würden. Eine
weitere Verschiebung bis 2013 zur Aufrechterhaltung des
Universaldienstes in gewissen Ländern ist aus Sicht der
Monopolkommission ebenfalls nicht notwendig. Es ist
vorstellbar, dass es Länder gibt, in denen eine flächen-
deckende postalische Grundversorgung nicht vom Markt
selbst zu den gewünschten Preisen erbracht wird. In die-
sen Fällen ist es denkbar, einem Anbieter von Postdienst-
leistungen eine Universaldienstverpflichtung aufzuerlegen
und diesen dafür finanziell zu entschädigen. Alternativ
kann die Universaldienstverpflichtung ausgeschrieben
werden. Beide Lösungen sind einer Finanzierung des
Universaldienstes durch das gleichzeitige Gewähren von
Monopolrechten vorzuziehen. Zum einen ist kaum zu er-
warten, dass die Höhe der Monopolrente genau den Kos-
ten der zu erbringenden Universaldienstleistungen ent-
spricht. Im Zweifel wird die Monopolrente eher höher
sein. Zum anderen ist eine direkte finanzielle Entlohnung
des Universaldiensteanbieters auch deshalb günstiger,
weil die durch ein Monopol zusätzlich entstehenden
Wohlfahrtsverluste vermieden werden. Diese Wohlfahrts-
verluste bestehen in erster Linie darin, dass durch die hö-
heren Preise des Monopolisten geringere Mengen an
Postdienstleistungen nachgefragt werden. Damit ist das
Beförderungsvolumen insgesamt niedriger, als es ohne
eine Exklusivlizenz wäre. Die umfangreichen Regelun-
gen zur Sicherung des Universaldienstes in der Postricht-
linie erwecken den Eindruck, dass die Richtlinie in erster
Linie dem Wohl der Verbraucher dient. Allerdings würde
die überwiegende Mehrzahl der Verbraucher aus der Ab-
schaffung der Exklusivlizenz einen viel höheren Nutzen
ziehen als von jeder anderen Regelung der Postrichtlinie.
Insofern nutzt die Postrichtlinie in ihrer derzeitigen Form
zwar den Inhabern von Exklusivlizenzen in den einzelnen
Mitgliedstaaten, schadet aber den meisten Verbrauchern. 

9. Deutschland hält daher zu Recht an dem 1. Januar
2008 als Datum für die endgültige Marktöffnung fest. Für
die deutschen Verbraucher ist die Öffnung des deutschen
Marktes ein entscheidender Schritt für niedrigere Preise
und eine größere Produktvielfalt im Postbereich. Von der
Nichtöffnung der Märkte in anderen Mitgliedstaaten sind
deutsche Verbraucher nur insofern betroffen, als ihre
Auslandspost in Länder mit Exklusivlizenz dort weiterhin
nur vom Träger dieser Lizenz befördert werden kann. 

10. Aus deutscher Sicht gibt es auch keinen Grund da-
für, Träger von Exklusivrechten im Ausland nicht auf
dem deutschen Briefmarkt zuzulassen, wie es die Vor-
schrift des Artikel 7a Buchstabe c der Richtlinie ermög-
licht. Der Marktzutritt von Unternehmen belebt den Wett-
bewerb. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob dieses
Unternehmen auf anderen Märkten Exklusivrechte hat
oder nicht. Es ist möglich, dass es Anbieter von Post-
dienstleistungen geben wird, die versuchen, auf dem
deutschen Markt Fuß zu fassen, indem sie Möglichkeiten
der Quersubventionierung nutzen. So könnte ein Anbieter
die Gewinne, die er in seinem Heimatland im reservierten
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Bereich macht, dazu nutzen, beim Markteintritt in
Deutschland zu einem besonders niedrigen und mögli-
cherweise nicht kostendeckenden Preis anzubieten. Aus
Unternehmenssicht kann dies sinnvoll sein, um schnell
bekannt zu werden und einen gewissen Marktanteil zu ge-
winnen. Eine derartige Quersubventionierung bedeutet
eine Umverteilung von den Verbrauchern des Landes mit
Exklusivlizenz zum deutschen Verbraucher, da deren
hohe Preise zur Finanzierung der niedrigen Preise in
Deutschland genutzt werden. Deutschland würde dem-
nach von einer einseitigen Liberalisierung sogar profitie-
ren. Das Ausmaß der Quersubventionierung dürfte sich
allerdings insofern in Grenzen halten, als zumindest lang-
fristig ein Unternehmen nur dann im deutschen Markt
bleiben wird, wenn es dort auch Gewinne erzielen kann. 

2.1.2 Marktentwicklung im Postwesen in 
Ländern ohne Exklusivlizenz

11. Die Marktentwicklung in den Ländern der Europäi-
schen Union, die ihre Märkte bereits ganz oder teilweise
dem Wettbewerb geöffnet haben, ist bisher recht unter-
schiedlich verlaufen. Diese Unterschiede lassen sich teil-
weise auf unterschiedliche geographische Bedingungen,
vor allem aber auf regulatorische Unterschiede zurück-
führen.3 Zusammengenommen ermöglichen es diese un-
terschiedlichen Entwicklungen, eine bessere Prognose
darüber aufzustellen, wie sich der deutsche Markt nach
Abschaffung der Exklusivlizenz entwickeln wird. 

12. Schweden und Finnland haben bereits 1993 bzw.
1994 als erste Länder der Europäischen Union die Exklu-
sivlizenz abgeschafft. Zudem sind in beiden Ländern
auch die vom marktbeherrschenden Unternehmen er-
brachten Postdienstleistungen voll umsatzsteuerpflichtig.
Eine Ex-ante-Entgeltregulierung gibt es in Schweden nur
für Einzelsendungen des marktbeherrschenden Unterneh-
mens, der Posten AB. Konsolidierung spielt im schwedi-
schen Briefmarkt praktisch keine Rolle. Dafür konnte
sich im Infrastrukturwettbewerb in den letzten Jahren ne-
ben der Posten AB ein weiteres Unternehmen am Markt
behaupten, die CityMail. Allerdings stellt CityMail nur
zweimal wöchentlich und nur im Süden des Landes zu.
Das Unternehmen erreicht damit ca. 45 Prozent der
schwedischen Haushalte. CityMail ist in erster Linie im
B2C-Bereich tätig sowie auf die Zustellung von compu-
tergenerierten, adressierten Brief- und Werbesendungen
spezialisiert und hat einen Marktanteil von 7,7 Prozent.
Das Beispiel Schweden zeigt, dass Infrastrukturwettbe-
werb im Postbereich selbst unter denkbar ungünstigen
Rahmenbedingungen – einer großen Fläche und geringen
Bevölkerungsdichte – möglich ist. Der Wettbewerber ist
in der Lage, sich eine Nische zu suchen, in der er profita-
bel anbieten kann. Gleichzeitig erfolgt durch das markt-
beherrschende Unternehmen, auch ohne dass es dafür
finanziell entschädigt wird, eine flächendeckende Zustel-
lung zu erschwinglichen Preisen.

13. Finnland ist dagegen ein Beispiel dafür, wie durch
ein regulierungsfeindliches Umfeld trotz formaler Markt-
öffnung Wettbewerb verhindert werden kann. Die finni-
sche Posti befindet sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz.
Auf eine sektorspezifische Regulierung verzichtet das
Land. Über die Vergabe von Lizenzen entscheidet das
Kabinett. Wettbewerberlizenzen werden mit Universal-
dienstverpflichtungen verknüpft. Vorgesehen ist eine
werktägliche Zustellungspflicht sowie eine flächende-
ckende Zustellung. Erfolgt die Zustellung nicht flächen-
deckend, wird eine Steuer auf den Umsatz erhoben, die
umso höher ist, je größer die Bevölkerungsdichte der be-
lieferten Region relativ zur Bevölkerungsdichte Finn-
lands insgesamt ist. Aufgrund der geringen Bevölke-
rungsdichte von Finnland – das Land ist so groß wie die
Bundesrepublik Deutschland, hat aber nur 5 Mio. Ein-
wohner – ist es kaum vorstellbar, dass eine flächende-
ckende Zustellung für mehr als ein Unternehmen wirt-
schaftlich rentabel und ökonomisch sinnvoll sein kann.
Unter diesen Bedingungen überrascht es nicht, dass Posti
trotz der De-facto-Liberalisierung bis heute der einzige
Anbieter von Postdienstleistungen in Finnland ist. 
14. In den Niederlanden wird die Exklusivlizenz für den
Standardbrief zwar erst zum 1. Januar 2008 aufgehoben,
allerdings sind dort bereits jetzt adressierte Werbesendun-
gen aus dem reservierten Bereich ausgenommen. In den
Niederlanden gibt es keine Lizenzierung des Briefbe-
reichs und damit verbunden auch keine Zahlen über die
Anzahl und Art der Anbieter. Es gibt wohl eine ganze
Reihe von Unternehmen am Markt, die teilweise konsoli-
dieren, teilweise selbst zustellen. Zwei Unternehmen,
Sandd (Sort and Deliver) und Selektmail, eine Tochter
der DPAG, haben sich auf den B2C-Bereich spezialisiert
und stellen zweimal wöchentlich flächendeckend an End-
haushalte zu. Gemeinsam haben sie einen Marktanteil
von 14 Prozent bezogen auf den Gesamtmarkt und
31 Prozent im bereits liberalisierten Markt. Zwei weitere
Unternehmen, MailMerge und Businesspost, sind im
B2B-Bereich tätig und stellen flächendeckend in Post-
fächer zu. Dass der Infrastrukturwettbewerb in den Nie-
derlanden schon heute, vor der endgültigen Liberalisie-
rung, deutlich stärker als in Schweden ist, liegt wohl in
erster Linie an der hohen Bevölkerungsdichte der Nieder-
lande. Die Bevölkerungsdichte in Deutschland ist deut-
lich höher als in Schweden, aber geringer als die der
Niederlande; in einigen Teilen Deutschlands entspricht
sie derjenigen der Niederlande. Somit ist zu erwarten,
dass sich unter vergleichbaren regulatorischen Rahmen-
bedingungen auch in Deutschland oder jedenfalls in man-
chen Teilen Infrastrukturwettbewerb ausbilden wird.
15. In Großbritannien ist die Exklusivlizenz zum
1. Januar 2007 abgeschafft worden. Die Preisobergren-
zen, die die britische Regulierungsbehörde, Postcomm,
für den Marktbeherrscher, Royal Mail, festgesetzt hat,
sind deutlich niedriger als die entsprechenden Werte der
Bundesnetzagentur für die DPAG. Die Umsatzrendite von
Royal Mail im Briefbereich ist mit 3,3 Prozent (Stand
2004) entsprechend niedrig. (Die DPAG erzielt im Brief-
bereich eine Umsatzrendite von 16,3 Prozent.) Die Aufla-
gen für Lizenznehmer sind relativ hoch, so dass kleinere
Unternehmen kaum in den Markt eintreten können. Trotz
der geringen Margen im Briefgeschäft und der Marktein-

3 Vgl. Oelmann, M., Regulatorische Marktzutrittsbedingungen und ih-
re Auswirkungen auf den Wettbewerb: Erfahrungen aus ausgewähl-
ten Briefmärkten Europas, wik Diskussionsbeiträge Nr. 291, Bad
Honnef, März 2007.
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trittsbarrieren gibt es jedoch Wettbewerber von Royal
Mail, die selbst zustellen. Allerdings spielen Konsolidie-
rungsleistungen in Großbritannien eine deutlich wichtigere
Rolle. Die Rabatte, die Konsolidierern eingeräumt werden,
sind relativ zum Gesamtporto höher als in Deutschland, so
dass das Geschäftsfeld attraktiver ist. Die größten Konsoli-
dierer in Großbritannien sind UK Mail und TNT.

16. Eine extreme Bedeutung hat die Konsolidierung in
den USA, wo die staatseigene USPS zwar ein Monopol
für die Zustellung besitzt, es aber auf jeder Stufe der
Wertschöpfung die Möglichkeit gibt, im Rahmen von
„worksharing“ zu konsolidieren. Diese Möglichkeit wird
intensiv genutzt: 43 Prozent der Briefsendungen und über
90 Prozent der Werbesendungen und Periodika werden in
den USA durch Kooperationen zwischen privaten Konso-
lidierern und der staatseigenen USPS befördert. Seit im
Jahre 1976 die Möglichkeiten der Konsolidierung einge-
führt wurden, sind die realen Preise für Briefsendungen
um 35 Prozent gesunken, für Werbesendungen und Perio-
dika um 28 Prozent. Die Anzahl der Briefsendungen ist
im gleichen Zeitraum um 40 Prozent gestiegen, das Volu-
men der Werbesendungen um ca. 240 Prozent. Die Zahl
der Briefe pro Einwohner liegt in den USA mehr als dop-
pelt so hoch wie in Deutschland.4 

17. Zusammenfassend zeigt sich, dass es auf den Brief-
märkten Wettbewerb sowohl in Form von Infrastruktur-
wettbewerb als auch über den Teilleistungszugang (Kon-
solidierung) geben kann. Die Möglichkeiten von
Infrastrukturwettbewerb sind allerdings stark von der Be-
völkerungsdichte eines Landes abhängig. Wettbewerb
über einen Teilleistungszugang ist dagegen auch bei ge-
ringer Bevölkerungsdichte und niedrigen Preisobergren-
zen für das marktbeherrschende Unternehmen möglich.
Die Abschaffung der Exklusivlizenz für den Standard-
brief ist eine notwendige Voraussetzung für Wettbewerb
auf den Briefmärkten, aber nicht hinreichend. Bestim-
mungen, die einseitig den Incumbent schützen, wie die
Verpflichtung zur flächendekkenden Versorgung in Finn-
land, können den Wettbewerb komplett verhindern, auch
wenn es keine reservierten Bereiche gibt.

2.2 Marktverhältnisse in Deutschland

18. Der Markt für lizenzpflichtige Postdienstleistungen,
d. h. für die gewerbsmäßige Beförderung von Briefsen-
dungen bis 1 000 g für andere, umfasste im Jahr 2005
Umsätze von knapp 10 Mrd. Euro. Die Sendungsmenge
lag bei knapp 17 Mrd. Stück. Während der Umsatz des
Marktes seit 1998 nahezu konstant geblieben ist
(+ 0,4 Prozent), ist die Sendungsmenge deutlich angestie-
gen (+ 12,4 Prozent). Es wird erwartet, dass sich dieser
Trend fortsetzt, da Wachstumspotentiale im Postdienst-
leistungsbereich vor allem im Bereich von Werbesendun-
gen gesehen werden, die zu eher unterdurchschnittlichen
Preisen verschickt werden. 

19. Der Gesamtmarkt teilt sich in einen Monopol- und
einen Wettbewerbsbereich. Der Monopolbereich ist bis
Ende 2007 der DPAG vorbehalten. Er umfasst Briefsen-
dungen und adressierte Kataloge, deren Einzelgewicht bis
50 g und deren Einzelpreis weniger als das Zweieinhalb-
fache des Preises für entsprechende Postsendungen der
untersten Gewichtsklasse beträgt (§ 51 Abs. 1 PostG).
Mit ca. 5 Mrd. Euro5 entspricht dies etwa der Hälfte des
Gesamtmarktes. Der Marktanteil der DPAG innerhalb des
gesamten lizenzierten Bereichs betrug im Jahr 2005
92,4 Prozent, für das Jahr 2006 gibt die Bundesnetzagen-
tur eine Absenkung des Marktanteils der DPAG auf
89,7 Prozent an. Innerhalb des Wettbewerbsbereichs lag
der Marktanteil der DPAG im Jahre 2005 bei 81,8 Pro-
zent und ging nach Angaben der Bundesnetzagentur 2006
auf 79,4 Prozent zurück. Die Marktdominanz der DPAG
zeigt sich hier besonders eindrücklich. Auch in den
Marktsegmenten, die teilweise schon seit Jahren für Wett-
bewerber geöffnet wurden, vereint die DPAG mehr als
drei Viertel des Marktes auf sich.
20. Während der Geltungsdauer der Exklusivlizenz
kann die Bundesnetzagentur auf Antrag Lizenzen für ver-
schiedene Postdienstleistungen ausstellen, die gemäß § 51
Abs. 1 PostG von der Exklusivlizenz ausgenommen sind.
Seit 1998 hat die Bundesnetzagentur über 2 000 Lizenzen
erteilt. Diese werden jedoch zu einem großen Teil nicht
genutzt. Derzeit sind gut 600 Unternehmen am Markt tä-
tig. Es handelt sich dabei überwiegend um kleine und
mittlere Unternehmen. Nur drei Unternehmen erzielen
neben der DPAG Umsätze auf den Briefmärkten von über
50 Mio. Euro. Die geringe Konzentration bei den Wettbe-
werbern der DPAG zeigt sich eindrücklich beim Ver-
gleich der Konzentrationsmaße CR1 und CR56: Während
das größte Unternehmen am Markt, die DPAG, einen
Marktanteil von 89,7 Prozent hat, entfallen auf die fünf
umsatzstärksten Unternehmen nur rund 92 Prozent der
Umsätze. Das bedeutet, dass die vier größten Unterneh-
men am Markt neben der DPAG nur gut 2 Prozent des
Umsatzes auf sich vereinen. 
21. Vergleicht man diese Situation mit der auf dem
schwedischen Markt, wo neben Posten AB nur ein großer
Konkurrent den ganzen Wettbewerbsmarkt beherrscht,
stellt sich die Frage, ob in Deutschland eine Entwicklung
hin zum schwedischen Marktbild zu erwarten ist oder ob
sich dauerhaft eine große Zahl kleiner Unternehmen am
Markt halten wird. Tatsächlich ist in den letzten Jahren
und verstärkt in den letzten Monaten eine gewisse Markt-
konsolidierung durch Übernahmen zu beobachten. Ande-
rerseits gibt es aber weiterhin eine ganze Reihe lokaler
und regionaler Anbieter. Ihr Geschäftsmodell beruht da-
rauf, dass die Mehrheit aller Briefsendungen innerhalb
einer Region oder sogar einer Stadt zuzustellen ist. Das
betrifft vor allem die Post örtlicher Unternehmen wie der
Handwerksbetriebe oder der örtlichen Sparkasse oder die
Post von Behörden wie dem Einwohnermelde- oder dem

4 Vgl. Kruse, J., Liebe, A., Netzzugang und Wettbewerb bei Briefdiensten,
HWWA Report Nr. 257, Hamburg 2005, Studie im Auftrag des Bundes-
verbandes Internationaler Express- und Kurierdienste e. V. (BIEK).

5 Diese sowie die folgenden Zahlenangaben der Bundesnetzagentur
zur Marktsituation und -entwicklung auf den Postmärkten sind ent-
nommen aus: BNetzA, Zehnte Marktuntersuchung für den Bereich
der lizenzpflichtigen Postdienstleistungen, Juli 2007.

6 CRx bezeichnet den Marktanteil (concentration ratio) der x größten
Unternehmen am Markt.
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Arbeitsamt. Der Postdienstleister stellt die lokale Post
selbst zu, überregionale Post liefert er im Briefzentrum
der DPAG ein. Möglich ist auch ein Verbund lokaler und
regionaler Zusteller, die gemeinsam die überregionale
Zustellung organisieren, indem sie ihre überregional zu-
zustellende Post untereinander austauschen. Insofern ist
selbst Infrastrukturwettbewerb bei einer Vielzahl kleiner
regionaler Anbieter denkbar. 

22. Von den acht Lizenztypen, A bis H, ist die D-Lizenz
die mit Abstand bedeutendste. Sie wird für qualitativ höher-
wertige Dienstleistungen vergeben. Im Jahr 2005 wurden
62 Prozent der Umsätze der Lizenznehmer im Bereich der
höherwertigen Dienstleistungen und für Postzustellauf-
träge (PZA) erzielt. Als qualitativ höherwertig haben sich
seit Inkrafttreten des Postgesetzes insbesondere folgende
Dienstleistungen entwickelt, die grundsätzlich als qualitativ
höherwertig angesehen werden: die taggleiche Zustellung,
die Übernacht-Zustellung, die termingenaue Zustellung, die
Sendungsverfolgung sowie die integrierte Brief-Logistik-
Dienstleistung. Der Preis für qualitativ höherwertige
Dienstleistungen lag 2006 bei durchschnittlich 0,52 Euro
und damit trotz der Höherwertigkeit und trotz der Umsatz-
steuerpflicht für derartige Dienstleistungen um drei Cent
oder mehr als 5 Prozent unter dem Preis für einen Standard-
brief der DPAG. Dies zeigt eindrücklich, wie groß die Vor-
teile sind, die die Verbraucher von einer Öffnung des Brief-
marktes für den Wettbewerb zu erwarten hätten. Wären die
Wettbewerber von ihrer Verpflichtung zur Höherwertigkeit
befreit und würden sie wie die DPAG keine Mehrwertsteuer
entrichten müssen, könnte der Preisunterschied zu den Pro-
dukten der DPAG noch größer sein. Die von der DPAG ver-
diente Monopolrente ist mindestens so hoch anzusetzen wie
diese Preisdifferenz. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die
DPAG durch ihren Größenvorteil in ungleich größerem
Ausmaß Verbundeffekte nutzen kann als selbst ihre größten
Wettbewerber. Allerdings ist zu erwarten, dass die DPAG
diese Vorteile erst dann an die Verbraucher weiterleiten wird,
wenn sie ernsthaftem Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist. 

23. Tatsächlich scheint zumindest ein gewisser Wettbe-
werbsdruck von den Produkten der D-Lizenz auf den
Standardbrief, das mit Abstand wichtigste Produkt der
DPAG, auszugehen. Entsprechend ausführlich ist über die
Ausprägung der einzelnen Merkmale, die für die Höher-
wertigkeit vorliegen müssen, vor Gericht gestritten wor-
den. Erst im Juni dieses Jahres konnte nach fast zehn-
jährigem Rechtsstreit endgültig geklärt werden, dass auch
die Über-Nacht-Zustellung als höherwertige Dienstleis-
tung anerkannt werden kann. Diese Zustellungsvariante
ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass Briefsendun-
gen werktäglich nach 17:00 Uhr bei den Auftraggebern
abgeholt und garantiert bis spätestens 12:00 Uhr des fol-
genden Werktags zugestellt werden.7 

24. Ein starkes Umsatzwachstum ist im Bereich der
E-Lizenz zu verzeichnen, die für die Einlieferung bei den
Annahmestellen der DPAG vergeben wird. Seitdem die
Konsolidierung im Jahr 2005 durch Beschlüsse des
Bundeskartellamts und des Oberlandesgerichts Düssel-

dorf zumindest vorläufig freigegeben worden ist8 – eine
endgültige Entscheidung darüber steht noch aus –, hat
sich eine Vielzahl von Wettbewerbern den für die Konso-
lidierung erweiterten Netzzugang durch den Abschluss
entsprechender Konsolidierer-Teilleistungsverträge ein-
räumen lassen. Die Portorückerstattungen9 der DPAG an
Konsolidierer bzw. deren Kunden lagen im Jahr 2006
nach Schätzungen der Bundesnetzagentur bei 50 bis
60 Mio. Euro. Im Jahre 2005 lagen die Rückerstattungen
noch bei 5 Mio. Euro. Damit haben sich die Umsätze zwi-
schen 2005 und 2006 mehr als verzehnfacht. Allerdings
liegt der Marktanteil der Konsolidierung am Gesamt-
markt bei lediglich ca. 0,5 Prozent, der Anteil der Konso-
lidierung an den Gesamtumsätzen der Wettbewerber der
DPAG bei ca. 5 Prozent. Das weitere Wachstum der Kon-
solidierer ist insofern nach oben begrenzt, als zum einen
die Konsolidierer nur einen kleinen Teil der Wertschöp-
fungskette anbieten und zum anderen die Zahl der poten-
tiellen Kunden begrenzt ist. Die große Masse an Sendun-
gen in Deutschland stammt von Versendern, die selbst
– in Eigenregie oder über sog. Lettershops – ihre Post bei
den Briefzentren der DPAG einliefern. 

25. Die DPAG hat ihre Strategie, die Monopolgewinne
aus dem deutschen Briefgeschäft für eine internationale
Expansion zu verwenden, im Berichtszeitraum dieses
Gutachtens fortgesetzt. Das Eigenkapital der DPAG ist in
nur zwei Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Im
gleichen Zeitraum verzeichnete die DPAG ein Umsatz-
wachstum von 40 Prozent. Mit dem Kauf des britischen
Logistikkonzerns Exel ist die DPAG gemessen an der
Mitarbeiterzahl zum größten Unternehmen in Deutsch-
land aufgestiegen. Die längerfristige Entwicklung von
Eigenkapital und Umsatz der DPAG ist in Tabelle 1 dar-
gestellt. Nach zahlreichen Umstrukturierungen ist die
DPAG derzeit in fünf Unternehmensbereiche gegliedert,
die Bereiche Brief, Express, Logistik, Finanzdienstleis-
tungen und Services. Das Umsatzwachstum des Konzerns
ist in erster Linie auf die Bereiche Express und Logistik
zurückzuführen, in denen die DPAG durch zahlreiche Ak-
quisitionen gewachsen ist. Die Umsätze im Briefbereich
sind dagegen in den letzten Jahren relativ konstant geblie-
ben. Wenig Veränderungen gab es auch bei den Umsatz-
renditen sowohl des Gesamtkonzerns als auch im Brief-
bereich. Dabei lag die Umsatzrendite im Briefbereich in
den letzten sieben Jahren konstant bei über 15 Prozent
und damit mehr als doppelt so hoch wie die Umsatz-
rendite des Gesamtkonzerns, die bei durchschnittlich
7,4 Prozent lag (vgl. Tabelle 1). Allerdings steht zu er-
warten, dass sich die Umsatzrendite im Unternehmensbe-
reich Brief im Jahr 2007 verschlechtern wird, da das unter
hohem Wettbewerbsdruck stehende deutsche Paketge-
schäft seit Januar 2007 dem Unternehmensbereich Brief
zugeordnet wurde. Entsprechend wird sich die Gewinn-
marge im Bereich Express erhöhen.

7 BVerwG, Urteile vom 27. Juni 2007, 6 C 8.06, 6 C 9.06, 6 C 13.06
und 6 C 14.06.

8 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsentwicklung bei der Post
2005: Beharren auf alten Privilegien, Sondergutachten 44, Baden-
Baden 2006, Tz. 11–18.

9 Die Portorückerstattung bezeichnet die Differenz zwischen dem Be-
trag, den die DPAG dem Konsolidierer in Rechnung stellt, und dem
Betrag, den der Versender ohne Inanspruchnahme der Konsolidierer-
leistung an die DPAG zahlen müsste.
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Ta b e l l e  1

Entwicklung der Deutschen Post AG

Quelle: Geschäftsberichte der Deutschen Post AG

Jahr Eigenkapital
in Mio. Euro

Umsatz 
in Mio. Euro

Umsatzrendite 
in %

Umsatz 
Brief 

in Mio. Euro

Umsatzrendite 
Brief 
in %

2000 4.001 32.708 7,3 11.733 17,1

2001 5.353 33.379 7,6 11.707 16,7

2002 5.095 39.255 7,6 12.129 17,7

2003 6.106 40.017 7,4 12.495 16,7

2004 7.242 43.168 7,0 12.747 16,4

2005 10.624 44.594 8,4 12.878 15,8

2006 11.220 60.545 6,4 13.286 15,4

26. Die DPAG hat in den vergangenen Jahren nicht nur bewerber, die effizienter als die DPAG sind, nicht in den

in den Bereichen Express, Logistik und Finanzdienstleis-
tungen expandiert. Auch innerhalb des Unternehmensbe-
reichs Brief ist es ihr gelungen, sich im internationalen
Briefverkehr und im heimischen Briefverkehr anderer
Länder zu etablieren. Im Segment Brief International/
Mehrwertleistungen verzeichnete die DPAG bereits im
Jahr 2006, also vor der Liberalisierung der Briefmärkte in
Europa, ein Wachstum von 34 Prozent. Der Umsatz ist
mit 2 818 Mio. Euro in diesem Segment bereits fast halb
so groß wie der Umsatz, den die DPAG mit der Briefpost
in Deutschland erzielt (Umsatz im Bereich Brief Kom-
munikation: 6 147 Mio. Euro).10 Dies zeigt, wie groß die
Chancen der Liberalisierung für die DPAG sind. Durch
die Öffnung der Märkte in Europa eröffnen sich dem Un-
ternehmen enorme Wachstumschancen. 

3. Alte und neue Wettbewerbshemmnisse

3.1 Exklusivlizenz

27. Das größte Wettbewerbshemmnis auf den Brief- und
den benachbarten Märkten für Kurier-, Express- und Pa-
ketdienstleistungen (KEP) ist derzeit die Exklusivlizenz
der DPAG für die Beförderung von Briefen bis zu einem
Gewicht von 50 g (§ 51 Abs. 1 PostG). Durch die Exklu-
sivlizenz ist Wettbewerb auf diesem Markt offensichtlich
ausgeschlossen. Die Exklusivlizenz der DPAG behindert
aber auch den Wettbewerb auf allen benachbarten Märk-
ten, also den Märkten für die Beförderung und den Ver-
sand von Briefen über 50 g, Werbesendungen, Zeitungen
und Zeitschriften sowie den KEP-Märkten. Dadurch, dass
ein großer Teil des Gesamtmarktes, der Markt für den
Standardbrief, der DPAG vorbehalten bleibt, ist es ihr als
einzigem Anbieter möglich, Synergieeffekte, die sich
durch die Beförderung von Standardbriefen mit anderen
Postsendungen ergeben, zu nutzen. Dies sichert ihr einen
starken Wettbewerbsvorteil auf allen Märkten des Post-
wesens, der dazu führen kann, dass auch potentielle Wett-

Markt eintreten. Von der Abschaffung der Exklusivlizenz
kann demnach eine Belebung des Wettbewerbs vor allem
im Bereich des Standardbriefs, aber auch bei allen ande-
ren Postsendungen erwartet werden. Die Verbraucher
profitieren davon durch niedrigere Preise, Produktinnova-
tionen und eine bessere Produktqualität. Die Monopol-
kommission begrüßt daher die Abschaffung der Exklusiv-
lizenz uneingeschränkt. Gleichzeitig sieht sie die Gefahr,
dass alte Wettbewerbshemmnisse im Postbereich durch
neue ersetzt werden, etwa durch eine entsprechende Aus-
weitung des Geltungsbereichs des Entsendegesetzes. Der-
artige Maßnahmen würden dazu führen, dass die Vorteile,
die für den Wettbewerb von einer Abschaffung der Ex-
klusivlizenz zu erwarten sind, zunichte gemacht und im
schlimmsten Fall der Wettbewerb noch stärker als bisher
eingeschränkt würde. 

3.2 Der Bund als Wettbewerbshüter 
und Anteilseigner

28. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in den
letzten Jahren schrittweise von ihren Beteiligungen an der
DPAG getrennt, indem sie einzelne Aktienpakete zunächst
an die KfW veräußert hat, die diese dann wiederum in
Etappen auf dem Kapitalmarkt veräußert hat. Inzwischen
hält die KfW noch 30,6 Prozent der Anteile an der DPAG.
Geplant ist, auch diese Anteile schrittweise zu veräußern,
um damit eine vollständige Privatisierung der DPAG zu
erreichen. Die Privatisierung über die KfW verläuft über
das sog. „Platzhaltermodell“.11 Nach diesem Modell ver-
kauft der Bund seine Beteiligungen an einem staatseigenen
Unternehmen an die KfW mit dem Ziel der vollständigen
Privatisierung. Die KfW zahlt dem Bund dabei zunächst
einen Kaufpreis, der sich am Marktwert orientiert. Im
Zuge eines späteren Verkaufs am Kapitalmarkt durch die
KfW zu einem höheren Preis erhält der Bund eine weitere
Zahlung aus einem vereinbarten Besserungsschein. Der

10 Vgl. Deutsche Post AG, Geschäftsbericht 2006, S. 44.
11 http://www.kfw.de/DE_Home/Die_Bank/Aufgaben/Beratungun54/

Disclaimergeschuetzer_Unterbereich/Privatisierung/index.jsp
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Besserungsschein für den Bund errechnet sich aus der
Differenz zwischen erzieltem Veräußerungserlös und Ein-
kaufspreis, abzüglich der entstandenen Kosten sowie ei-
ner prozentualen Vergütung für die KfW. 
29. Das Platzhaltermodell führt dazu, dass das finan-
zielle Interesse des Bundes am wirtschaftlichen Erfolg
der DPAG auch jetzt noch, nachdem er sich von seinen
direkten Anteilen getrennt hat, unvermindert fortbesteht.
Da die mit einem Verkauf von Aktien erzielten Kursge-
winne durch die Besserungsscheine nicht der KfW, son-
dern direkt dem Bund zufließen, hat der Bund die gleichen
Verhaltensanreize, die er auch als direkter Anteilseigner
hätte. Gleichzeitig soll er jedoch durch seine Gesetzgebung
Wettbewerb auf dem Postmarkt etablieren. Einen Anreiz
dazu hat er nicht. Da der Aktienkurs der DPAG um so nie-
driger ist, je kleiner die Monopolrenten der DPAG sind
und je mehr Wettbewerb im Postmarkt herrscht, schadet
der Bund sich selbst, wenn er geeignete Spielregeln auf
dem Postmarkt durchsetzt. Besonders augenfällig wird der
Interessenkonflikt beim Thema Mehrwertsteuerbefreiung
der DPAG. Für deren rechtliche Umsetzung ist das Finanz-
ministerium zuständig, das auch die Einnahmen des Bun-
des aus dem Verkauf der Besserungsscheine erhält. Die
Monopolkommission hält es für dringend geboten, dass
der Bund sich schnellstmöglich von allen Finanzinstru-
menten trennt, die dazu führen, dass der Fiskus ein spezi-
elles finanzielles Interesse am Wohlergehen der DPAG
hat. Falls sich die endgültige Veräußerung der Anteile der
KfW an der DPAG noch über einige Jahre hinzieht, ist
dies weniger problematisch, wenn die Gewinne aus dem
Verkauf der Anteile vollständig bei der KfW verbleiben. 

3.3 Umsatzsteuerbefreiung

30. Nach § 4 Nr. 11b Umsatzsteuergesetz (UStG) sind
die „unmittelbar dem Postwesen dienenden Umsätze der
Deutsche Post AG“ von der Umsatzsteuer befreit. Eben-
falls von der Umsatzsteuer befreit sind nach § 4 Nr. 8
Buchstabe i UStG „die Umsätze der im Inland gültigen
amtlichen Wertzeichen zum aufgedruckten Wert“. Im
Prinzip erstreckt sich die Befreiung auf alle Universal-
dienstleistungen, d. h. Briefe bis zu 2 kg und Pakete bis
20 kg. Die Post ist die einzige der liberalisierten Netz-
industrien im Bereich der Daseinsvorsorge, deren Leis-

tungen (noch) umsatzsteuerbefreit sind. Die Leistungen
der Deutschen Telekom AG unterliegen seit dem 1. Ja-
nuar 1996 voll der Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 11a UStG);
Strom und Gas müssen ebenfalls mit dem Regelsatz von
19 Prozent versteuert werden.

3.3.1 Wirkung der Umsatzsteuerbefreiung

31. Die Auswirkung der Ungleichbehandlung von
DPAG und ihren Wettbewerbern bezüglich der Umsatz-
steuer für vorsteuerabzugs- und nicht vorsteuerabzugsbe-
rechtigte Kunden ist in Tabelle 2 dargestellt. Dabei wird
angenommen, dass die Steuer vollständig auf den Kunden
überwälzt wird. In dem dargestellten Beispiel kaufen die
DPAG bzw. ihre Wettbewerber Vorleistungen im Wert
von 1 Euro ein, um eine Postdienstleistung im Wert von
insgesamt 3 Euro zu erstellen. Sowohl bei der DPAG als
auch bei den Wettbewerbern fallen damit Vorsteuern in
Höhe von 0,19 Euro (19 Prozent auf 1 Euro) an. Wenn die
DPAG diese vollständig auf ihre Kunden überwälzt, be-
trägt der Preis für die Beförderungsleistung bei der DPAG
für alle Kunden 3,19 Euro sowohl für vorsteuerabzugs-
als auch für nicht vorsteuerabzugsberechtigte Kunden.
Die 0,19 Euro, die im Nettopreis enthalten sind, werden
als „versteckte Mehrwertsteuer“ bezeichnet, da sie zwar
nicht als Steuer ausgewiesen werden (können), aber trotz-
dem eine Steuerleistung darstellen. 

32. Bei den Wettbewerbern der DPAG unterscheidet
sich der Nettopreis für umsatzsteuerpflichtige und damit
vorsteuerabzugsberechtigte Kunden von dem Nettopreis
für nicht umsatzsteuerpflichtige Kunden. Ein Kunde, der
umsatzsteuerpflichtig ist und damit die Möglichkeit des
Vorsteuerabzugs hat, kann die gesamte Umsatzsteuer, die
auf die 3 Euro der Beförderungsleistung anfällt, im Rah-
men des Vorsteuerabzugs geltend machen. Sein Nettoein-
kaufspreis beträgt daher 3 Euro und liegt unter dem Preis,
den er bei der DPAG für die Beförderungsleistung zahlen
müsste. Dagegen können nicht umsatzsteuerpflichtige
Kunden bei Wettbewerbern der DPAG keine auf den vor-
herigen Stufen der Wertschöpfung angefallene Vorsteuer
geltend machen. Sie zahlen damit eine Umsatzsteuer in
Höhe von 0,57 Euro (19 Prozent auf 3 Euro) und damit
deutlich mehr, als sie bei der DPAG zahlen würden.
Ta b e l l e  2

Ermittlung der Umsatzsteuerpflicht im Postbereich – Beispiel

Quelle:

Beförderungsleistung der 
Deutschen Post AG 

(umsatzsteuerbefreit)

Beförderungsleistung eines 
umsatzsteuerpflichtigen 

Wettbewerbers

Nettopreis für die Vorleistung 1,00 Euro 1,00 Euro

Umsatzsteuer auf die Vorleistung 0,19 Euro 0,19 Euro

Zusätzliche Leistung des Postanbieters 2,00 Euro 2,00 Euro

Umsatzsteuer auf die Leistung des Postanbieters 0,00 Euro 0,38 Euro

Nettopreis für vorsteuerabzugsberechtigte Kunden 3,19 Euro 3,00 Euro

Nettopreis für nicht vorsteuerabzugsberechtige Kunden 3,19 Euro 3,57 Euro
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33. Durch die Ungleichbehandlung bei der Umsatzsteuer-
pflicht entsteht eine Wettbewerbsverzerrung. Diese wirkt
bei vorsteuerabzugsberechtigten Kunden zugunsten der
Wettbewerber und bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten
Kunden zugunsten der DPAG. Vorsteuerabzugsberechtigt
sind alle Betriebe, die umsatzsteuerpflichtig sind. Nicht
vorsteuerabzugsberechtigt sind Privatkunden und alle Be-
hörden, staatlichen Einrichtungen und Kirchen sowie Un-
ternehmen der Branchen, deren Lieferungen und Leistun-
gen nach § 11 UStG steuerbefreit sind. Dies sind unter
anderem Banken und Versicherungen, die Wohlfahrtsver-
bände, Krankenhäuser, Ärzte und Bildungseinrichtungen.
Zu den umsatzsteuerbefreiten Nachfragern nach Post-
dienstleistungen gehören damit einige Kundengruppen,
die besonders viel Post versenden, weshalb die Ungleich-
behandlung von DPAG und Wettbewerbern bezüglich der
Umsatzsteuer sich eher zugunsten der DPAG auswirkt.
Die DPAG profitiert auch deshalb von der geltenden Re-
gelung, weil die versteckte Mehrwertsteuer, die bei vor-
steuerabzugsberechtigen Kunden anfällt, deutlich niedri-
ger ist als die Steuer, die bei den Wettbewerbern auf den
von den Postdienstleistern erbrachten Mehrwert anfällt.
Im Zahlenbeispiel von Tabelle 2 ist das Verhältnis von
Vorleistung zu Mehrwert 1:2, d. h. die Wettbewerber sind
im Falle eines vorsteuerabzugsberchtigen Kunden dop-
pelt so stark benachteiligt wie die DPAG bei vorsteuerab-
zugsberechtigten Kunden. Da bei Postdienstleistern die
Lohnkosten, die zum Mehrwert gehören, einen hohen An-
teil an den Gesamtkosten ausmachen, ist auch in der Pra-
xis der Mehrwert deutlich höher als die Vorleistung. Da-
mit ist es die DPAG, die von der geltenden Regelung
profitiert, während die Wettbewerber benachteiligt wer-
den. 

3.3.2 Abschaffung der Wettbewerbsverzerrung 
im Einklang mit Europarecht

34. Die umsatzsteuerliche Ungleichbehandlung der
DPAG und ihrer Wettbewerber sollte aus Sicht der Mono-
polkommission möglichst umgehend aufgehoben werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass die neue Regelung zur
Umsatzsteuerbefreiung von Postdienstleistungen im Ein-
klang mit dem EU-Recht steht. Derzeit vertritt die Bun-
desregierung die Ansicht, sie könne die Mehrwertsteuer-
befreiung im Alleingang nicht abschaffen, weil sie damit
gegen die sechste Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977
(Richtlinie 77/388/EWG)12 verstoße.13 Der Richtlinie zu-
folge sind „unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsvor-
schriften [...] die von den öffentlichen Posteinrichtungen
ausgeführten Dienstleistungen und die dazugehörenden
Lieferungen von Gegenständen mit Ausnahme der Perso-
nenbeförderung und des Fernmeldewesens“ (Artikel 13
Teil A Abs. 1 lit. a) von der Umsatzsteuer zu befreien. 

35. Die Monopolkommission stimmt der Bundesregie-
rung zu, dass es aufgrund dieser Vorschrift problematisch

sein könnte, Postdienstleistungen pauschal der Umsatzbe-
steuerung zu unterwerfen. Allerdings ist die derzeitige
deutsche Regelung, nach der lediglich gewisse, von der
DPAG erbrachte Leistungen umsatzsteuerbefreit sind,
ebenfalls nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Denn
Artikel 13 der Mehrwertsteuerrichtlinie schreibt vor, dass
„die von den öffentlichen Posteinrichtungen ausgeführten
Dienstleistungen“ von der Umsatzsteuer zu befreien sind,
ohne dass dabei anscheinend nach einzelnen Leistungsan-
geboten unterschieden werden kann. Die europäische
Richtlinie ist freilich im Lichte der wirtschaftlichen und
rechtlichen Gegebenheiten zu interpretieren, die zur Zeit
ihres Erlasses 1977 bestanden. Zum Zeitpunkt der Verab-
schiedung der Mehrwertsteuerrichtlinie war unter einer
„öffentlichen Posteinrichtung“ die jeweilige staatseigene
Post der einzelnen Mitgliedstaaten zu verstehen, die ein
Monopol auf alle Dienstleistungen besaß. In Deutschland
betraf dies also die Bundespost. Da diese nicht mehr exis-
tiert und sich auch in vielen anderen Mitgliedstaaten tief-
greifende Veränderungen vollzogen haben,14 muss der
Begriff der „öffentlichen Posteinrichtung“ neu interpre-
tiert werden. Nach der Überschrift von Artikel 13 Teil A
der Richtlinie 77/388/EWG betreffen die dort geregelten
Umsatzsteuerbefreiungen „bestimmte dem Gemeinwohl
dienende Tätigkeiten“. Es geht dort also nicht um die Be-
günstigung bestimmter „Unternehmen“, sondern darum,
dass bestimmte, für die Allgemeinheit wichtige „Tätig-
keiten“ nicht durch staatliche Abgaben unnötig verteuert
werden. Ob diese Leistungen durch öffentliche oder pri-
vate Unternehmen erbracht werden, ist für den Zweck der
Befreiungen unerheblich. Dies wird bei anderen Befrei-
ungstatbeständen deutlich, so etwa wenn in lit. c) die
Leistungen niedergelassener Ärzte, in lit. d) die Leistun-
gen von Zahntechnikern oder in lit. j) die Leistungen von
Privatlehrern von der Umsatzsteuer befreit werden; in allen
diesen Fällen sind offenbar private Dienstleister begüns-
tigt. Der Zweck der Harmonisierung der Befreiungstat-
bestände geht ebenso wie bei den sonstigen Regelungen
der Richtlinie nach deren Erwägungsgrund 3 dahin, „die
Neutralität des gemeinsamen Umsatzsteuersystems in Be-
zug auf den Ursprung der [...] Dienstleistungen zu wah-
ren“. Mit anderen Worten soll die Umsatzsteuerregelung
für alle Marktbeteiligten gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen verbürgen. Bei einer Zusammenschau dieses Zwecks
mit dem der Begünstigung bestimmter Leistungen ergibt
sich, dass alle öffentlich zugänglichen Postdienstleistun-
gen von der Befreiung erfasst werden. 

36. Danach kann sich die Befreiung nicht nur auf die
DPAG beziehen. Diese ist zwar aus der Deutschen Bun-
despost hervorgegangen, ist aber ein privates Unterneh-
men, das sich rechtlich nicht von seinen Wettbewerbern
unterscheidet. Vielmehr müssten die Leistungen aller Un-
ternehmen, die Postdienstleistungen anbieten, umsatz-
steuerbefreit sein. Dies folgt aus der oben skizzierten
Auslegung von Artikel 13, wonach alle von Postdienst-
leistern „für die Öffentlichkeit“ ausgeführten Dienste von
der Mehrwertsteuer zu befreien sind. Dafür spricht auch

12 ABl. EG Nr. L 145 vom 13. Juni 1977, S. 1.
13 Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 51. Sitzung, Berlin, Don-

nerstag, den 21. September 2006, Antwort der Bundesregierung auf
zwei Anträge der Fraktion der FDP und der Fraktion des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN. 14 Vgl. Tz. 11 ff.
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die englische Fassung der Richtlinie, in der die „öffentli-
chen Posteinrichtungen“ mit „public postal services“ be-
zeichnet werden. „Public services“ sind Dienstleistungen
für die Allgemeinheit; im Gegensatz dazu stehen „private
services“ als Dienstleistungen, die bestimmten Personen
vorbehalten sind. Zudem bietet es sich an, den Begriff der
„öffentlichen Posteinrichtung“, auch wenn er in der
Richtlinie und im Postgesetz nicht näher definiert ist, ana-
log zu den Definitionen eines öffentlichen Unternehmens
im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) und im Tele-
kommunikationsgesetz (TKG) zu verstehen. Im AEG
werden als „öffentliche Eisenbahnen“ Eisenbahnen ver-
standen, die von jedermann zur Personen- oder Güterbe-
förderung benutzt werden können, unabhängig davon,
wer der Eigentümer des Unternehmens ist (§ 3 AEG). Im
TKG werden Gegenstände oder Dienste ebenfalls dann
als „öffentlich“ bezeichnet, wenn sie der Allgemeinheit
oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen (§ 3 Nr. 15
bis 17 TKG).

37. Dem steht auch nicht das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs zur Mehrwertsteuerbefreiung von Leistun-
gen, die mittelbar für die Deutsche Bundespost erbracht
werden, entgegen.15 In dem Fall warf die Europäische
Kommission der Bundesrepublik Deutschland im Rah-
men eines Vertragsverletzungsverfahrens vor, Leistungen
von der Umsatzsteuer zu befreien, die die Deutsche Luft-
hansa für die Bundespost erbracht hatte. Die Bundesrepu-
blik vertrat die Auffassung, dass man dem Begriff der öf-
fentlichen Posteinrichtung eine materielle Bedeutung
zuzuordnen habe und damit eine Gesamtheit von Tätig-
keiten bezeichne, die postalischen Zwecken dienten. Dies
lege insbesondere die französische Fassung „les services
publics postaux“ nahe. Da die Leistungen der Lufthansa
eine Vorleistung für von der Bundespost erbrachte Post-
dienstleistungen darstellten, seien diese auch von der
Umsatzsteuer zu befreien. Der Gerichtshof widersprach
dieser Auffassung nur insofern, als er eine Ausweitung
der Steuerbefreiung auf Unternehmen, die nicht selbst,
sondern mittelbar für andere Postdienstleistungen erbrin-
gen, als nicht rechtmäßig erachtete. Dagegen bestätigte
der Gerichtshof, dass vom Postdienstleister selbst er-
brachte Postdienstleistungen unabhängig von der Rechts-
form des Unternehmens von der Steuer zu befreien sind.
Entsprechend müssten demnach auch die Leistungen der
privaten Wettbewerber der DPAG von der Umsatzsteuer
befreit werden.

38. Die Europäische Kommission hält die derzeit in
Deutschland praktizierte Regelung zur Umsatzsteuerbe-
freiung von Postdienstleistungen ebenfalls nicht für euro-
parechtskonform. Im Jahre 2006 hat sie diesbezüglich ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland eingeleitet.16 Das Vorverfahren wird voraus-
sichtlich Ende 2007 abgeschlossen sein, danach kann die
Kommission Klage erheben. Die Kommission ist der An-
sicht, dass die Mehrwertsteuerbefreiung für Postdienste
nur für die eigentlichen Universaldienstverpflichtungen
gelten sollte. Würden ehemalige Monopolisten aus kom-

merziellen Gründen einigen Kunden Konditionen anbie-
ten, die nicht für die breite Öffentlichkeit gelten, so han-
delten sie als Wirtschaftsbeteiligte, die versuchen, den
Wettbewerb abzuwehren. Daher sollten für sie in diesem
Fall dieselben Mehrwertsteuervorschriften gelten wie für
die anderen Anbieter auf dem Postmarkt. Konkret wirft
die Kommission der Bundesregierung vor, dass nicht nur
das Porto für den Standardbrief, sondern auch die verbil-
ligten Portogebühren für Massenversender bei der DPAG
umsatzsteuerbefreit sind. Die DPAG ist als Universal-
dienstleister verpflichtet, den Standardbrief flächen-
deckend zu einem erschwinglichen bzw. tragbaren Preis
anzubieten. Dies sind derzeit 0,55 Euro. Eine Mehrwert-
steuerbefreiung für diese Dienstleistung ist nach Ansicht
der Kommission europarechtskonform. Allerdings zahlen
Massenversender bei der DPAG weniger als 0,55 Euro
pro Brief und damit weniger, als definitionsgemäß er-
schwinglich wäre. Dem Universaldienstleister ist zwar
nach Artikel 12 Spiegelstrich 3 der Postrichtlinie explizit
gestattet, mit Kunden individuelle Preisvereinbarungen
zu treffen. Diese sind dann aber nicht mehr Teil des Uni-
versaldienstes. Eine Mehrwertsteuerbefreiung dieser
Leistung ist damit aus Sicht der Kommission nicht zu
rechtfertigen. 

39. Die Kommission hat auch Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Großbritannien und Schweden eingeleitet.17

In Großbritannien sind derzeit alle Postdienste der ehe-
maligen Postverwaltung von der Umsatzsteuer befreit.
Die Regelung entspricht insofern der deutschen, als auch
ein einzelnes Unternehmen, der Incumbent, umsatzsteu-
erbefreit ist, während alle Wettbewerber des Incumbent
umsatzsteuerpflichtig sind. Allerdings ist die Befreiung in
Großbritannien weitreichender, da sie für alle Postdienste
von Royal Mail gilt, während die DPAG nur auf
bestimmte Leistungen keine Umsatzsteuer erhebt. In
Schweden unterliegen alle Postdienste aller Anbieter
vollständig der Umsatzsteuer. Dies ist nach Ansicht der
Kommission ebenfalls nicht mit der Vorschrift des Ar-
tikel 13 vereinbar. Allein die Tatsache, dass es die „öf-
fentlichen Posteinrichtungen“ heute nicht mehr in der
Form gibt, wie es sie in den 1970er Jahren gab, erlaube es
nicht, einfach überhaupt keine Befreiung von Postdienst-
leistungen vorzunehmen. Das Verfahren gegen Schweden
zeigt, dass eine vollständige Abschaffung der Umsatz-
steuerbefreiungen für Postdienstleistungen auch auf den
Widerstand der Kommission stößt, auch wenn eine solche
Regelung aus wettbewerblicher Sicht wünschenswert
wäre und mit den Zwecken von Artikel 13 Teil A lit. a)
der Richtlinie 77/388/EWG durchaus vereinbar erscheint.
Es gibt jedoch andere Lösungen, die ebenfalls die derzeit
bestehende wettbewerbliche Verzerrung aufheben wür-
den, gleichzeitig jedoch mit dem europäischen Recht ver-
einbar sind. Nahe liegend wäre es, einen Katalog von
Dienstleistungen aufzustellen, die steuerbefreit sind, un-
abhängig davon, von welchem Unternehmen sie erbracht
werden. Bei der Auswahl der steuerbefreiten Dienstleis-
tungen könnte man sich am Katalog der Universaldienst-
leistungen orientieren.

15 EuGH, Urteil vom 11. Juli 1985, Rs. 107/84, Slg. 1985, 2655.
16 Az. 2006/2048. 17 Az. 2006/2046 und 2006/2047.
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40. Eine wettbewerblich neutrale Lösung sollte in je-
dem Fall baldmöglichst umgesetzt werden. Unabhängig
von ihrer konkreten Ausgestaltung muss sie sicherstellen,
dass alle Anbieter im lizenzierten Bereich für die gleiche
Leistung steuerlich gleich behandelt werden, auch wenn
sie nur lokal oder regional tätig sind. Die Entfaltung von
Wettbewerb im ab Januar 2008 liberalisierten Markt
würde über Gebühr behindert, wenn die Bundesregierung
das Ergebnis des Vertragsverletzungsverfahrens der Euro-
päischen Kommission abwartet, bevor sie tätig wird. Die-
ses Verfahren wird sich schon deshalb länger hinziehen,
weil die Kommission voraussichtlich eine Vorabent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Frage der
Auslegung des Begriffs „öffentliche Posteinrichtungen“
abwarten wird, bevor sie Klage erhebt.18 Das Vorab-
entscheidungsersuchen eines englischen Gerichts stammt
vom Juli 2007.

41. Darüber hinaus sollte sich die Bundesregierung auf
europäischer Ebene für eine baldige Verabschiedung der
bereits seit mehreren Jahren geplanten Änderung des
Artikel 13 der Mehrwertsteuerrichtlinie einsetzen. Die
Kommission hat bereits am 5. Mai 2003 einen Vorschlag
für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 77/388/
EWG in Bezug auf die mehrwertsteuerliche Behandlung
von Dienstleistungen im Postsektor vorgelegt. Dieser
Vorschlag sieht eine Aufhebung der Befreiung für die
Dienstleistungen öffentlicher Posteinrichtungen und Post-
wertzeichen vor. Um zu vermeiden, dass dadurch Preis-
erhöhungen für die Verbraucher entstehen, sieht der
Vorschlag darüber hinaus die Möglichkeit vor, auf Post-
dienstleistungen und -wertzeichen den ermäßigten Steuer-
satz anzuwenden. Die Gesamtsteuer auf die Ausgangs-
umsätze eines Postdienstleisters zum ermäßigten Satz
würde sich vermutlich nicht wesentlich von der Gesamt-
steuer auf die Eingangsumsätze zum Normalsatz unter-
scheiden, die die Verbraucher bereits jetzt in Form der
„versteckten Mehrwertsteuer“ zahlen. Je nach dem Ver-
hältnis zwischen Normal- und ermäßigtem Mehrwert-
steuersatz und der Höhe des vom Postdienstleister hinzu-
gefügten Mehrwerts könnte sich bei dieser Regelung
sogar eine Senkung der Steuerlast für die Verbraucher er-
geben. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens hat das
Europäische Parlament zu dem Vorschlag eine Stellung-
nahme abgegeben, in der die Kommission um einige Än-
derungen ersucht wurde. So sollte der Umfang der
Dienstleistung, auf die ein ermäßigter Steuersatz ange-
wendet werden kann, ausgeweitet und die Frist für die
Umsetzung der Richtlinie verlängert werden. Ein entspre-
chend geänderter Entwurf für eine Änderungsrichtlinie ist
dem Rat am 8. Juli 2004 zugegangen. Dem Ministerrat
liegt damit seit mehr als drei Jahren eine Richtlinie zur
Verabschiedung vor, die die Probleme der Mitgliedstaaten
mit einer europarechtskonformen Umsatzbesteuerung
von Postdienstleistungen beheben würde. Es wäre drin-
gend geboten, diese Richtlinie endlich zu verabschieden
und dann die geänderten Vorschriften umgehend in den
Mitgliedstaaten umzusetzen.

3.3.3 Umfang der Mehrwertsteuerbefreiung

42. Die Mehrwertsteuerbefreiung gilt nicht für alle
Leistungen der DPAG, sondern nach § 4 Nr. 11b UStG für
alle „unmittelbar dem Postwesen dienenden Umsätze der
Deutsche Post AG“. Der Begriff des „Postwesens“ knüpft
an die hoheitliche Verpflichtung der Daseinsvorsorge in
Artikel 87f GG an. Danach gewährleistet der Bund im
„Bereich des Postwesens und der Telekommunikation
lächendeckend angemessene und ausreichende Dienst-
leistungen“. Es ist demnach nahe liegend, als die „unmit-
telbar dem Postwesen dienenden Umsätze“ im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes die Dienstleistungen der DPAG zu
verstehen, die Teil des Universaldienstes sind. Dazu ge-
hört nach § 1 Post-Universaldienstleistungsverordnung
(PUDLV) die Beförderung von Briefen bis zu einem Ge-
wicht von 2 kg, von Paketen bis zu einem Gewicht von
20 kg sowie von Zeitungen und Zeitschriften. Diese Auf-
fassung vertritt auch die Bundesregierung. Laut Veröf-
fentlichung der Bundesregierung hat der Bundesminister
der Finanzen in Auslegung des Umsatzsteuergesetzes an-
geordnet, dass sich die Befreiung auf sämtliche Univer-
saldienstleistungen, wie in der PUDLV definiert, er-
streckt.19

43. Diese Abgrenzung von umsatzsteuerbefreiten zu
umsatzsteuerpflichtigen Dienstleistungen wird jedoch
nicht konsequent angewendet. So erhebt die DPAG seit
dem 1. Januar 1999 auf Geschäftskundenpakete Mehr-
wertsteuer, obwohl diese Teil des Universaldienstes
sind.20 Umgekehrt erfolgt die Beförderung von Postzu-
stellaufträgen (PZA) durch die DPAG umsatzsteuerfrei,
obwohl diese nicht Teil des Universaldienstes sind. In
beiden Fallen wirkt sich die Ausnahme für die DPAG
vorteilhaft aus. Da Geschäftskundenpakete überwiegend
von vorsteuerabzugsberechtigen Kunden verschickt wer-
den, wäre die Umsatzsteuerbefreiung hier nachteilig (vgl.
Tabelle 2). Die Umsatzbesteuerung stellt für die Ge-
schäftskunden keine Belastung dar, da sie diese als Vor-
steuer abziehen können. Die DPAG ist durch die Be-
steuerung in der Lage, die in den von ihr gekauften
Vorleistungen enthaltene Umsatzsteuer ebenfalls als Vor-
steuer geltend zu machen. Privatkundenpakete sind dage-
gen umsatzsteuerfrei; dies verschafft der DPAG einen
Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern in Höhe von
19 Prozent abzüglich der auf Vorleistungen geleisteten
Steuern. Die Mehrwersteuerbefreiung der DPAG bei
Postzustellaufträgen verschafft der DPAG ebenfalls einen
Wettbewerbsvorteil. Dies geschieht in einem Bereich, in
dem starker Preiswettbewerb besteht,21 so dass sich der
Wettbewerbsvorteil noch stärker auswirkt als in Berei-
chen, in denen die Preissetzungsspielräume auch für die
Wettbewerber größer sind. 

44. Die unsystematische Abgrenzung von umsatzsteuer-
befreiten zu umsatzsteuerpflichtigen Dienstleistungen er-
scheint der Monopolkommission nicht mit dem Gemein-

18 Rs. C-357/07.

19 Vgl. Bundestagsdrucksache 14/8344 vom 25. Februar 2002, S. 6 f.
20 Vgl. wik consult, Auswirkungen einer Aufhebung der Umsatzsteuer-

befreiung für Postdienste der Deutsche Post AG, Studie für den Bun-
desverband Internationaler Express- und Kurierdienste e. V. (BIEK),
Bad Honnef, November 2005.

21 Vgl. Abschnitt 4.1.2.
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schaftsrecht vereinbar. Nach der Mehrwertsteuerrichtlinie
sind die von den öffentlichen Posteinrichtungen ausge-
führten Dienstleistungen von der Umsatzsteuer zu be-
freien. Die Umsetzung dieser Vorschrift verlangt eindeu-
tig, dass zumindest auf Postdienstleistungen generell
keine Umsatzsteuer erhoben wird. Ein Wahlrecht gibt es
nicht. Insofern darf für Geschäftskundenpakete keine
Umsatzsteuer erhoben werden. Aber auch eine Auswei-
tung des Katalogs befreiter Dienstleistungen ist nicht zu-
lässig. Die willkürliche Abgrenzung verstärkt die mit der
Mehrwertsteuerbefreiung verbundene Wettbewerbsver-
zerrung insbesondere dadurch, dass die Abweichungen
von der Norm typischerweise zugunsten der DPAG wir-
ken. Schließlich entstehen dem Fiskus durch beide For-
men der Abweichung Einnahmenverluste. Im Falle der
Geschäftskundenpakete fallen durch die Besteuerung
Einnahmen in Form „versteckter Mehrwertsteuer“ weg,
während die Steuereinnahmen selbst durch Vorsteuerab-
züge der belieferten Unternehmen in gleicher Höhe wie-
der zurückgezahlt werden müssen. Im Falle der PZA fal-
len Einnahmen dadurch weg, dass keine Steuern auf den
von der DPAG entfallenden Mehrwert entrichtet werden. 

3.4 Universaldienstverpflichtungen

45. Die Liberalisierung des Postwesens ist insofern eng
mit dem Universaldienst verknüpft, als das Reservieren
bestimmter Dienste für den Anbieter von Universal-
dienstleistungen nur zulässig ist, „soweit es für die Auf-
rechterhaltung des Universaldienstes notwendig ist“
(Artikel 7 Postrichtlinie). Bei strenger Auslegung der
Richtlinie müsste demnach vor der Vergabe einer Exklu-
sivlizenz zunächst geprüft werden, ob der Universaldienst
nicht auf andere Weise organisiert werden kann oder so-
gar von selbst durch die am Markt teilnehmenden Unter-
nehmen erbracht wird. Grundsätzlich sind Liberalisierung
und Universaldienst unabhängig voneinander. Es ist zwar
denkbar, dass sich durch die Liberalisierung neue Mög-
lichkeiten eröffnen, den Universaldienst zu organisieren.
Es ist zudem nicht unwahrscheinlich, dass durch die bei
der Schaffung wettbewerblicher Strukturen allgemein zu
erwartenden Effizienzsteigerungen auch die Kosten des
Universaldienstes sinken. Die Entscheidung über Exis-
tenz und Umfang von Universaldiensten im Postbereich
ist jedoch eine Frage, die unabhängig von der Liberalisie-
rung ist. 

46. Bis Ende 2007 ist nach § 52 PostG die DPAG zur
Erbringung des Universaldienstes verpflichtet. Worin die-
ser besteht, ist in der nach § 11 Abs. 2 PostG erlassenen
Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) gere-
gelt. Als Reaktion auf eine Diskussion über eine mögli-
che Anpassung der Universaldienstvorgaben hat sich die
DPAG im Jahr 2004 darüber hinaus zur Erbringung be-
stimmter zusätzlicher Postdienstleistungen verpflichtet.22

Die freiwillige Selbstverpflichtung der DPAG läuft eben-
falls zum 31. Dezember 2007 aus. Bei der Entscheidung,
welche Dienstleistungen allgemein verfügbar sein, also

zum Universaldienst gehören sollten, handelt es sich
nicht primär um eine wettbewerbliche Frage. Die detail-
lierte Regelung des Universaldienstes hat allerdings
durchaus Auswirkungen auf die wettbewerbliche Ent-
wicklung der Postmärkte. Einer der Vorteile einer wett-
bewerblichen Marktorganisation liegt darin, dass sie
Unternehmen Anreize bietet, neue Produkt- und Dienst-
leistungsvarianten auszuprobieren. Dies fördert den struk-
turellen Wandel. Dagegen wird derzeit in der PUDLV
akribisch vorgeschrieben, welche Dienstleistungen zu er-
bringen sind. Bis ins Detail sind Dinge geregelt wie z. B.,
dass auf einem Briefkasten dessen nächste Leerung anzu-
geben ist, wie viele Filialen mit unternehmenseigenem
Personal betrieben werden müssen oder welcher Prozent-
satz der inländischen Briefsendungen am nächsten bzw.
am übernächsten Tag ausgeliefert werden muss (§ 2
PUDLV). Derart detaillierte Vorschriften behindern Inno-
vationen und einen dringend notwendigen Strukturwan-
del im Bereich der Postdienstleistungen. Dies stellt einen
gravierenden Nachteil für die Verbraucher dar, da da-
durch die Möglichkeiten der Anbieter, sich an die geän-
derten Bedürfnisse der Nachfrager anzupassen, einge-
schränkt werden.23 Die Zementierung der Strukturen im
Postbereich behindert aber auch die Entwicklung eines
wettbewerblichen Umfeldes. Diese würde sich dadurch
auszeichnen, dass neue Marktteilnehmer mit neuen Pro-
duktideen in den Markt eintreten. Sofern sie damit erfolg-
reich sind, würden diese Ideen von den bereits im Markt
vertretenen Unternehmen kopiert und eventuell weiter-
entwickelt werden. Dieser Prozess wird durch die Vorga-
ben der PUDLV behindert, die damit wettbewerbspoli-
tisch konservierend wirkt. Zum Vorteil der Verbraucher
sollte der Katalog an sog. Universaldiensten zumindest
weniger eng gefasst werden. Die Vorschläge der Bundes-
netzagentur zur Aktualisierung der Universaldienstver-
pflichtungen gehen hier nicht weit genug.24 Bezüglich des
Umfangs der Universaldienstleistungen scheinen die Vor-
gaben, die durch die Postrichtlinie auf europäischer
Ebene zur Durchführung des Universaldienstes bestehen,
mehr als ausreichend zu sein. 

47. In der öffentlichen Diskussion um die Liberalisie-
rung des Postsektors spielen die Universaldienstleistun-
gen eine große Rolle. Eindringlich wird vor der Gefahr
gewarnt, dass Briefkästen nicht mehr für alle Bürger in
Fußentfernung zu erreichen sein könnten oder Postfilialen
in dünn besiedelten Regionen geschlossen werden könn-
ten. Dabei wird oft suggeriert, dass ohne eine Universal-
dienstverpflichtung die Basisleistungen nicht mehr ange-
boten würden. Das ist jedoch nicht richtig. Zumindest die
Leistungen, für die ein Bedarf besteht, werden von einem
gewinnmaximierenden Unternehmen auch ohne Ver-
pflichtung angeboten. Im Bereich der Zustellung ist da-
von auszugehen, dass eine flächendeckende Versorgung
auch von den Versendern gefordert wird, so dass hier oh-
nehin keine Gefahr für eine Unterversorgung besteht. Im

22 Selbstverpflichtungserklärung der Deutschen Post AG zur Erbringung
bestimmter Postdienstleistungen, Bundestagsdrucksache 15/3186
vom 25. Mai 2004.

23 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsentwicklung bei Telekom-
munikation und Post 2001: Unsicherheit und Stillstand, Sondergut-
achten 33, Baden-Baden 2002, Tz. 273–275.

24 Vgl. BNetzA, Tätigkeitsbericht 2004/2005, S. 288 ff.
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Bereich der Einsammlung sollte berücksichtigt werden,
dass die Mobilität der Bewohner des ländlichen Raums
ständig zunimmt, nicht zuletzt durch die immer weniger
(und größer) werdenden Supermärkte für Lebensmittel.
Übrigens ist für die Versorgung mit Lebensmitteln noch
nie ein Universaldienst und erst recht nicht eine flächen-
deckende Zustellung gefordert worden, obwohl Lebens-
mittel wichtiger sind als Post. Die Zunahme der Mobilität
macht es für die Empfänger einfacher, Post ohne zusätz-
lichen Aufwand selbst an gewissen Sammelpunkten ein-
zuwerfen oder von dort abzuholen, wie es in den USA
schon seit längerem praktiziert wird und für Pakete von
der DPAG selbst in Deutschland durch das Aufstellen von
Packstationen eingeführt wird. 

48. Neben der genauen Ausgestaltung des Universal-
dienstes ist insbesondere die Frage der Bereitstellung und
Finanzierung des Universaldienstes eine wettbewerbliche
Frage. Nach der ursprünglichen Fassung des Postgesetzes
war kein bestimmtes Unternehmen zur Erbringung der
Universaldienstleistungen verpflichtet. Falls der Univer-
saldienst nicht ausreichend oder angemessen erbracht
würde, hätte die Bundesnetzagentur die Deutsche Post
AG oder einen anderen Marktteilnehmer zur Erbringung
des Universaldienstes verpflichten oder mittels eines
Ausschreibungsverfahrens beauftragen können. Mit dem
Zweiten Gesetz zur Änderung des Postgesetzes wurden
die entsprechenden Vorschriften für den Zeitraum der
Geltung der gesetzlichen Exklusivlizenz außer Kraft ge-
setzt. Gleichzeitig wurde die DPAG verpflichtet, die Uni-
versaldienstleistungen nach Maßgabe der PUDLV zu
erstellen. Nachdem die Verpflichtung der DPAG zur Er-
bringung des Universaldienstes zum 31. Dezember 2007
ausläuft, sollte aus Sicht der Monopolkommission zu-
nächst abgewartet werden, ob der Universaldienst nach
Ablauf der Exklusivlizenz nicht auch ohne die explizite
Verpflichtung eines bestimmten Postdienstleisters ausrei-
chend und angemessen erbracht wird. Die Monopolkom-
mission hält es für nicht unwahrscheinlich, dass Ver-
pflichtungen einzelner Unternehmen zur Erbringung des
Universaldienstes in der Praxis gar nicht notwendig sein
werden, da die entsprechenden Leistungen von den An-
bietern ohnehin freiwillig erbracht werden. 

49. Dafür spricht z. B. die Tatsache, dass im Paketbe-
reich mehrere Wettbewerber der DPAG die entscheiden-
den Vorgaben des Universaldienstes erfüllen, ohne dazu
verpflichtet zu sein. So gibt es neben der DPAG weitere
Anbieter, die einen flächendeckenden Zustellservice an-
bieten. Aus Sicht dieser Unternehmen gehört das Ange-
bot eines flächendeckenden Netzes zur Voraussetzung,
um in diesem Markt zu bestehen. Auch die Mindest-
menge von 12 000 stationären Einrichtungen, zu denen
die DPAG durch die PUDLV verpflichtet ist, scheint sich
allein durch die Gesetze von Angebot und Nachfrage
einzustellen. So unterhält die Firma Hermes inzwischen
ganz ohne Universaldienstverpflichtung ca. 13 500 sta-
tionäre Paketannahmestellen. Die Zustellung an sechs
Werktagen in der Woche, zu der die DPAG ebenfalls
durch die PUDLV verpflichtet ist, sieht der DPAG-Vor-
standsvorsitzende Klaus Zumwinkel als Wettbewerbsvor-
teil. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde jetzt sogar eine

Zustellung am Sonntag getestet. Dies legt nahe, dass die
Zustellung an zumindest fünf Werktagen in der Woche,
wie sie auf europäischer Ebene vorgegeben ist, zumindest
vorläufig in jedem Fall erhalten bleibt. Im Übrigen hat es
auch im Bereich Telekommunikation bisher keinen An-
lass gegeben, irgendein Unternehmen zum Erbringen ei-
ner Universaldienstleistung zu verpflichten. 

50. Sollten einzelne Leistungen des Universaldienstes
tatsächlich nicht von selbst ausreichend oder angemessen
erbracht werden, hätte die Bundesnetzagentur die Mög-
lichkeit, entweder einen der Marktteilnehmer direkt zur
Erbringung des Universaldienstes zu verpflichten oder
die Verpflichtung auszuschreiben. Die Monopolkommis-
sion spricht sich dafür aus, die entsprechende Verpflich-
tung auszuschreiben. Würde alternativ ein bestimmtes
Unternehmen zum Angebot verpflichtet, ergäben sich ge-
genüber der Ausschreibungslösung zwei Nachteile. Zum
einen würde das eventuelle Defizit aus der Universal-
dienstverpflichtung auf der Grundlage der langfristigen
zusätzlichen Kosten der effizienten Bereitstellung der
geforderten Dienstleistungen erfolgen. Die Ermittlung
dieser Kosten ist schwierig und bietet dem Anbieter im
Allgemeinen nicht die optimalen Anreize zur Kostensen-
kung. Bei einem Ausschreibungsverfahren müssen diese
Kosten nicht ermittelt werden; der Anbieter, der den Zu-
schlag zu einem bestimmten Preis erhält, hat alle Anreize,
die gewünschte Dienstleistung möglichst effizient bereit-
zustellen. Zum anderen wäre bei einer Verpflichtung ohne
Ausschreibung nicht garantiert, dass die Bundesnetzagen-
tur das Unternehmen, das den entsprechenden Dienst am
günstigsten anbieten kann, mit der Bereitstellung beauf-
tragt. Dies ist aber aus volkswirtschaftlicher Sicht wün-
schenswert. Durch ein geeignetes Ausschreibungsverfah-
ren wird dagegen sichergestellt, dass das Angebot mit
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis den Zuschlag er-
hält.

3.5 Einführung eines überhöhten 
Mindestlohns im Briefsektor

51. Zum 1. Januar 2008 soll es einen branchenweit ver-
bindlichen Mindestlohn für Briefdienstleister geben. Die
Deutsche Post AG hat sich in den letzten Monaten vehe-
ment für die Einführung eines Mindestlohns im Briefbe-
reich eingesetzt. Sie hat dazu mit einigen Tochterunter-
nehmen und mittelständischen Briefdienstleistern im
August 2007 einen Arbeitgeberverband Postdienste e. V.
gegründet. Dieser Arbeitgeberverband hat gemeinsam
mit der Gewerkschaft ver.di im September 2007 einen
Mindestlohntarifvertrag für Postdienste abgeschlossen,
der am 1. Dezember 2007 in Kraft treten sollte. Ebenfalls
im September 2007 hat das Kabinett einen Gesetzesent-
wurf zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
(AEntG) verabschiedet, in dem der Geltungsbereich des
Gesetzes auf Tarifverträge für Briefdienstleistungen er-
weitert wird. Das Gesetz wurde am 12. Oktober in den
Bundesrat gebracht. Ebenfalls noch im Oktober und An-
fang November fanden die erste, zweite und dritte Lesung
im Parlament statt. Ursprünglich war geplant, das Gesetz
Ende November im Bundesrat zu verabschieden. Dieser
Zeitplan verschob sich durch den Einspruch der CDU.
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Diese weigerte sich zunächst, den Mindestlohn in das Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz aufzunehmen, weil das Quo-
rum von mindestens 50 Prozent aller in der Branche be-
schäftigten Arbeitnehmer durch den Vertrag nicht
abgedeckt sei. Die Tarifvertragsparteien einigten sich dar-
aufhin auf einen neuen Tarifvertrag, in dem der Geltungs-
bereich des Vertrags enger gefasst wird. Der Vertrag be-
zieht sich nun nicht mehr auf die „Postdienste“, sondern
nur noch auf die Branche „Briefdienstleistungen“. Erfasst
werden nur noch Betriebe oder selbstständige Betriebs-
abteilungen, die überwiegend gewerbs- oder geschäfts-
mäßig Briefsendungen für Dritte befördern. Unter anderem
sind Zeitungszusteller oder Mitarbeiter von Paketdiens-
ten, die gelegentlich auch Briefe befördern, von den Min-
destlöhnen nicht mehr betroffen. Aber auch Angestellte
des Einzelhandels, die zusätzlich postalische Leistungen
anbieten wie z. B. in den sog. Postpoints, fallen nun nicht
mehr in den Geltungsbereich des Vertrags. Nach dieser
Änderung des Tarifvertrags soll nun die Ausweitung des
Entsendegesetzes im Dezember 2007 verabschiedet wer-
den. Anschließend soll noch vor dem 1. Januar 2008
durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales nach § 3a AEntG bestimmt wer-
den, dass der Mindestlohntarifvertrag auch auf alle nicht
tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwen-
dung findet. 

52. Die Monopolkommission wertet die Einführung ei-
nes branchenweit gültigen Mindestlohns als groben Miss-
brauch rechtlicher Form, da der Mindestlohn offensicht-
lich nicht das Ziel hat, das Einkommen gering
qualifizierter Arbeitnehmer zu verbessern, sondern viel-
mehr die Exklusivlizenz nach ihrem Wegfall durch ein
anderes, den Wettbewerb mindestens ebenso behindern-
des Instrument ersetzen soll. 

3.5.1 Arbeitsbedingungen von DPAG und 
Wettbewerbern im Vergleich

53. In den letzten Monaten wurden die Arbeitsmarktbe-
dingungen der Beschäftigten im Postbereich zunehmend
thematisiert. Dabei standen die angeblich hohe Zahl der
Teilzeit- und geringfügig Beschäftigen und die niedrigen
Löhne der Zusteller bei den Wettbewerbern der DPAG im
Fokus der öffentlichen Diskussion. Gleichzeitig wurde
aber auch immer wieder auf den seit einigen Jahren bei
der DPAG stattfindenden Personalabbau hingewiesen. 

54. Es gibt zwei Studien, die sich detailliert mit den Ar-
beitsbedingungen auf den Briefmärkten befassen. Die
erste Studie, „Liberalisierung und Prekarisierung – Be-
schäftigungsbedingungen bei den neuen Briefdienstleis-
tern in Deutschland“, wurde von der input consulting im
Auftrag von ver.di erstellt. Die zweite Studie, „Arbeitsbe-
dingungen im Briefmarkt“, stammt vom Wissenschaftli-
chen Institut für Infrastruktur und Kommunikations-
dienste (wik) im Auftrag der Bundesnetzagentur. Beide
Studien decken mit ihren Umfragen nur einen Teil des
Marktes ab. So wurden zur Ermittlung des durchschnittli-
chen Lohns eines Briefzustellers in der wik-Studie
38 Unternehmen herangezogen, die 45 Prozent des Um-
satzes der lizenzierten Wettbewerber auf sich vereinigen.

Bei input consulting wurden die Angaben von 53 Unter-
nehmen verwendet. Über den Anteil dieser Unternehmen
am Gesamtumsatz gibt es keine Angaben. Im Fokus der
Lohnermittlungen stehen in beiden Studien die Löhne der
Briefzusteller. Innerhalb der Beschäftigten eines Brief-
dienstleisters bilden die Briefzusteller im Allgemeinen
die größte und gleichzeitig die tendenziell am schlechtes-
ten bezahlte Gruppe. Input consulting ermittelte als Ein-
stiegsgehalt für Briefzusteller bei der DPAG einen durch-
schnittlichen Stundenlohn von 11,84 Euro. Der Median
der Stundenlöhne liegt bei den von input consulting be-
fragten Wettbewerbern bei 7,00 Euro in West- und bei
5,90 Euro in Ostdeutschland. Das wik ermittelt als
Durchschnittsgehalt eines Zustellers der DPAG einen
Stundenlohn von 11,29 Euro. Zusteller, die von Besitz-
standsregelungen profitieren, können bis zu 16,40 Euro/
Stunde verdienen. Der durchschnittliche Stundenlohn der
Wettbewerber liegt in dieser Studie bei 8,44 Euro. Beide
Studien zeigen übereinstimmend, dass die Löhne der
DPAG höher als die der Wettbewerber sind, die Lohndif-
ferenz ist allerdings in der wik-Studie deutlich kleiner als
in der Studie von input consulting.

55. Die Studie von wik beschäftigt sich zudem mit den
Arbeitsmarktbedingungen bei den Subunternehmen der
DPAG, indem sie die Tarifverträge in der Speditions-,
Taxi- und Einzelhandelsbranche untersucht. Sie kommt
zu dem Schluss, dass die Bezahlung in diesen Branchen
deutlich schlechter als bei der DPAG und teilweise auch
schlechter als bei den Wettbewerbern der DPAG ist. Wie
bei den Wettbewerbern der DPAG gibt es auch bei den
Subunternehmen regionale Lohnunterschiede. Die Löhne
der DPAG sind dagegen bundesweit einheitlich. Die Stu-
die von input consulting weist auf den hohen Anteil be-
fristeter Arbeitsverhältnisse und den geringen Organisa-
tionsgrad der bei den Wettbewerbern der DPAG
Beschäftigten hin.

56. Die Aussagekraft der Ergebnisse beider Studien zu
den Arbeitsbedingungen im Briefwesen ist insofern be-
schränkt, als den Verfassern bei ihrer Analyse nur die
Aussagen von jeweils einem sehr kleinen Teil der auf
dem Markt tätigen Unternehmen zur Verfügung standen.
In beiden Fällen gibt es gute Gründe, anzunehmen, dass
diese Auswahl nicht repräsentativ ist. Die Bundesnetz-
agentur hat daher im Juni 2007 an ca.1 500 Lizenznehmer
ein Auskunftsersuchen mit Fragen zu ihren Beschäfti-
gungsbedingungen verschickt. 46 der befragten Unter-
nehmen legten bei der Bundesnetzagentur Widerspruch
ein und beantragten beim Verwaltungsgericht Köln, die
aufschiebende Wirkung ihrer Widersprüche anzuordnen.
Diesen Anträgen gab das Verwaltungsgericht in einem
Eilverfahren statt.25 Die Bundesnetzagentur gab daraufhin
bekannt, ihre Datenabfrage zunächst ohne die beanstan-
deten Fragen fortzusetzen und zugleich beim Oberver-
waltungsgericht Münster Rechtsmittel gegen die Ent-
scheidung einzulegen. Aufgrund dieser Verzögerungen
liegen noch keine endgültigen Ergebnisse der von der
Bundesnetzagentur begonnenen Befragung vor, so dass

25 VG Köln, Urteil vom 14. August 2007, 22 L 1042/07 u. a.
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derzeit keine detaillierten, verlässlichen Informationen
über Löhne und Beschäftigungsverhältnisse im Postwe-
sen zur Verfügung stehen. Eine vorläufige Auswertung,
bei der ca. 87 Prozent der Unternehmen und rund
85 Prozent der bei den Wettbewerbern beschäftigten Ar-
beitnehmer berücksichtigt wurden, ergab einen bundes-
durchschnittlichen Lohn von 8,30 Euro für alle Arbeit-
nehmer und von 7,33 Euro für Briefzusteller.26 Auch
aufgrund der beiden Studien von input consulting und
wik kann davon ausgegangen werden, dass die Löhne der
Briefzusteller bei den Wettbewerbern niedriger sind als
bei der DPAG. Außerdem  scheint der Anteil der befriste-
ten Arbeitsverhältnisse und geringfügig Beschäftigten bei
den Wettbewerbern der DPAG höher zu sein als bei der
DPAG..

57. Zur Anzahl der Beschäftigten und der Art der Be-
schäftigungsverhältnisse liegen Daten der Bundesnetz-
agentur vor. Diese zeigen, dass im Zeitraum von 1999 bis
2005 bei der DPAG 28 348 Stellen abgebaut wurden. Im
gleichen Zeitraum wurden bei den Wettbewerbern der
DPAG 28 525 Stellen geschaffen. Ob das Beschätigungs-
volumen im Briefsektor in den vergangenen Jahren insge-
samt gestiegen oder gesunken ist, lässt sich damit jedoch
nicht beantworten. Einerseits ist bei der Interpretation der
genannten Zahlen zu berücksichtigen, dass der Anteil der
Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten bei den Wettbe-
werbern der DPAG deutlich höher als bei der DPAG ist.
So sind 63 Prozent der Angestellten bei der DPAG Voll-
zeitbeschäftigte, bei den Wettbewerbern sind es nur
18 Prozent. Umgekehrt sind nur 3 Prozent der Angestell-
ten der DPAG geringfügig beschäftigt gegenüber 55 Pro-
zent bei den Wettbewerbern. Dies deutet auf eine negative
Beschäftigungsbilanz im Briefsektor hin. Andererseits
hat die DPAG in den vergangenen Jahren eine große Zahl
ihrer Dienstleistungen an dritte Unternehmen ausgelagert.
Die Auslagerungen betreffen die Bereiche Transport
(Briefkastenleerung und Transport zu bzw. zwischen Brief-
zentren) und den Betrieb von Postfilialen bzw. -agen-
turen. Die in diesen Bereichen bei Subunternehmern ent-
standenen Arbeitsplätze müssten mit berücksichtigt
werden, um ein vollständiges Bild von der Entwicklung
der Beschäftigtenzahl im Briefwesen zu bekommen. In
der Studie von wik wird von einem Beschäftigungsvolu-
men von insgesamt 20 000 bis 25 000 Vollzeitbeschäftig-
ten ausgegangen, das von den Auslagerungen der DPAG
in den Jahren 1997 bis heute betroffen war. Damit scheint
sich die Gesamtzahl der Beschäftigten im Postwesen ins-
gesamt in den letzten Jahren kaum verringert und mögli-
cherweise sogar leicht erhöht zu haben. 

3.5.2 Monopolrenten auf Produkt- und 
Arbeitsmärkten im Postbereich

58. Die beiden vorgestellten Studien legen übereinstim-
mend dar, dass die Löhne bei der DPAG weit über der
durchschnittlich üblichen Entlohnung für vergleichbare
Tätigkeiten liegen. Dieses Phänomen lässt sich mit der

Zuteilung von Monopolrenten an die Beschäftigten der
DPAG erklären. In jedem Unternehmen wünschen sich
die Kapitalgeber eine möglichst hohe Verzinsung ihres
eingesetzten Kapitals, die Arbeitnehmer möglichst hohe
Löhne. Wenn es einem Unternehmen gelingt, aufgrund
geringen Wettbewerbsdrucks auf der Absatzseite mono-
polistisch überhöhte Preise zu verlangen, werden die da-
durch bedingten Mehreinnahmen ebenfalls zwischen Ka-
pitalgebern und Arbeitnehmern aufgeteilt. Dies führt
dazu, dass Unternehmen, die auf monopolistisch gepräg-
ten Absatzmärkten tätig sind, einerseits höhere Dividen-
den oder sonstige Kapitalerträge zahlen können, anderer-
seits aber auch höhere als marktübliche Löhne zahlen. 27

In welchem Ausmaß die Löhne über der marktüblichen
Entlohnung liegen, liegt an der Höhe der zu verteilenden
Monopolrenten und an der relativen Verhandlungsmacht
der Tarifparteien. Bei der DPAG ist es ver.di und zuvor
der Deutschen Postgewerkschaft offensichtlich gelungen,
Löhne durchzusetzen, die deutlich über den für vergleich-
bare Tätigkeiten marktüblichen Löhnen liegen. Dies zei-
gen eindrücklich die Stundenlöhne von teilweise über
16 Euro für Briefzusteller bei Angestellten der DPAG, die
noch von Besitzstandsregelungen profitieren. 

59. Wettbewerber der DPAG können nur auf wettbe-
werblich organisierten Märkten anbieten, der Bereich der
Exklusivlizenz bleibt ihnen verwehrt. Sie sind daher nicht
in der Lage, Löhne zu zahlen, die Monopolrenten enthal-
ten. Es ist zu erwarten, dass sie Löhne in marktüblicher
Höhe zahlen, d.h. in der Höhe, wie sie für vergleichbare
Tätigkeiten auf dem örtlichen Arbeitsmarkt üblich sind.
Bei einem Lohnsatz deutlich unter dem marktüblichen
Niveau dürften sie nicht in der Lage sein, Arbeitnehmer
zu finden, da diese dann auf andere Tätigkeiten, die
marktüblich entlohnt werden, ausweichen würden. Einen
Lohnsatz deutlich über dem marktüblichen Niveau würde
ein Unternehmer nicht dauerhaft zahlen können. Denn
dies würde bedeuten, dass er hohe Überschüsse erwirt-
schaftet, aus denen die Lohnaufschläge bezahlt werden.
Wenn es jedoch auf einem Markt die Möglichkeit gibt,
hohe Überschüsse zu erwirtschaften, dann lohnt es sich
für einen potentiellen Wettbewerber, in den Markt einzu-
treten. Durch etwas niedrigere Preise – und dadurch auch
etwas geringere Überschüsse – könnte er die Nachfrage
im Markt auf sich ziehen, und der etablierte Anbieter
müsste entweder ebenfalls seine Preise und damit auch
seine Löhne senken, oder er würde Verluste machen und
aus dem Markt ausscheiden. 

60. Auf Wettbewerbsmärkten ist es daher grundsätzlich
unmöglich, Löhne deutlich über dem marktüblichen Ni-
veau zu zahlen. Wenn auf den Märkten für Briefdienst-
leistungen funktionsfähiger Wettbewerb entsteht, wird
auch die DPAG nicht mehr dazu in der Lage sein. Als
Vorbereitung auf den Wettbewerb hat die DPAG deshalb
schon in den letzten Jahren ihre Einstiegsgehälter deutlich
gesenkt, viele Tätigkeiten an Subunternehmen mit noch

26 BNetzA, Pressemitteilung vom 31. Oktober 2007, Zwischenergebnis
der Abfrage zu Arbeitsbedingungen im lizenzierten Briefdienst.

27 Für die Luftfahrtindustrie wurde dies z. B. gezeigt von Neven, D. J.,
Röller, L.-H., Rent sharing in the European airline industry, in: Euro-
pean Economic Review, Vol. 40, 1996, S. 933-940.
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niedrigeren Löhnen ausgelagert und versucht, durch Ra-
tionalisierungsmaßnahmen Arbeitsplätze zu streichen. So
sind durch den technischen Ausbau der Briefzentren viele
Arbeitsplätze weggefallen. Die innerhalb eines Zustellbe-
zirks auszutragenden Briefe werden zunehmend nicht
mehr vom Briefzusteller selbst, sondern von einer Ma-
schine sortiert. Durch die maschinelle Gangfolgesortie-
rung fällt die Sortierarbeit für den Zusteller weg; er kann
bei gleicher Arbeitszeit mehr Briefe austragen. Zwischen
2000 und 2006 konnte unter anderem dadurch die Zahl
der Zustellbezirke von 62 500 auf 54 300 verringert wer-
den. Aus diesem Grund wurden insgesamt weniger Brief-
zusteller benötigt, was zu einem Abbau von Arbeitsplät-
zen in gleicher Höhe geführt hat.

3.5.3 Beschäftigungsboom durch Wettbewerb 
im Postwesen

61. Obwohl zu erwarten ist, dass bei funktionsfähigem
Wettbewerb auf den Märkten für Briefdienstleistungen
die Löhne unter das derzeit bei der DPAG übliche Niveau
fallen würden, profitieren die Arbeitnehmer insgesamt
vom Wettbewerb. Würden nämlich die Löhne im Postbe-
reich aufgrund einer positiven wettbewerblichen Ent-
wicklung fallen, würde dies nicht nur zu niedrigeren Por-
topreisen für die Verbraucher führen, sondern auch zu
einer signifikanten Erhöhung der Beschäftigung. Die
Zahl der Beschäftigten nähme zum einen zu, da bei nie-
drigeren Portopreisen die Zahl der Briefsendungen steigt.
Dies gilt insbesondere für den Bereich der Werbepost, wo
von einer relativ hohen Preiselastizität der Nachfrage aus-
zugehen ist. Würden mehr Briefe befördert, würde auch
der Personalbedarf der Branche steigen. Des Weiteren
sinkt bei niedrigen Löhnen der Anreiz der Unternehmen,
Rationalisierungsmaßnahmen durchzuführen, bei denen
Arbeit durch Kapital ersetzt wird. Insbesondere bei ge-
ring Qualifizierten besteht die Gefahr, dass ihre Arbeits-
kraft bei zu hohem Lohn durch eine Maschine ersetzt
wird. Schließlich würde die Zahl der Arbeitsplätze bei
Wettbewerb steigen, weil die Zahl der Anbieter steigt und
damit die durchschnittliche Unternehmensgröße sinkt.
Für kleinere Unternehmen sind kapitalintensive Investi-
tionen z. B. in große Sortieranlagen, die stets mit hohen
Fixkosten verbunden sind, oft nicht lohnend. Insofern
werden eher arbeitsintensive Produktionsbedingungen
beibehalten. So werden zur Versendung von 1 Mrd. Brief-
sendungen bei der DPAG nur 5 900 Vollzeit- und
3 150 Teilzeitbeschäftigte eingesetzt. Bei den Wettbewer-
bern sind es 7 470 Vollzeit- und 9 150 Teilzeitbeschäf-
tigte.28 Allein diese Zahlen belegen eindrücklich die
Möglichkeiten einer Steigerung des Beschäftigungsvolu-
mens durch eine Öffnung der Märkte im Postwesen. 

62. Diese Effekte sind bei sinkenden Löhnen und zu-
nehmendem Wettbewerb immer zu erwarten, unabhängig
davon, welche Branche betroffen ist. Im Postsektor ist
noch ein weiterer Aspekt zu beachten, der quantitativ von
herausragender Bedeutung ist. Wenn im Postwesen Infra-

strukturwettbewerb entsteht, bedeutet dies, dass neben
dem Netz der DPAG weitere Netze im Bereich der Ein-
sammlung und Zustellung entstehen. Für jedes dieser
Netze ist ein bestimmter Grundstock an Personal notwen-
dig. Die Zahl der Beschäftigten in der Postbranche wird
sich durch den Aufbau neuer Netze dementsprechend ver-
vielfachen. 

63. In der KEP-Branche ist die Zahl der Beschäftigten
allein zwischen 2002 und 2005 um 5,6 Prozent bei den
KEP-Unternehmen selbst gestiegen, bei Vorleistungsun-
ternehmen um weitere 11,6 Prozent. Die Sendungsmen-
gen sind zwischen 2003 und 2007 um schätzungsweise
16,7 Prozent gestiegen. Trotz sinkender Preise stiegen die
Umsätze im gleichen Zeitraum noch mehr, nämlich um
24,4 Prozent. Dieser Effekt ist auf die wachsende Bedeu-
tung des Premium-Marktes zurückzuführen.29 Bei der
Entwicklung von funktionsfähigem Wettbewerb auf den
Briefmärkten können positive Effekte zumindest in der
gleichen Größenordnung erwartet werden. 

64. Ein derartiger Beschäftigungsboom ist aber in seiner
positiven Bedeutung kaum zu unterschätzen. Gerade im
Bereich der Einsammlung und Zustellung sind überwie-
gend gering qualifizierte Arbeitskräfte tätig. In diesem
Bereich ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch, die
Schaffung neuer Arbeitsplätze also von herausragendem
politischem Interesse. 

3.5.4 Ökonomische Auswirkungen

65. Die Einführung eines Mindestlohns für den Briefbe-
reich verhindert die Entfaltung von funktionsfähigem
Wettbewerb auf den Märkten für Briefdienstleistungen.
Der zwischen dem Arbeitgeberverband Postdienste und
ver.di abgeschlossene Mindestlohntarifvertrag schreibt
einen Mindestlohn von 8,00 Euro je Stunde in den neuen
Bundesländern und 8,40 Euro je Stunde in den alten Bun-
desländern vor. Für das Ausliefern von Briefsendungen
liegt der Mindestlohn bei 9,00 Euro je Stunde in den
neuen und 9,80 Euro je Stunde in den alten Bundeslän-
dern. Ab dem 1. Januar 2010 gelten bundesweit die Tarife
für die alten Bundesländer. 

66. Mit der Einführung von Mindestlöhnen in dieser
Höhe entsteht eine wettbewerbliche Behinderung in min-
destens dem gleichen Umfang, wie sie bis zum Ende des
Jahres 2007 die Exklusivlizenz darstellt. Zwar hat die Ex-
klusivlizenz einen Wettbewerb im reservierten Bereich
völlig verhindert, im nicht reservierten Bereich war je-
doch Wettbewerb möglich. Durch die Einführung des
Mindestlohns werden die Wettbewerber auch in diesem
Teil des Marktes massiv behindert. Neue Briefdienstleis-
ter sind darauf angewiesen, deutlich niedrigere Löhne als
die DPAG zu zahlen. Zum einen müssen sie mit einem
Angebot am Markt auftreten, das zumindest etwas günsti-
ger als das der DPAG ist, um Kunden zum Wechsel zu be-

28 Vgl. BNetzA, Zehnte Marktuntersuchung für den Bereich der lizenz-
pflichtigen Postdienstleistungen, a. a. O., S. 67.

29 Vgl. Esser, K., Kurte, J. (KE-CONSULT Wirtschafts- und Verkehrs-
beratung, Köln), Beschäftigungs- und Einkommenseffekte der Kurier-,
Express- und Paketbranche – Entwicklung und Prognose, KEP-Stu-
die 2006, Untersuchung für den Bundesverband Internationaler Ex-
press- und Kurierdienste e. V. (BIEK), S. 4, Tabelle 1, und S. 10,
Tabelle 4.
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wegen. Gleichzeitig haben sie jedoch in einigen Berei-
chen höhere Kosten. So ist zum einen ihr Briefporto nicht
von der Umsatzsteuer befreit, zum anderen können sie
nicht in dem Maße wie die DPAG Verbundeffekte nutzen,
solange sie nicht ebenfalls eine gewisse Größe erreicht
haben. 

67. Neue Wettbewerber am Markt gezielt zu behindern,
ist auch die einzige Intention des Tarifvertrags. Dies zeigt
sich daran, dass die Briefzusteller, die bisher relativ mit
am schlechtesten bezahlt werden, in dem Tarifvertrag ei-
nen deutlich höheren Lohn erhalten als alle anderen be-
troffenen Berufsgruppen. Dies bedeutet nicht nur, dass
die DPAG in den Bereichen, in denen sie selbst durch die
Auslagerung von Tätigkeiten an Subunternehmer ihr
Lohnniveau bereits deutlich gesenkt hat, vom Mindest-
lohntarifvertrag nicht betroffen ist. Es bedeutet auch, dass
Infrastrukturwettbewerb, der dazu führt, dass die gesamte
Wertschöpfungskette der Briefdienstleistung der DPAG
entzogen wird, besonders stark behindert wird. Wird da-
gegen selektiv Wettbewerb über Konsolidierung bevor-
zugt, verbleibt der größte Teil des Geschäftes mit Brief-
dienstleistungen bei der DPAG. Die Intention des
Tarifvertrags zeigt sich auch darin, dass der Arbeitgeber,
der ihn mit der Gewerkschaft zusammen ausgehandelt
hat, nämlich die DPAG, praktisch nicht davon betroffen
ist, da die Beschäftigten der DPAG und ihrer Konzern-
töchter überwiegend nach dem Haustarifvertrag der
DPAG bezahlt werden. Faktisch sind also die überwie-
gende Mehrzahl der Beschäftigten, die von dem Tarifver-
trag erfasst werden, bei den Wettbewerbern beschäftigt.
Der DPAG ist es auf diese Weise gelungen, die Arbeits-
kosten ihrer Wettbewerber zu beeinflussen, ohne dass ihre
eigenen Löhne betroffen sind. 

68. Positive Beschäftigungswirkungen, neue, innova-
tive Produkte und günstige Verbraucherpreise sind nach
Einführung des Mindestlohns im Bereich der Briefdienst-
leistungen nicht mehr zu erwarten. Viel schlimmer als das
sind die negativen Signale, die dieses Vorgehen an alle
potentiell in Deutschland tätigen Unternehmer aussendet.
Eine Reihe von in- und ausländischen Unternehmen ha-
ben im Vertrauen auf eine Marktöffnung am 1. Januar

2008 nicht unbeträchtliche Summen in den Aufbau eines
Briefdienstleisters investiert. Diese Investitionen können
sich nun zu einem großen Teil als Fehlinvestitionen er-
weisen. Dies wird die Erwartungshaltung von potentiel-
len Investoren in allen Bereichen des Marktes nachhaltig
negativ beeinflussen. Das Ausmaß, in dem in Deutsch-
land in den nächsten Jahren aufgrund dieser Entscheidung
weniger investiert wird, ist zwar aufgrund der indirekten
Form der Wirkungsweise kaum zahlenmäßig zu erfassen,
dürfte deshalb aber dennoch kaum zu unterschätzen sein.
Dem Standort Deutschland ist durch die Handlungsweise
der Politik im Bereich Mindestlohn für Briefdienstleis-
tungen massiver Schaden zugefügt worden. 

69. Darüber hinaus sollten soziale Standards wie ein
Mindestlohn nicht nur aus wettbewerblicher Sicht in je-
dem Fall branchenübergreifend eingeführt werden. So-
ziale Standards, die nur für eine bestimmte Berufsgruppe
gelten, sind aus mehreren Gründen abzulehnen. Zunächst
erscheint es ungerecht, dass Standards, die auf einem Teil
des Arbeitsmarktes für so wichtig erachtet werden, dass
sie gesetzlich verankert werden, auf einem anderen Teil
nicht gelten sollen. Hält man einen Mindestlohn für
Briefzusteller zu deren sozialer Absicherung für notwen-
dig, so müsste dieser Mindestlohn auch für alle anderen
Berufsgruppen gelten, da diese ebenfalls sozial abgesi-
chert sein sollten. Übrigens liegt der im Postbereich ver-
einbarte Mindestlohn deutlich über dem, was zur sozialen
Absicherung notwendig ist. Dies zeigt eindrücklich der in
Tabelle 3 dargestellte Vergleich der für den Briefmarkt
vereinbarten Löhne mit den allgemeinen Mindestlöhnen
anderer europäischer Länder. Die höchsten Mindestlöhne
in Europa und weltweit zahlen Luxemburg, Irland, Frank-
reich, die Niederlande und Großbritannien. Die Situation
in Luxemburg, dessen Mindestlohn einen eindeutigen Aus-
reißer nach oben darstellt, lässt sich dabei nicht sinnvoll
mit der eines Flächenstaates vergleichen. In Großbritan-
nien, den Niederlanden und Frankreich liegen die nationa-
len Mindestlöhne etwa 20 Prozent unter den für deutsche
Briefzusteller vereinbarten Mindestlöhnen. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund fordert für Deutschland übrigens ei-
nen Mindestlohn von 7,50 Euro/Stunde, was fast 25 Pro-
zent unter dem Mindestlohn für Briefzusteller liegt. 
Ta b e l l e  3

Mindestlöhne im Vergleich

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2007

Land Höhe des Mindestlohns 
in Euro/Stunde

8,40 Euro liegt um ...% 
über diesem Mindestlohn

9,80 Euro liegt um ...% 
über diesem Mindestlohn

Spanien 3,99 110,5 145,6

Belgien 7,93 5,9 23,6

Großbritannien 7,96 5,5 23,1

Niederlande 8,13 3,3 20,5

Frankreich 8,27 1,6 18,5

Irland 8,30 1,2 18,1

Luxemburg 9,08 – 7,5 7,9
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70. Ein überhöhter Lohn für Briefzusteller schadet nicht
nur deshalb gering qualifizierten Arbeitskräften, weil er
die Entstehung neuer Arbeitsplätze in diesem Bereich
verhindert und deren Abbau fördert. Bei einer einseitigen
Erhöhung der Löhne für Zusteller ist zudem zu erwarten,
dass auch höher qualifizierte Arbeitnehmer sich auf die
Arbeitsplätze der Briefzusteller bewerben und diese Stel-
len auch teilweise mit höher qualifiziertem Personal be-
setzt werden. Dieser Verdrängungseffekt würde die Zahl
der Arbeitsplätze für gering qualifizierte Arbeitnehmer
weiter verringern und somit der Gruppe von Arbeitneh-
mern, die am meisten von Arbeitslosigkeit betroffen ist,
zusätzlich schaden. 

71. Aus wettbewerblicher Sicht sind soziale Mindest-
standards, die die Arbeitskosten einer einzelnen Branche
erhöhen, auch wegen der dadurch auf dem Produktmarkt
entstehenden Verzerrungen abzulehnen. Die höheren Per-
sonalkosten im Briefwesen würden zu höheren Kosten für
Briefdienstleistungen führen, während andere Produkte
oder Dienstleistungen, die mit Hilfe gering qualifizierter
Arbeit produziert werden, diese Kosten nicht tragen wür-
den. Dies würde zu relativ hohen Preisen für Briefdienst-
leistungen führen. Ökonomisch gesehen entspricht die
Wirkung einer solchen Preiserhöhung der Wirkung einer
selektiven Gütersteuer auf ein bestimmtes Gut. Eine sol-
che Steuer mag berechtigt sein, wenn es Gründe dafür
gibt zu versuchen, die Verbraucher vom Konsum des Gu-
tes abzuhalten, wie z. B. bei Zigaretten oder Alkohol. Bei
Briefdienstleistungen gibt es solche Gründe nicht. Eine
selektive Erhöhung der Preise für Postdienstleistungen
sollte deshalb vermieden werden.

3.5.5 Rechtliche Probleme

72. Nach Auffassung der Monopolkommission beste-
hen ernstliche Zweifel daran, dass eine branchenweite
Anwendung des Mindestlohntarifvertrags im Postsektor
rechtlich haltbar ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der
zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband Post-
dienste abgeschlossene Tarifvertrag mittels Allgemein-
verbindlicherklärung oder im Wege einer Rechtsver-
ordnung auf die gesamte Branche ausgedehnt wird.
Fraglich erscheint schon, ob die nach Tarifvertrags-
gesetz (TVG) bzw. Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfor-
derlichen Voraussetzungen für eine Allgemeinverbind-
licherklärung oder eine entsprechende Rechtsverordnung
des Bundesministers für Arbeit und Soziales erfüllt sind.
Im Übrigen geben die Umstände, unter denen der Tarif-
vertrag zustande gekommen ist und Eingang in das Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz finden soll, Anlass zu gra-
vierenden rechtlichen Bedenken. Fragwürdig ist die
gewählte Vorgehensweise insbesondere im Hinblick auf
deutsches Verfassungsrecht sowie nationales und euro-
päisches Wettbewerbsrecht.

73. Die Zulässigkeit einer Allgemeinverbindlicherklä-
rung richtet sich nach § 5 TVG. Hiernach kann das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales einen Tarifvertrag
im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss auf Antrag

einer Tarifvertragspartei für allgemeinverbindlich erklä-
ren, wenn 

– die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als
50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarif-
vertrags fallenden Arbeitnehmer beschäftigen und

– die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen In-
teresse geboten erscheint.

74. Nach der von der CDU initiierten Änderung des ur-
sprünglich beschlossenen Mindestlohntarifvertrags dürfte
die 50 Prozent-Klausel erfüllt sein. Allerdings ist die Er-
streckung des abgeschlossenen Tarifvertrags auf die ge-
samte Branche nicht im öffentlichen Interesse geboten.
Sie führt vielmehr dazu, dass monopolistische Strukturen
in der Postbranche zementiert werden und die DPAG ihre
Monopolstellung weiter ausbauen kann. Es ist offensicht-
lich, dass der vereinbarte Mindestlohn, der sich an den
vergleichsweise hohen Löhnen der DPAG orientiert und
weit über dem von den Wettbewerbern gezahlten Durch-
schnittslohn liegt, diese Konkurrenten vom Markt ver-
drängen und neue Markteintritte verhindern wird. Die
Entwicklung wettbewerblicher Strukturen in der Post-
branche wird auf diese Weise erheblich erschwert, wenn
nicht unmöglich gemacht. Es gibt jedoch kein öffentli-
ches Interesse daran, den ehemaligen Monopolisten, der
gerade aufgrund seiner beherrschenden Stellung sowie ei-
ner einseitigen Mehrwertsteuerbefreiung marktunange-
messene Löhne zahlen kann, vor Wettbewerbsdruck zu
schützen. Ein solches Vorgehen würde darüber hinaus in
eklatantem Widerspruch zur Entscheidung des Verfas-
sunggebers stehen, der sich für eine Liberalisierung des
Postmarktes ausgesprochen hat. Die Auslegung des öf-
fentlichen Interesses im Rahmen einer Tariferstreckung
hat aber im Einklang mit dem Grundgesetz zu erfolgen.
Schließlich ist daran zu erinnern, dass bereits die Rege-
lung des § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG Lohndumping in der
Postbranche verhindert. Aufgrund dieser Norm hat die
Bundesnetzagentur eine beantragte Lizenz zu versagen,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der An-
tragsteller die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die im
lizenzierten Bereich üblich sind, nicht unerheblich un-
terschreitet. Auch daraus folgt, dass ein öffentliches In-
teresse für eine Allgemeinverbindlichkeit des Mindest-
lohntarifvertrags zwischen dem Arbeitgeberverband
Postdienste und ver.di nicht vorliegt.

75. Eine Allgemeinverbindlicherklärung setzt als for-
melles Erfordernis neben einem Antrag auch das Einver-
nehmen des Tarifausschusses voraus, das im vorliegen-
den Fall nicht ausgesprochen wurde. Eine Erstreckung
des abgeschlossenen Tarifvertrags auf die gesamte Post-
branche war daher praktisch nur noch im Weg einer
Rechtsverordnung gemäß § 1 Abs. 3a AEntG, die vom
Bundesminister für Arbeit und Soziales erlassen werden
muss, möglich. Die Monopolkommission hält es für be-
denklich, dass das Arbeitnehmer-Entsendegesetz im vor-
liegenden Fall faktisch als allgemeines Mindestlohn-
gesetz genutzt wird. Abweichend von seiner eigentlichen
Funktion, Entsendearbeitnehmer aus dem EU-Ausland an
bestehende inländische Mindestlöhne zu binden, wird es
nun als Gesetz zur Einführung inländischer Mindestlöhne
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verwendet. Es geht dabei nicht um die Erstreckung ver-
bindlicher Tariflöhne auf ausländische Arbeitnehmer,
sondern darum, einen neuen Schutzzaun zu errichten, der
die DPAG vor Wettbewerb schützt. Streitig ist, ob auch
für den Erlass einer solchen Rechtsverordnung nach § 1
Abs. 3 a AEntG die materiellen Voraussetzungen einer
Allgemeinverbindlicherklärung vorliegen müssen. Nach
Auffassung der Monopolkommission sprechen vor allem
der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte sowie Sinn und
Zweck der Regelung dafür, dass die beiden materiellen
Erfordernisse – also die 50 Prozent-Klausel sowie das öf-
fentliche Interesse – auch beim Erlass einer Rechtsver-
ordnung erfüllt sein müssen.30 § 1 Abs. 3a wurde in das
Gesetz eingefügt, nachdem der Erlass einer Allgemein-
verbindlicherklärung in einigen Fällen am Widerspruch
des Tarifausschusses gescheitert war. Mit dem Instrument
der Rechtsverordnung sollte es der Exekutive daher er-
möglicht werden, Tarifverträge auch ohne das Einverneh-
men des Tarifausschusses auf alle Arbeitnehmer einer
Branche auszuweiten. Der Norm ist indes nicht zu ent-
nehmen, dass daneben auch die materiellen Voraussetzun-
gen für die Erstreckung des Tarifvertrags entfallen soll-
ten. Diese waren im Vorfeld der Neuregelung auch nicht
streitig. Mit einem Verzicht auf die 50-Prozent-Klausel
würde der Grundgedanke, dass die zu erstreckenden
Tarifregeln repräsentativ für die Branche sein müssen,
verletzt. Der Tariferstreckung liegt die Überlegung zu-
grunde, dass die Tarifbindung, der die Mehrheit der Ar-
beitgeber bzw. Arbeitnehmer unterliegt, auch einer Min-
derheit zugemutet werden kann. Es ist jedoch nicht davon
auszugehen, dass mit Einführung der Rechtsverordnungs-
befugnis eine Möglichkeit geschaffen werden sollte, die
Vorstellungen einer Minderheit auf die Mehrheit zu über-
tragen. Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass auf das
Vorliegen eines öffentlichen Interesses verzichtet werden
sollte. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Eingriff
in die Grundrechte der tarifungebundenen Arbeitgeber,
der mit einer Tariferstreckung verbunden ist. Es ergibt
sich aber auch schon aus allgemeinen Grundsätzen, wo-
nach sich jede staatliche Rechtsetzung am öffentlichen
Interesse zu orientieren hat.

76. Dessen ungeachtet werfen die Umstände, unter de-
nen der Mindestlohntarifvertrag ausgehandelt wurde, Fra-
gen verfassungs-, wettbewerbs- sowie europarechtlicher
Natur auf. Ernsthafte Zweifel bestehen insbesondere da-
ran, ob der Tarifvertrag noch von der grundgesetzlich ge-
schützten Tarifautonomie gedeckt ist. Es ist offensicht-
lich, dass der Tarifvertrag primär zu dem Zweck
geschlossen wurde, um – im Wege der Tariferstreckung –
die Kosten der Konkurrenten der DPAG zu erhöhen und
somit Wettbewerb in der Branche zu verhindern. Dies er-
gibt sich zum einen daraus, dass die wichtigsten Wettbe-
werber der DPAG nicht in die Tarifverhandlungen einbe-
zogen waren. Sie hätten selbst dann keinen spürbaren
Einfluss auf den Inhalt des Tarifvertrags nehmen können,

wenn sie dem Arbeitgeberverband Postdienste beigetre-
ten wären. Da dessen Satzung die Stimmrechte von den
Beschäftigtenzahlen der Mitgliedsunternehmen abhängig
macht, hätte die DPAG die Tarifverhandlungen unange-
fochten dominiert. Unbekannt ist nach wie vor auch, wel-
che Mitglieder der Arbeitgeberverband Postdienste im
Einzelnen hat. Weder die Bundesnetzagentur noch das
Bundeswirtschaftsministerium oder die Monopolkom-
mission haben bislang Einsicht in die Mitgliedsliste erhal-
ten, obwohl sie als staatliche Institutionen den gesetzli-
chen Vorschriften zur Geheimhaltung unterliegen und der
Schutz der Mitgliedsunternehmen vor der Öffentlichkeit
gewahrt bleiben würde. Dies deutet darauf hin, dass in
dem neu gegründeten Arbeitgeberverband lediglich die
DPAG sowie deren Tochterunternehmen und allenfalls ei-
nige von der DPAG wirtschaftlich abhängige Unterneh-
men vertreten sind. Zum zweiten wird der abgeschlossene
Tarifvertrag kaum Auswirkungen auf die zur Post gehö-
renden Mitgliedsfirmen des Arbeitgeberverbands Post-
dienste haben. Denn für sie gelten fast durchweg die
höheren Löhne des Post-Haustarifvertrags. Stattdessen
würde der geplante Mindestlohn stark in die Kostenstruk-
turen von Wettbewerbern eingreifen. Hier hat ein domi-
nantes Unternehmen seinen Einfluss auf einen Arbeitge-
berverband genutzt, um einen Tarifvertrag für seine
Wettbewerber durchzusetzen. Der Abschluss eines sol-
chen Vertrags zu Lasten Dritter stellt einen eklatanten
Missbrauch der Tarifvertragsfreiheit dar. 

77. Dass es sich hauptsächlich um einen Vertrag zu Las-
ten Dritter handelt, geht überdies aus dem Umstand her-
vor, dass zwei unterschiedliche Mindestlöhne ausgehan-
delt worden sind. Dabei fällt besonders auf, dass die
Zusteller, die bislang der niedrigsten Lohngruppe ange-
hörten, nunmehr einen höheren Mindestlohn zugebilligt
bekommen als ihre Kollegen außerhalb des Zustellungs-
bereichs. Dieser Vorgang macht deutlich, dass es bei dem
Tarifabschluss faktisch nicht um die Absicherung sozialer
Standards für die Beschäftigten der Postbranche geht,
sondern allein darum, den Aufbau neuer Zustellnetze
durch die Wettbewerber der DPAG zu unterbinden.
Schließlich zeigt auch die politische Debatte um das Aus-
laufen der Exklusivlizenz, die Mehrwertsteuerbefreiung
und den Mindestlohn in der Postbranche, dass das Tarif-
vertragsrecht in Verbindung mit dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz hier zu Lasten der Konkurrenz missbraucht
werden soll. Die Durchsetzung eines Mindestlohns wurde
ab dem Zeitpunkt forciert, als der Wegfall der Exklusiv-
lizenz zum 1. Januar 2008 nicht mehr aufzuhalten war.

78. Der vorliegende Missbrauch der Tarifvertragsfrei-
heit müsste nach Auffassung der Monopolkommission
auch dazu führen, dass das stets vorhandene Spannungs-
verhältnis zwischen Tarifvertrag und Wettbewerbsrecht
neu thematisiert und zugunsten des Letzteren aufgelöst
wird. Die Monopolkommission verkennt nicht, dass Ta-
rifverträge grundsätzlich von der vorrangigen Verbürgung
des Grundgesetzes gedeckt und deshalb nicht am Wettbe-
werbsrecht zu messen sind. Dies kann jedoch dann nicht
mehr gelten, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um

30 Vgl. insbesondere Büdenbender, U., Die Erklärung der Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen nach dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz, in: Recht der Arbeit, Jg. 53, 2000, S. 193 ff.
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einen Vertrag zu Lasten Dritter handelt, dessen primäres
Ziel die Verdrängung von Konkurrenten und die Be-
schränkung von Wettbewerb darstellt. Hier wird Artikel 9
Abs. 3 GG missbraucht und kann deshalb die sonst an-
erkannte wettbewerbsrechtliche Bereichsausnahme für
Tarifverträge nicht mehr begründen. Aus denselben Er-
wägungen heraus könnte sich ein Verstoß gegen Arti-
kel 81, 82 in Verbindung mit Artikel 10 EGV ergeben, wenn
der Staat den Tarifvertrag im Wege des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes auf die gesamte Branche erstreckt.31

79. Grundsätzlich hat jede Allgemeinverbindlicherklä-
rung eines Tarifvertrags durch die Vereinheitlichung und
üblicherweise auch Erhöhung der Produktionskosten
Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation der betroffe-
nen Produktmärkte. Höhere Löhne führen im Allgemei-
nen auch zu höheren Kosten für die Verbraucher. Dies ist
eine notwendige Folge von Tarifverträgen im Allgemei-
nen und deren Allgemeinverbindlicherklärung im Beson-
deren; die verfassungsrechtliche Garantie der Tarifauto-
nomie bedeutet, dass solche negativen wettbewerblichen
Wirkungen hinzunehmen sind. Anders verhält es sich
aber, wenn Tarifverträge nicht primär im Hinblick auf die
Arbeitsbedingungen der von ihnen erfassten Arbeitneh-
mer abgeschlossen werden, sondern mit dem Ziel, die
Lohnkosten solcher Unternehmen zu erhöhen, die von
dem Tarifvertrag unmittelbar nicht betroffen sind, für die
der Tarifvertrag aber dadurch verbindlich werden soll,
dass ihm von staatlichen Stellen allgemeine Geltung bei-
gelegt wird. Hier stehen offenbar die Foreclosure-Effekte
auf den Produktmärkten der Arbeitgeber im Mittelpunkt
der Überlegungen der Tarifvertragsparteien. Dies ist von
Artikel 9 Abs. 3 GG nicht mehr gedeckt. Die Motivatio-
nen der Tarifvertragsparteien und die Wirkungen der be-
treffenden Tarifverträge werden manchmal gemischt oder
auch unklar sein. Sie sollten aber den politisch Handeln-
den verdeutlicht werden, bevor einem Tarifvertrag durch
Allgemeinverbindlicherklärung oder Rechtsverordnung
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz allgemeine Gel-
tung verliehen wird. Die Monopolkommission schlägt
daher vor, dass dem Bundeskartellamt vor der Allgemein-
verbindlicherklärung von Tarifverträgen ein Anhörungs-
recht eingeräumt wird. Dies gilt für alle Formen der All-
gemeinverbindlicherklärung. Das Bundeskartellamt sollte
sich bei seiner Stellungnahme insbesondere zu der Frage
äußern, wie gravierend die wettbewerblichen Nachteile
sind, die durch die Allgemeinverbindlicherklärung auf
den betroffenen Produktmärkten für die Verbraucher zu
erwarten sind, und ob es sich nach seiner Einschätzung
nur um eine notwendige Folge oder aber um den eigentli-
chen Zweck des Tarifvertrags handelt. Anderenfalls be-
steht die Gefahr, dass die Auswirkungen auf den Produkt-
marktwettbewerb und die Interessen von Verbrauchern
nicht als Teil des öffentlichen Interesses wahrgenommen
werden.

4. Regulatorische Problemfelder

4.1 Erste Erfolge des Wettbewerbs auf 
Nischenmärkten

80. Die Entstehung funktionsfähigen Wettbewerbs in
den bereits liberalisierten Bereichen des Postmarktes wird
durch eine Vielzahl regulatorischer Vorschriften behin-
dert. Allerdings sind auf Nischenmärkten auch erste
Erfolge der Marktöffnung zu verzeichnen. Der Hauptge-
genstand zweier von der Bundesnetzagentur geführten
Verfahren im Berichtszeitraum waren niedrige Preise der
DPAG. Zum einen eröffnete die Bundesnetzagentur ein
Missbrauchsverfahren gegen die Deutsche Post In Haus
Service GmbH und die DPAG wegen des Verdachts auf
Quersubventionierung von im Wettbewerb erbrachten
Leistungen durch Leistungen des reservierten Bereichs.
Zum anderen genehmigte sie der DPAG Tarife für Post-
zustellaufträge (PZA), die deutlich unter den bisher ge-
nehmigten und von der DPAG auch geforderten Entgelten
lagen. Die Monopolkommission wertet die Tatsache, dass
die DPAG in den beiden von den Verfahren betroffenen
Bereichen offenkundig günstig anbietet, als Zeichen da-
für, dass in diesen Bereichen der Wettbewerb zu wirken
beginnt. Die Nachfrager profitieren in beiden Fällen vom
Wettbewerb in Form niedriger Preise, unabhängig davon,
ob sie die betreffende Dienstleistung bei der DPAG oder
einem ihrer Wettbewerber nachfragen. 

4.1.1 Wettbewerb auf dem Markt für 
Konsoliderungsleistungen

81. Im Januar 2006 eröffnete die Bundesnetzagentur ein
Missbrauchsverfahren gegen die Deutsche Post In Haus
und die DPAG. Das Verfahren wurde im April 2007
eingestellt.32 Gegenstand des Verfahrens war der Verdacht
der Quersubventionierung von Leistungen der Deutschen
Post In Haus durch die DPAG. Die Deutsche Post In
Haus, eine 100 Prozentige Tochter der DPAG, bietet spe-
ziell der öffentlichen Hand an, Briefe zu nummerieren, zu
frankieren und zu zählen. Derart vorbearbeitete Briefe
können bei der DPAG im Briefzentrum Eingang (BZE)
eingeliefert und dann zu einem Preis von 43 Cent statt
55 Cent pro Brief befördert werden. Für die Dienstleis-
tung der Deutschen Post In Haus fällt ein zusätzliches
Entgelt an. Die Tätigkeit der Deutschen Post In Haus ent-
spricht insofern der eines Konsolidierers, als sie ebenfalls
die postvorbereitenden Dienstleistungen übernimmt, die
Voraussetzung für eine Einlieferung ins BZE mit entspre-
chendem Rabatt auf das Standardporto sind. Die Einliefe-
rung selbst erfolgt allerdings nicht von der Deutschen
Post In Haus, sondern vom Kunden, der mit der DPAG
deshalb auch einen eigenen Teilleistungsvertrag abge-
schlossen hat. Entsprechend müssen diese Kunden auch
selbst die für die Gewähr eines Rabattes benötigten Min-
desteinlieferungsmengen liefern. Ein Konsolidierer sam-
melt dagegen typischerweise die Post mehrerer Postkun-
den ein, die allein nicht die erforderliche Mindestmenge
erzielen. Das Geschäftsmodell der Deutschen Post In31 Vgl. Kämmerer, J. A., Thüsing, G., Tariferstreckung in der Post-

dienstleistungsbranche – Arbeitsrechtliche, verfassungsrechtliche und
europarechtliche Schranken, Gutachterliche Stellungnahme auf Anfra-
ge des BIEK e. V., 2007, www.biek.de 32 BNetzA, Beschluss vom 12. April 2007, BK5a-05/103.
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Haus unterscheidet sich insofern auch von dem der Let-
tershops, die ebenfalls in Unternehmen postvorbereitende
Dienstleistungen anbieten, als tatsächlich nur die Sortie-
rung, Nummerierung und Frankierung erfolgt. Letter-
shops bieten im Allgemeinen noch weiter reichende
Dienstleistungen wie z. B. die Brieferstellung und -adres-
sierung an. 

82. Der DPAG und der Deutschen Post In Haus wurde
vorgeworfen, dass die Tarife, die für die Leistungen der
Deutschen Post In Haus verlangt würden, nicht kosten-
deckend und mangels sachlicher Rechtfertigung miss-
bräuchlich seien. Die Deutsche Post In Haus sei eine ju-
ristische Hülle, die Personal und Infrastruktur der DPAG
nutze, um die erforderlichen postvorbereitenden Dienst-
leistungen zu erbringen. Die DPAG räume der Deutschen
Post In Haus Sonderkonditionen ein, insbesondere hin-
sichtlich der Einlieferungszeiten ins Briefzentrum. Die
DPAG erstrecke durch das Angebot ihrer Konzerntochter
ihre marktbeherrschende Stellung auf die der eigentlichen
Beförderung vorgelagerten Märkte und verdränge die auf
diesem Markt aktiven Wettbewerber. 

83. Die Bundesnetzagentur hat die Vorwürfe geprüft
und nicht bestätigt gefunden. So würden die postvorberei-
tenden Tätigkeiten der Deutschen Post In Haus in der Re-
gel mit eigener Infrastruktur und eigenen personellen
Ressourcen durchgeführt. Wenn dies in Ausnahmefällen
nicht der Fall sei, würden die konzernintern erbrachten
Leistungen zu marktüblichen Konditionen abgerechnet.
Die Bundesnetzagentur hat auch keine Hinweise darauf
gefunden, dass die Deutsche Post In Haus bezüglich der
Einlieferungszeit ihrer Sendungen gegenüber Konsolidie-
rern bevorzugt werde. Ein Vergleich der von der Deut-
schen Post In Haus verlangten Preise mit denen, die Kon-
solidierer für vergleichbare Leistungen erheben, habe
ergeben, dass die Preise der Deutschen Post In Haus im
Bereich der Marktüblichkeit liegen. Ein aussagekräftiger
Vergleich der Preise der Deutschen Post In Haus mit
denen von Lettershops war nach Ansicht der Bundesnetz-
agentur nicht möglich, weil die von der Behörde ange-
schriebenen Unternehmen in der Mehrzahl nicht
geantwortet hätten und das Servicepaket der übrigen Un-
ternehmen deutlich umfassender als das der Deutschen
Post In Haus gewesen sei. Die Verdrängungseffekte, die
sich durch ein erfolgreiches Agieren der Deutschen Post
In Haus auf dem Markt für postvorbereitende Dienstleis-
tungen ergeben könnten oder auch tatsächlich ergeben,
stellen nach Ansicht der Bundesnetzagentur keinen Miss-
brauch dar. Die dadurch auf diesem Markt möglicher-
weise bestehende Marktmacht der DPAG entstehe durch
das Angebot einer Dienstleistung, die von den Nachfra-
gern als günstiger oder höherwertiger als die der Wettbe-
werber wahrgenommen werde. Sie sei damit Ausfluss des
Leistungswettbewerbs und bei Vorliegen von funktions-
fähigem Wettbewerb temporär. Durch ein attraktives An-
gebot eines anderen Unternehmens könnten die Nachfra-
ger wiederum zum Wechsel gebracht werden und damit
könnte die Marktposition von der Deutschen Post In Haus
auf dieses Unternehmen übergehen. 

84. Zweifellos hat die Deutsche Post In Haus gegenüber
ihren Konkurrenten deutliche Wettbewerbsvorteile durch
ihre Konzernzugehörigkeit zur DPAG. Allein die Tat-
sache, dass die DPAG das Angebot der Deutschen Post In
Haus gemeinsam mit ihrem eigenen auf ihrer Präsenz im
Internet sowie auf Informationsveranstaltungen bewirbt,
stellt einen enormen Vorteil für die Deutsche Post In Haus
dar, da dadurch allen potentiellen Kunden die Verbindung
der Deutschen Post In Haus zu ihrer Mutter deutlich wird.
Damit überträgt sich automatisch die Bekanntheit und das
Image der Konzernmutter auf die Tochter. Darüber hinaus
gibt es sicherlich Verbundvorteile derart, dass die Deut-
sche Post In Haus in ihrer Organisation und bei ihrem
Personal auf Wissen und Erfahrung der DPAG zurück-
greifen kann. Allerdings ist aus wettbewerblicher Sicht
nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Unternehmen die
Synergieeffekte, die sich durch das gemeinsame Nutzen
einer Marke oder durch ein Angebot auf mehreren, hin-
tereinander gelagerten Märkten ergeben, ausnutzt. Auf
Märkten mit funktionsfähigem Wettbewerb ist davon aus-
zugehen, dass nicht nur das Unternehmen von den Ver-
bundvorteilen profitiert, sondern auch die Verbraucher in
Form niedriger Preise an dadurch realisierten Kostenein-
sparungen beteiligt werden. 

85. Die Monopolkommission teilt die Auffassung der
Bundesnetzagentur, dass das Verhalten der Deutschen
Post In Haus und ihrer Konzernmutter nicht als miss-
bräuchlich anzusehen ist, da offenbar keine Quersubven-
tionierung der Deutschen Post In Haus durch die DPAG
stattfindet. Dass die Preise, die die Deutsche Post In Haus
für ihre Dienstleistungen verlangt, offenbar relativ güns-
tig sind, ist unter diesen Umständen nicht Ausdruck einer
Einschränkung des Wettbewerbs, sondern im Gegenteil
der Entfaltung von Wettbewerb. 

4.1.2 Wettbewerb auf dem Markt für 
Postzustellaufträge

86. Ebenfalls im Berichtszeitraum wurde die Bundes-
netzagentur von den Wettbewerbern der DPAG heftig da-
für kritisiert, dass sie die von der DPAG beantragten, ge-
genüber der Vergangenheit deutlich niedrigeren Preise für
die förmliche Zustellung einer Sendung genehmigt
hatte.33 Durch die förmliche Zustellung einer Sendung
– d. h. durch die Auslieferung als Postzustellungsauftrag
(PZA) – ist nachgewiesen, dass ein im PZA näher identi-
fiziertes Schriftstück einem Adressaten zugegangen ist.
Diese Form der Zustellung wird z. B. von Gerichten zur
Zustellung von amtlichen Urkunden verwendet. Im Okto-
ber 2006 hat die Bundesnetzagentur ein Entgelt für Post-
zustellungsaufträge in Höhe von 3,45 Euro/Stück ab dem
1. Januar 2007 genehmigt.34 Für die förmliche Zustellung,
bei der die verschickten Sendungen zusätzlich elektro-
nisch erfasst und dem Absender als Datei zur Verfügung
gestellt werden (ePZA), wurden je nach Einlieferungs-

33 BdKEP, Pressemitteilung vom 13. November 2006, „BdKEP entsetzt
über die extrem unterschiedlichen Portopreisgenehmigungen“.

34 BNetzA, Beschluss vom 11. Oktober 2006, BK 5b-06/091.
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menge Entgelte zwischen 3,09 Euro/Stück und 2,51 Euro/
Stück genehmigt. Angeboten wird die Dienstleistung
ePZA erst ab einer Einlieferungsmenge von mindestens
5 000 Stück/Jahr. Der günstigste Preis von 2,51 Euro/
Stück gilt ab einer Einlieferungsmenge von 72 000 Stück/
Jahr.35 Das bisherige Entgelt der DPAG lag mit
5,60 Euro/Stück für PZA und 5,10 Euro bzw. 5,07 Euro/
Stück für ePZA deutlich höher. Der Preis für die förmli-
che Zustellung bei der DPAG ist damit zwischen 38 und
50 Prozent auf das Niveau der Wettbewerber gesunken.
Der Durchschnittspreis der Wettbewerber lag 2006 bei
3,48 Euro.36

87. Die förmliche Zustellung wird außer von der DPAG
auch von einigen Wettbewerbern angeboten, die sich zum
Teil sogar ausschließlich auf diesen Bereich spezialisiert
haben. Diesen Anbietern ist es in den letzten Jahren ge-
lungen, mit Preisen, die deutlich unter dem Angebot der
DPAG lagen, Marktanteile zu gewinnen. Im Jahre 2005
lag der Umsatz im Markt für Postzustellungsaufträge bei
257 Mio. Euro, davon entfielen 56 Mio. Euro auf die
Wettbewerber der DPAG. Dies entspricht einem Markt-
anteil von 22 Prozent. Im Jahre 2006 konnten die Wettbe-
werber ihre Umsätze auf 63 Mio. Euro steigern, Angaben
über den Gesamtumsatz des Marktes und den Marktanteil
der Lizenznehmer sind wegen Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen der DPAG nicht möglich.37 Für 2007 erwartet
die Bundesnetzagentur insgesamt ein deutlich geringeres
Marktvolumen aufgrund der gesunkenen Preise. Es ist da-
von auszugehen, dass der Marktanteil der DPAG eben-
falls sinkt. Zum einen hat sie eine relativ große Aus-
schreibung für Postzustellungsaufträge an einen Wettbe-
werber verloren. Zum anderen führen die deutlich
niedrigeren Preise der DPAG ab 2007 im Vergleich zu
den Vorjahrespreisen dazu, dass selbst bei gleicher men-
genmäßiger Aufteilung des Marktes der umsatzmäßige
Marktanteil der Deutschen Post AG niedriger ausfallen
würde. 

88. Die PIN Group AG hat gegen die Entgeltgenehmi-
gung der Bundesnetzagentur Klage erhoben. Das Unter-
nehmen sieht in der genehmigten Preishöhe einen Verstoß
gegen die Vorschriften des Postgesetzes. Die genehmi-
gungspflichtigen Entgelte der Deutschen Post AG müss-
ten laut Postgesetz an den tatsächlichen Kosten der
Dienstleistung orientiert sein und dürften keine Ab-
schläge enthalten, die den Wettbewerb beeinträchtigen.
Auch andere Wettbewerber und ihre Verbände kritisier-
ten, dass angesichts der Tatsache, dass sich an den realen
Kosten der Dienstleistung kaum etwas verändert habe,
eine derartige Preissenkung wohl kaum zu rechtfertigen
sei. Im Gegensatz dazu liest sich die Entscheidung der
Bundesnetzagentur eher so, als sei das nunmehr geneh-
migte Entgelt eigentlich immer noch zu hoch. So wird
darauf hingewiesen, dass die in Ansatz gebrachten Kos-
tensteigerungen bei den Personalkosten zum Teil über-
höht seien. Die von der DPAG in Ansatz gebrachten Kos-

ten für die Niederlegung in Agenturen seien ebenfalls
nicht vereinbar mit dem in § 20 Abs. 1 PostG verankerten
Effizienzmaßstab. Ob diese veranschlagten Beträge tat-
sächlich mit den Agenturnehmern in der beschriebenen
Höhe vereinbart worden sind, könne dabei dahinstehen.
Jedenfalls seien diese Beträge überhöht, da sie nicht den
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung entsprä-
chen. Dies ergebe sich bereits daraus, dass nach der von
der Antragstellerin vorgesehenen Entgeltstruktur in
Agenturen höhere Kosten als in eigenbetriebenen Filialen
entstünden. Im Übrigen sei schon deshalb davon auszuge-
hen, dass das genehmigte Entgelt zu hoch sei, weil es
Wettbewerber gibt, die die in Frage stehende Dienstleis-
tung günstiger anbieten, ohne über die Verbundvorteile
der DPAG zu verfügen. Das von der DPAG geforderte
Entgelt müsse damit über den Kosten der effizienten
Leistungsbereitstellung liegen. 

89. Die hohe Differenz zwischen dem bisher und dem
jetzt genehmigten Entgelt der Deutschen Post AG ist fast
ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die DPAG
Sonderkosten, die ihr aus Altlasten und dem öffentlichen
Versorgungsauftrag entstehen, bisher bei der Entgeltbe-
messung berücksichtigt, davon bei dem im Jahr 2006 neu
gestellten Antrag jedoch abgesehen hat. Beides ist mit
den Vorschriften des Postgesetzes vereinbar. So ist bei der
Entgeltregulierung im Postbereich explizit vorgesehen,
dass auch Entgelte genehmigt werden können, die höher
sind als die Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung, wenn hierfür eine rechtliche Verpflichtung besteht
oder eine sonstige sachliche Rechtfertigung nachgewie-
sen wird (§ 3 Abs. 4 Satz 2 PEntgV). Eine rechtliche Ver-
pflichtung stellt insbesondere die flächendeckende Ver-
sorgung mit Postdienstleistungen dar. Als sonstige
sachliche Rechtfertigung für höhere Kosten gilt unter an-
derem die Tatsache, dass die DPAG Beamte der ehemali-
gen Deutschen Bundespost übernommen hat. Es steht der
DPAG somit frei, diese unter den Schlagworten Univer-
saldienst und Altlasten zusammengefassten zusätzlichen
Kosten bei der Entgeltbemessung berücksichtigen zu las-
sen. In der Vergangenheit hat sie dies im Bereich der PZA
getan. Es steht ihr aber auch frei, diese Sonderkosten
nicht zu berücksichtigen, so wie sie es in ihrem letzten
Entgeltantrag für Postzustellaufträge getan hat. 38 

90. Die Monopolkommission sieht wie im Bereich der
postvorbereitenden Dienstleistungen auch hier keine An-
zeichen dafür, dass es sich bei den Preisen der DPAG um
missbräuchlich niedrige Dumping- oder Kampfpreise
handelt. Sie wertet die deutliche Preissenkung der DPAG
im Bereich der PZA vielmehr als ein Zeichen dafür, dass
der Leistungswettbewerb in diesem Teilsegment des
Briefmarktes seine Wirkung entfaltet hat. Es ist verständ-
lich, dass die Wettbewerber der DPAG daran interessiert
sind, dass die Preise der DPAG monopolistisch überhöht
bleiben. Dies ist aber nicht im Interesse der Nachfrager.
Diese profitieren von den niedrigeren Preisen im Markt,
sowohl denen der DPAG als auch denen der Wettbewer-

35 BNetzA, Beschluss vom 11. Oktober 2006, BK 5b-06/090.
36 Vgl. BNetzA, Zehnte Marktuntersuchung für den Bereich der lizenz-

pflichtigen Postdienstleistungen, a. a. O., S. 39.
37 Vgl. ebenda, S. 31.

38 Vgl. Sedemund, in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck'scher PostG-Kom-
mentar, 2. Aufl., München 2004, § 20 Rn. 133.
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ber. Die Preissenkungen der DPAG von bis zu 50 Prozent
in diesem Segment vermitteln eine Vorstellung davon, in
welch großem Ausmaß die Verbraucher vom Wettbewerb
auf Briefmärkten profitieren könnten.

91. Problematisch erscheint die Tatsache, dass die Bun-
desnetzagentur ein Entgelt genehmigt, das ihr selbst als
zu hoch erscheint. Andererseits wäre ein Entgelt, das sich
wirklich an den Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung orientiert, möglicherweise so niedrig, dass es den
im Bereich der PZA sich gerade entwickelnden Wettbe-
werb im Keime erstickt. Zudem ist zu beachten, dass die
DPAG auf die förmliche Zustellung keine Mehrwert-
steuer erhebt. Damit entspricht ihr Bruttopreis dem Netto-
preis. Ein Wettbewerber muss dagegen, um den gleichen
Bruttopreis bieten zu können, einen deutlich niedrigeren
Nettopreis setzen. Selbst wenn es Wettbewerbern möglich
wäre, zum gleichen Bruttopreis wie die DPAG anzubie-
ten, wären jedenfalls die Margen so niedrig, dass ein
Markteintritt nicht mehr attraktiv erschiene. Die Mono-
polkommission schlägt deshalb vor, der Bundesnetzagen-
tur in Marktsegmenten, in denen sich der Wettbewerb so
positiv wie im Bereich der PZA entwickelt, gesetzgebe-
risch die Möglichkeit zu geben, die Ex-ante-Entgeltregu-
lierung auszusetzen. Im Falle der PZA müsste hierzu eine
Änderung des § 34 Satz 4 PostG erfolgen. Die Tatsache,
dass die Deutsche Post AG ein Entgelt beantragt hat, das
vermutlich über den Kosten der effizienten Leistungsbe-
reitstellung liegt, spricht dafür, dass sie immer noch über
eine gewisse Marktmacht verfügt, die es ihr erlaubt, et-
was höhere Preise zu verlangen als ihre Wettbewerber.
Diese Differenz sorgt jedoch dafür, dass der Markteintritt
für Wettbewerber attraktiv ist. Je besser es den Wettbe-
werbern gelingt, sich selbst einen Namen in dem betref-
fenden Markt zu verschaffen, desto geringer wird der
Aufschlag sein, den die Deutsche Post AG für ihr Produkt
verlangen kann. 

4.2 Zu große Gestaltungsspielräume des 
regulierten Unternehmens

92. Da die DPAG die Möglichkeit, aber nicht die Ver-
pflichtung hat, gewisse Zusatzkosten bei der Entgeltregu-
lierung berücksichtigen zu lassen, verfügt sie über große
preisliche Gestaltungsspielräume. Besonders problema-
tisch ist, dass die Bundesnetzagentur die Kosten für Alt-
lasten und Universaldienst zwar bei der Entgeltbemes-
sung berücksichtigt, gleichzeitig aber keine Angaben
darüber machen kann, wie hoch diese Kosten tatsächlich
sind. 

4.2.1 Die Berücksichtigung von Zusatzkosten 
bei der Entgeltbemessung

93. Im Bereich der Postzustellaufträge hat sich die
DPAG aufgrund des wettbewerblichen Umfeldes dafür
entschieden, ein Entgelt zu beantragen, dass keine Kosten
für Altlasten und die Erbringung des Universaldienstes
berücksichtigt. Üblicherweise werden diese Kosten je-
doch bei der Entgeltgenehmigung berücksichtigt. Die
Möglichkeit dazu gibt § 3 Abs. 4 PEntgV, der lautet:

1Soweit die [...] nachgewiesenen Kosten die Kos-
ten der effizienten Leistungsbereitstellung [...]
übersteigen, gelten sie als Aufwendungen, die für
die effiziente Leistungsbereitstellung nicht notwen-
dig sind. 2Diese Aufwendungen sowie andere neu-
trale Aufwendungen werden im Rahmen der Ent-
geltgenehmigung berücksichtigt, wenn hierfür eine
rechtliche Verpflichtung besteht oder eine sonstige
sachliche Rechtfertigung nachgewiesen wird.
3Dabei sind insbesondere die Kosten für die Ein-
haltung der wesentlichen Arbeitsbedingungen, die
im lizenzierten Bereich üblich sind, sowie die Kosten
einer flächendeckenden Versorgung mit Postdienst-
leistungen und die Kosten aus der Übernahme von
Versorgungslasten für die Beschäftigten, die aus
der Rechtsnachfolge der Deutschen Bundespost
entstanden sind, angemessen zu berücksichtigen. 

Satz 3 ist dabei eine wörtliche Wiederholung von § 20
Abs. 2 Satz 2 PostG. Die Aufzählung von Kosten in
Satz 3 ist dabei nach Sedemund nur beispielhaft und weit
auszulegen.39 So seien im Rahmen der Kostenkontrolle
grundsätzlich alle Sonderlasten zu berücksichtigen, die
für die DPAG direkt oder indirekt aus der ihr vom Staat
auferlegten Übernahme des Vermögens, des Personals der
Deutschen Bundespost und sonstiger Verpflichtungen re-
sultieren. Die Mehrkosten des Universaldienstes seien
auch dann zu berücksichtigen, wenn es keine förmliche
Verpflichtung der DPAG zur Erbringung des Universal-
dienstes gebe.

94. Die Monopolkommission sieht die Möglichkeit,
aufgrund von Universaldienstverpflichtungen und Altlas-
ten Entgelte zu genehmigen, die über den Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung liegen, äußerst kritisch.
Eine derartige Vorschrift findet sich in keinem anderen
der Spezialgesetze zur Entgeltregulierung (Telekommuni-
kation, Strom und Gas, Eisenbahn). § 20 Abs. 2 Satz 2
PostG sowie die entsprechende Vorschrift in der Post-
Entgeltregulierungsverordnung (PEntgV) sollten dahin-
gehend geändert werden, dass Entgelte ausschließlich auf
Grundlage der Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung genehmigt werden. Nur so kann durch Regulierung
eine Preisstruktur entstehen, die sich bei wirksamem
Wettbewerb im Markt selbst bilden würde. Werden dage-
gen Entgelte genehmigt, bei denen teilweise andere, zu-
sätzliche Kostenkomponenten berücksichtigt werden,
spiegeln die genehmigten Entgelte weder in ihrer durch-
schnittlichen Höhe noch in ihrer Relation zueinander die
Preise wider, die sich bei Wettbewerb bilden würden.
Eine derart verzerrte Entgeltstruktur des marktbeherr-
schenden Unternehmens wirkt sich negativ auf den ge-
samten Sektor aus. So würde sich beispielsweise in Berei-
chen, in denen die genehmigten Entgelte deutlich über
den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung liegen,
der Markteintritt auch für Unternehmen lohnen, die weni-
ger effizient als die DPAG sind. Eine derartige Preisver-
zerrung muss daher in jedem Fall vermieden werden. 

39 Vgl. ebenda, Rn. 129 f.
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95. Eine möglicherweise notwendige Entschädigung ei-
nes Unternehmens für Altlasten oder die Übernahme von
Universaldienstverpflichtungen könnte stattdessen über
eine pauschale Entschädigung der DPAG aus Steuermit-
teln erfolgen. Die Kosten für Altlasten und Universal-
dienst würden damit statt des Verbrauchers von Post-
dienstleistungen die Steuerzahler tragen. Im Großen und
Ganzen ist davon auszugehen, dass dies keine bedeuten-
den Umverteilungswirkungen hat. Der Vorteil einer sol-
chen pauschalen Entschädigung bestünde jedoch darin,
dass die jetzt praktizierte Verzerrung der Preise und das
überhöhte Preisniveau im Postsektor aufgehoben würden.
Allerdings wäre eine solche Entschädigung für die Über-
nahme von Universaldienstverpflichtungen nur dann not-
wendig, wenn sich herausstellt, dass durch eine Univer-
saldienstverpflichtung dem Unternehmen tatsächlich
zusätzliche Kosten entstehen. In diesem Fall sollte auch
nicht generell die DPAG mit der Erbringung des Univer-
saldienstes beauftragt, sondern die Verpflichtung ausge-
schrieben werden.40 Eine Entschädigung der DPAG ab
dem 1. Januar 2008 ist im Übrigen nach Ansicht der Mo-
nopolkommission schon deshalb nicht möglich, weil die
DPAG dann gar nicht mehr dazu verpflichtet ist, den Uni-
versaldienst zu erbringen. 

96. Neben den Kosten für den Universaldienst sowie
den Kosten für die Übernahme von Altlasten sind nach
§ 20 Abs. 2 Nr. 2 PostG bei der Entgeltgenehmigung
auch die Kosten für die Einhaltung der wesentlichen Ar-
beitsbedingungen, die im lizenzierten Bereich üblich
sind, zu berücksichtigen. Tatsächlich ist es auch im Be-
reich der Telekommunikation ohnehin üblich, bei der
Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung die tatsächlichen Lohnkosten anzusetzen. Im
Bereich Gas ist sogar geplant, das derzeit bestehende Ge-
haltsniveau als vom Unternehmen nicht beeinflussbar an-
zusehen und damit von der Anreizregulierung auszuneh-
men.41 Aus Sicht der Monopolkommission gibt es
allerdings keine Rechtfertigung dafür, das noch aus
Monopolzeiten stammende hohe Lohnniveau in den jetzt
liberalisierten Netzindustrien auf Dauer beizubehalten.
Wenn bei der Ermittlung der Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung die tatsächlichen Lohnkosten zu-
grunde gelegt werden, so darf dies keineswegs als Indiz
dafür gewertet werden, dass bei Erbringen der entspre-
chenden Dienstleistung tatsächlich Lohnkosten in dieser
Höhe entstehen müssen. Sollte es im Postsektor trotz der
hier vorgetragenen Bedenken einen tariflich vereinbarten,
allgemein gültigen Mindestlohn geben, so sollte jeden-
falls dieser Lohn bei der Ermittlung der Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung angesetzt werden. 

97. Generell ist davon auszugehen, dass die Preisgestal-
tungsspielräume der DPAG durch die Berücksichtigung
zusätzlicher Kosten in den nächsten Jahren stark zurück-
gehen sollten, sofern sie ab dem 1. Januar 2008 überhaupt
noch bestehen. Denn zu diesem Zeitpunkt fällt nicht nur

die Verpflichtung zur Erbringung des Universaldienstes
weg, auch eine Entschädigung der DPAG für die Altlas-
ten, die durch die Übernahme von Personal aus der Deut-
schen Bundespost entstanden ist, sollte zu diesem Zeit-
punkt mehr als ausreichend erfolgt sein durch die
Monopolgewinne, die die DPAG durch den Besitz der
Exklusivlizenz für Standardbriefe einfahren konnte.
Selbst wenn man diese Form der Entschädigung außer
Acht lässt, sollte sich der Umfang der Altlasten jährlich
reduzieren, allein dadurch, dass der Zeitpunkt der Um-
wandlung der Deutschen Bundespost in ein privates Un-
ternehmen immer weiter in der Vergangenheit liegt. Die
Bundesnetzagentur sollte deshalb darauf achten, dass sich
der Preissetzungsspielraum der DPAG jährlich reduziert
und in absehbarer Zeit vollkommen abgebaut wird. 

98. Um Klarheit bezüglich der preislichen Gestaltungs-
spielräume im Postsektor zu schaffen, fordert die Mono-
polkommission zudem den Gesetzgeber auf, die preisli-
chen Gestaltungsspielräume der DPAG vollkommen
abzuschaffen, indem er wie in allen anderen liberalisier-
ten Netzwerkindustrien die Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung als einzigen Maßstab für die Entgelt-
regulierung festsetzt. 

4.2.2 Entschädigungen für Universal-
dienstleistungen als unzulässige 
Beihilfe

99. Die gesetzlich eingeräumten Spielräume bei der
Entgeltbemessung stellen wie die Exklusivlizenz einen
großen monetären Vorteil der DPAG dar, der jedoch von
der Bundesnetzagentur an keiner Stelle quantifiziert wird.
Dies bemängelt auch die Europäische Kommission. Im
September 2007 hat sie deshalb ein förmliches Prüfver-
fahren nach Artikel 88 Abs. 2 EGV eingeleitet,42 das sie
als Ergänzung und Erweiterung des Verfahrens betrachtet,
in dem sie bereits im Juni 2002 eine Negativentscheidung
erlassen hat. Damals wurde die Bundesrepublik Deutsch-
land aufgefordert, unerlaubte Beihilfen in Höhe von
572 Mio. Euro von der DPAG zurückzufordern. Die
DPAG reichte gegen die Entscheidung eine Klage auf
Nichtigerklärung ein, die derzeit vor dem Gericht erster
Instanz anhängig ist.43 

100. Die Kommission geht vorläufig davon aus, dass
die DPAG Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse gemäß Artikel 86 Abs. 2 EGV erbringt.
In dem jetzt neu eingeleiteten Verfahren will sie prüfen,
ob der Ausgleich, den die DPAG dafür von 1989 bis 2007
erhalten hat, erforderlich und angemessen war. Um die
Höhe des Ausgleichs zu ermitteln, versucht die Kommis-
sion, sämtliche staatlichen Zuwendungen und Unterstüt-
zungen, die die DPAG erhalten hat, zu erfassen und mone-
tär zu bewerten. Dazu gehören unter anderem die teilweise
vorgenommene staatliche Finanzierung von Pensionen
für Beamte der DPAG, die Gewähr einer Exklusivlizenz
sowie die Berücksichtigung von Zusatzkosten bei der

40 Vgl. Abschnitt 3.4.
41 Vgl. Monopolkommission, Strom und Gas 2007: Wettbewerbsdefizi-

te und zögerliche Regulierung, Sondergutachten 49, Bonn, Novem-
ber 2007, Abschnitt 5.2.2.

42 Staatliche Beihilfe Nr. C 36/2007.
43 Rs. T-266/02, DPAG/Kommission
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Entgeltgenehmigung nach § 20 PostG. Dem sollen die
Nettomehrkosten der DPAG für den Universaldienst ge-
genübergestellt werden. Aufgrund der hohen Renditen
der DPAG im Briefbereich vermutet die Kommission
eine Überkompensation der DPAG für die Erbringung des
Universaldienstes. 

4.2.3 Gegenüberstellung von „Altvorteilen“ 
und Altlasten

101. An dieser Stelle ist schließlich auf eine auffallende
Inkonsistenz in der Berücksichtigung der Vorgeschichte
der DPAG hinzuweisen. Während der Gesetzgeber expli-
zit vorsieht, die DPAG für die dadurch eventuell entste-
henden Kosten zu entschädigen, nämlich durch die Ge-
nehmigung höherer Entgelte, werden die Vorteile, die der
DPAG aus der Nachfolge der Deutschen Bundespost ent-
stehen, in keinerlei Weise berücksichtigt. Dabei sind der
DPAG durch die Übernahme des Personals und der Struk-
turen der Deutschen Bundespost nicht nur Nachteile ent-
standen. Als Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bun-
despost verfügt sie vielmehr über eine Reihe von
Vorteilen. Die Übernahme eines eingearbeiteten Mitarbei-
terstammes, einer Netzinfrastruktur und vor allem eines
enormen Kundenstammes müssten im Falle einer Ent-
schädigung der DPAG für die von ihr zu tragenden Alt-
lasten als „Altvorteile“ ebenfalls monetär bewertet und
von der Entschädigungssumme abgezogen werden. Dazu
kommt die Bekanntheit der Bundespost und ihrer Pro-
dukte, die sich auf die Nachfolgeunternehmen übertragen
hat und die ebenfalls einen bedeutenden Wettbewerbsvor-
teil für ein Unternehmen darstellt. Falls die Höhe all die-
ser „Altvorteile“ die Höhe der Altlasten übersteigt,
müsste nicht der Staat die DPAG, sondern umgekehrt die
DPAG den Staat für den ihm dadurch entstandenen Ver-
lust entschädigen. 

102. Die Monopolkommission fordert dringend dazu
auf, zunächst eine konsequente monetäre Bewertung der
möglichen Verpflichtungen und Privilegien der DPAG
vorzunehmen und dann erst einen entsprechenden Aus-
gleich vorzunehmen. Zu den Verpflichtungen könnten
Universaldienst oder die Übernahme von Personal gehö-
ren, zu den Privilegien die Entgelte, die über den Kosten
der effizienten Leistungsbereitstellung liegen, die Exklu-
sivlizenz sowie die bereits beschriebenen „Altvorteile“.
Erst wenn die einzelnen Punkte durch eine monetäre Be-
wertung vergleichbar gemacht wurden, kann ein gerech-
ter Ausgleich vorgenommen werden. Ansonsten liegt die
Vermutung nahe, dass die DPAG für mögliche Altlasten
oder Verpflichtungen unter dem Strich überkompensiert
wird. 

4.3 Ex-ante- und Ex-post-Entgelt-
genehmigungen ab 2008

103. Bis zum 31. Dezember 2007 unterliegen alle Ent-
gelte der DPAG im Briefbereich einer Ex-ante-Entgelt-
regulierung. Der größte Teil dieser Entgelte wird im Rah-
men eines Price-Cap-Verfahrens reguliert. Ab dem
1. Januar 2008 entfällt diese für Beförderungsleistungen
ab einer Mindesteinlieferungsmenge von 50 Stück. Hier

wird es nur noch eine Ex-post-Entgeltkontrolle geben.
Von der Änderung sind ca. 85 Prozent aller Briefsendun-
gen betroffen. Gleichzeitig wird es ab dem 1. Januar 2008
einen neuen Price-Cap für Privatkundenpost geben. Die
Regelungen des neuen Price-Cap sind so ausgestaltet,
dass die DPAG auf diesem Marktsegment, in dem der
Markteintritt für die Wettbewerber aufgrund der Mehr-
wertsteuerbefreiung der DPAG besonders schwierig ist,
weiterhin Preise weit über den Kosten der effizienten
Leistungsbereitstellung verlangen kann. 

4.3.1 Quasi-Weiterführung der alten 
Price-Cap-Regulierung

104. Nach dem Auslaufen der ersten Price-Cap-Regu-
lierungsperiode von 2003 bis 2007 wird es ab 2008 eine
den veränderten Rahmenbedingungen angepasste neue
Price-Cap-Regulierungsperiode mit einer Dauer von vier
Jahren geben.44 Dabei werden im Wesentlichen alle wei-
terhin der Ex-ante-Entgeltregulierung unterliegenden
Dienstleistungen in einem Korb zusammengefasst. Der
von 2003 bis 2007 angewendete Price-Cap bestand aus
drei Körben, dem Korb M für Postdienstleistungen im
Monopol, dem Korb W für Postdienstleistungen im Wett-
bewerbsumfeld und dem Korb T für postalische Teilleis-
tungen. Die Beschränkung auf künftig nur einen Korb ist
möglich, weil durch den Wegfall der Exklusivlizenz die
Dienstleistungen der Körbe M und die Privatkundenpro-
dukte des Korbes W zusammengefasst werden können –
es gibt kein rechtliches Monopol und damit auch keine im
Monopol erbrachten Dienstleistungen mehr. Die Leistun-
gen des Korbes T und Teile des Korbes W unterliegen ab
dem 1. Januar 2008 nicht mehr der Ex-ante-Entgeltregu-
lierung, so dass Korb T und Geschäftskundenprodukte
des Korbes W aus der Price-Cap-Regulierung ausgenom-
men werden müssen. Die Dauer des Price-Cap ist mit vier
Jahren ein Jahr kürzer als die des bisherigen Price-Cap.
Die Übertragung ungenutzter Entgeltspielräume auf fol-
gende Price-Cap-Perioden, der sog. Carry-Over, bleibt
erhalten. Die erwartete Produktivitätsfortschrittsrate – der
sog. X-Faktor – wurde für die Jahre 2008 bis 2011 auf je-
weils 1,8 Prozent angesetzt. Das bedeutet, dass die DPAG
die im Price-Cap enthaltenen Dienstleistungen im Durch-
schnitt jährlich maximal um einen Betrag in Höhe der In-
flationsrate abzüglich des X-Faktors von 1,8 Prozent er-
höhen darf, sofern es keinen Carry-Over gibt. Im alten
Price-Cap war für die Jahre 2004 bis 2007 die Produktivi-
tätsfortschrittsrate ebenfalls auf 1,8 Prozent festgesetzt
worden. Insofern unterscheidet sich der ab 2008 ange-
wendete Price-Cap von dem zuvor angewendeten nur da-
durch, dass ein großer Teil der im alten Price-Cap enthal-
tenen Dienstleistungen im neuen herausfällt. Preislich
wird sich durch den neuen Price-Cap nichts verändern.
Da die Inflationsrate ungefähr so hoch wie der X-Faktor
ist, werden die Preise für von der DPAG angebotene Post-
dienstleistungen in den nächsten Jahren weiterhin nomi-
nal konstant bleiben, wenn das Unternehmen sich grob an
den durch den Price-Cap vorgegebenen Preisobergrenzen

44 BNetzA, Beschluss vom 7. November 2007, Bk 5b-07/068.
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orientiert. Bei der Ermittlung des X-Faktors sind das Ver-
hältnis des Ausgangsentgeltniveaus zu den Kosten der
effizienten Leistungsbereitstellung (§ 4 Abs. 3 PEntgV)
und die Produktivitätsfortschrittsraten von Unternehmen
auf vergleichbaren Märkten mit Wettbewerb zu berück-
sichtigen (§ 4 Abs. 4 PEntgV). Allerdings werden nicht
allein die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
als preisliche Zielgröße verwendet. Vielmehr sind beim
Vergleich des Verhältnisses des tatsächlichen Preises mit
den Soll-Preisen auch hier gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2
PostG Kosten für Altlasten und den Universaldienst zu
berücksichtigen.45 

105. Als Ausgangsentgeltniveau für die neue Regulie-
rungsperiode nimmt die Bundesnetzagentur die am
31. Dezember 2007 von der DPAG erhobenen Entgelte.
Zusammen mit der Tatsache, dass die Behörde für die fol-
genden vier Jahre einen jährlich gleich bleibenden X-Fak-
tor festgesetzt hat, lässt sich daraus schließen, dass sie da-
von ausgeht, dass das Ausgangsentgeltniveau nicht
missbräuchlich überhöht ist, sondern den Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung zuzüglich von Kosten für
Universaldienst und Altlasten entspricht.46 Anderenfalls
hätte entweder das Ausgangsentgeltniveau deutlich nie-
driger sein müssen, als es die tatsächlich von der DPAG
erhobenen Preise sind, oder der X-Faktor im ersten Jahr
des neuen Price-Caps deutlich höher ausfallen müssen. 

106. Die Monopolkommission hält es für ausgeschlos-
sen, dass das Ausgangsentgeltniveau nicht überhöht ist.
Die Umsatzrendite der DPAG liegt im Bereich Brief bei
über 15 Prozent (vgl. Tabelle 1). Eine Umsatzrendite in
dieser Höhe ist nur dann möglich, wenn das Preisniveau
deutlich über dem Niveau der Kosten liegt. Dies ist unab-
hängig davon, aus welchen Bestandteilen diese Kosten
bestehen, also inwiefern neben den Kosten der Leistungs-
erstellung auch noch Kosten für Altlasten oder Universal-
dienste berücksichtigt werden. Darüber hinaus hat die
DPAG in der Vergangenheit die Preissetzungsspielräume
des Price-Cap nicht genutzt, sondern die Preise um etwas
mehr gesenkt, als durch den Price-Cap verlangt war. Die
hohen Umsatzrenditen der DPAG im Briefbereich sind
damit mit Preisen erzielt worden, die sogar leicht unter
den Preisen liegen, die angeblich verlangt werden müs-
sen, um die Kosten von Produktion, Altlasten und Uni-
versaldienst zu decken. Schließlich ist die DPAG ab dem
1. Januar 2008 nicht mehr dazu verpflichtet, den Univer-
saldienst zu erbringen. Entsprechend ist es auch nicht zu-
lässig, Kosten des Universaldienstes bei der Ermittlung
des Ausgangsentgeltniveaus zu berücksichtigen. Dies ge-
schieht jedoch dadurch, dass bei der Ermittlung des recht-
lich zulässigen Ausgangswertes für den Price-Cap Ist-
und Soll-Preise von 2007 verwendet wurden, die beide
Kosten für den Universaldienst enthalten. Eine Berück-

sichtigung von Kosten für den Universaldienst ab dem
1. Januar 2008 ist auch deshalb nicht zulässig, weil die
DPAG erklärt hat, die in der PUDLV definierten Univer-
saldienstleistungen freiwillig weiter zu erbringen. Es
wäre absurd, ein gewinnmaximierendes Unternehmen für
eine Leistung zu entschädigen, die es freiwillig erbringt.
Denn die Tatsache, dass die Leistung vom Gewinnmaxi-
mierer freiwillig erbracht wird, zeigt, dass dem Unterneh-
men durch das Anbieten dieser Leistung keine Kosten
entstehen, die über den dadurch zusätzlich eingehenden
Erlösen liegen.

107. Der Hauptgrund für die Durchführung eines Price-
Cap-Verfahrens gegenüber einer rein kostenbasierten
Regulierung besteht darin, dass die Anreize eines Unter-
nehmens, seine Kosten zu senken, erhalten bleiben. Dies
geschieht dadurch, dass bei höheren als den erwarteten
Kostensenkungen die Preise dennoch nicht um mehr als
zuvor angekündigt gesenkt werden müssen, so dass das
regulierte Unternehmen höhere Gewinne als im Rahmen
des Price-Cap vorgesehen erwirtschaften kann. Langfris-
tiges Ziel der Regulierung ist es dennoch, dass die Preise,
die die Verbraucher für eine Dienstleistung zahlen müs-
sen, nicht höher sind, als sie es in einem Markt wären, in
dem Wettbewerb herrscht. In diesem Fall kann ein Unter-
nehmen, das eine Kosteneinsparung realisiert, ebenfalls
für vorübergehende Zeit höhere Gewinne realisieren.
Spätestens dann, wenn seine Wettbewerber diese Maß-
nahmen kopieren, müssen diese Einsparungen an die Ver-
braucher weitergegeben werden. Analog dazu sollten
auch beim Price-Cap die von einem Unternehmen über
die Erwartungen hinaus erzielten Produktivitätsfort-
schritte nach Ablauf einer Regulierungsperiode an die
Verbraucher weitergegeben werden. Die Renditen der
DPAG zeigen, dass es in der letzten Price-Cap-Regulie-
rungsperiode von 2003 bis 2007 Produktivitätsfortschritte
über die verlangten 1,8 Prozent hinaus gab. Durch die
Verwendung der tatsächlichen Preise zur Ermittlung des
Ausgangsentgeltniveaus für den nächsten Price-Cap ist
Sinn und Zweck des Price-Cap-Verfahrens verfehlt wor-
den. Der Verbraucher wird auch nach Ablauf der „Schon-
frist“ für das Unternehmen nicht an den Produktivitäts-
fortschritten beteiligt. Faktisch handelt es sich bei der von
2008 bis 2011 gültigen Price-Cap-Periode nicht um eine
neue, sondern um eine Verlängerung der alten Price-Cap-
Periode. Da jedoch erst nach Ablauf der ersten Regulie-
rungsperiode bekannt gegeben wurde, dass eine faktische
Verlängerung stattfindet, lassen sich in diesem Fall nicht
einmal die Vorteile einer mit neun Jahren extrem langen
Periodendauer realisieren, die in einem sehr hohen Anreiz
des regulierten Unternehmens, Effizienzsteigerungen zu
erzielen, liegen. 

108. Geht man davon aus, dass die Behörde das Aus-
gangsentgeltniveau der DPAG fälschlicherweise nicht für
überhöht hält, würde die von ihr erwartete Produktivi-
tätsfortschrittsrate bei jährlich 1,8 Prozent liegen. Die
Behörde geht bei der Ermittlung der Produktivitätsfort-
schrittsrate im Postbereich davon aus, dass Produktivitäts-
steigerungen bei der DPAG in etwa den gesamtwirtschaft-
lich vergleichbaren Steigerungen der Arbeitsproduktivität
entsprechen. Die Monopolkommission hält eine jährliche

45 Vgl. Abschnitt 4.2.1.
46 Die Bundesnetzagentur hat der Monopolkommission keinen Zugang

zu den Unterlagen bezüglich der Ausgestaltung des neuen Price-Cap
gewährt. Die Behörde gibt auch auf konkrete Nachrage nicht be-
kannt, welcher Anteil der 1,8 Prozent auf Differenzen der Ausgangs-
niveaus und welcher auf zu erwartende Produktivitätsfortschritte zu-
rückzuführen ist.
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Produktivitätsfortschrittsrate von 1,8 Prozent für ein Un-
ternehmen, das aus einem staatlichen Monopolbetrieb
hervorgegangen ist, für eher gering. Die Zahl der Zustell-
bezirke ist in den letzten Jahren um mehr als 10 Prozent
gesunken. Die Löhne der neu eingestellten Zusteller lie-
gen über 30 Prozent unter denen derer, die noch einen Be-
standsschutz haben. Derzeit profitieren von diesem Be-
standsschutz noch ca. 80 Prozent der Mitarbeiter bei der
Post. Allein durch die natürliche Fluktuation bei den
Mitarbeitern werden also in den nächsten Jahren die
Lohnkosten der DPAG deutlich sinken. Die technischen
Fortschritte bei der maschinellen Lesbarkeit von Hand-
schriften und der damit verbundenen maschinellen Sor-
tiermöglichkeit von Briefen in den letzten Jahren waren
enorm. Weitere Kosteneinsparungen werden durch den
Einsatz der RFID-Technologie erwartet. Im Paketbereich
hat die DPAG inzwischen bereits ca. 900 Packstationen
errichtet und eine Erhöhung auf 2 500 Stück angekündigt.
Bei den Packstationen werden Pakete vom Versender
selbst abgegeben und vom Empfänger selbst abgeholt.
Beides verringert den Personalaufwand für die DPAG.
Solche Beispiele sind zumindest ein Indiz dafür, dass der
Konzern Kosteneinsparungen in beträchtlicher Höhe be-
reits erzielt hat und noch erzielen wird. 

109. Vergleicht man die Portopreise in Deutschland mit
denen des europäischen Auslands, fällt auf, dass die
Preise der DPAG im europäischen Vergleich eher hoch
sind. Von 29 europäischen Ländern ist das Porto für den
Standardbrief nur in sechs Ländern höher als das der
DPAG.47 Von diesen sechs Ländern wird in dreien Um-
satzsteuer auf das Briefporto erhoben. Bei gleicher Wett-
bewerbsintensität wäre zu erwarten, dass sich das Porto
der DPAG im europäischen Vergleich eher am unteren
Rand des Spektrums findet. Da Deutschland der größte
nationale Markt innerhalb Europas ist, kann die DPAG
mehr als jeder andere nationale Postdienstleister von
Skaleneffekten profitieren. Außerdem ist Deutschland
überdurchschnittlich dicht besiedelt, was zu unterdurch-
schnittlichen Zustellkosten führen müsste. Dieser
Vergleich ist damit ein weiteres Indiz dafür, dass die Por-
topreise in Deutschland überhöht sind. 

110. Ob und inwiefern die von der Bundesnetzagentur
ermittelte Zahl für den X-Faktor angemessen ist, kann je-
doch schon deshalb nicht wirklich beurteilt werden, weil
die Behörde zwar eine Plausibilisierung der ermittelten
Zahl anhand verschiedener Methoden vornimmt, ansons-
ten aber die Auffassung vertritt, dass dieser Faktor gar
nicht genau berechnet werden könne. Dass dies auch an-
ders möglich ist, zeigt ein Vergleich dieses Verfahrens mit
dem Verfahren zur Einführung der Anreizregulierung in
der Energiewirtschaft. Hier wird zum 1. Januar 2009 ein
Revenue-Cap eingeführt. In diesem Rahmen hat die Bun-
desnetzagentur im Juni 2006 einen 316 Seiten umfassen-
den Bericht über die Einführung einer Anreizregulierung
nach § 21a EnWG vorgelegt. Sie ist dazu nach § 112a
EnWG gesetzlich verpflichtet. Der Bericht wurde – wie

in § 112a Abs. 2 EnWG vorgeschrieben – „unter Beteili-
gung der Länder, der Wissenschaft und der betroffenen
Wirtschaftskreise“ erstellt und berücksichtigt internatio-
nale Erfahrungen mit Anreizregulierungssystemen. Kon-
kret bedeutet dies, dass die Bundesnetzagentur zum
Thema Anreizregulierung im Energiesektor unter ande-
rem mehrere Konferenzen mit namhaften Wissenschaft-
lern und Vertretern anderer europäischer Regulierungsbe-
hörden veranstaltet sowie eine Reihe von Gutachten an
wissenschaftliche Institute und ökonomische Beratungs-
unternehmen vergeben hat. Die Ergebnisse dieser Veran-
staltungen und Arbeiten sind dann in die Ausgestaltung
der Regulierungsempfehlung der Bundesnetzagentur ein-
geflossen. Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass in Zu-
kunft auch im Postbereich ein derartiges Verfahren durch-
geführt wird. 

111. Es ist zu befürchten, dass die DPAG auch nicht
durch den Markteintritt von Wettbewerbern dazu ge-
zwungen wird, ihre Preise im Privatkundenbereich auf
Wettbewerbsniveau abzusenken. Die größte Hürde für die
Wettbewerber stellt dabei die Mehrwertsteuerbefreiung
der DPAG dar. Um so bedauerlicher ist es, dass gerade in
diesem Bereich, wo eine Preissenkung nur durch entspre-
chende Entgeltregulierung möglich ist und der Verbrau-
cher direkt von einer Preissenkung profitieren würde, die
Chance vertan wurde, von der DPAG eine Senkung ihrer
monopolistisch überhöhten Preise einzufordern. 

4.3.2 Wegfall der Ex-ante-Entgeltregulierung 
für Sendungen ab 50 Stück

112. Ab dem 1. Januar 2008 werden die Entgelte für
Beförderungsleistungen ab einer Mindesteinlieferungs-
menge von 50 Stück nicht mehr der Ex-ante-Entgeltregu-
lierung unterliegen (§ 53 PostG in Verbindung mit § 19
Abs. 2 PostG). Dies betrifft ca. 85 Prozent des Marktes.
Eine nachträgliche Entgeltregulierung erfolgt weiterhin
durch die Bundesnetzagentur (§ 25 PostG) sowie im Rah-
men der allgemeinen Missbrauchsaufsicht durch das Bun-
deskartellamt (§ 2 Abs. 3 PostG). Schon jetzt hat die
DPAG einen großen Spielraum bei der Preisgestaltung,
weil sie die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung hat,
neben den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
Kosten für Altlasten und Universaldienst zu berücksichti-
gen. Dieser Spielraum kann durchaus strategisch genutzt
werden. So ist es offensichtlich günstig, in Bereichen mit
hohem Wettbewerbsdruck – wie auf dem Markt für die
förmliche Zustellung – möglichst niedrige Preise geneh-
migen zu lassen, während auf Märkten mit geringem
Wettbewerbsdruck durch entsprechende Aufschläge die
Marge erhöht werden kann. Faktisch wird der DPAG
durch die Möglichkeit, gewisse Preisaufschläge vorzu-
nehmen, die Möglichkeit der Preisdiskriminierung eröff-
net, auch wenn eine offene Preisdiskriminierung nach
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 PostG nicht zulässig ist. So können die
Preise innerhalb einer Rabattstaffel unterschiedlich hohe
Aufschläge für Zusatzkosten enthalten. 

113. Die DPAG ist durch die ihr gesetzlich eingeräumten
Preisgestaltungsspielräume auch in der Lage, die allge-
meine Entwicklung des Marktes zu gestalten, insbesondere,

47 Vgl. Deutsche Post AG, Briefpreise in Europa, Aktueller internatio-
naler Briefpreisvergleich, Januar 2007, S. 9.
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indem sie die relative Attraktivität von Infrastrukturwett-
bewerb versus Wettbewerb durch Teilleistungszugang be-
einflussen kann. Die relative Attraktivität des Infrastruk-
turwettbewerbs wird z. B. dadurch gesenkt, dass sie
Konsolidierern hohe Rabatte beim Teilleistungszugang
einräumt und großen Kunden, auf die Infrastrukturwett-
bewerber beim Aufbau alternativer Netze angewiesen
wären, um gewisse Sendungsmengen zu erreichen, hohe
Mengenrabatte einräumt. 

114. Durch den Wegfall der Ex-ante-Preisregulierung
für den überwiegenden Teil des Marktes werden die
Gestaltungsspielräume der DPAG zwar nicht weiter ver-
größert. Allerdings ist zu befürchten, dass eine darüber
hinausgehende missbräuchliche Preisgestaltung erst dann
untersagt wird, wenn der Wettbewerb dadurch empfind-
lich geschädigt wurde. Dies ist besonders schwerwiegend,
da sich der Wettbewerb in weiten Bereichen des Marktes
erst ab dem 1. Januar 2008 zu entfalten beginnen kann.
Die Monopolkommission hält es daher für außerordent-
lich wichtig, dass die für die Ex-post-Entgeltregulierung
zuständigen Behörden und Gerichte gerade zu Beginn der
Liberalisierungsphase Beschwerden von Wettbewerber-
seite schnell prüfen, um eventuelle Missbräuche zeitnah
abstellen zu können. Die Tatsache, dass der Regulie-
rungsbehörde Verträge über Teilleistungen ohnehin vor-
zulegen sind (§ 30 PostG), sollte sie nutzen, um in diesem
Bereich auch ohne das Vorliegen einer konkreten Be-
schwerde mögliche Missbräuche von Amts wegen zu un-
tersuchen. 

115. Eine Ex-ante-Regulierung stellt für den Marktbe-
herrscher insofern einen Nachteil gegenüber seinen Wett-
bewerbern dar, als die von ihm geplanten Angebote stets
schon vor ihrer Einführung öffentlich bekannt gemacht
werden. Dies gibt allen Wettbewerbern die Möglichkeit,
darauf zeitnah oder sogar zeitgleich durch entsprechende
Gegenangebote zu reagieren. Um die Einführung miss-
bräuchlicher Entgelte zu verhindern, aber gleichzeitig be-
züglich der Bekanntmachung neuer Angebote das markt-
beherrschende Unternehmen nicht schlechter als seine
Wettbewerber zu stellen, wäre es denkbar, eine nachträg-
liche Entgeltregulierung, wie in § 38 Abs. 1 TKG und
§ 39 Abs. 3 Satz 2 TKG vorgesehen, einzuführen. Bei
dieser Form der nachträglichen Entgeltregulierung sind
Entgelte der Bundesnetzagentur zwei Monate vor dem
geplanten Inkrafttreten vorzulegen. Ist ein Entgelt offen-
kundig missbräuchlich, kann die Regulierungsbehörde in-
nerhalb von zwei Wochen die Einführung des Entgelts bis
zum Abschluss ihrer Prüfung untersagen. Wettbewerber
würden nicht im Vorhinein über die neuen Marketing-
strategien des marktbeherrschenden Unternehmens infor-
miert. Allerdings scheint diese Vorschrift in der Praxis im
Telekommunikationsbereich selten angewendet zu wer-
den. Dennoch kann sie auf Unternehmen eine disziplinie-
rende Wirkung ausüben. 

116. Grundsätzlich steht die Monopolkommission einer
Rückführung der Regulierung positiv gegenüber. Zwar
besteht derzeit in dieser Hinsicht noch kein Handlungsbe-
darf. Allerdings ist langfristig gerade im Postwesen, das
nicht wie die anderen Netzindustrien durch hohe versun-

kene Kosten durch den Aufbau eines Netzes gekenn-
zeichnet ist, ein vollständiger Abbau der Regulierung
denkbar. Der Sektor würde dann nur noch den Vorschrif-
ten des allgemeinen Wettbewerbsrechts unterliegen. Eine
solche Rückführung ist im Postbereich jedoch auch bei
Wegfall der Ex-ante-Entgeltregulierung im Gegensatz
zum Bereich Telekommunikation gerade nicht vorgese-
hen.48 Die Monopolkommission plädiert dafür, bei der
nächsten Novellierung des Postgesetzes Vorschriften zur
Rückführung des Sektors in das allgemeine Wettbewerbs-
recht aufzunehmen, wenn nähere Erfahrungen dies recht-
fertigen. 

4.4 Rechtliche Fragen

4.4.1 Dynamische Verweisung auf Vor-
schriften des Telekommunikations-
gesetzes

117. In § 44 Satz 2 PostG wird auf eine Reihe von Vor-
schriften des Telekommunikationsgesetzes (TKG) ver-
wiesen. Damit werden unter anderem die Errichtung, der
Sitz und die Organisation der Regulierungsbehörde, die
Aufsicht durch die Regulierungsbehörde, das Verfahren
vor der Regulierungsbehörde sowie der Tätigkeitsbericht
und die Zusammenarbeit der Regulierungsbehörde mit
anderen Stellen geregelt. Im Rahmen der 2004 in Kraft
getretenen TKG-Novelle wurden die Vorschriften, auf die
das Postgesetz verweist, in nicht geringem Umfang präzi-
siert, erweitert und ergänzt. Gleichzeitig wurde die Num-
merierung der Paragraphen im Telekommunikationsge-
setz geändert. Im Februar 2007 wurden in einer weiteren
TKG-Novelle die betroffenen Vorschriften erneut ergänzt
und erweitert. In beiden Fällen hat man damit versucht,
Abhilfe zu schaffen bei verschiedenen Problemen, die
sich in der Praxis mit den alten Vorschriften ergaben. 

118. Fraglich ist damit, wie weit die Verweisungsnorm
des Postgesetzes nun reicht. Nach dem Wortlaut geht die
Bezugnahme des § 44 Satz 2 PostG bereits seit der No-
velle von 2004 ins Leere, da das Telekommunikationsge-
setz von 1996 gemäß § 152 Abs. 2 TKG 2004 am 26. Juni
2004 außer Kraft getreten ist. Unstreitig ist allerdings,
dass der Verweis weiterhin für die Vorschriften des Tele-
kommunikationsgesetzes 2007 gilt, die sich inhaltlich
nicht verändert haben. So hat die Regulierungsbehörde
weiterhin den gesetzlichen Auftrag, alle zwei Jahre den
gesetzgebenden Körperschaften des Bundes einen Tätig-
keitsbericht vorzulegen; ebenso erstellt die Monopolkom-
mission zeitgleich alle zwei Jahre ein Gutachten zur Wett-
bewerbsentwicklung auf den betreffenden Märkten (§ 81
TKG 1996 bzw. § 121 TKG 2007). 

119. Weniger eindeutig ist die Frage, ob auch neu in das
Telekommunikationsgesetz aufgenommene Vorschriften
im Sinne einer dynamischen Verweisung auf den Postbe-
reich zu übertragen sind oder nicht. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig hat dies insofern verneint, als es

48 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsentwicklung bei der Tele-
kommunikation 2007: Wendepunkt bei der Regulierung, Sondergut-
achten 50, Bonn, Dezember 2007, Abschnitt 5.1.
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in zwei Fällen eine Revision im Postbereich für unstatt-
haft erklärt hat, die sich auf § 137 Abs. 3 TKG 2004
stützte.49 In § 137 Abs. 3 TKG 2004 wird die Berufung
gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts ausgeschlossen.
Gegen das Urteil kann damit nur noch Revision beim
Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden. Das oberste
Gericht hält eine entsprechende Anwendung des § 137
Abs. 3 TKG 2004 auf den Postsektor auch dann für aus-
geschlossen, wenn die Verweisungsnorm des § 44 Satz 2
PostG dahin verstanden wird, dass die Verweisung nicht
auf die dort genannten Bestimmungen des Telekommuni-
kationsgesetzes 1996 beschränkt ist, sondern sich seit
dem Inkrafttreten des TKG 2004 auf die inhaltlich ent-
sprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes erstreckt.
Denn § 137 Abs. 3 TKG 2004 finde im Telekommunika-
tionsgesetz 1996 und damit auch im Verweisungskatalog
des § 44 Satz 2 PostG keine inhaltliche Entsprechung.
Deshalb stehe eine Verweisung auf § 137 TKG 2004
nicht in Einklang mit Verfassungsrecht. Eine Verwei-
sungsnorm genüge unter anderem nur dann dem rechts-
staatlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie hinreichend
klar erkennen lasse, welche Vorschriften im Einzelnen
gelten sollen. Fehle es an einem hinreichend engen inhalt-
lichen Zusammenhang zwischen den in der Verweisungs-
norm in Bezug genommenen Bestimmungen und einer in
einem später erlassenen Gesetz enthaltenen Vorschrift, sei
nicht in einer dem Bestimmtheitsgebot genügenden
Weise zu erkennen, dass diese Bestimmung von der Ver-
weisungsnorm erfasst werde. Das sei hier schon deshalb
der Fall, weil die in dem Verweisungskatalog enthaltenen
Bestimmungen nicht das verwaltungsgerichtliche Verfah-
ren betreffen. Tatsächlich wurden die Gerichtsverfahren
im Telekommunikationsbereich mangels spezialgesetzli-
cher Vorschriften bis 2004 ausschließlich nach den Vor-
schriften der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
durchgeführt.

120. Im Lichte dieses Urteils zur Anwendbarkeit des
§ 137 TKG 2004 erscheint es zunächst problematisch,
dass der darauf folgende § 138 TKG 2004 von der Bun-
desnetzagentur und den Gerichten im Postbereich ange-
wendet wird. § 138 Abs. 1 TKG 2004 legt fest, dass die
Bundesnetzagentur an Stelle des Bundeswirtschaftsminis-
teriums über die Vorlage von Urkunden oder Akten bei
Gericht entscheidet. Nach § 138 Abs. 2 TKG 2004 ent-
scheidet das Gericht in der Hauptsache und nicht das
Oberverwaltungsgericht wie nach § 99 Abs. 2 VwGO auf
Antrag eines Beteiligten darüber, ob Unterlagen vorzule-
gen sind oder nicht vorgelegt werden dürfen. In beiden
Fällen werden die Regelungen des Telekommunikations-
gesetzes 2004 auch im Postbereich angewendet. Für die
Vorschrift des § 138 Abs. 1 TKG 2004 mag dies aller-
dings insofern gerechtfertigt sein, als diese Vorschrift be-
reits vor der TKG-Novelle 2004 durch Artikel 18 Nr. 3
des Post- und telekommunikationsrechtlichen Bereinigungs-
gesetzes vom 7. Mai 2002 (BGBl S. 1529) als § 75a ins
Telekommunikationsgesetz eingefügt wurde. Durch die

Verweisung im Postgesetz auf die §§ 74 bis 81 TKG be-
stand dann, geht man von einer dynamischen Verweisung
aus, auch ein Verweis auf den neuen § 75a. Die Anwend-
barkeit des § 75a TKG auf den Postbereich wurde zudem
vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt.50 

4.4.2 Akteneinsichtsrecht der 
Monopolkommission

121. Auch das Recht der Monopolkommission, in die
bei der Bundesnetzagentur geführten Akten Einsicht zu
nehmen, ist in einem der Paragraphen des Telekommuni-
kationsgesetzes geregelt, auf die § 44 Satz 2 PostG ver-
weist. Das Akteneinsichtsrecht wurde mit der Novelle
2007 ins Telekommunikationsgesetz aufgenommen. Der
gesetzliche Auftrag der Monopolkommission besteht un-
ter anderem darin darzulegen, inwieweit Regelungen zur
Entgeltregulierung weiterhin erforderlich sind. Dies ist
nur dann möglich, wenn sie Zugang zu den Akten der
Bundesnetzagentur hat.51 Um in diesem Punkte Rechts-
sicherheit zu schaffen, hat der Gesetzgeber 2007 in die
Vorschrift des § 121 Abs. 2 TKG einen Satz eingefügt,
der der Monopolkommission das Recht gewährt, Einsicht
in Akten der Bundesnetzagentur zu nehmen. Es wäre un-
sinnig, ein derartiges Recht, das im Bereich der Telekom-
munikation vom Gesetzgeber für so wichtig erachtet
wird, dass es explizit ins Gesetz aufgenommen wird, im
Postbereich zu verweigern. Schon im Sinne der Einheit-
lichkeit muss dieses Recht auch für den Bereich des Post-
wesens gelten. Die Monopolkommission ist zudem der
Ansicht, dass es sich bei der Ergänzung des § 121 Abs. 2
TKG 2007, der die Tätigkeit der Monopolkommission re-
gelt, lediglich um eine Präzisierung der entsprechenden
Vorschrift handelt. Solche Präzisierungen von Gesetzes-
vorschriften sollten im Zuge einer dynamischen Verwei-
sung in jedem Fall auch auf das Postgesetz übertragen
werden. Dem steht auch das oben erwähnte Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts nicht entgegen, das lediglich
klarstellt, dass vollständig neu in das Telekommunika-
tionsgesetz eingefügte Vorschriften nicht im Sinne einer
dynamischen Verweisung interpretiert und im Postbereich
angewendet werden können. Hinzu kommt, dass der Aus-
schluss der Berufung in § 137 TKG eine singuläre Er-
scheinung im Verfahrensrecht ist, so dass man nicht ohne
weiteres annehmen kann, dass eine Blockverweisungs-
norm eines anderen Gesetzes sich ohne weiteres auch auf
diesen Ausschluss bezieht. Dagegen ist das Aktenein-
sichtsrecht gemäß § 121 Abs. 2 TKG eine notwendige
Konsequenz des gesetzlichen Auftrags der Monopolkom-
mission. Seine Durchführung zu erleichtern, ist Aufgabe
aller staatlichen Einrichtungen, auch der Bundesnetz-
agentur. Diese ist hierbei allerdings anderer Auffassung.
Sie hat der Monopolkommission das Akteneinsichtsrecht
im Berichtszeitraum verwehrt. Diese Haltung steht insbe-
sondere im Widerspruch zu ihrer eigenen Anwendung des
§ 138 TKG 2007 im Postbereich. 

49 BVerwG, Beschluss vom 31. Januar 2006, BVerwG 6 B 78.05, und
Beschluss vom 28. März 2006, BVerwG 6 C 13.05.

50 BVerwG, Beschluss vom 15. August 2003, BVerwG 20 F 3.03.
51 Auch im Kartellrecht hat die Monopolkommission ein Akteneinsichts-

recht (§ 46 Abs. 21 GWB).
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122. Eine Änderung des Postgesetzes, die Klarheit da-
rüber schaffen würde, in welchem Umfang auf das Tele-
kommunikationsgesetz verwiesen werden soll, wäre aus
Sicht der Monopolkommission äußerst hilfreich. Mit we-
nig Aufwand könnte hier Rechtssicherheit in einer Viel-
zahl von rechtlichen Einzelfragen geschaffen werden. Bis
dahin sollten die Beteiligten versuchen, die Verweisung
in sinnvoller und konsistenter Weise vorzunehmen. Ände-
rungen innerhalb von Vorschriften, auf die das Postgesetz
explizit verweist, sollten in jedem Fall auch im Postbe-
reich angewendet werden. Dies betrifft z. B. das Akten-
einsichtsrecht der Monopolkommission. Teilweise mag
es auch sinnvoll sein, im Sinne einer Einheitlichkeit der
Rechtsanwendung neu in das Telekommunikationsgesetz
eingefügte Vorschriften im Postbereich anzuwenden. Dies
ist aber konsequenterweise nur dann möglich, wenn alle
Änderungen innerhalb von Vorschriften, auf die das Post-
gesetz verweist, als dynamische Verweisungen akzeptiert
werden. 

123. Denkbar wäre, dass bei einer Novellierung des
Postgesetzes statt der Verweisung des § 44 Satz 2 PostG
auf das Telekommunikationsgesetz die entsprechenden
Vorschriften explizit ins Postgesetz aufgenommen wer-
den. Die Monopolkommission hält dies im Hinblick auf
die gegenwärtige und zukünftige Verselbständigung der
Regulierung des Postsektors für vorzugswürdig. Sie
schlägt vor, in diesem Fall den ihr erteilten Arbeitsauftrag
in folgender Weise im Postgesetz zu verankern:

(1)Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre
ein Gutachten, in dem sie den Stand und die abseh-
bare Entwicklung des Wettbewerbs beurteilt, die
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes wür-
digt und zu sonstigen aktuellen wettbewerbspoliti-
schen Fragen Stellung nimmt. Das Gutachten soll
bis zum 30. November eines Jahres abgeschlossen
sein, in dem kein Hauptgutachten nach § 44 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vor-
gelegt wird. Die Monopolkommission kann Ein-
sicht nehmen in die bei der Bundesnetzagentur ge-
führten Akten einschließlich der Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, soweit dies zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Für den vertraulichen Umgang mit den Akten gilt
§ 43 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen entsprechend.

(2)Die Monopolkommission leitet ihre Gutachten der
Bundesregierung zu. Die Bundesregierung legt
Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 den gesetzgeben-
den Körperschaften unverzüglich vor und nimmt
zu ihnen in angemessener Frist Stellung. Die Gut-
achten werden von der Monopolkommission veröf-
fentlicht. Bei Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 er-
folgt dies zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von der
Bundesregierung der gesetzgebenden Körper-
schaft vorgelegt werden. 

Die Formulierung orientiert sich am Wortlaut der entspre-
chenden Vorschriften in § 121 Abs. 2 TKG und § 62
Abs. 2 EnWG. Alternativ könnten lediglich die Verwei-
sungen im Postgesetz aktualisiert werden. In diesem Fall

sollte zumindest aus der Gesetzesbegründung klar hervor-
gehen, ob die Verweisung künftig statisch oder dyna-
misch zu verstehen ist, damit bei einer weiteren Novellie-
rung des Telekommunikationsgesetzes die derzeitigen
Probleme nicht wieder neu entstehen.

4.4.3 Wahl des Rechtsweges und Verkürzung 
des Instanzenzuges

124. Mangels spezialgesetzlicher Rechtswegzuweisun-
gen bestimmt sich der Rechtsweg für Streitigkeiten aus
dem Postgesetz nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Danach
ist der Verwaltungsrechtsweg für alle öffentlich-rechtli-
chen Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art eröff-
net. Derzeit werden Streitigkeiten über Entscheidungen
der für den Postsektor zuständigen Beschlusskammer der
Bundesnetzagentur demnach vor dem Verwaltungsgericht
Köln ausgetragen. Berufungsgericht ist das Oberverwal-
tungsgericht Münster, die höchste Instanz das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig. Die Monopolkommission
plädiert dafür, die gerichtliche Überprüfung von Ent-
scheidungen der Regulierungsbehörde den Kartellsenaten
des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu übertragen. Zudem
spricht sie sich für eine Verkürzung des Instanzenzuges
aus.

125. Im Rahmen ihres Sondergutachtens zur Reform
des Telekommunikationsgesetzes hat sich die Monopol-
kommission ausführlich zur Form der gerichtlichen Kon-
trolle im Telekommunikationssektor geäußert.52 Sie
schlug dabei insbesondere eine Änderung des Rechts-
wegs vor. An die Stelle der Verwaltungsgerichte sollten
die Kartellsenate des Oberlandesgerichts und des Bun-
desgerichtshofs treten. Durch die derzeit getrennten
Rechtswege für das Regulierungs- und das allgemeine
Wettbewerbsrecht bestehe die Gefahr der Auseinander-
entwicklung der Rechtsanwendung in den beiden Berei-
chen.53 Grundsätzlich treffen die im Sondergutachten 40
der Monopolkommission dargestellten Erwägungen auch
auf die Post zu. Allerdings ist es sinnvoll, dass die Netz-
industrien bei demselben Gerichtszweig ressortieren.
Wenn es bei der Entscheidung des Gesetzgebers bleibt,
wonach die gerichtliche Kontrolle im Telekommunika-
tionssektor bei den Verwaltungsgerichten angesiedelt ist,
muss dies daher auch für den Bereich der Post gelten. Auf
diese Weise wird die gerichtliche Überprüfung von Regu-
lierungsentscheidungen verschiedener liberalisierter Netz-
industrien vom gleichen Gericht geprüft. Dies ist insofern
wünschenswert, als dadurch am ehesten eine gewisse
Einheitlichkeit bei der Rechtsprechung erreicht werden
kann. 

126. Die Monopolkommission begrüßt die in der Re-
form des Telekommunikationsgesetzes vorgenommene
Verkürzung des Instanzenzuges. Nach § 137 Abs. 3
Satz 1 TKG sind nunmehr in Beschlusskammersachen

52 Vgl. Monopolkommission, Zur Reform des Telekommunikationsge-
setzes, Sondergutachten 40, Baden-Baden 2004, Tz. 99 ff. 

53 Eine gegenteilige Meinung vertritt Gurlit, in: Säcker, Franz Jürgen
(Hrsg.), Berliner Kommentar zum Telekommunikationsgesetz,
Frankfurt a. M. 2006, § 137 Rn. 8.
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die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen
eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichts ausge-
schlossen. Das schließt die Zuständigkeit des Oberver-
waltungsgerichts als Berufungsinstanz aus. Aus § 135
Satz 1 VwGO folgt, dass im Falle des Ausschlusses der
Berufung die Revision zum Bundesverwaltungsgericht
statthaft ist. Durch die Verkürzung des Instanzenzuges
soll der Erhalt rechtskräftiger Entscheidungen beschleu-
nigt werden. Wie die Erfahrung mit dem Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen zeigt, führt die Konzentra-
tion auf eine Tatsacheninstanz auch nicht zu einer Ab-
schwächung des Rechtsschutzes. 

127. Die Monopolkommission tritt dafür ein, die ent-
sprechende Verkürzung des Instanzenzuges auch im Post-
gesetz vorzunehmen, denn die exzessive Klagepraxis des
ehemaligen Monopolisten verbunden mit einer extrem
langen Verfahrensdauer ist auch hier ein Problem für neu
in den Markt eintretende Wettbewerber. Beispielhaft sei
hier auf das Verfahren zur Höherwertigkeit einer Über-
Nacht-Zustellung hingewiesen.54 Die Bundesnetzagentur
hatte im Jahr 1998 eine D-Lizenz erteilt, bei der die
Höherwertigkeit in der Garantie einer Über-Nacht-Zustel-
lung bestand. Diese Entscheidung ist erst im Juni dieses
Jahres endgültig rechtskräftig geworden. Da Beschwer-
den über die Entscheidungen der Bundesnetzagentur
keine aufschiebende Wirkung haben, konnten Inhaber ei-
ner entsprechenden D-Lizenz die Dienstleistungen der
Über-Nacht-Zustellung bereits seit 1998 anbieten. Wenn
das Bundesverwaltungsgericht die Höherwertigkeit der
Über-Nacht-Zustellung nun jedoch verneint hätte, hätten
alle entsprechenden Anbieter ihr Angebot ein- oder um-
stellen müssen. 

4.4.4 Verzögerung rechtskräftiger 
Entscheidungen durch 
Zwischenverfahren

128. Eine Hauptursache für die lange Dauer der Verfah-
ren im Postbereich wie im Telekommunikationsbereich
sind Zwischenverfahren nach § 99 VwGO, in denen da-
rüber entschieden wird, welche Behördenakten, denen
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beigemessen wer-
den, im Hauptsacheverfahren vorzulegen sind. Dies
führte beispielsweise dazu, dass die erste Entscheidung
des Verwaltungsgerichts Köln zu einer postalischen Ein-
zelgenehmigung erst im Juni 2006 getroffen wurde.55 Da-
rin bestätigte das Gericht in erster Instanz eine vier Jahre
alte Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Höhe
der Entgelte für den Zugang zu Postfachanlagen.56 Die
DPAG hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Auf-
grund dieser extrem langen Verfahrensdauern sind die
von der Entscheidung betroffenen Unternehmen gezwun-
gen, über viele Jahre hinweg Rückstellungen zu bilden.
Für kleine Unternehmen kann die Unsicherheit, der sie
dadurch ausgesetzt sind, existenzbedrohend sein. 

129. Die Monopolkommission tritt daher dafür ein, die
Regelungen, die im Telekommunikationsgesetz geschaffen
wurden, um Verfahren zu beschleunigen, auch auf den
Postbereich zu übertragen. Allerdings erscheint dies nicht
ausreichend. In beiden Bereichen sollten die gesetzlichen
Rahmenbedingungen so verändert werden, dass eine
weitere Beschleunigung von Gerichtsverfahren möglich
ist. Denkbar wäre eine Verkürzung des Instanzenzuges
auch bei Zwischenverfahren oder eine Anwendung des
In-Camera-Verfahrens auch in Hauptsacheverfahren.57 

4.4.5 Sonstige Behinderungen des 
Wettbewerbs

130. An der missbräuchlichen Nutzung des Marken-
rechts, die von der Monopolkommission in ihrem letzten
Sondergutachten zur Wettbewerbsentwicklung im Post-
wesen heftig kritisiert wurde,58 hat die DPAG auch im
Berichtszeitraum dieses Gutachtens festgehalten. Immer-
hin ist die vom Deutschen Patent- und Markenamt auf
entsprechende Löschungsanträge von Mitbewerbern in
mehreren Parallelverfahren angeordnete Löschung der
Wortmarke „Post“ vom Bundespatentgericht inzwischen
bestätigt worden.59 Allerdings sind die Entscheidungen
noch nicht rechtskräftig. 

131. In Nürnberg wurde einem Wettbewerber der
DPAG untersagt, Briefkästen in unmittelbarer Nähe der
Briefkästen oder der Filialen der DPAG aufzustellen.60

Der Briefdienstleister Brief24 hatte im Stadtgebiet von
Nürnberg 52 Briefkästen aufgestellt. Die Briefkästen sind
gleich hoch wie die der DPAG, mit roter Farbe lackiert
und tragen unter anderem eine weiße Aufschrift
„Brief24“. Die Form der Briefkästen weicht von denen
der DPAG ab. Die Kunden von Brief24 können ihre Post
entweder abholen lassen oder sie in einer roten Sammel-
tasche in einen der Briefkästen einwerfen. Die Briefkäs-
ten von Brief24 befinden sich teilweise in unmittelbarer
Nähe zu Briefkästen oder Filialen der DPAG. Die DPAG
behauptet, dass es bei ihren Kunden seit Errichtung dieser
Briefkästen vereinzelt zu Irritationen darüber gekommen
sei, ob sie Briefe, die sie von der DPAG befördern lassen
wollten, auch in die roten Briefkästen von Brief24 ein-
werfen könnten. In einem solchen Fall werden die irr-
tümlich bei ihnen eingeworfenen Briefe von Brief24 an
die DPAG weitergegeben. Da die Briefkästen von Brief24
jedoch nicht vor 18:30 Uhr geleert werden, führt dies
dazu, dass die Beförderung der falsch eingeworfenen
Briefe tendenziell länger dauert. Wie oft es zu solchen
Falscheinwürfen kommt und wie lange sich die Zustel-
lung dadurch verzögert, ist im Gerichtsverfahren nicht
geklärt worden. 

132. Das Gericht sah im Verhalten von Brief24 einen
Verstoß gegen §§ 3, 4 Nr. 9 Buchstabe a und b UWG.
Demnach handelt ein Wettbewerber insbesondere dann

54 Vgl. Abschnitt 2.2.
55 VG Köln, Urteil vom 27. Juni 2006, 22 K 1644/02, in: Netzwirt-

schaften & Recht, Jg. 3, 2006, S. 167 ff.
56 RegTP, Beschluss vom 30. Juni 2002, BK 5b-06/055.

57 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 33 , a. a. O., Tz. 211ff.
58 Vgl. Monopolkommission, Sondergutachten 44, a. a. O., Tz. 71 ff.
59 BPatG, Entscheidungen vom 11. April 2007, 26 W (pat) 24/06, 25/06,

26/06, 27/06, 28/06 und 26/06.
60 LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 7. Februar 2007, 3 O 4832/06.
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unlauter, wenn er Waren oder Dienstleistungen anbietet,
die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen
eines Mitbewerbers sind, und dadurch eine vermeidbare
Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft
herbeigeführt oder die Wertschätzung der nachgeahmten
Ware oder Dienstleistung unangemessen ausgenutzt wird.
Eine Verwechslungsgefahr der Briefkästen von Brief24
mit denen der DPAG lag nach Ansicht des Gerichts vor.
Zwar seien die Briefkästen von Brief24 rot und nicht
gelb, allerdings sei rot seit der Einführung der Marke
DHL in Deutschland auch als Konzernfarbe der DPAG
bekannt. Die Monopolkommission kann diese Argumen-
tation nicht nachvollziehen. Zum einen weist schon die
unterschiedliche Form der Briefkästen von DPAG und
Brief24 auf den unterschiedlichen Anbieter hin. Zum an-
deren ist es nicht angemessen, Wettbewerbern den Ge-
brauch aller Farben zu untersagen, die ein Unternehmen
in seinen verschiedenen Marken führt. 

133. Die Monopolkommission ist zudem der Ansicht,
dass es sachliche Gründe für Brief24 gibt, ihre Briefkäs-
ten in unmittelbarer Nähe zu Briefkästen und Filialen der
DPAG aufzustellen. Es ist davon auszugehen, dass die
Briefkästen und Filialen der DPAG nicht willkürlich im
Raum verteilt, sondern an strategisch günstigen neuralgi-
schen Punkten aufgestellt sind, die z. B. verkehrstech-
nisch günstig gelegen sind oder besonders gut ins Auge
fallen. Solche Stellen sind natürlich auch für einen Wett-
bewerber günstig. Darüber hinaus kann ein Standort al-
lein deshalb attraktiv für einen Wettbewerber sein, weil
dort bereits ein alternativer Postanbieter tätig ist. Zum ei-
nen können sich Verbraucher solche Standorte besser
merken, zum anderen werden die Verbraucher dadurch
auf das Angebot des Wettbewerbers aufmerksam. Dies
stellt jedoch keine Nachahmung oder Täuschung dar, son-
dern ist Teil des Wettbewerbs. Es würde auch niemand
auf die Idee kommen, Aldi die Eröffnung einer Filiale ne-
ben einer Filiale von Lidl zu untersagen. Die Entschei-
dung des Landgerichts Nürnberg-Fürth bestätigt die Ten-
denz mancher Gerichte, das wettbewerbsbeschränkende
Potential des Unlauterkeitsrechts auszunutzen. Demge-
genüber ist auf die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs hinzuweisen, der den „aufgeklärten Verbrau-
cher“, der also seine Wahlmöglichkeiten im Grundsatz
kennt, zum Leitbild des Unlauterkeitsrechts erklärt. Ein
solcher Verbraucher wird aber durch das Nebeneinander
zweier unterschiedlicher Briefkästen nicht zu der irrtüm-
lichen Annahme verleitet, er habe es mit Briefkästen des-
selben Unternehmens zu tun. Offenbar gelingt es der
DPAG aber nach wie vor, nicht als Unternehmen im Wett-
bewerb, sondern als besonders schutzwürdiger Versorger
wahrgenommen zu werden. 

134. Die Vorteile, die die DPAG aufgrund ihrer Vergan-
genheit hat, zeigen sich auch bei Details wie der Aufstel-
lung von Briefkästen und Briefzwischendepotbehältern
auf öffentlichem Grund. Bei der DPAG erfolgt dies in
vielen Gemeinden kostenfrei, teilweise sogar ohne expli-
zite vertragliche Regelungen. Neue Briefdienstleister da-
gegen erhalten die Sondernutzungserlaubnis für das Auf-
stellen ihrer Briefkästen im Allgemeinen nur gegen das
Entrichten einer Jahresgebühr. In einzelnen Gemeinden

wie in Worms wurde Wettbewerbern der DPAG die Ge-
nehmigung zur Aufstellung von Briefkästen sogar ver-
weigert. Oft befinden sich die Depotbehälter und Brief-
kästen der neuen Briefdienstleister daher auf privatem
Gelände oder an Gebäuden in Privatbesitz. 

4.5 Die Regulierung von Arbeitsmarkt-
bedingungen durch § 6 Abs. 3 
Nr. 3 PostG

135. Die Beschäftigungsbedingungen im Postbereich
sind in den letzten Monaten zunehmend thematisiert wor-
den. In diesem Rahmen wurde auch eine weiter gehende
Anwendung der sog. Sozialklausel des § 6 Abs. 3 Nr. 3
PostG gefordert. Letzteres ist aus Sicht der Monopolkom-
mission schon deshalb abzulehnen, weil es nicht Aufgabe
der Bundesnetzagentur ist, über die Arbeitsbedingungen
bestimmter Unternehmen zu wachen. Sie ist vielmehr da-
für zuständig, durch eine Regulierung des Netzzugangs
den Wettbewerb in den ehemals staatseigenen Netzindus-
trien zu stärken. Vorschriften über Arbeitsbedingungen
sollten auf politischem Wege entschieden und durchge-
setzt werden und immer branchen- und sektorübergrei-
fend gelten. 

136. Die Befürchtung, dass mehr Wettbewerb im Post-
wesen zu niedrigeren Löhnen für die in dem Sektor Be-
schäftigten führen könnte, hat schon bei der Verabschie-
dung des neuen Postgesetzes im Jahre 1997 eine Rolle
gespielt. Damals wurde die Aufnahme von Vorschriften
zur Sicherung sozialer Mindeststandards für die Beschäf-
tigten der Branche kontrovers diskutiert. Schließlich wur-
den die § 2 Abs. 2 Nr. 5 und § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG im
Rahmen des Vermittlungsverfahrens in das Postgesetz
aufgenommen. § 2 Abs. 2 Nr. 5 PostG nennt „die Berück-
sichtigung sozialer Belange“ als ein Ziel der Regulierung
des Postwesens. § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG besagt, dass die
Erteilung einer Lizenz durch die Regulierungsbehörde zu
versagen ist, wenn „Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Antragsteller die wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen, die im lizenzierten Bereich üblich sind, nicht
unerheblich unterschreitet“. Die Bundesnetzagentur prüft
das Vorliegen der Voraussetzungen des Lizenzversa-
gungsgrundes anhand eines Prüfrasters. Dabei wird auf
die Art der Arbeitsverhältnisse (sozialversicherungs-
pflichtig/nicht sozialversicherungspflichtig) abgehoben.
Eine Berücksichtigung von Arbeitsbedingungen im Ein-
zelnen (Arbeitslohn, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungs-
frist) erfolgt nicht. Sofern der Antragsteller darlegt, dass
Arbeiten zu mehr als 80 Prozent der betrieblichen Ge-
samtarbeitszeit in Arbeitsverhältnissen ausgeführt wer-
den, die für den Bezugsbereich typisch sind, wird unter-
stellt, dass ein Versagungsgrund nach § 6 Abs. 3 Nr. 3
PostG nicht besteht. Nur sofern Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, das § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG gezielt um-
gangen werden soll, wird unterstellt, dass der Lizenzver-
sagungsgrund besteht.61 

61 BNetzA, Mitteilung Nr. 17/2006, Lizenzierung nach dem Postgesetz,
Anlage 1, ABl. Nr. 1 vom 11. Januar 2006, S. 77.
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137. Im Rahmen der öffentlichen Diskussion um die
Arbeitsbedingungen insbesondere der Zusteller auf den
Briefmärkten ist die Bundesnetzagentur aufgefordert
worden, die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG deut-
lich enger als bisher auszulegen. So wurde beispielsweise
gefordert, die Arbeitsbedingungen bei der DPAG als Ver-
gleichsmaßstab heranzuziehen und eine Lizenz nur dann
zu erteilen, wenn die Löhne des Antragstellers um weni-
ger als 10 Prozent unter denen der Angestellten der
DPAG liegen. Die Monopolkommission hält diese Ausle-
gung für falsch. Als Bezugspunkt der wesentlichen Ar-
beitsbedingungen sind vielmehr marktübliche Löhne für
vergleichbare Tätigkeiten heranzuziehen. Die Löhne der
DPAG liegen, wie bereits erläutert, aufgrund der in ihnen
enthaltenen Monopolrenten über den Löhnen, die gezahlt
werden können, wenn auf dem betreffenden Produkt-
markt Wettbewerb herrscht. Angenommen, diese Löhne
würden als Vergleichsmaßstab für alle Unternehmen des
Briefsektors herangezogen, würde dies bedeuten, dass
einer der wichtigsten Wettbewerbsparameter im Wettbe-
werb faktisch nicht mehr genutzt werden könnte. Denn
im Wettbewerb um die Kunden versuchen die Unterneh-
men, ein Produkt möglichst hoher Qualität zu einem
möglichst niedrigen Preis anzubieten. Qualitätswettbe-
werb spielt beim Standardbrief wohl nur eine untergeord-
nete Rolle. Wenn eine gewisse Mindestqualität garantiert
ist, also z. B. die zu 95 Prozent garantierte Zustellung
über Nacht, wird für die Mehrzahl der Versender der Preis
das hauptsächliche Entscheidungskriterium bei der Wahl
des Anbieters sein. Preiswettbewerb kann aber in nen-
nenswertem Umfang nur dann stattfinden, wenn die Un-
ternehmen die Möglichkeit haben, ihre Preise zu beein-
flussen. Dies findet statt, indem Unternehmen die Höhe
ihrer Kosten beeinflussen und dann Kostenersparnisse an
ihre Kunden weitergeben. Der größte Kostenblock bei der
Briefbeförderung und -zustellung sind die Personalkos-
ten. Würde man die Personalkosten regulatorisch in Ab-
hängigkeit von den Löhnen der DPAG festsetzen, würde
dies die Möglichkeit, Wettbewerb auf dem Briefmarkt zu
entfalten, massiv einschränken. Es wäre aber paradox,
eine Vorschrift des Postgesetzes, dessen Zweck es ist, den
Wettbewerb im Postwesen zu fördern, dahingehend aus-
zulegen, dass der Wettbewerb nicht nur nicht gefördert,
sondern sogar behindert würde. Daraus ergibt sich, dass
die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG nur in der Form
interpretiert werden kann, dass die Erteilung einer Lizenz
dann zu verweigern ist, wenn der Antragsteller die Ar-
beitsbedingungen, die im Bereich des bereits für den
Wettbewerb geöffneten Briefsektors üblich sind, nicht un-
erheblich unterschreitet. Üblich sind Arbeitsbedingungen,
die sich bei wettbewerblicher Öffnung des lizenzierten
Bereichs für die Arbeitnehmer tatsächlich ergeben. Das
sind die Arbeitsbedingungen, die ein lizenziertes Unter-
nehmen auf den örtlichen Arbeitsmärkten anbieten muss,
um Arbeitskräfte für die Ausübung der lizenzpflichtigen
Tätigkeit zu gewinnen. Vergleichsmaßstab sind daher
auch Löhne, die für ähnliche Tätigkeiten am gleichen Ort
gezahlt werden. Da das allgemeine Lohnniveau im Osten
Deutschlands niedriger ist als im Westen, sind auch die
Löhne, die im Postbereich gezahlt werden, im Osten nie-
driger als im Westen. 

138. Dass die Vorschrift des § 6 Abs. 3 Nr. 3 PostG bei
dieser Auslegung faktisch kaum eine Rolle spielt, ver-
wundert nicht. Denn es ist nicht zu erwarten, dass ein An-
tragsteller unter diesen Bedingungen offene Stellen beset-
zen kann. Im Bereich qualifizierter Arbeitskräfte ist das
Arbeitsangebot nicht viel größer als die Arbeitsnachfrage.
Zumindest langfristig wird demnach ein Arbeitnehmer,
dessen Lohn unter dem marktüblichen Niveau liegt, in
der Lage sein, zu einem besser zahlenden Arbeitgeber zu
wechseln. Im Bereich gering qualifizierter Arbeitsplätze
gibt es zwar einen großen Angebotsüberhang, allerdings
liegen die Löhne in diesem Bereich nur wenig und teil-
weise gar nicht über dem Niveau dessen, was ein Hartz-
IV-Empfänger bekommt. Ein Arbeitgeber, der deutlich
weniger als den marktüblichen Lohn zahlt, wird deshalb
erst recht nicht in der Lage sein, offene Stellen zu beset-
zen. 

139. Unabhängig von der genauen Auslegung der sog.
Sozialklausel bilden die § 2 Abs. 2 Nr. 5 und § 6 Abs. 3
Nr. 3 PostG einen Fremdkörper im Postgesetz. Zweck des
Postgesetzes ist es, durch Regulierung im Bereich des
Postwesens den Wettbewerb zu fördern. Die in den be-
treffenden Vorschriften geforderte Einhaltung sozialer
Standards hat damit nichts zu tun. Sie sollten daher bei
der nächsten Novellierung des Postgesetzes gestrichen
werden. 

5. Fazit und Empfehlungen

140. Zum 1. Januar 2008 wird die Exklusivlizenz der
DPAG für die Beförderung des Standardbriefes aufgeho-
ben. Die Entfaltung von Wettbewerb ab dem 1. Januar
2008 wird allerdings durch die nach wie vor bestehende
Ungleichbehandlung bei der Mehrwertsteuerpflicht mas-
siv behindert. Eine Gleichbehandlung von DPAG und
Wettbewerbern sollte hier baldmöglichst erfolgen; bei
sachgerechter Auslegung ist sie in der sechsten EG-Mehr-
wertsteuerrichtlinie bereits angelegt. Doch sollte die Bun-
desregierung auch auf europäischer Ebene aktiv werden
und auf eine baldige klarstellende Änderung der Mehr-
wertsteuerrichtlinie dringen.

141. Insbesondere durch die Einführung eines überhöh-
ten Mindestlohns für Briefdienstleister wird die Entfal-
tung von Wettbewerb auf den Briefmärkten nach dem
Wegfall der Exklusivlizenz massiv behindert. Die Mono-
polkommission hält es für einen groben Missbrauch
rechtlicher Form, durch eine Ausweitung des Entsende-
gesetzes und eine darauf beruhende Rechtsverordnung
dafür zu sorgen, dass die Wettbewerber der DPAG an ei-
nen Tarifvertrag gebunden sind, der von der DPAG und
ver.di abgeschlossen wurde. Die DPAG selbst und die
Mitglieder von ver.di sind dagegen von diesem Tarifver-
trag praktisch nicht betroffen, da die Angestellten der
DPAG nach einem Haustarifvertrag bezahlt werden. Die
Einführung eines überhöhten Mindestlohns im Briefsek-
tor verhindert eine Senkung der Portopreise und schadet
damit den Verbrauchern. Die Monopolkommission
schlägt vor, dem Bundeskartellamt künftig bei jeder Form
der Allgemeinverbindlicherklärung durch den Bundes-
arbeitsminister ein Anhörungsrecht einzuräumen. Das
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Bundeskartellamt soll dabei insbesondere Stellung zu der
Frage nehmen, welche Auswirkungen von einer Allge-
meinverbindlicherklärung auf die betroffenen Produkt-
märkte zu erwarten sind. Anderenfalls besteht die Gefahr,
dass die Auswirkungen auf den Produktmarktwettbewerb
und die Interessen der Verbraucher bei der Entscheidung
des Ministers nicht hinreichend berücksichtigt werden. 

142. Die gesetzliche Verpflichtung der DPAG zur Er-
bringung des Universaldienstes läuft Ende 2007 aus. Die
Monopolkommission geht davon aus, dass die überwie-
gende Mehrheit der Universaldienstleistungen auch ohne
förmliche Verpflichtung von Unternehmen am Markt er-
bracht wird. Nur die Bereitstellung von nicht ohnehin am
Markt erbrachten Universaldienstleistungen sollte von
der Bundesnetzagentur durch eine Ausschreibung organi-
siert werden. Der Umfang der Universaldienstleistungen
sollte auf das von der Europäischen Union vorgeschrie-
bene Mindestmaß reduziert werden. 

143. Das größte regulatorische Problem im Postwesen
stellt die Berücksichtigung von Zusatzkosten über die
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung hinaus bei
der Entgeltregulierung dar. Das Postgesetz sieht vor, dass
die DPAG bei der Genehmigung von Entgelten neben den
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung zusätzlich
Kosten für Altlasten und für den Universaldienst berück-
sichtigen lassen kann. Die Bundesnetzagentur sollte bei
der Berücksichtigung dieser Zusatzkosten deutlich rest-
riktiver vorgehen. Insbesondere dürfen nach Ansicht der
Monopolkommission ab dem 1. Januar 2008 keine Kos-
ten für den Universaldienst bei der Entgeltbemessung
mehr berücksichtigt werden, da die gesetzliche Verpflich-
tung der DPAG zur Erbringung des Universaldienstes am
31. Dezember 2007 ausläuft. Bei der Berücksichtigung
von Altlasten müssten die Vorteile, die der DPAG durch
die Übernahme der Rechtsnachfolge der Deutschen Bun-
despost entstanden sind, gegengerechnet werden. Der Ge-
setzgeber sollte in einer Novellierung des Postgesetzes
nur noch die Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung als Maßstab für die Entgeltregulierung aufnehmen.
Dies wäre auch im Rahmen einer Angleichung an die Re-
gulierungsvorschriften in den anderen Netzindustrien ge-
boten, in denen ebenfalls die Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung im Wesentlichen alleiniger Maßstab
für die Entgeltbemessung sind. 

144. Eine Novellierung des Postgesetzes ist auch des-
halb notwendig, da schon seit einigen Jahren eine Reihe
von Verweisen in § 44 Satz 2 PostG auf Vorschriften des
Telekommunikationsgesetzes formal ins Leere laufen. Im
aktuellen Telekommunikationsgesetz stehen diese Vor-
schriften nicht nur unter anderen Nummern, sie sind da-
rüber hinaus zu einem großen Teil verändert und erweitert

worden. Die dadurch entstehenden Unklarheiten bei der
Rechtsanwendung im Postbereich sollten baldmöglichst
beseitigt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch
der Monopolkommission explizit ein Akteneinsichtsrecht
bei der Bundesnetzagentur eingeräumt werden. Sie benö-
tigt dies, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. 

145. In den letzten beiden Jahren hat sich erster Wettbe-
werb bei Postzustellaufträgen und auf den Märkten für
postvorbereitende Dienstleistungen entwickelt. Die Mo-
nopolkommission ist allerdings pessimistisch, was eine
Ausweitung von Wettbewerb auf andere Bereiche des
Briefwesens angeht. Im Bereich der Privatkundenpost ist
durch die Beibehaltung der Mehrwertsteuerbefreiung der
DPAG und die Einführung eines Mindestlohns der Markt-
eintritt für Wettbewerber außerordentlich erschwert wor-
den. Umso schwerwiegender ist es, dass auch regulato-
risch nicht gegen die überhöhten Preise der DPAG für
Privatkundenpost vorgegangen wird. Die Bundesnetza-
gentur hat darauf verzichtet, bei der Einführung einer
neuen Price-Cap-Regulierungsperiode das Ausgangsent-
geltniveau auf das gesetzlich vorgeschriebene Niveau der
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung zuzüglich
Zusatzkosten zu senken bzw. eine Absenkung der Preise
auf dieses Niveau innerhalb der nächsten Regulierungs-
periode vorzusehen. Die DPAG wird daher weiterhin in
der Lage sein, auf Kosten der Verbraucher Renditen von
über 15 Prozent zu erzielen. 

146. Im Bereich der Geschäftskundenpost ist zwar mit
einer gewissen Belebung des Wettbewerbs durch den
Wegfall der Exklusivlizenz zu rechnen. Allerdings wird
der Wettbewerb überwiegend über den Teilleistungszu-
gang stattfinden, so dass die große Masse des Geschäfts
weiterhin bei der DPAG verbleiben wird. Die Entfaltung
von Infrastrukturwettbewerb ist durch die Einführung des
Mindestlohns besonders stark gehemmt worden, da der
Bereich der Zustellung außerordentlich personalintensiv
ist. Dies ist nicht nur zu bedauern, weil dadurch die von
der Marktöffnung zu erwartenden positiven Beschäfti-
gungswirkungen nicht oder nur sehr stark eingeschränkt
eintreten werden, sondern auch weil nur durch den Auf-
bau paralleler Netze Wettbewerb auf allen Ebenen der
Briefbeförderung entsteht. 

Bonn, im Dezember 2007

Jürgen Basedow

Jörn Aldag Justus Haucap 

Peter-Michael Preusker Katharina M. Trebitsch
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